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Einleitung. 

In einem jeden Lande, welches aus einem menſchenleeren in einen 

bevöfferten Zuſtand übertritt, entſtehen ſowohl in dem Falle, wenn 

diefe Veränderung durch Einwanderung einzelner Familien, oder 

durch Eindringen eines, andere Wohnfige auffuchenden, Volksſtam⸗ 

mes bewirkt wird, Anfiedelungen mehr oder weniger patriarchali» 

Then Charafters. Die mit der Zeit wachſende Ausbreitung und 

Bevölkerung bedarf dann zur Sicherung der Rechte des Schwächeren 

gegen den Stärferen einer kräftigeren Stüße als der bloße Fami⸗ 

lienverband zu gewähren im Stande ift. 

Diefes Bedürfniß führt zur Bildung von Staaten, und zur 
Entftehung von gefegliden Normen, dur welche der Willkür 

des Einzelnen zum Wohle des Ganzen gerechte Schranken gefetst 

werden. 

Der Zeitpunft, in welchem unjer, mit einem, den Flächenraum 

von mehr als MA Quadratmeilen umfaffenden, Kranze von Ge- 

birgen abgejchlofjenes, durch die Natur ſelbſt zu einem der gefhüß- 

teiten Ränder Europas gebildetes Vaterland Böhmen bevölkert wurbe, 

und befjen Einwohnerfchaft aus der Eigenſchaft bloßer Familiengrup⸗ 

pen in jene von Staatsbürgern übertrat, kann von der Gejchichte 

nicht nachgewiefen werden. ALS die erjten erweißlichen Einwohner 
desjelben werden die Bojer, ein celtifches Volt (um das Jahr 279 

vor Ehrifto) und unfer Baterland von ihm Boihemum genannt. 

Nachdem es dasfelbe beſetzt, bebaut und felbjt Städte in demfelben 

aufgeführt Hatte, befiegten e8 die Marfomannen, ein deutfches Volt 

fuevifchen Stammes, indem fie um das Jahr 12 vor Ehrifto Böhmen 

eroberten.) Der Führer der Markomannen Marbud fuchte die 

1) Balady’8 Geſchichte Böhmens deutfche Ausgabe I. Thl. 2. Eapitel von ©. 
19 bis 29. 
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überwundenen Bojer mit feinem Volke zu verſchmelzen, dies gelang 

ihm zwar eben fo wie die Unterjodhung der Hermunduren in Sachſen, 

der Sermionen in der Laufig, der Narisfer in der Oberpfalz und 

anderer deutichen Stänme, allein er zog fich durch die Ausbreitung 

feiner Eroberungen den Neid und die Eiferfuicht des, ihn als gefährs 

lichen deutſchen Nachbar aufehenden, römifchen Kaifers Auguftus 

in einem jo hohen Grade zu, daß derjelbe zwei Heere gegen ihn 

ausfendete. Eine in Bannonien und Dalmatien gegen die Nömer 

ausgebrochene Verſchwörung und gütliche Unterhandfungen retteten 

Marbub zwar von der Unterjochung durd) die römifche Übermacht — 

fetstere zogen ihm aber das Mißtrauen des dentfchen Helden Armi- 

nius, Überwinders des römifchen Feldherrn Varus, zu, was um dag 

Fahr 17 nad) Ehrifto einen Krieg zwifchen beiden zur Folge hatte. — 

Diefer Streit wurde zwar durch den von Marbud um Hilfe 
angerufenen römiſchen Kaifer Tiberius bald im friedlichen Wege 

beigelegt, aber die früher überwundenen deutſchen Volksſtämme 

waren von Marbud abgefallen, und Kattwald der Gothenfürft, 

durch den römifchen Druſus heimlich unterftügt, fiel im 19. Jahre 
nad) Ehrifto in Böhmen cin und eroberte Marbudium, die böh- 

mifche Hanptftadt der Marfomannen. Marbıd floh nach Rom, ftarb 

internirt zu Ravenna, Kattwald wurde wieder von dem Fürjten 

der Hermunduren Vibellins enttroßnt. Über die damaligen Zuftände 

Böhmens ſchweigt die Gefchichte, wahrfcheinlich ift es, daß bis zum 

Ende de8 1. Jahrhunderts unjerer Zeitrechnung Nefte der Bojer, Mar» 

komannen, Quaden, Gothen und Hermunduren die Bevölkerung diefes 

arg verwüjteten Landes bildeten, Von diefer Zeit und von noch einem 

fpätern halben Szeculo geben die hiftorifchen Quellen Feinen andern 

Aufſchluß über Böhmen, als daß bei der zur Zeit des römischen 

Kaifers Marc Aurel eingetretenen Wanderung der an ber Ober 
und Weichfel wohnenden Bölfer nach Weiten, diefelben ſich auch in 

das Land Böhmen eingedrängt haben. E8 erfolgte dann der lange 

markomanniſche Krieg, Tpäter der Einbrud) der Hunnen nad) Europa, 

bei welchen Hauptereigniffen der erſten 4 Jahrhunderte nad) Ehrifto 

die Schickſale Böhmens in ein bisher undurchdringliches Dunkel 

gehüllt geblieben find. 

Um das Jahr 430 neuer Zeitrechnung mußte das in Böhmen 
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noch wohnende Gemiſch mehrerer Völkerſtämme einem Zweige der 

Slaven, des dritten enropäiſchen Hauptvolkes, und zwar der Czechen, 

durch das Schwert errungene Wohnplätze in unſerem Vaterlande 

einräumen.) 

Das Fahr 451 ſcheint der Zeitpunkt geweſen zu fein, in welchem 

die Czechen nach ihrer Triegerifhen Cinmwanderung in das Land 

Böhmen das politifche Übergewicht iiber die darin verbliebenen Refte 

früherer Bewohnerftämme deutfchen Urfprungs gewonnen haben. 

Nah alten Sagen lebte um die Hälfte des 5. Jahrhunderts 

Czech, der Fürft der nah Böhmen eingedrungenen Slaven, aus 

Chrowatien ſtammend, und herrſchte fowohl über feine mitgebrad)ten 

Slavenſchaaren als auh über die Reſte der frühern Einwohner 

unferes PVaterlandes. 

Diefer zeitweilig friedliche Zuftand erlitt durch das Eindringen 

der von den Türken aus Afien nach Europa und felbft bis nad) 

Böhmen getriebenen Awaren um das Jahr 563 eine gewaltige 

Störung, die Ezechen wollten fich nicht den Amaren unterwerfen, 

und fuchten diefelben, al8 deren rafcher Andrang vorüber war, nad) 

und nad wieder aus ihrem Lande heranszutreiben, was ihnen nad) 

langwierigen blutigen Kämpfen unter der friegsfundigen Leitung 

ihres Feldherrn Samo im Sahre 623 gelungen iſt. Nun wurde 

Samo zum Könige von den Siaven gewählt, und refidirte in 

Böhmen.?) 

Seit diefer Epoche tritt neuerdings ein mehr als hundertjähriges 

Stillſchweigen über Böhmen in den Annalen der Weltgefchichte ein, bis 

wieder un das Ende des jiebenten Sahrhundertes Böhmen als von dem 

czechiſchen Fürſten Krok regiert auf dem Schauplate bderfelben ers 

fcheint. Diefer Sagenheros ſoll zwar feine Söhne, jedoch 3 Töchter 

gehabt haben, von denen er die jüngſte, aber angeblidy mit der Gabe der 

Weiſſagung ausgeftattete Libuſcha, zur Erbin feines Herzogehutes mit 

Zuftunmung der Großen feines Staates bejtimmt haben foll. Libufcha 

wählte aus Anlaß einer bei einem Gerichtstage zur Entfcheidung eines 

Rechtsſtreites zwifchen den Brüdern Czudoſch und Stiaglaw (aus 

1) Palady’s Geſchichte Böhmens deutfh 1. Theil S. 30 bis 51. 

2) Palady’s Geſchichte 1. Theil ©. 77. 
1* 
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dem Geſchlechte der Klenowere) wegen des väterlichen Erbgutes, 

vom erſteren gegen ihr weibliches Regiment entſtandenen Wider⸗ 

ſetzlichkeit ) den ſehr verſtändigen und der Eage nad als Liebling 

der damals im heidniſchen Böhmen verehrten Götter befannten 

Diemyfl, Herrn von Stadig, zu Ende des 1. Viertel des 8. 

Sahrhunderts zum Gemal und Mitregenten. Böhmen war damals 

in mehrere kleine Fürftenthümer getheilt, deren Befiger fich ber 

richterlichen Gewalt des einſichtsvollen und mit den althergebradhten 

Geſetzen und Gebräuchen der ezechifchen Slaven wohlbefannten Her: 

3098 Krof freiwillig unterordnet hatten, und fpäter feiner Tochter 

als Regierungsnadfolgerin, dann Der geijtigen Überlegenheit des 

von ihr zum Gatten und Mitregenten gewähten Premyſl willig 

Gehorfam und Unterwürfigfeit zollten. *) 

Diele gedrängte hiftorifche Stizze wurde in das gegenwärtige, 

keineswegs eine Geſchichte Böhmens überhaupt, fondern lediglich 

jene ber Privatrechtsgeſetzgebung und Gerichtsverfaſſung dieſes König⸗ 

reiches zu liefern bejtimmte Werk deßhalb aufgenommen, um einer- 

feit8 die in den alten Chroniften angegebene Bchauptung, daß 

Premyfl, der Ehegatte Libuſchas, der erfte Geſetzgeber des Volfes 

der Gzechen geweſen fei, zu widerlegen, anderjeit8 aber aud) die 

doppelte Wahrheit erfichtiich zu machen, daß ſchon vor deſſen Re⸗ 

gierung ſowohl die von den Czechen mitgebracdhten altflavifchen 

Gelege und Rechtsgewohnheiten als auch die bei ben, nebit den 

Czechen in den Grenzgebirgsgegenden bes Böhmerwaldes ſeßhaft 

gebliebenen Reſten der früheren Bewohner von altersher üblichen 

Nechtsverhältniffe und Gebräuche beftanden haben und beobachtet 

. worden find. Sowohl unter Premyſl als auch unter deifen Nach⸗ 

folgern in der Herzogswürde aus deifen Stamme, Rezampfl, 

Muata, Wogen, Winiflam, Kiefomyfl, Neklan, Hoſtiwit, 

Botiwmoj I. (welcher um das Jahr 874 der erfte ‘von den heid- 

nifchen Herzogen Böhmens zur chriſtlichen Neligion übertrat) — 

Spitihnew, Wratiſlaw L, Wenzel I, (dem Heiligen) bis auf 

1) Eiche Libuſchin Saud beigedrudt in Wenzel Hankas Polyglott, der Ausgabe 
der föniginhofer Handfchrift vom Jahre 1852 Seite 107 et sequ. 

2) Palacky's Gefchichte I. Theil S. 85 et sequ. 
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deſſen Bruder und Mörder Boleſlaw I., — (ſpäter einen reumüthigen 

Chriſten und trefflichen Herrſcher während feiner dreißigjährigen Re—⸗ 

gierungsperiode,) — war die Macht und das Üegentenanfeben der 

böhmifchen Herzoge gegen die kleineren Fürftenfamilien im Lande 

nicht vollftändig begründet. 

Boleflaw I, erfennend die Nothwendigkeit eines einheitlichen 

Regimentes in Böhmen, unterwarf mit Kriegsgewalt die widerſpen⸗ 

ftigen Fürften (Lehen) von Kautim, Libic, Saaz, Bilin :c- 

feiner Oberherrfchaft uud vertrieb mit Beihilfe des deutſchen Kaifers 

Dtto die in Böhmen eingefallenen Ungarn. Cr ftarb am 15. 
Suli 967 ') 

Seit diefer Zeit verblieb Böhmen zwar noch bis zum Ende 

de8 12. Juhrhunderts ein Herzogthum, jedoch nicht mehr mit jelbit: 

ftändigen Tynaften In einzelnen Bezirken desfelben, fondern als ein 

compactes von conftitutionelfen Herrfchern regiertes Neid, unter 
denen blos Wratiflaw II. vom römischen Kaifer Heinrich ao 1086 

und Wladiflaw II. vom Kaijer Friedrich ao. 1158, beide nur für 

ihre Perſon als Belohnung ihrer Tapferkeit, die Fönigliche Würde 

erlangt batten. 

Die übrigen waren aber lediglich Herzoge geblieben und wurden 

fänmtlih von den Ständen aus dem Stamme der Bremyfliden 

gewählt. Bon ber Verbeſſerung der bisherigen blos herkömmlichen 

nicht gefchriebenen Privatrechtsgeſetzgebung und Gerichtsverfaſſung 

ift nur das Wenige befannt, was fpäter angeführt werden wird- 

Nat dem im Jahre 1197 eingetretenen Tode des Herzogs und 

Biſchofs Heinrih Bretiſlaw gelangte Premyfl Ottokar I. durd) 

die Wahl der Stände zum Herzogsthrone in Böhmen, und wurde 

schon im nächſten Fahre vom Kaifer Philipp, dem derfelbe durch 

Zuführung anfesnlicher Hilfsvölfer zur deutfchen Kaiſerkrone vers 

bolfen Hatte, mit der Würde eines Königs von Böhmen belohnt. 

Diefe blieb fortan für alle Zufunft den Beherrſchern Böhmens 
erblih. Unter diefem Könige, welder 32 Iahre rühmlich regiert 

batte, wurden michtige gefetliche Veränderungen in Bezug auf Pri- 

vatrechte und Gerichtsbarkeitseremtionen verfügt, deutfche Colonien 

1: Palacky's Geſchichte L Theil, ©. 211-- 223. 
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ins Land gezogen, und mit denfelben das deutſche Recht in deren 

erlangte Beſitzungen ſo wie auch in die von ihnen erbauten Städte, 

Marktflecken und Dörfer eingeführt.“ Unter der ein Vierteljahr⸗ 

hundert andauernden Regierung feines Sohnes Wenzel I. ſowohl, 

al8 auch unter jener anfangs durch Undankbarkeit gegen feinen Vater 

befledten, fpäter aber während einer 2öfährigen Dauer durch glüd- 

liche Feldzüge, Eroberungen und Erwerbungen berühmt geworbenen 

Regierung König Premyſl Ottofars IL, ergaben ſich keine wichtigen 

legislativen Veränderungen in privatrechtliher und gerichtsbarfeit- 

licher Beziehung. 

Dieſer ftoße König, erhob Böhmen zu einer europäifchen 

Großmacht. 

Sein übermüthiges und endlich ſogar wortbrüchiges Benehmen 

gegen ben Kaiſer Rudolph von Habsburg verwickelte ihn mit dem« 
felben in zwei Blutige Kriege. In dem leßteren derfelben wurde 

er den 26. Auguft 1278 während der blutigen Schladht auf dem 

Marchfelde bei Wien gefangen, und endete unter den mörderifchen 

Streichen einiger, ihm perfönlich feindlichen, Öfterreichijchen und fteier- 

märfifchen Edelleute fein thatenreiches Leben, Derfelbe hinterließ 

nur einen noch in der Kindheit ftehenden Sohn Wenzel II. Diejer 

wurde nach vielen durd feinen habfichtigen VBormund Otto von 

Brandenburg, einen Schweiterfohn feines Vaters, erlitteneu Drang» 

falen „dernfelben von den böhmiſchen Ständen im eigentlihen Sinne 

des Wortes durd) Erlag von 25000 Mark Silber abgekauft,“ am 

23. Suni 1283 nad) Prag gebracht, und auf den väterlichen Thron 

geſetzt. 

Kaiſer Rudolph gab ihm ſeine Tochter Gutha zur Gemalin, 

belehnte ihn neuerdiugs mit dem egeriſchen Gebiete, uud Böhmen 

kam unter ſeiner Regierung beſonders nach der Vereitlung der Ver⸗ 

ſchwörung des zuerſt von ihm zum oberſten Staatsrathe erhobenen, 

ſpäter aber wegen Hochverrath zum Tode verurtheilten Herrn Za— 

wiſch von Roſenberg, zweiten Gatten feiner Mutter Kunigunde, zur 

Wiederentfaltung feiner ehemaligen Blüthe. Hiezu lieferten die aus 

den ergiebigen königl. Bergwerken, insbefondere aus jenen zu Kut⸗ 

1) Palacky's Gefchichte Adhmene TI. Thl., 1. Abtheil. Seite 58— 94. 
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tenberg, für welches Wenzel II. eine weitläufige ſowohl in Ma 

terie ale in Form für die damalige Zeit beiwunderungswürdig 

genau und vollftändig ausgenrbeitete Bergorduung gegeben hat, 

feiner Kammer zugefloffenen Reichthümer die erforderlidien Mittel 

Diefer Monarch wurde aud König von Polen, ftarb jedod im 

fhönften Mannesalter, nämlich im 34. Lebensjahre den 23. Juni 

1305, und Hinterlieg ben Thron feinem Sohne Wenzel II. 

Schon im nächſten Jahre (den 4. Anguft 1306) erreichte dieſer 

jugendliche König zu Olmüg auf einem Zuge gegen Herzog Wladiſlaw 

Lokietek, der fi das Königreid) Polen zuzueignen im Begriffe war, 

durch die Hand eines Meuchelmörders das gewaltfame Ende feines 

furzen Lebens. Mit ihm erlofch der Mannesitamm der Pre— 

myfliden. 

Nah Wenzel III. meuchlerifcher Ermordung befanden fi nur 

drei Schweitern: Anna, Margaretha und Elifabeth als die 

legten weiblichen Sproffen des in Böhmen durch fait 600 Jahre 

berrfchend gewejenen Regentenſtammes prempflidischer Abkunft am 

Leben. 

Bon diefen kam zwar nach der furzen kaum fecheimonatlichen 

Regierung des von den böhm. Ständen im Monat Dftober 1306 

zum Könige von Böhmen gewählten Rudolph, Herzogs von öſter— 
rei, — welcher während einer Belageruig der dem Widerfadyer 

feiner Königewahl Herrn Bawor von Strafonig gehörigen Studt 

Horazdiowig am 4. Juli 1307 an der Ruhr verfdjied, die ältejte 

Anna als Gemalin des Heinrih von Kärnten, den die böhmi- 

Shen Etände am 15. Auguft 1307 zum Könige von Böhmen ge- 

wählt hatten, zur Mitregierung in diefem Stönigreiche, aber nur 

für die kurze Dauer von 3 Sahren, denn ihr Gatte hatte fich durch 

Habſucht, Unthätigfeit und Mißachtung des böhmischen hohen Adels 

den Ständen fo verhaft gemacht, daß dicfelben deffen Bertreibung 

vom böhmischen Throne beharrlich anjtrebten, und fi) von dem 

erwählten römifchen Könige Heinrich VII. von Lurenburg deſſen 

14jährigen Sohn Johann zum Könige und Gatten der licbens- 

würdigen 18jährigen dritten Schweiter Elifabeth des ermordeten 

Königs Wenzel III. erbaten. 

Tiejer junge Prinz wurde nad feiner mit Elifabeth am Hofe 
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ſeines Vaters, des romiſchen Königs Heinrich, zu Speyer am 

1. September 1310 feſtlich und feierlich erfolgten Vermälung, von 

feinem Vater mit einer anfehnlichen Heeresmacht nach Böhmen ges 

führt und der vom römifhen Hofe und von den böhmifchen Stän- 

den des Thrones von Böhmen verluftig erklärte Heinrich von Kärn- 

ten am 9. December 1310 aus der prager Burg vertrieben. 

Johann von Enrenburg beftieg den königlichen Thron Böh- 

mens und mwurbe der Begründer des Inrenburgifchen, den Stamm 
ber Premyſliden in der weiblichen Linie fortfegenden Regenten- 

geichlechtes. 

Der bis hieher in einer furzen Hiftorifchen Überfiht dem ge- 
neigten Leſer vorgeführte Zeitraum bildet die I. Periode der gro» 

Bentheils traditionellen, wenigftens noch in kein gefchriebenes Ge⸗ 

ſetzbuch zufammengeftellten Privatrechtsgefeggebung und Berichts- 
verfofiung Bohmens. 

Mit Erhebung des Gefchlechtes der Habsburg-Luren- 

‚+ burger aufden böhmifchen Königsthron beginnt die II. Periode 
der Privatrechtslegislatur und Yurisdietionsnorm in demfelben. 

Wührend der 36jährigen Regierung des meift den Kriegs- und 

Qurnierhelden im Auslande fpielenden, und nur felten und auf 

turze Zeit für das Wohl feiner böhmifchen Unterthanen forgenden 

Königs Johann von Luxenburg war für Gefeßgebung und Gerichts- 

verfaffung faft gar nichts veranlaßt worden. Dagegen zeigte der 

nad feinem in der, zwifchen König Philipp von Frankreich und 

König Eduard III. von England bei Crech am 26. Auguſt 1346 

ftattgehabten mörderiſchen Schlacht, als chngeacdhtet feines Zu⸗ 

ftandes der Erblindung doch noch tapferer Hilfsgenoffe des Erfte- 

ren gefallenen Vater Johann zur Regierung des Konigreichs Böh- 

men gelangte Karl I. beziehungsweiſe als römifch deutfcher Kaijer 

der IV. bald nad) Antritt des Regiments, den beiten Willen, — 

durch Erlafjung eines vollſtändigen Geſetzbuches für die Privat- 

rechtöverhältniffe feiner Unterthanen fefte, die Richter bei ihren 

Entfcheidungen bindende Normen herzuftellen. 

Er ließ zwar, wie fpäter ausführlicher berichtet werden "wird, 

ein Geſetzbuch für Böhmen anfertigen, welches das Öffentliche, das 

Brivat:, das Strafreht, nicht minder das Verfahren im Civil, und 
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Criminal » Broceß endgültig regeln ſollte, im Jahre 1348 verfaſſen, 

allein die böhmischen Stände genehmigten dasfelbe nicht, und Karl 

felbft nahın ſolches auf dem Landtage vom 6. October 1355 zurüd. 

Die von bemfelben begründete prager Univerfität zog die Entfte- 

hung eines alademiſchen Nichterfiuhls nach ſich.) 

Wahrend der 32jägrigen: jehr rühmlichen, das Königreich auf 

die höchfte Stufe feines Flora erhebenden Regierung Karls IV., 

ferner während jener mehr als 4Ojährigen, feines wohl die väter» 

liche Krone, aber leider nicht die väterlichen Regententugenden, Ein- 

fichten und die Charakterfeftigkeit desfelben ererbt habenden Sohnes 

Wenzel IV. (des Faulen) — nicht minder durch die ganze Dauer 
der huſſitiſchen Religionskriege, der Regierungen Königs Sigmund 

(von 1420 bis 1437), Albrechts (1438 und 1439), ebenjo wäh- 
rend der wegen Unmünbdigleit des erft nad) Albrechts Tode von 

feiner Gemalin Eliſabeth, Tochter des Königs Sigismund, gebornen 

Ladiſlaw, eingetretenen Statthalterfchaften Ulrichs von Rofenberg, 

Meinhardts von Neuhaus, Heinrichs Ptaczet von Lippa, dann Ges 

orgs von Podebrad (ao. 1440 bie 1453) ferner zur Zeit der blos 

4jährigen Regie ung Ladiflawms (1453 — 1457) endlich innerhalb 

der 13jährigen Vegierungsdaner König Georgs von Podebrad 

(von ao. 1458—1471) blieb Böhmen ohne wefentlihe Beräu: 

derung in Bezug auf Privatrecht: und Gerichtsverfaſſungs⸗Geſetz⸗ 

gebung Es wurden lediglich einzelne gefetlihe Beftimmungen in 

diefen Beziehungen mit AZuftimmung der Stände auf ben Land» 

tagen befchloffen und in die Landtafel eingelegt. *) 

Der erfte König, unter welchem fowohl der Herren, und Rit⸗ 

terftand als auch der Bürger, oder dritte Stand, die zwar beſtehen⸗ 

den aber noch in Feine den Staatsbürgern zugängliche Sammlung 

zufammengeftellten Gefege über das materielle und formelle Privat» 

recht in Böhmen zur allgemeinen Kenntnigname veröffentlicht er» 

halten haben, ift Wladiſſaw II. gewefen. Derfelbe war durd) 

feine Mutter Elifabetb, Tochter des römifchen Kaifers und böh» 
— — — — — ⸗ 

1) Palackhy's Geſchichte II Theils 2. Abtheilung Seite 298 und 344. 
2) Pelzels Geſchichte Bohmens ab 1782 von Seite 291 bis 479, dann Adaukt 

VBoigts Preisfchrift über den Geift der böhm. Beise Prag 1788, Seite: 

177 bie 180. 



— 1 — 

mifchen Königs Albrecht, von Kaifer und König Karl IV. in weib- 
licher Linie abftammend, und ift als 1öjähriger polnifcher Prinz am 
27. Mai 1471 zum Sönige von Böhmen gewählt worden. Im 

Laufe feiner vielbewegten Adjährigen, bis zum 13. März 1516 

banernden Regierung wurden auf fein Geheiß die altherkoͤmmli⸗ 

chen und die nad den Beſchlüſſen ber Landtage in die Landtafel 

eingelegten neuern Geſetze in zwei Geſetzbücher zufammengeftellt, — 

welche fpäter unter ben Titeln des Landrechts (Zrizeni zemd 

Ceske), danı bas Stadtrechts (Prawa möstskä) mit Genchmi- 
gung der Stände, und zwar das Wladiflawifche Laudrecht zuerft 

ao. 1500, die Stadtrechte ao. 1536 inDrud gelegt und zur all» 

gemeinen Kenntniß gebracht worden find. Dafür wurde bemfelben 

von Balbin der Ehreuname des böhmifchen Zuftinians beigelegt. ") 
Unter der Regierung Ludwigs, Sohnes Wladiflaws II, der im 

30. Jahre derjelben, nach der unglüdlichen den Zürfen bei Mohacz 

gelieferten Schladht, auf der Flucht den 29. Auguft 1526 in dem 

Schlamme eines Bades feinen frühen Zod fand, trat feine erwäh⸗ 

nungswertHe Veränderung bei der Civillegislatur in Materie und 

Form cin. Einflußreicher auf diefelbe war dagegen die 3&jährige 

Regierungsperiode von ao. 1526 bis 1564 Kaiſer und Königs Fer: 

dinand I., Schwagers bes verjtorbenen Ludwig, welcher befonders 

in Berückſichtigung der zwifchen den Dynaftenfamilien Luxenburg 

und Oeſterreich ſchon feit Karls IV. Zeiten gefchloffenen, ao. 1515 

ernenerten Erbverträge am 24. Dftober 1526 von den Ständen 

zum böhmifcben Könige diefes Neiches gewählt worden war. Dieſer 

Monarch ſchloß mit den Ständen ao. 1534 eine Bergwerksver⸗ 

gleihung ab, erlich im Jahre 1548 Bergordnungen für Joa⸗ 
himsthal, Schlaggenwald, Hengft und Peringen, erlebte bie 
in Prag am 2. Juni 1541 ausgebrodene große Feuersbrunſt, durch 

welche das Prager Schloß und die darin befindliche böhmiſche Land⸗ 

tafel eingeäfchert und damit dem Lande und den Beſitzthumsver⸗ 

häftniffen feiner Einwohner ein höchſt empfindlicher Schaden zuge- 

fügt worden ift und madıte mit Zuftunmung der Stände zwedmäßige 

Verfügungen zur Wiederherftellung diejes wichtigen Landesinſtituts. 

1) Voigts Geift der böhm. Geſchichte Seite 182 bis 186. 



— 1 — 

Er gerieth fpäter mit den Ständen- in arge Mißhelligkeiten, 

weldhe durch das von ihm ohne vorher eingeholte Bewilligung der 

Stände im Jahre 1547 verfügte allgemeine Aufgebot zum Kriege 

gegen Johann Friedrich Kurfürjten von Sachſen fih auf eine 

folde Höhe fteigerten, daß die Hcerfolge über die Landesgränzen 

verweigert, Verbindungen gegen die willfürlide Regierungsiweife 

bes Königs unter der Mehrzahl der Stände und der prager Städte 

eingegangen, eigenmächtige Zufammmenkünfte gehalten, endlich fogar 
ein eigenes ftändifches Hcer gegen den König gefammelt wurde, uud 

ein Empörungsfrieg begonnen werden wollte Die Darjtellung, wie 

der Ausbruch deffelben verhindert, das Schloß zu Prag von ben 

Truppen des Königs ohne Schwertftreich befett, die prager Stäbte 

bezwungen, bann der fogenannte biutige Landtag durd öffentliche 

Hinrihtung von 4 Perſonen (2 aus dem Ritter- und zwei aus dem 

Bürgerftande) am 20. Auguft 1547 begonnen, und mit Züchtiguns 

gen, großen Geldbußen, Veränderungen bei den Magiftraturen der 

prager und mehrerer anderen Städterc.2c. im Berlauf des September- 

monats jenes Jahrs gefchloffen wurde, gehört in das Gebiet der 

Geſchichte, aber nicht in jener feiner Privatrechtsgeſetzgebung uud 
der Gerichtepflege unferes Vaterlandes, für welche Ichtere nur hervor- 

gehoben wird, daß Ferdinand I. von Augsburg aus, eine Appel: 

lationsfammer für das ganze Königreih am 20. daner 1548 
errichtete, die ie Landesordunng corrigiren, die Stadtrechte mit cinem 
Brivilegio in Drud legen und die eingreifendften Maßregeln zur 

huntichften Wicderergänzung, daun zur fernern fichern, zweck⸗ 
mäßigen Einrichtung, der ftatt der abgebraunten, Hergeftellten neuen 

Landtafel treffen lich. 

Über die Einflußnahme feiner Nachfolger Mormilian II., 
Rudolph II, Mathias II. und des Pfalzgrafen Friedrich auf 

das Privatrcchts- und Gerichtsweſen kömmt blos zu erwähnen, daf 
unter bem erften ein zweiter Bergwerksvertrag im Jahre 1575 

zwifchen der Krone und den Ständen Böhmens gefchloffen, unter 

bem zweiten und britten obgenamnten Wegenten aber außer neuen 

und vermehrten Auflagen der Laudesordnung und de8 Stadt⸗ 
rechts nichts weſentliches, endlich während der kaum einjährigen 

Afnrpatoriſchen Regentſchaft des ſogenannten Winterkönigs, welche 
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mit der Schlacht am weißen Berge) am 8. November 1620) ihr 
Ende fand, gar nichts geſchehen iſt, was aufgezeichnet zu werden 

verdiente. 

Mit dieſem Zeitpunkte erreicht die II. Periode der Privatrechts⸗ 

geſetzgebung und Gerichtsverfaſſung Bohmens, welche die Luxen⸗ 

burgiſche in männlicher und premiſlydiſche in weiblicher Linie, 

mit, unter unmittelbarer Einflußnahme der Stände gegebener | 

und in gedrudte Geſetzbücher zufammengeftellter Legislatur ge» 
nannt werden dürfte, ihr Ende, 

Die II. Periode unferes Geſchichtsverſaches begiunt 

mit dem Abſchluſſe der Unterſuchung über die Theilnehmer 

an dem durch den Sieg am weißen Berge beendigte Em- 
pörung gegen ben fchon bei Mathias Il. Lebzeiten am 29. Juni 1617 

zum böhmifchen Könige gekrönten Ferdinand II. und mit der an 

ben Schuldigbefundenen den 21. Juni 1621 erfolgten Urtheils⸗ 

execution; — welche in Hinrichtungen, Einterferungen, Landesver⸗ 

weifuugen und DBermögensconfiscationen beftanden hat. 

Das unferen Gegenftand hauptiächlich berührende Refultat der 

Empörungsbeflegung war, daß von Ferdinand IL den Ständen bes 

für erobert angefehenen Königreiheg Böhmen die Theilnahme an 

der Gefepgebung entzogen, in der von ihn am 10, Mai 1627 
autokratiſch erlaffenen verneuerten Landesorduung das Recht 

ber Geſetzgebung als ausfchliegliches Regentenrecht fih und feinen 

Kegierungsnachfolgern vorbehalten und mit Reſcript vom 29. No⸗ 

vember 1628 die von Ferdinand J. errichtete Uppellations-Kammer 
mit gleichzeitiger Umftaltung berfelben in ein gehörig organifirtes 
Appellations⸗-Collegium weſentlich reformirt worden ift. 

Der ſchon vor Abfterben des Kaiſers Mathias, mit der von 

einigen Anführern ber in Aufruhr gerathenen böhmischen Stände 

om 23. Mai 1618 gewagten Herabftürzung der koniglichen 
Statthalter Stawata uud Martini aus den Fenſtern der Landes» 

ftube auf dem prager Sclofje, begonnene 30jährige Krieg war 

noch lange nicht zu Ende, als Ferdinand IL am 15. Feber 1637 

verftarb, und defien Sohn Ferdinand III. unangefochten als be- 

reit8 früher gewählter böhmifcher König demfelben in ber Regie⸗ 

rung folgte. 
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Diefer vorzügliche König, unter deſſen Regierung die helden- 

müthige Vertheidigung der Alt: und Nenftadt Prags gegen den 

durch einen verrätherifchen Handftreich zur Beſetzung der Kleinſeite 

und des Hradſchins gelangten ſchwediſchen Feldherrn Königsmark 

die Annalen der böhmiſchen Geſchichte ſchmückt, brachte mit dem 

Abſchluſſe des Weſtphäliſchen Friedens den 30jährigen Krieg zu 

Ende, und ſtarb im 21. Regierungsjahre den 2. April 1657 zu 

Bien. Nebit den für das Privatrecht und bejjen Handhabung er 

lafjenen wefentlichen Abänderungen der früheren Beitimmungen und 

Berfaflungen, hatte derjelbe die von Ferdinand I. errichtete und 

Ferdinand II. wefentlih reformirte Appellationgfammer mit einer 

gründlichen Inftruction durch Mefeript vom 27. November 1644 ver- 

fehen und die Novellen zur Kandesorönung unter dem 1. Feber 1640, 

and) eine Grideordnung für Böhmen und Mähren am 2. Mai 
1644 erlaffen, und durch den Drud zur Veröffentlichung gebradt. 

Die Regierungszeit (1657 bis 1705) feines Sohnes und 

Nachfolgers Leopold I., welche durd) äußere Kriege mit Frankreich 

und der Zürfei, dann innere Unruhen durch Ragozy in Ungarn 

und Siebenbürgen, ferner durd) Aufftände der von ihren Obrig- 

feiten gedrüdten böhmifchen Bauern vicljeitig bewegt war, gibt für 

Privatrechts » Legislatursgefchichte Feine wejentliche Ausbeute; wohl 

aber einen Schatz von Materialien für deren Zufammenftellung, 

welche in den während deren Dauer verfaßten, Böhmen betreffen- 

den Werfen Balbins und Weingartens enthalten find, und dem 

frühern Frühern Werke des Paul Strauskhy, betitelt Res publica Boje- 

miae, vom Jahre 1634 zur Ergänzung dienen. 

— Von der blos Gjährigen Regierung Joſephs I., älteften Soh⸗ 

nes Leopolds I., welche durd deſſen den 17. Aprit 1711 an der 

Blatternfrankheit eingetretenes Abfterben beendet wurbe, ift für un⸗ 

fere Zwede die am 16. Suli 1707 erlaffene, von Cafpar Johann 

Cupecz von Bilenberg mit Tönigl. Privilegio vom gleihen Dato 

ao. 1708 auf der Altitadt Prag in Druck gelegte neue peinliche 

Halsgerichtsordnung bejonders bemerfenswerth. 
Der gefeglihe Nachfolger bed ohne männliche Erben veritor- 

benen Joſeph I. war deffen jüngerer Bruder Karl als König von 

Böhmen der II. als römifcher Kaifer der VL 
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Bei dem unerwarteten Hinfcheiden feines noch nicht volle 30 
ZJahre zählenden Vorgängers war Karl II. in Epanien abweſend. 

Dis zu feinem wenige Monate fpäter crfolgten Regierungsantritte 

verwaltete deffen Mutter Cleonora das Königreid Böhmen und 

die übrigen Erblande. Von diefer Zeit an regierte Karl, welcher 

durch den Utrechter Frieden das Königreich Spanien dem Präten» 

denten Philipp von Anjou überlafien, fich jcdocd) Neapel, Mailand 

und die fpanifchen Niederlande vorbehalten hatte, durch 29 Jahre 

über Böhmen und die Öfterreihifchen Erblande. Nachdem ihm fein 

einziger Sohn Leopold aus der Che mit Elifabeth von Braun: 

ſchweig bald nad) deffen Geburt durch den Tod entriffen worden 

war, beichäftigte ihn fchon feit 1710 die Verwirklichung des Planes, 

mittelft eines Staatsvertrags die Nachfolge in Böhmen und in 

den öſierreichiſchen Erblanden der weiblichen Linie feines Haufes, 

deren Repräfentantin feine am 30. Mai 1717 geborne Tochter 

Maria Therefia war, zu fichern. 

Diefer Staatsvertrag als pragmatiſche Sanction genanit, 

und am 6. December 1724 zur Kundmachung gebracht, wurde von 

den böhmifchen Etänden auf dem Landtage vom Jahre 1720 förm⸗ 

(ih angenommen und in den nachfolgenden Jahren die Garantis 

rung der Gültigfeit desfelben von den größten Staaten Europas, 
nämlih Spanien, England, dem dentichen Reiche, Preußen, 

Holland und Fraukreich durd eine faft 2Ojährige Eoftfpielige und 

forgenvolle Bemühung bewerfitelfigt. 

Die Erbprinzeffin und defignirte Regierungsnadfolgerin Ma⸗ 

ria Therefia wurde mit Franz Stephan von Luthringen, 

Großherzog von Toscana am 12. Feber 1736 vermält und 
dadurch die bis jegt in Böhmen regierende Habsburg-Lothrin⸗ 

gifche, nad) der Spindel immer nod von Prjemyfl I. abftam- 

mende Dynaſtie für Böhmen und die öſterreichiſchen Erblande be- 

gründet. 

Nach verfchiedeuen in Italien gegen Frankreich und Sarbis 

nien und in Ungarn gegen die Zürfen mit abwechſelndem Glücke 

geführten Kriegen beſchloß Karl I. am 20. October 1740 nad) 

furzer Krankheit im 55. Altersjahre fein Leben, ohne für Böhmen 



— 15 — 

befonders wichtige Abänderungen oder organiſche Geſetze in privat⸗ 

rechtlicher materieller oder formeller Beziehung gegeben zu haben.’). 

Maria Therefia, deren ausgezeichnete Regententugenden, 

Thatkraft, Rechtlichkeit, Urtheilsichärfe, Gatten und Mutterliebe 

in wenig Jahren ganz Europa zur Bewunderung und Hochachtung 

hinrifjen, trat auf Grund der pragmatifhen Sanction die Re 
gierung Böhmens, Ungarns und der übrigen öfterreihifchen Erb- 

lande gleid) nad) ihres Vaters Hinjcheiden an. 

Das ihre Nadjfolge auf den väterlichen Thron beftimmende, 

mit fo viel Anfopferungen zu Stande gebradyte väterliche Succef: 

fions-Örundgefeg wurde jedoch bald von mehreren Seiten ange- 
fochten. Hiedurch ift dicſelbe in langwierige Kriege verwidelt 

worden. 

Der den Namen des Siebenjährigen führende Krieg mit 
Friedrich von Prenßen war für Defterreich, da derfelbe den Verluſt 

von Schlefien und der Grafihaft Glatz nach fich zog, ber ver» 

hängnißvolljte und erreichte crft durch den Hubertsburger Frieden 

am 15. Teber 1763 fein Ende. ?) 
Nichts deſto weniger führte bie energiiche im Jahre 1745 

durch die Ermählung ihres Gatten Franz I. zum römifchen Kaifer, 

zur Kaiferin- Königin gewordene Maria Therefia mit Fräftiger 

Hand die Zügel der Regierung ihrer Staaten ganz felbftftändig; 

es wurde zwar von derfelben früher ihre Gemal Franz I. und 

nad deifen am 1. Auguft 1765 zu Innsbruck cingetretenem faft 

plöglichen Hinfcheiden ihr erftgeborener Eohn und gefeßlicher 

Thronfolger Sofeph IT. zum Mitregenten erklärt; allein weder 
dem erfteren noch dem Ichtern wurde ein anderer Einfluß auf 

bie innere Reichsverwaltung geftattet, als die Leitung des Mis 

litãrweſens. 

Während der 40jährigen Regierungsdauer dieſer großen Kai- 

ferin, welche mit deren am 20. November 1780 erfolgten Abſter⸗ 
ben ben Abſchluß erreichte, wurden fowohl in materieller ale for» 

meller Hinfiht eine bedeutende Anzahl von gefeglichen Beftim: 

1) Velzels Gefchichte Yöhmens ab 1782, I. Theil, Scite 844-856. 

2) Pelzels Geſchichte Bohmens II Theil Eeite 929. 
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mungen über das Privatrecht und die Gerichtöpflege erlaffen, 

unter denfelben behaupteten das Wechfelpatent vom Jahre 1763, 
das Robotpatent von ao. 1775, die Waldordnung ab ao. 1754 
die wichtigeren, — die allgemeine peinlihe Gerichtsordnung vom 
31. December 1768 aber die wichtigfte Stelle; den Glanzpunkt 

von allem bildet jedoch die durch Reſcript vom 3. Säner 1776 

über Andringen des menfchenfreundlichen Hofjecretärs Freiherrn 

von Sonnenfels erfolgte Aufhebung der Zortur im peinlichen 

Unterfuchungsverfahren. 

Mit dem Negierungsende diefer Kaiferin erhält die III. Bes 

riode der Privatrechtsgejeßgebung und Serichtsverfaffung Böhmens 

den Abſchluß. 

Wir bezeichnen folhe al8 die Periode der Habsburgiſchen 

Legislatur ohne Einflußnahme der Stäude oder einer fonfti- 

gen Vollövertretung auf diefelbe; während welcher auf Staats⸗ 

fojten veranlafte Sammlungen der gegebenen Gefeke erichie- 

nen find. 

Die IV. Periode unferer juridifhehiftoriichen Abhandlung be- 

ginnt mit dem Anfange der zehnjährigen Regierung des in allen. 

Zweigen der Geſetzgebung, hauptſächlich jedod in denjenigen des 

bürgerlichen Privat- und Strafrechts ſowohl als in der gänzlichen 

Umftaltung der Geridhtsverfaffung in Böhmen und den übrigen 

Erbftaaten alle früheren Gefetgeber unferes Vaterlandes weit über: 

tragenden römilchen Kaifers und böhmifchen Königs Sofeph IL., 

welcher im fchönften Mannesalter von 50 Fahren fein thatenreiches 

Leben leider noch vor volfftändiger Ausführung feiner nicht minder 

nienfchenfreundlichen als geiftreichen Neorganifirungspläne am 20. 

Teber 1790 abgefchloffen hat. Diefe Periode Läuft während ber 

furzen blos vom 21. Feber 1790 bis 1. März 1792 beftandenen 

Regierungsdaner Kaifer und König Zeopolds II, Bruders feines 

erlauchten Vorgängers, welcher eine zu beſchränkte Zeit regierte, 

um in dem neu eingeführten Iegislatorifchen Organismus ben Zeit- 

umftänden entfprechenbe Abänderungen verfügen zu können — fort. 

Weiters erftreckt fich diefelbe über die ganze am 1. März 1792 

begonnene volle 41 Jahre umfaffende Regierungsdauer des am 

13. Feber 1768 zu Florenz geborenen Sohnes feines damals ale 

“ 
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Großherzog von Toscana regierenden Vorgängers Franz früher 

als römifcher Kaifer UI., nad) von ihm erfolgter Erhebung des 

diterreichifchen Staates zum Kaiſerthume des I. Diefer erfte 

öfterreichifche Kaifer und böhmifche König brachte erjt nach Beendi—⸗ 

gung der durch die franzöfifhe Revolution Hervorgerufenen lang» 

jährigen und blutigen Kriege dte Erlaffung eines nenen, mnfter- 

haften Strafgefeßbuhes vom 3. Septenber 1803 und fpäter 

nad Abjchluß des Wiener Friedens vom 14. October 1809 die 

Kundmachung des weltberühmt gewordenen no immer faft 

unverändert fortbeftehenden bürgerlichen Gefegbuches vom 1. 
Zuni 1811 zu Stande, nebftdem erließ derfelbe eine große Anzahl 

von Juſtizgeſetzen, welche in mehreren Yoliobänden der ämtlichen 

Geſetzſammlung im Suftizfache nad) chronologifcher Ordnung ab- 

gedruckt find. 

Die Abfaffung eines Strafgefeßes über Gefällsübertretungen ift 

zwar von ihm verlegt worden, er erlebte aber deffen Kundmachung nicht 

mehr, denn er verfchieb in Wien am 2. März 1835 im 68. Lebensjahre. 

Die Herausgabe dieſes Etrafgefees, welches ſammt der gleich- 

zeitig erichienenen Zoll» und Staatemonopolsordnung eine vollftän- 

dige Umgejtaltung im Fache der Geſetzgebung über indirecte Steuern 

und Beftrafung der gegen deren Beftimmungen handelnden Über- 

treter herbeigeführt bat, erfolgte bereitS am 11. Juli 1835, daher 

im 5. Monate nad) dem Regierungsantritte des am 19. Aprit 1793 

geborenen zweiten öfterreichifchen SKaifers Ferdinand I, welchem 

der ehrenvolle Beiname des Gütigen dur die allgemeine 
Stimme ſchon bei deſſen Lebzeiten beigelegt worden it. 

Während der abfoluten Regierungsdauer Kaifer und König 

Berdinand L, vom 2. März; 1835 bis 25. Mär; 1848 hat diejer 

Monard) viele das Privatrecht und das Gerichtsweſen betreffende 

Geſetze ergehen laſſen, welche in der vorberührten, feit der Zeit 

Joſephs IL. unnnterbrochen fortgefegten Herausgabe der Geſetz⸗ 

fammfung im Juſtizfache mehrere Foliobände füllen. 

Mit dem 15. März 1848, als dem Tage, an welchem Berbi- 

nand der Gütige feinen Völkern eine Eonftitution mit Wolfe: 

vertretung bei der Legislatur ertheilt hat, ſchließt die IV. Pe- 

riode unferes Werkes. 
2 
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Diefelbe verdient ben Namen der autokratiſchen Gefebge: 

bungs- und Gerichtsverfafiungsperiode mit berathender Ein- 

flugnahme des Staatsrathes und der Gefehgebungshof- 

commiflion. 

Die V. und legte Periode unferes juridiſchen Geſchichts⸗ 
werkes umfaßt den noch durch -Kaifer Ferdinand L vom 15. 

Mär; bis zum 2. Dezember 1848, als dem Tage feiner und 
feines erlauchten Bruder — Sr. kaiſerlichen Hoheit Franz Karl — 

Erzherzogs von Ofterreih zu Gunſten bes erftgeboruen Sohnes 
des letztern erfolgien Thronentfagung, forigeſetzten faft Iuronatlichen, 

dann den noch fortdauernden bis zum Ende des Jahres 1864 als 

dem uns gefeßten Endziele dieſes Geſchichtswerkes fchon mehr ale 

16jährigen Regierungszeitraum uuferes gegenwärtigen ritter- 
lichen conftitutionellen dritten öfterreihifchen Kaiſers und böh- 

mifhen Königs Franz Joſeph L, befien Wahlſpruch „Viribus 

unitis‘‘ klar anzeiget, daß allerhöchſt derjelbe, unter Theilnahme 

der feit 20. Oftober 1860 und 26. Feber 1861 regulirten Bolfs- 
vertretung an ber Geſetzgebung, auf Grundlage der an dem erft- 

genannten Tage ertheilten und am letgenannten Dato ergänzten 

Berfafiung feine durch felbe hochbeglüdten Staatsbürger aller 
Neichsprovinzen regieren wolle und werde. 

Diefe fegensreiche, dem herrfchenden Zeitgeifte und erreichten 

Bildungsgrade ſämmtlicher Volksſtämme des Kaiſerthums OÖfterreich 

überhaupt, und der im Königreiche Böhmen wohnenden zwei Na⸗ 

tionafitäten insbefondere, entfprechende Ara wollen wir mit dem 
Namen der tonſtitutiouellen Legislatursperiode für Die Privat- 

rechtsgeſetzgebung und das Gerichtsweſen im Königreiche 
Böhmen bezeichnen. 

Die in diefer Periode erichienenen bis zur Verfaffungstund- 

machung vom Jahre 1860 im Verordnungswege erlaffenen unfern 

Zweck berührenden gefetlichen Beltimmungen werden im weitern 

Berfolge diefer Abhandlung mit Bezugnahme auf das betreffende 

Reichsgeſetzblatt belannt gegeben werden. 

Borläufig wollen wir aber Schon anführen, daß unferem gegenwär- 

tigen eonftitutionelfen und deshalb fehr hochgeſchätzten Monarchen das 

Königreich Böhmen fo wie die übrigen Erblande die Zuftandebringung 
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des ſeit Jahrhunderten dringend nothwendig geweſenen und vielmal ohne 

Erfolg ventilirten allgemeinen Berggeſetzes, welches mit Patent 

vom 23. Mai 1854 zur Kundmachung gelangt und vom 1. No⸗ 

vember jenes Jahres in Wirkſamkeit getreten iſt, verdanke. 

In der ausführlichen Beleuchtuug jeder dieſer fünf zum Be— 

hufe einer fyftematifchen Durchführung unferer fchriftftellerifchen 

Aufgabe angenommenen Gefchichtsperioden foll mit Berufung auf 

die benägten Quellen nad Möglichkeit hiſtoriſch richtig dargeftellt 

werden: 

A. der Beſtand und wefentliche Inhalt der Gefege für 

das bürgerliche und peinliche Privatrecht in Böhmen; 

B. Die Bezeichnung, Beſetzung, Einrihtung und Com- 

petenz der zur Rechtspflege in diefen beiden Beziehungen "beitan- 

denen Gerichtsftellen, und zwar: für Eivil: und Criminal⸗ dann 

für geiſtliche, academiſche, Berg⸗Lehen und andere privilegirte 

Gerichtsbarkeits-Gegenſtaͤnde ſammt einer überfichtlichen Andeu⸗ 

tung des geſetzlichen Verfahrens bei jedem derſelben, endlich 

werden 

C. am Schluffe des Werkes als Beilagen zu den legten 

drei Perioden die Namensverzeichniſſe der Richter bei jedem 

Gerichte beigefügt werden, foweit folche geſchichtlich fiiherzuftellen 

geweien, und nicht bereits in anderen Werfen, welche anzuführen 

nicht unterlaffen werden wird, durch den Druck befannt gemacht 

worden find. 

Für die 3. und 4. Periode wird nur ein Verzeichniß zu jeder 

derjelben, für die 5. aber ein doppeltes beigegeben werden, weil 

unter der Regierung unferes ritterlichen Kaifers und Königs bereits 

eine zweimalige von der alten abweichende Landeseintheilung 
und Gerichts-Organifirung eingeführt worben ift. 

Obgleich nady dem vom hohen öfterreichifchen Abgeorbnnetenhaufe 

in den Sigungen 19 und 49 der Seffion von 1861 und 1862 gefaßten 

und fehr wahrjcheinlich bald Sr. Majeftät — unferem ritterlichen Kaiſer 

ımd König zur allerhöchſten Genehmigung vorgelegt werdenden Be⸗ 

ſchluſſe) die neuerliche vollftändige Trennung der Juſtiz von ber 

1, Stenographifche Yerichte Über die NReicharathverhandlungen Seite 1129 der 
Seſſion von 1861—62. Univerj. Bibliothel. XII. B. 178. 
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Diefelbe verdient den Ramen der autofratifhen Gefebge: 

bungs- und Gerichtsnerfafiungsperiode mit berathender Ein: 
flußnahme des Gtaatsrathes und der Gefehgebungshof: 

commiflion. | 

Die V. und legte Periode unferes juribifchen Geſchichts⸗ 
werkes umfaßt den noch durch -Kaifer Ferdinand I. vom 15. 

März bis zum 2. Dezember 1848, als dem Tage feiner und 
feines erlauchten Bruders — Sr. Taiferlihen Hoheit Franz Karl — 

Erzherzogs von Ofterreich zu Gunften des erftgebornen Sohnes 
des letztern erfolgten Thronentfagung, fortgefeßten faſt Inronatlichen, 

dann den noch fortdauernden bis zum Ende des Jahres 1864 als 

dem uns gefegten Endziele diefes Geſchichtswerkes fchon mehr als 

16jährigen Regierungszeitraum unferes gegenwärtigen ritter- 
lichen conftitutionellen dritten öfterreichifchen Kaifers und böb- 

mifchen Königs Franz Sofeph L, deffen Wahlſpruch „Viribus 

unitis‘“ Kar anzeiget, daß allerhöchſt derjelbe, unter Theilnahme 

der feit 20. Dftober 1860 und 26. Feber 1861 regulirten VBolfs- 
vertretung an der Geſetzgebung, auf Grundlage der an dem erft- 

genannten Tage eriheilten und am lektgenannten Dato ergänzten 

Berfofiung feine durch felbe hochbeglückten Staatsbürger aller 

Reihsprovinzen regieren wolle und werde. 

Diefe fegensreiche, dem herrfchenden Zeitgeifte und erreichten 

Bildungsgrade fünmtlicher Volksftämme des Kaiſerthums Öjterreich 

überhaupt, und der im Königreihe Böhmen wohnenden zwei Na- 

tionalitäten in&befondere, entfprechende Ara wollen wir mit dem 
Namen der conftitutionellen Legislatursperiode für die Privat- 

rechtsgeſetzgebung und das Gerichtäwefen im Königreiche 
Böhmen bezeichnen. 

Die in diefer Periode erjchienenen bis zur Verfaſſungskund⸗ 

machung vom Jahre 1860 im Verordnungswege erlaſſenen unjern 

Zweck berührenden gefetlichen Beftimmungen werden im weitern 

Berfolge diefer Abhandlung mit Bezugnahme auf: das betreffende 

Reichögefegblatt bekannt gegeben werden. - 
Borläufig wollen wir aber Schon anführen, daß unferem gegenwär- 

tigen eonftitutionellen und deshalb fehr hochgeſchätzten Monarchen das 

Königreich Böhmen fo wie die übrigen Erblande die Zuftandebringung 
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des jeit Jahrhunderten dringend nothwendig gewefenen und vielmal ohne 

Erfolg ventilirten allgemeinen Berggefepes, welches mit Patent 
vom 23. Mai 1854 zur Kundmachung gelangt und vom 1. No⸗ 

veniber jenes Jahres in Wirkjamkeit getreten iſt, verbanfe. 

In der ausführlichen Beleuchtuug jeder diefer fünf zum Bes 

hufe einer foftematifhen Durchführung unferer fchriftftellerifchen 

Aufgabe angenoınmenen Gejchichtsperioden fol mit Berufung auf 

die benügten Quellen nad Möglichkeit hiſtoriſch richtig dargeftelit 

werden: 

A. der Beſtand und wefentlihe Inhalt der Gefege für 

das bürgerliche und peinlihe Privatreht in Böhmen; 

B. Die Bezeichnung, Beſetzung, Einrihtung und Gom- 
petenz der zur Rechtspflege in dieſen beiden Beziehungen beſtan⸗ 

denen Gerichtöftellen, und zwar: für Eivil- und Eriminal= dann 

für geiftlie, academifhe, Berg-Lehen und andere privilegirte 

Gerichtsbarkeits⸗Gegenſtaͤnde ſammt einer überfichtlihen Andeu- 

tung des gefeglihen WBerfahrens bei jebem berjelben, endlich 

werben 

C. am Schluffe des Werkes als Beilagen zu den lepten 
drei Perioden die Namensverzeichnifle der Nichter bei jedem 
Gerichte beigefügt werben, foweit ſolche gefhichtlich ſicherzuſtellen 

gewefen, und nicht bereits in anderen Werken, welche anzuführen 

nicht unterlaffen werben wird, durh den Drud befannt gemacht 

worden find. 

Für die 3. und 4. Periode wird nur ein Verzeichniß zu jeder 

derfelben, für die 5. aber ein doppeltes beigegeben werden, weil 

unter der Regierung unferes ritterlichen Kaifers und Königs bereits 

eine zweimalige von der alten abweichende Landeseintheilung 
und Gerihts-Organifirung eingeführt worden ift. 

Obgleich nach dem vom hohen öfterreichifchen Abgeordnetenhaufe 

in den Sigungen 19 und 49 der Seffion von 1861 und 1862 gefaßten 

und fehr wahrfcheinlich bald St. Majeſtät — unferem ritterlihen Kaifer 

und König zur allerhöchſten Genehmigung vorgelegt werdenden Bes 

ſchluſſe die neuerliche voliftändige Zreunung der Iuftiz von der 

15 Stenographiſche Berichte über die Neicherathverhandlungen Seite 1129. der 
Seſſion von 1861—62. Univerf. Bibliothek. XIII. B. 178. 

29%» 
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‚politifchen Verwaltung bevorfteht, mithin eine deitte Organifirung 
wenigftens der Gerichtöftellen erfter Inftanz bald zu erwarten fein 

dürfte, fo Haben wir dennoch bei dem Umftande, daß die Ausfüh- 

rung diefer Reorganifirung einen längeren Zeitraum in Anfprud 

nehmen wird, nicht gezögert, unſere gegenwärtige Wrbeit mit der 

bisher jüngften Berfaffung der Yuftizftellen abzuſchließen und 

durch den Drud zur Kenntniß der geneigten Leer zu bringen, zu⸗ 

mal in jedem Geſchichtswerke die Bildung von Abſchnitten bei 

Eintritt eines neuen wichtigen Ereigniffes gewöhnlih und felbjt 

wegen Erzielung beſtimmter Nubepunfte angezeigt iſt. 
Wir fehreiten daher nach diefer zwar etwas weitläuflg gewor⸗ 

denen, allein uns -zur richtigen Verftändnig des Zweckes unferes 
Werkes unerläßfich erfchienenen Einleitung zur Sache felbft. 

.„ #70: Ic 20 Gar... 



Erſte pPeriede. 
Vom Anfange bes 8. bis zum Jahre 1310 des 14, 

Jahrhunderts nah Chrifti Geburt, benannt: 

Die Periode ber größtentheils traditionellen, wenigftens noch 

in fein georbnetes Geſetzbuch zufammengeftellten Privatrechts⸗ 

geiehgebung und Gerichtsverfaſſung des Königreichs Böhmens. 

Geſetze. 

Uber die Givil⸗ und Criminalgeſetze derjenigen Volfsftänme, die Geſetze der 
vor dem Gindringen der Gehen unfer Baterland bewohnt, und erften Ein- 
als ehemalige Überbleibfel derfelben wahrfcheinlich mur in den Une gpcnen, 
wäldern der Gränzgebirge fi vor der gänzlichen Vertreibung oder 

Ausrottung geſchützt erhalten haben, fehlen durchaus glaubwürdige 

gefhichtliche Belege. — Wenn auch angenommen werden muß, daß 

die ältefte abwechjelnd aus Bojern, Markomanen, Quaden, Her- 

mundurern, Gothen und Avaren- Stämmen beftandene Benölferung 

Böhmens bereits NRechtsbeftimmungen und Gerichte gehabt haben 
bürfte, fo ift dennoch von denfelben, eben fo wenig als von den 

materiellen und formellen Rechtsuormen, welche das ſlaviſche Volt 

ber Gzechen bei ihrem Einzuge in das Land Bojerheim (Böhmen) 

mitgebracht haben ınag, eine hiftorifch glaubwürdige Notiz bisher 

aufgefunden worden. 
Daher übergehen wir die in diefer Beziehung Hin und wieder 

in alten deutſchen Echriftftellern vorfonımenben meiftens in Bas 

Neid der Mythe gehörigen Andeutungen, und beginnen unfere Ges. 

Schichte mit Herzog Premyſl, Gatten von Kroks Tochter Libusa. 
Die unter Premyſl, dem mit Libuda von ihrem Sitz auf Vremyſl 

der Burg Wydehrad gebietenden Begründer ber Stadt Prag, 



Eintheis 

lung der 

Laudesbe⸗ 

wohner. 
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und unter deſſen Nachfolgern erfolgte Erbauung vieler Burgen 
(hradi, gradi) und Flecken (dödini) in den ſchon durch den Er- 

oberer Ce an feine miteingedrungenen Unterheerführer vertheil⸗ 

ten Bezirken des Landes, brachte, verbunden mit den zwifchen ſei⸗ 

nen und den Bewohnern der Nachbarländer eingeleiteten Handels⸗ 
und Verfehrsverbindungen, complicirtere Nechtsverhälftniffe hervor, 

zu deren Regelung und Entſcheidung entitandener Streitigleiten bie 

alten, höchft einfachen flawifchen Gefege und Rechtsgebräuche Teines- 

wegs zureichten, fomit die Thätigkeit der richterlichen Gewalt fehr 

häufig in Anfpruch genommen würde. Diefe foll vom Herzoge ge- 

meinfchaftlih mit 12 demfelben wahrſcheinlich durch Wahl bei den 

von Zeit zu Zeit einberufenen Verſammlungen der vornehmften 

Grundbefiger beigegebenen Mitgliedern (Kmeti), alfo von einem 

die höchfte Kandesbehörde bildenden Senate ausgeübt worden fein. ') 

Die Entfcheidungen folcher ftreitigen Fälle wurden dann mit Ger 

nehmigung ber Volksverfammlungen als Geſetze für Tünftige ähu⸗ 

liche Rechtsftreitigfeiten angenommen, höchſt wahrſcheinlich in, zu 

diefem Behufe angelegte Regifter, eingetragen und auf diefe Urt bie 

eriten Anfänge einer gefchriebenen Privatrechtsgefeßgebung begrün- 

det welche zugleich als die erjten Spuren für die Entſtehung der 

erſten böhmifchen Landtafel anzunehmen fein bürften. 

Cosmas, der ältefte einigermaßen -verläßliche, im Jahre 1125 

verftorbene, böhmiſche Gefchichtsfchreiber berichtet, daf Prenmfl als 

ein mit allen Herrfhhertugenden ausgeftatteter Mann, dem durch 

freie Thatkraft einigermaßen bezähmten Lechifchen Volfsitamme bie 

erfien Geſetze gegeben haben foll. *) — 
Welche Beſtimmungen dieſe mit den Großen des Landes auf 

den Land⸗ und Gerichtstagen vereinbarten Geſetze enthielten, iſt 

leider aus Mangel gleichzeitiger Urkunden unbekannt. Der Sage 

nach foll Premyfl tie bereits durch Krof gefchehene Eintheilung des 

Yandes mehr ausgebildet, und die Abftufungen des Volkes 1. in 

Lechen, auch (päni) die größten Gutsbefitzer, 2. in bie Vorſteher 

der Landesbezirke (Zupen)in militärifcher, politiicher und richter- 
licher Beziehung (Zupani), 3. in Familienhänpter der Anſiedlun⸗ 

1) Balady's Geſchichte I. Theil Seite 165 & aequ. 
2) Cosmas lib. I. pag. 19. 
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gen (Wladiken), 4. in kleinere Grundeigenthümer, welche von fei- 
nen Örundgerrn, fondern vom Herzoge felbft ihre Befigungen acqui⸗ 

rirt haben mochten (Zemani), deren Nachkommen die noch beſte⸗ 

henden Freiſaſſen zu fein ſcheinen, 5. in Hörige (druhove, chlapi), 

weiche zwar zwar perfönfich feeie, aber gegen Dienftleiftungen zur zeitli- 

chen oder ſpäter erbpachtweifen Nutznießung von Herrengrundſtücken 

zugelaſſene Landesbewohner waren, eingeführt haben, endlich 6. kam 

ſpäter noch im 11. Jahrhunderte die Klaſſe der Leibeigenen (otroci) 

hinzu, welche entweder als Kriegsgefangene oder als Verbrecher die 

perfönliche Freiheit verloren hatten, und in die Leibeigenſchaft ihrer 

Eigenthümer gerathen find. ’) 

Bezüglich der Geſetze, welche in der erften Periode bei den- 

Civilſtreitigkeiten und riminalfällen zur Entſcheidungsrichtſchnur 

genommen worden find, übergehen wir alle bloß fagenhaften Nad)- 

richten, mit welchen Hajek ohne gründliche Belege durch feine böh- 

mifhe Chronik feine Zeitgenoffen, und auch fpätere Leſer in arge 

Täufchungen verjeßt bat, und beginnen unſere geſchichtlichen Noti- 

zen über die älteften Gejege Böhmens, für weiche die biftoriiche 

Kritit, als wirklich einft beftanden, fpricht, mit der Legislatur Her⸗ 

zogs Bretiſlaw. 

Zur Regierungszeit dieſes bereits Öten, zur chriſtlichen Religion Bretiſlaw. 

übertretenen böhmijdyen Herzogs waren noch fehr viele ans dem Heiden- 

thume herftammende, ber reinen chriftlichen Xehre widerftrebende Ge⸗ 

bränche und Unfitten in unferem Vaterlande jo bedeutend im Schwunge, 

dag Dretiflaw im 3. 1088, bei Gelegenheit der Erhebung des Leich- 

nams bes böhmischen Heiligen Bifchofs Adalbert aus deſſen Grabe zu 

Gneſen zum Behufe feiner Überführung nach Prag, an der ausländi- 
fchen Begräbnißftätte dieſes einheimifchen Patriarchen ſich bewogen 

fand, mehrere Geſetze: gegen die Vielweiberei umd gemeinfchaftliche Ehe, 

gegen die unzüchtige Lebensweife der Witwen und Mädchen, gegen 

Mörder überhaupt, und Vater», Bruder» oder Prieftermörder insbefon- 

dere, gegen Unmäßigfeit im Zrinten, gegen Haltung von Schanfgewer- 

ben, gegen die Eutheiligung der Sonn» und Teiertage durch Tucdh- 

tifche Arbeit und gegen die Beerdigung der Leichen auf Feldern, 
— —— — — a — 

1, Palacky's Geſchichte Böhmens I. Theil Seite 166 bis 171. 
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Wiefen und Waldungen ftatt auf geweihten Friedhöfen zu erlaffen 

und die Übertreter derfelden nicht nur mit, in die herzoglidye Kaſſe 

einfliegenden, Geldbußen, fordern auch nebſtdem noch mit Brand» 

marlung, Xandesverweifung und Kettenftrafen zu bedrohen. 

Die pünftliche Befolgung diefer Geſetze hat gleichzeitig der bei ob⸗ 

erwähnier feierlicher Erlaffung derfelben mitanweſende prager Biſchof 

Severus unter Androhung des Fluches und Bannes für die Über- 
treter fämmtlichen Anweſenden eingejchärft. ') 

Bon den Nachfolgern DBietijlaw’s I. bis auf Premyfl Otte- 

fur 1. haben fich feine geſetzlichen Beftimmungen über das Privat» 

recht jür die Nachwelt erhalten, obgleich nicht zu zweifeln iſt, daß 

dasſelbe durch auf den Landtagen vereinbarte Normen und in die 

Landtafel einbezogene Einzelngeſetze immer mehr und mehr ausge⸗ 

bildet worden ſei. | 

Erſt Premyſl Ottofar I., König von Böhmen, foll als Mark⸗ 

graf von Mähren für dieſe Provinz ein Geſetzbuch aut 1. April 

1229 unter dem Titel: Jura Zupanorum, Baronum, Nobi- 
lium totiusque vulgi provineise Brunnensis erlaffen haben, 

welches in einem von Alexius Habrich, Prior des DBenediktiner- 

Stiftes zu Raygern in Mähren zu Brünn im Jahre 1781 heraus» 

gegebenen Werkchen ?) mit dem Titel: Jura. primeva Moravi®, 

collegerunt et notis illustraverunt Benedictini Rayhradenurs, 

nad einer in der Stiftsbibliothel aufgefundenen Handfchrift abge- 

drudt ift, 

Da jedoch Fein äfterer böhmiſcher Bejchichtsjchreiber von dieſen 

Rechten eine Erwähnung gethan hat, und durch die im Jahre 1541 

erfolgte Verbrennung der böhmischen Landtafel die Möglichkeit be= 

hoben worden ijt, aus derjelben al$ der einzigen rechtlichen Erkenut⸗ 

nißquelle nachzuweiſen, ob ein derlei, aud in Böhmen verbindliches 

Geſetz beftanden habe, wie auch deſſen Criſtenz und Rechtekraft, 

oder das Gegentheil hievon legal zu conſtatixen, ſo übergehen wir 

1) Pubitſchkas chronologiſche Geſchichte Böhmens, TIL Theil S. 303 — 305. 

Palacky's Geſchichte, Theil I. E. 280. Adaukt Boigts Vreisſchrift über den 

Geiſt der böhm. Geſetze ab ao. 1788, 5.49 und 50. » . 8 

2) Borfindig in der prager Univerfitätsbibliothet mit der Eatalogsbezeichnung 
L. E. 43. 
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den Juhalt dieſes angeblichen, ohne alles Syſtem ein Gemiſch von 

theils judiciellen, theils criminellen Beſtimmungen darſtellenden 

Geſetzes als für unſeren Zweck ohne kritiſches Gewicht, und ver- 

weifen dem hierüber nähere Kenntniß erlangen wollendeu Juriſten 

auf die Einſichtnahme des vollen Textes dieſes Mauuffripts in 

dem obcitirten Werkchen, wie auch auf jenen Auszug aus dem⸗ 

ſelben, welchen Adaukt Voigt in ſeiner Preisſchrift über den Geiſt 

der Geſetzgebung in Boöhmen, Herausgegeben von ber böhmischen 
Gejellihaft der Wiffenfhaften ab ao. 1788 von Seite 70 bis 79, 

geliefert hat. | 
Wenn glei während der erften yon uns angenommenen Periode 

kein für das ganze Königreih Böhmen und deſſen Nebenländer 

verbindliches ©efegbuc zur allgemeinen Kundmachung gediehen ift, 

jo hat fi) doch das von dem Miagiftrate ‚der königl. Stadt Iglau 

wahrſcheinlich zwiſchen den FJahren 1240 und 1248 für deren Be⸗ Iglauer 

wohnerfchaft zuſammengeſtellte Stadt: und Bergrecht, welches nicht Fo an 
nur bon dem während der Jahre 1248 und 1252 die Statthalter- ur 

ſchaft der Provinz Mähren leitenden Erhprinzen und fpäteru König 

Dttofar D., Sohne Königs Wenzel I, fondern auch von dieſem 
ao. 1252 verftorbenen Monarchen beftättigt worden ift, jowohl im 

Isteinifchen Driyinal als auch in vielen deutſcheu und böhmifchen 
berjegungen bis auf unfere Zeit erhalten, und bald nad) dem 

Eintritt feiner Wirkfamleit ein ſolches Anfehen erlangt, daß das⸗ 

felbe in ben meiften Städten Böhmens, folange felbe sicht eigene 

Stadtrechte erlangt hatten, zur gerichtlichen Richtſchuur genommen; 7-7. 
ia fogar an das Iglauer Scöppengericht von den Urtheilen anderer 

Gerichtöftühle appellirt worden ift. Der vollftändtge Abdruck diefes 

Stadt- und Bergrechts ift in Peithners von Lichtenfels Verſuch 
einer Gefchichte der böhmischen und mährifcen Bergwerte (Wien. 

ao. 1780 Seite 261 bis 291) vorfindig. 

Einen bündigen Inhaltsauszug von dieſem Geſetzbnche Hat. 

Adault Voigt feiner vorerwähnten Breisichrift vog Seite 8 bie 

104 einbezogen. Dasfelbe enthält in feinem erſten Theile civil 

rechtliche Beitimmungen über nteftaterbfolge, Berfügungsrechte 

über Eigenthum und Erfagleiftung für Befhädigungen an Feldern, 

Wiefen md Wäldern, dann Feitfegungen von Strafeu, als: Strang, 
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Enthauptung, Prählung, Lebendigbegrabung, Handverluft, Landes⸗ 

verweifung ꝛc. für Berbrechen aller Art — nicht minder gerichts- 
ordnungsmäßige Statuten für das Procef- und Strafverfahren. 

Merlwürdig ift die Entihädtgungsbeftimmung, bag wer mit 

Bieh fremde Feldfrüchte befchädigt, dem Grundeigenthümer fopiel 

Denarien zu entrichten habe, als das Scadenvich Füße hatte, 

dann daß jener, welcher aus frembem Walde Holz entwendet, auf 

jeden Stod der gefällten Stämme 60 Denarien als Entihädigung 

zu legen habe. Bon Gottesurtheilen kommt in diefem Geſetze 
lediglich die Zuläffigkeit des Zweilampfs bei Klagen wegen Mord, 

Todtfchlag oder Verwundung ver, — aber nichts von Beweiſen 

durch Feuer- oder Wafferprobe — ebenfowenig von Anwendbarkeit: 

der Folter gegen läugnende Befchuldigte.- 

Liber sen- Nebſt dieſem Iglauer Stadtrechte hatte die Altſtadt Prag ge- 

tendaram. wiß ſchon zu Ende bes 13. Jahrhunderts ein eigenes Stadtrecht, 
“ welches nach und nach immer mehr. ausgebildet: wurde und unter 

dem Titel Liber sententiarum : in einem- ſchönen Manuferipte aus- 

dem Anfange bes 14. Säculums in dem reihaltigen Archive unſerer 

böhmischen Metropole forgfältig aufbewahrt wird. Diefes Bud) 

kann als Srunbftein des böhmifchen Stadtrechtes, von welchem fpäter - 

gehandelt werben wirb, betrachtet werden. In diefem Codex kommen 
auch vor die Rechte der fremden deutfchen Kaufleute, welche ihren 

Bazar im Teynhofe aufgerichter und ihren eigenenRichter hatten. ") 
Mehrere Städte, Fleden und Dörfer meift deutſcher Un: 

fieblung fanden es bequemer, ftatt eigene Stadtrechte a eren 

fich nach dem Magdeburger Rechte zu richten, z. B. Schlan, 
- Zaun, Nimburg, Außig und befonders Leitmerig. 

Bon den, nad dem Rechte dev Altſtadt Prag erien- 

nenden, ftädtifchen Gerichten wurde an den Magiftrat der 

Altſtadt Prag und von den nach deutſchem BWedte ur- 

theilenden an den Schöppenftuhl zu Leitmerig appellirt. 

Municipals Auch Municipalftädten wurden von ihren adelichen 

de Grundherren eigene Stadtrechte gegeben, wie bieß bei ber 

brod. 1) Ginleitung zu Emil Rößlers deutfchen Rechtädenkmälern, Prag 1845 
I. Band Seite XVI bis XXI, und Tomek's Auffaß im Casopis Musej. ab 
ao. 1845 II. Thl. Geite 213. 
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Stadt Deutſchbrod geſchehen iſt, welcher die Eigenthümer Hen⸗ 

rikus, Zmilo Ullrikus und Raymarus, Gebrüder von Lüchteuburg, 

fich ſelbſt als Deutſche bezeichnend, ein ausführliches, von uns als 

geweſenem dortigen Bürgermeiſter im alten Stadt-Archive aufge⸗ 

fundenes Stadt: und Bergrecht in lateiniſcher Sprache am 8. Jimi 

1278 verliehen haben. 

Diefes Minnicipal » Stadt: und Bergrecht ift in dem jchäß- 

baren Werke des Grafen Kaspar Sternberg, betitelt: Umriſſe einer 

Geſchichte der böhmischen Bergwerke Prag 1837, in ber 2. Abthei- 

Inng des erften Bandes Seite 30 bis 39 des Urfundenbudjes voll⸗ 

ſtaͤndig abgedruckt. 

Während dieſes Zeitraums hatte König Wenzel II. das Vor Wenzel I. 

haben, durch einen ihm aus Rom zugefendeten Rechtögelehrten Na⸗ 

mens Gozius Urbevetanus ein Landesgeſetzbuch für Böhmen ver- 

fertigen zu lafjen, aber der Entwurf desfelben mißftel den Landes⸗ 

baronen fo aligemein, daß biefelben ihre Zuftimmung zu deſſen 

Annahme verweigerten, daher unterblieb die Erlaffung desfelben, 

und diefer König gab bloß die wahrfcheinlich von beim obgenannten 

Rechtegelehrten nach römifhen Zuſchnitt in lateinifher Sprache 

abgefaßte, zwar für bie ſämmtlichen Kandesbergwerfe Geſetzkraft 
haben follende, jedoch bloß für das Futtenberger Revier kundgemachte 

und zur Beobachtung vorgefchriebene Bergordunng unter dem Titel: Bergord- 

Constitutiones juris metallici, in einem ber erften Jahre des Ting (Con- 
14. Sahrhunderts, jedenfalls aber vor dem Jahre 1305, in welchem rin me- 
derfelbe den 21. Juni verftorben ift, heraus.*) . tallici). 

Diefes focal gebliebene ausführliche, fehr genaue Kenntniffe im 

Montanwefen an Tag Iegende Statut hat Peithner von Lichtenfels 
in feinem vorcitirten Geſchichtswerke über bie böhmifchen Bergwerke 

von Seite 391 bis 897 wortgetreu abgedrudt. 
Obgleih, wie ans den Voranführungen hervorgeht, in der 

erften von uns angenommenen Periode kein vollftändiges und all- 

gemein kundgemachtes Landesgefetz über das Privatreht im König- 

reiche Böhmen erfloffen ift, fo find dennoch bei den Landtagen zu 

den altflavifchen herfönunlichen Rechten vereinzelte neue geſetzliche 

— — — — — 

15 Patacky's Geſchichte Boͤhmens J. Thl. 2. Abtheilung Seite 306— 308. 
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Beltimmungen in civil- und ſtrafgerichtlicher Beziehung beſchloſſen 
und in die Landtafel eingetragen worden, die für alle Stände vers 
bindlich n waren; nebjt dem gab es bereits ſtaͤdtiſche, von den Her⸗ 

zogen und Königen beſtättigte Statuten, und endlich richteten ſich 
Teutihes Die deutſchen Colonien, welche befouders von dem Königen 
Recht. Ottokar dem I. und dem IL, wie auch von Johann von Luxenburg 

und Karl IV. zur Cultivirung unſeres noch ſehr ſpärlich bevölfer- 

ten und großentheils beſonders an den Gränzen mit Urwäldern 

bededten Vaterlandes unter der Bedingung der Beibehaltung der. 

deutſchen Rechte und der - Serichtsverfaffung ihrer früheren Heimath 
hereingezogen worden waren — nad) dem Sachſeu⸗ oder Schwahen- ,”. 

ſpicgel und beſonders nach dem Magdeburge: Stadtrechte als * 

Tochter dieſer beiden, da dieſe bereits geordnete und allgemein be- 

fannte Statute gewejen find. Für das alte böhmiſche Land⸗ und 

Stadtreht kamen nurbie Aufzeichnungen eines Rechtsgelehrten, 

welchen Palackh in ber Einleitung zu dem im I. Thl. Seite 447 
feines Archivs veranlaßten Abdrude des juridifhen Manuferipts 
deefelben mit dem Namen Radvanow bezeichnet, dann die bereits " 
in dem vorerwähnten Codex des prager Magiftratsarchivs vorkommen - 

den Rechte der Altitadt Prag (Präva star&ho Miesta Pralıy), VER 

endlich das Municipalftadt und Bergrecht Deutfchbrods auf unfere 

Zeit. Das Radvanover Mannfeript welches die bei dem oberften 
Landesgerichte gefetzliche Proceßordnung enthält, ift unter dem Namen : 
Kniha stareho Pana z Rosenberku, befannt geworden, weil ſich 

Zawis von Nofenberg in deſſen Befig befunden hatte, und ſolches 
wahrfcheinlih auch zu feiner Benügung während deſſen zue Zeit 

der Miinderjährigkeit des Kronprinzen, fpäter Königs Wenzel II. 

geführten Statthafterfchaft in Böhmen verfaßt worden fein mochte. 

Der ganze Inhalt diefes Buches ift aus dem in Palady’s 

Archiv Thl. I. von Seite 451 bis 484 erfolgten Ahdrucke desjelben 

zu entnehmen. 
Altſlawi⸗ In neueſter Zeit hat Hermenegild Zirertek eine gründfiche Ab: 

ſches Recht. handlung über das altherfömmliche ſlaviſche Recht in feinem Werte: 
Slovansk& prävo v Cechäch a na Morav&, von welchem bisher 

zwei Theile in Prag ao. 1863 erſchienen find, herausgegeben. 

Da es nicht im Plane unferes Werkes liegt, den Inhalt der 



privatrechtlichen Geſetze der Materie und Form mach zu liefern, 

fondern biefelbe bloß auf die Geſchichte diefer Geſetzgebung und 

die Art der Gerichtspflege abzielt, fo dürfte‘ folgender gedrängter 

-Umriß über den Geiſt der aus ben angebenteten Hifterischen Quellen 

ertennbaren altjlanifchen Privatrechte für. unfere ‚Zwede genügen: 

Der Hauptjtügpuntt, und die Grundfeſte des altflapifchen‘ 

Perfonen- und Sachenrechtes, war die ganz eigenthümliche Ginrich- 

tung des Familienverhältniffeg, auf welches ſchon in dem uralten 

Gedichte Libusin soud hingebentet wird, kraft deifen eine Gleich⸗ 

beredhtigung aller Bamilienglieder zn dem gemeinfchaftlichen be: 
weglichen und unbeweglichen Wermögen (dödina genanut) und 

deifen Verwaltung von einem ans der Wahl hervorgegangenen Gefchäfts- 

führer, Vladika, herkömmlich gewefen, und eine, theilweiſe Xbfon- 

derung des Gefammteigenthums in den feltenen Fällen der Aus⸗ 

heiratung einer Wittwe oder Tochter in ein anderes Gefchlecht, oder 

des Abzuges eines männlichen Yamiliengliedeg auf einen erworbenen 

entfernten Wohnfig eingetreten ift.. Das abziehende Familienglied 

wurde mit dem. auf ihn nad der Anzahl der participirenden 

Mitintereffenten entfallenden -Antheile in Natura oder in Gelde- 
äquivafent abgefertigt.. Die. Überlaffung von zu eultivirenden 
oder bereits zum. Feldbau porgerichteten Gryndftäden von größeren 

Sutsbefigern an fogenannte Hinterfaffen, das ift an zinspflichtige 

Nutznießer, Bauern und Häusler, geſchah nicht nach den Grund: 
fäten der Emphiteufis, fondern nad) jenen des Zeit- oder Erbpach⸗ 

tes. Eine zweite Eigenthümlichkeit des Stavenrechtes war die 

bei ihren Stämmen üblihe Gefammtbürgfchaft für den auf dem 
Grund und Boden einer Ortsgemeinde verbrecherifcherweife zuge- 

fügten Schaden auf folange, bis der Übelthäter durd) die Bemühung 

der Gemeindeglieder erforfcht und zu Gericht geftelit worden iſt. 

Dieje herkömmliche Gefammtbürgkrihaft ift fon zu Ende des 

13. Iahrhunderts außer Gebrauch gefommen.!) 
_— — 

1) Jirecele Slovanake prävo 1. Theil, Seite 156 bie 170, 

— — — — 
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Gerichte 

und Verfahren bei demſelben. 

Wie wir bereits in der Einleitung erwähnt haben, wurde 

nach Feſtbegründung der herzoglichen Regentengewalt in Böhmen 

dieſes Land in größere Bezirke (provincias) und dieſe wieder 

in Zupendiſtricte abgetheilt. Ju jedem ſolchen Bezirke bezie⸗ 

hungsweiſe Diſtricte wurde eine Burg (hrad) angelegt, und zum 

Sitze der die militäriſche, finanzielle und richterllche Gewalt des 

Herzogs ausübenden Regierungsbeamten beftimmt. 

Die Beamten waren 1. der Bupan als Vorftand der mili- 

tärifchen und politiſchen Verwaltung zugleich auch als Vorſitzender 

des Gerichtshofes Cuda, 2. der Sudi, auch Cudar genannt, der 

Leiter der Gerichtsbarkeit, 3. der Kämmerer (villicus), welcher 

Einnehmer der herzoglichen, fpäter Töniglichen Einfünfte gemefen ift, 

und 4. der Schreiber (pisar), dem die Beforgung der gerichtlichen 

Ausfertigungen und ſonſtigen Kanzleigefchäfte oblag. 

Der größeren Gebiete oder Kreife (provinciae, kraje) gab 
e3 in dem 10. Jahrhundert, foviel Hiftorifch erforfcht ift, 12, die nad 

den Sauptörtern a) Prag, b) Pilfen, c) Sedletz bei Karlsvad, 
d) Saaz, e) Bilin, f) Leitmerig, g) Bunzlau, h) Grätz, 
i) Chrudim, k) Ezaslan, I) Bechin und m) Prachin benannt 
waren. 9) 

In biefen 12 Kreifen waren folgende Zupen befindlich: 
1. Die Prager, 2. bie Wyfchehrader, 3. die Tetiner, 4. 

die Rofitaner, 5. die Drzewitfcher, 6. die Saazer, 7. die Bi: 

liner, 8. die Tetſchner, 9. die Leitmeriger, 10. die Kamenitzer, 

11. die Melniker, 12. die Bunzlauer, 13. die Belezniger, 14. 
die Liebicjer, 15. die Miletiner, 16. die Königgräger, 17. die 

Glatzer, 18. die Oppotfchner, 19. die Leitomifchler, 20. die 

Wratislaver (Hohenmauther), 21. die Chrudimer, 22. die Czas⸗ 
lauer, 23. die UÜretewer, 24. die Kaurzimer, 25. die Chegno⸗ 
wer, 26. die Bechiner, 27. die Kamagker, 28. die Bozenffer 

29. die Dandleber, 30. die Retolezer, 31. die Pradiner, 32. 

1) Palacky's Geſchichte 1. Theil, Seite 390. 
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die Pilſner, 33. die Mießer, 34. die Sedleczer, 35. die Wra⸗ 

tenfler und 36. noch eine zweite Bunzlaner (Boleslawskä) 
Zapa. !) 

Diefe Iupenämter waren aufänglid bie einzigen Ge⸗ 
richtsbehörden in ihren Diftricten, und alle "Einwohner derfel- 
ben waren ohne Rüdfiht auf Stand und Rang ihrer Yurisdiction 

zugewieien; nur einige höchſt wichtige Fülle der ftrittigen und 

ftrafgerichtlichen Gerichtsbarkeit waren der Entſcheidung durch den 

Landtag unter dem Barfige des Regenten vorbehalten, z B. Hoch⸗ 
und Landesverrath, Majeſtätsbeleidigung, Streite wegen Familien⸗ 

gütern (dedini), wegen Zöllen und dergleichen. *) 

Allein diefe allgemeine Gerichtsbarkeit der Zupen dauerte nur Dauer der 

furze Zeit, die Landesbarone (päni) wollten nur von dem höch⸗ Zupen. 
ften Gerichte die Rechtsſprüche erlangen oder annehmen, die Re- 

genten ertheilten den von ihnen geftifteten Kloſtern die Gerichts⸗ 

barkeit über die Bevölkerung der ihnen geichenften Beſitzungen; 

die durch nothwendig gewordene Vermehrung ftabiler Kriegsleute, 

für Landesvertheidigung — Bezwinguug ber Friedensſtörer im Lande, 

Vertheidigung der Burgen und Bildung einer Art von Leibwade 

zur Begleitung des Landesfürften auf SKriegszügen, Reifen und 

Fehden entitandenen mit Läandereibeſitzthümern, welde fpäter erblich 

wurden, betheilten Lehensleute (Milites), welche den niebern böhmis gehensteute 

fhen Übel bildeten und den Nitterftand begründeten, wollten nad) Milites. 

ben Beſtimmungen des deutſchen Lehensrechtes nur von Ihresglei⸗ 

chen (paribus curiae) beurtheilt werden, und bie in Städten und 

Dörfern nad deutſchem Rechte angefiebelten Eofoniften "hatten ſich 

Brivilegien _ erwirkt, kraft welchen alle nur von eigenen Richtern 

nach ihren mitgebrachten Geſetzen gerichtet werden konnten. 

Durch alle dieſe Exemptionen gerieth die Zupen⸗Gerichts⸗ Das Ende 

barkeit nach und nach in Verfall, aus der Pager Zupa wurde der Bupen. 
nad Errichtung der Landes- und Hofämter, als die Herzoge die —æ 
erbliche Tonigswurde erlangt hatten, ein jogenauntes größeres Land: das fönig- 
recht und das Fönigliche Kammergericht gefchaffen, dem erfteren Kür Ban 

1) Dr. Hermenegilb Jireczels Wert betitelt Prava slovanska. Prag 1830. das dofge⸗ 
11. Theil, Seite 7. richt. 

2) Palady’s Geſchichte Böhmens IL. Band. 1. Abth. Seite 36 bis 39. 
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geweſen. Eine Unterfuhungseinleitung von Amtswegen war 

Landtafel - 
die Pa der 

Einfüh- 
rung. 

weder gefehlich noch gerichtsüblich. 

Nebft Zeugen waren Eide im bürgerlichen und neben dieſen 

im Strafverfahren auch bei manchen Fällen Beweife dur Waſ⸗ 

. fer-und Seuerproben; bei gewiffen Verbrechen, welche Adelsper⸗ 

fonen betrafen, war der Gottesgerichtsfampf zuläflig. Bon An- 

wendung ber peinlichen Frage ober Bolter war damals noch 

feine Rede, dagegen hatten Kirchen, Klöfter, Friedhöfe bereits 

Aſylrechte, aus ihnen durfte ein dahin geflüchteter Verbrecher nicht 
durch die weltliche Gewalt herausgeholt werben. *) 

Das fehr zwedmäßige, ja für die Kenntniß der damaligen 

Rechtsbeftimmungen bei Abgang gehörig geordneter und kundgemachter 

Geſetzbücher fehr nothwendige, zugleich auch die. Sicherheit des Real⸗ 

befigftandes und feiner Belaftung begründende Inftitut der Landtafel, 

welches mit dem Namen desky oder deky bezeichnet murbe, 

muß jehr alten Urfprungs fein, und die vou mehreren Schriftftel- 

lern aufgeftellte Anficht, daß beffen Einführung erft dem Könige 
Dttofar IT zu verdanken fei, icheint auf einem hiftorifchen Irrthume 

zu beruhen, was wir mit folgender Dednction zu erproben hoffen. 

Wenn wir auch der von andern Geſchichtsforſchern aufgeführ⸗ 

ten Anſicht, Daß die erſten Landtagefhlüffe und Geſetze auf eichene 

Tafeln eingefchnitten und fo aufbewahrt wurden, nicht "beipflichten, 

fondern dafürhalten, daß bevor das Papier als Schreibmaterial in 

Anwendung kam, die zur bleibenden Erhaltung beftimmten auf Per⸗ 

gamentblätter gefchriebenen Geſetzgebungs⸗ und fonftigen Tabular- 
acte zwifchen zwei mit Bändern verfehene Brettchen eingelegt und 

fo chronologiſch geordnet und zufammengebunden in wohlverjchließba- 

ren Käften aufbewahrt worden feien, wofür auch ſchon das Bezeich⸗ 

nungswort „Einlage“ der Aufnahme einer Urkunde in die Landtafel 

fpricht, fo ift e8 dennoch durch Auffindung von Urkunden aus ber 

eriten Hälfte de8 13. Jahrhunderts, weldhe die Bezeichnung der 

Einlage in die Landtafel an fid trugen, dann aus dem Umſtande, 

dag ſchon im 11. Sahrhundert notarii terrae in Böhmen beftan- 

1) Casopis Zesk6ho Museum ab ao. 1835, Seite 403 et seq. und Jireiek 
slovansk& Prävo 1. Theil, Scite 182 - 191. 
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den haben, welche das Landesarchiv beziehungsmeife die Land: 

tafel zu beforgen gehabt haben dürften ) außer Zweifel, daß das 

Inftitut der Landtafel ans einer weit früheren Zeit als jener Kö— 
nig Ottokars II. herftamme, zumal in dem Majeſtätsbrief Kaiſer 

Karls IV. ddto. 12. Februar 1359, durch welchen das Landtafel- 

inftitut im Markgrafthume Mähren eingeführt worden ift, die böh— 

mifche Landtafel ein altehrwürdiges Iuftitut genannt wird. *) ya 2. 

Sicher bleibt es, daß bisher eine beftimmte Urfprungsepoche 

der böhmifchen Landtafel Hiftorifch Fritifch nicht nachweisbar fei. 

Ueber bie verfchiedenen Aufbewahrungsorte der böhmifchen Land- Aufbewab- 
tafel von ihrer Einführung bis zu deren Einäfcherung hat Graf 2 Randtake 

Auersperg die mühſam aufgefundenen Notizen in feinem Commen, 

tar über Balbins Liber Curialis ausführlich zufammengeftellt. ?) 

—T Da weder die ältefte Einrichtung noch die Dianipulation, noch 

die Organe ber Leitung und Führung der alten Landtafel innerhalb 

unferer erften Gefchichtöperiode zuverläffig angegeben werden gönnen, 

fo wird die fpätere Organifirung derfelben in der Schilderung der 
zweiten Gefchicytsperiode angeführt werden. 

Die Namen der Präfidenten und theilweife auch der Beifiter 

des oberjten Landesgericht, des Kammergerichts und des Hof- 

gericht aus unferer erjten Epoche hat Palady, fo weit ſolche zu 

erforfhen geweſen find, in der von ihm mit ungemeiner Mühe 

und Genauigkeit zufammengeftellten, im Jahre 1832 herausgegebe- 

nen fonchroniftifchen Veberficht der höchſten Würdenträger, Landes- 

und Hofbeamten in Böhmen von den älteften Zeiten bis auf bie 

Gegenwart mit Angabe der Zeitpunfte ihrer Anftellungen und ihres 

Abfterbens aufgeführt. *) 

1) Auersperg’s Commentar über Balbin’s Lib. Curialis C. VL — Brünn 1816. 
I. Band Seite 13. 

2) Demuth's Geichichte der Landtafel im Marfgrafenthum Mähren, Brünn 
1857, Seite 18. 

3) Auerspergs Commentar IN. Band, Seite 16-19. . 
4) Balady's Pfehled soufasny neyvysich düstojnikä &c. Prag 1832. Tab. 

.& 1. 



Stadtrecht 

der Altitadt 

‘rag. 

3meite Periode, 
Vom Jahre 1310 His zum Jahre 1620. 

und zwar: 

Die Periode der mit numittelbarer Einflußnahme der Stände 

gegebenen und in gedrudte Geſetzbücher zufammengeftellten 
Legislatur über das Privatrecht und die Gerichtsverfaffung 

im Königreihe Böhmen. 

Geſetzze. 

Wir haben ſowohl in der Einleitung als auch in der Schilde⸗ 

rung der erſten Periode der Privatrechtsgeſetzgebung und Gerichts⸗ 

verſaſſung Böhmens gezeigt und dargethan, daß während ihrer 

Dauer die beftandenen Geſetze über Privatrechte weder in ein ges 

ordneted Geſetzbuch zufammengetragen, noch einzeln gehörig fund: 

gemacht worden waren, mithin deren Kenntniß ein Monopol ber 

wenigen Gerichtsbeamten gewejen fei, denen die Einfihtnahme 

der Zandtafel als der einzigen Erkenntnißquelle der nad) und nach 

-entftandenen Legislatur über Brivatrechte der Czechen zugänglich 

und hiedurch nur ihnen das Studium diejer Rechtsnormen erimög- 

licht war. 

Auch wurde bereitd angedeutet, daß die Städte, welche ſich 

nad und nad) um die ehemaligen Burgen, als die Site der mili- 

tärifchen, politiſchen und gerichtlichen Verwaltung in den Bezirken 

unferes unter der prager Landesregierung geftandenen Vaterlandes 

gebildet hatten, durch Privilegien der Landesfürſten ihre, eigenen 

Magiftrate und aus deren Beſchlüſſen entſtaudene Satzungen er- 

halten haben. 

Von dieſen erlangte das von einem bisher unbekannten Ver⸗ 

faſſer zuſammengeſtellte Stadtrecht der Altſtadt Prag das aus⸗ 
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gebreitctite Anjehen, fo zwar, daß in dem beim Archive diefer Haupt⸗ 

ſtadt unter der Signatur: Stary rukopis präv aufbewahrten ſehr 
ſchön mit Minicular-Uebergangsſchrift zur Fraktur gefchriebenen 

und mit gemalten Initialien verzierten Manufcripte dieſes Stadt: 

rechts, nebjt welchem darin auch andere böhmifche Rechte und Com⸗ 

mentarien berfelben copirt vorkommen, folgende ſich nach dem alt» 
böhmischen Stadtrechte richtende Städte und Ortichaften Böhmens 

namentlich aufgezeichnet find, von deren Ausſprüchen die Appellation 

an den Magiftrat der Altſtadt Prag genommen worden iſt, und 

zwar. nach böhmifcher Benennung von 

Chrudim Vysok6 mejto Jaromöf 
Suäice Dvür Krälove Rokycany 

Pribram ‚ Dobrane ° Stribro 
Plzeü Petrimov Horsüv Tyn 

C. Bud£jovice Pardubice Horazdovice 

Kladruby Kadaũ Prachatice 

Zatec Domazlice Brezi 

Vodnany Klatovy Brandeis 

Beraun Tachov Kralovice 

Brod Cesky Koufim Jesenice 

Strakonice Wolynd Milin 

Rakovnik Tejn vitavsky Kolin 
Hradec Pisek Bene&ov- 

Das Berzeichniß diefer an den altftädter Magiftrat als zweite 

Inftanz angewiejen geweſenen Städte ift in Geftalt einer Anmer⸗ 

fung den Abfage: De appellationibus in genere et quare ad- 

mittantur, mit dem DBeifage beigefügt, daß diefe Zuweiſung laut 

Majeftätsbrief Karls IV. ddo. Pürglig Anfangs Aprit 1347 (defjen 

Original auf Pergament ebenfalls im prager Ardive aufbewahrt 

iſt) auch die Neuftadt Prag und andere namentlich nicht bezeid)- 

nete Städte betroffen habe. 

Kaiſer Karl IV. wollte als König von Böhmen dem 
Mangel eines. für jein Königreich giltigen und fowohl der Materie 

als der Form mad geordneten Geſetzbuches über das bürgerliche 

und peinliche Recht abhelfen, und ließ daher einen ausführlichen, 
die böhmischen und deutſchen Rechtsnormen verfchimelzenden uud 

Städte mit 

dem Beru⸗ 

fungsrecht 

auf den 

Ausſpruch 

des Prager 

altſtädter 

Magiſtra⸗ 
tes. 

Majostas 

Carolina, 
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ſeiner Anſicht nach den Verhältniſſen der höhern und niedern Volks— 

klaſſen am meiſten zuſagenden, aus 127 zum Theile fehr ausführ⸗ 

lichen Artikeln beſtehenden Geſetzentwurf verfaſſen, wobei höchſt 

wahrſcheinlich ſeine eigene Mitwirkung nicht fehlte, und die von 

feinem Großvater König Wenzel II. vcranlaßten Vorarbeiten zu 

einem Landesgefeßbuche. benügt worden fein mochten. Diejen 

legte derfelbe den böhmifchen Ständen auf dem Landtage des Jahres 

1350 unter den Namen Majestas Carolina zur Annahme vor 

Die Stände erbaten fi) zuvörderft eine angemefjene Zeitfrift 

zur Durdfidht, Prüfung und Beurtheilung diefer wichtigen legis— 

latorifhen Vorlage, und da fie aus dem Inhalte erkannt Haben 

mochten, daß 

1. ihre bisherigen Rechte‘ aus der nad) altem Herkonunen 
beftandenen Gleichberechtigung aller Glieder einer Familie zu den 

Maj. Ca- beweglichen und unbeweglichen, ein Geſammteigenthum Aller bilden- 

rolina. den Tamiliengütern, — und deren als Regel mit feltenen Aus 

nahmen angenommene Untheilbarfeit durch) die im art. 69 ange- 
tragene Befugniß eines Sohnes, welcher das 15. Jahr erreicht 

hatte, von feinen Eltern die Abfertigung mit dem ihm am gemein- 

ſchaftlichen Familiengute gehörigen Antheile zu begehren, fehr be= 

einträchtigt werden würde — 

2. daß der in vielen Artikeln anbefohlene Anfall (ümrti) 

der Güter jener Berfonen, welche ohne Hinterlafjung eigener Yeibes- 

erben verftorben find, oder welche wegen Verbrechen beftraft wurden, 

an die Kammer, ihren Erbsanfprüden- auf die Nachlaſſenſchaft 

ſolcher Verwandten jehr nadjtheilig wäre, endlich 

3. daß die bisher nad) eigenem Ermefjen und willkürlicher 

Anſchauung ftattgefundene Nechtsfpredyung bei den hohen und nie= 

dern Gerichtsitellen des Landes entfallen, und den diesfälfigen 

Würdenträgern der Jwang ber Urtheilsſchöpfung nach dem beſtimm⸗ 

ten Vorfchriften der Majestas Carolina aufgebürdet werden würde, 

: fo zögerten diefelben wahrſcheinlich aus diefen wie aud aus den 

von Palacky im II. Band 1. Abtheilung, Seite 343 und 344 

angeführten Gründen nicht nur mit der Annahme diefes Geſetz— 

entwurfes, fondern fie dürften auch ihr Mißfallen an deffen Ab- 

weichungen von den altherkömmlichen Normen jo deutlich erfennbar 
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gemacht haben, daß Kaiſer Karl ſich veranlaßt fand, auf dem 

Landtage vom 6. October 1355 zu erklären, daß er von ber be- 

gehrten Annahıne diefes Gefegentwurfes von felbft abgehe, zumal 

das Driginal davon nad) feiner Angabe zufaͤllig durch Feuer ver⸗ 

tilgt worden war. ") 
Wenn nun auch die Majestas Carolina niemals Geſetzeskraft In Vezug 

erlangt hat, fo bleibt deren Inhalt dennoch eine unfchäßbare Fund— le 

grube fir die Nechtsgefchichte jener Zeit, denn man erfieht, um Maj Carol. 

nur einige Beiſpiele dafür anzuführen, aus den einzelnen Artikeln 

derfelben, 

a) daß die ehemals beftandene Cudengerichtsbarkeit für alle 

Berjonen eines Aupenbezirkes durch die Unzahl der an Klöfter, 

Städte und einzelne Barone von den Vorgängern Karls und von 

ihm felbft ertheilten Eremptionen und Privilegien faft gänzlich 

eingegangen fei, und verjchiedenen aufgefommenen Gerichten, von 

denen fpäter gehandelt werden wird, habe weichen müſſen; art, 

XIX et LXXXIV, 

b) daß bereits ein geiftliche8 Gericht in Religionsfachen, be- 

fonders für die Judicatur über Keger und deren Befchüger beftan- 

.den habez art. IIL bis V, 

c) daß der Unfug der Beweisführungen durch Feuers und 
Bafferprobe aufgehoben, und die Zuläfligfeit des gottesgericht: 
lihen Iweilampfes auf wenige Fälle eingefchränft, und dem 
Ermefjen des Gerichts vorbehalten werben wollte; art. XXXIX 
et LXXXVII. bis XCII, 

d) daß früher die höchften Aemter bes Oberftlänmerer®, 

Dberftlandrichters und Oberftlandfchreibers für die Lebensdauer 

verliehen worden fein mochten, was für die Zukunft nicht ge- 

ftattet fein follte; art. XVII, 

e) daß die Barone (pani) fhon damals die Herrſchaft über 

die auf ihren Gütern feßhaften Leute und ihre Habe mit Ausichluß 

der Halsgerichtsbarfeit ausgeübt, folglich das Unterthansverhältuif 

bereits beftanden habe; art. LXXXIV, und 

1) Ralacky's Boreinfeitung zur Herausgabe der Majestas Carolina im Archiv 
Cesky Ill. Theil, Seite 64. 
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f) daß dir Juden, felbft wenn fie auf den Gütern der Adeli— 

hen wohnten, der königlichen Kammer zuftändig waren; art. CXL 

Indeß follen auf dem oberwähnten Landtage vom Jahre 1355 

einzelne Beflimmungen der Majestas Carolina insbejondere 

die Aufhebung der Anwendung des Oottesurtheile von den Stän- 

den genehmigt, und dadurch zum Landesgefege erhoben worden 

fein, ') 
Der wirkliche Beſtand anderer das Privatrecht in Böhmen 

betreffender, von Karl IV. herftannmender Geſetze läßt fich hiftorifch 

kritiſch nicht nachweiſen, insbeſondere dürfte die Behauptung Dob⸗ 

ners in ſeinen Monumentis ineditis Vol. IV, pag. 203, daß 
von diefem Monarchen ein Karolinifches Lehenrecht (Präva man- 

sk&) herſtamme, auf der wahrjcheinlichen Vorausſetzung beruben, 

e8 befinde fich dasfelbe bei dein prager Lehenhofe in einem Lehen⸗ 

buche vom Jahre 1359 unter der Auffchrift Prava feudalni ale 

faft unleferlihde® Document eingetragen, was ganz unridtig ift, 

denn wir haben uns durch perjönlichen Augenfchein überzeugt, daß 

das erfte bei der böhm. Lehentafel vorhanden Lehenbuch, 

welches mit rother Tinte den Xitel: Prävo zem& teske, dar: 

unter aber von einer offenbar fpätern Handfcrift jenen: Altes 

Lehenrecht Kaifer Karl IV. von ao. 1344 ſchwarz gefchrieben 

führt, Fein Lehenrecht ift, fondern die Copien zweier Rechte ent⸗ 

halte, deren erfte die des alten Mannſcripts Ordo judicii terrae 

fein dürfte, das zweite jedoch unbezweifelbar die der bereits erwähn⸗ 

ten Handfchrift „Kniha star&ho pana z Rozumberka“ ijt. 

Es kömmt zwar in dem, ein Copiarium von Rechtsinftitutionen 

bildenden, Coder bes prager Stadtarchivs, von welchem fehon "bie 
Rede war, die Abfchrift eines Auffages unter der Bezeichnung 

prävo manske von Fol. 73 bis 78 vor, allein da aus demfelben 

weder defjen Urheber nocd) der Aufbewahrungsort feines Originals _ 

zu entnehmen ift, fo fcheint das Icgtere nichts anderes als eine 

- Brivatarbeit irgend eines Nechtögelchrten geweſen zu fein, welcher 

die für böhmifche Lehen anmwendbaren Artikel des deutfchen Lehen- 
rechtes aus dem Sadjfen- und Schwabenfpiegel zujammengeftellt hat. 

1) Balady’s Geſchichte II. Theil, 1. AbtGeilung. Seite 344 und 345. 
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Es ift allerdings möglih, ja fogar wahrfcheiniih, daß Karl IV. 

dieje Lehenrechhtözujammenftellung fo wie jene der Majestas Caro- 

lina veranlaßte, da derfelbe nicht nur viele Lehen im deutſchen 

Reiche für das Königreich Böhmen erworben, fondern auch viele im 

Lande felbft namentlich die Karlfteiner Lehen begründet hatte, allein 

es ift durchaus nicht erweislich, daß dieſe Zufummenftellung, fo wie 

jene, welche unter bem Namen des Karlfteiner Lehenrechtes in 

vielen Abſchriften vorhanden und von Dr. Chmelenſty in einer 

Brochure vom Jahre 1835 durch den Druck veröffentlicht worden 

iſt, jemals ein wirkliches Landesgeſetz geworden ſei; bezüglich des 

letztern wurde dies durch das Hofreſcript vom 13. Juni 1811 

Nr. E. en höchftbehördlich ausgefprodyen. ) 

Das einzige unbeftreitbar von Karl IV, herrühreude und bis 

auf die neuefte Zeit der Hauptſache nach in Wirkfantkeit gebliebene 

Privatrechtsgefeg ift defjen Weinbanftatut für einen Umkreis von 

3 Meilen um bie Stadt Prag, kraft deffen auf allen innerhalb 

diefes Rayons gelegenen Bergen ein Weingarten in der Ränge von 

16 und Breite von 8 Ruthen, jede Ruthe zu 8 böhm. Ellen, von 

dem Örundeigenihume binnen 14 Tagen nach Kundmachung diefer 

Berordnung angelegt, oder wenn dieß nicht gefchehen follte, jedent 

welcher zur Anlegung eines ſolchen Weinberges bereitwillig fein 

würde, vom Weinberg. Meifter hiezu die Erlaubniß ertheilt wer- 

den folite. 

Diefes Geſetz döto. Prag ao. 1358 fer. VI. post Domini- 
cam : Esto mihi ift fammt den Bejtätigungen feiner königlichen 

Nachfolger in Weingartens Werfe: Fasciculi diversorum jurium 
I. Bud Seite 12 bis 18 abgedrudt. 

Während der, nad) dem durch Karls IV, glorreiche Regierung 

für unfer Vaterland hervorgerufenen mehr als 3Ojährigen goldenen 

Zeitalter, durch länger als ein halbes Säculum für dasjelbe ein- 

gebrochene Galamitäten des ebenfo nachläfjigen als willfürlichen 

Negiments König Wenzel IV., dann während des, großentheils 

durch die Unthätigkeit und Nichtbeachtung der aufgetaudhten neuen 

1) Ur. shmelenity Manstvi neb lena &esk&, Prag 1832, Scite 29. 

Karl IV, 

Weinbaus 

ftatut. 

Nach 

Karl IV. 

Stillftaud. 
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Religionsſekten von Seite dieſes Königs verſchuldeten, durch volle 
19 Jahre unſer Vaterland und einen großen Theil von Mittels 

Europa mit Verwirrung und Verwüftung erfüllt habenden Huffiten 

frieges war ebenfo wenig als a) unter der ſchwankenden Regierung 

Sigismunds, b) während ber langen Epoche des Interregnums, c) 

der kurzen Lebensdauer Ladiflaws, und d) der fehr bewegten Re— 

gierungszeit König -Georgs von Podebrad eine erwähnungswerthe 

Veränderung der jeit Karl IV. beftandenen Privatrechtslegisiatur 

und Gerichtsbarkeits - Verwaltung in Böhmen eingeführt worden. 

Die Stelle der fowohl für die höhern als niedern Stände des 

Volkes mangelnden Gefeßbücher mußten die aus der Randtafel und 
aus den Stadtregiftern von Privatgelehrten gezogenen und in einige 

fpitematifhe Ordnung gebrachten handfchriftlichen durch Copirung 
zur Kenntniß eines verhältnigmäßig Heinen LXeferkreifes gebrachten 
Gefeg-Compilationen und Commentare vertreten. 

Aufiwung WVon dieſen juridifchen Vorarbeiten zu den unter der Regie 
zur Zeit 

Wladiſl. IL 
rung König Wladiflam des II, des böhmifchen Suftinians, endlich 

Landesord- ZU Anfang des 16. Yahrhunderts zu Etand gebrachten und in 
nung, Drud gelegten erften in böhmifher Sprache abgefahten den 

Etadtrecht. Titel Zrizeni zemske krälovstvi deskeho (Landesordnung) und 
/- 

Alte Ges 

Präva möstekä (Stadtrechte) führenden zwei Gefegbüichern Böh⸗ 

mens find für deffen Privat-Rechtsgefhichte und Gerichtsverfaffung 

folgende von entjchiedener Wichtigkeit : 

1. Die von einem unbelannten Verfaffer aus den Yahren 

Fieber 1348 bis 1355 herftammende alte Gerichtsordnung, lateinifch 
* unter dem Titet Ordo judicii terrae geſchrieben, ) welche eine 

größtentheils criminelle, zum Theil aber auch judicielle Proceßord⸗ 

nung enthält und in Palacky's Archiv II. Band Seite 78 bi 135 

fowohl im fateinifchem Urtert als auch in einer böhmifchen nicht 

befannt von wen verfaßten Ueberſetzung abgedrudt ift. 

Aus dieſem Auffage erficht man verfchiedene altherfömmliche 

ſehr fonderbare ſlaviſche Rechte, 3. B. daß derjenige, welcher Je⸗ 

mand als den Mörder feines Bruders oder Freundes angellagt 

hat, wenn diefer behauptete, die Tödtung fei aus Nothwehr gefche- 

1) PBalady’s Archiv 1. Band, Seite 76. 
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ben, denfelben zum Zweikampfe herausfordern fonnte, und daß der⸗ 

jenige, welcher in diefem, über Geftattung der Barone als Richter 

ftattgefundenen Gottesgerichtsfampfe feinen Gegner überwunden hatte, 

demfelben den Kopf abſchlagen, foldhen zwilchen deſſen Füße 

- werfen und zwei Denarien auf den entfeelten Körper legen mußte, 

8. 26, daß ferner einem wegen Morb verfolgten Verbrecher die 

Arme feiner Gattin, in welche er ſich warf, und von ihrem Kleide 

bededit wurde, wie auch die Umgebung des Grabes des heil. Wen- 

ze in der prager Domkirche, oder die Nähe der Königin ein 

Aſyl boten, aus welchem er von feinen Verfolgern nicht aufgegrif- 

fen werden durfte, $. 30, ferner, daß eine gewaltfam entführte und 

zur Eheeingehung gezwungene Jungfrau ihren überwiejenen Räuber 

mit eigener Hand enthaupten mußte, 8. 84, umd andere mehr. 

Anderfeit8 -ift aber auch aus dem erwähnten Comntentare 

Mauches zu entnehmen, was auf die damalige Rechts- und Ge- 

richteverfafjung einiges Licht wirft, 3. B. daß der Erzbifchof, die 
Aebte und Köfter über ihre Gutsunterthanen bereits durch eigene 

Deamte die Gerichtsbarkeit auszuüben berechtigt waren, $. 93, daß 

zur Vermeidung, der Uebergehung von Beſitzthümern in die todte Hand 

der Kirche und den geiftlichen Beneficien eine Art Amortifations- 

Geſetz beftanden Habe, 8 94, und daß Reinigungseide, die nicht 
nnr vom Beichuldigten, fondern aud) von deflen Gewährsmännern 

abgelegt wurden, gerichtsüblich, die Feuer- und Wafjerproben aber 

ſchon abgefchafft gemwefen find, 8. 53—97, und andere mehr. 

2. Die von Herrn Audreas von Dube, gewejenem Oberftland- Andreas v. 
richter, herſtammende um die Fahre 1394 bis 1400 gefchriebene, dem Dubetom- 
Könige Wenzel IV. zugefendete, in Palacky's Archiv II. Band von — 

Seite 483 bis 517 abgedruckte juridiſche Abhandlung in böhmiſcher rechte. 

Sprache unter dem Titel: Vyklad na prävo zemské deské. Die 
jelbe enthält in dein Bueignungsvorworte eine gedrängte Beichreibung 

der Verfaffung, Beſetzung und Competenz der vier königlichen Haupts 

ämter in Böhmen, nämlid der des Cherftburggrafen, bes Oberft- 
fümmerers, des Oberftlandrichters und des Oberftlandchreibers; 

die eigentliche Abhandlung felbft aber umfaßt einen Commentar über 

das beftehende Gerichtsverfahren bei dem Landrechte (hohen Lan- 
desgerichte), jo von ihm das freie (zemsk& prävo svobodne) ge- 
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nannt wird, dann die Darlegung einiger Beſtandtheile des Privat⸗ 

rechtes, endlich eine ohne Ordnung und Syſtem zuſammengewür⸗ 

felte Augabe rechtlicher Beſtimmungen mit einer wegen der fremd⸗ 
artigen juridiſchen Terminologie und ungewöhnlichen Wortfügung 

oft unverſtändlichen Diction in 123 Artikeln; endlich 

3. die ohne Zweifel vorzüglichite ſowohl durch Vollſtändig⸗ 

keit als auch durch Gründlichkeit und Deutlichkeit der Sprache aus⸗ 

gezeichnete und durch ausführliche Commentirung erläuterte Compi⸗ 

lation der aus der Landtafel gezogenen, in eine fyftematifche Ord— 

uung gebrachten böhmifchen Geſetze über das Privatrecht, die Ge- 

rihtsverfaffung, Gerichtsordnung, Iurisdictionsnorm und über die 

Landtafel des Königreihs Böhmen, welches von Victorin Cornelius 

von Wöehrd, in den Jahren 1493 bis 1497 geweienen Vicelaud⸗ 

Schreiber, (gejtorben L52O) wahrjcheinlih um das Jahr 1495 voll- 

. endete juridifche Werk zuerft den Brüdern Herr, Koftla von Po⸗ 

ftupig übergeben, fpäter aber in einer verbeſſerten Umarbeitung im 

Jahre 1508 dem Könige Wladiflaw II. zur hochgeneigten Auf: 

nahme zugejendet worden ift. 

Diefe höchſt verdienftliche, für die Rechtsgeſchichte Böhmens 

fehr werthvolle, ebenſo fleißige als Fritifche, wenn auch in manchen 

Kapiteln unnöthig weitläufige Arbeit führt den Titel: Viktorina 

Kornelia ze Wäehrd Knihy devatery o Praviech a Sudiech 
io Dskach zem& czesk& (neun Bücher von den Rechten, Gerich⸗ 
ten und der Landtafel des Landes Böhmen) und wurde aus der in 

der prager Univerfitätsbibliothef befindlichen Copie des dem Könige 

Wladiſlav überreichten Originals mit einer vom Landeshiſtorio— 

graphen Franz Palady verfaßten Vorrede von dem am 12. Jäner 

1861 verftorbenen, als Dienfch, Gelehrter und Schriftiteller allges 

mein hochgefchägten Wenzel Hauka, Bibliothekar des böhm. Mus . 

jeums, ao. 1841 durch den Druck veröffentlicht. 

Unferer vielleicht nicht allzufühnen perjönlihen Meinung nad) 

mochte durch diefes ſchätzbare juridiiche Elaberat der auf dem Land⸗ 

tage vom Jahre 1497 über Anregung des demfelben präjidirenden 

Königs Wladiſlaw II. gefaßte Befchluß, dag die böhmifchen Kandes- 

gefege aus der Landtafel herausgezogen, geordnet und durch den 

Drud zur allgemeinen Kenutniß gebracht werden follen, veranlagt, 
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worden fein, da es kaum zu bezweifeln iſt, daß König Wladiſſaw 

von deiien um das Jahr 1495 bereits vollendeter erften, den Brü⸗ 

dern Koſtka von Poſtupitz übergebenen Abfaffung Lenntniß ge⸗ 

habt hatte. 

Die Abfaſſung des erſten in Jahre 1500 durch den Druck 

— 

kundgemachten Geſetzbuches Böhmens, betitelt: Zrizeni zemek& Fandesords 

krälovstvi desk&ho (Landesordnung des Königreihs Böhmen) 

wurde den zwei Herren von Sternberg Beter auf Leſchin und Zdenko 

auf Zbirow, dann dem Wladiken Albrecht Rendl aus Aufche, dama⸗ 

ligem tönigl. Procurator, anvertraut.') 

Durch biefes Geſetzbuch, welches Hanptfächlich die Nechte des 

höhern und niedern Adels berüdfichtigt, jedoch jenen der Städte und 

bes Bürgerftandes überhaupt, und den feit langer Zeit erworbenen 

fönigl. Privilegien der eigenen Gerichtsbarkeit über ihre Bürger, 

Snfaffen und Schuggenofjen insbefondere, nicht die gebührende 

Rechnung getragen hatte, wurden beftige Mißhelligfeiten, ja felbft 

blutige Conflicte zwifchen dem Herren und Ritterſtande einerſeits, 

dann dem Bürgerftande andrerfeits hervorgerufen. &3 kam bier: ' 

wegen zur erbitterten Streitigkeiten auf den Kandtagen, und int ganzen 

Königreiche, deren gütliche Beilegung endlidh auf dem Landtage 

vom Jahre 1517, alfo Ihon nad dem am 15. März 1516 ein- 

getretenen Abfterben Wladiflams II. unter der Regierung Ludwigs J. 

durch den fogenannten Sct. Wenzels-Bertrag erfolgt ift. 

Diefer Set. Wenzels-Bertrag wurde fpäter wörtlich in die 

vollftändig corrigirte Landesordnung eingefchaltet.?) 

Hiedurch und wegen mehrerer feit dem Jahre 1500 erfloffenen 

anf den Landtagen vereinbarten Privatrechts> und Gerichtsverfaſſungs⸗ 

gefehe wurde die Redigirung einer vermehrten und durch Einbe- 
ztehung bes Inhalts des Sct. Wenzels-Vertrags in biefelbe zu er- 

nung. 7. 

gänzenden Landesordnung unerläßlih nöthig. Es wurde daher auf Bermehrte 

dem am 2. Mai 1522 gehaltenen Landtage eine aus 14 Perfonen Landes: 

von jedem der drei Stände, nemlich der Herren, Ritter, ımd Städte ordnung. 

beftehende Commiſſion zur Verbeſſerung (k napravovänf) der Wla⸗ 

1) Palacky's Arhiv Band V. Seite 11— 265. 
2) Ausgabe der corrigirten Landesordnung von Wolf von Skiefowig von XI. 

bis XXLI. 
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diflawifchen Landesordnung zufammengefeßt,!) welche diefe Corrigirung 

vol dem Jahre 1534 zum Theil zu Stand gebracht haben mußte, 

weil in diefem Jahre die erfte theilweife bi8 zu H VL unter 
Einbeziehung des Sct. Wenzel-VBertrags von H VIL bis J VII. 

in biefelbe corrigirte Landesordnung König Wladiflaws von 
Wenzel Severin durd den Drud veröffentlicht worden ift.?) 

Die verbefjerte Yandesordnung wurde zweimal in vollftändig 

ergänztem und überdieß vermehrten Buftande und zwar mit Privi- 

legium Kaiſer und Königs Ferdinand von Samftag nad) Sct. Diwifch 

1549 dur Ullrid (Woldfich) Humpolez aus Broftoborz, Vice 

Landfchreiber zu Prag, ao. 1550 und durd die von Ritter Wolf 

aus Wiefowig, oberften Landichreiber und Kammerpräfidenten im 

Königreihe Böhmen veranlaßte, dem Kaifer- und König Mlari- 

milian gewidmete Ausgabe gleichfalls zu Prag im Sahre 1564 auf- 

gelegt. Eine zweite Auflage diefer Landesordnung vom Fahre 1594 

befindet fi im prager Magiſtratsarchive. 

Nebſt diefem allgemeinen Landesgefege hatten, wie bereit® er- 

wähnt worden ift, die Hauptftadt Prag und andere größere Städte 

Pe en 

Siadtrecht. 

Bohmens ihre theils durch Beſchlüſſe ihrer Magiſtrate, theils durch 

Aufnahme bon Beltimmungen aus deutfchen Rechtsbüchern gebildeten 

mit Tönigfichen Privilegien beftättigten Satzungen für ihre Bürger 

und fonftigen Einwohner; befonders für Rechtsfälle, Berhältniffe 

und Einrichtungen, über weiche in den allgemeinen Landesgeſetzen 

keine beſtimmten Richtſchnuren vorfindig geweſen ſind. 

So entſtand nach und nach das ſogenannte Stadtrecht (jus 

minicipale), nach welchem ftreitige Angelegenheiten obgedachter Art 

entfchieden wurden. 

Eine Ausnahme hievon bildeten diejenigen Städte und Ort⸗ 
fhaaften, welche gleich bei ihrer Anlage fi) ausbedungen, oder 

fpäter durch Privilegien das Vorrecht erlangt hatten, nad) deut: 
ſchem Magdeburger oder Nürnberger Rechte beurtheilt zu were 
den, unter welchen Leitmeritz und Laun die vorzäglichften waren. 

Die anderh gleichfall® zum Gebrauche des deutfhen Rechtes privia 

1) Balady’s Archiv V. Band, Seite 5—7. 

2) Die zum Theil corrigirt von Wenzel Severin herausgegebene, Wladiſlawiſche 
landesordiunug vorfindig im böhm. Muſeum. 



—_ 4 — 

fegirten Städte und Ortfchaften führt Emil Franz Rößler im 

I. Bande feines Werkes: Deutſche Rechtsdenkmaler, Prag 1845, Seite 

XXX und XXXI der Borrede an. Nach den Andeutungen, welche 

in der von Belzel feinem Werke über das Leben dee Kaifers und 

Königs Karl IV. beigefügten Diplomatar sub V abgebrudten, in 

deutfcher Sprache verfaßten- Urkunde vom 5. October 1341") vor» 

tommen, find die von Altersher bereits im Rufe der Borzügficjleit 

geſtandenen, von Karl IV. fpäter als Richtſchnur für den Bürger 

ftand der meiften böhmischen Städte anerkannten Rechte der Altjtadt 

Prag (präva star6ho mösta Prahy) im Jahre 1341 unter ber 

Regierung König Johanns von Luxenburg dur vier von dem 

Bürgermeifter und Räthen diefer Stadt ernannte Rechtsgelehrte, 

nämlich: Andrea Goldner, Johann Mathias von Eger, Heinrich 

von Kadan und Ulrich Pleyer, denen einige Prager Schöffen (Raths- 

männer), namentlich: Wenzel Roficzaner, Nikolaus Alber, Nikolaus 

Zwaymer nnd Seidel von Piest— beigefellt worden fein mochten, in 

eine ſyſtematiſche Ordnung gebracht worden, und erfcheinen in dem 

ſchon mehrmal erwähnten Pergamentcoder des prager Archivs mit 

pol 

der Bezeichnung: Rechte der alten Stadt Prag von Fol. 97 bie 

148 eingefchrieben.?) 
Erſt zur Regierungszeit Kaifer und Königs Ferdinand I wur- 

den biefelben durch das von Bririns Liczſka, königl. Kammergerichts- 

Schreiber kraft eines Privilegiums des foeben genannten Regenten 

im Sahre 1536 herausgegebene, dem Bürgermeifter und Räthen 

Heraus: 
gabe des 

Prager 

Stadtrech⸗ 
tes. 

der Altjtadt Prag gewidmete, präva möstskä betitelte Druckwerk 

veröffentlicht. In der weitläufigen DVorrede zu diefem Nechtsbuche 
wird unter andern angeführt, daß fih alle fönigl. Städte Böh- 

mens mit Ausnahme der nad) Magdeburger Recht urthei⸗ 
Ienden Städte Leitmerig, Laun, Schlan, Melnit und Nimburg ; 
bereits nad den Stadtredhten der Altftadt Prag richten. 

Diefe Auflage des böhmischen Stabtrechtes erhielt nicht die 
Genehmigung bes Herren- und Nitterftandes, und ohngeachtet der 

vielen Bemühungen und Solizitirungen des dritten Standes (der 

1) Pelzels Leben Karl IV. I. Band, Diplomatars Nr. V. Seite 7. Prag 1788, 

2) Der Coder, in welchem obige Urkunde vorkönmt, iſt im prager Archiv als 
Liber vetastissimus statutorum et documentoram urbis pragensis bezeichnet. 
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Städte) fonnten die Satzungen des Stadtredhtes auf mehreren Land- 

tagen nicht als Geſetz für den Bürgerſtand durchgefeßt werden. 

Endlich tft doch diefer Zwed mit der durch einige Abänderungen 
des Brixius'ſchen Textes den zwei höhern Ständen zufagender ge- 

wordenen von Paul Kriftiau ans Koldin, Kanzler der Altitadt 

Prag, erfofgten Nedigirung diefes Nechtsbuches unter der Negierung 

Raijer und Könige Rudolph II. erreicht worden. 

Die gediegene Arbeit des obgenannten NRechtsgelehrten wurde 

durch den Magiftrat der Altſtadt Prag mit einer ansführlichen 

Zueignungsporrede dem Kaifer und König Rudolph überreicht und 

auf dem Landtage von Montag nad Lichtmeß 1579 als Landes: 

., geſetz für den Bürgerftand angenommen !) Später ift eine Aus 
nahme bei den Städten Leitmerig und Laun gemacht worden, 

welche feit Tangeher zum Gebrauche des mandeburger Nechtes privi⸗ 

legirt waren und bei dieſem Vorrechte erhalten worden find.?) 

Durch den Druck wurden diefe Stadtrechte mit Genehmigung 
ber Stände noch im Jahre 1579 böhmiſch, in deutſcher Über⸗ 

ſeung aber ao. 1617 veröffentlicht. 

Es wurden nach der Hand noch mehrere Ausgaben der böhm. 

Stadtrechte veranlaßt, von welchen jene des Adam Kramer, Advo— 

caten zu Schlan, Leipzig ao. 1709 und die eines ungenannten Ver- 

i faifers, Wien ao. 1720, welche wegen der werthvollen Randanmerfun- 

gen aus dem römifchen Rechte aus der Landesordnung und aus den 

Novellen .befonders zu empfehlen ift — als die vorzüglichſten er- 

wähnt zu werden verdienen, 

Die prager, und nad ihrer Erhebung zum Landesgeſetz für 

den Bürgeritand, die böhmiſchen Stadtrechte, benannten Rechts⸗ 

beftimmungen wurden vom Könige Kerdinand II. für ein fo vors 

zügliches Rechtsbuch anerkannt, daß felbe in Fällen, für melde in 

der vernenerten Landesordnung die Eutſcheidungsvorſchrift fchlte, 2 

1) Gedrudter Landtagsſchluß ab 1579 auf dem letzten Blatte im Magiftrats- 

Ardiv. 

2) Gedruckter Landtagsſchluß vom Jahre 1609 und 1610, Seite 47 et sequ,, 

im prager Magiſtrats-Archiv. 

3) Vermehrte Landesordnung von 1627 sub D: XLIX, 
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in den Stadtredhten jedoch vorhanden geweſen ift, als Aushilfs-⸗ 

recht vorgefchrieben worden find. ' 

Außer diefen Stadtrechten hatten in Prag noch zwei Corpo- 
rationen, nemlich: die in der prager Vorftadt Porjitſch angefiedel- 
ten Dentfchen und die Iuden befondere Privilegien, erjtere von Privilegien 

König Johann — letztere von Kaifer Karl IV. und deſſen Vor» Mr var 

gängern erlangt, welche Rechte als jura Teutonicorum & statuta Juden. 

Judeorum bezeichnet in dem jchon mehrmal erwähnten Bergaments« 

coder des Prager Magiſtrats⸗Archivs ceingefchrieben und in Emil 

Röplers deutjchen Rechtsdenkmälern abgedrudt worden find. ?) —* 90,77 

Nebft dieſen allgemeinen Landesgeſetzen und Stadtrechten wurde 

zur Beilegung ber unter der Regierung Ferdinand I zwifchen der Krone 

Böhmens und dem Herren und Ritterftande, dann ber Stadt Prag 
wegen der DBergbauberehtigung, des Zehentbezugsrehts und 
ber Berwerthuug des auf den einheimifcheu Bergwerken gewon⸗ 

nenen Goldes und Silbers beitandenen Irrungen und Zwiftigfeiten 

eine DBergwerls-Vergleihung auf dem im Prager Schloſſe Montags Bergwerks⸗ 

nad Weminiscere 1534 gehaltenen Landtage abgefchloffen und als Berglei— 

Landesgefe in bie corrigirte Wladiſſaw'ſche Kaudesordnung von PL 
WL bis W XI aufgenommen.?) 

Dieſer Monarch erließ auch ſowohl für bie im Elbogner 

Kreife aufgelommenen, von ihm für die Krone Böhmens erivor- 

benen reihen Silberbergwerfe zu Joachimsthal, als auch für die 

ergiebigen Zinnbergwerfe zu Hengſt, Peringen, Lichtenftadt, Bergord⸗ 

Platten, Gottesgab und Müfenberg zuſammen, endlich für jene nungen. 

zu Schlaggenwald, Schönfeld und Lauterbach wieder zuſammen, 

— Drei Bergordnungen, alfe unter dem Dato vom 1. Jäner 1548, 

weiche von Regierungswegen in Drud gelegt worden find. *) 
Unter der Regierung Kaifer und Könige Marimilian wurde 8. Mari: 

außer einigen Novellen zur Landesordnung für die bürgerlihe und milian. 

1) Verneuerte Landesordnung von 1627 sub D. XLIX. 

2) Rechtsdenkmäler L Band, Seite 177—191. 
3) Ausgabe der corrigirten Landesordnung des Wolf v. Wreſowitz 5. 228 bis 232. 
4) Sämmtlihe 3 Bergordnnungen find abgebrudt in der vom J. U.Dr. Franz 

Anton Echmidt zu Wien ao. 1832 herausgegebenen chronologifch fyftematis 
fhen Sammlung ber böhmifchen Verggejeße 2., Band von ‚Seite 1 — 158 

— dann ‚Seite 258—296, endlich Seite 222— 257. 
4 
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Strafgefetgebung feine wefentlihe Abänderung oder Vermehrung 

eingeführt, und es kömmt bloß bezüglich der DBerggefeßgebung zu 

erwähnen, baß diejer König einen auf die Beförderung der Berg⸗ 

Bergbau: hauluſt abzielenden Vertrag mit ben böhmischen Ständen auf dem 

Vertrag. Landtage von Dienftag Sct. Mlathey des Jahres 1575 abgefchloffen 

hat,1) welche fogenannte Marmilian’fhe Bergwerksvergleichung 
in die fpätern Ausgaben ber vernenerten Landesordnung Kaifer und 

Königs Ferdinand IL. von Z VII bi8 Z XL eingeſchaltet worden 

iſt. Außer den fo eben befchriebenen einheimifchen in Gefehbit- 

her zufammengeftellten Beftimmungen des Privatrehts und ber 

Gerichtsbarkeitsverfaffung hatten noch folgende ausländifche Les 

Ausländir gislaturen in Böhmen theils vollftändige theil® partielle Anwen⸗ 

— dung, nämlich: 
Br a) Das geiftlihe Recht (jus canonicum) bei den Conſi⸗ 

Das geiftti- ftorien der 3 Didcefen, in weldhe damals Böhmen getheilt war, 

He Recht. nemlich der prager, Töniggräßer und leitmeriger, wie auch bei der 

prager Univerfität bezüglich der zur Competenz der geiftlichen und 

ber alademifhen Gerichtsitellen gehörigen NRechtsgegenftände.*) 
b) b) Das deutfche Lehenrecht (der 3. Theil des Sachſen⸗ und 

| — der 2. Theil des Schwabenſpiegels mit dem dazu gehörigen Richt» 
ſcheit (Gerichtsorduung und Iuftruction) für die böhmifchen und 

deutfchen Lehen, infofern die wenigen einheimifchen in der Landes⸗ 

ordnung vorfommenden Lehensgeſetze zur Entfcheidung ftreitiger 

Fälle unzureichend waren.?) 

Der Sach⸗ Der Sachfenfpiegel war ein angeblih von Enfe v. Repkow 

nee zu Ende des 13. ober Anfangs des 14. Jahrhunderts verfaßtes 

benfpieget. Rechtsbuch für Nord-Deutfchland,‘) dagegen der Schwabenfpiegel 

ein aus alten. lateinifhen Nectsquellen von Conrad von Lüczelen⸗ 

bein um das Jahr 1287 zufammengeftellter Geſetzcoder für Süd⸗ 

1) Abgedrudt in der vorerwähnten Berggefegfammlung des Dr. Kranz Anton 
Schmidt 3. Band, Seite 293 bis 317. 

2) Statuta provincialia Ernesti Archiepiscopi primi pragensis. Univ. Biblio- 
thek sub XLVII. F. 35, j 

3) Wladiſlaw'ſche beziehungsweife Marimilian'ſche Landesordnung 1564 A. XVII, 
XVIO, XXVII, €. VI, XIX, W. XXXVIL XL,XL, XLI, XLII, N.X. 

4) Homeiers Werk ber Sachfenfpiegel (Berlin 1835) in der Vorrede Seite 
IV et aequ. zu finden in ber Univ. Bibl. XXV. J. 582. 
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deutfchland.*) Beide Rechtsbücher beftehen aus dem Land- und 
Lehenrechte, und für jedes ift ein fogenanntes Richtſcheit vorhanden. 

Mit den Angaben Homeierd und Laßberg's ftimmt auch Fer⸗ 

dinand Walter in feiner deutfchen Nechtsgefchichte mit dem Dei» 

fügen überein, daß in dem Schwabenfpiegel das Lehenrecht des 

Sadjenfpiegels nad) dem ſüddeutſchen Lehenrechte durchgreifend um⸗ 

gearbeitet worden fei.*) 

c) Das Magdeburger Stadtrecht diente, wie fhon erwähnt, ©) 

mehreren durch Privilegien oder fonftige Ausbedingungen bei ihrer An- Br Nag⸗ 
lage hiezu berechtigten Städten und Dorfſchaften als Richtſchnur zu den —8 

richterlichen Entſcheidungen, dann bei der Beſtellung ihrer Magiſtrate 

und Richter, und wenn wir auch der Behauptung,?) daß die den Namen 

vieler Dorfichaften beigefügten Ausgänge auf rent, fhlag, grün, auf | 

deren Anlage durch deutfche, nach deutſchem Rechte angefiebelte Colo- 

nien Klar hindeuten, nicht als vollkommen richtig anerkennen, da fonft 

auch angenommen werden müßte, daß dieß bei den auf wald, au, wieß, 

bach zc. deutſch ausgehenden Dorfnamen ebenfo der Fall fei, auch 

geichichtlich erweistich ift, daß die urfprünglich böhmischen Ortfchafts- 

namen fpäter in deutſche umgeftaltet worden find; 3. B. Moſt in 

Brür, Stijbro in Mieß, Auftj in Außig, fo bleibt doch unbezwei« 
felbar durch Urkunden erwiefen, daß nebit den vorwärts bereits 

bezeichneten Städten noch mehrere andere e8 bequemer fanden, ans 

ftatt fich eigene Municipalrechte zu entwerfen und betätigen zu 

laffen, da8 Magdeburger, wie Leitmerig, Zaun, fogar die pra- 

ger Kleinfeite und der Hradſchin nebſt mehreren diesfeits der 

Moldau gelegenen Ortfchaften, oder das nach demjelben und dem > 

Schwabenſpiegel ausgearbeitete brünner Stadtrecht, wie z. B.““ ẽ 

Eger, anzunehmen, und hiezu die erforderliche königl. Genehmigung 

ſich zu erwirfen. *) 

1) Dr. Freiherr von Laßberg's Schwabenfpiegel, herausgegeben von Dr. Rey⸗ 

fer im Vorwort Seite XV bis XXVI. (Titbingen 1840. Univerf, Bibl. 

xXV E 410) 
2) Walters deurfche Hechtsgefchichte I. Band, Seite 384 — 389 (Bonn 1854). 
3) Auffa in deu Dlittheilungen des Vereines ſur Gejchichte der Deutfchen in 

Böhmen, IL Jahrgang Nr. IV., Seite 99. 
4) Dr. Emil Kranz Röflers deutſche Rechtsdenkmäler L Band, Seite XXX 

und XXXL der Einleituug. - 
4% 
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Dieſes Magdeburger Recht war ein aus dem Sachſenſpiegel 
und den eigenen Inſtitutionen gebildetes Rechtsbuch der Stadt 

Magdeburg, — deren Richterſtuhl durch die Gelehrſamkeit ſeiner 

Schöffen ein ſolches Anſehen erhalten Hatte, daß derſelbe von einem 

großen Theile der Städte Deutſchlauds, Böhmens, Mährens und 

Schleſiens um Weiſungen, Belehrungen und Entſcheidungen ange⸗ 
gangen worden iſt.) 

Rechte des 

ſächſiſchen 
Weichbildes 

Aus den Weisthümern, Rechtsbelehrungen der Schöffen und 

aus dem Sachſenſpiegel ſetzte um das Jahr 1304 ein Privatmann 

eine juridiſche Sammlung zuſammen, welche unter dem Namen: 

Rechte des fähfifhen Weichbildes bekannt — vielſeitig benützt, 

und im Jahre 1386 gloſſirt worden iſt,“) nad) deſſen Inhalte 

„Murde ſich bis zum Jahre 1610 meiſtens in Böhmen gerichtet. 
— ——— — — V — — 

d. 

Jus gladii 
d) Obzwar die Militärperfonen ſeit Errichtung ſtehender Heere 

nach beſondern in bürgerlichen Angelegenheiten nur theilweiſe, in pein⸗ 

lichen Sachen aber ganz für das Kriegsvolf erlajfenen Geſetzen behans 

beit wurden und den für dasfelbe beftellten eigenen Gerichten unter- 

Itanden haben, fo kann doch über die auf deren Privatrechte fich bes 

ziehenden von jenen für die übrige Bevölkerung Böhmens gegebe- 

nen Gejeten abweichenden Normen aus der von und angenommes 

nen zweiten Legislatursperiodbe nichts nachgewiefen, und e8 muß 

mit aller Wahrfcheinlichfeit angenommen werden, daß In berfelben 

den Heerbannführern über die ihnen unterftehenden Sriegsleute die 

Strafgerichtsbarkeit (jus gladii genannt) zugefommen und Anfangs 

nad) denen im der Heeresordnung Kaifer Friedrichs III. vom Jahre 

1486 enthaltenen, in dem ältejten über Militärgejege befannten 

Kriegsbuche des Leonhard Fronsherger ?) fanımt Nachtragsver⸗ 

ordiiungen vorkommenden Normativen, jpäter aber nad den Kriegs 

1) Dr. Ernſt. Gaupp's Magdeburgiſches Recht (Breslau 1826) S. 46 und 47. 
Univ..Bibl. 3. 583 XXV. 

3) Zu finden in dem von Benno von Heinitz zu Leipzig ao. 1531 herausge⸗ 

gebenen Sacjfenfpiegel. Univ. Bibl. XXV. C. 83. Siehe aud) Dr. Gaupp’s 
Magdeburgiſches Recht Seite 119—125. 

8) Liber militaris des Leonhardt Fronsberger L Theil. Frankfurt am Mayn 
ao. 1571, vorfindig in der Univerfitäts-Bibliothel sub. H. I. 50. 
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artikeln Kaiſer Maximilians II. für die deutſchen Knechte auch 

über die böhmiſchen Kriegsleute Recht geſprochen worden ſei.!) 

Belangend den Geiſt, Umfang und Inhalt der in Bücher 

zuſammengefaßten und zur öffentlichen Kundmachung durch dieſel⸗ 

ben gelangten Geſetze unſerer zweiten Periode über das Privatrecht 

und die Gerichtsverfaſſung des Königreiches Böhmen bemerken wir, 

den Plan unſeres Werkes feſthaltend, in Kürze Folgendes: 

Die Landesordnung Wladiſlaw's ſtellt ſowohl in ihrer ur⸗Weſen und 

ſprünglichen als auch in der unter König Marimilian corrigirten — 

Abfaſſung eine ohne gehörig durchdachtes Syſtem nach willkürli— nung. 
cher Reihenfolge aus den Landtafelquaternen und Urtheilsbüchern 

gezogene Mifhung von Normativen ſtaats- und privatrechtlicher 

Natur dar. 

Die einzelnen Gefege find nicht durch fortlaufende Baragraphe, 

fondern durd) Buchftaben von A bis Z, deren jeder mehrere mit 

römifchen Zahfen bezeichnete Abſätze enthält, abgetheilt, z. B. 4. II, 

B.XX, 2. IV. 

Eine ordentliche Abtheilung der materiellen und formellen, der 

bürgerlichen und ftrafgerichtlichen Beſtandtheile ift darin eben fo 

wenig wie eine Sonderung des BPerfonen- und Sachenrechts, zu 

finden, e8 fehlen beftimmte Definitionen über die darin vorfoms 

menden juridichen Benennungen, die Diction ift mandmal ohne 

Noth mweitläufig, manchmal wieder unverzeihlich furz, und ein gro- 

Ber Theil diefes Geſetzbuches würde felbft für. den Suriften ohne 

Zuhilfenahme der Erläuterungen und Aufflärungen unverftändlic) 

fein, welche über die Zerminologie und die materiellen Beſtimmun⸗ 

gen ber erften Ausgabe diefer Landesordnung aus dem vorzüglichen 

Werlke des Bictorin C Cornelius von Wſchehrd über die Rechte, Ge- ’ 
richte und Landtafel Bößmens aefchörft werden Tonnen 

nm — ⸗ — 

.1 m” 

ber letzten ſammt Bergwerfe- und Ect. ——— aus 928 

Geſetzartikeln beſtehenden Ausgabe ein Verzeichniß ſeiner Kapiteln, 

ſondern lediglich ein alphabetiſches Sachenregiſter am Schluſſe ent— 

hält, fo wollen wir, um die Richtigkeit unſerer über die ordnung» 

1) Diefe Kriegsartifel find abgedrudt in Weingartens Wert Fasciculi divers. . 

Jjeriam; Aienberg 1690, Seite 221 et sequ. 
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loſe Abfaſſung der alten Landesordnung aufgeſtellten Behauptung 

zu beweiſen, bier die darin vortommenden Kapitel ihrer Reihen⸗ 

Überficht 
des Inhals 

tes. 

folge nach anführen. 

1. Von der Wahl des Königs. 2. Deſſen Eid. 3. Artikel 

über deſſen Erhabenheit, Macht und Gerichtsbarkeit. 4. Über 
Nichtentfremdung der Güter des Königreichs Böhmen. 5. Artikeln 
über die Gränzen der Macht des Königs. 6. Vom Glauben. 7. 

Bon Bejegung des größern Landesgerichts. 8. Von den Landes⸗ 

ämtern und den Eiden ber höcdften Würdenträger. 9. Bon Zeit 

und Art der Abhaltung des Landesgerichts. 10. Vom Nehmen 
und Zuftellen der Klagscitationen (pühonuw). 11. Bon Behebung 

‚ der Citationen. 12. Bon Behebung der Vorladungen. 13. Bon 
ordnungswidrigen Eitationen. 14. Bon Befunden und Urtheilen. 

15. Bon Ordnung der Erecutionsführung. 16. Von Stecbriefen. 

17. Bon ber Verjährung. Von der Landtafelordnung. 18. Von 

der Kanımerordnung und den Gebühren bderfelben. 19. Von ber 

Einlage in die Landtafel. 20. Bon den Randtafelgebühren. 21. Bon 

ben Gebühren für den Oberftlandfänmerer, Oberftlandfchreiber und 

Bicelandfchreiber. 22. Von Eintragung in die größere Landtafel. 

23. Bon den gemeinfchaftlichen und befondern Gebühren der klei⸗ 

neren Landtafel. 24. Bon XTeftamenten und Erbverfchreibungen. 

25. Von der gejetlichen Erbfolge. 26. Bon Waifen, VBormündern 

und Bormundfchaft. 27. Bon Theilungen gemeinfchaftlichen Gutes. 

28. Bon Wiberfprüchen (odporych). 29. Bon Ehrenbeleidigung 

und Schmähung. 30. Von ordnungsmwibrigen Verfprehungen und 

Berbindlichkeiten. 31. Bon Morden. 32. Yon Dienftleiftungen ge: 

gen den? König und das Land. 33. Bon Gcwaltthätigfeit, Verluſt 

des Lebens, der Ehre und der Güter der Landesbeſchädiger. 34. 

Bon Verrathzetteln, Einfällen ins Land und Verfolgung. 35. Von 

Frevel (waytränosty). Bon Hochmuth (pycha). 36. Bon Pfän- 

dung des Viehes. 37. Vom Berbieten der Betretung fremden 

Grundes. 38. Bon Wafferläufen. 39. Von den Beamten des Tlei- 

nen Zandrechts und deffen Competenz. 40. Von dem Hofgeridhte 

(Lehengerichte), deffen Gerichtsordnung und Gebühren. 41. Von 

den Kammergerichte und deffen Competenz. 42. Bon dem Burg: 

grafengerichte und deffen Competenz. 43. Bon dem Einlager (le- 
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ziny), 44. Vom Wucher (sedlany). 45. Bon Zeugniſſen und 
Zeugen. 46. Bon Zeugeneiden. 47. Bon Verpfändung und Ein« 

löſung von Erb» und BVerfchreibnißgütern. 48. Von der Mitgift 

(wenu). 49. Bon Männern und Weibern. 50. Bon Landeshaupt- 

Leuten. 51. Bon Geftellungen der Leute. 52. Von den Herren und 
ihren Dienern. 53. Bom Geleite. 54. Von Fenergewehren. 55. 

Bon dem Jagdweſen. 56. Bon den Rechtsvertretern (reönicich). 

57. Der Berdinandäifche Bergwerksvertrag. 58. Von ber Münze. 

59. Der Sct. Wenzelsvertrag. 60. Bon den Juden. 61. . Schluß 

der Landesorbnung. 

Obgleich diefe Überficht der Wladislaw'ſchen Landesordnung gerporke- 
für den Plan und Zweck unferer gefchichtlichen Abhandlung hin⸗ bungeini- 

reichend wäre, fo Können wir es denuoch nicht unterlaffen, den ee 
zum Theil ausländifchen Urfprung derfelben anzudeuten, nachftes native die— 

hende beſonders auffallende, fonderbare, für die Gefchichte ber Ge⸗ fer Landes« 

richtshöfe Böhmens einflußreiche, über die Schidhtung feiner Be⸗ ordnung. 

völferung ein aufflärendes Licht verbreitende Beftinnmungen der 

alten Landesordnung umfomehr hervorzuheben und zu erklären, als 

einige derfelben in unferer III. Periode ganz verfchwinden. 

Nah A. XV. Wird ein von ‚feinem Erbheren aus der Unter- Unterthä- 

thänigfeit nicht entlaffener Dann felbft durch die ihm vom Könige rigteite- 

zugeftandene Führung eines Wappens als Wladik nicht frei; zu⸗ Verhalt⸗ 

folge A. XIX und XXVIII darf der König von den eigenthümli⸗ 

chen und Lehengütern des Staates ohne Einwilligung der Etände Staatsgü⸗ 

weder etwas verlaufen noch verpfänden, wohl aber zuXehen geben. ter. 

Gemäß A. XXVII foll der König auf Schlöffer und Ämter Yuständer. 
feine Ausländer feßen. 

Durd B. XXXI wurden Ausländer verpflichtet, ihre Rechts» 

ftreite vor dem Landesgerichte in böhmifcher Sprache zu verhandeln. 

Nah B. XXXVIU mar einem Beben, welcher in einem Pro⸗ 

ceß vor dem Landesgerichte Tagſatzung hatte, erlaubt, fich einen 

aus den Gerichtsbeifigern des Herren- ober Wladifenftandes, mit 

Ausnahme der höchften Würbdenträger, als Rathgeber auszubitten, 

und dieſer war verpflichtet, ihm in der obſchwebenden Nechtsfache 

Rath zu ertheilen. 
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Stimm⸗ Zufolge B. XXXIX durfte beim Laudesgerichte nur der 

recht beim gandrichter oder derjenige, dem derſelbe das Wort ertheilte, ſpre⸗ 
Landesge⸗ 

zig. chen, ſelbſt nicht einer der Beiſitzer des Herren und Wladiken⸗ 
ſtandes. 

Die Geiſt⸗ Gemäß C. XII war jede Perſon geiſtlichen Standes ver⸗ 

lichteit in pffichtet, vor dem Landes- oder einem andern ordentlichen Gerichte 
en in weltlichen Sachen Nede und Antwort zu geben, und Fonute fid 

achen. un , 
durch keinen wie immer gearteten Eremtionsbrief davon befreien. 

Erſitzung Nach D. XXXVIII. Auch gegen den König tritt die Erſiz⸗ 

heimgefals zung heimgefallener Erbgüter nach 3 Jahren 18 Wochen ein. 

lenerGuter. Gemäß D. XLVII können Unterthanen die ohne Einkauf be⸗ 

ſitzenden Grundſtücke gegen die Grundherren nicht erſitzen. 

Teſtament⸗ Aus J. XLII und XLII iſt zu entnehmen, daß zur Errich⸗ 

Dei tung von Teftamenten bei dem Herren- und Ritterftande die Bes 
gung. * RR 

willigung des Königs erforderlich war. 

Zufolge J. XLVIL durfte cin Water, welcher unabgeteihlte 

Söhne hatte, fein unbewegliches Gut (statek) einem Dritten nicht 

zuwenden. 

Bezüglich Nah J. XLVIII konnte ein unabgetheilter Sohn ein ihm 
mmabge- yon wen immer zugefallenes Erbgut feinem Vater und unabge- 

one theilten Brüdern durch Zeftament oder DVerfchreibung nicht ent- 

zichen. 

Bormlns Gemäß J. LIIII gebührte einem vom Vater beftellten Vor⸗ 
ber, Wai- munde die väterliche Gewalt. 

ne Zufolge J. LV und LVI wurde ein männlicher Waife mit 
dem erreichten 20. Jahre großjährig. 

Durch J. LIX wurde verordnet, daß cine Jungfrau des 

Herren» und Wladifenftandes jih ohne Einwilligung ihres Va—⸗ 

ter8 oder bei dejfen Abgang ihres Bruders oder fonftigen männ— 

lihen Verwandten nicht verloben dürfe, bei Verluſt jeder Ge- 

rechtigfeit an dem Familiengute, was auch bei der Nichtbewah- 

rung ihrer Iungfräulichfeit einzutreten hatte. Würde ihr aber die 

Fimvilfigung zur Ehe aus eigennügigen Gründen von ihren 

männlichen Verwandten verfagt worden fein, fo hatte fie das 

Recht, fich wegen der Ehebewilligung an ben König oder an das 

höhere Landrecht zu wenden. 
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Nah den von K V bis XI aufgeftellten, ſehr verwidelten und Theilung 

fhwer verjtändlichen Negulativen über die Zheilung des gemein- — 

ſchaftlichen Familiengutes hatte der älteſte Bruder entweder aus 

eigenem Antriebe oder auf Andringen eines volljährig gewordenen 

Bruders, Vetters oder fonftigen Gemeinfchaftsgenoffen die Thei⸗ 

(ungszetteln zu entwerfen, die Wahl der Theile gefchah von jüng- 

ften Theilnehmer hinauf. — Töchter, eben fo auch Schweftern 

durften jelbft nach erlangter Volljährigkeit die Theilung nur dann 

begehren, wenn felbe mit Genehmigung des Vaͤters, nach deſſen 

Abfterben aber des älteften Bruders oder männlichen Yamilienra- 

thes heirateten, beim Abſterben der unverheirateten weiblichen Ge⸗ 

meinichaftsgenoffen fielen ihre Antheilsrechte den männlichen Theil⸗ 

nehmern, bezichungsweife der Gemeinſchaft zu, dagegen durfte aud) 

das Familienhaupt die Schwefter gegen ihren Willen nicht abferti- 

gen. Die Verwaltung ftand zu diefer Zeit nicht mehr einem von 

den Genojjenfchaftsgliedern gewählten Vevollmächtigten (Wladiken), 

fondern dem Yamilienhaupte zu, Ic. 

In den vom Morde handelnden Abfägen K. XXXIH bis Den Mord 
XXXVI tönmt folgende Strafverschiedenheit vor: Wurde von Vntae— 
einem Adelichen oder Bürger ein Mord an Jemand gleichen Stan- Shiedenpeit. 

des begangen, fo verlor derfelbe den Hals, und ein Drittheit fei- 

ned Vermögens fiel den Verwandten des Crmordeten zu, war ber 

GSetödtete der Unterthan (czlowiek) eines Herrn gewefen, fo bezahlte 

der Mörder 300 Schock böhm. Grofchen, wovon dem Herrn ein 

Drittheil und zwei Drittheile den Erben des Ermordeten zufielen ; 

wurde aber bei diefem Morde eine Ruchloſigkeit (neSlechetnost) 

fichergeftellt, fo Fonnte auch auf Zodesftrafe erfannt werden. 

Durd K. L wurde der Sicherheit wegen das Aushanen der 

Waldungen, durch welche eine Straße führte, auf eine Breite von 

125 Schritten (gednech honüw) ') auf jeder Seite anbefohlen. 

Bon der Folter wird blos in den beiden Abfägen K. LVII golter. 

und L. LVI und zwar aus nachftehenden Anlaffe Erwähnung ger 
macht: „Wenn ein DBerbredjer bei einem Haldgerichte (popraw&) in 
der peinlichen Srage (trapeni) eine Herren⸗ oder Ritterftandsperfon, 
einen Bürger Prags oder einer andern königl. Stadt wegen eines 

1) Jungmanns Lericon I. Band, Seite 722. Auemaß eines Hon. Wegeslänge. 
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Berbrechens überhaupt, oder als Urheber oder Theilnehmer des von 
ihm begangenen Verbrechens angezeigt hatte, ſo ſollte dieſer Ver⸗ 

brecher nicht gleich hingerichtet, ſondern mit dieſer beſchuldigten 

Perſon höheren oder bürgerlichen Standes zur Confrontation ge⸗ 

bracht und falls diefer Verbrecher bei feiner Anfchuldigung verblie- 
ben war, mußte der Befchuldigte bei des Verbrechers neuerlicher 
Folterung gegenwärtig fein, fofort aber bei der nächften Gerichts- 
figung fi) über diefe Anfchuldigung verantworten; — erfchien er 

nicht, fo wurde er als Berüchtigter und Geächteter (psanecz) 
behandelt. Über das Wie und Wann der Anmendung der Folter 

enthält die Landesordnung feine Beftimmungen. 

Einfall in Gemäß L. VI et VII wurde zur Abtreibung des Einjalis 
fremdes in fremdes Eigenthum mit oder ohme Abſagung, oder zur Bes 

—— freiung einer entführten Manns⸗ oder Weibsperſon über Anzeige, 
Entjüp, die Bevöllerung der Gegend von dem Kreishauptmann durch Sturm⸗ 

rung. laͤuten aufgefordert. 

Eintrei= Eine höchſt eigenthümliche Eintreibungsart einer verbrieften 
bung von ‚Schuld war die Einlagerung (Leieny), von welder in einem 
Forderun⸗ heſondern Capitel von O. XXV bi6 O. XXIX gehandelt wird, nad) 

gen. altem (unbezweifelt dem Urſprunge nach deutſchen) Recht darin be⸗ 

ſtehend, daß bei Nichtzahlung der verbrieften Schuld zur Verfalls⸗ 

zzeit der Schuldner und feine Bürgen jeder beritten mit einem 

gleichfalls berittenen Knechte in ein übereinkunftlich zu Prag oder. 
iin ein innerhalb 10 Meilen um die Hanptitadt gewähltes ftädti- 
sches Wirthshaug fih einlagern und dort in Privathaft bis zur 
ı geleifteten Zahlung der Schuld ſammt Zinfen und Schäden auf 

‘eigene Koften verbleiben mußten. ') 

Aus dem Capitel vom Wucher (Sedlany) ergibt fid) sub P. 
L, daß auf dem Landtage vom Sahre 1545 der gejeglich zuläffige 

Zinsfuß auf 6 pCr. bemeifen, und jede folchen erhöhende oder 

höhere Zinfen bemäntelnde Nebenverabredung für Wucher er- 

Härt worden fei, deifen Beitrafung mit Verluft des ganzen Capi⸗ 

tals, von welchem ein Drittheil dem Könige, das zweite dem Lande 

und das dritte dem Angeber zuzufallen hatte, bemeſſen worden ift. 

1) Jugmann’s böhm. Lerrcon II. Theil, Seite 310. 
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Die Benennung Sattelung (Sedlany) rührte von dem ehemals 
beftandenen Unfuge her, fi nebft Rückzahlung der Darlehens- 

ſumme ein gefatteltes Pferd al8 Zugabe auszubedingen. *) 

Die aus bem Capitel von Eiden sub P. XXXIH, XXXIV, 

X. XXVIII und XXXI des Sct. Wenzels - Bertrags zu entneh⸗ 

men ift, waren bei den verfchiedenen Ständen auch verjchieden- 

artige Förmlichkeiten bei den Eidesablegungen vorgejchrieben. 

Es hatten den Schwur zu leiften a) Perfonen des Herren» und 
Ritterftaudes ftehend unbededten Hauptes, mit gegen Sonnenauf> 

gang gewendeten Gefichte und auf die Bruſt gelegten zwei Fingern ; 

b) Anfäßige YBürgersleute ftehend mit aufgehobenen zwei Fin» 

gern, übrigens wie sub a. 

- e) Unangefeffene bürgerliche nıb zum Bauern oder anderem 

niedern Stande gehörige Leute Tnieend in derfelben Weife wie sub b. 

Nah Q. IV verfiel ein Pfandgut, welches im Genuß des 

Släubigers war, wenn dasfelbe binnen 3 Jahren und 18 Wochen 

von Berftreihung des Zahlungstermins, oder nad) gegebener aus⸗ 

bedungenen Auflündigung nicht eingelöft wurde, zu Gunſten des 

Pfandinhabers. 

Zufolge R. VI war eine Ehefrau, welche Jemanden auf An⸗ 

langen ihres Gatten etwas verfprocdhen hatte, nicht verpflichtet, 

diefe Zufage nach dem Tode ihres Gatten einzuhalten. 

Miehrere Artikeln insbefondere R. XXI fegen außer Zweifel, 

Eidesförm- 

lichkeiten. 

Gerichts⸗ 

daß die Eigenthümer von Herrſchaften und Gütern, aus allen barkeit über 

drei Ständen des Königreich8 die Gerichtsbarkeit über ihre Un- 

terthanen zugeitanden habe, weil felbe angewiefen waren Ehe⸗ 

bruch, Trunfenheit und Unfittlichfeiten an ihren Unterthanen zu 
beitrafen. | 

In dem Capitel von Stellung vor dem Gerichte (0 Stawun- 
cych) S. I bis IV fommen die eigenthümlichen Beftimmungen 

vor, daß ein Gläubiger, was immer für eines Standes, die ©e- 

ftellung feines Schuldners, welcher eines Herrn Unterthan ift, und 

die Hilfeleiftung gegen denjelben von deffen Herrn fordern Tonnte, 

und wenn diejer ihm nicht Recht verfchaffte, fo war berjelbe befugt, 

andere Leute dieſes Herrn zu verarretiren und berlei Kummer, 

1) Jungmann’s Lexicon IV. Theil, Seite 48. 

Untertha= 
nen. 
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Verbots⸗ und Arretirungsangefegenheiten follten mit Vorbehalt der Bes 

rufungen ein höheres Gericht nurnad) dem böhmifchen und nicht nad) 

dem Magdeburgifchen oder fonftigen fremden Rechte eitfchieden 

werden. 9) 

Eine auffallende Bevorzugung des Herren-, Ritter und bes 

in königl. Städten anfjäffigen Bürgerjtandes gegen Berfonen der 

Feuerge⸗ niedern Volksklaſſen zeigt ſich aus den in dem Capitel von Feuers 

wehr. gewehren S.XIl bis XX enthaltenen Beſtimmungen, kraft welchen 

die höhern Stände berechtigt waren, mit kurzen Feuergewehren 

(Piſtolen) bewaffnet zu ſein — unanſäſſige Bürger der königlichen, 

und ſämmtliche Bürgerslente in andern Städten aber, wie auch 

Unterthanen nur gegen auf bejtimmte Zeit ausgefertigte Bewilli⸗ 

gungen ihrer Magiftrate oder Obrigfeiten — kurze Teuergewehre auf 

ihren Reifen führen durften, ferner daß höhere Standesperfonen 

für das Abdrücken einer Piftole gegen einen dritten, wenn folche 
nicht losging, in eine Geldftrafe von 100 Schod. verfielen, dagegen 

Jemand aus dem Volke für eine gleichartige That gegen eine Stan« 

besperfon das Leben (den Hals) verwirkte. 

Zufolge T. I verfiel derjenige, welcher ein auf feinem Sagbd- 

gebiete angefchoffenes Wild (traud) auf die Wildbahn eines Nach— 
bars verfolgte, nicht in die Strafe für Jagdfrevel. 

Das Recht Endlich ift aus dem Inhalte des Schlußkapitels art. Z. IV 

ber Abäns zu entnehmen, daß nur der Herren- und Ritterftand berechtigt war, 

ee F mit Zuſtimmung des Königs, die in der Landesordnung, welche 

L. O. vom Jahre 1565 in Wirkſamkeit zu treten hatte, enthaltenen Geſetze 
„mw. 

DS 

Es wurden zwar jeit der Drudlegung der Marimilianiſchen 

2,,Ordg. von 1564 auf den ſpätern Landtagen mehrere Gejege ver» 

einbart, und zwar: a) auf jenem vom Jahre 1575 °) wegen Aufe 

vechthaltung von Güterverpfändungen, Muthwillenftrafen in Pro- 

cejfen, Gleichftelung der Ausländer mit den Inländern bezüglich 

ber Darlehensgerechtiame, dann über die Burggrafengerichtsbarfeit, 

1) Siehe Erklärung der Ausdrüde Stavunek und Obstawa, Jungmanu's Les 
ricon IV. Band, Seite 208, dann U. Band, Seite 802. 

2) Yandtagsfchlüffe des Mayeſt. Archivs und Landtafel Quatern Snömüv E£er- 
veny ab 1541 Nr. 1, Seite N. 14 bie O. 20. 
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Berechtigung des Vaters über das Vermögen eines verſchwende— 

riſchen Sohnes zu verfügen, uud Nichtberechtigung von Unterthanen 

zu Schuldcontrahirungen über 3 Schod' böhm. Grofchen, b) auf 

jenem vom Jahre 1577 1) die Verzichtleiftung des Königs auf den 

Heimfall der den Herren- und Nitterftandsperfonen in den prager 
und andern Tönigl. Städten zufallenden Liegenſchaften, c) auf jenem 

vom Jahre 1600 °) wegen Abfafjung und Herausgabe einer corri- 

girten Landesordnung mit Einbeziehung der Gefege von 1575 und 

1577 in die felbe, wozu eine Commiſſion von 14 Perſonen er- 

nannt worden ift. d) auf jenem vom Sahre 1610 ®) über Verein» 

barung der Landesordnung MIT dem Stadtrechte, und wegen Auf-⸗ 
hebung der Anwendbarkeit des magdeburger Rechtes in materielfer, 

Beziehung, endlich in jenem vom Sahre 1615 %), wo die Normen 

der Zandesordnung I. XLVII, R. VI und J. LXIV auf die Zus 

läffigkeit für einen Water, über feine Güter auch bei Lebzeiten der 

Söhne frei zu verfügen, auf die Geftattung der Einferlerung ver- - 

ſchwendiſcher Söhne, ferner wegen Theilung gemeinjchaftlicher Güter 

unter die Söhne, und Unzuläffigfeit der Vereheligung der Kinder 

ohne väterlihe Bewilligung — aber es kam megen der bald 

nachgefolgten revolutionären Wirren zu der Herausgabe einer zweiten 

eorrigirten Wladislaw'ſchen Landesordnung nicht mehr und die ver» 

neuerte Landesordnung trat an deren Stelle. — 

Bon weit größerem Werthe als die alte Landesordnung iſt Das böhm. 

ſowohl in wiſſenſchaftlicher Hinficht überhaupt, als in juridiſcher Stadtrecht. 
und legislativer Beziehung insbeſondere, unbezweifelbar das böhmi⸗ 

ſche Stadtrecht. Dieſer, aus 909 gehörig geordneten und voll- 

fommen verjtändlich abgefaßten, eben jo wie die Landesordnung 

nah Buchſtaben von U, bis T. inolus. und Zahlen abgetheilten 

Geſetzen beftehende Nechtscoder enthält eine Gefammtheit privat- 

) 

1) Eben dieſelben Landtagsjchlüffe und Landtafelquatern Seite Q. 18 bis 16. 
2) Eben diefelben Landtagsichlüffe Seite 52 — 56, Tandtafelquatern Nr. 2, 

Seite Nr. 21. 
3) Eben diefeiben Fandtagsfchlüffe Seite 47 — 52 und 61— 67 ben Landtafel⸗ 

quatern Zeleny Sudmäw Nr. 3. L. 20. 

4) Landtogsfchlüffe im Mag.⸗Archive Geile 286— 288, dem Landtafelguatern 
Czerny Bndmäw Nr. 5, Fol. F. 6-10 incl. 
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rechtlicher Beitimmungen in einer der Materie und Form nad 

Inftematifchen offenbar mit Benützung aller Theile des römischen 

Rechtes, nämlih der Imftitutionen, Pandecten und des ober 

geichehenen Aneinanderreifung Die Zuhilfnahme dieſes Rechtes 

ergibt fich augenscheinlich nebft der ganzen Inhaltsanordnung aus 

der wörtlichen Einbeziehung einer großen Anzahl von Nechteregeln 

aus den 3 Hauptbeftandtheilen der Yuftintanifchen Legislatur in 

lateiniſcher Sprade in den Eontert der einzelnen Paragraphe des 

Stadtrechts. Dan erkennt ſchon aus dem darin in den Vordergrund 

geftellten Berzeichniffe der Titeln feines Inhaltes den theoretifch und 

— praktiſch ausgebildeten juridiſchen Takt der Verfaſſer dieſes Geſetz⸗ 

* 

Inhalts⸗ 

Angabe. 

werfes; aus ber deutſchen Kernſprache feines Inhaltes ihre Ge— 

lehrſamkeit und Sachkundigkeit und aus dem beigefügten Sachen» 

regifter ihre beinahe ängitliche Sorgfalt, die Auffuhung einer dem 

Falle entfprechenden Gefeßftelle zu erleichtern. 

Die erjten zwei der 58 Kapiteln oder Ziteln von der Gerech⸗ 

tigkeit und den Rechten, dann von dem öffentlichen (publico) ſon⸗ 

berbaren (privato) und gewöhnlichen Rechte (consuetudinario jure) 

find beinahe ganz den gleihnnamigen Titeln der Juſtinianiſchen Inſtitu⸗ 

tionen nachgebildet. Den 3. und 4. Titel, das Schöppenredht, und 

von ausgejegten ordentlichen Rechten, . gibt die Gerichtsinftructionen. 

Die weitern 13 Titel enthalten eine ziemlich vollftändige Ge- 

rihtsordnung, felbe lauten: 

Bom Kläger und Beklagten, 

von Klagen und Antworten, 

von Aufhebung ber Klagen, 

ven Gerichtsferien, 

von den Wortrednern (Procuratoren), 

von den Beweifungen, 

von Zeugen und Gezeugniffen, 

‘von der Anfechtung der Zeugen, 

von Urtheilen und Rechtsſprüchen, 

von Appellationen und Berufungen, 

von Schäden und ©erichtsunfoften, 
von der Execution ergangener Urtheile, 

von Verträgen (Vergleichen) und Schiedsrichtern. 
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Hierauf folgt das Perſonalrecht in 3 Titeln: 

Bon Eheverlöbniffen, Morgengab, Gegenvermädtniß, Che- 

beredungen bei Lebzeiten und Verſchenkniſſen auf den Todesfall, 

von Bormundfchaften, Waifen und Waifengütern, 

von jungen Leuten unter 25 Jahren. 

Nunmehr folgt die Abhandlung des Erbrechts in den Titeln 

von Tegtwilligen Anordnungen, von Widerfprudh der Teftamente, 

von fideicommifjarifchen Verfügungen, von der Inteſtaterbfolge, von 

der Erbfchaft, und der richtigen Ausfikung der Jahre, von Erb- 

theilung der Güter. 

Weiters wird in bem Titel: 

von Einführung auf liegende Gründe und Güter, ein eigen- 

thümlicher Erecutionsoorgang, und in dem Titel: 
von Arreft und Zufprücen auf anderer Leute Güter ein Con- 

cur&verfahren mit Priorität nach der Zeit der Anmeldung abge» 

handelt. 

Sofort wird in 16 Titeln das Sachenredt, 

beziehungsweife die Beftimmungen über Verträge verfchledener 

Art feftgeftellt, nämlich: 

Bon Kauf und Verkauf, Gewähr und Familienvorrecht, 

- von Pfand und Verſicherung der Schulden, 

von Entlehnung und Borgen, 

von verwahrten, zu getreuer Hand anvertrauten Sachen, 

von der Bürgfchaft, 

von alferhand Stipulationen, 

von Eid und Berftedung und Gelübden, 

von Verpflichtung bei Treu und Ehren, 

von Geleit und PVergelaitung, 

von Gemein- und Gemeinfchaftsgütern, 
von Bevollmächtigten und Befehlshabern, 

von Miethen und Vermiethen, 

von Bauen (Bauredt), 
von Dienftbarkeiten, 

vom zufälligen Regenwaſſer, 

von Bergredhten (Emphiteusi) und geiftlihen Zinfen. 
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Der darauf folgende Titel: 

Von Zoll, Zöllnern und Mauthnern befpricht die Verpflich- 

tungen der Zahlungsparteien, und Einnehner. 

Der weitere Titel: 

Bon Kümern und Aufhalten gibt die Normative über Sichere 

heits⸗ und Erecutionsarreftirungen. 

- Endlih wird in 11 Titeln das Strafgefeg und bie Straf- 

prozeßordnnung behandelt; und zwar: 

Von Pönfall und allerlei Strafen, | 

von gewaltſamer Anfaufung eines Haufes oder Wohnung und 
von Frevel, 

von Mordbrennern und Brennen, 
von Diebftahl, 

von allerlei menfchlichen Übertretungen, 
vom Hochnuth, 

von Berläumdung und Strafe einer unordentlichen Citation, 

von Antaftıng der Ehren, 

von der Schmähung, 

von Schmähbriefen oder Karten, 

von boshaften Beſchädigungen. 

Den Schluß bildet ein eigenes Kapitel: 

Bon peinlichen Fragen und Halsgericht. 

Auszugs- Aus denfelben Gründen, welche uns veranlaßten, die in den 

—88 ſpätern Geſetzen entweder gar nicht mehr oder weſentlich abgeändert 

einzelner vorkommenden Sonderbarkeiten der alten Landesordnung aufzu⸗ 

Sonderhei⸗ führen, finden wir uns bewogen, nunmehr auch die gegenwärtig 

ten des In⸗ peralteten, der Legislatur ber Neuzeit fremden, aber den Grad der 
haltes. Volksbildung, den Zuſtand der Sitten und Gebräuche, und die 

aus den ſchweren auf Gefährdung des Lebens und Eigenthums ge⸗ 

fegten Strafen hervorgehende Sorgfalt für die bürgerliche Wohl⸗ 

fahrt der ftädtifchen Bevölkerung Böhmens in ein helles Licht ſtel⸗ 

lenden Beftimmungen des Mittelalters, in welcher das böhmtjche 

Stadtreht Geſetzeskraft erhielt, durch nachftehende Auszüge aus 

den einzelnen Kapiteln desfelben der Vergeſſenheit zu entreißen, 

Wir finden zwar in der neuern, unter Kaifer Joſeph IL. und deffen 

Nachfolgern bis zum Iahre 1848 und beziehungsweife 1860 auto- 
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nom .ausgeübten Geſetzgebung für unfer Vaterland Böhmen, ins⸗ 

beiondere in dem bürgerlichen Geſetzbuche von 1811 einen großen 

Theil der Normative des Stadtrechtes, und zwar in weit beträcht- 

liherem Umfange als jener der alten und der corrigirten Landes⸗ 

ordnung manchmal vollinhaltlih, manchmal nur theilweife wieder- 

hoft, aber ‚Diele tft doch ganz verändert und abgeſchafft, befien 

Renntniß nicht ohne Intereſſe fein dürfte. 

So begegnen wir in den Abfäken A. TIL, 8. 2 und 3 der 

Anwendbarkeit des „durch langwierigen alten Brauch” gefundenen 

Rechts (juris consuetudinart) und der Angabe, daß die Stadt 

rechte aus den gefchriebenen Rechten. der alten Stadt Prag und 

anderen [ Töblichen Ordnungen umd Gewohnheiten zuſammengetragen 

worden ſeien; 

A. XVII. den Beſtimmungen, daß das Amt des Bürger⸗ 

meifters alle 4 Wochen an ein anderes Mitglied der Rathver⸗ 

fammlung zu übergehen habe. 

A. XXV., daß der Stadtrath alljährig verneuert wurde, in 

der Art, daß jeder Rathsfreund nebft fi) noch 2 oder 3 an Ehren 

wohlverhaltene Bürger zur Verneuerung vorſchlug, aus welchen 

vorgefchlagenen der König die neue Beſetzung des Nathgremiums 

vorzunehmen geruhte. 

A. XLIV., daß Geiftlihe wegen geiftlihen Sachen, vor die 

geiftliche Obrigkeit citirt, auch dort befchuldigt, ebenfo auch Stu- 

denten und Schüler, fofern e8 nicht weltliche Sadjen betraf, bei 

dem Nector der Univerfität belangt werden mußten. 

A. LUII., daß ein Kläger, der feine Klage vollführt hatte, und 

dann durch Jahr und Tag, das ift durch 1 Jahr und 6 Wochen 
8. 3 fchwieg, wegen derfelben Sache den Gellagten oder deffen 

Erben nicht ferner befchuldigen durfte. 

A. LVI., daß, wenn die auswärtigen Bürgen eines Fremden, 

der in einem Proceſſe mit einem Büryer-fahfällig wurde, fih zum 

Erſatz der Schäden nicht einftellten, der Beſchädigte fih mit Kumer⸗ 

rechten (da8 iſt Arretirungen oder Verboten) an andere PBerfonen 

aus den Gerichten des Fremden oder der Bürgen desfelben erholen 

durfte. Es verordnet der Artikel 
5 

Bilrger: 
meiſter⸗ 

amtsdauer. 

Erneue⸗ 

rung des 

Stadtra⸗ 

thes. 

Geiſtliche 
in geiſtli⸗ 
cheu Sa: 

chen. 

Berjäb: 

rung des 

Klagerechte 

Auswär: 

tige Bür 
geit. 
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4. LVIIL, daß in Sachen bes Halfes, der Ehre und der 

Erbgüter jeder Theil perfönlich vor dem Nichter zu erfcheinen habe. 

B. VIEL, daß bei allen ordentlichen Gerichten im Königreiche 

Böhmen in böhmifcher Sprache geflagt und verhandelt werben folfe. 

——— B. XXVIL, daß Procuratoren, welche ſich betrüglich mit den 
ratoren, Gegnern ihrer Partei einverftehen, an Leib und Leben zu ftrafen 

fein; — 

Zeugen⸗ B. XLVIII. bis LI. daß Jedermann in Sachen, welche 

ſchaft. Ehre, Leib, Leben oder liegende Güter betreffen, eidliche Zeugen- 

ſchaft ablegen müffe, in andern Angelegenheiten jedoch Perfonen, 

fo Wappen führen und goſchworene Schöppen, blos fchriftliche 

Zeugniffe bei ihrer Treu, Glauben und Seele zu geben berechtig feien. 

Etadt⸗ Ferner beſtimmten die Artikeln 

ſchreiber bei B. LIV. bie LV., daß ein Stadtfchreiber, welcher ein eidli⸗ 

Er ches Zeugniß aufgenommen hat, deſſen Inhalt bei Verluſt des 
Zeugniffe. Halfes geheim zu halten: habe. 

Gebrand : Sub 3. LXIV. wird die Gewohnheit erwähnt, zum Gränz⸗ 

Gränzftein- fteinfegen mitgenommenen Kindern Ruthenftreihe zu geben, damit 

fegen. fie fich im fpätern Jahren des Plages wohl erinnern. 
Zeugen: Zufolge 8. LXXXIV,, 8. 3, follten Briefter und Studenten 

ausagen in Sachen, wo es die Ehre, den Hals, Grund und Boden oder 

Brieſtern u. eine Erbſchaft betrifft, ihr Zeugniß mit Büchern und Regiſtern des 

Studenten. Gerichtes, wo die Action iſt, geben, ſonſt aber wenn ſelbe „einen 

fonderfichen Eid vermög ber Rechte thun“, das Zeugniß dem Leuten, 

welche folches gefordert, unter ihrer Obrigkeit Infiegel zuftellen. 

Erbantheil Nah €. XLIL et XLIV. beitand bei Ehegatten der Inteftat« 

bei ehegat- Erb» und PVerforgungsantheil in einem Drittgeil der Erbfchaft. 

Ride D. XII et XVI. Bom Vater oder Großvater teftamentarijch 
nungsles 
gungder als voflmächtig beftellte Bormünder brauchten ihren Pflegebefohlenen 

Bormün hei der Großjäßrigfeitgerfangung feine Rechnung zu legen. 
Erbrecht D. XVIL erbten vom Gericht beſtellte Bormünder bei Ab- 
ber Bor: fterben ihres Mündels in der Deinderjährigkeit, falls feine Bluts⸗ 

mander. verwandte in derſelben Stadt ſich befanden, ein Drittheil ſeines 

Nachlaſſes. 

Grofjäh: D. XXVI. Die Großjährtgleit trat bei Männern mit dem 

rigleit. vollendeten 18., bei Welbern mit dem 15. Jahre ein. 
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Eine ganze eigenthämliche, jedenfalls aber fehr heilfame Feſt⸗ 

ſetzung enthält der Artikel 

D. XXIX, kraft deffen großjährig gemordene Baifen, bis zum 25. 

Jahre jnnge Leute genannt, und unter einer gewiſſen richterlichen 

Oberaufficht gehalten worden find, wenn foldhe ihr von dem Vor⸗ 

munde erhaltenes Vermögen auf liederliche Weife vergendeten, für 

eine beftimmte Zeit, damit fie Noth und Elend verſuchen, aus der 

Stadt relegirt (ausgewieſen) werden tonuten. 

Zufolge 

D. L. war zur Giltigkeit eines mündlichen Teſtaments blos Teſtament. 

die Feierlichkeit der Angabe des letzten Willens vor zwei wohlver- 

halten Männern als Zeugen erforberlich. 

D. LX. Mußte ein Zeftament binnen 6 Wochen nad ber 

Publikation durch Widerfpruch (Odpor) angefochten werden, fonft 

wurde es confirmirt, und darnach die Abhandlung gepflogen. 

E. U, 8. 4 et III. Unausgefteuerte Rinder, Minderjährige 

und CErbunterthanen, waren ohne älterlihe, vormundfchaftliche 

oder grundherrliche Bewilligung nicht berechtigt ein Teftament zu 

errichten. 

E. VII. Durfte ein Priejter weder Teftamentszeuge nod 

Bormund fein. 

2. XXXVIII. Fiel von dem SInteftatnachlaffe eines verftor: 

benen” Fremden, wenn fi binnen Jahr und Tag Niemand meldete, 

ein Drittheil der Kirche, das zweite dem Spital des Sprengels 

feiner Wohnung, das legte Drittheil aber feinen Kraukenwärtern 

zu. Nach 

E. XLVIII. Sollte zwar ein Vater ſeine gehorſamen Kinder 

im Teſtamente nicht übergehen, aber die Quote des Pflichttheils iſt 

nicht beſtimmt geweſen. 

E. XLIX. Werden unter den Enterbungsurfachen auch das Enterbung. 

Zufallkommen einer Tochter, nicht minder die Verlobung eines 

Kindes ohne Wiffen oder wider Willen des Vaters aufgezählt 

$. XV. Ging die Inteftaterbfolge in der Seitenlinie bis zur 10. 

Staffel und bei deren Abgang kam die Erbfchaft an ben Fiscus. 
$: XL. Wurde eine Sache durch ordentlichen, körperlichen und 

anſpruchloſen Befitz nah Jahr und Tag erſeſſen. Gemäß 
5* 
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4. LVDOIL, daß in Sachen des Halfes, der Ehre und der 
Erbgüter jeder Theil perfönlih vor dem Richter zu erfcheinen habe. 

%. VIIL, daß bei allen ordentlichen Gerichten im Königreiche 

Böhmen in böhmifcher Sprache gellagt und verhandelt werden folfe. 

—— B. XXVII. daß Procuratoren, welche ſich betrüglich mit den 
eo Gegnern ihrer Partei einverftehen, an Leib und Leben zu ftrafen 

fein; — 

Bergen: 23. XLVIII. bis LL, daß Jedermann in Sachen, welde 

ſchaft. Ehre, Leib, Leben oder liegende Güter betreffen, eidliche Zeugen⸗ 

Ihaft ablegen müfje, in andern Angelegenheiten jedoch Perfonen, 

ſo Wappen führen und gefhworene Schöppen, blos fchriftliche 

Zeugnifje bei ihrer Treu, Glauben und Seele zu geben beredhtig feien. 

Siadt⸗ Ferner beſtimmten die Artikeln 

ſchreiber bei B. LIV. bis LV., daß ein Stadtſchreiber, welcher ein eidli- 

ae ches Zeugniß aufgenommen hat, deifen Inhalt bei Verluſt des 
Zeugniffe. Halſes geheim zu Halten Habe. 

Sera Sub 3. LXIV, wird die Gewohnheit erwähnt, zum Gränz- 

Gränein- fteinfegen mitgenommenen Slindern Nuthenftreihe zu geben, damit 

regen. fie ſich in fpätern Jahren des Plages wohl erinnern. 
Zeugen- Zufolge 8. LXXXIV., 8. 3, follten Priefter und Studenten 

ausagen in Sachen, wo es die Ehre, den Hals, Grund und Boden oder 
Seither eine Erbfchaft betrifft, ihr Zeugnig mit Büchern und Regiftern des 

Studenten. Gerichtes, wo die Action iſt, geben, fonjt aber wenn felbe „einen 

fonderlichen Eid vermög ber Rechte thun“, das Zeugniß den Leuten, 

welche folches gefordert, unter ihrer Obrigkeit Inftegel zuftellen. 

Erbantheil Nah €. XLIL et XLIV. beitand bei Ehegatten der Inteftat- 
bei Ehegat⸗ 

ten Erb» und Berforgungsantheil in einem Drittbeil der Erbichaft. 

Ride D. XII et XVI Vom Pater oder Großvater teftamentarijch 
nuugsles 
gungder als vollmächtig beftellte Vormünder brauchten ihren Pflegebefohlenen 
Vorman— bei der Großjährigkeitserlangung keine Rechnung zu legen. 
Erbrecht D. XVIL erbten vom Gericht beſtellte Vormuͤnder bei Ab- 

der Bor» sterben ihres Mündels in der Minderjährigfeit, falls feine Bluts⸗ 

münber, verwandte in berfelben Stadt ſich befanden, ein Drittheil feines 

Nachlaſſes. 

Srofjäh: D. XXVI Die Großjährigleit trat bei Männern mit dem 

rigfeit. vollendeten 18., bei Weibern mit dem 15. Jahre ein. 
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Eine ganze eigenthümliche, jedenfalls aber ſehr heilſame det: 

jegung enthält der Artikel 

D. XXIX, kraft deffen großjährig gewordene Baifen, bis zum 25. 

Jahre jnnge Lente genannt, und unter einer gewiſſen richterfichen 

Oberaufficht gehalten worden find, wenn folche ihr von dem Vor» 

munde erhaltenes Vermögen auf liederliche Weife vergendeten, für 

eine beftimmte Zeit, damit fie Noth und Elend verſuchen, aus der 

Stadt relegirt (ausgewieſen) werden fonnten. 

Zufolge 

D. L. war zur Giltigfeit eines mündlichen Teſtaments blos Teftament. 
bie Feierlichleit der Angabe des letzten Willens vor zwei wohlver- 

halten Männern al® Zeugen erforberlic. 

D. LX. Mußte ein Zeftament binnen 6 Wochen nach der 

Publikation dur Widerſpruch (Odpor) angefochten werden, ſonſt 

wurde es confirmirt, und darnach die Abhandlung gepflogen. 

E. II, 8. 4 et III. Unausgefteuerte Kinder, Minderjährige 

und Erbunterthanen, waren ohne älterlihe, vormundfchaftliche 

oder grundherrliche Bewilligung nicht berechtigt ein Teſtament zu 

errichten. 

E. VII. Durfte ein Priefter weder Teftamentszeuge noch 

Bormund fein. 

2. XXXVIIL Fiel von bem Inteftatnachlaffe eines verftor- 

benen” Fremden, wenn fich binnen Jahr und Tag Niemand meldete, 

ein Drittheil der Kirche, das zweite dem Spital des Sprengels 
feiner Wohnung, das legte Drittheil aber feinen Krankenwärtern 
zu. Nach 

E. XLVIII. Sollte zwar ein Vater ſeine gehorſamen Kinder 

im Teſtamente nicht übergehen, aber die Quote des Pflichttheils iſt 
nicht beſtimmt gewefen. 

E. XLIX. Werden unter den Enterbungsurfacdhen aud das Enterbung. 
Zufallkommen einer Tochter, nicht minder die Verlobung eines 

Kindes ohne Willen oder wider Willen des Vaters aufgezählt 

$. XV. Ging die Inteftaterbfolge in der Seitenlinie bis zur 10. 

Staffel und bei deren Abgang fam die Erbfchaft an den Fiscus. 
$: XL. Wurde eine Sadje durch ordentlichen, körperlichen und 

anfpruchlofen Befig nah Jahr und Tag erfeflen. Gemäß 
5* 
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Verkaufs⸗ $. LIII. durften Bürger und Stadtbewohner Rechtsauſprüche, 
ande Güter und Gerechtigkeiten an Landesfremde bei Strafe des 

Verluſtes der Sache, halbfcheidlich zu Banden der königl. Kammer 
und Halbfcheidfih der Stadtgemeinde weder verkaufen noch wie 
immer abtreten. 

Erbſchafts· F. LIV. Gefchah die Theilung der Erbſchaft durch den 

theilung. Afteften Bender oder Schwefter und die Wahl der Theile ging 
von dem Süngften hinauf. 

$. LVO. Sollte das väterliche liegende Gut den männlichen 
Erben bleiben und die Witwe, fo wie die Tochter nad der Schäz- 

zung für ihre Theile mit Geld oder fahrendem Gute abgefertigt 

werden, wenn felbe durch Derehelihung aus der Gemeinfchuft 

austraten. 

Schulden G. IV. War die Selbſthilfe zur Erlangung einer Schuld durch 

betreffend. Vergreifung an den Gütern oder Sachen des Schuldners bei Ber- 
luft der Forderung verboten. 

G. XVII Wurde ein Schuldner, weldher vor Gericht bie 

Contrahirung einer Schuld Täugnete, jedoch überwiejen wurde, der 

auf ſolche etwa geleifteten Abjchlagszahlungen zur Strafe feines 

Räugnens verluftig. 

G. XXIL et XXI. Wurden die von einem Schuldner zum 
Nachtheil feiner Gläubiger betrüglich errichteten Verkäufe, Verjez- 

zungen oder Abtretungen feiner Güter nicht nur für kraftlos er- 

Härt, fondern e8 verfiel der Schuldner nebit dem in die Strafe 

des Verluſtes feiner Ehre und der Hälfte feiner Güter zu Handen 

ber Befferung der Stadt. Nach Anordnung der Artikeln 

Ungiltig« G. XL. waren nah Sonnenuntergang oder in der Nacht 
—— über Grundſtücke geſchloſſene Verkäufe, wenn ſolche von den Par⸗ 

taufe teien nicht freiwillig eingehalten werden wollten, ungiltig. 

6. XI. Mußte der ſchuldloſe Käufer einer geſtohlenen Sache, 

welcher den Verkäufer (Gewährsmann) nicht namhaft machen konnte, 

ſolche dem Eigenthümer ohne Entgelt zurückgeben. 

Rück⸗ . XX. et XXI Wurde das altherfömmliche Recht der 

lauferecht. Blutsverwandten aufrecht erhalten, kraft deſſen dieſelben jedoch 

nur für ſich in den Kauf der von ihren Groß- oder Ureltern her⸗ 

gekommenen und von dem dermaligen Befiger einem Fremden (au⸗ 
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ßer ihres Geſchlechts) veräußerten freien Gründe (Familiengüter) 

um den Verkaufspreis eintreten konnten, jedoch waren diejenigen, 

welche im Lande waren, binnen 14 Tagen, jene aber, die ſich außer 

Landes befanden, binnen 3 Monaten verpflichtet, das Rückkaufs⸗ 

begehren (Einftandrecht) bei ſonſtigem Berfufte diefer Gerechtigkeit an- 

zumelden. _ 

4. XXI. Wurde ein ähnliches -Rüdfauf- oder Einftands- 

recht dem Käufer einer ftädtifchen Realität, welcher den Kauf- 

preis auf Termine zu bezahlen Hatte, vorbehalten, für den Fall, 

werm ber Verfäufer die noch nicht fällige Friftgelderforderung, ohne 

jolche, vorher dem Käufer anzubieten, an einen ‘Dritten veräußert 

hatte, nur mußte er den vom Gläubiger mit dem Dritten vereins 

barten Abtretungspreis beim Gerichte erlegen. | 

3, XXXIX. War auf die Ablegung eines falfchen Eides die Strafe 

Strafe des Ansfchneidens der Zunge gefekt. dem an 

J. XLI. Wurde derjenige, welcher ein auf Treu und Ölauben Ehrloſig⸗ 

verfchricbenes oder mit Handſchlag mündlich gemachtes Verſprechen keit. 

nicht erfüllte, für ehrlos (infamis) gehalten. 

C. XVII. Durfte ein Gläubiger, wenn ihm über Auffagbrief 

(Reguifition) feines Gerichts von dem Gerichte oder Herrn des 

Schuldners die richterliche Hilfe nicht geleiftet wurde, die Einwoh- 

ner aus dem den Rechtsbeiſtand verweigernden Gerichte Fümmern 

und arreftiren. 

Zufolge 

wm. VI 8. 5 wurden nicht allein böfe Thaten, fondern auch 

ſchaͤndliche Vorſätze, obgleich deren Vollbringung nicht erfolgte, 

eben fo wie das Verbrechen ſelbſt beftraft. 

wm. XXIX, et XXXI Wurde fowohl der Ehebruch ald auch Ehebrud,, 

die Rothzucht mit dem Tode beitraft, ja es durfte fogar nad) Nothzucht. 

M. XXXIX. ein Ehemann fen Weib, ein Vater feine 

Tochter, welche im Werte des Ehebruchs betreten wurden, nicht 

minder auch den Ehebrecher ftraflos erfchlagen, nur mußte er die 

Geſchworenen dazu berufen, und ſolches Lafter ınit ihnen beweifen. - 

77. XL. War die Strafe für zweifadhe Ehe bei den Manne Bigamie, 

mit Enthauptung, bei dem Weibe mit Lebendigbegraben bemeſſen. 
% Biaudrie. 
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Beſchuldi⸗ M. XLL Wurde die fälfchliche Beſchuldigung einer ehrbaren 

—* von Frau oder Jungfrau wegen Unzüchtigkeit mit dem Abſchneiden der 
oder Jung: Zungenſpitze und Verweiſung aus der Stadt beſtraft. 
frauen. v7. XLIII. War der von einer wohlverhaltenen Jungfrau 

Schwänge: oder Witwe wegen Schwängerung gellagte ledige Mann verpflich- 

zung. tet, fidh entweder durd einen Ableinungseid zu reinigen, ober bie 

o Klägerin zu eheligen. 
Blutſchan⸗ V. I, I. et HI. It auf Blutſchande, Kuppelei ſelbſt mit 

ne der eigenen Gattin oder Tochter, nicht minder auf öffentliche Ge⸗ 
Gewatrga, waltthätigkeit und Menſchenraub, dann auf Berfolgung in 

tigkeit. mörberifcher Abficht die Todesſtrafe gefeßt geweien, und in leßteren 

2 Fällen wurde überdies des Verbrechers Gut dem Könige verfal- 

len erflärt. - 

Selbſthilfe. rt. VI. War die Selbſthilfe bei Verluſt des Anſpruchs und 

arbiträrer Beftrafung unterfagt. 

Bewaffne⸗ N. XI. XII. et XVII. War Todesſtrafe auf bewaffneten Ein⸗ 
ter Einfall. fall in ein Haus oder Wohnung, auf Verfolgung mit Waffen in 

ein fremdes Haus und auf Bergreifung an bem Richter gejekt. 

In den Abfägen: 

Mord, tt. XXVIM. bis XXXII. wird der Unterfchied zwifchen 
Be Mord (Mord) und Zodtfchlag (VraZda) durd) bündige Definitionen 

und Anführung von cafuiftifchen Fällen feftgeftellt. Als Strafe wurde 

auf: Meuchelmord' Scleifung zur Gerichtsftätte und Näderung 

mit Knochenzerbrechung, auf Todtſchlag und verſuchten Mord 

Hinrihtung mit dem Schwert, auf Straßenraub und Diebftahl 

die Zödtung mit dem Strange geſetzt. Zufolge 

N. XXXVL et XXXVIIL mußte ſich beit Todtfchlägen, 

wenn feine Zeugen vorhanden waren, der die Nothwehr vorfchiz- 

zende Thäter durch einen ausführlich vorgefchriebenen Eid von 

dem Verdachte der Schuld reinigen. 

V. XXX. Wegen Mord oder Todtfchlag durfte der Thäter 
nur bei feinem perfönlichen Richter angeflagt und beurtheilt werden. 

N. XLI Wurde eines flähtigen Mörders oder Todtjchlä- 

gers Hab und Gut, wenn derfelbe binnen Jahr und Tag nicht zu 

Stand gebracht werden konnte, eingezogen, zwei Drittheile feinen 

Leibeserben und der dritte den Erben des Getödteten überantwortet. 
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rt. XL. Bar der bürgerliche Todtſchläger eines nnterthä- 

nigen Bauern bejjen Erbherrn 300 Schod, von welchen den Er- 

ben des Erſchlagenen 2 Dritttheile, dem Erbherrn aber das dritte 

zufiel, zu bezahlen ſchuldig. 

£7. LIII. Mußten, wenn bei einem Raufhandel unter mehre- Raufhän— 
ren Berfonen Jemand todtgefchlagen wurde, und derjenige, welcher bei, 

ihm die tödtliche Wunde beigebracht hatte, nicht zu ermitteln war, 

alle Theilnehmer des Raufhandels einen Neinigungseid bezüglic 
diefer Verwundung ablegen. 

©®. I. Stand anf Zauberei die Zodeaftrafe, und zwar bei Zauberei. 

Männern durh Schwert oder Verbrennung, bei Weibern mit leben- 

dig begraben oder euer. 

©. IL bis V. Wurde Beraubung eines Grabes und Men- Grabietn 

fhenraub mit dem Tode, Betrug und Fälſchung aber nad Ermef- i 

jen des Gerichts beftraft. 

©. VII Berlor der Wucherer nicht nur feine Forderung, ſon⸗ Wucher. 

dern wurbe auch al8 ungerechter Schelm erklärt, der feines Nech- 

tes genießen, fein Amt begleiten, und fein Zeuge fein durfte. 

©. XI. Wurde Beruntreunng eines wie immer anvertrauten Beruntren: 
Gutes eines BVerftorbenen oder Flüchtigen mit dem Strange, ung. 

O. XD. eben fo Kirchenraub beftraft. 

©. XIV bis XVI War die Brandlegung (Mordbrennen) Branudle⸗ 
felbft bei mißglücktem Verſuche, nicht minder jebe gefährliche und Lung. 
beängftigende Brandbedrohung mit dem Zeuertode verpönt. 
In dem Artifel 

P. IV. wird angeführt, daß fonft die Strafe des Diebſtahls Diebſtahl. 

in 2» bis 4facher Zahlung des Werthes der geſtohlenen Sache, — 

oder bei Vermögenslofigkeit des Thäters mit Stod- oder Ruthen- 

ftreihen, dann Nelegirung beftraft, durch die legte Conftitution 

Kaifer Friedrich des Rothbartes aber der Galgen als Diebftahls- 

ftrafe feitgefegt worden ſei, welche jedoch die Richter bei geringen 

Diebftählen in eine andere Pon abändern können, woraus die Bes 

nägung des deutſchen Rechtes bei Abfafjung der Stadtrechte Har 

hervorgeht. Nach 

P. V. et VI. traf diefelbe Strafe den Mitſchuldigen und 
den Hehler. 
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P. XVIII. Durfte jeder einen außerhalb der Stadtmauer 
ergriffenen Beſchädiger oder Nachtdieben todtſchlagen. 

une von P. XIX. et XX. Wurden einem Befchädiger an Obft,- Wein- 
Doft, Bein UNd Hopfengärten ohne Gnade die Augen ausgeſiochen; ward derfelbe 

u. Hopfens bei einer nächtlichen Beſchädigung diefer Art ergriffen, fo verlor er ben 

gärten. Hals; wurde ein folcher bei der That erfchlagen, fo hatte der Tödtende 

nur 2 Heller auf den Leib desfelben zu legen, blieb aber ftraflo®. 

Gewaltan⸗ P. XX. Verlor derjenige, dem Ruhehaltung bis zum Aus- 

wendung. trag eines Procefjes vom Richter anbefohlen worden war, bei ge= 

brauchter Gewalt den Hals. 

Denuncias P. XXV. Durften Richter, Hauptleute und gefhworene 
tion. Stadtdiener als Ausnahrie von der Regel, „wo kein Kläger dort 

fein Richter,“ in polizeilicher Auffihtsführnung denuuciren und 

wurden menfchliche Verfchuldungen auf dreierlei Veranlaffung unter- 

ſucht über Klage, richterlihe ISnquifition und Denunciation. 

Erlöſchen P. XXXI. Wurde die Todesverſchuldung, wenn ein zur 
einer To- Hinrichtung Verurtheilter im Zuge der von ihm ergriffenen Appel- 

desver⸗ lation verftarb, oder wenn der Kläger während diefer Zeit mit Tode 
ſchuldung. 

abging, — durchſtrichen, es ſtand aber im letztern Falle einem 

Dritten frei, die Sache weiter zu verfolgen. 

Ehreunbelei⸗ &. XVII. et XVII. Zog jede wörtliche unerwieſen geblie- 

digung. hene Ehrenantaftung eine öffentliche Abbitte (Abtrag) und eine 

| l4tägige Arrejtitrafe nad ſich. 

Schma⸗ &. XXVI. Wurden wechſelſeitige nuwahre Schmähungen - 

hungen. an beiden Theilen mit Arreft beftraft. 

Echimpf. R. V. Ehrenbeleidigungen durch Schimpfworte mit 10 

Schk. Groſchen und 8tägigem Gäfängniß. 

Mittelſt der Abfäke 

Schaden⸗ R. XIII bis S. XVI. werden die Beſtimmungen über Scha= 
erſatz. denerſatz ſehr ausführlich und caſuiſtiſch behandelt, aus welchen 

hervorgehoben wird, daß nah A. XXVI. bei Beſchädigung nicht 

mehr vorhandener, oder fo fehr bejchädigter Gegenftände, daß ihr 

früherer Werth nicht mehr ermittelt werden Fonnte, zu defjen Feft- 

ftellung der Schätzungseid zuläffig war, daß 

Dienſtleute S. X. ein Dienſtherr einen Dienſtboten, welcher in den an: 

genommenen Dienft nicht eintreten wollte, mit Gefängniß durch Die 
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ganze zugefagte Dienftzeit hiezu anhalten, und ihm, fo lange Ber- 

jelbe den Dienft nicht antrat, -zum Unterhalte nicht mehr als zwei . 

Heine Bfennige für den Tag zu verabreichen braudıte. 

Endlich wird in den Artikeln 

&. XVII bis XXX, dann T. J. bis XII. von ber peinli- 
hen Frage (Folter) fehr gelehrt, weitläufig, und für das damalige 

harte, zu fcharfen an Grauſamkeit gränzenden Vorgängen und Stra⸗ 

fen geneigte Zeitalter verhälnifmäßig gemäßigt gehandelt; nanıent- 

(ih wurde &. XIX. 8. 2. unterfagt, wegen geringen Verdachts⸗ 

gründen mit peinlihem Rechte vorzugehen, in &.XX. anbefohlen, 

nur dann mit der ſcharfen Frage zu procediren, wenn fo Hare In- 

sichten und Verdächtigungen vorhanden find, daß zur Webermweiinng 

bes Verbrechers lediglich deſſen Geftändniß mangelt, ba das pein=- 

liche Recht ein fehr gefährliches Ding fei, in dein hartnädige 
Verbrecher alle Marter, ohne zu befennen, ertragen, andere aber Tie- 

ber auf ſich und fremde Perfonen Unmahrheiten ausfagen, um fi 

nur von Anwendung der Marter zu befreien, daher der Richter in 

fo widtigen Sachen fid) den Grundfaß (des römischen Rechtes 1.16 

Codi Libr I. titu XIV. et ff. L. V. de poenis) vor Augen zu halten 

habe, +8 feibefler einen Schuldigen ungeftraft "zu laffen als einen 

Unſchuldigen zu verurtheilen; fofort nah S. XXIII. der von den 

Rechtsſprechern zur Vornahme der peinlihen Frage beftimmten, Per- 

fonen verordnet wurde, bei derfelben das gehörige Maß zu halten, 

damit der Gemarterte am Leben erhalten werde; 2c. 2c. 

Folter, 

Durch den Schlußartikel des Stadtrechte T. XII wurde Das Recht 

den Pragern | und dem Bürgerflande des Königreiches Böhmen der Aend⸗⸗ 
es 

die ie Freiheit ı vorbehalten, fünftig mit Bewilligung des Könige dieſe 

Stadtrechte, Stadtredite, welhe u von Galli 1579 in gefetliche Kraft zu treten * 

hatten, zu hatten, zu mindern oder zu mehren. 

Ta wir blos eine Geſchichte der Privatrechtsgefeßgebung Boh⸗ 

mens, aber ebenſowenig eine vollſtändige Darlegung des Inhalts 

der für dieſes Königreich gegebenen Geſetze als eine wenn auch 

nur auszugsweiſe zuſammengeſtellte Bekanntgebung der Beſtimmun⸗ 

gen fremder, in unſerem Vaterlande durch Privilegien einigen 

Städten, Ortſchaften, Corporationen und "Güterbefigern zu gebraus- 

chen, geftatteter Drdnungen und echte zu liefern beabfichtigen, fo 

* 

dtrech⸗ 
IT. 
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begnügen wir uns, aus dem Magdeburger Stadt- und Weichbilds⸗ 

‚rechte lediglich hervorzuheben, daß, wie bereitd vorwärts in Kürze 

bemerkt worden ift, die nad) deutfchem Rechte angefiebelten Dorf⸗ 

ſchaften dadurch entſtanden find, daß ſowohl die Könige als auch 

die großen Güterbeſitzer, beſonders in den waldreichen Gränzbezir⸗ 

fen unſeres bergumkränzten Vaterlandes, letztere nach zur Anle⸗ 

gung eines Dorfes erlangter königl. Bewilligung, einen Antheil 
ihres Gebieten einem fremden Beurbarungsunternehiner gegen Ent- 

rihtung eines jährlichen Zinfes im Gelde (canon) zum erbzins- 

lichen (eniphiteutifchen) Nugungseigenthume vertragsmäßig über- 

liegen und ihm berechtigten, diefen Flächenraum unter von ihm 

herbeigezogene Unfiedler gegen ihm zur Berichtigung bes vertrags- 

mäßigen an die emphiteutijche Grundobrigfeit abzuführenden Jah— 

reszinfes zu leiftende Beiträge zu vertheilen. Dem urſprünglichen 

DorfanfiedbInugsunternehmer wurde die niedere Gerichtsbar: 

feit und die Polizeiaufficht in dem nenentftandenen Dorfe ver- 
tragsmäßig für fi) und feine Erben überlaffen, und da der Haupt- 

Emphiteut fi) gewöhnlich einen beträchtlichen Antheil des ihm über- 

laſſenen Gebietes behielt, fo entftanden dadurch in den nach deut- 

fhem Rechte angefiedelten Drtfchaften die Erbrichtereien und 

Erbſchulzenhoͤfe, welche fich mit ihren Nechten bis auf die neuefte 

Zeit erhalten haben. 

Weil meiftens in den Emphiteutifirungs » Contracten von ber 
Grundobrigkeit nad) Maßgabe des römischen Rechtes der H.imfall 

foldyer Grundftlice, wenn der Zins von denjelben durch 3 Jahre 

nicht gezahlt worden war und bei Befigveränderungen eine Weber: 

tragungsgebühr (Laudemium) nad) Procenten des Verkaufsprei⸗ 

ſes ausbedungen worden ift, jo wurden auch über diefe neuen An⸗ 

fiedelungen und deren erbzinsliche Beſitzer bei den Obereigenthü- 

mern Regifter (Veränderungsbücher) geführt, welche die Grundla- 
gen zu den fpätern emphitentifhen Grundbüchren geworden find. 

Dur dergleichen erbzinsliche Anfiedlungen wurde weder ber 

Haupt- noch die Subemphiteuten in ein folches Unterthänigkeits⸗ 

verhältniß gegen die Obereigenthümer verjegt, wie die Bauern und 

Häusler, welche nad böhmischen Rechte durch Einkauf in erbliden, 

jedod zu Dienftleiftungen für die Obrigkeit verpflichteten oder ohne 
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Einkauf gegen Arbeitsleiſtung zu einem bloß zeitlichen nach Will⸗ 

für der Herrichaft lösbaren DBefige don behauften Anfiedelungen 

auf obrigfeitlihen Gründen gelangt waren. 

Erftere blieben perfönlich freie, leßtere waren hörige Leute, 

fo lange fie nicht von ihren Örundherren aus der, Unterthänigfeit 

entlafjen worden waren. 
Die Rechte bei Anlegung neuer Dorfſchaften und Ueberlaſſung 

von Zinsgründen weilen bie Artifel 51 des I., 59 und 79 des 

UI. Buches vom Landrechte des Sachſenſpiegels nad). ') 

Indem wir fofort die Erörterung und Angabe der vielfältigen 
jonftigen Abweichungen des Magdeburger von den böhmifchen Land» 

und Stadtrechten der fleißigen Feder jüngerer juridifcher Kräfte, 

welche für die Gefchichte der materiellen Gefegausbildung überhaupt 

und jene der flavifchen Volksftämme insbejfonders Intereſſe fühlen, 

überfafjen und nur noch beifügen, daß während unjerer zweiten 

Periode das römifhe Recht noch nit zum Aushilfsredte in 

unferem vaterländiichen Königreiche angenommen gewefen fei, übers 

gehen wir zur Beleuchtung der 

Gerichte und Verfahren 

diefe8 Zeitraums im Königreihe Böhmen. 

Die damaligen Gerichte erfter Inſtanz waren von breierlei gandes- 
Gattung und zwar Landes-, Königliche Hof: und privilegirte onigliche 

Gerichte, zu den erften gehörten das größere und kleinere Hof: und 

Landrecht, das Oberfiburggrafen: und das - Königgräger ae. 
Burggrafengericht, zu den zweiten das Töniglihe Kammerge: 
richt und die Föniglichen Hoflehen und Berggerichte, zu den 

dritten das Weinbergamtsgericht, die Stadt: Herrfchafts- und 
die privilegirten Gerichte im engeren Sinne, nämlich die geift- 

lichen-, Univerfitäts: und Militärgerichte; wie aud) die Ge: 

richte der Deutfchen und Iuden in Prag. 

Nach einer deren Wirkungskreis beftimmter fetftellenden Ein- 

theilung waren jelbe 

1) Der Sachſenſpiegel nad der berliner Handichrift herausgegeben von Dr. 
Homeyer, 1. Theil, Seite 81, 164 und 255, 
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Einthei⸗ I. allgemeine Gerichte, deren Sprengel das ganze König— 
— reich geweſen iſt; 

nach ihrem DI. beſondere, deren Wirkungskreis ſich entweder A. nur auf Be⸗ 

Wirlungs- ſitzthümer gewiſſer Art und deren Beſitzer, B. nur auf begränzte 
rei! Berirke, C. nur auf eine gewiſſe Gattung von Perſonen erftredte, 

alfgemeine, Diefelben find zum Theil durch Geſetze, theils aber durch 

2. Privilegien in das Leben und die Wirffamfeit gerufen worden. 
beſondere. Adi. Als allgemeine Gerichte beſtanden nur: 

1. da8 größere Landredt, 

2. das Kammergericht, 

3. da8 Gränzgericht, 
4. das Ufergericht der beeideten Müller in der Altftadt 

Prag (Soud mlynäräv priseänych) und 
5. das Roßgericht (Soud konfrsky) in der Neuftadt Prag. 
Ad D. Als befondere Gerichte dagegen: 
ad II. A.1.dasfleinere Landrecht und das Amtder Landtafel, 

2. das Hof: und Lehengericht und die böhmischen Lehenhöfe, 

3. die Lehenhöfe für die deutfchen Kron- und für die Lehen 

der Burgen in Eger und Elbogen, 

4. die Berggerichte, 

5. das Weinbergamtsgeriht, 
6. das Freifaflen: und 

7. die Waldhwozder köuigl. Freibanerngericdhte. 
Ad M.B. 1. das Oberftburggrafengericht, 2. das König- 

| gräger Burggrafengericht, 3. die Magiftrate der Städte und 

Märkte, welchen durd Privilegien die Gerichtsbarkeit für ihr Ge- 

biet (Weichbild) verlichen worden war fammt ihren bdelegirten Ges 

richten, 4. die Nebenrechte (Gerichte) in den prager Städten 
5. die obrigfeitlihen Gerichte der mit dem Jurisdictionsrechte 

entweder durch die Qandesverfaffung oder durch Verträge oder endlich 

durch Privilegien betheilten Herrſchaften oder Giüterbefiger. 

Ad II. C. 1. das geiftliche Gericht, 2. das afademifhe Ge⸗ 

richt, 3. die Militärgerichte, 4. die Gerichte der Dentfchen, 

und 5 der Juden in Prag. 

Ferufungs Als Berufungsgerichte oder zweite Inftanzen hungirten in 

gerihte. der zweiten Periode anfangs, 
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a) das größere Landrecht, 
b) der Magiſtrat der Altſtadt Prag, 
c) der Schöppenftuhl zu Leitmeritz, 
d) fpäter die Appellationsfammer. 

Letzte Iuftanz war der König und beziehungsweife der von 

ihm beftellte Statthalter oder die königl. Hoffanzlei durch Die 

zur Entfcheidung der Reviſionsfache angewiefene Gerichtscom- 

miffion. Bon den Ausſprüchen der Appellationsfammer wurde mit- 

telft des Kammergerichts an den König revidirt, 

Wir werden diefe verfchiebenartigen Gerichte einzeln und zwar 
jedes in vierfacher Beziehung, naͤmlich: Eigenfchaft, Befegung, 

Gompetenz und Verfahren in möglichfter Kürze beleuchten. 

1. Allgemeine Gerichte. 
Adl.1. Das größere Landrecht (soud zemsky)war feiner 

Eigenſchaft nach das erjte und vornehmfte allgemeine Landesgericht. 

Die Entftehungszeit desfelben muß fchon in dem Miythenzeit- 

raume unferer Gefchichte eingetreten fein, wie wir bereits in der 

erften Periode gezeigt haben. 

Die weitere Ausbildung dieſes Gerichtshofes erfolgte unter 

den Herzogen und erften Königen des Premyflidenhanfes. Aus dem 

12. Jahrhunderte find bereits oberfte Landrichter geichichtlich we⸗ 

nigftens dem Namen nad befannt ) und obgleih durch den 

Brand der Landlafel im Jahre 1541 die älteften Belege für 

die ftufenweife Vervolllommnung der Wirkſamkeit diefer höchſten 

Landesgerihtsbchörde vertilgt worden find, fo wurden uns dennoch 

durch die älteften auf uns gefommenen juridiichen, bereits ange- 

zeigten Werke, befonders durch das Rechtsbuch des Victorin von 

Wöchrd ſchätzbare Notigen über die Verfaſſung und Competenz ber- 

felben bis zu deren vom König Wladislaw II, eingetretenen voll: 

ſtandigen Srganiſirung erhalten. 

Aus diefen Quellen ergibt ſich, daß der König ſelbſt, wenn 
derfelbe im Lande war, ben Borfig auf dem Throne bei dieſem 

höchften durch die Würdenträger des Reiches, nämlich den Oberft: 

burggrafen, den Oberftlämmerer und den Oberftlandrichter, 

dann den Beifigern aus dem Herren- md Wladikenſtande gebilde- 

1) Balady's Prehled soulasny. 

Das .grö« 
Bere Land⸗ 

recht. 

_ Berfaffung 
desfelben. 
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ten Landesgerichtshofe ſeit den älteſten Zeiten führte, in deſſen 

Abweſenheit aber der allenfalls von dem Könige ernannte beſondere 

Stellvertreter, ſonſt der oberſte Burggraf präſidirte) 
Dieſem Gerichte durfte ſich Niemand über erhaltene Vorla—⸗ 

dung entziehen, ja der König ſelbſt mußte zu demſelben ftehen, °) 

und jeder freie Mann hatte zu demfelben freien Zutritt. 

Die Belegung diefes höchften Gerichts beitand zufolge der 

corrigirten Wladiflam »- Marimilian’schen Landesordnung A. XXX V 
aus den vorbenannten hohen Würdenträgern, nebftdem aber nod) 
aus 20 gemäß des Art. A. V. vom Könige mit Beirath biefer 

Würdenträger gewählten Perfonen, deren 12 dem Herren» und 8 

dem Wladitenftande angehören mußten. Auch war nad) A. X. dem 

Könige geftattet, zu den Situngen dieſes höchften, jo wie zu jenen 

der andern Gerichte, den von ihm und feinen Räthen gewählten 

Drocurator zu fenden, welcher jedoch abtreten mußte, wenn es 

fih um einen Streit, bei dem der König wie immer betheiligt war, 

gehandelt Hatte. 

Auch nad Ableben des Königs follte gemäß B. XXV. bie 

Amtshandlung diefes Gerichtshofes ungehemmten Yortgang haben. 

Derſelbe hatte dreimal jährlich ordentlihe Situngen zu 

halten, und zwar vom nächſten Zage nad Sct. Hieronymus, vom 

Freitage nah den Faſtenquatembern und vom Freitage nad) den 
Sonnenquatembern anfangend durch 14 Tage zur Verhandlung und 

Entfheidung von Streitfahen und dann noch 4 Tage zu Wittwen- 
und Waifenangelegenheiten, ausgenommen ſolchen, welche Grund 

und Boden, Erbgäter, Hauptbriefe und Antaftung der Ehre be- 

troffen haben. 

Diefe Sitzungen burften immer nur Vormittags gehalten 

werden. Zur Erlaſſung eines Urtheils oder fonftigen Erfenntniffes 

war die Anmwefenheit von wenigftens 10 Landrechtsbeifigern erfor- 

derlih. B. XXL, XXIL und XXI 

Belangend die Kompetenz biefes Gerichtshofes, fo war der⸗ 

ſelbe nicht blos der perfönliche Gerichtsftand des Herren, Ritter- 

und Wladilenftandes, dann der geiftlihen Convente, Klöfter und 

1) Wöehrd TI. Bud), 2. Eapitel, Seite 12, 
2) Ebendort I. Bud), 1. Kapitel. 



Städte, in allen Streitfachen, welche nicht einem andern königlichen 

Gerihtshofe zugewiefen waren, fondern auch das. Canfalgericht 

für alle Streite und Unterfuhungen, die Grund und Boden, Erb» 

güter, Leib und Leben, Ehrenantaftung und Schmähung betrafen, 

infofern fie nicht ſolche Perfonen oder Gegenftände berührten, die 

einem privilegirten Gerichte zugewieſen waren, 3. B. Bürger in 

Städten, Lehensleute, Geiſtliche, Studenten der prager Univerfität, 

Deutiche als Säfte und Juden, Lehne, Schooßhäufer ıc. 

Da bie corrigirte Yandesordnung feine beftimmte Competenz- 

feftfegung für das größere Landrecht enthält, fo mußten wir bie 

vorftehende Skizze des Wirkfamkeitsumfanges biefes Gerichtshofes 

aus den hin nnd wieder in der Landesorbnung über diefen Gegen- 

itand vorlommenden Beftimmungen mühfam aus den Artileln C 

IL, K. XIX, K.XXT, L.XLV, O. XXXIII etc. zufammenfuchen. 

Das Berfahren bei diefem hohen Gerichtshofe foll durch nach- 

fiehenden gedrängten Umriß desfelben dargeftellt werden. 

Zufolge €. U. bi8 XL. mußte derjenige, welcher Jemand bei 

dem größeren Landrechte befangen wollte, bei dem Meifter der 

Kämmerlinge (Starosta), welcher im Amtslocale des oberften 

Londfchreibers in der Landtafel feinen Arbeitsplat hatte, eine Vor- 

fadung des Geklagten zur Anhörung der Klage erwirfen. Der Sta- 

rosta ordnete, wenn wegen freien Landgütern geladen wurbe, zwei, 

in fonftigen Recdhtsangelegenheiten nur einen Kämmerling zum Boll- 

zuge der Einladung auf die nächte Gerichtsſitzung ab; diefe konnte 

dem Gellagten durch den Kämmerling, welchem vom Kläger Reije- 

gefegenheit und Verköſtung zu verfchaffen, dann eine bedeutende 

Ladungsgebühr zu entrichten war, perjönlich, oder in feiner Abwe—⸗ 

jenheit vom Haufe, an feine Haußleute, oder wenn Niemand zu 

finden war, durch Uebergabe an den Ortsrichter, bei Einfchichten 

durch Anfchlagung eines Zeihense an das Hausthor, dann Mel- 

dung deflen bei dem Bürgermeifter ber nächſten Stadt zur Vers 

ftändigung des Geladenen gemacht werden. Ueber den Labungs- 

(Pähon) Vollzug hatte der Kämmerling zu relationiren. 

Bis zum Ladungsausrufungstermine (Tagſatzung) mußte die 

Klage jchriftlicd überreicht worden fein, fonft wurde die Ladnug 

durchſtrichen. 

Darſtel⸗ 
lung des 

Gerichts⸗ 

verfahrens. 
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Während der Sitzungsdauer wurden die verzeichneten Ladun⸗ 

gen durch den Ausrufer (Declamator) dreimal ausgerufen ; mel: 

deten fi) beide Parteien als anweſend, fo Tonnte der Geffagte, 

nachdem er die vorgelefene Klage angehört hatte, zweimal die Er- 

ftrefung der Verhandlung (hojemstvi) begehren, beim dritten 

Termine mußte er aber bei fonftiger Contumacirung, welche das 

erftandene Recht (Stand prävo) genannt wurde, mündlich ver- 

handeln. Das erftandene Recht ift auch dann eingetreten, wenn 

fich der Geflagte auf feine der drei in Zwiſchenräumen erfolgten 

Ladungsausrufungen als anmejend gemeldet, ober fih während 

der Verhandlung vor deren Abſchluß vom Gerichte entfernt hatte, 

Das erftandene Recht, das ift die Verurtheilung des Geklag⸗ 

ten, wurde jedoch nicht während diefer, ſondern erft während der 

Dauer der nädjitfolgenden Situngszeit de8 Jahres, wenn bis dahin 

feine Ausbleibensrechtfertigung eingetreten, oder folche als unbe: 

gründet befunden worden war, ertheilt und ausgefertigt. Weber 

Schaden und Koften wurde beim größeren Landrechte nicht erkannt, 

fondern hierwegen mußte ad B. XXXVI. abgefondert bei dem 

Heinern Landrecht geklagt und entfchieden werden. 

Bei den Tagfagungen mußte Ruhe gehalten und durften feine 

Störungen geduldet werden bei Geldftrafen oder Gefängniß nach 

fruchlos gebliebener Ermahnung. B. XXX. 

Nach geichloffener Verhandlung machte der Landrichter wegen 

der Enticheidung die Umfrage und der Spruch (nälez) wurde nach 

Mehrheit der Stimmen gefhöpft, B. XL. und von drei dazu vom 

Landrichter beauftragten Beiſitzern abgefaßt und unterzeichnet. 

Die Urtheile wurden den Parteien im Grrichtefaale publicirt. 

Bon den Erkenntniffen und Sprüchen diefes hohen Gerichtshofes 

konnte nicht appelliert oder revidirt werden." | 
Die GEre⸗ Die Erecution ans Urtheilen des größern Landrechts wurde 

eution aus auf dreierlei fehr koitfpielige Art geführt. 

—— ‚DB. XIX. War Jemandem ein im Beſitze des Geklagten be— 
Landrechts. findliches unbewegliches Erbgut zuerkannt und iſt dasſelbe binnen 

der urtheilsmäßigen Friſt von zwei Wochen nicht abgetreten worden, 

— um — 

1) Wöchrd IT. Buch, 21. Eapitel, Seite 61—68. 
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fo mußte ſich der Kläger beziehungsweife Erequent bei dem: Vor⸗ 

ftande der Kämmerlinge (Starosta) einen berfelben zur Ermahnung 

(ümluva) des Executen, ausbitten, welcher folche vorzunehmen 

hatte; erfolgte die Abtretung noch nicht, jo mußte der Erequent fich 

in Prag bei den Beamten ber Landtafel den Einführungserlaß 

(zvod) erwirken, mit diefem begab fich derfelbe in Begleitung eines 

Kämmerlings zum Executen und machte ihm den Einführungserlaf 

befannt, hatte auch diefer zweite Executionsſchritt nicht die Guts⸗ 
abtretung zur Folge, fo lag dem Erequenten ob, nach zwei Wochen 

—o-.. 

des oberften Burggrafen verfügen, und von dort aus einen 

zweiten Wehrlosbrief erbitten. Mit dieſem Erlaſſe ließ der 

prager Burggraf den Ereguenten durch einen wohlverhalte- 

nen beeideten Gerichtsmann in das betreffende Erbgut ein- 
führen ; verweigerte dem ohngeachtet der Erecut die Beſitz- 

abtretung, fo beging derſelbe eine Widerfeglichfeit gegen das 

Gericht (odboj) und konnte zeuge D. XLIX. durch die von dem 
Dberftburggrafen ober defjen Stellvertreter mittelft der vom Kreis⸗ 

hauptmanne des Bezirks erfolgten Aufbietung der Waffengewalt, 

welcher Jedermann bei Berluft der Ehre Folge leiften mußte, zur 

Gutsabtretung gezwungen werden. 

D. XXI War der Executions-Gegenſtand eine zuerkannte 

Summe Geldes, jo waren die vorftehend befchriebenen Eintreibungs- 

Schritte der Einmahnung (ümluva) und der Einführung (zvod) zu 

erwirfen ; wurde dem ohngeachtet vom Schuldner der zugefprochene 

Geldbetrag und die’ aufgelaufenen Koften nicht berichtigt, fo Hatte 

der Erequent die Beherrſchung (panoväni) auf das in Execution 

gezogene Eigenthum des Schuldners bei dem Borftand (Starosta) 

der Kämmerlinge anzufuchen; erlangte er durch die dem Erecuten 

angezeigte Beherrſchungserwirkung binnen 14 Zagen die Befriedigung 

nicht, fo Hatte er bet den Amtleuten der Landtafel- den Ab- 

ſchätzungserlaß (List odhadny) zu begehren, diefer wurde ihm 

dann von dem Vice-Fämmerer auf 4 Wochen ertheilt. 

Wollte der Erecut gegen die Abfhägungszuläffigfeit einen 

Widerſpruch (odpor) vorbringen, jo mußte er denfelben bei dem 
6 
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Prager Burggrafenamt binnen 14 Tagen anftrengen, und eine 
Beſchickung (obeslänt) des Erequenten zur Verhandlung und Ent- 

fheidung feines Widerfpruches begehren. Diefer Aufhaltungsfchritt 

der Abſchätzung Hatte, wenn der Widerfpruh für ungegründet er- 

fannt wurde, zur Folge, daß der Ddporant als Strafe ein 

Drittheil über die Creeutions-Summe dem Exequenten bezahlen 
mußte. Nah Verwerfung oder bei NRichteinlegung eines Wider: 

ſpruchs verfügte fih dann der Vice-Kämmerer mit dem Erequenten 

zur Schätzungsvornahme, vollzog biefelbe bis zur Höhe des erequir- 

ten Betrags und des etwa zuzufchlagenden Strafbrittels ſammt 

Koften und Auslagen, und übergab die abgeſchätzten Gegenftände 

ben Erequenten zum Befik durch Einführung im diefelben, und 

Bekanntgebung diefer Amtshandlung an die Unterthanen (dlov&- 
denstvo) des Erecuten. 

Wurde der Erequent auch nad diefer fymbolifhen Einfährung 

(jalov& panoväni) nicht befriedigt, jo mußte derfelbe nochmals 

einen Kämmerling nehmen, und durch diefen die letzte Beherr⸗ 
hung (posledni panovani) vollziehen Taffen, Traft deren die ab: 

geſchaͤtzten beweglichen und unbeweglichen Executions⸗-Gegenſtände 

demſelben erdeigenthũmlich zufielen. 

Wwagte es der Execut ſich dieſer letzten Beherrſchung durch 

Verweigerung der Uebergabe der geſchätzten Güter zu widerſetzen, 

ſo verblieb der Kämmerlig auf dem Executionsorte, und machte dem 

prager Burggrafenamte die Anzeige, worauf der Burggraf ſelbſt 

oder durch einen Stellvertreter zum Executionsorte ſich verfügte, 

und die Uebergabe der geſchätzten Güter an den Erequenten kraft 

feines Amtes bewerkſtelligte. Unterfing fih der Crecut aud) dann 

noch nicht einführen laſſen zu wollen, fo wurde er für diefen Wider; 

ftand (odboj), wie im vorigen Falle berichtet wurde, durch Waffen- 

gewalt beziwungen nnd überdies noch geftraft. 

Um dem geneigten Leſer einen oberflächlichen Begriff über die 

Wohlfeilheit der Verfehrsgegenftände im unferer 2. Periode zu 

gehen, erlauben wir uns aus ber vaterländifchen Obfervanz bei 

Erecutionsführungen im Anfange des 16. Jahrhunderts anzuführen, 

daß bei Zinfungen ein Schod böhm. Grofchen (nad) Stadtrecht 

Q. IL, 8. 2., 140 Kreuzer, alfo 2 fl. 40 fr. geltend) mit 10 
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Schock Groſchen, ein Strich Korn mit 4, ein Strich Haber mit 

2, zwei Hennen für 1, ein Schock Eier gleichfalls für 1 und ein 

Robettag für 2 Groſchen böhmiſch geſchätzt worden feien.?) 

D. XXX. bis XXXV. Wenn ein Gläubiger zur Erlangung Perlonal: 
der ihm durch Urtheil oder erſtandenes Recht zugeiprochenen Forde⸗ Fecutton. 

rung gegen feinen Schuldner die Realexecution nicht führen konnte, 

oder wollte, fo war berfelbe berechtigt, den Weg der Perſonalexe⸗ 

cution einzuſchlagen und bei jenem Gerichte, weldhes Ihm die For- 

derung zuerkannt hatte, einen Steckbrief (zatykaci list) zu bes 
gehren. 

Mit diefem Haftbriefe Tonnte der Gläubiger den Schuldner 

überall, wo er ihn antraf, anhalten, oder von denjenigen, in 

deffen Behanfung fid) derſelbe befand, anhalten laſſen (verftriden), 

bis fich derjelbe bei Ehre, Treue und Gewiſſen zur Stellung binnen 

14 Tagen bei dem prager Burggrafen verpflichtete. Nach erfolgter 

Einſtellung bei dem Burggrafen hatte ihn diefer auf den ſchwar⸗ 

zen Thurm zu ſchicken, wo er bis zur Erfüllung ber urtheilsmä- 
Kigen Verpflichtung in Verhaft verbleiben mußte. Stelite ſich ber 

Execut ohngeachtet des ‚bei Treue und Glauben gegebenen Berfpre- 

hens nicht zum prager Burggrafen, fo wurde gegen ihn ein Ehre 

losbrief (List nepoctivy) erlafjen, damit ihm Niemand mehr 

auf Ehre und Zreunngelobung — Glauben fchenfe, derfelbe wurde 

fofort mit Amtsgewalt verhaftet und in die Daliborka (ein Här- 

teres Gefängniß) auf fo lange gefegt, bis er ben Gläubiger voll- 
itändig befriedigt hatte. 

Die Widerfeglichleit gegen die Annahme der Verftridtung oder 

gegen bie Berhaftung felbft, wurde als öffentliche Gewalt (odboj) 

beitraft. ' 

Belangend die firafgerichtliche Behandlung der Verbre- Strafge⸗ 

her müffen wir anführen, das in ber Landesordnung wohl viele Yihtliche 
Beitinmiungen über Verbrecher und deren Bujtanbebringung und Kan der 

Beftrafung vorfommen, jedod über die Art der Proceß⸗ und Be⸗ Berbreder. 

weisfährung in derjelben feine eigenen Vorſchriften für die Richter 

des größeren Landrechtes enthalten find, und in diefer Beziehung das 

1) Waͤechrd IV. Bud); 16. Capitel, Seite 194. 
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Verfahren dem Ermeſſen des Gerichtes mit der einzigen Ausnahme 
anheimgeſtellt worden ſei, von welcher bereits vorwärts bei der 

Hervorhebung mehrerer in der alten Wladiſlaw⸗Maximilian'ſchen 

Landesordnung vorkommenden Eigenthümlichkeiten sub K. LV bis 

LVII. Erwähnnng gemacht worden iſt. 

Wenn auch im Geſetze Feine eigentliche Strafgerichtsordnung 

vorgeſchrieben war; fo beſtand ſolche doch gewohnheitsmäßig, 

wie aus dem Buche des unbelannten Verfaſſers (Bzäd präwa 

zemsk&ho (Landesgerihtsordnung) klar und ausführlich zu ent- 

nehmen ift, welches die ftrafgerichtliche Brocedburs-Uebung ausführlich 

befchreibt. ) | 

Das Kam- Ad L. 2. Das dem Range nad; zweite allgemeine Gericht im 
ni, Königreihe Böhmen war has Kammergericht des Königs, deſſen 
deffen Ver Sehr frühe Einführung fchon daraus ſich ergibt, daß bereits zur 

fafſung. Zeit König. Ottofar IL ein Oberfthofmeifter beftanden hat. *) 

Zeuge O. I bis VII. ift dasjelbe ein Fönigliches und Fein 

Landesgericht gewefen, die Beifiger mußten aus dem Herren- und 

Ritterftande fein, wurden vom Könige in belitbiger Zahl ernannt, 
waren verpflichtet diefes Amt anzunehmen und wenigitens ein Jahr 

lang zu befleiden. 

Diefelben hatten den Dberfihofmeifter zum Vorftande. -Diejer 

Gerichtshof follte aus mehr oder weniger Perfonen, zum wenigften 

aber aus 12 beftehen, und zur Faſſung eines Beſchluſſes war die 

Anwelenheit von mwenigitens 10 Beifitern erforderlich. °) 

Die Sitzungen wurden jährlic viermal, u. z. anfangend an 
dem Tage nah Pauls Belehrung, am Montage nad) dem 

Heligthumsfonntag, am nächſten Tage nah Bartholomäi 
und nad) Martini, jedesmal durch 14 Tage gehalten. 

Zu diefem Gerichte gehörte auh ut O. XII der Kammer: 

fehreiber, welcher vom Oberfthofmeifter ernannt wurde und im 

Prager Schloffe zur Annahme der von Parteien begehrten Be- 

ſchickungen jederzeit anweſend fein mußte. 

Compeienz. Betreifend den Umfang des Wirkungskreiſes diefes königlichen 

1) Palacky's Archiv Lesky I. Theil von S. 76 bis 135. 
2) Palacky's pfehled soudasny. 

3) Siehe Marimilianifche Landesorbnung O. V. 
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Gerichts, welchem auch zeuge ©. VIII die ehemalige rich⸗ 

terliche Competenz ber Landes⸗ und Kreishauptleute durch die 

corrigirte Marimilian’f he Landesordnung zugewieſen worden iſt, 

läßt fich derſelbe bei dem Umſtande, daß darüber in dieſem Gefeß- 

buche nirgends eine beſtimmte Feſtſtellung vorkömmt, füglich nicht 

anders als blos im Allgemeinen dahin normiren, daß alle Streit⸗ 

gegenſtände, welche nicht namentlich einem andern Gerichtöftande _ 

zugewiefen waren, bei dem Fönigl. Kammergerichte anhängig ge⸗ 

macht werden durften. 

Als ausſchließlich vor die Schranken des Kammergerichts 

gehörig werben jedoch in der Landesordnung folgende Streitfachen 

bezeichnet: sub ©. VIII jene, die aus Moajeftätsbriefen abgelet- 

tet wurden, O. XVI jene, welche Auslöfungen (vejplaty) oder 

Frevel (veytränosti) betroffen haben. 
Als Eigenthümlichkeit der Gerichtsverfaffung in diefer und 

auch zum Theile in der dritten Periode unferes Werkes muß bes 

merkt werden, daß in vielen Fällen den. Parteien die Wahl frei- 

gelaffen worden ift, den Klagsgegenftand entweber bei dem größern 

Landrechte oder bei dem Sammergerichte geltend zu machen; 3. 2. 

zeuge L. XL wegen Frevel der Befißftörung, L. XLI und XLI 

wegen Hochmuth, L. XVI wegen heimgefalfener geiftliher Gü- 

ter, M. XLVII wegen unbefugter Pfändung fremden Viehes, 

©. XXX wegen neuerliher Forderung einer bereitS berichtigten 
urkundlichen “Berpflihtung, R. XIV wegen ber Geldftrafen bei 

Zödtung ober Gefangenhaltung eines Unterthanes und anderer 

mehr. 

Dei dem Kammergerichte wurbe zeuge O. XX derfelbe ge- Borgang. 
rihtsordnungsmäßige Vorgang wie bei dem größeren Landrechte 

beobadjtet, mit der einzigen Abweichung, daß ut O. XVII den 
Geklagten die Erftredung der Tagfagung nur einmal geftattet war. 

Die Execution aus Urtheilen des Kammergerichts wurde nur Erecutions⸗ 
nach der bei der landesgerichtlichen Procedur beſchriebenen dritten führung. 
Art, naͤmlich durch Erwirkung eines Steckbriefes (zatykad) geführt. 

Ad 1. 3. Das dritte allgemeine Gericht war das Gränzge- 
richt (soud mezni), welches fein fortwährender und zu regel 
mäßigen Sigungen zufammentretender, fondern ein außerordent: 
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licher, blos bei vorfallenden und im gütlichen Wege nicht auszu⸗ 

gleichen geweſenen Gränzftreitigten zeuge Landesordnung O. XXXIIII 
und Stadtrechte A. XLIII 8. 2 bis 6 vom prager Schloßburg⸗ 

grafen über Anlangen des Klägers von Fall zu Tall zufammenge- 

ftellter Gerichtshof gewefen ift. 

Üeber die Bejekung, Hegung, Amtshandlung und Urtheils⸗ 

Schöpfung diefes außerorbentlichen, feit alten Zeiten in Uebung ge- 

Vorgang. 

weſenen Hichterftuhles wurden die befinitiven Beftimmungen, erſt 

nah Erfcheinung der corrigirten Wladislaw-Maximilian'ſchen Lan⸗ 

besorbuung, nach dem vom damaligen Vice-Landrichter des König» 

veih8 Böhmen Jakob Meufhil von Menftein im Iahre 1600 

verfaßten, von einer im Landtage dieſes Jahrs zuſammengefetzten 

Komntiffion geprüften ’) und mit Privilegium Kaifer Rudolf LI. 

am Nigilientage Johann des Zäufers 1600 in Druck gelegten 

Büchlein mit Landtagfchlug vom Jahre 1601 gefeglich feitgeftellt 

und als ergänzender Beftandtheil der Landesordnung in die Yands 

tafel eingelegt. *) | 
Wer wegen ftreitigen Gutsgränzen bie Zufammenfegung eines 

Sränzgerichtes erwirken wollte, mußte bet dem größeren Landrechte 

fein Anfuchen um Beauftragung bes Burggrafen des prager Schloſ⸗ 

ſes wegen Zufammenfebung des Gränzgerichtes anbringen. 

Nach Gewährung bdiefer Bitte hatte der Kläger dem Burg⸗ 

grafen den Gegner anzuzeigen, bie genaue Beichreibung des Streit- 

gegenftandes und feine Beweismittel vorzulegen und die Beitim- 

mung des Tages zur gerichtlichen Beaugenjcheinigung fih zu ers 

bitten. 

Der Burggraf hatte fofort den Tag der Beaugenfcheinigung 

zu beftimmen, zwölf ehrenwerthe Männer des Herren» und Ritter: 

ftandes als Nichter, wie auch den Kläger und Geklagten zur Er⸗ 

ſcheinung an Ort ımd Stelle der ftreitigen Gränzen bei Vermei⸗ 

dung einer Geldftrafe von 50 Scod böhm. Grofchen vorzuladen, 

1) Landtagsſchluß vom Jahre 1600. Seite 52 bis 88, vorfludig im prager 

Magiftrats-Archiv. 
2) Jakob Menſchiks von Menfteins Büchlein, von Rainen, Gränzen und Gränzs 

fireitgerichten, böhmifch gebrudt in Prag ao.1601, worfindig in der Biblio⸗ 

thel des böhm, Muſeums 60 K. 24. 
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und den Kläger anzuweiſen für ihn und zwei von ihm gewählte 

Beiſitzer des Burggrafenamtes, dann für deu Gerichtsſchreiber 2 

Fahrgelegenheiten zu geſtellen, zugleich aber auch auf Zehrungsaus- 

lagen 10 Schock Meißniſch einzufchiden, nebftdem hatte der Kläger am 

Yocalcommiffionsorte auf feinem Grunde ein Zelt als Gerichts⸗ 

jtandplag aufzufchlagen, dasjelbe mit der nöthigen Einrichtung zu 

verfehen, die Geräthichaften und Markſteine zur Setzung von 

Gränzzeichen herbeizuſchaffen und die angefommenen Glieder des 

Serichtes wie auch ihre Diener mit anftändiger Koft zu verforgen. 

Bei diefer Gelegenheit wird, um dem geehrten Xefer über den da⸗ 

moligen Werth der Münzen und dadurch über die Koftipieligfeit 

der damaligen Gerichtöpflege einen beiläufigen Auffchluß zu geben, 

berichtet, daß nach den in Adaukt Voigt's Beſchreibung der böh- 
mischen Münzen vorfommenden Zabelien im Sahre 1482 das 

Schock prager Groſchen 6 fl., das Schod meißner Grofchen aber 

uur 3 fl. 30 fr. rheinifche Währung gegolten habe. ?) 

Am GCommiffionsorte wurden die herbeigefommenen Richter 

des Herren- und Nitterftandes zu diefer Function fpeciell beeidet und 
den von beiden Parteien beigejtellten Zeugen nach vorhergegangener 

feierlicyer Meineidserinnerung der ZJengeneid in der Art abgenom« 

men, daß Perfonen aus dem Volke ſolchen im bloßen Hemde in 

einem frischen offenen Grabe Inieend wit auf ein Erucifir gelegten 

zwei Fingern, Herren» und Nitterftandsindividuen aber baarhäuptig 

vor dem Grabe gegen Sonnenaufgang ftehend mit Emporhebung 

zweier Finger der rechten Hand ablegen mußten. 

Das Gränzgericht fonnte nur dann feine Amtshandlung vor- 
nehmen, wenn 10 beeidete richterlihe Perſonen verfammelt 

waren; und es durfte feiner der Anwefenden eine Waffe oder 

Wehr bei, noch an fich tragen. 

Nach feierlicher Einhegung des Gerichts durch einen vom 

Burggrafen zum Functionär (rychtär) beſtimmten Mitgliede des- 

jelben wurde die Hauptbefhidung vorgelefen, vom Vorfigenden 

eine Ermahnung zur gütlihen Ausgleihung des Gränzftreited ge- 

1) Siehe Jungmann’s böhm. Lericon J. Band, Seite 641, dann Adaukt Boigts 

Beihreibung der böhm. Münzen IV. Theil, Seite 71 und 76, vorfindig 

“ in der Univ.»Bibliothel uuter Eignatur L. B. 13. 
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macht, wenn ſelbe aber erfolglos blieb, zur Verhandlung in der 

Art geſchritten, daß der Beſchickte mit feiner Gegenrede ge- 

hört, und dann die Zeugen des Klägers angemwiefen wurden, 

die Gränze des klägeriſchen Gebietes nach ihrem beiten Wif- 

fen abzufchreiten und die ihnen etwa befannten Gränz » Zeichen 

auszuweifen. Alle Gerichtsbeifiger folgten den voranfchreitens 

den Zeugen, — unmittelbar darauf mußten die Zeugen des 

Beſchickte die Gränze desfelben begehen. Der Gerichts⸗ 

ichreiber mußte den ganzen Vorgang diejer Amtshandlung voll 

jtändig aufzeichnen. Hierauf wurde nad Entfernung der Par- 

teien und Zeugen bie gerichtliche Berathung gepflogen, die rich⸗ 

terliche Feſtſtellung der ftreitigen Gränzen bejchloffen, den Parteien 

befannt bemacht, und dann fogleid) die Abmarkung nad) Mafigabe der 
Entfheidung durd die Glieder des Gerichtshofes vollzogen, fofort 

auch die etwa nöthig gewordene Schung neuer Gränzjteine oder 

Erneuerung der alten unkenntlich gewordenen Gränzzeihen vorge⸗ 

nommen, bei welcher Gelegenheit, wie fchon früher flüchtig erwähnt 

wurde, den bei diefer Amtshandlung anwefenden jungen Leuten 

Schillinge (pardusy) gegeben wurden, um ihnen ben Ort der Ab» 
markung ins Gedächtniß einzuprägen. °) 

Das über die ganze Verhandlung und Entfcheidung verfaßte 

und alljeitig gefertigte gerichtliche Dperat wurde dann mittelſt Re⸗ 

lation dem größern Landrechte vorgelegt und zur Eintragung in 

die Landtafel decretirt. 

Wer Über diefen eigenthümlichen außerordentlihen Gerichtshof 

und feine Procedur noch ausführlichere Auskünfte wünſcht, kaun 

ſolche durch Lefung des vorcitirten Menſchik'ſchen Büchleins oder 

der in des Grafen Joſeph Auersperg Commentar: über Balbins lib. 

annales C. VI vorlommenden Abhandlung Diejes Gegenfianbes 

leicht erlangen. *) 

Bon den Ausiprühen diefes Standgerichtes ging ber Appel- 

lationszug an den König, ohne früher einer Mittelgerichtsinſtanz 

1) Menfchit, Büchlein vom Gränzgerichte, Seite 116. 

2) Joſeph Grafen von Auersperg’s Commentar über Balbins Wert von den böh⸗ 

mifchen Gerichtshöfen, Frag 1810 — I Theil, Seite 200 bie 223. 
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zur Beurtheilung vorgelegt werden zu müffen. Stadtrechte A. XLIII 

8.4, 5 und 6. 

Ad 1.4. Ein dem Gräuzgerichte ähnliches Gericht für da8 ganze Schöppen- 

Königreich Böhmen bildete in Waflerbaus, Wehren- und Müh— — 
lenſtreitigkeiten der in der Altſtadt Prag befindliche Schöppenſtuhl emuler, 
der beeideten Landesmüller (soud prise?znych mlynäräv), auch auch Ufer⸗ 
Ufergericht genannt, von welchem zwar in der alten Wladislam- gericht. 
Maximilianſchen Zandesordnung feine Erwähnung vorfömmt, wel⸗ 

ches jedoch zu denjenigen außerordentlichen Gerichten gehört hat, 

von denen die Stadtrechte sub A. XLIII 8. 4 bis 6 fpreden, 
und die Werke Stranffy’s wie auch Balbins oberflähliche Aus— 

fünfte gegeben haben. ?) 

Obwohl der Zeitpunkt der Beftellung diefes allgemeinen 

Ganfalgerichtes nicht mit Beftimmtheit angegeben werden Tann; 

fo ift dennoch aus den bei dem jeweiligen Vorjteher der prager 

Müllerzunft, welche ehemals die Hauptlade der Müllermeifter des 

ganzen Landes geweſen ift, aufzubemahrenden noch heutzutage aus 

14 Foliobänden beftehenden Gewerkfchaftsbüchern °) außer Zweifel, 

daß dieſes Gericht bereits gegen das Ende des 14. Jahrhunderts 

beftanden haben möge, denn das ältefte diefer Müllerzunftsbücher 

tragt die Jahreszahl 1384, und weifet als erfte in dasfelbe einge 

tragene Urkunde einen vom Magiftrate der Altjtadt Prag am Mitt» 

woch nad) dem Eonntage Invocavit 1384 in authentifcher Abfchrift 

mitgetheilten Majeftätsbrief des Königs Johann von Lurenburg 

ddto. 5. feriae vor Oftern 1384, enthaltend das Privilegium zur 

Grridtung von Ediffmühlen auf der Moldau, nad — fofort ent» 

hält dasfelbe auf dem nächſtfolgenden Blatte einen Auftrag König 

Wladislaw's ddto, feria 4. post Procopi 1497 an den altjtäd- 
ter Moagiftrat des Inhalts, daß derfelbe durch die beeideten prager 

Zandesmüller alle Wehren in und um Prag reguliren, deren Schwel- 

len legen und die Höhenzeichen derfelben fegen laſſen folle. 

1) Stranely’s Respublica Bojemiae, Batavise 1625, Seite 515 und Balbins 

lib. curialis nad) Dr. NRieggers Ausgabe. Prag 1793, Seite 69. 
2) Einzufehen beim Müllergenoffenfchaftsvorfieher Emanuel Holecet N. C. 1208. 

L. G. B. 
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Die weitern Eintragungen in das älteſte und in die neuern 

Müllerbücher enthalten Relationen, Entſcheidungen, ſchiedsrichterliche 

und rechtliche Urtheilsſprüche über Wehr-Mühl⸗ und Waſſerſchwel⸗ 

lungsſtreitigkeiten aus den verſchiedenſten Gegenden Böhmens. 

Insbeſondere kömmt in einem dieſer Bücher der Ausſpruch 

Kaiſer Ferdinands J. vom Agapittage 1538 vor, daß die beeideten 

Landesmüller einen Streit zwiſchen den Alt- und Neuftädtern ent 

ſcheiden jollen, ferner, daß wenn wo immer im Lande Rechtsſtrei— 

tigkeiten über Mühlen, Wehrfchwellen und Normalhöhezeichen, dann 

Wafferauffhwellungen entftehen, diefelben durch die beeideten Lau⸗ 

desmüller nach altem Brauche in Ordnung und zur Verbeſſerung 

zu bringen feien. . 

Endlich) ift aus den oberwähnten Büchern ein Landtagsſchluß 

vom Jahre 1600, welcher auch im ämtlichen Abdrud bei dem 

- Archive des prager Magiftrats vorhanden ift, *) erfichtlih, dag da— 

mals fchon über die Erhebung des Echöppenftuhle der beeideten 

Landesmüller in der Altftadt Prag zu einem Caufal- Landesgericht 
in dem Artifel von dem Gerichte ber beeideten Laudesmüller (o 

soudu pfiseZnych mlynaräv) gehandelt worden fel. 

In diefem Landtagsfchlußartifel wird gefagt: „Weil alle drei 

„Stände die beeibeten Landesmüller zur Beauffihitigung ber Weh- 

Mülleräls 

teftenord- 

nung. 

„ren, Ständer, Schwellen und Waflerläufe oft benöthigen, in der 

„Landesordnnung aber bisher von ihrer Amteverrihtung und Ver: 

„pflichtung keine Erwähnung geſchieht, fo follen die Alt: und Neus 

„ſtädter die althergebracdhten Gebräuche, Gedeuffahen und Ord- 

„nungen (weysady, pamöti a spräwy) über das Müllergericht 
„der zur Vervollftändigung der Landesordnung zufammengefeßten 

„Sommiffion bald einreichen, indem es des Kaifers Majeftät für 

„angezeigt anerfenne, damit das Müllergericht durch die Landes» 

„ordnung beitätigt werde.“ 

Hierauf hat zwar der altflädter Magiftrat eine Müllerälteſten⸗ 

ordnung vom Donnerftag nad) Jakobi 1601 erlaffen, ) in deren 

1) Wagiſtrats-Archiv unter Bezeihnung E. 1— 5, Landtagsſchluß von 1600. 
Scite 58 und 59. 

2) Siehe das beim prager Magiftrats-Arhiv beftehende Zunftordnungeubuch 
Nr. 1100 Fol. 176 p. v. et sequ. 
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erften drei Artikeln ausführlich ven den beeideten Landesmüllern 

und deren Berfaffung gehandelt wird ; bei den nachfolgenden meift 

ftärmifchen Landtagen der 2. Periode unjerer Gefchichte kam jedoch 

feine weitere Beftimmung über die Ergänzung der alten Landes⸗ 

ordnung mehr vor, daher kann über die Befegung und Gejchäfts- 

ordnung des Qandesmüllergerichts blos dasjenige angegeben werben, 

was in dem vorerwähnten Statute des altſtädter Magiftrats 

vorkönmtt. 

In demfelben wird verordnet, daß bie beeideten Landeqmüller, 

deren Normalzohl nicht angegeben wird (das alte Müllerbuch aber 
zeigt, daß deren bis 24 gewefen waren), aus allen Meiftern ber 

Müllerzünfte in Prag und in den Tönigl. Städten, wo Filialzunfts⸗ 

laden beftanden, gewählt, vom altjlädter Magiſtrate beftätigt und 

für den König dann alle 3 Stände Böhmens in Eidespfliht ge= 

nommen werben follen ; daß unter benfelben wenigitens 5 oder 6 

Müller aus den prager Städten fein, müſſen, — daß die beeideten 

Müller über Aufträge des altftädter Magiftrats oder der Landes— 

behörden Waffer- und Mühlbanftreitigkeiten dur, aus wenigftene 

3 Berfonen beftehende, Rocalftandgerichte nach forgfältiger Erhebung 

des Sachverhalts und Anhörung der Parteien entweder mittelft 

Ausgleihung im gütlihen Wege beizulegen oder dur Erkenntniß 

zu entfcheiden und ihren Ausſpruch durd Relation zur Kenntniß 

der, felbe abgefendet Habenden, Behörde zır bringen haben. Die 

legte von den beeideten Landesmüllern als Schöppenftuhl ergangene 

Relation ift vom Jahre 1610, fpäter kamen nur Gnutachten und 

Kunftverftändigenbefunde der beeideten Landesmüller in Form von 

Relationen bücherlich eingetragen vor. 

Ad J. 5. beftand ein allgemeines Gericht unter dem Namen Das Roß— 
das ausgefegte Roßgericht in der Nenftabt Prag für alle aus urn in 

Roßhaͤndeln und aus daher ftammenden Forderungen entftandenen ſtadt N Drag. 

Rechtsſtreitigkeiten. 

Obgleich über die Zeit der Einführung dieſes für das Bereich 

des ganzen Königreiches Böhmen im allen aus Roßhändeln ber- 

rührenden Rechtsfachen beftelft, fomit allgemein gemwefenen Cauſal⸗ 

gerichtes, Feine legale Nachweiſung aufzufinden fein bürfte, da 

unfere Bemühung, folche beſtimmt ficherzuftellen, bisher fruchtlos 
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gebliebeu iſt; fo erheliet doch aus zwei in den Jahren 1621 und 

1622 an den Fürften Karl von Liechtenftein erftatteten Berichten '), 

daß diefes ausgeſetzte Roßgericht in der Neuftadt Prag auf uralten 

von Kaifern und Königen ertheilten Privilegien beruhenden Urſprungs 

geweien fei; dasfelbe wurde auch durch Urtheilsiprühe Sr. Maje- 

ftät Kaifer Rudolph, über an deffen Thron gegen Erkenntniffe 

dieſes Gerichtes in den Sahren 1580 und 1595 gelangte Appella⸗ 
tionen als legales Landescaufalgeriht über Roßhandelsſtrei⸗ 

tigfeiten anerfannt. *) 

Ueber die Organifirung und Brocedur diefes Gerichts in deſſen 

Urfprungspoche fehlen zwar urkundliche Nachweifungen, daß aber 

bei demfelben wenigftens in fpäterer Zeit eine mit jenen der Da: 

giftrate der prager Städte gleichfaltige Verfahrungsart und Vers 
faffung ftattgefunden habe, ift aus den in die 3. Periode unferes 

Geſchichtswerkes hinüberreichenden zwei Geſchäftsbüchern dieſes Ge⸗ 

richtes*) außer Zweifel geſetzt. 

Bu. Beſondere Gerichtsbehörden. 

A. Ueber Beſitzungen gewiſſer Art und deren 

Beſitzer. 

Ad I. A.1. Das kleinere Landrecht (soud mensi zemsky) und 
re Landrecht das mit Demfelben, zeuge bes Capitels der Wladiflam-Marimilian’ 
und bie 

Landtafel. 
hen Landesordnung (Bon den Unteramtleuten und dem kleine⸗ 

ren Landrechte L. LIL bis M. XXXV), vereinigte Amt der 
Landtafel, welches gemäß I. LIII auf dem Landtage vom Fahre 

1545 neu regulirt worden ift, Tann füglich zu den älteften Gerichts- 

behörden unjeres Vaterlandes gezählt werden, und dürfte in nicht 

gar langer Zeit nach der Begründung der Landtafel entftanden fein. 

Diefe Behauptung kann damit gefehichtlich begründet werden, weil 

es ſchon in der erften von ung angenommenen Gefchichtsperiode Vice: 

burggrafen, Vitelandkämmerer, Bicelandrichter und Bice- 

1) Siehe Weingartens Codex Carolo -Ferdinandeo - Leopoldinus. Ausgabe 

Prag 1720, Seite 80 und 81. 
2) Siehe Rechtsbuch des Neuftädter Rofgerichtes im Prager Magiftrats-Ardiv 

Nr. 811, Fol. 4 et sequ., dann Weingartens Coder Seite 80. 
8) Prager Magiftrats- Archiv, Bücher Nr. 810 und 811. 
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landſchreiber gegeben hat, welche Amtsperſonen, mit Beigabe des 

Amtmanns des Königin, des Unterkämmerers und des Schrei⸗ 
berö der kleineren Landtafel ats Schriftführer (zufolge L LX) 

die Beiſitzer des Heineren Lanbrechtes gebildet haben. Dasfelbe 

wurde von uns deshalb nicht den allgemeinen, das ganze König- 

reih in feinen Bereich einfchließenden Gerichten beigezählt, weil für 

das egerifche Gebiet und einen Theil des ehemaligen elbogner 
Kreifes eine eigene Landtafel, nicht minder auch für die egerer 

Burglehne, und über jene des Afcher Gebietes eine eigene 

Lehentafel und eigene Gerichtshöfe beftanden hatten. 

Die Glieder diefer Gerichts- und Tabularbehörde wurden nach 

dem Privilegium Könige Wenzel nicht bezeichnet des wievielten 

wahrjcheinlich des IV. '), von den höchſten Landesmwürdenträgern, 

und den Räthen des größeren Landrechts befekt. Der Oberftland- 

fänımerer, der oberfte Landrichter und der Oberftlandfchreiber waren 

berechtigt, ihre Stellvertreter bei berfelben zu emennen umb auch 

wieder abzufeen. Den vorbenannten drei hohen Würdenträgern war 

es geitattet, nad) Gefallen bei diefem Gerichte zu erjcheinen und ben 

Borfig einzunehmen; in der Regel aber Hatte der Bicelandes- 

richter (zeuge L. LX) den Vorfig und die Leitung diefes Gerid- 

tes, welches fich jedesmal drei Tage vor Abhaltung der Situngen 
des größeren Landrechtes, nähmlich ut M. I am Dienftage vor den 
dürren Tagen (suche dny) der Frühjahrsfafte, am Mittwodhe 

vor ben Sommerfafttagen und am Tage des Set. Hieronymns 

zur Abfertigung feiner Agenda verfanmelte. Im Verhinderung des 

Bicelandriters hatte der Vicelandeskämmerer das Präfidium des 

Heineren Landrechts zn übernehmen. Bor der durch die corrigirte 

Landesordnung verfügten Negulirung des Gremialperfonals dieſes 

Gerichtes war auch der Amtmann des Wyfchehrader Probftes 

ein fyftemifirter Beifiger desfelben geweſen, weil dieſer Prälat 

in den älteren Zeiten der Sanzler des Königreiches Böhmen ge- 

weien war; fpäter kömmt der Amtmann diejes geiftlihen Würden- 

trägers nicht mehr in dem Perfonalftatus dieſes Gerichtes vor. 

1) Marimilian'ſche Landesordnung L. LI. und Wächrd I. Buch 6 Eapitel, 
Seite 11. 

Zeit der 

Sitzungen. 
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Bor die Schranken desſelben gehörten ut M. Jfolgende Rechts⸗ 

ſachen: a) Streitigkeiten über Forderungen aus was immer für 

einem Rechtstitel, welche den Betrag von 100 Schod böhm. Gro⸗ 

[hen nicht überftiegen, und auf feine fchriftliche Urkunde geftügt 

waren; b) Klagen auf 20 Schod Grofchen wegen VBorenthaltung 

eines entlanfenen Gefindes oder Unterthans, nebſtdem aber auch c) 

(C. XXT) wegen Erfat der Koften bei Behebung einer zur ftädti- 

(hen Surisdietion gehörigen,. bei einem incompetenten Gerichte 

anhängig gemachten, und von dieſem zurückgewieſenen Rechtsſache; 

d) (L.XLD auf Vergütung der Hochmuthefchäden, welche ſich auf 

einen höhern Betrag als die Geldbuße pr. 10 Schod Groſchen 

belaufen ; e) (L. LI) wegen bes Pönfalles von 25 Schod Grofchen 

für unbefugte Erhöhung von Waflerwehren über das Normalzeichen 

durch aufgeſetzte Bretter; ferner f) gehörte vor dieſes Gericht (M. 

II) die Bemefjung des Betrages der Schäden und Koften für 

den Dbfieger bei einem der Landes⸗ oder Töniglichen Gerichte in der 

Art, daß nicht erft darauf geflagt, fondern bloß ein Verzeichniß 

diefer Schäden und. Koſten eingebracht, "der Gegner zu einer Tag⸗ 

fahrt befchiet und nach deifen Vernehmung die Bemeſſung; falle 

derfelbe fich nicht geftellte, da8 erftandene Recht auf den angefor- 

derten Betrag ausgeſprochen wurde; endlih g) die Entſcheidung 

über Zu⸗ oder Unzuläffigfeit der Eintragung von Anmeldungen der 

BDefigveränderungen, Belaftungen und Löfchungen in die Landtafel 

als Tabularinſtitut. 

Das Verfahren bei dieſem Gerichte war in der Hauptſache 
mit jenem der höhern Landrechte gleichartig, jedoch mußte die Klage 

(pühon) perjönlihd vom Kläger angebracht, und durfte dem Ge— 

klagten nur eine einmalige VBerhandlungserftredung bewilligt 
werden. 

Nebft diefen aufgezählten Streitiachen hatte diefes Gericht 

auch das Tabulargefhäft der Landtafel, thetls als Cognitions⸗ und 

theils als Manipulationsbehörde zu beforgen. 

Ueber die Landtafel als das höchſt wichtige Inſtitut, welches 

die Herſtellung der Sicherheit des unbeweglichen Beſitzſtandes, und 

die Evidenzhaltung der Rechte und der Belaſtungen desjelben, nebſt⸗ 

dem aber auch die Erhaltung aller über Majeftätsacte, Geſetz⸗ 
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beftimmungen, Yandtagsbefchlüffe, Staatdverträge, Privilegien, Adels⸗ 

nud Incolatsverleihungen 9c. ausgefertigten Urkunden durch Ein- 

tragung derfelben von beeideten Yandesbeamten unter ftrenger Con⸗ 

trolfe in öffentliche Bücher zur Aufgabe Hatte, folglich unter Einem 

au das Landesarchiv bildete, wird die in unferer Darftellung 

der erften Gerichtöperiode zugeficherte ansführlichere Beleuchtung 

nunmehr geliefert, wie folgt: 

Die lange vor Beginn unferer zweiten Periode beftanden Aufbewah- 

haben mögenhe Landtafel, beziehungsweife die Yücher, ans melden Fungsort. 
dieſelbe beftanden hatte, foll nad einer Angabe des Johann 

Heinrich Ramhofsky von Ramhofen, Declamators bei dem Amte 

der Föniglichen Landtafel zur Zeit Königs Johann von Lurenburg 

in einem Gerihtshaufe der Altftadt Prag, nahe an dem Sct. Ele- 

menstlofter, gegenüber von der Gapelle unferer Lieben Frau in 

der Wiege, alfo in der Nähe der ehemaligen Schule der Jeſuiten 

anfgeftellt und verwahrt geweſen fein. ') 

Raifer Karl IV. hatte zeuge des XXVII. Abfates feiner Ma- 

jestas Carolina die Abficht, die Randtafel auf das Prager Schloß 

Schaffen und in der Sacriftei der Kathedralklirche unter ficherent, nach 

altem Brauche nur im Beifein des Oberſtkämmerers und der Lan⸗ 

desbarone öffenbaren Verſchluße unfbewahren zu laſſen.“) Da jedoch 

diefer Landesgeſetzentwurf von ihm felbft zuritdgenommen worden 

war, fo unterblieb damals die Uebertragung der Landtafel in das 

föniglide Schloß am Hradſchin. 

Während der nnter der Megierung Könige Wenzel IV. aus» 

gebrochenen Unruhen wurde die Landtafel gefperrt, fpäter nad) 

zwifchen dem Könige und den Ständen im Sabre 1396 erfolgter 

Ansgleichung wieder geöffnet, und blieb unter Sigismunds, La⸗ 

dislaws und George Herrfcherzeiten, von den Würdenträgern dee 

Königreihs und den Linteramtleuten berfelben geleitet, in ihrer 

Wirkſamkeit. Da diefelbe in den äfteften Zeiten auf dem Schloffe 

Wyſchehrad unter der Verwahrung des dortigen Probftes ſich be- 
funden haben foll, jo behielt diefer Prälat auch nach deren Ueber- 

1) Balbins liber curialis, Ausgabe Prag ab ao. 1793 Seite 55, und Auers⸗ 

perge Eommentar zu diefem Werke, Britnn 1816 — 3. Band Seite 8 u. 9. 

2) Baladıy’s Archiv 3. Theil, Seite 108. 
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tragung in die Altſtadt Prag noch einigen Einfluß auf dieſelbe und 

deffen Amtmann war bis zur Erfcheinung der corrigirten Landes⸗ 

ordnung von 1564 einer ihrer Unterbeamten. 

Während der Huffitenkriege wurde die Tandtafel auf das fete 

Schloß Pürglig (Kriwoklät) geſchafft, wo ſolche nad) Anführung 

des Grafen Auersperg in feinem Commentar zu Balbins lib. 

ceurialis 3. Band Seite 13 und deren angegebenen Bezugsquelle ') 

in dem Jahre 1422 zum größernTheile verbrannt fein ſoll. Diefe 

Angabe iſt aber unrichtig, denn es gefchieht nicht nur von Diefem 

angeblihen Brandunglüde weder in bes ausführlichen Pubitſchka 

noch in des kritiſchen Palady Gefchichte Böhmens eine Erwähnung, 

fondern e8 wird in dem von Auersperg citirten Artikel bes Pul- 

kawſchen Fortfegers blos gejagt, daß das Schloß Pürglitz 1422 

abgebrannt fei, wo fich die Landtafel in Verwahrung befand, welche 

hierauf nah Pilfen überführt worden ſei.“) Erſt nah Stillung 

der Religionsunruhen wurde diejelbe nad) dem Königshofe in der 

Altftadt Prag zurüdgebradit. 

Daſelbſt verblieb folhe bi8 zum 24. September 1483, an 

welchem Tage der von einer aufrührerifhen Utraquiften-Kotte in 

dem Königshofe am Leben bedrohte König Wladislaw II. feinen 

Thronfig in das hradſchiner königliche Schloß verlegte, und die 
Landtafel dahin übertragen ließ. 

Durch diefe NRefidenzortsveränderung hat die Altitadt Prag 

das bejefjene Borreht, die Land» und Hofgerichte, dann bie Land- 

tafel in ihren Mauern zu beherbergen, 376 Jahre lang eingebüßt. 

In dem neuen Afylorte am Hradfchin hatte diefelbe bis zu 

ber verhängnißvollen erjten Woche des Monats Juni 1541 unge- 

fährdet fortbeftanden. Am 2. diefes Monats brach in dem nahe 

an der Sc. Thomas⸗Kirche gelegenen Haufe des Ludwig von 

Öuttenftein eine Feuersbrunft aus, welche bald darauf eine fo 
furdhtbare Ausdehnung angenommen Hat, daß nicht nur in ber 

kurzen Zeit von einer Stunde 125 Häufer der Sleinfeite von den 

1) Hajefe Chronik zum Jahr 1422, dann Continuator Pulkawm in Gelasius 

Dobner Monumentis historise, Tom. IV. 

2) Dobners Monumenta Bohemise ab 1779, Tom. IV. pag. 162. Vorfindig 
in der Univerfitäts-Bibliothel sub L. C. 2. 



Flammen erariffen und eingeäfchert, ſondern auch das Fönigl. Schloß 

davon erfaßt, und ſammt der in demfelben verwahrten Landtafel, 

dann den Sct. Beit-, Sct Georgs- und Alferheiligenfirchen ein Raub 

des entfcilelten Clementes geworden iſt. Diefes höchſt beflagens- 

werthe Brandunglück vernichtete das authentifhe Copiarium der 

zur Landtäflihen Eintragung gelangten Urfunden des Landesarchivs 

und des Realbefisftandes durch die Einäfcherung der darüber ge- 

führten LZandtafelbücher, von denen nur ein einziger, zufällig in 

dem verfchont gebliebenen Haufe eines Yandtafelbeamten befindlich 

gemwefener, Qnatern unverjehrt blieb. 

Diejer harte Elementarunfall gab dem einfihtspollen Kaifer 

und Könige Ferdinand I. den Impuls, fogleich die geeigneten Maß- Wiederher— 
regeln zur Wiederherftellung der Landtafel, fo weit hiezu die Möglich: — 

keit vorhanden war, zu verfügen. Er ſchrieb unverweilt einen all 

gemeinen Randtag zur Berathung der Mittel aus, welche die Er- 

reihung diefes Zweckes fördern follten. Diejer Landtag Hat am 

Montage nah Set. Barbara 1541 begonnen, war feär ftarf be- 

ſucht, und brachte die Erlajfung einer weitläufigen Inſtruction 

zur Wiederherjtellung der Landtafel zu Stande. Dieſe Inftruction 

ift in dein Schwarzen Kauf-Quatern vom Jahre 1541 bis 1542, 

Nr. 1, B 18 bis 24 in böhmifcher Sprache eingetragen und in 

Auerspergs Commentar über Balbins Liber cur. in deutfcher freier 

Ueberfegung abgedrudt zu finden. ") 

Die Hanptbeftimmungen dieſer Inftruction waren kurz ſktizzirt 

folgende: | 

1. Wer von einem noch Xebenden Etwas durch was immer Inftruction 

für einen Vertrag oder aus was immer für einem Nechtstitel Tand- du Wieder: 

täflih erworben hatte, wurde verpflichtet, feinen Verkäufer oder fon- und 

ftigen Vor- und Gewährsmann auffordern, ihm das verkaufte, tafel. 

abgetretene ober wie immer überlaffene Gut oder Recht neuerlich in 

die Landtafel einlegen zu Laffen. 

2. Reiltete der Vor- oder Gewährsmann binnen 4 Wochen 

diefer Aufforderung feine Folge, fo follte derielbe zum kleinern 

1) Anerspergs Commentar iiber Balbins Lib. cur. Seite 303 bie 312 des II. 
Bandes. 

7 
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Landrecht beſchickt, und wenn er ſich nicht ſtellte, dem Beſchicker 

gegen denſelben das erſtandene Recht ertheilt werden. 

3. War der Vormann geſtorben, ſo wurden deſſen Erben zur 

neuerlichen Einlage für den Beſitzer belangt. 
4. Befiger geſiegelter Abſchriften über landtäfliche Einlagen 

wurden verpflichtet, ſolche der Partei, welche dieſelben benöthigte, 

binnen 3 Jahren 6 Wochen herauszugeben, oder einzulegen. 

5. Eingelegte Abjchriften landtäflicher Urkunden wurden durch 

3 Jahre 18 Wochen jährlich zweimal vor dem Heiligtfumstage und 

vor Martini durd) Vorlefung ämtlich befannt gemacht, damit jedem, 

der dagegen etwas einzuwenden hätte, die Möglichkeit gegeben 

würde, feinen Widerjpruch (odpor) zu erheben. 

6. War Niemand vorhanden, von dem die neuerliche Eins’ 

lage hätte begehrt werden können, fo ftand dem Befiter das Recht 

zu, perfönlich bei der Landtafel feine Gerechtjame, deren Erwer⸗ 

bungszeit und Art anzuzeigen, feine Angaben wurden regiftrirt, zweimal 

jährlid) durch 3 Jahre 18 Wochen öffentlich vorgelefen, und bei Nicht- 

eintritt einer Einwendung die Einlage derfelben in die Xandtafel verfügt. 

T. Die Erwerber ehemaliger Lehen als Allodialgüter waren 

befugt, die darüber ausgejtellten Majeftätsbriefe in die Landtafel 

einzulegen ꝛc. ꝛc. Nach Erlaffung diefer Inftruction als Landes: 

gefeh wurde auf dem Landtage am Montage vor Philippi Ia- 
tobi 1543 die Verwahrung der neuen Landtafel im einem mit 

eifernen Thüren und Fenſterläden gefhügten Gewölbe des prager 

Schloſſes, und zugleich) die Anfertigung von legalen Abfchriften 
aller Tandtäflihen Einlagen bejchloffen, welche Copial-Landtafel 

auf dem Schloſſe Karlftein in Gewahrfam gehalten werden follte, 

nm bei einer nochmaligen Vertilgung der eigentlichen Landtafel deren 

Inhalt wenigjtens in beglaubigten Abfchriften dem Lande zu erhalten.?) 

Es wurden eine Zeit lang ſolche Abjchriftenquaterne auf Per: 

gament angefertigt, welche theils in rothen, theils in fchwarzen 

Sammt gebunden noch gegenwärtig mit den Bezeichnungen (Karl- 

Steinsky knihy opisäü) als Karlſteiner Abichriftenbücher der nach 

den Brande gefchehenen Tandtäflihen Einlagen von Nr. 1 bis 12 

inclus. in der Landtafel aufbewahrt werden. 

1) Ständifches Archiv der Landtafel Nr. 1. A. 30. 
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Diefelben reihen aber blos bis zum Jahre 1565. Aus welchem 

Grunde die Fortfegung der Copirung der weitern Einlagen unter- 

blieb, ift unbekannt. Wahrſcheinlich mochte die Koftipieligkeit diefer 

Einrichtung die Urſache hievon gewefen fein. 

Auf dem Landtage Mittwoch nad h. drei Königen des Jahres 1545 Land⸗ 

1545”) wurde der Beichluß gefaßt, alle in der verbrannten Yandtafel a. u 

eiigetragen gewejene Majeftätsbriefe und Privilegien in die neue 

Landtafel wieder aufzunehmen, — zugleich auch beftimmt, daß in Hin- 

funft jeder Landtagsichluß in dreifacher Abſchrift ansgefertigt 
werden ſolle, deren erfte in die Fönigliche, die zweite in die land» 

ſtändiſche und die dritte in die landtäfliche Verwahrung und 

Eintragung genommen werben’ follte Wegen in Prag wüthender 

Peſt wurde die Yandtafel zweimal, und zwar in den Sahren 1654 

und 1584 geichloffen und deren Function in einem eigend ange- 

fegten fogenanten Peitguatern (czerni morovi) das erftemal in 

Dilfen, das zweitemal zu Tabor verrichtet, das drittemal aber ift dies 

felbe wegen Ausbruch von Zwiftigfeiten zwischen dem Könige und den 

böhmischen Ständen und dadurch ſowohl al8 wegen durch eine zu Prag 

graflirende peftartige Seuche veranlapten Störungen auf Befehl 

der oberften Kandesoffiziere aın 4. September des Jahres 1613 ge- 

fperrt, deren Berridtungen in Tabor fortgefegt, und erit nad 

beinahe einem vollen Iahre den 30. September 1614 wicher ge: 

öffnet worden. *) Sämtliche drei Unterbredjungen der landtäflichen 

Amtshandlung auf dem. prager Schloffe find aus dem Peftquatern 

Nr. 253 zu erjehen. ?) 

In Laufe der kurzen von der Krönung bis zur Flucht bios 

zwölfmonatfichen und viertägigen ufurpatorifchen Regierung des von 

‘den, ao. 1618 in vollen Aufruhr gerathenen utraquiftiichen Stän⸗ 
den Böhmens, Mähren und Schlefiens, zum böhmiſchen Könige 

erwählten, gleih nach der für die Aufrührer ſowohl als für den 

Ufurpator vernichtend ausgefallenen Schlaht am weißen Berge den 

1) Borfindig in Ar. 1. B. 20. C. 19. D. 5. bes ftändifchen Archivs, 
2) Auersperge Kommentar zu Balbins Lib. cur. II. Band, ©. 30 und Bel: 

zels Geſchichte Böhmens II. Theil, Seite 632 und 680. 
3) Siehe Pehquatern Nr. 258 in A. 1 bie A. 23, neuerdings A. 1 bis B. 8 

und B. 4 bie F. 9, 
7* 
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8. November 1620 aus Prag geflüchteten Friedrich Pfalzgrafen 

am Rhein, wurden keine beſondern Landtafelbücher angefertigt; 

ſondern die vorhandenen lediglich fortgeführt. 

Nach hergeſtellter Ruhe wurden auf Befehl Ferdinand II. ddo. 

6. December 1620 alle während der Periode der ufurpirten Wal: 

tung des fogenannten Winterfönigs Friedrich in die Landtafel 

gefhehenen Eintragungen für nichtig erklärt und angeordnet, 
daß felbe aus der Landtaſel gelöfcht werden follen '), mit der 

weitern Beitimmung, daß die gelöfchten Urkunden, durch neuer⸗ 

liche Bekennungen zu den gefchloffenen Verträgen vor ber Landtafel, 

erjegt werden follen, wo dieß aber wegen Flucht oder Lebensverluſt 

ber Parteien nicht durch perſönliches Erfcheinen thunlich war, durch 

Einbefenntniß desjenigen Theiles, welcher nicht in der königlichen 

Strafe war, die landtäflihe Eintragung erwirft werden fünne. 

In Folge des joeben erwähnten Annullirungsreferiptes find 

aus dem weichfelfarbigen Kaufquatern Nr. 140 vom Jahre 1620 

die Eintragungen von A 1 bis Fol. G 18 mit Krenzftrichen ge- 

löͤſcht worden. 

Zur Zeit der Belt, welche in den Yahren 1613 und 1614 

in Prag wüthete, wurde bei der Landtafel der fogenannte ſchwarze 

Quatern angelegt, welcher die Bezeichnung Nr. 253 führt. 

Die Anzahl der im Berlaufe des mehr ala 300jährigen Zeit- 

raums unferer zweiten Periode angefertigten Landtafelbitcher läßt 

fich Leider wegen der in dem Jahre 1541 eingetretenen Zerftörung 

derjelben nicht mehr mit Beftimmtheit erörtern; cs ift jedod aus 

den vielen in dem jchägbaren Werke Victorin Cornelius von 

Wöchrd, aus der älteften ao. 1500 gedrudten Wladislaw’fchen 

Landesordnnung, aus den in den bisher erichienenen 5 Bänden von, 

Palady’8 Archiv Sesky *) vorlommenden Auszügen aus den alten 

Landtafelbüchern und aus den nah Verbrennung der Landtafel wie- 

der in die Quaternen 2, 3, 6, 43, 45, 35, 249, dann auf die 

leeren Blätter mehrerer landtäflihen Quatern:Gattungen, eittges 

1) Diefes Refcript ik eingetragen in dem 2. himmelblauen Relationsquatern 
Nr. 621 0. 4. 

2) Siehe II. Theil von Seite 47 bis 74 — danı von Geite 330 bis 392. — 
III. Theil von Seite 307 bis 367. — IV. Theil von Seite 526 big 560. 
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tragenen alten Urkunden zu entnehmen, daß diejelbe bereits fehr 

anſehnlich geweſen fein mußte, als fie das Brandunglüd in Afche 

verwandelt hatte. 

Seit 1541 bis 1620 find an Landtafelbüchern nebjt den 12 Zahl der 

Copialquaternen angefertigt worden: a aan 

Kanfguaterue (trhowi) Nr. 1 bis 27, und 127—140 zuj. 40 1620. 
Gedentguaterne (pamötno) Nr. 41-69 u. 166-193 „ 57 
Größere Schuldverfchreibungsguaterne Nr. 85-9 . . 13 
Kleinere Schuldverfihreibungsgnaterne Nr. 249 . . . 1 

Sommunitätöguaterne Nr. 250—252. . . 2... 08 

Schwarzer Beftquatern Nr. 253. . 2. 2... dl 

zufammen Bände 115 

Bon den höchſt fchäßbaren, nod gegenwärtig bei der Land⸗ 

tafel aufbewahrten, mit rothen Nummern bezeichneten 63 Bü⸗ —— 

chern des ſogenaunten ftändifchen Archivs, welche die Benen⸗ iv, - 
nung Quaterny Snömüv a relaci jich Majestätäv krälov- 

skych führen, und größtentheils Abfchriften von den, den Staat 

betreffenden Urkunden, nämlid von Staatsverträgen — Privi⸗ 

legien — Landtagsfchlüffen — Gefegen-Pragmatiten — Stifs 

tungs⸗, Mafarats-, Seniorate- und Fideicommiß-Erridtungen, 

ferner der Einlagen aller freien Yandgüter und Herrſchaften 
fammt deren Rechten, danı von Adelsbriefen, Standeserhö- 

hungen und von befondern Vorrechten und Freiheitsbriefen der 

töniglichen-, Leibgeding: und Bergftädte — nebftbem aber auch 

von Teſtamenten und andern Eivilbefigftandsacten enthalten, ent 

fallen auf unfern 2. Zeitraum 2 2 20 54 

folglich beftehen noch ans derfelben . - . 2 2 20 0.2..4169 

Bände bei der heutigen Landtafel. 
In dem mit Ar. 54 bezeichneten Quatern vom Jahre 1619 

des Yandesardivs find die Eintragungen von Fol. L. 15 p. v. 
bis Ar. 22 mit Kreuzſtrichen cancellirt und der übrige Theil des 

Quaterns unbefchrieben gelaffen. Die erfte Eintragung, welche die 

Aufſchrift: Friedrih König von Böhmen ausweifet, erjcheint 

vol. L. 21 eingetragen. 

Nach diefer gedrängten Gefchichte und Befchreibung der Land⸗ 

tajel in unjerem 2. Geſchichtszeitraume übergehen wir zu der kurz» 



Vorgang 
bei Einla= 

gen. 

— 102 — 

gefaßten Angabe des bei Einlagen in die Landtafel gejetlich vor» 

gefchrieben gemwejenen Vorganges. 
Zuvörderft wird in Erinnerung gebracht, daß die Landtafel in 

zwei Haupt-Abtheilungen, nämlih in die eigentliche Landtafel 

und in das fogenannte ftändifche eigentlich Staatsarchiv gefchieden 

war und erftere wieder in zwei Theile, nämlich in die größere 

und kleinere Land tafel zerfallen ſei. 

Was zur Eintragung in das ſtändiſche Archiv beſtimmt war, 

wurde bereits erwähnt. 

Zur Einlage in die größere Landtafel gehörten Verträge 

über Xandgüter, Erbtheilungen, VBerbürgungen mit unbeweglichen 

Gütern, die Erecutionsacte der Einführung, Schäßung, Beherr- 

fhung und Uebergabe ins Eigenthum, dann Schuldverfchreibungen, 

Seffionen und überhaupt Berpflihtungen, welche den Betrag pr. 

100 Schod böhm. Groſchen überfchritten, auch Vollmachten über 

Berwaltung von Landgütern, furz alle wichtigeren Zabularange- 

legenheiten. ”) 

Zur Ingroffirung in die kleinere Landtafel aber alle den 

Werth von 100 Schock nicht überjteigenden, auf Realitäten Bezug 

habenden Verbücherungsgegenftände. ?) 

Die größere Landtafil wurde vor der Einäfherung im 

Jahre 1541 auf Pergament geführt; in dem fpätern Zeitraume 
unferer zweiten Periode nur auf Papier mit Ausnahme der Karl 

jteiner Copialquaterne, ?) 

Zur Einlage von mündlicher Botjchaft oder einer Urkunde 

in die Quaterne des ftändifchen Archivs war erforderlih, daß 

der Beichluß der Einlage von dem Landtage gefaßt und durch hiezu 

eigens ernannte drei Perfonen, deren zwei dem Herren⸗ und eine 

dem Nitterftande angehören mußte, den Unteramtleuten der Lands 

tafel überbracht werde. 

1) Woͤehrd IV. Buch in ben Kapiteln 1 bis 10 Seite 146 bis 173, bann 

Morimilian. L.Ordg. G. XL et XLI. 
2) Wöchrd VIII. Buch 3. Capitel, Eeite 358 et sequ. dann Marimil. Land.⸗ 

Ordnung H, IX. et X. 
8) Marimil. Landesorbnung J. XIX. 
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Die Ermädtigung zur Eintragung eined Tabularactes in 
die größere Landtofel mußte von dem größeren, in jene der 

Fleineren von dem Fleineren Laudesgerichte ausgehen, und 

den Unterbeamten der Landtafel durch Nelatoren befannt gegeben 

werden. 

Zum Behufe der Erwirkung einer Einlage in die Landtafel 

mußten die Parteien vor den Unteramtleuten, Vicelandrichter, Vice⸗ 

londfchreiber, Deinderfchreiber, Amtmann der Königin und des 

Unterlämmerers, dann Ingroffatoren und Regiftratoren, denen es 

oblag, täglich Bor- und Nachmittag mit Ausnahme der Sonn» und 

Feiertage, in den Kanzleilocalitäten der Xandtafel ſich zur Amts⸗ 

handlung einzufinden, und zwar der ein unbewegliches Gut über: 

tragende ober eine einfeitige Verpflichtung übernehmende Theil 

perfönlich erjcheinen und mit Angabe des Vertragsgegenftandes 

die Einlage anmelden ; hierüber wurde ihm eine Beftättigung 
(Recognition) und die Anweifung zur Erfcheinung in ber nächften 

Sigungszeit gegeben; dann inftruirten fi) die Unteramtleute dar» 

über, ob der Uebergeber oder DBerpflichtete fich in dem landtäflichen 

Befite des Gegenftandes der Uebertragung oder Belaftung befinde, 

referirten bei ber Wiederanmeldung zur Sigungszeit über das 

Tabularanſuchen an die Beifier des größern oder kleinern Land⸗ 

rechts, je nachtem das ZTabularobject diefem oder jenem zuftändig 

wer, und erhielten durch Relation den Auftrag zur VBollziehung 

der landtäflihen Einlage. 

Die Eintragung von Urtheilen — Erkenutniffen und Auf: 
trägen anderer Geridytsbehörden in die Landtafel wurde durch Re: 
quifitionen an das größere oder Kleinere Landrecht, und durch Rela⸗ 

tionen (Aufträge) von diefem au das Amt ber Landtafel vermit- 

telt. 1) Ueber die Eintragungen in bie verfchiedenen Gattungen ber 

Landtafelbücher wurden von den Unteramtleuten Megifter geführt, 

welche noch heute in der Landtafel vorhanden find und die Auf: 

fuchung der einzelnen Tabularacte, obgleich wegen der vielen Mängel 

derfelben mit Schwierigkeit, möglich machen. 

Bei dem Umftande, daß die Wladiflaw- Marimilian’fche Lan⸗ 

desordnung nur hie und da, zum Beiſpiel D. L, E. II zerftreute 

1) Wöehrd IV. Buch 10 Kapitel, Seite 171 und 172. 
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Beſtimmungen über die vorſtehend augedeutete Procedur bei 

der Landtafel enthält, mußten wir folche nach den, wenn auch 

vereinzelt aber dennoch ausführlicher, in ben eriten vier Büchern 

des Wsehrd'ſchen Werkes vorkominenden Angaben und durd Eins 

ſichtnahme der Yandtafelbücher, aus unferer zweiten Periode, müh- 

fan zufammenftellen, ohne demohngeadtet für die vollfommene 

Nichtigkeit unferer Darftellung mit apodiktifcher Gewißheit einjte« 

hen zu können. 

Zum Schluſſe wird noch über die Landtafel bemerkt, daß (zu⸗ 

foige F. VII der alten Landesordnung) die Einlagen bei derfel- 

ben nad) einem Yandtagsichluffe vom Jahre 1495 blos in böh⸗ 

mifher Sprache gemacht werden durften mit alleiniger Ausnahme 

der Majeftätsbriefe, welde auch in Iateinifcher und deutſcher 

Sprade in die Landtafel wörtlich eingetragen werben konuten; fer 

ner, daß nur der Herren- und Ritterſtand Fraft der alten Landes⸗ 

ordnung zur größer Landtafel fähig war, daß weiters in früherer 

Zeit, bevor noch die alte Landesordnung Geſetzkraft erhalten Hatte, 

auch über die Befigungen unadelicher, jedoch freier Perſonen, 

nämlid) der fogenaunten Zemane (Gutsbefiger vom niederen 

Adel), der dediöniezj (Sreifaffen) und ber sedlaczi (Freibau⸗ 

eru) Einlagen in die kleinere auf Papier gefchriebene Landtafel 

haben gemacht werden dürfen. ?) 

Ad II. A. 2. Das dem Range nad) erfte befondere Gericht war 

das Fönigliche Hof: und Leheugericht, weiches die Angelegenheiten 

der böhmifchen Lehne und der Fälligkeiten in elonie-Erbichafts- 

und Straffällen zu beurtheilen hatte. Der Beftand desfelben war 

von einem wenigjtens chen fo hohen Alter als jener des größeren 

Landrechtes, was daraus ſehr glaubwürdig, ja einleuchtend wird, 

weil bei den meiften Löniglichen Burgen Lehne (beneficia) 

errichtet worden waren, deren Befiter zur Wertheidigung diefer 

Schlöffer bejtimmt gewefen find; und weil nad) altem Rechte der 

Heimfall von VBermögenfchaften au die Krone in weit häufigeren 

Fällen gefeglid war als in den fpätern Zeiträumen unferer ge= 

ſchichtlichen Darjtellung. 

1) Woͤchrd VIIL Bud), 2. Capitel, Seite 356. 



— 105 — 

Nach Angaben Balbins, Auerspergs und Palackys eriftirten 

bereitö in der erjte Hälfte des vierzchnten Jahrhunderts Hof: 
richter (judices curiae), deren Reihenfolge bis 1794 in Auers- 

pergs Commentar zu Balbind Lib. curialis und bis 1822 in Pa- 

lady8 Prehled soutasuy aufgezeichnet vorfömmt. ?) 

Die erfle beftimmte Spur von dem Beftaude eines Hofrich- 

ter8 oder königlihen Capitanus, welcher darüber zu wachen hatte, 

daß jeder Yehensmann bei Veränderungen in der Perfon des Le⸗ 

bensherrn oder Vaſallen die Lehenspflicht binnen Sahresfrift bei 

Strafe des Verluſtes feines DBeneficiums leifte, findet fi in dem 

41. Artikel der Majestas Carolina. ?) 

Weiter und zwar gefeglih wurde das Hofgericht durch die 

alte Wladiſlaw'ſche Landesordnung ausgebildet, in welcher zeuge 

Artitel 305, 306 und 307?) ein ganzes Kapitel von dem Hofge- 

richte eben fo handelte, wie dies auch in der fpätern Marimilians 

chen *) von M. XXXVI bis N. VI gefchehen ift. 

Diefes Tönigliche Gericht tagte (zeuge M. XXXVI), alfjährlid) 

viermal, und zwar fo wie das Kamimicrgericht in der ſogenannten 

grünen tube des prager Schloffes und immer am Vortage des 

Beginnes der Kammergerichts-Seſſionen, dasfelbe follte nad) der 

nämlidhen Ordnung gehalten werben, wie folde sub A. XXXV 

vorgejchrieben wird, das ift unter dem Vorſitze des oberften Hof» 

richter8 im Beifein von jenen Perſonen des Herrenftandes und 

von vier Wladiten als Beifigern, die der König ernannte. Zur 

Fällung eines Urtheils oder Erfenntniffes war die Anweſenheit 

von 10 Etimmführern erforderli und der Spruch mußte durch, 

von dem Hofrichter beftimmte, 2 Herren und 1 Wladiken aus- 

getragen, fofort auch nad) deren Relation in die Hoflehentafel 
einverleibt werden. 

Feder Beifiger mußte wenigftens durch ein Jahr fein Amt 

beibehalten. 

1) Balbins Lib. cur. C, IIL $. 15. Aucrepergs Commentar II. Theil, Seite 

318 — 383 und Palady’s Prehled soucasny Fol. 2 et sequ. 

2) Balady’s Archiv IH. Theil, Seite 127. 

3) Valacky's Archiv V. Theil, Seite 151—153. 
4) Siche corrigirte Marimil. Laudesordnung von 1564 Seite 163—-168. 
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Gemäß M. XXXVII ſollte bei Klagen wegen Lehengütern 

dieſelbe Ordnung, wie ſolche sub O. II bei Streiten über freie 

Erbgüter vorgeſchrieben war, beobachtet werden. 

Nach M. XXXVIII hatte der Oberſthofrichter die Lehen⸗ 

tafel unter ſeiner Macht, und war der Vorſtand der, nach der 

Formel in L. XXXIV für die Amtsleute der kleineren Landtafel 

zu beeiden gewefenen Unterbeamten der Lehentafel. 

Die wenigen in diefem Capitel von M. XXXIX bie M.XLIX, 

dann von N. I bis N. IV vorfommenden lehensrechtlichen Beftim- 

mungen betreffen die Verpflichtung der Lehenspflichtleiftung in Ver⸗ 

änderungsfällen binnen } Sahr und 6 Wochen, die Nothwendigfeit 

des lehensherrlichen Conſenſes zum Verkaufe oder DBelaftung des 

Lehensobjectes, das Verbot der Lehensalienation und Deteriorirung, 

die Ausrufung einer verliehenen Fälligkeit in ber nächſten Stadt, 

die Zuläffigkeit des Widerſpruchs (Odpor) gegen einen Fälligs 

feitsfall und der Verbindlichkeit des Odporanten fein befieres Recht 

gegen den Anfpruch des Königs zu beweijen, das Erforberniß ber 

Bewilligung des Königs zur Erecutionsführung gegen den VBafallen 

und die Geftattung derfelben Iediglid) auf die Lehenseinkünfte und 

dergleichen. Zur Kompetenz diefes Gerichtshofes gehörten Erbthei- 

Inngen der Lehensobjecte, und die daraus entjtandenen Streitig- 

feiten, die Verhandlungen zur Erlangung von Berkauf-, Einfchul« 

dungs» und Erecutions » Confenfen, die Proceffe der Widerfprüche 

über verliehene LTehensfälligfeiten, und alle fonftigen die Lehen be⸗ 

treffenden Angelegenheiten. 

Die Form der Proceßführung war die nämliche wie bei 

dem größeren Landrechte, nur durfte dem Odporanten zur Ausfüh- 

rung jeiner Widerfpruchsgerechtfame nicht mehr als eine einzige 

Briftermweiterung bewilligt werben. 

Der Gefchäftsumfang diefes Gerichtes mußte fehr bedeutend 

geweſen fein, denn derfelbe erſtreckte fich nicht blos auf die böhmi«- 

ſchen Lchen, fondern auch auf die mährifchen (darunter hauptſäch⸗ 

lid das Erzbisthum Olmütz), dann die fchlefifchen (Teſchen, 
Zroppan und Sägernborf). 

Die deutfhen Kronlehen im egerſchen und aſcher Bezirke 

waren nicht feiner Gerichtsbarkeit, fondern von jeher befonderen 
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Schenshöfen unterworfen, von welchen weiter unten gehandelt 

werden wird. 

Ueber die Anzahl, Größe und Beichaffenheit der böhmischen 

Kroulehen kann der geneigte Xefer erjchöpfende Auskünfte in den 

Werfen Auerspergs, Chmelenjtys und Pſtroß finden. ) 

Su Graf Auerspergs Werte kommen bdreierlei die böhmifchen 

Lehen betreffende Ausweife alphabetijch geordnet vor: 

1. Beichreibung der böhmifchen Kronleheusherrſchaften, Bur⸗ 

gen, Schloſſer, Ritterfige, Güter, Höfe, Dörfer und fonftige Rea⸗ 

litäten, welde in den verflojjenen Jahrhunderten bis ao, 1620 

aus dem Lehensnerus entlaffen und allodialifirt worden find, Seite 

116 bis 189 des IL. Bandes. 

2. Beichreibung jener böhmischen Kronlehenobjecte, welche feit 

1620 allovialifirt und aus der Lehentafel gelöjcht worden. find. 

Seite 1% bis 270. 

3. Berzeichniß der fogenaunten umrichtigen Lehenentien, welche 

ehemals ji in der Lehentafel eingelegt befunden haben, deren 

Befiger aber nicht mehr die LXehenspflicht leisten, deren Entlaffung 

aus der Lehenspflicht aber aus der Lehentafel nicht erfichtlich ift. 

Seite 312 bis 372. 

Dei den legtern Objecten ift es höchſt wahrfcheinlich, daß 

nach bewirkter Allodialifirung die Xöfchung derjelben in der Land⸗ 

tafel, aus Vergejlenheit, Nachläſſigkeit oder Abgang eines Löſchungs⸗ 

einſchreitens unterblieben fei. 

Die Abhandlung des ehemaligen Bice - Hoflehenrichters 

Dr. &hmelenfly betrifft das Lehensiwejen von Böhmen (intra cur- 

tem) überhaupt, und jene des Statthalterei= Secretärs und Vice 

Hoflehenrichters Pſtroß wurde aus Anlaß der Regierungsvorlage 

an ben weitern Reichsrath über Aufhebung des Lehensverhältuiffes 

im ganzen Kaiferthume Defterreich gefchrieben. 

Bon den gegenwärtig bei der mit der Landtafel vereinigten 

böhmischen Lehentajel vorhandenen 156 Lehenbüchern gehören die 

1) Auerspergs Sommentar zu Balbins Libr. cur. IL Band, Prag 1812., Dr. 

Joſ. Chmelensty’8 Mansk6 Prawo, Prag 1835.— Eduard Pftrofs, Statt- 

Baltereifecretärs und Bicehoflehenrichters, Werkchen „Die böhmifchen Kron⸗ 
lehen.“ Brag 1861, 
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von Nr. 1 bis 43 fortgehenden ausſchließig, einige der folgenden 
44 und 45 nur theilweife unferem zweiten Gejchichtözeitraume an, 

weil in den leßtern auch Einlagen uud Cintragungen aus einem 

fpätern als dem 1620ften Jahre vorkommen Sehr merkwürdig 

für die Gchhichte Böhmens überhaupt und feiner Adelsfamilien 

insbefondere find die zwei ſchmalen, aber eine Elfe fangen, in 

Echweinsleder gebundenen mit Iedernen Schließungsſpaugen verfehen 

geweicuen, in Iateinifcher Sprache gejchriebenen Regifter Nr. 1 
und 2 aus den Yahren 1406 und 1416, welche das Verzeichniß 

und die Schätungswerthe der zur Burg Wyfchehrad gehörigen 

Lehensobjecte enthalten. Ans dem Erfteren derfelben erficeht man 

noch die damalige Landeseintheilung in zwölf Kreife; aus dem 
legtern aber nur die Benennung und Ortslage der in dem erftern 

mit einer geringern Genauigkeit befchriebenen 138 lehnbaren un- 

beweglichen Güter diefer Löniglihen Burg. Beide Regifter haben 

auf dem obern hHalbfteifen ſchweinsledernen Dedel Iateinifche 

ältere und neuere Auffchriften, welche diefelben als Verzeichniffe 

der Wyſchehrader Burglehen bezeichnen. Der Inhalt von beiden 

ift in Auerfpergs Commentar über Balbins Lib. curialis I. Band 

von Seite 5 bis 97 abgebrudt. 

Nebft dem Hofgerichte in Prag als Hauptleheushofe gab es 

noch bei den Föniglihen böhmifchen Burgen von Karlftein, Pürg- 

Lehenge⸗ lie, Dobrifh, Melnik, Trautenau Lehengerichte für die gerins 

richte für gern Streitigkeiten der Vaſallen unter einander und mit ihren 
ner Subvafallen, dann derjenigen, welche zwifchen den Subvafallen 

tigfeiten ber Jelbft fich ergaben, über deren Einrichtung, Bejegung und Compe⸗ 

Bafallen. tenz bis zur jüngften Zeit beinahe jo viel wie nichts befaunt ges 

weſen iſt. 

Erſt vor wenigen Wochen kamen wir zufällig bei Sammlung 

von Materialien für unſer Werk in der böhmiſchen Lehentafel auf 

das Lehenbuch Nr. 24, welches den Titel Desky Trutnov- 

sky de ao. 1445 führt, und nad verjchiedenen Einlagen von 

Gerichts- Käufen, Verträgen und Entfcheidungen zwifchen mehreren leeren 

Pehenbane Blättern von Fol. 668 bis 372 unter der Aufſchrift: Narizeni 

soudu leta 1487 eine für den Tchenhof der Burg Trautenau der Burg 

Trautenau am Zreitage nah Maria Himmelfahrt über Befehl bes Königs 
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zwifchen Friedrich Schumberg auf Perftein, Pfandbefiger der 
Burg und Herrfhaft Trautenan, dann dem königlichen Procn- 
rator Bohnflan, dem trautenauer Schlofhanptmann und 

einigen beigezogenen Herren vereinbarte Lehengerichtsordnung 

eingetragen enthält. 

Aus diefer in der böhmifchen Lehentafel eingelegten Urkunde, 

dann aus drei andern, welche berjelben nachfolgen und ſämmtlich 

diefen Lehenhof betreffen, wovon die erfte vom Apolloniatage 1487 

einen Nachtrag zu der foeben erwähnten Xehenshofordnung, die zweite 

von Dominica oculi 1490 und die britte vom Montage nad 

Ausfendung ber Apoftel 1490 über königliche Entſcheidungen in 

mehreren Stritten zwifchen dem Pfandinhaber Friedrih Schumberg 

nnd den trautenauer Lehensleuten nachweiſet, erhält man eine ge= 

nügende Kenntniß von der Verfaſſung des trautenauer Lehenhofes, 

und es dürfte die Annahme nicht allzu gewagt fein, daß auch bei 

den übrigen böhmifchen Burglehenhöfen gleichartige Einrichtungen 

bejtanden haben mögen. | 

Wir haften dafür, daß es dem geneigten Xefer nicht unmwille Auszug 

fommen fein wird, einen bündigen Auszug aus biefer Lehensord- AS biefer 
nung, welche nad unferem Wilfen bisher die einzige aus der Vor- non 

zeit gerettete, von uns beinahe zufällig aufgefundene legale Gerichts- 

Drganijation diefer Gattung aus dem letzten PViertheile des fünf. 

zehnten Jahrhunderts ift, zu überfommen. 

Nah diefer Gerihtsnorme follte: 

1. Das Gericht durch den Friedrich Schumberg oder deſſen 

Stellvertreter (Hauptmann) al8 BVorfigenden, dann fünf Zchens: 

mannen und einem Gliede bes Magiftrates der Stadt Königin- 
hof (Dvür) als Näthen befeßt werden. 

2. Die Räthe follten beeidet merden, wenigftens ein Jahr 
lang als Beifiger verbleiben, bei jeder Erneuerung aber immer 

zwei Räthe von der frühern Beſetzung beibehalten werden. 

3. Tas Gericht follte jährlich Sitzungen durch 3 Tage und 
zwar immer nur Vormittag halten, und nad alter Gewohnheit 
eingeſetzt werden. 

4. Die Klage follte beim Hauptmanne ſchriftlich eingebracht, 

fodann die Vorladung des Geklagten dreimal zu verfchiedenen Ge- 
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richtefigungen eingeleitet und wenn der Geffagte auch dann fich 

nicht geftelite, follten zwei Lehensmannen fih auf das Lehengut 

verfügen und dem Kläger das erftandene Recht erteilen. 

5. Wenn der Hauptmann felbft geflagt wurde, fo ſollte nad) 

altem Gebrauche derfelbe durch zwei Glieder des Gerichtes münd⸗ 

lich oder fchriftlich vorgeladen werben. 

6. Die Befhimpfung des Gerichts Sollte ftrenge beitraft 

werben, jedoch gegen eine ſolche Strafbemeffung die Berufung an 

den König freiftehen. 

7. Wer auf die dritte Vorladung nicht erfcheint, follte für 

ben Ungehorfam mit 10 Schock böhm. Groichen beftraft, weiters 

8. wider den Ungehorfamen ein Kämmerling und zwei 2e- 

hensmannen ausgefchict werden, welche fein Gut mit Beherrſchung 

einzunehmen hatten. 

9, Bei Widerfegung gegen dieſe Erecution follte der Haupt⸗ 

mann angerufen werben, welcher mittelft Aufgebot dem Gerichte 

Hilfe zu leiften hatte, endlich 

10. Hatte der König, wenn.er etwas wegen trantenaner Lehen 
verfügen wollte, den Hauptmann und drei Gerichtsbeifiger (kmeti) 
zu fi als Beirath kommen zu laffen. 

In der Nahtragsbeitunmung vom Apolloniatage 1487 wurde 

feitgefegt, daß zwar Friedrih Schumberg von Pernftein als Pfand» 

inhaber dem Lehengerichtshofe vorfigen, aber nichts ohne Vorwiſſen 

der DBeifiger verfchreiben Tafien, auch während das LXehengericht 

tagte, feine andern Geſchäfte vornehmen laſſen dürfe; enblid daß 

von ben Erkenntniffen des Lehenshofes die Berufung an den König 

zu gehen habe. 

Schlüßlich wurde in einem Streite zwifchen Friedrich Schum⸗ 

berg und den trautenauer Xehensleuten erfaunt, daß nur mit Des 

willigung des Königs Schweitern erben, Lehensleute fich verbrüdern 

oder über ihr Gut teftiren dürfen. 

Ad IL. A. 3. 

Außer den eigentlichen böhmifchen Kronlehen (feudis mtra 

curtem) gab e8 in unferer zweiten Periode noch eine andere Sat» 

tung von Lehen, nämlich die fogenannten deutfchen Lehen (feuda 

extra curtem), welche theil in dem erft zu Anfang des vier- 
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zehnten Jahrhunderts zu dem Königreihe Böhmen einbezogenen 

Elbogner, Egerer und Afcher Gebieten, theil8 in einigen benadhbar- 
ten Kreifen des deutfchen Reiches gelegen und meiftens durch Er- 

werbungen des Königs Johann von Lurenburg nnd des Kaifers 

und König Karl IV. an die Krone Böhmens gelangt waren, bie 

jedoch mit den Lehen der Burgen von Eger und Eibogen, welche 

bloße Burg⸗ und Feine eigentlichen königlichen Kronlehen gemefen 

find, nicht verwechfelt werden dürfen. Diefe hatten ein bloßes Der beut- 

Burglehen⸗ oder Mannsgericht, fo wie zum Beifpiel Karlſtein, | Lehens⸗ 

Zrantenau, erftere aber einen eigenen Lehenshof, deffen Vorftand und hauptmann 

Bräfident der ſogenanute deutſche Lehenshauptmann geweſen war. 

Die Entſtehungszeit dieſer Amtswürde kann wenn auch nicht 

dem Namen, fo doch gewiß der Sache nad) mit voller Gewißheit auf 

die Zeiten Kaiſer Karl IV. verfett werben; denn dieſer Monarch 

bat von Rom aus am Dftertage des Jahres 1355 im erften Fahre fei« 

ned Waltens als römijch-deutfcher Kaijer eine Lehensgerichtsordnung 

erlaffen, in welcher nad) vorhergegangener Aufzählung der im deut 

chen Weiche gelegenen, zur Krone Böhmens gehörigen, Lehenherr- 

Ihaften, Güter, Städte und Fleden verfügt worden ift, daß die Befiger 

diefer Zehen nur vor den Landrechten und Lehenſchranen des Kö⸗ 

nigreihs Böhmen Recht fuchen und nehmen, und daran von den 

- Neichsftänden bei ſchweren Geldbußen nicht gehindert werben follen. 

Ueberdies ergibt fih aus einem noch frühern vom Könige 
Johann am 4. November 1341 für Elbogen: ertheilten Privilegio, 

daß fchon damals auf der Burg Stein zu Elbogen ein Leheuhof 

eriftirte ; ) Hieraus fließt unläugbar, daß jchon damals ein befon- 

deres Lehengericht mit einem Vorſtande (Lehenshauptmann) für die 

böhmifchen Lehen extra curtem beftanden haben müſſe. 

Unter den Regierungen der Könige Georg und Wladislam 
wurden, wie aus eimem Reſeripte dio. 14. November 1527 her» 

vorgeht, dem damals als Yehenshauptmann fungirenden Hanfen von 

Pflug Inftenetionen zur Verleihung der deutfchen Lehen der 

Krone Böhmen, welche außer der Krone (daß ift außer den Gränzen 

1) Diefe Lehensgerichtsorbnung ift abgedrudt in Dr. Franz Haimerl's unter 

dem Titel: die deutſche Lehenshauptmannfchaft zu Prag ao. 1848 heraus: 

gegebenen Werte. S 57—59 u. das: Privilegimm König Johanus S. 49 —51. 
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des Königreichs Böhmen gelegen, ertheilt, was auch in einem ſpätern 

Berichte des deutſchen Lehensſecretärs Troſt von Tiefenthal vom 

Jahre 1616 an die böhmiſche Kammer mit dem Beiſatze aufgeführt 

erſcheint, daß ihm Lehenshauptmanne Hanſen von Pflug drei ver⸗ 

ordnete Räthe und zwei Kammerräthe beigegeben worden ſeien. 

Bis zur Regierung Kaiſer Ferdinand I. ſcheint die deutfche 

Lehenshauptmannfchaft und Lchensjchrane feinen beſtimmten Amts⸗ 

fig gehabt, fondern in dem Wohnorte des jeweiligen Lehenshaupt⸗ 

manns geamthandelt zu haben, weil der LXehenshauptmann Pflug 

von Rabenftein auf eine Föniglihe Weifung zur Cinfendung der 

Lehenbücher, von Tachau aus, am 31. Juli 1534 nach Hof be- 

richtet bat, daß er feine folhen Bücher gefunden und feine Auf⸗ 

zeichnungen unter den Amtsführungsakten in Petichau erliegen Habe. 

Erft aus einem Lehensurtheile des deutichen Lehenshauptman⸗ 

nes Sebaftian Herrn von der Weitmühlen dto. 9. Juli 153% 

und aus einem Abfchiede (Beicheide) feines Nachfolgers Johaun 

des jüngern Popel von Lobkowitz dto. 18. März; 1544, wie 

auch aus einem Decrete der böhmijchen Hoffanzlei dto. 20. Aus 

gujt 1609 iſt zu entnehmen, daß die Sitzungen der deutfchen Le— 

hensſchrane von dem Lehenshauptmanne und den ihm beigegebenen 

königlichen Lehens- und Appellationsräthen in ber grünen Stube 

auf den föniglichen Schloffe zu Prag gehalten worden find. ') 

Die Form des Verfahrens dürfte ohme Zweifel während der 

Dauer unferer zweiten Periode nach ſächſiſchem oder nad) magdebnr- 

ger Rechte eingerichtet gewefen fein, weil diefelbe Uebung bis auf bie 

neueſte Zeit, wie aus den fpätern Auführungen fich ergeben wird, 

aufrecht geblieben ift. 

Bon den im Laufe unferer 2. Beriode verfaßten Lehenbüchern 

über die deutjch-böhmifchen Lehen intra curtem find gegenwärtig 

nur zwei vorhanden, und zwar das erfte Verleihungsbuch der 

beutichen Lehensſchrane, welches fo wie alle ferneren bei dem ver- 

einigten Randtafel-, Lehen» und Grundbuchsamte verwahrt wird, und 

die Lehens-Infcriptionen vom Jahre 1576 bis 1593, danıı das 

Nr. 2, jene von 1599 bis 1615 umfaßt. 

1) Dr. Heimerl's deutfche Lehenshauptmannfchaft, Seite 9I—12. 
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Bon den beiden Lehen» ober Mannsgerichten ber Tönigl. 
Burgen zu Eger und Elbogen (Steinelbogen), bei denen eigene 

Burgarafen als Töniglihe Beamte angeſtellt waren, kann blos be- 

richtet werden, daß folche nur für bie eigenen Mannen (Lehens⸗ 

leute) dieſer Burgen beitanden haben, und nach Bedarf von den 

Burggrafen oder Hanptlenten dur Beiziehung und Verpflichtung 

einiger Lehensleute (pares curiae) diefer Burgen zufammengefett 

worden fein dürften. Mit Gewißheit kann wegen bisherigen Mangel 

an Urfunden in diefer Beziehung nichts angeführt werden. 

Ad II. A 4. Unter den befonderen Gerichten erfter Art 

nehmen in unſerer 2. Periode die Berggerichte den 4. Plaß ein. 

Bekanntlich wurde in unferem berggefegneten Vaterlande feit 

uralten Zeiten ſowohl auf edle als auch auf unedle Metalle ein 

ſchwunghafter Bergbau betrieben und die mit demfelben befchäftigte 

Kaffe von Einwohnern bifdete die gegen die übrige Bevölkerung viel» 

fach bevorzugte Kafte der Bergleute, welche — meiſtens ihrer Abkunft 

nad) deutſchen Volksſtämmen angehörend — von der bei dem Berg- 

baue umerläßlich nöthigen, daher auch in Böhmen von feher üblichen 

Hreiheit der Erwerbung von DBergentitäten angelodt, in den von 

Bergfegen jtroßenden Gränzgebirgen, wie auch in den (wie ber 

Bergmann ſpricht) Höflihen Bergen innerhalb bes Landes nad) 

Metallen und Mineralien ſchürften, fich bei den aufgefundenen Erz- 

fagerjtätten anfiedelten, und folhe zum allgemeinen und eigenen 

Nugen ansbeuteten. Die Bergbaunnternehmer entrichteten anfangs 

blos dem Landesherrn kraft des demfelben zuftehenden Bergregals, 

fpäter aber in Folge der Bergwerksvergleiche aus den Jahren 
1534 und 1575 aud) den ſtändiſchen Grundherren den Bergzehent, 

und zwar von niederen Metallen und Mineralien zur Gänze, von 

Gold und Eilber aber zur Halbſcheid, dba die zweite dem Könige 

vorbehalten blieb, und verblieben freie durch ihre Anfieblung bei 

den zur Aufnahme gebradhten Bergwerfen in keinen Unterthänig- 

keitsverband gerathende Yeute. 

Die Behauptung, daß die meiften böhmifchen Bergbaue durch 

dentfche Bergleute entdeckt und emporgebradt worden find, ftelit 
fi) durch die unläugbaren Umftände als wahrheitsgemäß dar, daß 

jaft alle bergmännifchen Kunſtausdrücke, die fogenannte Bergbau: 
8 
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ſprache, deutfhen Idioms find, der größere Theil der Bergwerfe 
und Zehen deutſche Namen führt, und daß in den böhmifchen 

Berggefegen für böhmiſche und für deutfche Bergwerke den ein- 

gewanderten Unternehmern derfelben bedeutende Freiheiten zugefichert 

worden find. 

Die eigenthümliche Verfaffung der Kafte der Bergleute Hatte 

auch die Errihtung von eigenen Gerichtsbehörden und Erlaflung 

befonderer Geſchäftsordnungen für Bergbau und Dergftreitgegenftände 

zur unvermeidlichen Folge. 

Weilin Böhmen zwei Hauptbergbanbezirke beftanden Haben, 
nämlich in den Mittelgebirgen einer, umfaffend bie Bergbaue zu 

Kuttenberg, Przibram, Deutſchbrod auf Silber, zu Eule und Knin 

auf Gold, — und ein zweiter in den Gränszgebirgen zu Joachims⸗ 
thal auf Silber, zu Bergreichenftein auf Gold — zu Schlaggen- 

wald, SHönfeld, Lauterbach, Hengit, Beringen, Lichtenftadt, Platten, 

Gottesgad, Müfenberg und Kraupen auf Silber und Zinn, dann 

in Dleijtadt und Mies auf Blei, in melden ſchwunghafter Berg⸗ 

bau betrieben worden ift; fo wurden, wie bereits früher an mehre- 

ren Orten angeführt wurde, zwei Hanuptbergordnungen, und zivar 

eine für den böhmischen (Euttenberger) von König Wenzel II. 

und eine für den deutfhen (joachimsthaler) Bergbaubezirf von 

Ferdinand I. erlaffen. 

In jeder diefer beiden Hauptbergordnungen, fo wie auch in 

ben Zinnbergordnungen Ferdinands I. kommen ausführliche gefet- 

fihe Beftimmungen über Gerichtsinjtruction und Gerichtsordnung 

für diefe Diftriete vor, und zwar ijt 

a) in der Bergordnung Wenzels II. für Kuttenberg das IL. 

bis VI. Capitel des 1. Buches und das ganze IV. Bud) diejes 

Gefeges und 

b) in der joachimsthaler Bergordnung Ferdinand's I. der IV, 

Theil derfelben dieſen beiden Gegenftänden gewidmet. 

Ueber die Beſetzung des Berichtes wird in der Kuttenberger Berg- 

ordnung Capitel IV. des I. Buches verordnet, daß das Gericht aus 
dem Urbirer und wenigftens zwei Gefhworenen zufanmengefeßt, 
das Urtheil von den legtern ausgetragen und durch den Bergrichter 
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abgefaßt, ſodann nad) eingetretener Rechtskraft in Vollzug geſetzt 

werden folle. 

Die Verhandlungen wurden von dem Bergſchreiber in Re⸗ 

gifter eingetragen, Cap. VI. 1. Bud, dann Cap. XVII. des 4. 

Buchs. Streitige Angelegenheiten zwifchen Gewerken eines Berg⸗ 

baues wegen Bergtheilen, Ansbenten und Gewerkficyaftsfachen wurden 

vom Bergmeifter mit Beiziehung von wenigftens zwei Bergge⸗ 
fhworenen im kurzen Wege entjcjieden. 

Das Proceßverfahren war theils mündlich theils fhrift- 

lid, nämlich bis zur Litisconteftation, das ift bis zur Beantwor⸗ 

tung der Klage bei der über Citation des Klägers einberaumten 

Zagfahrt wurde mündlich, dann aber mittelft 4 Sägen Replik und 

Triplit für den Kläger, dann Duplif und Quadruplik für den 

Geklagten fchriftlich verhandelt. Cap. IL. IV. et VO. des 2. 

Buches. Gegen das bei Gericht vorgelefene Urtheil konnte und 

mußte in instanti appellirt werden. Außer der Anmeldung zur 
Appellation gab es Fein Verfahren in 2. Inftanz und wurden bie 

Acten an den Föniglichen Kammergrafen als Oberrichter zur 
Entfcheidung in 2. Injtanz vorgelegt, Capitel XX. des 4. Buchs. 

Einen Revifionszug gab es damals nicht. 
Aufolge des Inhaltes der Joachimsthaler Bergordnung wurde 

wenn der vorläufige Verſuch einer gütlihen Ausgleihung der 

Streitfache feinen günftigen Erfolg Hatte, diefelbe auf den Rechts— 

weg gewiejen, jedoch mußte jene Partei, welche bei dem durch den 

Bergmeifter nad) erhobenem Sachverhalte ertheilten Befcheide nicht 

verbleiben wollte, und fich auf den Rechtsweg berief, eine Caution 

auf 20 Mark Silber für den Fall beftellen, wenn fie im Proceffe 
fachfällig werden follte Art. 4. des IV. Theils, welcher Betrag 

bei erfolgter Sachfälligkeit unnachſichtlich eingetrieben und zu Berg- 

werfs-Rothdurften angewendet wurde. Art. 33. Zur Entfchei- 

dung von ftreitigen Bergwerfshändeln war ein Berggericht beftelit, 

Art. 35.; aus wieviel Beifigern folches jedoch beitanden habe, ijt 

ini Geſetze nicht erwähnt. 

Der Gang des Proceffes war von dem im Kuttenberger Bezirke 

üblichen wejentlih in Folgendem verfchieden, es mußte nämlich fchon 

die Klage ſchriftlich in 2 Parien eingebracht und eben fo bie Ein« 
. 8* 

Das Ver⸗ 

fahren. 
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rede fchriftlih erftattet werben, — weiters war bei Appellationen, 

weiche an den Berghauptmann zu gehen hatten, Art. 25., ein 

eigener Proceß vorgezeichnet, e8 mußte die Appellation binnen 8 

Zagen fchriftlich angemeldet, und binnen 10 Wochen auf einem 
erbetenen Termine vor dem Hauptmanne in einer zweifach einge- 

reichten Schrift gerechtfertigt werden, diefe wurde dem Appellaten zur 

gleichfalls in dupplo binnen 8 Tagen einzubringenden Gegennoth: 

durft zugeftellt, dann noch A Schriften, für jede Partei zwei, 

wie in erfter Inſtanz, gewechfelt und dann erft das weiter nicht 

appellable Erkenntniß 2. Juſtanz gefällt, Art. 25 bis 30. 

Sn beiden Bergbezirken wurden bei jedem Bergamte über 

Muthungen, Belchnungen und Gewerkſchaften beſondere Bü⸗ 

cher und Regifter geführt. 

Ad II. A. S. 

Ein weiteres beſonderes Fönigliches Gericht beſtand in Prag 

unter den Namen des Eönigl. Weinbergamtes über alle in einer 
Ungebung von drei Meilen um diefe Metropole auf Grundlage des 

Mandats wailand Kaifer und Königs Karl IV. ddto. Prag, feria 
VI. post Dominicam Esto mihi 1358 angelegten Weingärten, 

deren Beliger und Inwohner. 

Die Einführung desjelben erfolgte durch das foeben bezeichnete 

bereits früher bei der Aufzählung der Geſetze unferer II. Beriode an⸗ 

gerufene Mandat, und wurde damals der Magiftrat der Altſtadt 

Drag ermächtigt, nicht nur alljährlich nach feinem Ermeſſen einen 

Bergmeifter einzufegen, fondern auch Höchft wahrfcheinlich die Ge: 

richtsbarfeit über die auf dem Xerritorium diefer Weingärten woh- 

nenden Perfonen durch denfelben ausüben zu laffen, weil e8 am 

Schluffe des Patentes ausdrücklich heißt, daß alle Wein-Gebah- 

rungs-Rechte, fo wie alle Beihädigungen der Weingärten, Wunden 

und andere Sachen dem altjtädter Magiftrate zum Berurtheilen 

übergeben werden follen. 

Diefe Realgerichsbarkeitsausübung des aftftäbter Magiſtrats über 

die Weingärten und deren Befiger fcheint jedoch blos auf die Buch⸗ 

führung über die in der nächjten Umgebung von Prag gelegenen, 

in dem Beſitze von Prager Bürgern befindlichen Weingärten bes 

Schränft gewefen zu fein, denn die altſtädter Stadtbücher, nämlich 



— 117 — 

1. Liber cont. ab au. 1404 bis 1413, dann 2. liber cont., 

ab ao. 1413 bis 1445 enthalten lateinische Inferiptionen über in 

und um ber Stadt, auf deren Weichbild angelegte Weingärten, wahr⸗ 

fcheinficy folche, welche innerhalb des Altftadt- prager Jurisdictions⸗ 

Zerritoriums angepflanzt worden waren, dagegen ift aus den wein« 

bergämtlichen Grundbüchern, welche gegenwärtig bei dem felbftftän- 

digen Bezirfsgerichte zu Karolinenthal fortgefegt werden, erſichtiich, 

daß ſchon. von dem Jahre 1406 an aud) bei dem Föniglichen Wein⸗ 

bergamte ein Grundbuch in lateiniſcher Sprade über Weingärten 

angelegt gewefen ift,') in mweldjes die über das prager Weichbild Hin« 

ausreichenden, innerhalb der Gränzen anderer Surisdictionen, naments 

ih in jenen des obriftburggräflicden Gebietes angelegten Wein 

gärten eingetragen worden find. 

Wahrſcheinlich wurden alſo bie Befikurfunden über Wein» 

gärten in zweierlei Bücher, nämlich in die der Gebietsjurisdictio- 
nen und in jene des Weinbergamtes eingetragen, wie dies rückſicht⸗ 

lich der auf obriftburggräflicdem Zerritorio angelegten Weingärten 

aus dem, mit Vorwiljen des Könige und der Stände in Folge 

eines Landtagsſchluſſes erlaffenen Handfefte des prager Oberftburg- 

grafen Wilhelm von Rofenberg Kar hervorgeht.?) 

König Wladiflam behielt fi) in dem über das Fönigliche Wein 

bergamt am Freitag nad) Maria Diagdalena 1497 erlaffenen Res 
feripte die Einfegung eines Wergmeifters, welcher bei den Wein- Der Berg⸗ 
bergen um Prag alles richten, und in deſſen Amt Niemand eins meifter bei 

greifen folfe, ausdrüdflich bevor, wie aus den landtäflich eingetras oe 

genen Privilegien diejes und nocd mehrerer nachfolgenden Kö- hen. 

nige Böhmens ſich ergibt. ?) 

Von den bei dem gegenwärtigen k. k. Bezirksgerichte Karoli⸗ 

nenthal befindlichen 39 weinbergamtlidhen Contractenbüchern gehös 

ren jene von Nr. 1 bis 19 inclusive unferer II. Beriode an. 

1) Weinbergämtliches Kaufkontraktenbuch Nr. 1. A. 2, bei dem Grundbuchs⸗ 
amte des faroliuenthaler Bezirksgerichts. 

2) Siche dieſes Handfeft abgedrudt in Weingartens Fasciculis div. jur. I. 

Buch, Seite 12— 14. 
3) Im andern landtäflihen pomeranzenfarben. Kaufguatern des Jahres 1650 

Ar. 150 Fol. B, 14 eingetragen. 
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Dezüglih der Beſetzung des. weinbergämtlichen Gerichts 

findet man den erften legalen Aufſchluß in dem erften Urtheils- 

buche desfelben vom Jahre 1522, welches im Eingange die Nad)- 

richt enthält, daß für dieſes Jahr unter der Leitung des DBerg- 

meifters Veit Orudka von Augezdez 5 nameutlih angeführte 

Männer als Beifiger gewählt worden feien.') 

Hieraus dürfte mit großer Wahrfcheinlichkeit gefolgert werden, 

daß der Bergmeifter der Vorfigende des Weinberggerichts gewe—⸗ 

fen und daß alljährlich oder wenigftens in bejtimmien Zeiträumen von 

den Weinbergsbefigern fünf Perfonen aus ihrer Diitte zu Beiſitzern 

erwählt worden feien. Die Urtheile find ſämmtlich als non dem 

Bergmeifter und deſſen Schreiber abgefaft in den Urtheilsbücdhern 

eingetragen. 

In Betreff des Proceßverfahrens in Civil- und Criminal⸗ 

Angelegenheiten kann bei dem Umiftande, daß dieſe Gerichtsbarkeit 

anfänglich vom Magiftrate der Altftadt Prag ausgeübt worden war, 

beinahe mit Beftimmtheit angenommen werben; e8 babe fi) bie= 

fe8 Gericht nad der Proceforduung der böhmifden Stadtrechte 

benommen. 

Ad. II. A. 6. 

Die in unferem Königreiche eine eigene Gattung von Staate- 
unterthanen bildenden, im ganzen Lande zerftreuten Sreifaffen und 

die lediglih an der Kandesgränze gegen Batern angefiedelten Fönig- 

lichen Freibanern des Waldhwozd befaßen gegen das Ende un» 

ſeres II. rechtsgeſchichtlichen Zeitraumes eigene Gerichtshöfe, und 

da bei jeder diefer zwei eigenthünlidhen Arten von Staatsbürgern, 

welche von jeher nebſt dem Adel und den ftädtifchen Bürgern eine 

Befreiung von jedem Unterthänigfeits- und Hörigfeitsbande zu ei» 

ner andern Privatobrigfeit als jener des Königs, deffen Kammer 

diefelben angehörten, fi) zu bewahren gewußt hat, auch eigenthüm- 

liche Redtsverhältnijfe obgewaltet haben: fo erlauben wir une, be» 

bor wir zu deren befondern Gerichtshöfen übergehen, diefe durch 

eine Kurze Hiftorifche Darlegung zu beleuchten. 

Die eigentlichen Freifaflen, über deren Urfprungszeit bisher 

1) Liber Sententiarum Wr. 1, bei dem Grundbuchsamte zu Karolinenthal. 
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feine urkundliche Nachweiſung aufzufinden gewefen ift, dürften, wie wir 

ſchon (Seite 23) in dem von den Gefegen unferer erften Periode handeln- 

den Abfate angedeutet haben, ihre Befigungen theils aus der nad 

der Einwanderung der Cechen erfolgten Vertheilung der Ländereien, 

aus welchen deren frühere Inhaber verdrängt worden waren, ab» 

leiten können, theil8 wurden vicheicht einige Zreifaffenhöfe in fpätes 

rer Zeit auf füniglichen Tandgütern oder auf den, dem Könige nach 

alten Rechte heimgefallenen, Befigungen durch Schenkungen an 

Leiblnappen, Beamte oder freigelaffene Leibeigene zur Belohnung für 

geleiftete bejondere Tienfte mit Befreiung von jedem obrigkeitlichen 

Hörigfeitsbande gegründet. 

Richtig ift es auf jeden Fall, daß die Freiſaſſen (früher Ze- 

mani fpäter näpravnici, svobodnici, aud) dediänici genannt) 

unter feiner Privatobrigfeit, fondern nur unter bem Könige geftan« 

den find, und daß ihre Befigungen fi mit der Heineren Landtafel 

regulirt haben, deshalb auch für die bücherlichen Einlagen derfelben 
nur die geringeren Gebühren zu bezahlen geweſen find.!) 

Ad U. A. 7. Ganz anders geftaltete ſich der Sachverhalt bei Kan. Frei⸗ 

den Föniglichen Freibauern in dem Gebiete Waldhwozd. bauern in 
Dieje follen von den Anfiedlungen herftammen, welche Herzog ae 

Bietiflaw J. im elften Sahrhundert in dem großen Böhmer- hwozd. 

walde zur Bewachung und Vertheidigung der Tandesgränzen gegen 

die Einfälle der deutſchen Nachbarn aus Baiern durch Herbeiziehung 

eines flavifchen Volksſtammes aus Polen in der Gegend von Taus 

und Stachau gejtiftet hat; von welchen nad und nad) die Bewoh- 

ner aller acht Sränzgerichte des Waldhwozd ihre Bevölkerung 
erlangt haben dürften. 

Diefer angefiedeite Bruderftamm der Cechen erhielt den Nas 

men der Choden, eine von dem Wurzelmorte ehodit (gehen) 
abgeleitete, auf die Gränzbegehungsverpflichtung derjelben hindeu⸗ 

tende Bezeichnung, und bildete einen feiner andern Obrigkeit ale 

dem Beherrſcher Böhmens untergegebenen mithin freien Bezirk des 

Landes, eigentlich die Bevölkerung einer Föniglichen Domaine. 

1) Rarimil. 2.0. E. XD. H. IX. bis XXIX. und Wöehrb VIIL Bud, 2. 
Cap. Seite 356. 
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An die Stelle der urſprünglichen Gränzbegehungsverpflichtung 
wurde in ſpäterer Zeit die Zahlung beſtimmter Zinſungen an die 

konigliche Kammer eingeführt. 

Diefe Gerichte wurden mit Aufrechthaltung ihrer Freiheit von 

einen Unterthänigkeitsverbande mehrmal, und zwar zuerſt vom Kate 

jer Ferdinand I. an Beter von Schwamberg, — nachdem fie fid 

tosgefauft, vom Kaifer Rudolph IL zuerjt an die Stadt Tauß, 

und fpäter als jogenannte Königsdörfer an Johann von Zub: 

Fowig den älteren um 5000 Schk. meißniſcher Grofchen mit Wie- 
bereinlöfungsvorbehalt in pfandiveifen Beſitz überlaffen , welche 

Pfandbefiggerechtfame dann an den Wolf von Kolowrat im 

Ceſſionswege übergegangen find. 

Aus diefem Verpfändungszuſtande hatten fich die Waldhwozden 

durch den zur Verwendung auf ihre Auslöfung bejtimmten Erlag 

einer Summe von 5000 Schk. meißn. an Kaifer Mathias im Jahre 

1617 wieder befreit; da fich jedoch die Bewohner der 8 freien 

Waldhwozögerichte an den bis zur Empörung gefteigerten Auflch> 

nungen der böhmifchen Stände gegen Kaifer Ferdinand II. bethei- 

ligt hatten, fo wurden diefelben neuerdings um das Jahr 1623, 

folglich) zu Ende unferer II. Geſchichtsperiode an den Taiferlichen 

General Don Martin Hoef Hnerta Freiherru von Wilherticz, 
alfo zum viertenmale verpfändet.‘) 

Die meitern Schickſale der Waldhwozder königl. Freibauern 

werben in der dritten Periade erzählt werben. 

Bon dieſer Hiftorifchen Abfchweifung zu den befondern Gerich— 

ten diefer beiden ein Mittelglicd zwifchen dem perfönlich freien Adel 

und zwifchen dem Bürgerftande bildenen Klaſſen freier, d. i. Teinem 

Hörigfeitsbande unterliegenden Staatsbürger zurücfehrend, haben 

wir über deren befondere Gerichte zu berichten, daß 

a) bie eigentlichen Freifaflen ehemals ohne Zweifel gfeich 
dem niedern Abel, fo lange die Zupen» und Gudengerichte beftanden 

haben, diefen, dann aber den Landes- und Fönigl. Gerichten nad 

Maß der Kompetenz unterjtanden haben, und zwar fo lange, big 

1) Abhandlung, betitelt der königl. Waldhwozd von J. U. Dr. J. 4. Gabriel, 

Landtagsabgeorbueten (Prag. 1864), Seite 11—15. 
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diefelben unter die Gerichtsbarkeit des Eönigl. Kammer:Procura- 

tor& geftellt worden find. Ob diefe Yurisdictions- Abänderung noch 

innerhalb unferer zweiten oder erft in der dritten Geſchichtsperiode 

eingetreten ſei, bleibt bisher deshalb zweifelhaft, weil zwar in dem 

DI. Freiſaſſenbuche fol. 237 ein Majeftätsbrief Kaiſer Rudophls LI. 

vom Jahre 1585 eingetragen erjcheint, durch welchen dem Herrn 

Wilhelm von Roſenberg einige zwijchen deffen Gütern gelegene 

Freifaffenhöfe gefd;enkt worten find, und in dem 1, Freiſaſſenbuche 

fol. Tet sequ. eine ganze Reihe von Belenntnifjen zu Breifaffenhöfen 

aus allen Kreijen eingetragen vorlömmt, in denen fich auf, in dem 

15. und 16. Jahrhunderte erfolgte, Befikerlangungen derjelbeu be⸗ 

rufen wird, weil endlid) in den von der Tönigl. Kammer an den 

fönigl. Rammerprocurator am 16. November 1629 (einverleibt im 
Anfange bes 1. Freiſaſſenbuches) zur Einbringlichmachung der Steuer» 

refte der Freiſaſſen ertHeilten Auftrage als Begründung angeführt wird, 

daß gedachte Freibauern unter feine Iurisdiction gehören, was alles 

für die fchon vor dem Jahre 1620 eingetretene Zuweifung ber Freis 

faffen unter die fiscalifche Gerichtsbarkeit fpricht, dagegen aber wies 

der bie in der Tandtafel vorkommenden Befitveränderungseintraguns 

‚gen über Freifaffengüter, und die Artifel A. XXXI. der Marmil. 

und B. V. der verneuerten Randesordnung, welche die Eintragungen 

über Freifaffenhöfe nach erwirkter Tönigl. Relation ber Hleinern Land⸗ 

tafel zuweiſen, für die gegentheilige Anficht das Wort führen. 

Da die richtige Entfcheidung über diefe von dem, früher Freis 

faffenactuar, fpäter Landrath, Gubernialrath und endlich Randes- 
rechts⸗Vicepräſident geweſenen Franz Xav. Twrdy fehr ausführlich *) 

beleuchtete Streitfrage wegen Mangel authentifcher Beweife für eine 

oder die andere Anficht ſchwerlich mehr zu erlangen fein dürfte, 

und folde auch ohne wefentlihen Belang für unfere Gerichtsver- 

faffungsgeichichte ift, fo übergehen wir 

b) zur Erörterung der befonderen Iurisdietionsverhältniffe 

der Waldhwozder königl. Freibauern. ‘Diejelben hatten ehemals 

einen eigenen Zupan, als Borftand, folglich auch einen Cudar, Richter, 
Billicus, Zins⸗ und Steuereinnehmer, dann Schreiber (pisaf), in 

1) Twrdy's pragmatifche Geſchichte der Freiſaſſen, Prag 1804, ©. 55—66, 
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der nämlichen Art, wie die Organifirung eines Zupenbezirfsamtes 

damals eingerichtet war. 

Daß ihre Befigungen eben fo wie jene der böhmifchen Yrei= 

faffen fi) bis gegen das Ende des 16. Jahrhundertes mit der Elei- 

nern Landtafel regulirt haben, dürfte nach den vorwärts angeführ- 

ten Abfägen der Darm. Landesordnung und nad) den von uns er- 

örterten Einlagen in den Quaternen Comunitat. von 1542 Nr. 

250 D. 19 — Wietöj Zapisech Weyp. ab1542 Wr. 84 B.25 — 
Comunitat, ab 1550 Nr. 231 D. 23— Pamätky papauskowy ab 
1591 Nr. 169 A. 28 einem Zweifel eben fo wenig unterliegen, als 
die Annahme, daß die Walbhwozder Inſaſſen aller 3 Gerichte nad) 

Verfall ihrer frühern, der Lage nad) wahrfcheinlih zu Scütten- 

hofen beftandenen, Zupa und Cuda einem köoniglichen Yufticiarius 

(popravec) in Abhandlungs- und Streitfachen unterjtanden haben. 

Während der ‘Dauer ber viermaligen Verpfändung kamen die 

Waldhwozder Freibanern, unter Beibehaltung eines eigenen politi» 

ſchen VBorftandes, in Yuftizangelegenheiten unter die Gerichtöbarfeit 

der Yuftiziäre der Pfandbefiger, und diefe legten höchſt wahrjchein- 

ih, um die ihnen gebührenden Zinfungen zu fichern, über die ein— 

zelnen Höfe Regiſter an, welche zu Eude unjerer IL. Periode als 

Grundbücher an die Stelle der Heinern Landtafel eingetreten fein 

mögen, da feit der Verpfändung des Waldhwozd an Hoef Huerta 

feine Cigenthumsübertragungen bezüglich der dortigen Befigftände 

in der Landtafel vorlommen. Die Fortſetzung der Waldhwozder 

Yurisdictionszuftände wird in unferer III. Periode vorkommen. 

Ad L. B. I. 

Unter den beſonderen Gerichten zweiter Art war in unſerer 

II. Periode das prager Burggrafengericht, nach dem Ausſpruche 

des Victorin von Woͤehrd, unter den ſogenannten Herrengerich- 

ten (soudüv pannich) das 5. dem Range nad). ") 

Dasfelbe wurde von uns deshalb unter die befondern Ge⸗ 

richte eingereiht, weil im Königreihe Böhmen in älterer Zeit noch 

ein zweites Burggrafengeriht mit einer gleichartigen, obgleich etwas 

erweiterten Caujal-Competenz zu Königgräg für den gegen feine 

—— 

1) Wöehrd im I. Bude, 5. Kapitel Seite 8. 
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nnnmehrige eine weit größere Ausdehnung gehabt habenden könig⸗ 

gräger Kreis beitanden hat, über welches im nächſten Abſatze ge⸗ 

fprochen werden wird. 

Obgleich e8 keinem Zweifel unterliegt, daß das Gericht des Das Pra- 

prager Burggrafen aus fehr alter Vorzeit herſtamme, fo läßt ger Burg 

fi) doc der Anfangspunft feiner Einführuug hiſtoriſch nicht mil grafenamt. 

Beſtimmtheit angeben, weil man zwar nachweiſen kann, daß bereits 

in der erften Hälfte des eilften Jahrhundertes Burggrafen (Caste- 

lani) des Prager Schloſſes beftanden haben, e8 jedoch unbelannt 

ift, ob dieſelben nebft der Beſchützung der königlichen Burg zugleich 

auch die Leitung einer Gerichtsbehörde zu beforgen hatten. Es ge- 

ſchieht zwar in ber Majestas Carolina, dem mißlungenen Verſuche 

ein alfgemeines gefchriebenes Geſetzbuch für Böhmen einzuführen, 

an mehreren Stellen, nämlich art. XVII et XXI Erwähnung 

vor Burgprafen als Vorſtänden von Gerichten ihres Schloßbezir⸗ 

tes, allein diefe feheinen nur die Gcrichtsbarfeit über die zu diejen 

töniglihen Burgen gehörig geweſenen Vafallen ausgeübt zu haben; 

denn in dem art. XX des befagten Gejeßentwurfes wirb von ben 

ordentlihen Gerichten in den Streifen (krajiny) gehandelt, welche 

aus drei Richtern (Popravcen, auch Yuftitiaren genannt), höheren 

Standes als dem größeren, und? 3 Gerichtsmännern (Scabinis) 
niederen Adels al8 dem Heineren Gerichte nach) der Form bes grö- 

Bern und Eleinern Landrechtes haben beftchen follen"); von einem 

eigenen Rechte (das ift Gerichte) des prager Burggrafen mit einer 

gewiſſen Cauſal-Competenz kömmt jedoch darin nichts vor. 

Die erfte beftimmte Nachricht von’ einem eigenen Gerichtshofe 

unter dem Namen des prager Burggrafenrechts erjcheint in dem 

Werle Victorins von Wocehrd, worin demfelben ein eigenes Capitel, 

nämlich) das 5. des erjten Buches gewidmet, und deifen Inhalt 

fpäter mit geringen -Abänderungen in die erfte Ausgabe des erjten 

gefchriebenen Geſetzbuches für Böhmen, d. i. der alten Wladiſlaw'⸗ 

ſchen Landesordnung vom Jahre 1500 und zwar in den Abſchnitte 

vom prager Burggrafengerichte (o soudu purkrabie praZsk&ho) 

aufgenommen worden ift. °) 

1) Siehe Balady’s Ardiv II. Theil, Seite 101— 105. 

2) Palady’s Arhiv V. Theil, Seite 178— 188. 
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Die in weiterer Zeitfolge erfchienene corrigirte Landesordnung 

Kaiſer Marimilians vom Jahre 1564 enthält über die Zufammen- 

fegung und Competenz des prager Burggrafengerichts folgende Be⸗ 

ftimmungen, welde jene ber alten Wladiſlaw'ſchen Landesordnung 

theil8 wiederholen, theil8 ergänzen und berichtigen, nämlid in © 

XIX, daß’ bei diefem Gerichte ſechs adelige angejeflene und ehren- 

hafte Beifiger nad) der Auswahl des oberften Burggrafen be⸗ 

ſtehen ſollen. 

O. XXI, daß dieſes Gericht über alle Streitigkeiten aus 

Schuldbriefen, und aus anf Pergament geſchriebenen mit an- 

gehängten Infiegeln des Cedenten und dreier Zeugen verfehenen Ab⸗ 

tretungsurfunden (dobr& vule) wie auch ©. XXXIX über be- 

gehrte Bürgfchaftsanfhebung vor eingetretener Fälligkeit der 

Schuld, nit minder ©. XLVI über Schuldfahen, wenn bie 

errichteten Schulöbriefe erwiefenermafjen in Verluſt gerathen oder 

durch eine Fenersbrunſt vernichtet worden find, zu enticheiden, weitere 

®. XLI dem Gläubiger zu dem auf Nichtzahlung der Schuld 

am DBerfullstage ausbedungenen Bußen, d. i. Gelditrafen zu 

verhelfen babe. . 

Bezüglich des Verfahrens galten bei dieſem Gerichte bie 

Normen, wie bei den andern Yandes- und Löniglichen Gerichten 

mit den Abweichungen, daß 

O. XXI. die Vorladung zur Tagfahrt durch briefliche mit 

dem burggräflichen Amtefiegel verichene, nad eingebradhter und in 

die Negifter des Gerichts eingetragener Klage (pühon) erlafjene 

Borforderung gemacht wurde, welche dem Kläger zur Beſtellung 

durch einen jichern Boten oder durch einen beeideten Gerichtsdiener 

übergeben wurde, und wenigftens 14 Tage vor dem Gerichtötage 

dem Geklagten zugeftellt werden mußte, daß "dem Geklagten nur 

eine Eritredung der Verhandlung bewilligt werben durfte, und 

O. XXIII. daß die Parteien nicht perfönlich bei Gericht zu 

erfcheinen brauchten, fondern fi durch Bevollmächtigte vertreten 

zu laffen berechtigt waren, endlich 

O. XXXH. und XXXIU, daß in den Fällen, wenn gegen 

die Klage eingewenbet wurde: es fei die Schuld, worüber der 

Schuldſchein lautete, bereits berichtigt, oder das Siegel fei nicht 
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jenes bes Geflagten, was fo viel befagen wollte, al8 die Urkunde 

fei falih, da8 Burggrafengericht nicht zu entfcheiden berechtigt, 

fondern verpflichtet geweſen ift, die Streitfache dem Könige oder dem 
größeren Landeegerichte zur‘ weitern Amtshandlung zu überreichen, 

Uebrigens wurde sub ad I. 3 angeführt, daß die Abhaltung des 

Gränzgerichtes zu ben Obliegenheiten des prager Burggra- 
fen gehörte, und es bleibt nur noch-zu bemerken übrig, daß das 

Burggrafengericht Feine bejtimmten Seffionszeiten hatte, fondern 

deſſen Zufammentretung nad) Bedarf angeordnet wurde, wobei noch 

die wichtige gefegliche in diefem Capitel sub ©. XXIV vorfom« 

menhe Beſtimmung hervorgehoben wird, daß bei den verbrieften 

Schulden, welde binnen drei Iahren und ſechs Wochen nad) ber 

bedungenen Berfallzeit nicht eingeflagt worden find, die Berjäh- 

rung der Forderung eingetreten fei, endlich wird noch beigefügt, 

daß der oberfte Burggraf ut L. LIII den prager Burggrafen 
zu ernennen, und bemjelben zenge ©. XXXVI jährlid 25 Schod 

böhmiſche Groſchen nebſt Verköſtung für ihn und feine Bebienfte- 

ten, dann Haber und Hufbefchlag für 3 Pferde zu verabreichen 

Batte. 

Ad Il. B. 2. 

So mie auf dem prager Schloffe hat auch anf jenem zu Burggra⸗ 

Köningräg ein Burggrafenamt, jedod nur für ben Töniggräg: fenamt für 
zer Kreis beftanden. ven ige 

Diefer Kreis ift damals dem Umfange nach weit größer als Pan 

gegenwärtig gewefen, da nad) Ausweis der alten Karten von Böh- 

men bis zum Jahre 1751 der ganze fpätere bidſchower Kreis zu 

denifelben gehörig war, mithin die größere Zahl der Föniglichen 

Leibgedingftädte in deffen Bereiche gelegen war. 

Ueber die Einführung, Verfaffung und Competenz diefes 
Gerichtshofes find nur jene Aufflärungen vorhanden, melde uns 

Stranjfy in feiner Respublica Bojema geliefert hat, !) und bie 

berjelbe aus den nad der Anmerkung Seite 524 damals noch 

beftandenen Regiftern bes Töniggräger Burggrafengerichts ge- 
ſchöpft haben dürfte. 

1) Paul Stransiy Respnblica bojema, Seite 523-6524. 
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Diefe Regifter find gegenwärtig eben fo wie jene bes prager 

Burggrafengerichts nirgends mehr vorfindig. Paul Stranſty be= 

hauptet, daß das Töniggräger Burggrafengericht in der Vorzeit der 

Gerichtshof der Witwen ber Könige von Böhmen gemefen fei, 

welche nach dem Abiterben ihrer königlichen Gatten in den vollen 

Genuß der Einkunfte aus den, zu ihrem Witthume beſtimmt ges 

wefenen Leibgedingitädten getreten find. ?) Diefe Anficht hat zwar 

einerfeits den Umſtand für fi), daß die bei weitem größere Zahl 

der Leibgedingftädte damals und nod) bis jegt in dem königgrätzer 

Kreife gelegen ijt, es ftreitet aber andererfeit8 gegen bdiefelbe ber 

Beſtand bes königgrätzer Burggrafen als Landeswürdenträger, wie 

dies aus A. XLVI der Marimilian’fhen Landesordunung hervor- 

geht und einen mächtigen das Gegentheil andeutenden Rechtsgrund 

zu bilden fcheint. 

Nah Stranekys Anführung follten nebft den in den übrigen 

Kreifen bes Königreich8 zur Competenz des prager Burggrafenge- 

richts gehörig geweſenen Streitfachen, auch Rechtshändel aus müud: 

lichen Stipnlationen überhaupt, und aus Heirathsverträgen 
insbefondere, dann über Berichtigung von Procchkoflen und 
Schäden der Verhandlung und Entfcheidung deffelben zugewiefen ges 

weſen fein. 

Ganz gewiß und urkundlich erwiefen ift, daß über dieſe 

Competenz bis zum Schluffe des 15. Jahrhunderts bei der Landes⸗ 

regierung feine Klare und beftimmte Kenntniß beitanden habe, denn . 

e8 wurde auf dem Landtage vom Sahre 1600 über das FLöniggräz- 

zer Burggrafengericht ein eigener Artikel abgefaßt, welcher dahin 

lantete, daß, da die Randesordnung von biefem Gerichtähofe feine 

Erwähnung macht, der königgrätzer Burggraf aufgefordert werde, 

die über die Beſetzung, Einrichtung und Competenz dieſes Gerichts» 

hofes etwa vorhandenen alten Gedenkurfunden der auf jenem Land⸗ 

tage zur Ergänzung der Landesordnung gewählten Commiffion zu 

dem Ende vorzulegen, damit biefer Gerichtshof durch die Landes⸗ 

ordnung beftättigt werben Fönnte. *) 

1) Baul Stransty Respublica bojema, Seite 503. 

2) Fandtagsfhluß vom Jahre 1600, Seite 57, vorfindig im Archive bes pra- 
ger Magiftrate. 
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Es muß aber in biefer Richtung in den fpätern Jahren nichts 

gefchehen fein, weil weder bis zum Ende unferer zweiten Geſchichts⸗ 

periode auf den Landtagen eine ähnliche Schlußfaffung, wie bies 
bezüglich des Gränzgerichtes der Fall war, eingetreten, noch in den 

weitern Gefchichtsperioden eine Erwähnung von dem Töniggräßer 

Burggrafenamte als einem Gerichtshofe gefchehen ift, daher fcheint 

berfelbe in dem erften Viertheil des fiebenzehnten Sahrhundertes 

ganz eingegangen und bie Föniggräger Burggrafenwürde blos 
als Landesamt beibehalten worden zu fein. 

Bevor wir von den befondern königlichen und Landesgerichten 

zu jenen der Städte und Obrigfeiten übergehen, fönnen wir nicht 

unterlaffen, über diejenigen Affiftenz-Leiftungsorgane einige bün⸗ Aſſiſtenz⸗ 

dige Notizen zu ertheilen, welche beftimmt waren, denen hohen Leiſtunge⸗ 

und niedern Beamten der zu Prag ihren Sik gehabt habenden Organe. 

Gerichtshöfe bei Ausführung der Erecutionsführungen auf Perjo- 

nen und unbemwegliche Güter gegen Widerfeglichkeiten der. Executen 

hilfreiche Unterſtützung zu leiſten und die Polizei in ihren 

Kreiſen handzuhaben. 

Nachdem die Zupen⸗ und Cudenamter durch Verwandlung 

derſelben in Magiſtrate der königlichen, Leibgeding-⸗, Berg⸗ und 

Herrenſtädte eingegangen waren, wurden die zu Anfang unſerer 

zweiten Periode eingeführten Popramezen, welchen die Functionen 

ber vormaligen Zupane in militäriſcher und polizeilicher Bezie⸗ 

hung zugewieſen waren, zugleich mit der Verpflichtung der Aſſi⸗ 

ſtenzleiſtung betraut, wenn ſolche von den zu Executionsvollfüh—⸗ 
rungen auf dem Lande oder in der Hauptſtadt abgeſchickten Ge- 

richtsperjonen in Anfpruch genommen wurde. 

Bon ben Poprawczen wird in ber Majestas Carolina an Boprawcen 

mehreren Stellen namentlich in den Artileln XX. XCVIII. C. II. 

3c. gefprodhen, und von ber Kompetenz als Gerichtsbeamten da- 

fefbft, wie auch in Bictorin Woehrd's Werke, Seite 215, eine 

furze Erwähnung gemad)t. 

Näheres find wir über diefe ehemaligen Gerihtsbeamten an⸗ 

zuführen bisher außer Stande, da wir trog forgfältiger Nachfor« 

ſchungen nicht fo glücklich waren, urkundliche Aufſchlüſſe über dem 

Umfang ihrer Amtswirffamfeit aufzufinden. 
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Diefe Beamten⸗Charge änderte in der fpätern Zeit ben 

Namen, e8 wurden nämlich in den Kreifen Kreishauptleute und 
in der Hauptſtadt zwei Zandeshauptleute (Hejtmane krälov- 

stvi desk&ho) angeitellt, von denen die Marimilian’fche Landes; 

ordnung in zwei Eapiteln handelt. 

Diefe Namensänderung der in die Functionen der ehemaligen 

Poprawezen wenigftens theilmeife, nämlich in Betreff der Sicher- 

heitspofizei und Gerichtsaffiftenz eingetretenen Landes: und Kreis- 
hauptleute, dürfte erft Turz ober wenigftens während ber Regierung 

Ferdinands J. ftattgefunden Haben, weil die ältern Ausgaben der Lan⸗ 

besordrrung vom Jahre 1500 und 1534 von diefer Beamtenkate⸗ 

gorie nichts ermähnen, in ber corrigirten Ferbinandäifchen Landes⸗ 

ordnung vom Jahre 1549 7) aber eigene mit jenen der Marimi- 

lian'ſchen Landesordnung beinahe ganz übereinftimmende Kapiteln 

von AR. XVI bis XIX dem Amte der Landeshanptleute und non 

R. XX bis XXXL jenem ber Rreishanptleute gewidmet find. 

Auch geht ans der Beitimmung der Ferdinandäiſcheu Landes- 

ordnung sub O. IH Fol. 129 ‘hervor, daß früher die Landes⸗ 

hauptleute und deren Räthe einen eigenen Gerichtshof gebil- 

det haben und daß deffen Functionen an das königliche Kammed- 

gericht übertragen worden find. 

Die diefen beiden Sicherheitsbehörden in der Maximilian⸗ 

Shen Landesordnung gewidmeten von AR. VII bis XXII reichen- 

den Capitel enthalten folgende Beftimmungen : 

R. VIH. Zu dem Amte der Landeshanptlente wurden vom Kö⸗ 

nige ſtets zwei Perjonen defhalb ernannt, damit in Fällen der Ab⸗ 

wefenheit oder Verhinderung des einen ber andere zur Webernahme 

der Amtsführung vorhanden wäre. Denſelben waren zur Beihilfe 6 

Derfonen ans dem Herren- und 6 aus dem Ritterftande beigegeben. 

R.IX. Die Landeshauptleute oder wenigftens einer von ihnen 

mußte Stets auf dem Wenger Schloffe anweſend und zur nöthis 
gen Hilfeleiftung bereit fein. 

R. X bis XII Die Verpflichtung der Landeshauptleute beftand 

hauptſächlich in der Unterfiügung der Gerichte und in der Wah⸗ 

1) Mit königl. Privilegio herausgegeben von Waldrich Humpoletz von Pries 

ſtiborj a0.1550 Fol. 141—147. 
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‚ zung fowohl der öffentlichen als der Privatſicherheit, felbe Wirtunge— 

hatten Abſagungen, Fehden und Einſchüchterungen durch gefähr- 

the Drohung hintanzuhalten, deren Folgen möglichſt zu ver» 

hindern, Räuber, Mörder und Brandleger zu entdecken, zu verhaf- 

ten und dem Gerichte zu überliefern. von eingetretenen Abſagun⸗ 

gen, Fehden und Kriegsanfündigungen feindliher Nachbarn ſchnelle 

Nachricht in die bedrohten Kreife zum Aufgebote der Gegenmehr 

zu geben, mit einem Worte die Oberpolizeiaufficht über die 
Hauptftabt und das ganze Land zu führen, auch 

R. XVI über Berufungen gegen Berfügungen und Ent Kreis 
Schädigungen der Kreishauptleute zu entjcheiben. hauptleute. 

- R. XIII. Die Kreishauptlente wurden alljährlich von dem 

Könige ernannt, Die hiezu ohne Beſchränkung auf einen beftimm- 

ten hohen Stand ernannten Berfonen durften die Uebernahme die- 

ſes Amtes nicht ablehnen. 

R. XIV. Denfelben lag vorzüglich ob, willfürliche, eigenmäch- 

tige, fomit unberechtigte VBerhaftungen, Gefangenhaltungen, Peini⸗ 

gungen und Zödtungen von Unterthanen fremder Herren hintan- 

zuhalten, oder wo folche eingetreten waren, zu beheben, beziehungs- 

weife zu beftrafen, über Anzeige foldher Fälle die Auslieferung der 

Gefangenen an ihre Herren oder wenigftens deren Geltellung vor 

ihr Amt zu verfügen, die Eigenmädhtigkeiten nad) Maß ihrer Gefähr- 

Tichleit für Leben und Gefundheit der Verhafteten mit Geldbußen 

in der Höhe von 10 bis 300 Schod böhm. Grojchen zu ahnden, 

und bei vermweigertem Erlage durd Relation an den König oder 

Statthalter die Erlaffung von Steckbriefen (zatyka£i) gegen die 

Schuldigen zu begehren; ferner 

R. XV in ihrem Bezirke ftets Waffenbereitichaft zur Abwehrung 

von feindlichen Einfällen oder einheimischen Fehden zu halten. 

R. XVII XVIII et XX. Alle zwei Monate Streifungen 
und Hausvifitationen zur Aufgreifung verdächtigen Geſindels ober 

berüchtigter Uebelihäter abzuhalten, nicht minder Bettler und Lands 

ftreicher abzufchaffen, fofort die verhafteten mehr oder minder be= 

inzichtigten Leute an das nächſte Strafgeriht abzuliefern; endlich 

zeuge W.IV. die Gewerken auf Gold- und Silberbergwerfen 
zu fhügen, und die Grundobrigkeiten zur Erfüllung ihrer den 

9 
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erftern gemäß Ferdinandäiſchen Bergwerfövertrags ſchuldigen Leiftungen . 

allenfalls mit Herbeirufung des oberften Münzmeifters zu verhalten. 

Dur Landtagsſchluß vom Jahre 1610 Seite 45 wurde den 

Hauptleuten des Königreiches verboten, fih in Rechtsſachen ein- 

zumiſchen. 

Ad II. B. 3. 

- Im Verfolge unſeres Berichtes über die beſonderen Gerichts⸗ 
behörden in Böhmen gelangen wir nunmehr zu den den Städten 

und Märkten durch Privilegien des Landes, des Königs und der 
Herrihaftsbefiger ertheilten Gerichtsbarkeitsgerechtſame, deren Organe 

die bei denfelben eingeführten und bis zum Ende unferer vierten 

Die Periode als Gerihtshöfe in Wirkſamkeit gebliebenen Magiftrate 
Magiſtrate geweſen find. Ueber die Art und Zeit der Begründung der Städte 

und Dearftfleden in unferem Baterlande haben wir bereits in der 

Einleitung und in der Daritellung der erjten Periode fo ausführ- 

lihe Notizen geliefert, dag wir hier nur nod Folgendes beizufügen 

für nöthig erachten. 

Die von den böhmischen Königen des przemyslidiſchen Manns⸗ 

ſtammes, hauptſächlich von Ottofar I. und IL. zur Erlangung eines 

kräftigen Gegengewichtes auf den Landtagen und Heerzügen wider 

die Macht des reich begüterten hohen Adels, bei den Burgen des 

Königreiches, welche die Sige der politifchen Behörden fowohl als 

der Gerichte in den einzelnen Landesbezirken gemwefen find und 

Aupen genannt worden waren, angelegten und wit bedeutenden 
Freiheiten für ihre Einwohner ausgeftatteten Eönigliden Städte 

erlangten zur Gerichtsbarkeitsverwaltung über die dort angefiedelten 

freien Leute durch königl. Privilegien Magiftrate rate für ihre Weich⸗ 

bilde und d dieſe traten an die Stelle der bei Uebergang des Re⸗ 

gentenſtammes der im Mannsgeſchlechte erloſchenen Przemysliden 

auf jenen des Hauſes Luxenburg in Schutt und Trümmer zerfal⸗ 

lenen Zupen-Berfaffung. 

Die Majestas Carolina zählt fhon in dem Abſatze „Bon 

den Befisnungen und Städten, welche zur Fönigliden Kammer 
als unveräußerliche Güter gehören '), 16 Städte diefer Eigen- 

ſchaft auf, nämlich: 

1) Palacky's Archiv II. Theil, Seite 85. 
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Prag, Königgräg, Chrudim, BPilfen, Nimburg, Leitmeritz, Saaz, 

Drür, Kaaden, Tachau, Taus, Piſek, Budweis, Caſlau, Luttenberg, 

Kaurzim und die Pfandſchaftsſtadt Eger. 

Folgende königl. Städte wurden von Karl IV. als zur Ber: 

pfändung im Falle königl. Nothdurft wie auch zur Verleihung auf 

Lebenszeit als Witthum an die Königinenwittwen, und ald Aus- 

ſtattung an königl. Schweftern ud Töchter geeignet erklärt: 
Faromier;, Trautenau, Königinhof, Melnif, Außig, Laun, 

Schlan, Rafonig, Mieß, Klattau, Beraun, Schüttenhofen, Kollin "). 

In der Folgezeit unjerer II. Periode haben einerjeits fich mehrere 

urſprũnglich als Herrenftäbte angelegte, nad) Eonfiscirung der Güter 

ihrer Grundherren, die an die königliche Kammer gefallen, durch Los⸗ 

fauf von der Unterthänigkeit des königlichen Fiscus zur Gat- 

tung lönigliher Städte emporgefhmungen, 3. B. Deutſchbrod, 

anbderfeit3 verloren einige, 3. B. Tachau, durch Verkauf oder Ver⸗ 

pfändung diefe Eigenſchaft. 

Die Fönigliden Städte waren fhon in unferer II. Periode Unterfchei- 

don -viererlei Gattung : bung der k. 

1. Privilegirte Städte, welche unmittelbar der Statthalterei Städte. 

unterftanden, nämlich: a) die vier Prager Städte, Altitadt, Neu⸗ 

ftadt, Eleinere Stadt und obere Stadt oder Hradſchin, b) Bud⸗ 
weis, c) Pilfen, d) Kuttenberg, e) Kommotau, f) Elbogen. 

2. Königlihe Städte, welche unter die unmittelbare Ober- 
anfficht bes königl. Landesunterfammeramtes gejtellt waren, 

nämlich: a) Außig, b) Beraun, c) Böhmiſch-Brod, d) Brürx, e) 

Gaslau, f) Deutfchbrod, g) Sungbunzlau, h) Kaaden, i) Kaurzim, 

k) Klattau, I) Kolin, m) Laun, n) Xeitmerig, o) Mieß, p) Nim- 

burg, q) Pilgram, r) Piel, s) Rafonig, t) Rokitzan, u) Saay 

v) Schüttenhofen, w) Zabor, x) Taus, y) Wodnian. 
3. Die Föniglicden Leibgedingftädte, das ift diejenigen urs 

fprünglich königlichen Städte, welche und zwar zuerft Königgräß, 

Saromeit, Chrudim und Politka im Jahre 1307 vom König 

ubolf I. feiner Gemalin Elifabeth, dann fpäter aud) Königin: 

hof, Neubidſchow, Hohenmant, Melnjf und Trautenau nebſt 

1) Palacky's Archiv III. Theil, Seite 87 und 88. 
9* 
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den vorbenannten 4 Städten zum Witthume der verwittweten 

Königinen von Böhmen ausgefchieden wurden, von benen biefelben 

die Einkünfte bezogen, Patronatsrechte fammt fonftigen Gerecht⸗ 
famen, als Ernennung der Magiftratsglieder, Erneuerung des Rathes, 

Aufficht über die Gebahrung mit dem Gemeindevermögen, nad) Ab» 

leben ihrer Gatten bis zu ihrem Tode ausübten, jedoch zeuge L. 

XXV. Mariml. Landesordnung nicht berechtigt waren, dieſe Stäbte 

zu veräußern oder zu verpfänden. 

Dieje Leibgedingftädte hatten, zuerft den Amtmann der Kö- 

nigin zum Oberauficher, und wurden in der Folgezeit von einem 

eigenen, nämlich dem Unterfammeramt, bezüglich ihrer Gebahrung 

mit dem Gemeindevermögen überwacht. 

4. Die königlichen Bergitädte, welche bei den auf ben 
Bergftäbte, Staats» und königlichen Gütern emporgefommenen Bergwerfen nach 

Jurisdie⸗ 

und nach entſtanden waren. 

Es waren dies nebſt Budweis, Kommotan, Kuttenberg, 

Mies, Deutſchbrod und Tabor, welche, obgleich auch Bergſtädte, der 

noch bevorzugteren Klaſſe der königlichen Städte angehörig waren, 

Abertham, Bergreichenſtein, Bleiſtadt, Böhm⸗Wieſenthal, 

Eule, Gang, Gottesgab, Joachimsthal, Lauterbach, Platten, 

Preßnitz, Przibram, Rudolphſtadt, Schlaggenwald, Schön- 

feld, Sebaſtianberg, Sonnenberg, Unterreihenftein und 

Weipert. j 
Diefe waren ber Beauffihtigung des Oberfimünzmeifters 

untergeordnet. 

Allen diefen 4 Gattungen königlicher Städte war das Recht 

tionsreht der Gerichtsbarkeit theils mit, theild ohne Blutbann, d. i. Eri- 
der Städte. 

minaljudicatur durch Privilegien erteilt worden, und wurde durch 

Magijtrate nebft dem auch bei der Alt und Neuftadt Prag, dann 

bei einigen größern Städten, 3. B. Pilfen, Budweis und gegen 

Ende unferer II. Periode auch zu Leitmerig durch befondere für be- 

ftimmte Gattungen von Rechtsſachen ansgefeste (delegirte) Ge⸗ 

richte, welche Zehen⸗, Acht⸗, Sechsmänner⸗ und Floßämter benannt 

wurden, ausgeübt. 

Nebſt diefen königlichen Städten gab ed nod) eine große An- 

zahl von fogenannten Herrenftädten, welche theils in einem bloßen 
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Schutz und theils in einem vollfländigen Unterthänigkeitsver- 
hältniſſe gegen ihre Schußs oder Grundobrigkeit geftanden find 

und durch ihnen von dem Grundherrn ertheilte, von den Königen 

beftätigte Privilegien die Gerichtsbarkeit über ihre bürgerlichen Ein- 

wohner theils mit theils ohne Blutbann erlangt haben. 

Auch in diefen Städten wurde die Ausübung der Gerichtsbar⸗ Die Magis 

Yeit durch ihre Magiftrate beforgt. ratur, ihr 
Die Anzahl der Rathsmänner, auch Rathsfrennde, Schöp- Weſen. 

pen oder Rechtsſprecher genannt, war nach dem verſchiedenen Wort⸗ 

launte ihrer Privilegien verſchieden, dieſelbe ſchwankte zwiſchen 18 

nnd 6 Perſonen. 

Bei jeder der 4 prager Städte beftand das Magiftrats- Prager 
collegium aus 18 Berfonen. m 

Das Rathögremium wurde alljährlich auf die (S.68) bei dem 
Auszuge aus den Stadtrecdhten A. XVIII. angedeutete Art erneuert. 

Dis zum Jahre 1547 war bei den Rathefikungen Fein könig⸗ 

licher Beamter anwejend; nad dem in der Einleitung erwähnten 

blutigen Landtage jedoch wurde in diefem Yahre das Amt der 

königlichen Richter bei allen königlichen Städten 1., 2. und 3. 

Gattung, welde an ber Empörung Theil genommen, eingeführt. Der fon. 
Diefe Löniglichen Beamten waren kraft der ihnen ertheilten Richter. 

Inſtruction beauftragt, den Rathsverſammlungen der Magiſtrate 

beizuwohnen und darauf zu ſehen, damit in denſelben nichts der 

Regierung Nachtheiliges berathen und beſchloſſen werde. *) 

Eine Ausnahme von diefer Beauffichtigung genoßen die da- 

mals dem Könige treu gebliebenen königlichen Etädte Außig, Bud⸗ 

weis und Pilfen, welde von biefer Regierungscontrole verſchont 

geblieben find. 

Die Stadtrehte geben in dem 3. und 4. Capitel eine aus⸗ 

führlihe Gerichtsinſtruction, vom 5. bis 15. Capitel aber eine 

gut geregelte Gerichtsordnung, von welchen beiden Ordnungen 

fehr vieles bis auf unfere Zeit beibehalten worden if. Ein 

kurzer, dasjenige, was früher fehon exrtrahirt worden, ergänzender 

1) Pelzels Geſchichte Böhmens n. Theil, Seite 598 — 594. Pubiczkas Ge- 
ſchichte Böhmens VI. Theil, 2. Band, Seite 153, 
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Auszug aus jeder diefer beiden formellen Rechtsnormen des 16. 

Sahrhundertes dürfte für Nechtshiftorifer und Yuriften, welche an 

der Tarleguug des Fortfchreitens der Vervollfommmung in unferer 
Gerichtspflege ein Intereffe haben, nicht nnerwunſcht ſein, deshalb 

fügen wir ſolchen hier bei. 

Wie bereits erwähnt worden, hatten die ſtädtiſchen Gerichte 

zwar keine eigentlichen ſtabilen Präſidenten, da der Vorſitz (das 

Des Pr: Bürgermeiſteramt) und die mit demſelben verbundenen anſtren⸗ 

germeiner— genden Functionen allmonatlich an eine andere Perſon des Stadt⸗ 
rathes überging; es genoß jedod der erfigewählte und bei den 

Ernenerungen gewöhnlich beibehaltene Rathsmann feit der Mitte 

des fechszehnten Jahrhunderts ftatt der früheren Bezeichnung Pro- 

conful, den Ehrentitel Primator und Hatte in der Wirflichkeit 

das Anfehen und den Einfluß eines Präfidenten neuerer Zeit; 

berjelbe verjah nach jeder Rathserneuerung der erite das Bürger⸗ 

meijteramt, gab zuerjt feine Stimme bei Berathungen ab, und 

wurde auch gewöhnlih am meiften für die Amtshandlungen des 

Magiftratd verantwortlicd gemacht. *) 

Nach A. IV. Hatte der Bürgermeifter darauf zu fehen, daß 

die Geſchäfte unter die Räthe gleichmäßig vertheilt werden, aber 

nicht außer Acht zu laffen, — daß jedem derjelben feiner befondern 

Geſchicklichkeit anpaſſende Arbeiten zugewiefen werden. 

Zeuge A. VI. hatte berfelbe das Stadtfiegel zu verwahren. 

4. VIH Die Räthe (Rathsfreunde) hatten das Amtsge⸗ 

heimniß jtrenge zu wahren, durften 

A. AL bei Strafe der Entfegung Feine Geſchenke von Pars 

teien annehmen; 

A. XV. bei Verluſt des Halfes in Streitfachen, bei denen fie 
gefejfen, während der VBerhandlungsvertagung feinem Theile Unter- 

weifungen oder Warnungen geben, auch bei feiner Sache mitftims 

men, in welcher diefelben mitbefangen waren. Gemäß 

A. XVI. war ollein der Bürgermeifter berechtigt, die Par 

teien vorfordern zu laſſen; — und zwar nach der Reihe der An—⸗ 

meldungen zur Citation ; jedoch hatten Angelegenheiten der Wittwen, 

Waifen und renden immer den Vorzug; derfelbe ſollte 

1) Karl Jaromir Erben’s Werk: die altftädter Primatoren. Prag 1858. S. 1u. 2. 
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A. XVH. nad dem Weggehen aus dem · Rathe ſich ſtets bei 

Haufe für Parteien, die eiwas vorzubringen hatten, finden laſſen, 

und bei nothwendigen Gefchäften außer der Stadt einen andern 

Rathsfreund zu feiner Vertretung befehlen. 

A. XXU ein ausgefprodenes Todesurtheil hatte der Bürger⸗ 

meiſter ſelbſt zu publiciren. 

A. XXIV. Die Rathofreunde ſollten in der Regel, dringende 

Fälle ausgenommen, Verhandlungen und Urtheilsfällungen nur auf 

dem Rathhauſe vornehmen. . 

a. XXV. Niemand Tonnte in das Shöppenamt kommen, ber 

nicht wenigftens durch drei Sabre mit der Gemeinde pflichtmäßig 

Sutes und Böſes getragen Hatte. 

A. XXVI Die Beſchlüſſe folten nad Stimmenmehrheit 

mit Dirimirungsbefugniß für den Pürgermeifter bei Gleichheit 

der Stimmen gefaßt werden. 

A. XXVII. et 4. XLI Weder Bürgermeifter noch Räthe 

durften in Angelegenheiten, welche ihre Perfon, ihre Gattinen, 

Kinder, Verwandte und Gefinde betrafen, mitjtimmen, fie mußten 

ebenjo aus der Bank aufftehen, als wenn fie in irgend einer Sache 

als Kläger auftraten. 

A. XXIX. Wittwen und Waiſen waren von dem Raths- 

gremio als den Obervormündern ihren eigenen Kindern gleich zu 

achten und wie diefe zu beſchützen. 

A. XXX Die Rathöfreunde follten die Rechte, die Löblichen 

Drdnungen und die Gebräuche Fennen lernen, um nad) felben recht- 

lich urtheilen zu können. 

A. XXXI Die Redtsfprecher ſollten Niemanden ungehört 

verurtheilen, auch nicht dem Berichte eines Theile, wenn derfelbe 

noch fo hohen Berufs wäre, ohneweiters Beifall geben. 

A. XXXVII. Zur Befchlußfähigkeit war eine, die Hälfte 

der ſyſtemiſirten Rechtsſprecher um wenigftens eine oder zwei 

Perſonen überfteigende Anzahl derjelben erforderlich, übrigens 

enthalten die Abjäge von A. XXXV, bis XL. eine fehr religiös, 

Ioyal und moralifirend gehaltene Abhandlung über die Pflichten 

eined Nechtiprechers, aus welcher felbjt die gegenwärtigen Richter 

Belchrungen und Richtfchnuren fchöpfen Könnten, wie 3. B. daß 
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ein Amt Nichts anderes fei als ein gleihmäßiger Dienſt gegen 
olle Zeute, daß bei Abgabe der Stimmen feine, auch nicht-die eines 

einfachen ſchlichen Mannes zu verachten fei, welcher manchmal 

annchmbarere Anträge made, als fehr gefchickte und feine Leute, 

endlich daß man bei Mangel eines, einen vorkommenden Fall in 

vorhinein entſcheidenden, Geſetzes nach gefuuder Verunuft, Elarer 

Gerechtigkeit und löbl. Landesgebräuchen die Erkenntniß zu 
ſchöpfen habe, aber nicht nach Präcedenzfällen, da ſelten zwei ganz 

gleichartige Fälle Gegenſtand der Entſcheidung ſind. 

Die ſtadtrechtliche Gerichtsordnung in Streitſachen war 

mit jener, welche gelegenheitlich der Beſprechung des formellen Ver⸗ 

fahrens bei ben Landes⸗ und königl. Gerichten ſkizzirt wurde, in vielerlei 

Beziehungen mit ben weiter unten bemerkten Abweichungen fo ziemlich 

gleichartig, dagegen im Executions⸗Verfahren wejentlich verfchieden. 

Die Verhandlungen waren in den Stäbten, bei denen nicht 

das Magdeburger Recht privilegiengemäß galt, mündlich ohne be> 

ftimmte Anzahl von Reden. 

Die Competenz des Gerichtes richtete ſich: 

4. XLIV. in der Regel nad) dem Wohnorte des Geklagten, 

ausnahmsweife nad) deffen privilegirtem Gerichtsftande, 3. B. bei 
geiftlichen Leuten wegen geiftlihen Sachen war das geiftliche Gericht, 

. bei Studenten und Schülern die Rectoren der Univerfität, bei den 

. Herren und der Ritterfchaft die Land» und Hofgerichte, bei Bür⸗ 
. gersleuten die Stadtgerichte die zuftändigen Gerichtsbehörden. 

A. XLV. Die Befhidung (Citation) geſchah mittelft Anmel- 

dung bei den jeweiligen Bürgermeifter, der vorgeforberte Geflagte 

mußte mündlich antworten, Fonnte aber eine Erftredung (Erho- 
Iung) begehren, die auf 3 bis 14 Tage gewährt wurde; nach ber 

Streitbefeftigung (Litis contestatio) durfte der Kläger feine 

Klage nicht verbeffern. Bei Nichtgeftellung des Geklagten auf bie 

erste Ladung Hatte der Kläger die zweite zu erwirfen und bei aber» 

maligem Nichterjcheinen konnte der Geklagte wegen Ungehorſam 

gefänglich eingezogen werden, — wurde ınan feiner nicht habhaft 

und erfchien er auch nicht auf eine dritte Citation, fo wurde dem 

Kläger das erftandene Recht ertheilt. Dei nicht angejejjenen Venten 

fonnte der Kläger gleich die Vorführung ihrer Perfon begehren. 
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Nah A. XLYIL und X 2 des St. Wenzels⸗Vertrags waren 

— — — 

„und fonftigen Gegenftänden, ‚bie unter die Stadtrechte (unter den 

„Hädtifhen Schof) gehörten, _beanfprudt ı wurden, gehalten, vor 

den Etadtrechten zu ftehen und entweder felöft oi oder durch ihre De- 

vollmädhtigten Rede und Antwort zu geben ; bei zweimaliger frucht⸗ 

Iofer Beihidung wurbe auch gegen ſolche höhere Stanbesperfonen 

das erftandene Recht ausgeſprochen und auf ihr Schoßhaus rechts 

lihe Hilfe ertheilt. Nach 

4. XLVMI ift gegen einen Fremden ober Ausländer, wenn 

ihm in der Citation die Urfache der Beſchickung bekannt gegeben 

worden, bei defjen Nichterſcheinen ſogleich das erſtandene Recht zu 

geben geweſen. 

A. XLIX Der ausgebliebene, d. i. beim Aufrufen am beſtimm⸗ 

ten PVerhandlungstage ſich nicht meldende Kläger wurde feiner 

Action verluftig erklärt, doch war eine Ausbleibensrechtfertigung zu⸗ 

läffig, und find im 

A. L als grumdhältige Urſachen einer ſolchen Rechtfertigung 

folgende bezeichnet : unbetrügliche große Krankheit, Gefängniß, Ele- 

mentarzufälle, Königliche oder Gemeindegefchäfte. 

Nah A. LI hatte der fachfällig gewordene Theil dem Gegner 

die Proceßkoſten zu bezahlen. 

4. LO Wenn der obfiegende Kläger feine zugefprochenen Rechte 

binnen Jahr und Tag nicht exequirte, fo erlofchen diefelben. Jahr 

und Tag betrug ein ganzes Jahr und ſechs Wochen. 

Bezüglich der Beweis» und Gegenbemweisführung war die ftadt« 

rechtliche Gerichtsorbnung von B. XXXVI bis 8. LXXXV 
weit forgfältiger und ausführlicher abgefaßt, als die Beweistheorie 

von Zengniffen und Zeugen, dann jene über die Eide in den Ca- 

piteln von P. HI bis XXXVI handelnde Marmilianfche Lars 

besorbnung, welche mehr über die Beilhaffung und die Form der 

Zeugniffe und der Zeugenausſagen, dann der Eide als über die Glaub⸗ 

würdigfeit der Urkunden, Zeugniffe, Zeugen und Eide Beftimmun« 

gen enthält, was fchon daraus erflärlich wird, weil in die Stadts 

rechte die in ben, über Jeugenführung und Zeugnißerwerbung weit« 

läufig handelnden, Abfäten von X. XXVI bis XXXIV des Sct. 
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Wenzelövertrages vereinbarten Abänderungen ber alten Landesord⸗ 

nung an den geeigneten Stellen einbezogen worden find, wo da⸗ 

gegen der ganze Kontert diejes Vertrags lediglid) in die Landes⸗ 
ordnung als Anhang aufgenommen worden tft, ohue daß bei der 

Corrigirung derfelben deſſen Beftimmungen gehörigenorts eingefchaltet 

Nälez — 

rozsudek, 

worden wären. 

Hiebei muß bemerkt werden, daß die Normative der Studt- 

rechte über Beweisführungen fowohl für Civilftreitigkeiten als auch 

für Straffälle gegeben waren, deun es wird in B. XXXIX be 

ftimmt, daß in peinlichen Sachen, welche Leib und Leben betreffen, 

die Beweifungen ganz ar und genügfam fein follen (meridiana 

luce clariores). 

Aus dem Inhalte des Titels von Urtheilen und Rechtsſprü—⸗ 

hen 8. LXXXVI bis €, II. erfieht man, daß es fchon damals 

Bei: und Endurtheile gegeben habe und ind. LXXXVI 8.5 

wird eine Aufklärung über das altböhmifde Wort nalez im 

Gegenfage zu rozsudek dahin ertheilt, daß erfterer ein Sprud 

in einem Nechtsfalle fei, über weldjen weder die gefchriebenen Ge— 

fege noch die althergebrachten Gewohnheiten eine Entfcheidungsnorm 

darboten, durch welchen alfo ein neuerfundenes und zur Richt- 

ſchnur in Fünftigen Fällendienen follendes Recht begründet wird. 

%, LXXXVII bis C. III. Das Urtheil, in welches blos 

die wejentlichen Entfcheidungsgründe aufzunehmen und welches bei 

Zodesftrafe bis zur Publication geheim zu halten war, wurde den 

Parteien in dem Situngsjaale vorgelejen, bei Einbetenutniffen 

(Submiffionen) wurde fein Urtheil, fondern nur ein 14tägiger 

Zahlungs-Auftrag erlafjen, Fremden aber follte in folden Fällen 

binnen 3 Tagen zu ihren Rechte verholfen werden. 

€. IV bis XII. Es war binnen 14 Tagen nad) der Publi- 

cation bes Urtheils die Appellation fehriftlih mit Turzer Beifü— 

gung der Befchwerdegründe zu ergreifen, ohne hiebei die Rechts⸗ 

ſprecher zu ſchmähen, denn wer ſich ſolchen Unfug erlaubte, verfiel 

nicht nur in eine Strafe von 50 fl., halb Sr. Majeſtät und halb 

dem Gericht zu Stadtnothdurften zufallend, ſondern es wurde auch 

bis zum erfolgten Erlage des Strafgeldsbetrags der Zug des Ver—⸗ 

fahrens 2. Inftanz eingeftellt, 
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Gleich bei der Anmeldung hatte der Appellant das bei dem 

betreffenden Gerichte übliche Appellationsgeld zu berichtigen, und 

binnen ber nädften 6 Wochen den Appellaten zur Ausführung 
feiner Berufung zu bejchiden, hiebei aber die ausführlihe Dar⸗ 

legung feiner Beichwerden fchriftlich dem Gerichte zu überreichen, 

welche bei der angeordneten Tagſatzung dem Appellaten vorzulefen, 

die Berhandlungsacten 1. Inftanz ſammt den beiderfeits angebrad- 

ten Berjchreibungen, Zeugniffen und andern Inſtrumenten zu 

verzeichnen und in ein mit dem Stabdtfiegel gefchloffenes Pacdet 

zufaınmengethan, durch einen beeideten Boten an das Obergericht 

zu überjenden gewejen jind. | 

Eine Appellations-Einrede hatte ber Appellat nicht zu erjtatten. 

Appellas 

tion — Ders 

fahren. 

Zur Anhörung des herabgelangten obergerichtlichen Urtheils 

waren beide Theile vorzuladen, und das Nichterfcheinen einer Partei 

über zweimalige Citation hatte die Doppelte Folge, daß das höhere 

Urtheil geöffnet und pubficirt, der ausgebliebene Theil aber deffen, 

was ihm durch ſelbes zu Guten gefallen war, verluftig wurde. 

€. XIV. bis XX. Nach in Rechtskraft erwachjenem Urtheile 

mußte zur Erlangung des Gerichtsfoftenzufpruches bei dein Er⸗ 

Tenntnißgerichte ein abgefonderter Proceß mit Darlegung der 

Beweiſe über die gehabten Reifes, Zehrungs- und rechtöfreundlichen 

Auslagen abgeführt werben. | 

Das Ererutionöverfahren war nad den Stabtrechten weit 

einfacher und fchneller als nach der Nandesordnung, 

denn gemäß: 

€. XXI. wurde über ein rechtsfräftiges Urtheil oder eritan« 

denes Recht der Schuldner nach verftrichener urtheilsmäßiger vier- 

zehntägiger Zahlungsfrift über Anlangen des Gläubigers aufge- 

fordert, binnen 3 Tagen und legtlih bis zum Niedergang der 

Eonne zu zahlen. Blieben diefe gerichtlichen Aufträge ohne Erfolg, 

fo murde der Schuldner fogleid) bis zur Zahlungsleiftung ins Ge⸗ 

fängniß (Perfonalarreft) genommen. 

C. XXIII Hatte der Schuldner ein Gut, fo Tonnte der 

Gläubiger die Einführung in dasfelbe durch den Richter (Exe⸗ 

cutor) zu feiner Genießung begehren, und dasfelbe bis zur Zah- 

lungserlangung behalten. 
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€. XXIV. Berief fih ein gefangener Schuldner darauf, daß 
er wegen Mangel an Geld den Gläubiger mit feinem Gute befrie- 
digen wolle, und beeidete diefe Augabe, fo mußte der Gläubiger auf 

das Gut greifen. 

©. 1 Bar die Yon (Rechtsfolge) der fogleihen Einfüh- 

rung bei Nichtzahlung in der Verſchreibniß ausbedungen, fo 
wurde über Anlangen des Gläubigers der Echuldner zu Gericht 

befhicdt, und wenn eine wichtige Einwendung erhoben worden, bie 

Einführung in das verhypothecirte Gut fogleih vollzogen, in bie 

Stadtbücjer eingetragen, und war der Gläubiger berechtigt, durch 

Sahr und Tag das Gut zu genießen oder zu vermiethen; erfolgte 
nad Jahr und Tag die volle Befriedigung des Gläubigers nicht, 

ſo war derjelbe berechtigt, da8 Haus oder fonftige liegende Stadt⸗ 

Bemühun- 

gen zur 
Vereini⸗ 

gung der 

Etadtrechte 
mit der 

Landes ord⸗ 
nung. 

gut an wenn immer zu verlanfen, ſich aus dem Kaufſchillinge 

bezahlt zu machen und den etwaigen Ueberreſt dem Schuldner zu 

überlajjen. 

War aber in der Berfchreibnig die Pön der erblichen Ein- 

nehmung des Gutes im Nichtbezahlungsfalle gefeßt, To gebührte 

dem Schuldner die einjährige Einlöfungsfrift nicht, und die Hypo⸗ 

the fiel dem Gläubiger ohne Schägung erbeigenthümlich zu. 

©. U. Hatte der Gläubiger da8 Bürgerrecht nicht, und wollte 
oder Tonnte er dasjelbe nicht erwerben, fo wurde das eingenom⸗ 

mene But duch Bürgermeifter und Rath an einen ftadtfähigen 

Dann verkauft, und der Gläubiger mußte fih mit dem Grlöfe 

begnügen. 

Die in Böhmen ſchon unter den Premyfliden eingeriffene, mit 

den: Begriffe der Einheit ‚und Gleichberechtigung in einem Staate 
unverträgliche, Unzukömmlichkeit, daß zweierlei verfchiedene Geſetze 

über Privatrechte und Gerichtsverfahren beftanden haben, veranlaßte 

bie böhmijchen Stände, nachdem den corrigirten Stadtredhten im 

Jahre 1579 die Gefetfraft ertheilt worden war, dahin zu wirfen, 
damit diefelben auch in denjenigen Städten und bei denjenigen Ges 

ridhten, wo nad) Magdeburger Recht verfahren und geurtheilt wurde, 

zur Richtſchnur der Entſcheidungen gefeglich vorgefchrieben werde. 

Dieje höchſt wichtige legislatorifche Feftfegung wurde auf dem 

Sandtage vom Jahre 1610 erzielt, auf welchem auch eine Com⸗ 
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miffion zur Vergleihung der Stadtrechte mit der Landesordnung 

eingejeßt worden ijt, ohne daß früher al8 in der 4. Periode unferes 

Werkes biefer Zwed erreicht worden wäre. 

In dem Abfate dieſes Landtagsichluffes, „bag man nur einerlei 

Stadtrecht in den königlichen Städten gebrauchen folle,” wurde bes 

ftimmt, daß im ganzen Lande bei dem Bürgerftande das Stadt⸗ 
recht, nach welchem fich die prager Städte richten‘, das allein gül— 

tige Gejeß fein, und das Magdeburger Recht überall, felbft zu 

Leitmerig und Zaun, welche zwei Städte insbefondere zum Ges 

brauche des ſächſiſchen Rechtes privilegirt waren, für das perfön- 

liche und dingliche Privatrecht gänzlich aufgehoben, zugleich auch 
der in Leitmerig beftandene, fehr berühmt gewordene und mit den 

Functionen eines Appellhofes für alle in Böhmen nah) Magde— 

burger Recht urtheilende Gerichte betraut gewefene Schoͤppen⸗ 

ſtuhl in der Art abgefhafft, daß derſelbe ferner nur als ein vom 

feitmeriger Magiftrate zur Behandlung und Beurtheilung verfchie- 

dener Gefchäfte des adeligen und ftreitigen Richteramtes nach dem 

Mufter der prager Sechsmännerämter, von welchen gleich ge- 

handelt werden wird, delegirtes Gericht (Sechsrichteramt) fortbe- 

ſtehen, und nur die ſächſiſche (magdeburger) Gerihtsordnung 
im Procefverfahren beibehalten werden dürfe. ) 

Bevor wir zu dem Stadtbücherweſen übergehen, müſſen wir Verſchie⸗ 

noch der verſchiedenartigen Rechtsprocedur gedenken, welche denartige 
bei den zum Gebrauche des Magdeburger Rechtes privile- ee 
girten königlichen Städten Leitmerig, Laun, Außig, Nimburg, ben um 

Melnit, Saaz, Königgrätz, dann in den Herrenſtädten Tetſchen, Gebrauch 

Leipa, Kamenitz, Kraupen, nebſt andern Städten des nördlichen bes Mag⸗ 
und norböftlichen Böhmens in Uebung geweſen und der Form nach — 

Rechtes 
bis zu dem Beginne der 4. Periode unſeres Werkes aufrecht vers privieget. 
blieben ift. Städten. 

Der Eivilproceß wurde durch eine mittelft ſchriftlich einge⸗ 

brachter Mage erwirkte Citation begonnen, hierauf gefchah bie 

Borladnng zur Anhörung der Klage und zur Litis contes- 

tation, es mußte dem Geklagten von Zuftellung der Citation big 

.. 

1) Landtagsfhlug vom Jahre 1610, gedruckt vorfindig in der Univ. Bibliothek 
sub XLVII. H. 40, Seite 41—46. 



— 142 — 

zur Tagfagıng eine volle minderfächfifche Frift, das iſt: 6 Wo⸗ 
chen uud 3 Zage zu Gute kommen, 

Beim Termine Hatte der Geflagte feine dilatorifhen und 

peremptorifhen Exceptionen fchriftlich vorzulegen. Diefe wur- 

den dem Kläger zur Replik auf eine nad) der örtlichen Gerichts- 

übung zwiſchen 2 und 6 Wochen ſchwankende Friſt zugejtellt, über 

welche dann der Gellagte die Duplik binnen einer gleichartigen Frift 

zu erftatten hatte. Sofort wurden die Acten zufammengelegt (inrotu- 

lirt), das Bei⸗ oder Endurtheil gefchöpft und den Parteien bei 

Gericht publicirt. Wenn auf eine Beweisführung erkannt worden 

war, fo mußte diefelbe binnen 6 Wochen und 5 Tagen nad) .ein- 

getretener- Rechtskraft des Urtheils dur) Beibringung von Urfun- 

den, Zeugniffen und Zeugengeſtellungen, wie auch Anbietungen zur 

Eidesleiftung angetreten werden. 

Nach vollführtem Beweiſe wurde deſſen Ergebniß den Par- 

teien bei Gericht vorgelefen, auch hievon Abfchriften ertheilt, und 

waren felbe berechtigt, über das Reſultat des Beweisverfahrens 

mittelſt Schriften, welche in vier- bis ſechswochentlichen Frijten ein- 

zubringen gewejen find, zu verhandeln ; dann erſt erfolgte über den 

Biweisrotulus das Endurtheil. 

Hatte ein Streittheil in dem Erkenntniſſe etwas zweifelhaft 

oder unflar gefunden, fo war derſelbe befugt, bei bein Gericht eine 

Bitte um Erläuterung der Dunkeln Stelle (Leuteration) binnen 

14 Tagen einzubringen, welche Aufklärung binnen 6 Zagen zu ers 

theilen war. 

Binnen einer Fallfriſt von 30 Tagen mußte die Appellation 

eingelegt werden; ein weiterer Proceß war in zweiter Juſtanz 

nicht üblich, es wurde blos um die Weberjendung der Acten mit 

ber begründeten Berufung an das Obergericht angefudht.") 

So wie die Landtafel für die Ermwerbungen und Belaftungen 

der Landgüter das einzige beweiswirfende Inftitut war, ebenfo find 

Die Stadt: die Stadtbücher für ftäbtifche unbewegliche Güter die einzigen 

büger. rechtsgültigen Cigentgums - Erwerbungs- und Belaftungs- Mittel 

1) Weingartens Sächfiicher Proceß in den fasciculis jurinm diversorum VIII. 

Buch, Nürnberg 1690, Seite 31, 42, 51, 57, 68, 69, 77, 87. 88. 
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geweſen; welche vollen Beweis über die dahin angenommenen, 

und über Erſcheinnng der Parteien vor den ſogenannten vier Bän⸗ 

fen veranlaßten VBerbücherungen gewirkt ‚haben. 

Eine Juſtruction zur Führung der Stadtbüher kömmt 

zwar in den Stadtrechten nicht vor, es it jedoch aus den in $. 

XXXV. et XXXVI. enthaltenen Beftimmungen zur Verbeſſerung 
eines in die Stabtbücher eingefchlichenen Fehlers zu entnehmen, 

daß diefelben durch beeidete Stadtfchreiber geführt worden feien. 

Ueber die Urfprungszeit der Stadtbücher Täßt fi mit Be⸗ 

ftimmtheit blos anführen, daß diefelben, wenn nicht früher, fo doch 

gewiß kurz vor dem Beginn der zweiten Hälfte des 14. Jahrhun⸗ 

dertes eingetreten fein müſſe, denn es befteht noch gegenwärtig bei 

dem vereinigten Grundbuchsamte ein fogenannter Liber catena- 
tus bonitorum der Altitadt Prag von dem Jahre 1377, an 

ben fich in ununterbrochener Folge die fpätern Sontraetenbüdher 

anreihen. Nebft diefen wurden noch Obligations:, Quittungs:, 

Uebereinfunfts:, Badimonien- und Teſtamentsbücher geführt, 

wie dies die aus dem 14., 15. und. 16. Jahrhunderte herſtam⸗ 

menben, bei dem prager Srundbucsamte aufbewahrten Stadtbucher 

dieſer Gattungen bewähren. 

Hiebei können wir ans eigener Erfahrung beſtätigen, daß wir 

nad) den auf unjeren vieljährigen in ganz Böhmen gemachten dienft- 

tihen und fonftigen Gefchäftsreifen als Gerichtshalter, geprüfter 

Rath und Appellationsrath, wie auch in früherer Zeit als Partei- 

vertreter eingeholten Notizen eine gleihartige Stadtbücherfüh⸗ 
rung im ganzen Königreihe Böhmen gefunden haben. 

Daß die fämmtlichen königlichen und die meiften Herren- 

(Municipal) Städte, Städtchen, ja ſogar Märkte und Dörfer zum _ 
Blutbanne berechtigt, d. i. zur Erim.:®erichtsaushbung privile- u 
girt waren, ergibt fid) aus der erft unter der Regierung ber Kaiferin „us bung. 

Königin Maria Thereſia erfolgten maſſenhaften Reduction der 

Criminal⸗Juftizcompetenz, von welcher in der III. Periode gehandelt 

werden wird. Cine abgeſonderte Strafproceßordnung enthalten 

die Stadtrechte nicht, fondern e8 foınmen blos von M. L bis XXV 

allgemeine Grundfäge über das Verfahren in Straffahen und 
von &. XV. bis T. VI. Vorſch riften über Anwendung der 
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peinlichen Frage (Tortur) vor, endlich ſind von T. VII. bis XI. 
Anordnungen neben Vollziehung der Strafe enthalten. 

Nun haben wir nur nod) folgendes auf die ſtädtiſchen Gerichte 

Prags Bezug habende anzuführen: 

In ben drei Prager Städten Altftadt, Neuftadt, Kleinfeite 

wurben, als bei den gefteigerten Bevölferungs-, Gejchäfts- und Ver- 

fehrsverhältniffen die Arbeitsfräfte der Magiftratsjenate nicht mehr 

zur Bewältigung der richterlichen Amtsverrichtungen ausreichten, 

Hilfs⸗ oder Hilfs⸗ oder ansgefehte (delegirte) Gerichte für beflimmte Ge- 

Pin ihäfte, dann in allen vier Städten Aurilisrämter zur Vollzie⸗ 

der Prager Hung von Givil- und Griminsl-Ereeutionen eingeführt, wovon 
Städte. die erftern theild jelbitftändig verhandeln und aburtheilen durften, 

theil3 aber blos bie Nechtsftreite zu infteuiren hatten. 

Die Urfprungszeiten berjelben find zwar nicht mit Beſtimmt⸗ 

heit anzugeben, jedoch ijt es gefchichtsurfundlih gewiß, daß 

einige derfelben bereit8 vor Erlangung der Geſetzkraft der Stabdt- 

rechte beftanden haben, weil der 4. Titel derjelben von A. XLI. 

bi8 XLIIL von ausgefegten ordentlichen und außerordentlichen 

echten: das ift, Gerichten handelt. 

Zehentz, Auf der Altſtadt gab es ein ausgefegtes Zehent: und ein 
a Schömänner:, ferner ein Achtherren:, ein VBrüden- und ein 

Gertenz, Richteramt. 
Brüdens, Auf der Neuſtadt ein Zehent:, ein Acht⸗ und ein- Sch: 

Richteramt maͤnner⸗, dann ein Floßgericht und ein Richteramt. 
Auf der Kleinfeite beftand blos ein Schsmänner: und ein 

Richteramt. 

Auf dem Hradſchin endlich exiſtirte lediglich nebſt dem Ma⸗ 

giſtrate ein Richteramt. 
Das Zehentmänneramt (soud desitipansky) war ſowohl 

auf der Alt» als auf der Neuftadt der eigentliche Civilſenat des 

Magiftrats, welcher alle Redhtsitreitigkeiten zu verhandeln und zu 

entfcheiben hatte, welche nicht einem der andern ausgejegten Hilfs⸗ 

gerichte ſpeciell zugewiejen waren. 

Diefe Beftimmung würde fi) wohl aus den für dieſe Senate 

abgefaßten Inftructionen am beften ergeben, aber dieſe find aus 

unferer II. Beriode nicht mehr vorhanden, fondern blos einige Amts- 
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bücher aus derfelben find erhalten worden und aus diefen tft ob» 

erwähnter Wirfungsfreis zu entnchmen. 

Das auf den drei prager Städten Altitadt, Neuſtadt und 

Kleinfeite organifirt gewefene, wie durch alte Urkunden, Sigille 

und Berichte an höhere Behörden erweislich ift, *) feit dem Jahre 

1537 bejtandene Sechsmänneramt (soud Sestipansky) war ein 
förmliches delegirtes Gaufalgericht für nachftehende, eine ſchleu⸗ 

nige Erledigung erheifhende Civilſtreitſachen, nämlich : 

Bauftreite, Mieth-, Bermiethungs-, Lohn-, Dienftbar- 

feiten, Regenwafler-, Zins: und Erbzinsangelegenheiten, mit 
einem Worte für alle Rechtsgegenftände, über welche in den Stadt: 

rechten von A. I. bis C. X. gehandelt wird, 

Dasjelbe wurde fährlih vom Magiftrate nad) deſſen Erneue- 

rung aus zwei Rathsmitgliedern und 4 Gemeindeälteften zu- 

fammgefett, hatte einen Notar, dann einige Schreiber und Amts- 

diener, hielt wöchentlich nach Bedarf zwei oder mehr Situngen 

uud wurde von deſſen Ausfprüchen zeuge St. Rt. R. XXI bis 

zur Einführung der königl. Appellationsfammer zu dem belegirenden 

Stadtmagiftrate appellirt. *) 

Seitdem auf jeder der drei Städte, welche Sechsmännerämter 

hatten, Emphitentifirungen von Gemeindegrundparcellen, und 

Berpachtungen von Standplägen für Kramläden und Buben 

auf Plätzen entweder für fortdauernden, oder blos auf Fahr- und 

Wochenmarktszeit beſchränkte Aufſtellung derjelben eingetreten find, 

wurden diefe Aemter mit der Verbücherung der Eontracte über 

folhe Alienirungen und Benügungsrechte betraut, jedoch hatten 
diejelben Feine Cognitionsrechte, d. i. feine Verbücherungsbemillis 

gungsbefuguiß, ſondern blos den Vollzug der Eintragung ber 
von den Magijtraten decretirten Verbücherungen, in die geführten 

fogenannten Libros locationum et conductionum, weld)e nod) bis 

1) Karl Jaromirs Erben Primatoren: Seite 233, dann Manual desitipansky 
vom Jahre 1578, Nr. 230 und liber transactionum vom Jahre 1620, 
Nr. 335 des Magiftrats-Nrdive. 

2) Ebendort Seite 233 und Sexviral-Urtheilsbücher, dann Bericht in lib. Mis- 
sivarum von 1756, Fol. 215—220 im Stadtardiv. 

10 
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zum heutigen Tage bei dem prager vereinigten Landtafele und 

Grundbuchsamte fortgefegt werden, zu bejorgen. °) 

Die Ahtmännerämter auf der Alt- und Neuftadt, aud) Bier- 

verlegerämter genannt, waren die delegirten Behörden für das 

DBräugewerbe, bejtanden aus acht von den Genofjenfhaftsmitglie- 

bern gewählten Bierverlegern, aus einem oder zwei Notaren 
und dem Schreibperfonale. Diefelben hatten nicht nur einen fanis 

tätspolizeilichen, — die Güte der gebräuten Weiß-, Bitter«, Lager- 

und Pfennigbiere überwachenden, fondern auch einen gerichtlichen 

Wirkungsfreis, der alle das Bräumefen betreffenden oder von den⸗ 

jelben herrührenden Streitigkeiten namentlich über Forderungen und 

Schulden aus der Bierabnahme umfaßte; fie hielten wohentlid 
zweimal Sigungen, denen zwei Commifläre aus dem betreffenden 
Magiftratscollegio beiwohnten. 

Gegen die Entfheidungen diefes Eaufalgerichtes ftand die Be- 

rufung bis zum Jahre 1548 an die betreffenden Magiitrate, 
jpäter an die tgl. Appellationsfammer offen. ?) 

Das Floßgericht (prävo porizne) der Neuftadt Prag ift ein 
altes ausgefeßtes Gericht aus der zweiten Hälfte bes vierzehn- 
ten Jahrhundertes, es Hatte feinen Amtsort in Podflal in dem 

gegenwärtig das Nr. C. 383 führenden mit einem Thürmchen ver- 

fehenen Haufe, basfelbe war aus einem Direckor, fieben Aflef- 

foren und einem Notar, benen einige Amtsdiener beigegeben 

waren, zufammengefegt. Zu feiner richterlichen Amtswirkfamtfeit ge= 

hörten alle den Holzhandel betreffenden oder aus bemfelben ſich 

ergebenden Streitigkeiten, e8 hielt wochentlid zweimal Situngen 

und von den Ausfprüchen desfelben wurde an ben Neuſtädter 

Magiftrat appellirt. ?) 

Das in jeder der vier Prager Städte von Altersher beftau- 
dene Richteramt (möstk& rychtärstvi) war feine Gerichts⸗ 
ftelle, fondern die Erecutions-Bollziehungsbehörde in bürger- 

lichen Sowohl wie in Straffadhen; dasfelbe beforgte die Vornahme 

1) Siehe die ſechsmännerämtlichen Stadtbücher bafelft. 
2) Karl Iaromirs Erben PBrimatoren Seite 234. Bierverlegerbud vom Jahre 

1576 und 1669 im vrager Stadtardive. 

3) Ebendaſelbſt Seite 234. 
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der Arretirungen, die Pfändungen und fonftigen Eivil-Erecnti: 

onsgrade, den Vollzug der Strafurtheile und hatte die Ge- 
füngniffe unter feiner unmittelbaren Obforge. Der Stadtrichter 
hatte Amtsgehilfen, und es unterftanden ihm der Scharfrichter, 

die Büttel und die Wirthe der Gefängnißhänfer. ') 

Ad II. B. 4. 

Nebſt den ausgeſetzten oder Hilfsgerichten gab es in allen Nebenrechte 

vier Städten Prags und auch in mehreren andern Städten, wo 

Schlöffer, Stifte und Klöſter ſich befanden, welche zur Gerichts⸗ 

barkeit jedoch blos in Civilſachen privilegirt waren, jogenannte 

Nebenrechte, d. i. Gerichte, welche über die auf ihrem Grund 

und Boden angefiedelten oder auch nur als Miethsleute wohnenden, 

feinem privilegirten Stande angehörigen, Perfonen die Civil⸗, und 

über die auf den, von ihrem Xerritorio an Bauluſtige entweber 

erbeigenthümlich oder erbzinslic abgetretenen, Grundantheilen ers 

bauten Häufer die Realgerichtsbarkeit ausgeübt haben; und zwar 

unter dem Vorfige des betreffenden Schloghauptmanns oder bei 

Stiften und Klöftern unter jenem des von dem Prälaten, Abte, 

Aebtiſſin ꝛc. ernannten Richters, dem einige Beifiger, ein Notar 
und ein Gerichtsfchreiber beigegeben waren. 

In der Altftadt befanden fi: 1. die Yurisdiction ber 
Krenzherren mit dem rothen Stern an der Moldaubrüde, zu 
weldher auf der Nenftadt mehrere Häufer im Sct. Petersviertel, 

namentlich der ganz eingefriedete die Benennung Bifhofshof füh- 

rende Häufercompler gehörten; 2. die Set. Agnes - Surisdiction ; 

3. jene, welche da8 Sct. Georgsklofter am Hradſchin über das 

Zerritorium des ehemaligen in der Huffitenzeit zerftörten Klofters 

der Benediltinerinen zum h. Geiſt, welches zu Rubolphs Zeiten dem 

Hradſchiner Stifte zuftel, ausgeübt hat. 

Anf der Neuftadt gab es folgende Nebenrechte (Jurisdic⸗ 

tionen): 

1. die Wifchehrader, 2. KRarlshöfer, 3. Set. Appollinari, 
4. Sct. Katharina, 5. Idarafer, 6. Set. Maria Schnee. 

Auf der Kleinfeite 

1) Erbens PBrimatoren Seite 233. 
10* 
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1. Die des Set. Georgsflofters — am Angezd und von der 
Kirche Sct. Iohann Täufer unter Betrin, 2. Malthefer: und 

3. Sct. Thomas: Furisdiction. 

Auf dem Hradichin 

1. die Schloßhauptmannfdaftlide, 2. Oberftburggräf: 

liche, 3. de8 Sct. Georgsflofters mit den Filialen in der Altftadt 

und am Augezd, 4. die Domkapitular-, 5. die Strahöfer, auch 
Pohoreletzer Jurisdiction genannt. 

Später erfolgten bei mehreren dieſer Neben-Jurisdictionen 

wefentliche Veränderungen, auch fam noch eine neue, die Fortifi⸗ 

cations = Jurisdiction dazu, wie in der dritten Periode ausgeführt 

werden wird. 

Noch muß von einer Nealbehörbe nämlich von dem Brücken⸗ 

amte Erwähnung gemacht werden, welches aber feine Berfonal- 

gerichtsbarfeit ausübte und deifen Bücher noch immer bei dem 

prager vereinigten Landtafel- und Grundbuchsamte fortgeführt wer- 

den; hiebei wird noch bemerkt, daß Kaifer Kart IV, nad) Erbauung 

der fteinernen Brüde (diefes bleibenden Monuments feiner aus⸗ 

dauernden Thatkraft und Bauluft) zu deren Erhaltung mehrere 

Häufer, Grundſtücke und Gefälle gewidmet Hatte, deren Zinfungen, 

Pachtgelder und Einkünfte von diefem Amte eingehoben und ver- 

waltet worden find. 

Diefes Amt beftand aus dem Primator der Altftadt als 

Director, aus zwei Rathsherren, deren einer Iufpector war, 

dann aus einem Amtmann, Notar, Mühlfchreiber, Brüden- 

amtöwirth und einem Diener. 

Ad H. B. 5. 

Wir gelangen nun zu der letzten Unterabtheilung der zweiten 

Gattung beſonderer Gerichte des Königreiches Böhmen aus der 

GSerihteder Zeitdauer unferer zweiten Periode, nämlich zu den Gerichten der 

Dbrigteiten Obrigkeiten über die Einwohner und Unterthanen ihrer Landgüter. 

Diefe Obrigfeiten waren der König, bezüglich feiner eigen- 

thümlichen Familiengüter, und der ihm zum Genuſſe geſetzlich 

zugewiefenen königl. Tafelgüter, die Krone, bezüglich der Landgüter 

des Königreichs, und die fländifchen Befiger der Herrichaften 

und Güter, welche fi mit der Landtafel regulirt haben. 
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Während dem nad) und nad) eingetretenen Verfalfe der Zu⸗ 

penverfafjung, zu welcher, wie bereitS erwähnt worden, bie fchon 

in unferer erften Periode an Städte, Stifter, Klöfter, Corpo- 

rationen und adeliche Gutsbeſitzer ertheilten Privilegien zur Hal- 

tung eigener von den Zupen und Cuden unabhängigen Gerichts» 
barfeiten über die Infaffen ihrer Territorien, wie auch die von 

den Königen veranlagten Verkäufe ihrer eigenthümlichen Landgüter, 

nicht minder mehrerer urjprünglich der Krone angehörig gewefenen, 

durh Bewilligung der Stände bleibend alienirten oder zeitweilig 

verpfändeten Befitungen die Hanptveranlafjungen gegeben haben, 

bildeten fich die obrigkeitlichen Jurisdictionen zu eigenen Gerichts» 

behörden durch das landesübliche Herfommen aus und wurden 

dur Gewohnheit ein Beftandtheil der Landesverfafiung. 

Ein beftimmtes Geſetz, weldyes jedem Befiger einer land⸗ oder 

tehentäflichen Realität das Recht der Furisdiction über die, feinem 

privilegirten Gerichte angehörigen, Inſaſſen feines Gutes. einräumt, 

ift uns zwar nicht befannt, auch ift unferes Wiffens weder von 
einem ältern noch von einem neuern Nechtsforfcher oder Gefchichts- 

ihreiber über unfer Vaterland von dem Beſtande eines folden 

eine Erwähnung gejchehen, allein fchon in einem ber älteften juri- 

difhen Momente, nämlich in der, bei den Gefeten diefer Beriode 

angeführten, „juridifchen Abhandlung” betitelt Ordnung des Land— 

rechts (Rzäd präva zemske&ho), wird 8. 93 nicht minder in der 

Majestas Carolina in den Abfätken LXXVI und LXXVIII, 

dann LXXXIV bis einſchließig LXXXVII von den obrig- 

feitlichen Gerichtsbarfeiten al8 von einem den Herrfchaftsbefigern 

nad altem Herkommen zugejtandenem Rechte gehandelt. 

Diefe Gerichtsbarkeit war größtentheil® nur auf die Schlich- Competenz 

tung und Beurtheilung von Civilſtreitigkeiten, wie auch auf das 

fogenannte adelihe Richteramt und auf mindere Straffälle, 
welche nicht zur Iudicatur des Blutbannes gehörten, befchränft ; 

uns find nur feltene Ausnahmen von diefer Regel, daß nämlid) dem 

Gerichtsherrn auch das Recht der Selbftansübung des Blutbannes, 

d. i. der GCriminalgerichtsbarfeit zugeftanden habe, befannt ge: 

worden, worüber mir in der dritten Periode nähere Auskünfte zu 

geben ung vorbehalten. 
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Die Gerichtsuntergebenen (Iurisdicenten) waren nach den bei der 

Anlage der bäuerlichen Anfiedlungen beobadıteten Erwerbungs⸗ 

mobalitäten und nach den bei den nubehauften oder nicht mit dem 

Unterfcheis zu einer befelderten Haushaltung erforderlichen, faft in jedem Be⸗ 

— zirke verſchiedenen Grundcomplexe ausgeſtatteten, Häuslern obge⸗ 

centen nad; walteten Abhaͤngigkeitsverhältniſſen von mannigfaltiger Art: näm— 
der Erwer: lich: a) Erbzinsleute (Emphiteuten), b) Erbpächter, d. i. einge⸗ 

bungsart kaufte Bauern und Häusler, c) Zeitpächter von Bauern⸗ und 

en. “ Häuslerwirtäichaften, welche. obrigfeitliche Haushaltungen diefer Art 

bloß pachtweiſe inne hatten, ohne perfönlich den Grundherren 

unterthänig zu fein, ferner d) uneingelaufte Nutznießer von 

Bauer: und Häuslerftiften, welche auch perfönlich Unterthanen 
waren, weiter e) von unterthänig gemejenen Eltern abgeftammte 

Derfonen und f) die eigentlichen Leibeigenen. 
Die Emphiteuten waren gemäß ihrer Grunderwerbungsver- 

träge verfchiedenartig berechtigt, gewöhnlich aber ftanden biefelben 
zwar mit dem Dbereigenthümer hinfichtlich ihrer Erbzinsgründe im 

. Realunterthänigfeitsverbande, waren jedoch perfönlich frei, hatten 

auch, wenn felbe zu einer nach deutſchem Rechte angefiedelten 

Dorfihaft gehörten, meiftens ihre eigenen Richter, genoßen das 

Recht der Freizügigkeit, waren alfo nicht an die Scholfe gebunden, 

und Tonnten ihre Befigungen fowohl verkaufen als auch vererben, 

nur mußten diefelben im erjtern Bulle dem Obereigenthümer einen 

ihm anftändigen Erbzinsmann verfchaffen; dagegen waren bie 

Erbpächter oder die robotpflidytigen Bauern felbft wenn die- 

jelben ihre Grundſtücke erbpachtrechtlich eingefauft Hatten, an die 

Erbpachtbeſitzung gebunden, weil diefe heimfällig geweſen ift, wenn 

die geftiftete Familie ausftarb oder feinen zu deren Beftellung 

tauglichen Grundwirth in ihrer Mitte Hatte. 

Bloße Pächter konnten fi) nach Ausgang ihrer Pachtdauer 

anders wohin verfügen, wenn ſelbe nicht eingeborne Unterthanen 

des obrigfeitlichen Verpächters gewefen find. 

Diejenigen Unterthanen, welche entweder durch Geburt 

oder durch Erlangung eines uneingefauften Banernftiftes oder einer 

foldhen Häuslernahrung im Hörigfeitsverbande gegen ihre Obrig- 

feit ftanden, durften ohne deren Bewilligung das Gutsgebiet nicht 
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verfaffen, endlich die Zeibeigenen, deren Loos jenes der wahren 

Knechtſchaft geweſen ift, fonnten zu ungemeflenen Dienften verwen- 

det, verfauft, verfchentt, mit einem Worte als Sache behandelt werden. 
Wenn auch in den frühern Zeiten der von und angenommte- 

nen erjten Periode, wo das Verhältniß der Leibeigenfchaft und 

der Unterthänigfeit noch nicht jo wie fpäter vollftändig ausgebildet 

war, die Behandlung der Unterthanen gemäßigt gewejen fein 

mochte, jo läßt fich diefes leider für die Zeitdauer unferer zweiten 

Periode nicht mehr behaupten, und e8 kann der von mehreren böh- 

mifchen Schriftftellern neuerer Zeit aufgeftellten Anficht, daß im 

Laufe des 14. und 15. Jahrhundertes der Zuftand der niederen 

Volksklaſſen, namentlich jener der befiglofen Unterthanen und ber 

Leibeigenen in Böhmen günftiger und humaner geweſen fei als in 

irgend einem andern Lande Europas unmöglicd) beigepflichtet wers 

den, denn da ſchon die Majestas Carolina art. LXXXIV blos 

die Verfügung über Leben und Tod eines Unterthans dem Könige 

porbehielt, fonjt aber die Behandlung desfelben dem Ermeſſen fei- 

nes Herren überließ und lediglih in den Artikeln LXXV bis 
LXXXVI den hödjten Graden von unbarmherziger Behand 

lung gegen felbe nämlid) dem Ausftechen der Augen, dem Ein- 

Schneiden des Nafenbeines und dem Übfchlagen der Hände und 

Füße durh Straffeftfegungen vorzubeugen für nothivendig fand, 

fo läßt fi mit vollem Grunde annehmen, daß vorgefallene berars 

tige barbarifche Graufamkeiten die Veranlaffung zu dem Vorfchlage 

folder Strafbeftimmungen gegeben haben mußten. Daß die Be— 

handlungsweiſe diefer Faft rechtlofen Gebietseinwohner in ben fpä- 

tern Jahren unjerer zweiten Periode während den Hufjitenfriegen 

und während der durch felbe eingeriffenen Verwilderung der Sitten 

nicht milder und menfchlicher geworden jein mag als zur Zeit Karl IV. 

wird durd) die Beflimmungen der Wladislawifchen, Ferdinandäifchen 

und Maximilianiſchen Landesorduung außer Zweifel gefett, welche 

von dem Verfahren und von den Strafen für die Öefangenhaltung 

und Morterung, für bis zur Tödtung gefteigerte Quälereien und 

für Ermordungen eigener und fremder Unterthanen handeln. ’) 

1) Dar. Landesorduung K. XXXV., R. XIL und X. X, 

Leibeigen⸗ 

ſchaft. 
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Die Zuſammenſetzung der obrigkeitlichen Gerichte dürfte 

ganz dem Ermeſſen der ſtändiſchen Gutsherren überlaſſen geweſen 

ſein, denn man findet in der Landesordnung keine den Obrigkei⸗ 

ten in dieſer Beziehung gegebenen Vorchriften und es hat ſich blos 

in der Majestas Carolina art. XX. die gewöhnliche Benennung 

der obrigkeitlichen Richter als Justiciarii (Poptaveen) aus jenen 

Zeiten erhalten, nur ſoviel iſt aus einigen Artikeln der alten Lan⸗ 

desordnung Marimilians zu entnehmen, ?) daß, wenn ein Guts⸗ 

herr Jemanden zu einem gegen feinen Unterthan gemachten Rechts⸗ 

fpruche nicht verhelfen wollte, diefer befugt war, den Grundherrn 

feines Schuldners oder Beichuldigten zu deffen Geftellung vor ©es 

richt zu belangen, und daß der Grundherr ftatt feinem Unterthan, 

welcher als Kläger aufzutreten hatte, die Beſchickung zu veranlaf- 

fen verbunden wear. 

Da bei erbzinslicher, erbpächtlicher und erbeigenthümlicher Ers 

werbung von obrigfeitlihen Grundſtücken und bäuerlichen Stiften 

an bie betreffenden Unterthanen, Handfeften, in welchen die wed- 

felfeitigen Rechte und Berbindlichkeiten feitgejtelit waren, übergeben 

zu werden pflegten, und da die Obrigfeiten aud) die für fich ftipu- 

litten Gerechtſame ſichergeſtellt haben wollten, fo entftanden wahr- 

ſcheinlich ſchon zu Anfang unferer zweiten Periode emphiteutifche 

und NRuftical-Grundbücer, welche bei den Obrigfeiten geführt 

wurden. Don diefen haben fich noch viele aus dem 15. und 16. 

Jahrhundert erhalten, und wurden ohne Unterbrechung fortgefegt. 

Viber die uneingefauften Bauerngüter und über Jeitpad: 

tungen wurden aber feine Grundbücher, jondern bios Regiſter 
verlegt. ?) 

An die Reihe der Befprehung fommen nunmehr die Arten 

der 3. Gattung der befondern Gerichte, und zwar 

Ad IT E 1. Die geiftlihen Geridte. 

Die Annahme, daß die Einführung der geiftlihen Gerichte 

in Böhmen mit der gefhichtlich um das Jahr 973 eingetretenen 

1) Marim. Landesordnung D. II. K. XXXV und ST. 

2) Siche Bergrechts- (emphiteutifche) und Grundbücher bei den Grundbuche- 

ämtern der böhm. Bezirksgerichte; insbejondere bei jenen zu Karolineuthal 

und Smichow. 
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Errichtung eines Bisthums in. diefem Lande gleichzeitig geweſen 

fein, dürfte wohl Teinem Zweifel unterliegen, da mit der chriftlichen 

Lehre auch zuverläffig die Canones der Päpfte und mit diefen die 

von der Kirche angeftrebte Immunität von der weltlichen Macht aud) 

hierlands Eingang gefunden haben dürften, e8 hat ſich jedoch un⸗ 

ſeres Willens bis zum Ausgange unferer erften Periode weder 

über die Errichtung der erften Anfänge ber geiftlichen Gerichtsbar- 

feit in Böhmen noch über den Umfang des Wirfungsfreifes ders 

felben ein hiftorifches Document big auf unfere Zeit erhalten. 

Erft von der Zeit der durd die Beitrebungen Kart IV. im 

FJahre 1343 erfolgten Erwirfung eines Erzbisthums für das König. 
reih Böhmen mit dem Sige in Prag find urkundliche Berichte 

über die durch den erften böhmifhen Dtetropoliten Erneſt von 

Pardubitz hierlande fomohl in feiner al8 auch in der ihm unter- 

ftehenden Diöcefe des damaligen Biſchofs von Leitomifchl vollftän- 

dig begründete geiftliche Gerichtsbarkeit: nämlich die, von demſelben 

wahrſcheinlich um die Mitte deg 14. Jahrhundertes für den böh- 

miſchen Clerus erlafjenen, Provincial-Statute bekannt geworden. gropinciaks 

Diefe Statute beftimmen in dem Gapitel von den Gerichten Statute 

(de judiciis) und vom zuftändigen Gerichte (de foro compe- en 
tenti), daß die geiftlihen und weltlichen Gerichte getrennt fein fols 

len, daher den geiftlichen Nichtern verboten werde, weltliche Perfo- 

nen in weltlihen und bürgerlichen Angelegenheiten vor ihr Gericht 

zu fordern, oder ſich überhaupt in folche Gegenftände einzumengen, 

wogegen die weltlichen Gerichte geiftliche Berfonen weder über bürs 

gerliche noch über Strafſachen, auch nidyt über geiftliche Befisthü- 

mer vor ihren KRichterftuhl zu fordern, vielmeniger bei Ahndung 

mit der Ercommunication über fie zu urtheilen befugt fein follen, 

Nicht minder follten zeuge des Kapiteld von dem Patronats- 

rechte (de jure patronatus) die Gegenftände des Patronats und 

nad) jenem von dem Ausnahmszuftande der Kirchen und geift- 
lichen Perfonen (de immunitate ecclesiarum et ecclesiasticarum 
personarum)alle Kirchen und geiftliche Berfonen lediglich der geift- 

fihen Gerichtsbarkeit unterftchen, daher fein weltlicher Richter bes 

rechtigt fein, die den Kirchen, deren Umgebung und den ottes- 

äckern gebührenden Alylgerechtjume bei Excommunicationsſtrafe zu 
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verlegen, auch dürfe ſich Niemand bei gleichartiger Ahndung unter- 

fangen, Kirchen in Feſtungen oder Sclöffer zu verwandeln, einen 

Geiftlihen zu verhaften oder wie immer gefangen zu halten, mit 

Ausnahme der Betretung auf friiher That eines Verbrechens, in 

welchen Falle eine folche geiftliche Perfon zwar ergriffen, aber ohne 

Verzug an das geiftliche Gericht eingeliefert werden folle. 

Endlich wurden zufolge der Capitel von Eheverlöbniffen und 

Berehelichungen (de sponsalibus et matrimoniis) die über diefe 
Acte und deren Wirkung, dann durd) jene von der geiftlichen Ver⸗ 

wandtfchaft (de cognatione spirituali), von der Blutsverwandt⸗ 

ſchaft und Schwägerfchaft (de consanguinitate et affinitate), die 

über Chen zwijchen ehebrecheriſchen Perſonen (de eo qui duxit 

in matrimonium quam polluit per adulterium), dann die Ehe- 

binderniffe durch das Pathenband und zwifchen Tauf- und Firm- 

pathen, dann Zäuflingen, Firmlingen und den beiderfeitigen Ver⸗ 

wandten berfelben in zwanzig Fällen, ferner diejenigen aus der Bluts⸗ 

verwandtfchaft und Schwägerfchaft bis zum 4. canonifchen Grade, 

‚endlich jene wegen Ehebrudy und Gattenmord der geiftlichen Judi⸗ 

catur unterftellt, und um die Anzahl der durch die geiftlichen Ver⸗ 

wandtihaft an Eingehung von Ehebündniffen verhinderten Perfonen 

nicht allzufehr zu vermehren, verordnet, daß nur ein Pathe bei 

Zaufen und Firmungen angenommen werden folle. ') 

Ob und wie fern bie Statute bei der Bevölferung und bei 

den weltlichen Behörden Eingang und Rechtskraft gefunden haben, 

ift zwar nicht genau bekannt, jedoch erhellt aus den Artifeln II. 

und IV. der Majestas Carolina, daß Ketzer rüchſichtlich ihrer 

Irrlehren von dem geiftlihen Gerichte unterfucht und die ſchuldig 

befundenen durch die weltliche Macht mit dem Flanımentode beftraft 

werben follen.?) 

Weiters ergibt fi) aus ben in neuefter Zeit durch den flei- 

Kigen und des Leſens der alterthümlichen Schriftzüige des 14. Jahr⸗ 

hunderts vollfftändig kündigen Welipriefter Herrn Pater Franz 

1) Statuta provincialia Ernesti archiepiscopi primi pragensis herausgegeben 

von Georg Berthold Montanus a Breitenberg Prag 1606, vorfindig in ber 

Univerj.-Bibliothet sub XLVIL. F. 35. 
2) Palackys Ardiv 3. Theil, Seite 77 bis 79. 
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Zingel in dem Metropolitanardive ber prager Erzdiöcefe entdeck⸗ 

ten drei Gefchäfts- und Urtheilsbüchern (Manualien) des erzbifchäf- 

lihen Gerichtes in Prag aus den Jahren 1384, 1392 und 1396, 

von welchen derjelbe jenes von 1392 und 1393, das unter dem 

Seneralvicar Johann Pomuf verfaßt und vollgefchriceben wurbe, 

durch den Drud veröffentlicht hat!), daß Patronatsfachen, Schulden 

der Geiftlichen, Verträge derfelben über ihre Pfründen und der- 

gleichen bei diefem Nichterfiuhle verhandelt, entichieden und mittelft 

Ercommunications-Verhängung bis zur Erfüllung der vertrags⸗ oder 

ſpruchsgemäßen Verpflichtungen exequirt worden find. 

Uiber Eheftandsgegenftände und Aiylangelegenheiten kömmt 

weder in dem abgedrudten, noch in dem andern früher Coder etwas 

vor, der dritte aber iſt wegen faſt erlofchener Dinte unleſerlich. 

Daß die von dem geiftlihen Gerichte fich octroyirte Judicatur 

in weltiihen Sachen der geiftlichen Berjonen fchon vor Ausbruch 

der Huffitifchen Neligionsunruhen von den weltlichen Gerichtsbehör- 

den nicht geduldet wurde, beweift die in der fogenannten Auslegung 

über das böhmifche Recht des Andreas von Dube vorlommende 

Angabe, daß gemäß des Landtagsbefchluffes vom Jahre 1411 nnter- 

fagt worden jei, Iemanden wegen weltlicher Angelegenheiten bei 

dem geiftlichen Gerichte zu belangen. °) 

Dagegen ergibt fi) aus den Landesordnungen und Stabt- 

rechten, daß Zeugniſſe von Geiftlihen außer den wichtigften, 

Leben, Ehre und Landgüter beireffenden Streitfadhen, in wel- 

chen felbe beim weltlichen Gerichte Red und Antwort zu geben ver- 

pflichtet waren, vor ihrer geiftlichen Obrigkeit auszufertigen, daß 

Geiſtliche in geiftlihen Sachen vor das geiftliche Gericht zu bes 

ichiefen, und dag aus Eheverlöbniffen und andern auf den Ehe⸗ 

ftand fich beziehenden Angelegenheiten entftehenden Streite vor die 

geiftlichen Gerichte gehörig mwaren.?) 

In den Zerrütiungen durd die Religionsfriege des 15. und 

den theils religiöjen theils politifchen Zerwürfniffen und manıtigfal- 

1) P. Franz Tingels Acta judicialia Archiepiscopatus pragensis Manuale IX. 
Prag 1865. 

2) Faladys Ardiv 2. Thl. Seite 608 und 509. 
3) Maximil. Yandesord. P. XVI. Stadtrechte 9. XXXXIV. und C. XXXVL 
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tigen Verwicklungen in der erften Hälfte des 16. Sahrhundertes, 

während welchen ber erzbifchöfliche Stuhl gu Prag von ao. 1431 

bis 1562, folgli durch 131 Jahre unbefegt verblieb, ") kamen die 

geiftlichen Gerichte fo ſehr in Verfall, daß der rechts- und geſchichts⸗ 

fundige Bictorin Cornelius von Woͤehrd von denfelben jagt, „dies 

„ſelben feien mehr geweſen als noch beftehend, und fei aus dem 

„alten Tandtäflichen Buche IV des Waczlav zu erfehen, daß welt« 

„he Streitgegenftände bei den weltlichen, geiftliche und Kloſter⸗ 

„ſachen aber bei dem geijtlichen Gerichte beurtheilt worden feien.” *) 

Nicht minder ift aus der alten Wladiflawfchen Landesordnung 

vom Jahre 1500 und aus der corrigirten Ferdinande I. von 1549, 

endlich aus der Marmilianjchen vom Jahre 1564, ebenfo aud) aus 

den Stadtrechten vom Jahre 1578 zu erfchen, daß jede geiftliche Per⸗ 

fon oder Corporation vor dem Könige, vor dem Landrechte und vor 

allen ordentlichen Gerichten ſich zu vertheidigen babe, und daß alle 

wie immer geartete Eremptionsurfunden Feine Kraft haben 
follen, da jeder Geiftliche in weltlihen Sachen vor ben weltlichen 

Gerichten ſich zu verantworten ſchuldig fei. ?) 

In wiefern nad der Wiederbefegung des prager Erzbisthums 

im Sahre 1562 durd Anton Bruß von Mohelnicz da8 Anfehen 

der geiftlichen Gerichte in Böhmen wieder hergeftellt worden fet, 

läßt fi) wegen Nichtvorhandenfein von Yuftizacten aus jener Zeit 

in dem erzbifchöflihen Archive nicht erweifen, da erſt jeit Schluß 

unferer zweiten Gefeßgefchichtsperiode, nämlich feit 1622 dasjelbe 

gut geordnet befteht, und wir müſſen uns daher erlauben, ben ge⸗ 

neigten Lefer auf die III. Periode zur Mittheilung der aus deſſen 

uns geftatteten Benügung erlangten Auskünfte über die geiftliche 

* Gerichtsbarkeit zu vertröften. 

Das alade- 

miſche Ge⸗ 
richt. 

Ad II. C. 2. 

Das akademiſche Gericht. 
Dieſe ausnahmsweiſe Gerichtsbehörde wurde nicht zugleich mit 

1) Pelzels Geſchichte Böhmens I. Theil, Seite 603. Palacky's Prehled sou- 

&asıy Tabula II. et II. 

2) Bictorin Corn. v. Wsehrd IV. Hauptſtück des 1. Buches Seite 7 und 8. 
8) Arte Wladiſlawſche Laudesordnung Art. 70, Eiche Palacky's Archiv V. TH. 

S. 39, Ferdinandeiſche und Marimilianijche Laudesorduung Art. ©. XII. 

Stadireht B. LXXXIV. 8. 3. 
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der Gründung der prager Univerfität durch Kaifer und König 

Karl IV. tim Jahre 1348, fondern erft unter deſſen Sohne und 

Regierungs-Nachfolger König Wenzel IV. eingeführt. 

Es Hatte zwar fchon der eritgenannte hohe Begründer der 

erften Univerfität Deutfchlands zu Prag nit nur in der, über 

Genehmigung des Papſtes Clemens VI. vom 26. Jäner 1347, am 

7. April 1348 ausgefertigten Errihtungsurfunde diefer Hochſchule 

derfelben alle Freiheiten und Gerechtfame der Univerfitäten von 

Paris und Bologna verliehen,') ferner in den Majeftätshriefen 

vom 1. März 1358 und 23. Juli 1367 diefe Prärogative dahin 

näher erflärt, daß der Rector die Doctoren, die Lectoren, und alle 

Studenten diefer Hochſchule, wie auch alle Unterthanen auf den 

berjelben gehörigen Befigungen von der Gerichtsbarkeit der Lan⸗ 

des⸗ und fonftigen Gerichte ausgenommen, und fämmtliche dieje 

Perfonen in perfönlichen und fächlichen Rechtsangelegenheiten ledig- 

fih dem Gerichte des Königs und des Unterfämmerers unterges 

ordnet fein follen ®), aber eine eigene Gerichtsbarkeit bat erft 

König Wenzel IV. mittelft Majeftätsbrief vom 22. November 
1392 dem jeweiligen Rector der prager Univerfität über die, von 

Mitgliedern der Univerfität begangenen, Verbrechen und fonftigen 

ſtrafbaren Handlungen eingeräumt. °) 

Bayft Bonifacius IX. aber Hat die früher blos auf Straf- 
Sachen beſchränkte Gerichtsbarkeit des befagten Nectors mit Gnaden⸗ 

brief vom 21. December 1397 auf die alferbreitefte Grundlage 

geftellt. 

Durch dieſes päpftliche Brivilegium wurde dem jeweiligen prager 

Univerfitäts-NHector gemeinichaftlid; mit den ihm beigegebenen, nad 

der bei diefem Studio beftehenden Gewohnheit gemählten A Räthen 

die vollftändigfte weder von geijtlichen noch von weltlichen Behörden 

abhängige, nad) den canoniſchen Rechten zu verwaltende, auch feine 

Appellation zulafiende Gerichtsbarkeit in Civil- und Criminal⸗ 

1) Codex diplomaticus Universitatis pragensis in dem Werfe: Monumenta 
universitatis pragensis; Prag ao. 1834 Seite 219 — 225. 

2) Siehe eben diefen Diplomatarcoder Seite 225—229 und 248—250. 
3, Ebendajelbfi Seite 325—327. 
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Angelegenheiten über alle Mitglieder dieſer Univerſität und über alle 

beweglichen und unbeweglichen Güter berfelben mit dem Beifügen 

eingeräumt, daß Niemanden bei Verfall in die göttliche Ungnade 

erlaubt fein folle, diefes Privilegiums-Statut zu verlegen. !) 

Außer diefen Privilegien, deren Driginalien in dem prager 

Univerfitäts-Archive aufbewahrt werden, find, wie wir uns perfönlich- 

überzeugt haben, weder Acten noch Geſchäftsbücher, welche aus uns 

ferer zweiten Gefchichtsperiode abftammen, in dem Archive der Unis 

verfität vorhanden; es können daher hier nur die fpäter erfolgten 

Einfchränkungen bes päpftlich Bonifacifhen Privilegiums bezüglich 

der den Studenten auferlegten Verpflichtung, in weltliden Sachen 

vor den weltlichen Gerichten zu ftehen und Zeugniffe abzugeben, 

wiederholt werden, welche bereit8 in den vorgehenden Auszügen aus 

den Stabtredten A. XLIV. und? 3. LXXIV. erwähnt worden 

find, und es muß die Darftellung der Procedur bei diefem Gerichte 

den Blättern unferer britten Periode überlaffen werben. 

Ad I. O. 3. 

Wir gelangen num zu den Militärgerichten, dem dritten 

Gliede der dritten Gattung befonderer Gerichtsbarfeiten in Böhmen. 

Da e8, wie wir in dem von ben Gejeten unferer zweiten 

Periode handelnden Abfate bemerkt haben, fehr wahrſcheinlich ift, 
daß die bei dem Auffommen ftehender Armeen miteingeführte be- 

fondere militärifche Gerichtsbarkeit nach der in dem Liber Mili- 

taris des berühmten Heerführers der deutſchen Landsknechte Leon- 

hard Fronsberger vorkommenden GerichtSordnung geregelt worden 

fet, jo dürfte e8 uns nicht übel gedeutet werden, baß wir Folgendes 

aus derjelben hier aufzunehmen uns erlauben. 
Der Kriegsherr hatte bei einem jeden Regiment einen Schult- 

heiß (Auditor) zu ernennen, zu beeiden und deſſen Stabe als Rid- 

ter beizugeben. 

Der Schultheiß Hatte fih aus jedem Fähnlein uebft eine 

Hauptmanne, Fähnriche und Feldwebel 12 Mann als Richter 

zu erfiefen, und diefe wurden fanmt dem Gerichtöfchreiber bei 

dem Regimentsobriſten beeibdet. 

1) Ebendaſelbſt Seite 370 — 374, 



— 19 — 

Nach dieſen Gerichtsbeſtellungsnormen folgen Aufzähluugen der 

Rechte, Pflichten und Inſtructionen des Schultheißen, der Richter, 

des Schreibers, des Feldwebels und des Profoßen, ferner eine aus⸗ 

führliche Vorſchrift über das Unterſuchungsverfahren und endlich 

49 Kriegsartikel für das deutſche Fußvolk, welche Abhandlung des 

Kriegsrechtes ſo ausführlich iſt, daß dieſelbe 30 Blätter vom erſten 

Buche des eingangs erwähnten Folianten einnimmt. 

Das 3. Buch enthält das Kriegsritter- und Reiterrecht, 

dann die peinliche Gerichtsordnung in 220 Artikeln. 
Nebſt dieſen wahrſcheinlich auch in Böhmen bei den von deſſen 

Königen öfters bei einheimischen und auswärtigen Kriegen in Dienſt 

genommenen beutfchen Landsknechten zur Anwendung gebradjten 

Fronsberg'ſchen militärgerichtlichen Normativen find eben fo wahr⸗ 

ſcheinlich auch jene Artikel für deutfche Kriegstnechte bei den ge- 

mietheten Zruppen hierlands zur Geltung gebracht worden, welde 

Raifer Marimilian II. erlaffen und der gelehrte Juriſt Johann Nitter 

von Weingarten ohne Angabe de8 Datums in feine Sammlung 

verfchiedener Rechte aufgenommen hat;’) ob aber dieſes auch bei 

den einheimifchen Kriegsvöltern der Wall geweien, Täßt fi von 

uns mit Gewißheit weder behaupten nod in Abrede ftellen, — 

weil wir ohngeachtet unferer Nachforfchung weder für die eine noch 

für die andere Beantwortung diefer Frage urkundliche Beweife zu 

erlangen im Stande geweſen find. 

So viel ift aber unzweifelhaft, daß über Krieger Recht und 

Gericht in den böhmischen Landesordnungen unferer Periode gar 
nichts in den Stadtrechten, aber Lediglich im Artikel I. XXIL 8.1. 
die Beitimmung vorföümmt, daß Kriegsleute nicht als Bürgen an⸗ 

genommen werden bürfen. 

Dagegen werden in der dritten Periode beftimmte gejeßliche 

Weifungen über die Militärgerichtsbarfeit angeführt werben können. 

Ad I. C. 4. 

Die ſchon aus unferer erjten in die zweite Gefchichtsperiode 

übergegangenen Gerichte der nad; Böhmen eingewanderten und an⸗ Gerichte 

gefiedelten Deutſchen waren zu Anfang der letztern von doppelter u Pr 

2) Beingartens Fasciculi diversorum jurium I. Und, Seite 221—227. 
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Gattung, nämlih: a) die Richter der Deutfchen in der prager 
Vorſtadt (in suburbio) Porzitfch und b)jene in dem nad deut- 
Them Rechte auf den Abhängen der Gränzgebirge unferes Vater- 

landes, befonders auf den nördlichen, nord- und füdöftlichen Ab- 

dachungen derfelben, zum Theil aber aud in den Mkittelgebirgen, 

wo Klöfter errichtet worden waren, angelegten Dorffchaften. 

Ad a) Die während der Dauer unferer erften Periode im 

Am Borie der prager Vorftadt Porzitſch angefiedelten Deutſchen Hatten 

ſchon unter mehreren böhmischen Herrfchern aus dem Mannsftamıne 

der Premyfliden aus dem 12. und 13. und. aus der erften Hälfte 

des 14. Jahrhunderts, nämlich unter dem Herzoge Sobieflaw, König 

Wenzel und König Ottofar I. das Privilegium erhalten, nad) deut 

ſchem Nechte von einem eigenen Richter beurtheilt zu werden. 

Dieſe Vorrechte hat bei Beginn unferer zweiten Periode König 

Sodann der Zurenburger am 6. ‘December 1324 beftättigt,") und 

folche blieben bis zu der durch Kaifer und König Karl IV. erfolgs 

ten Anlegung der Neuftadt Prag und Einbeziehung der Vorftadt 

Porzitih in deren Stadtmauern aufrecht, — dann aber fcheint die 

abgejonderte Gerichtsbarkeit der Deutichen deßhalb eingegangen zu 

fein, weil die prager Stadtrechte durch die fchon auf König Johanns 

Anordnung von einer Im Jahre 1341 aus größtentheils deutfchen 

Mitgliedern des Nathes der Altjtadt Prag niedergeſetzten legislato- 

riſchen Commiffion zur Zufammenjtellung eines gefchriebenen prager 

Stadtrechtes dasfelbe mit Benüßung einiger herkömmlichen einhei- 

miſchen Statute nach den deutfchen Normen des Schwabenfpiegels 

verfaßt, daher der Beftand eines eigenen Richters flir die Deutfchen 

entbehrlich geworden war; deßhalb gefchieht auch in den fpätern 

juridifhen Werfen und Gefeßbüchern unferer II. Periode von einem 

befondern Richter und Gerichte für die deutfchen Bewohner Prags 

feine Erwähnung mehr. Dagegen behielten 

Deutfche ad b) die nad) deutfchem Nechte auf Grundlage emphi- 

Anfiebluns tentifher Handfeften entitandenen deutfchen Anfiedlungen ihre 
gen. heſonderen von den Gerichten des Landes mit Ausnahme der wich- 

tigften Rechts- und Straffälle unabhängigen Gerichte bis zu den 

1) Emil Franz Röflers deutjche Rechtsdenfmäler in Böhmen und Mähren, 

Prag 1845,, Seite 187— 191. 
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durch die huſſitiſchen Neligionskriege des 15. und bie politifchen 

Zerrüttungen des 16. Sahrhundertes eingetretenen Verwirrungen der 

focialen Verhältniffe zwifchen Obrigfeiten und Unterthanen im uns 

geftörten Zuge ihrer Wirkſamkeit. 

Durch die mit Grauſamkeit und Zerſtörungswuth geführten 

Huffitenfriege und durch die zur Zeit Kaifers Ferdinand I. anfänglich 

zur Beftitellung feines föniglichen Throns gegen mehrere Mitbewerber, 

jpäter aber durch Widerfeglichfeit der Stände gegen feine Befehle 
hervorgerufenen blutigen Ereigniffe wurde der Stand der dem Kö- 

nige treugebliebenen großen Grundbefiger gegen ihre nach deutſchem 

ſowohl al& nad - böhmischen Rechte angefiedelten Unterthanen zum 

Nachtheil der Iettern jo geftaltet, daß nach und nach felbft die in 

ehemals freien deutfchen Dorfichaften lebenden Einwohner in eine 

an Leibeigenfhaft gränzende Unterthänigkeit gerathen find, und bis 

auf wenige Ausnahmen, denen die eigene Gerichtsbarkeit und felbft 

das Recht des DBlutbannes geblieben war, ihres freien Yuftiz- 

zuftandes durch Unterordnung unter den fchweren ‘Drud der obrig- 

keitlichen Gerichtshalter verluftig geworden find. Daher läßt fich über 

die ehemalige Berfaffung und. VBerfahrungsart der ſchon zu Enbe 

des 16. Jahrhunderts faft ganz verſchwundenen Freigerichte der- 

jenigen deutſchen Ortſchaften, welche nicht inzwifchen zum Range 

von Föniglihen und Municipalſtädten durch Privilegien erhoben 

worden waren, nichts anderes berichten, al8 daß bei mehreren ders 

felben die alten emphiteutifchen Grundbücher, dann die Handfeften 

welche den urfprünglichen Begründern deutfcher Anfiedlungen ans 

geftellt worden waren, als Ruinen ihres einftmaligen perfönlich 

freien und nur durch Zins und Raudemienzahlungen mit der Grund⸗ 

obrigfeit zufammenhängig gewefenen Zuftandes in die dritte Periode 

unferer Rechtegefchichte herübergebradht worden find. 

Add. C.5. 

Es erübrigt uns noch die legten böhmischen befondern Gerichte 

dritter Gattung, nämlich die Gerichte der Juden zu beſprechen. 
Aus dem Meajeltätsbriefe Kaifers und Königs Karl IV. vom 6. 

October 1356, durch welchen derfelbe die von feinen Regierungs- 

vorfahren Ottofar II. am 4. April 1253 und 10. November 1254, 

dann von Johann von Lurenburg (ohne Datumangabe) den in 
11 

Die Ge 

richte der 

Juden. 



Berus 

fungsbe⸗ 
hörde. 

— 162 — 

Böhmen befindlichen Juden ertheilten Privilegien beſtätigt hat, er⸗ 

gibt ſich, daß dieſelben ihre eigenen Richter über alle zwiſchen ihnen 

(untereinander) entjtandenen Civilſtreitigkeiten und über die von den⸗ 

felben begangenen ftrafbaren Handlungen gehabt, die Könige aber 

ſich vorbehalten Hatten, von den Straffällen jene, welche diefelben 

für wichtig hielten, vor ihr eigenes Fönigliches Gericht zu ziehen. ") 

Leber die Einrichtung, Beſetzung und Gefchäftsordnung biefer 

Audengerichte blieb auf unfere Zeit für unfere zweite Periode keine 

nähere urkundliche Aufflärung, da die alten Landesordnungen blos 

die Beftimmung enthalten, daß Juden nicht "berechtigt waren, für 

gegebene Darlehen eine Realität als Hypothek anzunehmen, und 

daß fich diefelben blos mit beweglichen Pfändern ficherzuftellen 

hatten, ?) aber nichts von ihren Gerichten erwähnen, und nad) von 

uns eingeholten genauen Erkundigungen die Geſchäftsbücher der 

prager Judenrichter bei den großen PBeuersbrünften, welche bie 

prager Sudenftadt im Jahre 1689, 1754 und 1773 faft ganz in 

Alche gelegt haben, ein Raub der Flammen geworben find. 

Rach möglichſt vollftändiger Aufzählung und Beleuchtung der 

böhmifchen Gerichtsbehörden erfter Juſtanz übergegen wir zur 

Beſprechung der Berufungsgerichte in unferer zweiten Geſchichts⸗ 

periode. 

Das der Natur des Menſchen entiprechende Beftreben, fein 

wirkliches oder vermeintliches Recht durchzuſetzen erzeugte bei DBil- 

dung der Staaten und mit derjelben eingetretenen Unterfagung der 

Selbithilfe in bürgerlihen und peinlichen Streitfachen bald nach 

Einführung von Gerichten, die Errichtung von Berufungsbehörs 

den, und zwar zur Beruhigung der Parteien, welde fi) mit dem 

Ausiprude blos eines Richters niht zufrieden ftellen, und ihre 

ftreitigen Nechtsangelegenheiten noch durd) eine höhere als die ges 

wöhnfiche Autorität, wo möglich von bem Herricher des Staates 

1) Membrancoder bes prager Magiftrats: Archivs Fol. 258 — 268, abgedrudt 

in Dr. Emil Franz Roßlers deutichen Rechtsdenkmälern, Prag 1845, ©. 
177—187. Art. 8. 22 und 30. 

2) Wladiſlawſche Fandesordnung Art. 550. Palady’s Archiv V. Theil, Seite 
259. Ferdinands Landesordnung X. 14, Fol. 203 p. v. und Marimil. 

Fandesordnung Art. 2. 1. 
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ſelbſt, als dem eigentlichen Träger der richterlichen Gewalt im 

Staate, beurtheilt haben wollten. 

In Böhmen gab es, bevor durch Kaiſer und König Ferdinand 

ben Erſten eine eigene fogenannte Appellationsfammer für Bür⸗ 

ger und Volk organifirt worden war, verfchiebene Appellhöfe; 
es war nämlich 

1. für jene Gerichte, bei denen nicht der König in eigener 

Perſon oder ein hoher Würdenträger als deſſen Stellvertreter den 

Borfig führte, bezüglich der Berfonen, die zu den Ständen oder we⸗ 
nigftens zu den Freien bes Königreiches gehörten, da8 größere 

Landrecht — 
2. für die übrigen Staatsbürger aber und zwar für jene, 

welche zu Gerichtsorten, wo das böhmifche Recht und der böh— 

miſche Proceß gefetliche Geltung hatten, gehörten, der wegen feiner 

Gelehrſamkeit, Rechtlichteit und Unbefangenheit berühmte Magiftrat 
der Altſtadt Prag, und. 

3. für bürgerliche und bäuerlide Perſonen der Städte 
und Landesdiftrifte, in welchen durch Privilegien oder nach Her- 
fonımen, das fächfifche, befonders das Magdeburger Recht das ge- 

jegliche oder übliche gewefen ift, der Schöppenftuhl zu Leitme: 

rig das zuftändige Berufungsgericht. 
Es traten zwar andy Fälle ein, daß gewöhnlich nad) vorgän- 

giger Webereinfunft deutſche Parteien unmittelbar an die Schöp: 

penftähle zu Magdeburg oder Leipzig appellivt haben, oder daß 
von den nach deutſchem Rechte urtheilenden Magiftraten der 

Städte Leitmerit, Laun, Schlan, Nimburg, Außig, der Kleinfeite, 

dann des Hradſchins zu Prag sc. 3c. in fchwierigen Fällen Be: 

lehrungen, ja felbft Blindurtheile, das heißt Erfenntnifje über 

Rechtsftreite mit Verſchweigung der Namen der Streittheile und 

Darftellung des Rechtsfalles unter der in den römischen Digeſten 

und Pandecten gebräuchlichen Bezeichnung des Klägers mit Cajus 

und des Gellagten mit Sempronius gegen Gebühren » Entrichtung 

erbeten wurden; alles dieſes waren jedoch bloße Ausnahmen, und 

es läßt fich durchaus nicht mit Sicherheit feftftellen, daß der 

Rechtszug in zweiter Inftanz nad) Magdeburg oder Leipzig jemale 

eine gefeglihe Regel in irgend einem Bezirke von Böhmen gewe⸗ 
11* 
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fen fei, zumal es eine befannte geſchichtliche Wahrheit ift, daß die 

Könige und Stände Böhmens ihre Unabhängigkeit von jedem wie 

immer gearteten fremdftaatlichen Einfluffe mit eiferfüdhtiger Beharr⸗ 

lichkeit zu erhalten beftrebt waren; 

4. für das VBergeriht zu KAnttenberg war der Kammer: 

graf, für jenes zu Joachimsthal aber ber dortige Berghaupt: 
mann die Berufungsinftanz. 

Ad 1. DBegreifli und durch Pictorin Cornelins Wsehrds 

Wert beftättigt ift ') es, daß von ben Ausſprüchen des größeren 

Landrechts eine weitere Berufung nicht zuläffig war, weil dasſelbe 

den höchften Gerichtshof des Landes gebildet hat, bei welchem der 

König felbft oder deffen Stellvertreter gemeinfhaftlih mit den 

Rathsherren desfelben die Mechtsfprecher gewefen waren; eben fo 

folgerecht war es, daß von ben andern Föniglichen Gerichten, näm⸗ 

fi von dem Kammergerichte, von dem Hofe und Lehengerichte, 

von den böhmischen und deutjchen Lehenhöfen, von dem Weinberg- 

amtsgerichte, Gränzgerichte, wahrfcheinfich auch von den Freijaffen- 
und freibauerngerichten, endlih von dem Gerichte der Altftadt 

Prag an den König, °) dagegen von den niedern Gerichten des 

Landes, nämlid von dem fleineren Landrechte, von dem prager 

und Föniggräger Burggrafengerichte, von dem Gerichte der beeide- 

ten Randesmüller und von dem Roßgerichte an das größere Land- 

recht, zuweilen aber auch an den König felbft appellirt worden ift; 

wobei zu bemerlen kömmt, daß es auch freiftand, gegen die Er- 

fenntniffe des KHofgerichtes fi an das höhere Landesgericht zu 

berufen.? ) 

Ad 2. Wir haben bereits gleich beim Anfange unferer Dar- 
ftellung der zweiten &erichtsverfaffungsperiode die Städte Böh⸗ 

mens namentlich angeführt, von denen bezüglich ber Rechtsentſchei⸗ 

1) Wöehrd IT. Buch 21. Kapitel, Seite 63. 

2) Siche viele Eintragungen in den beim Museo befindlichen fammergericht- 
lihen und in der böhmifchen ſowohl als beutfchen Lebentafel vorhandenen 

Urtheilss und Decretenbücern, dann aus Dr. Franz Rößlers deutſchen 
Rechtsdenlmälern Seite LXXV der Einleitung und $. 81 des Statuten- 

rechtes Seite 52; wie auch Refeript vom 4. December 1658 in Weingar: 
tens Fasciculis diversornm jurium Seite 16 des L Buches. 

3) Woͤehrd I. Buch 3. Capitel Seite 6. 
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dungen ihrer Magiftrate ber Appellationszug an das Magiitrats- 

collegium der Altftadt Prag gegangen ift; auch fpäter bei Beſpre— 

hung der audgefegten Gerichte in ben prager Städten bemerkt, 

dag der Berufungszug von deren Entſcheidungen an die delegiren- 

ben Magiftrate gegangen ift, daher wird fich blos auf diefe ge- 

ſchehenen Anführungen bezogen. 

Eben fo haben wir bereits 

ad 3. angedeutet, daß der Schöppenftuhl zu Leitmeris, DerSchoöp—⸗ 
die Berufungsinftanz für alle Gerichte Böymens, bei melden dag penſtuhl zu 

fähriiche (magdeburger) Recht durch Privilegien oder Uebung ger Leimeriß. 

ſetzliche Geltung erlangt hatte, geweſen ſei, jedoch bisher nicht die 

Grundlage angegeben, auf welcher dieſes beſondere Vorrecht des 

genannten Schöppenftuhles berubte. 

Diefe findet fih in dem lateinifch abgefaßten Privilegio 

des Königs Iohann von Lurenburg, weldes berfelbe der könig⸗ 

lihen Stadt Leitmerig am 4. März 1325 verliehen hat, in 

weldyem nach Beftättigung der früheren dieſer Stadt von Wenzel L 

und Ottokar II. zum Gebrauche des magbeburger Rechtes für des 

ren Weichbild ertheilten Privilegien bezüglic) des dortigen Schöp- 

penftuhles beftimmt wird, daß alle Städte in Böhmen, bei welchen 

das magdeburger Recht im Gebrauche ift, in zweifelhaften (das. ift 

angefochtenen) Urtheildfprüchen den Recurs (die Berufung) an die- 

jen Schöppenftuhl zu nehmen haben. ?) 

Diefer aus 6 jährlich bei Erneuerung des Teitmeriger Magi⸗ 

ftrat8 neu befteflten oder wiedergewählten Schöppen und. einem 

Richter als Vorfigenden gebildete Gerichtshof erlangte ein großes 

Anfehen im Lande 2) und war bis zum Jahre 1548 die oberge- 

richtliche Behörde für alle nach deutſchem Rechte urtheilenden Ge- 

richte, in welchem Sahre derfelbe durch die vom Kaifer und König 

Ferdinand I. eingeſetzte Appellationsfanımer auf dem prager Schloffe 

feine Eigenfchaft als Obergericht verloren und fi bloß bis zum 

Sahre 1610 als felbftjtändiger, vom leitmeriger Mlagiftrate unab- 

1) $rivilegien der Stadt Leitmerit beftätigt von Rudolph IL Prager Landt.⸗ 

Quatern Trhowi siwi ab 1589. Fol. B. 18. 

2) Siehe Profefjors K. Tieftrunt böhm. Auffa über diefen Echdppenftuhl in 

dem 4. Theile der Pamütky archeologicke, Prag 186N, Seite 122—130, 
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hängiger Gerichtshof erhalten hat, dann aber mit dem erfteren zwar 

bereinigt, nichts deftomeniger al8 ein ausgeſetztes Sechsmänner⸗ 

gericht nad dem Mufter des Sechsmänneramtes der Altftadt 

Prag mit den bereits vorwärts aufgeführten Abänderungen rück⸗ 

fichtlih der Anwendung des magdeburger Rechtes bis zum Schluffe 

unferer dritten Periode fortbeftehend geblieben ift. 

Da bie Berufungsinftanzen weder in Böhmen noch in ben zu die⸗ 

ſem Königreiche incorporirt gemwefenen Ländern Mähren, Ober und 

Niederfchlefien, bann Ober- und Niederlaufig für die nicht zu den Lan⸗ 

desftänden gehörigen Staatöbürger mehr nad) Herkommen ald nad) 

Geſetz normirt waren, daher öfters befonders in den nach deutſchem 

Rechte ſich richtenden Bezirken der für die ſtaatliche Selbftftändigteit 

fehr jchädliche Mißbrauch eingefchlichen war, fi} un Belehrungen, ja 

felbft um Urtheilsfällungen in zweiter Iuftanz an ausländische Ge— 

richte, meiftens an die berühmten Schöppenftühle Deutſchlands zu 

Magdeburg und Leipzig zu verwenden, fo fand fi Kaifer und 

König Ferdinand I. bewogen, zu deſſen Abftellung durch Reſcript 

Einfüh⸗ vom 20. Jäner 1548") eine Föniglicde Appellatiousfammer mit 
rung der k. dem Site auf dem prager Schloffe einzuführen. In dieſem Orga- 
— nifirungsdecrete wurde Ladislaus Popel von Lobkowitz zum erſten 

mer auf Präfidenten, ferner die königlichen Hauptleute ber alten, neuen 

dem prager und Tleinen Stadt Prag nebft zwei Rittern, vier Doctoren der 

Schloſſe. Rechte und vier prager Bürgern zu Räthen dieſes Obergerichtes 

ernannt, der Rechtszug über alle Appellationen von Urtheilen ber 

Gerichte der königlichen Städte feftgefetst, die Derufungen an ben 

Magiftrat ber Altſtadt Prag von den nach böhmiſchem Rechte 
richtenden Gerichtsftellen, und nad Magdeburg, Leipzig oder andere 

Drte außer Landes von jenen, welche nad) deutſchem Rechte ur- 

teilten, ftrenge verboten, und die Einholung von höhern Urtheils⸗ 

jprüchen, Belehrungen und Blindurtheilen bei der neubejtellten 

Appellationsfammer anbefohlen, zugleich auch in dasſelbe eine Amts- 

inftruction für den Präfidenten und die Räthe aufgenommen, 

und das fogleiche Inslebentreten dieſes Obergerichts verordnet, 

1) Siehe Driginal-Refeript im Archive des k. k. Oberlandesgerichts unb deffen 

Abdrud in Joh. Ferd. Schmidts Monographie des Appellationsgerichte. 
Prag 1850, Seite 41— 46. 
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weichem Befehle fo pünftfiche Folge geleiftet worden ift, daß fchon 
am 8. Feber 1548 die erfte Sigung bei dei Appellationskammer 
abgehalten wurde. 

Die urfprüngliche Verfaſſung diefes Obergerichtes, deren aus- 
führlichere Darftelung jeder geneigte Lefer in 93. C. Grafen von 
Auerspergs Geſchichte und in unferer Monographie des böhmifchen 
Appellationsgerichtes finden Tann, ) dauerte volle 80 Jahre und 
wird über deſſen Reformirung das Nähere in unferer dritten Ges 
ſchichtsperiode angeführt werden. 

Es dürfen jedod) einige Beſtimmungen ber erften Organifirung ber 
böhmifchen Appellationsfammer hier nicht unberührt gelaffen werden, 
welche darin beftanden haben, baß zur Faſſung eines obergericht- 
lichen Beſchluſſes die Anweſenheit von wenigftens 9 Stimmführern 
erforderlich war, daß die eingegangenen Appellationen nad Ordnung 
und Recht des betreffenden Gerichts, welches von demfelben, es fei Böh- 
miſch oder Magdeburgifch gebraucht worden, zu befprechen waren und 
daß „in ſchwierigen Rechtsfällen die Appellationsfammer, falls e8 deren 
„Raͤthe für nöthig erachteten, bei dem Könige oder in deſſen Abwefenheit 

„bei feinem Statthalter um Zutheilung von den dazu verordneten kö⸗ 

„niglichen Räthen, damit folche in diefen Sachen neben ihnen figen, 

„und ihnen urtheilen helfen ſollen,“ das Anfuchen ftellen folle. ) 

Nachdem bereits in den Darlegungen ad II. A. 3. der Ge- 

ſchäftsgang des Appellationszuges bei dem ftädtifchen Gerichten, 
nach böhmifchem und nad) deutſchem Recht gefchildert, auch ad 4. 

über die für die DBerggerichte von Suttenberg und Joachimsthal be- 

ftellt gewejenen DBerufungsinftanzen bereits bei der Beſprechung 

diefer befondern Gerichtöftellen der dritten Gattung die Auskunft 

ertheilt worden, und von einem drittinftanzlichen Revifionsperfahren 

hier nichts zu berichten ift, weil eigentlich ein folches gefeglich noch 

nicht beftanden hatte, jo machen wir den Abſchluß der zweiten und 

übergehen zur dritten Periode unferes juridifchen Geſchichtswerkes. 

1) 3. €. Grafen von Auerspergs Geſch. des böhm. Appellationsgerichte, Prag 
1805, ©. 12—23, und Joh. Ferd. Schmidts Monographie desfelben Ge⸗ 

richte, Seite 5—9. 
2) 3. &. Auerspergs obige Geſchichte Seite 17 und Joh. Ferdinand Schmidts 

Monographie des Appellationsgerichts Seite 43 -46. 



Dritte Periode. 
Dom Yahre 1620 bis zum Jahre 1780, 

und zwar: 

Die Periode der Habsburgifchen Legislatur ohne Einfluß der 

Stände oder einer fonftigen Volksvertretung anf diefelbe, 
während weldher auf Etnatöfoften Heransgaben der Haupt- 

normalien veranlaßte und von Privaten zufammengeftellte 

Sammlungen von Gefegen erfchienen find. 

G efe 6 e. 

Nachdem Kaifer Ferdinand IT. die in dem zweiten Jahrzehent 

des 17. Säculums durch aufrührerifhe Verbindungen mehrerer 

böhmifcher Herren, Ritter und Städte begonnene und in dem Jahre 
1618 bis zur vollen Empörung, ja fogar bis zur Wahl eines Ge⸗ 

genkönigs in der Perfon des fogenannten Winterfönigs Friedrich 

von der Pfalz gefteigerte Rebellion mit der, für das Kriegsheer 

des letztern unglücklich ausgefallenen, Schlaht am Weißen Berge 

vom 8. November 1620 volljtändig befiegt, und unaufhaltfiam das 

ganze Königreich dem gleich nach der oberwähnten Schladht geflo- 

henen Winterfönige Sriedrih und den aufrührerifchen Ständen 
wieder entriffen, ſonach durch Eroberung neuerdings feiner königli⸗ 

chen Gewalt unterworfen Hatte, fand es berfelbe für zweckdienlich, 

den Einfluß der Stände auf die Gefeßgebung in Böhmen gänzlich 

aufzuheben und in Hinfunft diefes Königreich mit Zugeftehung einer 

nur geringen blos confultatorifchen Einflußnahme der Stände auf 

die Rechtsverwaltung autofratifch zu regieren. 

Den beiten und kräftigſten Beweis zu der ernftlichen Durch⸗ 

führung feines Entfchluffes gab derfelbe mit der am 20. Mai 1627 
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erfolgten Erlafjung eines lediglich von ihm mit bloßen Beirathe 

feiner eigenen Beamten ohne vorläufige Gutachtenseinholuug 

der : Stände entworfenen und abgefaßten ſtaats⸗ und privatrecht⸗ 

lichen Reichegrundgefeges in deutfcher Sprache, welchen derfelbe 

den Namen der verneuerten Landesordnung des Königreiches Ferdin. IL 
Böhmen beigelegt hat. verneuerte 
"In dem Einführungspatente zu derſelben vom vorbezeichneten a 
Dato führt Kaifer und König Ferdinand IL, wörtlih an: 

„Der Urfahen (nämlich zur thunlichften Behebung der aus 

den vorhergegangenen Unordnungen entftandenen Gebrechen) „halber 

„haben wir unfere vernenerte Landesordnung publiciren wollen, 

„dorinnen wir neben den Fundamenten und Grundfeften, fo alle 

„chriſtliche Botentaten in Verfaſſung eines Regiments billig ihnen 

„angelegen fein laffen, die jura privatorum zwar fo viel als 

„möglih bei dem alten Herfommen gelaflen, jedoch theils 

„nach jetigem des Königreichs Zuſtand, als welches von unters 

„Ichiedenen Völkern und Zungen bewohnt wird, gerichtet, — 

„auch etlihermaßen nach unferer Taiferlichen und andern im heiligen 

„römifchen Reich und unferen Sönigreihen und Ländern gewöhn- 
„lichen Saßungen, corrigirt. In allen aber zuvörderft die Ehre 

„Gottes, die natürliche Billigfeit, und das gemeine Wefen in Acht 

„genommen; auch babei Uns nicht allein die königliche Macht, 

„ſolche unſere Landesordnung zu mehren, zu ändern, zu beflern 

„und was fonft das Jus legis ferendae mit ſich bringet, vor- 

„behalten, fondern uns auch gnädigſt erboten, diejenigen Fälle, fo 

„in dieſer Landesordnung nicht begriffen, und hierüber nicht durch 

„eichriebenes Recht, fondern vielmehr nach Befund der Rechts⸗ 

„Seßern, und auf etwa vorhergegangene Prejudicia erörtert worden, 

„wann diefelben wie allbereits anbefohlen zufanımengetragen und ung 

„borgebracht fein werden durch Constitutiones regis zu detidiren.“ 

Weiters ſicherte derfelbe zu, darauf bedacht fein zu wollen, 

„damit das Land- und Stadtrecht, fo viel ſich thun Laffet, in 

„eine Conformität gebracht, auch dasjenige, was fonft wegen 

„Kürze der Zeit und allerhand Verhinderniß bei diefer Unſerer Lan⸗ 

„desorbnung abgehen möchte, von Uns anderwärts jupplirt und 

„erjegt werde.“ 
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Diefe vernenerte Randesordnung zeiget, daß bei deren Abfaf- 

fung bereit8 weit mehr auf Syftem. und Ordnung in der Behand- 

lung des öffentlichen und Privatrechtes Bedacht genommen worden 

ſei, al8 dieß bei den früheren Landesordnungen der Fall gemefen ift. 

Dieſes Fundamental⸗Geſetz tft in zwei Theile gefondert: 
. Der I: Theil enthält: 

1. in 30 Ziteln das Öffentliche Recht (jus publicum) von 
vernenerten 4, ], his XLIX.; 
Land.⸗D. 

2. in 50 Titeln bie Gerichtsverfafjung und bie Eivil-Pro- 

ceßordnung vom B. I. bis H. VIL und 

3. in 6 Xiteln die Ordnung bei der Land- und Hoftafel 

nebit Vorfchriften über deren Führung und die Obliegenheiten der 

bei diefen beiden ZTabularinftituten angeftellten Beamten von J. I. 

bis XXVII. inclus. 

Der D. Theil umfaßt: 

a) in 16 Ziteln die Beftimmungen über Kaufs- und andere 

Verträge, dann deren Verbücherung, über Landesgewähr und Un- 
gewähr, Verpfändung und Auslöfung von Landgütern, Schuld- 

ſcheinen und Bürgfchaften ; Cridafälle, Einfchuldimgen, verbotene Ver- 
träge, Borg- und Aufbewahrungscontracte, endlich über Handfeften 

von K. I. bis M. XXVI inclus.; 

b) in 9 Titeln jene über Leibgedinge, VBormundfchaften, Erb- 

folge aus Teßwilligen Anordnungen und aus dem Geſetze, gemein 

ſchaftliche und ungetheilte Güter, dann Theilung der legtern, endlich 

über Verjährung und Erfigung von M. XVII. bis P. XXIX. inclus. ; 

c) in 12 Ziteln die Normative über das Herren- und Unter- 

thbans-Verhältniß, über Amtsleute, Eigenthumsrechte, Privat» nud 

Landesgränzen, Holzflößung, Waſſerrechte, Waidwerks⸗, Feuerge⸗ 

wehrtragungs⸗ und Krätſchmes⸗ (Wirthshaus) Errichtungsgerecht⸗ 

ſame und über Judenſachen von @. I. bis L. XIX. inelus., 

ſchließlich 

d) in 19 Titeln die Vorſchriften über ſtrafgerichtliche Ange⸗ 

legenheiten, peinliche Gerichte, Folter, Geleite, Verbrechen im All⸗ 

gemeinen, insbeſondere über Öffentliche und privative Gewalt, Ab⸗ 

fagungen, Conſpirationen, rebellirende Unterthanen, ferner über 

Ehrenſachen, Shmähung durd Wort und Schrift, — Hochmuth, 
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Frevel, Eigenmächtigleit, unorbentlichen Lebenswandel, Bettelei und 

Zandjtörzerei, endlich über unbefugte Gefangenhaltung eigener Un⸗ 

terthanen von R. I. bis Z. VL | 

Zufolge der Zufanmenftellung ber einzelnen Beftandtheile bes 

greift die verneuerte Landesordnung nebſt der Einleitung in ſich 

142 Titeln und 852 Geſetzartikeln, dann ein kurzgefaßtes Regifter 

der Ziteln, aber keinen Sach⸗JIndex. 

Mit Inbegriff der diefem Gejegbuche beigefügten Marmilian'⸗ 

chen Dergwertsvergleichung, beftehend aus von Z. VI. bis Z. XL. 

laufenden 34 und des Sct. Wenzels⸗Vertrags aus den von Z. 

XLI. bis Z. LXXIX. gehenden 39 Hat dasfelbe alfo im Ganzen 

925 Artifel; ſonach um 363 mehr, als die ältefte WIabiflawifche, 

dagegen um 3 weniger al8 die Maximilianiſche Landesordnung. 

Dbgleich der Zweck unferes juridifchen Geſchichtswerles haupt⸗ 

fählich auf die Darftellung der allmähligen Entwicklung bes Privats 

rechtes und der Gerichtsverfaffung tn unferem Vaterlande gerichtet 

ift, jo müſſen wir dennoch diejenigen Beftimmungen des in den 

erften Titeln der vernenerten Landesordnung octroirten Öffentlichen 

Nechtes kurz berühren, welche auf das Privatrecht von wichtigem 

Einfluffe gewefen find, zugleih auch die aus den fpätern privat» 

rechtlichen Legislaturen diefer Periode fi ergebenden Abänderungen 

und Neuerungen an den pafjenden Stellen beifügen, um dadurd) 

ein überfichtliches Bild des ganzen Einfluffes der III. Geſetzgebungs⸗ 

periode auf das Privatrecht Böhmens dem geneigten Lefer zur 

möglichſt volljtändigen Anfchauung zu bringen. 

Die fpätern Legislaturen derfelben find nebft der ale 

1. bezeichneten verneuerten Zandesordnung Furz fkizzirt folgende: 

2. Die von Kaifer und König Ferdinand ILI. den 1. Feber Ferdin. II. 

1640 als Gefeß durch den Drud publicirten Declaratiouen und — 
Novellen zu der verneuerten Landesordnung feines Vaters Ferdi⸗ Nopellen. 

nand 1. enthaltend 

a) in 7. Titeln: öffentliches Recht über Erbhuldigung, über Inhalt. 

den geiftlichen Stand, die Herzoge, den dritten Stand, ferner über 

Landesämter und confiscirte Güter von A a. I. bi A a. XXVIL, 
8) in 8 Titeln: Gerichtsordnungszufäge Über Procuratoren, 

Deweisführungen, Urtheile und Rechtsſprüche, Belehrungen und 
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Nevifionen, über den Appellationsrathy und bas Juramentum ca- 

lumniae von Bb. I. bis Dd. X., 

y) einen Zitel von der Ordnung ber Landtafel von E e 1. 

bis XVIIL, 

6) einen Titel vom Cridaproceffe von Be. XIX. bis XXXV,, 

8) einen Zitel vom Erecutionsproceffe von Ff. I. bis XXIL, 

&) in 7 Titeln Beftimmungen über Leibgedinge, Berlaffen- 
ſchaftsabhandlung, Vormundſchaftsweſen, Teftat- und Inteftaterb- 
folge, dann Verjährung von Gg. L bis Li. XL, endlich 

7) einen Titel über Gefangene aus dem einzigen Artifel LA. 
XH. beftehend. 

—8 3. Die in dem, mit kaiſerl. königl. Privilegio von Johann 
do Lec- Jacob Ritter von Weingarten herausgegebenen Codex Ferdi- 
poldinus, nandeo Leopoldinus bi8 zum Scluffe des 17. Jahrhunderts, 

an Fer dann in jenem Ferdinandeo Leopoldino Josephino Caro- 
p old. Jo- linus bis Ende December 1718 zufammengetragenen privatrecht- 

seph. Caro- lichen materiellen und formellen Geſetze und Gerichtsverfaſſungs⸗ 

linus. normalien. ') . 
Fortſetzun⸗ 4. Die 3 Fortſetzungen (Continuationes) zum Weingart⸗ 

gen zu ner’fchen oder bis zum Jahre 1734. ®) 
—— S. Die aus den Archiven des ehemaligen Appellationsgerichts 
Normalien und der Statthalterei herausgezogenen Normalien vom Jahre 

1734 bis 1740, und 

6. die in 8 Bänden erfolgte Heransgabe der. Geſetze der 

Geſetze Wail. Kaiferin Maria Thereſia ſammt Hauptelenchus als 9. Band 

—** für den Zeitraum ihrer Regierung von 1740 bis 1780.?) Dann 
7. die Refcripteubücher der -Statthalterei und der ehemaligen 

Appellationskammer aus jener Zeit. *) 

Nach diefer Vorauslaffung führen wir an, daß zeuge A. IL 

der verneuerten LZandesordnung aubefohlen worden ift, ſowohl in 

1) Weingartens Codex Ferdinandeo Lecpoldinus, Prag 1701 und desfelben 

Codex Ferdinandeus Leopoldinus Josephinus Carolinus, Prag ao. 1720. _ 

2) Erfohienen zu Prag bei Johann Rüdiger und Bahner in 3 Sedezbänddhen. 

3) Zu Wien in ber Buchhandlung des Johann Georg Mäßle au. 1787. 

4) Vollſtändig vorhanden in dem Archive des vormaligen Appellations= unt 

gegenwärtigen Oberlandesgerichts vom Jahre 1548 —1780. 
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dem von jedem als Staatsbürger aufgenommenen Einwohner zu 

feiftenden Erbhuldigungseide als auch in allen andern Eiden, Erbhuldi⸗ 
nebft Gott auch die gebenedeite Mutter Gottes und alle Heiligen bungseid. 
zu Zeugen der Wahrheit angerufen; daß in A. III die sub A- 

D. der frühern Zandesordnung blos im Allgemeinen auf die Zus 

fiherung der Aufrechthaltung der dem Herren-, Ritter- und Wladis 
fenftande, dann den prager und andern Städten, ferner der ganzen 

Bevölkerung des Königreichs zuftehenden Rechte, Privilegien, Feſt⸗ 

feßungen, Freiheiten und Gereditigten, wie duch alten guten und 

löblichen Gebräuche lautende Eidesformel des Königs dahin wefent- 

lich abgeändert worden ift, „daß derfelbe über die Fatholifche Re- 
„Ligion feftiglich halten, männiglich die Juſtiz abminiftriren, und 

„die Stände bei denen von (titulus N. N.) confirmirten und wohl» 

„hergebrachten Privilegien handhaben wolle,” wodurd dem Könige 

vorbehalten blieb, diejenigen von den frühern Regenten zugeftande- 

nen Vorrechte und Sagungen zu bezeichnen, welche er zu beftättigen 

Willens war, in dem Eide oder fpäter anzugeben, wobei zu be= 

merken kommt, daß Kaifer Ferdinand II, durd feinen kurz nad 

Erlaffung der verneuerten Landedordnung nämlih am 29. März 

1627 durch einen befondern Majeftätsbrief (Generalconftrmation) 

die erblichen Privilegien des Königreichs Böhmen, ſoweit folche der 

verneuerten Landesordnung nicht zuwiderlaufen, beftättigt habe "), 

daß ferner ut 

A. V. der König zwar bei den von ihm allein einzuberufene Steuerbe⸗ 

den Landtägen die Contributionesgegen die gewöhnlichen Reverſe willigung. 

von den Ständen begehren laſſen wolle, jedoch nicht zweifle, daß 

fi die getrenen Stände die vorfallenden Nothwendigfeiten treu- 

berzig zu Gemüthe führen und Feine unbilligen Conditionen gegen 

bie begehrten Contributionen, wie etwan bishero gefchehen, 

machen werden, 

A. VL daß bei den Landtägen Niemand als der König ober Das Recht 

feine Commiſſarien berechtigt fei, Propofitionen in des Landes ber Land⸗ 

Nothöurften und Obliegen ohne vorläufig erlangte Königliche Ge- — 

nehmigung zu ſtellen, und daß, wer ſich dieß zu thun unterſtehen 

1) Siehe Auszug aus dieſem Majeſtätsbriefe in Weingartens Codex Seite 
136 und 137. 
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würde, nad) Geitalt der Sache mit allen Ungnaden und Ernft ges 

ftraft werden folle, 

Milderung Diefes Verbot wurde durd) Novelle Aa. IX. dahin gemäßigt, 

durch Fer- daß ſich nach Erledigung der königl. Propofitionen die Stände über 

binand TIL geringere Sachen, welche die königl. Hoheit, Autorität und Regalia 
nicht betreffen, nad) hiezu von den Landtags⸗Commiſſären erlangter 

Genehmigung befprechen, und Anträge ftellen dürfen, deren Beur⸗ 

theilung dem Könige anheimgeftellt bleiben folle, daß zufolge 

A. VIL auf den Landtagen jede geheime oder öffentliche Ro⸗ 

Zuſam⸗ tirung, felbft eine Bufammentretung zur Verftändigung über die 

— Meinungsabgabe auf die vorgelegten königl. Propoſitionen ſtreng⸗ 

Landtagen. ſtens und bei Androhung der Strafe der Majeſtätsbeleidigung an 

Leib, Ehren und Gut unterſagt werde, endlich daß ut 

ae A. VIII. das Recht der Geſetzgebung einzig und allein 
ſetzge⸗ Dem Könige zuftehe und vorbehalten bleibe. b t. | 
ngered In privatrehtliher Beziehung wird aus denfelben Gründen, 

m ie welche für die Aufnahme verfchiebener bemerkenswerther Beſtim⸗ 

ger privag- mungen ber Landesordnungen Wladislaws, Ferdinands I. und Mari- 

rechtlichen milians II. in unſer Werf angeführt worden find, hier auch aus 

ungen jener Ferdinands IL. und Aus den nachgefolgten Legislationen diefer 

Periode Folgendes hervorgehoben. 

Märkte, Nah A. XIV. wurde zur Beftelung von Jahr: und Wo⸗ 

Demoli« Henmärkten, wie auch zur Erbauung oder Einreißung von Städten, 

rungen. Schlöſſern und Feſtungen die Bewilligung des Königs erfordert; 

Adel. ut A. XVI. konnte die Erhebung in den Adelsſtaud nur 
dann erlangt werden, wenn fich ber Bewerber vorläufig die Entlaffung 

aus dem Dienftbarfeitsverhältniffe zu feiner Obrigkeit erwirkt hatte; 

Landfries ut A. XVII wurde der König berechtigt, über bie den Per» 

densbruch. ſonen, welche ben Landfrieden durch Abfagungen und Befehdungen 

ftören follten, zu confiscirenden Güter nad Gefallen zu verfügen. 

Verkauf Durch A. XX. wurde verordnet, daß einem Auslaͤnder (zu 
vontande welchen aber Mährer, Schleſier, dann Ober⸗ und Niederlauſitzer 
— nicht zu rechnen waren) ein böhmiſches Landgut ohne königl. Conſens 

flichtn bei Strafe des Verfalls an den Fiscus weder verkauft noch ver⸗ 

ber Frem pfändet werden dürfe, ferner daß der Fremde nach erlangten An⸗ 

ven kaufsconſenſe nicht nur den Erbhuldigungseid abzulegen, fondern 
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auch den Revers zum Lande, „daß er nach den Verſaſſungen und 

„Rechten des Landes fich verhalten, und fich dawider Feines andern 

„Rechts und Gerechtigkeit gebrauchen wolle,” der Landtafel einlegen 

folfe, welchen Beſtimmungen noch fpäter die Anordnung beigefett 

wurde, daß ein Ausländer, welcher fich an eine Tandtafelfähige Fran 

verheiraten würde, binnen einer Sahresfrift, bei fonftigem Verluſte 

des Erbrechts nach feiner Gattin außer der Legitima, ftch für feine 
Perſon und auch für feine Kinder zum Lande zu habilitiren babe; ") 

Bald darauf find dieje Beftimmungen in eine Habilitirungsorbnnung 

für Fremde zufammengefett ?) und endlich den privilegirten Städten 

verboten worden Ausländern, welde die Incolatserwirkung ver» 

meiden wollten, das Bürgerrecht zu verleihen. ?) 

Mittelft A. XXIIL wurden alle den Ständen sub utra- Aufhebung 
der Beftim- 

que zum Abbruch der Tatholifchen Religion durch Majeſtätsbriefe, mungen 

Landtagsbefchlüffe, Aeverfalien nnd fonftige Privilegien verlichenen — — 
Begünſtigungen unkräftig erklaͤrt und caffirt. ung det 

Durch A.XXIV. wurbe beftimmt, daß der geifllihe Stand 5, m. 
zu dem 1. der 4 Stände des Königreihs Böhmen angenommen Der geiſtli⸗ 

werde, jedoch ift diefe Anordnung durch Novelle Aa. I, et II 9% Stand. 
dahin erläutert worden, daß nur der, landtäfliche Güter befiende, rungen der 

PBrälatenftand darunter begriffen fei und jeder einzelne Prälat erft De 

nach abgelegtem Erbhuldigungseide im Landtage Sit und Stimme 

erlangen könne. " 

Nah A. XXV. war einem geiftlihen Würdentraͤger ftrenge a 
unterfagt, von liegenden Pfründen oder Stiftungsgütern ohne geinficer 

föniglihen Conſens etwas zu veräußern oder zu verpfänden bei er q 

Verluft des gezahlten Kauffchillings zu Handen des Fiscus, — unter M. 

und fpäter jedem weltlichen Stande verboten, einem Geiftlichen Therefia. 

ohne königl. Eonfens ein unbewegliches Gut quocungue titulo 
zu überlaffen, %) welche Beftimmungen aber unter Maria The- 

refia dahin ermäßigt wurden, daß lanbtafelfähige Geiftliche, welche 

1) Batent vom 1. Auguft 1637. — 12. Jäner 1650, Hofrefcript v. 28. Sept. 
1651. — Weingartens Coder ab 1720 Seite 265 und 305. 

2) PBragmatit ddto. 18. September 1654. Ebendort Seite 305— 307. 

3) Patent vom 19. Septb. 1678. Ehendafelbft Seite 418. 

4) Königl. Refeript vom 5. October 1669. Weingartens Coder ©. 369. 
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ohne königl. Conſens Landgüter erwarben, folhen ſich nachträglich 

erwirten durften und mußten, im Nichterlangungsfalle aber das 

erfaufte Immobile binnen Jahr und Tag wieder verfaufen konnten, 

was auch zu gelten haben follte, wenn nicht landtafelfähige Geift- 

liche derlei Güter erworben hatten. 7) 

Hier dürfte der ſchicklichſte Pla zur Erwähnung des Amor» 

tifationsgejeges ddto. 26. Auguft 1771 fein, gemäß welchen den 

Stiften und Klöftern unterfagt worden ift, von den aufzunchmen- 

den Novizen eine größere Mitgift (dos) als 1500 fl. und für 

diefelben eine höhere Beigabe als jährlich 200 fl. als Vitalitium, 

beides jedoch nur in beweglichen Gütern anzunehmen. *) 

Die fönigl. Durh A. XXXIV. wurden zwar die königlichen Städte 
Städte, nach ber Rebellion wieder zum 4. Stande des Königreichs aufgenom⸗ 

men, denfelben, jedoch mit Ausnahıne der treu gebliebenen königlichen 

Städte Budweis und Pilfen, der Pönaltaz von 1 fl. per Faß 

dafelbft erzeugten oder dahin eingeführten Bieres auferlegt. Nach 

der glorreichen Vertheidigung der Alt» und Neujtadt Prag gegen die 

Belagerung der Schweden im legten Jahre des dreißigjährigen Krieges 
wurde zwar bie Ehrenmalel aus der früheren Rebellion zur Regie» 

rungszeit Ferdinand des II. für alle drei prager Städte als erlo- 

chen erklärt, jedoch verblieb noc bis auf Weiteres die Entrichtung 

des Pönaltazes aufrecht. ?) 

Sct. Wen⸗ Sub A. XXXV. murde ber Set. Wenzelövertrag, foferne 

zels⸗Ver- derſelbe nicht durch die verneuerte Landesordnung corrigirt ift, anf⸗ 
recht erhalten, demnad) abgefondert als Yortfegung der Landesord⸗ 

nung zu derfelben von Z.XLL bis Z. LXXIX mit geringen Abs 

änderungen gegen den urfpränglichen Text beigedrudt. 
Belegung In A. XXXVL wurde zwar die Anordnung König Wla⸗ 
ber Landes diſlaws von ao. 1497 aufrecht belaffen, daß die königl. Landes⸗ 

ämter. 
mier ämter, und zwar das Oberſtburggrafen⸗, Landhofmeiſter⸗, Landkäm⸗ 

1) Patent vom 11. October 1753 und Reſcript vom 8. April 1758. — Maria 

Therefia Gef. Sammlung II. Theil, Seite 244 und Magiftr. Ardiv. 
2) Patent vom 26. Auguft 1771 in Maria Thereflas Geſetzſammlung. Band 

VI Seite 369 — 373. 

8) Gemäß der Privilegien Ferdinand II. für die Alt: und Neuſtadt, Prag 

vom 12. April und 3. Mai 1619. Eingetragen in der Landtafel 2ten pos 
meranzeuen Quatern ab ao. 1650 Fol. D. 28. etsequ. dann J. 14 et sequ. 
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merer:, Randrichter-, Oberftlanzler-, Oberftfehenrichter-und Apellations⸗ 

Bräfidentenamt dem Herrenftande verbleiben folle, jedoch behielt 

ſich der König vor, den Poſten des Kammer:Präfidenten nad). 
Belieben einer Herren: oder Ritterftandsperfon zu verleihen. 

Durh A. XLIX. "wurde den Könige die Wahl der Perfon 
des Fönigl. Procurators aus was immer für einem Stande —— 
ganz freigelaſſen. Dieſer durfte den Sitzungen jedes Gerichtes be⸗ 

liebig beiwohnen, nur mußte derſelbe abtreten, wenn eine Fiscal⸗ 

ſache zur Verhandlung oder Entſcheidung an die Reihe kam. 

Bald nach Erfließung der verneuerten Landesordnung wurde Juſtruction 

für den Fiscus eine ausführliche Juſtruction erlaſſen, ) welche fir den 

in ber Folgezeit öfters erneuert und vermehrt worden ift. Figcue. 

Zu der ordentlichen Beſoldung wurde ſpäter dem Fiscus oder 

königlichen Procurator der Bezug eines halben Procent oder 50 

per Mille von allen durch feine Vertretung dem Aerar zugefpro, 

chenen Strafgeldern und Fälligkeiten als fogenannte Fiscalquote Biecal- 

mit dem Beifügen bewilligt, daß hievon ihm zwei Drittheile und 9“ 
den Amtsbedienfteten das dritte Drittheil zufallen follte.*) 

Unter Vorbehalt der Auführung mehrerer Mittheilungen be- 

züglidy der Gerichtsftellen und der bei denfelben eingetretenen Ein⸗ 

richtungs⸗ und Verfahrensabänderungen in der III. Periode, an 

dem nach unferem angenommenen Spiteme gehörigen Plaße, über- 

gehen wir fogleich auf die bezüglich des materiellen Nechtes in der 

vpernenerten Landesordnung vorfommenden Abweichungen von der 
alten Wladislawiſchen beziehungsweiſe Maximilian'ſchen Lan⸗ 

desordnung. 

Gleich im Eingange des zweiten Theils des ſoeben genannten Abweichun⸗ 

Geſetzes verordnete Ferdinand IL, dag, weil in derſelben nicht alle — 

Eoutractsarten behandelt werden, die über die abgängigen Con⸗ wiſch⸗Ma— 
tracte nöthigen Beftimmungen aus dem Stadtrechte, ſoweit dasfelbe rimiliani= 

der Landesordunng nicht zuwider, ſupplirt werden ſollen, welche ſchen rn | 

Maßregel Ferdinand III mittelſt Novelle G. e. V. dahin ?) ver- ange 
vollftändigt bat, daß in Fällen, wo auch in den Stadtrechten keine über ges 

1) Refeript vom 18. März 1630. Meingartens oder Seite 144. 
2) Refcript vom 17. Jäner 1651. Weingartens Coder Seite 480. 
3) Berneuerte Landbesordnung Seite 40 der Novellen. 

1.07 
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wife Con · Beſtimmung vorfindig wäre, — nicht nad) Präjudicaten zu urtheilen, 
race. ſondern ein folcher zweifelhafter Fall dem Könige, welchem allein 

das Jus legis ferendae gebührt, zur Beftfegung einer bleibenden 

Norm vorgelegt werben folle. 
Druurrch diefes Nomale wurde eine wefentliche Abweichung von 
den Stadtrechten begründet, welche zeuge 

A. XXXVII sub 5. in diefer Beziehung vorkchreiben, daß 

ein Fall, zu deſſen Entfcheidung ein gefchriebenes Recht mangelt, 

nach verftändigem und gerechtem Ermeſſen, dann nad alten dieſem 

Factor nicht entgegenlaufenden Gebräuchen beurtheilt werben folle. 

Verſchrei⸗ In K. VI wird beſtimmt, daß die von einem minderjähri- 

a gen (das ift noch nicht 20 Jahre alten) Gutsbeſitzer mit der Land» 
riger Gute, tafel geichehene Verſchreibung feines Gutes oder einer Haftung auf 

befiger. dasſelbe zwar unträftig fein jolle, daß jedoch, falls der volljährig 

gewordene Verkäufer oder Verpfänder binnen 3 Jahren 6 Wochen 

eine foldye Einverleibung nicht beftreiten (odporiren) würde, die⸗ 

ſelbe wirfliche Kraft erlangen folle, 

Verſchrie⸗ Aus K. VIII in Verbindung mit K. XXII. ergibt ſich, daß 

— die in einem Vertrage verſchriebene Laudesgewähr (das it bie 
Ei Ber "Verpflichtung eines Verkäufers, den Käufer bezüglich der von einem 

fäufen. Dritten auf die verfaufte Sache geftellten Eigenthums- oder Pfand- 

anfprüche mit feinem Vermögen zu vertreten) nicht bloß in dem 

Betrag des Kaufihillings, fondern über denfelben noch in einem. 

Dritttheil mehr beitanden habe, ſonach zum Beifpiel vom Käufer 

bei Sachfälligwerdung bes Verkäufers bezüglich bes fremden Ans 

ſpruchs pr. 3000 fi. als Landesgewähr 4000 fl. gefordert werden 
fonnten; es mußle jedoch 

Bei Rlagen zeuge K. XXI der von einem Dritten gellagte Känfer ſei⸗ 
gegen Kau- nem Verkäufer (Gemwährsmanne) die empfangene Klage binnen 8 

Tagen mit den Anfuchen um die Vertretungsfeiftung bei fonftiger 
Erlöſchung jedes Regreßrechtes gegen denfelben zufenden. 

Berechti⸗ Nach K. XXIX war der Eigenthümer eines wegen einer 
— Schuld in Pfandbeſitz gegebenen Gutes, wenn der Pfandinhaber 
—— das zur Einlöſung durch Anbietung der Zahlung begehrte Gut nicht 
ten Gutes, zurückſtellen wollte, berechtigt, den Schuldbetrag bei der Landtafel 
er einzulegen, und wenn ber zur Erhebung desfelben citirte Schuldner 
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folchen nicht abholte, durch Ertheilung eines Wehrlosbriefes die 

Einführung in. das Gut, deſſen Einlöfung verweigert worden, zu 

begehren. . 

Zufolge K. XXXIU verjährte das gegen halbjährige Auf- ne 

fündigung verfchriebene Einlöfungsrecht, wenn nach verftrichener Eiuls— 

Frift der gegebenen Pfandauflündigung binnen 3 Jahren und 6 Nungeree 

Wochen die Einlöfung durch Zahlung der Schuld nicht erfolgte; 

war jedoch die Einlöfung auf eine gewifle Zeit bedungen, und er» 

folgte bis zu deren Verftreichung nicht, fo ging gemäß K. XXXV 

das Ablöfungsrecht für immer verloren, ohne daß die Berftreichung 

der Tandesüblichen Verjährungsfrift zu deſſen Erlöfchung erforder- 

fih war. Hatte Iemand fein Gut mit dem Ablöfungsrecdhte über 
feine Lebzeit hinaus zu Pfand verfchrieben und übergeben, fo waren 

zeuge K. XXXVI feine Erben oder fonftigen Anwärter zur 

Ablöfung befugt. 

Nah K. XLI war bei demjenigen Rechte (Gerichte), wo die Zuftändig- 

Hauptfache verhandelt wurde, der etiva wegen ber Münze, in wel- ve de 

cher die Ablöfungsfumme gezahlt werden follte, entitandene Streit göre air 

zu entjcheiden. ten über 
Munzwerth 

Zufolge L. VII attrescirte, wenn mehreren Gläubigern Accresci: 

ein Kammerzins oder fonftige Schuldfumme auf gewille Zeit mit Iuteerum- 

der Landtafel verſchrieben war, der heil "derjenigen, welche die Birung von 

Berjährungszeit ohne Einflagung ihres Antheils verftreichen ließen, trägen. Be- 

dem, welcher innerhalb berfelben feine Forderung geltend machte, —e 
anderſeits interrumpirte nach Novelle LI. VI bis VEIL?),. wenn velle. 
zwei oder mehrere ein verhypothecirtes Gut beſaßen, die Anſpruch⸗ 

nahme gegen bloß einen berfelben, oder auch nur ‚gegen den mit- 

eingetretenen Bürgen die Verjährung. 

Zeuge L. VIIIet X follte jener, der wegen falfch gemach⸗ Bei Fal—⸗ 

ten Schuldſcheins oder wegen Ceſſion (dobr& vule) eines wiſ⸗ ee 
fentlich folchen angeflagt und des Betrugs ſchuldig erfannt wurde, ſcheinen. 

nebft Confiscation der Güter nad) Erwägung aller Umstände an 

Leib und Leben geftraft werden. 

1) Novelle Ferdinand IM. Eeite 129. 
12* 
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Ausbedin- Durh L. X wurde unterfagt, in einem zur Regiſtrirung 

Geindrafen beim Burggrafenamte beftimmten Schuldfcheine fih eine Gelb: 
für Riht- flrafe: für,die Nichteinhaltung der Zahlungsfrift auszubedingen. 

an Nah L. XII follte, wenn bei der Zahlung wegen des 

ee. Werthes der goldenen oder andern Münzforten ein Streit ent- 
—8 ſtünde, dieſer nach jenem zur Zeit der Darleihung und nicht nach 

lungen. jenem zur Zeit der Zahlung angenommen werden. 
—— Zufolge L. XIX war jeder Bürger berechtigt, den Schuld⸗ 
Bürgen. ner zur Enthebung von feiner Bürgfchaft zu belangen. 

Einen weientlichen Fortſchritt gewann die Iuftizpflege durch die 

Auffaffung der Rothweudigkeit, für die möglichft fchleunige und gerechte, 

wenigſtens theilweife Befrichigung der Gläubiger eines über die Kräfte 

feines Vermögens Verſchuldeten gefeliche Vorſehung zu treffen, wel- 

ches Bedürfniß fih befonders in Fällen der Flüchtigwerdung oder 

des Abſterbens einer überſchuldeten Perſon herausgeſtellt Hatte. 

In früherer Zeit wurden, da weder die alten Landesordnun⸗ 

gen noch die Stadtrechte für Cridafälle beſtimmte geſetzliche Ver- 

fügungen enthielten, von Kal zu Fall Commilfionen zur Beglei- 

hung foldher. Angelegenheiten angeordnet, jedoch ftanden den er- 

nannten Commiffären feine gefetlichen Grundlagen für die Be 

handlung folcher Cridafälfe zu Gebote, wodurd eine verfchiedenar- 

tige und größtentheil® fo mwillfürliche Abthuung folder Eoncurs- 

fälle herbeigeführt worden fein mochte, daß es für unerläßlich ge- 

funden worden ift, diefem Uebelſtande durch die vernenerte Landes⸗ 

ordnung imittelft der in dem Zitel „Bon Bezahlung derjenigen 
Schulden, die fi höher als der Schuldner Vermögen er: 
ſtrecken,“ enthaltenen Beſtimmungen abzubelfen. 

Ergän- Die von L- XXU bis XXVI aufgeftellten Cridabehand⸗ 

zungevors Inugsmaßregeln erwiefen fi aber bei der praktifhen Behand⸗ 

— fung derſelben bald fo unzureichend, daß mehrere Ergän- 
Ferdinand zungsvorſchriften erlaffen werden mußten, welche Ferdinand I. 
des I. bei Herausgabe der Novellen und Declarationen zur verneuerten 

Landesorduung in dem Capitel vom Gridaprocefle von E.e. XIX 

bis E. e. XXXV zu einer vollftändigen Eoncursordnung, die 

offenbar der fpäteren Kaifer Joſephs II. zur Grundlage gedient 

bat, zuſammeunfaſſen ließ, und Diefelbe annoch ſpäter mittelft 
! 
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Reſcripts vom 2. Mai’ 1644 ') jo bedeutend vervollftändigte, daß 
diefelbe mit, größtentheild minder wefentlihen Zufägen, Abände- 
rungen und Berichtigungen von meift formefler Natur noch gegen: 

 wärtig der Sache nad) durd Aufnahme der dießfälligen Beſtim⸗ 
mungen in bie GConcursordnung vom 1. Mai 1781 Gefegtraft‘ 

behalten hat. Unter der Regierung der Kaiſerin Mario The: Unter 
reſia wurde eine Erläuterung über die Novella declar. E. e. XXXI 3 
bezüglich der Claſſificirung der Gläubiger ?), dann eine weitläufige 
Suftruction zur Abfchägung der in Crida verfallenen STE 
ter erlaffen ?). 

| Durch L. XXVII wurde, um minderjährigen Perfonen das 

Schuldenmahen zu erichweren, und deren Verderbniß durch Er⸗ 

langung von Darlehen unter wucherifchen Bedingungen vorzuben- 

gen, verordnet, daß einem Gläubiger zu einer Forderung aus einer 

von einem Minderjährigen ohne Genehmigung des Vaters oder 

Bormundes gefchehenen Gelderborgung ein Klagrecht weder gegen 

den Schuldner noch gegen defjen Vater oder Vormund, noch auch 

gegen feinen Bärgen, wenn er fih aud als Selbftfhuldner ver- 

Ichrieben hatte, gebühren folle, dagegen aber in L. XXXIII an» 
befohlen, daß eine Waife, Cohn oder Tochter, welche mit Verfchwei- 

gung ihres Minderjährigkeitsftandes argliftigerweife Geld entlehnen, 

und dadurch ihren Gläubiger in Schaden bringen würde, dafür 

nad) Befund der Umftände gebührlich beftraft werden folle. 

Obgleich bereits Karl IV. gegen Würfel- und fonftiges Spiel retlaut 

auf Borg geeifert, dasjelbe jogar unter Verſagung der richterli- 

hen Hilfe zur Einbringung von Spieljhulden als Unfittlichkeit 

und verderbliche Beluftigung durch die Beftimmungen in der Ma- 

jestas Carolina art. XXX und XXXI verbieten wollte *), fo 
blieb doch deifen landes väterliche Abficht, wegen Nichtgenehmigung 

des vorgenannten Geſetzentwurfes von Seite der Stände, uner- 

reicht, und Feine der fpätern zur Gefetfraft gelangten Landes: 

1) Abdrud in Weingartens Coder Seite 226229 Nr. 106. 

2) Hofrefeript vom 26. Juni 1781, abgetrudt in ber Sammlung ber Geſetze 

Maria Therefins. Wien 1786 im L Bande, Seite 298. ' 

3) Batent vom 29. Zäner 1754, abgedrudt in derjelben Sammlung II Bant 

von Seite 266 320. 
4) Siehe Balady’s Archiv IH. Theil, Seite 113 und 114. 
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ordnungen Wladislaws II., Ferdinands und Marimilians II. ent- 
hält ein Spielverbot für die höhern Stände; nur in den 
Stadtrechten wurde sub C. XXLX auf Spielſchulden das 

Klagerecht verſagt. 
Erſt durd- L. XXXIV der vern. Landesordnung wurde 

die obige für den Bürgerftand erlaffene Klagerechtsverfagung auf 

Spielfhulden, felbft wenn hierüber: Verfchreibungen ansgefertigt 

worden find, auch für die höhern Stände bezüglich der Schulden 

aus Kartenjpielverhiften verfügt, noch fpäter wurden fogar Ha: 
zarbfpiele unter Strafverhängungen von den meiften der nachfol- 
genden Regenten biefer Periode verboten. ) 

Die Artitel M. I bis XVI enthalten ein vollfländiges 
Wucherpatent, und werden in bdenfelben alle noch) gegenwärtig 

als Wucher geltende Bevortheilungen und Bebrüdungen der Dar- 
Iehensnehmer über den Belauf des damals üblichen Gpercentigen 
Zinsfußes mit fehr harten Strafen, nämlich nebft dem Verlufte 

bes Capitals mit Verfall des britten Theile des ſämmtlichen Hab 

und Gutes des Wucherers belegt, von welden beiden Strafbeftand- 

theilen zwei Trittheile dem Fiscus und ein Drittheil dem Des 

nuncianten zuzufalfen Hatte. — Die Unterhändler aber wurden 

mit dem DBerfalle des vierten Theile ihres Vermögens geahndet, 

wobei noch beſonders bemerfenswerth ift, daß nicht blos der bes 

drückte Schuldner, fondern Jedermann beredhtigt war, Wunder: 

übertretungen anzuzeigen, daß felbft derjenige, welcher an Ju⸗ 

den zum Betriebe von Wuchergejchäften Geld dargefiehen hatte 

und dafür nur die Hälfte oder einen noch kleineren Theil des Wu⸗ 

chergewinnes beziehen follte, des ganzen zu Wucherzweden dargelie- 

henen Capitals verluftig wurde; endlich daß uuvermögliche Unter- 

händler bei Wuchergefchäften männlichen Geſchlechts mit Haft von 

.ſechs Monaten in der Daliborka (dem Harten Gefängnißthurme), 

jene weiblichen &efchlechts Hingegen in einem befondern Arrefte 

beim Burggrafenamte bejtraft, Juden aber nebſtdem mit dem Ver⸗ 

(ufte ihres ganzen Hab und Gutes geahndet werden follten. 

1) 3.9. Reſeript vom 21. Febr. 1701, im Coder Seite 638. Verordnung vom 
15. Febr. 1758. Sammlung der Geſetze Maria Thereſias II. Band, Seite 

397, danu Hofentſch. v. 1. Septb. 1769. Ebendufelbft V. Theil, Seite 446. 
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Diefe Feſtſetzungen der verneuerten Landesordnung wurden, 

mit Abweiſung der von der böhmifchen Sudenfchaft aus frühern, 

jedoch von ‚den nachfolgenden Landesfürften nicht beftätigten Pri- 

vilegien angefprochenen Bezugsrechte zu höheren als den landes- 
üblichen Zinjen durch. Refeript vom 12. Mai 1642 ') nit nur 

vollftändig aufrecht erhalten, fondern insbefondere verfügt, daß 

Berpfändungsverträge Aber von Juden an Chriſten gege- 
bene Darlehen nur bei deren Abſchluß vor der chriftlichen Obrig- 
keit Sittigkeit haben; — daß Pfandverfall bei Nichtzahlung der 

Schuld zur Fälligfeitszeit gänzlich verboten und daß Juden von 

Ehriften wegen Schulden, Darlehen und BVerpfändungen bei ben 

Hriftlihen und nicht ber den jüdifhen Gerichten belangt werden 
follen. 

Diefe Wuchergeſetze wurden nicht nur vom Kaiſer Seo: 

pold I durch Refeript vom 9. November 1678 9) voliftändig auf- 

recht erhalten, fondern find auch von ber Saiferin Maria The⸗ M. There 

tefia in das von hochderfelben für alle Erbländer erlaffene Wucher⸗ as Bu: 
patent vom 26. April 1751°), jedoch mit der doppelten wefentli- cherpatent. 

hen Abänderung aufgenommen worden, daß der Wucherer und 

deifen Mitfchuldige zwar des geliehenen Capitals zu Banden bes 

Fische, welcher davon dem Denuncianten bei dem Verfalle bie 

zu 400 fl. die Hälfte, von höheren Quantis commissi aber nur 

ein Drittheil zu entrichten hatte, verluftig, nebftdem auch arbiträr 

geftraft, aber nicht aud mit dein Berfalle eines Antheils feines 

anderweitigen Vermögens belegt, dagegen ber Entlehner, welder 

Doriehen unter wucherifchen Bedingungen aufnehmen würde, für 

diefe Handlung nach Befund der Umftänte mit Wrreft ober auf 

andere Art geahndet werben jolle. 

Zu thunlichſter Bewahrung bedrängter Darlehenswerber vor Errichtung 

Wucherhänden wurde mit Patent vom 30. October 1755 *) das bes Berſatz 

Berfogamt in Prag errichtet, wo gegen Spercentige Berzinfung ra in 
auf Fauftpfänder Gelderborgungen erlangt werden fonnten. Daß ras 

1) Abgedruckt in Weingartens Coder Seite 222 und 223. 
2) Abgedrudt ebenda Eeite 419 und 420. 

8) Sammlung ber Geſetze von 1740—1780. I. Band, Seite 287291. 

4) Diefelbe Geſetzſammlung IH. Band, Seite 257. 
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die vernenerte Landesordnung das Vertrauen auf Treue und Glau- 
ben fehr in Schuß nahm, beweift die Beftimmung des Art. M. XXII, 

nach welchem derjenige, der ein ihın während einer Fenersbruuft, 

Hanfeseinfturz, Schneebruches, Zumult, zur Verwahrung 

anvertrautes Gut verläugnen würde, nebft Erftattung der Schä- 

den und Koften zur Leiftung bes Doppelten, nämlich) der anver- 
trauten Sache und überdies ihres Werthes zu verurtheilen war. 

Deposita. Dur M. XXIV wurde verordnet, daß fein Bürger oder 

Stadtbewohner von einem Unterthane eines fremden Herru, Gold, 

Silber oder andere Sachen in Verwahrung übernehmen folle; — 

weiters daß -wenn ein Unterthan auf dem Zodtenbette bie Leber» 

gabe eines berlei Depoſitums an einen Stabtbemohner ausjagen, 

diefer aber defjen Erhalt läugnen follte, letzterer jchuldig fein werde, 

fich hierwegen mit einem Reinigungseide zu purgiren. Würde 

dem Läuguer eines derlei Depofitums deffen Empfarnguahme be= 

wieſen, fo. folle derfelbe zur Nüdftellung desfelben im doppelten 
Betrage verurtheilt werden. 

Emphitheu⸗ Die Art. M. XxXxV und XXVI enthalten die geſetzlichen 

tiſche Beſtimmungen über Zins (emphiteutiſche) Grundſtücke. 

Grund⸗ Von dieſen bezeichnet der erſtere Abſatz diejenigen ſchriftlichen 

Rüde. Urkunden, mittelft welchen ein Grundherr einem Andern von feinem 

Grund und Boden ein Dorf, einen Hof oder eine fonftige Realität 

gegen einen Zins oder andere Dienftpflicht zum Genuffe überläßt, 

mit dem Namen einer Handfeft, weiter verorbnnend, daß biefelbe 

mit Unterfchrift und Siegel des Oberherrn verfehen fein, und das» 

jenige, worüber derjelbe uud der Zinsmaun im diefer Urkunde fich 

gegenfeitig vereinigt haben, von ihnen befolgt werden folle, der 

legtere jedoch räumt dem Grundherrn gegen Genen, welcher einen 

Grund auf feinem Gebiete gegen. Zins oder Dienftleiftung ohne 

Defig einer Handfefte inne hat, feiner Verpflichtung aber ohnge- 

adhıet der Einmahnung durd) 3 Jahre und 6 Wochen nicht Genüge 

leiftet, da8 Recht ein, den Zinsgrund ohne weiters aus eigener 

Macht und Gewalt zum eigenen Genuſſe einzuziehen. 

Leibgeding Aus 'dem Capitel von Leibgedingen und Heiratsverträgen 

und Heiz kommt hervorzuheben, daß in M.XXXIII die Errichtung von ſchrift⸗ 

cateverttag [chen Heiratsverträgen vor der Hochzeit als der Vorficht entſprechend 
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anempfohlen, sub M. XXXIV der beftandene Gebrauch, daß jener, 

welcher die Einführung einer Braut in feine Behanfung aus Freund- 

ſchaft geftattel hatte, für ſtillſchweigend verpflichtet geachtet wurde, der» 

felben ein Heiratsgut zu geben, abgeftellt, und Bemand nur dann zur 

Berichtigung eines Heiratsgutes, oder Reibgedinges für verbunden ge- 

halten werden folle, welcher ſich Hiezu ausdrüdlich verbunden hatte. 

Nach M.XXXV. durfte ein Ehegatte weder durch den Hei⸗ Beriuträds 
‚ ratövertrag noch durch fpätere Schuld» oder Schenkungsbriefe den tigung bes 
gefeglichen Pflichttheil feiner Kinder zu Sunften der Gattin be⸗ a 

einträchtigen und wurde fpäter durch Novelle G. g. IV beftimmt, der zuGun⸗ 

daß cin Bräutigam feiner Braut in dem Heiratscontracte auf den Ren der 

Todesfall nicht mehr als den A. Theil feines Vermögens als Gartin. 
Widerlage, Geſchenk oder Leibgeding verfchreiben, dann durch 
Novelle G. g. V, dag die Braut nicht mehr als die Hälfte ihres 
Bermögens ihrem Ehegatten im Ehepafte auf den Todesfall zu- 

wenden bärfe. 

Zufofge M. XLI folite die Berpflichtung oder Berbürgung gerbür⸗ 

eines Eheweibes für ihren Ehegatten nit Kraft haben, folange gung der. 

felbe nicht ohne Beifein ihres Gatten vor den Unteramisleuten der Gattin fir 

Sandtafel, welhe derfelben die Wohlthat bes weiblichen Rechte (Se- den Gatten. 
natus Consulti Velegiani) in Erinnerung zu bringen hatten, mit 

Handſchlag an Eidesftatt die Einhaltung ihrer übernommenen Ver- 
pflihtung verfprochen hatte. Diefe Beitimmung wurde burd) Nos 

velfe decl. &.g. XI et XI nicht nur wiederholt, fondern and 

ber nicht Jedermann befannte Inhalt der dem weiblichen Geſchlechte 

zuftändigen Rechtswohlthat bes Velegianifchen Geſetzes öffentlich ver- 

lautbart; — übrigens aber den Ehegattinen geftattet, ohne Zuthat 

ihres Ehemannes nad) ihrem Willen allerlei ehrbare Vertraͤge gil- 

tig zu ſchließen. | 
Schließlich fette ber Art. M. XLVI feft, daß dasjenige, was Verſchrei⸗ 

eine Gattin ihrem Ehemanne verfchrieben hatte, derjelben zurück⸗ bungen der 

fallen folfe, wenn der Ehemann ihr vorjterben würde. Weber -diefen an 

wichtigen Gegenftand wurden noch folgende bemerfenswerthe Nor» bungefall 

mative durch die Novellen erlaffen, nämlich zeuge ihres Gat⸗ 

G. &. II. daß die Pacta dotalia, d. i. die Verträge vorn 
der Hochzeit in Beifein von 3 ober 4 Perfonen des Herren: oder talim. 

- 
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Nitterftandes mit Beifügung ihrer Unterzeichnung und Infiegel auf⸗ 

gerichtet werden follen. 

Letztwilli⸗ Mittelft Novelle G. g. VI wurde den Ehegatten erlaubt, während 

 ngseedt der Ehe über ihre die Lepitima ihrer Kinder nicht verleßenden Ver: 
zwifchen mögenstheile, oder falls die Ehe kinderlos wäre, über ihre ſaͤmmtliche 
Gatten. Habe durch Teftament ober gegenfeitige Schenfung zu Sımften 

bes überlebenden Ehetheild zu verfügen, jedoch follten durch bie 

Nachgeburt von Kindetn derlei Vererbungsverfügungen oder Ge 
ſchenksgaben ihre Giltigkeit verlieren. 

Geſchenke Gemäß Novelle G. g. VIII wurde anbefohlen, daß lebzeitige 
en Geſchenke zwifchen Eheleuten nur auf bewegliche Habe und ohne 

Berlegung des den Kindern ſchuldigen Pflichttheils zuläflig, 

auch wenn felbe über 300 Scht. meißn. betragen, ber Landtafel 

angezeigt und in diefelbe eingetragen werden follen. 

Das Pupillarweſen hat durch bie vernenerte Landesordnung 

und die nachgefolgten Declarationen wefentliche Verbeſſerungen ge- 

gen die fehr Furzen höchſt oberflächigen und zur Erhaltung des Waifen- 

vermögens unzureichenden Normative ber früheren Zeiten in unfe- 

rer III. Periode erlangt. Statt der in der Marimilianfchen Lan- 

desorbnnung blos 14 Artikeln, nämlid von L. IV bis L. XVII 

Beſtim⸗ umfaſſenden Beſtimmungen über Bormundfchaften widmete dieſem 

mungen in Privatrechtsbeſtandtheile ſchon die verneuerte Landesorduung be: 

Ben di ten 20 von Nr. I bie XX, die Rovellen in zwei Capiteln 12 
verneuerte namlich von H. h. I bis XII; nebftden wurden nod von Ferdi- 

2.0. Die nand III. mehrere ausführliche Reſcripte über Pupillarangelegenhei- 

— ten erlaſſen, endlich von Kaiſer Karl VI. eine ausführliche Vor⸗ 
Bormunn. mundſchaftsordnung für den Herren: und Ritterſtand im Kö⸗ 

ſchaftsord⸗ nigreihe Böhmen am 7. Feber 1736 herausgegeben, welche nebit 

*— — der Einleitung in zwölf ſogenannten Artikeln 67 Paragraphe ent- 

gung unter hälfte. *) Unter der Regierung Maria Therefias erfuhr das Pupil⸗ 

Marin larweſen die doppelte bemerfenswerthe WVervollftändigung, daß die 

Therefia. Zeit der Großjährigkeitserreihung fowohl für den höheren als 
für den Bürgerftand auf die Vollendung des 24. Xebensjahres feit- 

1) Borfindig in ben Archiven ber Etatthalterei, des Oberlandesgerichts, Lan⸗ 

desgerichts, und Magiftrats in Prag; auch abgebrudt in der Gefetzſamm⸗ 
Iung Maria Therefias I. Band, Seite 257--277. 
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geſetzt,) und für den Tegteren Stand eine eigene fehr ausfühliche 
Vormundſchaftsordnung erlaffen worden ift.?) 

Die wefentlichften. Fortfchritte der Verbefferung des Vormund⸗ 
ſchaftsweſens in unferer IL. Periode Tafjen ſich in folgende Beftimmun- 

gen zufammenfaffen: Durch Nr. II wurde bei jedem Pupillarfalle, 
felbft wenn auch (Nr. IV) ein teftamentarifcher Bormund beftelft wor» 

ben, die Errichtung eines Inventars in zwei Parien über den Nach⸗ 

laß, welcher den Pupilien zufiel und die Berbürgung desfelben, zu 

welcher bloß der vom Gericht beftellte Vormann nicht gezwungen 

werden fonnte, nichts defto weniger aber mit feinem Vermögen für 

bie Erhaltung des Waifengutes haftend war (Mr. VI) verordnet. 

Bei Abgang einer teftamentarifhen Bormundichaftshe: Borinunds 
ſtellung wurden zeuge Nr. VI zu berfelben der nächfte Verwandte, ſchaft. 

. worunter jener zu verftehen war, weldem der nächſte Anſpruch auf 

bie Inteſtat⸗Verlaſſenſchaft der Waiſen gejeglich gebührte, berufen; 

diefer mußte folche bei Verluft des Erbfolgrechtes annehmen. Die 

Mutter konnte folche, wenn felbe auf Eingehung einer zweiten Che 

verzichtete, übernehmen, bei der Wiederverehelihung verlor biejelbe 

aber die Vormundſchaft. 

Gemäß Nr. XX mußte der Vormund bie Erfüllung feiner 
Pflichten durch einen nach der vorgefchriebenen Formel, worin unter 

andern aud) die Verbindlichkeit des Wormundes, die Waifen in ber 

katholiſchen Religion zu erziehen, vorkam, abzufchwörenden Eid an⸗ 
geloben. ” 

Mit Novelle H. h. L IL. und III. wurde den Kreishaupts Sicherſtel⸗ 

leuten, prager Stadthauptleuten und den Vorſtänden der Land⸗ an ber 
magiftrate zur Verhinderung der Berfchleppung von Verlaſſenſchafts⸗ Pr 

gegenftänden verordnet, fobald der Todesfall einer Stanbesperjon 

auf dem Lande oder in einer Stadt eintritt, fogleich durch eine 
von Amtswegen mit Beiziehung einer adelichen Perſon, bei ben 

Magiftraten der Städte aber dreier Rathöperfonen und im Beifein 

1) Patent vom 1. Febr. 1751, abgebrudt in eben dieſer Geſetzſammlung 1. 

Band, Seite 253—257, dann Verordnung vom 12. April 1753, II. Bb., 
Seite 136 144. 

2) Bormundfchaftsordnung für den Bürgerftand vom 8. Febr. 1755, abge⸗ 

drudt ebeiibort III. Bad, Seite 58—166' 
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der Hausleute einzuleitende enge Sperre die Verlaſſenſchaft des 
Erblafjers ficherzuftellen. 

Bormund- Durch Novelle Hi. bh. IX wurde bie Höhe der vormundicaft- 

ne lichen Verbürgung auf deu Werthbetrag des inventirten Waifenver- 
gung. mögens feftgeftellt. 

Entgelt für Dur II. h. X wurde der Entgeltbetrag für die Vormund⸗ 
Bormunds ſchaftsführung mit dem fechften Theile des reinen Baupillarein- 
ſhaenn tommens, folange dasſelbe nicht 20.000 Schk. überftieg, bemeſſen; 

und ob dann welche weitere Remuneration von einem dieſe Summe 

überſteigenden Ertrage dem Vormunde zugeſtanden werden ſolle, 

dem koͤniglichen Erkenntniſſe vorbehalten. 
Streit uber Die Novelle HI. h. XI verordnete, daß wenn ein Streit bar- 
ne über, wo und wie ein Waife erzogen werden folfe, entftünde, die 

Erkenntniß über die hierwegen vorzunehmende jummarifche Vers 

handlung dem Könige oder dem Landrechte zuftehen, jedod auf 

feinen Fall einer Bupillin die Berheiratung an einen Mathe: 

liken zugelaſſen werben folle. 

Weiters unterfagte 
Berbot der die Novelle Hi. h. XII die Erlaffung des von einem jeden Vor⸗ 

Erlaffung munde abzufcwörenden Eides ſelbſt in dem Kalle, wenn der Erb- von Eiden 

De dar laffer ihn von Leiſtung desjelben enthoben hätte. 
Hervorher Aus der Bormundfchaftsorduung Karl VI, werben nad) 
„ung a ftehende neue wichtige Anordnungen im Pupillarweſen hervorgehoben, 

Kimmuns daß nämlich zu defien Handhabung und Beauffichtigung eine ab- 

en ans Det gefonderte, aus eigens hiezu ernannten Gerichts-Perfonen zuſammen⸗ 

ſchafteord⸗ geſetzte Pupillar⸗Gommiſſion errichtet, derfelben ut Art. I. 8. 1. 

Pr von jedem durch einen Kämmerling oder auch ohne benfelben auf: 

genommenen ̟  Bupillarvermögens»Inventario eine Abfchrift einges 

ſchickt; daß 

Zeuge -Art. DI. 8. 4 und 5 vom Vormunde auf Bupilfargütern 

ein Neubau bloß bei befonderer Nothdurft und -falle folder 

über 600 bis 1.000 fl. Rheiniſch koſten follte, nur nach erlangter 
Bewilligung der Pupillar⸗Commiſſion, bei noch höherem Koftenpe- 
trags-Präliminare aber nur mit von bem höheren Landrechte oder 

wenn folches nicht gehegt wird, von der königl. Statthalterei ein- 

geholter Genehmigung geführt werben folle und daß ut 8. 8 fein 
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Bormund, bei fonftiger Entlaffung von der Tutel, einen Pupillen 
anf Reifen in ober außer Landes ohne Genehmigung der Bupillar- 

Commiſſion und beziehungsweife des größeren Landrechts oder —2 

ber Statthalterei ſchiden dürfe, daß zeuge Art. W. 8.1, 2 und "am 
die zur Vormundſchaft geſetzlich berufene eigene Mutter oder 

Großmutter ſich zur Führung dieſes Geſchäftes einen oder mehr 

Afiftenz-Räthe zu wählen und ohne deren Beirath feine wichtigere 

Bornundfchaftsangelegenheit unternehmen; einer Schwefter oder 

einer andern weiblichen Verwandtin aber, welcher die Vormundſchaft 

gefeßlich zufiele, ein Mitvormund, welcher ein Drittheil von dem vor- 

mundfchaftlihen Einlommensfechitel-Entgelte zu beziehen hätte, vom 

Gerichte beigegeben werben folle; daß gemäß Art, IV. 8.1 in den 
Bormundfchaftseid die Verpflichtung zur Beobachtung diefer Vor⸗ 

mundſchaftsordnung einbezogen, ut Art. V. alljährlich Yupillar- Pupillars 

tabellen nad, einem beigefügten Formular der Pupillar-Commiffion a 
vorgelegt, ferner zeuge Art. VL 8. 1 und 3 binnen 3 Monaten — 
nach jedem Jahresſchluſſe die gehörig belegte Pupillarrechnung 

(Raitung) bei ſonſtiger geeigneter Betreibung der Pupillar⸗Com⸗ 

miffion eingefendet, dieſe ut Art. VII. 8. 1 bis 8 durch einen 

geſchworenen Landesbuchhalter forgfältig revidirt und nach gehöriger 

Erledigung der etwa geftellten Mängel von der Pupillar-Commiffion 

dem Bormunde der Raitſchein herausgegeben, und daß 8. 12 bei 

Nichtberubigung des Vormundes mit den ihm etwa geftellten 

Mängeln und Super-Dängeln dieſe ſammt den erftatteten Erläu- 

terungen und Schlußableinungen dem größeren Landrechte zur Fäl- 

fung der Entfcheidung von der PupillarsCommiffion vorgelegt wer- 

den follten. 

Bezüglich der Berſprech⸗ und Verehelichung der Waifen Berſprechen 

wide durch und Ber: 
ehelichung 

Art. VII. $. 1 das, in M. XXIX. bloß hinſichtlich der „on Baifen 

Bupilfinen bei Strafe der Ungiltigleit quoad effectus civiles aus» 

gefprochene Berehelichungsverbot ohne vormundfchaftliche Bewilligung 

auch auf die Pupillen männlichen Gefchlehts mit dein Beifügen 

ansgedehnt, daß einem Pupillen, der ohne die vorgefchriebene Be⸗ 

wilfigung in ein Eheverſprechniß fich eingelaſſen hatte, auch bei 

erreichter Bogtbarkeit die Wermögensverwaltung bis auf weitere 
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 Lönigliche Entichließung nicht eingeräumt werden bürfe, und wurden 

durch 8. 5 bei wirklich eingegangener unberechtigter Verehelichung 
nicht nur beide Ehetheile für ftraffällig, fondern au für unfähig 

erflärt, einer etwas von dem andern durch Ehepakte oder fonftige 

lebzeitige Verträge oder ̟  lettwillige Anordnungen zu erwerben. 

Moment Dur Art. IX. 8. 1 wurde anbefohlen, daß einem groß: 

* N jährig gewordenen Pupillen die Vermögensverwaltung erft nad 
en Bermö, abgelegtem Eide der Treue (Juramento fidelitatis) überlaffen — 
gensver- dann aber demfelben gemäß 8. 3 und 4 zur Erftattung ber Dank⸗ 

waltung fagung (Absolutorium) an den Vormund eine Amonatlihe Friſt 
re einberaumt fei, um feine gegen bie von ihm zu prüfenden Vor⸗ 
wordenen mundjchaftsrechnungen aus bisher bei den buchhalterifchen Revi⸗ 

Pupillen. flonen nicht zur Sprache gelommenen neuen Emergentien, 3. B. 

unterlaffene Empfangnahme erhaltener Gelder, ober unterlaufener 

nicht gerügter Rechnungsfehler, hervorgehenden Anfprüche gegen den 

Bormund bei der Pupillar⸗Commiſſion, anbringen zu können, über 

welche nad) durch diefe eingeleiteter Vernehmung des Vormundes 

und Einfendung der inrotulirten Alten das größere Landrecht oder 

die Tönigliche Statthalterei das richterliche Erfenntnig zu fällen Hatte. 

Sequeſter Nachdem Carl VL durch Reſeript vom 5/15. April 1718) 

die Zuläſſigkeit der Setzung von verſchwenderiſchen jungen vogtbaren 

Standesperſonen, welche ihre Güter über ein Drittheil ihres Wer⸗ 

thes muthwillig belafteten, unter Abminiftration anerlannt und 

anbefohlen hatte, denſelben Sequefter zu beftellen, fo wurden durch 

Art. XL 8.1 und 2 diefe Sequefter auch der Pupillar-Commiiflion 

unterordnnet, und hatte ut 8. 3 die Bupillar-Commiffion wie bei 

ben Pupillen alljährige Tabellen über folde Curanden zu Handen - 

der böhmifchen Hoflanzlei einzufenden. 

Endlich wurde dur Art. XII. 8. 2 der Pupillar⸗Commiſſion 

verordnet, eine befondere Zabelle nach vorgezeichnetem Formular 

über den jeweiligen Zuftand der Fideicommiſſe der böhmiſchen Hof- 

fanzlei vorzulegen. 

Die von der Kaiferin Maria Thereſia erlaffene ſehr ausführ- 

lihe Bormundfchaftsorduung für ben Bürgerſtaud enthält im 

1) Abgedrudt in ber Continuatin codicis Ferd. Leop. de ao. 1710 nsque 
1720, Seite 203 --208. 
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Wefentlichen diefelben Beftimmungen wie bie vorjtehend ffizzirte 

Pupillar- Ordnung für den Herrens umd’Ritterftand, nur mit einigen 

aus der Berfchiedenheit der Standesverhältniffe entiprungenen Ab» 

weihungen; 3. B. daß ftatt ber für die höheren zwei Stände ge- 

meinſchaftlichen Pupillar⸗Commiſſion bei jedem Magiſtrate eine 

Waiſentommiſſion, und zwar bei königlichen. Städten aus 4, bei 
anderen Städten aus 3 Rathsgliedern beftehend, vom &remio beftellt 

werden fplite, melde die Vormünder, beren Rechnungslegung 

und das ganze Pupillarweien der Stadt zu überwachen hatte, und 

der Appellationskammer unterftehend gewefen ift, daß dem Vor⸗ 
munbe, wenn demſelben im Teſtamente keine beftimmte Entlohnung 

ausgefeßt war, vom Magiftrate nah Maß feiner Arbeit und Ber- 

waltungserfolge, eine Remuneration zu bemeifen, jedod vor ber 

Fläffigwerdung der Beurtheilung der Appellationsfammer zu unter 
ziehen war, endlich, daß auch großjährig gewordene Pupillen wegen 

Berfhwendung unter Curatel und Sequeftration geitellt werben 

können und die Sequefter diefelben Verpflichtungen bezüglich ber 

Bermögendverwaltung und Rechnungslegung haben follen, wie bie 

Bormünber. !) 

Zur Ertheilung von Altersnachſicht zur Sroßjährigleitserlan- 

gung wurden bei dem Bürgerſtande und den einfach Nobilitirten 

die Länderftellen ermächtigt, ) dagegen blieb die DBerleihung ber 

Vima aetatis für Berfonen höheren Standes dem Töniglichen 

Ermeſſen vorbehalten. 
In dem von ber Erbfolge aus letztwilligen Anordnungen ober Simulirte 

ans dem Gefege handelnden Eapiteln der verneuerten Landesorduung Perträge. 
wurde 

sub ©. II. der fonft übliche, zu Unterfchleifen führende und 

wahrfcheinlih zur Umgehung beträchtlicher Nachlaffenfchaftsgebühren 

eingefchlichene Mißbrauch, Jemanden eine Erbichaft ftatt mit ber 

Zandtafel durch ſimulirte Darlehens- oder andere Verträge zuzu⸗ 

wenden, unterfagt und verordnet: Erbſchaften durch ordentliche Te⸗ 

1) Bormundfdaftsorbdnung vom 8. Febr. 1755 Art. 14, $. 1, Art. 16, 8. 6, 

und Art. 17. 8. 1—3. Befetfammlung M. Therefias IH. Band von Seite 
68 -- 166, 

2) Hofentichliegung vom 12. Jäner 1769. Geſetzſammlung Maria Therefias 

V. Band, Seite 398. 
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ſtamente anderen Perſonen zu verſchaffen; ſofort auch um dieſer 

Verfügung leichteren Eingang bei der adeligen Bevölkerung zu 

bahnen, ut O. III das beſtandene Geſetz, kraft welchem jede 
Standesperſon, die eine letztwillige Anordnung anders als mit der 
Landtafel errichten wollte, hiezu einen Königlichen Machtbrief erwirken 

mußte aufgehoben, und jedem adeligen Erblaſſer freigeſtellt, auch 

außerhalb der Landtafel entweder ein eigenhändig geſchriebenes 

oder von einem andern nad) feinem Willen ausgefertigtes Teſtament 

zu verfaffen, und von 3 bis 4 Herren⸗ oder Ritteritands-, falls aber 

eine folche Anzahl derfelben nicht vorhanden wäre, laut © IV durch 

5 andere unverdächtige gleichzeitig anmwejende Mannsperfonen, vor 

welchen er den Auffag als feinen legten Willen erklärte, unterfer- 

tigen und befiegeln zu laſſen. Ein fo ausgefertigtes Teſtament 

konnte entweder bei der Landtafel oder bei einer Bertrauensperfon 

hinterlegt werden. 

Wollte jedoch eine Standesperfon vor ‘der Zandtafel oder im 

Erkrantungsfalle vor zwei in fein Haus erbetenen Unteramtleuten 

ber Landtafel teftiren, — fo war berfelbe zeuge O. V von Be⸗ 

obachtung der vorerwähnten Feierlichkeiten enthoben. 
Zufolge O. VI mußten Schenfungen anf den Todesfall von 

Fahrniſſen nicht mehr wie fonft durch einfache Briefe, fondern durch 

ein mündliches oder fchriftliches, vor zwei Zeugen errichtetes und, 

Todesgan. falls der Geſchenkswerth 500 Schk. meiß. überftieg, der Landtafel 

einzutragendes Teſtament gefchehen. 

Dur die Novelle 3. i. I bis II wurde zur Giltigfeit der 
Beilhaffung der nöthigen Zeugenfertigung eines Teftaments von 

wenigftens 3 Adelsperſonen durch fehriftliche Erſuchen die Erwir- 

tung einer Königlichen Erlaubniß vorgefchrieben, ferner zeuge Novelle 

3. i. VIII bei Teftirungen mit der Landtafel geftattet, die letzt⸗ 

willige Anordnung bei Haufe zu Papier zu bringen, und ſolche nad 

deren Borleinng und Belräftigung vor den Unteramtleuten in bie 

Landtafel eintragen zu laſſen. 

Durch Art. ©. IX der Landesordnung wurde Jedermann 
geitattet, ein fpäteres, das frühere ipso facto aud ohne deffen aus⸗ 

drückliche Caſſirung entfräftendes, Teftament zu entrichten, und an« 

befohlen, alle blo8 vor Zengen gemachte Teftamente binnen ſechs 
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Wochen vom Sterbetage des Erblaſſers der Landtafel einverleiben 

zu laſſen. 

Mittelſt Art. O. XVIII wurden Peſtkranke, Militärs wäh: 
rend des Feldzuges, und in feindliche Gefangenſchaft oder in 
fremde Gewalt gerathene Perfonen ermächtigt, ſelbſt nur vor 

zwei glaubwürdigen Manns⸗ oder Weibsperjonen münblich, — und 

auf was immer für einen Gegenftand, dann auf was immer für 

Art und Weife fchriftli zu teftiren; jedoch Hatte zufolge ©. XX 

ein’ folches privifegirtes Teſtament nur durch ein Jahr nach Aufe . 
hören der Belt, — Abdanfung des Regiments — ot oder Heimkehr des 

Gefangenen die Rechtögiltigfeit. 

Belangend den Pflichttheil für Kinder wurde zwar durch Pflichttheil 

die Landesordnung ©. XXI die althergebrachte gefegliche Beſtim⸗ für Kinder. 

mung, daß ein Vater feine Landgüter blos den Söhnen zu hin: 
terlaffen verpflichtet fei, beibehalten, jedoch mit der Abänderung, ‘ 
daß nur die eine Hälfte derjelben allen Söhnen zu gleichen Thei- 
len als Legitima zufallen, die Vertheilung der andern Hälfte unter 

felbe aber dem väterlichen Ermeffen freigeftellt fein ſolle. 

Diefe Anordnung erhielt durch Novelle 1. i. XI die Ein» Belchrän: 
fhräntung, daß ein Water zu Gunften feiner Witwe, Tochter und —A 

Freunde nicht nur ſeine Mobilien verwenden, ſondern auch den 6. 

Theil der zur freien Vertheilung unter die männlichen Descen⸗ 

denten geeigneten Hälfte der Immobilien mit Legaten belaſten dürfe. 

Mit O. XXIV wurde beftimmt, baß wenn ein Vater geringe Zeſtamen— 
fiegende Güter, dagegen ein bedeutendes Vermögen in Fahrniffen tariſche 

befigen follte, fein Nachlaß teftamentarifch in zwei Theile zu — 
theilen, die eine Hälfte (darunter die Immobilien) den Söhnen, bie Saßrnife 
andere Hälfte aber wem immter beliebig zu verichaffen berechtigt fei. 

Zufolge ©. XXV mußten, weın der Vater bloß unbeweg- Unbewegli⸗ 

liche den‘ Söhnen zufallende Güter hinterließ, diefe feinen Töchtern, ches Ber 

beziehungsweife ihren Schweitern ein geziemendes Heiratsgut geben. mögen. 

Gemäß O. XXVI wurde die frühere gefeßliche Befugniß der Dispofi- 

Mutter, ihr Vermögen beliebig zu verteftiren, dahin abgeändert, tionsrecht 

daß fie die Hälfte desfelben ihren Kindern als Legitima hinterlaſ⸗ ber Mutter. 
jen mußte, mit der andern Hälfte aber beliebig disponiren durfte. 

Hiezu verordnete die Nov. I. i. XXV, daß wenn Sohn und 
13 
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Tochter vorhanden, dem Sohne oder deifen männlichen Repräfen- 

tanten an biefer möütterlichen Vermögenshälfte zwei, der Tochter 

aber oder beren Söhnen und Töchtern ohne Unterfchied des Ge⸗ 

Schlechtes das dritte Drittel gebühren folle. 

Mittelft ©. XXVIL wurde ausgeiprodhen, daß ein Water 

zwar aus erheblichen in den böhm. Stadtrehten sub A. XLIX 

aufgezählten 14 Urſachen fein Kind, Sohn oder Tochter enterben 

dürfe, jedoch mußte berjelbe den Gmterbungsgrund im Xeftamente 

ausdrücklich bezeichnen, und folcher mußte im Widerfprucdhsfalle von 

den Erben dem Enterbten rehtsbefländig erwiefen werben. 

Zeuge ©. XX VII waren verbriefte Schulden nicht zum 

fahrenden (beweglichen) . Bermögen gehörig, fpäter wurde durch 
Novelle decl. K. k. XXVIII ausführlih und mit Beziehung auf 

Determini- die gemeinen kaiſ. Rechte (worunter der. Juſtinianiſche Coder 

rung der nebſt Novellen verftanden wurde) aufgezählt, was als Beilaß eines 

von Fahr unbeweglichen Gutes zu dem Immobiliarvermögen zu vechnen, und 

niffen. was unter der Bezeichnung Fahrniſſe zu verftehen fei, zugleich 

auch erklärt, daß nur Schuldbriefforderungen, welche auf landtäf- 

lihen Realitäten bücherlich verfichert find, den Immobilien beizuzäh- 

len jeien. . 

Bezüglich der Iuteftat:Erbfolge wurden durch O. XXXI 

fünf Ordnungen aufgeftelit, nämlich: 

Beftim: 1. Descendenten, 2. Ascendenten, 3. Collateralen, 4. Eheleute 

uber Anter und 5. der konigliche Fiscus. - 

aterbfofge Mit O. XXXII wurde das alte Herkommen, gemäß welchem, 

wenn ber Vater blos Töchter, aber nebit ihnen unabgetheilte Brit- 

der und Vettern Hinterlaffen hatte, das Communitätslandgut an die 

männlihen Collateralen fiel und bie Töchter fich lediglich mit Aus⸗ 

ftattungen hatten begnügen müſſen, dahin abgeändert, daß die Töch⸗ 

ter in die Gemeinfchaftsrechte des Vaters zu den liegenden Commu⸗ 

nitätögütern einzutreten berechtigt wurden. 

Nad Nov. K. k. IV fiel das unbewegliche und bewegliche 

Gut eines ohne Teftament verftorbenen Vaters an feine Söhne 

zu gleichen Theilen; die Töchter mußten fih mit einer angemeile- 

nen Ausstattung zufriedenftellen. 

Gemäß Nov. K. k. V und VI fand bei Concurrenz bon 
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Söhnen mit männlichen Enkeln vorgejtorbener Söhne die Reprä⸗ 

fehtirung derfelben durch letztere ftatt; Hinterblieben aber bloß 

Enkel vorgeftorbener Söhne, fo erbten diefelben nicht jure reprae- 

sentationis, jondern nad Köpfen (in capita) und die weiblichen 

Rinder vorgeftorbener Söhne foliten ut Nov. K. k. VII von den 

Töchtern nicht ausgefchloffen werden, fondern mit denfelben jure 

repraesentationis in stirpes miterben; wenn dagegen lediglich 

Töchter ohne Enkeln von vorgeftorbenen Söhnen Binterblieben 

waren, fo fiel-gemäß Nov. K. k, VIII die ganze Erbſchaft des 

Vaters an die Töchter. 

Mittelt ©. XXXUI wurde befiimmt, daß das Repräſenta⸗ 

tionsrecht. in abfteigender Linie für Enfel und Enkelinen Pla zu 

greifen habe. Den mütterlihen Nachlaß fammt dem Leibgedinge 

follten nach Anordnung von O..XXAIV alle ehelichen Kinder 

ohne Unterfchied zu gleichen Theilen erben. Diefe Beſtimmung 

wurde aber burh Nov. K. k. X dahin abgeändert, daß die unbes 

weglichen Güter der Mutter auf die Söhne, oder deren männliche 

Repräfentanten, — in beren Ermanglung aber auf die Töchter 

und deren Kinder jure repraesentationis fallen; die beweglichen 

Nachlaßgegenſtände jedoch nach K.k. XI alle ehelichen Kinder oder 
deren Repräfentanten ohne Unterfchied des Gefchlechtes erben follten. 

Rüdfichtlih der unehelihen Kinder von väterlicher oder Erbrecht 

mütterlijer Seite wurde durch Nov. K. k. XII beftimmt, daß unehelicher 

diefelben, ſelbſt wenn fie durch nachgefolgte Ehe oder k. Reſcript FD 
legitimirt worden wären, bes Erbrechtes ab intestato nad) ihren 

Eltern unfähig fein, felbft durch teftamentarifche Verfügung nicht 

zum Beſitz von Immobilien gelangen follen, und fi) mit den ihnen 

von den Eltern zugedachten Mobilien, falls jedoch weder Tektwillig 

noch lebzeitig denfelben zu ihrem Lebensbedarfe von elterlicher Seite 

ein Fond zugelommen wäre, mit der durch des Könige oder des 

Landrechts Beftimmung bemefjenen Alimentation begnügen müſſen. 

Der Artikel ©. XXXV führte die nad) der frühern Landes-⸗ Tuchar- erbfolge 

ordnung nicht beftandene Inteftaterbfolge nach kinderlos verfterbe- na ne 

uen Stanbesperfonen in der Art ein, daß ber Vater von Immobis benen 
liarvermögen des Sohnes gleichen Antheil mit deffen Brüdern und berfonen. 
Bruderföhnen; die Mutter jedoch zwar nichts von den Erbgütern, 

13* 
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wohl aber zwei Drittheile de8 Mobiliarvermögens als Erbtheil au 
erhalten hatte. 

Collaterals Durch die Art. ©. XXXVH bis XLI wurde die Inteftat- 
erben. erbfolge der Coflateralen dergeftalt geordnet, daß ſolche zwar nach der 

Nähe des Grades, jedoh immer mit Vorzug der männlichen 
(Schwert) vor ber weiblichen (Spindel) Linie zur Erbfchaft 
gelangen ; — diefe Succeffion aber 

Cadueität. zeuge ©. XLH ſich nicht über den 10. Grad, alfo nicht wie 
früher in infinitum erſtrecken, fofort wenn fein Verwandter diejes 

Grades mehr vorhanden war, der Nachlaß als cadut gngefehen 

werden und dem königl. Fisco zufallen folle. 

Mittelft ©. XLIH wurde ferner die alte Landesordnung da- 
hin reformirt, daß der Geburt nad) ausländifche, jedoch im König- 

reih Böhmen oder in den zu, demfelben incorporirten Ländern 

Mähren, Dber- und Niederfchlefien, dann Ober⸗ und Niederlaufik 

gehörig, als Unterthanen Habilitirte Collateralen ab intestato erbs- 

fähig fein follen. 

Bezügli des Erbrechtes der Ehegatten ab intestato 

enthalten die Art. ©. XLVIII bi8 ©. L folgende Beftimmungen : 

Veftim: Wenn Chepacte zwifchen den Eheleuten vor drei‘ oder vier 
mungen ehrlihen Standesperfonen al8 Zeugen oder mit der LZandtafel er» 

— richtet worden, welche auch Anordnungen auf den Todesfall be⸗ 

der Ehegat⸗ inhalten, ſo hat es dabei im Abſterbungsfalle eines Ehetheils ohne 

ten — ab Teſtamentserrichtung zu verbleiben; waren jedoch keine Ehepacte 

intestato. errichtet, und der ũberlebende Ehetheil vermögenslos, fo gebührte 
demfelben mögen Kinder Hinterblieben fein oder nicht, der 4. Theil 

des Naclaffes, niemals aber mehr, denn wenn fein Verwandter 

bis zum 10. Grade vorhanden war, hatten die erblojen drei 

Biertheile dem Fisco zuzufallen. 

Zu weitläufig und über den Zweck unferes Vorhabens hin- 

ansreihendb wäre es das Detail ber vielen cafuiftifchen Beſtim⸗ 

mungen der Novellen K. k..I bis XLVI über die Inteftaterb- 
folge auszuführen, daher müſſen wir den genauer über diefen 

Nechtsgegenftand fich belehren wollenden Geſetzforſcher auf das 

Selbftftudium diefer Novellen verweifen, können indeß nicht umhin, 

hier die wichtigen zwei Bemerkungen anzufügen, daß durch Nov. 
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K. k. XII die Perpflihtung der Gonferirung ber von einem Aurech- 

Bater zur Berfchaffung einer Nahrung für feinen Sohn oder Tod): pung qu 

ter aufgewendeten Koften zur Anrechnung auf den Juteſtat⸗ ra 
Erbtheil eingeführt, und daß der Grundſatz der Bevorzugung Vorzug der 

des männlichen Geſchlechtes und der männlichen Linie vor der männligen 
weiblichen überall aufrecht erhalten worden ift; ferner bie eigen- weiblichen 

thümliche Anordnung der Nov. K. k. XLI hervorzuheben, daß der: Austihlie 

gefegliche Biertheil von der SInteftatverlaffenfchaft des Ehemanns Bing vom 
geſetzlichen 

nur ehrbar und rechtlich angetrauten Ehegattinen, aber nicht einer Vieriheii bei 

geheirateten Concubine oder offentlichen feilen Dirne gebüh- een. 
ren folle. ſchaften. 

In dem Capitel von ungetheilten Gütern und deren Gemein⸗ 
ſchaftsgliedern wurde mit Art. P. II die nach alten böhm. Rech—⸗ 

ten herkömmliche &emeinfchaft unabgetheilter Söhne, Enkel, Aufedung 

Brüder und Vetter gänzlih aufgehoben, kraft welder, folange e E 
feine Theilung mit der Landtafel erfolgt war, die Eocietät in den lden 

Nachlaß eines unabgetheilten Mitgliedes fuccedirte, der Erwerb tnabge- 

jebes derjelben (mit Ausfchluß des erhaltenen Heiratsgutes) vor theilter. 

der Gemeinfchaftstrennung der Communität zufiel und dasſelbe fo 

fange es in ungetheilten Gütern geſeſſen auch nicht berechtigt war, 

ein Zeftament zu errichten; — fofort weiters verordnet, daß die 

eingeführte nene Sueceffions-Drdnung zu beobachten, alle, die un⸗ 

abgetheilten Güter nicht betreffenden, Acquifitionen dem Erwerber 

und nicht der Gemeinſchaft zur freien Dispofitien, welche aud) 

auf den Communitätsantheil ausgedehnt wurde, zufallen jolle, nicht 

minder wurde durch P. III die Errichtung von Gemeinfchaftsconz- 

tracten (Spolek genannt) über den Zuwachs alles Erwerbes der 
einzelnen Mitglieder zur Gemeinfchaft als unerlaubt eingeftelit und 

die Aufrihtung von Erbeinigungen von der Fünigl. Bewilligung 

hiezu abhängig gemacht. 

In dem Capitel von Theilung gemeinfchaftlicher Güter, Lanbtaftı- 

wurde durch P. V vorgefchrieben, daß die mit alljeitiger Guthei- * —* 

ßung außergerichtlich zu Stande gebrachten Theilungszettel mit Fan 

der Slaufel der Verzichtleiftung auf ein Mehreres, als der für em⸗ Iungszettel. 

pfaugen beftätigte Antheil beträgt, verfehen und in die Landtafel 

eingelegt werden folfen. 
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Gemäß P.X Hatte berältefte, mündige, noch unmündige Ge- 

ſchwiſter Habende Sohn eines ab intestato verftorbenen Vaters, deſſen 

Nachlaß durch einen erbetenen landtäflihen Kämmerling inventiren 

zu laffen, und um Beftellung von Commiffarien bei dem Könige 

oder befien Statthalter anzufuchen, welche ftatt der unmündigen 

Miterben die Theilungszettel zu nehmen hatten. 

Ueber Präferiptionen und Berjährungen wurde im Art. 

P. XXI beſtimmt, daß derjenige, welcher ein, weder dem Könige, 

noch der Geiftlichkeit, noch einem Lehensherrn gehörige Gut mit 

gutem Glauben ohne fremden Anſpruch duch 3 Jahre und 18 

Wochen ruhig. befeffen, deffen Eigenthum durch Erfikung erworben 

habe, doch follte nah P. XXIV gegen einen Waifen die Erfiz- 

i zungszeit erft von Crreihung feiner Münbdigfeit zu laufen begin» 

nen, gegen die Geiftlichkeit, für Gülten, Zinsgüter und Dorfichaften, 
welche wie immer durch Jemand erlangt wurden, nad Borfchrift 

des Artikels P. XXV und des canonifchen Rechtes erſt der Ver⸗ 

lauf einer 40jährigen Zeit zur Erfigung zureichend fein, gegen den 

königl. Fisens endlich es nad dem Gebrauche im böhm. König- 

reihe gehalten werden, welche Gefegftelle fi auf die Anordnung 

des Art. E. XXXII der Marimilianifchen Landesordnung bezieht, 

daß dem Könige gehörige Sachen und Geldbußen niemals ver- 

jähren. 

In der Novellen Rubrik über dieſen Gegenftand werden sub 
Art.L.1.I als Präferiptiongerforderniffe 1. eine erfigbare Sache, 

2. ein fortgefegter ruhiger Befig, 3. der gute Glaube, 4. ein recht⸗ 

licher Zitel und 5. ber Verlauf der gefeglichen VBerjährungszeit 

vorgezeichnet und in 

Art. L.l. IX nebft den in der Landesorbnung angeführten 

als nicht erjig« oder verjährbar bezeichneten Gegenftänden noch fol- 

gende angeführt: a) die Unterthänigfeit, b) Pfänder und Depofis 

ten, c) das Ablöfungsredht (jus reluendi) eines Pfandgutes, d) 

das Einftandsrecht (jus retractus), e) Rechte gegen eine nicht ans 

getretene Erbfchaft oder unausgetragene Crida, f) Landgüter, welche 

nicht auf den Namen bes PBräferibenten Tandtäflich eingetragen find, 

g) Beſtandgüter, h) geftohlene oder geraubte Sachen, i) in allen 

Fällen, wo nicht agirt werden kann, und k) Gegenftände, die nicht 
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befeffen werben fünnen. Endlich follten zufolge L.1. X Verbre⸗ 

densverjährungen nad) den Faif. Rechten beurtheilt werden und 
ut L.1. XI Urtheilss und Ereeutionsrechte erft nah 10 Jahren 

durch Verjährung erlöfchen. 

Das Capitel: Bon Nihtaufenthaltgebung fremder Herren Un- Aufenthalt 

terthanen zeigt ſehr anfchaulich die bereits vollftändig ausgebildete — 

Leibeigenſchaft der Unterthanen, denn open. 

sub Q. I wird e8 Iedermann, und zwar einem Freien was 

immer für eines Standes bei Strafe von 25 Schock und jedem 

Unterthan bei einer Geldbuße von 10 Schod böhm. Grofchen 

unterfagt, den Unterthan eines fremden Herrn ohne defjen fchrift- 

lihe Bewilligung (Weglosbrief) in Dienft zu nehmen ober . 
demfelben einen Aufenthalt bei ſich zu gewähren, von welcher Geld⸗ 

ſtrafe der Herr des entlaufenen Unterthans die eine und der Des 

nunciant die andere Hälfte zu erhalten hatte, — welde Strafe 
durch Nefcript vom 27. März 1650 ') nit nur auf 100 Schod 

Meißniſch für die Freien, und 40 derlei Schod für die Unterthä- 

nigen erhöht, fondern auch anbefohlen wurde, daß derjenige, wel- 

cher diefe Geldbuße zu erlegen nicht vermöchte, mit einer arbiträren 

Leibesftrafe zu belegen ſei. Diefe Geldftrafe hatte jedoch zeuge 

Q. V wegen folcher Unterthanen nicht ftatt, welche auf Bergwerke 

entliefen und dafelbft einfuhren; bezüglich berfelben konnte blos ein- 

fach die Auslieferung gefordert werden. 

Durch Q. III wurde jedem Standesherrn bie Ermächti- Aufnahme 

gung ertheilt, Ausländer, welde fih freiwillig in feine Oberherr- ven fol 
fchaft begaben, als Unterthanen anzunehmen. terthanen. 

Gemäß Q. VII durfte ſich eine verwittwete Unterthanin Verheira⸗ 

‘Ohne obrigfeitliche Bewilligung auf eines fremden Herrn Grund ck 

und Boden nicht verheiraten. Bere 

Nach Q. XIX kam das von einer fremden Unterthanin auf Erblichteit 
dem Grunde eines andern Herrn geborene Kind in die Unterthänig- der Unter: 

, , , thänigleit 
feit desfelben; fpäter wurde aber durch Nefeript vom 12. Juli bei fremden 
1652 *) erffärt, daß ein von freien Eltern auf eines Herrn Erp- Kindern. 

1) Borfindig im Weingartens Coder Seite 273, 
2) Borfindig in rothen carmoifinfarbenen Ouatern der Novellen Fol. B. 13 

und in Weingartens Koder Seite 288. 
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grunde geborenes Kind frei zu bleiben habe, und nicht der Unter- 

than des Herrn feines Geburtsortes werden folle. 

Mittelft der Abfäte Q. XX und XXI wurde bie höchſt 

fonderbare und eigenthümliche Verfügung erlaffen, daß ein Grund- 

herr, welder feinen Unterthau bei bem Unterthane eines andern 
Unterthas Herrn ausfindig machte, berechtigt war, diefen feinen Unterthan 

nen anihre durch den Untertdan, bei welchem er ihn gefunden, zu vergewiſſern 
Gruner: und ben, fremden Grundherrn anzugehen, ihm feinen Unterthan 

ren ausfolgen zu laſſen. Wäre der Grundherr nicht zur Stelle, ſo 

war der die Ausfolgung Auffordernde berechtigt, die Verwahrung 

ſeines Unterthans von dem fremden Unterthane oder von dem 
Richter und Geſchwornen des Auffindungsortes zu begehren; ver⸗ 

weigerten dieſe ſolches zu thun, ſo verfielen ſie in eine Geldbuße 

von 10 Schock böhm. Groſchen. 

Wollte der Grundherr weder zu der Geldſtrafenzahlung von 
Seite des den Aufenthalt gewährt habenden Unterthans oder der 

die Vergewiſſerung des Entlaufenen verweigernden Richter und Ge⸗ 

ſchworenen verhelfen, noch den Strafbetrag ſelbſt erlegen, ſo ſollte 

derfelbe verpflichtet fein, diejenigen, welche die Vergewiſſerung des 

entlaufenen Unterthans verweigert hatten, dem Herrn des legtern 

herauszugeben. Diejer durfte diefelben durd act Wochen ohne 

Gefährdung an Leben und Gefundheit in feinem. Öefängniffe vers 
wahren, und brauchte felbe auch fpäter infolange nicht aus ſolchem 

zu entlaffen, bis fie mit 50 Schk. böhm. Grofchen oder mil einer . 

Verſchreibniß auf Verluft von Leib und Leben verbürgt hatten, ſich 

an dem Herrn, bei dem fie gefangen waren, — weder wörtlich nod) 

thätig zu vergreifen, fofort fich gegen ihn und feine Unterthanen 

friedlich) zu verhalten. 

Derjenige Grundherr, welcher in bem gegebenen Falle den ei» 

genen Unterthan oder die eigenen Richter und Gefchwornen nicht 

ausfolgen wollte, konnte auf einen Strafgelberlag von 20 Sc. 

böhm, Grofchen belangt werden, 

- Die Nothwendigkeit einer folchen Gefegbeftimmung gibt ein 

wahrhaft trauriges Bild von den damaligen gejellfchaftlichen 

Zuftänden. 
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Durh Q. XXI. wurde verordnet, baß ein Unterthan ohne Betrage: 

Bewilligung feines Grundherrn oder deſſen Verwalters mehr als — 
3 Schk. böhm. Groſchen weder entlehnen noch verbürgen dürfe gen und 

und daß der Grundherr einen Gläubiger desſelben zu einem höhern Bürgſchaf⸗ 

Schuldbetrage zu verhelfen nicht ſchuldig fei. Bezüglich diefes Nor- — 
mativs erfloß fpäter die Erläuterung, daß ſolches auf die mit po— 
fitiver oder präfumptiver Bewilligung der Obrigkeit eine Hand- 

Iung oder Manufactur betreibenden Unterthanen Teine Anwendung 

zu finden habe. *) 

In dem Capitel von Amtöleuten und Dienern wird vor- 

gefchrieben : 

sub ©. XXI, daß ein Herr zu einem in feinem ‘Dienfte 

als Amtmann tretenden freien Manne fid) ſo wie e8 von Altersher 

gebräuchlich, zu benehmen habe, ein folder aber zeuge Q. XXV. 

auch nach abgelaufener. vertragsmäßiger Dienftzeit feinen Abſchied 

(Urlaub) nicht früher begehren dürfe, bevor derſelbe nicht gehörige 

Rechnung (Raitung) gelegt, über alles ihm Anvertraute Red und 

Antwort gegeben und Nichtigkeit gepflogen hatte, daher konnte auch 

der Herr laut Q. XXIX. nicht verhalten werden, den Erben oder 

fonftigen Iutereffenten feines verftorbenen freien Amtmannes früher 

deffen Beſoldungsrückſtand und deffen im Schloffe befindlichen Nach⸗ 

laß auszufolgen, bis ftatt des DVerftorbenen Rechnung gelegt und 

Richtigkeit Hergeftelit worden war. | 
Durch Q. XXX. wurde jedem Grundherrn freigeftellt, einem Betretung 

Andern die Betretung feines Grund und Bodens außerhalb dem hen Bi 
öffentlichen Wege und Stege bei Strafe bes Hochmuthes zu dens außer⸗ 

verbieten, jedoch Tonnte dieß zeuge @. XXXI. bezüglich der Hut⸗ halb öffent: 

weide nicht gegen bie, in einem mehreren Obrigfeiten zuftändigen, licherWege. 
Dorfe feßhaften Unterthanen gefchehen. 

Das Capitel von Eintreibung und Pfändung des in Anrid)- 

tung vou Beſchädigungen auf fremdem Grunde betretenen Wie: Schädigun⸗ 
bes kommen von Q. XXXL bis XXXVI bie eigenthümlichen Be⸗ — 

ſtimmungen vor: daß der Beſchädigte ſeinen durch glaubwürdige Grund. 

geſchworne Leute geſchätzten Schaden an dem eingetriebenen gleich⸗ 

1) Verordnung vom 27. Mai 1768, vorfindig im Band V. der Sammlnng 
der Geſetze Maria Thereſias, Scite 297 und 298. 
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falls zu ſchätzenden Viehe fih erholen durfte, und nur den Ueber: 

reft des eingetriebenen Viehes herauszugeben verpflichtet war, wollte 

aber der Beichädigte feinen Schaden nicht erft ſchätzen laſſen, fo 

hatte ihm der Vieheigenthümer von jedem Stüd einen böhm. Gro- 
ſchen nebft Fütterungsfoftenerfag zu entrichten; wenn aber Jemand 

ein auf eines andern Herrn Grunde betretenes Vieh zu ſich einge- 

trieben hätte, fo verfiel ein folder unbefugter Pfänderer in eine 

Geldbuße von 50 Schk. böhm. Groſchen. 

Berrilden Gemäß @. XXXVII. traf denjenigen Nachbar, welcher fi 

en Rainfteine oder Gränzzeichen zu entfernen oder zu verücken unter» 
ſtuünde, eine Geldftrafe pr. 20 Schk. böhm. Grofchen für jedes ver- 

änderte Mearkzeichen ; — beging diefe Uebelthat der Unterthan eines 

Herrn ohne deffen Vorwiſſen, jo verfiel derfelbe in eine Pon von 

10 Schk. Grofchen, Fonnte er folche nicht aus Kigenem entrichten, 

fo war fein für ihn nicht zahlen wollender Grundherr verpflichtet, 

Varbot des ihn dem Beſchädigten zur Abarbeitung oder Abdienung einer ſolchen 

Berlaufe Strafe auszufolgen; auch war den Beſihern von Wäldern an den 
einer Wald- Landesgränzen duch Q. XXXIX. verboten, ohne königl. Bewilli⸗ 

ſfrede zur gung eine Waldftrede zur gänzlihen Abholzung (auf Stodraum), 

— wodurch die Entbloßung der Landesgränze herbeigeführt würde, zu 
desgranze. verkaufen. 

Floßung. In dem Capitel von Flößung bes Holzes wurde 
mittelft Q. XL zwar Jedermann bie Flößung feiner Hölzer 

auf der Elbe oder auf andern Flüſſen freigeftellt, und den Pragern 

die Offenhaltung der Wehrendurchläffe zut Floßzeit anbefohlen, auch 

der Mißbrauch, fi nur der prager Flößer bedienen zu follen, ab» 

geftelit, es mußte aber bie Beſchädigung der Wehren forgfältig ver⸗ 

mieden, und e8 durften gemäß Q@. XLI. an denfelben zur Berhin- 

derung des Aufwärtsftreichens des Lachfes und anderer Filche 

feine über eine halbe Elle hohen Zäune bei Strafe von 25 Sc. 

böhm. Srofchen aufgerichtet werden. 

et vet Durch Q. XLH. ift dem Föniglihen Bauſchreiber das 

Banfchreis Vorkausfrecht auf das nah Prag geflößte Hol; durch 8 
bers auf Tage eingeräumt worden, doc; mußte der Anlaufspreis binnen 8. 

das nad) Tagen nach gefchloffenem Kaufe bei fonftiger Freigebung des Weiter» 
een, verfaufs berichtigt werden, und war dem Baufchreiber bei Strafe 
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von zehn Schod böhm. Grofchen verboten, mit dem erfauften Holze 

Handel zu treiben, oder aud) etwas davon aus Freundfchaft einem 

Andern zu überlaffen. 

Mit Q. XLIV. wurde den prager Städten unterfagt, für Zollverbot 
das zu Waſſer und zu Land zum Verkaufe ankommende Holz einen ger nm 

Zoll zu verlangen, endlih dur‘ Q. XLV. der Gruudherr, auf I 

deifen Beſitzung fremdes Holz angefchwenmt worden, verpflichtet, Ben! ge: 

dasselbe durch defien Eigenthümer wieder unentgeltlich wegneh⸗ Far 
men zu laffen. 

"Das Capitel von Waflerflögen enthält in @. XLVI. die Waſſerlei- 
Anordnung, daß Jeder das durch feine Grundftüde fliegende Waf- tung. 

fer zwar beliebig führen dürfe, jedoch dasjelbe vor deſſen Aus- 

tritt aus feinem Beſitzthume wieder bei Vermeidung einer Strafe 

von 100 Schod böhm. Grofchen zur Gänze in das alte Beet 
(Rinnfaal) zu leiten verpflichtet fein ſolle. | 

In dem Capitel von der Iagdgerechtigkeit wird sub Q. Jagdrecht. 

XLVLI. Sedermann die Waibwerlsausübung auf Töniglichen oder 

Standesherren-Gründen bei einer Strafe von 100 Schod böhm. 

Groſchen unterfagt, ferner Sedem durch Q@. LIII. unter 25 Schod 
böhm. Groſchen dem Yisco gebührender Geldbuße verboten, an den 

Gränzen des Königreichs gegen die deutfchen Wälder Gruben auf 

Schwarz. und Roth-Klein» und Großwild anzulegen; Wolfs⸗ 

und Fuchsgruben durfte man jebod auf feinem Sagdrevier über: 

all berftellen laſſen. 

Zufolge ©. LIV. durfte kein Bauer Hafengarne oder 

Waidwerksnetze ohne ordentliche Befreiung und Handfeft befigen. Waid⸗ 

Der eines ſolchen unerlaubten Beſitzes Ueberwiefene mußte von ſei⸗ werlenthe. 

nem Grundherrn verhalten werden, derlei Waidwerksvorrichtungen 

dem Kläger herauszugeben; wurde eine ſolche Verhaltung verwei⸗ 
gert, ſo konnte des Bauers Herr zum Erlage einer 100 Schock 

böhm. Groſchen betragenden Strafe zu Handen des Klägers be⸗ 

langt werden. 

Wer auf einer Nachtjagd auf fremdem Grund und Boben 

betreten oder deſſen überwiefen wurbe, war ut Q. LV dem Ei- 

genthümer 100 Schod böhm. Grofchen zu zahlen ſchuldig, aud) 

durfte ihm das Net abgenommen, und es Tounten die bei derlei 
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Jagdfrevel betheiligten unadeligen Leute nicht nur handfeſt gemacht, 

ſondern auch ſolange in Verhaft gehalten werden, bis ihr Grund⸗ 

herr für jeden 10 Schock böhm. Groſchen erlegte. 

Nah Weiſung des Art. Q. LVI durften Standesperfonen 
ber Staudt und Städte auf ihren Gründen das Waidwerk frei ausüben, 
und Städte 

auf ihren 

Gründen. 

aber nicht die Bauersleute bei Vermeidung der Strafe eines 14- 

tägigen Gefängniſſes; dagegen war den letztern erlaubt Vogel⸗ 

herde mit Bewilligung des Grundeigenthümers zu errichten; und 

‚Zagbfrevel waren bie Berleiter zu Iagdfreveln zeuge Q. LVI mit gleicher 

Die geſetz⸗ 

liche Jagd⸗ 
zeit. 

Strafe wie die Excedenten ſelbſt zu ahnden. 

Unter der Regierung Kaifers Leopold I. und befonders unter 

jener Kaifers Karl VI wurden fehr ftrenge Patente ') gegen Jagd⸗ 

frevler und Raubſchützen, mit Feſtſetzung harter Beſtrafungen 

berfelben durch Stodichläge oder Kerfer und der Ausländer mit 

Landesverweifung nad) vorläufiger Brandmarfung, um ſolche 

bei Wiederbetretung zu erkennen, erlaffen, im Yandtagsfchluffe von 

1681 *) die Iagdzeit für Hoch- und Schwarzwild, und zwar 

für das kahle (weibliche) Hochwild die Monate October, November 

und December, für bie Hirfche die Zeit Johann des Täufers bis 

16. Oct., endlih für das Scwarzwild vom 15. October bis 

15. Jäner, deren Einhaltung bei Vermeidung von Geldftrafen per 

40, reip. 20 Schod Meißniſch, ferner die Befeitigung aller Wolfs- 

gruben und anderer berlei Fangvorrichtungen verordnet, dann dem 

Schäfern, Schindern, Schergen und dergleichen Gefindel bei 
Verwirkung einer Geldbuße von Zwanzig Schod Groſchen un- 

terfagt, grüne Kleidung zu tragen, weiters in ber ausjührli- 

hen Yägereiordnung vom 31. Auguft 1713 2) die Geldftrafen für 

ein außer der Jagdzeit erlegtes Stüd Hochwild auf 400 — Schwarz- 

wild auf 200 Schod Meißniſch erhöht, auch im Zahlungsunver- 

mögenheitsfalfe die Subftituirung dur 6- bis 12wochentlichen 
Arreft verfügt, endlic) der Jägerpartei geftattet, auf fi zur Wehre 

fegende Raubſchützen zu fchießen, über welchen Nothwehrfall der 

1) Patente vom 16. Auguft 1722 und 15. Febr. 1726, vorfindig im Appell. 

Norm. Bud Nr. 1, pag. 19 und 43. 
2) Abgedrucdt in Weingartens Coder Seite 462 unb 463. 
3) Abgedrudt in Weingartens Coder Seite 709712, 
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Jäger, welcher einen Wilddieb erfchoffen hatte, einen Reinigungs- 
Eid nach vorgefchriebener Formel abfchwören mußte. | 

Die Kaiferin Maria Therefia erließ ein ſcharfes Raubfchügen- 

Patent vom 23. December 1752") verordnete, daß vacirende mit 

Gewehr außerhalb der Landftraße betretene Jäger als Raubfchügen 

anzufehen 2), und daß den einzelnen Bürgern in den Städten die 

Ausübung der Jagdbarkeit bei 14tägiger bis Z3monatlicher Arreft- 

itrafe- unterjagt fei. ®) endlich, daß auf, mit Feuergewehren verfe- 

bene Raubjhügen, welche ſich nad) Anrufen der Jäger nicht erge- 

geben, foudern zur Wehre fegen, ohne Abwartung bes erften 

Schußes fogleich gefeuert, und mit vermummten oder angeftrichenen 

Gejichtern betretene, wie auch bereit zweimal geftrafte und ver 

Widerſetzung gegen die Jäger überwiefene Wildfchügen fammt Fa— 

milie auf die ungarifchen Kameralherrfchaften nad) vorläufiger Ab» 
ftiftung vom einheimifchen Haus und Hof überfegt werden follen®). 

In der fpätern Regierungszeit diefer Kaiferin wurde jeboch ein 

weit milderes Beftrafungsnormale für Wildſchützen und deren Ge- 

hilfen, worin ein Unterfchied auf Wild der hohen und niedern Jagd 

gemadjt, und mäßige Kerkerftrafen den erfteren, dann Arreſt⸗ und 

arbiträre Geldftrafen den letzteren angedroht werden, erlafjen. °) 

Das Eapitel, weldes von Büchſen und Nöhren handelt, Über Hand: 

enthält von Q. LVIII bis LXII die bemerkenswerthen Beſtim⸗ Leſchoſſe, 
mungen, daß Perfonen der höheren Stände und ihre Diener auf Pe 

Meifen der kurzen Röhre (Piftolen), der langen Büchſen (Purſch⸗ brauches 

röhre) aber nur zum Waidwerk auf ihren Grundftüden ſich bedienen, derſelben. 

die Amtsperfonen aus zu dem 4. Stande gehörigen Städten eben 

diefelbe Befugniß genießen, dagegen die gewöhnlichen Bürger und 

nicht beamteten Inwohner ſowohl diefer Drte als auch alle Glieder 

der Deunicipal-Städte nur mit Bewilligung des Bürgermeifters 

und Nathes, dann Genehmigung des königl. Hauptmanns auf 

befchräntte Zeit zu Reifen, Piftolen bei fi) haben durften, andere 

1) Abgedrudt in der Geſetzſammlung Maria Therefias I. Band, Seite 432. 
2) Hofrefeript vom 23. Geptb. 1763, Ebendaſelbſt II. Band, Seite 238. 

3) Patent vom 26. Juni 1753. Ebendafelbft Seite 160—162. 
4) BHofrefcript vom 22. November 1754. Ebendaſelbſt Seite 407. 

5) Patent vom 1. September 1770. Ebendort VI. Band, Seite 276--280, 
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Bevölferungsglieder ſollten ſich jedoch nie mit kurzen ober Langen 

Büchſen bei Strafe von 10 Schod böhm. Groſchen betreten Laffen, 

und war Geber, der einen Unberechtigten mit einem Rohre antraf, 

berechtigt, ihm bei dem nächſten Gerichte gefänglich einziehen zu 

laſſen und dort bis zur Zahlung der Geldbuße arreftirt zu halten. 

Bar diefe wegen Unvermögenheit nicht zu erlangen, fo konnte der 

Contravenient zur Ausftehung einer halbjährigen Gefängnißftrafe 

auf das Prager Schloß eingeliefert werden. 

Außer fogleihen Arretirungsfälfen follte nah Q. LXV ein 

des unbefugten Büchſengebrauches Ueberwieſener dem Anzeiger zur 

Zahlung einer Pon von 100 Schod böhm. Grofchen verpflichtet fein. 

Birthe: Zufolge @. LXVI folften alle feit 30 Jahren beftandenen 

7 Wirthshaͤuſer (Krätſcham) in den Dörfern fortwährend verbleiben 

oder bie etwa eingegangenen wieder hergeftellt werben dürfen, neue 

jedoch zum Nachtheile nachbarlicher Grundherren anzulegen war bei 

einer dem Kläger zufallenden Strafe von 20 Schod böhm. Groſchen 

unterfagt. 

Aus-dem von den Juden handelnden Eapitel werden folgende 

Sonderbarkeiten hervorgehoben: 

In Bezug Dur Q. LXVIII wurden die bereits in der Marimiliani- 

auf Juden. ſchen Landesordnung sub Z. I vorfommenden Beftimmungen, daß 

ein Inde das bei ihm gefundene geftohlene oder geranbte Ent 

dem Eigenthämer unentgeltlich zu überlaffen verpflichtet ſei, 

aufrecht erhalten, jebod in dem fpäter am 8. April 1648 erlaffe- 

nen, die ſammtlichen Privilegien der Juden zufammengefaßt ent- 

haltenden Referipte 8. 6’) diefe Anordnung dahin erläutert, daß 

der Beweis über den Diebftahl oder Raub einer von einem Juden 

zur Ausfolgung angefprochenen Sache geliefert werden müſſe. Nicht 

minder verblieb e8 zeuge @. LXIX bei der alten Berorbnung, daß 

ein Iude wohl auf Pfänder, aber nicht auf verfiherte Schuldbriefe 

Geld, und zwar nicht gegen höhere als 6 Procent Zinſen dar⸗ 

Teihen und fi in dem ihm gegebenen Schuldfcheine Feine Hypothek 
anf Tandtäflidde oder bürgerliche Realitäten ausbedingen dürfe, 

fohin deren etwa doch erfolgte Einfegung wirkungslos fein folle: 

1) Abgedrudt in Weingarten Coder Seite 253— 257. 
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Nachträglich wurde noch dur Reſcript vom 16. Aprit 1644 1) 

feftgefett, daß jeder einem Iuden über eine höhere Summe als 

1000 Schod gegebene Schuldfchein von zwei chriftlichen Zeugen bei 

fonftiger Wirfungslofigfeit mitgefertigt fein müfje. Von den befon- 

dern Privilegien der Tuben wird weiter rückwärts die ausführliche 

Mittheilung gemacht werden. 

Der übrige Theil der verneuerten Landesordnung war ber Straf: 

Strafgefepgebung gewidmet, von welcher das Unterfuchungsver- Leſere. 
fahren, deffen Eigenthümlichkeiten in dem Abfchnitte von den Ge- 

richten und deren Functionen vorkommen werben, zuerjt behandelt, 

der materielle, d. i. bie Verbrechen felbft, die Gattungen derfelben 

und deren Beitrafung betreffende Antheil aber in dem weitern Ver⸗ 

folge bis zu dem Abfchluffe dieſes Geſetzbuches dargeftellt worden ift. 

Da in unjere Periode die Erlaffung dreier durch den Drud 
veröffentlichter Sriminallegislatnren fällt, nämlich: 

1. der neuen peinlihden Halsgerichtsorbuung Kaifer Io: K. Joſefs J. 

fefs J. ddo. 16. Juli 1707 für Böhmen, Mähren und Schlefien“), len 

2. ber Constitutio oriminalis Theresiana oder Ihrer rihtsordn. 
Majeſtät Kaiferin Maria Therefias aligemeinen peinlichen Gerichtss Constiiatio 

ordnung vom 31. December 1758) für alle böhmifche und öfter» Theresiana 
reihifche Erbländer, nebftdem auch 

3. einer Halsgeridhts: Organifirung Maria Therefins Maria 
vom 22. Juni 1765 °) für das Königreich Böhmen allein, fo wird — 

auch das Weſentliche aus allen dieſen Geſetzen an den geeigneten richtsordn. 

Orten angeführt werden. 

Ans der materiellen Abtheilung wird als unfere dritte 
Periode der autofratifhen Legislatur deutlich) charakteriſirend her⸗ 

vorgehoben, daß laut R. XXXI, weil nit alle Arten ftrafbarer 

Handlungen in der Landesordnung benriheilt werden, wohl aber 

größtentheils in den Stadtrechten vorlommen, das Mangelnde der 

1) Zu finden ebendaſelbſt Seite 226. 
" 2) Zu finden in den Archiven der Statthalterei, des Oberlandgerichts,. des 

- Stadtrathes zu Prag. 

3) Ebendafelbft. 

4) Gleichfalls, auch in der Sammlung der Geſetze Maria Thereſias, IV. Bd. 
Seite 446— 606. 
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erſteren nach den Vorfchriften der Teßteren ergänzt, die Strafen jedoch 

ach Gelegenheit (d. i. Berückfichtigung) der Perfonen und deren 
Umftände bemeffen werden follen. 
Als BVeifpiele der Uebergehung von Verbrechensarten in 

der Landtsordnung, über welche in den Stabtredhten gehandelt 

wird, führen wir an: das in den Stabtredhten O. 8 mit Berluft 

der Ehre verpönte Einkaufen in ein Amt durch Beftehung, — 
Mißbrauch der Amtsgewalt durch Racheansübung . oder Ge: 
fheufsannahmen in Amtsſachen, auf welches Berbrechen im St. 

Rcht. ©. 26 Amtsentfekung nebft arbiträrer Strafe bemeſſen war 

— Gottesläfternng verpönt im St. RM. 28 mit Herausreißung 

der Zunge — Blutfhande ut St. R. LT. 1 ftrafbarer als der 

zenge St. R. 97. 29 mit dem Schwerte zu ahnden gewefene Ehe- 

bruch u. a. mehr. Die zur Beftrafung nad dem Stadtrechte ver- 

wiefenen Berbrechensfälle find zufammengeftellt zu finden in Wein 

gartens vollftändigem Auszuge der Landesordunng und der Novellen 

(Nürnberg 1686). ?) 

Die Reihe der durch die Landesorbnung befprocdhenen Wer: 

brechen wird ut R. XXXII mit der Majeftätsverlegung (crimen 
laesae majestatis) eröffnet, unter welche alfe Fälle der Machina⸗ 

tionen gegen den König, deſſen Nachfolger und den königlichen Stand 

- überhaupt fubfummirt wurden, und dur AR. XXXIII beftimmt, 

daß bdiefelbe nach Ausmaß der kaiſerl. Rechte (worunter jene des 

römifch-= deutfhen Kaiſerthums verftanden wurden) folglich nebſt 

Leibes- und auch Lebensftrafen mit Vermögensverfall zu Handen 
des Fönigl. Fiscus geahndet werden ſolle; hiezu wurde fpäter durch 

Refeript vom 7. April 1631) die Verſchärfung beigefügt, daß 

nicht bloß die Allodial-, fondern auch die Fideicommifigäter, in 

deren Beſitze ſich ein Verleger der kaiſerl. Majeftät zur Zeit der 

BVerbrechensverübung befunden hatte, der Confiscation zu Banden 

des Fiscus unterliegen follten, und von Kaifer Ferdinand ILL durch 

Novelle A a. XXIV erklärt, daß auch die Lehengüter desfelben 

der Confiscation zu unterziehen feien, zugleich aber die Ermäßigung 

beigefügt, daß die Eigenthumsverduftigung bezüglich der Allodiale, 

1) Weingartens Land. Ordgs, Auszug Seite 335— 342, 
2) Abgedrudt in Weingartens Coder Seite 156. 
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Fideicommiß- und Lehengüter nur in dem Falle, wenn ſich der De- 

lingnent ciner folchen Rebellion theilhaftig gemacht hat, welche durch 

Kriegemacht gedämpft werden mußte, einzutreten, fonft aber bloß 

der. Berfall des Nutgenuffes der Fideicommiß- und Lehengüter für 

den Majeſtätsverletzer auf Lebenszeit Pla zu greifen habe. 

Sm Strafgefebbuche Joſephs I. wurde zenge Art. XIX 
sub 6. auf diefes Verbrechen nebft Beobachtung des fiscalifchen 
Intereffe die Todesſtrafe jedoch bezüglich ihrer Exequirungsart 

nad königlichem Ermeſſen gefekt, und in der Therefiana Art. 61 

auf den 8. 1 angeführten erften und höchſten Grab dieſes Verbre⸗ 

chens, nämlich anf den, eines unmittelbar gegen die Berfon des Lan⸗ 

besfürften oder den gemeinen Staat gewagten, hochverrätherifchen 

Unternehmens zeuge 8. 8 nebft Vermögensconfiscation die Todes- 

ftrafe, gegen Mannsperfonen durch Viertheilung bei lebendigem 

Leibe, gegen Weibsbilder aber durch Enthauptung nad) vorlän- 

figer Zwidung mit glühenden Zangen an ben Brüften beftimmt, 

Auf mindere Grade diefes Verbrechens und auf jenes des 

Landesverraths, deren Fälle iii dem 8. 3 des 61. Artikels aus- 

führlich fpecificirt find, und worunter aud) die thätige Bergreifung 

an ten Miniftern, die vorſetzliche Läfterung der Hof- und Lün⸗ 

derfiellen, die fchwere Beleidigung von landesfürftliden Räthen 

und Goummiflären in oder wegen Amtshandlungen, wie aud) ſchwere 

Ueberſchreitungen der Amtsinftructionen von Beamten in Zandes- 
angelegenheiten, Landesfrie denbruch, eigenmähtige Gefangen: 

haltung und Torguirung von Perfonen aufgeführt werden, war 

die Strafe des Schwertfchlags gefett. ?) 

Nach Weifung ser Art. S. Ibis IV waren Uebelthäter, welche 

öffentliche Gewalt, durch Einfall mit bewaffneter Hand auf frem- 

bes unbewegliches Gut, wenn auch nur als Selbithilfe, fich erlaub⸗ 

ten, oder Abſageacte ausübten, durch die Kreishauptleute einzu- 

Mindere 

Grade der 

Moajeftäts: 

befeidigung 

Öffentliche 

Gewalt, 

ziehen, auf das Prager Schloß einzuliefern und mit Gonfiscation 
ihres Bermögens, dann mit ben in der alten Landesordnung auf 
Landesbefchädigung feſtgeſetzten Leib» und Lebensftrafen zu ahnden; 

insbefondere follte nah S. V ein flüchtig gewordener Verbrecher 

1) Siche Constitutio Theresiana ©eite 177—180. 

14 
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diefer Art nebſt Einziehung feines Gutes für einen ehrenrührigen 

Unterthan erklärt werden und feines Rechtes geniepen. 

In Joſephs I. Steafeoder Art. 19 8. 7 wurde auf öffent- 

fihe Gewalt nad DVerfchiedenheit der Umſtände als Strafe das 

Schwert, die Gonfiscirung der Güter, Landesperweifung, Ges 

fängniß 2c. gefett, und in der Thereſianiſchen peinlichen Gerichts⸗ 

ordnung, welche 12 Fälle der öffentlichen Gewalt aufzählt, worunter 

auch rottenweiſe beſonders zur Nachtzeit verübte öffentlihe Fre⸗ 

velthaten durch Fenſtereinwerfen, Laternenzerfchlagen und Berau⸗ 

bungen von Gräbern vorkommen, faft fämmtlich mit der Todes: 

ftrafe durch das Schwert bedroht.") 

Eintritt in Durch S. X wurde den Staatsbürgern der Eintritt in 
Diente ausländifche bürgerliche und Kriegs - Dienfte wider König und 

“ Staat bei Berluft von Leib, Chre und Gut verboten, ferner der⸗ 
jenige, welcher fi) außer Landes ohne erwirkte Auswanderungs- 

bewilligung niedergelaffen hatte, durch S. XII verpflichtet, wenn 

der Zandesherr feines neuen Wohnortes mit dem Könige von Böh⸗ 

men in Streit gerathen follte, der Aufforderung des Lebtern zur 

Heimkehr bei Verwirkung feines bierländifchen Gutes ſowohl als 

auch aller Anfälle und Anwartichaften unverweilt Folge zu leiften. 

Private Im dem von ber Privatgewalt handelnden Capitel werden 
gewalt. zub S. XV mehrere Fälle derfelben, als Abgrabung von Zeichen, 

GSefangennehmung von fremden Perfonen wegen Löfegeldserpreffung, 

Auflauern hiezu, Bedrohung damit Je. aufgezählt, dvurh S. XVII 

bie perfönliche Erfcheinung des Befchuldigten bei Vermeidung der 

- auf Widerfeglichkeit gegen das Gericht gefetten firengen Strafe 

verordnet, dagegen auch die fcharfe Ahndung besjenigen, welcher 

die gegen Jemand vorgebrachte Beihuldigung der Privatgewalt 

nicht erweifen würde, durch 8. XIX anbefohlen. Die Strafpro- 
eeßordunug Maria Therefins fubfummirt alle derlei Privatge- 
waltthätigfeiten unter die Verbrechens - Gattung der öffentlichen 

Gewalt. . 

Mord und Die Beftimmungen T. I bis XXX in dem, vom Morde 
Todtſchlag. und von Todtſchlägen handelnden, Eapitel ftimmen faft ganz mit 

1) Siehe Constitutio Theresiana Seite 201—206. 
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jenen der Marimilian’ichen Landesorbnung und der Stadtrechte 

überein und kommen blos als weſentliche Abweichungen die Vor⸗ 

ſchriften vor: 

daß zeuge T.I bis IV, wenn ſich Fein Privatfläger zur Klage . 

gegen einen flüchtig gewordenen Mörder binnen 30 Tagen vorfin- 

den follte, der königl. Fiscus von Amtswegen die Klage und Ci- 

tation gegen den flüchtigen Verbrecher einzuleiten hatte, und falls 

derjelbe fich über die veröffentlichte Vorladung nicht zur Verant- 
wortung fteffte, fein Dermögen in Beſchlag zu nehmen war und 

hievon ein Drittheil dem Kläger, die andern 2 Drittheile aber fei- 

nen Erben nad) der Succeffionsordnung ab intestato zugewieſen 

werden follte; 

daß ferner laut T. X jedes allenfalls irgendwo beftehende, auf 

einen muthwilligen Todtfchlag bloß eine Geldſtrafe feftfegende Sta- 
tut aufgehoben wurde, 

dag durch T. XXI auf jeden vorfäglichen Todtſchlag (alſo 

Mord) die Zodesftrafe geſetzt wurde, endlich 

dag nah T. XXVIII ein Grundherr, ber feinen Unterthan, 

welcher eines fremden Herrn Unterthan getöbtet hatte, über an ihn 

ergangene Aufforderung an das nächſte Halsgericht einzuliefern un⸗ 

terließ, in eine dem Kläger zu erlegende Gelditrafe von 100 Schk. 

böhm. Grofchen verfällt werden folle, 

In dem mit der Auffchrift von Straßenräubern und Dieben Strafen- 
verfehenen, aus ben Artikeln T. XXXI bis XXXV inclufive täuber und 
beftehenden Gapitel wird keineswegs von dieſen zwei DBerbrechen Diebe. 

gegen bie Sicherheit des Kigenthums, fondern von der Art 

und Wothwenbigfeit der Aufhebung der Verbrecher beiderlei 

Gattung, Nichtduldung berfelben auf feinem Gebiete und deren 

Stellung vor Gericht gehandelt, deren Duldung und Beſchützung 

unter Androhung ftrenger Strafen unterfagt, und fpäter nad) Be⸗ 

enbigung des 30jährigen Krieges, wo ſich fehr viele Räuber (Pe- 

trovsky genannt) und Diebsgefindel, namentlih auch viel Zi⸗ 

geunervolk im Lande herumtrieb und die Sicherheit der Straßen 

gefährdete, durch Landtagsſchlüſſe und Fönigliche Verordnungen bie 

Vertreibung diefer Strolche aus dem Lande mit Androhung ber 
14* 



— 212 — 

Tobesftrafe und Vogelfreierflärung für bdiefelben bei Wiederkehr 

nad vorläufiger Landesverweiſung anbefohlen ?). 

Als Strafe auf Raub und qualificirte Diebftähle war fchon 

dur) die Stadtrehte der Tod durch Strang oder Schwert 

“ ausgemeffen, und nur bei größeren Milderungsumftänden die Ahn⸗ 

Ehrenbelei: 

digung 
durch) 

Schmäh⸗ 
ſchriften. 

Injurien 

überhaupt. 

dung mit Leibesftrafen für zuläffig erklärt 9), und hatte auch bei 

den Perfonen höheren Standes, für welche die Landesordnung Ge- 

fegfraft Hatte, Pla zu greifen, weil in peinlichen Sachen nad) 

R. XXI die Stadtrechte, wenn die Landesordnung nicht befonbere 

Beſtimmungen enthielt, zum Aushilfsgefege angenommen waren. 

Bei diefer Strafbeneffung als Regel blieb e8 auch unter ben 

fpätern Negierungen Joſephs I. und Maria Therefias, wie deren 

Halsgerihtsordnungen nachweifen ?). 

Aus den Capiteln über Ehrenbeleidigungen durch Schmäh: 

fhriften (famof. Libellen) und Schmähworte kömmt hervorzu- 

heben, daß zeuge T. XXXVI derjenige, welcher zur Verkleinerung 

der königlichen Meajeftät, wie auch der Nachfolger und Erben der⸗ 

felben oder zur Schmach und Unehr der oberften Landesofficiere 
und Landrechtsbeifiger oder Jemands aus ben Stänben des König- 
reichs fchand- und ehrenrührige Briefe (famof. KXibellen) geſchrie⸗ 

ben, angeklebt oder verbreitet zu haben überwiefen wurbe, gerichtet 

(d. i. hingerichtet) werben folle, daß ut V. I und II der wegen 

Injurirung Geklagte fo wie der Kläger perfönlich zur Ausführung 

(Zagfasung) über die in der Klagfchrift wörtlich anzuführen gewes 

fenen Schmähungen, für welche die Bezeichnungen als Verräther, 

Schelm, Ehrenverleger, Bankhart, Fälſcher, Hure (Schand- 

dirne) zu gelten Hatten, zu erfcheinen gehalten waren, unb ber 

Schmäher, wenn er feine beleidigenden Vorwürfe zu bemeifen nicht 

vermochte, zur Leiftung einer öffentlichen Abbitte, dann Aus- 

ftehung eines 14tägigen Gefängnifles im Thurme und Erfag ber 

Proceßkoſten verhalten werben folle. 

1) Landtagsichlüffe vom Jahre 1650 und 1654 in Weingartens Auszug ber 
Landesordnung und Novellen Seite 374 — 381, dann Verordnungen und 
Referipte in deffen oder Seite 266—268, 275, 409, 538, 564. 

2) Stadtrechte P. IV. und P. XXI. 
3) Halsgerichtsordnung Joſephs I. Art. 19.98.31 und 28, und Maria Thereflas, 

Seite 204 und 258. 
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Bezüglich anderer Schhmähnngen war durch V. III bis X 

verordnet, daß der Geſchmähte dem Injurianten einen ausge⸗ 

ſchnittenen Zettel mit der Anfrage, ob er die darin anzuführenden 
Schmähreden ſich erlaubt habe, zuzufenden, und der Öegner darüber 

binnen 20 Tagen. Hare Antwort ſchriftlich zu ertheilen habe, worauf 

eriterem freiftand, entweder zu klagen oder fich mit der Antwort 

zufrieden zu ſtellen; der Befdickte, der den Beweis der Wahrheit 

feiner Schmähung zu liefern vermochte, wurde ftraflos, widrigen⸗ 

fall8 wurde der Gefchmähte vom Gerichte an feiner Ehre verwahrt, 

und der Injuriant hatte ihm nebſt Erfag der Schäden und Koften 

50 Schk. böhm. Groſchen als Strafe zu bezahlen. 

Wechſelſeitige Befhimpfungen wurden nad) Weifung des 

Art. V. XII gegen einander aufgehoben, beide Theile vom Ges 

richte an ihren Ehren verwahrt, arbiträr beitraft, und hatte Feiner 

dem andern weder Abbitte noch Strafgeld noch Koftenerjag zu 

leiften. 

In der Halsgerichtsordnnung Sofephs I. wurden durch Art. 

XIX zwar die bisherigen Beftimmungen wegen Beitrafung der In⸗ 

jurien aufrecht erhalten, jedoch zugleih die Öffentliche Verbren⸗ 

unng ber Schmählarten oder Schandbriefe am Pranger anbe⸗ 

fohlen, dagegen dic, in den Stadtrechten sub M. XLI. auf die 

- fälfchlihe Berühmung des fleifchlihen Gebrauches einer wohlverhal- 

tenen Weibsperfon gejegte Strafe der Abfchneibung der Zungen» 

fpige, für zu hart anerfaunt und auf Ahndung als fchwere Ver⸗ 

läumdung gemildert.) 

Auf faft gleiche Art wurden in der Therefiana zeuge Arti- 
fel 101 die Strafen auf Schmählearten und Schandbriefe ſchrei⸗ 
ben, veröffentlichen oder weiter verbreiten ausgemeffen, nur follte 

noch bei Ausländern die VBerweifung auf Ewig aus ben Erb- 
ftaaten verfügt, bei allen Verbrechern diefer Gattung aber bie Ehr: 

loserflärung ausgesprochen, und konnte auch bei erfchwerenden Um⸗ 

ftänden auf Ausftelung am Pranger, öffentliche Auspeitſchung 
und andere Verjchärfungen erkannt werden. ?) - 

1) Halsgerichtsordnung Joſephé I. Scite 86 und 88, 
2) Beinlide Serihtsorduung Dar.a Thereſias Erite 273 uud 274, 

Joſephs I. 

Halsge⸗ 
richtsord⸗ 

nung u. die 
There- 

siana in 

Bezug auf 

Injurien. 
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Durch Art. W. J wird als Verbrechen des Hochmuthes 
bezeichnet: Abhauung fremder Wälder, Wieſenabmähung, 
Dämmcdurchgrabung, Fifchbehälterleerung, Betretung frem- 

den Bodens außer den öffentlichen Wegen und Stegen, nad) hier- 

wegen vom Eigenthümer des rundes erhaltenen Verbote, und mit 

Art. W. II und III als jenes des Frevels erklärt: die Schaben: 

zufügung auf fremdem Grunde zu Zuß oder zu Roß, Angriff 
einer Perjon mil oder ohne Waffen, um bdiefelbe zu befchädigen 

oder Muthwillen an ihr auszuüben, eigenmächtige Befigergrei: 
fang von fremden Grund und Boden, oder Hinderung des Grund⸗ 

herren an Ausübung der Eigenthumsrechte ; fojort verfügt, daß wenn 

ber Verüber einer ſolchen Hochmuths⸗ oder Frevelthat, über an ihn 

abgefchickten ausgefchnittenen Zettel, dem außergeridtlihen Genug 

thuungs⸗ und Erſatzanſpruche binnen 14 Tagen nicht Genüge leiften 

würde, derjelbe auf Zahlung von Geldbußen pr. 20 und beziehungs- 

weife 10 Schod böhm. Grofchen beim Landess oder auch beim Kam⸗ 

mergerichte, mit Vorbehalt der Geltendmahung des etwaigen Scha⸗ 

dbenerfates bei der competenten Gerichtsbehörde geklagt werden Tünne, 

nicht minder-war durd) Art. W..V und VII die Anmafjung einer 

rigenmächtigen Befigergreifung und Eindrängung in das einem 
Andern durch legtwillige Anordnung oder nach der Iuteltaterbfolge 

zugefallene unbeweglihe Gut eines Verftorbenen über Anzeige an . 

den König, wenn derfelbe im Lande war, wo nicht, an die Statt 

halterei im fummarifchen Wege durch Depofelfionirung des Eindring- 

lings zu befeitigen, da8 Gut zu fequeftriren und der Eigenmädhtig- 

feitsthäter zum Erjag der Sequeftrationstoften, dann aller eingetre- 

tenen Schäden durch das competente Gericht zu verhalten. 

In dem vom unordentlichen Wandel und: Leben von X. 

I bis III handelnden Capitel wurde alles Unrnheftiften und Zant, 

Hader oder Raufhändelbeginnen aus Böswilligkeit oder Muthwillen 
bei Hochzeiten, Kindstaufen und Begräbniflen mit Androhung 

Icharfer Ahndung durch den König oder den Statthalter verboten, 

und die Republicirung des fchon früher, namlich) am 5. Juli 1625 

erlaffenen Duellverbots-Mandats anbefohlen. 

Durch diefes Mandat und durch das fpäter von Xeopold I. 

am 23. September 1682 erlaſſene, dasjelbe ergänzende und ver- 
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mebhrende Duell: Patent!) wurde auf die Ansforderung zu einem 
Zweikampfe und auf deren Annahme, bei wirklich ftattgefundenem 
Duelle, ſowohl für die Duellanten als auch für die Secundanten, 

Borjchubsleifter und Rathgeber, Die Todesftrafe mit dem Schwerte 

feftgefett, und falls fich die Schuldigen oder wer immer aus dens - 

felben durch die Flucht der Unterfuchung und perjönlichen Beſtra⸗ 

fung entzogen hätten, die Einziehung feines oder ihres beweglichen 

und unbeweglichen Hab und Gutes auf defien oder deren Lebzeit 
zum Genuffe des königlichen Fiscus, welcher ben Tamiliengliedern 

des Flüchtlinge die nöthigen Alimente zu verabreichen hatte, ein» 

treten folle. Wenn jedoch das angenommene Duell nicht zur Aus: 
führung gefommen war, fo follten die obbezeichneten Perfonen mit 

Landesverweifung, Abichaffung vom Hofe, Amts: und Ehren: 

entfegung, empfindlichen Geldbußen oder Gefängniß beitraft 

werden. ’ 

. Zur Verhinderung eines Duell® und zur Gefangennahme der 

Schuldigen war jedes Gericht berechtigt, ja fogar verpflichtet, das⸗ 

felbe mußte aber die zur Haft gebradjten Perfonen der competenten 

Berfonalbehörde einliefern, welche angewieſen war, die Unterſuchung 

möglichjt ſchleunig und ſummariſch zu pflegen und das Urtheil ohne 
eine Mäßigung ftrenge nach dem Wortlaute des Gefees zu fällen, 

jedoch dasjelbe jedesmal der königlichen Schluffaffung zu unter- 
ziehen. 

Um ein wirkfames Mittel zur Hintanhaltung von Zweilämpfen 
zu begründen, wurde die zu denfelben als gewöhnliche Veranlaffung 

dienende Zufügung von wörtlichen und thätigen Unbilden (Verbal- 

und Realinjurien) mit denfelben Strafen, wie jelbe für die Schul- 

digen bei nicht ftattgefundenem Duelle ausgemeffen waren, bedroht. 

Das Duellpatent der Kaiferin Marin Therefia vom 12. 
Suni 1752 ijt mit dem vorftehenden faft zur Gänze gleichſtimmig, 

nur wurde im $. 5 verordnet, daß wenn der im Duell Gefallene 

in geweihter Erde beerdigt worden wäre, befjen Leichnam ausge» 

graben und auf der Richtftätte eingejcharrt werden jolle.?) 

1) Weingartens Coder Seite 466 — 163. 
2) Sammlung der Gejege Maria Therefias, I. Band Seite 362—364, 

Duell- 
patent der 

8. Maria 

Therefia, 
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Durch Art. X. IV wurde jeder Herr oder Wirth, geiſtlichen 
ober weltlichen Standes, verpflichtet, die öffentlichen Sünden feines 

des Gefins Gefindes und der Unterthanen, nämlih: Ehebrud, Trunkenheit 

des oder dr Fluchen, Gottläſtern, wider Ehrbarkeit und gute Sitten lau⸗ 
Untertha⸗ 

nen durch 

ihren Herrn 
oder Wirth. 

fende Reden und Leichtfertigleiten nach Billigkeit zu firafen. 

Die Ahndımg folher Unfittlichfeiten an den Herren felbft als 

Thätern oder Nachfehenden behielt der König feinem Ermeffen vor; 

bier muß jedoch bemerkt werden, daß bie eigentliche Gottesläftes 

rung, foldye mochte von wen immer begangen worden fein, zufolge 

ber Tandesordnungsmäßigen Beftimmung in R. XXXI nad) Maf- 

gabe der Stadtrechte (7. XXVIU) mit dem Ausſchneiden der 

Bunge zu beftrafen war, welche Strafbemeffung niht nur in ber 

Halsgerichtsordnung vom Jahre 17079), fondern auch in der pein- 

lichen Gerichtsordnung vom Jahre 17682) beibehalten, überdies 
aber noch der Gottesläfterung fehwerften Grades die Verbreu⸗ 

nung bei lebeudigem Leibe, bei einer geringern hingegen die Ent⸗ 
hauptung des Verbrechers beigefügt, und wenn befonders erfchmwes 

rende Umstände vorwalteten, die Zuläffigkeit von Verfchärfungen 

de8 Abhaueus der Hand, des Riemenſchneidens und ber 
Schleifung auf die Richtftätte zu verhängen, anbefohlen worden ift. 

Aus den legten zwei Capiteln der vernenerten Landesordnung, 

Bettler und handelnd von Bettlern und Landesflörzern, dann von der Bes 
“ Landftreis 

er. 
jtrafung derjenigen, welche fremde Unterthanen ohne Urfadhe in 

Gefangenfhaft Halten, läßt ſich einerfeits unzweifelbar, die zur 
Zeit ihrer Erlaffung als Folge des vorausgegangenen mehrjährigen 

Bürgerkrieges durch herumvagirendes Gefindel bewirkte, große Uns 

fiherheit der Perfon und des beweglichen Eigenthums, und ander» 

feit8 die eingeriffene Gewohnheit, fi durch Gefangenhaltung der 

Unterthanen fremder Herren, Selbjthilfe zur Erlangung wirklicher 

oder vermeintlicher Rechte ohne Anrufung des richterlichen Beiſtan⸗ 

des zn erzwingen — entnehmen. — 

Schon diefeNtormative, mehr aber noch die fpäteren gegen das 

Detteln und deffen Ausrottung ergangenen Verordnungen ?) geben 

1) Siehe Artifel XIX. Seite 63, 
2) Siehe Artikel 26 Seite 164. 

3) StatthaltereisBerordnungen vom 23. September 1661, in Weingartene 
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die Weberzeugung, daß der Bettelunfug in unferer III. Periode noch 

in einem weit größeren Umfange als gegenwärtig zur Beläftigung ® 

der Bevölkerung im Schwunge gewefen fein mußte; ferner daß 

damals der Zuftand der Unterthanen ein jehr gedrüdter und be— 

klagenswerther gewejen fei, da es nöthig wurde, durch Gefete den 

Oprigkeiten die zu harte Züchtigung (Fuftigirung) der Unterthanen 

und die Belegung derjelben mit Geldftrafen zu unterfagen;') ferner 

die wegen Veberbürdung derſelben mit allzuhäufigen und harten 

Roboten, Aufdringung obrigfeitlicher Feilfchaften und Geldauflagen 

zu willfürlichen Zwecken, mehrmal Banernanfftände, fogenannte 

Revolten, entftanden waren, durch Erlaffung von Robotpatenten 

und Stellung der Unterthanen unter den Schuß der Sreishaupt- 

leute, fpäter der Kreisämter, den Uebergriffen ber Obrigkeiten 

Schranken zu fegen.?) 
Der den Schluß der vernenerten Landesordnung bildende Artifel 

2. VI ändert als wahrer Fortfehritt zur gleichartigen Ahndung 
der Berbrehen ohne Berüdfihtigung des Standes die Gnar 
facuftative Strafbeftimmung des Art. K. XXXV ber Marimilian’- yung frem: 

chen Landesordnung hinfichtlich der an dein Unterthan eines frem⸗ der Unter 

den Herrn begangenen oder zugelaffenen Ermordung bahin ab, daß thanen. 

den Thäter die auf Mord und Todtfchlag, als Regel feſtgeſetzte 

Strafe, nämlich der Berluft des Halfes, ohne Rückſicht auf höheren 

ober niederen Stand zu treffen habe. 

Die materielle Griminal-2egislatur verblieb übrigens in 
unferer dritten Periode durch volle BO Fahre für die höhern eben⸗ 

fo wie für die niedern Volksklaſſen jene der böhm. Stadtrechte in 

Coder S. 340—346 und vom 29. November 1696 — ebenda ©. 589 bie, 
591, ferner 10 Refcripte unter der Regierung Maria Therefias in ber 

Eammlung ihrer Geſetze. 
1) Kaifer Leopolds IL Rejcript vom 28. Auguft 1688, in Weingartens Codex 

Seite 525. 

2) Kaifer Leopolds I. Refeript vom 28. Juni 1860. Weingartens Coder Seite 

449—451, Karls VI. Ratent vom 23. Febr. 1717, ebendaſelbſt ©. 725 — 

729. Robotpatent deafelben von 27. Säner 1738, in Sammlung der Ges 

fee Maria Thereſias Band VIL von S. 305 — 348. Robotpatent Maria 
Therejias vom 13. Auguſt 1775, Sanımlung Baud VIL Seite 265— 305, 

danı 536 — 540. 
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fo ferne durch die Landesordnung von Z. I bis RM. VI keine ver⸗ 
ofchiedenartige Beitimmung gegeben worden war. 

Erft am 16. Juni 1707 wurde vom Kaiſer Joſeph J für 

Böhmen, Mähren und Schleſien eine neue allen Volksklaſſen 

gemeinfame peinliche Halsgerichtsordnung erlajfen. ‘Diefelbe be» 

ftand aus 23 fogenannten Artiteln (eigentlich Eapiteln), deren jeder 

mehrere Paragraphe in ſich faßte. Diefelbe bildete ohne das 9 

Blätter enthaltende alphabetifche Sachregiſter ein Foliobändchen von 

102 Seiten. 
Dieſes Gefeg ftellt in materieller Beziehung Hinfichtlih der 

Raifer Gattungen und Arten der Verbrechen nur folgende wesentliche 
Joſephe I Abweichungen von der veruenerten Landesordnung und den 
— Stadtrechten dar; daß nämlich die Ketzerei, die Unzucht gegen 
Bund. An, die Natur (Sodomitifhe Sünde), der Verſuch der Selbftent: 
weichungen leibung, die Uuterfchiebung eines fremden Kindes und der 

derielben Getreidewucher (Monopolium) unter die Anzahl der Verbrechen, 
Me oe und zwar mil Androhung der Zodeöftrafe für die zwei erftern 

2-9. und und mit leiblicher Ahndung für die andern zwei Miffethaten neu 

ben Stadt: aufgenommen, endlich bei jeder Verbrechensart die befonderen, jeden, 

rechten. falls zu ftellenden Fragſtücke angeführt, wie auch die eigenthümlichen 
erihwerenden und mildernden Umftände aufgezählt worden find. 

Da die im Jahre 1732 vom Kaifer Karl VI. für das römiſch⸗ 

deutſche Kaifertyum erlaffene peinlihe Gerichtsordnung eben fo 

wenig wie die fchon weit früher durch Kaifer Ferdinand IIL im 

Jahre 1656 für Dejterreicd unter der Enns herausgegebene öfter: 

reichifche peinliche Landesgerichtsorduung, dann die verjchiedenen 

Normative Kaifer Leopolds I. im Crim. Juftizwefen für Böhmen 

niemals geſetzliche Kraft erhalten haben und bie Halsgerichtsord⸗ 

nung der Raijerin Maria Thereſia vom 22. Juni 1765 fein eigent- 

liches Strafgefeg, fondern nur eine neue Regulirung der Straf: 

gerichte Böhmens gemefen ift, deren Inhalt in der Abhandlung 

der Gerichte und des Gerichtsverfahrens unferer dritten Periode 

ausführlich vortommen wird; fo übergehen wir zur Beſprechung 

der Principien des materiellen Theiles der allgemeinen pein- 

lichen Gerichtsordnung für die deutſchen Erblande des öſterrei⸗ 

chiſchen Staates vom legten Monatstag Decembers 1768. 
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In diefem aus zwei, in 204 Capiteln zerfaltenden, Theilen Principien 

beftehenden Strafcoder mwurbe zwar die in allen bisherigen für en ati 

Böhmen erſchienenen Gefegbüchern vorfommende Gepflogenheit beis [ug peradg. 
behalten, durch Vorauslaſſung der Grundbeitimmungen über die for⸗ peinl. Ges 

melle Legislatur, nämlich über das Verfahren, diefe vor den materielfen richtsord⸗ 
d. i. jenen des eigentlichen Nechtögegenftandes zu behandeln, jedoch — 

unterſcheidet ſich dieſe Geſetzgebung von allen frühern durch die Erblande 

inftematifche, logiſch geordnete und vollftänbige Darftellung des be- d — 

treffenden Legislaturszweiges. ates. 

In dem Einleitungspatente führt die hohe Geſetzgeberin an, 

daß die Unzukömmlichkeit einer ſehr verſchiedenartigen Verfahrungs⸗ 

art und Beſtrafung bei Criminalſachen in den deutſchen Erblanden 

theils nach den Caroliniſchen, theils nad) den Ferdinandäiſchen, theils 

nach den Leopoldiniſchen und theils endlich nach den Joſephiniſchen 

Halsgerichtsordnungen hochdieſelbe bewogen habe, dieſes allgemeine 

Strafgeſetz zu erlaffen. und alle frühern in Malefizſachen ergangenen 

Drdnungen, Gebräuche, Herkommen und Gewohnheiten vom An- 

beginn ihrer Wirkſamkeit, nänlid) mit 1. Jänner 1770 als aufs 

gehoben und abgethan zu erflären, „zumal in allen vorbenannten 

„Strafeoderen die erforderliche Bollftändigkeit in der Aufführung der 

„rechtlichen Anzeigungen und der bei jeder Verbrechensgattung vor- 

„kommenden eigenthümlichen befchwerenden und mildernden Umftände 

„wangele, hauptjächlich aber in denfelben der nöthige Unterricht über 

„das Eriminalverfahren vermißt werde.“ 

Weiters gibt hochdiefelbe bekannt: daß dieſes neue Strafgeſetz 

ein von ihr nach reifer Erwägung fanctionirtes Werk einer eigens 

zu biefem Legislaturszwede zufammengefegten Hofeommiflion fei, 

und deilen Wirkſamkeit nach einem Jahre vom Zeitpunfte der öffent» 

lichen Kundmachung besfelben zu beginnen habe. Diefer Straf- 

coder ift ohnftreitig das umfangreichfte von allen bisher für das 
Königreih Böhmen erlaffenen Geſetzen geweſen. 

Der 1. Theil desfelben, welcher das Verfahren behandelt, Umfang 

enthält nicht weniger ald 54 auf 155 Großfolio-Seiten gedrängt on aan 
gedrudte Capiteln (Artikeln genannt), von denen jedes wieder in Theiles. 
mehrere, meiſt 10 bis 17 Baragraphe mit häufigen Unterabtheiluns 

gen zerfällt. 
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Der zweite (anderte) Theil, betitelt „von den halsgerichtlichen 

„Verbrechen infonderheit und deren Strafen“ Hat 50 fogenannte 

Artikeln und. füllt 136 Foliodrudfeiten aus. Als Beilagen find 
ben erſten Theile beigefügt L Formular zum vierteljährigen Ausweife 

über den Stand der Inquifiten, II. Inftruction zur Erhebung des 

Corporis delicti, HI. Abſchilderung und Befchreibung der in 
Böhmen, IV. dergleihen der in Defterreih üblichen Peinigungs⸗ 

arten und V. Formularien zur Abfaſſung von Urtheilen. 

Dieſes Strafgeſetz trägt zwar das Gepräge der durd bie 
Berwilderung der Sitten nothwendig gewordenen Härte der Stra- 

fen und deren Verjchärfungen ebenjo wie die Stadtrechte und Jo⸗ 

ſephs I. Halsgerichtsordnung zur Schau, allein der Flägliche Zuftand 

ber Moralität faft bei allen Völkern Europas, weldyer eine natürs 

liche Folge der über 3.Sahrhunderte lang — aus Fanatismus, Länder- 

erwerbungsfuht und Habgier mit empörender Grauſamkeit geführ- 

ten Religions, Eroberungs- und Bürgerfriege gewefen ift, fchien 

nad) den damaligen Begriffen nur durch abfchredende Beftrafungen 

verbefjert werden zu können. 

Unlängbar tritt jedoch aus jedem Artikel der beiden Theile 

diefer Thereſianiſchen Strafconftitution der allmälige Webergang 

von unnöthiger an Grauſamkeit gränzender Strenge zu gemä- 
figteren Grundlagen in der Unterfuhung und Strafbemeſſung 

hervor, und ftellt den Borzug der Erlaffung eines. Syftemalgefeges 

nad) einem durch anerkannt taugliche, nicht nur theoretifch, fondern 

auch praftifch ausgebildete Fachmänner zufammengeftellten Entwurfe 

vor jeder andern Art von Legislatursgebung in ein klares Licht. 

Der zweite Artikel theilt die Verbrechen in drei Gattungen, 

nämlih überſchwere, welde mit verfcdhiebenartig verfchärften, 
ſchwere, die mit gewöhnlicher Todes⸗, und geringe, die mit Leis 
bes», Freiheits- und Geldftrafen belegt worden find. 

Die harten Todesitrafen waren das Feuer, das Rad und 

die Biertheilnng, zuweilen noch mit Verſchärfung durch Schlei- 

fung zum Geridhtsplage u. d. g.; die gelinderen das Schwert 

und der Galgen; der ZTodesftrafe wurde gleichgeftellt ewiges Ge⸗ 

füngniß und Bogelfreierklärung.') 

1) Const. Theres. Seite 8 uud 9. 



— 21 — 

Als Leibesftrafen waren gefeglih 1. Stäupung mit Ruthen geibeoftras 
(der Staupenſchlag) nad Schilingen bemeffen, ein ganzer Schil- 1 

ling betrug 30, ein halber 15 Streiche, diefelbe war in der Regel 

nur bei Ausländern anwendbar und wurde immer mit ewiger 

Berweifung aus den deutſchen Erbftaaten unter Abnehmung des 

Halsreverfes der Urpfede (fo hieß die Angelobung der Nicht— 

wicderfehr), deren dritte Verlegung mit dem Schwertſchlage ver- 

pönt war, verbunden, doch durfte der Freimann (Scharfrichter) 

die Ruthen weder vergiften, noch ſich eine im Urtheile nicht ent» 

haltene Verfchärfung des Stäupens erlauben.) 

2. Die Brandmarkung oder Einfchröpfung des Etrafgeident, Brand- 

wurde an, aus den deutfchen Erbftanten wegen großer Miffethaten Marten. 

und Gemeinfhädlichkeit verwiefenen, Verbrechern vorgenommen, um 

diefelben bei der Rückkehr leichter zu erkennen, jedoch durfte deſſen Ein- 

brennung nicht mehr auf der Stirn oder auf einem andern Punfte 

des Gefichtes, fondern Lediglich auf dem "Rüden ausgeführt werden. 

3. Die VBerflämmlung am Leibe. Diefe aus Hand» oder Berftiimm- 

Fingerabhauen beftehend, durfte nur als Verfchärfung der Todes- fung. 
ftrafe verhängt werden. 

4. Die Züchtigung mit Karabatſch⸗ oder Stodftreichen, Zuchtigung 

welche theils ſelbſtſtändig als Strafe bei geringeren Uebelthaten, theils 

als Verſchärfuug von Freiheitsſtrafen und theils als Disciplinar⸗ 

ahndung an exceſſiv ſich benehmenden oder die Antwort verweigern⸗ 

den Inquiſiten anwendbar geweſen iſt. 

Die Freiheitsſtrafen beſtanden in der Gefangeuhaltung FSreiheits⸗ 

des Sträflings an einem gewöhnlichen Straforte oder auf einer ſtrafen. 

Feſtung zur Schanzarbeit, oder in einem ungariſchen Gränzhauſe 

oder endlich in einem Zuchthauſe; deren gewöhnliche Verſchärfung 

war öffentliche Arbeit in Band und Eiſen, oder Faſten bei Waſſer 

und Brod. Die Strafen zur Ruderbank und Bergwerksarbeit 

wurden eingeſtellt. 

Die Schandſtrafen beftanden in Ausſtellung, am Pranger, Schand⸗ 

vor der Kirchenthür in die Prechel, auf einer Bühne oder Freien 
Schrägen oder auf einer Schandfänle mit oder ohne Zettelanhän- 

1) Const. Theres, Seite 10, 155 und 176. 
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gung und Einfperruug in das Narrenhäuſel. Geldſtrafen konn⸗ 

ten felbftftändig nur in den Fällen der Anordnung durch das Ges 

je und nie gegen im Unterthänigfeitsverbande ftehende “Perfonen, 

manchmal aud als VBerfhärfung, von dem Obergerichte auch in 

willfürlihen Straffällen, das ift, wo nicht Lebens⸗ oder fchmerz- 

liche Leibesſtrafe gefeglich war, als Umwandlung zuerkannt werden, 

und waren zu Bejtreitung der Atzungskoſten und andern Haldge- 

richtsnothdurften zu verwenden. 

Die Stellung zum Militär durfte nie als Strafe für 

Vebelthaten verhängt werden. ?) 

Da die genauere Beſprechung jeder einzelnen Verbrechensgat- 

tung die von uns für gegenmwärtiges Werf gefehten Grätigen weit 

überschreiten, und dem genauern Strafjuftizforfcher doch nicht genügen 

würde, fo werben aus dem materiellen Theile der Thheresiana nur 

noch die Namen der einzeln behandelten Verbrechen Bier beigefügt 

und die Skizzirung des formellen Theile bleibt den von den vers 
fohiedenen Gattungen des Verfahrens in der IH. Periobe zu lie⸗ 

fernden Notizen vorbehalten. 

Die einzelnen Artikel (Capitel) dieſes IL. Theils Tanten: 

55. Voranmerk oder Einleitung zum andern Theil Seite 161, 

56. von ber Gottesläfterung . 200.162, 

57. „ Abfalle vom chriftlichen Slanben . >20 166, 

58. „ Zauberei, Hererei und Wahrfagerei. . „167, 

59. „ Meineid und falfhen Schmwüren . . . „ 174, 

60. „ Urphedbruch „ 175, 

61. „ Moajeftätsbeleidigung und Candesverrath „177, 

62. „ Aufruhr und Tumlt . © 2 2020000. 182, 

63. „ Müngverfälfchung 20202000183, 

64. „ unehrbare Dienftwerbung . . . „ 187, 

65. „ Beftehung der Richter und Ymtsperfonen „ 188, 

66. „ Verrathung der Amtsgeheimnife . . „ 189, 

67. „ Amtsmißbräuden . . . „190, 

„  Erpreffungen unter falſchem Sharafter „19, 

69. „ Untreuen der Rechtsfreunde u. Sahmaltr „ 192, 

1) Ebendort Seite 10—16. 
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10. von eigenmädhtiger Haltung von Gefängniffen Seite 193, 

1. „ Ausbredern aus Gefängniffen „ 194, 

12. „ Big . . een 1%, 
73. „ Öffentlicher Gewalt .. „ 201, 
74. „ Unfeufchheit gegen die Natur .. . . „ 207. 

75. u Blutſchande.. 209. 

76. „ Nothzuchttttt. .„211. 

77. „ Ehebruch... 4 213, 

78. „ zweifacher Ehe „216, 
19. „ Entführung einer Beitperfon 000m 218, 

80. „ Ruppli . . . . ee. 220, 

8l. „ gemeiner Hurerei nen 222, 

82. „ Vermiſchung mit Ungläubidien . » . m 2283, 
83. „ Todtſchlag, Vermunbungen u. . . "nm 225, 

84. „ Nothmehrsleberfchreitungg -. - . ©. m 229, 

85. „ Todtſchlag in Raufhänden . . oo m 233, 

86. „ Bater⸗, Kinder und Gattenmord. „ 234, 

ST. „ Wegthun oder Emordung neugeborner 

Rinder . ... „236, 
88. „- Geibesfruchtabtreibung und. Unfrugtbar- 

machung... . 241, 

89. „ Kindesweglegung . 0000 24, 

X. „ Straßen» unb Menchelmorb ee em 245, 

91. „ beitelltem Mord ne. n„ 247, 

92. „ Giftmifcheret und Vergiftung. - » . „249, 

3 „ Scitmrd . 2 2 2 enen 253, 

94. „ Diff -. © > 2 0 2 5 286, 

3% „ Kirhendiebfthll . - 2 2 2 0 00m 61, 

„ Stenßenraub . © 2 2 2 4283, 

I. „ Beamtenunteme - 2 2 20000 n 265, 

n Menfhenraub . - © 2 2 4 2688, 

„ Moröbrnnerii . . .» . „2869, 

100., Verleumdungen und Ehrenantaſtungen .. 271, 

101. „ Schmähkarten und Schandbriefen . . „ 273, 

102. „ Verhehlern und Vorfchubsleiftrn . . 275. 

Nebit der Aufzählung der in diefem Verzeichnifie aufgesüßrten 
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Gattungen von Verbrechen finden wir noch folgende Bemerkungen 
beizufügen nöthig, daß 

1. die Ehrlofigfeit nicht die gefegliche Folge einer jeden 
Mifiethat, fondern nur derjenigen verbrecherifchen Handlungen 

geweſen fei, für welche diefelbe im Gefege nach der im Art. 103 

enthaltenen Aufzählung, wie 3.3. bei allen ſowohl mit einer ver⸗ 

fchärften Todesſtrafe zu ahnden gewejenen fogenannten überfchweren, 

als auch die mit einer gelindern Zodesart zu ftrafenden fchweren 

Miffethaten ausdrücdlich beftimmt war, oder vun dem Richter auf 

Grund der In eben jenem Artikel vorkommenden zweiten Enumera- 

. tion, wegen befonders erjchwerenden Umſtänden nebft den verhäng- 

Bernds 
gens⸗Con⸗ 
fiscation 

als Straf⸗ 
berichär- 
fung. 

Erſchwe⸗ 
rende Um⸗ 

ſtände. 

ten zeitlichen Freiheitsſtrafen ausgeſprochen werden durfte. 

Die rechtliche Wirkung der bleibenden Ehrlofigkeits⸗ 

erflärung war bei einem mit der Todesſtrafe belegten Verbrecher 
die Löſchung desjelben aus allen Matrikeln oder Einverleibungs- 

büchern derjenigen Mittel, zu welchen derjelbe als Mitglied gehört 

hatte; — bei zu zeitlichen Strafen verurtheilten Miffethätern aber 

die Abfegung von allen Ehrenftellen, Würden, Dienften, Landmann⸗ 
ſchafts- oder Bürgerrechten, und die Fünftige Unfähigkeit zur Er⸗ 

langung folcher Vorzüglichkeiten. 

Die Folgen der zeitweiligen waren bloß eine auf die Dauer 
der Strafzeit befchränfte Ehrenmakel, diefelben erlofchen nad 

deren Verlauf und es wurde dem gewefenen Sträflinge ein gericht» 

licher Ehrlichmachungsſchein ausgefertigt. Die Behebung der 

bleibenden Ehrlofigkeit konnte bloß durch die aus königlicher Gnade 
erlangte Ertheilung eines Whrenbriefes erfolgen.!) - 

2. Daß die Strafverfhärfung der Bermögensconfiscation 

nad) den im der vernenerten Landesordnung, in den Novellen zu 

derfelben, und in der Halsgerichtsordnung Joſeph I. vorkommenden, 

bereit8 angeführten Grundfägen neuerdings in dem 9. Artikel der 

Theresiana aufgenommen worden fei. °) 

3. Daß die Beftimmungen über im Allgemeinen als erſchwe⸗ 

rend ud mildernd zu gelten habende Umftände im Artilel 12, 

1) Ebendafelbft Artifel 10 Seite 18 und 19, dann Artilel 103 S. 277—281. 
2) Ebendort Xrtitel 9 Seite 17. 
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und die bei einzelnen Verbrechen eintretenden bejonderen Umſtände 

beiderlei Art bei den betreffenden Gapiteln aufgeführt find.!) 

4. Daß die allgemeinen Mafregeln, in wie fern, wann und Strafmaßs 

wie der Verfuch eines Verbrechens ftrafbar fei, im Artikel 13, die regeln bei 
verfuchten 

befonderen aber bei jeder einzelnen Verbrechensgattung mit ziemlich Verbrechen 

nelänterten rechtsphiloſophiſchen Grundſätzen motivirt vorkommen?) ; 

dag endlich 

5. für den Fall, wenn eine böfe That vorfiele, welche in 

biefer Gerichtsordnung entweder nicht oder nicht Far genug aus⸗ Analoge 

gedrädt wäre, und dennoch nach ihrer Bosheit als Verbrechen be- Bälle als 

ftraft zu werden verdienen würde, folhe nad) ‚der größten Aehnlich— Grundlage 

feit mit einer darin vorfommenden Miffethat zu beurtheilen, jedoch Hetheite 
das Urtheil vor der Kundmachung an das Obergericht zur hö⸗ ſchöpfun⸗ 

hern Erkenntniß abzugeben ſei. gen. 

Zurüdtehrend zu ber in ben Novellen Ferdinand HL. vorkommen: 

den, bisher nur theilweife an ben paſſenden Orten berührten, matericl- 

fen Privatrechtslegislatur haben wir nur zu erwähnen, daft, weil bie 

bereits an mehreren Stellen ber vernenerten Landesordnung angegebe- 

nen Scheinverträge (Contractus simulati) zwar verboten, aber auf er 

die Uebertretung diefer Unterfagung feine bejtimmten Strafen geſetzt ge. 

worden waren, durch Novelle F'f. XIV dieſelben dahin normirt wor⸗ 

den feien, daß ſolche Scheinverträge oder blinde Handlungen nicht 

nur unfräftig fein, fondern auch der dritte Theil der betreffenden ' 
Geldſumme dem in foldhen hervorfommenden Fällen ex oflicio zu 

procediren angewiefenen Töniglichen Fisco verfallen folle, daß ferner 

zeuge Ff. XV zur Berhütung der Eingehung folder 
Sceinverträge angeordnet worden, e8 folle künftig in allen Schuld⸗ 

verfchreibungen und Contracten die causa debendi, d.i. die wahre 

Urſache der Schuld bei fonft dem Gläubiger obliegendem Beweiſe 

des Urfprungs der Verpflichtung ausdrücklich angefegt werden, 

welche Beftimmung dur Ff. XVI aud) auf Verfehreibungen bür- 

gerlicher Berfonen ausgedehnt worden ift; und follte nad) 
Ff. XVI bei Anſetzung einer falfhen Schuldurſache die 

1) Ebendort Artikel 12 Seite 24. 

2) Eb idaſelbſt Artikel 18 Seite 26. 
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in Ff. XV angedrohte Strafe für diefe Widerrechtlichkeit Platz 

greifen. 

Mit Nov. Gg. IX. wurde angeordnet, daß einem Vater eben fo 

wie derfelbe verpflichtet ift, einen Sohn, weldyer fi mit feiner Zu⸗ 

fichtlich des ftimmung werehelichet, mit einer billigen Nahrung zu verjehen, dem: 
Heiratsgu⸗ 
tes ihrer 
Töchter. 

Verpflich⸗ 
tung bei 

Erbſchafts⸗ 

antretung 
ohne In⸗ 

ventar. 

Subſtitu⸗ 
tionsbe⸗ 
ſtimmun⸗ 

gen durch 
Teſtament. 

ſelben auch obliege, ſeiner Tochter ein gebührliches Heiratsgut 
zu geben, es wäre denn, daß ſich ſelbe wider ſeinen Willen verhei⸗ 

raten oder ſich in Unzucht betreten laſſen ſollte, im letztern Falle 

hatte dieſelbe 

ut Gg. X nur ben dritten Theil desjenigen, was ben an⸗ 
dern Schweitern als Heiratsgut gegeben worden, zu bekommen. 

Dur Nov. Li. XIII wurde die ſchon in dem allgemeinen 

(römischen) Rechte gegründete Maßregel eingeführt, daß ein teftamen- 

tarifcher oder gefeßlicher Erbe, weldher ohne Inventars⸗Errichtung 

die Verlaſſenſchaft eines Erblaſſers antreten würde, fowohl die 

ſämmtlichen Schulden desselben al8 auch die von ihm gemachten 

Legate, obgleich da8 Nachlaßvermögen nicht zureichen würde, zu be- 

richtigen verpflichtet fei. 

Zur Behebung des entftandenen Zweifels, ob Subfkitutions- 

Beflimmungen durd) Teftament zuläffig feien, da bie vernenerte 
Landesordnung hierüber nichts enthalte, wurde mit 

Nov. Ti. XV erklärt, dag ein Vater feinem unmündigen Sohne 

bie andern Brüder oder auch nur einen derielben auf den Fall des 

Abjterbens vor dem erreichten zwanzigften Lebensjahre pupillariter 

allerdings fubjtituiren dürfe, daß jedoch diefe Subftitution ſogleich 

bei Vollendung bdiefes Lebensjahres für den großjährig Gewordenen 

zu erlöfchen babe. 

Wenn jedoch ein Miinderjähriger außer der väterlichen Legi⸗ 

tima ein anderweitiges, durch was immer für eine Erwerbungsart 

erlangtes Vermögen befigen follte, fo konnte nad Nov. Ti. XVII 

ihm der Vater auch über diejes pupillariter fubftituiren, war aber 

hiebei nicht auf deffen Bruder beſchränkt, fondern berechtigt, wenn 

er wollte, auch einen nichtverwandten desfelben in dieſe Bona 

aventicia al8 Erben zu berufen. 

Hatte der Bater nur einen minderjährigen Sohn, nebjt ihm 

jedoch cine eheleiblihe Zochter, fo war zeuge 
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Nov. Li XVILI derfelbe nicht verbunden, ihm die Schweiter 

pupillariter zu fubftituiren; fondern wen immer feines Gejchlechtes; 
wollte er aber einen Fremden fubftituiren, fo durfte er dies nur auf 

die Hälfte feines unbeweglichen Vermögens, in die andere Hälfte 

mußte er die Tochter, jedoch nach beliebiger Austheilung fubjtitut- 

ren. Dur 

Nov Ii. XXI wurde beftimmt, daß die Mutter die im 

vorigen Artikel berührte PBupillarfubftitution wegen einer ihr nad) 

dem Sohne vermeintlich zuftehenden Legitima nicht anfechten könne, 

jondern ſich mit dem ihr entweder durch den Heiratsvertrag 

oder durch richterliche Fürforge zulommenden Witthume aus ihres 

Ehegatten Vermögen zu begnügen habe. 

Mittelft Dispofition der 

Nov. Ti. XX wurde verfügt, daß ein Finderlofer Erblafjer Fideicom⸗ 

dem in feine Güter und liegenden Gründe eingefegten Erben, wen 

er will, vulgariter oder fideicommiffarifch fubftituiren dilrfe, baß aber Hpneriz 

derjelbe, wenn er ein Bamilienfideicommiß oder Majorat zu er- 

richten beabfichtigen follte, hiezu die königl. Confirmation zu erwirfen 

ſchuldig ſei. Auf den eriten Grad durfte jedoch ohne Conſens fub- 

ftituirt werben. ') 

Rückſichtlich der mit Conſens des Königs errichteten Majorate, 

Seniorate und Fideicommiffe wurde durch fpätere Normative beftimmt: 

1. Daß zeuge Reſcript vom 27. Yäner 1753 ein nad dem 

betreffenden Yuftrumente als letzter Beſitzer eines Fideicommiſſes 

fich darſtellender Agnat, wenn für dieſen Fall vom Fideicommiß⸗ 

Errichter keine andere Verordnung gemacht worden iſt, über die 

Fideicommiß⸗Entien allodialiter teſtiren könne °). 

2. Daß wenn fein Bedenken obwaltet, die Fideicommißeuratel 

dem nächften Anwärter, oder deſſen Bormunde anzuvertrauen fei?). 

3. Daß dem Fibeicommiß » Curator die Weberwahung 

der Depurirungen, der Alienirungen und ‘Deteriorirungen, fo 

wie auch die Anzeige der Wahrnehmung folcher Webergriffe 

1) Declaration vom 21. Febr. 1697, Weingartens Coder Seite 593, und 22, 
Auguft 1704 ebendort Seite 649. 

2) Refcript vom 27. Jäner 1753. Di. Therefias Geſetzſammlung II. Bd. ©. 25. 
3) Refcript vom 30. Mai 1761, ebendajelbft IV. Band, Seite 66. 

15 * 
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des Nubgenuffes "obliege, worüber für die Fideicommiß-Enratoren 

eine eigene Inſtruction erlaffen worden ift '). 

4. Daß die Bewilligung zur Erridtung neuer Fideicommiſſe 

nur aus wichtigen Beweggründen, und auf einen Gütercom- 
pler von höchſtens 400.000 fl. im Werthe zu ertheilen fei ?). 

5. Daß wegen ben, in den legten Kriegsjahren eingetretenen 

bedeutenden Onerirungen der Fideicommiſſe deren Depurirung 

binnen 5 Iahren zu bewerfitelligen fei ?). 

6. Daß Fideicommiß-Herrfchaften nicht Aber die Hälfte der 

ſichern Erträgniß zu oneriren feien *), endlich 

T. daß die Fideicommiß - Depurationstabellen nicht nur vom 

Fldeicommißbefiger, fondern auch vom Fideicommiß-Curator unter» 

fertigt werden follen. 

Beftim- Zur Ergänzung der Beftimmungen der vern. Landesordnung 

Aber ven über den Pflichttheil wurde durch 
Pflichttheil. Rod. I. i. XXII angeordnet, daß wenn blos Enkel von 

vorgeftorbenen Söhnen vorhanden wären, oder mit noch lebenden 

Söhnen conceurriren würden, erftere an der Väter Stelle jure re- 

praesentationis zu treten haben, daß ferner zeuge 

Nov. I i. XXIH bezüglich des Pflichttheils der Töchter, 

- wenn Söhne vorhanden find, die Töchter Teine befondere Legitima 

zu begehren haben, fondern blos wenn ihr Vater Fein SHeiratsgut 

ausgeſetzt Hatte, mit einer nach ihrem Stande und dem Bandes: 

gebraucdhe zu bemefjenden Ansflattung abzufertigen feien; falls 
aber feine Söhne fondern blos Töchter vorhanden wären, fo foll 

nad) Wortlaut der 

Nov. J. i. XXIV der Vater fehuldig fein, wenn nur eine 

oder zwei Töchter am Leben, ihr oder ihnen den vierten Theil 
feines Vermögens zuzumenden; waren aber drei oder mehr borhan« 

1) Patent vom 12. November 1762. Rothe Geſetzſammlung III. Theil, Seite 
76 und 77. 

2) Patent vom 22. Yäner 1763, vorfindig im Sub. Archiv und abgeſchrie⸗ 
ben im dortigen Copialbuche der Verordnungen jenes Jahres, Seite 63. 

3) Batent vom 22. Mai 1764, gebrudt vorfindig im Oubernialardiv sub 

Nr. 1389. 

4) Hofentfchliegung vom 16. October 1767, Geſetzſammlung Maria Thereftas 

V. Band, Seite 223. 
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den, das Drittel, es ſoll ihm aber die beliebige Vertheilung die- 
ſes Drittheiles zuftehen; die Kinder von Töchtern oder weibliche 

Abftämmlinge von Söhnen follen die vorgeftorbenen Eltern reprä- 

fentiren, wären jcboch blos Kinder von Töchtern oder Töchter von 

Söhnen vorhanden, fo hatten folde an dem Drittheile nad Köpfen 

Antheil zu nehmen. 

Hinfichtlich der Legitima der Ascendenten, über welche in der 

vern. Zandesordnung feine Ausmeffung gefchehen war, wurde durd) 

Nov. I. i. XXVI verordnet, daß ein Sohn, wenn er feine 

Kinder Hat, feinem Water oder Großvater den dritten, feiner 

Mutter oder Großmutter aber nur den vierten Theil feines 

Vermögens zu binterlaffen fchuldig fein folle, wären aber noch 

Bater und Mutter am Leben, fo gebührte ihnen die Hälfte des 

Nachlaßvermögens als Pflichttheil. Gemäß | 
Nov. I. i. XXVII waren Töchter ihrem Vater oder Groß- 

vater keinen Pflichttheil zu hinterlaffen fchuldig, wohl aber wenn 

derfelbe arm und ohne Söhne oder Enkel war, eine feinem 

Stande und ihrem Vermögen angemefjene Alimentation zu ver- 
maden. Endlich befagte bie 

Nov, J. i. XXVID, doß die Geſetze über die Pflichttheils⸗ 

gebühr bezüglich der confirmirten Majorats⸗, Primogenitur- und 

Fideicommißinſtitute keine Anwendung haben, und fich hierwegen 

nad dem Inhalte und Ausfage der Errections-Buftrumente zu be⸗ 

nehmen jet. 

Nebft diefen Sarbinalgefegen werben außer den bei den ein⸗ 

zelnen Artifeln derfelben bereits aufgeführten nachträglichen Nor⸗ 

mativen aus unferer dritten Periode noch folgende bedeutendere 

Beftimmungen über das materielle Privatrecht hervorgehoben, und 

zwar mit der Bemerkung, daß außer den bereits bei den bürger- 

lichen und peinlichen Ordnungen angeführten und bei dem Ge— 

richtsweſen noch anzuführenden formellen Verfügungen feine we- 

fentlihen oder beſondern Abänderungen der matericlien Beftimmun- 

gen der Stadtrechte zu regiftriren feien: 

a) Die im Patente vom 19. Feber 1756 ?) vorkommende 

1) Geſetzſammlung Maria Therefias Band IH, Seite 314 und 316. 

Legitima 
der Ascen- 

denten. 

ervorhe⸗ 

bung wich⸗ 
tiger Be⸗ 
ſtimmun⸗ 

gen über 
das mate⸗ 

rielle Pri⸗ 

vatrecht. 
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Veftfegung, daß weil nach ber vern. Landesordunng O. XV uud 
ben Stadtredten E. XXXVI dem Vater minderjähriger Kinder 

die Nugnießung von den, benfelben durch Erbfchaften, Schenfun- 
gen, DBermächtniffe u. dgl. fremden Perfonen zugefallenen, Ber- 

mõögenſchaften (von dem peculio adventitio) bis zu deren mit 

Erreihung des 15. und 20., beziehungsweife 15. und 18. Lebens 

jahres eingetretenen Volljaͤhrigkeit gebührt hatte, diefe Beſtim⸗ 

mung ohngeacdhtet der bis zur Vollendung des 24. Xebensjahres 

erweiterten Minorennität aufrecht erhalten wurde, mithin den Kindern 

eines lebenden Vaters der Nutgenuß ihres peculii adventitii 

ſchon von diefer Zeit an, alfo lange vor dem Eintritte ber weiter 

binansgejchobenen Großjährigkeit einzuränmen fei. 

b) Die aus Anlaß der, über mehrere wegen Bedrückungen der 

Dbrigleiten zu Ende des 17. Jahrhunderts ausgebrochenen Ban⸗ 

ernaufftände gepflogenen Unterfuchungen, erfloffenen Regnlative 

vom 25. September 1716 und 22. Feber 17179), daß Untertha- 

nen ihre Orundftüde gegen Erlag des Schätzungswerthes einfan- 

fen follen, und daß die Obrigfeiten die Erbſchaften der Unter- 

thanen, befonder8 wenn Kinder vorhanden find (die Fälle ber aus⸗ 

bedungenen Heimfälligleit ausgenommen) nicht an fich ziehen bürfen. 

c) Die verfchiedenen unter Beibehaltung der in der alten 

Landesordnung Marimilians für die höheren Stände in Tandtäfli- 

hen und ftreitigen Angelegenheiten uusgemeffenen Zaren, für den 

Bürgerſtand und die Unterthanen, dann für die Erecutirung ftraf- 

gerichtliher Urtheile eingeführten Gebührenfagungen: nämlich 

die Eleonoriſche Gerichts: und Tarordnung ddto. 16. No= 

vember 1711) für Prag, die königl. Städte und den akadem. 
Magiftrat; 

das Alzidenzpatent dtdo. 15. Mai 1779 für-bie obrigfeit- 
lichen Wirthfchaftsämter ?) 

die Zorguirungs- und Executions-Vollziehungstaxuorm 

tdto. 5. Febr. 1683 für alle Criminal (Blutbann) Gerichte Böhmens?). 

1) Weingartens Coder Seite 724 sub Stens und 728 sub Ttens. 
2) Cont. codicis I. Bändchen von Seite 151 bis 238, 
8) Geſetzſammlung Maria Therefias VIIL Band von Seite 339— 249. 
4) Weingartens Koder Scite 469—472. 
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d) Die für die Föniglichen und Leibgedingſtädte Böh— 
mens, dann für die bei denfelben angeftellten Föniglichen Richter 

erlaſſenen Yuftructionen vom 2. März 1651), über deren Inhalt 

das Nähere bei den Gerichten der IL. Periode vorkommen wird. 

e) Die Feftftellung der Wirkſamkeit der Iandtäflihen Ein- 

verleibung von mit General- und Specialhypothefs-Cinfegung ver- 

jehenen Schuldfcheinen doto. 10. Feber 1707?) und die hiermegen 

erflofjene ausführliche Erläuterung ddto. 14. Ecpteinber 1749. °) 
f). Die 54 Artikel enthaltende und mit wenigen Zuſätzen bis 

auf die neuefte Zeit in Wirkſamkeit verblicbene Wechfelorduung 

ddto. 10. October 1764 4) nebft der gleichzeitig erfolgten Einführung 

von befonderen Cauſalgerichten in Wecfeljahen. °) 

g) Die Erbfolgeordnung ab intestato nad) Unterthanen 
ddto. 20. December 1770) bezüglich der ringefanften Bauern⸗ 

güter, mitteljt welcher feitgefegt worden ijt, daß die Erbfolge zwar 

nah Beitimmung der Stadtredhte bis auf den 10. Verwandt- 

fhaftsgrad Pla zu greifen habe, jedoch Feine Theilung des Baus 

erngrundes zuläffig, und die Grundobrigfeit berechtigt fei, aus dem 

concnrrirenden Verwandten gleichen Grades fich denjenigen, welchen 

felbe für den tüchtigften anerkennt, zum Fünftigen Wirthe zu wäh- 

fen, weidher dann die auf die übrigen Prätendenten nach dem Werthe 

des Gutes entfallenden Erbantheile denfelben in feidlichen Friften 

hinauszuzahlen verpflichtet wurde. 

h) Die Gonfirmirung der Privilegien der Iudenfhaft in Beftäti- 
Drag und im ganzen Königreiche Böhmen ddto. 8. April 1648”), — 

gemäß welchen | ber Juden⸗ 

mm ſchaft. 
1, Abgedruckt in der deutſchen Ausgabe der böhm. Stadtrechte, Wien 1720, 

von Erıte 610— 673. 

2) Weingartens Coder Eeite 659 und 660. 
3) Geſetzſammlung Maria Therefias I. Band von Seite 123—127. 

4) Wechſelpatent vom 10. October beziehumgsweife fir Böhmen vom 22. De: 

cember 1763, abgedrudt in der Geſetzſammlung Maria TherefiasIV. Band 
von Seite 184— 225; dann Roth Gefetfammlung X. Thl. S. 32—59. 

5) Mechfelgerichtsordnung, Einfiihrung vom felben Dato, beftehend aus 3 Titel. 
Geſetzſammlung Maria Therefias IV. Band von Seite 226 — 251. 

6, Geſetzſammlung Maria Therefias VI. Band, Eeite 310—31ı2% 

7) Abgedrudt in Weingartens Fasciculus diversorum jurium 1. Buch von 

Seite 332-- 386. 



1. denfelben der kgl. Schuß in den prager und andern Tönigl. 

Städten und auf den Kammerherrfchaften vor Vertreibung aus 
ihren Häufern und Poſſeſſionen, die fie unter Kaifer Ferdinand IL 

mit Bewilligung des damaligen Statthaltere Karl Yürften von 

Liechtenftein erfauft Hatten, zugefichert, 

2. der Betrieb des Handels mit allen Kaufmanns⸗ und 

Krämerwaaren, insbefondere mit Leder, Häuten, Vieh, Wein, 

Getreide, Holz, frifchen, gefalzenen und getrockneten Fifchen, Wolle, 

Tüchern und anderem Ellengut sc, bei Haufe wie auch auf Jahr» 

und Wochenmärkten ohne eine höhere als den Chriften obliegenbe 

Zahlung von Thor» und Brüdenzöllen geftattet, 

3. das Geldverborgen auf Pfänder, jedoch gegen keine höhere 

als GpCtige Verzinfung unter den bei Q. LXIX der verneuerten 

Landes⸗Ordnung angeführten Vorfichten erlaubt, 

4. ſtatt ded als unerlanbt erflärten Webereinfommens des 

Dfaudverfalls bei Nichtzahlung der Schuld zur DVerfallgzeit, die 
Beräuferung des Pfandes durch den Nichter nach vorläufig ge- 

fhehener Abfchägung im Berfteigerungswerthe anbefohlen, 

5. die Auslöfung der Pfänder am Orte der Verſetzung 

ohne Verpflichtung des Gläubigers, das Pfand den Schuldner 
ins Haus zu bringen, verordnet, 

6. die in der Landesorduung sub Q. XLVIII vorkommende 

Verpflichtung eines Chriften zum Beweiſe des Dicbftahls jenes 

bei einen Juden vorgefundenen Segenftandes, welcher als geſtoh, 

lenes Gut vindieirt werden wollte, aufrecht erhalten, 

7. die NRüdftelungs-Anforberung eines Gegenftandes, 
welcher von einem chriſtlichen Eigenthümer einer zweiten chriftlichen 

Perfon zur Verpfändung oder zum Verkaufe anvertraut, und von 

diefer einem Juden als Pfand für ein entnonmenes, aber dem 

Eigenthümer nicht abgeführtes Darlehen gegeben worden war, nur 

dann für Plag greifend erklärt, wenn dein Juden die darauf bona 

fide geborgte Geldfummme berichtigt werden wollte, ebenjo 

8. beftimmt, daß ein Jude, welcher eine ihm gebrachte, hernach 

aber al8 verloren gegangen ausgerufene Sache als Pfand für ein 

Tarichen bona fide angenommen hatte, diefelbe nicht anders denn 
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gegen Bezahlung des von ihm als auf felbe geborgt befchworenen 

Betrages auszufolgen verpflichtet fei. 

9. Solle den Iuden fo wie den Ehriften geftattet jein, 
Handwerke zu lernen und zu betreiben, mit Ausnahme des Büch⸗ 

fenmader-, Plattner⸗ und Schwertfegergewerbes. 

17. Belangend die Gerichtsbarkeit, follen die Juden ihre 
eigenen Richter und Aelteſten haben, den Chriſten freigeftelit 

fein, einen Juden wegen eines Rechtsanfpruches entweder bei dem 
chriſtlichen Gerichte oder bei dem Sudenrichter zu belangen und 

den Streit salva appellatione entjcheiden zu lafjen; in Griminal- 
ſachen wußte der Jude jedoch immer vor dem chriſtlichen Ge⸗ 

richte, wo er feßhaft, Rede ftehen. 

11. Anforderungen eines Inden gegen einen Juden 
mußten bei dem Indenälteften-Gerichte in erfter Yuftanz salva 
appellatione verhandelt und entjchieden werben. 

12. Seßhafte der Flucht nicht verdädhtige Juden durften 
wegen Rechtsanſprüchen nicht gleich arretirt,. 

13. insbefondere die Juden wegen fremder Chriften- 
oder Judenſchulden mit keinem Arreſt belegt werden, fondern 

jeder Gläubiger war ſich an feine Selbſtſchuldner zu halten bemüffigt, 

vielweniger follten noch die Aelteften oder die Gemeinde wegen der 

Schulden eines ihrer jüdischen Mitglieder angefochten, fofort auch 

ohne ausdrüdlicher Verbürgung für dasfelbe mit Eperrung der 

Schule oder des Tandelmarktes nicht beläftigt werden. 

14. Hatten bie bei niederen und hohen chriftlihen Bchörden 

Recht juchenden Juden Feine größeren Gebühren und Taxen 

als die Chriften zu entrichten. 

15. War bezüglich der Bürgſchaften der Inden verordnet, . 
daß die Ausbringung eined wegen Schulden verhafteten Juden 

durch einen für denfelben Bürgſchaft Leiften wollenden Iuden dann 

ftatt haben folle, wenn die Seßhaftigkeit dc8 Lettern von den Juden⸗ 
älteften legal atteftirt worden, folglich eine ſolche Bürgſchaft zu- 
zulaffen und anzunehmen fei, ferner wurde 

16. bie Glaubwürdigkeit der Juden ale Zeugen, nach ge⸗ 
börig geleiſtetemn Eide ausgeſprochen. 
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17. Sollten Indenälteſten zwar ſchuldig fein einen verſtock⸗ 

ten vor Gericht zu ſtellenden Juden, von deſſen Anweſenheit ſie 

Kenntniß hatten, unweigerlich geſtellig zu machen, konnten jedoch 

nicht verhalten werden, wenn man denſelben die Kenutniß von 

feinem Aufenthaltsorte nicht erweifen konnte, ihn anfzufuchen ; end» 

lich wurde j 
18. der beftandene Gebrauch, einen Inquifiten, welcher vor oder 

nad) der Tortur auf einen Juden ausgefagt hatte, ohne denjelben 

namentlich oder mit erkenntlichen Umftänden zu befchreiben, alle 

Suden der Gegend zur Recognofcirung im Gefängniffe vorzuführen, 

oder denfelben bei den Juden herumzuführen, gänzlich abgeftelit. 

Die Aufrechthaltung diefer Privilegien der Iuden wurde 
zwar durch nachgefolgte königl. Reſcripte mehrmal deu Behörden 

eingejchärft, namentlich aud) den: königlichen Richter der Altſtadt Prag 

die Anmaßung der Gerichtsbarkeit über die Juden ernftlid unter» 

fagt") ; dagegen aber andererfeits mittelft Landtagsſchluß vom Jahre 

1650 pag. 63 verfügt, daß Juden nur dort, wo dieſelben im 

Jahre 1618 ſeßhaft gewejen, oder wo fid) aufzuhalten, felben 

jpäter der königliche Confens ertheilt worden war, geduldet, jedoch 

nicht zum Befig von Immobilien zugelaflen und bei Strafe von 
30 Schock Meißn. oder Zmonatlichem Gefängniß im erften, fofort bei 

Landesverweifung mit Aufbrennung eines Zeichens in zweiten Falle, 

fi nicht unterftehen follen, hriftlihe Dienftboten zu balten.?) 

Herner wurde Jedermann bei Strafe mehrwochentlihen Arre- 

ſtes unterfagt, obne Confens in den Städten des Landes herum: 

vagireuden und fih fogar in chriſtliche Kleidung verftedenden 

Juden, beren fogleihe Verhaftung und Abftrafung angeordnet 
wurde, Unterftand zu geben, oder den Befehl, ihre Anweſenheit 

ſogleich anzuzeigen, unbefolgt zu Laffen.?) 

Unter der Regierung ber Kaiferin Maria Therefia wurde 

den Inden der Befit des Tandelmarftes und das Recht des freien 

1) Refeript vom 23. März 1649 in Weingartens Eoder Seite 263. 
2) Meingartens Coder Geite 278, dann Landtagsſchluß von 1650. Abdrud 

im Magiftrats-Ardiv. 
3) Refcripte vom 18. Juli 1688, 29. December 1691 und 20. Novemb. 1696 

abgetrudt in Weingartens Coder Seite 523, 560 und 590. 
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Handels gelaſſen, auch der Betricb von Profeſſionen und der Verkauf 

der von ihnen verfertigten Waaren bewilligt,) dagegen die Vereheli⸗ 

hung derfelben dahin eingefchräntt, daß aus Sudenfamilien, welche 

jährlich wenigſtens 700 fl. fteuerten, nebft dem Erftgebornen noch 
zwei Söhnen, aus jenen, welche 500 fl. jährlih Steuer zablten, 

nod einem zweiten Sohne, aus weniger ftenernden Familien aber 

nur dem Erſtgebornen zu heiraten erlaubt fei *). 

Gegen die ohne politifchen Eonfens ſich verheiratenden Ju⸗ 

den wurde der Appellation die Unterfuhung und criminelle Ab- 
ftrafung aufgetragen?), und die ſchon mit Refeript vom 16. Octob. 

1726 auf derlei nicht confentirte Verheiratungen der Juden gefebte 

Strafe des Stanpenfchlages auf die Rabbiner, welche die Juden 

ohne Confensnachweis zufammengeben, ausgedehnt %); endlich wurde 

den Juden die Betretung der Bergwerke und Bergftäbte zum 
Detriebe des Handels unterfagf. ®) 

Bezüglich der für die Sätular⸗ und Regale Beifliget 

in unferer III. Periode gegebenen Gefege werben zu denen berei 

Beſtim⸗ 
mungen in 

ts Bezug auf 
erwähnten, die Erwerbung von liegenden und fahrenden Gütern die Säcnlar 

betreffenden, noch nachftehende wichtige Normative hier aufgenommen : und Regu: 

a) Daß alle ins Eigenthum der Geiftlichleit durch Kauf, 

Zaufh , oder andere Erwerbungsarten gelangten unbeweglichen 

Güter nebft der hiezu erlangten fünigl. Bewilligung der böhm. 
Landtafel einverleibt werden follten. 

b) Daß der föniglihe Procurator jene Klöfter, bei denen 

fein Abt und vollkommener Konvent bejtand, nad Gebühr zu 

ſchützen, und ihre Rechte Handzuhaben (zu vertreten) verbunden 
fei; und 

c) daß den Geiftlichen eben jo wie jeder Standesperfon 
don Jedermann über ihr Begehren allerhand Zengniſſe (über fie 
betreffende Thatſachen) auszufolgen feien °), 

1) Hofrefeript vom 18. Jäner 1749, in der Gefekfammlung Maria Therefias 
I. Bdo. Seite 106. 

2) Hofrefcript vom 22. März 1749, ebendort L Band, Seite 108. 
3) Hofrefceript vom 15. März 1762, ebendort IV. Band, Seite 108. 
4) Berordnung vom 3. September 1778, ebendort VII. Band, Seite 210, 
5) Berorbnung vom 10. Juni 1779, ebendort VIII. Band, Seite 808, 
6) Refcript vom 22. Auguſt 1628, in Weingartens Coder Seite 141 und 142, 

lar⸗ Geiſt⸗ 

lichkeit. 
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d) dag Kloftergeiftliche vor Vollendung des 24. Rebensjah- 
res zur Ablegung der feierlichen Ordensgelübde (Profeß) nicht 
zugelaflen werben bürfen, bei Strafe für die zum Vermögens» 
bejige berechtigten Klöfter und Stifte von 3000 fl. für Mendikanten 
bei Verbot der nächjten Sammlung für den erften, und Verweiſung 
des Borftehers aus ſaͤmmtlichen Erbländern für den zweiten Fall "), 

e) daß, zur Wahrung der möglichiten Freiheit bei Teſta⸗ 

mentserrichtungen, der Welt- und SKloftergeiftlichkeit unter der 

Folge der Ungiltigkeit verboten wurde, fremden Perfonen letztwil⸗ 

tige Anordnungen auszufertigen und den Ordensgeiftlihen insbe⸗ 

fondere unterfagt wurde, dabei als Zeugen zu fungiren ?), 

f) daß den SKlofterobern und Oberinnen ftrenge verboten 
wurde, abgefonderte Klofterkerfer zu halten, obgleich denfelben 

das Recht der Einfperrung der eines Kloftervergehens fchuldigen 

Ordensmitglieder in faubern Zellen und deren Züctigung mit 

Baften, jedoch nur in abwechjelnden Tagen belafjen worden ift ?). 

Endlich 

g) daß alle Erida- (Sant) Fälle geiſtlicher Perfonen von 

dem weltlichen Richter abgehandelt werden follen, es wäre denn, 

daß das geiftlihe Forum eine befondere landesfürftlicde Ver⸗ 

günftigung ausweifen könnte *). | 

In Hinfiht auf das Verhältniß zwiſchen den Unterthanen 

und den Obrigkeiten werden noch folgende aus Anlaß der Be- 

drüdungen von Seite der Ichtern und ihrer Beamten, wodurd) 

häufige Beichwerdführungen und Aufftände der Erfteren bervorge- 

rufen worden find, bisher nicht erwähnte und doc der Vergeſ⸗ 

fenheit nicht preiszugebende, von der milden Kaiferin Maria The⸗ 

refia aus gerehter Sorgfalt für das Wohl ihrer, durdy die Feſſeln 

der Leibeigenfchaft ſchweren Geduldproben ausgefegt geivefenen, 

Unterthanen cerlaffenen Verordnungen hier beigefügt: 

1) Hofdecret vom 17. Octob. 1770, Gefegfammlung Maria Therefias VI. Bd. 
Seite 294— 297. 

2) Batent vom 1. Septem*er 1771. Ebendort im näml. Bb. ©. 377—379. 

3) Patent vom 31. Anguft 1771, ebendafelbft im näml. Band ©. 374 376. 
4) Berortuung vom 17. April 1777, ebendort VIII. Band, Seite 40. 



a) Um die Abfhwädhung der Steuer + Zahlungsfähigkeit der Beſtim⸗ 

Banerngüterbefiger bei Käufen und Antretungen von Wirthfchaften 6. yrer, 
durch große läftige Ausgedings- (Huszugs-) Leiftungen zu verhin- ſhansver⸗ 

dern, wurde durch Reſcript vom 31. Auguft 1753 anbefohlen, daß halmiſſe. 

Ausgedings-Stipulationen nur dann für giltig und rechtswirkſam 

anzujehen feien, wenn diefelben die Genehmigung der Grundobrig- 
feiten erlangt haben '). 

b) Durd) Verordnung vom 24. Mai 1771 wurde beftimmt, 
daß die Ausgedinge bei Abtretung von Wirthfchaften bloß in 
freier Wohnung und Benützung einigen Viehes, aber nicht im Ge⸗ 

nuffe von Feldern, Wiejen und Gärten beftehen dürfen 2). 

ec) Mit Hofdecret vom 31. Juli 1773 ift Obrigfeiten und 

ihren Beamten bei Strafe des Beichwerdloftenerfages und des 

Zweifachen die gegen Unterthanen fich erlaubte gejegwidrige Ab⸗ 

forderung an Salz, Geld und Aeridentien für Heirats-Con⸗ 
fenfe unterfagt, und nebſtdem den Beamten die VBerhängung einer 

angemeffenen Leibesftrafe angebroht worden °). 

d) Durch Hofrefcript vom 10. Juni 1774 wurde ausgejpro- 

hen, daß die Obrigfeiten nicht befugt feien, den Unterthanen zur 

Einforderung von Rentſchulden einige Ereeution einzulegen, oder 

Toftjpielige Strafboten zu fenden, jedoch ihnen unbenommen 

bleibe, andere landesgebräuchliche und feine Koften verurfachende 

Compellirungsmittel anzumenhen *). 

e) Zur Sicherftellung der Größe der Robot und fonftiger 

Schuldigfeiten der Unterthanen wurde mit Hofdecret vom 28. März 

1774 den Obrigleiten die einverftändlich mit den Unterthanen zu 

veranlaffende Errichtung von Urbarien binnen einer Gmonatlichen 

Friſt anbefohlen, und eine ausführliche Inſtruction zur Realifirung 

diefer Arbeit gegeben °). 

Endlich ijt 

1) Abgedrudt in der Geſetzſammlung Maria Therefias II. Band, Seite 225 

und 227 Art. 6. 
2) Siehe Rechtsgeſetz⸗Sammlung I. Theil, Seite 281. 
3) Geſetzfammlung Maria Therefias VI. Band, Eeite 611. 

4) Ebendort VII. Band, Seite 65 und 66. 
5) Ebendort VIL Band, Seite 23—54. 
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f) durch Verordnung vom 16. September 1776 der Miß⸗ 

brauch der Gemeindetollecten zur Koftenbeftreitung für Beſchwer⸗ 
den unterfagt, und der Gefchäftsgang bei Beſchwerden den Unter⸗ 

thanen dahin vorgefchrieben worden, daß ſolche zuerft bei der 

Obrigkeit anzubringen, hierüber fchriftliche Befcheide den Beſchwerd⸗ 

führern hinauszugeben jeien, fofort der weitere Zug der Berufung 

an das Kreisamt, an das Landesgubernium und endlich an die 

Hofftelle zu gehen habe ’). 

Obgleich ſchon vorwärts die über die Rechte und Verpflich⸗ 

tungen von Ausländern bei Erwerbung von nubeweglichen 
Gütern durch was immer für Nechtstitel, erlaffenen Normalien 

fur; erwähnt wurden, fo kann doc nicht unterlaffen werden, die 

Beitimmungen kurz anzubeuten, welche die Berechtigungen der nad 

Böhmen zum Betriebe des Handels anlommenden Fremden be- 
troffen haben. 

Beſtim⸗ In dieſer Beziehung beſtand ein weſentlicher Unterſchied zwi⸗ 

mungen der ſchen Ausländern chriſtlicher Länder und Unterthanen ber tür⸗ 

—— kiſchen Pforte, erſtere durften gegen gehörige Zollentrichtung in der 
Fremden Regel nur zu Marftzeiten mit allerlei Waaren, letztere aber zwar 

zum San: das ganze Jahr Hindurch, jedoch bloß mit türkiſchen Erzeugnif- 

delebarict⸗ ſen in Böhmen Handel treiben, erſtere beſonders aus dem deutſchen 

genthums- Kaiferreihe und namentlih die Kaufleute aus Nürnberg waren 
Erwerbung dur Privilegien deutjcher Kaifer, die zugleich Könige von Böhmen 

duch Erb: geweſen find, zum Handel in Böhmen feit den älteften Zeiten eben 
Bemage, j0 beredtigt, wie böhmifche Rauflente gegenfeitig im deutfchen Reiche 

niſſe. Handel treiben durften, leteren wurde aber der Freihandel lediglich 

mit türlifchen Waaren gegen Entrichtung der übereingefommenen Ein- 

fuhrszöffe erft nad) dem Paflarowiger Frieden geitattet, und Legale 

Ausweife ütber ihre Eigenfchaft als türfiiche Unterthanen zu deſſen 

Ausübung gefordert, bie erfteren konnten durch Erbſchaften und 

Bermädtnifle Eigenthum in Böhmen erwerben, und gegen Ein: 

bringung von Reciprocitäts:Zufiherungen, dann Erlag eines meift 

1Oprocentigen Abfahrtsgeldes die ererbten Sachen ausführen; letztere 

waren dagegen von alten Erbfchaften und Vermächtniffen, wie auch 

1) Ebendort VII. Band, Seite 536 540. 
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von Erwerbung liegender Güter auf was immer für eine Art, in 
ſolange diejelben türfifche Unterthanen verblieben, und nicht die 

Staatsbürgerfchaft im Königreihe Böhmen annahnıen, jure reci- 
proci gänzlich ausgefchlofien. | 

Die erfteren mußten in der Regel vor bem zuftändigen Ge- 
rihte des Schuldners ihre Anfprüche geltend machen, bie letzteren 

unterftanden aber active und passive in Rechtsſachen lediglich dem 

Consessus in causis sammi principis et Commissorum, von 
welchem Gerichtshofe weiter unten gehandelt werden wird. 

Die Beitimmungen über die foeben angeführten Rechtsverhält⸗ 

niffe der türkifchen Unterthanen find enthalten in der Hofentſchlie— 

Kung vom 16. Juni 1768 mit Berüdjihtigung des Ferman's ber 

ottomanijchen Pforte von Anfang Fäner 1768), dann in dem Hof- 

refcripte vom 23. December 1775. ?) 

Die Normative bezüglich der fonftigen Ausländer find 
theilweife in den vorwärts aufgenommenen Auszügen aus den Lan 

desordnungen und Stadtrechten vorgefommen, und theilweife ges» 

ſchieht von denfelben in den Privilegien älterer und neuerer Regen⸗ 

ten, deren Beftätigung bezüglih jener der Stadt Nüruberg niit 

Drajeftätsbrief Kaifer Leopold I. ddto. 18. Sentb. 1674 erfolgt 

ift ?), dann in dem Hofdelrete vom 2. Juni 1753) die geeignete 

Erwähnung. 
Obzwar die fo eben erwähnte Bejtätigungsurfumde der Stadt 

Nürnberger Privilegien Kaifer Leopold I. ganz allgemein gehalten, 

und aus berfelben der Umfang der Begünftigungen ihrer Bürger 

hinfichtlich ihres Handelsbetriebs nach Böhmen nicht zu erſehen ift; 

fo erfährt man diefelben doch aus dem im prager Stadtardjive 

anfbewahrten Vertrage der Magiftrate beider genannter Städte 

ddo. Donnerftag nad) dem Sonntage Reminiscere 1599°), gemäß 

weichem vwcchfelfeitiger freier Handel, bie Beanfpruchung einer For- 

1) Scfepfammlung Maria Thereſias V. Band, Seite 228 - 242, 
2) Ebendort VIL Band, Seite 469. 

3) Abgedrudt in Meingartens Eoder Seite 406 und 407. 
4), Ebendort II. Band, Seite 158. 

5) Borfindig im I, Bande des Chaos betitelten Memorabilienbuches, Seite 

904-—-906,. 

Stadt 
Rürnber: 

ger Privi⸗ 

legien. 
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derung nur bei dem perſönlichen Richter des Schuldners, ohne den 
Fremden auswärts kümmern oder arretiren zu bürfen (mit Aus⸗ 

nahme von Fuhrleuten, welche den Zoll beeinträchtigen wollen), — 

endlich die Entrichtung nur der Hälfte des gewöhnlichen Zollſatzes 

von eingeführten Waaren gegenfeitig ausbedungen worden ift. 

Zur möglihft überfichtlichen Legislatursdbarlegung der LIT, 

Beriode im Perfonen- und Sachenrechte dürfen noch folgende verein- 

zelte gefetlihe Beftimmungen nicht mit Stilffcehweigen übergangen 

werden, daß nämlich 

1. die ehemalige Berechtigung der einzelnen Länder des öfter- 

reihifhen Gefammtftantes, bei Uebergang von Vermögenfchaften im 

Erbichaftsmege aus einem Lande der Krone Böhmens in ein anderes 

Land der übrigen deutjchen Lande Oeſterreichs das Abzugsrecht 
eines gewiffen Antheils der außer Land gefendeten Erb- 

{Haft auszuüben, durch Reſcripte vom 26. April 1696 und 5. 

März 1700 gänzlich aufgehoben worden fei, !) daß 

2, mit Refeript vom 2. Juni 1753 als Generalnormale ver» 

ordnet wurde, keine Erbfhaft in ein fremdes Land ohne vor» 

länfige legale Zuficherung der Neciprocität (Wiedervergeltung) aus⸗ 

zufolgen, ) daß 

3. durch das weitläufige 14 Artikel umfajfende Erbiteuer- 
patent vom 6. Juni 1759 die Entrihtung eines 10perc. Autheils 

von allen an Gollateral:Berwandte oder Fremde fallenden 

Berlafienihaften, unter Freilafjung ber Fahrniſſe außer des 

Goldes, Schmudes und baaren Geldes, dann eines Drittels für 

den erbenden Chegattentheil, — einer nit 509 fl. beiragenden 

Erbichaft oder eines nicht 100 fl. ein für allemal oder nicht 50 fl. 

jährlich ausmachenden Legates, daß ferner von jeder geiftlichen 

Perſon, welche .eine Pfründe, deren Einfommen den Betrag der 

gefeglichen Congrua überfteigt, auf Lebenszeit erhielt, beim Eintritt 

in den Genuß die Entrihtung einer Gebühr von 3pCt. des Pfründe- 

Capitals ein für allemal unter der Bezeichnung Erbſteuer⸗Aequi⸗ 

1) Weingartens Coder Seite 582 und 630. 

2) Gefetfanmlung Maria Therefias II. Band, Seite 155. 
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valent zu Gunften des Domefticalfondes der Stände jedes Erblandes 

eingeführt worden ift, 1) daß 

4. diejes Erbfteuernormale durch mehre ausführliche Nachtragss 

patente, und zwar vom 20. März; 1760, 5. April 1760 und 18. März 
1765, wefentlich vervoliftändigt und in vielen Beziehungen aufgeklärt 

mworben jet, deren erftes 11, das legte aber 49 Druckſeiten ausfüllt, da- 

ber eine?) auch nur auszugsweife Aufnahme des Inhaltes diefer Ere 

fäuterungen die Gränzen unferes Werkes überfchreiten würde; daß ferner 

5. die Begünfligung der Steuerbefreiung auf 3 Jahre 
für diejenigen, welche nach Beendigung des 30jährigen Krieges die 

durch denfelben verwüfteten und in Schutt gelegten Häufer in den 

Königlichen und andern Städten, Marftfleden und Ortfchaften wieder 

aufzubauen fi herbeiließen, durch Landtagsſchluß vom Fahre 1650 

zugefichert, und hiedurch der Grundftein für Einführung fteuerfreier 

Jahre zur Aufmunterung der Erbauung neuer und Wiederherftel- 

[ung eingegangener Häufer gelegt worden fei;*°) weiters daß 

6. zufolge Declaration vom 13. Fäner 1657,%) mit Beziehung 
auf die den prager Städten nad der rühmlidhen Vertheidigung ber 

Alt und Neuftadbt während der fchwedifchen Belagerung am 15- 

Mai 1649 verliehenen neuen Begnadigungen erflärt wurde, daß 

alle Hänfer, welche zur Zeit diefer Privilegienertheilung nicht als 

Schoßhänſer im eigenthümlichen Beſitz von Perfonen des Herren- 

und Witterjtandes geweſen find, für alle Tünftige Zeiten in ber 

Eigenschaft, als Tediglih von den prager Bürgern beſitzbar, folglich 

als Bürgerhäufer zu verbleiben haben, und daß die adelichen Be- 

fißer von, vor dem 14. Mai 1649 acquirirten, Schoßhäufern ver- 
pflichtet feien, wenn fie foldhe veräußern wollen, hiezu den Conſens 

der Magiftrate zu begehren, welcher ihnen nur dann zu ertheilen 
fein werde, wenn fi binnen 6 Monaten vom Confensanfuchungs- 

tage weder die Stadtgemeinde, noch Jemand aus der Bürgerſchaft 

zum Anlaufe im billigen Werthe anmelden follte, daß endlich 

1) Geſetzſammlung Maris Therefias II. Band, Geite 534-541 und Original: 
Batentabdrüde in allen behördlichen Ardiven. 

2) Ebendort IV. Band, Seite 5—16, Seite 16-27 und Seite 3238372. 
3) Weingartens Coder Seite 269. 
4) Ebendort Seite 322 — 323, 16 
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7. ber beſonders in der neuern und meueften Zeit erhobene 

Vorwurf, ald ob feit der Schlaht am weißen Berge von ber 

Regierung auf die Germanifirung Böhmens und auf die Unters 
drüdung feiner Landesſprache hingearbeitet worden wäre, wenigften® 

für die Regierungszeit der Kaiferin Maria Therefia ganz unge- 

gründet fei, denn diefe ebenſo gerechte als gütige und unparteiifche 

Negentin hat mitteljt einer an das böhmifche Landes-Gubernium 

am 9. Yult 1763 erlaffenen und von dieſem am 28. jenes Mo⸗ 

nats und Jahrs der königl. Appellationsfammer mitgetheilten Inſi⸗ 

nuation den Befehl erlaffen, daß „weil der Berfall der böhmischen 

„Sprache fo weit gediehen fei, daß Vorfteher und Beantte ſowohl 

„bei den untern als bei den höheren Stellen wie aud bei den 
„Magiftraten der böhmifhen Sprache ganz unlundig feien, zur 
„Beförderung des allerhöchiten Dienſtes und zur Aufrechthaltung ber 

„Ordnung und Yuftiz unerläßlich nöthig fei, dieſe Sprache aus dem 

„Berfalle wieder emporzubringen, ſolchem nah es Ihro Meajeftät 

„allerhöchfter Wille ſei, daß die Eltern ihre Söhne fleißiger in der 

„böhmifhen Sprache unterrichten laffen, die Studien-Commiſſion 

„aber durch die Gymnafial-Directoren darauf invigiliren folle, damit 

„die Tugend in den kleineren Schulen zur Erlernung der böhınifchen 

„Sprache angehalten, dadurch alſo beider Landesſprachen kündige 

„Subjecte zur Beſetzung der Rathsſtühle, Aemter, Kanzleien und 

„Höheren Stellen berangezügelt werden möchten, daher auch künftig 

„zu erledigten Dienftitellen ohne befondere Urfache und caeteris pa- 

„ribus feine andern Subjecte, als folche, die böhmiſch reden. und 

„Ichreiben, in Vorſchlag gebracht werden follen.“ ?) 

Zum Schluße unferer Legislaturs-Collection über das Privat 

Diverfe recht der IIL Periode fei e8 noch vergönnt, einige zwar nicht zu 
Geſetze und 
Berfügun- 

diefer Gattung gehörige, aber anderweitig intereffante Gefege, Maß- 

gen von eis regeln und Einrichtungen kurz zu erwähnen. 

nigem In⸗ 

tereſſe. 
Es wurde durch einen Majeſtätsbrief vom 27. November 1704 

die Ehrlichkeitserklärung der Schäfer und ihrer Knechte, deren 

Anzahl ſich damals in Böhmen auf mehr als 22000 Köpfe‘ be- 

1) Gubern. - Miffiv an die königl Nppell.= Rammer vorfindig im appell. Re⸗ 

feriptenbudye vom Jahre 17591764, Seite 450 — 462. 
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faufen bat, ausgefprocdhen ; *) durch Patent vom 15. Juni 1762 ift 

das erfte Papiergeld (12 Millionen Bankozettel) in den öfters 

reihifchen Erbftaaten, fomit aud) in Böhmen ausgegeben; ) — 
durch Hofentjchließung vom 6. September 1754 verordnet 

worden, daß von den, an Arme überhaupt gemadjten, die Summe. 

von 25 fl. C. M. überfteigenden Legaten die Hälfte jedesmal 

dem Militär-Iuvalideninftitute zu verabfolgen fei. °) 

Zu den fchon in der zweiten Periode durch die Bergwerks⸗ 

verträge der Könige mit den Ständen bezüglich der Gewinnung von, 

und des Handels mit Salz, dann des Kaufs und Verkaufs des 
im Lande gewonnenen Goldes und Silbers als Staatseinnahms- 
quelle begründeten Monopolen?)hat Kaifer Leopold I. durch Pa⸗ 

tent vom 10. October 1701 als folches den Ankauf des im Lande 

erbauten rohen Tabaks, und fowohl die Bereitung desfelben zu 

Schuupf: und Rauchtabak, als auc den Verfchleiß aller in⸗ und 

ausländifhen Tabakſorten, nicht minder die Anfertigung und den 

Berfauf von Zabatpfeifen oder Pippen angefügt; °) auch hat 

derfelbe Monarch die indirecte Steuer des Stempelpapiers durch 

Batent vom 23. Juli 1686 eingeführt; 9) 

die Raiferin Maria Therefia aber hat eine Binanzfpecula- 
tion zur Gewinnung einer Anleihe von 4 Millionen Gulden durch 

Leibrenten mittelft Patents vom 1. Feber 1760 in der Art gemacht, 

daß jeder Einleger eines Capitals im der ihm ausgefertigten Leib- 

rentenobligation die Zuficherung einer jährliden Prämie von 10 

Procent auf LXebenszeit erhielt, dagegen das erlegte Capital fogleich 

in das Eigentum des Staates übergangen ijt. 7) 

Ferner werden noch nachftehende ftatiftifche Notizen zur Kenuts 

niß der geneigten Lefer gebracht: Statiſtiſche 

In den erften zwei von uns angenommenen Privatrechts- Data. 

Legislaturs-Perioden und auch in der dritten wurden die Stenern 

1) Siehe gedrucktes Manifeft im Gub. Archiv sub Nr. 607. 

2) Siehe Geſetzſammlung Maria Therefias IV. Band, Seite 109. 
3) Abgedrudt ebendafelbft II. Band, Seite 398. 

4) Siehe Bergverträge in bie vern. Landesordnnung aufgenommen Z Xu. Z XUL 
5) Siehe gedrudtes Patent im Gub.-Ardhiv sub Nr. 636. 
6) Siehe diefes Patent im Gub.⸗Archiv sub Nr. 588. 

7) Batent im Gub.⸗Archiv sub Nr. 1311. 

16* 
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zu Staatsnothöurften nit in beftimmten Summen, fondern nur 

mittelft Auflegung von jährlichen oder terminmeifen Zahlungen, 

welche, da ber Herren: und Ritteritand ganz flenerfrei war; 
die übrigen Landesbewohner im den Städten und Dorffchaften, als: 

die Bürger der Städte, die Pfarrer und Localiften, Freifaflen, 

Freibauern, Freirichter, Frohnlehensbeſitzer, obrigfeitliche Unter: 

thanen, Müller, Schafmeifter, Schafknechte und Iuden, nad 

ber auch die Beamten zum entrichten hatten, auf ben Landtagen 

über Bojtulationen des Königs ausgefchrieben, und durch die be= 

ftellten Steuereinnehmer eingehoben. Erſt nachdem durch Aufzeich- 

nung aller, den ftenerpflichtigen Parteien eigenthümlich oder zum 

Nutzgenuſſe gehörigen, Grundftäde die Zuftandebringung der erften 

Steuerrolla vom Jahre 1654 und deren Necaleulirung von ao. 
1674 erfolgt war, welche die Bezeichnung ſämmtlicher der Ordinaris 

Contribution unterliegenden Ruſtical-Beſitzſtände enthielt, dann die 

zweite Steuer-Rolla vom Jahre 1683 beendigt worden war, wurde 

es möglich, die Grundſteuer nach Aufärjigkeiten einzuheben. 

Durd das Syſtemalpatent vom 6. September 1748!) als 

der 3. Steuerrolla wurde die Anzahl der von den Steuerregufi- 

rungs-Commijj:onen ermittelten, ein jährlihes Erträgniß von 180 

fl. gebenden ganzen Anſäſſigkeiten auf 42000 fichergeftellt, durch 

die 4. Steneeroila vom Jahre 1757 bafirt auf ein jährliches Ein- 

fonımen von 142 fl. die Anräjf’gfeitenanzahl auf 53440 erhöht, — 

und da bei der Zahlung von 60 fl. von jeder Anfälligkeit auf Be⸗ 

ftreitung des Militärordinariums von 4,200.000 fl. zu den Lei⸗ 

ftungen pr. 3,206.400 fl. der ordinariftenerpflichtigen Anſäſſigkeiten 

noch beinahe 1 Million fehlte, eine Anzahl pr. - 11.000 Fictitial: 

Anfäfligkeiten aus den im ‚Lande wohnenden Gewerbtre ibenden 
gebildet, und durch deren jährlichen Stenerzahlung pr. 66.000 fl. 

der durch die Ordinariſteuer noch unbededte Reit bis auf einen 

geringen Abgang herbeigeſchafft. Dieje und die auf die andermeis 

tigen Staatsbedürfniffe projectirte Erfordernig pr. 1,070.488 fl. 

44 fr. übernahmen die fleuerfreien Stände durch den Decennaf- 

1) Geſetzſammlung Maria Therefias I. Yand von Seite 71—91. 
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receß vom 30. Suli 1748 unter dem Namen des Ertraordina- 
rinms zur Berichtigung. ?) 

Durch Refcript vom 3. Auguſt 17149) wurde Böhmen nad 

dem Beichluffe des Laudtages vom Yahre 1713 °) in 12 Kreife, Einthei⸗ 

nämlid: a) Töniggräßer, b) bunzlauer, c) piljuer, d) pradiner, tung Böß- 
lung mens in 12 

e) bechiner, f) czaſlauer, g) hrudimer, h) leitineritzer, i) ſaazer greife, 

unter Aufhebung bed ehemaligen elbogner Kreijes mit dem Vezirke 

Gger, k) rafoniger ftatt des früheren fchlaner Kreiſes, h berauner, 

in welchen die früheren witawer und podbrder zujammengezogen 

worden find, endlih m) in den kaurzimer Kreis eingetheilt. 

In jedem derfelben wurden zwei Kreishanpilente, einer aus. 

dem Herren», ber andere aus dem N.tterfiande augeſtellt, und durch 

Trennung ber zu groß befimdenen Kreife Huoweis, P.!ſen, Saaz 

und Königgräß in je zwei Hälften, im Jahre 1751 %) die nenen 

4 Kreife, nämlid der taborer, klattauer, elbogner und bidſchower 

Kreis; — alfo 16 Kreife in Böhmen gebildet, deren jedem nun- 

mehr ein Kreishauptmann als Vorſtand vorgefegt war. 

Weiters darf nicht das, aus Anlaß eines von dem Magiftrate Declarato- 

zu Karlsbad ohne königl. Confirmations-Erwirkung zur Zahlung — 
einer Taxe pr. 25 fl. für die Herſtellung eines neuen Kamins ünlaß des 

eigenmädjtig erlafjenen Statutes — am 18. Mai 1692 herabge- Karlabader 

Langte Delaratorial-Refeript mit Stillſchweigen nbergangen werden, Statutes. 

zufolge deſſen diejer Eingriff in das dem Könige ausſchließlich zus 

ftehende Recht der Geſetzgebung fcharf gerügt, und bie Erlaffung 

eines Gcmeindeftatuts ohne vorläufig hiezu erwirkte königl. Con- 

firmation firenge unterfagt worben ift. °) 
Endlih muß nod) erwähnt werden, daß zum Behufe der auf Vereinba— I 

vielen Landtagen angeordneten und durch eingefegte Commiſſion zu Yung der. 

erzielen gefuchten Bergleihung der Landesorduung mit den =D. mit 
den Stadt: 

TEACC. rechten. 
1) Eiche Franz Xav. Twrdys pragmatiſche Geſchichte der Freiſaſſen, Prag 

1804, ſammt den angefllgten Abdrücken der Syſtemalpatente von S. 17—38, 

2) Weingartens Coder Seite 716. 

3) Eiche Landtagsſchlüſſe Sammlung im prager Magiſtrats-Archiv EU. 1, 

Eeite 55. 
4) Siehe Freisämtl. Wiffenihaften des Johann Edl. von Mayern, Prag 1776, 

Seite 1 mb 2. 
5) Weingartens Coder Seite 552. 
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Stadtrehten von ber Regierung der böhmischen Appellationskam⸗ 

mer die Erftattung eines gründlichen Gutachtens und Vorſchlags 

abgefordert, folches auch auf eine fehr eingehende und ausführliche 

Weife mit Bericht vom 14. December 1641 abgegeben ?), dem- 

ohngeachtet aber dieſe angebahnte Uebereinſtimmungsherſtellung in 

unjerer III. Legislatursperiode nicht erreicht, wie auch; daß bei 

den materiellen Beſtimmungen der Stadtrechte während derſelben 

feine weſentliche Abänderung geſetzlich feſtgeſtellt worden ſei. 

In Bezug Belangend die Anwendung fremdländifcher Rechte im Kö⸗ 

auf bie Ant nigreiche Böhmen, blieb in unferer dritten Gefeßgebungsperiobe 
enden der Sachverhalt bezüglich des kanoniſchen Rechtes und des deut: 

Rechte. Then Lehenrechtes in derfelben Verfaffung, wie ſolche bei der Be- 

handlung der Il. Periode angezeigt worden ift; — das Magde- 

burger Recht aber war rüdfichtlich des materiellen, das ift des 

Perfonen- und Sachenrechtes ſchon feit ao. 1610 anfer aller 
u Wirkſamkeit getreten; das römiſche Recht wurde aud in der 

III. Legislaturs-Periode weder überhaupt noch theilweife als Sub» 

‚ fidiarredjt angenommen. 

Militärs Die Militärgefebe, welche Kaifer Ferdinand III. feinen 

geſetze. deutſchen Kriegsvölkern, Fußknechten und Reitern bezüglic der An» 

werbung, Verpflegung, Disciplin und Gerichtszuſtändigkeit gegeben 

hat, — und die in Weingartens Fasciculis diversorum jurium 

unter den Titeln Kriegs-Artikuls⸗Brief Kaifer Ferdinand III. in 
81 Abfägen, und Erneuerter Reiterbeftallung in 111, Beftellung 

des Reiterrechtes in 11, und Art der Abhaltung des Gerichts in 

18 Artikeln abgedrudt find.*), dürften wohl aud den in Böhmen aufs 

gejtellt gewefenen Militär-Abtheilungen zur Richtſchnur gedient haben, 

obgleich wir bisher nicht fo glüclich waren, hierüber legale Borjchriften 

anfzufinden, indeffen fprechen dafür die von Kaifer Leopold am 30, 
Juli 1677 über die Kriegsdisciplin und am 2. Mai 1684 über die 
Militärverpflegung erlafjenen Patente, welche im Wefentlichen mit 

den vorbezeichneten Ferdinandäifchen Kriegsartifeln übereinjtimmen.?) 

Seit der Regierung der Kaiferin Maria Therefia hat jedoch) 

1) Ebendafelbft Seite 217— 221. 

2) Weingartens Fasc. jur. I. Bud) von Seite 201—220. 
3) Weingartens Coder Seite 423— 425 und deffen Anhang zum vollſtändigen 
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aller Einflugffremdländifcher Geſetze beim Militärftande zuverläffig 
zur Gänze aufgehört. 

Da das Wefen, der Geift und die Tendenz der verneuerten 

Landesordnung ald bes Haupt-Privatrechtögefeßes, dann der The: 

tefianifchen peinlichen Gerichtsordnung, als des Hauptftrafgefetes 

unſerer IIL Periode, bereits bei der Darlegung ihrer Inhalte bes 

ſprochen worden find, jo übergehen wir nunmchr zu der Bekannt⸗ 

gebung der während derjelben bei den Gerichten eingetretenen Ver⸗ 

änderungen und Bermehrungen mit SDarftellung der Competenz und 

des Verfahrens bei denfelben. 

Gerichte nnd Verfahren Der IIE. Periode, 

Indem die bei der zweiten Periode feftgeftellte Eintheilung ber 

Gerichte nach deren Wirkungstreifen auch in den folgenden drei 

Berioden aufrecht erhalten werden fol, wird zu deren Beichreibung 

geichritten. 
I. Allgemeine Geridte. 

Das erfte derfelben nämlich 

ad I. 1. das größere Landredht blieb aud in unfe- Das grö- 

rer III. Geſchichtsperiode der vornehmfte alfgemeine - Gerichts. bere Pr 
hof des Königreidies Böhmen. Bon deffen Zuſammenſetzung, 

Wirkſamkeitsumfange und Verfahren handelt die verneuerte Lan⸗ 

desordnung in ben von B. I bis F. VII fortlaufenden, 

zufammen 205 Abjäge enthaltenden Artikeln; nur darf die Anord- 

nung des Art. A. XXXIX nicht unerwähnt bleiben, daß die frä- Aenderung 

her auf Lebenszeit angeſtellten oberen Landesoffiziere nunmehr in Bezug 
verpflichtet wurden, nach Verlauf von 5 Jahren ihre Aemter auf die frü⸗ 
niederzulegen (zu reſigniren) und es dem Ermeſſen des Königs en 
anbeimgeftellt bleiben jolite, ob er ihnen die heimgeſagten Aemter yerfichenen 

noch weiter belafjen oder anderen Perſonen verleihen wolle, welche Landesäm⸗ 

Refignirungsverpflichtung fpäter durch Nefcript vom 3. Februar ter. 

1685 ’) aud) auf die königl. Hauptleute in den brei prager Stäb- 

ten und auf ſämmtliche Kreishauptleute ausgedehnt worden: ift. 

Auszuge ans der vernenerten Landesordnung nebft Novellen, Prag 1686 
von Seite K 13 bi K 22. 

1) Weingartens Coder Seite 490. 
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Beſetzung. An der Zuſammenſetzung richterlicher Perſonen wurde 

Gerichts⸗ eben fo wenig wie an der Zahl und Dauer der Seſſionen etwas 

vage. geändert, blos die Zeiten des Weginnes ber Hegung wurden in 
B. I. auf beftimmtere Tage angeordnet, nemlich: die erfte auf den 

nächſten Zag nah Ect. Hieronymus, die 2. auf den Freitag des 

Quatembers vor NReminifcere und die 3. auf den Freitag vor dem 

Sonntage Sct. Zrinitatis; der Aufang der 3. Seffion wurde fpä- 

ter durch Refeript vom 14. Jäner 1662 auf den Zag der Beendi⸗ 

gung der rohnleihnams- (corporis Christi) Prozeffionen feft- 

geſetzt.) 
Erforderli⸗ Durch B. III wurde der Abſatz B. XXIII der alten Landes⸗ 
che Anzahl ordnung dahin abgeändert, daß zur Fällung eines Urtheils oder 

ber®eifiter Erfenntniffes die Anzahl von neun Befikern des größeren Land- 
zum Urs | 

theilſpre⸗ rechtes hinreichend fei. Zufolge 

chen. B. VI war den Beiſitzern was immer für eines Gerichtes 

Verpflich⸗ hei Verluſt von Leib und Leben unterfagt, in einer jur weiteren 
tung derſel⸗ . . , 

ven.  rörterung oder aus- einer anderen Urſache auf eine weitere Seſ— 
fion verfchobenen Nechtsangelegenheit, einem Streittheile zum Scha- 

den und Nachtheil des andern Kath — Anleitung oder Belehrung 

zu ertheilen, oder bei einem Proceffe zu ſtimmen, in welchen der. 

felbe Mitintereffent gewefen ift. Zeuge 

Recht der B. VIII ftand das Hecht, die Umfrage zu Halten, oder an» 
Umfrage. dere Nothdurften vorzubringen, nur dem oberften Landrichter oder 

deſſen Stellvertreter zu, und war der Beſchluß nad) der Mehrheit 

der Stimmen zu fallen, ut B. IX war die Landftube ;ur Ver⸗ 

kündigung der Urtheile oder Erfenntniffe zu öffnen, bei welcher 

Gelegenheit ji) Niemand unterfangen durfte, die Catheder (wo die 

Richter ſaßen) zu betreten oder ein Gefchrei zu erheben bei Strafe 

eines 24jtündigen Arreftes im Zhurme, wie auch unberufen in bie 

Schranken einzutreten, bei einer Geldbuße von zwei Schock Gro⸗ 

ſchen. In 

Competenz B. X wurde die Competenz des größeren Landrechtes im 

des größ. Allgemeinen in der Art feſtgeſtellt, daß dahin ausſchließlich Klagen, 

Laudrechtes welche Landgüter und Erbſchaften oder Strafen wegen Verrückung, 

1) Ebeudort Seite 248. 
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Unkenntlichmachung oder Veränderung der Gränzzeichen betreffen, 

gehörig jeien, Ehrenfachen. größeren Belangens entweder vor den 

König oder vor das größere Landrecht gebracht werben follten, ba» . 

gegen geringere, nämlich Bälle der Schmähungen (hantni), wie 

auch des Hochmuthes (pejchy), der Zielung auf Jemand mit 
einen Feuergewehre, nicht minder Nichteinhaltungen von Eontracten, 

Heiratsgutes- oder Leibgedings - Zufiherungen, welche weder durd 

die Landtafel verfichert waren, noch eine Wittwe angingen, nad 

bes Klägers Wahl entweder bei dem Landes» oder bei den Kam⸗ 

mergerichte anhängig gemacht werben Tonnten. Nebftdein wurden 

manche Streitfachen der Gerichtsbarkeit des größeren Landrechts 
im Geſetze ausdrüdlid zugemwiefen, 3. B. zeuge Q. XLVI wegen 

Abänderung des Lanfes eines Waflerflufies. Weiters wurbe 

dur 

B. XI. Iedermann freigeftellt, wegen Todtſchlags oder Ger an Yeyug 

walt, wie auch; gegen denjenigen, weldyer von dem Vorhaben oder auf Klage: 

der Ausübung einer öffentlichen Gewaltthat gewußt, und folches —8 

ben Kreishauptleuten nicht bekanut gegeben, oder ſich eines Todt⸗ Gemalı, 
ſchlägers, wenn es ihm thunlich war, nicht vergewiſſert hatte, ent» Frevel, 

weder bei dem Könige oder bei deu Landrechte zu klagen, dage⸗ an j 
gen mußte wegen Preveld (Weytränost) und wegen ausge⸗ — 

fprengten Schmähkarten (famoſ. Libellen) dann wegen Aufent⸗- von Lan⸗ 

haltsgeſtattung oder Beförderung öffentlicher Landesbeſchädiger, desſchädi⸗ 
oder wegen Nichtverfolgung derſelben, wie auch wegen Abhal⸗ gern. 

tung anderer von einer ſolchen Verfolgung bei dem größeren 
Zandrechte geflagt werben. 

Ebenfo waren Geiftliche verpflichtet, wegen NRealactionen Berpflid- 

und wegen, liegende‘ Gründe betreffenden, Etreitfachen vor dem Seat 
Landrecht Recht zu geben und zu nehmen. 

Das Berfahren bei dem Landredhte wurde von der ver⸗ 

neuerten Landesordnung gegen das in ber alten vorgefchriebene 

wejentlid und zmar wie folgt abgeändert: 

Aus B. XII ift zu entnehmen, daß e8 in der zweiten Periode Ba 
gebräuchlic, gewefen fei, vor der Einleitung eines Proceſſes einen iR auf das 

Vergleichsverſuch in nachftehender Weife einzuleiten. Berfahren 

Der Borberungsfteller eines Rechtes pflegte feinem Gegner te 
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Ansge- ein Schreiben (ausgeſchnittenen Zettel) durch zwei Perſonen zu⸗ 

ſchnittene zuſenden, in welchem derſelbe ſeinen Anſpruch klar formulirte und 
Bette, eine unverdbunfelte Antwort auf feine .Prätenfion fich erbat, wor» 

auf der letztere feine bentliche Erwiderung binnen 14 Zagen zu 

geben zwar nicht gejeglich, aber doch nad) der gewohnbeitlichen 

Uebung verpflichtet geweſen ift. Bet diefem zur Vermeidung vieler 

Rechtsſtritte durch Schlichtung derfelben im Vergleichswege führen- 

den Gebrauche ließ es die-verneuerte Landesordnung mit dem Bei⸗ 

fügen bewenden, daß die ausgefchnittenen Zettel künftig nicht allein 

in böhmifcher, fondern auch, wenn der Gegner biefer nicht, fondern 

bloß der deutfchen Spradjye fundig war, in der legtern, und den⸗ 

jenigen, welche weder geborne Böhmen nod) Deutſche waren (5.2. 

Spanier, Welfche, Franzofen zc.) in welcher immer der beiden vor- 

bezeichneten Sprachen zugemittelt (infinuirt) werden follten. 

In folgenden Angelegenheiten waren jedoch zeuge 

Säle, n B.XIL diednfendung ausgefchnittener Zettel nicht gebräuchlich. 

— 1. wegen Todtſchlags, 2. wegen Gewaltthat, 3. wegen Frevel 

"eines 8 an der Berfon, 4. bei Theilungsanforderungen gegen Brüder oder 

gefchnittes Väter, 5. bei Widerfprüchen legtwilliger Anordnungen, 6. bei Au- 

nen Zettels fprüchen aus fogenannten Hauptbriefen (hlawni listy) und 7. bei 

— 9" Beſtreitungen der Rechtlichkeit von erwirkten Steck⸗, Abſchätzungs⸗ 
räuchlich 
war. oder Gewährslosbriefen. 

Beantwor⸗ Durch B. XIV wurde die Beantwortungsfriſt eines aus⸗ 
ungsfei gefehnittenen Bettels von 14 auf 20 Tage verlängert. 

e8 ausge⸗ 

ſchnittenen Zufolge 

Zettels. B. XVI hat in der Regel bloß dem Könige das Recht zu⸗ 

Verwei⸗ geſtanden, eine im Zuge befindliche Streitſache zur außergerichtli⸗ 

— hen Ausgleichung zu verweiſen, und das königl. Landrecht durfte 
richtlichen dieſes ausnahmsweiſe nur dann thun, wenn zu beforgen ftand, 
Ausgleih. daß der fachfällige Theil an feiner Ehre angegriffen werden follte, 

aber felbit in einem foldhen alle nur dann, wenn nicht ein fisca⸗ 

Lifcher Anſpruch auf Eonfiscation oder Geldbuße mit im Spiele war. 

Aenderun⸗ Aus den die Proceßeinleitung mittelſt der Klage von B. 

gen in der XVIII bis B. L ausführlich behandelnden Vorſchriften ergeben ſich 
Ptondur die weſentlichen Unterſchiede der neuern gegen die ältere Procedur 

Rechtsſtritt vorzüglich dahin, daß die ehemals übliche doppelartige Einleitung 
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des Rechtöftreites durch Yadung (Pühon) oder Beſchickung (Obe- 
slänf) al8 eine weit mehr in ber Form als auf der Sache be 

ruhende Verſchiedenheit aufgehoben, die Einbringung von fchriftlichen, 

mit Urkunden, Zeugniffen oder Zeugennamhaftmachungen verfehe 

nen und beftinimte Schlußbitten nicht nur über die Hauptfache, 

fondern aud) über Schäden und Koften enthaltenen inzwei Parien 

einzureichenden Sagen bei den Amtleuten der Landtafel als den, 

zur Inftruirung der nicht mehr mündlich, fondern ſchriftlich durch- 
zuführen verordneten Proceſſe bis zur Acten-Inrotulirung beftimmten, 

Serichtsbeamten angeordnet, dann bie Beftellung einer Santion 

für Schaden und Koften jedem .nicht anfäfjigen Kläger zur Pflicht 
geniacht, bei unvermögenden Mlägern die Leiftung eines Eides ber 

Armuth ftatt der Klagscaution für zuläffig erffärt worden iſt. 

Bei Anfprüchen wegen Beſchädigung an Leib und Gut, wegen 

des Leibgedings einer Wittwe, und wegen beim Heinern Landrechte 

anzuftrengenden Forderungen von nicht mehr ale 20 Schod Gro⸗ 

ſchen wurde die Stellung einer Cantion in der Klage für nicht 

nothwendig erflärt, überhaupt die Beftellung eines Sachwalters 
(Procurators) gleih in der Klage für zuläffig erkannt, mithin bie 

frühere Verpflichtung des Klägerd zur Anhörung bes Pühon per- 

ſönlich bei Gericht zu erfcheinen aufgehoben, und eine gleiche Be⸗ 

günftigung dem Geflagten, wenn die Klage feine peinliche Sache 

betraf, zugeftanden. 

Hiebei muß bemerkt werden, daß feit Einführung des fchrift- Procurato- 

lichen Verfahrens bei Proceſſen, al8 Regel, die Beſtellung von ges re- 

fchworenen Advocaten und Procuratoren eine nothwendige Folge 

gemefen und aud dafür in B. LX anerkannt worden fei; feit 

welcher Zeit fonad; die Anftellung von zur Parteivertretung befugten 

Advocaten im Konigreiche Böhmen batirt. Obgleich es bereits 
früher Procuratoren und Fürſprecher gegeben hat, welche vor den 

Gerichten fremde Rechtsſachen gegen Bezahlung führten, von deren 

Eigenschaften und Verpflichtungen in einem eigenen Kapitel der 

Stadtrechte von B. XXIV bis XXX V gehandelt wird, fo wurde 

doch erft nad Einführung des fchriftlihen Proceßverfahrens die 

Advocatur und Procuratur zu einem wiflenjcaftlichen, zur Aus⸗ 

übung die behördlichen Anftellung erfordernden Erwerbözweige er- 
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hoben, zu deſſen Neglung nit nur in der verneuerten Landes- 
ordnung ein eigenes Gapitel mit der Ueberſchrift von den Procu⸗ 

ratoren von B. XLVII bis LX gewidmet, ſondern auch fpäter 

ausführlide Normalien erlaffen worden find, nämlich): 

1. Die Novelle Bh. I bis IV, gemäß welcher verordnet wurde, 

daß nach Vorfchrift der Landesordnung B. LX bei den Ober⸗ und 

Untergerichten gefehworene Procuratoren und Advocaten, von welchen 

. erftere zur Annahme von Generalvollmachten und Anwaltichaften, 

legtere aber bloß zur Nechtshilfeleiftung in einzelnen Fällen befugt 

gewejen zu fein fcheinen, zu beftellen und jelbe nad) den vorge» 

fchriebenen Formeln zu beeiden feien, welchen obliegen wird, die bei 

Gericht einzubringenden Echriften und Suppliken mit zu unter 

ſchreiben. 

2. Die Declaratoria über Novella Bb. IV ddto. 7. Mai 

1650, durch welche die Annahme einer von einem beeideten Pro- 

curator oder Advocaten nicht mitgefertigten Schrift zu Gericht ver- 

boten, und diefen die Unterſchrift einer Eingabe, die fie nicht ver- 

faßt haben, bei arbiträrer Strafe unterfagt worden ift. ') 
3. Die Declaratoria vom 14. Dee. 1652, daß bei ber kön. 

Hoffanzlei 12 Advofaten und 6 Procuratoren, dann bei den Fön, 
pragerifchen Iuftanzen 42 Advocaten und 18 Procuratoren ange- 

ftellt und beeidet werden, und dann daß alle diefe Advocaten gra- 

duirt fein jollen. 2). 

4. Das WRefeript dio. 10. Juni 1676, daß den Armen ex 

officio Vertreter aus den neu angehenden (neuangeftellten) Ad» 

vocaten zuzutheilen ſeien ®), 
5. Das Refeript vom 10. Sept. 1714, durch welches bie 

Vornahme einer rigorojen Prüfung mit den um erledigte Procu> 

ratorens oder Advocaten-Stellen einfchreitenden Competenten durch 

eine von der Statthalterei unter Beiziehung von Näthen ber Fön. 

Appellationsfammer und Landtafelbeamten zujammtenzufegenden Com⸗ 

miſſion angeordnet, und dann erjt die Erftattung des Beſetzungs⸗ 

vorfchlages mit Angabe der bei diefen Prüfungen wahrgenommenen 

1) Weingartens Codex Seite 274. 
2) Ebendort Seite 299, 

3) Ebendort Eeite 420. 
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theoretifchen und praktiſchen Qualificationen der Canbidaten zuläfs 

fig erfannt worben ift ’). 

6. Das Hofrefcript vom 24. Detober 1767 °), dem zufolge 

die Zahl der Advocaten in der Stadt Eger auf vier feitgefett 

worden if. _ 

7. Fir die von jeher beftandenen Tön. Procuratoren wurden 

im Laufe unferer III. Periode mehrmal ausführlihe Inſtructio⸗ 

nen, dann befondere Weifungen erlaffen, und zwar: 

a) vom 18. März; 1630 2), 

b) vom 8. März 1639 ®), 

c) vom 15. November 1644 °), 
d) vom 13. Auguft 1658 ©), 
e) vom 15. Jäner 1681 7), 
f) vom 2. April 1681 ®), 

g) vom 16. December 1698 9), 

h) vom 28. Feber 1720 19), 

i) im Normalpatent der Iurisdictions - Negulirung zwiſchen 

den Militärs und Eivilftellen ddto. 14. Sept. 1745, 8. 26 11), 

k) Verordnung vom 6. Auguft 1766 19), durch melde zur 

Bublication gelangten Normative die Fön. Proturatoren angewie- 

fen worden jind, das Fön. Intereffe in Fiscal⸗, Straf-, Fällig- 
keits⸗, Lehens⸗, Eridas, Wucher-, Freifaffene und Freibauernfahen 

zu wahren, Adels» und Standesanmaffungen zu ahnden, bei dffent- 

fihen Verbrechen, wo kein Kläger auftreten Konnte ober wollte, 

von Amtswegen als Kläger aufzutreten, die Appellationsfammer in 

1) Weingartens Coder Seite 717 und 718. 
2) Im Appellations-Refcriptenbuh Nr. XI. Fol. 285. 

3) Weingartens Coder Seite 144, 145 unb 152. 
4) Ebendaſelbſt Seite 188. 

5) Ebendort Seite 235 und 236. 
6) Gleichfalls dort Seite 327. 

„ nn 458. 
8) „ > nm 458. 
9) n > 688. 
10) j . 680 ” . " 

11) Geſetzſammlung Maria Therefias I. Band, Seite 24. 
12) Ebendort V. Band, Seite 77. 
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ben zu deren Competenz als zweite Inftanz gehörigen Streits, 

Strafe und Belehrungsfällen als Obergericht anzuerkennen und 

die verwirkte Septima litis unnachſichtlich einzutreiben; durch Die 

legten zwei Beftimmungen wurde der Sammerprocurator ermädh- 

tigt, in Fiscalangelegenheiten auch gegen Militärperfonen bei ben» 

jenigen Gerichten, wohin diefelben gehörten, einzufchreiten, und 

lettere verpflichtet, dort Red und Antwort zu geben, auch wurde 

derfelbe in Appellations» und Revifionsfällen von der Leiftung des 

Juramenti calumniae befreit. 

Nebftdem wurden beinahe einem jeben neu ernannten Kam= 

merprocurator nicht zur Beröffentlihung gelangte im fiscalämt- 

fihen Archive unter der Signatur A/l = aufbewahrte Inftructio- 

nen aus den Jahren 1704, 1715, 1720, 1731 und anderen mehr, 

bis- 1780 inclus. ertheitt. 

Nach diefer nothwendigen Abfchweifung zur Darftellung bes 

durch die verneuerte Landesordnung vorgefchriebenen Proceßverfah⸗ 

rens zurückkehrend, wird berichtet, daß zeuge C. I bis XXII ftatt 

Einfüh⸗ des bisher üblichen mündlichen das fchriftlide Verfahren einge- 

zung des führt wurde, und wie fchon bei den ausgefchnittenen Zetteln an« 
ſchriftlichen 
Verfahrens gedeutet worden, in den beiden Landesipradhen regelmäßig mit 4, 

beim Bro: ausnahmsweiſe oder bei nach publicirten Zeugniſſen gegen die Zeugen 

a und deren Ausjagen erhobenen Bedenken, und bei fpäter aufgefun- 
tenüberpag denen Beweiſen in 6 binnen 4wochentlichen, jedoch erjtredbaren 

Proceßver⸗ Friften zweifach bei der Landtafel als Inftruirungsbehörde einzu» 

fahren. Hringen gewefenen Schriften, durchzuführen gewefen fei, daß bei 

Nichteinhaltung des Satzſchrifttermins ohne Ermweiterungserwirkung 

die Contumacirung als Strafe des Ungehorfarns einzutreten hatte, 

und daß die bei den Landtafelbeamten zu inrotuliven gewefe- 

nen Proceßacten zum Landrechte einzufchiden waren, daß ferner 

zufolge C. XXIII bis ©. XL, dann E. X bis XXIU die 

namhaft gemachten Zeugen zur Abgabe ihrer Zeugniffe zu bejchiden 

und die Originalien der abfchriftlich eingebrachten Urkunden zur 

Necognoschrung vorzulegen waren, daß der Gegner des Zeugen- 

führers berechtigt gewefen tft, zu dem Zeugenverhörstermine Frag⸗ 

ftüde (CInterrogationes) den Inftructionsbeamten zu überreichen, 
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daß der Zenge zuerjt über Generalfragen, des Alters, der perfün« 

lichen Beziehungen mit dem Zeugenführer oder feines etwaigen eige- 

nen Intereſſe bei der Streitfadhe zu vernehmen, — und bei jeder 

Angabe nm den Grund feines Wiſſens zu befragen war, daß 
dem Geffagten excipiendo freiftand, die Glaubwürdigkeit der Zeugen 

zu beftreiten, und jeinerfeitS zum Gegenbeweife Zeugen zu führen, 

daß nach eingebrachter Duplik die inzwiſchen zum Gerichte verfchlof- 

fen eingelangten Zengniffe und Zeugenausfagen zu publiciren und 

die Parteien berechtigt gewefen find, eine Beweis- und Gegenbe⸗ 

weisſchrift einzureichen, welche letztere Befugniß durch Novellen 

declar. Bb. XIII auf Geſtattung von zwei Probationsſchriften 

für jeden Streittheil erweitert, und überhaupt in den Novellen Bb. 

VI bis XIV die Vorſchriften über Zeugenführung, Ausfagen-Pu- 

blicirung und Beweisfhriftenerftattung ergänzt und vervollitändigt 

wurden, daß bie. Anbringung von Neuerungen durch Inſtru⸗ 

mente und Zeugen gegen Eidesablegung über nicht geflilfentliche 

Verſchweigung und fpätere Kenntnigerlangung von denfelben zuläffig 

gewefen, daß zeuge D. XVII und Novell. declar. Bb. XV bis 

XXIV über Zeugenbeweisführung zum ewigen Gedächtniſſe, ferner 

ut Nov. deelar. Bb. XXV bis XXIX über den Aufforberungs- 

proceß mit den gegenwärtigen ziemlich homogene Vorſchriften be⸗ 

ftanden Haben, und daß die weitläufigen Beftimmungen über die 

ſchriftliche Proceßdurchführung, über Contumacirung (eritandenes 

Recht) und über Neftitutions-Berhandlungen gegen diefelbe mit ben 

Rormativen der noch gegenwärtig giltigen Gerichtsordnung im We» 

fentlichen gleichartig gewefen find. 

Belangend die Urtheilsihöpfung über die, an das Landrech— 

gelangten, inrotulirten Proceßacten wurde in den Artikeln von D. 

XLIII bis LII Folgendes vorgeſchrieben: Die ſämmtlichen Satz⸗ 

ſchriften und Documente waren von den Declamatoren des Gerichts⸗ 

hofes wörtlich vorzulefen, die durch die Parteien darin als Haupt⸗ 

punlte mit Notabene oder einem fonftigen-Zeichen bemerkten Stellen 

befonder8 zu betonen, und alle ®erichtöbeiliger auf diefe Art in die 

volle Kenntniß der fchriftlichen Streitverhandlung zu fegen, hierauf 

war fofort das Urtheil, und zwar im Namen des Königs zu fällen, 

und den Parteien, welche ſich nach der Acteneinjendung zu jeder 

In Bezug 
auf die Ur: 

theilsſcho⸗ 
pfung. 
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Seſſion einzufinden und auf die Publicirung des Urtheils zu warten 

hatten, öffentlich kundzumachen, welches auch bei ihrer Nichtanweſen⸗ 

heit, in Civilſachen zu publiciren war. 

In Criminalangelegenheiten mußte aber die geklagte Partei 

perſönlich zur Anhörung des Urtheils erſcheinen. Der Regel nad 

waren die Proceſſe in ber Reihenfolge, wie felbe an das Landrecht 

gelangten, zu befprechen, nur bei der Notwendigkeit vor Erlaſ⸗ 
fung eines Interlocut⸗Erkenntniſſes oder auf Begehren des königl. 

Procurators um Vornahme der Beſprechung eines Fiscalproceſſes 

fonnten Abweichungen von diefer Ordnung gemacht werben. _ 

Da e8 nad der Sprachkundigfeit der Parteien zuläffig war, 

die Tchriftlichen Procejje entweder böhmifch oder deutfch abzuführen, 

fo follten auch bei dem Landrechte zwei Senate, ein böhmifcher 

und ein beutjcher, gebildet werben, und jeber derjelben aus einem 

Borfitenden, nämlich dem Landrichter in dem einen, und dem Ran- 
desfämmerer in dem andern Senate, dann 8 Stimmführern beftehen. 

Die Urtheile wurden nad) der Stimmenmehrheit gefchöpft, 

dann aber bei dem gefammten Landrechte publicirt, nur einfache 

Beicheide durften, von jedem Senate aus, fogleich den Parteien 

bekannt gegeben werden. 

Ferner wurde anbefohlen, daß zweifelhafte Falle über welche 

in der alten Landesordnung Feine geſetzliche Beſtimmungen vor- 

fagen, und die früher nad) vorhandenen, aber oft unpaljenden und 

ungleichartigen Präfudicaten (nälezy) entjchieden wurden, nicht mehr 

nad) diefen, fondern bis über die anbefohlene Sammlung folder: 

nälezy die königl. Feitftellung der in der Kandesordnung mangeln- 

den Normen durch koͤniglichen Ausfpruch erfolgt fein wird, nad) 

den Stadtrechten jndicirt und nicht bloß auf den Wortlaut, 

fondern auch auf den Grund des Geſetzes (die rationes legis) 

eingegangen werden folle. 

Weiters wurde verordnet, daß Tünftig auch über die Gebühr 

des Nugensentgangs, mie aud) des Schaden- und Koftenerfages 

in den über die Hauptfache zu erlaffenden Urtheilen der Ausſpruch 

erfolgen, und von dem Schadenrechtshofe über nichts anderes als 

über die dort zu liquibirende Höhe ber Schäden, Nutzungsentgänge 

und Unfoften verhandelt und das Erkenntniß gefchöpft werden folle. 
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Endlich follten Parteien und deren Vertreter (Brocuratoren), Strafen filr 
welche ohne alfe rechtmäßige Urfache muthwilligerweiſe ihre Gegner Stwinuch— 

zum Proceſſe nöthigen, nicht nur in den Erſatz der Schäden und er. 

Koften verfällt, fondern auch mit der Muthwillensftrafe (poena 

temere litigantium), die bei Civilfachen in, dem Fisco zur Erhal⸗ 

tung bes Juſtizweſens zufließenden, Geldbußen, bei armen Klägern 

nnd in Eriminalfällen aber in Gefängniß ober fonftigen extraordi- 

nären Strafen zu beftehen hatten, geahndet werben, Die ordinäre 

Muthwillensftrafe wurde durch Nov. decl. B. b. XXX auf 6 

Procent des Streitobjectsbetrages bemeffen und folche konnte durch 

Pragmatik vom 17. Auguft 1751 bis auf 12 Cpt. der Streitfumme, 

wovon bie Partei die eine, der Advocat oder Procurator aber bie 

andere Hälfte zu entrichten hatte, gefteigert werden. *) 

Die vorftehenden ausführlichen Berfahrensporfchriften wurden 

fofort von der Landesordnung in ein bündiges mit den Formula- 

rien (Notuln) für ausgefchnittene Zettel, deren Beantwortung, Kla⸗ 

gen, und deren Vorbefcheidung ausgeftattetes Geſammtbild von E. I 

bie E. XX zufammengeftellt und nad) Vollendung der hieher, mit- 

telft der Abfäpe F. VIII bi8 LXXXIII eingefchobenen Abhandlung 

über die anderen Landes- und königl. Gerichte niedern und höhern 

Nanges und den weiteren Inftanzenzug, von welchen wir ſpäter 

das Nöthige berichten werden, ber Ereentionsproceh von 6. I 

bis H. VII incl. behandelt. 

Ger Gang desjelben war im Wefentlichen mit der in ber II. 
Beriode beichriebenen Procedur gleichartig, jedoch müſſen nichts« 

deſtoweniger nachftehende bedeutende Abweichungen regiftrirt werden. 

1. Wurde durch G. I die früher in der Regel verboten ge- Abänderun: 

wefene Abtretung zugefprochener oder erftandener Rechte ganz frei: en 

geftellt. tionsproceß 
2. Iſt in @ IX bie Hilfeleiſtung bes kgl. Militärs, 

wenn das Aufgebot in einem oder in zivei Kreifen zur Ueberwindung 

der Wibderfetlichteit eines Executen unzureichend fein follte, zuge« 

fihert, und ift bei Nichtfolgeleiftung dem Aufgebote zur Erecutiond- 

Durchſetzung Jedem, nebſt Verluſt der Ehre, die-Beftrafung nad) 

1) Geſetzſammlung Maria Therefias I. Band, Seite 303- 307. 

17 
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ber Norm, als ob er ſich nicht zum SKriegsaufgebote ftellen würde, 

angedroht worden. 

3. War bei erwirfter Pfändungs- und Abſchätzungsbewilligung 

der Erecut ut G. XXI fchuldig, feine Mobilien vermittelt eines 

förperlichen Eides anzuzeigen und vorzuweiſen. 

4. War e8 dem Ereeuten bei erwirkter Realerecution zeuge 

Gi. XXIII freigeftellt, da8 erecutiv abgefhätte Gut binnen 8 Wo⸗ 

— 

— 

hen, und nach Nov. decl. F.f. V., ebenfo die Mobilien binnen 6 

Wochen, aus freier Hand oder mittelft öffentlicher Zeilbietung zum 

Behufe der Bezahlung feines Gläubigers zu verkaufen; erfolgte 

dieſes nicht, fo mußte nach weiteren 14 Tagen dem Erequenten_bie 
Einführung in das Eigenthum (poslednd panovänj) ertheilt und 
durch einen Kammerling in Vollzug gebracht werden; bei Mobilien 

durfte der Exequent die Mobilien im Schatzungswerthe mc nach feiner 

Mahl bis zur Forderungsdedung oder auf Abſchlag übernehmen. 

— 5 Wurde bezüglich der, auf Einführung durch ben Kämmer—⸗ 

ling im alle der Nichteinhaltung der Zahlungsfrift errichteten, Ver⸗ 

ichreibniffe auf ein Gut des Schuldners, die eingeriffene zu ftrenge, 

ja meift wucherifche Auffaffung und Uebung, daß der Gläubiger 
bis zu feiner Befriedigung zu dem vollen Genuffe der Gutsein- 
fünfte ohne Rückſicht auf ihre Größe berechtigt fei, ſchon durch 

@. LI. der 2. Ordg., deutlicher aber noch durch Nov. decl. F\f. 

X et XI abgeftellt, und verfügt, daß der die Höhe ber gefetli- 

hen. Zinfen des erequirten Capitals überfteigende reine Gutsertrag 

auf Abfchlag der erequirten Geldfumme nebſt Zinfen und Koften 

zu berechnen ſei, welche Verfügung fo ziemlich den gegenwärtigen 

Beſtimmungen über Erecution durch Seqneftration gleihgefommen ift. 

6. War durh G. XXXVII zum Arreftorte für eine ger 
ftecte und zum Antritte der Schuldhaft bei dem Obriften Burg⸗ 

grafen fich anmelbende Weibsperfon ein abgefondertes Gemach im 

prager St. Georgsflofter beitimmt worden. 
7. Wurde die Strafe für denjenigen, welcher gegen eine 

Executionsführung oder Stedung einen Proteit (odpor) erhoben 

hatte, und damit fahfällig wurde, zufolge @. XX und G. XLI 

auf den fünften Theil der Erecutionsfumme, welcher nebjt derjelben 

dem Erequenten zu entrichten war, feſtgeſetzt. . 
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8. Wurde die ehemalige Unehrlichkeitserflärung auf Lebens- 

zeit gegen denjenigen, welcer feine Verpflichtung bei Ehren und 

Glauben, fih zur Haft zu ftellen, nicht erfüllte, und deshalb bei 

ber ämtlichen Verhaftung in die Daliborfa einzuferfern war, durch 

GXLIV dahin ermäßigt, ba „der Unehrlichkeitsbrief nur bis zu 

der geleifteten vollen Befriedigung des Gläubiger die Giltigkeit 
zu behalten habe. 

9. Wurde die fonderbare Begünftigung in @. XLVI et XVLII 

für denjenigen, welcher wegen ber Forderung eines Iuden geſteckt 

worden, begründet, daß derjelbe, obgleich ein wegen Forderung eines 

Chriften Verhafteter zeuge @. XLV nur über Bewilligung des 

Burggrafen den Thurm, um zur LZandtafel oder zum Gerichte zu 

gehen, verlaffen durfte, — ohne befondere Ausgangsbewilligung 

ermächtigt gewefen ift, wenn mehrere Häftlinge im ©efängniffe 

foßen, jeden zweiten Tag, wenn er aber allein innefaß, täglich 

bis in des obriften YBurggrafen Haus oder bis zum Thor, wie and) 

zum Eſſen und Trinken in ein Haus des Schloßbezirkes zu gehen. 

Endlich 

10. wurde durch H. VII die auf der ſubſidiariſchen Anord⸗ 
nung des A. LVI der Stadtrechte gegründete Ermächtigung eines 

Glaͤubigers, welcher ſich fruchtlos an den Herrn eines Unterthans 
oder an den Stadtrath eines Bürgers um rechtliche Hilfe und 

Erecution verwendet hatte, andere Unterthanen diejes Herrn, oder 

Mitbürger jener Stadt zu arreftiren, gänzlich abgeſchafft, und 

verordnet, daß der die Juſtiz vermeigernde oder die rechtliche Hilfe 

nicht gemwährende Herr oder Stadtrath hiermegen zu Recht, Red 

und Antwort zu geben fchuldig, und bei hergeitelltem Beweiſe der 

Sufttzdenegirung nebft Erftattung der Schäden und Koften zur 

Zahlung bes Zweifachen des Betrages, welchen der belangte Haupt- 

fhuldner zu entrichten gehabt hatte, verurtheilt werden jolle. 

Eine ganz eigenthümliche Erfcheinung am civilgerichtlichen Hori- 

zonte der 2. Hälfte unferer III. Periode war die Einführung von 

gerichtlichen Stillftäuden, (Moratorien, böhm. Prirodi genannt), 

das ift der Geftattung einer allgemeinen Zahlungsfrift-Erwelterung 

bezüglich fälliger Capitalsforderungen auf eine beftimmte Zeit, 

während welcher zwar die Liquidität und allenfall8 auch die Sicher⸗ 
17* 

Morato: 

zien. 
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ftellung gines Geldanfpruches bei Gericht ausgetragen, aber Feine 

Execution bei Nichtzahlung ertheilt werden durfte. Diele gefeh- 

liche Begünftigung der Schuldner war durd die während der Dauer 

des 3Ojährigen Krieges eingeriffene ſchuldloſe Verarmung des größten 

Theiles der adelihen, bürgerlihen ynd unterthäntgen Bevölkerung 

hervorgerufen, deßhalb auch auf dem Landtage vom Jahre 1636 1) 

zuerft auf 2 Jahre befchloffen, und dann auf den fpäteren Land⸗ 

tagen bis zum Jahre 1651 inclus. erweitert worben ?). 

Bon der Wohlthat des allgemeinen Moratoriums wurden 
jedoch gleich bei deffen erfter Geftattung, wie auch bei den Erſtrek⸗ 

fungsbefchlüffen ausgenommen: abgeläugnete und Steuerſchulden, 

Leiftungen an den Staat, an Kirchen, Fundationen, Spitäler, 

Zahlungen von Zinfen, Geldftrafen, Alimenten, Wittwen- und Wai⸗ 

fenverforgungsgeldern, Depofiten, Leihfachenausfolgung, Berichti⸗ 

gung von Gefellichaftsgemwinnftantheilen, Beftandgeldern, Wechjel 

und Erbichaftsforderungen, endlich die nach der Moratoriumskund⸗ 

machung contrahirten Schulden. 

Diefe Abmeihung von dem Wege der ftrengen Gerechtigkeit 

gab in der Folgezeit die Veranlafjung zu Anfuhung und Erwirkung 

von Specialmoratorien für einzelne phyfifche und moralifche Ber 
fonen durch Gnadenacte der Monarden. 

Da fih die Anfuchungen um Gnadenmoratorten fpäter all- 

zuſehr häuften und viele Mißbräuche bei derlei Begünftigungs- 

erwirfungen eingetreten waren, fo wurde durch Pragmatik vom 

28. Juli 1704 der Vorgang für Moratoriumsanfuhuugen?) dahin 
regulirt, daß folche bei der Perfonalinftanz des Bewilligungs⸗ 

werbers eingebracht, mit dem Activ- und Paſſivſtandsausweiſe belegt, 

hierüber die Gläubiger einvernommen, die Inventur und Beforgung 

des Mobiliarvermögens burch einen Curator eingeleitet, und dann 

erft der Verhandlungsact an die böhm. Hoffanzlei zur Einholung 

der höchſten Entſcheidung geleitet werden jollte. 

1) Landtagsſchluß eingetragen im Quatern Sndmäv Lerwenf Wr. 6, Fol. D. 

28 et sequ. 

2) Landtagsſchlüſſe in demfelben Duatern Fol, K. 9, dann in dem folgenden 

Duatern Snömärv Nr. 7, Fol. A. 31 bie B. 7. 
8) Weingartens ober Seite 648. 
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Der vorwärts befchriebene Verhandlungs-Proceß erfter In⸗ Verhand⸗ 
. . lungsprv⸗ 

ſtanz in Streitſachen war durch Verfügung der 8. 8. F. XVIII, —** 

XLII, XLIV bis XLVII, L et LXXI der Landesordnung für peren Ge: 

alle landes⸗ und koͤnigl. Gerichte mit geringen Abweichungen, richten. 

von welchen bei der Beſprechung der einzelnen Arten derjelben, wie 

auch der bürgerlichen, dann der Dominicalgerichtshöfe eine kurze 

Erwähnung gefchehen wird, vorgefchrieben. 

Um einen möglichſt anfehaulihen Begriff von dem fo eben be» 

fchriebenen Verfahren zu erlangen, wird dem geneigten Lefer ange» 

rathen, den vom Grafen Iohann Anersperg in feinem Commentar 

zu Balbins Liber curialis C. VI gelieferten Abdrud eines inro- 

tulirten Proceſſes jener Zeit durchzulefen . 

Der Gang der Berufung an höhere Gerichte ift von F. Verufunge 
LXXIH bi8 LXXXII, dann durch fpätere Refcripte*) in nad: pr 
ftehender Art geregelt und hiedurch deshalb ein großer Fortſchritt ziate, 

im ©erichtswefen gemacht worden, weil in früherer Zeit gegen bie 

Urtheile de8 größeren Landrechtes Fein Rechtsmittel beſtan⸗ 

den hatte. 

. In den von der Reviſion und beziehungsmeife von ber Appel⸗ 

lotion nicht ausgenommenen Fällen, welche legtere sub F. XLVI 

jpecifieirt werden, nämlich daß feine Berufung 

a) gegen peinlihe Urtheile, außer der Nullitätsbefchwerbe, 

b) gegen Beiurtheile, c) Erecutionsertheilungen, d) erftandenes 

Recht, e) verbriefte Schulden, f) bei verftrichenem Revifionstermin, 

g) bei bereits erflärter Urtheilsanerfennung, und h) bei, den Be: 

trag von 300 Schod böhmifcher Grofchen nicht überfteigenden 

Streitobjecten ftatt finde, mußte die Reviſions-Geſtattung bin- 

nen zwei Monaten bei der böhm. Hoflanzlei Tchriftlid mit Ans 

gabe der Beſchwerdgründe angefucht, und hierüber die kön. Reſo⸗ 

Iution eingeholt worden; fiel biefe auf Zulaffung ber Revifion 

aus, fo hatte der Nevidirende nicht nur den 7. Theil des Streits 

betrages, welcher im alle der Urtheilsbeftätigung bem Fisco zur 

Erhaltung des Juſtizweſens als Surumbenzftrafe verfiel, bei 

1) Siehe Band I. von Seite 44 bis 70. 
2) Botente vom 9. Auguft 1688 und 7. Jäner 1712, Weingartens, Coder 

Seite 524 und 697. 
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Gericht zu erlegen, oder zu verbürgen, ſondern auch das Jura- 

mentum calumniae, daß er nämlich nur zur Steuer der Gerech⸗ 

tigfeit und nicht zur Hinausziehbung des Streites — u 

in Nov. decl. D. d. XII vorgefchriebener Formel zu 9 

Die durch die Landes⸗-Ordnung F. LXXXII a 
Seftattung einer Revifionsfchrift = Beantwortung n | | 
das Revifionspatent vom 9. Auguft 1688 abgeitelit '). 

Zur Erledigung der zugelajfenen Revifionen b 

gegen da8 Ende unferer III. Periode Fein eigenes 

und bleibender Gerichtshof, fondern e8 wurde zeuge A 

von Fall zu Fall durch den König eine Commiſſion 

jtens neun Perſonen aus den vornehmften Juſtiz⸗ uı- 

Räthen zur binnen ſechs Wochen zu fällenden Entſchi 

Nevifionsfache in den Amtslofalitäten der böhm. ü 

zufammengejeßt. 

In gleiher Art durften nad dem Schlußſatze biefes Artikels 

auch Revifionen gegen Urtheile des Kanımer- und Hofrechtes zu⸗ 

gelajjen werden. 

Erft unter der Regierung der Raiferin Maria Thereſia wurde 

für Entfcheidung von Reviſionen ein eigener Gerichtshof in 

Wien errichtet, von welchem bei der Beipredung der Berufungs- 

Inftanzen ein bündiger Abriß gegeben werden wird. 

Dbgleih zur Vereinfachung und Verbefferung des Civil⸗ 

gerichtsperfahrens ſowohl bei den Landes» und Föniglichen, als 

auch bei den ftädtiichen und obrigfeitlichen Gerichten, theils durch 

die Novellen Ferdinands III. von B. b. VI bi C. c. V incluſ., 

theil8 durch einzelne in Weingarten Codex und den Fortfegungen 

desfelben vorkommende einzelne Refcripte der nachgefolgten römi⸗ 

[hen Kaifer und böhmifchen Könige manches Gute und Zweckmä⸗ 

Bige eingeführt worden war, fo hat doc das größte Verdienſt 

um bie Vereinfachung und Abkürzung des Eivilprocefies bie Kai- 

ferin Maria Therefia, welche mit NRefcript vom 6. April 1752 

die längfte Dauer eines Schuldenarreftes auf 3 Jahre reftringirt 

hatte ?), durch die am 23. Jäner 1753 erlaffene, den Titel fail. 

D Weingartens Coder Seite 524 und 525. 
2) Siehe Appell. Refcriptenbuh Nr. VOL. ab 1749 Seite 586. 
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kön. neue Procekordnung führende Pragmatit ſich erworben ), Maria 
welche aus 23 weitläufigen 16 Zolioblätter füllenden Artikeln be- 

fteht, nämlidy: für die Landes- und kön. Gerichte: 

Art. I von den Pflichten der Advocaten und Procuratoren : 

8. 1. von Ahndung derjelben bei BProceß » Verzögerungen und 

Unredlichfeiten, 

$. 2. von den Honorarien und Palmarien derfelben, 

8. 3. von der Entrichtung und Cintreibung der gerichtlichen Zaren 

bei denfelben; 

- Art. I. 8. 1. von der Caution für Schäden und Koften; 

Art. III. von den Eühnhandlungen; 

Art. IV. von den Hauptjägen; 
8. 1. was bei der Stellung ber Hauptfäge zu beobachten, 

$. 2. von Inftruirung derfelbelben bezüglich des Beweiſes; 

Art. V. von den Dilationen, 

$. 1. wie folde den im Lande befindlichen Parteien zu er- 

theilen, 

8. 2. von den, den aufer Land befindlichen Perfonen zu gön⸗ 

nenden Delationen, 

8. 3. von ben außer dem Orbinariproceß zuläffigen Delationen, 

$. 4. von übereinfünftlidhen oder folchen Friſten, welche Parteien 

oder ihre Rechtsfreunde einander ertheilen; 

Art. VI. von Exceptionen, Delationen und Incidentalproceſſen, 

Art. VII von Recognoscirnng der Briefe und Siegel, 

Art. VII. von dem Beweis durch Zeugen und den Wei- 

funysproceß ; 

Art. IX. von der Acteninrotulation und Sentenzpublication ; 

Art. X. von den Remediis suspensivis et devolutivis; 

Art. XI. von Liquidirung der Gerichtsſchäden und Unkoſten; 

Art. XII von ber Erecution, 

8. 1. von der Berfonalerecution, 

8. 2. von der Realexecution 

für die bürgerlichen Gerichtsbehörden; 

1) Borfindig in beiden Landesſprachen abgefondert gebrudt in den Archiven 
bes Quberniums, Appell. Gerichte und prager Magiftrats. 
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hoben, zu defjen Reglung nicht nur in der vernenerten Landes» 
ordnung ein eigenes Capitel mit der Ueberſchrift von den Procu⸗ 
ratoren von B. XLVII bis LX gewidmet, fondern auch jpäter 

ausführliche Normalien erlaffen worden find, nämlich: 

1. Die Novelle Bb. I bis IV, gemäß welcher verordnet wurde, 

dag nad) Vorſchrift der Zandesordnung B. LX bei den Ober» und 

Untergerichten geſchworene Procuratoren und Advocaten, von welchen 

eritere zur Annahıne von Generalvollmadten und Anwaltſchaften, 

legtere aber bloß zur Necdtshilfeleiftung in einzelnen Fällen befugt 

geweſen zu fein fcheinen, zu beftellen und felbe nach den vorge» 

ſchriebenen Formeln zu beeiden feien, welchen obliegen wird, die bei 
Gericht einzubringenden Schriften Ind Supplifen mit zu unter 

fchreiben. 

2. Die Declaratoria über Novella Bb. IV ddto. 7. Mai 

1650, durch welche die Annahme einer von einem becideten Pro- 

curator oder Advocaten nicht mitgefertigten Schrift zu Gericht ver- 

boten, und diefen die Unterjchrift einer Eingabe, die fie nicht ver- 

faßt haben, bei arbiträrer Strafe unterfagt worden ift. 7) 

3. Die Declaratoria vom 14. Dec. 1652, daß bei der kön. 

Hoffanzlei 12 Advofaten und 6 Prochratoren, dann bei den Fön. 

pragerifchen Inftanzen 42 Advocaten und 18 Procuratoren ange- 

ftellt und beeidet werden, und dann daß alle dieje Advocaten gra⸗ 

duirt fein jollen. ®). 

4. Das Refeript dio. 10. Iuni 1676, daß den Armen ex 

officio Vertreter aus den neu angehenden (neuangeftellten) Ad» 

pocaten zuzutheilen feien ?), 
5. Das Refeript vom 10. Sept. 1714, durch weldjes bie 

Bornahme einer rigorofen Prüfung mit den um erledigte Procu⸗ 

ratoren= oder Advocaten-Stellen einfchreitenden Competenten durch 

eine von der Statthalterei unter Beiziehung von Räthen der Fön. 

Appellationsfammer und Landtafelbeamten zufammenzufeßenden Com⸗ 

miffion angeordnet, und dann erft die Erjtattung bes Beſetzungs⸗ 

vorfchlages mit Angabe der bei diefen Prüfungen wahrgenommenen 

1) Weingartens Coder Seite 274, 
2) Ebendort Seite 299, 

3) Ebendort Eeite 420. 
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theoretifchen und praftiihen Qualificationen der Candidaten zuläf- 
fig erfannt worden ift '). . 

6. Das Hofrefcript vom 24. October 1767 °), dem zufolge 

die Zahl der Abvocaten in ber Stadt Eger auf vier feftgefett 

worden iſt. 

7. Für die von jeher beftandenen kön. PBrocuratoren wurden 

im Laufe unferer III. Periode mehrmal ansführlihe Juſtructio⸗ 

nen, dann befondere Weifungen erlaffen, und zwar: 

a) vom 18. März; 1630 ?), 

b) vom 8. Mär; 1639 ®), 

ec) vom 15. November 1644 °), 
d) vom 13. Auguft 1658 ©), 

e) vom 15. Yäner 1681 7), 
f) vom 2. April 1681 ®), 

g) vom 16. December 1698 9), 
h) vom 28. Feber 1720 19), 
i) im Normalpateni der Jurisdictions⸗Regulirung zwifchen 

den Militärs und Civilftellen ddto. 14. Sept. 1745, 8. 26 11), 

k) Verordnung vom 6. Auguſt 1766 19), durch welche zur 
Publication gelangten Normative die Fön. Procuratoren angemies 

fen worden jind, das Fön. Intereffe in Fiscal:, Straf-, Fällig- 
keits⸗, Lehens⸗, Crida⸗, Wucher⸗, Freifaffen- und Freibauernfahen 

zu wahren, Adels- und Standesanmaſſungen zu ahnden, bei öffent⸗ 

fihen Verbrechen, wo kein Kläger auftreten Tonnte oder mollte, 

von Amtswegen als Kläger aufzutreten, die Appellationsfammer in 

1) Weingartens Coder Seite 717 und 718. 

2) Im Appellationg-Refcriptenbuch Nr. XI. Fol. 285. 

3) Meingartens Coder Seite 144, 145 und 152, 
4) Ebendaſelbſt Seite 1883. 

5) Ebendort Seite 235 und 236, 
6) Sleichfalls dort Seite 327. 

„ n „ 455. 

8) ” U "” 458, 

9) n =» 620. 
10) „ . 680. 
11) Geſetzſammlung Maria Therefias I. Band, Seite 24. 
12) Ebendort V. Band, Seite 77. 
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Sprudfällung verrichtet, und zwar bis zum Negierungsantritte der 
Kaiferin Maria Therefia, welche durch Referipte vom Sahre 1749 !) 

ſowohl die königl. Statthalterei als auch die böhmifche Kanzlei 

aufgehoben und dafür die Repräfentation und Kammer in 
politico eingeführt hatte. Für die bei den foeben genannten 

aufgehobenen Behörden behandelt gewordenen, und aud) für andere 

wichtige Sudicialfachen wurde ein eigener, aus einem Präfidenten 

und mehreren Beifigern bejtehender Gerichtshof unter der Benen⸗ 

Consessus nung Consessus in causis summi principis et commis- 
in causis 

summj sorum errichtet, deſſen cum derogatione omnium instantiarum 

principis beſtimmte, fpäter aber dennoch theilweife der königlichen Repräfen- 

et commis- tanz untergeordnete Gerichtsbarkeit mit Reſcript vom 20. April 

Sompeten; 1751?) feftgeftelit, jpäter aber noch verfchiedenartig erweitert wor⸗ 

diefes Ge» den ift. Vor diefen höheren Gerichtshof follten gehören: 

richts hofes. 1. Die Rechtsſtreite in Cameral- und andern Geſchäftsſachen. 

2. Die Wucher⸗, Bartiten- und Sattlungs-Angelegenheiten, welche 

fonft nah F. XXIV der Landesordnung zu dem größeren Land⸗ 

rechte gehörig waren. 

3. Die minderen Jagdverbrechen auf der königl. Reſervat-⸗Jagd⸗ 

barkeit um Prag und auf den Cameral-Herrichaften. 

4..Contrebandfahen in Berufungsfällen gegen die von ben 

königl. Gefällen-Adminiftrationen gefällten Notionen. 

5. Alle das königl. Intereffe active und passive betreffenden 
Biscalflagen ?). - | 

6. Die Bedrüdungsfälle der Unterthanen und Schugunterthanen®). 

7. Rottoftreitigfeiten wegen Einfägen in und Collectirung für 
ausländifche Lotterien °). 

8. Die Fälligkeiten und Brivationsfälle bei böhmischen Zehen®). 

1) Siehe Appell. Refcriptenbuh) vom Jahre 1749 Nr. VIL Seite 276, 282, 
329 und 412. 

2) Im Gub. Ardiv sub Nr. 1150 der Normalien. 
8) Reſeript vom 17. Mai 1752, Weftenberg IL Band, Seite 1214 und Appell. 

Reſeriptenbuch Nr. XI. ©. 651—59 im Gub. Archiv u. Norm. Copienbud). 
4) Reſeript vom 24. März und 18. December 1753. 

5) Patent vom 13, November 1753, $. 5. Siehe Gefekfamminng Maria The⸗ 

vefias Baud I., Eeite 317. 
6) Patent. 17. März 1753. Siehe Gub. Archiv und Copialbücher der Norm. 
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9, Die Selbftverftüämmlungen, um der Refrutenftellung zu ent- 

gehen '). | 

10. Die Abfahrtsgeldftreite ?). 

11. Die Stempelangelegenheiten ?). 

12. Die Rechtshändel der türkifchen Unterthanen als Kläger 

oder Gellagte 9). 
13. Die Verhörung der ©eiftlichen, Adelichen und anderer 

Honoratioren in Contrabandfaden °.) 
Diefer größtentheils für Fiscalfachen beftimmt geweſene Landesgu⸗ 

GCaufalgerihtshof wurde nach Ummandlung der Repräfentation und 

Kammer in das mit NRefeript vom 22. Suni 1763°) organifirte 

Landesgubernium mit diejer Landesbehörde vereinigt und verblieb 
in diefer Verfaffung bis zum Schluffe unferer III. Periode. 

Zurüdfehrend zur weitern Beiprehung des Inhaltes der vern. 

Landesordnung bezüglih des Verfahrens in peinlichen Angele⸗ 

genheiten, und daran knüpfend die durch die fpätern in diefer Be- 

berniums 

rrichtung 

Das Ver⸗ 
fahren in 

peinlichen 
ziehung während ber III. Periode erfolgten Abänderungen, muß vor Angelegen- 
Allem hervorgehoben werden, daß nach ben in dem Kapitel von heiten be 

Griminalfadhen von R. I bis V vorkommenden Vorjchriften der 

Grundfag des amtswegigen Verfahrens bei, auf was immer für 

eine Art, ja felbft blos durch ben Ruf, zur behördlichen Kenntniß ge⸗ 

fangten verbrecherifchen Handlungen als Regel angenommen, daher 

der früher mit wenigen Ausnahmen gejeglich und üblich geweſene 

acenfatorifche in den inguifitorifchen Proceß in peinlichen Sachen 

abgeändert worden fei. 

Es wurden nämlich die vorzugsweife zur Leitung der Polizei- 
angelegenheiten nach dem Inhalte ihres sub A. XLVIII formus 

lirten Eibes berufenen Kreishauptlente verpflichtet, auf alles, was 

in ihren Kreifen, gegen des Königs, des Neiches und der Privaten 

1) Batent vom 26. Juni 1753. Ebendort. 

2) Patent vom 20. April 1755 und 16. Jäner 1756. Ebendort. 
3) Circular vom 23. December 1765. — Gleichfalle. 
4) Hofbecret vom 16. Juni 1768 rerp., Regelament fir türkifche Unterthanen 

8. 9, Geſetzſammlung Maria Therefias V. Band, Seite 328 -836. 
5) Hofentſchließung v. 8. April 1778, Geſetzſamm. M. Thereſias VII. Bd., 5.191, 

6) Siehe Appell. Rorm. Buch von 1759, Nr. X. pag. 429, und Gubernialarchivs 

Copialbuch ber Hofrefcripte pro 1753, pag. 62 bis 70. 

treffende 

Abändes 

rungen. 
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Sicherheit gereichen könnte, fleißige Aufſicht zu führen, auf Gottes⸗ 

läſterer, Landesbeſchädiger, Abſager, Todtſchläger, Falſchmünzer und 

andere Uebelthäter ein wachſames Auge zu haben, Miſſethaten 

möglichft zu verhindern, hiedurch bewirkte Gefährlichkeiten möglichſt 

abzuwenden und bie Thäter zur Haft zu bringen, falls jedocd deren 

Ergreifung auf frifcher (handfefter) That nicht bewirkt werden 

Könnte, nach Erhebung des Thatbeftaudes die Verfolgung derjelben 

einzuleiten und den Informationsproceß an den König oder deilen 

Statthalter zur Berfügung der Nothdurft durch den königl. Pro- 

enrator zu ſenden; falls fih jedod ein Kläger angebe, demſelben 

zur Einziehung von Kundfchaften und Erhebungen alle Beförde- 

rung angedeihen zu lafjen. 

Gleichartige Obliegenheiten wurden aud ben Grundherren, 

auf deren Gebiet Verbrechen begangen wurden, auferlegt. 

In dem Gapitel von dem peinlihen Geriht und von der 

fharfen Frage (Zortur) wurde sub R. VI Jedermann, welcher 
einen Webelthäter gefangen genommen, angewiefen, denfelben ent⸗ 

weder an ben Kreishauptinann oder an das näcjitgelegene Hals 

gericht oder in eine königl. Stadt mit einer gehörig motivirteu 
Species facti (gründlicher Information) einzuliefern, allmo er den⸗ 

jelben binnen 14 Tagen anzuklagen hatte; that er dieß nicht und 

waren aus dem mitgetheilten Thatbeſtande zureichende Inzichten 

hervorgehend, fo hatte der Gerichtöherr bei dem Appellationsrathe 

die Belehrung (Belernung) einzuholen, ob er den Verhafteten ent⸗ 

laſſen oder ex officio gegen ihn verfahren folle. 

Gemäß R. VII follte Niemand, der fi) auf eine Verautwor- 

fung berief, ohneweiters zur Tortur verurtheilt werden, und wenn 

bieß dennoch von einem Halsgerichte gefchehen wäre, ftand ihm die 

Berufung zur königl. Appellation offen, auch war burg A. VIEH 

vorgefchrieben, daß in allen nur einigermaßen zweifelhaften Fällen 

die Anwendung der Tortur nur nad) vorläufig von der königl. 

Appellation eingeholter Belehrung zuläſſig fein folle. 

Durh R. X wurde der, in Folge der Beitimmung der alten 

Landesordnung, wegen Confrontirung einer von einem Inquifiten 

in der- peinlihen Frage al8 Urheber oder Theilnehmer befchuldigten 

Herrens oder Nitterftandsperfon mit jenem, eingejchlichene Ge⸗ 
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brauch, daß diefelbe bei der neuerlihen Torquirung des fie bes 

Ihuldigenden Inguifiten anwefend fein, unter der Leiter ftchen, and) 

der Hinrichtung derfelben beimohnen mußte, und wenn fie ihre 

Unfchuld bei der nächſten Landrechts-Seſſion nicht ausführte, für 

einen Ürgichter erklärt wurde, als zu Hart dahin abgeändert, daß 

die inculpirte Standesperfon mit dem Inquifiten vor deſſen neuer- 

fiher Torquirung confrontirt werden, und wenn ber Inquiſit bei 

der Befchuldigung bliebe, auch darauf bei ber Hinrichtung verftürbe, 

— in vorfichtsweifen Verhaft genommen, und das Verfahren mit- 

telft lage des königl Procurators gegen felbe eingeleitet werden 

folle, damit kein Böfewicht umgeftraft verbleibe. Wenn aber inner- 

halb ſechs Wochen nad) der Hinrichtung des die Standesperfon 

beſchuldigenden Verbrechers weder ber königl. Brocurator noch fonft 

Jemand den bezüdtigten Inculpaten anklagen würde, fo follte nad) 

R. XII derfelbe des Verdachtes los und ledig fein. 

Zufolge AR. XIV war überhaupt die Anklage gegen eine Schriftliche 
Standesperfon wegen Verbrechen fhriftlich anzubringen, dem Be⸗ ge 
ichuldigten zur Gegennothdurft auf 6 Wochen zuzuftellen, und wenn —— 

Kläger nicht ſogleiche Entſcheidung verlangte, durch weiteren Schrife nen. 

tenwechfel wie bei Civilprocefien fort: und zu Ende zu führen. 

Durch R. XVIII war verordnet, daß wenn ein Uebelthäter weſchuldi⸗ 

in der peinlihen Frage auf einen Bürger Prags oder einen gung eines 
der königl. Städte ansgefagt hatte, hievon der Bürgermeifter ber und onen 

Stadt, wo ber Inculpat wohnte, zu dem Ende tn die Kenntniß Uebelthäter 

geſetzt werbe, damit fich derielbe feiner vergewilfern und feine 

Seftellung zur Confrontation veranlaffen könnte. Verblieb der Ins 

quifit bei der Konfrontation und Hinrichtung beharrlid auf der Be⸗ 

ſchuldigung, ſo ſolle dann entweder von der intereſſirten Partei 

oder von dem kaiſerlichen Richter bei dem Stadtrechte des In⸗ 

culpaten die Klage gegen denſelben eingeleitet, nad) dem Herkommen 

in diefer Stadt fhriftlih oder mündlich wider ihn verfahren und 

das Erkenntniß geichöpft werden. 

Nah R. XX war ein gütlicher Ausgleich über eine Uebel⸗ unzuläffig: 

that zwifchen ben Parteien unzuläffig. feit eines 

Gemäß R. XXII follte bei einer peinfichen Frage (das iſt aftlıhen 
Ausegleiches 

Criminal⸗Unterſuchung) auf dem prager Schloſſe anweſend ſein: 
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der Schloßburggraf mit ſeinen Räthen, und wen ſonſt noch der 

König oder das Landrecht hiezu abordnete. 

Zufolge R. XXIV bis XXVII follte jedes befugte Hals⸗ 
gericht aus gefchworenen Perfonen oder aus hiezu beeideten Be⸗ 

amten, dann einem Schreiber des Blutbanngerichtsherrn beftehen, 

der Beichädigte auf fein Begehren zum Verhör und zur Zorquis 

rung des Inquiſiten zugelaffen, und dem lebteren vor der Hinrid)- 

tung nicht nur auf fein Anfuchen die Beichte und Communion ge- 
ftattet, fondern auch derjelbe, wenn er dieß nicht begehrte, Hiezu 

durch geiftliche und weltlihe Ermahnung aufgefordert werden. 

Die Tetten drei Abſätze der Vorjchriften der Landesordnung 

über das peinliche Verfahren nämlih R. XXVII bis XXX ban- 

dein von dem Geleite, jener eigenthümlichen Inſtitution des Mit⸗ 
telaters, Traft welcher Semandem von dem Landesheren, in fpäterer 

Zeit auch von höheren und niederen Blutbanngerichten entweder im 

Allgemeinen oder wegen einer beftimmten Miffethat ein freies Ge- 

leite, d. i. die Befreiung von der Verhaftung, mit andern Worten 

bie Unterfuchung auf freiem Fuße und die Rückkehr an den Ort, 

wo er den Geleitöbrief zugeftellt erhalten Hatte, zugejihert worden 

tft; worüber bereits in ber alten Wladiſlaw'ſchen, Ferdinandeifchen 

und Dearimilianfchen Landesordnung, und zwar in Ietterer sub A. 
XXI, L. XXIII und S. IX bis XI, nicht minder in den Stadt- 

rechten von J. XLII bis XLV ausführlihe Beftimmungen vor- 

fommen, welche aud) größtentheils in die angedeuteten drei Abfäte 

ber vern. Landesordnung wieder aufgenommen worden find. 

Da weder die Novellen Ferdinands III. noch die Legislaturen 

Leopolds I. wefentlihe Beitimmungen über das Verfahren in Straf- 

fachen enthalten, fo übergehen wir zur Befprechung der neuen pein« 

lichen Halsgerichtsordnung Fojefs I. vom Fahre 17081). 

Durch Art. I. derfelben wird fowohl der aceufatorifche als 

aud) ber inquiſitoriſche Strafproceß für zuläffig erklärt, und dem 
leßtern, bei welchem der Richter — die Stelle des Klägere — 

Bertheidigers und Richters vereinigte, alle Miſſethaten, über bie 

1) Böhmifch und deutſch gedruckt in Prag bei Getabeffchen Erben 1708 durch 

den privilegirten Verleger Kafpar Johann Kopetz von Billenberg, in vielen 
Arhiven, dann in der Univerf.-Bibliothel vorfindig. 
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in den Rechten eine feſtgeſetzte oder dem Nichter heimgejtellte will» 

fürliche Strafverhandlung vorfömmt, zur Verhandlung zugewiefen. 

Nach Art. II durften nur die dur Verleihungen, Privilegien 

oder wohl hergebradhte Gewohnheit zum Blutbann berechtigten 

Gerichte als Zeichen ihres hohen Gerichts auf paflenden 

- Orten ihres rundes Galgen, Rabenftein, Pranger ꝛc. aufs 
richten, — die peinliche Gerichtsbarkeit hatten in den hiezu privi« 
fegirten Städten die Magiftrate, auf dem Lande aber ein aus dem 

Landgerichts- Verwalter oder Gerichtsamtmann und neun beeibeten, 

in peinlichen Rechten bemanderten gottesfürdhtigen und unparteiifchen 

Berfonen, dann aus einem wohlerfahrenen beeideten Actuar, Synbis 

cus oder Notar zufammengefegter Gerichtshof auszuüben. | 

Dur Art. III wurde beftimmt, daß wenn ein Kläger dur 

ordentlihe in zwei Exemplaren fchriftlih eingebrachte Klage gegen 

eine beitimmte Perfon als Thäter einer Mifjethat auftritt, die Ein- 

leitung des Inquifitions-Proceffes nicht nöthig jet, und letztere nur 

dann einzutreten habe, wenn entweder in der gejeglichen Zeit von 

6 Wochen feine lage eingereicht, oder von berfelben zwar abge- 
laffen, jedoch dem Fisco oder einer andern ex officio befteliten Per⸗ 

fon bie Fortfegung des peinlichen Verfahrens aufgetragen wor» 

den war. 

"Weber bloße Denunciationen konnte ut $. 6 diefes Artikels 
zwar bie Erhebung der angegebenen Inzichten eingeleitet, jedod) 

mußte in ber Regel dem Befchuldigten über fein Anlangen der 

Name des Denuncianten veroffenbart werden, und waren gemäß 

8. 12 die Zeugen vor Abgäbe ihrer Ausfage zu beeiden. 

Die weiteren Artikel IV bi8 XVI inclus. enthalten eine 

ziemlih vollftändige Strafproceßorduung, welche ansführlich zu 

ertrahiren die unferem Werke geſetzien Gränzen überfchreiten würde, 
es wird ſonach bloß überfichtlich bemerkt, daß nach Art. IV. 8. 3 

ein auf frifcher That betretener Verbrecher von Jedermann anges 

halten und handfeft gemacht werben durfte, jedoch binnen drei 

Zagen dem ordentlichen Halsgerichte überliefert werden mußte; daß 

ut Art. V 8. 1 der Thatbeſtand bei, von der Webelthat zurüd- 

gelajfenen, Merkmalen durch eine aus zwei Abgeordneten beite- 

hende Criminal⸗Commiſſion zu erheben war, daß zeuge 8. 12 der 



— 22 — 

Feierlich Zengeneid eines Iuden unter folgenden Feierlichkeiten abzulegen 
ar war: der Schwörende mußte nämlich mit Rod, Gürtel und Mantel 

ungen ber bekleidet, bedekten Hauptes mit an Stirn und linke Hand gebun- 
Juden. denen Gejeriemen, die aus der Synagoge geholte Gefeh = Rolle 

im Arme baltend, die für den Tall des Meineides höchſt fchauer- 

liche, nicht weniger als 28 Folio-Drudzeilen betragende, Flüche und 

Berwünfchungen enthaltende Eidesformel deutlich nachfagen, und 
fowohl vor als nad der Eidesablegung die Geſetzrolle füllen; daß 

gemäß Art. VI bei dem ordentlichen Verhöre des Iuquifiten ut 

8. 3 für den Fall des Geftändniffes eben fo wenig die Erlangung 

ber Gnade verjproden, als für jenen des Läugnens die Anwen 

dung der Folter (außer über Befehl bes Obergerichtes) angedroht 

werden durfte, daß” ſchon damals der Unterricht von Tanbſtum⸗ 

men bis zur Unterweifung in Leſen und Schreiben vorgeichritten 

gewejen fein mußte, weil 8. 6 angeordnet ift, einen Stummen, 

weicher fehreiben Tann, fchriftlich zu verhören, daß gemäß Art. IX 

8. 3 in peinlichen Fällen Sedermann, weß Standes, Würde und 

Welens er fein mochte, den Zeugeneid ſelbſt dann ablegen mußte, 

wenn ber Inguifit ihn bievon Loszählen wollte ; 

daß nah Art. XI 8. 1 das freie (fichere) Geleite, nämlich 

die Unterfuhung auf freiem Fuße bei der Unterfuchungs » Behörde 

anzufudhen, von derſelben diefe Bitte an bie kön. Appellations- 

fammer und von diefer gutächtlih an ben König durch die böh⸗ 

miſche Hofkanzlei einzufenden war; 

daß nad Art. XII 8. 1 und 3 im Inquifitions-PBroceffe erft 

nach dem Verhöre des Imguifiten und ber Zeugen dem Erjtern 
auf fein Verlangen ein erfahrener Rechtsfreund beigegeben werben 

burfte, mit welchem er fih im Beifein von ®erichtSabgeordneten 

befprechen, zum Behufe der Verfaffung einer Defenfionsfchrift bie 

Acten einfehen, und die Beweiſe feiner” behaupteten Unſchuld aus- 

führen laſſen konnte; 

daß nach Art XIII 8. 4 als beſondere Anzeigungen (Indicia) 
der Zauberei angeführt wurden, „der Beſitz von abergläubiſchen 

„Geſundheitsmitteln, verbotenen Büchern, Spiegeln, auf eine Ver⸗ 

„bündnig mit dem böfen Feinde hindentenden, mit ungewöhnlichen 

„Ziffern oder Zeichen gefchriebenen Zetteln, Todtenbeinen — ber 
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„Eintritt eines angedrohten nicht allerdings natürlichen Schadens, 
„bie Aeußerung einer übernatürlichen Wiffenfchaft zufünftiger oder 
„unbegreiflicher Dinge, Wahrfagerei, befondere Begünftigung 3. 2. 
„daß die Felder des Inculpaten grünen, Anderer dorren, fein Vieh 
„nußbar, Anderer verdorben war, ↄc., Anerbietung zu Lehrenerthei- 
„lung in der Zauberei, endlih Bewirkung von menſchlich unbe» 

„greiflichen Thaten, ale z. B. in der Luft herumzufahren 3c.,* daß 
zufolge 8.20 bis 25 desſelben Artikels die Ausfage eines Laftern- 

gehilfen nur dann für eine beweiswirlende (volllommene) Zeugen- 

ausfage geachtet werben dürfe, wenn 

a) auf eine Berjon ausgefagt wurde, von der man fi einer 

derlei Unthat verſichern Fönne, 

b) die Beichuldigung auf eine bloße Generalfrage erfolgt ift; 

c) die Ausfagen des Belennenden über Umftände, Zeit und 

Ort der That durch Erhebungen als wahr befunden wurden; 

d).gegen diefelben nichts, was foldye verwerflich machen könnte, 

hervorgelommen, und 

e) der Ausfager auf feiner Angabe bis zum Tode beharrlich 

verblieben ift, endlich 

daß ut 8. 29 und 30 die fogeartete Ausfage zweier Compli- 

cen gegen den Dritten eben fo wie die Angaben zweier untabelhafs 

ten Zeugen vollen Beweis wirken follen mit alleiniger Ausnahme 

bei dem Laſter der Zauberei, wo die Ausfagen der Complicen 

allein wegen foviel unterlaufenen Betrugs und durch Liſt des Sa- 

tans angefponnene Unmwahrheit, weder zur Anwendung ber Tortur 

noch zur Berurtheilung hinreichend ſein follen. 

Delangend den von der Tortur oder ſcharfen Frage handeln- 

den Art. XVI fanı nicht unterlaffen werden zu bemerken, daß Die 

Anwendbarkeit des Reinigungseides (juramenti purgatorii) bei 

wohlverhaltenen Perjonen, und nicht die Höhe eines halben Be⸗ 

weifes erreihenden Verdachtsgründen beibehalten, die Verhängung 

der Folter bei übel berüchtigten Berfonen nicht fogleich, fondern erft 
nach, bei dem Obergerichte angefuchter, Belehrung zuläffig erflärt, 

und rüdfichtlih des Wann und Wie ihrer Anwendung fehr Fuge 

und gemäßigte Mafregeln angeordnet worden find, morunter die 

Erimirung fchwangerer Weiber, Kindbetterinen, Blödfinniger, Taub⸗ 
18 
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ftummer, Rafender und gefährlich Kranker, — dann in Amt und Wür⸗ 

ben ftehender Berfonen, als der kaiſ. kön Räthe, der Doctoren und 

Nobilitirten, außer den Fällen der Gottesläfterung und beleidigten 

Meajeftät, dann die Beitimmungen zu rechnen find, dag unmündige, 

alte, Schwache Leute mit der Torquirung nur geſchreckt, aber ſolche bei 

ihnen nicht angewendet, und überhaupt nur bei ſolchen Berfonen in 

Ausführung gebracht werden follte, welche nach ärztlicher Beſichtigung 

zur Aushaltung berfelben Törperlich geeignet befunden worden find. 

Die weitläufigen Borfchriften und Vorfichten bei Vornahme 

der Folterung werden wir übergehen, weil gottlob diefes gräuliche 

Mittel zur Wahrheitserforfchung noch vor dem Ende unferer III. 
Periode abgeſchafft worden ift. 

Da, wie bereit erwähnt worben, in dem Zwifchenraume von 

der kurzen Regierung Kaifer Joſeph J. bis zu der vierzigfährigen 

feiner Nichte, Kaiferin Maria ZTherefta glorreihen Andentens, in 

der Criminaljuftiz keine wmefentliche Veränderung geſetzlich vorge- 

nommen worden ift; fo fchreiten wir zur Kundgebung des Inhaltes 

der von diefer einfichtSvollen Regentin im Eriminal-Iuftizfache er- 

Iaffenen Beſtimmungen und Gardinalgefege. Die erfteren be 

Unterfus ziehen fih auf bie Unterfuchung der fogenanuten Öffentlichen 

dung der in statum publicum eingreifenden Verbrechen, namentlich der 

—— Majeſtaͤtsbeleidigung, der Tumulte, der Aufſtände in Reli⸗ 

durch die gionsſachen und Verleitung zur Irrlehre, der maſſenhaften 

königl. Re Auswanderung, ber Falſchwerbung, Münzfaͤlſchung, dann der 

praſenta- on Banden verübten Mordbrände und Straßenränbereien, — 
deren fummarifche Unterfuhung der Pönigl. Repräfentation mit 

der Weifung anvertraut worden ift, die Acten nad deren Boll- 

endung dem competenten Criminal - Gerichte zur Spruchfällung zu 

überfenden . Von den legteren kömmt zuerft zu befpredjen die fo- 

on genannte veruenerte eine gänzliche Umftaltung der bisherigen 
richtsecd- Dlutbanngerichte herbeigeführt habende Halsgerichtsordnung biefer 
nung Mm. wahrhaft großen Regentin vom 19. Auguft 1765 °%). Durch dies 

ereſias — 
Thereſi 1) Reſolutionen vom 23. September und 19. December 1762. Appell. Normal. 

Buch Nr. 8. Fol. 12 bie 185. 
3) Aborlide in beutfcher und böhmifher Sprache find vorfindig in allen 

Landesarchiven und insbeſondere in jenem des prager Magiſtrats. 
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felbe wurde, um die böhmiſchen Halsgerichte in eine volffomenere 

Berfaffung zu verfegen, verordnet, daß nebft den Magiftraten der —— 
prager vier Städte, der prager Univerſität und der Stadt nalgerichte. 
Eger vom 1. Jäner 1766 anfangend von allen in Böhmen be» 

ftandenen 384 Halsgerichten nur nachftehende meiſtens in ben Kreis» 

ftädten gelegene 24 Gerichtsorte zur Verwaltung bes Jus gladii 

beibehalten werden follen, nämlich : 

I. Im töniggräger Kreiſe 

a) Föniggräger Antheild von 30 Hals- 

gerichten nur jene zu . 

md 2. 2 ren. 

b) bidfchower Antheild von 25 nur 

jene zu .. 

und ... 

HI. im chrudimer Kreiſe von 14 nur 
jenes zu ER 

DI. im cejaflauer Kr. von 18 nurjenes zu 

IV. imfaurjimer Kr. von 17 nur jenes zu 
V. im rakonitzer Fr. von 17 nur jenes zu 

VL imberauner Kr. von 18 nur jenes zu 

VIL im faazer Kreife 
a) fanzer Antheils von 29 nur jenes zu 

b) elbogner dito. von 34 nur jenes zu 

md. . 

VII. im leitmeriger von 39 nur jenes zu 

und. . 

IX. im bediner Kreife 

a) taborer Antheils von 28 nur jenes zu 
und. . 

b) budweiſer „ „ 13 nur jenes zu 

X. im prachiner Rr.von 1Inur „ „ 
XI im pilfner greife 

a) pilfner Antheils von 27 nur jenes zu 

- und . 

b) Matauer dito. von 14 nur jenes zu 

Königgräg 
Zrautenan, 

Neubidſchow, 

Gitſchiu, 

Chrudim, 

Kutteuberg, 
Kaurzim, 
Rakouitz, 
Beraun, 

Saaz, Brär, 

Elbogen 
Ludig, 
Leitmerig 

Auflig, 

Zabor 

Pilgram, 
Budweis, 

Pifel, 

Pilſen 

Mieß, 
Klattau, 

18* 
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XL. im bunzlaner Kr. v. 36 nur jenes zu Iungbunzlan 
und. . Rimburg. 

Aufgehobes Den übrigen 354 aud als Eriminalgeridhte fungirenden Magi⸗ 

ne Blut= traten, Markt- und Ortsgerichten wurde die DBlutbann =» Juris» 

bannge- diction abgenommen, dagegen die Leiftung eines jährlichen Beitrags 

ö für den zur Dedung der Strafgerichtspflege geichaffenen Eriminal- 

fond nah 4 SKlaflen mit 30 fl., 22 fl. 30 kr., 15 fl. und 

T fl. 30 fr. auferlegt, und zwar 

I. im töniggräßer Sreife 
8) gleichen Antheils nach der 

1. Elaffe . . SIoromerz, Königinhof, 

2. dtto. .. Nachod, Braunan, 

Neuſtadt, Koſteletz (an der Adler), 
Dobruſchka, Reichenan, 

3. dtto. . . Senftenberg, Geiersberg, 
Roketnitz, Sollnig, 
Starfftadt, Tiniſcht, 

Dolig, Hohenbrud, 
Stalig, Eipel, 
Wamberg, Grulich, 

4. dit. .. Smitzitz, Schatzlar, 
Altenbuch, Borohradek, 
Braudeis (an der Adler), Graslig, 
Adersbach, Ezaftolomwig, 

b) bidfchower Antheild nad der 

2. Claſſe.. Podebrad, Arnan, 
3. dito. . . Ghlumeg, Zifelig, 

Königftadtl, 
Hohenelbe, Hochweſſely, 
Hotzig, Kopidino, 
Lomnig, Miletin, 
Neupaka, Sadska, 
Smidar, Starkenbach, 

4. dito. . . Fiſeuſtadtl, Pilunikau, 

Freiheit, Podhrady, 

Bielohrad, Nechaniztz, 
Peczka, Liban. 
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I. im chrudimer Kreiſe nach ber 
1. Cloffe . Hohenmauth, Politzka, 
2. dito. . Leithomiſchl, Pardbubig, 
3. dtto. Herzmanmiefteg, 

Chogen, Hrahomteinip, 
Skutſch, 

4. dtto... Choltig, Biſtry, 

Setſch, Luſche, 
IL im ejaslauer Kreiſe nach ber 

1. Claffe . 

2. dtto. 

3. dtto. 

4. dito. 

Czaslau, Deuntſchbrod, 

Ledetſch, 
Pollna, 

Choteẽbotz, Humpoletz, 
Zbraslowiztz. 
Habern, Ronow, 

Schleb, Goltſch-Jeuikan, 
Kaczow, Czechtitz, 
Willimow, Ktrzesondow, 

Zrutſch, 
IV. im kaurzimer Kreis nach ber 

1. Elaffe . 

2. dtto. 

3. dito. 

4. dtto. 

Neukolin, Böhm.⸗-Brod, 

Eula, 

Brandeis, Koſteletz (a. d. Elbe), 
Czelakowitz, 
Wlaſchim, Janowitz, 

Riczan, Koſteletz (Schwarz⸗), 

Zasmauk, Domaſchin, 
Diwiſchau, Mihowig, 

Ondrzejow, Piſchely, 
V. im rakonitzer Kreiſe nach der 

1. Claſſen. 
2. dtto. 

3. btto. 

4. btlo. 

MWellwarn, 

Neuftrafchig, Unhoſcht, 
Schlan, Koflan, 

Raudnitz, Kralowitz, 
Munzifay, Cziſtay, 
Kladno, Teinitz, 
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4. Elafie . . Butzkow, Korahans, 

Wrana, Slowietin, 

VI im berauner Sreife nach der 

1. Claſſe . . Pizibram, Kuin, 
2. dtto. . . Benefhau, Hoftomig, 

Seltzan, Jebraͤk, 
3. dtto... Dobtiſch, Wottig, 
4. dito. .. Networzitz, Miſchek, 

Pertſchitz, Newellan, 

Czerhowitz, Manth, 
Lochowitz, Hokzowitz, 

Königſaal, 

VII. im ſaazer Kreiſe 

a) gleichen Antheils nach der 

1. Elafie . . Kaaden, Komotan, 

Zaun, 
2. dit. . . Görkau, Poderfam, 

Preßnitz, Sebaftiansberg, 

Sonnenberg, Poftelberg, 
3. dito. -» . Momenfl, Klöfterle, 

Katharinaberg, Eidlig, 

Puſchwitz, Rudig, 
Jechnitz, Kriegern, 

4. dtto... Krolupp, Flöhan, Glatz, Prieſen, 

Schoͤllers, Rademitz, Willanitz, 
Seeſtadtl, Maſchan, Litſchkanu, 

b) elbogner Antheils nach der 

1. Claſſe.. Karlsbad, 

2. dtto... Joachimsthal, 

Schlaggenwald, 
Falkenau, 

3. dtto... Buchau, Schlaggenwerth, 

Graslitz, 
4. dtto... Platten, Gottesgab, 

Weyhypert, Pleyſtadt, 
Lauterbach, Schönfeld, 
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nach der 4. Elafie . Königsberg, Duppan, 
Kupferberg, Chieſch, 
Lichtenfladt, Neudel, 

Engelhaus, Berglas und Schaben, 
Schönbach, Wiefenthal, 

Nabenflein, Heiürichsgrün, 

Goffengrün, Wollhof, 
Katzengrün, Neuhof, 

Moften, Radendorf, 
Miltigen, 

VIH. im leitmeriger Kreife nad) der 

1. Elaffe . . Bilin, Libochowitz, 
Böhm.-Keippa, 

2. dtto. . . Xetfchen, Granpen, 

Lobofitz, Teplig, 
Böhm.-Kammig, Grabern, 

3. dtto. . . Zröbnig, Auſcha, 
Kloftergrab, Benfen, 

Rumburg, Drum, 

Bleiswebel, Dur, 
4. dtto. . . Garbig, Kreibig, 

Großdorf, Wernftabtl, 

Hohenmarftfled, 
Schiergiswalde, Meiftersdorf, 

Oberliebich, Nenftadtl, 

Algersdorf, Eyla, 

Großbokowen, Haynspadı, 

Markersdorf, Polig, 

Sandan, Zärmig, 

Blanfenftein. 

IX. im bediner Kreife 

a) taborer Antheils nad) der 

2. Elaffe . . Neuhaus, 

3. dito. . . Pokzatel, Roth⸗Rzetſchitz, 
Ehegnow, Trmebles, 

4. dito. . . Neubiſtritz, Papa, 
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nach der 4. Elafie. . Kamuitz, Mäühlhanfen, 

Horzepnik, Bechin, 
Giſtebnitz, Miltſchin, 

Königseck, Obertzerekwe, 
Reuſtopow, Jungwoſchitz, 

Komburg, Neuczerekwe, 
Kardaſchtzetſchitz, 

Deſchna, Tſchernowitz, 

Serowitz, Boſchegow, 

Reichenan, Unterczerekwe, 

b) budweiſer Antheils nach der 

1. Claſſe.. Krnumau, 

2. dito. . . Sobieslau, Wittingan, 
Moldanthein, 

3. dtto. .. ragen, Rofenberg, 

4. dtto. . . Liſchau, Podebrad, 

Kaplig, Hohenfurth, 

Lomnitz, Wefely, 

X. im prachiner Kreiſe nad der 

2. Claſſe . . Scüttenhofen, Pradatig, 
Netolig, Bergreichenftein, 

3. dito. . . Wodnian, Horajdiowip, 
Strafonig, 

4. dito. . . Kaſſegowitz, Brẽzeznitz, 
Wollin, Blatna, 

Winterberg, Miromig, 
Nofenthal, Bowow, 

Unterreidhenftein, Silberberg, 
XI. im pilfner Rreife 

a) gleichen Antheils nach der 
1. Elaffe . . Rokitzan, 

„2. dtto... Theyfing, Manetin, 

Hayd, Radnitz, 

Plan, Refchetin, 

Keuftadtl, 
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Dobrjan, Poritfchen, 
Tachau. 

Toͤpel, Staab, 
Ginfiedl, Neumark, 

Pfrauenberg, Kladrau, 

Tuſchkau, Wſcheruby, 

Tſcherloſchin, Weſeritz, 
Königswart, Altzetliſcht, 

Kuttenplan, Leskan, 
b) Eattaner Antheils nach der 

1. Claſſe . . 

2. btto, 

3. dtto. 

Tauß, 

Teinitz, Klattan, 

. Prieſtitz, Schwihan, 
Planitz, Neungedein, 
Merklin, Neumarkt, 

Droſſan, Neuern, 

Hoſtau, Nepomuk, 

Ronsperg, 

XI. im jungbunzlauer Kreiſe nach ber 

1. Claſſe .. 

2. dtto. 

3. dtto. 

4. btto. 

Danbrawis, (Dora oder Hirſchberg), 

Reichenberg, Reichitadt, 
Krapau, Liebenan, 

Tauba, Riemes, 

. Aycha, Friedſtein, 

Grottan, 
Benatek, Bifchig, 
Babel, Hünerwafler, 
Liſſa, Micheno, 
Rowenſka, Wegftadtl, 
Weißwaſſer, Sobotla, 
Wartenberg, Melnit, 

Balofen, Eifenbrod, 
Friedland, Mündengräg, 
Reuftadtl, Ofchwig, 
Rozdialowitz, Semil, 
Turnau, Wyflae, 
Zwikau. 
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Die fümmtlichen aufgelöften 354 Halsgerichte, bei deren Na⸗ 

men die Schreibart des Patents beibehalten wurde, zahlten jährlich 

an den Criminalfond an Beiträgen die Summe von 4710 fi. 

Erimis Da der jährliche Anfwand zur Beftreitung der ordentlichen 
a. Koften der Criminaljuſtiz nebft außerordentlihen Auslagen aus 

dem errichteten Criminalfonde 

1. an Unkoſten für die den 24 Halsgerichten zugejchobenen, 

nicht zu ihrem alten Gerichtsbezirk gehörigen Delinquenten mit 
6000 fi, 

2. an Befoldungsbeiträgen für die 24 Synbiler 

& 150 fi. mit. . 2.3600 fi. 
3. begleichen für bie 24 Briminafnitgehitfen a 
SOhHmt . . oo. . 1200 fit. 

zufommen daher mit einer : Summe pr. 2. 10800 fi. 
prälimintrt wurde, zu welcher noch der außerordentliche Bedarf 

zugeichlagen war, fo wurden zur Deckung biefer Gejammtauslagen 

nebjt den Crim. Beiträgen ber aufgehobenen Halsgerichte dem Cri⸗ 

minalfonde noch zugemiejen 

Eriminals 1. die ex Commodo jurisdietionis herfließenden Strafgelder, 
— 2. die Muthwillensſtrafen (poenae temere-litigantium) und 
gänzung. andere von der Appellation und ben Länderftellen verhängte Geld⸗ 

ſtrafen, 
3. die aus der Sammlung für die Befangenen erzielten 

Hlmofenbeträge, 
4. die Straffiebentel (Septimae litie), 

5. aus den Fonden des Gamerali und Bankali pr. 1000 fl, 

zufammen alfo 2000 fi., endlich 

6. aus dem Armen Bent Auffchlag von Cacao, Eaffee und 

Zuder 6000 fl., woburd für den Erim. Fond ein jährliches Ein⸗ 

fommen von beiläufig 13710 fl. erzielt werden follte. 

Organis⸗ Betreffend die Orgauiſirung der aufrecht erhaltenen Crim. 

beibehafte Gerichtshöfe wurde verordnet, daß diefelben nicht nur mit ges 
nen Grimi, [hitten und der Haldgerichtsordnung kundigen Rathsmännern, jon- 
nafgerichte. dern auch mit einem taugfichen in jure et praxi wohlerfahrenen 

und obergerichtlih geprüften Syndico, und mit einem aus dem 

Magiftratsgremio zu wählenden gleichfalls obergerichtlich examinir- 
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ten Mitgehilfen „als Stellvertreter des Syndici in Verhinderungs⸗ 

fällen“ zu bejegen feien, und den in ber Joſefiniſchen Halsgerichts- 

ordnung Art. I, 8. 3 vorgefchriebenen Eid zu leiften haben. 

Belangend weiters das Verfahren bei benfelben ift anbefoh- 

Im worden, daß fich nad) der Sofefinifchen Halsgerichtsordnung 

ftreng zu Halten, fomit nicht nur in ausgenommenen Verbrechen 

gleich nach gefänglicher Einziehung des Miffethäters und nad def 

fen jummarifcher Einvernehfmung die Crim. Begebenheit fogleich 

der königl. Appellation zur weitern Amtshandlung anzuzeigen, ſon⸗ 

dern auch in allen ſchweren und zweifelhaften Fällen eigener Ju⸗ 
dicatur die Belehrung dort anzuſuchen, die dießfalls befchlofs 

fenen Bei⸗ oder Endurtheile vor deren Publication ſammt Acten 

dahin zu überreichen und der obergerichtlihe Beſcheid abzuwarten 

fein folle. 

Rückſichtlich der in Ruheſtand verjegten 354 zum Blutbann Wirkungs⸗ 

entweder titulo oneroso oder Remunerationis oder ex privile- freis ber 
gio befugt geweſenen Drte wurde ausgeſprochen, daß deren Be- en 
rechtigung zur Crim. Suftizpflege nur fo lange quiesciren folle, bannges 

bis fie fich erbieten, einen appell. geprüften Syndicus und ein dies richte. 

fem beihilflihes Magiftratsglied auf eigene Koften zu unterhalten, 

auch wurde allen diefen als Blutbanngerichte aufgelöften Behörden 

das Necht ertheilt, eines Verbrechens verbädhtige Perfonen gefäng- 

ich einzuziehen, in dringenden Fällen den materiellen und formellen 

Thatbeftand aufzunehmen, die Inculpaten fummarifh zu ver- 

hören, die corpora delicti in Verwahrung zu nehmen, und alles 

ungefäumt dem nädjften der neu organifirten Halögerichte zu über- 

fenden. 

Diefe und alle weiteren die Einlieferungs- und Verpflegung 

mobalitäten der in Verhaft genommenen Inculpaten beftimmenben 

Vorfchriften diefer fpeciell für Böhmen erlaffenen Halsgerichts- 

ordnung haben ſchon nach drei Jahren dur die am 31. Decem- 

ber 1768 herausgegebene und mit 1. Jäner 1770 in Wirkſamkeit 

getretene allgemeine peinliche Gerichtsordnung ihre Beftätigung 

oder ihre Abänderung erfahren. 

Wir haben bereits früher über dieſes ausführliche Strafgefeb- 

buch im Allgemeinen und über einzelne Artikel des formellen 1., 
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dann. über den ganzen materiellen 2. Theil besfelben bie dem Zwecke 

unferes Werkes entſprechenden Mittheilungen gemacht, daher er- 

übrigt uns nod) das Verzeichniß der Artikeln des 1. das peinliche 

Verfahren (den Crim. Proceß) behandelnden Theiles anzufüh- 

ren und einige furfe Bemerkungen über die VBerjchiedenheit der neu 

eingeführten gegen die ehemalige Procebur beizufügen. 

Artiteln des Die 54 Artikeln des 1. Theiles der Therefiana handeln: 
1. Theiles 1. 

ber There⸗ 2 
fiana. ’ 

3. 

N 

18. 

19. 

Bon ben Verbrechen überhaupt . 

„ den balsgeridtlichen Fällen insgemein 

und deren Untrfdid -. . . x...» 

Auf was Weiß, von wen oder wider wen 

eine Webelthat begangen wurde . 
4. Bon den Strafen übrbupft -. . - . » 

„  Lebensftrafen . 

„ Keibesftrafen . 
„  außerorbentlichen u. Big Strafen 

„ Beldftrafen .. 

. Bon Einziehung des Vermögens . .. 

„ der Ehrlofigkeit. . 

„ den Umftänden, welche die That ſelbſt ver⸗ 

ringern, ſomit die Strafe mildern. 

„ den Umftänden, wecche die That ſchwerer 

machen 

Ob und wie ber Berfud m beſtrafen fi. . 

. Wie es zu halten, wenn verjchiedene Verbrecher 

zufammentreffen 

. Welcher geitalten bie Strafen erloſchen und 

aufhören 

. Don Verjährung der Strofen 

. Bon landesfürftlicher Nachſicht und Aufhebung 

des peinlicden Verfahrens . 

„ dem Blut» und Halsgericht überhaupt . 

„ der Gerichtsbarkeit in peinlichen Sachen 

nebft deren Wirkungen 

. Wie die Halsgerichte ſowohl bei der Nachfor— 

ſchung als bei der Urtheilsfällung beſetzt und 

Seite 
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beichaffen fein und welcher Geftalt es mit Füh⸗ 

rung des Protokolls gehalten werden folle. 

21. Bon ausgenommenen Maleftzfälfen, in welchen 

bie nachgeſetzten Halsgerichte mit freier Ab⸗ 

urtheilung nicht vorgehen fünnen . . . 

22. dem Obergericht in peinlihen Sachen 4 

23. „ den Gattungen der peinlichen Verfahrung 
24. „ der Anklage . 

25. „ dem Nachforſchungs⸗ oder Snguifltions- 

vo : .: 2... 

26. „ der Erkundigung, ob bie That wirklich ges 

fchehen, oder dem Corpore delicti 

27. „ den Anzeigungen überhaupt und insbefon- 
dere von gemeinen Anzeigungen zur Spe- 

cial-Inguifition 

28. ,„ Angebung eines Thäters ober Denuneiation 

29. ,„ der gefänglichen Einziehung und denen hie- 

zu erforderlichen Anzeigungen . . -» » 

30. Was nah der Verhaftung zu thun . . 

31. Bon dem ordentlichen Verhör und den Frag⸗ 

ſtücken 

32. „ des Thaͤters Belenntaiß und wiche 

Widerrufung 

33. „ Beweis der Miſſethaten durch Zeugen 

34. Ob und welcher geſtalten ein Thaͤter noch in 

anderweg der Miſſethat überwieſen werden kann 

35. Von der Gegenftellung . . 

36. Wann und was für Vertheidigung denen In« 

quifiten zuzulaffen fei .. 

37. Was nach volbrachter Inquiſition zu thun fe. 

38. Bon genugfamen Urſach und Anzeigungen zur 

peinlihen Frage, auch wann, wider wen 

und wie felbe vorzunehmen fi. . -. » 

39. „. dem peinlihen Urtbil . . . 2. 

40. „ DBerfaffung der Urtheile . . . 

41. „ Ankündigung des Urtheils . 

Seite 

102, 

104, 

106. 

116. 

120. 

120. 
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42. Von dem Recurs in peinlichen Sachen. . . Seite 123. 

43. „ Pollftredung des Urtheild . . . . - „ 127. 

44. „ Begräbniß deren, in dem Gefängniß ver- 
ftorbenen ober Hingerichteten Miſſethäter „ 129. 

45. „ dem Gut der Uebelthätr . . » . «132. 

46. „ den UÜrphedten . . . . „ 138. 

47. „ einigen befonderen Gattungen ber Malefiz- 
verfahrung. „ 137. 

48. „ ber peinlichen Berfahrung wider abweſende 

und flüchtige Miffethätr . . . . „ 139. 

49. „ dem Stndredt -. - - - 2 20. n„ 143. 

50. „ dem fihern Sekt -. - 2 2 2 0020. 14. 

51. „ dem NReinigungsprocß - ... . .» „ 149. 

52. „ den Ferlern und Frohnpeiten . . . . „ 151. 

53. „ dem Scharfrichter und Hocgeriht. . - „ 15. 

54. „ den Maleflzenloften . . ». .. „ 155. 

Als vorbehaltene Bemerkungen fügen wir hier bei: 

1. daß bei Zuſammentreffen mehrerer Miſſethaten die Strafe 

nach derjenigen des größten Ausmaßes zu beſtimmen, und bei Con⸗ 

ben formel= currenz ſchwerer mit ſchwerſten fämmtlich die Todesſtrafe verdienen⸗ 

len Theil. den Verbrechen dieſelbe noch mit Zangenzwicken, zur Richtftattfchlet- 

fen, Handabhacken, Zungenausreißen, Riemenſchneiden, Aufſteckung 

des Kopfs, oder Aufhängung der Glieder nach der Viertheilung auf 

den Straßen nach reifer Erwägung aller Umſtände zu vermehren 

(verfchärfen) geweſen fei.') 

2. Daß in dieſem Gefege zum erften Diale die Zufäffigkeit der 

Verjährung bezüglich der meiften Verbrechen unter gewiffen Be⸗ 
dingungen ausgeſprochen, und von derfelben nur die fchwerften 

Miffethaten, — nämlich : graufame bedächtige Gottesläfterung, Be⸗ 

leidigung der Majeſtät, Landesverrätheret, beftellter Mordbrand, 

Falfhungen gegen Land⸗Obrigkeit mit großer Befchäbigung, beftell- 
ter Mord, vorfätzliche Mordthat, Verwandtenmord und Mord an 

Kindern fremder Eltern aus Rache oder Feindſchaft gegen lettere, 

falicher Geburt Unterlegung, Nothzwang in aufs und abfteigender 

1) Theresiana Art. 14, 8. 3 und 4 Seite 27. 
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Linie, die ſodomitiſche Sünde wider die Natur, Falſchmimzerei und 

Verkauf von Chriſten an Türken oder Juden) ausgenommen wurden. 

3. Daß gewiſſe Perfonen auch in Cim.-Fällen eben fo wie in 

Civilfachen nicht den gewöhnlichen, fondern ihrem privilegirten Ges 

richte unterftanden, nämlich a) die Miniſter, Perfonen bes kaiſ. Hof- 

ftaates und der Hofftellen, von fremden Gefandtichaften, auch Hofe 

befreite Künftler und Gewerbführer; b) die wirklichen Landleute des 

Herren⸗ und Ritterftandes; c) kaiſ. Räthe und Beamte, auslän- 
bifche Standesperfonen, dann jene, welche unter den adeligen Gerichts⸗ 
ftand gehören; d) Geiſtliche; e) Kriegsleute nach Inhalt der Mitit. 
Juris dictionsnorm vom 31. December 1762; f) Studenten, dlades 
miſche Mitglieder, Kunftverwanbte und Freiheitögenofien °). 

4. Daß der befondere Gerichtsftand der geiftlihen Gerichte 

fi) gegen weltliche Webertreter nur auf die Entfcheidung und Er» 

Märung der geiftlichen ragen, z. B. ob eine gewiffe Lehre ketzeriſch, 

oder ob bei zweifacher Ehe die erfte Vereheligung giltig oder un- 

giltig fei?), zu erftreden hatte. 

5. Daß eine. zweifache Gattung von Ausnahınen von der 

freien Imquifition und Wburtheilung der ordentlichen Criminal 

Gerichte angeordnet war, nämlid;: 

3) Hinfichtlich der Verbrechen, welche den Staat felbft bedroht 

haben, deren Unterfuchung und Beurtheilung einer von dem Ober⸗ 

gerihte aus deſſen Mitte zu beftellen geweſenen Sommilfion zu 

übertragen und das geichloffene Verfahren ſammt Urtheilsentwurf 

und gutächtlihem Bericht unter VBorlegung der Ucten dem Monar⸗ 

chen zur höchften Entjchließung zu unterbreiten war ; näͤmlich Ma⸗ 

jeftätsbeleidigung und was dahin einfchlägt, als Rebellion, öffent- 

licher Aufruhr, Zufammenfhwörung, Landesverrätherei, Landesfrie⸗ 

denbruch, — ferner Zuſammenrottung böſer Leute oder gefährliche 

Winkelverſammlungen, durch welche der Landesfürſt, das Land, oder 

ein Theil desſelben Gefahr laufen konnte, und maſſenhafte Aus⸗ 

wanderungen. 

b) Bezüglich der Malefizfälle, die zwar von den ordentlichen 

1) Ebendort Art. 16, 8. 1 bis 9, Seite 29 und 80, 

3%) Ebendort Art. 19, 8. 12 und 13, Seite 86 und 37. 

3) Ebendaſelbſt Art. 19, 8. 14, Seite 37. 
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Crim.⸗Gerichten zu unterſuchen und zu beurtheilen geweſen find, 

das Urtheil jedoch vor der Kundmachung dem Obergerichte zur 

weitern Erkenntniß hat vorgelegt werden müſſen, als bei Gottes⸗ 

laͤſterung, Ketzerei, Zauber, Hexerei und Schatzgräbereifällen, au- 

geblicher Beſitzung vom Teufel, Falſchmünzerei, Ausführung guter 

und Einführung verrufener Münzen, Menſchenraub, rottenweiſer 

Straßenräuberei und Mordbrennerei, Gift und beſtelltem Morde, 

Unkeuſchheit wider die Natur, Zweikampf, ferner bei Erkenntniſſen 

zur Anwendung der ſcharfen Frage (Tortur) auf Landesverweiſung 

— ferner bei getheilten Meinungen der Rechtsſprecher (in Dirimi⸗ 

rungsfällen), endlich bei Verurtheilungen aus untrüglichen und ſon⸗ 

nenklaren Anzeigungen wegen Abgang von Geſtändniß oder Zeugen» 

ausfagen?). 
6. Daß den in den Provinzen beftellten Obergerichten (im 

Böhmen dem Appellationsgerichte) die Auffichtsführung über die 

Amtshandlungen aller Erim.-Gerichte, die Ertheilung der von biefen 

ausschließlich bei denfelben im fchweren Fällen anzujuchenden Be⸗ 

(ehrungen, die Entjcheidung aller Recurſe und Befchwerden in hals- 

gerihtlihen Sachen, und die Inquiſition über diejenigen priviles 

girten Perfonen und erimirten Verbrechen, welche nicht fpeciell der 

Yudicatur der Hofe und Länderftellen, dann jener ber Militär 
gerichte zugewieſen waren, anvertraut worben ift, und daß die ſoeben 

erwähnten Hof, Länders und Militärbehörben bei ihren Amtehand- 

ungen in Malefizfällen an die in diefer Gerichtsordnung vorge- 

ſchriebene Verhandlungsart und Strafverhängung gebunden waren.?) 

7. Daß als eigenthümliche Gattungen des peinfichen Berfah- 
rend ber Accufations-, Inquifitions-, Edietal⸗,, Purgationg- uud 

Standredtsproceß aufgeführt und für jeden derjelben abgeſonderte 

Normen feftgeftellt worden find, deren Verfchiedenartigleiten darzu⸗ 

legen für unfer Wert zu weitläuftg wäre, daher bem Studium der 

geneigten Leſer überlaffen werden muß ?), ans welchen jedoch bier 

anzuführen für zmedmäßig anerlannt wird, daß der von den genug» 

famen Urfahen und Anzeigungen zur Vornahme, dann von der 

1) Ebendort Art. 21, 8. 8 bis 5 incolus. Seite 47 und 48, 

2) Ehendafelbft Art. 22, 8. 1 bis 14, Seite 49—51. 
8) Ebendort von Art. 23 bis 38 incl, Seile 52 bie 116. 
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Zeit, Art und Weiſe der Durchführung ber peinlichen Frage (Folter) 
handelnden 37% aus 32 88. beftehende Artikel nicht weniger als 
10 enggedrudte Zoliofeiten eingenommen hat und Gottlob voliftän« 
dig nur 3 Jahre 9 Monate, theilweife aber noch weitere 2 Jahre 
2 Monate in Wirkfamkeit geblieben ift, weil die Anwendung ber 

fogenannten Intercallare oder abfagweife in Zwiſchenräumen von 1 

bis 3 Tagen nad) verfchiedenen Peinigungsftufen auszuführenden 
Volterung bereits über allerhöchſte Entjchließung mit Hofdecret vom 
27. November 1773 eingeftellt ') und die Aufhebung der Folter 

überhaupt mittelft SuftizHofdecret vom 3. Säner 1776 erfolgt ift.”) 

8 Daß zum Behufe der Urtheilsfällung bei den unteren 

Crim.⸗Gerichten die Acten vollftändig zu Iefen und nicht bloß aus⸗ 

zugsweife vorzutragen waren, und zur Schlußfafjung die in jedem 

Lande herfömmliche Anzahl von Rechtsſprechern, in Böhmen nad 

Joſefs I. Halsgerichtsordnung Art. II. $. 3 wenigftens 9 anweſend 

fein mußten. ?) 

9. Daß gegen Erim.-Urtheile zwar eine Appellation unzu- 
Läffig, jedoch in allen Fällen, außer dein Standrechte, die Recurs- 

ergreifung im Rechts⸗ und Gnadenwege geftattet war, welche, wenn 

das Erfenntniß auf Tod, Auspeitihung oder Brandmarkung gefchöpft 

worden, burch Anmeldung, binnen 48 Stunden von der Urtheilspublis 

cation gerechnet, und Einbringung ber entweder vom Berurtheilten 

felbft oder deffen Eltern, Gefchwiftern, Gatten und Obrigkeit durch 

einen gewählten oder gerichtlich beigegebenen Vertreter verfaßten und 

gefertigten Recursichrift binnen 14 Zagen durchzuführen gewefen 

ift — bei andern Sprühen jedoch in beliebiger Zeit betreten werben 

durfte, weil bei ben erftbezeichneten Erfenntnifjen die Berufung eine 

den Strafvollzug aufhaltende Wirkung gehabt Hat, in andern aber 

nicht, — ferner, daß den Obergerichten, an welche die Berufung 

im Rechts⸗ und Gnadenmwege fammt Acten und Anträgen des Crim.⸗ 

Gerichtshofes mit Beichleunigung einzufenden war, die Beurtheilung 

der Eignung derſelben zur weiteren Vorlegung oder Zurüdweifung 

mit gewiffen Befchränfungen und Mobalitäten überlaffen geweſen ift, 

1) Siehe Appell. Reſeriptenbuch A. XII. Seite 811. 

2) Siehe dasjelbe Refcriptenbud Seite 567. 

3) Theresiana Art. 39, $. 3 und 4, Seite 116 und 117. 

19 



— 2% — 

und daß eine folhe Beſchlußfaſſung des Obergerichtes bei Erfennt- 

niffen auf den Tod in einem aus wenigftens 7, bei jenen auf 

andere Strafen aus 5 Näthen zufammengeftellten Senate er- 
folgen follte, endlih, daß die befchloffene Vorlegung der Berufung 

im Rechts⸗ oder Gnadenwege oder zu beiden Zweden zugleich durch 

einen an bie k. k. Majeſtät ftylifirten mit einem verfaßten Atten⸗ 

auszuge verfehenen, und das Gutachten über Art und Weife ber 

Urtheils- oder Strafabänderung enthaltenden Bericht zu geiche- 

ben Batte?). 

10. Daß die Ausfegung der zum Tode verurtheilten ſogenann⸗ 

ten armen Sünder nur über Begehren berjelben und bloß am 
erften Tage nach der Urtheilspublication erfolgen durfte 9). 

11. Daß der Regel nah im Criminalfällen, welche die Bers 

wirkung des Bermögens nicht nad) fich ziehen, einem Inquifiten 

bie freie Gewalt und Macht feine Habe bei Lebzeiten oder durch 

legten Willen zu ordnen, bis zur Verurtheilung in eine die Ehr⸗ 

lofigkeit zur Folge habende Strafe zu verbleiben habe ?). 

12. Daß der bet der Angelobung der Urpfede früher vor- 
gefchrieben geweſene Eid nicht mehr zu leiften, fondern nur ein 

Urpfedrevers einzulegen, nichtädeftoweniger aber bennod die für 

Urpfebebrud im Art. 60 ausgemeffenen Strafen beizubehalten feien *). 

13. Daß in dem, die Amtshandlung gegen flüdhtige Verbre⸗ 

her ausführlich vorjchreibenden, Artikel bei wichtigen Berbrechen 

vorgefehen fei, wie über vorläufig eingeholte höchſte Genehmigung 

bie öffentlide Kundmachung des Urtheils vorgenommen werben 

folle, ob nämlich bloß durch Aunagelung des Urtheils auf bem 

NRabenſtein, oder durch Bollftrefung ber Strafe an dem Bild: 

niſſe des Inquifiten durch befien Berbreunung ober Hängung 
anf den Galgen zw erfolgen habe °). 

14. Daß im ſtandrechtlichen Berfahren, welches bloß drei 

Tage lang bei einem mauifiten zu bauern Batte, und bei Ueber⸗ 

1) Ebendafelbft Art. 42, 8. 10 bie 20, Seite 123 —126. 
2) Ebendort Art. 43, 8. 2, Seite 127. 
8) Ehendafelbft Art. 45, 8. 1 und 11, Seite 132 und 133, 
4) Ebendort Art. 46, $. 1—4, Seite 135 und 136. 

5) Ebendort Art. 48, 8. 12, Seite 142, 
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weifung bie Xodesftrafe binnen den nächſten 24 Stunden an Män⸗ 

nern durch den Strang, an Weibern dur das Schwert zu volfs 

ziehen war, wenn die Inquifition binnen drei Zagen nicht beendigt 

werben konnte, nicht mehr die ftandrechtliche, fondern die im Gefeke 

vorgefchriebene ordentliche Strafe zu verhängen geweſen ift ?). 

156. Daß die dem Landesfürften zuftändige Befugniß, ein 

fiheres Geleite (Unterfuhung auf freiem Fuße) zu ertheilen, den 

Dbergerichten oder jenen unmittelbaren Länderftellen, welche mit 

dem Blutbanne für beftimmte Verbrechensfälle betraut waren, bes 

züglich des gemeinen fichern Geleites delegando überlaffen, und 

nur die Verleihung des befonderen ficheren Geleites, nämlich die Bes 

fugniß, während ber Geleitszeit das Degentragen oder fonft eine 

ungewöhnliche Begünftigung zu erlauben, ber Gnade des Lan⸗ 

besfürften vorbehalten wurde *). 

16. Daß in gewiſſen Fällen der Reinigungs: (Burgations-) 
protceß, als außerordentliche peinliche Verfahrungsart bei Vor⸗ 

Bandenfein der Bedingungen zur Bewilligung eines ficheren Gelei- 

tes, über motivirtes Anfuchen des Inculpaten zuläffig war, und 

vom Obergerichte oder ber blutbanncompetenten Zandesftelle 

geftattet werben durfte, welcher darin beftand, daß dem Incufpaten 

die gegen ihm beftandenen Verdachtsgründe und Beſchuldigungen 

abjchriftfich zuzuftellen waren, wogegen derfelbe die Reinigungss 

ſchrift binnen einer gefegten Frift einzureichen hatte. Diefe wurde 

einem amtswegig beftellten Curator oder Impugnanten zur Ein- 

rede zugefertigt und der Purgationsproceß in vier Schriften vers 

Bandelt, und fofort vom Eriminalrichter das Urtheil gefchöpft. War 

weder die Urfchuld noch die Schuld volllommen erwiefen, fo wurde 

ber Inculpat zur Ablegung des Neinignngseides zugelaffen. Gegen 

das Urtheil durfte der Inculpat feinen Recurs an die höhere 

Behoͤrde einbringen, und ſelbſt im Beftätigungsfalle des unterge- 

richtlichen Erkenntniffes die Reviſion an ben Lanbesfürften ergrei- 
fen ?), endlich 

17. daß in den letzten drei Artikeln bes 1. Theils die Des 

1) Ebendort Art. 49, 8. 5, Seite 144. 
2) Ebendaſelbſt Art: 50, 8. 6, 11 und 13, Seite 147 und 148. 

3) Ebendort Art. 51, 8. 1—10, Seite 149— 151. 

19* 
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ſtimmungen über Frohnfeſten, Scharfrichter und Hochgericht, 
dann Malefizunkoſten mit vieler caſuiſtiſchen Genauigkeit darge⸗ 
legt vorkommen "). 

Zur thunlichſten Erfchöpfung unferer Berichte über die Pflege 

ber Strafgerichtsbarfeit in der IIL Periode Tann nicht unterlaffen 

werden, die gejetlihen Normative anzuführen, welde über die 

Afyle, von welchen bereit auf Seite 34 eine kurze Erwähnung 

gejchehen ift, bis zu deren gänzlicher Abftellung in der IV. Periode 

erlaffen worden waren. 

Schon feit der Einführung des Chriftentbums und mit dem⸗ 

felben der Sagungen des canonifchen Rechtes war durch die Immu⸗ 

nitätsrechte der geiftlichen Drte, Kirchen, Kapellen, Begräbnißorte, 

Vriedhöfe, Beinhäufer und anderer auf geweihten Boden aufge, 

führter und zu Freiftätten privilegirter Gebäude, als: Klöfter, Ho- 

fpitale »c., das Aſylvorrecht für biefelben begründet worden, fraft 

beffen der weltlihden Obrigkeit nicht erlaubt war, einen an eine 

folche geheiligte Stätte geflüchteten Uebelthäter Herauszunehmen, und 

in fichere Verwahrung zu bringen. 

Diefer Hemmſchuh der Criminaljuftiz konnte fi bei der 

fortfchreitenden Klärung ber Nechtszuftände nicht länger als bis 

zum Beginn unferer IV. Periode erhalten, und war ſchon früher 

für ftaatsgefährliche und in höherem Grade gemeinfchäbliche Ver⸗ 

brecher nicht berüdfichtigt worden. Es wurden nah und nad 

Einfhränfungen des Aſylrechtes bei ſchweren Verbrechen 7), 
jedoh ohne Erlaffung beftimmter Geſetze vorgenommen, das erfte 

in biefer Beziehung für Böhmen verbindliche öffentlich Tundge- 
machte Normale war unferes Wiſſens das Hofrefrript vom 10, 

Mai 17522), durd welches den Ordinarien erklärt wurde, den 

Falliten, Mautfchwärzern oder Defrandanten ber Gefälle, 

dann den Defertenrs die Kirchenfreiung nicht angedeihen zu laſſen. 

Weit erfchöpfender wurde jedoch zur Erzielung einer gleichför⸗ 

migen Beobadhtung in Bezug der Kirchenfreiungen (Aſyle) in 

1) Ebendort Art. 42, 48 und 44, Seite 151-158. 

2) Siehe Weingartens Vindemise. Prag 1692, Seite 69 und 70. 
8) Geſetzſammlung Maria Therefias I. Band, Seite 367. 
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ben Erbländern durch Patent vom 15. September 1775 !) ver- 
ordnet: 

1. Bon dem Afyle ſeien ansgefchloffen: Beleidiger der 

göttlichen Majeftät, Gottesläfterer, Urheber eines in Kirchen - 

oder Freihöfen verübten Todtichlags, gottesränberifche Diebe, 

vorfägliche Mörder, Straßenränber, nächtliche Felddiebe oder 

Früchteverwüſter, Majeftätsbeleidiger, Verſchwörer gegen den 
Staat, Hochverräther, Nahahmer (Nachmacher) fremder Infiegel 

oder des Bapierftempels, Vergifter der Menfchen, Brunnen, 

Wafferbehälter und Hutweiden, Mordbrenner, Diebe in Noth: 
zeiten einer Feuersbrunſt, Ueberſchwemmung, Sciffbrudhes oder 

anderer Drangfale, Kaflenberanber, Kindsmörderinnen, Eut: 

führer einer Iungfrau, Bankerotteurs, Maut: und Zollbeträ- 
ger, Deferteure; endlich jene, welche Diener der Obrigkeit 

in ihren Amtsverrichtungen tödten ober verwunden. 

2. &8 habe fich die Tocalimmunität oder das Necht der Frei⸗ 

ftätte nur auf diejenigen Gott geweihten Orte zu erftreden, 
wo die heiligen Sacramente ausgefpenbet werden, oder das 

hochwürdigſte Gut verwahrt ift, aber Feineswegs auf Klöfter, 
Collegien, Drdenshäufer, Spitäler und Schulen. 

3. Es folle, wenn ſich ein Verbrecher in einen Gott geweih- 

ten Ort geflüchtet, derfelbe über Begehren des weltlichen Richters 

von dem Kirchenvorſteher um fo gewiſſer ausgeliefert werben, 

als erjterer fonft berechtigt wäre, den Flüchtling aus dem Afyle mit 

thunlichfter Vermeidung alles Auffehens heraus zu nehmen. 

4. Stehe e8 lediglich dem weltlichen Richter zu, anzuerken⸗ 

nen, ob da8 Verbrechen des Flüchtlinge zu einer jener Miffethaten 

gehöre, welche von dem Rechte der Freiftätte ausfchließen oder 

nicht; und bloß im lettern Falle fei ber Inculpat wieder in den 

nämliden Afylort, aus welchem berjelbe genommen worden, zu⸗ 

rückzuſtellen; endlich 

5. habe fi) Niemand zu unterftehen, einen das Afyl fuchen- 

ben Menfchen zu verhehlen oder ihm fortzuhelfen bei fonftiger 

1) Ebendafelbft VIL Band, Seite 867—362, 
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Erjatleiftung des Jemand hiedurch erwachlenden Schadens und 

Belegung mit einer angemeſſenen Geldftrafe. 

Daß ft diefen Beſchränkungen das Afylinftitut noch bis zu 

Ende unferer EI. Periode aufrecht verblieben fei, ift aus dem 8. 8 

sub 3. des 50, Capitels der Theresiana zu entnehmen "), wo es 

beißt, daß aus der alleinigen Urfache des Befindens bes Thäters 

in einer Freiung Fein ficheres Geleit zu ertheilen ſei. 

Adl. 2. 

Das zweite allgemeine Gericht, nämlich das kön. Kammer- 
gericht, im Geſetze Kammerrecht benannt, verblieb beinahe zur 
Gänze in der Berfaffung, welche dasfelbe in der IL Periode dur 

die alten Landesordnungen erhalten hatte, mit den geringen Unter- 

Ichieden, daß zeuge des über diefen Gerichtshof handelnden Capitels 

F. XXXIRX bis XLIX incl, der vern. Landesordnung 

a) die geringfte Anzahl der Beifiger desfelben aus den beis 

den höhern Ständen in 14 Perſonen beftehen, 

b) der vorfigende Oberft : Landhofmeifter das Net ha⸗ 

ben folle, bei fchwierigen Nectsfällen fi die Mitftimmung 

(Beirath) derjenigen oberften Landesoffiriere und Rechtsbei⸗ 

fiber des größeren Landrechts, welche zur Zeit der jährlichen vier 

Seffionen zu Prag anweſend fein würden, zu erbitten, 

c) daß derfelbe befugt war, im alle feiner nothmwendigen 

Anfentirung einem andern Gremiums-Mitgliede nach feinem Belie⸗ 

ben den Vorſitz zu übertragen, 

d) daß das Gremium in 2 Senate je mindeftens 7 Stimm» 
führern, einen böhmifchen und einen deutſchen, abgetheilt wer- 

den durfte, doch mußte der Landhofmeifter ftets dem böhmifchen 

Senate präfidiren, 

e) daß die lagen dem Oberfchreiber dieſes Gerichtshofes, 

welchen ber Landhofmeiſter zu ernennen hatte, und der das ganze 

Jahr hindurch auf dem prager Schloffe amtiren mußte, zu über⸗ 

reichen, die Vorladungen an die Parteien im Namen bes Land⸗ 

hofmeifters zu erlaffen, die Urtheilsfprüdhe aber im Namen des 

Königs auszufertigen und kundzumachen waren, und daß 

1) Eiche Theresiana Seite 147. 
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f) diefer Gerichtshof über feine Urtheile zwar die Neal- und 

Perfonal » Erecution bewilligen, aber nicht durch feine Organe in 

Bollzug ſetzen durfte, fondern nur befugt war, bei gewählter 

Real:Erecution an die Landtafel oder bei beliebter Ereguirung 
ber Perfon des Schuldners an das Burggrafen-Gericht eine, 
Relation genannte, Requifition zu erlaffen. 

Das Procefverfahren war ganz identifch mit dem bei dem Erweite⸗ 

größeren Landrechte vorgejchriebenen, jedoch wurde die vormalige Yung ber 

unbeſtimmte Competenz diefes Gerichtshofes nad) Ausweis der eng 

in vielen Capiteln zerftreut vorlommenden Beitimmungen näher mergerid- 

normirt, nud zwar bedeutend erweitert, denn es wurden dem⸗ tes. 

felben nebft den ehemaligen noch folgende Streitſachen theils aus⸗ 

fchließlich, theils nach beliebiger Wahl des Klägers zur Ver» 

baudlung und Entfcheidung zugewiefen. 

1. K. XXXVII Slagen wegen Ablöfung eines mit könig⸗ 

licher Bewilligung in Pfand gegebenen landtäflichen Gutes. 

2. L. XIX wegen Enthebung eines Bürgen von einer nicht 

in brieflihen Schuld:, fondern in andern Rechtsſachen gegrüns 

deten Bürgfchaft. 

3. M. XIX wegen Erfah des Werthes einer zu Grunde 

gegangenen geliehenen Sache, wenn der Ausleiher felbe zu einem 

andern Zwede, als zu welchem folche geliehen worden, verwendet 

oder gebraucht hatte. 

4. sub M. XXI et XXIII wegen abgelängueter oder be⸗ 
firittener Depofiten. 

5. ut M. XXVI wegen ohne Rechtsgrund abgenommenen 

Binsgntes. 
6. Q. ZXXV wegen unzuftändigem Cintriebe fremden 

Viches von fremden Gründen in fein Gewahrfam. 
7. @. XLII gegen den königl. Baufchreiber auf 10 Schod 

böhm. Grofchen wegen unbefugten Handels mit nad) Prag ge- 

ſchwemmtem Holz. 

8. Q@. XLV wegen verweigerter Rückſtellung des auf frem⸗ 

den Grund durch Waſſerfluthen geſchwemmten Holzes. 
9, Q. LIV wegen von einem Grundherrn zu erlegender 

Strafe pr. 100 Schock böhm. Srofchen, welcher feinen Unterthan 
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zur Herausgabe eines ohne Erlaubniß in Beſitz habenden Waid- 
werksnetzes nicht verhalten wollte. 

10. @. LXD wegen von einem Grundherrn verweigerter 
Berhaltung eines mit einem Schießgemwehr betretenen Unterthans 

zum Erlage eines Strafbetrages pr. 10 Schod böhm. Groſchen, — 

auf eine Geldbuße von 50 Schod böhm. Grofchen. 
11. @. LXV gegen Iedermann auf 100 Schod böhm. Gro- 

jchen, weldher unbefugt mit einem Schießgewehr betreten wurbe. 
Endlich) 

12. war das Fönigl. Kammergeriht ut T. XX VII verpflichtet, 

auf Befehl des Königs, des Statthalters, oder bes oberften Burg⸗ 

grafen wider denjenigen Grundherrn, welcher einen wegen verüb⸗ 

ten Mordes angeflagten Unterthan nicht angehalten und zum 

peinlichen Gerichte nicht gejtellt hatte, — einen Stedbrief auf 100 

Schod böhm. Grofchen Geldftrafe auszufertigen und dieſe Geld⸗ 
buße einbringlich zu machen. 

Während des Zeitraumes von Erlaſſung der vern. Landesord⸗ 

nung bis zum Ausgange unferer IH. Periode find außer einigen 

unbedeutenden in Jurisdictions-Streitigleiten zwifchen bem Kammer- 

gericht, der Appellationsfammer und den prager Magiftraten erlaj- 

fenen Referipten vom 8. Detober 1670, 26. Mär; 1690, 27. 

März 1691 und 16. Auguft 1692, ") weder über die Zufammen- 

fegung noch über die Competenz des Kammergerihts abändernde 

Normative gegeben worden. 

ad I 3. 

Das dritte allgemeine, nämlich da8 Gränzgericht Hat in⸗ 

nerhalb unferer III. Periode in Feinerlei Beziehung eine Abaͤn⸗ 

derung erfahren, iſt fonad) in der Gänze bei der von uns in ber 

I. Beriode befchriebenen Verfaffung und Wirkſamkeit verblieben. 

Da das, in der II. Periode als viertes allgemeines Gericht 
aufgeführte, Ufergericht oder der Schöppenftuhl der beeibeten Landes⸗ 

müller fchon zu Ende derjelben als Gericht zu fungiren aufgehört 

hat, und bie beeideten Landesmüller in der ILL Periode nur als 

gefhworene Kuuftverfländige zur Abgabe von Gutachten und 

1) Weingartens Coder Seite 876, 589, 545 nnd 556 
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Befunden in Streitfachen berufen gewefen find; fo wird bier nur 
erwähnt, daß eine große Anzahl folder unter der Bezeichnung 

Relationen an verfchiedene Gerichte erftatteten Kunftverftändigen- 

befunde in den 9 aus unferer III. Periode aus den Jahren 1631 

bis 1768 herftammenden, bei dem jeweiligen Vorftande der pra- 

ger Müllerzunft aufbewahrt werdenden Zunftsbücern vorkommen. Das Roßs 

ad L 4. gericht. 

Das allgemeine Roßgericht in der Neuſtadt Prag behielt 

feine volle Cauſal⸗Competenz bezüglich aller im Königreiche Böh⸗ 

men aus dem Pferdehandel vorgefallenen Rechtsſtreite während der 

ganzen Dauer unferer IL Beriode ungefchmälert fort, was durch die 

Statthaltereiaufträge vom 5. Auguft 1683 und 8. April 1688"), 

dann durch das in dem Prager Magiftratsardhive ?) aufbewahrte, 

Verhandlungen, Urtheile und Berichte, dann Uppellationsfammer- 

entjcheidungen über Roßftreitigkeiten aus allen Gegenden Böh- 

mens enthaltende, vom Sahre 1701 bis 1777 reichende Roß⸗ 

gerichtsbuch, welches den Zitel führt „Deren ehrfamen nnd 

wohl weifen Gefchworenen und Beifigern des ausgefehten 
Roßgerichts in der Neuftadt Prag,“ wie auch durch das die 
privilegirten Gerichtsbarkeiten über Roßhanbelftreite aufhebende 

Patent vom 31. Auguft 1782 ?) unzweifelbar gemacht wird. 

Ad L. 5. 

Zu den vorftehend behandelten ſchon aus ber HI. Periode her⸗ 

rührenden alfgemeinen Gerichten ift in dem vorlegten Decennio 

unferer III. Gerihsverfafjungsepoce ein neues allgemeines Caufal- 

gericht, nämlich das E. k. Wechfele und Mercantilgeriht von Das. t. 

Wailand Kaiferin Maria Thereſia als Folge der von berfelben er⸗Wechſe⸗n. 

laſſenen Mechfelordnung mit Patent vom 22. December 1763 ein- en 
geführt worden, und zwar für alle aus förmlichen und unterworfe- 

nen Wechjeln, dann auch aus zwiſchen beiderfeit8 Handelsleuten 

und Fabrifanten geführten Diercantil- und Hanbelsgefchäften her⸗ 

rührenden Streitigkeiten 9). 

1) Weingartens Cober Seite 82. 
2) Broger Magiſtratsarch iv Roßgerichtsbuch Nr. 810. 
3) Juſtizgeſetzſammlung Joſephs II., I. Band Seite 167, Nr. 74. 
4) Wechfelpatent 2. Abtheilung, vorfindig in allen Gerichtsardhiven, nament- 

lich in jenen des prager Magiftrats. Norm. Fol, 20, 
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Diefes Patent behandelt das Wechfel- und Mercantilgericht 

erfter, zweiter und dritter Juſtanz in 3 Titeln, deren jeder in 
‚mehrere Paragraphe zerfällt. | 

Das erfte war aus 5 Perfonen, und zwar aus einem Richter und 

vier von ben Mitteln der firmirten Wechsler und Handelslente ge- 

wählten und beeideten Beifigern nebjt dem Secretär, den Kanzleibeam⸗ 

ten und einem Anfager zufammengefeßt; dasfelbe Hielt jeden Montag 

und Donnerftag Sigungen, behandelte die dahin gehörigen Streitig- 

keiten ſummariſch und in der Regel mündlich, nur in [chwierigen Pro⸗ 

cejjen wurde die fehriftliche Erftattung einer Replik und Duplif in 

peremtorifchen Itägigen Friften zugelaffen. Nach gefchloffenem Verfah- 

ren wurde im Beifein aller Rathsperſonen der Spruch gefällt, den Par⸗ 

teien ſogleich publicirt, und mußte in instanti die Appellation anges 

meldet, die Acten recollationirt und deren Einjendung an das Wechſel⸗ 

und Mercantils-Appellationsgericht, von welden bei den Berufungs⸗ 

gerichten die näheren Notizen werden gegeben werden, veranlaßt. 

Die Ereeution wurde vom Gerichte unmittelbar auf Mobi- 
lien des Schuldners, und bei deren Unzulänglichkeit mittelft Arre⸗ 

tirung desfelben vollzogen, fall aber der Gläubiger auf unbemeg- 

lihe Güter gegriffen hatte, durch Kequifitionen an den Realrichter 

in's Werk gefegt. 

Die detaillirte Kenntniß über das Proceß⸗ und Erecutiong- 

verfahren bei diefem Gerichte kann aus dem Patente felbft Leicht 

gejhöpft werben. 

IE. Befondere Gerichtöbehörden. 
A. Ueber Befigungen gewiffer Art und deren Befitzer. 

Das klei⸗ AdILA.1. Das kleinere Landrecht der II. Periode erhielt in 

nere Land⸗ der III. mancherlei Abänderungen bei feiner Befegung und bei feinem 

rt. Wirkungskreiſe; denn, nad bem Eingange des Capitels der ver- 
Abände- , 
rungen neuerten Landesordnung „Won dem kleineren Landrechte“ beftand 

durch die 1. diefer Gerichtshof bloß aus folgenden Beifitern: a) dem 

vern. L.O. Unterburggrafen, b) dem Unterkämmerer, c) dem Unterland⸗ 

richter, d) dem Unterlandſchreiber, e) dem Unteramtmann der 

Königin, und f) dem Amtmanne des Unterfämmerers. 
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2. Behielt derfelbe zwar durch die Artikel F. XVI bis XX 

jenen Wirkungstreis, den er in der Eigenſchaft als Gericht 

über Schulden im Betrage.bis 100 Schod böhm. Grofchen, über 

Strafen wegen Aufhaltung fremder Unterthanen oder Dienftboten 

und wegen Erhöhung ber Schutzwerke bei den Wafjerwehren bejaß, 

befam aber nebft dem noch zur Verhandlung und Beiprechung die 

Streitigkeiten über unbefugte Ausübung des Waidwerfes auf frem⸗ 

dem Revier, fo weit es ſich bloß um einen Jagderceß, aber nicht 

um ein ftreitiges Jagdbarfeitsrecht handelte, überdieß noch gemäß 

Q. XLI bezüglich der Beftrafung Desjenigen mit 25 Schod böhm. 

Groſchen, welcher einen mehr als eine halbe Elfe beiragenden Aufs 

fag an ben Wehren ber Elbe oder anderer in biefelbe fließenden 

Wäffer zur Verhinderung des wafleranfwärts Streichen des 
Lachſes und anderer Fifche vorzurichten fich erlaubte, zugewiefen, 

dagegen büßte 

3. das Kleinere Landrecht bie ehemals gehabte Führung der 

Heineren Landtafel und der Luſtrirung und Ingroffirung der zur 

größeren Landtafel gehörigen Tabularfachen und Inferiptionsgegens 

ftände deßhalb zur Gänze ein, weil die ehemaligen Unteramtleute 

ber Landtafel eine felbftftäntige Stellung als Gericht und Tabular⸗ 

amt in unferer IH. Beriode erlangt haben, worüber weiter unten 

die nöthigen Aufklärungen werben gegeben werden. 

BDelangend das Verfahren bei diefem befondern Gerichte wird 

berichtet, daß nad F. XVII zwar die Beichidungen fo wie bei 

dem größeren Landrechte gefchehen ſollten, jedoch, wo es fih um 

eine Geldſtrafe handelte, hievon in der Beſchickung die Meldung 

gethan und foldhe dahin gerichtet werben follte, daß die libellirte 

Schuld oder Strafe vor ober bei der nächften Seffion des Kleines 

ren Landrechts berichtigt oder bie Weigerung ausgeführt werden 

fole. Erſchien der Beſchickte nicht, fo wurde wider ihn das ers 

ftandene Recht. ertheilt; geftelite fich berfelbe und mollte excipiren, 

jo wurde die Sache zur nächſten Seffion vertagt, beide. Parteien 

hatten ſich mit den erforderlichen Zeugnifjen zu verfehen, und der 

Gegenstand mußte bei der nächften Sefflon ohne Schriftenwechfel 

verhandelt und erledigt werden. Die Sigungszeiten des kleineren 

Landrechts blieben bdiefelben wie in der IL Periode; denn weder 
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in ber vern. Landesordnung noch in ben Novellen ift eine Abän⸗ 

derung in diefer Hinficht vorfindig. 

Die tün. ad II. A. 2. 
dandtafel. gls das zweite befondere Gericht führen wir das, durch 

bie verneuerte Landesordnung als Juſtizforum neugefchaffene, Aust 

der königl. Landtafel an, von deſſen Competenz und Proceß bie 

Abjfäge F. VII bis XV incluf,, dann XXIX bis XXXVII 

incluf., von deſſen Ordnung, Zufammenfegung und Verfahren aber 

die Abſätze L.I bis XIX, dann die Novellen C.c. VI und VI, 

und mehrere Verfügungen der Wolgezeit bis zum Schluſſe unferer 

UI. Periode handeln. 

Zreubleibend dem Vorgange, welchen wir bei Beſprechung der 

Lanbtafel in der II. Periode beobachtet haben, verfolgen wir die 

Geſchichte derfelben während der Dauer uuferer IIL Be: 

riode, und haben in dieſer Beziehung Folgendes zu berichten : 

Bald nad) Befiegung des Aufftandes von 1618—1620 befam 

das Amt der Landtafel, welches bisher keine felbftitändige Behörde, 

jondern nur das Grundbuchsamt des größeren und kleineren 
Landrechts und die Ingroflatur des Landesarchives geweſen war, 

durch die vern. Landesordnung 

a) unter Beibehaltung feiner früheren Beitimmung 

Erweite⸗ b) nicht nur in dieſer Function einen ausgedehnteren und 

rung des autonomeren Wirkungskreis, fondern auch eine doppelte rich: 
Wirkungs⸗ 
rriſeo ber. terliche Befugniß, nämlich 

Landtafel. c) nah) den von F. VIII bis XIV angeführten Feſtſetzun⸗ 

gen einen Antheil von den VBerlaßabhandlungs- und Pupillarange- 

legenheiten der höheren Stände des Landes und 

d) dur die Abſätze F. XIX bis XXXVIN incuf. als 

Schadenrecht die Eignung als Gerichtshof zur Zuerkennung der 

Schäden⸗ und Koftenbeträge bet Behauptung eines Procefjes vor 

den Schranken anderer Königlichen oder Landesgerichte, wenn in den 

dießfälligen Erkenntniſſen die Aufhebung der Koften nicht erfolgt war. 

Bevor in diefer vierfachen Beziehung eine den Zweck unferes 

Wertes entfprechende bündige Beleuchtung geliefert wird, erachten 

wir es für fachgemäß, eine kurze Geſchichte der bei ber Landtafel 

in unferer III. Periode eingetretenen Ereigniffe vorauszufchiden. 
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Obgleich mit der Unterdrücdung bes einheimifchen Aufftandes Geſqhichte 
durh den Sieg am Weißen Berge bie innere Ruhe gewaltfam —S 
wieder hergeſtellt worden war, und Ferdinand II. dem Revolutions⸗ geit der m. 

könige Friedrich von der Pfalz den uſurpirten Thron des König» Periode. 

reihs Böhmen wieder entriffen hatte, fo nahm doc) der, durch die 

Berlegungen des rudolphinifchen Religionsfreiheits-Manifeftes zu 

Braunau und Kloftergrab, entzündete 30jährige Religionskrieg 

feinen ungehinderten Fortgang. 

Es wurde bei der auf dem prager Schloffe befindlichen Land⸗ 

tafel zwar wieder vom 25. November 1620, an weldem Tage 

die erfte Ingroffirung nad) der oberwähnten Schlacht am Katharinen- 

tage 1620 im weichjelfarbenen Kauf - Quatern Nr. 140 auf Fol, 

G. 183 gefchehen ift, ruhig, aber nur bis zum Monate September 

1631 ohne Störung, fortmanipulirt, denn nad) der, dem kaiſerl. 

Feldherrn Tilly bei Leipzig durch den fchwebifhen König Guftav 

Adolph am 16. Auguft 1631 beigebradhiten, Niederlage wurde das 

von allen Vertheidigungstruppen entblößte Böhmen durch den Kur» 

fürften von Sachſen, als Bundesgenofien bes Königs von Schwe- 

den, über Auftrag desfelben von der Elbe aus bis zur Hauptſtadt 
Prag beſetzt. 

Sich zur Widerſtandsleiſtung zu ſchwach fühlend, kam dieſelbe 

durch Capitulation vom 21. November 1631 in die Gewalt der 

Sadhfen unter deren Oberfeldherrn Arnheim und ift 7 Mor 

nate lang, bis zur Wiedereroberung durch den kaiſerl. Generaliffi- 

mus Grafen Albrecht Waldſtein, Herzog von Friedland, zu Ende 

Suni 1632, unter der drüdenden ſächſiſchen Botmäßigkeit ver⸗ 
blieben 9). 

Noch vor dem Vorbringen der Sachſen bis in die Nähe von 

Prag war die böhm. Landtafel nad) Budweis geflüchtet, und das 

hiefige Amtslocale bis zum 7. November 1631 geſchloſſen worden. 

Dort fette diefelde ihre Thätigkeit bis zu ihrer Zurüctransportis 

rung auf das Prager Schloß fort, wo am 1. Feber 1633 ihre 

Amtsführung wieder begonnen hat. 

Der Erfolg dieſes Ereigniffes war die Anlegung bes weißen 

1) Siehe Pelzels Geſchichte Böhmens II. Theil Seite 763, 764 und 770, 
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budweifer Quaterns Nr. 255, in welchem fi Eintragimgen vom 
1. Mär; bis Ende Mat 1632 auf den Blättern A. 1. bis CO. 4. 
befinden '). 

Eine zweite Unterbrechung ihrer Wirffamfeit auf dem prager 
Schloſſe erfuhr die Landtafel dur die am 16. Juli 1648 ver- 
rätherifch eingetretene feindliche Weberrumpelung der Kleinfeite und 

der Burg, dann durd die Hierauf gefolgte Belagerung der Alt 

und Neuftadt von dem fchmedifchen Generate Königsmark; während 

welcher biefer Feldherr die auf dem Schloffe befindliche Landtafel auf 

Wägen paden ließ und diefelbe nah Schweden transportiren laſſen 

wollte, von diefem Vorhaben jedoch über eindrimgliche Vorftellungen 

des prager Domherrn Chriftoph Reinhold abgegangen tft 2). 

Nicht nur während diefer denkwürdigen 14möchentlichen Be⸗ 

fagerumg, fondern auch noch mehrere Monate nad der am 2. No⸗ 

vernber durch den Abfchluß der Präliminarien zu dem weftphäft- 

ſchen Frieden ftattgefundenen Aufhebung derfelben, verblieb die ' 

auf dem prager Scloffe befindlihe Landtafel in ber Gewalt 

der Schweden. Während dieſer Epoche und bis zu dem im Früh. 

jahr 1649 eingetretenen Abmarſche der Weinde, mußte jede 

Amtshandlung bei derjelben unterlafien werben ; da ſich aber 

oft die dringende Nothwendigkeit von Tanbtäflihen Eintragungen 

veroffenbarte, fo wurbe nad) in Prag zurückgekehrter Waffenruhe bei 

dem altftädter Magiftrate auf Befehl Ferdinand TIL den 5. Feber 

1649 der goldſchwarze LTandtafelquatern Nr. 257 angelegt, in 

welchem fi von Fol. A. 1. bis E. 7. Ingroffirungen bis zum 

20. März 1649 befinden?) 

Noch in demfelben Jahre führte eine andere Calamität, näm⸗ 

fih die zu Brag im Sommer ausgebrochene Peſt für die Landtafel 

eine 3. Unterbrehung der Amtshandlungen auf dem Prager 

Schloſſe herbei. 

Durch Refeript vom 27. Auguft 1649 wurde ber Sig der 

Statthalterei für die Dauer der Peſt nah Budweis verlegt, und 

zugleich anbefohlen, dort für eintretende keinen Aufſchub vertragende 

1) Eiche Landtafel-Duatern Nr. 256. 
2) Siehe Stranffys Respublica Bojem. C. XVI. pag. 409. 
8) Siehe die erfte Eintragung in dem Quatern Nr. 287. 
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Tabulargegenftände einen Ianbtäflichen Quatern anzulegen. Diefem 

Defehle verdankt der ben 3. September begonnene, zweite, weiße 

budweifer Quatern Nr. 256 feine Entftehung, in welchem fich auf 

den Blättern A. 1 bis B. 29 mehrere Eintragungen befinden, 

deren legte ein Mojeftätsbrief vom 16. Sept. 1649 gewefen ift '). 

Seit diefer Zeit verblieb die Landtafel bis zum Ausgange 
unferer III. Periode auf dem prager Schloffe, und wurde deren 

Amtshandkung dafelbit nicht einmal während der ‘Dauer ber zwei zu 

Prag wüthenden Beiten von 1680 und 1713, aus denen der oliven- 

farbige Raufquatern der Teſtamente Nr. 258, dann der todtenfar- 

bige mit derfelben Devife Nr. 260 herſtammen, unterbrocen. 

Während der mehr als 160jährigen Dauer unferer III. Pe- Aufzäh- 

riode wurde bei der Landtafel folgende Anzahl von Onaternen zu, fung ber 
Landtafel⸗ 

ſammengeſchrieben: Duaternen 
Kauf⸗ und Teftamentsquatern (irhovi) biejer 

„ „ Nr. 28 bis 40 — 13, Beriobe. 
” v „ 127 — 165 = 39, 

n 1 „ 258 — 279 — 29, 
Mm n " 290 — 291 — 2, 

” „ n 455 — 460 — 5, 

n " „ 466 — 477 = 12. 
Quatern ber Mojeftätsbrife „ 551 — 568 — 18, 

Gedenfquaterne (pamätni) „ o— 32= 13, 
„ " „ 193 — 204 = 12, 

n n „ 192 — 323 = 37, 

n " „ 339 — 420 = 32, 

Größere Schuldverfchreibungs- 

quaterne (zäpisnf). . . „ 9 — 111=16, 
" " „ 205 — 234 — 30, 
n " „ 329 — 356 = 27, 

» „ „ 428 — 454 = 27, 
n n „ 522 — 540 = 19. 
n „ „65 — — = L, 

Staroftenguaterne (regietra) „ 112 — 126 = 15, 

" „ „235 — 24l= T, 

1) Siehe Refeript anf dem erſten Blatte bes Quaterns Nr. 256. 
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Beſchickungsquaterne ) . . Nr. 2422 — 28 — 7. 
n " „ 138 — W669. 

Kleiner Schuldbriefequatern 

zäpisni malE)- . . ». . „29 — — = 1. 

Manuale fundationum . . „ 50 — — — 1 

Manuale decretorum . . „ 91 — 55 = 5. 

Verbeiferungsquatern (1622) „ 254 ........ 1. 

Budmeifer-Quaterne . . » „ 255 — 256 = 2. 

Altitadt Prag-Quatern . . „ 257....... 1. 

Abfhätungsquaternelodhadüw) „ 280 — 289 — 10. 

Heiratsfprücdequatern . . . „ 3831 — 387 — 8. 

Vollmachten und Burggrafen- . 

reterelationen -. . » . „ 21 — 426 = 6. 

Additionsquaterne . © » . „ 478 — 489 = 12, 

Relationsquaterne . . . x „ 576 — 581 = 11. 
n „ 620 — 647 = 28, 

„ 680 — 62 = 3. 

n „ 120 — 732 = 13. 

Ausmelfungen und Claffificatio- 
nen-Quaterne. © .o 2 0 607 — 64m 8. 

" „ 694 — 709 = 14. 

Condictionsquatrne . » . „ 648 — 665 = 18. 

Revifionsurtheilequaterne . . „ 691 — 693 — 3. 

Widerſprüche (odpors.) Quaterne 

wegen Mordthaten. . . „ I — 18 = 

Septima litis-Quaterne . . „ 6582 — 53 = 2, 
Sudenquaterne . . . 618 — 619 = 2. 

alfo zufammen in 1 der IL. Periode Bände 541. 

Bon diefen Quaternen find insbefonders gebenfenswerth die Ju⸗ 

denquaterne Nr. 618 und 619 (quaterni Zluty pro Zidi bezeichnet), 

welhe Maria Therefia in den von ihr am 19. März und 5. Juli 

1755 erlaffenen Generaldispenfations- Patenten anzulegen anbefohlen 

hatte. Mit diefen Geſetzen hat diefelbe in größter Sorgfalt für die 

mögliche Sicherftellung von Schuldforberungen durch die Landtafel für 

alle Schichten ihrer Unterthanen, den früher von Inſeriptionen in bie 

Landtafel ausgejchloffen gewejenen Lutheranen, Kalviniſten, Altgläu⸗ 
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bigen, und Juden gejtattet, ihre Forderungen, welche eine Hypotheks⸗ 

beitellung auf Landgüter hatten, bei der Zandtafel gegen Entrichtung 

einer Aperc. Dispenfationstare intabuliren zu laſſen). Bon den 
63 ftändifchen Archivsguaternen gehören die mit Nr. 55 bis 60 

inclus. bezeichneten 6 oliobände unferer III. Periode an; die: 

felben enthalten Inſcriptionen gleicher Gattungen, wie jene der IL; 

die legte Eintragung in Nr. 60 datirt vom Jahre 1719. 

Nah diefer geſchichtlichen Skizze übergehen wir wieder zu 

der materiellen Wirkſamkeit der Landtafel, bringen jedoch vorerft 

no zur Kenntniß, daß das Perfonale der Unterofficiere und anderen 

«Diener bei der Landtafel nach Anordnung bes Landes⸗Ordnungs⸗ 

Abfages J. III. aus folgenden beeideten Beamten beftanden habe: 

1. Aus dem Bice-Landlämmerer, 

2. u» Bice-Landridter, 
3. nn Bice-Landfchreiber, 

4. „Amtmann der Königin, 

5. un Unterfammerling, 
6. nn Schreiber der kleineren Landtafel, 
7. u» Staroften der Kämmerlinge, 
8. u m SIngroflator bei der größeren Landtafel, 

9. uw. Sngrofiator bei der Fleineren Landtafel, 
10. „ "den Declamatoren, 
1. un» NRegiftratoren, 

12. u  » Landtafellämmerlingen, 
13. u» 8andesmeflern. 

Durd Novelle B. e, I et II wurde beftimmt, baß von den 

vorgenannten Beamten die 5 erften — dann aud) der zum Hleineren 

Landrecht gehörige Unterburggraf den Rang der Eönigl. Räthe 

genießen, und die erledigten Stellen unmittelbar von dem Könige 
erſetzt werden follen. 

Ad a, Als Ingroffaturs- und Manipnlations-Inflitut des Aenderun⸗ 
größeren und kleineren Landrechts und bes Landesarchivs wurde gender In: 

das Bandtafelamt zwar bei feiner alten Inftruction belaffen, jedoch Mon. 

1) Siehe Sefehfammlung Maria Therefias II. Band, Seite 214 und 215, 
dann Appell. Refcriptenbuch Ar. VIII, Seite 630 bis 637. 

20 
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den Unterbeamten berfelben mittelit 1. IV et V eingefdhärft, feine 

anderen ſchriftlichen Nelationen anzunehmen, als folche, welche von 

dem Landrechte oder auf königl. Befehl unter königl. Iufiegel von 

der böhmifchen Hoffanzlei und Kammer erlajjen und durch einen 

föniglihen Rath überbracht worden find, deifen Name und Amts- 

harafter jedesmal zur Nachrichtung aufgezeichnet werden folite. 

Alte folhe Relationen waren in abgefonderte QDuaternen (von 

denen die borbezeichneten 18 Folianten vorhanden find) einzutragen; 

und e& wird noch weiter im Geſetze bemerkt, daß auch diejenigen Be» 

gnadigungen und Schenkungen auf keine andere Art in die Landtafel 

eingelegt werden follen, welche vom Könige einer Kirche, Kapelle, einem - 

Altare, der Geiftlichkeit, oder einer Communität, Gemeinde, wie aud) 

denen Freiſaſſen (Svobodniküm, Dédiöniküum und Naprawni- 

küm), d. 1. „Solchen Landesinwohnern, welche unter feinem Stande 

„begriffen find, doch eigene und ohne Mittel unter Uns (dem Kö- 

„nige) Tiegende Höfe, Gründe und Feldgebäu haben,“ ertheilt werden 

würden. 

Uiber die Art, wie die Einverleibungen in die Landtafel 
gefchehen ſollen, verblieb e8 zwar in den Hauptfunctionen bei dem 

Vorgange der II. Periode, jedoch mit einigen Abweichungen. 

Es ordneten nämlich die Artikel U. VI bis XV an, daß künftig 

Eontracte und Zeitamente auch in deutſcher und nicht, wie bisher 

gefeglich gewefen, bloß in böhmifcher Sprache einverleibt, die Be⸗ 

fenntniffe desjenigen, welcher einem Zweiten etwas in die Yandtafel 

eintragen laſſen wollte, bei feiner Anmwefenheit im Lande perfön= 

lic vor den Unteramtleuten abgegeben, in Abweſenheit außerhalb 

des Königreiches aber die Einlage durch einen hiezu bevollmächtig- 

ten Landmann oder gejchworenen Procurator gefchehen, nichts dejto- 

weniger jedoch folche bei der Heimkehr des Inferibenten dennoch) in 

eigener Perfon bei den Landtafelbeamten wiederholt werden, ferner 

dag in Krankheitsfällen auf Anfuchen bes Kranken zwei Unterantt- 

leute der Landtafel fich zu demſelben begeben, und fein Bekenntniß 

und Ginverfeibungsbegehren zum Behufe der NRelationserftattung 

hriftlih aufnehmen follen. 

Gemäß I. XV konnte einen ſtummen Menſchen auf deilen 

bloßes, aber verjtändliches Deuten in die Landtafel eingetragen, da- 
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gegen durfte zufolge I. XVII. öffentlihen Bankarten, Huren, 

Urgichtern und unehrlichen Perfonen nichts in die Landtafel 

einverleibt werden. 

Aus dieſen Beitimmungen geht unbezweifelbar ein weit 

felbfiftändigerer Wirfungsfreis für die Unteramtlente der Land- 

tafel in der III. Periode gegen denjenigen hervor, welchen dieſelben 

im Laufe unferer II. Periode gehabt Hatten. In den Novellen find 

von E e. I bis XVII für die Landtafelmanipulation mehrere 
Anordnungen enthalten, von welchen wir befonbers hervorheben, 

daß die fogleiche Sollationirung ber in die Landtafel eingetrage- 

nen Urkunde, mit dein Originale vorgenommen, und jeber wahr⸗ 

genommene Schreibfehler fogleicd, corrigirt werden follte, daß nur 

Katholiken zur Landtafel habifitirt worden, daß Landgüter mır 

mit der Landtafel erworben, veräußert unb belaftet, auch anders 

nicht alienirt und depurirt werden konnten, daß in einer zur land⸗ 

täflichen Civerleibung beftandenen Urkunde die Sperialbypothet 

beftellt und die Clausula intabulandi beigefügt fein mußte, 

daß die Vornahme von Auszeichnungen anbefohlen, und das Prio⸗ 

ritätsreht nad) dem Zeitpunfte des Intabulationsvollzugs einges 
führt worden ſei. 

Ad b. Als Gericht hatte das Amt der Unteramtleute der Gerichtliche 
Landtafel folgende Competenz zugetheilt erhalten, und zwar: Competen; 

1. Durd) die mittelft der Artifel F. VIII bis XV erfolgte der Amer: 
Zumeifung eines beträdytlihen Theiles des fogenannten adeli- 
gen Richteramtes in der Art, dag zuerft durch Beſchickungen 

ımd Aufträge die Satisfaction des Klägers bis zu einer gewiſſen 
Friſt angeftrebt, wenn aber Streitigkeiten eintraten, durch Entjchei- 

dungen bei alljährlich zweimal abzuhaltenden vierzehntägigen Sef- 

fionen (Rechten) das Amt in folgenden Angelegenheiten gehandelt 

werden follte; nämlich 

e«) bei von einem mündig gewordenen Waifen begehrten Be⸗ 

ſchickungen zur Verhaltung feines Vormundes ihm die verbürgten 

Güter binnen 14 Tagen zu übergeben, und die Pupillar: 
Schlußrechnung binnen 4 Wochen zu legen. 

8) Bei Begehren zur Ausfolgung eines väterlichen, mütter- 
lichen, oder fonftigen Antheils binnen 12 Wochen. 

20 * 
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y) Bei Anfuchen des Theilungsvollzuges gemeinſchaftli⸗ 

her Güter innerhalb 4 Wochen. 

8) Bei Anfprühen einer Wittwe auf Ausfolgung des ihr 

gemäß Heiratöverfchreibniß nach ihrem verftorbenen Gatten gehöris 
gen Ehegutes binnen 4 Wochen. 

s) Bei Aufforderungen zum Bollzuge einer Schuldver- 
Schreibung, Bürgſchaft, Vormundſchaft, Gewähr 3c. binnen 4 

Wochen. , 

5) Bei Widerfeglichleit gegen einen Gewährlosbrief, deffen 
Vollzug nicht geftattet werden mollte. 

n) Bei Auſprüchen zur Annahme oder Erhebung einer Schuld» 

poft, und Quittirung der Schuldverfchreibiing. 

9) Bei Beftreitungen des Rechtes zur Einführung eines 

Kämmerlings auf ein Gut; ferner war 

ı) durh ©. X zur Verhaltung desjenigen, welcher ein bei 

ihm verwahrtes Teſtament binnen der gefeglichen Friit von feche 

Wochen zur landtäflihen Einlegung nicht einbrachte, biefe Pflicht 

binnen 14 Zagen zu erfüllen. 

x) ut P. VI. Bei Verweigerung eines älteften Bruders oder 

Vetters, der das Familiengut oder Vermögen nach Abfterben des 

Vaters oder unbelinderten Onkels übernommen, und noch nidt 

abgetheilt hatte, über Aulangen eines Erbſchafts-Theilnehmers die 
Theilung des unabgetheilten Nachlaſſes vorzunehmen, zur Vorle⸗ 

gung ber Theilzettel binnen 12. Wochen und im Nichtbefolgungs« 

falle die Erlaffung eines Wehrloshriefes oder Stedzettels. 

2) Zufolge P. VII die Beſchickung eines jüngern Bruders 

ober Vetter zur Wahlvornahme eines Antheild aus dem, vom 

älteften Erbsintereffenten eines unabgetheilten Familiengutes über- 

reichten Theilungsentwurfe binnen 4 Wochen. 

u) Bei Streitigfeiten zwifchen abzutheilenden Erben wegen 

Unordnungen und Ungleichheit in den Theilzetteln ut VIII bie 

Boranftellung eines Vergleichſsverſuches und die Fällung eines 

vorläufigen Ansfpruches bis zur nächſten Seffion des Landrechts, 

nit minder 

v) gemäß P. IX die Beihidung desjenigen, welcher die 

Theilung eines gemeinfhaftlien Gutes durch die Landtafel 
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befräftigen zu laflen, verpflichtet war, zur Einleitung dieſer Be— 
fräftigung binnen 4 Wochen bei fonftiger Erlaffung eines Wehr. 

losbriefes, dem Amte der Iandtäflichen Unteramtleute zugewieſen; 

weiters hatten diefelben 

£) zeuge @. VIII die Entſcheidung' über die Berechtigung 
zur Entloffung eines Unterthaus, wenn folche von einem anderen, 

fich als Herren desfelben angebenden Gutsbefiger befteitten wurde, 

nit minder 

o) zufolge @. XXI wenn es fih um bie Einbringung der 

Strafe von 20 Schod böhm. Groſchen wegen Nichtauslieferung 

eined fremdem Unterthans handelte, ferner waren 

a) durch Novelle E. e. XIX mit Berufung auf L. XXV 

der Landesordnung die Abhandlung der Griden nad) den in den 
weitern Novellen E. e. XX bis XXXV ertheilten Liquidations- 

und Glaffifictrungsnormativen ; 

2. In Streitfällen 

«) durch Landesordnung L. V die Widerfpruchstlagen ge- 

gen die executive Einführung (Zvod) gegen erlafjene Wehrloöbriefe 

(Obrani listy), 

P) die Berühmungsproeefle ex lege diffamari zeuge Nov, 
decl. B. b. XXV bis XXIX, 

y) nah ut G. XI bis XXVHO die ganze Erecntionsfüh- 

rung auf Landgüter; 

8) durh Nov. F.f. XII die Befchwerden gegen erelutive 

Taxirungen; endlich war 
e) die Snftrnirung der fchriftlichen Durchführung bei dem 

zum großen Landrecht gehörigen Procefjen bis zum Acteninrotu⸗ 

firungs-Vollzuge gemäß L.Ordnung C. I bis XLIV der Agenda 

des Gerichtshofes der königl. Landtafel zugetheilt. 

3. Rebſt alter vorbezeichneten richterlichen Amtshandlung Die Func⸗ 
fungirten die Unteramtleute der Landtafel noch als ein befonderer tion der 

Cauſalgerichtshof, nämlich als das Schadenredht Gericht), 

über welchen das Capitel F. XXIX bis XXXVIII die Infor er 

mation nachweifet. Diefe läßt ſich kurz fkizzirt in folgende Normative Eaufalge- 

zufammenfaffen: Wenn Semandem von einem Gerichte im Urtheile richtshof. 

der Grfag der Schäden und Koften zugefprochen worben war, jo 
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hatte derjelbe, nah Erwirkung einer Relation von dem, den Erſatz 

der Koften überhaupt zuerkannt habenden, Gerichte an bie Xandtafel, 

dort unvermeilt beren Betrag, zu deffen Berichtigung er den ſach⸗ 

fälligen Gegner beſchicken wollte, zu liquidiren, und zwar in bem 

Zeitraume von der Urtheilspublication bis zur nächſten Sitzung des 

Schadenrechtes bei fonftigem Verlufte des Erjakanfpruches, wenn 

er nicht beweifen Tonnte, daß inzwifchen eine Vergleichsunterhand⸗ 

lung wegen diefer Koften im Zuge gewejen ift. 

Die Seflionszeiten des Schadengericgtes waren beftimmt auf 

a) ben Zag nad) dem Quatember Reminiscere, 

b) den Mitwocd nad dem Sonntage Quasimodo geniti, 

ec) nad) dem Frühjahrsquatember Trinitatis, 

d) nad Sct. Margareth, 

e) nad Ect. Hieronymus, 

f) nah Set. Leonhard und 

g) nad) Sct. Fabian und Sebaftian. 

Erfchien der Beſchickte nicht au dem ihm bekannt gegebenen 

Situngstage, fo wurde dem Beſchicker das erflandene Recht auf 

den Tiquidirten Kojtenerfag ertheilt, dagegen verlor lekterer bei 

Nichterfcheinung den Schadenerjaganfprud). 

Die Liquidirung der Koften mußte nicht perfönlich, fondern 

fonnte auch durd) einen Bevollmächtigten erfolgen; und ſelbſt geiſt⸗ 

liche Perſonen, wenn diefelben als Kläger fachfällig und zum Koften- 

erfaße verurtheilt wurden, Tonnten eben fo wegen diefer Koften bei 

dem Schadenrechte beſchickt werden, als fie verpflichtet waren, dort 

den ihnen zuerlannten Schaden- und Koftenerfag dem DBetrage nach 

zu liquidiren. 

Die Fungirung der Unteramtleute der Landiafel ale Scha⸗ 

denrecht hat durch die mit Verordnung Maria Thereſia's vom 

z9. Juni 1763!) anbefohlene Bemeſſung des Koftenerfag-Betrags 

in dem Urtheile des Zuerlennungsgerichtes nocd vor Ausgang uns 

feres III. Zeitraumes unter gleichzeitiger Aufhebung des fogenauns 

ten Schadenrechtes aufgehört. 

Die vereinzelt und zerftreut für die Beifiger und Beamten ber 

föniglihen Landtafel beftandenen geſetzlichen Weifungen ließ Ferdi⸗ 

1) Geſetzſammlung Maria Therefias IV. Band, Seite 173, 
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nand IE. in eine ausführliche und geordnete Inftruction den 21. 

November 1652 sufammfaffen, welche im Soder von Weingarten 

nicht weniger als 12 enggedrudte Foliofpalten einnimmt, und ben 

Wirkungskreis der Unteramtleute als Tabulargericht und Ingroffatur 

vollftändig geregelt hat. ") 

ad II A. 3, 

Das Fönigl. Hof: oder Lehenrecht behielt in unferer HI. Dast.Hof- 

Periode die Einrichtung der vorhergegangenen, und kann in den 

Abſätzen F. L. bis F, L XXI mit geringen Abänderungen die 

nämlichen Beftinnmungen vor, welche in der Marimilian’ichen Lan⸗ 

desordnung von M. XXXVI bis N. VI aufgeführt und von Seite 

105 und 106 auszugsweife zur Kenntniß gebracht worden find. 

Diefe Abweichungen beſchränken fich darauf, daß 

oder Lehen⸗ 
recht. 

Die Abwei⸗ 

1. zeuge F. L. das Hofrecht nicht am Vortage, ſondern vier Hungen ber 
neueren Be: 

Zage vor jeder der vier jährlichen Kammerrechtsſitzungen feine Sef- immun: 
fionen beginnen und 14 Tage lang fortführen folle. 

2. Daß zufolge F. LIV die Einführung in ein Lehen nicht 

durch einen land⸗, fondern durch einen Ichentäfliden Kämmer⸗ 

ling zu gefchehen hatte. 

3. Daß ut F. LV et LVI der Lehensmann des Lehens 

verluftig werde, wenn derfelbe fich nicht binnen Jahr und Tag 

nad Eintritt des Unfalls zum Empfang des Lehens und zur Lei⸗— 

ftung der Lehenspflichten, welche in dein von ihm nach der durch 

Art. F. LIX vorgefchriebenen Formel zu fhmwörenden Eide aufge- 

führt erfcheinen, angemeldet hatte. 

4. Daß ut F. LXI zur Ereentionsführung auf ein 

Lehengut die Bewilligung des Könige! zu erwirken, fofort auf 

Grund derfelben von dem bie Zahlung zuerfennenden Gerichte eine 

Relation an die Lehentafel (Hoftafel) aufzubringen, und dann erft 
von berfelben durch einen Hoftafelfämmerling die executive Ein- 

führung zu vollziehen gewefen fei. 

5. Daß zeuge F. LXVII der Erecntionszng binnen einem 

Jahr und Tag mit der Hoftafel bei fonftigem Verluſte der Exe⸗ 

eutiondrechte zu vollenden war, endlich 

1) Siehe Beingartens Coder von Seite 292—298. incl. 

gen. 
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6. dag nah F. LXXI zur Förderung der Juſtizgeſchäfte die 

Abtheilung der Hofrechtöbrifiger in zwei Senate, einen böh- 
mifchen und einen deutſchen mit dem DBeifügen geftattet wurde: 

es folle in dem böhmifchen immer der Hofrichter perjönlich ben 

VBorfig führen. Uebrigens waren die Urtheile, zu deren Befchlie- 

kung wenigftens fieben Stimmführer nöthig gewefen find, im Na- 

men des Königs zu erlaffen. 

Durch F. LXXII wurde ausgefprodhen, daß die, aus Anlaß 

der befiegten Revolution confiscirten, Güter nicht anders als 
unter der Zehensverpflichtung ftehend geachtet werben follen. 

Inter Fer⸗ Mittelft Nefeript vom 16. Auguft 1653) hat Ferdinand ILL 

dinand IM. bezüglich der in Böhmen beftandenen dreierlei Gattungen von Lehen, 

nämlih 1. welde dies fchon im Jahre 1618 geweſen, 2. welche 

durch die Executions-Commiſſion nach befiegtem Aufruhre- aus der 
erblichen in die Lehenseigenſchaft übergangen, und 3. welche von 

Herzöge Albrecht von Waldftein als fogenannte Friebländer Lchen 

vergeben, und nad) deffen Ermordung vom Fiscus eingezogen wor» 

den find, eine ausführliche Verfügung erlaffen, welche deren Ver⸗ 

hältniffe regulirt, und für die Zukunft feitgeitellt Hat. 

Unter Ein Gleiches hat fein Nachfolger Kaifer Leopold. bezüglich 

Leopold I. der, zur königl. jedoch verpfändet gewefenen Herrſchaft Pürgfig ges 
hörigen Lehengüter, bejonders in Hinficht auf deren Sicherftellung 

durch die Lehentafel, mittelft des Reſcripts vom 20. Mai 1670 %) 

veranlaßt. 

Gnaden⸗ Schließlich iſt noch zu erwähnen, daß durch einen in den Re⸗ 

brief Ferdi⸗ lationsquatern Nr. 620 fol. C. 26 eingetragenen Majeſtätsbrief 

re Kaiſer Terdinands IL. ddo. 21. October 1624 dem Albrecht 

Alb. Ward, Waldftein, Herzog von Friedland, die Ermächtigung ertheilt 

fleins, in worden ift, nach feinem Gutbefund die von ihm erfauften, nach der 

—Aã— Rebellion von 1618 bis 1620 confiscirten Güter aus der Land⸗ 

Söfchung tafel löſchen zu laſſen, und ale von ihm geſtiftete Lehen zu ver» 

dervonihm geben, was diefer auch zeuge des als Denkwürdigkeit bei der böhm. 

getauften Lehentafel sub Nr. 71 aufbewahrten Quaterns ber Friedländer Lehen- 
confiseir⸗ briefe vom Jahre 1624 gethan hat. In dieſem von Albrecht Gra⸗ 
ten Güter. 

1) Weingartens Coder Seite 302. 
2) Weingartene Coder Seite 374. 
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fen Waldftein als Herzog von Friedland über bie von ihm infen- 

Dirten Güter und Grundftüde angelegten, vom 28. Feber 1624 bis 

16. Mai 1633 auf 161 Folioblättern fortgeführten Lehensquatern 

find 70 Lehenbriefe und Muthungen eingetragen. Im Cingange 

besfelben ift die Formel des Eides aufgejchrieben, welchen ihm 

feine Bafallen bei Empfang der Lehne leiften mußten. Dieſer Quatern 

bat ein genaues namentliches Regifter der Lehensverleihungen. 

Ad II. A. 4 

Die in der II. Periode beſtandene, damals keinen beſtimm⸗ Die 
ten Si und feine gehörig normirte Verfaſſung habende Ges ——8 
richtsbehorde über die deutſchen Lehen der Krone Bohmens, nannicaft. 
weiche unter dem Namen einer deutſchen Lehenshauptmanuſchaft Umgeſtal⸗ 

nach den verfchiedenen Wohnfigen ber bdeutfchen Lehenshauptieute fung der⸗ 

bald dort bald da fungirte,. erhielt durch Reſcript ddo. 18. Yuli jelben. 

1651 9) vom Kaiſer Ferdinand III eine vollftändige Umftaltung, 
benn durch dieſes Geſetz wurde die königl. Appellationsfammer auf 

dem prager Schlofje zum Gerichtshofe erfter Inſtanz über die 

dentfch:böhm. Lehen (feuda bohemica extra curtem) eingefeßt. 

Durch diefes Refeript wurde das gefammte Appell-Collegium 

qua pares curiae zum deutfchen Lehenhofe mit dem Beifügen 

erhoben, daß dort die Lehensproceſſe ordentlich inftruirt, und dabei 

nad) Lebensart und Nothdurft verfahren werde; auch wurde anbes 

fohlen, daß in Fällen, wo ſich zwiſchen dem Lehensherrn und dem 

Vaſallen eine Streitigkeit erheben ſollte, der Gegenſtand jedesmal 

dem Konige vorgelegt und die gnädigſte Reſolution darüber erwar⸗ 

tet, wie nicht minder die Provocation in den Lehensfälligkeiten, 

desgleichen die Belehnung, endlich die Ertheilung der Lehenbriefe, 

Conceſſionen, Confirmationen und Indulten, wie bisher dem Könige 

als Lehensherrn vorbehalten bleiben, — und von ber böhm. Hof- 

fanzlei vollzogen Werben follen. Diefe Lehenshauptmannſchafts⸗ 

errichtung wurde durch gebrudtes Patent vom 1. Decemb. 1651”) 

zur allgemeinen Kenntnißnahme kundgemacht. 

1) Weingartens Coder ©. 281 und 282, auch Dr. Frauz Haimerls „deutſche 

Lehenshauptmannfchaft”, Prag 1848, S. 10 u. Beilage VII 8.65 et sequ, 
2) Weingartens Eoder Seite 283 und Dr. Haimerls Wert über die Lehens: 

hauptmannſchaft Seite 67 und 68. 
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Bon der organiſchen Cinrichtung dieſes Lehenhofes geben 

wir folgende gedrängte Skizze. 

Dies Appell.⸗Collegium war zwar der Gerichtshof, jedoch waren 

zwei Glieder besfelben von der Doctorenbant zu deutfchen Lehens⸗ 

referenten beftellt, und es wurde ein eigenes Gefchäfts- und Raths⸗ 

Lehenhofes. Protololl, dann eine eigene Wegiftratur über die deutſchen Le⸗ 

hensſachen geführt. 

In fpäterer Zeit waren nad) einem Refcripte vom 21. März 

1750 drei Appell..Räthe, und zwar einer von der Herrens, einer 

von der Ritters und einer von der Doctorenbauf für die deutjchen 

Lehensfachen als Referenten beftimmt gewefen. ') 

Mit Refeript vom 12. Juli 1763 wurde in dem Inſtructions⸗ 

Nachtrage für die Appell⸗Kammer die fonft dem Könige vorbehaltene 

Wahl der beutihen Lehensreferenten dem jeweiligen Appell.: 

Dräfidenten überlafien. °) 
Endlih wird herporgehoben, dag nad einem Reſcripte vom 

20. Juli 1675?) von Urtheilen der Appell.-Rammer in, deutſchen 

Lehensſachen nicht zn revidiren, fondern zu appelliren gewefen 

fei, durch welche Beftimmung die früher in biefer Beziehung un⸗ 

gleichartige Gerichtsübung eine feite Norm erlangt hat. 

Da bie Appell.-Kammer in Prag als deutſche Lehenshaupt- 

mannfchaft und Lehensſchrane nicht in der Lage war, in localen 

Angelegenheiten, bejonders bei Todesfüllen der Befiger von den im 

egerſchen und aſcher Bezirke befindlichen deutfchen Lehen unmittel 

bar das Amt zu handeln, fo wurde diefelbe angewiefen, Den Burg- 

grafen von Eger ale Hilfsorgan zu betrachten, welcher durch) 

Inftructionen aus verfchiedenen Zeiträumen angewiefen ar, in 

Fällen, die ein fchleuniges gerichtliches Einfchreiten erheifchten, als 

Delegirter Commiſſär der Lehenshauptmannfchaft die nöthigen Ein⸗ 

leitungen, 3. B. ber Sperranlegung, der Zeftamenteauffuchung, der 

Annahme und Einfendung derfelben zur Lehenshauptmannfchaftlichen 

Verlafabhandlung, der VBormundichaftsbeftelung u. dgl. m. zu 

1) Haimerls deutjche Lehenshauptmannfchaft Seite 18. 
2) Appell. Refcriptenbucd Nr. X. Seite 440 und 441. 

3) Weingartens Coder Seite 414. 
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treffen und über feine getroffenen Maßnahmen an die Lehensfchrane 

zu berichten. 

Die legte Inſtruction vom 20. März 1770 Hat die Ber- 

pflichtungen des egerer Burggrafen als Hilfsorgan® in beutfchen 

Lehensſachen von 8. 15 bis 24 incl. ausführlich behandelt. ") 
Die Competenz der kgl. Appell.-tammer bezüglich der deut Die Com⸗ 

ſchen Zehen war nicht bloß eine judicielle, fondern auch naments petenz dert. 

lich für die im Aſcher Gebiete gelegenen Zettwitz'ſchen Lehen Appellat. 
. ir > . , Kammer 

eine politifche und abminiftrative, denn dieſelbe unterfuchte und pezngtic, 
entschied in Untertbang-Bedrüdungsfällen, in Kirchene, Schuls und der deut: 

polizeifichen Sachen, fie war ſonach kurz gefagt nicht mur der Ges Ihen Lehen. 
richtshof, fondern auch das politiſche Amt erfter Inftanz über bie 

Aſcher Vaſallen. 

Dieſe Jurisdictions⸗ und Adminiſtrations⸗Gerechtſame blieben 

beſonders nach der, durch die fogenannten Temperamentspunkte?) 

erfolgten, gütlichen Beilegung der zwifchen der Krone Böhmens und 

den Bafallen des Aſcher Gebietes eingetretenen argen Mißhelligfei- 

ten big gegen das Ende unferer IV. Periode unverändert fortbeftehend. - 

Die Rechtsprocedur in formali blieb während der IH. Periode 
ganz gleichartig mit derjenigen, welche in ber II. Periode Seite 

112 angedeutet worden ift. 

Diejenigen Geſetzforſcher und Iuriften, welde ſich eine ganz 

genaue Kenntnig über die Verhältniffe der deutſchen Lehensfchrane 

verſchaffen wollen, werden die vollftändigfien Auskünfte aus der 

von uns fchon mehrmal citirten Abhandlung Dr. Haimerls über 

die deutſche Lehenshauptmannschaft ſchöpfen können. 

Die beutfche Lehentafel wurde eben fo wie in der II. Ber Die beut- 

riode bei der Löniglichen Appell.-Sammer als der deutfchen Leheng- Ihe Lehen⸗ 
bauptmannfchaft fortgeführt. tafel, 

Aus ber II. Periode find in der böhmischen Xehentafel 71, 

und in ber deutfchen 20 Lehenbücher verichiedener Gattung bei dem 

vereinigten k. f. Lands, Lehen- und Grundbuchsamte des prager 

Landesgerichts vorhanden. 

1) Abgedrudt in Haimerls Wert über die deutjche Lehenshauptmannſchaft, ©. 

89-101. 

2) Abgedrucdt ebeubafjelbft Seite 107 bis 112. 
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Beſonders bemerfenswerth und einer genauen Durchfor⸗ 

ſchung würdig find die Quaterne der böhm. Lehentafel Nr. 64 

Liber. terrae dictus de ao. 1414 und Nr. 121 Rothe Bud) 

der Reſeripte de 80.1732, worin das fpäter für nicht geſetzkräftig 

erflärte Karlſteiner Lehenrecht vorkdumt. Dann Nr. 156 Reper- 

torium über die Lehen, deren Werth und Befiger; ferner aus der 

dentfchen Lehentafel „PBopens Abhandlung über die deutſchen 
Lehen,” (drei Bände von 1636, 1639 und 1645 Manufcript.) 

Die Die Lehenshöfe der böhmischen Burgen Friedland, Pürglig, 
—— Trautenan, bes prager Schloſſes und des Karlſteins übergingen 
Burgen. vollftändig an das Oberfthoflehengericht, dagegen verblieb jener bei 

ber Burg Eger bei feiner Gerichtsbarkeit über die Vafallen der- 
felben, welche von bem egerer Burggrafen bis zu der Regulirung 

der Yurisdictionen zu Anfang unferer 4. Beriode ausgeübt worden ift. 

Ad M. A. 4. 

Legielatur Für das Berg: und Hüttenweſen iſt die Ausbeute an Mon⸗ 
— tanlegislatur⸗ und Jurisdictions⸗Beſtimmungen in unferer IIL Pe⸗ 

das Berg- riode fehr unbedeutend und erjtredt fi) bloß auf vereinzelte zur 

und Hit: Emporhebung des durch ben 3Ojährigen, den Succeffions- und 
tenweſen. den fiebenjährigen Krieg ſehr herabgekommenen Bergbaues erlaſſene 

Verordnungen, von denen die älteren nicht einmal von dem fleißi⸗ 

gen Geſetzſammler Ritter von Weingarten in ſeinem ziemlich reich⸗ 

haltigen Ferdinandeo⸗Leopoldino⸗-⸗VFJoſephino-Caroliniſchen Coder 

aufgenommen erſcheinen, und nur durch mühſame Nachforſchung in 

dem hieſigen Gubernial⸗Archive der völligen Vergeſſenheit entriſſen 

werden konnten; — die jüngeren, der Regierungsepoche Maria The⸗ 

refta8 angehörigen dagegen, find nicht nur aus diefer Quelle, ſon⸗ 

dern auch aus der erft in dem erften Decennio nad beren Hin- 

fheiden ao. 1786 und 1787 zu Wien herausgegebenen Sammlung 

ber Gefege von ao. 1740 bis 1780 herausgezogen worben. 

Kaifer Ferdinand IL, welcher in der vernenerten Landesord⸗ 

nung für den oberften Munzmeiſter eine eigene Eidesformel sub A. 

XLVII vorgefchrieben hat, fuchte den geſunkenen Bergbau durch ben 

Befehl zu heben’), daß er bei der Veräußerung der nach des Herzogs 

1) Befehl an die Tönigl. Kammer ddto. 18. April 1635, dann Rejolntion vom 
19. Juli und 15. October 1635, vofindig im Gubern. Archiv. 

Unter $er- 
dinand II. 
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von Friedland Tode confiscirten Güter desfelben und jener feines 

Schwagers des Grafen Trtzka die Bergwerke fammt Bergzehent 
der föniglihen Kammer vorzubehalten hat. 

Unter feinen Nachfolgern bat Ferdinand III. die Bergſtädte Unter Fer⸗ 

nenerdings von Militäreinguartirungen und Refrutenftellungen dinand II 

befreit, *) Leopold I. bald nach feinem Regierungsantritte eine Unter 

Verordnung über die gewiffenhafte Vornahme ber Silberprobe Feopold I 
beim Erzkaufe und bei der Silbereinlöfung erlaffen,?) wie auch 
ein ſcharfes Nefeript, durch welches die Schonung der Bergftädte 

bei Weilitärmärfchen und Steuerausfchreibungen dringend anbefohlen 

worben ift,3) herausgegeben, nicht minder die alten Normen, daß 
Bergbeamte feine Bergtheile felbft bauen, und Inden fih nicht 

in der Nähe ber Bergwerke aufhalten follen, erneuert, weiters die 

Ablohnung der Arbeiter nicht bloß nach der Anzahl ber ange- 

fahrenen Schichten, fondern auch nad dem Gedinge, das heißt, 

mittelft Zahlung eines iütbereingefommenen Preifes für beftimmte 

Arbeitsleiftungen, eingeführt, und Verträge wegen Wälderrefer- 

vaten zum Bergbaubetriebe mit den Beſitzern der Herrfchaften 

Königswarth, *) Töpel?) und Frauenberg ®) abgefchloffen. 

Joſeph I. hat aus Rüdficht der eingeführten Acciſe die Unter 

Lage ber kgl. Bergbeamten und Arbeiter durch Gehaltszulagen Toieb I. 
und Lohnserhöhnngen verbeffert”) und den Bergzehent von 
Arſenik⸗ und Robaltfabricaten auf den 20. Theil des Werthes er- 

mäßigt. ®) 

Karl VI. Hingegen hat anbefohlen, daß das Cinlöfungsreht Unter 

des von Privatgewerken aus den fchlaggenmwalder Zehen gewonne- Karl VI. 
nen Zinnes bloß der Töniglichen Kammer zuftehen ſolle, ) daß 

1) Verordnung vom 19. September 1640 ebenbafelbft. 

2) Verordnung vom 31. März 1650 ebenbort. 
3) Reſcript vom 5. September 1666 gleichfalls dafelbft. 
4) Bergleihsurfunde vom 11 Febr. 1668, zu finden in dem bei bem Statt» 

baltereiarchive vermahrten Manuferipte der Peithner von Lichtenfelsichen 

Bergrechtsgeſchichte, Beilage 82. 
5) Bertiag vom 24. April 1656, intab. im Landtafelquatern Nr. 400, Fol. K. 15. 

6) Kaufcontract vom 1, October 1660 im Landtafelguatern Nr. 314, Fol. N. 14. 

7) Kammerrefcript vom 27. Jäner 1710 im Gub. Archiv. 

8) Verordnung vom 1. Säner 1708 ebenbort. 
9) Hoflammerverfügnung vom 1. Juni 1718 im Sub. Archiv, 
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den mit fchweren Verbauzubußen bauenden joachimsthaler und 

preßniger Gewerfen die Entrichtung des Zehents nachgejehen ?) und 

den Bergftädten geftattet werden folle, die auf fie entfallende Or⸗ 

dinariftener durch mehrere Jahre zum Bergbaue anzumenben. *) 

Maria Therefia endlich beftätigte nicht nur die von ihren 

Negierungsvorgängern den Bergbaugewerken und Bergftäbten zus 

geftandenen Begünftigungen und Erleichterungen, fondern befreite 

fogar die einregiftrirten Bergleute von der Rekrutenftellung,®) 
beftimmte ben Ertrag der bergorbnungsmäßig bei Gold- und 

Silberbergwerken frei zu verbauenden zwei Armenfure für bie 

Spitäler und Bruderladen bei biefen Bergwerken*) und verfeßte 

die fon von ihrem Bater im Jahre 1733 zu Joachimsthal be- 

gründete mineralogifhe und metallurgifhe Lehranftalt für kurze 

. Zeit an die prager Hochſchule, welche fpäter nach Schemnig in 

Entwurf 
eines allg. 
Bergge: 
fees. 

In Bezug 
auf das 

Weinberg: 
antt. 

Ungarn übertragen worben ift. °) 

Auch befahl diefe einfichtsnolfe Regentin nicht nur die Som- 

pilirung aller böhmifhen Berggeſeze und Berordnungen,®) 
fondern aud die Abfaſſung einer Univerfalbergorbnung für 

alfe öfterr. Erbftaaten. 7) 

Der Entwurf derfelben wurde zwar von dem Hofrathe Peith- 

ner von Lichtenfels ausgearbeitet und vorgelegt, jedoch ein derlei 

allgemeines Berggeſetz weder in unſerer III. noch in der IV., ſon⸗ 

dern erft in der V. Periode unferes juridifhen Gefchichtswerfes zu 

Stande gebradit. 

Ad II. A. S. 
Mit dem beſonderen Gerichte des Weinbergamtes hat ſich 

innerhalb unſerer dritten Periode blos bezüglich deſſen Beſetzung 

eine wichtige Veränderung ergeben. 

1) Verordnungen vom 11. September 1719, 24. Juli 1726 und 21. März 
1727 — ebendort. 

2) Reſolutionen vom 1. April 1726 und 28. September 1785, ebendaſelbſt. 

3) Refcript vom 1. Feber 1757, au im Gub. Ardiv. 
4) Gubernialintimat vom 5. Jäner 1764. Des Hofreferipts vom 19. Dec. 

1768 abgebrudt in Dr. Frz. Anton Schmidt Bergp. 3. Sammlung VIE. 

Band, Seite 91. 

5) Hofdecret vom 30. März 1765, im Gub. Archiv. 
6) Auftrag an das Oberſtmünzmeiſteramt vom 30. Juni 1766, im Sub. Archiv. 
7) Hoffammerverordnung vom 6. October 1766, ebendafelbft. 
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Nach Ausweis mehrerer in dem prager Magiftratsarchive auf- 

bewahrten Bürgermeifteramtsacten und Imftructionen für die Vor« 

ftände diefer aud) al8 Stenereinhebungsamt der Tönigl. Kammer 

für die von dem Weinbau, Handel und Ausſchank gefetlichen Ge⸗ 

bühren (Perkrechte genannt) fungirenden Gerichtebehörde, insbe- 

fondere aber zufolge einer fehr ausführlichen Abhandlung über die 

Surisdictionsgerechtfame derjelben, (welde am 5. October 1665 

von dem damaligen Weinbergamtsporfteher Felix Had von Profecz 

und deſſen Räthen zur Einbringung bei der königl. Kammer vers 

faßt worden iſt!) erfolgte die Verneuerung der Schöppen oder 

Beifiger des weinbergämtlichen Gerichtsgremiums alljährlich von 

dem Könige mittelft der Fönigl. Kammer, und zwar in nachſtehen⸗ 

der Art: 0 

Der jeweilige aus der altjtädter Bürgerfchaft von dem Könige 

auf beliebige Zeit ernannte Weinbergmeifter hatte nach Maßgabe 

einer Inftruction Kaifer und König Ferdinands II. vom Set. 

udmillatage 1633 — 16 Perfonen zu feinen Räthen dem Könige 

vorzufchlagen; aus biefen erwählte der König achte zu Weinberg: 

amtöbeifitern auf ein Jahr, welche fofort beeibet wurden, und 

wochentlich dreimal, nämlich Montags, Mittwochs und Freitags 

in den Deorgenftunden die gerichtlichen Sigungen abzuhalten hatten. 

Diefer Befegungsvorgang ift aud) aus den fpäteren, faſt jedem 

neuernannten Weinbergmeifter bet feiner Anftellung zugefendeten 

Initructionen, von denen jene, welche dem Johann Franz Pifeczky 

von Granichfeld vom Kaifer und König Joſeph I. ddto. 11. März 

1710 ertheilt worden ift, aus nicht weniger als 38 Punkten be» 

fteht und 7 per extensum gefchriebene Bögen füllt 9), zu ent- 

nehmen, und ergibt fid) auch aus dem bei dem gegenwärtigen T. E. 

Bezirksgerichte Karolinenthal aufbemahrten alten weinbergämt- 

fichen 14 Urtheilsbüchern, von welchen jene Nr. 1 bis 9 incl. 

anf unfere IH. Periode fallen. 

Nebſtdem befinden ſich auch bei dem Grundbuchsamte des k.k. 

427. 
1) Siche Magiſtrats-Archiv im Weinbergamtsfascitel unter der Zuhl -— —— 

252, 

2. 
2) Siehe ebendort unter den Regiftraturszahlen 234 und 
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Smichower Bezirfögerichtes Perkbucher über die zinsbaren Wein- 

berggrandftüde der Domänen Zuchomierjig, Degwig und Sinonig!) 

aus diefer Epoche. 

Nicht unintereffant dürfte es für den verehrten LXefer fein, 

über die materielle, d. i. pecuniäre Wichtigfeit des weinbergämt- 

lichen Gefälles für die Tönigliche Kammer einige Aufſchlüſſe zu 

erlangen, welche von uns aus den alten Acten und Geichäfts- 

büchern diefer Zuftiz- und Finangbehörde gefchöpft worben find. 

Schon durd) das urſprüngliche Weinbauftatut Kaifer Karls IV. 

vom Jahre 1358 wurde verordnet, dag von jedem in und um 

Prag in einem Umkreiſe von 3 Meilen angelegten Weingarten 

von 16 Ruthen Länge und 8 Ruthen Breite, daher im Flächen- 

maße faft 900 prager Quadratklaftern enthaltend, durch die erften 

12 Jahre nichts, für alle folgenden Zeiten aber jährlich nebft dem 

Behent an die Grundobrigfeit, welcher für jeden auf oberftburg- 

gräflihden Gründen gepflanzten Weingarten 6 böhm. Grofchen zu 

6 Weißpfennigen betrug, als Fönigl. Perkrecht ein halber Zuber 

oder 8 Pinten Wein, fpäter reluirt mit jährlichen 32 kr., zu ent- 

richten gewefen fei, weiters iſt zufolge des Wladislaw'ſchen Pa- 

tents vom Jahre 1497 7) über alle gemäß des Statutes Karls IV. 

angelegten und ferner anzulegenden Weingärten nad deren in die 

weinbergämtlichen Bücher bei Verluſt des Eigenthumsrechtes zu 

veranlafjen geweſenen Einlagen ein Urbariumbud angefertigt 

worden, in welchem auch dann die als Weingärten angelegt geme- 

jenen und dadurch gegen bloße Zehnt- und Perkrechtszahlung frei 

gewordenen Grundftüde ingroflirt zu verbleiben hatten, wenn felbe 

in Obft-, Hopfen- und Gemüfegärten umgewandelt worden wären, 

nicht minder wurde durch eben dieſes Mandat beftimmt, daß nur 

folche Weine zum Ausſchanke nad Prag aus dem dreimeiligen 

Umtreife ohne Steuer- (Üngelt:) Entrichtung eingeführt werden 

durften, welche auf, in den weinbergämtlichen Büchern eingetrage- 

1) Siehe das Degwitzer weinbergämtliche Perkrechtenbuch (1696), Tuchomies 

tjiger (1616) und Ginoniger (1782). 
2) Eingetragen nebft mehrerer Privilegien, Confitmation Ferdinand IIL im 

landtäfl. pomeranzfarbenen Raufquatern vom Jahre 1650 Nr. 150 sub B. 
14 — auch abgedrudt in Weingartens Fasc. div. jur. I. Bud, Seite 15. 
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nen, Weingärten gefechönet worden find, und endlich war durch 

mehrere den prager Städten ertheilte Privilegien eine Art Aus» 

ſchanksmonopol für die in Prag und deffen Umgebung gelelterten 

Weine dadurch begründet worden, daß innerhalb des Zeitraumes 

von der Weinlefe did zu dem jährlich auf den zweiten Freitag 

nad OÖftern ') fallenden Feſte der HeiligtHümer (Svätosti) ledig- 

lich böhm. Weine aus diefem Bezirke geſchänkt, und nur durch 

die übrige Dauer des Jahres fremde (hostinsky), entiveder aus- 

ländifche oder aus anderen Weingegenden Böhmens herſtammende 

Weine gegen Entrihtung von Ungelt für die Stadt und Perkrecht 

für die königl. Kammer nad Prag, mit Inbegriff von Augezd, 

Wyſchehrad und Hradſchin nach öfters abgeänderten Zollfägen ein« 

geführt und dafelbit ausgeſchänkt werden durften. Daß hiedurch 

eine bedeutende Einkommensrente für die 4 prager Städte einer- 

und für die königl. Kammer andererfeit erzielt wurde, welche leg» 

tere von dem königl. Weinbergmeijter überwacht worden ift, ergibt 

fih aus dem Umftande, daß in den älteren Zeiten der Weinver- 

brauch in Prag bei weitem größer ald gegenwärtig gewefen ift. 

Schlüßlih wird noh in Bezug auf die Gerichtsbarkeitsaus- Ausübung 
übung des Weinbergamtes erwähnt, daß gemäß der Beftimmung der Ge 

Serdinand I. und feiner Nachfolger die Berufung von den Urthei- ne 

len und Erlenntniffen desjelben an die königl. Appellationstammer Meinberg: 

zu gehen hatte, und zwar mit Ermäßigung der Gebühr des Ap⸗ amtes. 

pellationszuges, welche bei Streitigfeiten über Weinberggrundftücke 

mit drei Schod, über mehr als fünf Schod betragende Wein- 

fhulden mit anderthalb Schod und bei jenen unter diefem Betrage 

bios mit dreißig böhm. Groſchen bei der Berufungsanmeldung 

dem Weinberggerichte zu entrichten, im alle der Urtheilsreformi> 
rung aber zurüdzuftellen war. 

Ad IAT. 

Wenn gleich, wie ſchon bei der Erörterung der Gerichte des Ausübung 
H. Zeitraumes unferer Gefchichtseintheilung auf Seite 120 und nein 
121 angeführt worden ift, ber eigentliche Zeitpunkt des Beginnens procura- 
— — tors über 
1) Siehe jeden beliebigen alten Titnlarkalender, wie auch den von Palady in die Freiſaſ⸗ 

der beutfchen Muſeumszeitſchrift vom Jahre 1827 veröffentlichten alten bh fen. 
mifchen Kalender. 2 

21 
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der Jurisdictionsausübung des königlichen Proturators über 

die im ganzen Lande zerſtreuten eigentlichen Freiſaſſen ſich mit 

hiſtoriſcher Sicherheit nicht feſtſtellen läßt — fo deuten doch meh- 

rere noch vorhandene Documente, namentlich der von dem kö⸗ 

niglichen Proeurator Chriftoph Norbert Rnauth von Fahnenſchwung 

an fämmtliche in Böhmen zerftreute Freiſaſſen während ber Jahre 

1660 bi8 1681, wo berfelbe Fol. Rammerprocurator geweſen ift!), er- 

faffene Eircularauftrag?) Har daranf hin, dag im Anfange der 2. 

Hälfte des fiehzehnten Iahrhundertes Die Freiſaſſen unter die 

Neal: und Berfonalgerichtsbarkeit bes Fönigl, Kammerpro- 

enrators gekommen, und dadurch der noch aus dem, im I. Freiſaſſen⸗ 

grundbudhe Nr. J Fol. X. 41. p. v. eingetragenen, KRaufcontracte 

als beftanden erfichtfichen ?Freiftellung, die Zabularurfunden über 

freifäßliche Beſitzſtände entweder mit Bewilligung der Tönigl. Kam⸗ 

mer zur landtäflihen oder aber zur fisfalämtlichen Ingroffirung zu 

bringen, ein Ende gemacht worden fei. . 

Zufolge diefer fammerprochratorifchen Weifung hatten fämmt- 

liche Freifaffen alfe in ihren Händen befindlichen, ihre freifäßlichen 

Befigungen betreffenden, Verfchreibniffe, Magiftratsbriefe, Handfeften, 

Amtliche Abfchriften und Auszüge aus der Landtafel bei der Kammer⸗ 

procuratur vorzulegen und die weitern Beftimmungen abzuwarten. 

Seit diefer Zeit find feine Einlagen oder Eintragungen über 

Freifaffengüter in der Landtafel vorfindig und es gehen die freifäß- 

lichen Grundbücher Nr. I bis XVII incl. in befter Ordnung bis 

zum Schluſſe unferer dritten Periode fort. 

Zur genaueren Kenntnißerlangung über die Lage und Anzahl ber 

in den meiften Streifen Böhmens zerftreuten, in einigen auch ganze 

Dorfsgemeinden bildenden freifäßlichen Bauernhöfe und Ehaluppen- 

wirthichaften (Nahrungen genaunt) wird der geneigte Xefer auf das 

Verzeichniß derjelben verwiefen, welches in Twrdy's pragmatifcher Ge- 

fchichte der böhm. Freiſaſſen abgedruckt ift?), und wird hier nur 

oberflächlich berührt, dag in unferer III. Periode in 218 Drt- 

— 

1) Berzeihniß der Kammerprocuratoren in libr. libert, VII. Blatt 2. 
2) Abgedrudt in Twrdys Freifaflen, Seite 172—174, 

3) Siehe Twrdys Freiſaſſen von Seite 205— 246. 
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ſchaften Böhmens etwas über OO freifäßliche Beſitzungen beftan- 

den haben. 

Noch lange nad der, höchft wahrjcheinlich eingetretenen, Hinaus⸗ 

gabe der vorangerufenen, übrigens nur in einem nicht datirten Eon- 

cepte vorhandenen !) Verordnung des fünigl. Kammerprocurators 

Fahnenſchwung, wurde die von dem Fiscus ausgeibte Real- und 

. Berfonaljurisdiction, von dem Lande, beziehungsweije von dem königl. 

Landrechte angefochten, e8 wurden von dieſer Gerichtsbehörde, wie 

auch von der Appell.Kammer, beren Zuftändigfeit als Obergericht 

über die Freifaffen der föniglihe Kammerprocurator nicht anerfens 

nen wollte, Bejchwerden erhoben und Berichte hierüber durch die 

Statthalterei abgefordert, von denen berjenige, welchen der königl. 

Kammerprocurator beiläufig im Jahre 1696 erftattete, die Ent- 

fheidung vom 16. Decemb. 1698 zur Folge hatte, „daß wern der 

„Fiscus qua actor vel reus in causis fiscalibus litigirt und ers 

„Scheint, er zwar die königl. Appell.-Rammer als ein Obergericht 

„zu ehren und zu achten, in den Übrigen Sacden aber, fo dahin 

„nicht gehörig, bei der üblichen Independenz zu verbleiben habe *).* 

Durch die auf diefe Art herbeigeführte fadtifche Ausübung der 

Perſonal⸗ und Realjnrisdittion über die kön. Freiſaſſen trat 

der königl. Procurator mit feinen Adjuncten als Räthen in bie 

Neihe der Gerichtsbarkeiten im Lande Böhmen ein, und verwaltete 

diefelbe bis zum Schluffe unferer III. Periode. 

Während diefer beinahe ein Jahrhundert ausfillenden Epoche Freiſaſſen⸗ 

wurden bei der königl. Kammerprocuratur die Sreifaflenbücher bücher. 

(Libri libertinorum Nr. 2 bis 17 incl.) angefertigt, das adeliche 

und ſtreitige Nichteramt wie and die Grundbuchsführung über 

die Freiſaſſen ausgeübt, und dieſe Amtshandlungen nad) den Vor⸗ 

fchriften der Landesorbnung in materieller und formeller Beziehung 

porgenonigien, welcher letztere Unſtand daraus erheltet, daß von den 

Urtgeilen und Enkicheidungen bes fün. Procuratars die Berufung 

sicht an die Fön. Appell.-Aammer, ſordern unmittelbar an den 

König gegangen ift. 

1) Siehe fiscalamtlichen Actenfascifel mit der Bezeichnung 31/359, 

2) Siehe Weingartena Coder Fol. 620. 

21* 
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Dezüglih der Strafjuſtizpflege wird bemerkt, daß die Frei⸗ 

fofien den zu dem Blutbanne berechtigten Civifjuftizbehörden des 

Bezirkes unterftanden haben, in welchen deren Befigungen fituirt 

waren, oder demjenigen, welches nad der Gattung der ftrafbaren 

Handlung, oder endlich nach dem Drte, in welchem der Verbrecher 

betreten worden, die competente Strafbehörbe gewefen tft. 
ad I. A. 8. 

Ueber die Befig- und Gerichtsbarkfeits - Zuftände der Fönigl. 
Freibanern in den waldhwozder 8 Gerichten geben wir bie 

(Seite 122) zugeficherten weitern Notizen mit folgender Darftel- 

lung der Schickſale derfelben während unferer III. Periode. 

Während des dem General Don Martin Huef Huerta, 

Freiberrn von Wilhartig übergebenen Pfandbefiges der 8 Gerichte 

der königl. waldhwozder Freibauern wollten die althergebrachten 

Gerechtfame derfelben, außer ihren jährlichen Zinfungen nichte 

mehr an die Schutzobrigkeit zu leiften oder zu entrichten, durch 

Anforderung größerer Leiſtungen und Gichigfeiten beeinträchtigt 

werden, welcher Veberbürdungsverfuch Beichwerden von Seite der 

töniglichen Freibauern veranlaßte, und die Beftätigung ihrer alten 

Gerechtſame durch Receß und Hofentjcheidung vom 22. Feber 1631 

zur Folge hatte”). 

Nachdem die Anna Maria von Dohna als Tochter und 

Erbin ihres Vaters Huef Huerta mittelft Vergleich vom 11. 

Feber 1639 9) die verpfändeten acht waldhwozder Gerichte dem 

Raifer Ferdinand III. abgetreten hatte, verkaufte dieſer Monarch 

bievon fechs, nämlih: die Set. Katharina, Seewiefener, Ko: 
cheter, Haidler, Hammerer und Eifenftraßer Gerichte dem Ull⸗ 
rich Adam Popel von Loblowig im Jahre 1640 zum erblichen 

Eigenthume ?). 
Im Jahre 1674 gelangten dieſe Gerichte Täuflih an Wilhelm 

Albreht Grafen von Kolowrat Krakowsky, unter deifen Beſitzzeit 

neuerliche Zwiſtigkeiten mit den ſechs Freigerichtsinſaſſen als feinen 

Schutzunterthanen ausgebrochen find, welche viele Beſchwerden und 

2) Eingetragen im Landtafelguatern Nr. 147, Fol. J. 18 et segqu. 

3) Intabulirt im Landtafelquatern Ar. 801, Fol. M. ®. 
8) Beuge Laudtafelguatern Ar. 147 Fol. C. 4. 
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weitläufige Verhandlungen nad fih zogen, beren Entſcheidung 

durch Reſkript Kaifer Leopold I. ddto. 28. Auguſt 16771) zu 

Sunften der legtern ausgefallen ift. 

Unter dem Nachfolger Profop Grafen Kolowrat wurde 

zwifchen ihm und den ſechs waldhwozder Freigerichten am 26. 

Juli 1753 bezüglich der Schuldigfeiten der letzteren ein Vergleich 

bahin gefchloffen ®), daß diefelben einen nicht zu erhöhenden Zins 

zufammen 538 fl. 52 fr. an die Schugobrigfeit zu entrichten, dann 

von jebem erlegten Hirfchen den Ziemer, und von jedem getöd« 

teten Bären die Läufe an biefelbe abzuführen hatten, welche 

Uebereinkunft von ber Kaiferin Maria Therefia am 29. April 1754 
beitätigt worden ift. 

Brofop Graf Kolowrat Krakowſty veräußerie dann die Herrs 

Schaft Defchenig, zu weldher, gegenwärtig mit der Herrfchaft Bi- 
ftrig ut Hauptbuh Tom. B, 4 Fol. 193 vereinigten, landtäflichen 

Rubrik die ſechs Freigerichte beigezogen morden find, an den Karl 

Joſenh Grafen Palm, in defien Familie diefelben bis zum Täuf- 
lichen Uebergange diefer Domäne an Anton Fürften von Hohen: 

zollern Sigmaringen als Schugimterthanen verblieben find. 

Die übrigen zivei von ben acht waldhwozder Gerichten, das 

Stadler und Stachauer wurden von den Grafen Wilhelm, Alb- 
recht, Johann, Norbert und Franz Leopold Grafen Solowrat 

(deren Befittitel zu denfelben in ber Landtafel nicht anfzufinden 

ift ?), mitteljt bes Contracts vom Jahre 1709 %) an ben Mari⸗ 

milian Norbert Grafen Krakowsky Rolowrat, und nachdem biefel- 

ben noch mehrere Befignachfolger gehabt, in dem Jahre 1763 an 

Joſeph Johann Marimilion Grafen Kinsfy unter der Benennung 

Stubenbach oder die zwei waldhwozder Gerichte Stadl uud Sta- 
Hau gerichtlich verkauft °). 

Diefe Rubrik befindet fih gegenwärtig unter der Bezeichnung 

Stubenbad ſammt zwei waldhwozder Gerichten zeuge Hauptbuch 

1) Intabulirt im Landtafelquatern Nr. 558 anb F. 6. 

2) Eingetragen im landtäflichen Inf. Buche Nr. 590 Fol. K. 9 et sequ. 
3) Zenge Bericht des verftorbenen Lanbtafeldirectore Hafner an das k. k. Land⸗ 

recht ddto. 10. Auguft 1838, 
4) Intabulirt im Landtafelquatern Nr. 412, Fol. E. 5. 

5) Landtafel Infl. Buch Nr. 595, Fol. G. 18. 
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Tom. S. XXI Fol. 153 im landtäflichen Befige des Fürften 

FJohann Adolf von Schwarzenberg. 

Bezüglich der Iurisdictionsperhältniffe wird berichtet, daß 

die Bewohner der acht waldhwozder Gerichte in politifchen Angele⸗ 

genheiten unter einem gemeinfchaftlichen, von den fänmtlichen Grund. 

befigernt im Walbhmozd gewählten Hauptimanne, der fpäter den 

Titel Oberrichter geführt und die politifchen Gefchäfte wie ein 

ehemaliges dem Kreisamte untergeordnetes Wirthichaftsamt geleitet 

hat, geftanden find; ferner daß das adeliche und ftreitige Rithter- 

amt in ben, dem mit der Herfichaft Biſtritz vereinigten Gute 

Defchenig zugewiefenen ſechs Gerichten das Yuftizamt der Herr- 

fhaft Biftrig, dann in den, die Landtafel-Rubrif Stubenbad bil» 

denden zwei Gerichten das Gerichtsamt bafelbit als delegirte Ge⸗ 

richte gegen Bezug der Gebühren nad) ber Eleonoriſchen Tarord- 

nung und nicht nad) dem Accidenzpatente bejorgt haben °). 

ad II. B. 1. 

Das prager Burggrafenamt blieb, ale das dem Wange 
sach fünfte befondere Gericht für die höheren Stände des König⸗ 

reiches Böhmen, in unferer III. Periode faft bei der nämlichen 

Vetfaſſung, in welcher dasfelbe während ber IL. Epoche beftanden 

hatte mit dem einzigen wefentlichen Unterſchiede, daß der Vor⸗ 

ftand und die Beifiger desfelben nicht mehr wie frühet von dem 

Dberften » Burggrafen bejtellt, fondern von dem Könige ernannt 

worden find, was aus der Beftimmung des Artikels F. XXU 

hervotgeht, in welchem verordnet wird, daß der Vorftand und bie 

ſechs adelichen Beifiger den Amtseid nach derfelben Notul (For⸗ 

mel), wie folde sub A. XLV für die Räte und Beiſitzer des 

töniglichen Kammers, Hof» und Lehenrechtes vorgefchrieben ift, ab- 

zulegen haben, in diefer Formel aber die Berufung des Schwö- 

renden auf ferne Ernennung durch den König vorfömmt. 

Die Banfalcompetenz diefes Gertähtes erfuhr gleichfalls keine 

wefentlihe Übänderung, das Verfahren jedoch, welches wie in ber 

II. Epoche mündlich verblieben ift, erhielt einige feine Amtshand- 

1) Siehe Dr. Gaberls Abhandlung über den königl. Waldhwozd, Prag 1864, 

Seite 24, 
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lung in fünffacher Hinficht genauer bejtimmende Vorſchriften, welche 

darin beſtanden haben, daß 

a) zufolge F. XXIII die Verhandlungen, mochten dieſelben Aenderun⸗ 
die Angelegenheiten der Ablöfung (Berichtigung) der Hauptſchuld⸗ Pe 
briefe, die Aufhebung der Bürgſchaften und Wiedererftattung der des prager 

aus Bürgfchaften ansgelegten Gelder, bei welchen früher eine Vor⸗ Burggra⸗ 

forderung (pähon) vorgefchrieben war, oder aber die Aufhebung feramtes. 
unordentlicher Stedbriefe oder die Hintertreibung von Abſchätzungen, 

die Vollziehung einer Verfchreibung, wie auch die Aufhebung oder 

Quittirung derfelben betreffen, wo ſonſt die Befchidung (obesläni) 

gerichtSorbnungsmäßig geweſen ift, immer nur nad) der legtern 

Gattung der Citation einzuleiten fei; 

b) daß der Klage aus Schuldverfchreibungen jedesmal eine 

Abfchrift derfelben beizulegen, und der Geflugte anzumweifen war, 

hierüber bei dem nächſten Gerichtötage des Burggrafenamtes Red 

und Antivort zu’ geben; 

e) daß gemäß F. XXIV bei von dem Schuldner anerfannter 

Richtigkeit des recognoscirten Schuldbriefes und Siegels keine anderen 

Einwendungen als die, ber geleifteten und bei der Zagfagung zu 

erweifen gewejenen Zahlung, dann jene des nicht zugezählten Geldes, 

oder des eingetretenen Wuchers, zuläflig fein follten und die Ver» 

fügung der Execution, bei nicht binnen 14 Tagen (F. XXVII) er 

folgender Schuldberichtigung, aufzuhalten geeignet waren, 

d) daß die Einwendung der nicht geflofjenen Valuta nur durch 

ein Jahr und jene der nicht gefchehenen Zahlung auf eine vorhin« 

ein gegebene Quittung (F. XXV) nur durch 30 Tage privilegirt, 

das iſt, die Laft des Beweiſes der Zuzählung oder Zahlung dem 

Kläger auferlegend fein ſollte, ſpäter jedoch die Beweislaſt dem 

Excipienten obliegen und durd einen ordentlichen Proceß vor dem 

competenien Gerichte auszuführen fein follte; endlich 

e) daß die privilegirte Einwendung des nicht zugezählten Geldes, 

wenn folche nicht aus Anlaß einer Klage des Gläubiger vor Ver- 
ftreihung der gefeglichen Friften von einen Sahre oder von 30 

Zagen geltend gemacht werden fonnte, zufolge F. XXXI durd Zus 
ſendung eines außgelchnittenen Zettels oder durch Beſchickung vor⸗ 

zubringen war, und daß falls wegen Abweſenheit des Gegners die⸗ 
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ſelbe nicht auf eine diefer zwei Arten als Exception ausgeführt 

werden Tonnte, hiezu durch Einregiftrirung derfelben bei dem Burg⸗ 

grafenamte ober bei der Landtafel der gefegliche Termin zu falviren, 

und folhe dann nad deſſen Verftreihnung binnen 4 Wochen recht⸗ 

lid) mittelft Klage anhängig zu machen geweſen ift. 

Uebrigens ift bereits Seite 296 ermähnt worden, daß die Amts⸗ 

thätigfeit des Burggrafenamtes als Gränzgericht Feine Abände- 
rung in materieller und formeller Beziehung erfahren habe. 

Ad IL B. 2. 
Königs 
gräßer Ueber das königgrätzer Burggrafenamt kann nichts mehr 

Burggra⸗ berichtet werden, weil ſolches als Gericht zu functioniren aufgehört 

fenamt. haben muß, da von demſelben in der verneuerten Landesordnung 

keine Erwähnung geſchieht. 

In Bezug So wie während unſerer II. Periode den Landes⸗ und Kreis⸗ 
auf Landes⸗ Hanptlenten die Ausübung der Polizeioberaufficht zur Verhütung 

— von Verbrechen, Ergreifung der Uebelthäter und Verhinderung des 

Umſichgreifens von, die öffentliche und Privat⸗Sicherheit bedrohen⸗ 

den Handlungen, wie nicht minder die Aſſiſtenzleiſtung und Unter⸗ 

ſtützung der Gerichtsbeamten bei dem Vollzuge von Executions⸗ 

acten, als Amtspflicht obgelegen war, ſo verblieb auch in dieſer 

III. Periode die Verpflichtung der Kreishauptleute in allen dieſen 

Beziehungen aufrecht, jedoch geſchieht in der verneuerten Landes⸗ 

ordnung, welche in den Abſätzen R. I bis V von den Obliegen⸗ 

heiten der Sreishauptleute handelt, feine Erwähnung mehr von 

Landeehauptleuten, und ebenfo auch nicht von Afliftenzleiftungen 

bei Erecutions-Vollziehungen, was wohl darin gegründet fein mag, 

weil in den prager Städten ftatt der früheren auf dem prager 

Stadt⸗ Schloſſe amtirt habenden Landeshauptleuten — Stadthauptleute 

hauptlente. angeſtellt worden find, wie dieß aus ber Declarat. Novelle L. I. 

XI hervorgeht, und weil durch die Einführung ftehenden, als Be⸗ 

fagungen in den Städten einguarticrten Militärs, die Aufrufung der 

Kreisbemohner zur Affiften:leiftung bet Widerfeglichfeit gegen amt- 

handelnde Gerichtöperfonen (Seite 81) nicht mehr fo häufig noth- 

wendig geweſen ift wie in früheren Zeiten, da zu diefem Behufe 

die Militärmacht requirirt werden konnte. 
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Hiebei kann nicht unberührt gelafjen werden, daß zur Berhin- 

derung von ungebührenden oder ohne Grund verlängerten Gefangen 

haltungen von Inquifiten bei den zur Criminal-Juftizausübung 

bernfenen Gerichten die Stadt» und Kreishanptlente angewieien 

waren !), jedes Quartal die Gefängnifle in den prager und fö- 
niglihen Städten zu vifitiren, um den Gefangenen Gelegenheit 

zu geben, fich über fchuldbare Verzögerung ihrer Unterfuhung und 

unndthige Xerlängerung ihrer Verhaftung zu beſchweren; die vift- 

*“ tirenden Etadt- und Sreishauptleute hatten diefen Befchwerben auf 

den Grund zu fehen — und nad) Befund der Sachen, die Anzeige 

an den König oder deſſen Statthalter zu erftatten. Weitere gefeß- 

fihe Beftimmungen über Mitwirkung der vorbenannten als Polizei» 

organe höheren Ranges in Böhmen fungirenden politifchen Beamten 

fommen bie zum Schluſſe unjerer III. Periode nicht vor. 

Ad.I1B. 3. | 
Wir gelangen nunmehr zur Darſtellung ber Gerichtsnerfaflung, 

de8 Proceßverfahrens nnd des TZabularwefens der Magiftrate 

der Fönigl. und Herrenftädte, dann der Märkte diefer beiden 
Gattungen innerhalb der von uns angenommenen III, Beriode. 

In den Bordergrumd der Normative in diefen Beziehungen kömmt Inftruction 
die vom Kaiſer Ferdinand HI. als König von Böhmen für die Be 

föniglihen und Leibgedingftädte am 2. März 1651 erlaffene In⸗fur die k. u. 

ſtruction *) zu ftellen, welche aus 37, auf 42 groß aber dicht ge— en 

fegten, von 610 bis 652 fortlaufenden Quartfeiten gedrudten, Ab- nab 

fügen befteht, in der Hand jedes Rathsverwandten fid) befinden und 

vierteljährig im vollen Rathe abgelefen werden follte. 

Bon diefen 37 Abfägen werden hier nur diejenigen in einem 

bündigen Auszuge angeführt, weldhe auf dies Gerichtswefen Be—⸗ 

zug haben. 

8. 1. Jeder neuerwählte Rathsmann hatte auf dem Rath- 

hauſe ein Bekenntniß der römifch-Fatholifhen Religion abzulegen 

und daranf zu fehen, daß beren Lehren überall beobachtet werben ; 

1) Siehe Rovelle L. 1. XVI., dann Refcript vom 283. December 1669 in 

Beingartens Coder Seite 369 und 370, 
3) Vorfindig in allen größeren Ardiven Prags und abgebrudt in ber Aus⸗ 

gabe der Stadtrechte vom Jahre 1720. 
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8. 2. durfte Riemand, welcher ſich nicht zu biefer Religion 

befannte, in der Stadt geduldet werden; 

8. 9. an den Rathstagen follte jeder Rathsmann in der 8. 

Stunde nad der deutfhen Uhr auf dem Rathhauſe erfcheinen; 

8. 11. die Gerechtigkeit nah Eid und Pflicht befördern, Je⸗ 

dermann ohne Anfehung der Perfon zur Erlangung des Rechtes 

behilflich fein, feine Stimme ohne Scheu nad gutem Gewiffen ab- 

geben, und das tieffte Stillſchweigen in Amtsſachen bei Vermeidung 

der in den Stadtrechten auf deffen Verlegung gefegten Strafen be- 

obachten. 

8. 12. Die Rathöverwandten follten ferner die Rechtsſachen 

weder felbft auffehieben nod) von den Procuratoren in die Länge 

ziehen laffen, daher darüber wachen, damit den Streittheilen bei 

dem nunmehr wie bei den Landes-, Kammer- und Hofgerichten durch 

die mittelft der Imftructionen für die Appellationsfammer fFundge- 

machten Fönigl. Verordnungen, von welchen fpäter gejproden wer» 

den wird, theilmeife auch bei den Stadtmagiftraten eingeführten 

ſchriftlichen Verfahren kurze Friften zur Einbringung der Schrif- 

ten ertheilt. 

8. 13 nur rechtliche und mohlverhaltene Männer zu Procura- 

toren angenommen, feine Supplifen, Befchwerden, Satzſchriften und 

fonftige Eingaben in Rechtsſachen ohne der Parteien und der Rechts: 

freunde eigenhändige Unterfchrift der Berathfchlagung unterzogen, 

und die Juden von dem Procuratoren-Öejchäfte entfernt werden; 

8. 14. weiter follen armen Leuten zur Ausführung ihrer 

Procefie Procuratoren ex oflicio beigegeben; 

8. 15. die Barteien nicht mit Zahlung zu hoher Zaren für 

die Richter und Gebühren für die Rathsdiener beläftigt, fondern 

bis zur DBelauntgebung ber in der Abfaſſung begriffenen Taxord⸗ 

nung für den Bürgerſtand in diefer Beziehung nad) Billigkeit und 

altem Herlommen behandelt werden. Weiters hatte der Bürgermeifter 

8. 16. alle Freitage die Kerker von zwei Rathsmännern 

vifitiren zu laffen, um Unfüge bei der Behandlung der Gefan- 

genen und Verzögerungen ihrer Unterfuchung zu ſteuern; nicht 

minder follten 
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$. 17. die Angelegenheiten der Wittwen und Waiſen 
möglichjt gewiſſenhaft bejorgt, bei Zodesfällen ungejäumt die Sperre 

angelegt, die Inventur vorgenommen und rechtliche zur Berbürgung 

des Pupillarvermögens geeignete Männer als Vormünder beftellt, 

‚und hiezu beeidet werben; 

8. 18. fowohl den Bürgerjühnen als auch Iedem, welchem 

das Bürgerrecht ertheilt wird, follte der Erbhuldigungseid abge- 

nommen, und ohne deffen Ablegung Niemanden ber Antritt einer 

bürgerfihen Nahrung geftattet werden ; 

8. 27. wurden die Magiftrate verpflichtet, die Sicherheit auf 

den Laudſtraßen durch thunlichfte Ausrottung der ſolche gefähr- 

denden Räuber zu befördern; emdlich 

8. 28. die Sremdenpolizei dadurch handzuhaben, daß an 

den Thoren von den anfommenden Neifenden der Name, die Bes 

Ihäftigung und der Aufenthaltszwed erforfcht und zur Kenntniß des 

Bürgermeiſters gebracht werde. 

Die andern hier nicht ertrahirten, die Sanitäts-, Marft- 
und GSittlichleitspolizei, dann die dlfonomifche Verwaltung be- 

treffenden Abfäge diefer Inftruction dem wißbegierigen Forſcher im 

Fache für Geſchichte der Polizei und Gemeindeöfonomie zum Selbft- 

ftudio überlajjend, bemerken wir nur noch, daß diefer Inftruction 

bie Formeln des Eides und Glaubensbekenntniſſes der Rathsver⸗ 

wandten als Appendir beigefügt feien, und beeilen uns aus der 

gleichzeitig den Fönigl. Richtern in den fönigl. und Leibgeding- 

ftädten ertheilten Iuftruction ') das den Zwed unferes Werkes Ans 

gehende hervorzuheben, wie folgt: 

8. 1. Zu Föniglihen Richtern follten von den Präfiden- 

ten nad Räthen der königl. Kammer gottesfürdhtige, wohlerhaltene 

und feinen Mackel an ihrer Ehre habende Männer beftclit und mit 

Eidespflicht gegen den König von Böhmen, deſſen Erben und Nach⸗ 

lommen verbunden werden; dieſe hatten 

8. 2. jeder Rathefigung beizumohnen, den eriten Sig am 

Rathstiſche einzunehmen, jede Wahrnehmung im Rathe ober in 

der Gemeinde, welche zur Verringerung der fönigl. Hoheit, oder 

1) Abgebrurdt im Nachhang zur Inftructton für die tönigl. Städte, ©. 660 
bie 674, 

Inſtruction 

fiir die. 

Richter in 
den f. und 

Leibgeding⸗ 
ſtädten. 
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zu was immer für einem Nachtheile und Schaden des Königs ge- 

- reichen, oder als Bündniß gegen denfelben betrachtet werden Fonnte, 

ungefäumt an bie königl. Kammer zu berichten, und foweit er ver- 

mag im vorhinein zu verhindern ; 

8. 3. auf bie Abhaltung der Rathsſitzungen, Beförderung - 

der Gefchäfte, unparteiifche Adminiftrirung der Gerechtigkeit unb 

Defeitigung jeder Verſäumniß zu ſehen; 
8. 4. die Wahrung des Amtsgeheimnifles zu überwachen; 

8. 5. abfeitige Berfammlungen der Gemeinde außerhalb 

des Rathshauſes zu verhindern und nur dann die Gemeinde zu⸗ 

fammenberufen zu laffen, wenn er diefes für nothwendig erachtet ; 

8. 6. feine Aufmerkſamkeit darauf zu richten, damit ‚die dem 
Könige aus verbrecherifchen Handlungen oder Proceßſachen zufallen- 

den Geldſtrafen nicht vertufcht werden, wozu ſich derfelbe einen 

. renommirten, dem Könige zu vereidenden Procurator als Adjuncten 

zu erwählen befugt war, wobei für beide jede Vernadjläffigung des 

königl. Interefje mit Abfeßung und Erfagleiftung verpönt war; 

8. 7. bei dem Könige anfällig gewordenen Berlafien- 
fhaften, deren Inventirung durd 2 Rathemänner und den Stadt- 

Ichreiber zu veraulaffen und barüber die Anzeige an bie königl. 

Kammer zu erftatten, was nad 

8. 8. in Fällen, wo bei Widerſpruch von Teftamenten folche 

caffirt werden unb der Nachlaß dem Könige zufallen würde, zu 

deifen Verhinderung aber ein Vergleich zum kön. Nachtheile von den 

Parteien grichloffen werden wollte, zu veranlajjen war, da ferner 

8. 9. den des 4. Stanhes fi gebrauchenden (denfelben bil- 

benden) Städten die Hälfte der dem Könige zugefallenen Sterb- 

fälligteiten durch Nefolution vom 30. September 1638 wieder 

überlaffen worden ift, fo follte über derlei Fälle wie auch über die 

ganz der Tönigl. Kammer zufließenden Straffälligleiten alle halbe 

Jahre eine gehörige Naitung (Abrechnung) gepflogen werden, und 

e8 Hatte der königl. Richter den Eingang für die königl. Kammer 

an diefelbe mit einer Raths-Atteftation über die Nichtigkeit diefer 

Berechnung einzufenden. Diefer Inftruction find die 9 Artikeln 
DieNors der königl. böhm. Kammerverordunng vom 11. Mai 1628 an- 
mative in gehängt, welche die Gebahrung mit den Vermögen der Städte 
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betreffen und deren Befolgung die königl. Richter zu überwachen Bezug auf 

hatten; aus diefen geht hervor, daß die Sechäherrenämter dag Yermd- 

ftädtifche Einkommen unter der Controle des Primators, dann en 

eines der Gemeindeälteften zu verwalten, nichts ohne eine aus dem Gtäbte. 

vollen Rathe herabgelangte Anweifung in Empfang zu nehmen ober 

in Ausgabe zn ftellen hatten, alljährlich ordentliche Rechnung zu 

legen verpflichtet waren, die von einigen dazu verordueten Perſonen 

des Rathsgremiums zu repidiren geweien ift, — baß ferner die 

Entlohnung ber Führer des Bürgermeifteramtes im vollen Rathe 

zu befcjließen war, und daß dem Tönigl. Richter oblag, jede Ver⸗ 
legung dieſer Artikel an die königl. Kammer zur Abftellung folcher 

Unordnung einzuberichten. 

Bezüglich der ftädtifhen Gerichtsnerfaffungen find fonft 
im Allgemeinen zwar feine weiteren gejeßlichen Normative in unferer 

DI. Periode ergangen, wohl aber einige bemerfenswerthe Beſtim⸗ 

mungen über deren Gerechtſame und Gerichtszuftändigkeit erflofien; 

in erfterer Hinſicht, daß 

ſtaͤdtiſche Magiftrate ohne höhere Bewilligung weder Einige Bes 

Schulden contrahiren noch Realitäten kaufen ober verkaufen dürfen. une 

Die Einfchuldungsgenehmigung hatte bis zum Betrage von 2000 Aabtife 
Gulden die Landesftelle, über höhere Summen die Hofbehörde zu Gerecht⸗ 

ertheilen ?); daß ſame und 

die Sagdbarkeitsberechtigung der Leibgedingftäbte zwar it 

aufrecht zu verbleiben habe, jedody weder von dem Magiftrate nod) 

von den Bürgern auezuüben, fondern durch Verpachtung nutzbar 
zu maden fei”); daß endlich 

die hie und da beftehenden Stadtmauern nicht einzureißen 
fondern im guten Stande zu erhalten feien?); in letzterer Be-- 

ziehung, daß Magiftrate in corpore von Bürgern bei dem Appel- 

lationstribunafe, von Abelichen aber bei dem Kammergerichte belangt 
werden ſollten ®). 

1) Hofrefeript vom 24. April 1756 in Maria Therefias Geſetzſammlung ID. 

Band, Seite 834 und 323. 
8) Hofdecret vom -4. Juni 1765, ebendort V. Band, Seite 808. 

3) Verordnung vom 11. März 1773, ebendort VI. Band, Seite 568. 

4) Refolut. vom 16. Auguſt 1692, vorfindig in Weingartens Coder S. 556, 
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Anbelangend das gerichtliche Verfahren bei den Stabtmagiftra- 

ten miüffen nachftehende Abänderungen, Zufäge und Verbeiferungen, 

welche gegen jene der II. in unferer III. Periode eingeführt worden 

find, zur Kenntniß des geneigten Leſers gebracht werden. 

Abände- Daß fo wie bei den Landes» und königlichen Gerichten auch 
rungen in bei den Magiftraten die deutfhe Sprache bei Verhandlungen 

Bezug auf unter den in der verneuerten Landesordnung enthaltenen auf Seite 
das gericht: rer j 
fiche Ber: 256 angeführten Modalitäten zufäffig geworden fei. ") 
fahren bei b) Daß die allgemeinen Unterſchriften (subscriptiones ge- 
pr Stadt: nerales), fo bisher bei Städten und Communitäten üblich gemefen, 

Fa anfgehoben und verordnet worden, es feie jeder Rathichluß von 

dem Primator, Bürgermeifter und Syndicus, dann allen denjenigen, 

die demfelben beigemohnt haben und fehreiben Tönnen, bei deilen 

fonftiger Ungiltigfeit zu unterfertigen®). 

Dieje Vorfhrift wurde aud auf die Ausfertigung der landes⸗ 

und königlichen Gerichte ausgedehnt. ®) 

c) Daß zur Erlangung der Stelle eines Syndiens bei einem 

fönigl. oder ſonſtigen die Criminalgerichtsbarkeit ausübenden Stadt- 

magiftrate der Nachmers *) des vollendeten juridiihen Studiums, 

der bei einer. Zuftizbehörde genommenen Praris und der bei dem 

Appellstionsgerihte mit genügendem Erfolge beftandenen jtrengen 

Prüfung erforderlih war. °) 

Endlich 

d) daß auch für die bürgerlichen Gerichtsbehörden durch 

die bereits bei den Landes⸗ und königl. Jufſtizbehörden (Seite 263) 

erwähnte Proceßordnung der Kaiſerin Maria Thereſia ddo. 23. 

FJäner 1753 in den Artikeln XIII bis XXIII zweckmäßige An⸗ 

ordnungen zur Megelung und Beſchlennigung bes Proceß⸗ und 

&recutionsverfahren erlajlen worden feien, deren allenfalls wünfchens- 

werthe nähere Kenntnißnahme dem Studio des dafür fich intereffi- 

renden Rechtsforfchers anheimgeitellt wird. 

1) Auszug aus der Appell. Inftruction vom Jahre 1644 Art. 22 — Coder 

Seite 241. 
2) Hofrefeript vom 9. Auguft 1709, Weingartens Coder, Seite 670. 
8) Refcript vom 24. October 1709, ebendaſelbſt Seite 674. 

4) Hofrefeript vom 30. Dectober 1752; Appell. Refcript. Bu Nr. VII, 98.7 

et sequ. 
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Die Führung der Stadtbäher wurde in unferer III. Beriode In Bezug 

nad der vorhergegangenen, auf Seite 143 befchriebenen Art fort» ah 

gefegt, nur find zu den dort bezeichneten Gattungen der Stadt» Sraptbit- 
bücher noch Hinzu gefommen jene der Erbserkflärungen, Einantwor» der. 

tungen, Ceſſionen, Vergleiche, Condictionen, Ablaffungen sc. 

Nicht nur die ftädtifhen Nealitäten, fondern auch mehrere 

Arten von Gewerben waren in Prag während unferer III. Bes 

riode Objecte der Öffentlichen Bücher, und zwar: 
1. als vadicirte, in der Hausgewähr mitbegriffene, z. B. Ein- 

fehrhaus-, Bierverlegers-, Apothefers, Fleifchtram- und Feuerge⸗ 

rechtigkeiten. 

2. als verkaͤufliche, einige Apotheken in der Hauptſtadt und 

auf dem Lande, dann chirurgiſche Offizinen und Barbierſtuben, 

Berrüdenmader-, Schuhbank⸗ und Lebzeltler « Gewerbsbefugnifie. 

Die radicirten Gewerbe waren Gegenftände der Stabtbücer, und 

beitehen fiber die altftädter und nenftäbter Fleiſchkramſtellen vom 

Anfange des 18. Jahrhunderts eigene Bücher, und zwar mit 

bem Titel: Libri laniorum Vetero- et Neopragensium. Für 
die verfäuflihen Gewerbögerechtigfeiten find bei ihren Innungen 

bis zum Ende der III. Periode eigene Gewerbs⸗Regiſter geführt 

worden. ') 

Die in den 3 pracer Städten Altftabt, Nenftadt und Klein⸗ Fortbeftand 

feite, fo wie auch in mehreren andern kgl. Städten ſchon während der ausge: 
unferer II. Periode gefchaffenen und vorwärts Seite 144—146 en 

befchriebenen ausgefegten Gerichte nnter dem Ramen Behenz, 

Acht⸗ und Schsmännerämter verbleiben eben fo, wie das Floß⸗ 

Gericht in Podſkal auf der Neuftadt während der ganzen III. Pe⸗ 
riode bei ihrer urfprünglichen Verfaſſung und Gerichtscompetenz, 

was die bedeutende tm prager Magiftratsardjive verwahrte Anzahl 

der Gefchäftsbüdjrer diefer Gerichte, nicht minder auch die einen 

Beftandtheil der Stadtbücher gebildet habenden in der V. Periode 
an das vereinigte Zandtafel- und Grundbuchsamt des fol. Landes- 

gerichtes in beträchtlicher Anzahl übergebenen Sechsmänner⸗ brüden- 

1) Siehe Stadtbücher bezitglich der rabicirten und die gegenmwärtig bei dem 

Stadtarchiv befindlichen Gewerbsbücher bezüglich der verkäuflichen Gewerbe. 
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ämtlicher und academifher Qualerne außer Zweifel jegen, und ob- 

gleih von uns bisher außer einem Auszuge aus der Ordnung für 
das Floßgericht feine unmittelbar für dieſe ausgefegten Gerichte 

gegebene Inſtruction aufgefunden werden Tonnte; fo geben doch bie 

Gefhäftsbücher derfelben einen hHinreichenden Auffchluß über den 

Bortbeitand ihrer Competenz und Agenda in der Art und Weife, 

wie diefelbe bereit Seite 144 bis 147 ausgewiefen worden üjt.?) 

Bezug ho— Hiebei kann nicht unerwähnt gelaſſen werden, daß die Ge⸗ 

herer Tabu⸗ bühren für die Grundbuchsacte über die ſechsmänner⸗ und brü- 

lartaren bei genämtlichen Bejigveränderungen nicht nach der Eleonoriſchen Tare 
. deufelben. ordnung, fondern nah der altgewöhnlichen (obfervanzmäßigen) 

höheren, 4 fr. vom Gulden betragenden Laudemialfagung bis zur 
eriten Negulirung der V. Periode bezogen worden find ?). 

Tandel⸗ Da der Zandelmarkt.vor der Sct. Gallikirche von altersher 
—— der privilegirte Sig des jüdifchen Kleinhandels in Prag ge⸗ 
ven Rat: weſen ift, fo waren die Juden bejtrebt, fih in den Umfangs» und 
jurisdizion Nachbarhäufern dieſes Plages Drte zur Aufbewahrung ihrer Ver- 

faufsgegenftände, dann gededte Xocalitäten zum Handelsbetriebe mit 

denjelben zu verfchaffen und für ſich bleibend zu fihern; der Er- 

folg diefer Beltrebungen war die Erwerbung des emphiteutifchen 

Beſitzes von einzelnen Beſtandtheilen diefer um den Tandelmarft 

und in dejfen Nähe gelegenen Bürgerhäujer, deren LO unter dem 

Ramen der Tandelmarktshäufer mit den Confcriptions-Nummern 

474, 495, 496, 498 bis 504 noch immer bejtehen. 

Seit der zweiten Hälfte des fiebeuzehnten Sahrhunderts haben 

deren Eigenthümer emphiteutifche Bücher über die an Juden erb- 

zinslich übderlajfenen Parzellen diejer Häufer zu führen begonnen, 

ohne die Befugniß der. Cognition zu Verbücherungen zu befigen, 

welche dem Magiſtrate der Altftadt zugeitanden hat, dagegen be» 

forgten diefelben die bewilligten Ingrofitrungen und bezogen dafür 

die Örundbuchstaren wie auch die contractlich bedungenen Laudemien. 

1) Siehe die Geſchüftobücher von den Zehents, Acht- und Schsmännerämtern, 

dann den Archivsfascikel 150 über das Floßgericht bei dem prager Magi⸗ 

firate ; ferner bie Segviratss, alademifchen und brüdenämtlihen Stadtbücher⸗ 

Duaterne bei dem vereinigten Landtafel- und Grundbuchsantte. 

V Allerhoſte Eutichliegung vom 17. März 1775 im Appell. Refcriptenbude 

Mr. XIO. Seite 519 und 520, 



ad II. B. 5. 

Die In der vorigen Periode beitandenen Nebenrechte blieben 

auch in der IIL Periode aufrecht, jedoch wurden die Bezirke ber- 

felben in politifchen und Criminal Gegenfländen unter bie 
Oberleitung der betreffenden Magiftrate geſetzt ). 

Obgleich von den Magiftraten der prager Städte wegen öfte⸗ 

rer Streitigleiten über den Umfang der Gerichtsbarkeit der Neben- 

gerichte in Privatjurisdictionsfachen, deren Bereinigung mit der 

Stadtjurisdicttion angeftrebt worden war ?); fo hatten bie vielfäl- 

tigen in letterer Beziehung abgehaltenen Verhandlungen und Com⸗ 

miffionen erft gegen das Ende unferer ILL Periode die Folge, daß 

durch Reſcript vom 22, December 1773 3) die Nothwendigkeit 

zwar anerfannt worden ift, die Prager Nebenrechte aufzuheben, und 

beren Berfonaljurisdictionscompetenz an die betreffenden Magiftrate 

der prager Städte, in welchen diefelben gelegen waren, zu über- 

tragen, jedoch zugleich verordnet wurde, durch eine eigene Commiſ⸗ 

fion bie Feſtſtellung der Modalitäten dieſer Jurisdictions-Reform 

und ber Entfchädigungsart der bisherigen Gerichtsbarleits-Iuhaber 

vorzubereiten, und die höchſte Entſchließung über die berichtlich zu 

ftellenden Anträge abzuwarten. 

In der III. Periode ift auch ein nemes Nebengericht und 
zwar jenes der Fortification für diejenigen Grundftüde entitanden, 

bie bei der durch Kaifer Karl VI. ausgeführten Befeftigung Prags 

und Herftellung eines Zeughaufes auf ber Kleinfeite nach ben 

Baubawichen Fortifications » Principien zu dem Befeftigungsrayon 

eingelöft und einbezogen worden find. 

Die Grundbücher diefer Realjurisdictton fangen erjt von ber 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts an. 
ad U.B. 6. 

Da fi in unferer III. Periode die Verkältniffe der ver- 
Ihiedenen Gattungen der gutsherrlichen Unterthanen gegen jene 
der IL (Seite 148—152 inclus.) gefeglih nicht geändert haben 

1) Reſeript vom 22. Mai 1648 in Weingartens Cober Seite 260. 
2) Refcript vom 30. Decemb. 1652, 24. November 1666 und 20. April 1668, 

in Weingartens Coder Seite 299, 358 nnd 355. 
3) Refcriptenbuch der Appellations:Rammer ab 1771 Nr. XIH, Seite 417. 
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und nur durh Aunmaſſungen der Obrigkeiten und deren Beamten 

bedeutend drückender geworden, fonah Feine neuen Normative 

in Dezug auf die Verfaffung und das Verfahren der Gerichte der 

land» uud Lehentäflichen Obrigkeiten erlaffen worden find, fo fön- 

nen bier lediglich diejenigen wichtigeren Verordnungen angeführt 

werden, welche aus Beranlaffung der obrigfeitlichen Ausfchreitungen 

in ihren Jurisdietionsgerechtſamen zu beren Abftellung erfloffen find. 

Berord: Es wurde nämlich 

nungen ge: 1. durch Refeript vom 21. Feber 17171) den Obrigfeiten 
— unter Wiederholung der Unterfagung ſämmtlicher bereits mit mehre- 
drückungen. ven Patenten (Seite 217) gerügten Bedrückungen anbefohlen, „ihre 

„Unterthanen chriftlich und milbigli zu tractiren, und mit denfel- 

„ben fo umzugehen, damit fie ſammt Weib und Kindern leben und 

„dent gemeinen Weſen zum Beten erhalten werden könnten“ — 

denfelben auch eingefchärft, die Züchtigung, Gefängniß und Beſtra⸗ 

fung ihrer Unterthanen fo einzurichten, daß bdiefelben weder an Leib 

und Leben nod) an ihrer Nahrung gefchädigt werden; hiebei wurde 

auch dem königl. Procurator verordnet, jedes fchiwere Vergehen der 

Obrigkeiten gegen ihre Unterthanen der königl. Statthalterei zur 

Nemedirung oder zur Beantragung der von höchſten Orten auszu⸗ 

meffenden Beftrafung anzuzeigen; 

2. wurde den Obrigfeiten durch Reſcript vom 4. Feber 1700 

verboten, zur Wahrung ihrer eigenen Gerechtſame bei den unter- 

thänigen und Schutzſtädten und Märkten Fiscufe zu unterhalten, 

und anbefohlen, ihre Nechte bloß durch Bevollmächtigte (Actuarien) 

in Acht nehmen zu laffen”) ; 

3. find die Unfüge, die Contribntionslaft von, zum obrig- 

feitlichen Genuffe eingezugenen, uneingelauften Ruſtikalgründen auf 

die Unterthanen zu wälzen und Unterthanen von ihren einge⸗ 

kauften Wirthſchaften auf andere zu verfehen, durch Hofdecrete 

vom 31. Juli 1750®) und 15. Mai 1770 *) mit Strafandrohun- 

gen abgeftellt, auch 

1) Weingartens Codex Seite 725—729. 
2) Ebendafelbft Seite 630. 
3) Maria Therefiag Geſetzſammlung, Band I, Seite 192. 
4) Ebendort Band VI., Seite 207. 
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4 die früheren Bedrüdungsverbote unter der Regierung 

Maria Therefias mehrmal republicirt worden ; weiters 
5. hat ſich eben diefe Hohe Negentin zur Hintanhaltung von 

Sorderung unbilliger Gebühren für politifche, gerichtliche und Ta⸗ 

bularamtshandlungen der Obrigfeiten und ihrer Beamten bewogen 

gefunden, eine eigene den Namen Hecidenzpatent führende Tar- 

ordnung den 15. Dat 1779 zu erlaffen '), welche theilweiſe bis 

zur Aufhebung der Patrimonial-Gerichtsbarkeiten ihre Geltung be» 

halten bat. 

Schließlich ift den Obrigfeiten die gebührende Sorgfalt für 

das unterthänige Waifenvermögen unter fonftiger Berantwortlid: 

keit für alle aus ihrer Fahrläffigfeit erweislich entjtandenen Schä⸗ 

den aufgetragen worden ?). 

Meber die Form der Gerichtsbarfeitsverwaltung und über bie 

Zufammenfeßung der obrigfeitlichen Gerichte find in der III. Periode 

feine näheren Normative erjchienen, daher verblieb es rückfichtlich 

berfelben bei der früheren (Seite 152) befannt gegebenen Ver: 

faſſung. 

Die Anlegung von Grundbüchern über die unterthänigen 

Beſitzſtaͤnde dürfte bei den obrigkeitlichen Aemtern fehwerlich früher 

als in dem dem 1!r Viertel des fiebzehnten Jahrhundertes einge- 

treten fein, da uns außer den weinbergämtlichen feine aus einer 

älteren Zeit herrührenden Grundbücher vorgefommen find. 

Das höchſte uns belannt gewordene Alter weifen die bei dem 

Smihower Bezirtsgerichte vorhandenen Grundbücher der Herr» 

ſchaften Tuchomeritz ab ao. 1616 und Ehraftian vom Begründungs- 

jahre 1620 nad. 

Aceidenz⸗ 

patent. 

Grunbbil- 
cheranle⸗ 
gung. 

Bon der dritten Gattung der beſondern Gerichte haben ſich DritteGat⸗ 

fänmtliche Arten bis auf eine einzige, nämlich diejenige, welche fung ber be 
Seite 159 bis 161 als Gerichte der Deutfchen befprocdhen worden 

ift, während unferer III. Beriode im aufrechten Stande erhalten. 

Bon den ehemaligen Gerichten der Deutfchen find jene zu Prag 

auf das Nebenreht der Kreuzherren mit dem rothen Stern am 

Porit und die im Lande beftandenen auf bie obrigfeitlichen Ge- 

1) Abgedrudt in eben biefer Sammlung Band VIIL, Seite 289—249. 

2) Hofdecret vom 28. Dct. 1770, abgedrudt ebendort Band VL, Seite 303. 
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richte der Dominien, innerhalb deren Bereiche die urſprünglichen 

Freirichter und Erbſchulzereien gelegen waren, übergangen. 

Ad II. C. I. 

Nach Unterdrückung der Revolution vom Jahre 1618 bis 1620 

durch die Befiegung der, aus verfchiedenartigen Urſachen, hauptſäch⸗ 

lich wegen beeinträcdhtigter Neligionsfreiheit in Aufruhr gerathenen, 

utraguiftiihen Stände Böhmens kam die Geiftlichfeit durch deren 

Erhebung zum ltr Stande des Königreiches wieder zu ihrer ehemali- 

gen bevorzugten Stellung, mithin auch die geiftlihen Gerichte zu der 

durd) die Statuta provincialia des erften prager Erzbiſchofs Erneft 

denfelben zugemwiejenen, von uns bereit8 Seite 152 bis 156 befprodhe- 

nen Thätigfeit und Competenz, welche gleich urfprüglich darin beftanden 

hatte, daß die geiſtlichen bei den Eonfiftorien beftandenen Gerichte 

1. die Perfonal: und Strafbehörde*) für die geiftlichen 

Perfonen ihres Sprengels ; 

2. die Caufalinftanz in Ehetrennungs⸗, Scheidungs: und 
Berlöbnißfachen ?) ; 

3. die einzig competente Erfenntnißinftanz in jenen geiftlichen 
Angelegenheiten, welche die Kirdyenzucht, den öffentlichen Got⸗ 
tesdienft, bas Predigeramt, die Anstheilung ber 5. Sacra⸗ 
mente, die Benrtheilung der Glaubenslehren betreffen, endlich 

4. bie in Saden gemifchter Natur (in rebus fori mixti), 
wozu die Gegenftände der Aiyle, des Patronats, der Begräb- 

nifle in geweihter Erde sc. gehören, mit den politifhen Stellen 

und meltlihen Gerichten gemeinfchaftli wirkende Behörden ge⸗ 

wejen find. 

Die Confiftorien durften aber ihre Urtheile und Erfenntnilfe 

nicht ſelbſtſtändig exrequiren, fondern mußten hiezu jedesmal bie 

Mithilfe der weltlichen Gerichte durch Anſuchung derfelben bei der 

politischen Landesbehörde in Anfpuch nehmen. 

Der Grund zu dieſer Einſchränkung der geiftlichen Gerichts⸗ 

1) Zeuge verneuerter Randesorbnung A. XXIV. 
2) Siehe Stadtreht A. XLIV., $. 5 und A. LXI; dann Maria Thereſias 

peinl. Gerichtsorbnung Urt. XIX. 8. 20, 
8) Ebendort €. XXX VI. 
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barfeit war die Verhütung alfenfallfiger Eingriffe der geiftlichen in 
die weltliche Regierungsgewalt.!) 

Diefe Competenz erfuhr während unferer III. Geſchichtsepoche 
noch mehrere Beſchränkungen, von welchen wir die wichtigeren wie 

folgt anführen: 

Es wurde nämlich 
1. in Betreff der Berhängung von Ereommunicationen burd) 

mehrere Refcripte ?) anbefohlen, daß ſolche ohne eine vorläufige Zu» 

ftimmung der politifchen Behörden nicht auszufprechen, um fo we⸗ 
niger alfo zur öffentlichen Bekanntmachung zu bringen feien; weiters 

2. verordnet, daß Streitigkeiten über Patronatszuſtaändig⸗ 
keit und Zehentbezug vor die Schranken des Tönigl. Landrechtes 
gehören follen;?) 

3. ferner beftimmt, daß in Ehefcheidungsfachen die Bemeflung 

des Hlimentenbetrages und der Höhe der etwa rüdzuftellenden 
Mitgift für den fhuldlofen Ehetheil dem weltlichen Richter 
zuftehe ;*) 

4. ift durch ein weitläufiges Normale einerfeits die Einfluß- 

nahme der weltlichen Behörde auf die Verlaſſenſchaftsabhand⸗ 

lung eines in einem weltlichen Haufe verjtorbenen Geiftlihen und 

andererfeit8 jene der geiftliden Behörde bei in einem geiftlichen 

Hanfe eingetretenen Zodesfalle einer weltlihen Perſon regulirt 

worden °) ; 
5. wurde durch das fogenannte Gefpenfterpatent ®) verfügt, 

1) Siehe Refcript vom 16. Juli 1691. Weingartens Koder Seite 548. 
2) Refcript vom 26. März 1679 in Kittlig manufcriptl. Gefes Inder IL Bd. 

Seite 105; und vom 22, Juli 1706 in MWeingartens Coder 650, 651, 
dann Hofdecrete vom 16. Juli und 1. October 1765, Geſetzſammlung 
Maria Therefiag Band V., Seite 352 und 377. 

8) Declarat. vom 29. Juli 1651, Weingartens Coder Seite 253 und ddto, 
9. Zuli 1659, ebenbort Seite 368, 

4) EStatthalt. Intimat vom 10. Mai 1689 im Bub. Archiv und in Kittlik 

Inanufcriptl. Gefeg-Inder U. Theil Appendix pag. 125, vorfindig in der 

Univ. Bibliothek, dann Hofdecret vom 20. October 1758, Gejekjammlung 
Maria Thereſias Band H., Seite 248. 

5) Pragmatik im anderen rothcarmoifinfarbenen Onatern der Novellen Lit. A. 

3 vom 14. Febr. 1729, auch in Contin.Codicis ab 1728 pag. 8 et seqn. 

6) Berordnung vom 1. März 1755, Gefegfammlung Maria Thereſias IU. Bd. 
Seite 172 und 173. 
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daß wenn Anzeigen über Geſpenſter, Hexerei, Schatzgräberei und 

angebliche Befefjenheit vom Teufel vorkommen, die Sache uicht von 

ber Geiftlichfeit felbftftändig, fondern gemeinschaftlich mit der polis 

tiſchen Behörde unter Beiziehung eines vernünftigen Phyſicus zur 

Entdeckung des verborgenen Betruges unterfucht werden folle, wie 

auch, daß der Geiftlichfeit ohne vorläufiges Einverftändnig mit 

der politiichen Behörde das Eroreifiren nicht erlaubt fei'). 

Endlich 

6. wurde zur Negulirung der Gebühren für geiftliche Functio- 

nen eine Stolatarorduung für das Königreich Böhmen erlaffen ?). 

Bei der gegenwärtigen Beſprechung der geiftlichen Gerichts- 

angelegenheiten Tann die vom Kaifer Ferdinand IT. mit dem Papfte 

Urban VIII. dto 22. März 1630 gefchloffene Hebereinfunft (con- 
tractus salis)°) nicht unerwähnt gelaffen werden, Traft welcher 

diefer Monarch für fih und feine Nachfolger auf ewige Zeiten 
der böhm. Kirche und Geiftlichfeit zum Erſatze der derfelben 

dur die mehrjährige Rebellion im Lande verurfachten Schäden 

an unbeweglihen und beweglichen Gütern, wie auch un Rechten 

und Gerechtſamen, gegen Abtretung aller hieraus entfpringenden 

Erfaganfprüche zu Handen der Krone Böhmens, vom 1. März 

1630 anfangend den Bezug eines Betrages pr. 15 fr. für jede 

Großkufe erzeugten oder eingeführten Salzes zugeftanden und zu 
deren beliebiger Verwendung abführen zu lafien, fich verpflichtet 

bat, welche Abgabe die fogenannte Casea salis gebildet Hat. 

Nicht minder fei auch bemerkt, daß viele im Beichtftuhle ein- 

befannte Sündenfälle von den gewöhnlichen Seelforgern nicht ab⸗ 

folvirt werden durften, fondern die Beurtheilung, ob und unter 

welchen Bedingungen die Abfolution zu ertheilen fei, einer höheren 

geiftlichen Behörde überlaffen werben mußte, 

1) Verordnung vom 27. Juni 1768; ebendajelbft Seite 416. . 
2) Stolatarorbnung vom 30, Mai 1750. Gefekfammlung Maria Therefias 

I. Band, Seite 167—186, auch abgebrudt in Rothe Gefekfammlung Bd. 
VIHO., Seite 215 bis 237. 

3) Verbüchert im Tandtäfl. dritten Berlaufequatern vom Jahre 1630 rub B. 20 

et sequ. unb abgedrudt in Weingartens Fascicul. div, jur. II. Theil, 
Seite 3445, 
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. Das PVerzeihniß diefer von der prager Synode refervirten 
Confeffionsfälle fommt vor in Weingartens Vindemien Seite 146 
bis 148.1) 

Durd die uns bereitwillig geftattete Durchfiht der Archivs- 

acten des prager erzbifchöflichen Eonfiftoriums haben wir die voll. 
kommene Veberzeugung von der praftifchen Richtigkeit der vorftehens 

den Angaben über die Yurisbictionscompetenz der in Böhmen fo- 

wohl bei den prager erzbifchöflichen als auch bei den könig— 

größer und leitmeriger Didcefanfigen beftandenen, mit deren Con⸗ 
fiftorien vereinigt gewefenen geiftlihden Gerichtshöfe und neben- 
bei auch bie Kenntniß erlangt, daß bei benfelben der jeweilige 
Generalvicar jedes Kirchenfürften der Präfident, die vom letz⸗ 
teren gewählten geiftliden und weltlichen Eonfiftorial:Räthe 

aber die Beifiger und Stimmführer geweſen find. 
Rad Ausweis der im prager Confiftorialardhive feit dem 

Jahre 1622 in mufterhafter Ordnung in großen Almern und Re- 
giftratursgeftellen aufbewahrten Acten, über welche ein in zwei Ab- 

theilungen, nämlid) in die Judicialia und Matrimonialia zerfalfender, 

alphabetifch nach dem Namen der Parteien geführter Judexr bejteht, 

war das Verfahren bei den Civil- und Matrimonialprocefien 
actuſatoriſch und fehriftlich, bei den Unterfuchungen über Ver⸗ 

brechen und Vergehen der Geiftlichen aber inguifitorifch theils ſchrift⸗ 

lich theils mündlich — und zwar der Form nach bei ben erfteren den 

Beftimmungen der Landesordnung entjprechend, in letzteren aber 
zugleich nach diefer dann nach jener der als Subfidiarredht geſetz⸗ 

li geltenden Stadtrechte eingerichtet, und bei beiden Proceduren 

die Intervenirung von Advocaten in vollem Umfange zuläffig. 

Wenn zur Eutjcheidung eines Nechtöfalles weder die böhm. 

Synoboljtatute, noch die vorgenannten beiden böhm. Cardinalgeſetze 

ausreichten, wurde zu dem canonifchen Rechte und den päpft: 

lichen Decretalen die Zuflucht genommen. 
“ Ueber den Zug der Berufung gegen die Urtheile der geiftlichen 

Gerichtshöfe, welche nicht conceptive in den Acten erliegen, fondern 

gleich nad) der Schluffaffung in die Rathsprotocolle und Sentenziens 

1) Borfindig in der Mufeumebibliothel unter Bezeichnung 11. F. 35. 
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bücher eingetragen worden find, werden die Notizen bei ber Ab⸗ 

handlung über die höheren Inftanzen der LIE. Periode vorlommen. 

Ad. II. O. 2. 

Das alade- Das alademifche Gericht gewann in unferer III. Periode 
miſche Ger 1, einerfeite eine geregeltere Verfaffung, erlitt aber 2. anderer 

richt. ſeits bedeutende Einſchränknugen bezüglich der urſprünglichen Au⸗ 

tonomie. 

Adll. 

Nachdem bie durch Tängere Zeit in zwei Theile, die theolo- 

gifhe und philofophifche, danıı die juridifche und mebicinifche 

Tacultät getrennt gewefene prager Univerfität durch das Unions⸗ 

Decret vom 23. Februar 1654!) wieder unter ber Benennung 
Carolino-Ferdinandeifhe Univerfität vereinigt morden war, wurde 

dur die Referipte vom 8. Juli und 16. September 1654”) der 
akademiſche Magiſtrat dergeftalt neu conftituirt, daß derfelbe aus 

dem jeweiligen Rector magnifiens, aus einem vom Könige zu 

ernennenden Superintenbenten, aus den 4 Decanen, und dann aus 
Competenz den 4 Senioren ber Facultäten beftehen, und feiner Jurisdiction alle 

besjelben. jmmatriculirten Studenten, Officialen und Akademiker ſowohl 
in Eivil-ald auch in Criminalſachen, in ſoweit die leteren nicht 

das Öffentliche Recht und die Sicherheit im Staate (jus et statum 
publicum) betreffen, zugewiefen fein follen; auch wurbe durch fpätere 

Erläuterungen und Entfcheidungen beftimmt, daß die matricnlirten Doc⸗ 

toren und Licentiaten, fo lange felbe leben, — diefem Gerichte unter» 

jtehen, auch deren Wittwen und minderjährige Kinder, fo lange erftere 

im Wittwenftande ſich befinden und letztere nicht großjährig werben, 

unter dieſer Jurisdiction zu verbleiben haben, und daß die Berlafjen- 

Ihaften diefer Perfonen bei demfelben abgehandelt werden follen. ?) 

Einſchran⸗ Ad2. iſt gleich bei der Organiſirung des akademiſchen Mä- 
lungen des: 

fcihen, giftrat® vom Jahre 1654 angeorbnet worden, daß bie Ausſprüche 

1) Siehe Wenzel Tomels Gefchichte der prager Univerfität (Prag 1849) S. 276. 
2) Abgedrudt in Weingartens Coder Seite 804 und 306. 
8) Declar. und Refcripte ddto,. 2. März 1657, 20. Auguft 1670, 6. October 

1674, 29. November 1684, 9. Feber, 14. März und 28. Septemb. 1686, 

dann 19. April 1688, 27. Juni 1689 in Weingartens Codex Seite 303, 
875 409, 488, 535. 
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besfelben nicht mehr inappellabel fein follen, fondern über Be⸗ 

rufung ber oberen Judicatur der königl. Appellationsfammer auf 

dem prager Schloffe zu unterliegen haben; welche Beitimmung durch 

die fpätere Declaration vom 21. November 1659') wiederholt 
worben ift; weiter8 wurde durch die Refcripte vom 14. März 1686 

und 19, April 1688°) verordnet, daß in den Eriminalgegenftänden 

die geiftlichen Glieder des alademifchen Magiftrats, weder bei 

den vorbereitenden, no bei den Echlußberathungen mitftimmen, 

ſondern durch zwei zur Completirung ber erforderlichen Anzahl von 

I Stimmführern aus dem MUniverfitätsgremio beizuziehende, und 

nach der Haldgerichtsordnung Karls V. Art. 3 bis 5 zu beeidigenbe 

Doctoren erfegt werden follen; endlich wurde mittelft Declaration 
vom 6. Mai 1694?) fejtgefett, daß die in den Häufern der Uni« 

verfität (über welche fowie über einige zur akademiſchen Juris: 

diction gehörige Gerechtigkeiten ber akademiſche Magiftrat ein eigenes, 

gegenwärtig im vereinigten Landtafel- und Grundbuchsamte erlie- 

gendes Grundbuch geführt Hat) *) mohnenden Leute nur infofern 

der Gerichtsbarleit des alademifchen Magiftrats unterftehen follen, 

als diefelben Teinen Bürgereid der Stadt abgelegt haben. 

Durch die uns bereitwillig geftattete Einfichtnahme der in dem Verfahren 
Univerfitatsardjive vorhandenen Acten und Sentenzbücher haben wir bei ven 

die Meberzeugung geivonnen, daß das Verfahren in Eivilftreit- ben 

ſachen ſchriftlich und 4 Sagfchriften umfaffend, die Erim.-Unter- 
fuhungen aber inquifitortfch gewefen fein, und daß fi in den 

Entſcheidungen auf bie Stadtrechte und Erim-Gefeße bezogen wurde. 

Durch Refeript vom 29. Feber 1712°) wurbe anbefohlen, daß Unterfchrift 

der akademiſche Magiftrat feine Erläffe und Berichte mit der namentli- der Erläfie 
hen Unterfchrift der anmwefenden Stimmführer auszufertigen habe. besfelben. 

Das ältefte noch vorhandene Urtheilsbuch datirt vom Jahre 

1653, es ift aber noch ein älteres Buch, nämlich ein’ liber testam. 

ab 1651 im Univ.-Ardive vorfindig. 

1) Siehe Weingartens Coder Seite 887. 
2) Ebendort Seite 496 bis 499. 

3) Ebendort Seite 570. 
4) Liber viridis Nr. 6. Universitatis pragensis, beginnend von dem J. 1780. 
5) Siche Weingartens Coder Seite 699. 
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Aus Anlaß der Beſprechung des alademiſchen Gerichtes, welches 

in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundertes den Namen eines 

akademiſchen Conſiſtoriums angenommen hat, wird hier noch 

angefügt 

a) daß durch Nefeript vom 4. Jäner 16547) dem jeweiligen 

prager Erzbifchofe ftatt des früheren Protectorats das Can⸗ 
celarat der prager Univerfität übertragen wurde ; 

b) daß ben weltlichen Profeſſoren derjelben durch Refolution 

vom 26. April 1651?) als Belohuung und Erkenntlichleit für die 

Berbdienfte der Studentencompagnie während der Belagerung der 

Alte und Neuftadt Prag durch die Schweden gegen Reverſirung 

zur Zragung der bürgerlichen Zaften (ad onera civica) das Bür⸗ 

gerrecht (jus tabularum et municipii) unentgeltlid und ohne 
weitere Habilitirung ertheilt wurde, wodurch diefelben landtafel⸗ 

fähig geworden find, endlich 

c) daß dieXheilnahme an der alademiſchen Iurisdiction und 

an ber Landtafelfähigfeit auf die Wittwen und Waiſen der welt- 

lichen Brofefforen bid zur vorangedeuteten Aenderung ihres Standes 

durch Reſcripte vom 20. Auguft 1670 und 27. December 1699 ?) 

ausgedehnt worden fei. 

AdM.C.3. | 
Uber die VBerfaffung der Militärgerichte in Böhmen und 

über deren Verfahren ſowohl in Civil- als Criminal⸗Juſtiz⸗ 

angelegenheiten können wir bis zum letten Drittel des Zeitraumes 

unferer III. Beriode etwas Gejetliches ober gejchichtlich Verläßliches 

nicht berichten, weil es uns troß aller Bemühungen nicht gelungen 

ift, in den hierländigen Archiven, Regiftraturen und Bibliothelen 

außer den 81 SKriegsartifeln Ferdinand III.“) und dem Kriegs- 

disciplinpatente Leopold I. vom 30. Juli 1677, dann deſſen ſogenann⸗ 

ten Artilelsbriefen von 1665, 1668, 1672 und 1682,°) welde 

fämmtliche Gefege von Milttärgerichten und von dem bei denfelben 

1) Eiche Kittlitz Appendir zu feinem Inder ber Geſetze pag. 55. 

2) MWeingartens Coder Seite 278 und 149. 

3) Ebendort Seite 375 und 629. - 
4) Abgedruckt in Weingartens Fasc. div. jur. Seite 201 bis 207. 

5) Detto in defien Coder Seite 423 bie 4256. 
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beobacheten Verfahren nicht die geringfte Erwähnung enthalten, andere 

biefe Gegenftände betreffenden Normative aufzufinden. 
Erft unter der Regierung der Kaiferin Maria Thereſia ift 

einige Klarheit in dieje Legislaturs-Rategorie dadurch gekommen, 

daß diefelbe durh die Iurisdictinnsnorma zwilchen den Civil- 

und Militärgerichten vom 14. September 17454) über die Com- 
petenz biejer beiden Gattungen von Gerichten in 31 Artikeln aus» 

führliche Beftimmungen feftgeftellt hat, von welchen hervorgehoben 

wird, „daß nur die in wirklichem Deilitärbienfte ftehenden oder 

„igre Portion vom Militärärar beziehenden Berfonen” der Mi- 

Itärjurisdiction unterftehen follen, daß alfo die mit Beibehaltung 

des Militärcharakters quittirten Offitiere wie auch die bei ihren 

Ehemännern im Felde oder in der Garnifon nicht befindlichen 
Offieiers⸗ Gattinnen, auch deren Wittwen, ferner die zu den 

Landſtänden gehörigen Officiere (außer in Militär-Berbrecdhen 
und Schuldflagen duf Gage) den Eivilgerichten zuftändig waren. 

Diefe Norma erfuhr durch die Bragmatit vom 31. December 

1762°) eine bedeutende Umftaltung, denn nad) den 30 Artikeln 

derfelben wurden die mit Militärcharakfter verabfchiebeten Offi: 

ciere, die Feldmediker und Chirurgen, infolange diefelben beim 

Militär engagirt find, die Offitiersehefranen, Wittwen und 

winorennen Kinder ber Militärjurisdiction zugewieſen, und nebit- 

dem über die Eanfalagenda und das Benehmen mit den Civil» 
gerichten, Vorfchriften erteilt, welche nachzuleſen dem Privatfleiße 

ber genaueren Rechtsforſcher überlaffen bleibt. 

Um auch für diejenigen Militärperfonen, die im Dienfte, auf 

Eommanden oder mit Urlaub außer dem Standorte ihrer Res 

gimentsgerichte ſich befanden, oder zufolge ihres hohen Militär 

charakters deren Yudicatur nicht unterliegen Tonnten, wie auch für 

jene; welche einer zu Teinem beftimmten Regimente eingetheilten 

Militärbrande angehörig, oder in den Penſionsſtand ge- 

treten waren, oder endlich den Kriegsdienft mit Beibehaltung des 

Militärcharafters guittirt hatten, einen angemeflenen mili- 

tärifhen Gerichtshof zu gründen, hat diefelbe Kaiferin bei jedem 

1) Abgedrudt in Maria Therefias Gefekfammlung Band I, Eeite 19-25. 

2) Ebendort Band I, Seite 105 bis 113. 
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Landesgeneral-Commando, fomit aud in Böhmen dur das, 17 

Artikeln umfaffende, Patent vom 24. März 1753 ein Judicium 

delegatum militare mixtum aufgeftelit,’) und deſſen Beſetzung 

dergeftalt regulirt, daß dasfelbe aus dem Landescommandirenden 

Generalen als Präfidenten, dann aus einem Dberften, zwei Civil⸗ 

Suftizräthen, von dem für Adelsperfonen beftellten Gerichtshofe, 
und aus dem Stabsanditor des betreffenden Landes als Beifigern 
beftehen und demfelben ein gejchidter Officiant von ber Landes» 

juftizftelle al8 Actuar beigegeben werden folfe. 

Diefes Collegium hatte wöchentlich wenigftens einmal Bor- 

mittags in der Wohnung des Präfidenten eine Sitzung zu halten, 

bei welcher der Bräfident nach der Majorität das Conclufum zu 

ziehen hatte, 

Bei, Öleihheit der von je einem mititärifchen und einem 

Eivilbeifiger abgegebenen Stimmen war er zu birimiren berechtigt, 

falls aber die Gleichheit der Meinungen von den Beifigern einer 

Kategorie fich gebildet hatte, wurde berfelbe verpflichtet, den Gegen⸗ 

ftand dem Erkenntniffe des Hoffriegsrathes zu unterziehen. 

‚Der Gerichtsbarkeit desfelben unterftanden nebft den vorwärts 

bezeichneten Perfonen die im Lande liegenden Regimenter, wenn 
felbe in corpore belangt wurden, die im Lande befindlichen Ge⸗ 

neräle, wenn fie nicht ſtändiſche Landleute waren, bie Negiments- 

Obriften, die Generalftabsparteien, dann bag zur Hausartillerie, 

zum Commiffariate und zum Schiffsamte gehörige Berfonale. 

Dieſes Gericht hatte auch Sorge zu tragen, damit gleich nad 

Kundmahung der Zeftamente ber feiner Iurisdiction unterftehend 

gewefenen Erblaffer den Pupillen derfelben von den Eivilbehörben 
taugliche Bormünder beftelit würden. 

Bon den Entfcheidungen diefes Gerichtshofes Tonnte binnen 30 

an die hof: Zagen an bie hofkriegsräthliche Iuftizabtheilung renidirt werben. 

Welche Gerichtsordnung diefer Yuftizhof zu beobachten haben 

werde, follte erft jpäter beftimmt werden. Diefe Feſtſtellung ift durch 

die Juſtiznorma v. 25. Juni 1754) erfolgt. 

1) Ebendort Band IV., Seite 133 bis 142. 
2) Abgedrudt in Dr. Joſeph Weffely „Handbud des gerichtlichen Berfahrens“ 

(Prag 1839) Seite 693 bis 719. 
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Belangend die Strafjuftizpflege beim N ilktärgerichte wird zur era 

Kenntniß des geneigten Leſers gebracht, daß die zwifchen Militär- pflege 

und ECivilperfonen vorfallenden Schimpf- und Injurienhändel ge- 

mäß Refolution vom 21. December 1754 zur Verſchaffung ſchleu⸗ 

niger Genugthuung von den Judiciis deleg. mil. mixtis un: 

terfucht und zur allerhöchſten Entſcheidung vorgelegt werben 

follten !) und daß in Betreff anderer ftrafbarer Handlungen zufolge 

der Rriegsartitel und der Hoffriegs-Verordnung v. 9. April 1769 %) 

nah den Vorſchriften der Therefianifchen peinlihen Gerichts- 
orduung mit DBerüdfichtigung der in den erſteren genau bezeichneten 

Abweichungen zu pflegen geweſen ift, welche fich hauptfächlich auf 

mititärifche Verbrechen und auf die Zuſammenſetzung ber Kriegs- 
gerichte bei den Negimentern, Corps und Militärftationen, wo eigene 

Sarnifonsauditore angeftellt find, bezogen haben. 

Das Verfahren in Eivilftreitfahen und in den Gefchäften Verfahren 

des ndelihen Richteramtes ift durch die 88. 53 bis 99 der In Civil- 
vererwähnten Yuftiznorma für alle Militärgerichte regulirt worden. —e 

Uns war wegen Abgang von Streitacten aus der älteren Zeit Ricter⸗ 

nicht möglich gewefen, eine factifche Kenntnig über die damalige amts⸗ 

Rechtsprocedur der Militärgerichte zu erlangen. Sagen. 
Einige ſpeciell für den Militärftand gegebene Geſetze können 

wir nicht unerwähnt Taffen, nümlich a) das Verbot der Schul: 

Dencontrahirung der DOfficiere über die Betragshöhe einer Mo- 

natögage, b) die Zuläſſigkeit der ECrequirung bes Gagebezuges, Speeialge⸗ 
jedoch nur auf ein Drittheil, dann c) die Unaumendbarkeit der ſetze fürbas 

Berfonalereeution durch Arreftirung ?) und d) bie Befchränfung Militär. 
ber Ehen der Officiere in der Art,*) daß folhe nur gegen Be⸗ 

ftellung einer Cantion bewilligt werden durften, deren Zinfenertrag 

zur Berforgung der in den Wittwenftand gerathenden Dfficiers- 

gattin bis zu deren Abfterben, oder Austritt von der Militärjnris- 

1) Ebendort Band II., Fol. 430. 

2) Angeführt in Bergmayers Borerinnerung zum militär peinl. Berfahren. 
(Wien 1812.) 

3) Batent vom 2. Juni 1753, abgebrudt in Maria Therefias Geſetzſammlung 
Band H., Seite 152 bis 155 und vorfindig im Refcriptenbucdh des Appell. 

Gerichts Nr. VIII pag. 276 bis 289. 

4) Hofrefeript vom 28. Febr. 1750. Ebendort Band T., Seite 142. 
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diction durch Wiederverehelihung an eine Civilperfon zu dienen 
hatte, endlih e) daß von den aus dem Militär in die Civiljuris- 

diction abziehenden Berlaffenfchaften die Entrichtung eines Abfahrts- 
geldes von 5 und beziehungsweife 10 pCt. zu Handen des Inva⸗ 

lidenfondes eingeführt worden ift.‘) Das geringe Abfahrtsgeld 
wurde entrichtet, wenn das in die Civilgerichtsbarfeit übergeheude 
Vermögen einer ehemaligen Militärperfon in den Erblanden ver- 
blieb, das höhere dagegen, wenn dasfelbe in das Ausland gelangte. 

Da das Aufhören der in der IT. Periode beftandenen Gerichte 

der Deutfchen bereits vorwärts in Kürze erwähnt worben ift, fo 
erübriget noch 

gufigs ad II. C. A. 
gerichte. von den beſonderen Gerichten der Juden diejenigen Notizen 

über deren Verfaſſung mitzutheilen, welche aus den Geſetzen unſerer 

III. Periode hervorgehen. 

Wie ſchon aus dem Seite 231 bis 235 gelieferten Auszuge 

von den Privilegien der Juden in Böhmen erſichtlich iſt, hatten 
dieſelben ihre Aelteſten und Richter. 

Die Competenz der letzteren umfaßte die Perſonalgerichts⸗ 
barkeit über ſämmtliche, im Lande eine einzige Gemeinde bil⸗ 

denden Iſraeliten infofern, daß ein Jude von einem Juden bei feinem 

Gerichtftuhle geklagt werden mußte, die Chriſten waren aber be= 

fugt, einen Iuden vor dem hriftlichen Gerichte feines Wohnortes 

zu Klagen. 

Berufunge- Gegen den Ausfprud des jüdiſchen Gerichtes ging bie Be⸗ 

duſans rufung an die Appellatiouskammer. 

—* Eine Criminal-Gerichtsbarkeit ſtand dem Jndenrichter über 

der Crim. jüdiſche Verbrecher nicht zu, ſondern dem competenten chriſtlichen 

Gerihte Salsgerichte. %) 
Vereini⸗ Weil das Judenrichteramt nur aus dem Richter, einem Bei⸗ 
nk figer nebft einem unbeeideten Schreiber beftanden hatte, fo fand 

onen Kaiſer Leopold J fich veranlaft, durch Reſtript vom 26. September 

1) Patent vom 28. März 1750, 8. 14. Ebendort Band I, Seite 160 u. 161. 

2) Ferdinand II. Confirmationspatent der Judenprivilegien vom 8. April 

1648. Weingartens Eoder Seite 253 bis 257. 
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1684") dasfelbe mit dem aus 22 Individuen beftehenden Amte 
der Iudenälteften zu vereinigen, und noch durch 5 aus der Inden⸗ 

gemeinde beizugebende taugliche Perfonen zu verftärfen, wodurch 

ein Collegium von 27 ftimmfähigen Mitgliedern conftituirt wurde, 

welches wochentlich Amal duch einen Senat von wenigftens 9 

Berfonen das Richteramt auszuüben hatte. 

Bei diefer Verfaſſung verblieb das Gericht der Inden bis 
zu deſſen im Anfange unferer IV. Beriode erfolgten Auflöfung. 

Ueber das bei demjelben beobachtete Proceßverfahren Tann, Proceßver⸗ 

wie ſchon erwähnt worden, bei gänzlichem Abgange von Acten und fahren. 

Büchern aus dem Zeitraume unferer III. Periode etwas Zuver⸗ 

läſſiges nicht berichtet, e8 dürfte jedoch mit größter Wahrfcheinlich- 

feit angenommen werden, daß die bei den bürgerlichen Gerichten 

gefetzliche und übliche Procedur, fowohl in Streitfachen, wie aud) 

in den Gelchäften des adelichen Nichteramtes bei dem jüdifchen 

Gerichte in Anwendung gebracht worben fei, und zwar um fo mehr, 
weil burch einige aus der Zeit, wo auch fchon bei den bürgerlichen 

Gerichten das fchriftliche Verfahren als Regel aufgeftellt worden, 

einige Entfcheidungen von der Tönigl Appellationstammer erfloffen 

und durch den fleigigen juridifchen Schriftjteller von Weingarten 

aufbewahrt worden find,*) durch welche mehrere bei dem Gerichte 

der Fudenälteften mündlich geführte Proceßverhandlungen deshalb 

als gefegwidrig aufgehoben worden find. 

Nach beendigter Beiprehung der erftinftanzlichen Gerichte Berufungs- 

Böhmens gelangen wir zur gefchichtlichen Darftellung der Beru⸗ Behörden 

fungsbehörden während der Dauer unferer III. Periode. 

Diefe Obergerichte waren von zweifacher Gattung, nämlich 

A. zweite und B. dritte Inſtanzen. 
ad A. As erftere beftanden: 
1. Die Appellationsfammer auf dem prager Schloffe über 

bürgerliche Rechts- und Straffahen der Stadtmagiftrate, des afa- 

demifchen Magiftrates, des Roßs, der Neben» und Herrengerichte ; 

2. das Wechfel: und Mercantil-Appellationsgericht in 

Brag in Angelegenheiten diefer Commerzgegenftände; 

1) Abgedrudt in Weingartens Coder Seite 487. 

2) Eiche Weingartens Vindemien Seite M. 6 bis M. 11. 

zweierlei 

Gattung. 

Erſte Gat⸗ 
tung. 
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3. die Revifionscommiflion bei ber Fönigl. böhmifchen Hof- 

kanzlei für Nechtsftreite und Steafjuftizgegenftände, welche zur Come 

petenz bes größeren Tandrechtes, des Kammergerichtes und des Hof- 

lehengerichtes gehörten ; 

4. bie mit ber königl. Hoflanzlei vereinigte oberfte Juſtiz⸗ 

ftelle für Suftizfachen der bei der Appellationsfammer mitverwal« 

teten deutſchen Rehenshauptmannfchaft ; 

5. bie Iuftizabtheilung bei dem k. k. Hoffriegsrathe über 
Berufungen gegen die Urtheile und fonftigen Entfcheidungen der 

Negimentsgerichte und des Jud. del, mil. mixti; 

6. der königl. Kammergraf für Montanftreite des Futten- 
berger, und der Fönigl. Berghauptmann für jene des joachims⸗ 
thaler Bergbaubezirkes; ferner 

7. das prager erzbifhöflide Gonfiftorium bezüglich der 

Entfheidungen der bifhöflihen Conjiftorien zu Leitmerig und Kö⸗ 

niggräß, und endlich 

8. der prager Erzbifhof in Betreff der Urtheile des prager 

erzbifchöflichen Conſiſtoriums. 

gweit ad B. Als letztere fungirten 
wette 

Gattung. 1. in den ad A. 1. aufgezählten Rechtsftreiten und wenn in 

Malefizſachen das unterrichterliche Urteil von der Appellation ab- 

geändert worden, die Revifions-Gommiffion (oberfte Juſtizſtelle) bei 

der böhm. Hoffanzlei, weiters zu Ende der III. Periode nad Erlaffung 

der Wechjel- und Mercantilgerichts-Conftituirung vom 23. Decem- 

ber 1763 (Seite 297) aud in Wechſel- und Mercantilſachen bei 

Abänderung der erftrichterlichen Erfenntniffe durch das Wechfel- und 

Mercantilobergericht. 

2. Der prager Erzbiſchof als Metropolit über abändernde 

Urtheile des erzbifchöflichen Confiftoriums qua geiftlihem Appella- 

tionsgerichte rüdfichtlich der Didcefangerichte zu Leitmerig und 
Königgräß. 

Wo nır . Hieraus geht hervor, daß es gegen Ausfprüde des größeren 

zwei Ine Qandrechtes, des Kammergerichtes, bes Hoflehenrechtes, der deutjchen 
funzen wa⸗ Rehenshauptinannfchaft, der Berggerichte, des prager Eonfiftoriums 
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und der Militärgerichte als erften Inſtanzen feinen Appellations-, 

fondern nur einen, nämlich den betreffenden NRevifionsgerichtshof 

gegeben Habe. 

Zu den über die Erfordbemniffe und Förmlichfeiten des Appella- 

tions» und Revifionszuges bei jeder Gattung der Gerichte, befon- 

ders aber zu den Seite 158 und 159, dann 261 und 262 belannt 

gegebenen Notizen, haben wir beizufügen, daß zufolge Land.Ordg. 

F. LXXVI bis LXXXIE nud der Reſcripte vom 9 Auguſt 

1688, dann 7. Jäner 1712) die Vorfrage über die Zuläſſigkeit 

einer Revifton gegen Urtheile der Landes⸗ und königl. Gerichtehöfe 

bei der föniglichen Hoflanzlei nad Erwägung der mit der Anınels 

dung der Revifion von der Partei anzugebenden Motive zu ent» 

ſcheiden, und nur bei günftiger Erledigung derfelben der Reviſion 

mit Erlegung ber Septima litis, mit Leiftung des Juramenti 

calumniae und mit Erftattung der Revifionsbefchwerde der Fort- 

gang zu geitatten gewefen ift. 

Zu deffen Negelung hat Kaifer Karl VI. eine ausführliche 

Revifions-Proceßordnung am 25. Feber 1734°) erlaffen. 

Bei Eutfheidungen jener "Gerichte, welche der Appellationg- Revifions- 
fammer unterftanden, entfiel eine Ventilirung der Zuläffigfeitsvor- a 

frage zur Gänze; e8 mußte zufolge Reſcriptes vom 17. October 

1692?) jede in gehöriger Friſt erfolgte Appellationsanmeldung 

durchgeführt, und zur oberrichterlichen Entfcheidung gebracht, ebenfo, 

wenn eine Reformirung des unterrichterlihen Erfenntniffes einge- 

treten war, die Reviſion infofern ohneweiters geitattet werden, 

als es nicht einem Streitgegenftand gegolten hat, bei welchem nad) 
Land.-Orbg. F. LXXVI und Revifionspatent vom 29. Feber 1734 

die Revifionsergreifung überhaupt unzuläfjig war. 

Nach dieſer materiellen Ergänzung übergehen wir zu der Ans Yhänbe: 

gabe der formellen Einrichtungen und Abänderungen bei der Be— rungen bei 
fegung und Amtshandlung jeder einzelnen diefer Berufungsbehörden der Be⸗ 

, fegung und 
im Laufe uuferer III Periode. Amtahands 
— — lung der 

1) Siehe Weingartens Coder Seite 524 und 697. Oberge: 
2) Siehe Continuatio codieis ab 1731 bıs 1735, Seite 41 bis 54. richte. 
3) Weingartens Coder Seite 560, 

23 
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J. Die Appellationskammer auf dem prager Schloſſe erfuhr 

eine zweimalige Umgeſtaltung gegen deren urſprüngliche Ver⸗ 
faſſung, welche wir Seite 166 und 167 ſlizzirt haben, 

Zuerft wurde duch das Reſeript vom 29. November 1628 1) 

die Zahl der WUppellationsräthe auf 16, und zwar 8 ans dem 

Herren- und Nitterflande, dann 8 Doctoren der Rechte mit 
Gehalten von 600 Scht, meißniſch ſyſtemiſirt, mit dem Beifügen, 
daß hievon immer 2 aus ben prager Städten genommen, und 
jeder Competent vorher von dem Präfidenten und einigen ber vor⸗ 

nehmften Räthe durch ihm auferlegte Ausarbeitung zweier wichtigen 

Nechtsfälle, eines ex civili und eine® ex criminali, nebſtdem aud 

mündli geprüft werden folle, ehe auf feine dem Konige vorbe- 
haltene Ernennung angetragen werden Tönne. 

Später aber ift die Appellationsfammer vom Kaiſer Perdi- 

nand TIL durch die ausführlihe aus 34 Artikeln beftehende Ju⸗ 
firuetion und Ordnung bödto. 26. November 1644?) reorganifirt 
worden; aus welcher wir hervorheben, daß (art. 1) ber frühere 

aus einem BPräfidenten aus dem SHerrenftande mit dem Gehalte 
von 1200 Schk. meiß. und aus 16 geprüften und beider Landes⸗ 

fprachen kundigen, mit 600 Sch. meiß. beioldeten Räthen Tatho- 

liſcher Religion beftandene Gremialftatus zwar beibehalten (art. 6), 

jedoh die Sitzungen wochentlid viermal, Montags, Dienftags, 

Donnerftags und Freitags von 8 bis 11 Uhr Vormittags dbge- 

halten, — (art. 27) die Votirung nicht mehr wie früher vom 

jüngften DMitgliede der Doctorenbanf hinauf, fondern vom 

älteften Rathe ber Herrenbanf hinab vorgenommen und der 
Beihluß nach der Stimmenmehrheit gefaßt werben folle. 

Zufolge art. 29 waren zur Abfafjung eines Endurtheils in 

Civilſtreiten ſowohl wie in Criminalſachen 9 Stimmenbe erforder- 

lich, zu jener von Beiurtheilen wenigftens fünf, und war (art. 31) 

1) Vorfindig in Originali bei dem Archive des k. % prager Oberlandesge- 
richtes und abgebrudt in des Verfaſſers Monographie des böhm. Appel- 
lotionsgerichtes, Prag 1850, Seite 60 bis 53. 

2) Ehendafelbft und dem vollen Inhalte nad) abgebrudt in unferer Monogra⸗ 
phie Seite 55 bis 82, wie auch ein publicirter Auszug aus berfelben in 

Meingartens Eober Geite 240 bis 242. 
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die Abtheilung des Collegiums in mehrere Senate zuläſſig. Zur 

Wahrung der Gleichberechtigung beiber Landesſprachen waren 
(art. 14, 22, 25, 26, 30), obgleich die ſchriftlich abzufaſſen an⸗ 

befohlenen Vorträge in deutſcher Sprache zu halten geweſen find, 

die Erpedilionen an bie Parteien in jener Sprache Hinauszugeben, 

in welcher der Proceß oder die Unterfuchung geführt worden war, 

und find deßhalb auch ein Deutfcher und ein böhmifcher Secretär, 

wie aud ein bentfcher mb ein böhmifcher Regiftrator angeftelit 
geweien. 

Zur Berbefferung der Gehalte der Gremialglieder und des 

Kanzleiperſonals wurden (art. 33) bie für jede obergerichtliche Erlebi- 

gung nach einer eigenen Tarordnung bemefjenen Gebühren bem 

Gremio zugemwiefen und nad einer eigenthämlichen Scala unter 

die Glieder des Rathstiſches und ber Kanzlei verteilt. 

Mittelft diefer Inſtruction wurbe auch zufolge ber, bem Pu⸗ 

blico durch, eine eigene Kundmachung vom 236. November 1644 1) 
zur Kenntniß und Beobachtung mitgetheilten, Artikeln 19 bie 24 

‚der Borgang im Appellationszuge, gegen die in den Stabtrechten 
vorgeichriebene, auf Seite 139 angebeutete Procedur, dahin modi- 

fieirt, daß wenn die Appellationskammer über die von dem Appel- 

lanten eingelegten Apostolos die Berufung für zuläflig erlannt 

Hatte, die Beſchwerde (Appellations-Anmeldung) besfelben dem 

Unterrichter zur Verftändigung der Parteien und zur Verführung 

des Proceßzuges in 2. Inſtanz mittelft 4 innerhalb vierwochent⸗ 

lichen riften Beim Richter erſter Inftanz einzubringenden Schriften 
zurüdzujenden, unb nach gehörig gewechſelten Appellationsfchriften 

diefelben ſammt den Acten 1. Inftanz gehörig inrotultrt dem Ober⸗ 

gerihhte zu übermitteln geweſen find. 

Bon den Gerrrtären als damaligen Rathsprotocolliſten 
wurben bie Botiraugen am Rathstiſche ebenfo wie bie befchloffe- 

nen, von ihnen entworfenen und von dem Präfidenten approbirten 
Urtheile in eigene NRathsprotocolld- und Sentenzbüder, in 

letztere theils in deutfcher, theils in boͤhmiſcher Sprache eingetragen. 

(Art. 30.) 

1) Weingartens Coder Geite 240 bis 242. 
23%* 
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Platz zu greifen Hatte, die für Reviſionsfälle vorgeſchriebenen Körm- 

lichleiten der Zuläfjigfeitvorfrage, des Erlags der Septima litis 

und der Ablegung bes Juramenti calumniae entfallen feien, 

V. Gemäß des der Appellationsfammer mitgetheilten Reſerip⸗ 

gium beim feg vom 3. Aprit 1753°) wurde bei dem Hofkriegsrathe für 
Hoffriegss 

rathe, 

Erzbiſchof 

Militärjuſtizſachen eine eigene Collegiumsabtheilung beſtellt, 
und deren Agenda ausgemittelt, unter welcher auch die Entſcheidung 

der Berufungen über Urtheile der Regiments- und Corpsgerichte, 

dann des Jud. del. mil. mixti in Rechtsſachen und die Schluß⸗ 

faffung über ämtliche BVorlegungen in Strafangelegenheiten ein- 
begriffen ift. . 

In der Iurisdictionspragmatil vom 31. December 1762, 
deren Hauptinhalt bereits (Seite 347) aufgeführt worden iſt, lömmt 

8. 30 auch die bemerfenswerthe Beſtimmung vor, daß in Juris⸗ 

bictionsftreiten zwijchen dem Hoffriegsrathe und den Eivilftellen die 

Differenz bei einer Zufammentretung zwifchen den Hofftellen in GAte 
beigelegt, und falls eine Uebereinkunft nicht zu Stande käme, der 
Gegenstand zur höchſten Entfchließung vorgelegt werben ſolle. 

Da in Bergftreiten zeuge Wenzeld Bergordnung für den Tut 

tenberger Diftrilt, Buch IV. Cap. XX und Joachimsthaler Berg- 

ordnung für den dortigen Bezirk Theil IV. Art. XXX gegen bie - 

Ausfprühe der auf Seite 115, 116 und 316 angezeigten, als 

Obergerichte fungirenden Perſonen Keine weitere Berufung zuläffig 

war, fo erübrigt nur noch 

VL zu erwähnen: Es habe der jeweilige Erzbiſchof von 

von Prag Prag über Beſchwerden gegen die Erkenntuiſſe des eigenen Con: 

ala zweite jiſtoriums als Legatus natus die Mppelletion in zweiter und 
und lebte 
Yufizin: Fehter Inſtanz in folgender Urt ausgeübt, daß derfelbe ein Colle⸗ 

ſtanz. gium von Räthen aus den bei der angefochtenen Schlußfaſſung 

bes Confiftoriums nicht mitgeftimmt babenden Gliedern des ‘Mes 

tropolitancapitel8 unter feinem Vorfige zufammenftellte, vor welchen 

die appellirte Streitſache endgültig entjchieden worden ift. 

Eine weitere Berufung an den päpftlichen Stuhl fand, nad) 
dem während umferer III. Periode fehr ängftlih von der Regierung 

1) Borfindig in dem Appell. Refc. Buch Nr. VIII ab 1753 Seite 159—162. 
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gewahrten, vom Könige Karl IV. als römifchem Kaiſer im 2. Ca⸗ 

pitel ber goldenen Bulle dem Königreiche Böhmen ertheiltet Pri- 

vilegio de non evocando, nidt ftatt. 

Diefes Privilegium lautet dahin: daß kein Staatsbürger bes- 

felben in Nechtsangelegenheiten außer Landes berufen werden dürfe, 

und falls dies gefhehen wirde, zu einem Gerichte außerhalb ber 

Gränzen Bohmens ſich zu ftellen, nicht verpflichtet fei. 
Für die Richtigfeit der vorftehenden Anführungen fpricht nicht 

nur die von dem berühmten Schriftftellee des vorigen Sahrhundertes 

Karl Emanuel von Rieger (deffen Sammlung der über Kirchenſachen 

in Böhmen kundgemachten Gefege (Wien 1778) zeuge Verorbnung 

Maria Therefiag ddo. vom 5. October 1776 °) jeder Geiftliche ſich 

beizufchaffen Hatte) im VII. Hefte feiner Materialien (Leipzig und 

Prag 1788) von Seite 120 bis 129 über die geiftlichen Gerichts⸗ 

ftellen gelieferte Abhandlung, fondern auch die, auf mehrere Eitate 

aus dem canonifchen Rechte fich ftügende, Angabe des Joſeph Hel: 

fert, J. U. Dr. und gewefenen Profefiors des canonifchen Rechtes 

an ber prager Univerfität in feinem Werke „Bon ben Rechten und 
Pflichten ber Bifhöfe" (Prag 1832, Seite 19 und 20), endlich 

auch die bezüglich des Privilegiums de non evocando erjchienenen 

Reſcripte ddo. 12. November 1637, 22. November 1657, 3. Juli 

1704 und 27. Juli 1728.% 

VD. berichten wir noch ad B. 1, daß zufolge III. Titels des 

Anhanges zur Wechfelorbnung Maria Therefia’s (8. T) die Beobad)- 

tung der verneuerten Revifionsordnung vom Jahre 1734 (Seite 353) 

in Wechfelfachen befonders eingefhärft, und die Nevifion, wenn die 

Streitfahe nicht 300 fl. betrug, für durchaus unzuläffig erklärt 

wurde (8.2), in den Geftattungsfällen bie Revijion binnen 3 Tagen 
anzumelden, bie Gravamina binnen 8 Tagen bei dem Appellations- 

Gerichte in Wechfelfachen einzureichen, jedoch (8.3) die Exeention des 
obergerigtlichen Urtheils nicht einzuftellen war unb daß (8. 4) die 

Erledigung der IH. Inftanz binnen einem Monate bei der oberften 

Juſtizſtelle zu berathichlagen, fofort au die Entfcheibung dem aller- 
höchiten Befchluffe zu unterbreiten gewefen ift. Schlüßlich haben wir 

1) Maria Theref. Gef. Sammlung Band VE, Seite 596. 
2) Weingartens Codex Seite 178, 324, 647 Cont, codieis ab 1728 ©. 1-7. 

Privile: 
gium de 
non 8vV0- 

cando. 

Verfahren 
dritter In⸗ 

ſtanz in 
Wechſelſa⸗ 

dien. 
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Urtheilsfäl- VIH ad B. 2. anzufügen, daß der prager Erzbifchof die Re⸗ 

fung dritter yifignsurtheile in Fällen der Abänderungen der Erfenntniffe der 

in Suffragan » Confijtorien durd) das Metropolitan-Confiftortum in 

den derfelben Art, wie vorwärts sub VI angedeutet worden, von einem 
eigens zufammengefegten neuen Senate hat fchöpfen laffen. 

Zu der von uns gelieferten Befchreibung der Gerichte unferer 

III. Periode und des bei denfelben gejeglichen Verfahrens können 

Quellen wir nicht unterlaffen beizufügen, daß für das genauere Studium 

sum dieſer Gegenftände die bei der koönigl. Landtafel befindlichen, auf 
— Seite 303 und 304 verzeichneten Gedenk⸗, Relations⸗, Abſchätzungs⸗, 

Gerichte: Ausmeſſungs⸗, Widerfprühe, Revifionsurtheile und Septima litis 

dann der Yanbtafel, ferner jene der böhm. Lehentafel rückſichtlich 

der hoflehengerichtlichen, die. der deutſchen Lehentafel hinfichtlich der 

lehenshauptmannfchaftliden Thätigkeit und die Amtsbücher des 

Kammmergerichtes, welche in 596 Foliobänden zufolge oberlandes- 

gerichtlicher Präfivialbewiliigung vom 19. Mai 1859, 3. 801, von 

dem k. k. prager Landesgerichte dem böhm. Mufeo zur Aufbewah—⸗ 

rung am 9. Juni 1859 übergeben worden find, über die fammer- 

gerichtliche Juſtizverwaltung, endlich die in dem Archive des gegenwär- 

tigen Oberlandesgerichtes in bedeutender Anzahl vorhandenen Rathes 

protocolfe und Sentenzbücher der vormaligen Appellationsfammer, 

wie auch die Stadtbücher der Diagiftrate des Landes fürdie Juris⸗ 

dictions-Anéübung der bürgerlichen Gerichte erfter Inftanz in rechte: 

biftorifcher Beziehung eine beinahe unerfchöpfliche Fundgrube darbieten. 

Mit dem Nachtrage zu den (Seite 243 bis 247) gelieferten 

ftatiftiichen Notizen, daß unter der Regierung der Kaiſerin Maria 

nung Mu Therefia am 5. April 1754 auch eine ausführliche Walderdnung !) 
gabe des erlaffen und zufolge Patents vom 15. Juni 1762*%) das erſte 

erfien Bas Papiergeld in den Erblauden, nämlich 12 Millionen Bankozettel 
—8 in Umlauf gebracht worden find, ſchließen wir die II. und über- 
Bankozettel gehen zur Schilderung unferer IV. rechtehiftorifchen Periode. 

1) Gef. Sammlung Mar. Therefias Band II. Eeite 238 bis 241 und Roths 

Gef. Sammlung 9. Theil Seite 323 et sequ. 

2) Ebendert Band IV. Geite 109; daun Bub. Arhiv.»Batentregifter N. 1346. 



Vierte Deriode. 
Bom Jahre 1781 bis zum Jahre 1848. 

Autokratiſche Gefepgebung der habsbnrg:lothringifchen Re⸗ 

genten theils ohne theils mit berathendem Einfluße des Staats⸗ 
rathes und der Gefepgebungs » Hofcommiflion mit Kundma⸗ 

hung der Befege durch den Drud auf Staatskoften. 

Bevor wir die Abhandlung der IV. Beriobe der Gefeßgebung 

über das Privatreht und die Gerichtwerfaffung im Königreiche 

Böhmen beginnen, erachten wir e8 für nothwendig, dem geneigten 

Lefer in Erinnerung zu bringen, daß wir nicht eine Gefhichte der 

Gefege felbft, alfo nicht eine Darftellung des vollen Inhaltes der- 

felben, fondern lediglich jene der Zegislatur in den fo eben er- 

wähnten beiden Beziehungen zum Gegenftande und Zwecke unferes 

Werkes gemacht haben, daher müflen wir bei dem Umftande, daß 

innerhalb des SAjährigen Zeitraumes unferer IV. Geſchichtsperiode 

der volle Inhalt der Geſetze über das Privatrecht und die Gerichts⸗ 

verfaffung unferes, eine der Haupt-PBrovinzen des öfterreichifchen Ge⸗ 

fammtftaates bildenden Baterlandes, nicht weniger als fünfzehn meift 

ftarle Foliobände ohne die 2 Hauptregifter anfüllt, uns darauf be- 

ſchruͤnken: 

1. bie über das Objcet unſeres rechtshiſtoriſchen Werkes er⸗ 

ſchienenen Hanptgeſetze mit Angabe des Erlafjungstages, — des Zeit⸗ 

punttes ihrer Rechtswirkſamkeit, — deren Bortdauer oder Aufhebung, 

des Auffindungsortes und einer Inhaltefkizze chronologiſch anzuführen, 

2. den Inhalt derfelben durch Angabe der Theile und Ka⸗ 

piteln anzudeuten, 

3. bie wejentlichften Abweichungen gegen die” bis dahin beftan- 

denen Normative und Principien anzugeben, und 
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4. bie ämtlihen Sammlungen, dann die beften und neueften 
juridifhen Werke namhaft zu machen, in welden jedes einzelne 
Hauptgefeg fammt den Nachträgen und Erläuterungen bis zu der 

jüngften Zeit, abgedrudt vorkömmt. 

Als Hauptgefege fehen wir diejenigen an, welche 

I. der Materie nad) 

a) das allgemeine bürgerliche Recht und 

b) das allgemeine Strafrecht, beide mit Verüdfichtigung der 
für den Mitlitärftend, erfteres überdieß mit Beachtung der für 

Joſephs IL. 
materielle 
Legislatur. 

Lehen», Berge und Wechfelfachen beftandenen ober nachgefolgten 

befonderen Borfchriften betreffen, 

H. der Form nad) aber 

«) das DBerfahren in Civifftreitfachen und nicht ftreitigen 

Angelegenheiten des fogenannten adelichen Richteramtes, 

68 die Procedur in Straffällen, 

y) bie Verfaffung der Gerichtsbehörden in beiden fo eben 

erwähnten Suftizfachen, «deren Competenz und Behandlung der 

Amtsgefchäfte feftftellen. 

Nach diefer Eintheilung werben wir uns beftreben, die uns 
vorgenommene Aufgabe, und zwar nach der Reihenfolge der unfere 

IV. ®Beriode bildenden Regierungen Joſephs II. Zeopolds IL, 

Franz als römischen Kaifer II. als öfterreihifchen L und Ferdi⸗ 

nands I. zu löfen und unferen geneigten Lefern zur überfichtlichen 

Kenntniß zu bringen. 

Unfer unvergeflihe römifhe Kaifer und böhmiſche König 

Joſeph IL. hat, geleitet von den menfchenfreundlichften Regenten- 
gefinnungen und richtigften ftaatsrechtlihen Grundfägen, feine 

Ueberzeugung, daß bie wahre Wohlfahrt des Staates und der 

benfelben bildenden Bölferftämme, deſſen Regierung Er nad) dem 

Hinſcheiden feiner ebenfo geliebten als berühmten Mutter Marie 

Therefia übernommen hatte, nur durch die thunlichite Beſei⸗ 

tigung der nad den früheren ängftlihen Begriffen nothwendig 

erichienenen Beſchränkungen ber geiftigen und bürgerlichen Frei⸗ 

heit Serbeigeführt werben könne, gleich im erften Regierungsjahre 
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mit Erlaffung des Toleranzpatentes vom 13. Oktober 1781 1) Tolran- 

und dur die Anfhebung der Leibeigenfchaft mittelit der Hin- gerheigenn 

ausgabe des Unterthanspatentes vom 1. November 1781?) thats ſchaftsauf⸗ 

fächlich bewiejen. hebung. 

Durch das erflere Patent wurde den augsburgiſchen und 
belvetifhen Slaubensverwandten, wie aud den nicht unirten 

Griechen das Privaterereitium ihrer Religionen, die Erbauung 

von Bethäufern, jedoch ohne Glocken, Thürme und öffentlide 

Eingänge von der Gaffe, wie auch die Anftellung und ‘Dotirung 

eigener Paftoren und Schullehrer geftattet, die Ausſtellung von 

Neverfen bei der Verehelichung wegen Erziehung der Kinder in der 

Katholiihen Religion aufgehoben, und den Alatholifchen die Fähigkeit 

zum Häufer- und Güterverlaufe, zum Bürger: und Meiſterrechte, 

zu afademifchen Würden und Civildienftleiftungen gegen nur aus 

wichtigen Gründen verfagt werden dürfende Dispenserwirkung 

erteilt. 

Bezüglih der Rechte der Iuden in Böhmen find unter Judenrech⸗ 

Joſeph II. bis auf wenige Abänderungen, von welchen ſpäter in teabände- 
Kürze gefprochen werben wird, die früheren Beftimmuugen aufredt sungen. 

verblieben. 

Erft Kaiſer Franz IL Hat ein weitlänfiges Patent von —— 
63 Artileln am 3. Auguſt 1797 °) über deren Religionsaus⸗ granz IL. 

Abung, Unterriht, Gemeindeverfaffung, Bevöfferungsftand, Nah⸗ 

rungswege, politiiche und Rechtsbehörden, und Pflichten gegen ben 

Staat erſcheinen Lafjen, aus welchen befonders hervorgehoben wirb, 

dag eine eigentliche Sudengemeinde nur in Prag beftand (8. 18), 
die Anzahl der Judenfamilien nach der Beitimmung vom Jahre 

1789 auf nicht zu vermehrende 8600 und für die Aufenthalte- 

berechtigung das Normaljahr 1725 in der Art feftgeftellt wurbe, 

daß in Orten, wo felbe derzeit gebuldet waren, ihnen noch ferner 

der Aufenthalt geftattet werden ſollte. (8. 26 und 27.) 

1) Siehe vollfiändige Sammlung ber Geſetze und Verordnungen Joſephé II. 
Bien 1788, I. Theil, Seite 395 bie 397. 

2) Ebendort Seite 423— 424. 

3) Siehe Joſeph Kropalels Sammlung ber Gefehe Kranz IL Band X., Geite 
284 bis 261; auch Rothe Geſetzſanimlung V. Theil, Seite 67 bie 109. 
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Die Unfähigkeit der Juden zur Ermerbung von chriftlichen . 

Realitäten verblieb damals fo, wie felbe auf Seite 234 nachge⸗ 

wieſen worden ift, aufredt. 

Unterthans 
Patent. 

Das Untertjang- Patent hat nicht nur die Leibeigenſchaft gänzlich 

aufgehoben, fordern aud den Unterthanen die Befugniß ertheift, 

fich gegen bei der Obrigkeit unentgeltlich zu erhebenden Meldzet⸗ 

tel zu verehelichen, fich wo beliebig im Lande niederzulaffen oder in 

Dienfte zu treten, nad Willkür Handwerke und Künfte zu erlernen, 

und ohne Losbrief ihrem Nahrungsverbienfte nachzugehen ; weiters 

wurden die Unterthanen von der ehemaligen Schuldigkeit, Hof 

bienjte zu verrichten, (ausgenommen beider Eltern verwaiste Kinder) 

befreit, und für nicht pflichtig erklärt, der Obrigkeit außer den auf 

den umterthänigen Gründen laftenden NRoboten etwas Mehreres 

zu leijten. 

Schon zwei Monate früher, deu 1. September 1781, ift dag, 

40 88. umfafjende, Patent über Behandlung der Unterthansbes: 

ſchwerden gegen, und der Hechtöftreitigkeiten mit den Obrig- 

Teiten erfchienen, wodurch in erfterer Beziehung bie Intervenirung 

bes Kreisamtes zur Unterfuchung und Entfcheidung des von der 

Obrigkeit über Anmeldung bes Unterthans nicht behoben werden 

wollenden Bedrüdungsfalles salvo recursu an die Landesftelle und 

im weiteren Zuge an die politifche Hofftelle angeordnet, in leß= 

terer Hinfiht aber, wo das Streitobject den Unterthansverband 

(nexum subditelae) nicht betrifft, dem Kreisamte die Vornahme 
eines Vergleichsverſuches, und bei Nichterzielung desſelben die 

Einfendung ber Erhebungen und Acten an den bei dem Fiscal⸗ 
amte angefteliten Unterthans-Advofaten zur weiteren Amtshand⸗ 

fung und Vertretung des Unterthans bei dem Gerichte anbefohlen 

worden ift. ?) 
Unter Einem wurde eine ausführlie Inftenction für die 

Unterthansadvofaten bezüglid) der Vertretung der Unterthanen in 

Streitfachen mit ihren Obrigfeiten erlaffen. *) 

Unter dem gleihen Dato 1. September 1781?) ift bie 

1) Joſeph. Juſt. Geſetzſammlung bis 1784 incl. Ar. 28, Seite 92—101. 

2) Siehe vollftändige Sammlung wie oben I. Theil, Seite 250-252. 

3) Joſeph. Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 24, Seite 101—104. 
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Strafbefugniß der Obrigfeiten gegen ungehorfame Unterthanen Unterth 
in 12 Baragraphen dahin geregelt worden, daß den obrigfeitlichen a 

Befehlen bei fonftiger Strafe Folge zu leiften fei, zumal über 

grundhältige Beſchwerden wegen ungebührender Bebrüdung hinrei- 

hende Entfhädigung und Genugthuung erwartet werden könne, 

hiebei wurben auftändiger Arreft, Strafarbeit, Berichärfungen 

des erfteren mit Baften oder Bußeifenanlegnung, endlich Abſtiftung, 

biefe aber erft nach eingehofter treiamtlicher Geuehmhaltung als 

zuläflige Strafarten jeſtgeſtellt. 
Als Abftiftungsgrund ift nebit Ungeborfam auch die Verſchul⸗ 

dung eined Unterthans über zwei Drittheile des Werthes feiner 

Grundwirthichaft, durch 8.2 des Reibeigenfchaftsaufhehbungs-Patents 

vom 1. November 1781 anerkannt, und bie Modalitäten der Vor⸗ 

nahme derfelben durch Hofdecret vom 18. April 1785) nor» 

mirt worden. 

Nebft der Durchführung der Regelung der im Eingange er- 

wähnten Religtonsduldungs- und Unterthänigkeits⸗Verhältniſſe be⸗ 

Tchäftigte diefen einſichtsvollen Negenten das lebhafte Beſtreben, die 

materiellen Rechtsverhältniffe der Staatsbürger durch Erlaflung 

eines allgemeinen bürgerlihen Gefeßbuches zeitgemäß zu ordnen. 

Da bie Abfaffung des Geſetzes über das Perjonenreht von Höchſt⸗ 

demfelben für ben unauffchieblicheren Autheil dieſer Legislatur an» 

erkannt worden war, fo wurde deffen Bearbeitung und Kundmachung 

zuerft in Augriff genommen, nebftbei aber auch die dringendfte Ab- Ihande⸗ 

änderung einiger der bisherigen Beſtimmungen über wichtigere Be⸗ rungen 

ftandtheile des Sachenrechtes getroffen, namentlich durch die allge Über Inte: 

meine Erbfolgeordnung vom 11. Mai 1786 °) über die Inteftat- Ratervjolge. 

erbfolge in adeliche und bürgerliche freivererbliche Bermögenfchaften, 

durch das Patent vom 3. April 17872) über die Sucteſſion in Succeſſion 

bie Banerugüter, endlich durch Hofdecrete vom 21. April 1786, in Bauern: 

1. December 1788 und 7. Mat 1789 *) über jene in die Nach— —* 

—— Verlaſſen⸗ 

1) Joſeph. Inſtiz⸗Geſetzſammlung, Fortſetzung Nr. 408, Seite 22. ſchaften. 
2) Joſephs Juſtiz-Geſetzſammlung, zweite Fortſetzung Seite 44-50, Nr. 548, " 
3) Ebendajelbft, dritte Fortſetzung Seite 112, Nr 668. 

4) Ebendort Seite 42 Rr. 542; weiter ſunftr Fortſetung Seite 2, Nr. 927 
und Geite 54, Nr. 1008. 
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laſſenſchaften ver Geiſtlichen, nicht minder durch Batent vom 
27. December 17861) über die Pflichttheilsbemeſſung für die 
Töchter gleich jener für die Söhne. 

Mittelft des Patentes vom 1. November 1786*) wurde für 
bie fänmtlichen deutſchen Erblande, alfo auch fir Böhmen, der zu 

Stande gebrachte erfle Theil des allgemeinen bürgerlichen Ge⸗ 
ſetzbuches mit ber Anordnung kundgemacht, dag beffen Wirkſamkeit 

mit 1. Säner 1787 einzutreten habe. 

Diefem Cobderantheile wäre zuverläffig die zweite Hälfte in 

mögfichft Turzer Frift nachgefolgt, wenn nicht innere Unruhen in 

den Niederlanden fowohl wie in Ungarn und Siebenbürgen nicht 

minder das, durch die perfönliche Theilnahme am Turkenkriege im 

Yahre 1788 bei ſchon früher erfchätterter Gefundheit, befchleunigte 

Hinfcheiden unferes großen unermüdet, für das Wohl feiner Völker 

thätig gewefenen Kaifers Joſeph II. hindernd entgegengetreten fein 
würden. 

Derfelbe enthält fünf in nicht fortlaufende, fondern jedesmal 
wieder mit 1 beginmenbe Baragraphe getheilte, Hauptftüde, nämlich : 

L von den Gefegen, beftchend aus . . x 2... 27 

I, von den Rechten ber Unterthanen Aberhaupt, beſtehend aus 9 

ID. von den Rechten zwifchen Eheleuten, beftehend aus . 125 

IV. von den Rechten zwiſchen Eltern und Rindern, be- 

fiehend us . . .» ern 33 

V. von den Rechten ber Baifen mb anderer, bie ihre 

Geſchäfte felbft nicht beforgen können, beftehenb aus 98 

ſonach zufammen aus 292 

Paragraphen. 
Aus dem Publicationspatente heben wir bervor, daB die 

Nichter auf den wahren und allgemeinen Berftand der Worte bes 

Geſetzes angewieſen und verpflichtet worden waren, unter keinem 

Borwande von der Vorfchrift besfelben abzuweichen. 

Nur wenn dem Richter ein Fall, der im Gefege nicht beftimmt 

wäre, vorfäme, oder ein gegründeter Zweifel über den Verſtand 

eines Geſetzartikels auffiele, follte die höchſte Entfchließung durch 

1) Ebendort dritte Kortfegung Seite 6, Rr. 606. 
2) Ebendort zweite Fortfegung Seite 71—129, unb 691. 
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bie vorgefettte Behörde eingeholt werben; wodurch die ehemals zu⸗ 

Yäffig geweſene DBeurtheilung von im Gefege nicht entfchlebenen 

Fällen nad altem Brauch und Gewohnheit faft zur Gänze ent- 

falfen ift. 

Das erfte Hauptſtück enthält eine umfaffende Zufammen- 
ſtellung der allgemeinen Beitimmungen über den Anfang der Wirk 

famteit der Gefeße, über die Nothwendigkeit der gehörigen Kund⸗ 

machung derfelben, über Nichteinflußnahme früherer Vorrechte, Ge- 
bräuce und Gewohnheiten auf beren verbindliche Kraft und über 

bie Auslegung der Geſetze, wobei bemerkt werden muß, es fei 

durch Hofdecret vom 29. December 1785!) den Gerichten bedeu⸗ 

tet worden, daß die in die Buftizggefegfammlung aufgenommenen, 

an einzelne Stellen ergangenen DBelehrungen und Aufllärungen 

auch allen andern zur Richtſchnur zu dienen haben. 

Das zweite Hauptſtück beftätigt die durch Aufhebung der 
Leibeigenfchaft erfolgte Einführung der vollkommenen freiheit, 

Erb» und Grwerbfähigfeit aller Unterthanen unter dem Schuße 

und nach der Leitung der Landesgeſetze, weiters zählt basfelbe bie 

Nechte und Pflichten der Fremden auf, welche hierlands bewegli⸗ 

ches und unbemwegliches Eigenthum erwerben oder Gefchäfte unter 

nehmen wollen. 

Hiedurch wurde auch den Staatsbürgern eine in ben bisheri- 

gen Gefegen nirgends vorlommende erjchöpfende Belehrung über 

die Hauptgrundfäge des Privatrechtes ertheilt. 

Die übrigen drei, die Eheftandsfamilien, Waifen-, dann Eus 

randengerechtfame behandelnden Hauptftüde enthalten nicht nur die 

meiften früheren Geſetze über dieſe wichtigen Beitandtheile des Per- 

fonenrechtes in bündiger und geläuterter Form zufammengefaßt, 

fondern auch wichtige Abänderungen berfelben. 

Bon den letzteren dürften folgende als die bemerkenswertheſten 

angufehen fein; und zwar: 

Bezüglih des Cherechtes, im dritten Hauptftüde 8. 1, bie 

Aufhebung der rechtlichen Verbindlichkeit aller Eheverſprechen 8.17 

bis 19, die Einfchränfung des Ehehindernifſes, der Verwandtſchaft 

1) Zoſepho Iufig-Gefehfermniung zweite Fortſetzung Geite 80 Nr. 509, 

Inhalts⸗ 
ſtizze. 

Abändes 

rungen im 
Eherechte. 
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und Schwägerfchaft auf beftimmte, nicht fo weit wie das fano- 

nifhe Recht reichende Grade, 8. 20, das dem Landesfürften vor- 
behaltene Dispenflgungeredht von diefen Ehehinderniifen, 8. 37, 
die Zumeilung der Rachfichtsertheitung vom breimaligem Aufgebote 

an die weltlichen Behörden, die in den 88. 51 bis 97 über Hei- 
ratsgut, Wiederfage, Bermögensverwaltung, Gütergemeinfchaft, dann 

88. 117 bis 126 über Leibgeding, Witthumsrecht und wittiblichen 
"Unterhalt worfommenden Abweichungen von den alten Rechten, ber 

in dem 8. 100 enthaltene Ausfprud, daß in feinem Falle bie 

Eonderung von Tiſch und Bette anders gefchehen könne, als wenn 

beide Theile übereingefommen find, getrennt zu wohnen, und fidh 

| über den Antheil (des beiderfeitigen Vermögens), ben jeder zu be- 

Erbfolg- 
ordrrung 

aus dem 
Geſetze. 

In dem 
Familien⸗ 

rechte. 

halten oder zu empfangen hat, vorläufig einverſtanden haben. 

Nebſtdem wurden den Gerichten über die Art und die Folgen 

der Ungiltigkeitserklärnng von Ehen, bei welchen trennende Ehe⸗ 

hinderniſſe eingetreten find, mit den Abſätzen 114 — 116 entipre- 

chende Normative ertheilt, und zwar deshalb, weil ſchon früher die 

geiftlichen Gerichte überhaupt, und in Ehefahen inebefondere auf: 

gehoben worben waren, worüber das Nähere in der Abhandlung 

über bie Gerichte der IV. Periode vorkommen wird. 

Auch muß Hier angefügt werden, daR nad) der bereit® einige 

Monate vor Kundmachnng des 1. Theiles des bürgerlichen Geſetz⸗ 

buches erfchienenen Erbfolgeordnung aus dem Gefete (ab intestato) 

vom 11. Mai 1786 der in einer Tinderlojen Ehe hinterbliebene 

Ehegatte bei Eoncurrirung mit Seitenverwandten und Abgang von 

Ehepakten durch 8. 24 weit kärglicher als durch die älteren, Seite 

66 und 196 angerufenen Geſetze bedacht worden fei; da demfelben 

als SImteftaterbtheil nichts als Eigenthum, Sondern nur der Ruß» 

genuß von dem vierten Theile bes Nachlaſſes, und nur fo fange, 

als derfelbe nicht zu einer zweiten (Ehe fchritt, zugemwiefen worden ift. 

Das die Rechte zwifhen Eltern und Kindern feitftellende 

vierte Hauptftäd muß für eine fehr nothwendige und wahrhaft 

wohlthätige Segislation betrachtet werben, denn die früheren Be⸗ 

ftimmungen über das Familienverhältniß waren theil® mangelhaft, 

theils, bei den inzwifchen geänderten Zeit- und Sittlichleitszuftäns 

den, weit geläutertern Begriffen vom Gerechtigkeit überhaupt und 
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Grofjährigfeit insbefondere oft gar nicht, meiſtens ſchwer und nur 
in wenigen Fällen einigermaßen vereinbar. 

Die Richtigkeit diefer Behauptung dürfte nah den Belegen, 

welche unfere Auszüge Seite 66 und 67, und 193 bis 195 ge- 

liefert haben, wohl Jedermann einleuchten. 

Für Unterhalt und Verforgung unehelicher Kinder wurde durch 

die 88. 10 bis 17 ſehr menfchenfreundlich fürgedacht, insbefondere 

dadurch, daß derjenige für den unehelichen Vater zu haften war, 

welcher während der Schwangerfchaft, bei der Geburt oder fonft 

durch die Heinfte Handlung zu erkennen gab, daß er das Kind für 

das feinige anſehe, ferner 

daß die von zwei unverehelichten Perfonen erzeugten, ober aus 

einer fpäter für ungültig erklärten Ehe, deren Hinderniß hätte ge: 

hoben werben fönnen, gebornen Kinder folange den ehelichen gleich 

zu Halten waren, als diefelben nicht durch die von einem Eltern: 

theile mit einer andern Berfon eingegangenen Ehe wirklich unehelich 

gemacht worden find, in welchem alle jedoch eine folche fpätere 

Ehe. nicht anders geftattet werden follte, als wenn vorher wegen 

des vorhandenen Kindes zwifchen den Eltern vor der Gerichtsftelfe 

ein gütliches Webereinlommen getroffen worden. war. Wo aber 

diefes nicht gejchehen ift, verblieben dem Kinde feine Ehelichteits⸗) 

Gerechtſame vorbehalten. 

In dem fünften Hauptſtücke wurden bie durch bie älteren 

auf Seite 186 bis 191 ffizirten Geſetze, vorzüglich aber durch die 

mittelft der Vormundſchaftsordnungen, Karls VI. für die höheren 

und Maria Therefias für die niederen Stände, gegebenen Beſtim⸗ 
mungen zwar größtentheils beibehalten, jedoch in eine bündigere 

und logiſch geordnetere Zufammftellung gebracht, in einigen Punkten 

aber wefentlich abgeändert ; jo wurde 3.3. die Eignung bes weib- 

lichen Gefchlechtes zur Uibernahme einer Vormundſchaft auf die 

Mutter, Großmutter und Urgroßmutter bejchränft (8. 10), den 

Gerichtöftellen und den Obrigleiten bie Errichtung eines eigenen 

In Vaifen: 

adden. 

Waifenbuches , in welches jede Bormundfchaft und alles, was ſich 

während deren Dauer ereignet hat, kurz einzutragen war, anbe⸗ 

fohlen (8. 48); die früher den 6. heil des reinen PBupillarein- 

kommens betragende Entlohnung eines Bormundes auf den 20. Theil, 
24 
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nämlich. fünf Procente feſtgeſetzt, (8. 84) und ben Vormundfchafts- 

behörden die Befugniß der Ertheilung der Altersnachficht ertheitt 

(8. 89) u. a. m. 

Für die vorher den politifchen Stellen zugeftandenen, und nun 

den Pupillarinftanzen zugewieſenen Altersnahfichts-Bewilligungen 

waren fehr bedeutende Karen durch Hofdecret vom 4. Jäner 1790 ') 

und zwar nach einem doppelten Schlüffel, nad dem Stande und 

für jedes abgängige Jahr bemeifen; jo Hatte ein Fürft für den 

Stand 4000 fl. und für jedes abgängige Jahr 1000 fl. zu ent- 

richten, fofort ftufenweife herab bis zum Bürger, welcher für den 

Stand 50 fl. und für jedes nachgefehene Jahr 20 fl. zu bezahlen 

verpflichtet wurde. 

Ueber die fächlichen Gegenftände bes Privatrechtes wurden nur 

einzelne Abänderungen der früheren Beftimmungen erlaffen, beren 

ſpecifiſche Aufzählung den Zwed und Gegenftand unferes Wer- 

kes weit überfchreiten würde, wir begnügen uns aljo blos zu be- 

merfen, baß Joſeph II. unter andern ein das materielle echt der 

"Decupation durch Thierfang betreffendes Sagdpatent vom 27. Feber 

1786 ?) erlafjen, das verfaffungsinäßige und gewohnheitliche Ab: 

fahrtsgeld zwifchen den einzelnen Provingen und ‚Gerichtsbarkeiten 

mittelft Patentes vom 14. März 1785 ?) aufgehoben , die Erbs⸗ 

fähigkeit und Gläubigergerechtfaue‘ ber Ausländer auf die Bei⸗ 

bringung ber Reverfalien, d. i. der Zuficherung der gleichen Be⸗ 

handlung der fremden Erbs- und Erida-Prätendenten mit ben ein 

heimifchen abhängig gemacht, mit vielen Nachbarſtaaten, vorzüglich 

mit den meiften Eantonen der Schweiz Freizügigkeitsverträge ab- 
geichloffen, und werlthätig die Abfaffung des das Sachenrecht und 

die gemeinfamen Beſtimmungen behandeln jollenden 2. Theiles der 

Bürgerrechte vorbereitet Habe. 

So wie Tofeph II. wurde auch beffen Nachfolger Leopold IL 

durch feinen frühen Tod gehindert, die Vollendung bes allgem. 

bürgerlichen Geſetzbuches zu Stande zu bringen, indeß bat derfelbe 

einige Veränderungen in den von feinem brüderlichen Vorgänger 

1) Juſt. Geſetzſammlung dte Fortfegung, Seite 93, Nr. 1090. 
2) Bollftändige Sammlung der Gefetze Joſeps, Theil VI, Seite 88—91. 

3) Juſt. Geſetzſammlung Ite Fortſetzung, Seite 25, Nr. 396. 
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erfaffenen Geſetzen verfügt, welche ihrer Wichtigkeit wegen nicht 

unberührt gelaffen werden dürfen, und zwar 

a) wurde das Snteftat- Erbfolgepatent in bie Bauern⸗ 
güter vom 3. April 1787 fammt befjen 6 Ergänzungen durch das 

Patent vom 29. Detober 1790 ) aufgehoben und diefe nad) der 

allgemeinen Inteftat » Erbfolgeordnung vom 11. Mai 1786 mit 

dem DBeifügen normirt, daß das Banerngut dem älteften Sohne, 

und in Abgang von Söhnen ber älteften Tochter gegen Auszah⸗ 

lung ber übrigen Kinder nah der Schätzung zuzufallen habe; 

ferner, daß dem ſchon zur Lebzeit des Erblaſſers im Miteigenthume 

ftehenden Gattentheile das Necht gebühre den andern Theil an 
fi zu löſen; 

b) find durch Patent vom 26. Feber 1791?) mehrere Ab- 

fäge des 1. Theiles vom Sojephinifchen bitrgerlihen Geſetzbuche 
entweder ganz aufgehoben, oder aber abweichende Richtſchnuren 

vorgezeichnet worden, wie $. 26 I Hauptjtüdes wegen dem 

richterlichen Benehmen in Fällen, welche durch das Gefek 

nicht entfchieden find; S. 105 bis 108 III. Hauptftücdes fammt 

Nachtragsverordnungen wegen Behandlung ber Fälle der Un: 

gältigkeit oder Trennung einer zwiſchen Akatholiken geichlof- 
fenen Ehe; $. 10 bis 18 IV. Hauptftüdes und deren Erläute- 

rungen wegen Unterhalt und Erbrecht uneheliger Kinder ; 
8. 49 des V. Hauptſtückes wegen eidlicher Angelobung ber Vor⸗ 
mundfchaftspflichten ; — weiters wurde 8. 77 desfelben in Betreff 

der Rechnungslegung der Väter und Vormünder ermäßigt, und 
8. 88 bezüglich der Belafjung von Wachen, melde das Groß- 

jährigfeitsalter erreicht haben, wegen Leibes- oder Gemüthsgebrechen 

unter der Bormundfchaft dahin erweitert, daß auch die Prodigali- 

täts-Erflärung großjähriger muthwilliger Schuldenmacher zu- 

läſſig fei, — endlich hat dasjelbe Patent die durch die Verordnungen 

vom Jahre 1787 und 1788 anbefohlene Anlegung ſtädtiſcher 

Waiſengelder in öffentlihe Staatskreditskaſſen behoben, und 

die Elocirung von derlei Waifenkapitalien auf Realitäten gegen 

Puppillarficgerheit freigeftellt. 

1) Leopolds Juſt. Geſetzſammlung, Seite 50, Nr. 72. 
2) Lcopolds Geſetzſammlung. Nadtrag Seite 12 bis 18, Nr. 116. 

24* 
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Franz L Erſt dem unermüdeten Beftreben bes erjten Kaifers von Oeſter⸗ 

alfg. bür= reih Franz 1. ift die Zuſtandebringung eines alle Theile des Pri- 

—* vatrechtes umfaſſenden bürgerlichen Geſetzbuches zu verdanken, 

welches wegen ſeiner meiſterhaften Vollendung in Wort und 

Gegenſtand während ſeinem faſt 63jährigen Beſtande nur wenige 

Erläuterungen und Abänderungen nöthig gemacht hat, daher auch 

zum Muſterbilde für die Legislaturen mehrerer auswärtigen Staaten 

Entſteh⸗ geworben iſt. Da dieſer Coder eine denkwürdige Entftehungs- 

ungsge- geſchichte Hat, fo dürfte deren kurzgefaßte Darſtellung dem ger 
ſchichte des⸗ 

fefben. neigten Leſer nicht unwillfonmen fein. 

Schon Maria Therefia Hatte, geleitet von ber Ueberzeugung, 

daß die Zuſammenſtellung der verſchiedenartigen, bezüglich des 

Sachenrechtes auf den Grundſätzen des römiſchen Rechtes und auf 

einheimiſchen Gebräuchen beruhenden Inftitutionen der verſchiedenen 

Provinzen ihres Reiches in ein, den Zeitverhältniſſen und Völker⸗ 

intereſſen angemeſſeneres, gehörig geordnetes und möglichſt vollſtän- 

diges allgemeines bürgerliches Geſetzbuch ein dringendes Bedürfniß 

ſei, im Jahre 1753 dem oberſten Gerichtshofe eröffnet, daß für 

alle Provinzen ihrer Monarchie ein gleiches Recht und Verfahren 

eingeführt werden ſolle. 

Dieſelbe ſetzte fofort eine Commiſſion aus den gelehrteſten 
einheimiſchen Juriſten und Juſtizräthen zuſammen, welcher aufge⸗ 

tragen wurde, einen ſich einzig auf das Privatrecht beſchränkenden, 

das bereits übliche Recht möglichft beibehaltenden, die verfchiedenen 

Provinzialrechte thunlichft in Uebereinftimmung bringenden Coder 

abzufaffen, — und dabei unter Benütung des römifchen Rechtes, 

dann der Geſetze anderer Staaten auf das allgemeine Recht der 

Vernunft Bedacht zu nehmen. Mit der Entwerfung bes Planes 

zu bemfelben wurde der bamalige Profeffor bes Rechtes Azoni 

betraut. 

Der Entwurf zu diefem oder wurde erft im Sahre 1767 

vollendet, und beftand aus nicht weniger als 8 Foliobänden , ber- 

felbe wurde von der einfichtsvollen Aegentin wegen feiner mehr 
für ein Lehrbuch als für ein Geſetz paffenden Weitläufigfeit zur 
Bereinfahung und geeigneten Stylifirung rückgeſtellt; aber e8 kam 

bis zum Hinfheiden Maria Therefias nichts weiter und während 
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der Regierung Joſeph II nur der durd den berühmten Hofrath 

von Keeß bearbeitete I. Theil des bürgerlichen Geſetzbuches zur 
Kundmachung. 

Leopold II. trug der inzwiſchen eingeführten Hofcommif- 

fion in Juſtizgeſetzſachen die Vollendung der noch mangelnden 
Theile des Civil» wie auch bie Verbeſſerung bes bereits feit 1787 

beftandenen Sofephinifchen Eriminalgefeges auf, das Referat erhielt 

in erſter Beziehung Freiherr von Martini, in leterer Mathias 

Edler von Haan. 
Der von dem, fpäter zum Präfidenten der Gefeßgebungshof- 

commiffion ernannten, Freiherrn von Martini vollendete Entwurf 

alter 3 Theile des allgem. bürgerlichen Gefeßbuches wurde nad) 

vorläufiger Drudlegung mit Patent vom 13. Feber 1797 N) in 

Weitgalizien, welche Provinz einer feiten bürgerlichen Gefekgebung 

am meiften bebürftig war, al8 der vom 1. Yäner 1798 in Wirkſam⸗ 

feit tretende Civilcoder kundgemacht. 

Zur Beurtheilung besfelben find nicht nur in jedem der übri- 

gen deutſchen Kronländer eine Commiflion aus Räthen der poli- 
tifchen Behörde, des Appellationsgerichtes, Landrechtes, Magiftrats 

und Mitgliedern der Landesftände zuſammengeſetzt, fondern auch 

die juridifchen Lehrerverfammlungen an den inländifchen Univerfi- 

täten und Sachverjtändige des In- und Auslandes mit der Wei- 

jung aufgefordert worden, ihre Erinnerungen und Einwendungen 

an die Hofcommiffion in Geſetzſachen einzubringen. 

Bei diefer follte alles erwogen, bie befchlofjenen Abänderungen 

vorgenommen und die Berathichlagungsprotofolle ſammt den Ne 

fultaten zur höchften Schlußfaffung vorgelegt werden. Nah Ein- 

langung der Gutachten fämmtlicher befragten Landescommiffionen 

und juridiihen Yacultäten wurde über diefelben bei der Hofcom⸗ 

miſſion referirt, abgeftimmt und der abjuftirte Entwurf höchſten⸗ 
orts überreicht. . 

Nun trat vorerft noch dejfen neuerliche Prüfung durch den Staats» 

rath ein, und endlich wurden bei einer Jufammentretung des Staats⸗ 

und Gonferenzratis Pfleger von Werthenau mit einigen 

1) Franz Juſt. Geſetzſammlung VL Theil, Seite 258 bie 472, Nr. 337. 
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hiezu beorderten Gliedern der Geſetzgebungshofcommifſion ſämmt⸗ 

liche Vorlagen ſchließlich berathen, und der vielfach ventilirte Ent⸗ 

wurf der allerhöchſten Sanction unterbreitet, — welche endlich am 

Inhalts⸗ 
7. Juli 1810 erfolgt iſt.) 

Das durch Patent vom 1. Juni 1811 mit Fefſtſetzung des 

1. Jäner 1812 als Wirkfamkeitseintritt zur Kundmachung gelangte 

allgemeine bürgerliche Geſetzbuch beftcht aus drei Theilen mit 
von 1 bis 1502 fortlaufenden Paragraphen, und jeder Theil ent⸗ 

hält mehrere Hauptftäde. %) 

Nämlich zuerft wird vorausgefendet eine 

Einleitung von bürgerlichen Sefegen 8. . .... 14 
dann folgt 

| der I. Theil 

von dem Berfonenredte mit 

1. Hauptft. von den auf perjönliche Eigenfchaften und Ver⸗ 

hältniſſe fich beziehenden Nechten von 8. 15—43 

dt... 2.0. ... 29 
„von dem Eherecht⸗ 8. 44136 dio. 0 93 

3. , von dem Rechte zwiſchen Eltern und Kindern 

8. 137—186 dto. .. .. . 50 

4. „ von den Vormundſchaften und Guratelen 8. 

187284 dt. © 2 2 2 one 88 

U 

hierauf 

der II. Theil in zwei Abtheilungen. 

Bon dem Sadhenredte, _ 

Bon Sachen und ihrer. Eintheilung 8.285—308 dito. . 24 

Erfte Abtheilung. 
Bon den dbingliden Redten. 

1. Hauptft. Bon dem Befite 8. 309-352 dt. . . » 44 

2 Bon bem Eigenthumsrechte 8. 353—379 dto. 127 

3. ., Bon Erwerbung des Eigenthums durch Zu⸗ 

eignung 8. 380—403 dio. . . . .. 24 

1) Siehe über dieſen Hergang die Abſätze VI bis XII des Kapitels „Vor⸗ 

Tenntniffe” in Kranz Edlen von Zeiller’s Commentar über das bürgerliche 
Geſetzbuch (Wien 1811) I. Theil, Seite 612. 

2) Franz Geſetzſammlung Ste Fortſetzung Seite 275—465, Nr. 946. 
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4. Hauptft. Bon derfelben durch Zuwachs $. 404—422 88. 

b. „ Bon derfelben durch Uebergabe $. 423 —446 dto. 

6. „ Bon dem Pfandrechte S. 447 -471 dio, . 

7 Bon Dienftbarkeiten 8. 472—530 dito. 

8. „ Bon dem Erbrechte $. 531—551 dto. . 

9 Bon Erklärung des legten Willens und den 

Zeftamenten 8. 552—603 dio. . . 

10. „. . Bon Naderben und Fideicommifjion 5 604 

—646 dio. . . .. 

11., Von Vermächtniſſen 8. 647_697 dio. 

12.. „ Bon Einfhränfung und Aufhebung des letzten 

Willens 8. 695—726 dto. . . 

13. „ Bon der geſetzlichen Erbfolge $. 727 — 161 dio 

14 „ Bon dem Pflichttheile und der Anrechnung in 

benjelben $. 762 — 796 dto. 

15. „ Bon Beſitznehmung der Erbichaft $. 197824 

dto. 0.0. 

16. „ Bon Semeinfchaft des Eigenthums und anderer 

dinglichen Rechte 8. 825—858 dto.. 
Zweite Abtheilung. 

Bon den perſönlichen Sachenrechten. 

17. Hauptſt. Bon Verträgen überhaupt 8. 869 -937 dto. 

18. „ Bon Schenkungen $. 938—956 dto. 

19. „ Bon dem Berwahrungsvertrage 8.957 — 970 dto. 

20. „ Bon dem Xeihvertrage 8. 971—982 dto. . 

21. „ Bon dem Darlehensvertrage 8. 973—1001 dto. 

22. „ Bon ber Bevollmäditigung und andern Arten 

der Öefchäftsführung 8. 1002—1044 dio. 
23. „° Bon dem Taufchvertrage 8. 1045—1052 dto, 

24. „ Von dem Kaufvertrage 8. 1053—1089 dto. . 

25. y Vom Beitand-, Erbpadht- und Erbzinsvertrage 

$. 1090—1150 dt. . . «» . 

26. Bon entgeltlihen Verträgen über Dielen 

gen $. 1151—1174 dto. 

27. „ Bon dem Vertrage über eine Gemeinfhaft. ber 

Güter $. 1175—1216 dto. ... 
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28. Hauptft. Bon den Ehepaften $. 1217—1266 8.. . 50 
29. „ Don den Glüdsverträgen 8. 1267—1292 dto. 26 

39. u. Don dem Rechte des Schabenerfages und der 

Genugthuung 8. 1293—1341 dto. . . » .» 49 

endlih der IH. Theil. 

Bon den gemeinfchaftlihen Beftimmungen ber Ber 

fonen und Sadhenredte. 

1. Hauptft. Von Befeftigung der Rechte und Verbindlich: 

fetten 8. 1342—1374 dt. . . . 33 

2. „ WVon Umänderung der Rechte und Berbindlig- 
keiten 8. 1375-1410 dto. . . . 36 

3. Bon Aufhebung der Rechte und Verbindiich 

feiten 8. 1411—1450 do. . . . 40 
d. ,„ Von der Verjährung und Erfitung 8. 1451 

—1502 dt. . . . . . 52 

zuſammen Fr . .. 1502 

Obgleich durch das Kundmachungspatent zu dieſem allgem. 

bürgerlichen Geſetzbuche alle auf deſſen Gegenſtände ſich beziehenden 

früheren Geſetze und Gewohnheiten außer Wirkfſamkeit geſetzt wor⸗ 

den ſind, ſo wurden doch ſchon in ebendemſelben Patente mehrere 

Ausnahmen von dieſer Beſtimmung bezüglich der für den Militär- 

itand und die zu folchem gehörigen Perfonen, für Handels- und 

Wechfelgefhäfte, für die über politifhe, Cameral: und Finanz- 

gegenſtände beftehenden Beſchränkungen, insbeſondere aber für die 

auf Geldzahlungen fich beziehenden Rechte und Verbindficjkeiten 

dahin ftatuirt, daß die für derlei Angelegenheiten bereits erlaffenen, 

von dieſem Gefebuche abweichenden Vorfchriften und namentlich 

jene des (etwa 10 Wochen früher) hinausgegebenen, die Valuta 

der alten mit der maffenhaften Summe von 1060 Millionen Ouf- 

den im Umlaufe befindlich gewefenen Wiener Bankozettel auf 

den fünften Theil, folglich auf 212 Millionen Gulden der neus 

creirten aus Cinlöfungsfcheinen beftchenden Wiener Währung 

herabfegenden Finanzpatentes vom 20. Feber 1811) in ihrer Kraft 

verbleiben follen. 

1) Ebenfalls im 3ten Yortfegungsbande Seite 251— 264, Nr. 929, 



— 377 — 

Die Abweichungen diefes Civilcoder von den früheren civil 

rechtlichen Normativen der deutfchen Kronländer des öfterr. Kaiſer⸗ 
ftaates und namentlich von jenen des Königreihes Böhmen, wie 

auch die vielfältigen militärifchen, politifchen, Communal= und mon⸗ 

taniftifchen, von benfelben unerfchüttert gebliebenen Verordnungen 

find fo groß und verfchiedenartig, daß hierüber feit 1811 eine ſehr 

. zahlreiche Literatur durch den Druck veröffentlicht worben ift, deren 

Angabe in dem ſchätzbaren Werke Bibliotheca juridica austriaca 

von Dr. Mori von Stubenrauch, PBrofefior ber Rechte, Wien 
1847 !) unter den „Schlagwörtern Böhmen und bürgerlidhes Ge: 
fegbuch auf drei enggebrudten Blatifeiten 385, 408 und 409 

vorkömmt. 

Hieraus wird begreiflich, daß wir in unſerem Geſchichtswerke 

uns damit begnügen müſſen, ben geneigten Leſer zur Kenntniß⸗ 

erfangung von den Verſchiedenheiten ber gegenwärtigen gegen bie 

frühern civilrechtlihen Beftimmungen, infofern biefelben ihm ale 

Suriften nicht bereit zureichend befannt fein follten, auf bie Be⸗ 

nüßung diefer Literatur und namentlich auf die Gommentarien über 

das und Handbücher zu dem bürgerlichen Geſetzbuches des Dr. 

Joſeph Edlen von Winiwarter, Seite 358 und 359 dann des 

Dr. Franz Edlen von Zeiller, Seite 364 bis 367 jener Bibliotheca 

austriaca, endlic auf Dr. Adalbert Theodor Michels Handbuch) 
des allgemeinen Privatrechtes für das Kaiſerthum Defterreich (Ol⸗ 

müß 1853) und Supplementheft hiezu (Wien und Olmüg 1856) 

aufmerkſam zu machen. 

Zu diefen in jeder Beziehung meifterhaften, noch in beinahe 

vollftändiger Wirkſamkeit ftehenden Civilgefegcodere find jeit deſſen 

52jähriger Anwendungsbauer verhältmäßig zu dem Unfange und 

der Wichtigkeit feines Dbjectes fehr wenige Erläuterungen und Er- 

gänzungen, dann nur einige Abänderungen und Aufbebungen ein» 

zelner Paragraphe besfelben nöthig geworben, melde Supplemente 

und Alterirungen für unfere IV. Periode bis zum Ende des Jahres 

1820 aus dem äutlichen 1./Repertorium der Geſetzſammlung im 
Juſtizfache bei den betreffenden Schlagwörtern, und von da, aus 

1) Vorfindig in der Univ. Bibliothek unter Signatur IV. B. 124. 
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dem 2, Repertorium derfelben, wo foldhe vom Sahre 1821 an bis 

zum 2. Decemb. 1848 unter dem Schlagworte Geſetzbuch Seite 391 

bis 396 chronologiſch aufgeführt find, aufgefunden werden können. 

Die. befte und bis zum Jahre 1844 vollftändigfte Zufammen- 

ftelung der Nachträge, Erläuterungen und Abänderungen zum allge 

meinen bürgerlichen Geſetzbuche Liefert Joſehh Edlen von Wini- 

warters Handbuch ber auf basfelbe fi) beziehenden Gefehe und 
Verordnungen, 3. Auflage (Wien 1844), drei Bände. 

Diefe Sammlung ergänzte Martin Damianitſch durch bie 
Herausgabe der weiteren Bezugsgefege zum bürgerlichen Gefetzbuche 

bis zum Jahre 1858 (Wien 1859), wie and Dr. Adalbert Michel 
in feinem vorangerufenen Handbuche des allg. öfter. Privatrechtes. 

Das bürgerliche Recht der k.k. dfterr. Armee von Ignaz Franz 
Bergmayer (Wien von 1827—1838) fammt Anhang neuerer Ver- 
ordnungen (Wien 1839) kann bezüglich der DBelanntwerdung der 

Anwendbarkeit des allgem. bürgerl. Gefegbuches auf die perfönlichen 

und fachlichen Rechtsverhältniſſe des Militärftandes nicht warm 

genug empfohlen werben. | 

Nicht blos auf die Verbefferung ber Civil», ſondern auch auf jene 

ber Griminaljnftizpflege richtete Kaifer Joſeph IL feine umfichtige 

Regierungsthätigleit und zwar durch die Hinansgabe des die neun- 
zehn Jahre früher erfchienene peinliche Gerichtsordnung feiner hoch⸗ 

feligen Mutter Maria Thereſia wefentlih mildernden Strafge: 
feges vom 13. Säner 1787!) und durch die dazu gehörige Eri- 

minalgeritsordnung vom 17. Juni 1788.°) 
Da wir die Beiprehung ber legtern bei dem Berfahren der 

Gerichte vornehmen werben, berichten wir blo8 bezüglich des erftern, daß 
dasfelbe aus zwei Theilen beitanden hat, von benen der erfte in 

7 Capiteln von den Criminalverbrechen und deren Strafen; der 

zweite aber in 5 Capiteln von ben politifchen Verbrechen und 

der Beſtrafung berfelben gehandelt Hatte. 

Die Ueberfchriften der Kapiteln des erjten Theiles Lauten: 

Gapitel 1. Bon Eriminalverbrechen überhaupt 8.16i69 88. 9 

1) Joſephs Geſetzſammlung 3te Fortſetzung, Seite 7-44, Nr. 611. 
2) Ebendort Seite 79 bis 161. 
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Von Crim. Strafen überhaupt 8. 10-39 . SS. 

Bon Crim. Verbrechen, die auf den Landes- 
fürften und den Staat unmittelbare Bes 

ziehung haben 8. 40—88 . 

Von Erim. Verbrechen, die auf das menſch⸗ 

lihe Leben und die körperliche Sichetheit ſich 

beziehen F. 89—125 

Bon Crim. Verbrechen gegen die Ehre und 

die Freiheit 8. 126—147 . . . 2... 

Bon Erim. Verbrechen, welche auf Vermögen 

und Rechte Bezug haben 8. 148 bis 177 

Bon Erlöfhung der Verbrechen und Strafen 

8. 178-1834... . . 

. Die Capiteln des zweiten Theiles find betitelt: 

Capitel 1. 

2, 

3. 

Bon den politifchen Verbrechen überhaupt 

8. 1—5 alſo. . 

Von den politijchen Strafen ine 

8. 6—18 

Bon ben politifchen, bem Leben oder der 

Gefundheit der Mitbürger Gefahr oder 

Schaden bringenden Verbrechen 8. 19-28 

Bon den politifchen, das Vermögen oder die 

Nechte der Mitbürger kränkenden 

8. 29-60 ... 
Bon den Berbredien, die um "Berberbuiffe 

der Sitten führen 8. 6184 . 

beträgt uufammen 

30 

49 

13 

10 

32 

24 

u 268 
Diefe Ueberfiht zeigt, daß das Sofephinifche Strafgefe weit 

- bündiger als jenes der Maria Therefia abgefaßt fei, indem ſolches 

fammt Kundmachungspatent blos 52, das letztere hingegen 121 

Foliodrudfeiten einnimmt. 

beftehen darin, daß 

1. die Therefiana alle die Wohlfahrt und den Ruheſtand des 

gemeinen Wefens bedrohenden (Seite 222 und 223 aufgezählten) 

Malefizhandlungen zum peinlichen, von den Halsgerichten zu unter 

Die Hauptverſchiedenheiten diejer beiden Strafgefegbücher | 
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fuchenden und zu beftrafenden Verbrechen erklärt, wogegen der jo- 

fephinifche Strafcoder diefelben nicht nur in zwei Hauptgattungen, 

nämlih in die Criminal⸗ und in die politifchen Verbrechen ab- 

theilt, fondern auch die erfteren den Eriminalgerichten, letztere aber 

ben politifhen Obrigfeiten zur Beamtshandlung zumelfet ; 

2. daß das Impntationsalter des. Uebelthäters bei diejer 
(artic. 11 8. 6 sub 2) auf den, bem vierzehnten näher als dem 

fiebenten Jahre ftehenden, Zeitpunft folglich auf mehr denn 10 Sahre 6 

Monate feitgefett, wogegen jenes zur Zurechnungsfähigfeit laut Cap. 

1.8.5.1. Thls. die Erfüllung des zwölften Lebensjahres erfordert; 

3. daß von den (Seite 220 bis 222 der erfteren) beſchrie⸗ 
benen Etrafen das letztere nebſt der ftandredhtlihen Strafe Iedig- 

lid) Gefängnig, mit oder ohne Anfchmiedung, dann mit oder ohne 

Öffentlicher Arbeit, ferner Stod- Karabatſch⸗ und NRuthenftreiche, 

endfih Ausftelung auf die Schanbbühne beibehalten, die Todes: 

ftrafe aber nur ausnahmsweiſe in den Fällen des Standrecdhtes 

und nur mit dem Strange ampenbbar erklärt hat. Die Gefäng- 
nißftrafen waren nach drei Abftufungen langmwierig bis auf 100, 

anhaltend bis auf 15 und zeitlich nie über 8 Jahre; aber auch 

nie unter einem Monate, — dann mit zweierlei Graben bei jeder 
derfelben (8. 20 bis 23 inclus,) zu bemeffen, weiters find als 

VBerfhärfungen nur a) die Öffentliche oder geheime Brand» 
markung, erftere mit öffentlicher Einfchröpfung eines Galgens auf 

der Wange, legtere mit Einätzung eines ſolchen Zeichens auf der 

linten Seite des hohlen Leibes (8. 24 und 39) b) die öffentliche 

Kundmachung des Verbrechens, c) die Einziehung des Ber- 

mögens; d) der Berluft des Adels, und e) die Züchtigung mit 
Streichen, deren nie über 100 gegeben werden durften (88. 32, 

34), zuläſſig geweſen. 

4. Daß aus der Reihe der Criminal. Verbrechen der Abfall 

vom chriſtlichen Glauben, die Zauberei, Hexerei und Wahr⸗ 

ſagerei, die Urpfedebruch und ſowohl die Blutſchande als auch 

der Ehebruch gänzlich hinweggelaſſen, dagegen die Gottes⸗ 

läfterung, die Unzucht gegen die Natur, bie Kuppelei, die 

gemeine Hurerei und die Beleidigung der Ehre durch Schmaͤh⸗ 
ſchriften und Schandbriefe zeuge II. Theils SS. 61, 71, 73, 75 
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und 55 lediglich als politiſche Verbrechen ftrafbar erflärt worden 

find, wobei die für die Gottesläfterung in Öffentlichen Orten und 

in Gegenwart anderer Menfchen eben fo paffend als originell ver- 

fügte Einfperrung bes feine Vernunft verläugnenden Vebelthäters 

als Wahnfinnigen in ein Tollhaus, bis zu feiner Befferung, vor⸗ 
zugsweife erwähnt zu werden verdient ; 

5. daß einige Arten von Uebelthaten als Verbrechen neu 
aufgenommen worden find, z. B. Berfälfchung der Staatspapiere 

Borſchub zur Entweichung. aus dem Kriegsdieuſte (8.40), endlich 
6. daß die, nad) der Theresiana art 16 bei den meiften Ver⸗ 

brechen geftattliche, Verjährung nach 8. 183 des jofephinifchen 

Strafgefeges nicht mehr Platz zu greifen hatte. 

Nebftdem dürfen die ganz nenen Beflimmungen bes 8. 36 

und 37 nicht mit Stilffehweigen übergangen werden, daß der Cri- 

minalverhsecher vom Tage des Schulderfenntniffes des Frucht⸗ 
gennffes von feinem Vermögen verinftigt und die Erträgniffe des- 

felben während der Strafzeit, nad) Abfchlag des zum anftändigen 

Unterhalte der Gattin und Kinder desfelben nöthigen Betrages, 

dem Griminalfonde zngewiefen wurden, dann daß im Kalle des 

Abfterbens während der Strafzeit das Vermögen des Berbre- 

here ohne Rückſicht auf eine wahn immer errichtete Tettwillige 

Anordnung nad) der gefehlihen Erbfolge zu vertheilen war. 

So wie bei den Eriminalverbredhen (8. 1. I. Theils) durften 
als politifche Verbrechen zeuge 8. 1. II. Theile, nur diejenigen 
frafbaren Handinngen oder Unterlafiungen angefehen werden, 
die als folche ausdrücklich im Geſetze benannt worden find. 

Als Strafgattungen waren (8 6.) beftimmt: Züchtigung mit 
Schlägen, Ausftellung auf die Schandbühne, Arreft, öffentliche 

Arbeit in Eifen, und Abfhaffung aus einem beftimmten Orte. 

Geldftrafen durften nur im Falle verbotener Spiele verhängt 
werden. 

Der Arreft hatte zwei Grade: firenger in, oder gelinder 
ohne Eifen; die längfte Dauer war ein Jahr, die kürzeſte ein 

Tag, Statt des gelinden Konnte auch Hausarreſt bei Adelichen, 

öffentlichen Beamten und fonft wohlverhaltenen Gewerbsleuten vers 

fügt werden. (8. 14 und 15.) 
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Rofitifche Als politifhe Verbrechen wurden folgende Handlungen erffärt : 

Verbrechen. a) Beichädigungen durch Giftverkauf ohne böfe Abſicht, $ 19. 
b) Bon einem Apotheker gejchehener Verkauf verbotener Arz⸗ 

neien oder falfche Zubereitung von Medilamenten, $. 20. 

c) Bahrläffige Beſchädigungen, 8. 22 und 24. 

d) Beftvorfchriften- Verlegung, 8. 25. 

e) Einige Handlungen und Unterlaffungen zum Nachtheile ber 

Gefundheit, 8. 27. 

f) Diebftähle unter 25 fl. Werth, 8.29, Entfremdungen von 
größerem Werthe an Holz in freien Waldungen — an Wild, dann 

an Feld» und Baumfrücdhten waren nur als politifche Verbrechen 

zu behandeln, 8 30. 

g) Betrug bei erlaubten Spielen mit falfchen Würfeln oder 

bezeichneten Karten, 8. 33. 

bh) Spielen verbotener Spiele, $. 37. 

i) Zulaffung verbotener Spiele, 8. 38. 

k) Zarüberfchreitung bei Waaren oder deren Verlauf nad 

falfhem Maaße und Gewichte, 8. 40. 

I) Betrügliche Einmifchung in fremde Gefchäfte, 8. 42. 

m) Ehebruch über Klage des beleidigten Chetheiles, 8. 48. 

n) Ehefchliegung mit Verjchweigung eines ihn befannten Ehe⸗ 

hindernifjes, 8. 47. 

o) Einige Uebertretungsfälle der Dienftbatenordnuung, 8. 49 

und Bl. 

p) Böswillige Schilderung einer Perfon in Schmähfdriften 

und Schandbildern, 8. 53. 

q) Verbreitung folder Schmähung, $. 55. 

r) Feuergefährliche Handlungen aus Unvorfichtigkeit, 8. 57. 

8) Muthwillensausübung auf öffentliher Straße, 8. 59. 

t) Gottesläfterung an öffentlihen Orten vor andern Menfchen, 

8. 61. 

u) Religionsftörung, $. 62. 

v) Berleitung zum Abfall vom chriſtlichen Glauben, 8. 64. 

w) Verbreitung von Irrlehren und Unglauben, 8. 65. 

x) Unzucht an öffentlicher Strage und Berleitung zur Un⸗ 

zucht auf Öffentlichen Orten, 8. 67 und 69. 

u \ 
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y) Unzucht gegen die Natur, $. 72. 

z) Kuppelei, $. 73. 

aa) Gewerbtreibung der Unzucht mit feinem Körper, $ 75. 

bb) Handel mit unzüdhtigen Büchern und Gemälden, Ber 

Heidung in Masken außer an Beluftigungsorten. Theilnahme an 

geheimen Gefellfchaften, und Unterftandgeben an Perſonen unbes 

Yannten Nahrungsftandes, 8. 77. 

cc) Rückkehr eines Verwieſenen, 8. 79 und 81. 

Die vorftehende Skizzirung des materiellen Inhaltes des 

Strafgefeßes Joſephs II. dürfte hinreihen, um den von der The- 

resiana weſentlich abweichenden Geiſt besfelben dem geneigten Leſer 

einleuchtend zu machen; daher übergehen wir zu den weitern Fort⸗ 

Schritten in den ftrafreitlichen Normativen unferer IV. Periode . 

mit dem Belfügen, daß bis zum Februar 1790 noch einige Erläute- 
rungen, Zufäge und Uenderungen desfelben erfloffen feien, welche in 

der 4. und 5. Fortfekung der Iof. 3. ©. Sammlung vorkommen 

und aus den Regiſtern derfelben leicht aufzufinden find. 

Kaiſer Leopold EI. hat während feiner kurzen Negierung gleich LeopoldslII. 

im britten Monate derfelben dur Hofdecret vom 7. Mai 17901) — 

die Auſchmiedung ber Miſſethäter auch bei den ſchwerſten Vers zen kei 
bredhern, ebenfo die Brandmarkung für alle möglichen Bälle, wie Strafen. 

auch die Öffentlihe Züchtigung mit Streichen abgeftelft, und mit 

Hofdeeret vom 8. November 1790) anbefohlen, daß auch den 

wegen fchwerer Verbrechen zu einer ftrengen Strafe verurtheilten 

Sträflingen täglich eine warme Suppe und nebitdem wöchentlich) 

dreimal eine warme Speije von Hälfenfrücdten verabreicht, ihnen 

auch bei Verfchärfungen mit Faften zu Waffer und Brod immer 

eine warme Suppe gegeben werden folle. 

Kaifer Franz hob mit Patent vom 2. Jäner 1795°) die das Franz II 

Verbrechen der beleidigten Majeftät und des Landesverr aths Soder: 
behandelnden 88. 41 bis 48 des Joſephiniſchen Strafgefetes auf ratheſtrafe. 

und führte wegen dieſen beiden unter der Bezeichnung Hochverrath 

1) Leopold. Geſetzſammlung Seite 9 und 10, Nr. 21. 
2) Ebendort Seite 54, Nr. 78. 

3) Franz Zuft. Geſetzſammlung I. Theil, Seite 177, Nr. 209. 
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zuſammengefaßten Verbrechen als regelmäßige Ahndung für die 

Thäter die Todesſtrafe mit dem Strange wieder ein, alſo 8 Jahre 
früher, bevor das von Hochſelbem mit Patent vom 3. September 

1803 1) mit 1. Yäner 1804 in Wirkfamfeit getretene Strafgefeh- 
buch über Verbrechen und ſchwere Polizeiübertretungen er- 
faffen worden ift. 

Zu diefem Legisiatursacte fand fih Se. Majeftät nad dem 

Wortlaute des diesfälligen Kundmachungspatentes durch die - Noth- 

wendigfeit der Verbefferung vieler Beftimmungen bes Zofephinifchen 

Strafgejeges bewogen. Der auf feine Anordnung verjaßte Ent: 

wurf zu demſelben wurde den, in den verjchiedenen Provinzen des 

Reiches zu defjen Prüfung eigens aufgeftellten Commiſſionen mit- 

getheilt, und mit Benügung der eingefendeten Bemerkungen dieſer 

Sachverſtändigen, dann der in Weftgafizien, wo der Entwurf bes 
1.Theiles glei) nach feiner Vollendung durch Batent vom 17. Juni 

“1796 %) proviforifch in verbindliche Kraft gefeßt worden war, ges 
faınmelten fiebenjährigen Erfahrungen der vom In⸗ und Aus 

(ande als vorzüglich anerkannte, aus einer, von den Gegenftänden 

des Strafgefeges handelnden, Einleitung, und aus zwei Theilen, 

jeder mit zwei in mehrere Hauptftüde zerfallenden Abfchnitten bes 

ftehende, allgem. Strafcoder endlich durch die allerhöchfte Sanction 

am 3. September 1803 für alle deutfche Erbländer: bes Kaifertyums 

Defterreih; zu Stande gebradht, deffen Wirkſamkeit 48 Jahre ge- 

dauert, folglich da8 Ende unferer IV. Periode um 4 Jahre über: 

lebt bat. 

Die Haupt: und Unterabtheilungen über bie materiellen 
Beſtimmungen besfelden führen folgende Titel: 

Indem erften Theile: 

Bon Verbrechen kömmt vor: 

Erfter Abſchnitt. Don Verbrehen und Beftrafung derfelben. 

I. Hauptftüd. Bon Verbrechen überhaupt, 8. 1bis8 88. 8 
II. Hauptft. Bon Bejtrafung des Verbrechens über- 

haupt 8. 9-35 . .: 2 2 2 2 00 27 

1) Kranz Juſt. Geſetzſammlung 2te Fortſetzung, Seite 313 bie 494. Nr. 626. 
2) Franz Zuft. Gefeßfammlung I. Theil, Seite 12 bis 137, Nr. 301. 



II. Hauptft. Bon befchwerenden Umftänden 8.36—38 88. 

IV. Hauptſt. 

V. Hauptft. 

VL Hauptſt. 

VIL Hanptft. 

VID. Hauptft. 

IX. Hauptſt. 

X. Hauptſt. 

XI. Hauptft. 

XU. Hauptſt. 

XI. Hauptft. 

XIV. Hauptft. 

XV. Hauptft. 
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Bon mildernden Umjtänden 8. 39—40 

Bon Anwendung der erfteren wie der 

fegteren bei Beſtimmung der Strafe 
8. 41 bis 49 

Bon den verfchledenen 21 Gattungen 
von Berbreden 8. 50 und 51. 

Bom Hochverrathe und andern die öffent- 

liche Sicherheit ftörenden Handlungen 

8. 52 bis 60 

Bon dem Aufſtande und Aufruhre 
8. 61 bis 69 . . 

Bon öffentlicher Gemüt 8. 10 
bis 82 

Bon der Rüdfehr eines " Berwiefenen 

8 83 und 4 . 

Bon dem Mißbraude der Amtogewalt 

8. 85 bis 91 . 

Bon der Verfälichung öffentlicher Ere⸗ 

ditspapiere $. 92 bis 102 . 

Don der Münzverfälihung 8. 103 

bis 106 

Bon der Refigionsftörung 8. 107 bis 109 

Bon der Nothzucht und andern Uns 

zucdtsfällen $. 110 bis 116 

XVI. Hauptfl. Vom Morde und Xodtfchlage 8. 117 

XVIL Hauptſt. 

XVIII. Hauptſt. 
XIX. Hauptſt. 

XX. Hauptſt. 

XXI. Hauptſt. 

XXII. Hauptſt. 

XXIII. Hauptſt. 

bis 127 

Abtreibung der Leibesfrucht 8 128 bie 132 

Weglegung eines Kindes $. 133 bis 135 

Verwundung und andere Förperliche 

Berlegungen 8. 136 bie 139 ... 

Bon dem Zweilampfe 8. 140 bis 146 

Bon der Brandlegung 8.147 bis 150 

Bon dem Diebitahle und Veruntreuungen 

8. 151 bis 1668.... 

Von dem Raube 8. 169 bis 175 . 
25 

n 

N 

10. 
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XXIV. Hauptſt. Bon dem Betruge 8. 176 bis 184 

XXV. Hauptft. Bon der zweifachen Ehe $. 185 bis 187 

XXVI. Hauptſt. Yon der Verleumdung $. 188 bie 189 

xXVLIL Hptſt. Bon bem Verbrechen geleiftetem Vor⸗ 

fhube S. 190 bis 20... . 

XXVII. Hptſt. Bon der Erlöfchung der Verbrechen und 
Strafen 8. 201 bis 210 

‚macht 

Der zweite Theil: 

Bon den fchweren Polizeiübertretungen und dem Verfahren 
bei deufelben enthält im erften Abfchnitte 

Bon den ſchweren Polizeiübertretungen und Beſtrafung 
Derfelben: 

L Hauptſt. Von den ſchweren Polizeiübertretungen 
überhaupt 8. 1 bis 7. 

I. Houptft. Bon den Strafen der ſchweren Boligel- 

übertretungen überhaupt 8. 8 bis 27 

II. Hauptſt. Beitrafung der Unmündigen $. 28 big 32 

IV. Hanptft. Bon den verfchiedenen Gattungen der 
fchweren Bolizeiübertretungen 8.33 bis 36 

V. Hauptft. Bon den fchweren Polizelübertretungen 

gegen die Sicherheit de8 gemeinfchaft- 

lihen Staatsbandes und den Öffentlichen 

Auheftand 8. 37 bis 71 

VI Hauptſt. dtto. gegen öffentliche Anftalten und 
Borkehrungen, welche zur allgemeinen 

Sicherheit gehören 8. 72 bis 85 

VU. Hauptft. dtto. gegen die Pflichten eines öffent- 

lihen Amtes 8. 86 bis 88 . 

VII. Hanptfl. dtto. gegen die Sicherheit des Lebens 

8. 89 his 146 . 

IX. Hauptft. dtto. gegen die Geſundheit 8. 147 bie 160 

X. Hauptfl. Bon andern die förperlihe Sicherheit 

verleßenden oder bedrohenden ſchweren 

Polizeiibertretungen $. 161 bis 183 23. 
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XI. Hauptſt. dtto. gegen die Sicherheit des Eigenthums 

8. 184 bis 233... ‚88. 50. 
XD. Hauptſt. dtto. gegen die Sicherheit der Se 

8. 234 bis 24 .... .II. 

XIII. Hauptſt. dtto. gegen die oͤffentliche Eittuchteit 

8. 245 bis 200.... on DB. 
XIV. Hauptft. Von Erldſchung der ſchweren Poligeir 

übertretungen und deren Strafen 270 

bis 255. 2 2 020. 6 

mat 00. 275, 

Als Hauptunterfchiede des zweiten von dem. erften Straf- 

geſetzbuche unferer IV. Periode werden folgende Beſtimmungen her⸗ 

vorgehoben : 

1. ft das Smputabilitäts-Mlter des Thäters einer ob⸗ 

jectiv verbrecherifchen Handlung als jubjectives Verbrechen durch 8. 2. 

d. auf die Vollendung des vierzehnten Lebensjahres angefekt; 

2. die bloß auf die Fälle des Standrechtes befchräntt ge- 

weſene Todesſtrafe für die gemeinfhädlichiten Verbrechen des 

Hochverraths, der Berfälfhung öffentlicher Ereditpapiere, des 

Mordes, räuberifhen Todtſchlags und einiger ſchweren Fälle 

der Brandlegung nebft jenen des Stand rechtes wieder in dei 
88. 53, 94, 95, 119, 124 und 148.8) aufgenommen worben. 

3. Wurde die ſchwerſte mit ber von Leopold IL behobenen 

Anfhmiedung fo ziemlich übereinfommende Kerkeritrafe neuerdings 

eingeführt (8. 11 und 14), während welcher Einzelnhaft, außer 

ber Arbeitszeit, der mit fehweren Eifen an Händen und Füßen 

und mit einem eifernen Ringe um den Leib an eine Kette auge: 

fchloffene Sträfling nur jeden zweiten Tag mit einer warmen 

Speife nebit Wafler und Brod genährt, feine Lagerftätte auf bloße 

Bretter eingefchräntt und ihm mit Niemanden eine Beſprechung 
geſtattet worden ift. 

- 4. Dasſelbe Bewandtniß ift mit der gleichfalls aufgehoben 
gewejenen Brandmarkung eingetreten, indem deren Anwendung 

durch 8. 22 jedoch bloß bei Ausländern ald Zugabe zur Randes- 

verweifung bei befonderer Gefährlichleit berfelben abermals ge- 

ftattet wurde. 

25* 
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5. Iſt der, von Joſeph IT. für unzuläffig erklärten, Berjährnng 
von Verbrechen zeuge 88. 206, 207, 208 und 210 unter gewiffen 

Borausfegungen mit Ausnahme der mit der Todesftrafe verpönten 

Verbrechen wieder ftattgegeben worden. 

6. Hat das neue Strafgefeg mehreren verbredherifchen Hand» 

lungen neue Namen gegeben, 3. B. Verfälſchung der öffentlichen 

Creditspapiere, Religionsftörung, Vorſchubsleiſtung, endlich 

71. den ehemaligen politifhen Verbrechen die Benennung 

ſchwere Polizeiübertretungen beigelegt, dann zwiſchen denſelben 

und den eigentlichen Verbrechen genaue Gränzlinien gezogen. 

Die Anführung der fonftigen zum Theile wichtigen, zum Theile 

geringern Abweichungen des neuen von dem ältern Strafgefeße, wie 

auch der vielen bis zum Schluffe unferer IV. Periode erfchienenen, in 

der 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Fortfegung der Juſtizgeſetze Franz I 

bis zum Jahre 1835, feruer in den 2. Foliobänden der Juſt. Gef. 
Sammlung Ferbinandl. bis zum 17. November 1848 aufgenommenen 

Nachträge, Erläuterungen und Abänderungen zu denfelben kann von 

unferem Werfe aus dem Seite 361 angegebenen Grunde nicht er— 

wartet werden; der geneigte Leſer wolle daher zur feiner Belehrung 

hierüber folgande Handbücher zu Rathe ziehen, die wir demfelben 

als die, unferer Anficht nach, beiten und erfchöpfendften anzugeben 

uns erlauben. 

- 3) Ueber den L Theil: 

Jenulls Sebaft. öfterr. Kriminalrecht 3. vermehrte Auflage 

(Wien 1837). 

Mauchers 3. K. Handbuch des öfterr. Geſebes über Ver⸗ 

brechen (Wien 1844). 

b) Ueber den II. Theil 

Nippel Franz, Handbuch zur Erleichterung bei Anwendung 

des II. Theils des Strafgefees (Linz 1824). 

Borziczky Joh., Handbuch des öfterr. Strafgefeges über 

fchwere Polizeiübertretungen (Prag 1844). 

Im Laufe unferer IV. Periode wurde noch ein drittes Straf- 

geſetzbuch, nämlich jenes für Gefällsübertretungen durch Kaifer 
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Verdinand I. (den Gütigen) mit Patent vom 11. Yuli 1835 ') 
nebft der gleichzeitig erfchienenen Zoll: und Monopolsorduung *) 
zur Kundmachung gebracht, und der Anfang der Wirkſamleit bes- 
felben auf den 1. April 1836 feſtgeſetzt. 

Die Berfchiedenheit der in den von Karl VI, Maria Therefia, 

Joſeph IL. und Franz IL. über die Beitrafung der Verfürzungen 

der indireften Steuern und Staatsmonopole erlaifenen Gefegen 
vorkommenden Vorfchriften, nemlich 

a) in den Seite 243 angerufenen, Monopolsvorjchriften, 

b) in den alten über Salz, Bulver und Satlniter-Erzeugung, 

Handel und Einführungsverbot erlaffenen Beftimmungen, 

e) in dem Trank⸗ und Confumo-Steuerpatente vom 16. Au⸗ 

guft 17759), 

d) in dem Mautpatente vom 17. Juni 17659), ferner 

e) in der fechjten und achten Abtheilung der aus 159 Para⸗ 

graphen bejtcehenden Zollordnung vom 2. Januar 1788°), 

f) in dem Stempelpatente vom 30. Jäner 17889) und dem 

gleichnamigen Patent vom 5. Dftober 18027), 

g) in dem Tabafpatente vom 22. April 1784 9), 

h) in hem Lottopatente vom 21. Oktob. 1787 und Hofdelrete 

vom 11, NRovemb. 1790, dann 21. Mai 1799), endlich 

i) in dem BPoftpatente vom 8. Februar 1772 und DBer- 

ordnung vom 24. Juli 1788 19%) wie auch in den vielen Nachträgen 

zu allen vorftehenden Patenten hatte bereit8 Kaifer Franz I. ver- 

anlaßt, die erforderlichen Vorarbeiten zur Zuftandebringung eines 

einheitlichen Strafgefeges gegen die Beeinträchtigungen der 
indirelten Steuern und der Staatsmonopole einzuleiten. 

1) Strafgeſetz für Gefällsübertretungen, heranegegeben von der 1. E Hof: und 

Staatsdruderei. (Wien 1836.) 

2) Zoll- und Monopolsordnung. Desgleichen. 
3) Geſetzſammlung Maria Therefias Theil VIII. Seite 412. 
4) Ebendort Theil IV. Seite 25. 
5) Joſeph II. Sammlung ber Gefege Theil VIII. Eeite 1—62. 

6) Ebendort Theil VI. Seite 260-801. 
7) Franz I. Geſetzſammlung 2te Fortſetzung, Nr. 577. 
8) Rothe Geſetzſammlung Theil VIIL Seite 410-434. 
9) Ebendort Theil VI. Seite 132, 134 und 140. 

10) Ebendort Theil VII. Seite 91 und 99. 
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Dieſe waren bei ſeinem Hinſcheiden bereits ſo weit gediehen, daß 

es ſeinem Durchlauchtigſten Sohne und Nachfolger Ferdinand J. möglich 

wurde, ſchon wenige Monate nach Antritt ſeiner Regierung das ſo 

eben erwähnte, nach dem Wortlaute des Kundmachungspatentes auf 

„die Grundſätze der Gerechtigkeit geſtützte, mit den allgemeinen 

„Strafgeſetzen übereinſtimmende Strafgefeg für alle Gattungen und 

„Arten von Gefällsübertretungen hinauszugeben, und hiedurch alle 

„in den beftehenden Geſetzen und Vorfchriften über die Zweige ber 
„Belteuerung, von denen dasfelbe handelt, enthaltenen Strafbe- 

„Stimmungen, wie auch das über die Anwendung diefer Strafen 

„eingeführte Verfahren außer Wirkſamkeit zu ſetzen.“ 

Diefes nene Gefällsftrafgefeg zerfällt in zwei Theile, den 

materiellen und formellen. 

Wir geben hier von dem erfteren nachftehenden kurzen Ueber⸗ 

des materi- blicd und behalten uu® vor, folchen von dem zweiten Theile in ber 
ellen The Abtheilung von Gerichten und Verfahren der IV. Veriode zu liefern. 
les des Ge⸗ 

tällsftraf- 

geſetzes. 

Der erſte Theil umfaßt folgende Hauptſtücke: 

I. Hauptſtück. Bon den Gefällsübertretungen und 
deren Zurechnung überhaupt $.1bi8 35 SS. 35. 

I. Hauptſtück. Bon den Strafen der Gefällsübertre- 
tungen überhaupt 8. 36 bi8 85. . „ DR. 

III. Hauptftäd. Von der Strafbemeffung$. 86 bis 123 „ 38 

IV. Hauptſtück. Von der Haftung für die Strafen 
(perfönliche Haftung) $. 124 bis 172 „ 49. 

V. Hauptſtück. Von der Zurechnung einiger Arten ber 

Schuld und Theilnehmung $. 173 

bis 14°... '„ 12. 

VI Hauptſtück. Bon dem Schleichhandel und deffen 
Beitrafung 8. 185 bi 219 . . . „ 3. 

VD. Hauptftäd. Bon dem frevelhaften Schleichhandel 
und deffen Beftrafung 8.2200i8250 „ 31. 

VOL Hauptſtück. Von ben De anandetsgeieiiafen 

$. 251 bis 264. . . „14. 

IX. Hauptſtück. Von der Beftrafung derf GmerenGefäle 
übertretungen überhaupt 8.265bi8276 „ 12. 
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X. Hauptſtück. Bon der Beſtrafung der Unrichtig- 
feiten in der Waarerertlarung 8. 277 

bis 08... 0 +88. 

XL Hauptſtück. Von den Uebertretungen der Vor⸗ 
ſchriften über die Erzeugung, Berei⸗ 

tung, Verwendung und den Umſatz der 

Staatemonopologegenſtaͤnde 8. 309 

bis 2°...» " 

XU. Hauptfild, Bon den Vebertretungen der Borfchrif. 
ten über das für die Verbrauchsabgabe 

fteuerbare Verfahren 8. 323 bis 349 „ 

XID. Hauptflüd. Bondenliebertretungen ber Vorfchriften 

über die Anweifungsgüter und bedingt ' 

ausgefolgten Waaren 8. 350 bis366 „ 

XIV. Hauptſtück. Von den Webertretungen gegen bie 

Maßregeln zur Ueberwachung bes Ver» 

kehrs und Gewerbsbetriebes 8. 267 
bis 95 .... n 

XV. Hauptſtück. Bon den Lebertretungen der Vorſchriften 

über die Verbrauchsabgaben bei Ge⸗ 

legenheit einer amtlichen Bezeichnung 

(Stämplung) 8. 396 bis 407. . . , 
XVI Hanptfläd. Von den Uebertretungen ber Vor⸗ 

ſchriften über die durch den Bapier- 

ftämpel einzubebenden handen 8. 408 

Ä bis 422 °.... on 

XV. Hanptftüd. Von den Uebertretungen ber Borferif 

ten über die Abgaben bei dem Ber: 

fonens und Sachentransport 8. 423 

bis 433583. 

XVMI. Hauptſtück. Von den Uebertretungen der Vorſchrif⸗ 
ten des Lottogefälls $. 438 bie 4511, 

XILX. Hanptflüd. Von ben Uebertretungen gegen bie zur 
Sicherſtellung der Stantegefälle be» 

ftehenden Finrichtungen 8.452 bie 465 „ 

32. 

14. 

27° 

17. 

15. 

14. 

14, 
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XX. Hauptſtück Bon Erlöfhung der Strafe und ber 

Haftung für diefelbe 8.466 bis 498 88. 33. 

Diejes mit wenigen Abänderungen noch in voller Kraft be= 

jtehende Gefällsftrafgefeg ift das Werk einer bewunderungs: 

würdigen Sachkenntniß, Erfahrung und Umficht, welde aus 

der beinahe in jedem Hauptftüde vorkommenden Caſuiſtik klar her⸗ 

vorleuchtet, wobei nur bedauert werden muß, daß auch der größte 

Scarffinn und die umfaffendfte Geſchäftskunde nicht ausreicht, 
gegen die Lift und Gewandtheit gewinnfüchtiger Bevortheiler der 

Staatögefälleeinen nicht zu umgehenden oder zu überfpringenden Damm 

zu errichten, und daß der redliche Gefhäftsmann durch die zur thun⸗ 

lichſten Hintanhaltung von Verfürzungen der indirekten Steuern und 

der Staatsmonopole nöthigen Vorfichtsmaßregeln und Förmlich⸗ 

keiten viel Arbeit, Zeitverfäumniß und oft auch Plackerei fich 
gefallen zu laffen gezwungen wird, um nicht in Gefällsſtrafen zu fallen. 

Außer den bisher in Grundzügen gefchifderten Hauptgeſetzen 

find nebft vielen vereinzelten Beſtimmungen, von denen die wich- 

tigften weiter. unten kurz werben angeführt werden, bis zum Aug- 

bruche der franzöfifchden Februar⸗Revolution des Jahres 1848 

feine fonftigen für das Königreih Böhmen verbindlichen Cardinal- 

normative erfloffen. 

Etzze der Erft nachdem von Frankreich aus ber Freiheitsfhwindel faft 

Revolution ganz Europa ergriffen und mit unglaublicher Schnelligkeit fih auch 

des Jahres ig den meiften Sronländern des öfterreichiihen Kaiſerthums ver» 

breitet hatte, trat für dasfelbe, daher mittelbar auch für unfer Va⸗ 

terland Böhmen, der im nennzehnten Jahrhunderte bisher wichtigfte 

ftaatsrechtliche Wendepunkt dadurch ein, daß derjelbe aus einem, 

in alfen eisleithanifhen Provinzen rein⸗monarchiſch gewefenen, 

in einen conſtitutionellen Staat durch das a. h. Patent vom 15. 

März 1848 7) umgeftaltet worben ift. j 

Conſtituti⸗ Mittelſt dieſes Patentes hat die Huld und Gnade unſeres 

onepatent. vorletzten Kaiſers und Königs Ferdinand I. (des Gütigen) zur 

„Erfüllung der Wünſche ſeiner treuen Völker unter Aufhebung der 

„Cenſur die Preßfreiheit in der Weiſe, wie in allen Staaten, wo 

„Solche bereits beſtand, auch feinem Staate gewährt, und die Ein- 

1) Abgedrudt in der Prov. Geſetzſammlung XXX. Band, Seite 73 und 74. 
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„berufung von Abgeordneten aller Provinzial: Stäude und ber. 
„Sentralcongregationen des lombardiſch⸗venezianiſchen Königrei- 

„bes mit verflärkter Vertretung des Bürgerflandes zum Be- 
„bufe der befchloffenen Conftitution des Vaterlandes“ verfügt. 

Schon zwei Wochen fpäter wurde mitteiſt Patentes vom 28. 

März 1848) die Leiftung der Natnralrobot im Königreiche 
Böhmen vom 31. März 1849 an, gegen für die Berechtigten im 

gefeglichen Wege zu ermittelnde angemefiene Entfhädigung, 

aufgehoben, und ein Monat darnach mit Patent vom. 25. April 

1848 ?) die erfte in die Abfchnitte: | 

I. Allgemeine Beftimmungn 8.1587 ....8. 7 

IL Der Raifer 8. 8 bis 16... . „9 

IL. Die ftaatsbürgerlihen und politiſchen Rechte der 

Staatseinwohner 8. 17 bis 311.... „15 

IV. Die Minifter 8. 32 bi8 33... . : 2 2 20 mn 2 

V. Der Reidhstag 8. 34 bis 4 . . co. y11 

VI Wirkſamkeit des Reichstages 8. 45 vis 53 . ou 9 
VO. Provützialftände 8. 54 bi8 599. . . 22.2006 

zerfalfende, zufommen 88. . . „99 

enthaltende Verfaſſnugsurkunde für die deutfchen Erbländer 

des öfterreihiichen Kaiferftaates, nämlich: die Königreiche Böhmen, 

Galizien, Lodomerien, Illyricn, Dalmatien, das Erzherzogthum 
Defterreich, die Herzogthümer Salzburg, Steiermarf, Schleſien, das 

Markgrafenthum Mähren und gefürftete Graffchaft Tyrol mit Vor- 

arlberg erlaflen, von welcher die wichtigſten Punkte im bündigen 

Auszuge bier folgen, weil diefes Geſetz in die Juſtizgeſetzſammlung 

Kaiſer Berdinands nicht aufgenommen worden ift. 

Dur diefelbe wurde 

a) allen Volksſtämmen die Unverlehbarkeit ihrer Nationali- 

tät und Sprache gewährleiftet (8. 4); 

b) die Erblichfeit der Krone nad dem Grundfage der prag- 
matifhen Sanction vom 19. April 1713 in dem Haufe 

Habsburg-Rothringen ausgefprocden (8. 5); 

1) Ebendaſelbſt Seite 94-96. 
2) Ebendort Seite 125 - 136. 

Inhalts⸗ 

auszug. 
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oc) die Volljährigkeit des Thronfolgers auf die Zurüdlegung 
bes achtjchnten Lebensjahres geſetzt (8. 6); 

d) die Perſon bes Kaifers als geheiligt, und berfelbe für die 

unter Mitfertigung eines verantwortlichen Minifters erfolgende 

Ausübung ber Regierungsgewalt unverantwortlich er⸗ 
klärt. (8. 8.) 

Solle der Kaifer bei Eröffnung des erften Reichetages, und 

jeder Nachfolger beim Kegierungsantritte den Eid auf bie 

Berfaffuugsurfunde leiſten. (8. 9.) 
f) Demfelben gebührt die vollziehende Gewalt allein, und bie 

Ausübung der gefepgebenden im Bereine mit dem Reichs⸗ 
tage. (8. 10.) 
Derfelbe befegt alle Staatsämter, verleiht Orden und 

Adelögrade, hat ben Oberbefehl über die Sand: und See⸗ 

macht, erklärt Krieg, Tchließt Frieden und Berträge mit 

fremden Regierungen. Berträge mit fremden Regierungen 
bedurften jedoch der nachträglichen Genchmigung des 
Reichstages. (8.11 und 12.) 

h) DieRechtspflege geht vom Kaifer aus, und wird in feinem 

Namen ausgeübt. (8. 14.) " 
i) Alljaͤhrlich wird ein Reichſtag, beifen Vertagung oder Auf- 

Löfung gegen Einberufung eines neuen binnen neunzig Tagen 

bem Kaifer freifteht, einberufen, ber Kaiſer hat auf dem- 

felben das Recht zum Borſchlage von Geſetzen, und fteht 
ihm die Sauction aller Geſetze zu. (8. 15 und 16.) 

k) Den Staatsbürgern ift die volle Glaubens⸗, Gewiſſens⸗ 
und perfönlide Freiheit gewährleiftet. (8. 17.) 

J) Die Freiheit der Rede und Preſſe ift nach Auflaſſung ber 

Genfur gefichert, und foll die Beſtrafung der Mifbrände 
durch ein im erften Reichstage zu erlafiendes Geſeß geregelt 
werden. (8. 19.) 

m) Das Briefgeheimniß ift geheiligt. ($. 20.) 

n) Fremde genießen diefe Freiheiten (S. 17 — 20) auch ohne 
Staatsbürgerfchaftserwerbung. ($. 21.) 

0) Das Petitions-, Vereinsbildungs:, Auswanderungs: und 

Befigerwerbungsredht, dann die Gleichheit vor dem Geſetze 

e —R 

u. 8 



fteht allen Etaatsbürgern zu, jedoch bleibt der Gerichtsftand 

für das Militär bis zum Erfcheinen eines befonderen Ge- 
fetes unverändert. (8. 22 — 27.) 

p) Der Richter Tann nur durd ein Erkenntniß der Gerichts- 
behörden entlafien, degradirt, auch gegen feinen Wunſch 
weder transferirt noch penfionirt werden. 

q) Die Minifter follten für alle Handlungen und Anträge in 
ihrer Amtsführung verantwortlich fein, "und diefe Verant- 
wortlichkeit, fo wie die Beſtimmung der antlagenden und 
richtenden Behörden durch ein befonderes Geſet geregelt 
werden. ($ 32 und 33) 

-r) Der im ereine mit dem Saifer bie gefeßgebende Gewalt 

ansübende Reichſstag hatte aus zwei Kammern, nämlich in 
dem, aus den über 24 Jahre alten Prinzen des Taiferlichen 

Haufes, aus von dem Kaifer zu ernennenden lebenslängli- 
hen und aus einhundert fünfzig von den bedeutendften 
Grundbefigern aus ihrer Mitte für die Dauer der Wahlperiode 

gewählten Mitgliedern gebildeten Senate, dann aus ber 
von derihundert drei und achtzig, mit Bedachmahme auf 
bie Volkszahl ber Bezirke und auf die Vertretung aller ftaats- 

bürgerlichen Intereffen gewählten, Mitgliedern gebildeten 

Kammer der Abgeordneten zu beftehen. (8. 34—36.) 
8) Die Wahl der Mitglieder beider Kammern follte für der erften 

Reichstag nach einer proviforifhen Wahlordnung, fpäter 

nad dem im erften Reichstage zur befchließenden definitiven 
Wahlgeſetze erfolgen. (8. 37—38.) 

t) Jede Kammer hatte fih den Präſidenten und die Bunctio- 
näre zu wählen, die Mitglieder ihr Stimmrecht perfönlid) 
und ohne Annahme einer Inftruction von ihren Committenten 
in Öffentlihen Sigungen auszuüben, und durfte Fein Kam⸗ 
mermitglied während des Reichstages ohne Zuftimmung 
feiner Kammer (den Fall der Ergreifnng auf der That aus- 
genommen) gerichtlich verfolgt oder verhaftet werten. (8. 

39 — 42.) 
u) Betreffend die Wirkſamkeit des Neichstages war feftgejtelit, 

daß alle Geſetze die Zuſtimmung beider Kammern und der 
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Sauction des Kaifers bedürfen, daß bei dem erften Reichs⸗ 

tage und nad) jedem neuen Regierungsantritte die Eivil- 
lifte des Kaiſers für feine ganze Negierungsdauer feftzufegen 

- fei, und daß die Bewilligungen zur Heeresergänzung, 
Steuererhebung, Staatsfhulden-Eontrahirung, Staats- 

güter-Beräußerung, ferner die Präliminarien und die jähr- 
lihen Gebahrungsabfhlüffe nur durch ein Geſetz, deſſen 

Vorſchlag zuerft bei der Kammer der Abgeordneten anzubriu- 

gen fein wird, zu erfolgen haben. (8. 43—47.) 

v) Zur Bültigfeit eines Kammerbeſchluſſes war die Anwefen- 

heit im Senate von dreißig und in den Abgeordneten- 

haufe von fechzig Mitgliedern, zur Schlußfaffung über 

Borfchläge zur Ergänzung, Erläuterung oder Abänderung 
ber Verfaffungsurfunde Hingegen in jeder Kammer die Zuftims 

mung von zwei Drittheilen der anwejenden Mitglieder, bei 
andern Geſetzanträgen jedoch bloß die abfolute Stimmenmehr- 

heit erforderlich, und wurde in beiden Kammern bie Regie- 

rung durch die verantwortlihen Minifter oder Regierungs- 

Commifjäre vertreten. (8. 49—52.) 

w) In den einzelnen Ländern follten zwar die Provinzial- 
Stände, infomweit die Verfaffungsurfunde Keine Nenderung ent- 
hält, fortbeftehen, allein e8 waren Borfchläge zu zeitgemä- 

Ber Henderung der ftändifchen Berfafiungen auf dem erften 

Reihstage in Verhandlung zu nehmen, nicht minder zur Wahr: 

nehmung der befonderen Intereſſen der Kreife und Bezirke jeder 

Brovinz durch die Gefeßgebung eigene Municipal - Einrid- 

tungen in ber Art, daß in den Gemeinde-Verfaflungen alle 

Sntereffen der Gemeinde und ihrer Glieder vertreten werben, - 

feftzuftellen. (8. 54—57.) | 

x) In dem ganzen Umfange der Monarchie follte die unter der 

Civilautorität ftehende Nationalgarde nach durch ein Geſetz 

zu regelnden Normen errichtet, und felbe wie aud) die Be— 

amten auf bie Berfaffung beeidet, der Eid der Armee auf 

die Verfajfung aber in den Fahneneid aufgenommen werbei. 

(8. 58 und 59.) 

Wenige Wochen nad) Kundmachung diefer überall mit größter 



Freunde begrüßten proviforifchen Verfaſſung wurbe zur Rege— 

lung der faft in jedem bebeutenderen Orte Böhmens aufgetauchten 

Nationalgarde mit Bräfidialdecret vom 11. Mai 1848 ') ein pros 
viforifhes, aus 47 Baragraphen beftehendes Statut über die Or- 

ganifation bderfelben erlaffen, und auf Grundlage ber über bie Pe⸗ 

tition einer prager Deputation erfolgten allerh. Entſchließung 

vom 8. April L. 9. zur Ermittlung ber Abgeordneten für den näch⸗ 

ften auf den 7. Juni 1848 einberufenen böhm. Landtag der 

Elemente desjelben, bes Verzeichniſſes der Städte und Bika— 

riatöbezirke, welche Abgeordnete, und in welcher Anzahl zu des 

jelben abzufenden hatten, wie auch über .die Art der Wahlvor- 

nahme in den lettern durch Präfidialdecrete vom 18. und 26, 

Mai?) die erforderlihen Anordnungen kundgemacht; auch ſowohl 

zur Hintanhaltung des häufig eingetretenen Mißbrauches ber Preß⸗ 

freiheit, al8 aud zur Beurtheilung und Beftrafung der diepfälligen 

Vergehen in Folge Minift. Schreibens vom 19. Mai eine provi- 

forifche Verordnung, beftchend aus 27 Artikeln, gegen ben Miß⸗ 

brauch der Preffe, dann eine ähnliche 51 88. umfaſſende über das 

Berfahren in Preßſachen durch Prüfidialdecret vom 24. Mai 

1848 9 verlautbart. 

Proviforts 

ſches Na⸗ 

tionalgar⸗ 
deſtatut. 

Zur Vornahme der Wahlen der Deputirten für den erſten Inſtruction 

eonftitutionellen böhm. Landtag wurde eine ausführliche In- 

firuction in 30 88. den ernannten und beeideten Wahlcommif- 

fären mit Präfidialdelret vom 3. Juni 1848 *) übergeben. 

Bereits mit allerh. Manifeſte vom 3. Juni 1848 hatte Se. 

Majeftät feinen Willen dahin ausgeiproden, daß der Reichstag, 

welcher durch Meanifeft vom 6. Juni ®) für einen conftituirenden 

erflärt worden ift, und bloß aus einer Kammer von 383 Mit: 

gliedern beftehen ſollte, fobald als möglih in Wien zufammentre> 

ten folle. 

1) Brov. Gefekfammlung XXX. Band, Seite 152 — 166, 

2) Ebendort Seite 175—183, dann 233—246, 

3) Ebendort Seite 204 — 227. 

4) Ebendort Seite 267-279. 
56) Ehendort Seite 309—311. - 

zur Wahl 

der Abge⸗ 
ordneten. 



Erſter 
Reichstag. 

— 398 — 

Auſ Böhmen entfielen 90 Abgeorduete, zu deren Wahl eigene 

Ordnungen vorgeſchrieben wurden, und zwar jene für Böhmen 

mit Präſidial-Kundmachung vom 9. Juni 1848 1). 

Diefe Wahl ging nah UÜnterbrüdung der zu Prag am 

zweiten Pfingftfeiertage 1848 ausgebrochenen bedauerlichen, jedoch 

inmwenigen Tagen durch das energiſche Einfchreiten der Militärinacht 

bewältigten Unruhen vor fi, und bie gewählten böhmifchen Ab⸗ 
geordneten traten in den conitituirenden Reichstag ein. 

Derfelbe fagte zuerft in der Reſidenzſtadt Wien, nachdem aber 
dort am 6. October aus Anlaß ber ‚gegen ein, ben Auszug von 

Wien nad Ungarn vermweigerndes, Bataillon ergriffenen militä- 

rifhen Zmangsmaßregeln ein mit Blutvergießen befudelter Aufruhr 

ausgebrochen war, wurde berfelbe von Kaiſer Ferdinand J., welcher 

ſchon lange vorher wegen fortwährenden Sturmpetitionen um neue 

Conceffionen, bewogen worden war am 18. März 1848 Wien zu 

verlaffen, und Anfangs October d. J. feine Nefidenz inbeß zu 

Ollmütz genommen hatte, anfgelöft, und hiedurch am 31. Detober 

zum zeitweiligen Anseinandergehen genöthigt. Als nun and 

die Wiener Mevolte, leider erft nach vielem Blutvergießen, unters 

drückt, und die von einer Fraction der Linken des Reichstages, 

dann von einer großen Anzahl republicanifher, aus allen Theilen 

Europas hHerbeigeeilter fich als Volksbegluͤcker gebärdender Berfön- 

lichkeiten, endlich von einer Menge durch idealen Freiheitsſchwindel 

enthufiasmirter Studierenden der Wiener Univerfität hervorgerufene 

gewaltfame Auflehnung gegen die Negierungsgewalt durch die, am 

legten Detobertage erfolgte Einnahme Wiens befiegt worben mar, 

wurde ber in feiner Wirkſamkeit ohnehin durch den Aufruhr beein⸗ 
trächtigte Reichstag mitteljt Patentes vom 10, Novenber 1848?) 

auf den 22. November neuerdings, und zwar nad) Kremfier ein- 

berufen, weil der in der Wefidenzitadt beftandene Belagerungszu- 

ſtand das weitere Tagen des conftituirenden, in ber Berathung des 

neuen Staatsverfaffungsgefetges geitörten Reichstages daſelbſt unzu⸗ 

läffig machte. 

1) Ebendort Seite 291—304. 

2) Siehe Prager officielle Zeitung Nr. 116. 
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Einem Böhmen, nämlich dem Anton Strohbach, Präfidenten 

des erſten Neichstages ſämmtl. Rechte Doctor und gewejenen 

Bürgermeifter in Prag, war die ſchwierige Stellung eines Praͤ⸗ 

fidenten des Neichstages durch die Wahl der Mitglieder bes- 

felben anvertraut, und biefer Poſten von ihm bis zum Ausbruche 

ber Wiener Revolte mit allgemein anerkanuter Parteilofigteit, Um⸗ 

fit und Yeftigfeit begleitet worden. 

Gleichzeitig mit der Wiedereröffnung des Reichstagsſitzungen 

trat ein Wechfel in den Minifterien ein; es wurde nämlich Baron 

Weſſenberg auf fein Anfuchen von dem Poften des Minifterial- 

Präfidenten enthoben, und Fürſt Felir Schwarzenberg nicht nur 

zum DMinifterial-Präfidenten, fondern auch zum Miniſter der aus⸗ 

wärtigen Angelegenheiten und des Haufes, Graf Franz Stadion 
zum Minifter des Innern, Freiherr von Krauß zum Finanz-, 

3.U.D. Bad zum Yuftiz«, Freiherr Eordon zum Krieges, Nitter 
von Brud zum Handels» und Mitter von Thienfelb zum Lan- 

bescultur- und Bergwefens-Minifter am 22. November 1848 ernannt. 

Die erfte Amtshandlung des Neichsrathes war die Wahl fei- 

nes Präfidenten, diefelbe fiel auf ben bisherigen WVicepräfidenten 

J. U. Dr. und Lemberger Advocaten Franz Smolka im zweiten 
Scrutinio mit einem Uebergewidhte von 7 Stimmen gegen Dr. 

Strohbach's Anhänger. 

Die weiteren Situngen des conftituwirenden Reichstages waren 

größtentheil8 der Verificirung der Mandate der Abgeordneten und 

der Berathung der Gefchäftsordnung gerwibmet. 

Diefe Berbandlungen dauerten, ohne daß dieſelben noch bis 

zum vollen Abſchluſſe der Gefchäftsorduung gelommen waren, 

noch fort al8 am 2. December 1848 dadurd der Wechſel in der 

Derfon des Monarchen eintrat, daß Se. Majeftät Kaiſer Ber: 

dinand I, „geleitet von der Weberzeugung, es bedürfe jüngerer 

„Kräfte, um das große Werk der Umftaltung des öfterr. Kaifer- 

„thums in eine conflitutionelle Monarchie einer gebeihlichen Voll⸗ 
„endung zuzuführen,“ mit dem Mlanifefte von chen diefem Dato ') 

zu Gunften feines durchlauchtigſten Neffen, unferes gegenwär: 

1) Prov. Geſ. Sammlung 30. Band, Seite 673 — 675. 
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tigen ritterlichen Kaifers dem Throne von Oeſterreich zeutfagt, 
und deſſen hoher Here Bruder Erzherzog Franz Karl kaiſerl. 
Hoheit gleichfalls zu Gunſten feines fo eben genannten Sohnes 
auf die Nachfolge in die Regierung verzichtet hat; mit welchem 

Staatsacte unfere vierte Legislatursperiode ihr Ende erreicht hat. 

Nach diefer möglichft bündig zufammengedrängten rechtshiſtori⸗ 

fchen Darlegung der ftaatsrechtlichen Geflaltung bes mit dem öfterreicht« 

ſchen Katjerftante vereinigten Königreiches Böhmen bis zum 2. 

December 1848, welche in privatrechtsgeſchichtlicher Beziehung 

unerläßlich gewefen ift, bemerken wir rüdfichtlich der Anwendbar- 

Auwend⸗ keit fremder Geſetze, daß der Zuftand, welcher Seite 246 ange- 

barkeit deutet wurde, mit ber geringen Ausnahme, baf in ben Hofdecre- 
De gen vom 28. Aprit 1791 sab m und 16. Febr. 1792 sub e ') 

bezüglich der Pflichttheilsbemeffung das röm. Hecht zur Richt⸗ 

fhnnr zu nehmen befohlen worden ift, aufrecht verblieben fei, und 

Wichtige fehren zur Regiſtrirung der wichtigften, das Privatrecht in Böh⸗ 

Einzelne men betreffenden Einzeln⸗Geſetze in eben der Weife und Ordnung 
Geſebe. zurüd, wie dieß bei den früheren Perioden geſchehen iſt. 

Beriiglich Betreffend die Geiſtlichkeit hat Kaifer Sofeph IL. 

der Geiſt a) das Placetum regium, d. i. das Erforderniß der Bewil- 
lichteit. ligung der politifchen höhern uud höchſten Behörden zur 

Beröffentlihung von Bullen der Päpſte durch Patent vom 
26. März 17819, mie auch ber von Ordinariaten ausge⸗ 

henden Hirtenbriefe, Belchrungen, Anweifungen und An⸗ 

ordnnngeu durch Hofdecrete vom 1. Febr. 17822) und 3. April 
1784 4) mit alleiniger Ausnahme jener Lrkunden, welche 

von ber päpftliden Poenitentiaria einlaufen, ober wo 
periculum in mora oder diffamatio personarum zu 

befürchten iſt (Hofdecret vom 23. Juli 1782 °) eingeführt, 
nicht minder 

b) die Erzbifhöfe und Bifchdfe mit Hofdelret vom 4. Sep- 

1) Juſtiz⸗Geſ. Sammlung Leopold IL Nr. 141 und 253, 
2) Sammlung der Geſetze Joſeph IL I. Theil Seite 6566. 
8 Ebendo.t II. Theil, Seite 72. 

4) Ebendort IV. Theil, Seite 202. 

5) Ebendort II. Theil, Seite 237. 
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tember 17817) „ermädtigt, in Eheſachen, folange nicht nad 
„göttlihem oder Naturrechte ein Hinderniß obwaltet, in allen 

„übrigen Tanonifchen Hinderniffen gegen eine mäßige Kanz⸗ 

leitax, „ohne eine päpftliche Dispenfation zu erwarten, aus eigenem 
„Rechte zu bispenfiren.“ 

c) die Einflußnahme des römiſchen Stuhles auf bie 

Bertheilung der Seite 342 beſprochenen Gasaa salis mit Hofr 
defrete vom 28. Feber und 28. Juni 1732 aufgehoben, und biefe 

Gelder dem aus bem Vermögen ber durch Hofrefeript vom 12. 
Yänner 17829) onfgehobenen Klöfter, deren Mitglieder cin 

bloß beſchauliches Leben geführt haben, gebildeten Religions- 

fonde zugewenbet. 

d) Wurde durch Hofdefret vom 24. gänner 1785 ®) den 

beftehend gebliebenen Klöftern mit Behebung des im Amortti- 

fationsgefege enthaltenen Berbotes geftattet, ihre Baarſchaften 
in Realitäten, ohne dafür von ihren alten Befigungen einen 

glethen Werthantheil wieder veräußern zu müllen, umwandeln 

zu bürfen. 

e) Unter der Regierung Kaiſers Franz I. und Ferdinand L 

find nad) und nad alle-Klöfter und Orden männlichen und 

weiblihen Gefchlechts, welche ſich mit Unterricht, Kindererzie- 

bung, Krankenpflege beichäftigen, von ben Bermögenserwerbungs- 
einfchräntungen des Amortifationspatentes (Seite 176) entweder 

gänzlich oder größtentheils befreit worben. *) 

f) Mittelft Hofdelrets vom 27. Weber 1784 5) wurde das 

Königreich Böhmen, welches früher nur drei Diöceſen hatte, 

in vier, näͤmlich den prager erzbiſchöflichen, den leitmeritzer, 

königgrätzer und budweiſer Ordinariats-Kirchſprengel ein⸗ 
getheilt, und ſpäter die ao. 1784 noch zum Erzbisthume Re⸗ 

1) Sammlung der Geſetze Joſeph II., J. Theil, Seite 259. 
2) Ebendort II. Theil, Seite 89 und Rothe Geſetzſammlung III. Th. ©. 158. 
3) Ebendort V. Theil, Seite 20 und 21. 

4) Siehe deren Aufzählung bei dem Schlagworte Amortifationsgefek in dem 

Kepertorium der Juſtizgeſetzſammlung I. Theil, Seite 28 und 29 und IL 

Theil, Seite 36 und 37. 
5) Joſephs Geſetzſammlung IV. Theil, Seite 82 und 83. 

26 
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gensburg im Fraißgebiete des egerifchen Bezirkes gehörig ges 
weienen 43 Guratien, dann bie preufiihe Grafſchaft Glag zn 

bem prager Erzbisthume durch Grängberitigungen und diplo⸗ 

matiſche Uebereinkünfte zwifchen Defterreih, Baiern und Preußen 

einbezogen. 

Das Bisthum von Budweis wurde dur Trennung des 
budweiſer, prachiner, Hattauer und taborer Kreifes von dem Spren- 

gel bes prager Erzbisthums gebildet, und bie kaiſerl. Errections- 

urkunde ift mit Bezug auf die päpftliche Bulle vom 12. October 

1785 am 18. Jäner 1789 ausgefertigt worden; 

g) wurde durch Hofdecrei vom 6. September 1816 ') anbe- 

fohlen, daß kein Fatholifch getanftes Kind vor Bollendung des 

achtzehnten Rebensjahres zur akatholiſchen Religion Abertreten 

dürfe. 

h) Endlich ift durch Hofdelret vom 1, December 1788?) ver: 

orbnet worden, die Inteftatverlaffenfhaften der Geiftlichkeit 
nach bem Normale nom Iahre 1772 noch ferner zu behandeln, 

wie auch fowohl von Xeftat- als SIuteftatverlafienfchaften der 

Öeiftlichleit bem Seminarienfonde einen Betrag nad) dem Range 

von 1 bis 12 fl. zu verabfolgen, (Hofdelret vom 15. Mai 1797 °), 

bei welchen Verfügingen es zeuge 8. 763 B. ©, B. bisher ver- 
blieben iſt. 

Die vollftändigften Handbücher über Geſetze in geiftlichen An- 

gelegenheiten Lieferten: Jakſch in feinem geiftlichen Geſetzlexicon, 

Prag 1816 und Nachtrag, Prag 1817; 

Koſtezky Dominik in feinem Eyſtem ber ‚politifchen Geſetze, 

Prag 1816 bis 1825, VI. Band; dann 

Moth und Blaſeks Gejegfammlung Prag 1801 und 1819, 

und Dr Kankas chronologiſches Regiſter über Blaſeks Geſetz⸗ 

ſammlung, Prag 1819. 

Inden bes Rückſichtlich der Juden wurde durch Patent vom 3. Auguft 

—88 17972) ein vollſtändiges, von dem joſephiniſchen Judenpatente 
orniasien 

1) Franz Yuftiz-Gefekfammlung Nr. 1284. 
2) Joſeph Fuftiz-Gefetfamninng Nr. 927. 
8) Franz Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 811 
4) Abgedrudt in der Prov. Geſetzſammlung vom Jahre 1839, 8. 577-594. 
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(Seite 234) nur in wenigen Punkten abweichendes Judenſyſtem 
für Böhmen kundgemacht, und als Folge der durch die früheren - 

Geſetze ansgefprocdhenen Unfähigkeit derjelben zum Beſitze chriſt⸗ 

licher Realitäten mit Hofdelret vom 20. Juli 18271) erffärt, daß 

Iſraeliten als Ererntionsführer einer chriftlichen Realität bei 

deren executiver Feilbietung nicht ale Mitbieter zugelaffen werben 
dürfen, weiters auch durch Hofdefret vom 7. Derember 1835.) 
angeordnet, daß mern ſich ein Jude auf was immer für eine Art, 

ohne vorläufig erlangte ausnahmsweiſe Befähigung zum Be 

fige einer chriſtlichen Realität in den bücherlichen Beſitz bderfelben 

eingeſchlichen hätte, deſſen. Depofleffiouirung durch den Fiscug 

mit Aufrechtbaltung der mittlerweile erworbenen Rechte dritter Per⸗ 

fonen eingeleitet werben folle. 

Eine berartige Ausnahmsbefähigung ergibt ſich aus der über 
alferh. Entſchließung mit Hoffanzleidelrete vom 15. Juni 1841 9 

bekannt gegebenen. Modifilation des 8. 6 des Judenfyſtems von 1797. 

Hiedurch wurde den Sfraeliten geſtattet, einzelne obrigkeit⸗ 
lihe Grundſtücke zum Häuferbane, zum Defonomiebetriebe, wie 
auch zu Erridtung von Fabriken eigenthümlich zu erwerben; auch 
tft Durch das zufolge allh. Entfchliegung vom 30. Suni 1840 er- 
laſſene Hofbelret doto. 2. Septemb. 1841 *) erlaubt worden, einzelne 

Sfraeliten zum Betriebe des Bergbaues auf Steinfohlen und 
damit verwandte Produkte zuzulaffen. 

Zu ben Normatipen über die zu obrigfeitlichen Beftgungen gehö- 

rigen Untertdanen fommt ben, Seite 364 und 365 angeführten, 

Hauptbeftimmungen noch Folgendes beizufügen: 
Es wurde 

3) zwar bie Octava, d. i. die pfandrechtliche Haftung der Octava⸗ 
Oprigleiten mit dem achten Theile des Werthes ihrer Tandtäflihen Einfüh- 

Realitäten für, aus dem Bande ber Unterthänigfeit entftehende, — 

FSorderungen auch in Böhmen durch Patent vom 10. Juli 17898) 

1) Franz I. Juſtiz-Geſetzſammlung Nr. 2294. 
2) Ferdinand. Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 100. 

8) Prov. Gefetsfammlung von 1841, Seite 326 bis 
4) Ferdinand. Juſtiz-Geſetzſammlung Nr. 561. 
5) Joſeph. Geſetz ſammlung Nr. 1030. 

26* 
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eingeführt, jedoch iſt dieſelbe ſchon im dritten Jahre darnach mit 
Hofdekret doto. 16. Feber 1792 9 behoben worden. 

b) Wurden beinahe überall in Böhmen auf Grund der durch 

Hofdekret vom 11. Feber 17909) erfolgten Anempfehlung auf 

gleiche Art, wie es auf einer mähriſchen Herrſchaft geſchehen war, 
zur fruchtbringenden Anlegung von Pupillargeldern der Unterthanen, 

Waiſenkaſſen unter obrigkeitlicher Verwaltung und Haftung 

eingeführt, welche höchſt wohlthätig geweſene Anſtalt ſich bis zum 

Schluſſe unſerer IV. Periode aufrecht erhalten hat. 

Nach Erſcheinung des Finanzpatents vom 20. Feber 1811 

wurde zur Ermittlung der Antheile dee Pupillen an dem als Com⸗ 

munität behandelten "Coneretal-Vermögen der Waifenfaffen, und 

der ſcalamäßigen Sicherftellung des Gefammtbetrags desielben ein 

ausführlicher Unterricht durch Yuftizhofdelret vom 7. November 

1812°) erlaffen, und die auszuarbeiten gewefenen LTiquidationen des 

Activ- und Paffivftandes jeder Waiſenkaſſa der ftaatsbuchhalterifchen 

Revifion unterzogen, nicht minder, da hervorgelommen war, daß 

die Anlegung der zu den Waifenfaffen eingefloffenen Gelder ber 

Bupillen auf den Namen der Concretalwaifentajfa viele Unzukömm⸗ 

lichkeiten veranlaßt hatte, durch Hofdetret vom 14, März; 1812 4) 

anbefohlen, in Hinkunft diefelben auf die Namen der Pupillen 

und nicht auf jenen der Waifenfaffa zu elociren. 

c) In Anfehung der Abftiftungszuläffigleit von Untertha- 
nen ift durch Hofdelret vom 18. April 1785 °) beftimmt worden, 
daß die Verhandlungen über Abftiftungen aus Strafe oder wegen 
Ueberfhuldung zum Politico gehören, und wurde ein eigener Bor- 
gang dabei vorgefchrieben. 

d) Wurden die vor Wirthfchaftsämtern errichteten Rechts- 
urfunden fün öffentliche erklärt. (Hofbetret vom 6. Aprif 1797 ©) 
Schließlich 

1) Leopold Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 253 sub d. 
2) Roths Geſetzſammlung IE. Band, Seite 810 Nr. 11. 
3) Franz Juſtiz-Geſetzſammlung Nr. 1011. 
4) Ebendort Nr. 979. 
5) Joſeph Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 408. 
6) Franz Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 348. 
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e) find mittelft des über Antrag des Minifterrathes in Weber: Unterthäs 

einſtimmung mit dem conftituirenden Reichstage vom Kaiſer Fer⸗ — 
dinand I ſanctionirten Patentes vom 7. September 1848) nach⸗ gaimiß— 
ſtehende wichtige Beftimmungen erlaſſen worden: 

a, Die Aufhebung der Unterthänigkeit und bes ſchutz⸗ 

obrigkeitlihen Verhältniſſes, 
6) die Entlaftung des Grund und Bodens gegen billige Grundent⸗ 

und an ben ehemaligen Grundherrn zu leiftende Entfchädigung laſtung. 
für Arbeitsleiftungen, Natural» und eldabgaben, Holzungs⸗, Weide- 

und andere Serpitutsgerechtfame, 

Y dagegen die Behebung aller aus dem perjönlichen Unters 

thansverbanbe, Schutverhältniffe oder obrigkeitl. Jurisdictionsrechte 

und der Dorfherrichaft entfpringenden Rechte und Bezüge, wie 
auch des Blumenjuche- und Weiderechtes, nicht minder die Brach⸗ 

und Stoppelweide ohne Entgelt — weiters wurde auch verordnet 
6) es fei durd eine aus Abgeordneten aller Provinzen zu 

bildende Sommiffion, ein Gefegentwurf über die unentgeltliche 

Aufhebung der durch Verträge über Theilung des Eigenthums be« 

gründeten mechfelfeitigen Bezüge und Leiftungen, über. den Maßftab 

der billigen Entfchädigung, und über mehrere andere Fragen, aus⸗ 

zuarbeiten, und der Reichsverſammlung vorzulegen, ferner 

3) hätten die Patrimonialbehörden die Gerichtsbarkeit und 

politiihe Amtsverwaltung proniforifch bis zur Einführung lan- 

desfürftliher Behörden auf Koften des Staates fortzuführen und 

D habe der Bier- und Branntweinzwang mit den denjelben 
anhafteırden Berbindlichkeiten ganz wegzufallen. 

Die beiten Zufammenftellungen der Geſetze im Unterthansfadje 

find zu finden in Koſtelezky Dominit Syftem ber politifchen Ges 
fege Böhmens II. Band, 2. verbefjerte Auflage, Prag 1818, in 

Roths, Blaſeks und Kankas vorcitirten Gefeßfammlungen, und 

in dem von Dr. Brauner unter dem Titel „Böhmische Banern- 

zuftände“ in Wien 1847 herausgegebenen Werke. 

In der Montangefepgebung wurden vorzüglid dadurch) Montans 
wefentliche Verbeſſerungen eingeführt, daß . geſetzge⸗ 

bungsver⸗ 

beſſerungen 

1) Ferdinand. Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 1180. 
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a) die DVerleihungszuläffigkeit weit größerer Gruben-Maßen 
als die früheren kuttenberger ſowohl als joachimsthaler Fundgruben 

und Anhangsmaßen geweſen waren, nämlich durch Patent vom 23. 

März 18059 mit einem Abbauraum pr. 12544 DElafter auf 

Bänge, Klüfte und Lager, dann pr. 26088 IMMftr. auf ſchwe⸗ 
bende und donlegige Flötze in die ewige Teufe, enblid pr. 

- 100000 TIRft. auf Seifenwerke ausgeſprochen, fpäter aber 

b) diefe zu nmfangreich befundene Grubenmaßverleihung aufs 

gegeben, und mit Hofdelret vom 24. Suli 1819 *) auf alle Erz- 
logerftätten gleichartig ber Umfang einer Maß mit 12544 

DIR. mit einer Seigerteufe von 100 Klft. daher mit einem Raume 

von 1,254.400 Kubifflaftern feftgefett, nicht minder durch beibe 

Geſetze die Rechte und Verpflichtungen der Berglehensträger genauer 

und gleichartiger als vorher regulirt worden find, — ferner wurden 

ec) mehrere Erläuterungen und Ergänzungen des Grubenmaß- 

patentes vom Jahre 1819 durch Dekrete ber Hoflammer im Münz- 
und Bergweſen vom 2. März und 25. October besfelben Jahres?) 

erlaffen ; “ 
d) mittelft Hoflammerbefrets im Minz- und Bergweſen bdto. 

17. October 1838 %) find das WVergöl, ber Bergtheer und das 
Bergpech für zum Bergregal gehörige bergfrohnpflidhtige Gegen» 

ftände erflärt worden; | 

6) wurde die Muthungsverleifung auf ein aus einem 
Schurf-Bohrloche heransgebracdhtes Bohrmehl mit Dekret eben 

berjelben Hoflammer vom 14. Aprit 1840 °) unterfagt. 

f) Mittelft Dekrets eben diefer Hoffammer dtdo. 7. Auguſt 

1847) ift zur Erzielung eines größeren Auffhwunges des Stein- 

fohlenbergbanes ber allh. Befehl veröffentlicht worden, benfelben 

von Stantswegen in größerer Ausdehnung zu betreiben, und hiezu 

ansfchließende Schurfkreiſe mit einem Radius vom Aufſchlags⸗ 

punkte pr. 1000 Klft. auf 5 Jahre zu ertheilen, auch wurden 

1) Franz I. Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 721. 
2) Ebendort Nr. 1580. 
8) Ferdinand I. Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 179 und Nr. 837. 
4) Ebendort Nr. 299. 

5) Ebendort Nr. 424. 

6) Ebendort Nr. 627. 
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g) zur Sicherfielung .und Begränzung folcher Aerar⸗ 
Schurftreife die Rormative durch Münz⸗ und Bergmwefen-Hofs 
fammerdefret vom 6. März 1843 1) befannt gegeben. 

Eine vollftändige Kenntnig der Berggefege überhaupt und der 

IV. Periode insbejondere dürfte aus des Verfaſſers eigenen Werte 

„Berfud einer ſyſtematiſch geordneten Darftellung des Berg- 

rechts im Königreiche Böhmen“ I Bände, Prag 1833 und 1834, 

nebft Fortfegung 1844 und Abſchluß bis zur Erjcheinung des neuen 

alfigemeinen Berggefepes im Jahre 1855, nicht minder aus 

Franz Schneiders J. U. Dr. und Brofeffors Lehrbuch des 
Bergrechts, Prag 1848, zu erlangen fein. 

Ueber die Sonderrechte und Pflichten bes Militärftandes 
find die Geſetze unferer IV. Periode, beftehend aus der Strafr 

norma vom 3. Juli 1790, aus den Kriegsartifeln, deren jüngite 
Hinausgabe im 2. Theile des Dienfl-Reglements für bie f. f. 
öjterr. Armee vorkömmt, welches mit Armeebefehl vom 1. September 

1807 2) kundgemacht wurde, endlich aus einer großen Anzahl von 

Inſtructionen und vereinzelten Verordnungen, fo häufig und um- 

fangreich, dag wir uns bloß auf die Anführung der wichtigften 

Grundzüge derſelben bejchränfen müſſen. 
Dengemäß führen wir folgende Skizze derjelben Bier an. 

Das ehemals zur Aufftellung und Ergänzung der ftchenden 

Heere übliche Syftem der Werbung unb der Unterbringung von 
abgeftraften Perſonen unter das Militär wurde mit der ſchon 

a0. 1770 begonnenen und durch Batent vom 18. September 17773) 

vollftändig regulirten Sonfeription aufgegeben, und bie Stellung 

bes jährlich nöthigen Erfages der in Abgang gebrachten Mannfchaft 
nach Repartition auf die Länder und auf die in jedem derjelben 

befindliche, männliche, dienfttaugliche Bevölkerung angeordnet, 

Die Dienftpfliht war bis zum zweiten Jahre des 19. Jahr⸗ 
hundertes eine lebenslänglidhe. 

Mit Patent vom 4. Mai 1802*) wurde ber lebensläng- 
— 

1) Ferdinand L Nr. 687. 
2) Gedrudt in der k. k. Staatsdruckerei, Wien 1807 und 1808, II Theile. 

3) Varia Therefias Gefepfammlung, Band Seite 
4) Rropacjels Samımluug der Gejege Franz I. XVI Band, E. 338 et sequ. 

Militär: 
ftandes 

Sonder⸗ 

rechte und 

Pflichten. 
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liche Militärdienft anfgehoben, und jener auf SKapitulations- 

zeit, bei der Infanterie auf 10, bei der Kavallerie anf 12, und 

bei der Arsilllerie auf 14 Jahre eingeführt; — 

durch Hofkanzleidekret vom 7. Auguft 1827’) wurder nene 

Rekrutirungsvorſchriften erlaffen, in welchen auch die Befreiung 

vom Diilitärdienfte mittelfi Stellung eines tauglichen Vertreters 

und Erlag eines Depofitums für denfelben pr. 120 fl. (art. VII) 

zuläflig erflärt wird. 
Mit Hofkanzleidefret vom 15. Feber 1845*) wurbe nad) allh. 

Beſtimmung eine weit Türzere, nämlich achtjährige Kapitulation 

für alle Zruppengattungen feftgefett. 

Schon durd) Batentalverordnung vom Sahre 1761 war auf 

das Verbrechen der Defertion nebſt Disciplinar- auch die Ber- 

mögens-Eonfiscationsftrafe geſetzt worden ; die leßtere blieb bis zum 

21. Feber 1842 aufrecht, wo felbe durch Yuftizhofpelret vom näml. 

Dato ?) aufgehoben worden ift. Dagegen verblieb die mit Hofs 
befret 1788*) erlafjene Verfügung, daß ein Rekrutirungsflücht⸗ 

ling des Rechtes, ein Haus oder eine Wirthſchaft zu befigen, 

verluftig werde, bis zum Schluffe unferer IV. Periode ebenfo 

wie die zur Verhinderung von Defertionen am 15. Mär; 1784 °) 

erlaffene Verordnung, daß einem Militär-Individuo vom Feldwebel 

abwärts ohne Bewilligung feines Aegiments-Commando fein 
Vermögen nicht erfolgt, eben fo auch die ihm eigenthümlich ge= 

hörigen Wirthſchaft und Grnndftüde nit veräußert werden 

jollen, bisher aufrecht erhalten. 

Uebrigens wird bezüglich der Anwendung der materiellen Straf⸗ 
gefetze auf die Mitglieder des Militärſtandes bemerkt, daß es bei 

der Wirffamteit der Therefiana (Seite 349), Infoweit nicht in 
den fpäteren Kriegsartikeln und Dienft-Weglements abweichende 

Beitimmungen vorkommen, bis über den Abſchluß unferer IV. Pe⸗ 
riode hinaus verblieben fei, da die Strafgejege Joſeph I. und 

Stanz I. bei dem Militär nicht kundgemacht worden find. 

1) Brov. Geſetzſammlung IX. Band, Seite 898 bis 410. 

2) Ebendort XXVII. Band, Seite 89. 

3) Ebendort XXIV. Band, ©. 181 bie 187 und Juſtiz⸗ Geſetzſammlung Nr. 599. 

4) Joſeph vollſt. Geſetzſammlung VIII. Band, Seite 475. 

5) Ebeudort IV. Band, Seite 149. 
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Bezüglich der Ausländer und fremden Unterthauen wurde Normativ 

a) durch Hofdefret vom 15 Feber 1784 1) angeordnet, „daß 

„bdiefelben durch einen zehnjährigen Aufenthalt in den öfterr. 

„Staaten Inländer werden, und bei Anfuchen um das Buͤrgerrecht 

„des Entlafles auswärtiger Geburt nicht bedürfen,” 

b) mit Hofdefrete vom 24. September 1785°) ift fremden 

Manufakturiſten und Künftlern bei Anfiedlung in ein öfter. 

Erbland die lebenslängliche Freizügigkeit zugeftanden worden, 
ce) bie türkiſchen Untertanen mußten gemäß Hofdekrets 

vom 16. Sänner 1786?) die Aufnahme in die öfterr. Stantsbür- 

gerfchaft bei dem betreffenden Landrechte anfuchen, welches. darüber 

einverftändfich mit ber Landesftelle die Grledigung zu erlaffen hatte; 

d) eingewanderten Ausländern, welche als Heiratswerber 
oft nicht in der Lage find, fi zum Behufe der Eigenberechtiguug 
den Zauffchein zu verfchaffen, wurde mit Hofdelret vom 15. März 

1796 *) geftattet, auf anderem Wege ihr Alter zu ermeifen, ober 

bei noch: obwaltender Minderjährigkeit bei einer hierländigen Ge⸗ 

richtsbehörde wegen Beſtellung eines Vormundes und durch diejen 

einzuleitender Erwirkung der gerichtlichen Bewilligung zur Verehe⸗ 

lichung das Anſuchen zu ftellen; 

e) follten Verträge, durch welche Ausländer landtäfliche 

Realitäten ohne vorläufige Erwerbung des Incolats an ſich ges 

bracht haben, weder quoad possessionem zur landtäfliden Inta⸗ 
bulation bewilligt werden, Hofdelret vom 18. März 1808. ®) 

f) Mit Hofdefret vom 5. Juli 18119 ift für Aus: und 

SInländer ein ausführliches Habilitirungs-Normale zur Erwerbung 
der Befigfähigfeit von landtäflihen und bürgerlichen Realitäten 

erlaffen worden, | 
g) dur Hofdefret vom 1. December 1823 wurde den Unter 

behörden unterfagt, Ausländer ohne Bewilligung der Hofftelle 

anzuftellen, und erhielten 

1) Joſeph vollftändige Geſetzſammlung, IV. Theil, Geite 78. 
2) Ebendort V. Theil, Seite 289. 
8) Ebendort VI. Theil, Seite 21. 

4) Kranz Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 283. 
5) Ebendort Nr. 837. - 
6) Gleichfalls Nr. 950, 

über Auss 

länder. 
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h) dieſelben zeuge Hofdekrets vom 15. April 1828) nur 

durch wirkliche und nicht durch blos proviſoriſche Staatsdienſte 

die Staatsbürgerſchaft; 

i) Ausländerinen erwarben nach Hofdekret vom 23. Feber 

1833?) durch Verehelichung mit einem Inlaͤnder die öſterr. 

Staatsbürgerſchaft, dagegen verloren gemäß Hofdekrets vom 10. 

Juni 1835?) Inländerinen dieſelbe durch Verheirathung an einen 
Ausländer. | 

k) Im verbotenen Spielen betretene Ausländer follen nad) 

Weiſung des Hofdelrets von 14. Detober 1840 4) aus ben ü. £ 

Staaten abgeſchafft werben, endlich ift 

I) ben zur Sekte der Deutfchlatholilen gehörigen Aus- 

ländern der Eintritt in die kaiſerl. Staaten durch Hofdekret vom 

26. Yäner 1846°) verboten worden. 

Radfichtlih der Normative, welche die Beamten betreffen, 

wird bemerkt, daß über deren Anftellung und Entlaffung bie viel- 

fältigen Verordnungen nach dem Leitfaden ber Nepertorien zu ben 

Zuftizggefegfammlungen unter dem Schlagworte Beamte auf 26 

Seiten auszugsweife vorfommen. 

Bon den verfchiedenartigen auf die Privatrechte einen materiellen 

Einfluß ausübenden Ginzelngefegen der IV. Periode verdienen 

folgende als die bemerfenswertheften in chronologifcher Ordnung in 

bündigen Auszügen angeführt zu werden: 

1. Durd Patent vom 24. Detober 1782 ®) wurde der Weg 

der Bejchwerdeführung gegen gefällsämtlihe Nozionen mitteljt, 

gegeu den Fiscus einzubringender, Aufforderungsflagen vorg e⸗ 

zeichnet; 

2. Mittelft Hofdelret3 vom 10. März 1783”) wurbe bie 

Berfaflung der Fiskalämter feftgeftellt und eine ausführliche, 

1) Franz Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 2838. 
2) Ebenſo Nr. 2596. 
3) Ferdinand Juftiz-Gefegfammlung Nr. 31. 

4) Ebendort Nr. 469. 

5) Ebenfalls dito. Ar. 928, 
6) Joſeph. Juſtiz-Geſetzſanmlung Nr. 96. 

7) Ebendort Seite 205-- 223, 
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ans 58 88. beitehende und am Schluffe einen Separatartitel für 
Böhmen enthaltende Iuftruetion für biefelben erlaffen. 

Diefer Separatartitel wies dem böhmischen Fiscalamte, 

nebft den übrigen Obliegenhetten, die Obſorge über bie Güter 

der Freifaffen, die Grund: und Iurisbictiousbüäcerführung 

über biefelben, und die Perfonal-Gerichtsbarkeit ſowohl in Streit» 

als adelihen Richteramtsſachen Aber dieſe Untertbanengattung zu; 

welche fpäter auf das Landrecht übertragen worden ift. 

3. Hat das Hofdekret vom, 2. Iuni 1784 9 den Obrigkeiten 
zwat freigelaffen, die Rechnungen ihrer Beamten zu bemängeln, 

und nach der fogenannten Formankiſchen Pragmatil die Ned 

nungserledigungen (Heftzeiteln) hinauszugeben; jedoch follten diefe 
nur dann die Wirkung eines rechtskräftigen Urtheild erlangen, 
wenn bie Obrigleiten nicht binnen ſechs Monaten von den Be: 

amten zur Erweiſung der Erfag- ober Mängelspoften aufgefordert 

worben find. (Refolution vom 11. September 1784 aub 20.) °) 
4 Sind mit Patent vom 29. Jäner 17872) alle bisher bes 

ftandenen Wuchergeſetze zwar aufgehoben worden, jedoch nur 

dergeftalt, daß der Richter auch bei höher bedungenen Zinfen blos 

die gefeglichen zuzufprehen habe. Diefe Verfügung blieb jedoch 

nur bis zur Erfcheinung des neuen noch immer aufrecht beftehenden 

Wucherpatentes von 2. Dezbr. 1803*) in Wirkfamteit. 
5. Zur Regelung der Rechtsverhältniffe aus Wohnungsmieth⸗ 

Berträgen ift für Prag ein eigenes Auszichpatent am 9. März 
1808 5) erlaffen worden. 

6. Zur Aufmunterung bes Gewerbsgeiftes, zu Entdedungen, 

Erfindungen und Berbeiferungen im Gebiete der Induftrie wurde 

durch Patente vom 10. Feber 1810 und vom 8. December 1820 ®) 

die Verleihung ausfchließender Privilegien eingeführt. 

7. Wurden dur Hofdecret vom 15. Mär; 1833 7) die Ver- 

1) Joſeph ZYuftiz-Gefekfammlung Nr. 140. 
2) Ehendort Nr. 335. 

8) Joſeph Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 625. 
4) Franz Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr 640. 
5) Ebendort Nr. 640. 

6, Ebendort Nr. 902 und 1722. 

7) Ebendort Nr. 2603. 
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träge anf Weberlaffung des Nutzgenuſſes von KRealitätenantheilen 

bis zum Abſterben gewiffer Perfonen (auf eine, gewifle Anzahl 
von 2eibern) für wirkungslos erklärt. 

8 Mittelft Patentes vom 5. Nonember 1837 N, iſt zur Re⸗ 

gelung des Poſtweſens ein Poſtgeſetz in 3688. und bald darauf 

ausführliche Ordnungen für die Fahrpoſt am 12. Juni und für 

die Briefpoſt am 6. November 1838 2) erlaffen worden. 
9. In Folge allh. Entjchliegung vom 29. December 1837 find 

mit Hoflanzleibefret vom 30. Inni 1888?) die Beſtimmungen 
über das Coucteſſions⸗Syſtem zur Herftellung von Eifenbahnen, 

worin auch das Normale für bie Erpropriation der benöthigenden 

Grundſtücke vorfimmt, dann durch Hoffanzleidefret vom 8. Rovem- 
‚ber 1842 9) für Staatsbahnen und vom 18. Feber 1847 °) für 

Brivatbahnen, die Grundfäge über die Eutſchädigung der 

Eigenthümer erproprüirter Grundſtücke hinausgegeben worden. 

10. Der bereits durch den Artikel 18 der Alte des dentſchen 

Bundes befchloffene wechfelfeitige Schug ber Rechte der Schrift- 

fteller, Herausgeber und Berleger gegen den Nachdruck von 
Öegenftänden des Buch⸗ und Kunfthandels wurde durch den mit 

Hoffanzleidefrete vom 16. November 1832 %) und den weiteren ddto. 
„26. November 1840 7) tundgemachten Bundesverfamminngs-Beichluß 

auf 10 bis 20 Jahre, fpäter durch Verlautberung vom 25. Yuli 

1845 ®) nicht nur auf Lebenszeit des Schriftjtellere, fondern aud) 

auf 30 Jahre nach beffen Tode becretirt, ferner für alle Provinzen 

des Öfterreichifchen Kaiferftantes dieſer Schug auf gleihe Art und 

Dauer nebftden noch mit dem Vorbehalte des Ueberſetzungs⸗ 

rechtes auf Ein Jahr durch Patent vom 19. October 1846) 

normitt. 

1) Ferdinand. Iuftiz-Gefetfammlung Nr. 240. 
2) Ebendort Nr. 280 und 302, 

8) Daſelbſt Nr. 282, 
4) Ehendafelbft Nr. 654. 

5) Ebendort Nr. 1036. 
6) Ehendort Nr. 2580. 

7) · Ebendort Nr. 483. 

8) Gleichfalls Nr. 897. 
9) Ebendaſelbſt Nr. 992. 
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11. Gemäß Hoffanzleidetrets vom 4. Jäner 1842”) wurde 
erklärt, daß die verfänflichen Gewerbe nicht Gegenftand des 

Grundbuches find, ſondern darüber bloß Bormerkungsprotofolle 

bei den politifchen Behörden geführt werden, daher auf diefelben 

weder Intabulation noch Pränotation ftattfinden könne. Endlich 

12. wurde mit Hofkanzleidekrkt vom 30. Zäner 1843 °) zur 

Berhinderung von Beeinträchtigungen ber oberftlchensherr- 

lichen Rechte verordnet, daß über bie böhm. Lehen vom Oberft- 

hoflehenrichteramte und Hinfichtlich der dentſchen von dem egerer 

Burggrafenamte unter Interventrung ber Tehensinterefjenten ver⸗ 
läßliche Inventarien zu Stande zu bringen und aus diefen Le 

hensbefchreibungen ein vollfländiger Lehen⸗Kataſter zu verfaffen 
fei, nebftdem wurde den Beamten ernſtlich unterſagk, ohne lehens⸗ 

herrlichen Conſens feine Lehens-Altenation den Grunbbüchern ein- 
zuperbleiben. 

13. Durch Hofdelrete vom 9. September 1839 und 28. April 

1842) wurden die vorläufig auf 3 Jahre gefchloffenen interna: 
tionalen Webereinfünfte zwilchen Defterreih, Baiern und Pren- 

Sen wegen Hintanhaltung und Beftrafung der Forſt⸗, Jagd», Fiſch⸗ 

und Feldfrevel an ben gegenfeitigen Landesgränzen zur Veroffent⸗ 

lichung gebracht. 

Als Fortfetzung der auf Seite 243 bis 245 angeführten Wichtige 

ſtatiſtiſchen Notizen erlauben wir uns folgende im Laufe der Legislatur⸗ 
‚IV. Periode eingetretene wichtige Emergentien der Legislatur Fuergen 
Überhaupt aufzuführen. 

Dbgleih Schon Marla Therefin die, fowohl für ben Unter⸗ 

than drüdenden, als auch für die Landescultur fehr wenig för- 

derlihen Robotsleiftungen duch das Wobotpatent vom 18. 

Auguft 1775%) nicht nur zu reguliren bemüht war, fondern äuch 
auf die Erzielung der Ablöfung der Naturalleiftungen durch 

Einverftändniß zwiſchen den Obrigkeiten und Unterthanen hinge⸗ 

1) Serbinand I. Nr. 542. 
2) Ebendort Nr. 679. 

8) Ebendort Nr. 376 und 611. 
4) Geſetzſammlung Maria Therefias VII. Band, Seite 265, aud Rothe Ge⸗ 

ſetzſammlung VII. Theil, Seite 175—202. 
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arbeitet hatte; ſo hat doch erſt unter der Regierung Joſeph II. die 
ſogenannte Robotabolition, d. i. die Umwandlung der Natural⸗, 

Hand⸗ und Zugarbeit in eine Aequivalentleiſtung in Geld und 
Körnern dadurch einen beſſern Eingang und Aufſchwung geuommen, 
daß dieſelbe auf dem meiſten Staats⸗ und Fondsgütern, wie auch 

auf den Beſitzungen von 13 königlichen Städten Böhmens durch 

die Kameral⸗Adminiſtratoren Schmiedt und Erben ins Werk geſetzt, 

und bei den übrigen Städten durch der Hofrath von Raab ein- 
verftändfich mit den Vorgeſetzten diefer Städte gleichfalls in Gang 

‚gebrahht worben ift. (Hofbelrete vom 19. Juni 1782 und 10. 

Feber 1783. %) 

Bald nad thunlichfter Ausbreitung des Mobet-Abolitions- 
Syſtems ſchritt Wall. Kaifer Joſeph IL zur vollſtändigen Re: 

orgamifirung ber Grundfleuerverfaffung durch Einleitung der 
Steuer-Regulirung auf Grundlage einer gleichartigen Befteuerung 

aller ertragsfühigen ſowohl Dominical- als Ruſtical⸗ Grundftüde 

nad) Flähenmaß und Ertrag. 

Mit Patent vom 20. April 1785) wurde die Ausmeſſung 
und Ertragsfhägung aller Grundftüde angeorbnet, und zu beren 
Erzielung eine aus 43 88. beftehende Inſtruction erlaſſen. 

Nachdem diefe Vorarbeiten beendigt worden waren, tft das 

Steuer: und UÜrbarial- Patent vom 10. Feber 1789 ?), beftehend 

aus 2 Abtheilungen, in deren erfter von ben Grunbfteuern, in ber 

zweiten von ben herrfchaftlichen Urbarial-Forberungen gehandelt wird, 

erſchienen. 

Nah Inhalt desfelben ſollten von dem erhobenen Grund⸗ 

ertrage pr. 100 fl. zur Steuer 12fl. 133/, kr. und zur Berichtigung 

ber Urbarialleiſtungen, ſtatt in natura im Gelde 17 fl. 46%, Ir 
beftimmt fein, und dem Eontribuenten 70 fl. als reines Erträgniß 

feiner Grundftüce verbleiben. 

Auch zur Regulirung der neuen Hänferfiener wurben Vor⸗ 
einfeitungen getroffen, und hiezu die Grundfäge durch Patent vom 

— 

1) Joſeph U. vollſtändige Geſetzſammlung II. Theil, Seite 200 und III. Th., 
Seite 58. 

2%) Ebendort V. Theil, Seite 111—113. 

3) Ebendort IX. Theil, Seite 97-109. 
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1. September 17881) mit dem Beifügen aufgeftelit, dag die auf 

die Erträgniffe von Häufern zu entrichtende Stenerquote erft nach 

Durdführung der Erträgnigermittlung werbe bemeſſen werden 

fönnen. 

Die beiden fo eben beſprochenen Steuer-Syftemalpatente Steuerva- 

kamen jedoch nicht zur praktiſchen Geltung; benn gleich nah Ein 
teutaufhe⸗ 

bung durch 
tritte des Kaiſers Leopold II. auf den Thron feines durchlauchtigften Leopold IT. 

am 20. Feber 1790 entſchlafenen Bruders Joſeph IL. wurden 

durch Patent vom 9. Mai 17909 alle die neue Steuer⸗ und 
Urbarial-Regulirung betreffenden Anordnungen aufgehoben, und 

beftimmt, daß vom 1. Mai 1790 in Anfehung ber fandesfürftlihen 
Steuern und deren Erhebungsart, dann der Präftirung ber Ur- 

barial-Schuldigkeiten alles auf den’ vorigen Fuß wieder herzu- 
ftellen ſei. 

Durd) Patent vom 30. Iuni 17923) wurde von Sr. Ma- Steuerein⸗ 
jeftät Raifer Franz, aus Rückſicht der fehweren VBebürdung der Or, richtungen 

dinar-Contribuenten durch die nah, — zum Theil fingirten, — 

Anfäffigkeiten eingehobenen Steuern, bei dem Umſtande, daß bie 

böhmifchen Stände felbft die Unbilligkeit der Steuerfreiheit ihrer 

Grundſtücke anerfannt hatten, und daß durch die Steuer⸗Regulirungs⸗ 

Bermeilung eine bisher unverfteuerte Anzahl von mehr als zwei 

Millionen Jochen ermittelt worden war, verfügt: es folle Grund 
und Boden, ohne zwifchen obrigfeitlichen und unterthänigen Grund⸗ 

ftüden einen Unterfchied zu machen, beiteuert werben, und fofort 

vom 1. November 1792 mit Hinweglaffung der unbeftimmten Be⸗ 

nennung von Anfäffigkeiten die Örundfteuererhebung nah Aus⸗ 

maß der erhobenen Erträgniß und nad dem Schlüffel des 
Sabres 1789 eintreten. 

Später wurde jedoch durch Verordnung vom 6. Detob. 1794), 

weil die böhmischen Stände fchon früher ihre Zins- und Robot⸗ 

nugungen mit 29 Percent dem Ertraordinario unterzogen haben, 

beftimmt, daß auf jeden von ihren Gründen in den Individnal⸗ 

1) Sofeph II. volft. Geſetzſammlung VIII. Theil, Seite 659 — 671. 
2) Teopold UI. Geſetzſammlung, I Band, Seite 209. 
3) Franz Geſetzſammlung von Kropacjel, I. Band, Seite 297—308. 
4) Ebendort IV. Band, Seite 568. 

Franz IL 
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Faſſions Auszugsbögen ausgemwiejenen Stenergulden nur 40 ?/, fr 

zu entrichten fein werden. 

Die derartige Beftenerung von Grund und Boden nad der 

Sofephinifhen Aufnahme, Beſchreibung und Schägung der Grund⸗ 

- Parzellen verblieb ven Grundfägen nach während dem übrigen Theile 

unferer IV. Beriode aufrecht. Es wurden nad den Anforderungen 

bes Staatsbebarfes die Erhöhungen der Grundfteuer nach dem 

Maßſtabe des Joſephiniſchen Steuerguldens ausgefchrieben,; und 

bei Abänderung der Gelbwährung durch das Finanzpatent vont 

Zahre 1311 und deffen Nachträgen die Einzahlung zuerft in W. 

Währung, und dann in Conv. Münze verordnet. 

Mit Patent vom 25. September 1815.) tft die Einführung 

eines neuen Grundfteuerfyftems in Erwägung der Mifverhäftniffe, 

welche bei der Umlegung der Grundftener nad) dem bisherigen 

Mafftabe beftanden haben, in der Art erfolgt, daß 

1. der Grundſteuer die Nutzungen von Grund und Bo⸗ 
den, wie auch jene von Gebäuden unterliegen ; 

2. ſolche nah dem reinen Ertrage bemeifen und 
3. die Ausmittlung des Reinertrages im Wege der ökono⸗ 

mifhen Vermeſſung, Mappirung und Schägung, erftere beide 

durch praftifche Feldmeſſer, letztere durch praftifche Oekonomen als 

Commiſſäre vorgenommen werden ſolle. 

Dieſe Kataſtral⸗Vermeſſungs⸗ und Schätzungsoperationen waren 

in Böhmen bei Ausgang unferer IV. Periode nor) nicht fo weit beendigt, 

daß die Ausschreibung der Grund- und Hauszinsſteuer nach den⸗ 

ſelben hätte veranlaßt werden könnte: 

Nene Durch die Kriege, welche nad) der erften franzoſiſchen Revo⸗ 

—— lution über Oeſterreich hereinbrachen und mit kurzen Unterbre⸗ 

—** chungen faſt 25 Jahre dauerten, wurde ſowohl die Erhöhung der 
Grund⸗ Grundſteuer als die Ausſchreibung mannigfacher anderer eine un⸗ 

feuer. abweisliche Nothwendigkeit. 
Dieſe waren die Klaſſen⸗, Perſonal⸗, Einkommens⸗, Er⸗ 

werbs⸗, Vermögens⸗ und Verzehrungsſteuer, die Gold- und 
Silber- -Pungirung; Repunzirung fpäter die Einlieferung der Ge— 

-» 1) Abgedrudt: in der durch Wilhelm Gontta herausgegebenen Fortſetzung der 
Kropatichelifchen Geſetzſammlung XIV. Band, Seite 188 bis 1986. 
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räthihaften aus diefen edlen Metallen gegen Entfchädigung in 

Papiergeld nach dem Gewichte ohne Berüdfichtigung der Façon, 

endlich. der Stempeferhöhung auf Urkunden, Eingaben, Handele- . 

bücher, Spielkarten, Kalender, dann auf ausmärtige Zeitungen und 

Intelligenzblätter. 

Eine .ausführlichere Aufzahlung und Beleuchtung dieſer Auf- 

lagen würde den Zwed und die Gränzen unferes "Werkes weit 

überfchreiten, daher beſchränken wir ung, dem geneigten Leſer an⸗ 

zudeuten, daß die erſchöpfendſte Kenntniß von den in unſerer 

IV. Periode ausgeſchriebenen, theilweiſe auch wieder, abgekommenen 

vielfältigen. direkten Steuern aus dem, von Dr. und Profeſſor 

Johann Morig Chlupp herausgegebenen, ſyſtematiſchen Handbuche 
der direkten Steuern im Kaiſerthum Oeſterreich, III. Auflage, Prag 

1862, erlangt werden könne. 

Schließlich darf nicht unerwähnt gelaſſen werden, es habe Einftellung 

laut der Srläffe "des Finanzminifteriums vom :21. und 22. Mai en an 
1848 !) der durch die NRevolutions-Creigniffe hervorgerufene An- wechelung 

drang bei den- Verwechslungskaſſen der öfterreichifchen Matios bei der Na= 
nalbank die Nothwendigkeit herbeigeführt, diefe Anftalt zu ermädy: tonalbant. 
tigen,. eine zeitweilige Beichränfung in der Umwechslung der 
Banknoten eintreten zu lajfen und dabei über die Zahlungsver- 
pfltchtung im Allgemeinen. jeftzuftellen,.. daß Sedermann gehalten 

ſein folle, die Noten der priv. öfterr. Nationalbank in allen 

Zahlungen nach ihrem vollen. Nennwerthe anzunehmen, mit der 
einzigen Ausnahme, wenn die Zahlung in Gold oder in einer 
beftimmten ansländifchen Silbermünze gebührte, in welchem 

" Falle e8 der Wahl des Schuldners überlaſſen worden ift, entweder 

in diefer Münzforte ober nach deren Werthe zur Berfallszeit bie 
Zahlung zu leiften. 

Dem vorftehend gelieferten Ueberblicke der materiellen Privat BWirkunge- 

gefeßgebung Böhmens in unferer IV. Periode haben wir noch beis freie des 

zufügen, daß durch Juſtiz. Minift. Erlaß vom 21. Auguſt 1848 ®) anne 

der Wirfungsfreis des Juſtiz-Miniſteriums ‚propiforifih dahin 

1) Fe dinand Yuftiz-Gefekfammlung Mr. 1152 und 11583. 

2) Ferdinand Yuftiz-Gefegfammlung Nr. 1176. 

" 27 
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feftgeftellt: wurde, dasfelbe habe. die adminiftrative Leitung des 

ganzen Juſtizweſens zugewiefen, dagegen die bisherige oberſte 

Suftizftelle künftig nur als oberfte Gerichtsbehörde das Amt zu 

handeln und die Benennung „Oberſter Gerichtshof” zu führen. 

Mit demfalben Dekrete wurde auch die bisher beftandene Hof⸗ 

commiffion in Juſtizgeſetzſachen aufgelöft. 

Berichte und Verfahren Der IV. Periode. 
Die Gerihtsverfaffung Böhmens erhielt ſchon im. 4. Jahre 

nad) dem Beginn unferer IV. Periode burch bie energiiche Thatkraft 

Kaiſer Joſeph II. die weſentliche Umſtaltung, daß mil der von 

Hochſelbem für diefes Kronland theilmeife bereits durch Hofdelret 

vom 14. April 1781 9, vollftändig aber erit am 11. Feber 1784 9) 

erlaffenen Iurisdictionsnorm von den in der III. Periode be⸗ 

ſprochenen Gattungen und Arten ‚der Gerichte erfter Inftanz nur 

I. zwei allgemeine, nämlid) : 
a) das Fönigliche Landrecht und 
b) das Wechſel⸗ und Merkantilgericht, daun 

N. fünferlei beſondere Gerichte: 

a) die regulirten Magiſtrate, 
b) die Ortsgerichte, 

ec) die deutſche Lehensſchrane, 

d) die Berggerichte und 
e) die Militärgerichte aufrecht verblieben. ſind. 

III. Ueberdies behielten verſchiedene vormalige pollſtändige 

Gerichte nach Einbüßung der Perſonal- die bisher ausgeübte Real⸗ 

gerichtsbarkeit über die auf ihrem Zerritorio. befindlichen unbe⸗ 

weglichen Objecte, eben fo aud) bie durch ſelbe begründeten Bezüge, 

Toren und Zaudemien x. 

Nach. diefer Einleitung fchreiten wir zur Darftellung ber Ver» 

faffung, Competenz und Verfahren bei jedem diefer dreferlei Gat- 

tungen von Gerichten vor, wie folgt: 

ad I. a, 

Das kaiſerl. Tönigliche böhmifche Landrecht wurde durch 

1) Zofeph vollſtändige Geſetzſammlung IE. Theil, Seite 122—126. 
2) Joſeph Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 237. 
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das einleitende Jiſtizhofdekret 8. 5 und durch bie. Jurisdictions⸗ 

norm (8. 24) als Perfonalgerichtsbehörde a) für den’ Präfaten-, 

Herren- und Nitterftand, b) für die böhmifchen Stände, c) für die 

Iandesfürftlihen Ortfchaften, d) für die unter keiner Grundobrigkeit 

ftehenden Orte, e) für Adelsperfönen, f) für in corpore belangte 

Stifte," Kföfter, Kapitel und andere unter einem ordentlichen Obern 

ftehende Gemeinden, g) für die Bafallen der- böhm. und durch Hof- 

defret von .10. Auguft 1835 ?) der deutfchen Lehen, h) für unade« 
liche, auf ihrem ftändifchen Gute, wo ihnen die Gerichtsbarkeit zu⸗ 

Das kaiſ. 
fon. Lands 

recht und 

deſſen Com⸗ 
petenz. 

ſteht, wohnende Beſitzer, i) für die Unterthanen der otfomanjfchen - 

Pforte, erflärt. 

Demſelben wurde auch die Gerichtsbarkeit zugewieſen: k) be- 

züglich eines zum Militärlörper gehörigen Landmanns, welcher eine 

ftändifche Realität oder ein Fideicommiß in Böhmen befitt, in Be⸗ 
treff alfer Eivilftreitigfeiten, worin nidyt auf die Gage desfelben Ans 

fpruch geftellt wird durch Hofbelret v. 19. Mai 1785;°) D rück⸗ 

fichtlich der DBefiker von Freiſaſſenhöfen durch Hofdelret vom 28. 

Zäner 17933), fpäter auch über ſämmtliche k. böhmifche Freifaffen 
im Real» und: Berfonalangelegenheiten, jedoh mit Führung abge 

fonderter Grundbcher (Hofdefret 25. Juli 1800) *); m) rüdficht- 
. ih des geſammten, hiemit auch des unagdelichen, Tatholifchen Clerus, 

Hofbdelret v. 21. Aprit 1802 °); n) rückſichtlich der ordinirten Pre- 

diger der augsburgiſchen und helvetifchen Eonfeffion (Hofbft. v. 17. 

Juni 1808) ;°) ferner o) die fänmtlihen QTabulargefchäfte der böh- 
mifchen Landtafel und deren ganze. ehemalige Amtshandlung, ſowohl 
in Inftrmirung der Proceffe, als auch im adelichen Richteramte unter 

bloßer Belaffung der Buchführung bei den ehemaligen Beamten 
der Landtafel, fpäter noch p) als privtlegirtem Caufalgerichte die 

fämmtlichen Angelegenheiten, wo ber k. Fische active oder paffive 

als Partei aufgetreten ift — mit Ausnahme der Wechfel- und Berg⸗ 

ftweitfachen desfelben — (8. 2 der Jurisdiftionsnorm); ſomit auch q) die 

1) Ferdinaud Juſt.⸗Geſetzſammlung, Nr. 69. 

2) Zoſeph Iuftiz-Gefehfammlung Nr. 432. 
3) Franz Juſtiz-Geſetzſammlung Nr. 86. 

4) Franz Yuftiz-Gefegfammlung Nr 504. 

5) Franz Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 556 

6) Franz Yuftiz-Gefegfammlung Nr. 846. 

Ä 27* 
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Procefje zwifchen Obrigkeiten und Unterthanen (8. 3 des Juris 

dictionsnorm), in der Tolge aber no r) gemäß Patentes 
vom 22. Feber 1791, 8. 3 ), die Unterfuhung und das Er- 

fenntniß in Streitigfeiten bezüglich der Ungiltigleit, Auflöjfung und 

Trennung der Ehen; endlid) s) durch das Wurcherpatent vom 2. Dec. 

1803 2) 8. 22 die volle Iudicatur über alle Hagbar angebrachten, 
Wucherfälle. 

Perſonal⸗ Der Perſonal ⸗Status des böhmiſchen Landrechts⸗Gremi ums 

Status des wurde dutch Hofdekret vom 1. Juli 1783 ®) dergeſtalt regulirt, 
Landrechts⸗ 
gremiums. daß folder aus 1 Präſidenten, 1 Viee-Präſidenten, 16 Räthen, 

8 Sekretären und 2 Ratheprotofolliiten zu beftehen hatte. 

Diefer Status iſt bis zum Schluſſe der IV. Periode aufrecht 

geblieben. 

Aufhe⸗ Vom Beginner der Amtshandlung des neuorganifirten ef. Land⸗ 

bungeiniz rechtes hörte nach Anordnung bes Hofdekrets v. 14. April 17830) 
—— einerſeits „die Activität a) des größeren Landrechts, b) der klei⸗ 

hörden. „neren Landrechte, c) des Kammerrechtes, d) des Hoflehen- 
„rechtes, e) des. oberſten Burggrafenamtes, f) der -Landtafel, 

„ſoweit fie’ ein richterliches Ant verwaltet hat, g) des Staroften- 

„amts und h) de8 Concessus in causis summi principis et 

„commissionum gänzlid anf,“ anderetfeits trat die königliche 

Landtafel aus ihrer (Seite 305 bis 313) dargeftellten richterlichen 

und Tabufar-Amtswirlfamfeit in bie vor dem Erfcheinen der ver- 

neuerten Landesordnung bejtandene- befchränkte Agenda eines Grund» 

buschsamtes bes Landredhtes, wie wir ſolche Seite 94—101 be- 
fchrieben haben, zurüd. 

Fortfegung Die Geſchichte der Landtafel während der IV. Periode läßt 

der Ger ſich in die wenigen Säge zufammtenfaffen, daß diefelbe ebenfo wie 
— das Appellationsgericht und das Landrecht von dem prager koͤnig⸗ 

lichen Schloſſe in das für alle dieſe Aemter aus dem kleinſeitner 

Jeſuitenkloſter vorgerichtte Landhaus überſiedelt worden iſt, uud 

in dem gewölbten ehemaligen Refectorio ſeinen Amtsſitz angewieſen 

1) Leopold Juſtiz-Geſetzſammlung Nr 115. 

2) Kranz Juftiz Gefegfammlung Nr. 640 . 

3) Iofeph Inſtiz-Geſetzſammlung Nr. 148, 

4) Vollftändige Sammlung der Gefege Joſephs II. Theil, Seite 121126, 

« 
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erhielt, wie dasfelbe ungeftört bis über den Abſchluß unſerer IV. 

Periode hinaus verblieben iſt. 

Ueber die Art und Weiſe der Führung der Sondtafel find Führung 

zu den (Seite 305 bis 307) angegebenen Beftimmungen der ver- BE 
neuerten Landesordnung der Novellen und der Maria Therefia nebft 

den, in das weiter unten zu befpredende Landtafelpatent aufge- 

‚nommenen,- noch folgende wichtige Normative in unſerer IV. Periode 

erlaſſen worden 

a) Durch das Hofdekret vom 15. März 1784?) wurden die 

Bedingungen und das Verfahren zur Löſchungserwirkung von, Aber 

50 Jahre ohne Anmeldung des Gläubigers zum Capitale.oder zu 

den Zinſen landtäflih, ftabtbücherlich oder grundbücherlich haften- 

den, Forderungen vorgefchrieben, ferner mit Hofdelret von 20. No- 

vember 1818°) erflärt, daß dasjelbe durch den 8. 1479 A. B. G. B. 

nicht aufgehoben werden fei. 

b) Hat das Hofdefret vom 12. Aprit 1785 ?) verordnet, daß 

bis zum 1. Jäner 1787 „der Iandesherrliche Lehensnerus bei 

„jedem lehenbaren, in der Landtafel erfcheinenden, ftändifchen 

„Gute fo gewiß vorgemerft werden folle, als widrigens jedem land» 
„täflichen Vorgange die Wirkung, als ob das Tabulargut_ ein freis 

„eigenes wäre, würde anerkannt werben.“ 

c) Wurde das Landfafelpatent für Böhmen und Mähren Landtafel— 

ddto. 22. April 1794 %), beftehend aus 42 88. fammt einer 64 88. Kun und 
umfafjenden Inftruction für die Landtafel hinausgegeben; wovon dag nſtruetion 

erſtere ($. 10) die Errichtung eines Hauptbuches anbefiehlt, die 

letztere aber die Art der Durchführung dieſer an wichtigen In⸗ 

ftitution vorjchreibt. 

In das Hauptbuch war für jede ſtandiſche Realität aus den 
bisherigen Yandtafelquaternen ſowohl ber gegenwärtige Befiger als 

auch jede auf der Realität noch immer haftende Laſt mit gänz— 

licher Uebergehung der bereits abgethanen Baftungen, endlich auch 

1) Joſeph Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 262. 
2) Franz Juſtiz-Geſetzſammlung Nr. 1519. 

3) Joſeph Juftiz-Gefegfammiung Nr. 407. 

4) Franz Iuftiz-Gefegiammlung Nr. 174. 
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jede auf Grund einer landtäflichen Schuldverſchreibung erfolgte 

weitere Belaftung übertragen worden. 
Das Hauptbuch hatte künftig die Gruudfeſte ber Landtafel 

auszumachen, weil jedes fählihe Hecht auf ein landtäfliches Ob- 

ject nur durd bie VBorfchreibung in dasjelbe erwirkt werden konnte. 

Die befte Keuntniß des weitläufigen Inhalts diejes wichtigen 

Potentes und der zu deffen Durchführung beigefügten ‚Inftruction 

nebft vielen andern, die Habilitirungs-Grundjäge und - Vorſchriften 

enthaltenden Beftimmungen, ift aus dem fchätbaren Werte des 

Iandtäflichen Regiftrators Joſeph Hafner: „Handbuch des land⸗ 

täflihen Verfahrens im Königreihe Böbmen ꝛc. Prag 1824” zu 

ſchöpfen; nebjt diefem kann auch Belehrung über die befonders zur 

überfictlichen vielen in den Yuftiz-Gefegfammlungs-Repertorien I. von 

Seite 413 bis 455, danu IL von 498 bis 500 regiftrirten Nach⸗ 
tragsgefege, das Werk die: „Gefchichte der Landtafel im Markgrafen⸗ 

thum Mähren von Karl Zojeph Demuth, Brünu 1857,” Seite 243 

bis 264 benüßt werden. An der Anfertigung des Hauptbuches 

für die kataſtermäßig in Böhmen vorhandenen, in den fo eben an⸗ 

empfohlenen Handbuche von Seite 445 bis 489 nach alphabetischer 

Drdnung angeführten, mehr als 1700 felbitftäudigen landtäflichen 

Entien (Rubrifen genannt) wurde gleich nad) Erſcheinung des Land- 

tafelpatentes zu arbeiten begonnen; und dieſes Riejenoperat unter 

der Leitung zweier Landräthe durd die Landtafel- Regiftratoren 

Johann Zeeh und Joſeph Hafner, dann deren Hilfsarbeiter binnen 

20 Jahren glüclich vollendet. 
Sobald der Ertract über eine landtäfliche Rubrik zu Stande 

gebracht worden war, wurde derſelbe einer zu Folge Anordnung 

des Hofdekretes vom 12. Mai 1811 und 12. März 1814) vor⸗ 
zunehmenden forgfältigen Weberprüfung durch zwei Landräthe — 

unterzogen, fofort von Zeit zu Zeit die AZuftandebringung ber 

Ertracte "über die namentlich bezeichneten Tandtäflihen Rubriken 

durch die Öffentlichen Zeitungsblätter mit der Weifung promulgirt, 

baß derjenige, welcher gegen den Inhalt diefer Extracte, deren Ein» 

1) Borhanden im Archiv des vormaligen Appell. Gerichts und abgedrudı in 
Hafners Handbuch Seite 41—50. 
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fichtnahme Jedermann freigeftellt worden war, Einwendungen erhe- 

ben zu können erachtete, fokche binnen 1 Sahr und 6 Wochen bei 
dem k. k. Landrechte um fo ficherer einzubringen haben werde, als 

derfelbe nach Verftreichung dieſer peremtorifchen Friſt damit nicht 

mehr gehört werden würde, 

Das, Ergebniß diefer fehwierigen Amtshandlung waren bis 

Ende des Jahres 1848 302 Hauptbücher in Olifantformat, deren 

Führung nach der im Weſentlichen bis zum Abſchluſſe der IV. 

Periode beinahe unveränderten Inſtruction vom Jahre 1794 an⸗ 

ſtandslos, und zum größten Vortheile für das Realcreditsweſen bes 

Landes im ungeitörten Fortgange verblieben iſt. Diefelben find 

auf ftarkem Schreibpapier mit vorgedrudten Rubriken gejährtebenen, 

nach den Namen der Entien alphaberiich fortlaufend , und haben 

bis 43 Bände für einen Buchſtaben. 

Nebſt den fo eben erwähnten 202 Hauptbuchs⸗Tomuſen wurden 

während der 68jährigen Dauer unſerer vierten Periode an Qua— 

ternen verfhiedener Gattung ängefertigt 738 Foliobände, ohne daß 

eine Abfonderung derfelben nach der Gattung in fortlaufender Zah⸗ 

lenreihe eingetreten ift, daher werden mit Hinweglaſſung der Num- 
merbezeichnungen lediglich die Ramen der einzelnen Quaterngattungen 

bier aufgeführt, nämlich: 
Gedenkquaterne, Kanfguaterne, Urtheile, Erbserklärun⸗ 

gen und Einantwortungen, Bergleihe, Obligationen, Vor⸗ 
merfungen und Sondictionen, Eeflionen, Quittungen, Noten, 
Teftamente, Erklärungen, Abſchätzungen, Stiftsbricfe, Voll⸗ 
machten, Gautionen, Gridaausweife, Sroßjährigkeitserfläruns 

gen, Privilegien, Widerfprüde, Heirathsſprüche, Mafeftätd- 

briefe, Relazionen, Monnalien decretorum, Miscellanen. 

Die Bändeanzahl jeder einzelnen Büchergattung läßt fich 

ans dem doppelten Grunde nicht angeben, weil die Büchergattungen 

promiscue fortlaufen, folglich nicht jede für fi eigene Nummern 

bat, und weil auch die Gegenftände nicht ftrenge nady der Gattung 
in den Quaternen gejchieden find. 

- Außer den Qunterhen- ift noch eine bedeutende Anzahl in 

Quart gebundener Mepertorien über den Juhalt ber einzelnen 

Quaterne vorhanden. 
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Freiſaſſen⸗ Außer dieſen eigentlichen Landtafelbüchern find noch in dem 

Grundbil- Landtafellokale die, früher bei dem Fiscalamte, fpäter aber in Folge 

ger. der, Seite 419 sub L. angeführten Gefete, der Landrechtlichen Agenda 

zugewiejenen Gerichtsbarkeit über die königlichen Freiſaſſen bei der 
Landtafel abgejondert geführten Freiſaſſenbücher (libri. libertino- 

rum) in abgejonderten Negalfächern befindlic. 

- Die Anzahl derfelben beträgt bis Ende 1848 nebft zwei nicht 

numerirten nicht weniger als 131 Foliobände. 

Bucher des Zu den in der III. Beriode bis auf 60 Folianten angewad)- 

an, fenen Büchern des fländifhen Archivs find im Laufe der IV. 
Periode bloß 3 Stück zugefommen, daher find deren gegenwärtig 

vorhanden 63 ‚Nummern. 

Die legte Infcription in dem überhaupt auch letzten Band 

dieſer Däaterngattung Wr. 63 iſt der Majeſtätsbrief der Er: 

‚nennung des Leopold Dttomar Preiheren von Hennet zum 

Dräfidenten des f. Landrechts und zum Öberftlandrichter in 

Böhmen ddto. 11. September 1847 auf Fol. C.ep.v. 
Rathepro⸗ Ueberdieß werden ebendaſelbſt aufbewahrt; Rathsprotokolle 

totolle und des Amtes der Landtafel vom Jahre 1656 bis 1783 fortlaufend 

an 118 Stüd, weiters Gutadten und Berichte eben diefes Amtes 
weiche von Nr. I. bis LXIV. aus den Fahren 1638- bis März 1773. 

tafelamtes. Endlich befindet ſich daſelbſt noch eine große Anzahl von 

Unerhobene Urkunden ‚aller Art und zwar theils in Orginali theils in Ab- 
Schriften, weldye von Parteien wegen nicht geleijteter Tarenzahlung 

oder aus andern Urjaden unerhoben ‚geblieben find, wicht minder 

Urkunden eine beträchtliche Dienge zu dem fogenannten kleinen ſtändiſchen 
des Heinen Archive gehörigerr Privilegien, Diplome, Stammbäume, 

en Adelsproben, Majeſtätsbriefe, Iucolatsdiplome, Reverfe zum 
rchives Lande ꝛc. in Verwahrung, worüber zweierlei Verzeichniſſe in dem 

landtäflihen Inventar I. vom Jahre 1862 — auf Seite 141 bis 

313, dann 325 bis 338 eingetragen find. 
Adl.b. 

Das in Prag errichtete 8. k. Bediel- und Merfantilgericht 

(fiehe Seite 297 und 298) verblieb zwar bei feiner Competenz, 

verlor jedoch feine Qualität als felbfiftändiges königl. Gericht; 

denn dasfelbe wurde gemäß der Anführung in der Juſtiz-⸗Geſetz⸗ 
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fanmlung ddto 1. Juli .1785 ') mit dem prager Magiftrate ver- 

einigt und zeuge Hofdekrets vom 21. April 1786 *) ermädtigt, in 

allen durch das Wechfelpatent vom 22. December 1763 dem . k. 

Wechfelgerichte zugewiefenen Streitfachen und Gefchäften einzufchreiten ; 

auch wurde ‚mit Hofdelret vom 12. Dftober 1790) gejtattet,. die 

Zahl der Beifiger aus dem Handelsftande um noch 4 Berfonen 

als Subftituten in der Art zu vermehren, daß niemals mehr ale 

zwei Handlungsverjtändige der Sitzung des Wechjelgerichtes mit 

Sig und Etimme beimohnen dürfen, dagegen mußten wegen Ans 

häufung von Wechjelprocefjen dem urſprünglich fyftemifirten wechſel— 

gerichtlichen Alfeinrichter mehrere Räthe als Mitreferenten adjungirt 

werden. Bon den übrigen allgemeinen und befonderen Gerichten 

ber III. Periode find aufgehoben worden: 

a) durch das Patent v. 14. April 1783 4) 8. Anebft dem grö⸗ Aufhebung 

Beren Landrechte, dem kleineren Landrechte, dem Kammergerichte, —E 

dem Hoflehenrechte, dem Landtafelamte, ſoweit dasſelbe Gericht IT. Periode 

war, dem oberſten Burggrafenamte, dem Staroſtenamte, der 
Consessus in causis summi principis et commissorum, ferner 

8.9 in Prag nod bei dem altftädter Magiftrate das abgefonderte 

Stadtrichteramt, das Zehenmänneramt, das Sechsmänner amt, 
das Bierverlegeramt, das Brückenamt, bei dem Neuftädter 

Magiftrate das Stadtrihteramt, das BZehenmänneramt, das 

Schsmänneramt, das Roßgericht, und das Floßgericht, — bei 

den Magiftrate der kleineren Stadt (Sleinfeite) das Stadtrich⸗ 
teramt, das Sechsmänneramt, endlich bei dem Magiftrate der 

oberen Stadt (Hradſchin) das abgefonderte Richteramt, und es 
übergingen die von diefen Aemtern beforgten Yuftizgejchäfte anfäng- 

lich zu der Agenda der betreffenden Magiftrate jelbft. 

Später wurden jedoch 

b) aus Anlaß der mit 9. Anguſt 1784 begonnenen Activirung 

de. nenen aus der Bereinigung der vier präger Städte in eine 

einzige Stadt entitandenen prager Magiftrats durch Hofdekret 

1) Joſeph Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 449. 

2) Ebendort Nr. 541. 

3) Leopold Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 64. 
4) Bollftändige Sammlung der Geſetze Joſeph II. — II. Theil S. 121—126. 
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vom 27. Feber 1784"), dann durch die, Hofverordnung für Prag 

bdto. 29. Juli 17849) außer Wirkſamkeit geſetzt: die Gerichtsbar⸗ 

keit der bifchöflichen Sonfiftorien, des akademiſchen Magiftra- 

tes der vier Prager Magiftrate, der ſämmtlichen Nebeurechte 
und des Iudenälteftengerichts, endlich 

o) ift die geiftlihe Gerichtsbarkeit durch nachſtehende ge⸗ 

feliche Verfügungen fo weſentlich eingefchränft worden, daß bie 

Eonfiftorien der vier böhmiihen Didcefen als aus der Reihe 

ber Gerichte der IV. Periode ausgeſchieden betrachtet werden 

fönnten. 

1. Durd das Ghepatent vom 16. Säner 17833), welches 

im.8. 1 alle aus einer ehelichen Verbindung entjpringenden Strei- 

tigfeiten itber deren Gerechtſame und Berbindlichkeiten den welt- 

lichen Gerichtäftellen zugewiejen hat, au) $. 33 die Dispenfation 

von dem dreimaligen Aufgebote, dann 8. 41 die Erfenntuiß- 

über die Giltigfeit oder Ungiltigfeit, endlih $. 45 jenes über 

die Iuläffigkeit der Trennung einer Ehe von dem weltliden 

Regulirte 
Mugiftrate. 

Perſonalrichter abhängig macht; 

2. "durch mehrere ſpätere dieſelbe Anſicht verfolgende Dekrete, 

namentlich durch Hofdekret vom 19. Mai 1786 > 5. Mai 1787 °) 

und 5. Auguſt 1788 ©), nicht minder 

3. durch das Hofdelret vom 14. Feber 1789 7), welches in 

Eheungiltigfeitsftreiten die Competenz der politifchen Behör⸗ 

den und des zum Ganfalgerichtshofe beftimmten Landrechtes 

des Wohnungsbezirfes der Eheleute fejtgeftellt hat. 

ad II a. 

Bon den durch die Fofephinifche Jurisdiktionsnorm in Wirk: 

ſamkeit erhaltenen ®erichten treten die bereits während der früheren 

Perioden bei den verfchiedenartigen Städten Böhmens beftandenen 

Magiftrate in die erfte- Reihe. Diefelben find nad der Gat⸗ 

1) Joſeph Fuftiz-Geſetſammlung, Nr. 250. 
2) Ebendort IV. Theil, Seite 398. 

8) Joſeph Juſtiz-⸗Geſetzſammlung Nr. 117. 
4) Jofeph vollſt. Geſetzſammlung VI. Theil, Seite 98. 
6) Ebendort VII. Thil, Seite 283. 
6) Ebendort VIIL Theil, Seite 626. 

2) Ebendort IX. Theil, Seite 234 — 236. 
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tungen der Städte und nach dem Umfange ihrer Geſchafte auch 

verſchiedenartig reorganiſirt worden; und zwar 
1. Die königlichen und die Leibgedingſtädte, bei welchen es 

von der Beſtellung der auf Seite 331 und 332 beſchriebenen kö— 

nigl. Richter abgekommen iſt, ferner die Berg- und Munici⸗ 

palftädte mit Eivil-, politifcher und Eriminalgerichtsbarkeit; 

2. die Städte dieſer Axt, dann die für Freiftädte er- 

Härten Feſtungen Joſephſtadt und Therefieuftadt ohne Eriminal- 
jurisdiction ; 

3. die Municipalftädte, zu denen auch die Cameralſtädte 
gehörten, welche von zweierlei Art waren: naͤmlich Schutz⸗ und 

anterthänige Herreuſtaͤdte. 
Die leitenden Grundfäge bei der joſephiniſchen Reorganifi⸗ Leitende 

rung und Regulirung ber Diagiftrate, b der verfchiedenartigen Städte —— 
ei Reorga⸗ 

waren geſetzlich folgende: nifieung 

a) Daß bei Eriminalgerichten wenigftens drei, bei Eollehial— der Magi⸗ 

gerichter mindeſtens zwei, bei den übrigen -regulirten Magiſtraten frate. 

aber wenigftens ein politifch und appellatorifch geprüfter Iuftizmann . 

Ipftemifirt werden mußte. Hofdelret vom 4. Auguſt 1783, 10. 

December 1785, Etrafgerichtsordnung 8. 159 . 

b) Daß nur in jenen, früher mit Magiftraten verfehenen 

Städten ein organifirter Magiftrat errichtet werden durfte, welche 

fih über ein, die fonftigen Gemeindebedürfniffe überfieigendes Ein⸗ 

kommen von mindeftens 450 fl. zur Beſoldung eines geprüften Rathes 

mit 300fl., eines Kanzeliften mit 100fl., und eines Gerichtsdieners 

mit 50 fl. auszuweifen vermochten. Hofdelret v. 19. Dee. 1785. 9) 

c) Daß die Wahl der Bärgermeifter und Häthe der Bür- 

gerfchaft, jene der Kanzleibeamten aber dem Magiftratsgremio ge⸗ 

hören follte. *) 

d) Daß zur Giltigkeit von Urtheilen bie Stimmführung von 

wenigftens drei Rathögliedern erforderlich fei; Hofdekret vom 14. 

Kovember 1786 *); endlich) 

1) Iofeph Juftiz- Geſetſammlung Nr. 172, 504—848, 
2) Ebendort Nr. 504. 

3) Ebendort Nr. 172. 

4) Kbendort Nr. 594, = 
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e) Daß Vorſteher und Räthe der Magiſtrate der in ihrem 

Gerichtsbezirke üblichen Sprache fundig fein müffen. Hofdefret 
vom 30. November 1787"). Die Art der Syftemifirung der Ma— 
giftrate bei jeder Stadt in Böhmen ijt aus den Verzeichniffe Nr 2, 

die geprüften Vorſteher und Räthe in der Epoche von 1789 bis 

1848: zu erjehen. 

Das Wahlfyftem zu den geprüften Vorſtãnden und Räthen 
ſyſtems Ab⸗ pe; den regulirten Magiftraten durch die Bürgerjchaft, wurde mit 
änderung. 

Negulirung . 
der Ortsge⸗ 

richte in 
Böhmen. 

Befugniß 

der Juſti⸗ 

ziire zum 

Tarteivers 

tretung. 

Hofdefreten v. 1. April und 20. October 1808 *) dahin abgeändert, 

daß künftig diefe Bejegung über Vorſchlag des betreffenden Magiſtrats 

und Kreisamtes durch die Landesftelle im Einverjtändniffe mit dem 
Appellationsgerichte zu erfolgen habe; bei welcher Maßregel es bie 

über die Gränze unferer IV. Periode hiuaus verblieben it Die 

Zahl derjelben in Böhmen betrug, den Magiftratder fönigl. Haupt- 

ftadt Prag nicht eingeredynet, bei dem Schluſſe derjelben 195. ®) 
Ad IL b. | 

In der Yurisdictionsuorn für Böhmen wurde 818 das 

Princip ausgefprochen: das rechtmaͤßige Ortögericht fei june 

Obrigkeit oder jenes Grundgericht, welches zur Zeit der Kund⸗ 
machung derjelben die Gerichtsbarkeit ausgeübt hat; jedoch mußte 
diefelbe zeuge Patent vom 13. Yuli 1786 %) einen geprüften Iu- 
ſtizmann als Suftiziär zur Ausübung ihrer Gerichtebarfeit beftel- 

fen, wenn der Gutsbefiger felbit nicht die Eiguung zur Verwaltung 

einer Gerichtsbarkeit befaß. Hofdekret vom 22. Feber 1787°). 

Zur beifern Eriftenzerlangung wurde den Juſtiziären die Par⸗ 

teivertretung außer ihrem Gerichtsorte in den mit feinem eigens 

befteliten Advocaten verjehenen Gerichtsbezirten durch Hofdekret v. 

21. Jäner 1788 ©) geſtattet. 

Die Zuftiziäre durften fein Schiedsrichteramt übernehinen, Hof- 

defret 0.27. März 18007), und diefelben hatten in eigenen Rechts⸗ 

1) Joſeph Juſtiz ⸗Geſetzſammlung Nr. 750. 

2) Franz I. Juſtiz-Geſetzſammlung Nr. 838 und 866. 
3) DOfficielles Handbud des Königreiches Böhmen 1848, Seite 134 bis 145. 
4) Joſeph Yuftiz: Geſetzſammlung Nr. 563. 
5) Ebendort Nr. 632. 

6) Ebendort Nr. 777 

7) Franz Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 408. . 
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angelegenheiten zeuge Yurisdictionsnorm 8. 25. zum Gerichtsftande Gerichts⸗ 

den Magiftrat der Hauptſtadt Prag, jedoch war bie Abhand—⸗ —— 
lung ihrer Verlaſſenſchaft nicht dahin, ſondern zu dem Ortsgerichte, 

wo fie wohnhaft geweſen, gehörig. Hofdekret vom 7. Juni 1793. ) 
Nah Ausweis des Handbuches (Schematismus) für Böhmen 

vom Jahre 1848 beftanden in unferem Vaterlande nicht weniger 

als 916 mit voller Gerichtsbarkeit verfehene Ortsgerichte. 
In die Reihe der Ortsgerichte gelangte zu Folge der Yuris- 

dietionsnorm für Böhmen auch das von uns (Seite 116—118, 
dann 318—321) beſprochene Weinbergamt. 

Diefes verlor durch die Joſephiniſche Gerichtsreform die Ber- Weinberg. 
fonalgerichtöbarkeit über alle innerhalb der Mauern der Stadt Ortenerit 

Prag gelegenen auf weinbergämtlicen Gruindftäden wohnen 

den ®ente, weil die Berfonal-Iurisbiction über alle Bewohner 
der prager Städte, welche einem undern Gerichtöftande nicht aus⸗ 

drüdfich zugewiefen worden waren, an den neucreirten Gefammt- 

magiſtrat für die in einen Körper vereinigten 4 Stäbte. Prags 

übergegangen ift; dagegen behielt dasjelbe nad) Anordnung des Re⸗ 

feriptes vom 27. October 17839) die volle Gerichtsbarkeit über 
alle in jeinen Gtundbüchern 'eingelegten Objecte und über alle 

darauf wohnenden weder ber prager noch einer andern privilegir- 

ten Jurisdiction unterftehenden Berjonen. 

Durch dasjelbe mit Hofdelret 0.10. Novemb. 1783 Nr. App. Bereinir 

2992 dem Appellationsgerichte intimirte Refeript wurde die Stelle Hung bes 

des "Weinbergmeifters mit jener des jeweiligen Kammerprotura⸗ BO 

tors vereinigt, welche Einrichtung bis zur Jurisdictions⸗ Reform demfziscals 

ber V. Beriode fortbeftanden hat. amte. 

. Der erfte vom Fiscalamte zur Eintragung in die weinberg- 

ämtlihen Bücher bewilligte Vertrag war der in Libr. Contr. 

Nr. 31 fol. 181 ingroffirte Kauffontraft de praes. 17. October 

1783 des Grafen Malabaile von Canal über den bis dahin 

dem. Meinoritenklofter zu Set. Jakob gehörigen Garten vor dem 

Roßthore. Da das Weinbergamt nebft dem gerichtlichen auch die 

1) Franz Iuftiz-Gefeßfammlung Nr. 109. 
2) Borfindig im Normalienfascitel des ehemaligen Appell.-Gerichts F. i. 8. 
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Dasielbe pofitischen Befchärte auf den Weinbergen feiner Inrisdiction von 
nafteume, jeher zu beforgen hatte, fo war e8 nicht nur das Ortsgericht, fon» 

dern auch das Wirthichaftsamt für diefelben; unter denen nebft 

vielen umbehaußten Weinbergen, außer den in Prags Ringmanern 

gelegenen 24 Häufern, im fautimer Sreife 114 und im raloniger 

Kreiſe 65 conferibirte Wohngebäude fich befunden Hasen. 

Bis zum Schluſſe nnferer IV. Periode waren bei der In⸗ 

groffatur besfelben angeſammelt 

Contractnbüherr . .-. . ... 39 Quaterne 

Obligationsbücher.. . 3 

Quittungsbücher..... Tu 

Sondietionsbiher -. . . -» ... 13 „ 

Sentenbühet . . .:.:. 14 , 

zufammen . . 104 Quaterne. 

Das ältefte derfelben Nr. 1 datirt vom Sahre 1398 und ift 

in Tateinifcher Sprache geführt. 

Fiscalamt Seit dem Wirkſamkeitseintritte der Feſephiniſchen Juris die⸗ 
lab tionsnorm war das Fiscalamt auch bis zum Schluffe des acht⸗ 

teit der bh: zehnten Jahrhundertes die competente Serichts⸗ und Grund⸗ 
mifgen huchsbehörde über die ſämmtlichen im ganzen Lande zerftreuten 

Breifaffen. böhmifchen Freifaften verblieben, über welche Seite 318 bis 324 - 

das Nähere berichtet worden ift. 

Es wurde zwar bie fiscalämtliche Jurisdiction ale Orts 

gericht für diefe Gattung der Landesbemohner vielfach angefochten, 

und es wollten zuerft gemäß a. h. Entichliefung vom 6. Yuli 1787 

die Freifaffen nach vollzogener Stener-Regulirung anderen Gerichts: 

barfeiten zugewiefen werben, e8 wurde jedoch diefe Verfügung über 

vieffaches Remonftriren der . Sreifaffen durch KHofbelret‘ vom 28. 
Juni 1791 dahin abgeändert, daß fie den zur alfgemeinen “Dele- 

gation beftimmten Magiftraten nach Art der Geiftlichfeit zugetheilt 

werden follten; allein auch diefe Maßregel kam megen anfgetaud)- 

ten Schwierigkeiten nicht zur Ausführung. ') 0. 

Endlich ift durch das Seite 419 angernfene Hofdelret vom 

23. Juli 1800. die Gerichtsbarkeit über die Freifaflen dem Et. 

1) Siehe Twrdy's pragmatifche Belchichte der böhm. Freiſaſſen S. 82-89. 
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Landrechte tibergeben worden, unter deſſen Yurisdiction fie. bie 

1850 verblieben find. 

Nach Aufhebung des Klofters von Sct. Georg auf dem pra= Fiskalamt— 

ger Schloffe wurden die Jurisdictionen desfelben,, fpäter auch die he Juris- 
Kammetal>, die ſchloßhauptmannſchaftliche, die oberftlandfam- bietionen, 

meramtliche, die Sct. Michael Oppatowiger und die Sct. Pauli 

Bekehrungsfpital-Gerichtsbarkeit, ſoweit es Berfonen außerhalb der 

Stadtmanern, und die fänmtlithen Realitäten diefer Anftalten betraf, 

durch mehrere Hofdekrete dem kgl. Fiscalamte anvertraut, und von 

dernfelben als cumnlativem Ortsgerichte, jedoch mit gefonderter 

Grundbuhsführung für jede Furisdiction feit dem FJahre 1783 
bis zur erften Gerichtsbarkeits-Regulirung der V. Beriode beforgt. 

Bezüglich der Gerichtsbarkeit über die Waldhwozder fönigl. 
Freibanern verblieb es während der ganzen IV. Periode bei der Gerichts: 
auf Seite 326 dargefteliten Einrichtung, daß ſolche von den Drts- barkeit über 
gerichten zu Biftrig und Stubenbach im Delegationswege ge— 

führt worden iſt. Freibauern. 
ad II. c. 

Der dritte durch die Sofephinifche Umftaltung der Gerichts- Deutſche 

verfaffung in Böhmen wuverändert gebliebene Gerichtshof war Lebens: 

die dentſche Lehenshauptmannfchaft (Lehensfchrane) mit der nankfihut 

geringfügigen Aenderung, daß die fämmtlihen Gefchäfte der ches 

maligen Appellationsfammer als deutfcher Lehenshauptmannjchaft 
an das neuerrichtete Ef. Appellationsgericht übergingen. 

Diefer Lehenhof hatte bis zum. Jahre 1805 einen Wirkungs⸗ 

freis von fehr beträchtlichem Umfange. Es gehörten zu feingr Juriebit- 
Lehensjurisdieion nicht nur innerhalb der Gränzen Böhmens — 
1. die Herrfchaft Aſch, welche dem Könige Johann von Luxen⸗ ſpatereEin⸗ 
burg im Jahre 1331 als Beitandtheil des damals noch zu dem ſchräukung- 

fränfifhen Kreiſe des dentſchen Kalferreiches gehörigen ehe» 

riſchen Bezirkes von Albert von Neuberg gegen Zuficherung 

einer immerwährenden Befreiung. von allen Kollesten (Berne 
genannt), fo wie auch von Gontributionen, Schagungen und 

fonftigen Leiftungen als Mannslehen aufgetragen worden war, 

und ſchon vor Beginn. unferer-IV. Periode in fechs Linien der 

Lehensbefiger thells Grafen, theild Herren von Zettwig, nämlich > 
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Aſch, Ober-Neuberg, Unter-Neuberg, Sorg, Sainbig und 

Niklasberg zertheilt geweſen iſt. 

2. Das bereits in drei Antheile zerfallene dehengut Fleißen. 

Das Lehengut Border:Liebenftein. 

Das Lehengut Hinter⸗Liebenſtein. 

Das Lehengut Walhof. 

Die Lehendörfer Waizenrenth und Dürrengrün. 
Der Lehenhof Bängelhof mit der Sqhneidemohle bei nn w 

Petſchau. 

8. Das Wildenauer Geldlehen '), ſondern and 
9. nad) Ausweis der auf Seite 316 berufenen Abhandlung 

Popens über die deutfchen Lehen nnd nach der Ausführung Dre 

Dr. franz Haimerl?) mit Berufung auf einen Vortrag der k.k. 

Hoffanzlei ddto. 4. Feber 1762 die außerhalb der Gränzen Böh- 

mens gelegenen, größtentheils durch Ankauf des Kaiſers Karl IV. 

und deſſen Iucorporirangsbulle vom Jahre 1355). dem Kö 

nigreiche Böhmen zugewiefenen 57 Lehensherrihaften, Güter, 
Schlöffer und Burgen. 

Unberinge  Durd die allgemeine Säcularifation im deutſchen Neiche, 

tes Yänder» durch ben XXV. Artikel des preßburger Friedens vom 25. 

—8 December 1805 und durch den Rheinbundvertrag vom 2. 
fiem. Juli 1808 ift ein unbedingtes Länder-Purifications-Syftem 

feftgefegt, und aller Leheusverband zwilchen ‚auswärtigen Le⸗ 

bensherren und inläudifhen- Bafallen dergeftalt aufgehoben 
worden, daß die Lehensherrlichfeit aller in einem Staate beitan» 

denen, früher anderen Staatsoberhänptern Iehnbaren Object an 

den eigenen Landesherrn übergangen iſt. 

Dieſem Purifications-Syfteme gemäß hat die Krone Böh⸗ 

mens die Lehensherglichfeit über alle feine außerhalb der 

Gränzen diefes Königreiches gelegenen Lehensobjecte eingebüßt, 

dagegen biefelbe bezüglich aller innerhalb Böhmen gelegenen 

Lehen fremder Staaten genommen; was freilih für Böhmen 

1) Lehenshauptbuch der deutichen Lehenshauptmannſchaft. 
2) Siehr deſſen Werk: Die beutfche Lehenshauptmamnſchaft, Seite 76 und 77. 

3) Ebendort Seite 51 -- 67. 
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ein wenig vortheilhafter Tauſch gewefen ift, da dasfelbe für bie 
Einbuße der Lehensherrlichkeit über alle 57 ausländifche fehr bes 

deutende Lehens-Objecte nur jene über bie innerhalb ber böhmifchen 

Gränzen fituirten unbeträhtliden Waldfafiner, Rothhafter, 

Lenchtenberger und Redtwitzer Lehensentien erhalten hat; wie 

dieß aus dem Vorbefagten und aus dem Patente vom 26. Jäner 

1807 und Hofdelrete vom 6. April 1809 ') fi ergibt. 

Dur diefe Purification der Lehensherrlichkeiten wurde zwar 

die Gefchäftsführung der k. Lehenshauptmannſchaft der Sache 
und Form nad) nicht geändert, wie bereits Seite 315 angedeutet 

worden ift, deren Umfang aber bedentend verringert und auf die 

Agenda über die von 1 bis 3 aufgezählten Lehensobjecte befchränft. 

Die Umftände, daß die Vaſallen der dentfchen Lehen, ſowohl Iurisdie- 

in Yudicialftreiten und Gefchäften des adelichen Nichteramtes, als tions⸗ Über⸗ 

auch in politiſchen Angelegenheiten nur zwei Inſtanzen hatten, ae n 
folglich einer dritten entbehrten, verbunden mit den häufigen, durch Landrecht. 

die Bereinigung der gerichtlihen und politiihen Agenda erſter Ins 

ftanz bei einer übrigens reinen Suftizoberbehörde, hervorgetretenen 

Unzutömmlichkeiten, endlich die Inconvenienz, daß bei denfelben eine 

‚andere Gerichtsordnung (nämlich die des magdeburger Rechtfcheidee), 

al8 bei allen andern Gerichtshöfen galt; gaben die Veranlaſſung 

zu dem mit Juſtizhofdekrete vom 14. October 1818 3. 7914 °) 

dem Appellationsgerichte als deutfcher Lehensſchrane gegebenen Aufs 

trage „zu berichten, ob und wie diefen Webelftänden abzuhelfen 

wäre.” Die Frage wurde lange und eingehend ventilirt. Nach 

beinahe 17 Jahren wurde durh allerh. Entichliefung vom 3. 

Inni 18352) und deren Kundmachung vom 10. Auguft 1835 

das böhmifche Appellationsgericht von der demfelben bisher aus- 

nahmsweife anvertrauten Gerichtsbarkeits-Berwaltung 1. In- 

ftanz über bie deutſchen Lehen und deren Befiger enthoben, 

zugleich aber auch über diefelben das böhmifche Landrecht als 
forum privilegiatum des Adels in Streitfachen wie auch in den 
Gejhäften des adelichen Nichterantes zum Berfonal- und Reals 

1) Refcriptenbuch der Lehenshauptmannſchaft Nr. 9, "Fol. 372 und 373. | 

2) Siehe Haimeris Abhandlung: Die dentſche gefenegauptmannjejaf Seite 356. 

3) Ferdinands Juſtiz-Geſetzſammlung Nr. 69. 
28 



Anwend⸗ 

barkeit frem⸗ 

der Rechte 

auf deutſche 

Lehen. 

Durchfilh⸗ 
rung der 

Gerichts⸗ 
barkeits⸗ 

übertra« 

gung. 

— 434 — 

richter in erſter, das E. f. Appellationsgericht in zweiter und 

der oberfte Gerichtshof in dritter Inflenz beftimmt, und in 
deſſen Folge auch die deutſche Lehentafel zur Iandrechtlichen Füh- 

rung und Aufbewahrung überantwortet. Alle übrigen, diefe Le⸗ 

ben betreffenden politifchen und fendalen Gefchäfte wurden dem 

böhmifhen Landesgubernium mit Vorbehalt der weiteren Be⸗ 

rufung an die k. k. Hoflanzlei zugewiefen; endlih auch ans 
geiprochen, daß im Griminalfällen die böhm. Srim.-Gerichte 

die .Gerishtsbarfeit über dieſe Lehensvaſallen nad) dem am 1. 

Säner 1804 in Wirkfamleit getretenen Strafgefege auszuüben, 
übrigens aber bezüglich des gerichtlichen Berfahrens-aHe für Böh⸗ 

men beftehenden Geſetze auch. für die deutſchen Lehen und 

deren Befiger mit Widerrufung aller bisher in diefer Beziehung 

Statt nehabten Ausnahmen zu gelten haben. 

Die letztere Beftimmung erhielt durch Yuftizhofdelret vom 

22. Auguft 1836 ') die Erläuterung, daß bei Entfheidung der die 

destichen Lehen betreffenden Nechtsangelegenheiten his auf weitere 

das Iongobardiiche Lehenrecht, und zwar die zwei Bücher de 

feudis bis zum 58. Capitel mit Rüdficht auf die im canonifchen 

Rechte enthaltenen Lehensbeftimmungen, infofern zur Richt⸗ 

ſchnur zu nehmen ſei, als nicht Tehensverträge, Familienäberein- 

fünfte, Privilegien, fpätere die Iongobardifchen Lehensvorſchriften 
derögirende Beitimmungen oder erweisliche Gewohnheiten, andere 

Rechtserkenntnißquellen darbieten. 

Zur Durchführung dieſer Gerichtsbarkeitsabänderung, welche 

nach dem Schlußſatze von Nr. 69 vom 1. Zäner 1836 — in 

Ausübung zu treten hatte, wurde mittelft. einer, ans 1 Appella- 

tions, 1 Gubernial- ımd 1 Zandrathe zufammengefegten, Com⸗ 

miflion die Abfonderung der die deutfchen Lehen betreffenden judi- 
ziellen und politischen Regiftratursacten vorgenommen, uud bie 

Uebergabe der in 2 Verzeichniſſe zu 3 Partien gebradjten Akten, 

Lehenbücher und Mappen an das E. f. Gubernium eimerjeits und 

das f. k. Landrecht andererfeits am 4. Jäner 1836 vollzogen. 

Die Gerichtsbarkeits-Führung verblieb bis über den Schluß 

4) Ferdinands I. Juſtiz-Geſetzſammlung Nr. 152, 
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unferer IV. Periode hinaus in umgeftörter Ausabung. Es find’ Deutſcher 

bei der deutſchen Lehentafel während der Dauer der II, II. und' gepentafet 
IV. Beriode an Belehnungsbühern . . . 7. Umfang. 

an Contracten-, Obligationen» und Eonbic- 

tionsbüchern .. 

an Heirathscontractenbüchern 

an Quittungsbüchern. 

an Sentenzbüchern 

an Teſtamentsbüchern 

an Conſensbüchern 

an Zuramentenbud) . 

an Referiptenquateruen . - . » 2. ..10 

angelegt worden, alfo zufammen . . . - 2.35 GStüde 

am Schluſſe der IV. Periode vorhanden gemefen. 

Die weder auf die Buchführung der dentſchen Lehentafel Archiv der 

noch auf die politiſche Amtsverwaltung Bezug habenden alten Nor- Appella- 

Malien- und Manipulationsbücher, wie auch die alten Bücher der — 
chemaligen Appellationskammer, dann die Rathsprotokolle derſelben Appella— 

und der ehemaligen Lehensfchrane find bei dem Appellationsge⸗ tionsgerich⸗ 

richte verblieben, und werden In dem Archive bes nunmehrigen tes. 

Oberlandesgerichtes aufbewahrt. 
Dieſelben find gegenwärtig in einer Seitengruft der Flein- 

feitner Set. Niklaskirche untergebradt, und enthalten fehr 

ſchätzbare ſowohl juridifche als Hiftorifche Materialien ; befonders 

beachtenswerth ift die faft vollftändig feit dem Sahre 1548 vor⸗ 

handene Patenten= und Referipten-Sammlung, deren Inventirung, 

Regiftrirung und beffere Verwahrung fehr zu wünfcen wäre. 

ad II. d. 

Die in der III. Periode zeuge Seite 316 — 318 faſt gänz- Berggerich⸗ 

lich beibehaltenen, Seite 114 bis 116 dargeftellten Gerichtsbar- — 

keitszuſtände der II. Epoche über Bergbauentien und Unter- 
uehmer erfuhren ſchon im erften Regierungsjahre Kaiſer Joſephs II. 

die weſentliche Umgeftaltung,, daß durch Patent vom 1. No» 

vember 1781 *) in Böhmen eigene königl. Berggerichte errichtet 

DD mW 0 © 

1) Joſephs Juſtiz⸗Geſetzſamminng Nr. 27. 

28 * 
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wurden, bamit. die Montangerichtsbarfeit auf eine derreinen Yuftiz- 

pflege angemefjene Art beforgt werde. 

—* In den 88. 2 bis 6 dieſes Geſetzes wurden bie Streitig- 
Sompeten; feiten, welche künftig zur Competenz der Berggerichte gehören 

und Ber: follten, aufgezählt, die dahin gehörigen Gegenftände und Amts⸗ 
fahren. Handlungen angeführt, mit einem Worte die judizielle Kompetenz 

und Agenda derjelben genau normirt ; ferner 8. 9 und 10 ange 

ordnet, daß der Appellationszug an das ppellationsgericht, 
jener der Reviſion aber an die f. 1. Hoflammer im Münzs und 

Bergweſen zu gehen habe, eudlich 8. 11 bis 32, daß der Prozeß 

nad) den Vorſchriften der a. Ger.-Ordg. mit einigen, die Geſchäfts⸗ 

Befchleunigung betreffenden, Abänderungen und beziehungsmweifen 

Abweichungen zu führen fei. 

Manipula⸗ Mit Verordnung vom 5. April 1783 iſt eine ausführliche 

tions-In: Manipulations-Inftruction für die Berggerichte in 146 88. ab» 
ſtruction. gefaßt und denfelben zur Richtſchnur befannt gemacht worden. ') 

Aufzählung Durd Patent vom 10. Juli 17832) würden in Böhmen 
Be unter Beftimmung der oberften Juſtizſtelle als Reviſionsinſtanz 

für Bergproceffe folgende Berggerichte beftellt. 

a) zu Soahimsthal für den-Bezirk des Saazer, Elbogner, 
geitmeriger und Pilſner Kreifes, dann des egerifchen Gebietes, 

b) zu Pribram für die Diftriete des berauner, prachiner, 

rakonitzer und Taufimer Kreiſes, 
ce) zu Kuttenberg für. jene des kaslauer, bechiner, chru⸗ 

dimer, Föniggräger und bunzlauer Kreifes ; aud) war dem Juris» 
dictionsfprengel desjelben Mähren und Schlefien zugetheilt. 

Mit Hofdecret vom 7. Auguft 1804?) ift 

d) die frühere E. f. Berggerichts-Subftitution in Mies zu 

einem 4. böhm. Diftrictual-Berggerichte erkoben, und demfelben der 

piliner und Elattauer Kreis als Gerichtsfprengel zugewiefen worden. 

In dem fo eben erwähnten Organifirungs: Patente der Berg⸗ 

gerihte find auch bei jedem bderfelben mehrere landesfürſtliche 
— — 

1) Vorfindig in den Archiven des Guberniums und Appellationsgerichts. im 
Abdrucke vom Jahre 1790. 

2) Ebendaſelbſt N 156. 

3) Gouttas II. Fortfegungsband der Rothifchen Geſetzſammlung ©. 81, Ar. 185. 
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Berggerihts-Subftitutionen beftellt worden, welche durch bie Landes: 
88. 52 bis 54 der Manipulations-Iuftruction beftimmt wurden zu furſtliche 

Bergleichsverſnchen, zur Proceß-Juſtruirung, zur Abhaltung ha eu 
von Tagſatzungen, Beaugenfcheinigungen, Zengenverhoören fitutionen. 
und Inrotulirungen, und welde die Verpflichtung hatten, bie ge- 

ſchloſſenen BerhandiInugsarten mit einem Voto informativo dem 
betreffenden Bezirksberggerichte zur Entfcheidung vorzulegen. 

Mittelft Patentes vom 18. October 1785 wurde die, dem Obrigkeit⸗ 

zu Bergwerkslehen und Gerichtsbarkeit nach den auf Seite 49 und liche Berg: 

50 angeführten Bergwertsverträgen aus den Jahren 1534 und gericht®: 
. j Subſtitu⸗ 

1575, und zwar art. 6 des erſtern und 4 XIX der vern. Landes⸗ ijonen. 
ordnung befähigten Herren- und Nitterftande dann der Altftadt 

Prag zufländige‘), Moutanjurisdiction dahin befchräntt, daß 
diefelbe zwar noch fernerhin, jedoch bloß in der Eigenſchaft von 

Berggerihts:Subftitutionen innerhalb der durch das Patent vom 
10. Juli 1783 8.3 vorgezeichneten Gränzen ausgeübt werden jolle. 

Dergleichen obrigfeitliche VBerggerichts-Subftitutionen gab es 
im Verlaufe der IV. Periode eine bedeutende Anzahl. Diefelbe 

betrug in Böhmen allein, ohne jene von Mähren und Schlefien 

mitzurechnen, 67 ſolcher berggerichtlichen Hilfsbehörden. ?) 

ad II. e. 

Die Joſephiniſche Inftizreform ließ die Verfaſſung der Mititäri- 

Militärgerichte, wie diefelbe von Seite 346 bis 350 befchrieben ſcher Ger 
worben ift, unberührt. . mg 

Erft Kaifer Franz befeitigte die Unzukömmlichkeit, daß für 

die Yuftizangelegenheiten des Militärftandes blos zwei Inftanzen 

beftanden hatten, durch die mit Hofdefret vom 12. Noveinber 1802?) 

erfolgte Errichtung eines allgemeinen, zu Wien feinen Amtsfig 

habenden, Militär:Appellationsgerichtes in Nechtöftreiten, Ver⸗ Militärs 
lafjenfchafts-Depofiten und Puppillar-Angelegenheiten, wie auch in —*8 

Criminalſachen desſelben, welches zugleich die Weilnng enthält, 

dag nur jene Proceſſe und Recurſe an den Hoffriegsrath zur 

1) Abgedrudt in Decerus — Corp. jur. metall. Seite 66. 

2) Eiche die Ausweife in des Verjaffere Werke über das böhm. Bergrecht 

I. Band, Seite 336 - 345 und Fortjegung Seite 231— 237. 

3) Kranz Juftiz-Gefekfammlung Nr. 582. ° 
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. Revifion gelangen follen, bei welchen das Urtheil der I. Inftanz 

abgeändert, und von der fahfäligen Partei der weitere Zug 

dahin genommen wird. 

In Griminalfällen, wo die Kriegsgerichte in der freien 

Ausüũbung des Straf- und Begnadigungsrechtes befchräuft 

waren, follten künftig die Acten dem Militär - Uppellationss 
gerichte zur DBeftätigung oder Abänderung überſendei, von diefeni 

aber nur dann dem Hofkriegsrathe vorgelegt werben, wenn 

a) die Straffache ein Individuum vom Oberften aufwärts, 

einen Militär: Appellationsrath oder einen Departementächef 

von Militärbranchen betrifft ; 

b) wenn das Urtheil auf die Todesftrafe zu verfchärfen 
befunden wurde; 

c) wenn das Kriegsgericht auf Losiprehung, das Appel- 
Intionsgericht aber auf eine Strafe erfannt hat; 

d) wenn die Daner der Schanzarbeit oder der Peflungs- 

arreft über bie geleglich beftimmte Dauer erhöht werden foll; und 

e) wenn es fih nm Verbrechen des Hochverraths, des Zwei⸗ 

fampfes, der Fälſchung oder der Verfälſchung öffentliher 

Gerichtezu Creditspapiere handelt | , 
fländigfeit Unter der Regierung Saifer Yerdinands I. wurde mit Hof- 

ae BUT Hefret vom 13. Juli 1835 ) die bis zur Einberufung beurlaubte 
fung beurz Mannichaft für die Zeit der Urlaubsdauer unter die Civiljuris— 

Mannſchaft diction geftelit, ferner durch Hofdefret vom 21. Febr. 1842) die 

amagene Bermögens-Eonfiscations-Strafe in Defertiong- Fällen und mits 

tionsanfhe- telſt Juſtiz Hofdekrets vom 4. Anguft 1843?) das Abfahrtsgeld 

— von den aus der Militär- in die Civiljurisdiction übergehenden 

des —59 — Verlaſſenſchaften aufgehoben. 

jr —5 Zu den in der III. Periode beſtandenen ſind in der IV. breierlei 

des. keſondere neue Berichte zugewachſen, nämlich die politiſchen 
Behörden, das iſt die obrigkeitlichen und Kreisäuiter auf dem Lande, 

die politiſchen Magiſtrate, und die Polizeidirection in der Haupt- 

1) Ferdinands Zuſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 58. 
2) Ebendort Nr. 599, 1 

3), Ebendort Nr. 731. " 
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ftadt bezüglich der Interfuchung und Beſtrafung der politifchen 

Verbrechen (Seite 378) und der fpäter ſchwere Polizeifibertre- 

tungen (Seite 384) benannten ftrafbaren Handlungen, deren 

Grundlage in der Einleitung zu dem fofephinifchen allgemeinen Ge— 

ſetzbuche über Verbrechen, und in den 88. 276 — 286 bes IE. 

Theiles des Strafigefeges Franz I. zu finden iſt.!) " 

ty) Durd Hoffammer-Präfidialdefret vom 2. December 1845 9 

find in Vollziehung der Additionalacte zur. Eibefchiffahrtsacte vom 

Jahre 1821 Elbezollgerichte in Tetſchen, Außig, Leitmeritz, 

Raudnitz und Melnik errichtet, und denſelben oe —— 
t 

I. folgende Gegenftände zur Behandling und . Entfcheldung arte 

zugewiefen wordea: derſelbeu. 

a) Ueber alle Zoll-⸗Contraventionen, 
b) über Streitigfeiten wegen Sahlung der elbzollvertrags⸗ 

maͤßigen Gebühren; “ 

e) über Hemmungen des Leinpfades ; 

d) über die beim Schiffziehen verurſachten Befchädigungen; 

e) über den Betrag der Berglöhne und anderer Hilfsper- 

gütungen; 

I. die Unterfuhung und Beſtrafung 

a) von Webertretungen von Schifffahrts⸗ und ſtrompoli⸗ 

zeilichen Vorſchriften; 
b) von Erxteſſen der Bemannung der Stromfahrtjüge gegen 

Elbzoll⸗ und Schiffahrts⸗Polizeibeamte; 

III. die Unterſuchung und Entſcheidung der Streitig— 

keiten 

a) über Betrag und Sahlung der Sootfengebübren, 

b) über den Preis des Transportes und 
e) über. Dienft- und Sohnverhältnifi der Dienftente und 

Zugknechte. 
Die Beſtimmungen über das Verfahren bei den Zoligerichten 

werden fpäter der Haupteintheilung Seite 418 angedeutet werden. 
g) Die dritte neue Gattung find die Gefällengerichte, welche Gefallenge— 

durch das IX. Hauptſtück II. Abſchnittes des Strafgeſetzes über richte. 

1) Joſephs und Franz Juſtiz-Geſetzſammlung Nr. 640 — 626 und 787. 

2) Ferdinands Juſtiz-Geſetzſammlung Mr. 917. 

E 2 
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Gefällsübertretungen (Seite 388 — 392) mittelft der 88. 794 

und 798 eingeführt worden find, welche dergeftalt organifirt waren, 

1) daß in dem Standorte einer jeden k. k. Finanzbezirks⸗Ver⸗ 

waltung eines derfelben als 1. Yuftanz, zu Prag ein mit dem 

Appellationsgerichte vereinigtes Gefällen-Obergericht als 2. Inftanz 

für alle böhmifchen Gefällsgerichte, endlich zu Wien für alle Pro⸗ 

vinzen des öfterreichifchen Kaiferftantes ein oberftes Gefällengericht 

beit der oberften Yuftizjtelle als dritte Inſtanz beftellt wurde ; dann 

2. daß jedes dieſer Gerichte aus einem Collegio befteht, bei 

weldhem unter dem VBorfige eines rechtskundigen höheren Staatsbe- 

amten zum Richteramte befähigte Juſtiz⸗ und geprüfte Finanzbeauite 

in gleicher Zahl, und zwar in erfter und zweiter Juftanz je zwei, in 

der dritten aber drei Räthe jeder Branche als Stimmführer fungiren. 

ad III. 

Gerichte, Die Gerichte, welche zwar die Perfonal:Inrisdiction ver- 

Berfanal loren, icdod) die Real⸗Gerichtsbarkeit ſammt deren Einkünften 

Juriebietion beibehalten hatten, waren folgende : 
haben. &) Das Fönigl. Hof: und Lehenrecht, bei welchem die Srund- 

— bücher der böhmiſchen Lehen fortgeführt und die adminiſtrative 
entien. Agenda ber kön. Lehensherrlichkeit unter der Benennung böh— 

mifches Hoflehenrichteramt in erfter Juſtanz beforgt wurde. 

Die Realgerihtsharkeit dieſes Lehenhofes erſtreckte fich bei dem 

Schluße der IV. Periode ſowohl über die unmittelbaren Lehen der 

Krone Böhmens, nämlid ’) 

- 1. jene des Schloſſes Karlftein, und zwar 8 ritter- 

liche oder Adels⸗, und 22 dienftbare oder 

robotmäßige Lehens-Entien . . zufamınen 
2. über die des prager Schlofies 

3. 4 nm der trautenauerr Burg . . 2.2. 

4. 4» nn PBriedländer „ ey 

5. u nn melniter w 

6 pri Oo 5 
T. nn Confiscirten . . 

Fürirag.... 8 

wow ww. 8 

1) Siehe die Seite 107 angerufene Abhandlung des Eduard Pſtroß, S. 2-4. 
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Uebertrag . . 52 

8. über die. . . Speziallehen . . . 2 

dann über die mittelbaren Lehen unferer Krone, 

das ift: 

9. über das Lehenherzogthum Teſchen ....1 

10. „ F „ Zroppaꝛ und Za. 

gerndorf . . 1 

11. über die Kronlehengüter Maͤhriſch⸗ Traban, 

Hohenftadt, Goldenkron, Squdders und 

bie Stadt Schönberg . . .. 5 
12. über das Lehenfürſtenthum Ouna ... 1 

13. über die Afterlehen desfelben und des ollmüger 

Domlapiteld . . . 68 
14. über das Afterlehen des ollmäger Dombechantes, 1 

zuſammen Xehensobjecte 130 

Die Eintragungen von Lehenurfunden und Verhandlungen 

aus unferer III. und IV. Periode erforderten bei der böhmifchen 

Lehentafel die Anlegung von nicht weniger ald 108 Quaternen 

verfchiedener Gattung. 

Bei einigen derfelben, 3. B. 52 und 53, 61 bie 64, 111, 
153 und 154 kommen nod Auszeichnungen und Ingrofjirungen 

aus der II. Periode vor. 

ad IIL b. 
Die innerhalb der Stadtmanern Prags beitandeuen Ne⸗ mRebenrechtt 

benrechte (Seite 145 — 148, dann 336 und 337), ale in Prag. 
1. das Fiscalamt bezüglich der Yurisdictionen von aufge 

hobenen Körperfchaften. - 

&) des Frauenkloſters Set. Georg im prager Schloßbezirke, 
auf dem Augezd, in der waldfleinfchen Gaſſe, und beim heil. 
Geiſte auf der Altftadt, 

P) des Anguftiner-Klofters zu Sct. Katharina, 

y) der ehemaligen Canonie am Zdaras, 
9) der ehemaligen Canonie am Karlshof, 
&) des Gameralbefiges auf der Altſtadt in der Nähe des 

ehemaligen Spinnhanfes, 

5) der ehemaligen Schloßhauptmanuſchaft, 
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m). des ehemaligen Oberſtlandkammeramtes, 

a) des dto. Kloſters Set. Michael Oppatowitz am Angezd, 
) ber Set. Pauli: Beegrungeſpitels; 
2) das ?. k Fortificatiorum, 

ı 3) der Maltheferorden,- 

4) das Wyfchehrader Domcapitel, 

5) das. Stift Strahof, - 
6) die Kirche zu Maria Schnee, 

7. die Kircht Sct. Apollinar, 
8. das .Klofter Sct. Thomas, 

9. das oberftburggräfliche Amt, . . 
10, Ir ass Domeapitel, 

11. - Schsmännerämter : Jurisdictiouen der prager 
Städte. une 

ad III c. 

Das Töniglihe Burggrafenamt zu ger, welches der 
demfelben ehedem gemäß Hofreferiptes vom 20. Inli 17679 

zuftändig gewefenen Perfonal-Iurisdiction über die adelichen 
und unadelihen Befiger der im egerifchen Bezirke gelegenen 
Allodial-Rittergüter ‚und Dominicalhöfe, Haßlau, Altenteuch, 

Oberwildſtein, Unterwildftein, Ottengrün, Kinsberg, Srt. 

Klara, Bogtei-Stein, Kammerhof und Schlippenhof verloren 
hat, weil felbe zufolge 8.14 der Juriedictionsnorna von ao. 1784 

an das Fönigl. Landrecht gelangt ift; dagegen bie Führung der 

aus den Zeiten, wo der Bezirk Eger noch nicht zu Böhmen: in- 
eorporirt geweſen ift, herftammenden egertfchen Laudtafel beibe- 

hielt, von welcher bereits Seite 93 die Erwähnung gefchehen ft. 

Zu den auf Seite 360 über die alten Amtsbücher der anf- 

der dem gehobenen prager königl. und LandbesGerichtsbehörden erfter 
Muſeo übers 
gebenen al= 

und zweiter Injtanz gegebenen Notizen tragen wir noch nad, 

ten Amts: daß das Verzeichniß der dem Muſeo übergebenen Kammtergerichts⸗ 

bücher. Amtsbücher bei der, dem Landesgerichts:Präfidio übergebenen, Re⸗ 

lation vom 3. Juli 1859 Nr. 955 erliegt, und auch bel dem 

Herrn Mufeums⸗Bibliothekar Wrfatko eingefehen werben kann. 

1) Refcriptenbuch der dentfchen Lehensſchraue Ar. V. VI. Fol. 15% et sequ. 
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Die einzelnen Regiſtraturs⸗Actenſtücke diefer anfgehobenen Ge⸗ 

richte find theils der Stampfe verfallen, teils abhanden gefammen. Abändes 

Da e8 bei der bereits durch Maria Therefia ausgeführten — 

von Seite 275 bis 283 beſchriebenen Reorganiſirung der Eriminale orte von 

gerichte unter Joſeph IT. und den nachgefolgten Regenten der IV. Criminal- 

Periode mit den geringen Abänderungen verblieben ift, daß 048 gerichten. 

Criminalgericht Trautenau nach Königgräz, 

die Criminal⸗Gerichte Kaukim und Beraun nach Prag, 

das SriminabGeriht Mies nach Pilfen, 

Zr » „Nimburg nad Iungbunzlan, 
„ n n Luditz nad) Saaz, 

* Auſſig nach Leitmeritz, und 

Pilgram nach Tabor übertragen wurde; Neue Cri⸗ 

dann daß neue Crim.Gerichte zu Eger und zu Komotan er; minal-Ge⸗ 
richtet worden find, jo haben wir blos noch zu berichten, daß die richte. 

aus Anlaß der Einführung von Eiſenbahnen und Telegrapher⸗ 

Zinien aufgezählten ftrafbaren Handlungen durch bie Eiſenbahn⸗ 
betrieb- und Xelegraphendienft-Polizeigefepe vom 7. März 
1847 1) und 23. Decemb. 1847?) theils als Verbrechen umd theils 

als fchwere Polizeitbertretungen ftrafbar erklärt und den competenten 

E:trafbehörden zur Amtehandlungs-Ahndung zugewiefen worden find. 

Nun erübrigt nichts mehr, als die neuen inrichtungen 

bei den Gerichtsoberbehärden zu behandeln. 

Dei der jofephinifchen Reform der Yuftizbehörden in Böhmen Gerichts: 

erhielten auch die Gerichtshöfe der Höheren Juſtanzen eins zwea⸗ oberbehor⸗ 
mäßigere Umgeſtaltung. 

Durch Juſtizhofdekrete ddo. 12. April 17829) und 7. April s allge⸗ 
1783 #) wurde die bisherige Appellstionsfammer auf dem pro⸗ meine Ap- 

ger Schloffe in ein allgemeines Appellationsgericht umger pellations- 
wandelt, welchem aud die höheren Stände des Königreiches in geiht. 
zweiter Inſtanz unterworfen wurden, deffen Wirkiamäeit am 1. 

1) Ferdinand. Juſtiz-Geſetzſammlung Nr. 1044. 
2) Provinzial-Gefepfammlung XXX. Band, Scte 72 und 73. 
3) Joſeph. Juſtiz-Geſetzſammlung Nr. 44. 

4) In der Regiſtratur des Oberlandeegerichts in original. und abgedrudt in 
des Derfafjerd Monographie des Appclationegerichte von 1850 ©. 109--11%. 
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Juni 1783 begonnen hat, und welches folgende Gerichtsbarleits⸗ 
graͤnzen vorgezeichnet erhielt. 

Es wurde nämlich dasſelbe zum Obergerichte über alle Ge⸗ 

richte erſter Inſtanz, daher auch über das. Wechſelgericht unter 

Aufbebung bes auf Seite 357 befchriebenen eigenen Wechſel⸗ und 

Mercantil-Appellationse-@erichtes aufgeftellt und fowohl alle 

Rechtsſtreitigkeiten als auch die fonfligen Gerichtsangelegen- 
heiten mit Ausnahme jener der deutſchen Lehenshauptmannschaft, 

deren Agenda bei dem Appellationsgerichte als 1. Inftanz aufrecht 

verblieben ift, und jener der Militärgerichte, in zweiter Inſtanz 

zugewiefen, demfelben auc nicht nur die Führung der Oberanf- 
fit über alle niht ausgenommenen Gerichte und die Prüfungen 

der Richteramtss und Advolaturscandibaten felbftftändig, dan 

jene der Competenten für Fiscaladjunctenſtellen gemeinſchaftlich 

mit der Landesftelle und dem Kammerprocurator, fondern auc die 

eriminelle SObergerichtsbarleit, endlih mit NRefolution vom 11. 

September 1784!) die Anterfuchuug und Entſcheidung der 
Syndikatsbeſchwerden aufgetragen. 

Perſonal⸗ Der Status des Appellations-Greminms wurde mit Hof⸗ 
FR an? dekret vom 1. Zuli 1783 °) auf einen Präfidenten mit 6000 fl., 

tue de einen DVice-Präfidenten mit 4000 fl. und 17 Räthe & 1800 fl., 
Appella⸗ 4 Secretäre, zwei & 1000 fl. und zwei & 900 fl., endlich 3 Raths⸗ 

lienagerich protofolliften mit 800 fl. Gehalt normirt; ſpäter aber mit Hof: 

defret vom 20. Auguft 1790 Nr. App. 6468?) der Gehalt der 

Käthe auf 2000 fi. erhöht, endlich ift mit Hofdekret vom 4. April 

1807 einem Fünftheile der Räthe die Erhöhung des Gehaltes auf 

2500 fl. und den Appellationsräthen mit Hofdekret vom 5. 

September 1783) ein gleiher Rang mit den Gubernialräthen 
zugeftanden worden. 

Wegen fortwährender Zunahme der Agenda des Appellations- 

gerichts, welche feit ao. 1784 von damaligen 6702 Erhibiten im 

Jahre 1819 auf 15597, im Jahre 1830 auf 19777 und ao. 1849 

1) Joſeph. Juſtiz-Geſetzſammlung Nr. 836. 
2) Ebendort Nr. 147. 
3) Borfindig in dem Regulirungs-Fascikel des Appellationagerichts. 

4) Joſeph. Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 183. 
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auf 20113 geftiegen war, wurde die Zahl der Räthe proviſoriſch 

für die Dauer des DBedarfes im Jahre 1820 auf 18, im Sahre 

1321 auf 20 und im Jahre 1844 auf 22 vermehrt. 

Beim Schluffe unferer IV. Periode, eigentlich mit ‚Ende Des 

cember 1848 betrug die Zahl der eingelaufenen Geſchäftsſtücke 
22187.°) 

Einen bedeutenden Arbeitszuwachs erhielt das Appellations⸗ Vermeh⸗ 

gericht durch deffen im Jahre 1835%) erfolgte Beſtellnug zum rung ber 
Gefällen-Dbergerichte, dagegen wurbe bemfelben im Jahre 1835 Agenda. 

die Gerichtsbarkeit erfter Inftanz ale deutihe Lehenshanpt: Theilweife 

{haft abgenommen und an das k. k. Landrecht übertragen, wie Berriuge— 
bereit8 auf Seite 419 angeführt worden ift. In ftrafgerichtlicher rung. 

Beziehung kommt in unſerer IV. Periode auch bei Verbrechen, 

über welche das Appellationsgeriht in erfter Inſtanz zu fprechen 
hatte, die oberfte Iuftizftelle (Erim.-Gerihts-Ordnung von 1788 nahe ale 

8. 199) al8 zweite Inftanz;?) ferner das k. f. Landes⸗Guber⸗ zweite Ans 
nium, und wenn dasfelbe als erfter Spruchrichter zu erkennen hatte, Nana. us | 
die politifche Hofftelle als zweite Inſtanz in Betracht. Politiſche 

Bon den Urtheilen der Gerichte und politiſchen Behörden dofftelle. 

über ſchwere Polizeiübertretungen Hatte der Zug der Be⸗ 
fchwerdeführungen und. die Gnadenwerbung an dieſe politifchen 

Oberbehörden zu gehen. (Strafgefeg vom Jahre 1803 IL. Theil 

$..411 und 430.) ®) 

Als Revifionsgerichtshof fingirte während der ganzen ‘Dauer Oberfte Ju⸗ 

unferer IV. Bertode die in Wien beftandene oberfte Suftisftelle, —5 

welche mit Handbillet vom 2. März 1782 *) anſtatt des oberſt⸗ grrichtshof. 
hofgerichtlichen Reviſoriums einzutreten, und die bei dem Oberſt⸗ 

bofmeifteramte vorhanden gemwejenen Reviſionsproceſſe zu „erledigen 

angewiefen worden war. Diefe Einrichtung wurde bei der, durd) 

Hofdelret vom 26. Auguft 1802 °) erfolgten, Beftellung der dreier⸗ 

lei Hofbehörden, nämlich: der vereinigten Hoffanzlei, der Hof: 

1) Siche die StatussAusmeife in ber Regiftratur des näml. Appellationsgerichts. 

2) Patent der Juſtiz ˖ Geſetzſammlung Nr. 548. 
3) Franz Yuftiz-Gefegfammlung Nr. 626. 

4) Joſeph. Yuftiz-Gefegfammlung Nr. 36. 

6) Franz Juſtiz-Geſetzſammlung Nr. 573. 
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fammer und Banto⸗Deputation und ber oberften Juſtizſtelle 
heitätigt. Durch Erlaß des Inſtizminiſters ddto. 21. Auguft 1848 

8. 39 ift der oberften Yuftizftelle die Benennung „Oberfter Ge- 
richtshof“ gegeben und dabei beftimmt worben, daß die an bie 

oberste Suftizftelle zufolge Hofdekret vom 18. Juli 18079) mit der 

Aufſchrift „Euer Majeſtät“ zu richten gewefenen Eingaben Tünftig 

mit jener „Oberfter Gerichtshof“ zu verſehen feien. 

Die mannigfachen vereinzelten, das Appellationsgeriht und die 

oberfte Suftizftelle betreffenden, geſetzlithen Beftinnmungen find in den 

Repertorien der Juſtizgeſetze unferer IV. Periode unter diefen 
Schlagwörtern und zwar in jenem Nr. I. Seite 48 — 47, 513 

und 514; dann in jenem Nr. IL Seite 57 — 66 und 552 — 

526 verzeichnet. Nach diefer Darftellung ded Organismus der 

Gerichtöftellen in unferer IV. Periode übergehen wir zur überficht- 

Itchen Belanntgebung des Verfahrens bei jeder Gattung berfelben. 

Berfahren. Das Berfahren tft entweder 

I. ein accufatorifches (civilgerichtliches oder 

II. inguifitorifches (ftrafgerichtliches gewefen, und es wurden 

IIL zur Regelung bes .Benehmens der Öerichtöftellen in beiden 

Beziehungen eigene Inftructionen erlaffen. 

Das eivilgerichtliche Verfahren theilte ſich wieder 

a) in jenes des flreitigen und 

b) im dasjenige des nicht flreitigen fogenannten adelichen 

Ricteramtes. 

ad I. a. 

Allgemeine Das Verfahren in Streitfachen wurde durch bie allgemeine 

Gerichts- Gerichtsorduung vom 1. November 1781) geregelt, welche unter 
ordnung. Aufhebung aller früähern, ihr Object betreffenden, ©efege mit 1. Säner, 

1782 in Wirkſamkeit getreten und noch bis Heute in derfelben ver- 

blieben ift. 

Diefelbe hat nachftehende Capitel: 

I. Capitel. Bon dem gerichtlichen Ver⸗ 

fahren überbupt . . . $. 1 bis 8. 16 

1) Ferdinand. Zuftiz-Gefekfammlung Nr. 1176. 

2) Franz. Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 815. 

3) Sofeph. Juſtiz Geſetzſammlung Nr. 13. 



II. Kapitel. Bor dem mündlihen Verfahren . 8 17 — 33 

III.., Bon dem fchriftlichen Verfahren. 8. 34 — 57. 
IV „ Bon Bertretungen . . - . 8 3 — 61 

V. „ Bon der Widerklage 862... 

VL „ Von der Bejfugniß und Schuldigkeit 

zu Hagen und ſich zu vertheidigen . &. 63 — 65 

VII „ Bon dem eigentlichen Anfforderunge- 

proccie- -:. . .- « 8 66 — 1 

VI. „ Bon ber. Aufforderung bei einem voerzu— 

nehmenden Baue 8. 72.. 

IX. „ Bon dem Concurs-Proceſſe .. 8. 73 — 99 

X „Bon dem Rechnungsproceſſe 8. 100 — 103 

XL Bon dem Beweife . 8. 104 — 406 

XI. „ Bon dem Beweife durd) Eingeftänbuii 8. 107 — 110 

XI. „ Bon.dem Bemweife durch briefliche Urs 

funden » 2 2.» S. 111 — 135 

XIV. „ Bon dem ordentlichen Sei dur 

Zeugen 8. 136 — 176 
XV, „ Von bem Beweife zum ewigen &- | 

dächtniffe . 8. 177 — 181 

XVL „ Bon dem ſummariſchen Beweife burch 

Zeugen > 2 .. $. 182 — 186 

XVII., Bon dem Beweife dur Sunftver- 

jtändige” 8. 187 — 202 

XVII. Sap. Bon dem Beweife durch den Haupteib 8. 203 — 211 

XIX. . „ Bon dem Erfüllungs: und Abläug- 

numgseide . 2. 8. 212 — 213 

XX, „ Yon dem Schägungseide . 8. 214 — 218 

XXI- „ Bon der eidlichen Angabe 8. 219 — 220 

XXI. „ Bon den Eiden insgemein 8. 221 — 237 

XXIII. „Von Inrotulirung der Akten. . . $. 328 — 246 

XXIV „ Bon den Urtheilen 8. 247 — 21 
XXV. ,„ Bon der Appellation und Revifion,. 

. dann der Nullitätsklage . 8. 252 — 267 

XXVI „ Don der Verfuchung der Güte. 8. 268 — 269 

XXVI. „ Bon Schiederichtern . 8. 270 — 274 



XXXVI „ Bon Zuftellung der gerichtlichen 

Concurs⸗ 
ordnung. 
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XXVIII. Cap. Bon dem Arrfe  . . . . 8. 275 — 282 
ZXIX. „ Bon dem Verbote auf fahrende 

Sütr . . . . 8. 283 — 291 
XXX „ Bonder Sequeftration und andern 

 mittlerweiligen Vorkehrungen . . 8. 292 —. 297 
XXXL ,„ Bon der Execution. . . 8. 298 — 352 
XXXO. „ Don Stilfftänden und von Befund 

. lung der Gläubiger . 

XXX. „ Bon Abtretung der Güter . 

XXXIV, „ Bon der Einfegung in den vorigen . 

Stud . . 2 2 2 20. 8 371 — 375 
XXXV „ Bon den ferien. . . 8. 376 — 383 

. 353 — 361 

. 862 — 370 an OR 

Verordnungen nn. 8.384 — 39. 

XXXVI. „ Bon Gerihtsunloften . . . . 8.398 — 409 » 

XXXVIL , Bon den Advokaten . 8.410 — 429 

XXXKX. „ Bon dem Rider . . 2 ...8430 — 437 

Weil das IX. Capitel der all. Ger.- Ordnung das Verfahren 

in Concursfällen nur überfihtlih und feineswegs fo vollitändig als 

e8 zur gehörigen Durchführung einer Crida-Verhandlung noth⸗ 

wendig war, enthalten hatte, jo wurde fchon nad ſechs Monaten, 

nämlich dur Patent vom 1. Mat 1781") eine forgfältig aus» 

gearbeitete Goncurs-Ordnung mit dem Wirkfamleitseintritte 
am.1. Jäner 1782 in 45-88. kundgemacht. 

Diefe beiden in Böhmen feither in Anwendung gebliebenen 

Geſetze haben eine fo große Menge Erläuterungen uud Ergän- 

zungen nad fi) gezogen, daß die kurzen Inhaltsangaben berjelben 

in den beiden, zu der großen Juſtiz-⸗Geſetzſammlung erfchienenen, Res 

pertorien ımter den Schlagwörtern „Gerichts: und Concurs-Drds 

nung, Advokaten, Appellation, Revifion, Verfahren (mündfiches und 

fchriftliches), Execution, Richter“ 2c. ınehr al8 das Drittheil diefer 

beiden Folianten von 893 und 943 Seiten anfüllen. 
Eine neuerliche, dem gegenwärtigen Standpunkte der Wiffen- 

haft und den Zeitverhältuilfen entjprechende und den in vielen 

1) Joſeph. Juſtiz-Geſetzſammlung Nr. 14. 
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Nachbarländern über diefen Legislaturszweig bereits eingeführten 
zwedmäßigen Einrichtungen die geeignete Rechnung tragende Re⸗ 

digirung bderfelben ift für Böhmen, befonders feit Herausgabe der 
in unferem Vaterlande nicht anwendbaren Gerichtsordnung für Ga- 

figien vom Jahre 1796, und ber italienifchen zu Venedig im Jahre 
1803 (für die dalmatiſch⸗illyriſchen und Tombarbifch-venetianifchen 

Provinzen des öfterreichifchen Kaiſerthums) erfchienenen Ueberſetzung 

derjelben, ein tief gefühltes zu bejeitigen ſchon mehrmal, obwohl 

bisher Fruchtlos, angeftrebtes Bedürfniß geworden. 

Da es in unferem Gefchichtswerfe unthunlich ift, die in den 

angedeuteten Eapiteln ber Gerichts- und Paragraphen der Eoncurs- 

Ordnung ſowohl, als in den über dieſe beiden (im Urterte nur 81 

Foltofeiten von 7 bis 88 des 1. Bandes der Joſephiniſchen Juſtiz⸗ 

Geſetzſammlung einnehmenden) Geſetze erfchienenen, mehr als das Fünf- 

fache ausmachenden Nachträgen vorkommenden Beftimmungen auch nur 

in bündigften Umriffen anzuführen: fo wollen wir, befonder® weil bei 

jedem Yuriften eine mehr oder weniger genaue Kenntniß diefer Gefete 

vorausgefegt werden kann, uns damit begnügen, im Allgemeinen zu 

berichten, daB fo wie während unferer II. Periode das mündliche, 

in der III. dagegen das fchriftliche Verfahren als Regel der Pro- 

ceßführung gefetlich feftgeftellt war, in der IV, beide Verfahren 

und zwar das fhriftliche in der Hauptfladt und beim Rechnungs 
procefie, das mündliche hingegen auf dem Lande und in einigen 

eine fchnellere Behandlung und Entfcheidung erheifchenden Streit- 

gattungen und Objeeten als Regel angenommen worden fei. 

Als beftes, den Wortlaut des Grundgefeges und der gefolg- 

ten Nachträge gehörig geordnet enthaltendes Werk über die Gerichts- 

und Concurs⸗Ordnung kann ſowohl dem Richter als dem Rechts⸗ 

befliſſenen und dem Parteivertreter mit voller Zuverſicht empfohlen 

werden: „Handbuch des gerichtlichen Verfahrens in und außer 

Streitfahen für Böhmen, Mähren ꝛc.“ von J. U. Dr. und jetzt 

bereit8 jubilirtem Minifterialrathe Joſeph Weſſely, III. Auflage, 

Prag 1846 im Selbftverlage. 

Die allgemeine Gerichtsordnung wurde aud mit ſach⸗ und 

fahgemäßen Nbänderungen zur Nachachtung vorgejchrieben: 

29 
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a) Den Militärgerichten durch das 12 88 enthaltende Adap⸗ 

tirungspatent vom 20. April 1782. 

b) Den Berggerichten durch Patent vom 1. November 
1781 ®), „worin von 8. 11 bis 31 die Abweichungen bes berg- 
gerichtfichen von dein civilgerichtlihen Verfahren aufgeführt und in 

dem Echlufparagraphe 32 die bisherigen über den Bergproteß 

beftandenen Gefege und Gewohnheiten aufgehoben worden find. 

ec) Dem Wechſel⸗- und Merfantilgerichte mit dem Putente 

vom 9. Aprit 1782), deffen 88. 1 bis 13 die Abweihungen 
von der allgemeinen Gerichtsordnung, und der 8. 14 die Aufhe⸗ 

bung aller früheren Gefrpe über das Wechfelverfahren ent- 
hält; endlich 

d) den Fön. Böhm. Landrechte durch das, demſelben die 

Gerihtsbarkfeit über die fogenannten Deutfchen Lehen zumei- 
fende, Hofdefret vom 10. Auguft 1835 sub Stens.). | 

Im weiteren Laufe unferer IV. Beriode wurden fpezielle Ver⸗ 
fahrensarten angeordnet: 

1. Im Auszichflreitfahen zu Prag durch Hofdelret vom 
. 9. März 1805 °) deſſen Paragraphen 2 bis 8, wobei bemerkt 

An CEhe⸗ 

ftreitfadyen. 

wird, daß der prager Magiftrat ohne Rückſicht anf die Eigen» 

ſchaft des Befigers oder Mietders und ohne Rückſicht auf die Neal: 

gericht8barfeit, weldyer das Haus unterfteht, al8 competenter Rich⸗ 

ter in erfter Behörde beftellt worden ift. 

2. In Eheſtreitſachen chriftlicher Berfonen durch den An⸗ 

hang des Hofdekrets vom 26. Auguft 1819), in deffen drei Ab- 

Schnitten: 

I. Berfahren über die Scheidung von Tiſch und Bett: 

Allgemeiner Grundfag 8. 1. Nähere Beftimmungen desfelben 

1) Zoſeph. Juſtiz-Gefetzſammlung Nr. 46. 
2), Ebendort Nr. 27. 

3) Ebendort Nr. 41. 

4) Ferdinand. Inſtiz-Geſetzſammlung Nr. 69. 

5) Franz Juſtiz-Geſetzſammlung Nr. 719, 

6) Franz Yuftiz-Gefegjammlung Nr. 1595. 

“ 
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8.2 — 7. Unzuläffiger Vorbehalt bei der freiwilligen Scheidung 
8. 8. Beweisführung 8. 9 — 11. Urtheit und Beſchwerden dage⸗ 

gen 8. 12. 

II. Berfahren über Ungiltigkeit und Trennung der Ehe. 

Allgemeiner Grundfag 8. 13. Nähere Beltimmungen besfelben 

8. 14. Verſuch einer Wiebervereinigung 8. 15 und 16. Pflichten 

des Ehevertheidigers 8. 17. Urtheil und Befchwerdmittel Dagegen 

8. 18 und 19, . 

die geeigneten Vorfchriften ertheilt wurden 

3. Bei Fondsausweifen der Großhändler, Hofdelret vom rg 
22. November 1817.) Großhand⸗ 

4. In Faͤllen, wo bei Ermanglung eines Todtenſcheines Mancıi eis 
oder einer andern Öffentlichen Urkunde über den wirklich erfolg- nes Todten⸗ 

ten Tod eines vermißten Ehegatten der Beweis durch Zeugen hheine. 

angeboten wird, mittelft des, 7 88. in ſich faſſenden, Hofdekrets 

vom 17. Feber 1827. ®) 
"5. Im Betreff der Lignidirung der Advocatengebühren Advocateu: 

mit Hofdekret vom 4. Oftober 1833, ®) — 
6. Ueber Klagen wegen Beſitzſtörung durch das in 19 88. Beſitzſtö— 

abgefaßte Hofdelret ddto. 13. Feber 1835. €) via 
7. Wegen Klagen aus vollen Glauben wirkenden Ur⸗ entire 

Funden mit Hofdetret vom 7. Mat 1839 5) " Ur 

8. Bei Angabe von Gütern zur Befeitigung des Berfonal- man 
arreftes durch Hofdelret vom 15. Yäner 1845 ®) hung. 

9. Meber die bei Erecutionen beweglicher Sadjen von dritten — 

Perſonen erhobenen Eigenthums⸗ oder andere Rechtsauſprüche —E 
durch Hofdekret vom 29. Mai 1845.7) 

10. Für Elbzollrichter in den der Competenz derſelben durch Elbezoll⸗ 
das Seite 439 angerufene Hofkammer-Präſidialdekret vom 2. De, kichter. 

1) Ebendort Nr. 1389. 

2) Ebendort Nr. 2269. 

3) Ebendort Nr. 2638. 
4) Ferdinand Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 174. 
5) Ehendort Nr. 858. _ 
6) Ebendort Nr. 859. 

7) Ebendort Nr. 889. 

29* 
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cember 1845?) zugewiefenen Proceß- und Unterfuhungsgegen: 
ftänden unter Beziehung auf die Artifen 49 und 50 der Elb⸗ 
ſchifffahrts-Additionalakte mittelft der, in den SS. 4 und 5 vorkom⸗ 

menden, ausführlichen Beſtimmungen. 

Geringfi- 11. In dem für geringfügige, d. i. den Betrag von 200 fl. 
aa C. Mze. nicht überfteigende Streitgegenftände ein fummarifches 

Berfahren in 56 88. vorfchreibenden Juſtizhofdekrete vom 25. 
December 1854.°) 

Eidesable- 12. Bei Eidesablegungen ber Ifraeliten durch Hofdekret 
lem vom 1. October 1846, 3) welches mit Hinweglaffung ber früheren 

Verwünfchungen und Flüche eine andere weit mildere Eidesformel 

vorzeichnet. 

Bei mehre⸗ 13. Für lägen gegen mehrere Mitgellagte durch Hofdekret 
ven Ritge vom 5. März 1847.) 
Hagten. 

Zur Erida- 14. Im Beziehung auf die Verpflihtung in Gonenrs ver- 

une fallener Schuldner zur Angabe ihres Vermögens und über 

ſuchung. die gegen dieſelben einzuleitende Unterſuchung und Beſtrafung mit 

dem 13 88. enthaltenden Hofdekrete vom 18. März 1847.) 

Ad I. b. ber Haupteintheilung. 

Amtshand- Das anferftrittige oder fogenannte adelihe Richteramt 
lungen der theilt fich in drei Hauptamtshandlungen, nämlich: 
außerftrei- 

tigen Ge: 1. in die Verlaffenfhaftsabhandlungen; 

richtsbar⸗ 2. in die Vormundſchafts⸗ und Waiſenſachen; 

keit, 3. in das Tabularweſen. 

Materielfe Die materiellen Beftimmungen über alle drei Amtshand- 

Beftim: lungsgattungen der außerjtreitigen gerichtlichen Agenda enthalten 

mungen. das allgemeine bürgerliche Geſetzbuch und die demfelben nachgefolg- 

ten Normalien über Berlaßabhandlungs-, Vormundſchafts-, Waifen- 

und Grundbuchsfachen, deren fehr beträchtliche Anzahl unter den 

en — 

1) Ebendort Nr. 912. 

2) Ebendort Nr. 906. 
3) Ehendort Nr. 987. 

4) Ehendort Nr. 1042. 

5) Ehendafelbft Nr. 1049. 
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betreffenden Schlagwörtern in den beiden Nepertorien der großen 
Suftizggefeßfammlungen umferer IV. Periode angeführt erjcheinen. 

Aus denfelben heben wir befonders hervor, daß die beden- 

tende, auf Seite 370 angeführte Aitersnahfihts-Brwilligungs- 

tare nad dem Stande durch Hofdelret vom 1. September 1818") 
aufgehoben worden ift. 

Die formellen Behandlungsvorſchriften der sub 1. und2. Formelle 

benannten Angelegenheiten find in der mit Patent vom 9. Sep. Beſtim⸗ 
tember 1785 %) kundgemachten allgemeinen Inftenction für die mungen. 
Zuftizftellen, und in den zu derfelben erfchienenen vielfältigen Nadh-- 

trägen enthalten. 

Nach dem Wortlaute der Einleitung hatte diefe noch am Schkuffe 

unferer IV. Beriode rechtögiltig gemwefene Inſtruction die Beſtim⸗ 

mung, das eigentliche Benehmen der Berhandlung der den Juſtiz⸗ 

ftellen anvertrauten Gefchäfte zu regeln, und war nicht nur für die 

gehörig organifirten Gerichtshöfe, fondern auch für bie nad) 

den allgemeinen Grundfätzen noch nicht hergeftellten Magiftrate 

und Gerichtsbehörden (Ortsgerichte) die Richtſchuur und von den 

beiden leßteren in fo weit, als es ihnen vermöge ihrer dermaligen 

Verfaſſung möglicd) geweſen ift, zu beobachten. Diefelbe zerficl in gerigte- 

zwei Abtheilunugen, und jede berfelben in mehrere Abfchnitte, infteuetion. 

nämlich : 

I. Abtheilung:: 
1. Abfchnitt. Von Einrihtuug der Schriften 

und dem Einreichungsprotofole S. 1 — 20 
2. „ Bon Zutheilung der Schrift an 

den Referenten . . - . 8. 21 — 24 

3. „ Bon Beförderung der Schrift . 

. an den Referenten . . . Ss. 25 — 29 

4. „ Bon ber Ausarbeitung zum | 
fünftigen Referate . . . 8. 30 — 4l 

5, „ Vom Bortrage, ber Berathung 

und Erledigung -. - . . . $ 42 — 63 

) Franz Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 1490. 

2) Joſeph Juſtiz⸗Geſetzſammlung N. 464. 
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6. Abfchnitt. Von Führung des Rathspro⸗ 

. 
5 

9. " 

10. „ 

I. Abtheilung: 

1. Abfchnitt. Von 

2, 

3., 

4 
> " 

6., 

7., 

8 

., 

0. „ Vom Benehmen der Appellations- 

gerichte bei Prüfung von Ad— 
vofnten . 

tofolls 8. 64 — 72 
Bon Erpedirung des Concluſums 8. 73 — 88 

Von Ausfertigung und Zus. 
ftelung der Erledigung 8. 89 — 99 
Bon Aufbewahrung ber Alten 

und worin die Negiftratur befteht 8. 100 — 113 

Bon der Auffiht und Eontrolle 

über die Stelle . & 114 — 117 

dem Benehmen der 1. Be⸗ 

hörde bei Anfnahme mündlicher 

Klagen 2... 1-3 
Von dem Benehmen derſelben bei 

Tagſatzungen 8. 4 — 9 

Von Tagſatzungen beim Bengen 
. verhör . 8.10 — 13 

Bon Zagfapungen bei Eiden . 8.14 — 24 

Von Zagfagungen in Ahbhand- 

lungsſachen 8. 20 — 44 

Von Tagſatzungen in Weiſenſachen 
und Kuratelen 8. 45 — 52 

Bon Tagfagungen in Recuunge 
ſachen 8.53 — 65 

Bon Tagſabungen bei Aftenin- 
rotnlirungen 8. 66 — 70 
Bon Tagſatzungen bei gerictlicen 
Depofiten . . , 8. 71 — 84 

8.85 — 97 
Es umfafjen daher beide Abtheilungen zuſammen 214 88. 

und ſind in dem Context Formularien zu Urtheilen, Convocations⸗ 

und Vorrnfungsedikten, Juſtiztabellen, Verlaſſenſchaftsabhandlungs⸗ 

Waiſenſachen-⸗, und Rechnungsgeſchäfts— Protokollen kihbrvgen. 

Ueber dieſen wichtigen Legislaturs-Zweig beſteht eipe zahlreiche 
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Literatur; das gefuchtefte Werk darüber, welches bereits 7 Auflagen 

erreicht hat, ift Soahim Fügers Werk: „das adeliche Richter⸗ 

amt oder das gerichtliche Verfahren außer Streitfachen. Letzte 

Auflage Wien 1816 — 3 Bände. 

Zur Behandlung der TZabulargefchäfte ift bloß für die Land-⸗ Tabular 

tafel die (Seite 421 — 424) befprocene Londtafel-Inftruetion ; "Than: 
für die Grundbuchsführung bei Magiftraten, Ortsgerichten ” 
und reinen Realjurisdictionen aber feine in ein Ganzes zu: 
fammengefaßte Information als Geſetz erfchienen. Diefer wichtige 

Zweig der außerjtreitigen richterlichen Agenda ift lediglich teils nad) 
ben ältern und neuern Normativen über Intabulation, Pränotation, 

Eriabulirung, und Grundbuchsextrakte, theils aber nach den Be⸗ 

ftimmungen bes allgmeinen bürgerlichen Geſetzbuches bejorgt worden. 

Am belchrendften behandelt diefen Gegenftand Franz Joſeph 

Sſchopf in feinem Werke: Grundbuchsverfaſſung, das gefegliche 

" Berfahren in Grundbuchsſachen, und die Grundbuchsführung,“ 

Wien 1836 und 1837 — 2 Theile im Selbftverlage. 

| Zur Vollendung der gefchichtlichen Notizen über das gericht- Tarord⸗ 

liche Verfahren in Civilſachen kommen noch die Taxordnuugen an» „ungen. 
zuführen , und zwar; 

a) Die allgemeine Tarordnung in Streitjahen, Patent 

vom 1. November 1781°) mit viererlei Betragsbemeflungen 

nach viererlei Gattungen von Gerichtsbehörden; e) der Hauptjtadt, 
8) der größeren, y) der minderen, dann 5) der Kleinen Landſtädte 

und der Ortögerichte. 

b) Die Taxordnung in den Gefchäften des adeligen Rich⸗ 

teramtes; Patent vom 13. September 1787*) nad vier Höhe- 

klaſſen des Werthbeirages, der Verlaſſenſchaft oder des Geſchäftes, 

eingetheilt in 9 Rubriken, beren legte die Depofitengebüh- 

ren bemißt, welche nad) Hofdelret vom 4. Yäner 1788 °) den für 

die Berwahrung haftungspflichtigen Gerichtsſtellen überlaſſen 

waren. 

1) Joſeph Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 28. 

2) Ebendort Ar 717. 

3) Ebendort Nr. 762. 
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c) Die Tarordnung für Militärgerichte, Hofdelret vom 

12. September 1782. ') 

d) Die allgemeine Landtafeltarordnnng, Patent vom 1. 

April 1812.°) | 

Da im Laufe der V. Beriode die Normative über das außer- 
ftreitige NRidhteramt eine vollftändige Umänderung erfahren haben, 

fo würde es überflüffig fein, die verfchiedenartigen früheren Pro- 
ceduren in diefer Amtsführung näher zu beleuchten. 

Strafpro- Nunmehr übergehen wir noch zu den in der IV. Periode bes 
ceßordnun⸗ ftandenen Strafproceßordnungen. 

Rakler I. Die Erim.:Gerihtsordnung Kaiſer Joſephs IT, Tund- 
Sofepp IL gemacht durch Patent vom 17. Juni 1788,9) welde in folgende 

Hauptſtücke abgetheilt war, unb bis zum legten December 1803 

in Wirkſamkeit verblieben ift. 

1. Hauptftüd. Von der Aufmerffamkeit auf Crimi⸗ 

nal⸗Verbrechen, Entdedung und Aus, . 

haltung der Criminal-Verbrecher . &. 1— 19 

2, u Wie die eigentliche Beſchaffenheit der 

That vorläufig von der Obrigkeit zu 

erheben ft... . .8. 20— 37 

3. „ Ton dem fummarifchen Berhöre .$. 38— 50 

4, „ Bon der Ablieferung an das Crimi- 

nal-Geridt . » 2 2 20202.  51— 57 

5. ’ Bon den Gefängniffen.. . . .8 58— 76 

6 " Bon dem Crin.-Berfahren überhaupt 8. 77— 93 

T. R Bon Verhörung des Geftellten . .S. 94—115 

8. „ Bon dem Beweiſe durch Geftändniß 8. 116—121 

9 

1 

n Bon den Beweife durch Zeugen . 8. 122—142 

0. „ Bon dem Beweife au dem Zufam- ' 

mentreffen der Umftände . . . . 8. 143—148 

11. „ Bon dem Beweife der Unſchuld. . $.. 149—157 

12. „ Bon dem Criminal-Urtheile. . .$. 158—179 

1) Ebendort Rr. 79. 

2) Kranza Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 983. 

3) Joſephe Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 848. 
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13. Hauptftüd. Bon Kundmachung und Voltziehuns 

des Urtheils . 8. 180—192 

14. " Bon dem Recufe - . 2 2.8 193—200 

18. n Bon der Begnadigung . . .8. 201—206 
16. n Bon dem Berfahren gegen Flachtige 

und Abweſende... . 8. 207—222 

17. „ Bon Wiederaufnehmung der unterſu⸗ 

chung wegen vorkommender neuer Um⸗ 

ſtände .. . 8. 223—237 

18. Von dem ftandrechtlichen Berfagren 8, 238—249 

19... „. Bon der Eutſchadigung und Genug⸗ 

thuung. .. .& 250—261 

20. , Bon ben Vorlehrungen in Abficht auf 
die Familie und das Vermögen des 

Unterfuchhten nnd Berurtheilten . . & 262 —268 

21. „ Bon den Criminalloften . . . . 8. 269—283 

22.» Bon dem Zufammenhange der Cri⸗ 

minalgerichte unter fich, und mit den 

Eriminal-Dbergerihten . . . . 8 284—304 

u. Die Jnuſtruttion vom 26. Feber 17877), welche die guſtruction 
Richtſchnur für bie politifchen Obrigfeiten zur Ausübung ber fürdiepolis 

Inquiſition, Aburtheilung und Strafvollziehung wider einen tiſchen Ob» 
eines politifchen auf Seite 379 angeführten Verbrechens Be⸗ rigkeiten. 

ſchuldigten im 15 88. auf fünf Druckſeiten enthält und ſehr all⸗ 

gemein gehalten geweſen iſt. 

II Der zweite Abſchnitt des I. Theiles von dem, Seite Verfahren 

384 bis 388 befprochenen, Strafgefete Franz I. ddto.3. September über Ber- 

1803 enthält unter der Aufſchrift: Won dem rechtlichen Ver⸗ —— 
fahren über Verbrechen nachſtehende Capiteln: geſetze von 

J. Hauptſtück. Von der Gerichtsbarkeit in Abſicht auf Verbre⸗ 1803. 

hen & 211—225 : ... . 15 

IL „ Bon der Erforfchung des Verbrechens und er. 

bebung der That 8. 2236-257 . . . . 32 

UL „ Bon der Erforfhung und rechtlichen Beſchuidigunß 

eines begangenen Verbrechens 8. 208 — 280. 23 

1) Joſeph Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 640. 
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IV. Hauptftüd. Bon der Verhaftung und fummarifchen Bes 

handlung des Beſchuldigten $. 281—306. 26 
V. " Don den Unterfuchungsgefängnifien $. 307 

—-333 ... . 27 
VL „ Bon dem ordentlichen Unterfuhungsproceffe 

8. 334 --347 “ 14 

vo. " Bon dem ordentlichen Berhöre bes Veſchul 

digten 8. 348— 373 . 26 
VII. „ Don Abhörung der Zeugen 8. 374386 13 

IX, v Bon der Gegenjtellung des Befchuldigten und 
ber Zeugen 8. 387-395 ..9 

X. " Bon ber rechtlichen Kraft der Bene S 8. 

. 396— 414 . ...19 
XL » Bon dem Urtheile 8. 415444 30 
XII. „ Bonder Kundmachung und Seen des 

Urtheils 8. 445—46l . . » . . 17 
XII. n Don dem Recurfe 8. 462—470 9 
XIV. „Von der Wiederanfnehmung der Unterfuchung 

wegen neuer Umftände 8. 471—481 11 

XV. „ Bon dem Verfahren wider Abwejende und 

Flüchtige 8. 482 —49 . . . .. 18 

XVL Bon dem Standredte $. 500-513 14 

XVII. Von der Entſchädigung und Geuugthuuna 

8. 514—525 .... . 12 
XVIII., Bon Criminalkoſten 8. 526 - 539 14 
XIX, " Bon dem Zufammenhange der Criminalges 

richte und Obergerichte in Criminal⸗Sachen 

8. 540-557 . oo. 18 

zufanmen . 347 

Mit Zufhlag der Seite 386 aufgezahuen . 210 

hat der I. Theil im Ganzen 88. . “ . 557 

Berfchie: Als Hauptverfchiedenheiten biefes von dem Joſephiniſchen 
denheiten Strafverfahren dürften nachſtehende Beſtimmungen anzuſehen ſein: 
von dem 

Joſephini⸗ a) daß bei der Ueberweiſung und längnenden Inquiſition 

ſchenStraf⸗ aus Iufammentreffen der Umftände und nad der fpätern Zer- 
verfahren. tirung „rechtlicher Anzeigungen“ das vorzügliche Erforderniß 
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des erwiefenen nahen BZufammenhangs bes Thäter mit der 

That in ber jofephinifchen Beweistheorie ganz anders ftylifirt ift. *) 

b) Daß der Aburtheilungsfenat früher blos aus einem 
geprüften Richter und zwei gefchworenen Beifigern zu beftehen 

brauchte, dagegen nach der ſpätern Strafproceßordnung aus drei 

geprüften Richtern und zwei beeideten Beiſitzern beſtehen 
mußte; ) 

c) daß die öffentliche Verkündigung jedes Sriminalurtheis, 

welches auf eine ſtreugere Strafe als einfaches Gefängniß aus- 

gefallen war, angeordnet geweſen ift, wo dagegen fpäter eine foldhe 

nur bei Strafverhängungen eines mehr als öjährigen ſchweren 
Kerfers einzutreten hatte, und in ber Folge gänzlich abgeſchafft 
worden ift,°) 2c. 2c. 

IV. Der zweite Abfchnitt bes IT. Theile von dem foeben citir⸗ Verfahren 
ten Strafgeſetze vom 3. September 1803 handelt: über 

Bon dem Berfahren bei ſchweren Polizeiübertretungen, lb 
und enthält: tretungen. 

I. Hauptſtück. Bon der Gerichtsbarkeit in Anſehung ber 

ſchweren Polizei:Uebertretungen 8.276—292 17 
1. „Bon Erforfchung der ſchw. Pol.-Uebertretung 

' und Erhebung des Thatbeftandes 8.293—314 22 

IH. „ Bon Unterfuhung des Befchuldigten und 

dem Verhör 8. 315-349. . . . 35 

IV, „ Bon rechtlichen Beweifen 8. 350 — 377 . 26 

V. Bon der Aburtheilung 8. 378—408 ı . 31 

VI. „ Bon dem Necurfe und Nadhfuchung um Bes 

gnadigung 8. 409-432 .... 24 

VII. Von der Kundmachung und Vollſtreckung des 

Urtheils 8. 433 —443 ... 11 

VIII. Don den Koſten der Gerichtsbarkeit über 

fhw. Pol. Mebertretungen 8. 444-451 . 8 

1) Yofeph- Sriminal-Gerihtsorbnung 8. 144 und $. 412 bes Strafgejeties von 

1803 I. Theil, dann Hofdelrets vom 6. Juli 1833 Ar. 2622. 
2) Joſeph Crim. -Gerichtsordnung $. 159 und Kranz St. Gef. I. Th. $. 418. 
3) Joſeph Criminal-Gerichtsordnung 8. 185 und drang Et. Gef. $. 451. dann 

Hofdelret vom 6. Feber 1845, Nr. 866. 
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IX. Hauptftüd. Bon der Leitung der Gerichtsbarkeit fiber die 

ſchw. Pol. Mebertretungen und der allgemei- 

nen Auffiht darüber 8. 452—459 . . . 8 

madt . . . 184 

Mit Zurehnung der Seite 387 vorfommenden 88. . . 275 

hat der II. Theil zufammen SS. . . . 459 

Die Vergleihung des Umfangs diefer ausfuhrlichen Ver⸗ 

fahrensvorſchrift mit der ganz einfachen aus blos 15 SS. beſte⸗ 

henden joſephiniſchen Inftruction Nr. 640 für die politiſchen Be⸗ 

hörden über die Amtshandlung wider einen eines politifchen Ver⸗ 

brechens Beichuldigten zeigt angeuſcheinlich, daß legtere nur Grund- 

züge, erftere aber eine vollftändige Borfchrift zur Durchführung 

einer Strafunterfuhung und Beurtheilung von politiſchen Straf: 

füllen in fich begreift. | 

V, Der OD. und zwar formelle Theil des Seite390 in ma- 

in Gefälle: terieller Beziehung behandelten Gefälleuftrafgefebes, welcher aus 
übertre- 

tungefällen 
nachfolgenden zwölf Hauptftüden befteht: 

1. Hauptftüd. Bon dem Verfahren bei Gefällsübertretungen 

und defien Ausübung überhaupt 8. 490—534 45 

2. " Bon der Entdedung ber Gejällsübertretungen 

und dem Beginnen des Verfahrens 8.535 —551 17. 

3. „ Bon Maßregeln der Sicherftellung 8.552—568 i7 
4., Von der Erhebung des Thatbeſtandes und der 

| Unterſuchung $. 569— 593 oo... 25 

5. ,„ Bon der ordentlichen Unterfuchung 8. 594655 62 

6. „ . Bon ben äußerlihen Erforderniffen der Er» 
hebungen und Unterfuchungen $. 656-674 19 

7. „ Von den Beweiſen der Thatumftände 8.675-754 60 

8. Von der Ueberweiſung des Beſchuldigten und 

der Haftenden 8. 755 - 783. ... 34 

9. Von dem Schluſſe der Unterſuchung und von 

der Entſcheidung $. 789 -833... 45 

10., Von den Rechtsmitteln und Guadengeſuchen, 
von der Einſetzung in den vorigen Stand und 

von der Wiederaufnahme des Verfahrens 8. 

834 -2888. .. 92 
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11. Hauptftüd. "Von der Vollftreduug der Entfcheidungen 8. 

886—889 . . . . .. . 14 

12. „ Bon den Koſten des Verfahrens 8. 900 - 934 33 

folglich Hat der formelle Theil 88. . 444 

Eben fo wie wir von dem materiellen Theile des Gefälls- 
ftrafgefeges Seite 392 die vorzügliche und vollftändige Umfaffung 

diefes fchwierigen Regislaturs-Objectes zu rähmen uns bewogen 
fanden, müfjen wir auch die umſichtige und erfchöpfende DVer- 

fahrensvorfärift, befonders über die Beweisführung nnd Urtheils- 

ichöpfung als mufterhaft anerkennen. | 
Zur Kenntniß diefes Gefeßcoder unb ber zu demfelben erlaffenen 

Nachträge dürfte vorzugsweiſe zu benüßen fein: 

‚a) Dr. Sranz Edlaner Erklärung bes Strafgefeges über 

Gefällsübertretungen, Wien 1843 und 1845, zwei Bände. 

b) Dr. 3. SKoneiny, Anleitung zur Anwendung ber 
Borfchriften über das Strafverfahren bei Sefällsäbertretungen, 

Prag 1837. 

°) Vinzenz Kappel (Ritter von Savenan), die zur Lei- 

tung der Gefällsangelegenheiten beftellten Behörden, Prog 
1839. 

Schließlich wird zur beffern Verſländniß der auf Seite 417 

angeführten Einftellung der Baarzahlungen in Conv. Münze bei Baarzah⸗ 

ben Berwehhslungsfaffen der öfterreihifhen Nationalbank über — 
die Beranlaffung und den bisherigen Fortbeſtand derſelben nach⸗gei —— 

träglich in Kürze berichtet, daß die durch das Seite 376 citirte kionalbank. 

Binanzpatent vom Jahre 1311 mittelft Hinausgabe von Einlöfungs- 

ſcheinen gefchaffene Wiener Währung nad) und nad) auf eine fehr 
beforgliche Ziefe gegen die Conventions-Münze im Eurfe herab⸗ 

gegangen-war, und deshalb bie Faiferliche Regierung fich genöthigt 

gejehen hatte, durch die mit Patent vom 1. Juli 1816!) erfolgte 

Errichtung einer privilegirten Nationalbank ein Inftitut ins 
Leben zu rufen, durch defien Statuten und Privilegien vom 15. 

Zuli 18179) der Cours der Wiener Währung gegen, Silbermünze 

1) Franz Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 1250. 
2) Ebendort Nr. 1347, 
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mit Erfolg auf 250 firirt wurde, da diefe Bank verpflichtet worben 

ift, für 250 fl. in Einlöfungsfcheinen 100 fl. Eonv. Mze. auszu⸗ 

zahlen und ihre herauszugebenden Banknoten auf jedesmaliges 

Berlangen im vollen Nennwerthe mit baarer Conv. Silbermünze 
zu realifiren. ° - 

Das Privilegium der Nationalbanf wurde uuf 25 Jahre er» 

theilt, und mit Patent vom 1. Juli 1841) unter Ertheilung theil⸗ 

weife neuer Statuten bis zum legten December 1866 erftredt. 
Mit der Beruhigung, beftrebt geweſen zu fein, bem Zwecke 

unferes Werkes innerhalb der uns geftedten Graͤnzen mögfichft 

auch in der IV. Periode Rechnung zu tragen, übergehen wir zur 

rechtögefchäftlichen Darftellung der letzten bis in die Jetztzeit reichen» 
den Epoche desjelben. | 
un 

1) Ferdinand Juſtiz⸗Geſetzſammlung Nr. 547. 



Fünfte Periode. 
Vom. December 1848 bis 20. September 1865. 

Sonftitutionelde Geſetzgebung theils mit berathender, theils 
mit einverfländliher Einflugnahme der Volksvertretung und 
theils im Verordnungswege während der Regierung Franz 
Sofeph 1. nnd deren Kundmachung durch das Reichsgeſetzblatt. 

Unfere fünfte Periode, welche wohl nicht unberechtigt die Geſchichtli⸗ 

Epoche der Verſuche auf dem Belde der Umgeftaltung einer cher ers 
Lo. aus: . id. 

abfoluten in eine conflitutionele Monarchie genannt werben 

Tann, bat ſowohl in flantsrechtlicher als in gefeggebender Be- 
ziehung in unferem, zu den Großmächten Europas zählenden, aus 

fünf verfchiedenen Hanpt-Nationen, die zwar unter einem 
Scepter, aber nicht unter einer Krone vereinigt find, beftehen- 
den Kaiſerthume, während der bisher 18 jährigen Dauer derfelben 
drei Facen oder Abfchnikte durchgemacht, und zwar: 

I. Bom 2. December 1848, als den Tage der Thronbeftei« 
gung unferes ritterlihen Kaifers Franz Sofeph L bis zum 4. März 
1849, an welchem Tage der conftituirende Reichſtag zu Krem- 
fier aufgelöft und eine oetroirte Reichsverfaſſung für alle Krons 
länder bes öſterreichiſchen Kaiſerthums, folglih aud für Ungaru, 
Siebenbürgen, Kroatien, Slavonien, das Troatifche Küften- 

laud, eben fo auch für das Großherzogthum Krakau, für bie 

Militärgrenzgebiete, unb für das Iombardifch-venetianifche 
Königreich in XVI Abfchnitten, welche 123 88. enthalten, durch 
Manifeft vom 4. März 1849 ') kundgemacht worden ift. 

In einem abgefonderten a. h. Erlaffe von den nemlichen Dato*) 

find die durch die neue conflitutionele Staatsform gewährs 

1) Reichs⸗Geſetzblatt Nr 1850. 
2) Ebendort Nr. 161. 
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feifteten politifhen Rechte für die Kronländer Defterreih ob und 

unter der Enns, Salzburg, Steyermarl, Illyrien, Tyrol ımd 

Vorallberg, Böhmen, Mähren, Ober- und Riederfhleficn, Bali: 
zien und Lodomerien mit der Bufomwina, endlich Dalmazien und für 

die Bewohner derfelben zur öffentlichen Kenntniß gebracht worben. 

Die XVI. Abtheilungen der octroirten Verfaffung Haben fol- 

gende Auffchriften: I. Von dem Reiche. II. Bon dem' Kaifer. 

HI. Bon dem Reihsbürgerrechte. IV. Von der Gergeinde. V. Bon 

den Landesangelegenheiten. VL Bon den Neichsangelegenheiten. 

VII. Bon der gefeßgebenden Gewalt. VIII. Bon dem Reichstage. 

IX. Von den Landesverfafjungen und den Landtagen. X. Von ber 

vollziehenden Gewalt. XI. Bon dem Reichsrathe. XIL Bon der 
richterlichen Gewalt. XII. Bon dem Reichsgerichte. XIV. Von 
dem Reichshaushalte. XV. Bon der bewaffneten Macht und X VL Alt« 

gemeine Beitimmungen. 

Diefe oetroirte Verfaſſung war noch freifinniger als bie 

von Seite 393 bis 396 befprodhene Kaiſer Ferbinands des Gä- 

tigen; weil jedoch deren Verwirklichung von der vorläufigen Er- 

faffung mehrerer organiſchen Gefege nemlich: eines Wahlgefehes 

für die Abgeordneten zu dem Ober- und Unterhaufe, der Feftftelung 

der Anzahl der Mitglieber jedes der beiden Häufer, der Landes- 

verfaflungen der einzelnen Kronländer (und anderer mehr) abhängig 
gemacht worden war, und diefe Vorbediugung durch Eintritt 
mehrfacher Hinderniffe, nicht erfüllt werden Konnte, überdieß 

and die Ergebniffe der über die Ausführbarfeit diefer Verfaſſung 

in dem Minifter- und Neichsrathe vorgenommenen eindringlichen 

Unterfuchungen dahin ausfielen, „daß diefelbe weder in ihren Grund- 

„lagen den Berhältniffen des öfterreichifchen Kaiſerſtaates ange- 

„meſſen jei noch in dem Zufammenhange ihrer Beſtimmungen ſich 

„ansführbar darſtelle,“ fo wurde biefelbe durch das kaiſerliche Pa⸗ 

tent von 2. December 1851‘) außer Kraft und gefeglicher Wirk⸗ 
ſamkeit erffärt. 

II. Abſchnitt. Derſelbe ift dadurch eingetreten, daß mit bem 

fo eben angerufenen Faiferlihen Patente die Verfaſſungsurkunde 

1) Reichs⸗Geſetzblatt IT. Stüd, Nr. 2. 
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vom 4. März 1849 außer Gefepkraft erklärt, jedoch die Gleich, 
heit aller Staatsangehörigen vor dem Geſetze, fo wie die Un⸗ 

zuläffigfeit und die Abjtellung jedes bürgerlichen Unterthänigfeits- 

und Hörigkeits-Verbandes und der damit verbundenen Leiftungen 
ansdrüdlich beftätigt; ferner für die zunächſt wichtigften und 

dringendften Richtungen der organischen Geſetzgebung einc Reihe 

von Grundfägen feftgeftelt und zugleich angeordnet worden ift, 

bis zur Kundmachung der hiernad) auszuarbeitenden Geſetze, die der⸗ 

malen in Wirkſamkeit beſtehenden Geſetze zu beobachten. 
Dieſer Uebergangszuſtand dauerte bis zum 20. October 

1860, an welchem Tage. 

III. ber dritte Abſchnitt der letzten Legislaturs-Periode unſeres Verfaſ⸗ 

Werkes mit Erlaſſung des a. h. Diplomes von dieſem Dato 1) unge: Di: 
. , plom vom 

den Anfang genommen hat, durch welches „zur Ausgleichung der go, Hetob. 
„früher zwifchen den Königreichen und (Ländern des öfterreich. Kai- 1860. 

„ſerſtaates) beftandenen Verſchiedenheiten und Behufs einer gere- 

„gelten Theilnahme der Unterthanen an der ®ejeggebung und 
‚Berwaltung auf Grundlage der pragmatifhen Sanction 
„(Seite 14) und kraft der Faiferlihen Machtvollkommenheit 
„als ein beftändiges uns unwiderrufliches Stantsgrundgefep 
„beichloffen und verordnet wurde: 

1. Das Redt, die Gefege zu geben, abzuändern und auf: 
zuheben, werde fünftig vom Oberhaupte des Staates nur unter 

Mitwirkung der geſetzlich verfanmelten Landtage, beziehungsweife 

des Reichsrathes ausgeübt werden, zu welch legterem die fand- 

tage die feitgefegte Zahl von Mitgliedern zu entjenden haben 

werben. 

2. Sollen alle Gegenftände der Gejeggebung, welche fih auf 
Rechte, Pflichten und Jntereſſen beziehen, die allen Königreichen 

und Ländern gemeinfhaftlich find, namentlich: die Gefeggebung 

über da8 Münz:, Geld- und Greditwefen, über die Zölle und 
Handelsfahen, ferner über die Grundſätze des Zettelbanf- 

wefens, die Geſetzgebung in Betreff der Grundfäge des Poft:, 

Zelegraphen: und Eifenbahnwefens, über die Art und Weife 

und die Ordnung der Militärpflichtigkeit, künftig in und mit 

1 Reicho Geſebblaui LIV. Etüd, Jr. 226. u 

Ju 
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dem Meichsrathe verhandelt und unter feiner Mitwirkung 

verfaffungsmäßig erledigt werden, fo wie die Einführung 

neuer Steuern und Auflagen, dann die Erhöhung der be- 

fichenden Steuern und Gebührenfäße, insbefondere die Erhöhung 

des Salzpreifes und die Aufnahme neuer Darlehen gemäß a. h. 

Entſchließung vom 17. Juli 1860, 1) desgleihen die Conver⸗ 

tirung beftehender Staatsfhulden, und die Veräußernug, Um⸗ 

wandlung oder Belaftung des unbeweglichen Staatseigen: 
thnmes nur mit Inſtimmung des Reichsrathes angeordnet wer- 

den folfe, endlich habe die Prüfung und Zeftftelung der Bor- 

anfchläge der Stantsauslagen für das zukünftige Jahr, fo wie 

die Prüfung der Staatsrechnungsabſchlüſſe und der Refultate 

der jährlichen Finanzgebahrung unter Mitwirkung des Reichs⸗ 

rathes zu erfolgen. 

3. Alle andere Gegenftände der Gefeggebung, welche in ben 
vorhergehenden Punkten nicht enthalten find, werden in und "mit 

den betreffenden Sandtagen, und zwar in den zur ungarifchen 

Krone gehörigen Königreichen und Ländern im Sinne ihrer frä-= 

beren Berfaflungen, in den übrigen Königreichen und Ländern 

aber im Sinne und in Gemäßheit ihrer Landesorbnungen ver» 
faffungsmäßig erledigt werden. 

Nachdem jedoch mit Ansnahme der Tänder ber ungarifhen 

Krone auch in Betreff folder Gegenftände der Gefegebung, 

welche nicht der ausschließlichen Competenz des gefammten Heiche- 

rathes zukommen, feit einer langen Reihe von Jahren fir bie 

-übrigen Länder eine gemeinfame Behandlung und Entfcheidung 

ftattgefiunden hat, behielten ſich Se. Majeftät vor, ſolche Gegen⸗ 

flände mit verfafiungsmäßiger Mitwirlung des Reidhsrathes 
unter Zuziehung der Reichsräthe diefer Länder behandeln zu 

lafjen, und kann eine gemeinfame Behandlung auch dann ftatt- 

finden, wenn folche in Betreff der, der reichsräthlichen Kompetenz 

nicht vorbehalterien Gegenjtände von dem betreffenden Landtage 

gewünſcht und beantragt werden follte. 

Bon den verſprochenen befonderen Landesordnungen für 
— 

1) Reichs⸗Geſetz-Blatt XLIIE. Nr. 181. 
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die nicht ungariſchen Kronländer find unter dem Miniſterium Golu⸗ 

chowſti nur vier, nämlid für Steiermarl, Tirol, Salzburg und 

Kärnthen erlaffen worden, ohne wegen des darin hervorgetretenen 

geringen Grades von Freifinnigfeit Anklang zu finden. Die ungüns 

ftige Stimmung für LänderInftitutionen der Art, wie die vorer- 

wähnten Landesordnnungen gemwefen waren, führte einen Minifter: 

wechfel herbei, und hatte unter dem, zum Staatsminifter ernannten, 

Anton Ritter v. Schmerling die Crlaffung des Patentes vom 26. 

Febr. 1861") zur Folge. Durd) diefes Patent wurde in Erwägung, 

daß die Inswerkſetzung des Octoberbiplomes einer beftimmten Orb, 
nung und Form der Ausübung bebürfe, in Mraft eines Staats- 

grundgeſetzes verordnet, e8 follen, da in Abficht auf Ungarn, Kro⸗ 

atien, Stavonien und Siebenbürgen zur Wiederherftellung der frühe: 

ren Berfaffungen im Einklange mit dem Detoberdipleme bereits die 

Februars 
patent von 

1861." 

geeigneten Verfügungen getroffen worden find, in den übrigen Kron- 

(ändern, unter denen das Königreich Böhmen zuerft genannt 

ift, um die Rechte und Rreiheiten der Stände nah den Ber» 
häftnifjen und DBedürniffen der Gegenwart zu entwideln, umzu⸗ 

bilden und mit den Imtereffen der Gefammtmonardie in Ein: 

Hang zu bringen, feparate Landes- und Wahlordnungen heraus- 

gegeben, fofort auch das Grundgefeg über die Reichsvertretung 

folgendermaßen feftgeftelt werden: 
1. folle der Neichsrath aus einem Herrenhauſe und aus 

dem Hanfe der Abgeordneten beftehen ; 

2. dur die Geburt find die großjährigen Faiferlichen 
Prinzen Mitglieder des Herrenhauſes; 

3. erbliche Mitglieder desſelben ſollen die großjährigen 

Häupter jener inländifchen, durch ausgedehnten Grundbefig hervor- 

ragenben Adelsgeſchlechter fein, denen der Kaifer die erbliche 

Reichsrathswürde verleiht; 

4. Mitglieder des Herrenhaufes find alle Erzbifchöfe und 

Bifchöfe, welhen fürftlicher Rang zukömmt; 

5. bleibt dem Kaifer vorbehalten, ausgezeichnete Männer, 

welche ſich um Staat oder Kirche, Wiſſenſchaft oder Kuuft ver: 
een 

1) Reichs-Geſetzblatt Stück 9., ro. 20. 
30 * 

Bildung 
und Wirk—⸗ 
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Reichsra⸗ 
thes. 
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dient gemacht haben, als Mitglieder auf Lebensdauer in das 

Herrenhaus zu berufen ; 

6. in das Hans ber Abgeordneten kommen durch Wahl 
343 Mitglieder, darınter aus Böhmen 54; 

7. die für jedes Land feitgefette Zahl der Mitglieder wird 

von feinem Landtage durd, unmittelbare Wahl entjendet. Die 

Wahl hat durch abfolute Stimmenmehrheit in der Art zu ges 

fchehen, daß die nach Maßgabe der Landesordnungen auf beftimmte 

Gebiete, Städte und Körperfchaften entfallende Anzahl von 
Mitgliedern des Abgeordnetenhanfes aus den Landtagsmitgliedern 

derfelben Gebiete, Städte und Körperjchaften hervorgehen. 

Der Kaiſer behält fih vor den Bollzug der Wahl uns 
mittelbar dur) die Gebiete, Städte und Körperfchaften anzu 

ordnen, wenn ausnahmsweife Berhältnijfe eintreten, welche die Bes 

Ihidung des Hauſes der Abgeordneten durch einen Landtag nicht 

zum Vollzuge fommen lafjen. 

8. Der Kaifer ernennt den Präfidenten und Bicepräfis 

Denten aus den Mitgliedern jedes Haufes, die übrigen Yunctio- 

näre hat jedes Haus felbjt zu wählen. 

9. Der Reichsrath wird vom Kaifer jährlich einberufen. 

10. Der Wirkungsfreis des gefammten Reichsrathes um: 

faßt nad) dem Artikel II. des Diplome von 20. October 1860 

alle Gegenftände ber Gefehgebung, welche fih auf Rechte, 

Pflichten und Intereffen beziehen, die allen Königreichen und 

Ländern gemeinfhaftli find (fiehe Seite 465), fo lange diefe 

Gegenftände nicht verfaffungsmäßig geändert werden; aud) ift die 

Staatsſchuld unter die Controle des Reichsrathes geitellt. 

11. Segenftände der Geſetzgebung, welche allen König» 

reichen und Rändern, mit Ausnahme der ungarifchen Krone, gemein- 

fam find, gehören nach dem IL. Artikel des Diplome zum ver—⸗ 

faffungsmäßigen Wirfungsfreife des Reichsrathes ohne Zuziehung 

der Mitglieder aus den Rändern der ungarifchen Krone. 

Der engere Zu diefem engeren Reichsrathe gehören demnach mit Aus- 

Reichsrath nahme der im vorftehenden 8. 10 aufgezählten Angelegenheiten alle 

Gegenftände der Geſetzgebung, welche nicht ansdrücklich durch 

⸗ 



die Yandesordnungen ben einzeluen im engeren Reichsrathe ver- 

tretenen Zandtagen vorbehalten find. 

Dasjelbe gilt auch rüdfichtlih folder den Landtagen vor» 

behaltenen Gegenftände in dem Falle, wenn die gemeinfame 

Behandlung von dem betreffenden Landtage beantragt wird. 

Bei vorkommenden Zweifeln rüdfichtli der Gompetenz des 

engeren Neichsrathes in gemeinfchaftlichen. Gefeßgebungsange- 

legenheiten gegenüber der Competenz eines einzelnen im engeren 

Reichsrathe vertretenen Landes entfcheider anf Antrag des engeren 

Reichsrathes der Kaifer. 

12. Geſetzvorſchläge gelangen al8-Megierungsanträge an 
den Reichsrath. Auch dieſem ftehet das Recht zu in Gegenffänden 

feines Wirkungsfreifes Gefege vorzufchlagen. Zu allen folden 

Gefegen iſt die Webereinflimmung beider Häuſer und die 

Sanction des Kaifers erforderlich. ® 

13. Wenn zur Zeit, als der Reichsrath nicht verfammelt ift, 

in einem Gegenftande feines Wirkungsfreifes dringende Maß- 
regeln getroffen werden müſſen, ift das Minifterium verpflichtet, 

dem nächften Neicherathe die Gründe und Erfolge der Verfügung 

vorzulegen. | 

14. Zu einem gültigen Beſchluſſe des gefammten und bes 

ziehungsweife des engeren Reichsrathes ift in jedem Haufe die 

abfolute Stimmenmehrheit der Anweſenden erforderlich. | 

Anträge auf Aenderungen in biefem Grundgefege er: 

fordern in beiden Häufern eine Mehrzahl von wenigſtens zwei 

Dritteln der Stimmen. 

15. Die Mitglieder des Haufes der Abgeordneten haben 

von ihren Wählern Feine Juſtructionen anzunehmen. 

16. Die Mitglieder des Neichsrathes haben ihr Stimm- 

recht perfönlich auszuüben. 

17. Die Function der von einem Sande in das Haus der 

Abgeordneten entiendeten Mitglieder erlifcht mit dem Tage des 

Zufammentrittes eines newen Landtages. Cie künnen wieder in. 

das: Abgeordnetenhaus gewählt werden. 

Wenn ein Mitglied mit Tode abgeht, die perfönlihe Fürs 
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higkeit verliert, oder danernd verhindert ift, Mitglied des 

Reichsrathes zu bleiben, fo ift eine nene Wahl vorzunchmen. 

18. Die Bertagung des Reidjsrathes jo wie die Anflö- 
fung des Haufes der Abgeordneten erfolgt über Verfügung des 

Kaifers. Im alle der Auflöfung wird im Sinne des 8. 7 nen 

gewählt. 
19. Die Minifter, Hoflanzler und Chefs der Gentral: 

ftellen find berechtigt, an allen Berathfchlagungen Theil zu nehmen 

und ihre Vorlagen perſönlich oder durch einen Abgeordneten 

zu vertreten. Sie müſſen auf Verlangen jedesmal gehört werden. 

Das Recht an der Abſtimmung Theil zu nehmen haben fie, info- 

fern fie Mitglieder des Haufes find. 
20. Die Sipungen beider Häufer des Neicherathes find 

öffentlich. Jedem Haufe fteht das Recht zu, ausnahmsweife 

dig Deffentlichkeit auszuichliegen, wenn e8 vom Präfidenten oder 

wenigftens von 10 Mitgliedern verlangt und vom Haufe nad) 
Entfernung der Zuhörer befdloffen wird. 

21. Die näheren Beltinnmungen über den Gefhäftsgang, 

den wechielfeitigen und den Außenverfehr beider Häufer folfen 

durch die Geſchäftsordnung geregelt werden. 
Sfeichzeitig mit dem Februar-Patente find für alle zur Krone 

Ungarns nicht gehörigen Königreiche und Länder Landes und 

Landtagswahlordnungen erjchienen, von denen jene für das Kö— 
nigreid Böhmen !) dem Zwecke unferes Werkes gemäß hier in 

einem bündigen Auszuge aufgenommen werden, und war: 

Landesord⸗ Lan d es-Ordnu n g. 
nung fir 

Böhmen. I. Hauptſtück. 

Bon der Landesvertretung überhaupt 8. 1 bis 15. — 88. 15. 

8. 1 und 2. Die zu dem Wirfungsfreife des die Bandes: 

angelegenheiten des Königreiches Böhmen vertretenden Land⸗ 

tages gehörigen Befuguiffe werden durch den Landtag felbit oder 

durch den Landesausſchuß ausgeübt. 

1) Beilage I. 1. zu dein Februarpatente Eciie 230 — 246 dee R.G.B. jür 

das Jahr 1360, 
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8. 3. Der Landtag befteht aus zweihundert ein und vierzig 

Mitgliedern, nämlich: 

Den Fürft Erzbifchofe von Prag, den Bifchöfen "von Leit- 

meris, Königgräg und Budweis, dann den Rertor Magnificus 

der prager Univerfität als ftändigen 5, ferner aus gewählten 

236 Abveordneten, von melden Iegtern 70 auf den Großgrund: 
befig, 87 auf Städte, Iuduftrteorte und Haudelskammern, endlich 

79 auf die übrigen Gemeinden des Königgreiches entfallen. 

8. 4. Der Raifer Eruennt ans der Mitte des Landtages den 

Oberſtlandmarſchall und deſſen Stellvertreter. 

8. 5-9. Die Functionsdauer diefer beiden und der übri⸗ 

gen yewählten Pandtagsmitglieder wird auf 6 Jahre feftgejegt, die 

Wahlen der Abgeordneten können nicht widerrufen werden. Nach 

Ablauf der Landtagsperiode, fo wie nad) Auflöfung des Land⸗ 

tages oder bei wie immer eingetretenen Abgehen von Abgeordneten 

folfen neue Wahlen ausgeschrieben werden, jedoch Fönnen in den 

eriten zwei Fällen die fräheren Abgeordneten wieder gewählt wer- 

den. Die Abgeordnieten dürfen Feine Iuftructionen annehmen, 

und müſſen ihr Stimmrecht perfönlich ausüben. 

Der Landtag wird über a. h. Einberufung in der Regel 
jährlich einmal zu Prag abgehalten, und haben die Abgeordneten 
bei ihrem Eintritte in den Landtag dem Kaifer Irene, Gehor- 
fam, Beobadhtung der Gefepe und gewiffenhafte Erfüllung 
ihrer Pflichten in die Hände drs Oberftlandmarfchalls an Eidess 
ftatt zu geloben. 

8. 10. Der Oberſtlandmarſchall eröffnet den vom Kaifer 

einberufenen Landtag, führt den Vorſitz, leitet die Verhand⸗ 
lungen und fließt denfelben bei Beendigung der Gefchäfte 
oder über befondere jederzeit unter Anorduung nener Wahlen 
freiitehende kaiſerliche Anordnung. 

$. 11 und 12. Der Landesausſchuß als verwaltendes und vandesaus⸗ 
ausübendes Organ der Landesvertretung beſteht unter dem 

Vorſitze des Oberſtlandmarſchalls aus acht, aus ber Mitte der 
Verfammlung zu je zwei aus jeder Curie und zwei von dem 
ganzen Landtage durch abgefonderte Abftimmung mit abfo- 

ſchuß. 
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Inter Stimmenmehrheit gewählten Beiſitzern; und entfchei- 

‚ bet bei Stimmengleichheit das Loos. 
8. 13. Für jeden Ausfchußbeifiger wird auf gleiche Art 

ein Stellvertreter gewählt. 

8. 14. Die Bunctionsdauer der Ansfhufbeifiger und 
Erfagmänner ijt jene des, biefelben wählenden, Landtages, währt 

jedod) nach dem Ablaufe der Landtagsperiode oder bei Auflöfung 

bes Landtages noch bis zur Beftellung eines neuen Ausſchuſſes 
fort; auch hat’ der Austritt aus dem Landtage das Austreten 

ans dem Landesausfchufle zur Folge. 
8. 15. Die Ausfchußbeifiger müflen ihren Aufenthalt in 

Prag ‚nehmen uno erhalten eine jährlihe Entfhädigung aus 
Landesmitteln, deren Höhe der Landtag bejtimmt. . 

Wirkungsfreis der Landesvertretung S. 16—32. 

Wirfungsfreis des Landtages. 

Wirkfam⸗ $. 16. Der Landtag hat zur Reichsvertretung die auf 

teitder fan Böhmen entfallenden 54 Perfonen aus feiner Mitte zu entjenden. 

desvertre⸗ 8. 17. Geſetzvorſchläge in Landesangelegenheiten werden 

N entweder von der Regierung oder vom Laudtage ſelbſt gemacht, 

es iſt zu einem Landesgefege die Zuftimmung des Landtages 

und die Sanction des Kaiſers erforderlih. Abgelehnte Bor- 

ſchläge dürfen in derfelben Sefffon nicht wieder vorgebracht 

werden. 

8. 18. Als Landesangelegenheiten werden erflärt: 
I. Alle Anordnungen in Betreff der Landescultur, der 

öffentlichen aus Landesimitteln zu beftreitenden Bauten und 

Wohlthätigfeitsanftalten, des Voranſchlags und der Rech⸗ 

nungslegung des Landes. 
II. Die näheren Anordunngen innerhalb der Gränzen 

der Gefege über Gemeindeangelegenheiten, Kirchen- und Schul- 

fachen, Borfpannsleiftung und Militär » Berpfleguug ſowohl 

als Einguartirung. 

IT. Die Anordnungen über fonftige die Wohlfahrt und 
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Bedürfniſſe des Landes betreffende Gegenſtände, welche durch 

beſondere Verfügungen dem Landtage zugewieſen ſind. 

Weiters iſt 

8. 19. der Landtag berufen, zu berathen und Anträge zu 

ftellen über kundgemachte allgemeine Gefege und Einrichtun« 

gen, — auf Erlaffung allgemeiner Normen diefer Art, welche 

die Wohlfahrt des Landes erheifchen und Borfchläge über alle 

Segenftände abzugeben, worüber derfelbe von der Regierung zu 

Rathe gezogen wird; — auch hat 

8. 20. der Landtag für die Erhaltung des Iandftändifchen 

und des eigeuthümlichen Laudesvermögens von Böhmen, wie 

auch für jenes der ‘aus ſtändiſchen oder Landesmitteln errichte⸗ 
ten Sonde uud Anftalten Sorge zu tragen, und bedürfen Lau—⸗ 

desbefchlüfle, über Veräußernug, bleibende Belaftung oder 

VBerpfändung des Stammvermögens der kaiſerlichen Beftäti- 

gung. 

8. 21. Der Landtag verwaltet auch das Domeftifalver- 

mögen und das GEredits- und Schuldenwefen des Landes, 

ferner den Landesfond und den Grundentlaftungsfond. 
8. 22. Derfelbe berathet und befchließt über die Auf⸗ 

-bringung der zur Grfüllung feiner Wirffamfeit erforderlichen, 

durch die Einkünfte des Landes » Etammpermögens nicht gedeckten 

Geldmittel, und ift berechtigt zu diefem Zwecke Zufchläge zu 

den landesfürſtlichen direkten Steuern bis auf Zehn Procent 

einzuheben. Höhere Zuſchläge bedürfen der kaiſerlichen Ge: 

nehmigung. 

8. 22 und 23. Die Wirkfamleit des Landtags in Ge⸗ 
meindeangelegenheiten, und die Einflußnahme desſelben auf 

Steuerſachen ſoll durch beſondere Vorſchriften geregelt werden. 

8. 23. Beſchließt der Landtag endlich über die Syſtemiſi⸗ 

rung des Perfonal- und Befoldungsftandes der dem Landes- 
ansfchuffe beisugebenden Beamten und Diener, beftimmt die Art 
ihrer Ernenunng nud Disciplinarbehandlung, danıı die Grund» 
züge ber denfelben zu ertheilenden Juſtructionen. 
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Wirkungskreis des Landesausſchuſſes. 

8. 26—32. Der Landesausſchuß beſorgt die gewöhnlichen 
Verwaltungsgeſchäfte des Landesvermögens, der Fonde und 

Laudesaus- Anſtalten, überwacht die Dienſtleiſtung der Landesbeamten, 
ſchuſſes. führt die Landtagsbeſchlüſſe ans, gibt dem Landtage Rechen⸗ 

ſchaft, vorberathet Anträge für den Landtvg, übt das den vor- 

maligen Ständen zugeftandenen Patronats- und Präſenta— 

tions», dann das Ernennungs- oder Vorfchlagsrecht für Stifts- 

pläge und Stipendien — mie auch bie Aufnahme in ftändifche 

Anftalten aus, vepräfentirt die Landesvertretung in allen Rechts: - 

angelegenheiten, ftellt in deren Namen die, vom Oberftlandinar- 

Hal und zwei Ausfchußbeifigern zu fertigenden und mit den 

Landesfiegel zu verfehenden, Urkunden aus, trifft die Vorbe- 

reitungen zur Abhaltung der Landtagsfigungen, Hält die Yand- 

- tags» und Gefchäftsführungslocalitäten in gehörigem Stande, 

Geſchäfts⸗ 

prüft die Wahlausweiſe neueintretender Abgeordneten, und rich— 

tet ſich endlich genau nach den ihm vom Landtage zu ertheilenden 

näheren Juſtructionen. 

III. Hauptſtück. 

Bon der Geſchäftsbehandlung im Landtage 8. 33—43. 

8. 33 und 34. In dem ordnungsmäßig verfammelten Land: 

behandlung tage ordnet der Oberftlandmarfchall die Sitzungen an, eröffnet 
im Sand: 

tage. 
und ſchließet biefelben, welche öffentlih find, ausnahmsweife 

jedoch über Verlangen des VBorfigenden oder wenigftens fünf Dlit- 

glieder nad) Entfernung der Zuhörer in eine vertrauliche um- 

gewandelt werden können. 

8. 35—37. An den Landtag gelangen die Berhandlungs- 

gegenftände entweder als Regierungsvorlagen oder als Vorlagen 

des Landesausfchnfies, oder als jene eines fpeciellen aus dem 

Landtage gebildeten Ausſchuſſes oder endlich durch Anträge ein- 

zelner Mitglieder. Die legteren müffen vorher dem Oberftland- 

marſchalle fchriftlich übergeben, und einer Vorberathung in dem 

Ausfchnffe unterzogen werden; nnd find Anträge über außer- 



halb des Gefchäftsfreifes des Landtages liegende Gegenſtände 

durch den Oberſtlandmarſchall von der Berathung auszuſchließen. 

Der Oberftlandmarfchall beftimmt die Tagesordnung, der 
Statthalter oder deſſen abgeordnete Sommifläre dürfen jederzeit 

das Wort nehmen, haben jedody nur dann an ber Abftimmung 

Theil, wenn fie Mitglieder des Landtages find. 

8..38—40. Zur Beſchlußfaſſung ift die Anweſenheit von 

mehr als der Hälfte der Gefammtzahl aller Mitglieder und zur 

Beihlußgiltigkeit dic abfolute Stimmenmehrheit der Anwe- 

fenden erforderlich (mithin 62 Etimmen). Bei Stimmengleid- 

heit ift der Antrag als verworfen anzujehen. Zum Befchluffe 

über eine beantragte Aenderung der Landesordnung wird die 
Gegenwart von. wenigftens drei VBiertheilen aller Deitglieder und 

die Zuſtimmung von wenigftens zwei Drittheilen der Anwefen- 

den (aljo 122 Etimmen) erfordert. Die Stimmenabgebung ift in 
der Negel mündlich, kann aber auch nad) dem Ermeſſen des Vor: 

figenden durd) Aufftehen und Sigenbleiben jtatt finden. Wah- 
len oder Beſetzungen werben durch Stimmzettel vorgenommen. 

Die Verhandlungen werden im Wege der Statthalterei zur a. h. 

Kenntniß gebradtt. 

8. 41. Der Landtag darf mit Feiner Landesvertretung eines 
andern SKronlandes in Verkehr treten, and niht Kundmadnn- 

gen erlaſſen. Deputationen dürfen in die Landtagsverfammlung 

nicht zugelajjen und Bittjchriften nur bei deren Ueberreichung 

von einem Mitgliede angenommen werden. Die Abfendung von 
Landesdeputationen an das a, h. Hoflager kann nur über er- 

theilte kaiſerliche Genehmigung ftatt finden. 

"8. 42 und 43. Der Landesausfchuß erledigt feine Geſchäfte 

in Eollegialberathuugen; zur Gültlgkeit eines Beſchluſſes ift 

die Anwefenheit von fünf Ansfchußmitgliedern nöthig. Der Oberft- 

landmarſchall ift berechtigt und verpflichtet, die Ausführuug 

eines von ihm als dem öffentlihen Wohle oder den bejtehenden 

Geſetzen zumwiderlaufend angejchenen Beſchluſſes zu fiffiren, und 

dur den Statthalter der allerh. Schlußfafiung zu unterziehen. 

Der Landesausfhnß aber hat nur mit feinem Xandtage 

in Verkehr zu treten, und nur in den ihm übertragenen Verwal: 
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tungsangelegenheiten Kundmachungen zu erlaſſen; auch derſelbe Darf 
keine Deputationen annehmen. 

Die Landtagswahlorduung handelt in vier Abſchnitten und 
einer Schlußbeſtimmung: 

I. Abfchnitt. ° 
I. Bon den Wahlbezirfen und Wahlorten 8. 1 bie 9 

und beftimmt:- 

a) Für die Klaſſe des großen Grundbefitzes ganz Böhmen 

als Wahlbezirk und deſſen Hauptſtadt Prag als Wahlort. 
Die Wähler theilen ſich in zwei Wahlkörper: den der Fidei⸗ 

commißbeſitzer mit 16 und jenen der übrigen großen Grundbeſitzer 

mit 54 Abgeordneten. 
b) Für die Abgeordneten der Stadt⸗ und Induſtrieorte bilden: 

Prag fünf, Neichenberg, Pilfen, Budweis, Eger, Kuttenberg, Böh⸗ 

mifchleipa, Rumburg, Pifet, Karolinenthal, Smichow jeder einen 

Wahlbezirk und einen Wahlort. 

Die übrigen Städte und Imduftrieorte des Landes bilden in 

Gruppen, welche der 8. 3 nadjweifet, zufammengezogene Wahlbe- 

zirfe und haben zu Wahlorten: Eule, Melnit, Pribram, Schlan, 

Horomig, Krumau, Wittingan, Neuhaus, Jungbunzlau, München- 

gräg, Friedland, Gablonz, Kolin, Caslau, Deutſchbrod, Chrudim, 
Pardubig, Hohenmauth, Leitomifhl, Landskron, Aſch, Graplig, 

Wildjtein, Karlsbad, Plan, Elbogen, Jitin, Lomnitz, Hohenelbe, 

Rochlitz, Trautenau, Königräg, Königinhof, Reichenau, Leitmerig, 

Teplig, Tetfehen, Zwidau, Haida, Schludenau, Warnsdorf, Nix 

dorf, Altgeorgsmwalde, Klattau, Strafonig, Winterberg, Brür, Saaz, 

Komotau, Tabor. 

c) Die Landeshanptftadt Prag wählt in jedem ihrer 5 Wahls- 

bezirke zwei, folglich im Samen. -. 2 2 22 10 

Reichenberg mit Chriftianftatt . . . . en. 

und jeder der übrigen Wahlbezirfe einen, affo zuſammen .. 59 

und nicht wie es in Folge eines Druckfehlers im 8. 5 
der Landeswahlordnung für Böhmen R.G.B. pro 1861 

Seite 237 Tautet 58. 

Fürtrag ve... 202 
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Uebertrg . . .. 72 

die Handels- und Gewerbefammern zu Prag und Neichenberg 

je vier macht ...8 

dieſelbe zu Eger. . . . a 3 

endlich jene von, Pilfen und Budweis je au aiDet . 4 

alfo diefe Kaffe zufammen . „ . 87 

Abgeordnete. 

d) Für die Wahl ber Abgeordneten aus ber Klaffe ber 

Landgemeinden werden mehrere politifhe Bezirke zu einem 

MWahlbezirfe vereinigt und find zu Wahlorten für hie einem 

jeden derſelben zugewiefenen Bezirke im 8. 7 bezeichnet! 

Smichow, Karolinenthal, Eule, Rakonitz, Schlan, Melnit, 

Pribram, Hotowis, Schwarzfofteleg, Budweis, Krumau, Kaplig, 

Neuhaus, Jungbunzlau, Nimburg, Reichenberg, Friedland, Gabel, 

Turnan, Dauba, Ruttenberg, Lebe, Deutfchbrod, Chotebor, Kolin, 

Podebrad, Chrudim, Hohenmauth, Leitomifchl, Landskron, Pardu⸗ 

bis, Eger, Falfenau, Plan, Tachau, Karlsbad, Luditz, Graßlitz, 

Joachimsthal, Fitin, Trautenau, Horik, Hohenelbe, Neubydſchow, 

Semil, Königgräß, Königinhof, Braunau, Reichenau, Senftenberg, 

Neuftadt an der Mettau, Leitnerig, Böhm.⸗-Leipa, Tetſchen, Außig, 

Schiudenau, Rumburg, Zeplig, Pilfen, Rokitzan, Kralowitz, Klattau, 

Preftik, Biſchofteinitz, Taus, Piſek, Strakonitz, Breznit, Prachatitz, 

Schüttenhofen, Winterberg, Saaz, Kaaden, Brür, Tabor, Mühl—⸗ 
hauſen, Pilgram, Beneſchau, Wotitz, zuſammen 79 Wahlorte. 

e) In jedem derſelben haben die Wahlmänner aller in einem 

Wahlbezirke gelegenen Gemeinden, mit Ausnahme der sub b zur 
Wahl von Abgeordneten berechtigten Städte und Induftrieorte, einen 

- Abgeordneten zu wählen. 

If. Abſchnitt. 

Bon dem Wahlrechte und der Wählbarfeit S. 10—18. 

8. 10—12. Die Wahlen für bie Klaffe des Großgrund- 
befiges, welche mwenigftens 250 fl. Realftenern ohne Kriegszufchlag 

zahlen, find direfte, Mitbefiger beftimmen durch Uebereinkunft 

den Wähler ans ihrer Mitte, für Corporationen ift derjenige 

Wahlrecht 

und Wähl⸗ 
barkeit. 
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der Wähler, welcher diefelbe nad Außen vertritt; Gemeinden 

mit Großgrundbejiig üben jedod) dasjelbe nicht aus. 

8. 13. Städte und Induftrieorte wählen die Abgeordneten 

gleichfalls durch direkte Wahlen, welche von den, nad befondern 

Statuten oder nah dem Gemeindegefege vom 14. März 1849 ) 

zur Wahl ber Gemeinderepräfentanz berechtigten, Perfonen vor- 

genommen wird, in Prag aber von denen, die zum erften und 

zweiten, in andern Orten mit drei Wahlkörpern zu einem derſel⸗ 

ben gehören und im dritten wenigftens 10 fl. directe Steuer zahlen 

— in Gemeinden endlich, welche nur zwei Wahllörper haben, 

von den erften zwei Drittheilen, der nach der Höhe der Steuerzah- 
lung gereihten Gemeindewähler in jedem derfelben. 

8. 14 und 15. Die Wahl ber Landgemeinden - Abgeorb- 

neten Hat durch Wahlmänner zu gefchehen, welche jede Gemeinde 

des Wahlbezirkes, und zwar auf je 500 Einwohner einen aus 

den zur Wahl ber Gemeinderepräfentang berechtigten Gemeinde⸗ 

gliedern erwählet. 

8. 16 und 17. Jeder Wähler hat fein Wahlrecht in der 

Negel perfönlicdh, nur bei Großgrundbefigern ausnahmsweife 

Durch einen Bevollmächtigten, und zwar nur an einem Orte, 

wenn er auch an mehreren wahlberechtigt wäre, und nur dann 

auszuüben, wenn er öfterreihiicher Staatsbürger, 30 Jahre alt, 

voliberechtigt, und in einer Wählerklaffe nad) den vorjtehenden 88. 

10—15 wahlberechtigt ift. 

8. 18. Von der Wählbarfeit zum Landtage find ausgeſchloſ⸗ 

fen: Berfonen welche wegen Verbrechen oder Vergehen, oder wegen 

einer Uebertretung aus Gewinnſucht oder gegen die öffentlihe Si— 

cherheit verurtheilt oder aus Unzulänglichkeit der Beweismittel frei- 

gefprodhen worden find, wie aud jene, welche wegen ftrafbaren 

Handlungen diefer Art von Unterfuhung ftehen, — endlich jene über 

deren Bermögen der Concurs eröffnet oder das Vergleichöverfahren 

eingeleitet worden ift. 

1) Reichsgeſetzblatt Nr. 170. 
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Die Abſchnitte TUE. und IV. | 

Bon der Ausschreibung und Vorbereitung der Wahlen 8.19—35, 
ferner 

Von der Vornahme der Wahlen der Landtagsabgeordneten 

| 8. 36—53, 

find größtentheifs formelfer Natur und zu weitlänfig, um auch nur 

auszugsweiſe in dieſes Geſchichtswerk aufgenommen zu werden, 

jedoch darf die Schlußbeſtimmung V des 8. 54 nicht unberührt 

gelaffen werden, daß während der erften, gegenwärtig nod) ans 

dauernden, Landtagsperiode Anträge auf Aenderung der Landes» 

und Wahlordnung von einem aus mehr als der Hälfte der Ge- 

fammtmitglieder beftehenden Landtage befchloflen werden können, 

in der Folge aber zu einem folden Antragebefchluffe die Anwe— 

fenheit von drei Viertheilen derfelben und die Auftimmung von 

wenigftens zwei Dritttheilen der Stimmführer erforderlich fein 

werde. 

Nachdem von dieſer Zeit an, in verfuchter Durchführung der 

Februar-Berfaffung drei Reichsrathöfeffionen in Wien und drei 
Landtage in Prag getagt hatten, erftere aber wegen beharrlicher 

Weigerung der Ungarn zur Beſchickung des in Folge eines im 
Verordnungsmwege ohne vorläufige Vereinbarung mit verfaſſungs⸗ 

mäßiger Vertretung diefes Königreichs erlaffenen Statntes zuſam⸗ 

mengefegten Reichsrathes niemals vollzählig geworden waren, 
überdies auch eine beträchtliche Anzahl von Abgeordneten aus 

Böhmen und Mähren, geleitet von der Anficht, daß der Reichs 

rath wegen Aug&bleibens der Vertreter aus den meiften Ländern 

der ungarifchen Krone nicht uls Gefammtheit der Reichsvertreter 

angefehen werden könne, fi) von den Reichsrathsfigungen entfernt 

hielten, erfolgte nad) vorhergegangenem Wechfel in den Perſönlich⸗ 

feiten mehrerer Minifter unter der Negierungsleitung dur Se. 

Excellenz den früheren Statthalter in Böhmen Richard Freiheren 

von Beleredi die Hinausgabe des Faiferlihen Manifeftes vom Kaiferliches 

20. September 1865). Durch dasfelbe wurde unter Bekannt- Wanifeſt. 
— — — 

1) Reichs-Geſetzblatt Nr. 88. 
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Inhalt dee- gebung des Faiferlihen Beichluffes, „das Recht der Völker, 
jeiben. „durch ihre legalen Vertretungen bei- der Gefeßgebung und 

„Sinanzverwaltung befchließend mitzuwirken, unwiderruflich 

„feſtzuſtellen“, und um der Form nicht das Weſen zu opfern, zu⸗ 

nächft der Weg der Verftändigung mit den Vertretern der Vol⸗ 

fer in den öftlichen Theilen des Reiches betreten, fonad) bei der 

"erkannten Unmöglichkeit, eine und bdiefelbe Beitimmung in ei- 

nem Theile des Reiches zum Gegenftande der Verhandlung zu 

machen, während fie gleichzeitig in den andern Theilen als allge» 

mein bindendes Heichsgefe behandelt würde, die Wirkſamkeit 

des Geſetzes über die Neichsvertretung mit der ausdrädlidhen 

Erklärung fiftirt, daß der Kaifer ſich vorbehalte, „die Berhand- 

„lungsrefultate der Vertretungen jener öftlichen Königreiche, falls 

„iie eine mit dem einheitlihen DBeftande und der Machtſtellung 

„bes Reiches vereindare Modifikation der erwähnten Geſetze (vom 

„30. Dftober 1860 und 26. Feber 1861) in fich fchließen würden, 

„vor Seiner Eutſchließung den legalen Vertretern der übrigen 

„Königreiche und Länder vorzulegen, um ihren gleichgewichtigen 

„Ausiprud zu vernehmen und zu würdigen.” 

Bei gleichzeitigem Stillftaude des Wirkens des engeren 
Neichsrathes folle es die Aufgabe der Regierung fein, alle unauf: 

ſchieblichen Maßregeln und insbefondere jene zu treffen, welche 

für das finanzielle und volkswirthſchaftliche Iuterefje des Rei⸗ 

ches geboten jind. 

„Brei iſt die Bahn, fagt ſchließlich das Meanifeft, welche mit 

„Beachtung des legitimen Rechtes zur Verftändigung führt, wenn, 

„wie zuverfichtlich erwartet wird, ein opferfähiger, verföhnlicher 

„Sinn und gereifte Einfiht die Völker des Kaiſerthums Defter- 

„reich leitet, an welche diefes Faiferliche Wort vertrauensvoll 

„gerichtet. ift.“ 

Nach diefer weitläufigen Ausführung der auf Seite 18 und 
19 blos ffizzirten Gefhichte unferer V. während dem Drude von 
dem anfänglich mit dem Ende des Jahres 1864 beabfichtigten Ab- 

fdyluffe bis zu dem durd) dag Manifeſt vom 20. Septemb. 1865 

gegebenen ftaatsrechtlichen Abfchnitte der öfterreichifchen Legisla⸗ 

tur erweiterten Periode übergehen wir zur Befauntgebung der im 
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Laufe derfelben ftattgefundenen privatrechtlichen Gefeggebungen 

und Gerichtsverfaffungsabänderungen ; auch werben nebftdem, fo 

- wie e8 bei den früheren Berioden gefchehen ift, die wichtigern auf 

dase gegenwärtig im Königreiche Böhmen gültige Privatrecht einen 

unmittelbaren oder auch blos einen mittelbaren Einfluß habenden 

neuen Rormative zur Kenntniß der geneigten Leſer gebracht werden. 

Zur beſſeren Weberficht theilen wir diefe Darftellung folgen- Weberficht 
dermaffen ab: der Darſter⸗ 

lung der V. 
I. Privatgeſete materieller Natur. Periode. 

a) im Civiljuſtizfache; 
b) in Stroffällen. 

U. Berfahrensnormatine. : 

a) in Streitſachen 

db) in nicht flreitigen gerichtlichen Segenftänden, 
c) in ſtrafgerichtlichen Amtshandlungen. 

IH. Gerichtsverfoflungsabänderungen in beiden Beziehungen: 
a) in der Epoche 1849 und 1850; 

b) in jener 1852 bis zu dem Schluße unferer V. Periode. 

IV. Wichtige Legislaturen aus anderen Fächern der Gefetgebung, 

welche auf Privatrechte mittel- oder unmittelbar einwirken. 
Für jede gefegliche Beitimmung ift aus der Erlaffungszeit, 

in Berüdfidhtigung ber (Seite 463 und 464) angegebenen drei 

Abſchnitte unferer V. Periode leicht zu entnehmen, welcher aus der⸗ 

felben das betreffende Geſetz angehört. 

Vor allen andern finden wir e8 angezeigt, zum Berftändniffe 

der Citate und zur Auffuchung der angerufenen Geſetze die aufs 

Närenden Notizen über die Kundmachung der Geſetze während ber 

V. Beriode mitzutheilen. 

Unfer ritterlihe Kaifer und König Franz Joſeph L bat ſchon Reichsge⸗ 

im dritten Donate nad) feinem Regierungsantritte ein Patent vom fe und Mes 
4. März 1849 9 zur Befeitigung ber Unbeftimmtheit der bis- gicnae 
herigen Vorſchriften über die Kundmachung der Geſetze die Aus⸗ 

gabe eines allgemeinen Reichögefeg- und Regierungsblattes in 
allen landesäblihen Sprachen mit dem Beifügen angeordnet, 

1) Reichsgeſetzblatt Jahrgang 1849 I. Theil, Seite II der Einleitung zu dem⸗ 
felben . 

| 31 
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daß basfelbe die Meichs- und Landesgeſetze, bie Taiferlihen Pa⸗ 
tente und Berorduungen, dann bie Exläffe der Minifterien zum 
Bollzuge der Geſetze enthalten werbe, und die verbindliche Kraft 

der in dasjelbe aufgenommenen Normative mit dem dreißigſten 

Tage nad Ablauf desjenigen Tages, an welchem das betreffende 
Reichsgeſetz⸗ und Regierungsblatt ausgegeben wird, beginnen ſolle. 

Ferner wurde beitimmt, daß in jedem Kronlande ein Lan⸗ 

desgefeh- und WMegierungsblatt in ben Landesſprachen mit 
beigefügter deutfcher Weberfegung erfcheinen folle, in welchem ber 

Tag und die Inhaltsauffchrift eines jeden in das Reichsgeſetzblatt 

aufgenommenen Gejeges aufgeführt fein wird, die Landesgeſetze 

und die von den Zandesbehörden erlaffenen Verordnungen aber 
ihrem vollen Iuhalte nad) enthalten fein, und bie Verbindlichkeit 
derfelben nit dem Anfange des fünfzehnten Tages nach dem Datum 

des betreffenden Blattes einzutreten haben werde. 

Diefe beiden Blätter follen in der Regel die einzige ge- 
ſetzliche Kundmahungsart fein, und den Behörden unentgeltlid 

zugefendet, die Gemeinden aber zu deren Anfchaffung verpflichtet 
werben, deren Borfteher die Obliegenheit haben, das Erſcheinen 

jedes Blattes zur Kenntniß der Gemeinden zu bringen, und bie 
Einleitung zu treffen, daß fih Jedermann die Einficht diefer 

Blätter verfchaffen Fönne, zu welchem Ende jedes Stüd der porto- 

frei eingelangten Gefegblätter durd, vierzehn Tage im Gemeind- 

hauſe zu Jedermanns Einficht ausgelegt fein, — und dann ficher 
aufbewahrt merden folle. 

Diefe Einrichtung des Reichsgeſetz- und Regierungsblattes 

erfuhr nad) und nach mehrfache Mbänderungen, nämlich 

1. durch die Taiferliche VBererdnung von 30, Decbr. 1850 ') 

wurde die den fänmtlichen Gemeinden anbefohlene Anfchaffung des 
Reihe: und Regierungsblattes aufgehaben, und bie Verpflichtung 

auf den Ankauf des Landesgefeg- und Negierungsblattes beſchrankt, 

quch die Zeit des Wirkſamkeitsanfangs vom bdreißigften auf den 
fünf und vierzigften Tag erweitert. 

1) Neichegefeg- Blatt Jahrgang 1850 Nr. 473. 
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2. Mit dem Tatjerlihen Patente von 27. Dechr. 1852") Reorgani⸗ 
wurde eine Bteorganifation fowohl des Reichs⸗ als des Landes, ſation bes 

geſetz⸗ und Regierungsblattes vorgenommen, und beftimmt, daß ber en 
dentſche Tert als der allein anthentifche anzufehen, und jener in tegistatır- 
den anderen Landesſprachen als Ueberſetzung zu betrachten ſei, blattes. 

daß daffelbe künftig nur in der anthentifchen Geſetzſprache 
erfcheinen werde, daß in bdaffelbe alle Patente und Faiferliche 

Berorduungen, die Staatsverträge mit anderen Staaten, bie 
Syftemifirungen und Organifationen ber Öffentlichen Behör⸗ 
deu und die Anordnungen der Minifterien zur Auslegung oder 
Vollziehung der Gefege, fo wie zur Feſtſtellung von Rechtsbeziehun⸗ 

gen oder Obliegenheiten aufzunehmen feien. 

Das: Landesregierungsblatt Toll in Hinkunft aus zwei 
Theilen bejtehen. 

Der erfte Theil foll von den in dem Neichägefeßblatte er- 
ſcheinenden Gefegen. 

a) diejenigen enthalten, welche beftimmt find, wenn aud nur 
theilweife indem betreffenden Stantsgebiete Wirkſamkeit zu haben; 

b) von den übrigen aber blos eine Kurze Anzeige des Ge: 
genflandes mit Beziegung auf Stüd, Nummer und Ausgabstag 

des Reichsgeſetzblattes. 

Der zweite Theil hingegen 

a) die Anordnungen der Landesbehörden in ihrem Wir- 

fungsfreife, 

b) Verfügungen und Belehrungen in öffentlichen Ange: 
fegenheiten, dann 

c) jene Erläfie der Minifterien und oberften Verwal⸗ 

tungsbehörden, die von denjelben dazu befonders bezeichnet werden. 

4. Zur Vereinfachung der Kundmachung der Gefege wurde Reichsge⸗ 

durch Tail. Patent vom 1. Iäner 1860 2) angeordnet, daß zu der⸗ ſer blos in 
jelben das nur in dentſcher Sprache auf Staatslojten erfchei- race 

nende Neich&gefegblatt beftimmt fei, und die bisherigen Landes⸗ 

regierungsblätter zwar aufzuhören haben, dafür jedody in jene Kron- 

1) NReichegefeg- Blatt Yahrgang 185%. II. Theil, Nr. 260. 
2) Reichögejes Blatt Jahrgang 1860, Nr. 2. 

31* 
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“ fänder, für welche ein Geſetz oder eine Berorduung beftimmt ift, 

Landesver: 
ordnungs⸗ 

Blatt. 

die möthigen Weberfegungen in die daſelbſt beſtehenden Laubes⸗ 
ſprachen zur Drudlegung und Vertheilung an die Gemeinden auf 

Landeskoſten zu überfenden feien, wobei zugleich angefügt worden 

ift, daß die bisherige Berpflichtung der Gemeinden zur Bei⸗ 

Ihaffung des Reichsgeſetzblattes aufgehoben werbe. 

5. Im Nachhauge zu diefem Patente wurde mit Minifter.- 

Verordnung von 14. März 1860 7) feftgefett, daß für die Kron⸗ 

länder derjenige Tag, an welchem ein Gele ober eine Berorbnung 

in das Landesverordnungsblatt eingerädt wird, als ber Hund» 

madhungstag zu yelten habe, endlich 

6. wurde durch die Yaif. Verordnung vom 17. Feber 1863 *) 

anbefohlen, dag rüdfichtlich de8 Beginnens der verbindenden Kraft 

eines Normativs die Beftimmungen des sub 4 angerufenen Pa- 

tentes, alfo (nach deffen 8.5) jend des dort bezogenen PBatentes vom 

27. December 1852 zur Richtſchnur zu dienen haben. 

Nach diefer Beleuchtung der Verfügungen über die - Kund⸗ 

machung der Gefege fchreiten wir zur Darftellung derfelben, fo» 

weit e8 dem Zwecke und Beweiſe unferes Werkes angemeffer 

ift, in der von uns vorwärts angedeuteten Ordnung mit der dop⸗ 

pelten Bemerkung, daß während der 1Tjährigen “Dauer unferer 

V. Beriode eben fo viele, in den erjten 3 Jahren fogar tn meh- 

reren Abtheilungen erjchienene Quartbäude des Reichsgeſetz⸗ und 

Regierungsblattes heransgegeben, und daß von den in diefelben 
aufgenommenen Öefegen mehr als die Hälfte bereits wieder außer 
Wirkſamkeit gejeßt worden find. 

Eine weitere Sonderung derfelben nach den drei Stadien 

biefer Periode haben wir deshalb nicht für nothwendig erachtet, 

weil die citirten Datirungen der einzelnen Geſetze ohuebies an- 

deuten, aus welchem Stadio biefelben herftammen, und weil die- 
felbe die Weberficht bei jeder der von uns angenommenen vier 

Legislatursgattungen bedeutend beeinträchtigen würde. 

1) Reichögefetge Blatt diefes Jahrganges, Nr. 66. 
3) Reichsgeſetz⸗Blatt vom %. 1863, Nr. 19. 
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ad I a 

Bon Privatrechtsgefegen im Eivilinflizfache kommen ale Wichtige 

die wichtigften zu regiftriren: Civiljuſtiz⸗ 
1. Dos taij Patent vom 4. März 1849*), mit welchem bie yucen, 

Durchführung der Aufhebung des UnterthanssVerbandes, und der rung der 

Entlaftufg des Grund und Bodens angeordnet worden ift. Unterthä- 

In diefem aus 37 Abſätzen beſtehenden Patente wurden die —* 

Grundregeln darüber, welche Leiſtungen ohne Entgelt zu ent⸗ u. Grund: 

fallen haben, und welche gegen billige Eutfhädigung abzuföfen entioflung. 

fein, dann wie diefe zu ermitteln komme, mit der Beftimmung 

feftgeftelft, daß ein Dritttheil der Entſchädigungsſumme als Baus 

fhalabfindung für die vom Berichtigten rüdfichtlich diefer Leis 

ftungen zu entrichtende Steuer und für die Koften der Einhebung 

in Abzug zu bringen, das zweite Dritttheil aus Landesmitteln, 

und das dritte Drittel von dem Verpflichteten in zwanzigjäh- 
rigen Raten an die Steuerfaffen und von dieſen an den Grund⸗ 

entlaftungs-, besiehungsweife Entfhädigungsfond entrichtet wer⸗ Grundent⸗ 
den folle. Zur Bildung und Verwaltung derjelben ift ein ausführs laſtunge⸗ 

liches Negulativ mittelft des Taif. Patentes vom 25. September fond. 
1850 *) gegeben worden. 

2. Die Bertretung des Grundentlaftungsfondes wurde 
nad) bereit8 beenbeter Durchführung der Grumndentlaftung bezüglich 

ber in dem SHauptpatente über diefelbe als ablösbar erklärten Xeis 

ftungen durch oberlandesgerichtlichen Erlaß vom 14. November 1864 ®) 

dem Landesausſchuſſe überlafien. 

3. Bezüglich der Grunbentlaftungsrapitalien, welche auf Grundent⸗ 

dem entlafteten Gute grunbbücherlich fichergeftellt wurden, ift laſtungs⸗ 

mit Erlaß des Iuftigminifteriums vom 29. September 1852 + “@pitalien. 
verordnet worden, daß diefelben das Vorrecht vor allen Hypothelar- 

laften auch dann haben follen, wenn die adgelöfte Laſt gar nicht 

verbüchert geweſen ift. 

4. Ferner wurden in Bezug auf Grunbenilaftungglapitalien 

1) Reichsgejeß-Blatt des Jahrgangs 18650, Nr. 162. 
2) Reichsgeſetz⸗Blatt diefes Jahres IV. Theil, Nr. 874. 

8) DOberlandesgerichte-Rormalfascitel, Nr. Exh. 265949. 
4) Reichögeje-Blatt von 1852, II. Theil, Nr. 198. 
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die Grundfäge, nach welchen bei der Berichtigung der Capitals⸗ 
Eutfhädigung für die abgelöften Leiftungen vorzugehen fei, mit 

faif. Patente vom 25. September 1850 '), dann 

5. jene über die Zuweiſung der Grundentlaftungscapitalien, 

wie auch das Verfahren zur Durchführung derjelben für die Be. 

tihtöftellen mit kaiſ. Patente vom 11. April 1851 °) Feftgeftellt. 

engen hu Belangend die über das bärgerlihe Geſetzbuch erfloffenen 
allgemein Erläuterungen haben wir nad der chronologiſchen Drbnung fol- 
bürgerl.@e gende bervorzuheben. 

jegbuche. 6. In die erfte Reihe der Abänderungen über Beftim- 
—— mungen des A. B. ©. B. kömmt das kaif. Patent vom 8. October 

Durdfüb 1856°) zu fegen, womit in Ausführung des Artikels X. des 

rung des Goncordates, welches zwifchen Sr. Heiligkeit Papſt Pius IX. 
Concordats „up unſerem ritterlichen Kaifer Franz Joſeph I. am 18. Auguft 

1855 geſchloſſen, ſofort auch durch kaiſerl. Patent vom 5. No⸗ 

vember desjelben Jahres *) kundgemacht worden iſt, über die EChe⸗ 

angelegenheiten der Katholiken im Kaiſerthume Defterreich, in 

fo weit fie dem Bereiche der bürgerl. Gejeßgebung angehören, ein 

uenes Geſeß erlaſſen und angeordnet wurde, daß dasfelbe vom 
1. Säner 1857 feinem vollen Inhalte nah in Wirkſamkeit zu 
treten babe. | 

Diefes Patent befteht aus XIV. Artikeln und zwei Auhangs- 

normalien, nämlich 
a) aus dem 77 88. enthaltenden Geſetze über die Ehen der 

öfterr. Katholiken, dann 

b) aus der Anweifung für, die geiftlichen Gerichte im 

Kaiſerthume Defterreih in Eheſachen, welche aus zwei Abſchnitten 

„von ber Ehe 8. 1 bis 94 und von den Verfahren in Ehe⸗ 
ſachen 8. 35 bis 251” zujammengefekt ift. 

Die cafniftifche, fehr ausführliche Behandlung eines ‚jeden der 

drei Beftandtheile dieſes auf nicht weniger als 53 Quartſeiten 

abgedrudten Patentes erlaubt uns nicht deffen Inhalt au nur 

1) Reichsgeſetz⸗Blatt von 1850, IV. Theil, Rr. 374. 
2) Reichsgeſetz⸗Blatt von 1851, Nr. 84. 
8) Reichsgeſetz⸗Blatt von 1856, Nr. 185. 
4) Reichegefehs Blatt von 1855, Nr. 195. 
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: auszugsweife zu liefern, daher befchränten wir uns blos auf bie 

Angabe, daß es ein fehr fleißiges comparatives Studium der 

Normative des 2. Hauptftüdes vom I., dann bes 28. Hauptftüdes 

vom II. Theile des bürgerl. Geſetzbuches mit denen diefes neuen 

Geſetzes und mit jenen des canonifchen Mechtes über die Che- 

ſtandes⸗Berhaältniſſe bedürfe, um die AUbweidynugen des gegen- 
wärtigen von dem Eherethte des allg. B. ©. B. zu‘ erforfchen 
und fich far zu machen. | | 

Von den Ehegerichten wird fpäter -das Nöthige kurz ange 

führt werden. 

7. Die Erläuterung ber Verordnung des Yuftizminifterlums Verjäh⸗ 

vom 21. Zuli 1858 1), daß bie eine kürzere Berjährungsfrift rungefriſten 
als jene ber 88. 1478 — 1485 und 1486 A. B. G. B. ha 

benden Berpflichtungen dieſes Vorrecht nicht mehr geniehen, 

und erft nach den augerufenen Paragraphen verjähren, wenn felbe 

durch Urtheil oder Vergleich anerkannt worden find. 
8. Die kaiſerl. Verordnung vom 18. November 1859 2), kraft Bei Fuden- 

weicher der, die Freisämtlihe Bewilligung zur Gültigkeit einer en 

Jndenehe vorjhreibende 8. 124 b. G. B. anfgehoben und ver- 

ordnet wurde, daß Fünftig in denjenigen Krontändern, in welchen 

befondere Vorfchriften hinſichtlich des politiichen Eheconjenfes be- 

ftehen, diejelben bei den Inden wie bei Ehriften in Anwendung 

zu bringen jeien. 

9. Die dur kaiſ. Verordnung vom 6. Säner 1860°) ers Fubenzens 
folgte Aufhebung der im 8. 593 b. G.B. und 8. 142 lie. a Eenſchaft. 
der A. ©.-O. in Beziehung auf die Zeugenfchaft derjenigen Per- 

fonen, welche ſich nicht zur chriſtlichen Religion befenmen, beftes 

henden gefeglichen Bejchräntungen, das ift der bisherigen Uns 

gältigkeit ihrer Zeugenſchaft bei Tefiamenten, — und ber Be⸗ 

denklichkeit der Zeugenfchaft eines Inden für einen Juden gegen 
einen Ehriften. 

10. Die mittelft kaif. Berordnung vom 27. April 1860 4) Staatebir, 

— 
gerſchafts⸗ 

1) Reichsgeſet⸗Vlatt von 1858, Nr. 106. —— 

2) Reichsgeſetz⸗ Blatt von 1859, Nr. 217. ber. ⸗ 

3) Reichsgeſetz-Blatt von 1860, Nr. 9. 

4) Reichsgeieh- Blatt von 1860, Nr. 103. 
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geſchehene Aufhebung des 8. 29 des A. B. G. B., wornach 
Ausländer durch die Autretung eines Gewerbes, deſſen Be 
treibung bie ordentliche Anfälligkeit im Lande nothwendig macht, 

die öſterreichiſche Staatsbürgerſchaft erworben hatten. Endlich 

‚11. die mit YuftizminifterialsBerordnung vom 19. September 

1860 ') gegebene Erläuterung der 88. 461 und 466 zur Wah- 

rung der Rechte der Hhpothelargläubiger und der Eigenthümer vers 

pfändeter Güter, welche in dem Abfchnitte vom Verfahren in Civil⸗ 

jtreitfachen näher beleuchtet werden wird. 

12. Eines der wichtigften und auf das Privatrecht einfluß- 

reichften Geſetze unferer V. Beriode ift unftreitig das 286 Para- 

graphe umfaffende allgemeine öfterreichifche Berggeſetz, welches 

fammt einem vorangehenden Einleitnngspatente mit VII Ar- 
tifeln am 23. Mai 1854 ?) erlaffen worden, und in Böhmen fo 
wie in den meilten anderen Kronländern mit 1. November 1854 

in Wirkſamkeit getreten ift. 

Daffelbe hat eine langjährige intereffante Gefchichte, die wir 
deshalb nicht unerwähnt lafjen können, weil aus derfelben die große 

Sorgfalt, weldye auf deifen in der gegenwärtigen Bollendung her⸗ 

beizuführende Abfaffung verwendet wurde, Har hervorgeht, und Jeder⸗ 

mann zur verdienten Anerfennung derfelben beftimmen muß. 

Wie ſchon Seite 318 kurz erwähnt worden ift, hatte bereits 
die Kaiferin Maria Therefia die Abfaffung einer neuen allgemeinen 

Bergordnung für die deutfchen Erbländer anbefohlen. _ 

Dies geihah dur) das an das Oberft-Münz und Berg⸗ 

meifteramt erlafiene Hofdecret vom 6. October 1766 ?), mit welchem 

dem böhmischen Bergrathe und Profeſſor der Metallurgie Hru. 

Peithner der Auftrag nicht nur zur Compilirung aller Berggeſetze, 

fondern auch zur Anfertigung des Entwurfes zu einer Uninerfal« 

bergordnung ertheilt worden ift. Dieſer theoretiih und praktiſch 

durchgebildete Montaniftifer brachte, al8 gewiegter Bergmann vom 

Leder wie von ber Feder, zwar einen folden Entwurf zu Stande, 

von welchem eine Abſchrift noch gegenwärtig in dem Bücherlaften 

1) Reichsgeſetz⸗Blatt Nr. 212. 

2) Ebendort von 1854, Nr. 146, Seite 551 —60%. 

3) Sammlung der Berggefee des Dr. Franz Anton Schmidt, VIL Bb., ©. 227 
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des montaniftifchen Bureaus der böhmischen Etatthalterei in einem 

der dafelbft befindlichen mannferiptliden Zoliobände aufbewahrt 
wird, allein die weitere Benützung desfelben blieb aus nicht hin- 

reihend befannten Urjachen auf fich beruhend, bis unter der Re⸗ 

gierung Kaifer Joſeph U. mit Hofdecret vom 7. Suni 1786!) dem 

böhmifchen Subernium anbefohlen worden ift, ein Gutachten darüber, 

welche Artikeln der alten Bergordnungen einer Abänderung bedürfen, 

zu erftatten, da Se. Mojeftät gefinnt fei, für fämnitliche Kronländer, 

Ungarn und Siebenbürgen mitinbegriffen, eine allgemeine Berg» 
ordnung verfündigen zu laſſen. 

Das Gutachten wurde zwar erftattet, allein die Sache kam 

nicht weiter; ebenfo wenige Refultate Tieferte das, die Berathung 

eines neuen zeitgemäßen Berggeſetzes verorbnende Hofdecret vom 

21. Septör. 17919), und obzwar in einem an das böhimilche Gu⸗ 

bernium über a. h. Anordnung gelangten Erlaffe neuerdings gejagt 

wurde, daß man bei der Gefeß-Eompilations-Hofcommiffion mit 

einer concertando abzufaffenden aligemeinen neuen Bergordnung 

beichäftigt fei, fo fam die Werglegislatur während unferer EV. 
Periode doch nicht weiter, als zur Erlaffung der auf Seite 406 

und 407 angeführten montaniftifhen @inzelngefepe. Crft durch 
alterh. Handfchreiben vom 25. März 1831 wurde das Vorhaben ber 

Hinausgabe einer allg. Bergorbnung wieder aufgenommen und bem 

Hoffecretär J. U. Dr. Franz Anton Schmidt die Anfertigung eines 

Planes zur Abfaffung aufgetragen, und deſſen Arbeit im J. 1806 

einer aus Sliedern aller Hofftellen zufammengefegten Commiſſion 

zur Beurtheilung zugeriefen. Diefe Commiffion hatte zwar feinen 

Entwurf zu einem allgemeinen DBerggejege, wohl aber einen für 

ein Steintohlenbergbaugefet in Fahre 1847 vollendet, welcher jedoch 

nicht zum Geſetze erhoben worden ift. 

Im Jahre 1849 wurde von dem damaligen Minifterium für 

Landescultur und DBergwefen der Reform der Montanlegislatur 

dadurch die gebührende Rechnung getragen, daß durd) eine innerlich 

1) Eben biefe Sammlung IX. Pand, Seite 215. 

3) Angerufen in Otto von Hingenau’s Handbuch der Bergrechtstunde Wien 
18585. Seite 863. 
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zuſammengeſetzte Specialcommiſſiou, mit Anhandnahme der bisherigen 

Vorarbeiten, ein Entwurf zu dem beabfichtigten allgemeinen Berg⸗ 

geſetze ausgearbeitet worden iſt. Dieſer in Druck gelegte Entwurf 

wurde nicht nur den höheren politiſchen Juſtiz⸗ und Montanbehörden, 

fondern auch den Handels⸗ und Gewerbefammern nebftdem aber 

noch renommirten Juſtizmännern, Bergwerlsbefigern und Fachge⸗ 

noffen zur Beurtheilung und Gutachtungserftattung überwiefen. 

Bon den eingelangten mehr als 2650 Elaboraten, unter denen 

auch ein von uns geliefertes ſich befand, wurde der geeignete Ge⸗ 

brauch gemacht, e8 fam ein zweiter Eutwurf zu Stande, wurde 

rebibirt, und brachte einen dritten Entwurf zu Tage, welcher 

einem, aus Mitgliedern aller Minifterien und Vertrauensmännern 
aus dem Stande der Bergwerföbefiger aller Kronländer, zufammen- 

geſetzter Somite zur Prüfung und Berathung übergeben worden ift. 

Durch diefes wurde ein vierter Entwurf abgefaßt, von den 

Miniftern und dem Neichsrathe ſchließlich beurtheilt, fachgemäß 

redigirt und der allerh. Sanction anempfohlen, diejelbe aud am 

20. Mai 1854 ertheilt. 

Diefes wichtige mit allgemeinen Beifall begrüßte und zur 

anszug des Befriedigung der überwiegenden Anzahl der Bergbauinterefjenten 

öfter. Berge aller Kronlander ausgefallene Berggeſetz enthält fiebenzehu Haupt- 
geſetzes. 

ſtücke, nämlid : 

— J. Hauptftüd. Allgemeine Beitimmungen . . 8 1-12 

1I. „»  Bom Shüfen . . » 2......8 13-39 

III Vom Verleihen -. - . 2... 8. 40-—97 

IV. „ : Bon der Grund» und Wafferüber- 

| laffung und von dem Erjaße der 

_ Bersihäden . . . » . 8. %-107 

V. „ Von dem Bergwerfseigentjume 
und von den mit der Bergwerks⸗ 

verleihung verbundenen Rechten. 8. 108—133 

VI. F Von dem gemeinſchaftlichen Berg⸗ 

baubetriebe und den Gewerkſchaf⸗ 

ten insbefondere . . . . 8. 134—169 

VII. Von der Bauhafthaltung der Berg— 

baue und den Bergfreiftangen . 8. 170—189 
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VII. Hauptft. Bon dem Verhältniſſe der Berg- 
bauunternehiner unter ih . . 8. 190-199 

IX. y Bon dem Berhältniffe der Berg- 
werfsbefiger zu ihren Beamten on 

und Arbeitern . - . 2 2... 8. 200 - 209 
X. „ Bon ben Bruderladen 8. 210-214 
XI. „Von den Bergwerksabgaben 8. 215-219 
XII. " Bon der Oberaufficht ber Bergbe- 

börden und dem Verfahren bei 

denſelben... 8. 220 -234 
XIU. " Bon den Strafen gegen die Ueber- 

tretung der Borjchriften des Berg⸗ on 

geſetze 8. 285- 250 

XIV. Bon der Erlöfchung, Einziehung Ä u 

und Zurüdlegung der Bergbau: 
beretigungen . . . . 8. 251—267 

XV, v Bon den Pfand- und Vorrechten 

der Bergwerke und dem Zugehör 

in Executions⸗ und Concursfällen 8. 268 260 
XIV. Hebergangsbeftimmungen . . . $. 270-286 

Die Hanpttendenz dieſes Geſetzes geht auf die Begründung 

einer vollftändigen, von den bisherigen Bergordnungen nicht zus 

reihend gebotenen Sicherheit des Bergeigenthums, und auf 

die Gewinnung eines von der Wilkfür des Berglehusträgers un⸗ 

abhängigen Bodencredites für großartigere, meiftens ſehr be- 

deutende Borauslagen erheifrhende Bergbaunnternehmungen, nicht 

minder auf Befeitigung von Schwindel, Borfpiegelung und Gi⸗ 
genmächtigkeit bei den Vergeſellſchaftungen zum Betriebe derſel⸗ 

ben hinaus. 

Dieſe Zwede follen vorzüglid) dadurch erreicht, und die Berg, 

banluft, dann die Zuwendung van namhaften Kapitalien anf die 

rationelle Gewinnung ber im Schooße der Erde bisher unbenützt 

tuhenden Metall» und Miueralienfhäge hauptſächlich dadurch 

gewedt werden, daß 

a) Bergbanberechtigungen nur dann ertheilt werden kön⸗ 
nen, wenn bergbehördlich erhoben vorliegt, dag eine abbanwär- 
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dige Erz⸗ oder Dlinerallagerftätte unzweifelbar vorhanden fei, (8. 

44) daß ſodann 

b) dem Verleihungswerber ein zureichend großer Flaͤchen⸗ 

raum (Grubenfeld) von wenigſtens 12544 Quadratklaftern zur 
Gewinnung der innerhalb desjelben anftehenden oder abgelagerten, 

bem Bergregale vorbehaltenen Mineralien zugewendet werden 

wird (8. 34, 47 und 77), daß ferner 

c) der Bergbaubetrieb dem Ermeflen des Bergwerks⸗ 
eigenthümers, jedoch gegen Beobachtung der bergpolizeilichen Vor⸗ 

fhtsmaßregeln, und unter der Oberauffiht der Bergbehörde 

auf die Erfüllung der Verpflichtungen überlaffen wird (8. 131 n. 

220), und daß endlich | 

d) die Gerchtfame der Mitgewerken durch die im VI. 
Haupiftüde vorlommenden Normalien gegen Beeinträchtigungen 

ausreichend gefichert werden, wenn fie diefelben . gehörig geltend 

machen. 

Daß die obangeführten Zwecke des neuen allg. Berggeſetzes 

nicht fruchtlos angeftrebt worden find, zeigt der während deſſen erft 

in das 12. Jahr gehenden Wirkfamfeit erzielte großartige Auf: 

ſchwung des Bergbaues befonders auf Eifen und Mineralfohle 

im Kaifertfume Defterreih überhaupt, und in Böohmen insbe- 
foubere. Ä 

Gleichzeitig mit dem neuen Berggefepe erfchten für bie Berg- 
baubehörden die vom Herrn Minifter Baumgarten ımterzeichnete, 

unferes Wiffens aus der Feder des damaligen höchſt verbienft: 

vollen Dlinifterialfectionschef Karl von Scheuchenſtuel gefloſſene, 

aus 153 Paragraphen beftehende Vollzugsvorſchrift zu demfelben, 

ddto. 23. September 1854 °), dur welche ausführliche, den 

Sinn und die Tendenz des Berggeſetzes beleuchtende und den, von 

Dergbehörden zur Durdführung desfelben zu beobachtenden, Vor⸗ 

gang vorfchreibende Belehrungen ertheilt worden find. 

Bon den über diefes neue Berggefeß und die zu demfelben 

erlaſſenen Nachtragsverordnungen durch den Drud veröffentlichten 

Berggeiches literärifchen Arbeiten tönnen mit Vortheil benügt werden : 

1) Im Separatabdrude vorfindig ſowohl bei der k. EL Statthalterei ale auch 
bei den !. k. Oberlandesgerichte. 
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Karl von Scheuchenftueld Motive zu dem allg. öfter. Berg⸗ 
geſetze, Wien 1856, 

Handbuch für Bergrechtskunde von Otto Freiherrn von Hin- 
genau, Wien 1855, - 

Handbuch des allg. öfter. Bergredhtes von Dr. Guſtav Wenzl, 
Wien, 1855 und 

Das öfter. Bergrecht nach dem allg. Berggefege von Rudolph 

Manger, Prag 1857 und Supplementband von 1861. Aufhebung 

18. Bereits vier Jahre vor Erfließung des neuen allg. B. des grund- 
Geſetzes war durch kaiſ. Patent vom 12. Juli 1850 ) die mit 1. herrlichen 

Auguft 1850 eintretende Aufhebung bes ben Grundherren. deö —— 
Herren⸗ und Ritterſtandes, dann der alten und neuen Stadt Prag 

auf Grund ber Bergwerksverträge aus ben Sahren 1534 und 

1575 (Seite 49) zugeftandenen Bergzehntbezugs gegen Ent- 
fhädigungszufiderung und bie künftige Einhebung desfelben durch 

die 8. k. Bergbehörden zu Handen des Aerars verfügt, dabei wa⸗ 

ren zugleich die Grundſaͤtze zu deren Ermittlung durch eine aus 
Stantsbeamten und ans einem Ausfchuffe der betheiligten Grund- 
herren unter Beiziehung des Fiscalamtes zu bildende Commifſion 

feftgeftelit, nebftbem auch Beftimmungen über das Wufhören der 
Holzkuxe, dann die Aufrechthaltung des Freibaues der Wohlthätig- 

keitskuxe ausgeſprochen worden. 

Dis zur Durchführung der definitiven Entſchädigungsermitt⸗ Proviſori⸗ 
lung von der aufgeſtellten Commiſſion wurde mit Verordnung des ſche und 
Finanzminiſteriums vom 20. Mai 1856 *) für bie bergzehntbefug⸗ —** 
ten ehemaligen Grundherren die Leiſtung einer proviſoriſchen Ent⸗ dungevor⸗ 
ſchädignug durch Bezug ber eingeführten geſetzlichen Bergfrohne ſchriften. 
in Geld mit Abzug von 10 pCt. als Einhebungskoſtenerſatz angeord⸗ 

net, und endlich mittelft Taif. Verordnung vom 10. October 1859 ) 

bie definitive Bergzehnt = Entfhädigung (8. 345) daher be 
ftimmt, daß diefelbe in bem, nach dem 1Ojährigen Durchſchnitte 
von 1850 bis 1860, in bie Aerarialkaſſen eingefloffenen Reiner⸗ 
trage an Bergzehnt nad) Abzug von 10 pCt. Einhebungstoften 

1) Reichsgeſetz⸗Blatt Jahrgang 1850 IL, Hälfte, Nr. 267. 
2) Ebendort Jahrgang 1856, Nr 85. 
3) Ehendort Jahrgang 1859, Nr. 178, 
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zu ernittelnden und zehufach zu capitalifirenden Betrage zn befte- 
hen habe, und daß berfelbe in fünf einjährigen gleichen Raten 
zu berichtigen jei 

Rene dften. 14. Schon im Anfange des ‚weiten Jahrgangs unferer V. 

Wedifel: Periode, nämlich am 26. Yäner 1850 9) wurde, um im Intereſſe 
ordnung. des Handelsverlehrs, dem dringenden Bebürfnifle eines einheit- 

lichen Wechfelrechtes für den ganzen Umfang der Monardjie zu 

genügen, und um im diefem Zweige der Gefekgebung sie möglichfte 

Uebereinftimmung zwiſchen dem üfterreichifchen Rechte und der in 

dan deutſchen Bundesftaaten geltenden allgemeinen beutichen Wech⸗ 

felordnung herzuſtellen, eine allgem. oſterreichiſche Wechſelord⸗ 

nung durh das Taijerlihe Patent von obigem Datum mit dem 

Wirffamkeitsantritte 1. Mai 1850 erlaffen, durch deren Einlei- 
tungspasent ($. 5) alfe früheren Wechfelorbnnungen, fir Böhmen, 

namentlich jene vom 1. Dctober 1763 (Seite 397), und alle die⸗ 

felbe betreffenden Nadträge aufgehoben worden find. 

Juhalt der Diefe allgemeine öferreichifche Wechſelordnung haudelt in dem 

allg. Wech⸗ I: Abfnitte. Bon der Wecfelfähigfeit Art. 1 bis 3. 

ſelordnuug. HM. deito. Bon gezogenen Wechſeln: a) Erforderniſſe derfel- 

ben Art. 4 bis 7; b) Verpflichtung des Ausſtellers, Art. 8; c) Im- 
dorfement, Art. 9—17; d) Bräfentation und Annahme, Art. 18— 

20; e) Acceptirung, Art. 21 —24; e) Regreß und Sicherfiellung, Art. 

25—29; f) Erfüllung der Wechjelverbinhlichkelt, Art. 30 — 40; 

g) Regreß Mangels Zahlung, Art. 41 - 56; h) Internention, Art. 

565—65 ; i) BVerpielfältigung des Wechſels, Art. 6672; k) Ab- 

handen gekommene Wechſel, Art. 73-—74 ; 1) falſche Wechſel, Art. 

: 75-76; m) Wechfelverjährung, Art. 7780; n) Klagrecht des 
Wechfelgfäubigers, Art. 31-83; 0) Ausländifche Geſetzgehung, Art. 
8486; p) Proteft, Art. 87-90; g)Drt und Zeit der Präfente- 

tian und andere im Wechſelverkehr vorkommende Handlungen, Art. 
91 -98; r) mangelhafte Unterfchriften, Art. 94 - 85. 

TI. Abſchnitt. Bon eigenen Wechſeln. Art. %—100. 
Die Berfhiedenheiten der neuen nu alten Wechfelorbuung 

find fehr mannigfaltig und liegt deren nähere Erörterung außer⸗ 

1) Reihsgefeg- Blatt Jahrgang 1850, Nr. 51. 
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halb der Gränzen unferes Werkes, daher wird hier blos erwähnt : 

Der ungemein großartige und günftige Einfinß diefes Geſetzes 
auf den Handelsverkehr im Großen fo wie im Kleinen fei am 

dentlichiten daraus erkennbar, daß der gemeine Schuldfchein mit 

Ausnahme des hypothekariſchen im Handel und Wandel beinahe 

ganz aus der Anwendung gelommen, und daß die Prozeßagenda 
über Geldforberungen felbft aus dem gewöhnlichſten Verkehre bei 

den Dandelsfenaten der Kreiögerichte, und noch mehr bei dem 

Handelsgerichte in Prag gegen jene der übrigen Streitfachen 

auf das Drei- und Mehrfache geftiegen ift. 

Theoretifche und praktifche Beleuchtung dieſes Geſetzes ſowohl 

dem Objecte als dem Subjecte nad, kann gefunden werden in Joſeph Literatur 

Alois Ditfcheiner’s Werte „das allgemeine dentfche und nene nen Beh 
öfterr. Wechſelrecht nebft dem commerziellen Wechfelgefchäfte, dem feforbnung 
Wechfelprotefte und Wechſelſtempel.“ Wien 1851. 

15. In einem noch Höheren Grabe als die vorstehend be- Allgeme 
ſprochene neue Wechfelordnung hat das mittelft Taif. Patentes vom — 

17. December 1862) mit dem auf den 1. Juli 1863 feftgeſetzten ſetzbuch. 

Wirkſamkeitseintritte in ſämmtlichen beutfchen, galizifchen und 

(gmbarbdifch-venetianifchen Kronländern eingeführte Handelsgeſetz⸗ 

buch ayf die Handelsverhältniffe des Kaiſerthums mwohlthätig eins 

gewirkt. Das Einleitungspatent hiezu beiagt wörtlich, „dasfelbe 

„werde mit Beiſtimmung beider Häufer des Weicherathes in An⸗ 

„erfennung der Vorzüge eingeführt, welche das im Auftrage der 
„beutichen Bundesverfammlung durd eine Commiſſion unter Mit» 

„wirkung von Abgeordneten der öfterr. Regierung entworfene dan 

„delsgeſetzbuch auszeichnen.“ 

Dieſes Patent verfündigt die erften vier Bücher des ver- 

einbarten deutfchen Handelsgeſetzbuches mit Ausſchluß des Einleitunge 

fünften, vom Seerechte handelnden, Buches ſammt einer voran- — 
geſchickten ausführlichen Belehrung. 

Dasſelbe umfaßt: | 
I. allgemeine Beitimmungen . . . .. 8 158 5 

.V. befoudere Beftimmunden . .». ...:.8.6— 48 

1) Reichkgefeg- Blatt Jahrgang 1863, Nr. 1. 
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in Abfchnitten, welche betitelt find: a) von Kaufleuten; b) von 

dem Hanbelsregifter und von den Ehepalten mit Beziehung auf 

Kaufleute und Handelsgefellfhaften,; c) von den Handelsbüchern; 

d) von den Profuriften, Handlungsbevollmächtigten und Handlungs⸗ 

gehilfen; e) von den Hanblungsmällern und dem Börſengeſetze; 

f) von den Handlungsgeſellſchaften; g) von den Bandelsgefchäften. 

IH. Üebergangsbeftimmungen . . . . . 8. 49—60. 

Dann folgt der Inhalt des allgemeinen Handelsgeſetzbuches, 
welcher nah Vorausſchickung der ‚allgemeinen Beſtimmungen 

8. 1—3 befagend, daß in Handelsfadhen , fo weit das Geſetz 

darüber nichts beftimmt, die Handelsgebräude und in deren Er- 

manglung das allgemeine bürgerl, Recht in Anwendung komme, 
dag die alfgemeipe deutſche Wedhfelordunng daburd nit ge- 
ändert, und daß, wo diefes Handelsgeſetz von Handelsgerichten 

fpridt, in Ermangelung von befonderen Handelögerichten das ges 

wöhnliche Gericht an deren Stelle zu treten habe, in sier Bä- 

her abgetheilt dargeftellt, wird, und zwar 

L Bud. Vom Handelsftande. 

1. Zitel Bon Kaufleuten. . . 22.2: 8 dl 

v„ Bon dem Handelsregiftr . - - 8. 12—11 

„ Bon den Handelsfirmen . . . . 8 15—27 
Bon den Handelsbühern . . . . 8. 2840 

„ Bon den Brofuriften und bandlunge- 

bevollmächtigten.. 8. 41—56 
6. „. Bon den Handlungsgehilfen . . . 8. 57—66 
T. „Bon den Handlungsmäflern oder 

Sufalen . - 2 2 2 2 22. 8. 66—84 

I. Bud. Bon den Handelsgeſellſchaften. 

1. Titel. Bon ben Hanbelsgefellichaften, in 5 

2 
2 

Abfhnitten . . . . S. 85—149 

2. „ Bon der Tommanditgeſellſchafi, in 2 

Abfhniten . . . . 8. 140—206 
3. „ Bon ber Altiengeſellſchaft. mit fünf 

Abfhnitten - . > 2 2 2 22 8-207—249 
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IU. Bud. Bon der flilen Geſellſchaft und der Bereinigung 
zu einzelnen Handelsgeſchaften für gemeinſchaftliche 

Rechnung.. 

1. Titel. Bon der ſtillen Sefellfihaft -. - . 8. 259-265 

2. „ Bon der Bereinigung zu einzelnen 

Handelsgeihäften auf verneint 

the Rehnuunn . . . » . 8. 266—270 

IV. Bud. Bon den Sandelsgefiäften. 

1. Titel. Bon Handelögefchäften im Allge⸗ 
meinen in 4 Abfchnitten 8. 271—336 

2. „ Vom Ruf . 8. 337 — 359 
3. „ Don dem Sommiffionsgefchäfte 8. 360378 

4. „ Bon dem Speditionsgefchäfte 8. 379 - 389 

B. „ Bon dem Frachtgeſchafte in 2 Ab⸗ 

fhnitten . . . 8. 390— 431 

Obgleich das neue Handelsgeſet erft i im dritten Jahre wirkſam Bisherige 

iſt, ſo offenbart ſich deſſen Vortrefflichkeit bereits in ſehr günſtiger Erfolge. 

Weiſe auf den ſämmtlichen Handelsplätzen des öſterreichiſchen Kaiſer⸗ 

ſtaates ſo auffallend, daß Handelsgeſellſchaften, Unternehmungen 

auf Actien, Credits⸗ und Aſſecrnranzbanken, wie auch große Fa⸗ 

briksetabliſſements überall wie Pilze empor wachſen, wobei blos 

zu wünſchen iſt, daß dieſelben eine längere Dauer und gefündere 

Eriftenz erreihen mögen al8 die Eryptogamen, mit welchen wir 

diefelben zu vergleihen uns erlaubt haben. 

Zur detaillirten Kenntnißerlangung Mber alle Gegenftände des Literatnr 

Handelsgeſetzbuches kann mit Bortheil benügt werden: „Handbuch de? dan 
des öfterreichifchen Handelsrechtes mit befonderer Rückſicht auf Pa 

bas praftifhe Bedürfniß. Bon Dr. Morig von Stubenraud. | 

Wien 1863” in 4 Lieferummgen. 

Außer diefen Gardinalgefegen des öfterreihifchen und bezie- 

hungsweife bes böhmischen Privatrechtes im Civiljuftizfache müffen 

wir noch erwähnen: . 

j 16. Die faiferl. Verordnung vom 18. Februar 1860 n, durch Guterbeſitz⸗ 
welche die Sfraeliten zum Befige unbeweglicher Güter mit dem Aue 

1) Reichsgeſetz⸗ Blatt Jahrgang 1860, Nr. 45. 39 
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Beifügen berechtigt werden, daß, mit dem Befite eines Gutes 

verbundene, Kirchen- und Schulpatronatsredhte während der Zeit, 
wo ſich dasfelbe in den Händen eines Ifraeliten befindet, zu ru⸗ 

ben haben, und bänerlidhe Befigungen von Inden nur dann 
erworben werden können, wenn fich diefefben darauf häuslich 

niederlaffen, und diefelben perſoͤnlich oder mit ihren Dienftleuten 

bearbeiten. 

Geiſtlicher 17. Bezüglich) der, die katholiſche nd alatholifche Geiſt⸗ 

en lichkeit betreffenden, gefeglihen Neuerungen wird nebft der in 
laſtunge. dem Abſchnittte über die Gerichtsverfaſſung vorkommenden Be— 

Eapitalien: hebnug des berfelben früher zugeftandenen privilegirten Gerichts- 

Eigerung. ſtandes angerührt, daß durch Verordnung des Miniſteriums für 

Cultus und Unterriht vom 24. September 1858 ?) zur Sicher: 
ftelung der Integrität des Vermögens ber geiftligen Pfrüuden, 
die auf den, denfelben gehörigen, Zandgütern ermittelten Grundent- 

loftungscapitalien als Stammvermögen der Pfründe zu be- 
tradhten, daher die auf deren Namen auszufertigenden Grundent: 

loftungsobligationen in das Pfründe-Inveuter einzubeziehen 
uud bie bei deren Verlofung auszuzahlenden Geldbeträge wieder 
fruchtbringend anzulegen jeien. 

Die durch das Concordat vom 18. Auguft 1855 begründeten, 

die Geiftlichleit betreffenden Veränderungen des bisherigen Zuſtan⸗ 

des derſelben werden- jpäter beſprochen werden. 

Lehensver: 18. In Betreff des Lehensverhältniffes im dfterr. Staate 

ee überhaupt, folglich auch in Böhmen kann . 
a) das durch Erlaß des Finanzminifteriums vom 10 April 

Werthbe- 1852 9) aufgeftellte Regulatio, über die Werkhbeſtimmung des 

fKimmung Nutz⸗ und Obereigenthumes bei einem Lehen, nicht unverwähnt 
Oberen u. gefaffen werden, welches dahin lautet, daß bei Anwendung des 8. 50 
thumes bei des Gebührengefeges vom 9. Februar. 1850 gejtattet fei ‚.ftatt des 

Lehen. hundertfachen Betrages der ordentlichen Gebühr an Grund- und 

Hauszingfteuern nur den achtzigfachen Betrag als Grundlage zur 

BGebührenbemejfung von dem Werthe des Lehen - : Aufeigen: 

1) Reihs:Gefehblatt des Jahrgangs 1858,-Nro. 168. 
2) Reichs⸗Geſetz⸗Blatt Jahrgang 1862, Nr. 92. 
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thumes und den übrigen zwanzigfuchen Betrag als den Werth bes 

Lehens-Dbereigenthumes anzunehmen, ferner 

b) daß durch das vereinbarte Geſetz vom 17. Dec. 18621) Feheneban- 
die theilwerſe Aufhebung des Lehenbandes, und zmar vorerft na det 

blos bei Ruſtikal⸗, Bentel- und fonftigen ihrer Natur nach frei⸗ freivererbs 

vererblichen und verkäuflichen Lehen gegen Entfchädigungs- lichen und 

leiftung für das Obereigenthum einzutreten habe, bie Nachfolge den Sehen 

rechte und Pflichten der vafalliiden Familie uuter einander aber 

nach den Lehensgeſetzen ſolange aufrecht verbleiben, als zur 

Nachfolge berufene, zur Zeit der Kundmachung dieſes Geſetzes 

brreits erzeugte Perſonen vorhanden ſind, — dann daß die Auf⸗ 

richtung neuer Lehen unterſagt worden iſt. 

Zur Kenntnißerlangung der weitläufigen Normative über die 

Entfhädigungsermittlung und der Uebergangebeftimmungen, beren 

Mittheilung für unfer Werk zu weitläufig wäre, wird der geneigte 

Leſer auf die 88. 5 bis 28 des angerufenen Gefeßes verwiefen, 

und bier blos tm Allgemeinen beigefügt, daß der Maaßſtab der 

Entfhädigung ber Entgang der Sehensreichniffe zu bilden (8. 5) 
und daß die Durchführung dieſes Geſetzes durch eine bei der 

Landesſtelle aufzuftellende Allodialifiruugs -Gommiflion (8. 20) 

zu erfolgen habe; endlich) 

“e) ift durch einverfländlihen Beſchluß des Herren- und Aufhebung 

Abgeordneten-Hanfes der Reicherathsantrag auf die Aufhebung — 
der bisherigen Steuerfreiheit in dem Lehengebiet Aſch des Lehengebie 
Konigreiches Böhmen vom 1. Jäner 1870 anzufangen bezüglich te Aſch. 
der directen Steuern der Lehensintereſſenten gegen angemeſſene 
Entihädigung, bezüglich anderer Steuern und Gaben jedod) vom 1. 
Janer 1866, und Hinfihtlih der ehemaligen Unterthanen im 

Aſcher Gebiete mit Nachſicht die Hälfte ber direrten Stenern 

bis Ende 1873 der a. 5. Sanction unterbreitet, und diefelbe durch 
das Geſetz vom 12. Detober 1865) ertheilt worden. 

19. Uiber gegenfeitige Breizügigkeit von Vermögens-Er- 
portationen find mit mehreren Staaten Verträge und namentlich 

—— — 

1) Reichs-Geſetzblatt Jahrgang 1862, Nr. 103. 

2) Reichsgefeh- Blatt Jahrgang 1865, Nr. 111. 
® 32% 
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Freizugig⸗ a) mit Sardinien zeuge Erlaß des Miniſteriums -der ausw. 

—— Angelegenheiten vom 9. Juli 1862; ) ohne aller Abgabe 

anderen b) mit Sachſen auch in Betreff von Penſionen und ähnlichen 
Staaten. Bezügen, mit Erlaß derſelben Stelle vom 21. November 1852,*) 

ohne jeden andern als dem Steuerabzuge eingegangen worden. 

Schlüßlich kömmt zu bemerken. 

un 20. daß in den während unferer V. Periode zwifchen Defter- 

Betreff des Teich und den Staaten Prenfen, Toscana, Haunover, Würtem- 
berveglichen berg, dem Kirchenſtaate, Kurhefien, Baden, Anhalt⸗Deſſan 

Nachlaſſes und Anhalt- Köthen geichloffenen Uibereinkünften, bezüglic des be⸗ 

elbanen ü weglichen Nadjlafles von Unterthanen des einen Staates, welche 

in den Ländern des anderen Staates verftorben find, der in dem 

öfterr. Batente v. 9. Auguft 1854 8. 232) angenommene Grund- 
fag der firengen Aufrechthaltung ber Gegenſeitigkeit zur Gel⸗ 
tung gebracht worden ift. 

“ Unter dem Vorbehalte, die blos mittelbar auf die Civilgegen- 

ftände des Privatrechtes Einfluß nehmenden wichtigen gefetlichen 

Einrihtungen in dem 4. Abfchnitte überfichtlich anzuführen, über- 

Materielle gehen wir zu der Angabe der materiellen Strafgefege unferer V. 
Strafge: Periode mit der Bemerkung, daß wir diejenigen Normative, welche 

ſebe. ſpäter wieder aufgehoben oder weſentlich abgeändert worden find, nur 

ganz furz berühren werden, um dadurch einen Uiberblick der Fortbildung 

der Straflegislatur zur Anficht des geneigten Leſers zu bringen. 

AdIb. 

Zur Sint- A. Da- fih die auf Seite 397- angedeuteten Heftimmungen 

anhaltung zur Hintanhaltung des Mißbrauches der Preßfreibeit bei den 
des Miß⸗ His zur Zügellofigkeit gefteigerten Wibergriffen eines Theiles 

Na der Tagespreſſe als ungenügend herausgeftellt, wurde ſchon durch 
freiheit, Erlaß des Minifterium des Innern vom 20. December 1848 *) 

eine proviforifhe Verfügung bezüglich des Anfchlagens, Aus- 

theilens, Ausrufens, Verſendens und Haufirens mit Plakaten 

und Zlugfchriften in 5 Paragraphen kundgemacht. 

1) Reichs-Geſetzblatt Iahrgang 1852, Nr. 144. 
2, Ehendort Nr. 236. 
3) Reichsgefe- Blatt Jahrgang 1854, Nr. 208. 
4) Reichögefe: und Regierungsblatt für das Jahr 1849, Nr. 42. 
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B. Durd kaiſ. Patent vom 17. Jäner 1850") wurben 17 Ermäßi⸗ 

Artilel Abänderungen, Ermäßigungen und Aufhebungen ein, gingen des 
zelner Baragraphe des Strafgefegbuches vom Jahre 1803 kundge⸗ —* tar“ 
macht, namentlich wurde die Zuerkennung ber öffentlichen Straf- 1803. 

arbeit als Strafverfhärfung (Art. I) die Behandlung der Ver⸗ 

leitung der Unterthanen zur Anfiedlung in fremde Länder 
old Straffall aufgehoben (Art. (XV.), endlih bie Beerdigung 
des Leichnams eines Selbftmörders außerhalb des Friedhofes 

abgefchafft (Art. XVL.. 
€. -Mit kaiſerl. Patente vom 27. Mai 1862% ift nicht Neues 

nur für diejenigen Kronländer, in welchen biöher das Strafgeſetz Be 

über Verbrechen und fchwere Polizeiübertretungen vom 3. Septbr. 

1803 (Seite 386) in Wirkſamkeit geftanden war, fondern and) für 

die Königreihe Ungarn, Groatien, Slavonien mit dem crontifchen 

Küftenlande, für das Groffürftentkum Siebenbürgen, die Woimod- 

fchaft Serbien, das Temeſer Banat und das Großherzogthum 
Krakau ein nenes Strafgefeg über Verbrechen, Vergehen und 

Uebertretungen unter Aufhebung aller früheren Geſetze, Ver⸗ 

ordnungen und Gewohnheiten, welche Gegenftände besjelben bes 

troffen haben, mit alleiniger Ausnahme der für das k. k. Mi- 

kitär und für die Militärgränggebiete beftehenden befonderen 
Strafgeſetze erlaffen, und vom 1. September 1852 in Ausübung 

geſetzt worden. " 

Nach dem Einleitungspatente desjelben (Art. IV) foll nur Inhalt des 

dasjenige ale Verbrechen, Vergehen oder Uebertretung behandelt Fundmas 

werden, was dafür ausdrücklich erklärt wird, andere Geſetzes⸗ qnere 

übertretungen blieben der Behandlung und Beſtrafung der dazu be⸗ 

ftimmten Behörden überlaffen (Art. V), weiters fei der Wucher als 

Bergehen von den zum Verfahren über folche berufenen Behörden 

nach den beftehenden Vorfchriften zu ahnden (Art. VI), die Geld⸗ 
ſtrafen in Sonventionsmänze zu berichtigen (Art. VID, die Zeit- 

beftimmnngen nad) dem Kalenderjahre zu berechnen (Art. VIII), 
und auf die vor deſſen Wirkſamkeitseintritte zur Unterſuchung ge- 

langten ftrafbaren Handlungen habe nur dann die Anwendbarkeit 

1) Reichsgefeß- und Regierungsblatt Iohrgang 1850, ir. 24. 
23) Reichsgefeg-Blatt Jahrgang 1852, Ar. 117. 
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dieſes Geſetzes einzutreten, wenn dieſelben keiner ſtreugern Be⸗ 
haudlung, als das frühereStrafgeſetz vorſchreibt, unterliegen (Art. IX). 

Inhalt des 
Gtrafge- Dasfelbe befteht aus II Xheilen. 

ſetes. I. Theil. Bon den Verbrechen. 

1. SHptftäd. Bon Verbrechen übrhupt. . . . & 1-11 

2. dto. Bon Beftrafung derBerbrechen überhaupt 8. 1242 

3. dto. Bon erfchwerenden Umftänden. . . 8 43-45 

4. dto. Bon Milderungs-Umftänden . . - 8 46—47 

5. dto Bon Anwendung der erſchwerenden und 

mildernden Umſtände bei der Strafe: 

beftimmung . . ... B8-S 

6. to. Bon den verfchiebenen Gattungen der 

Verbrechen . . . 8 56-57 

7. dto. Bon ben Verbrechen des Hochverrathes, 

der Beleidigung der Majeſtät und der 

Glieder des kaiſerl. Hauſes, dann wie 
der Störung der öffentlichen Rihe. 8. 5867 

8. dto. Bon dem Aufſtande und Aufruhre 8. 68-75 

9. dto. Von öffentlicher Gewaltthätiglet . . 8. 76- 100 

10. dto. Von dem Mißbrauche der Amtsgewalt 8. 101—105 

11. dto. Von der Verfälſchung offentiher Credits» 

Bapiere . .. 8. 106-117 

12. dto. Von der Münzverfätfchung . .. . 6. 118—121 

13 dto. Bon der Religionsſtöorung. 8. 122—124 

14. dto. Bon der Nothzucht, Schändung und 

andern ſchweren Unzuchtsfällen 

15. dto. Von dem Morde und Todtſchlage 

16. dto. Von Abtreibung der Leibesfrucht. . 8. 144—148 

17. dto. Bon Weglegung eines Kindes . 149-151 

8. 125--133 

5. 
5 
8 

18. dee. Von ſchwerer körperlicher Verletzung 8 162-157 

.8 
8 
8. 
8 
8 

, 134— 143 

19, dto. Bon dem Zweilanpfe - . 158-—165 

20. dto. Bon der Brandlegung . . 166—170 

21. dto. Vom Diebftahle und der Beruntrenung 171—189 

. 22. dto. Bon dem Raube . . 8. 1%-—-196 

23. dto. Dom Betruge . 8. 197—205 
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24. Hptftüd. Bon der zweifachen Ce . . . . $. 

25. dto. Bon der Verläumdung . . . . 8. 

26. dto. Bon den Verbrechern geleiftetem Vorſchube 8. 

27. 

pub 

10. 

11 

12. 

13. 

14. 

‚bto, Bon Erlöfhung der Verbeechen und 

Strafen. ... .... . 

206—208 

209—210 

221—222 

223— 232 

BB. Theil. Bon den ergehen. und Uebertretungen. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

gegen die Geſundheit 

Hptftüd. Bon Vergehen und Üebertretungen übers 

haupt und deren Beftrafung . . . 8. 

Bon den Strafen ber Vergehen und 

Uebertretungen überhaupt . . . . 8. 
Bon Beitrafung der Unmündigen . . $. 

Von den verfchiedenen Gattungen der 

Vergehen und Uebertretungen . ” . 8. 

Bon ben Vergehen und Webertretungen 
gegen die Öffentliche Ruhe u. Ordnung 8. 

Bon Mebertretunger gegen dffentliche 

Anftalten und Vorkehrungen, welche zur 

gemeinfchaftlihen Sicherheit gehören . 8. 

Bon den Vebertretungen gegen die Pflid- 

ten eines öffentlihen Amts . . . 8. 

Bon den Vergehen und Uebertretungen 

gegen die Sicherheit ded Lebens . . 8. 
Bon den Vergehen und Mebertretungen 

Bon andern, bie förperliche Sicherheit 

verlegenden oder bedrohenden Uebertres 

tungen . . . 8. 

Bon den Vergehen und Uebertretungen 

gegen die Sicherheit des Eigenthums 8. 

Von Vergehen und Uebertretungen gegen 

die Sicherheit der Ehre . . .. 8. 

Bon Vergehen und Uebertretungen gegen 

die öffentlihe Sittlihket . . . . $ 

Bon Erlöfhung der Vergeben und Ueber- 

233—239 

240—268 

269—273 

274—277 

278—310 

311—330 

331— 334 

335392 

8. 393408 

409—433 

434—486 

487 —499 

500 — 525 

tretungen und ihren Strafen . . . 8. 526—532. 
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Diefes neue Strafgefeh hat zwar die Sintheilung und das 

Syſtem feines Vorgängers vom 3. September 1803 beibehalten, 
wie fih aus der Bergleihung der vorftchenden Inhaltsanzeige mit 

jener des letztern (Seite 354387) ergibt, und ftellt daher ei- 

gentlichh der Hauptſache nad) blos eine zweite, durch Einbezie- 

hung, der während eines halben Säculums Binzu geloınmenen 

Erläuterungen, Abänderungen und Zufäge in feinen Con⸗ 
tert vermehrte Auflage des vorigen Strafgefees, bezüglich - der: 

jenigen Kronländer dar, wo joldhes in Ausübung gejtanden iſt, 

jedody enthält dasfelbe überdies auch yoc mehrere durch den 

Fortſchritt des Zeitgeiftes, durch die Veränderung der ftaatsredht- 

lihen Berhältniffe und dur bie Läuterung der Strafrechtswiffen- 
haft gebotene Nenerungen, von denen wir Diejenigen, welde 

uns als die wichtigften erfcheinen, hier hervorzuheben uns er- 

lauben : 

a) Das frühere Strafgeieg theilt die ftrafbaren Hand- 

lungen, für welche dasfetbe erlajjen worden ift, nur in zwei 

Hauptgattungen, nehmlich in Verbrechen und jchwere Polizei⸗ 

übertretungen, und unterftellt die legtern nicht der gerichtlichen, 
fondern der golitifhen Amtshaudlung, wogegen das neue Straf: 

geſetz Dreierlei Hauptgattungen, nämlich Verbrechen, Vergehen 

und Uebertretungen wuuterfcheidet, und jämmtliche der Unter⸗ 

ſuchung und Beſtrafung der Gerichte zuweifet. 

b. Das erftere hatte drei Abftufungen der Kerferfirafe 
(8. 11) und die öffentliche Arbeit theils als Strafe, thells als 

eine Hauptart der Strafverfchärfungen (8. 17) aufgejtellt, wo: 
gegen das legtere nur zwei Kerfergrade anerkennt, (8. 14) und 
die Öffentliche Arbeit als Strafe oder Verfchärfung ganz be: 

feitigt hat (8. 19). 
c) Die befonderen gejeglihen Wirkungen der Verurthei⸗ 

lung wegen eines Verbrechens find im letztern ausgebreiteter und 

ſchon bei Verhängung des einfachen Kerfers eintretend (8. 26), 

wogegen ſolche im Erfteren ($. 23) nur im befchränfteren Maße, 

und nur mit der Strafe des fchweren Kerkers verbunden gemefen 

find; aud find 

ce) im Iegtern als neue Verbrechen zugewachſen: der Berfuch 
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der Berleitung zur Begehung eines Verbrechens (8. 9), Ma- 
jeftätsbeleidigung (8. 63), Beleidigungen der Mitglieder des 
Faiferlihen Haufes (8. 64), von denen das Erflere die Ver- 

brechen der 88. 9 und 64 gar nicht, jenes 8. 63 aber nur in 

befchränfterem Umfange und unter ber Bezeihuung als Störung 
der inneren Ruhe des Staates (8. 58) gefannt hat. Nebftdem 
kommen 

d. gewichtige Abänderungen und Infäge im Letztern gegen 

das Erſteree bei mehreren Verbrechensgattungen, namentlich bei 

der Öffeutlichen Bewaltthätigfeit, bei dem Mißbrauche ber 

Amtsgewalt, der Berfälihung öffentlicher Ereditspapiere, 
beim Bweilampfe und andern vor, Beren detaillirte Ausführung 

weit über bie Graͤnzen unferer nur hiſtoriſchen und nicht Friti- 
ſchen Legislatursdarftellung hinausreichen würde. 

Hierüber können die ergiebigften Auskünfte aus dem ſchätz⸗ 
baren Werke: Handbud des öſterreichiſchen Strafrecdhtes von Dr. 

Eduard Herbit. Wien 1859 eingeholt werden. 

D. Diefes neue Strafgefeß hatte die Erlaffung eines dem» 

felben größtentheild homogenen Strafuormales für den Militär: 

ftand nach ſich gezogen, welches durd) Faifert. Patent vom 15. Jäner 

1855 ') mit dem Wirkfamfeitseintritte am 1. Suli deöfelben 
Jahres unter Aufhebung aller, die Gegenftände desjelben betref- 

fenden älteren Geſetze und Verordnungen zur Kundmachung ges 

langt ift. Zufolge des Kinleitungspatentes, bejtchend aus XU 

Artikeln, bilden den Gegenftand dieſes Strafgeſetzbuches Militär: 

Berbrechen und Vergehen, welche I. gegen die Militärftandes- 

und Dienftpflicht, II. wider die Kriegsmacht des Staates und 
IU. in anderen gemeinen Beziehungen verübt werben. 

Die beiden erfteren Fünnen nur diejenigen begehen, welde 

den Militäreid abgelegt haben, die Beftimmungen über die letzteren 
aber betreffen alle Perfonen, welde der Militärgerichtsbarkeit 

unterjtchen. Das Geſetz felbit zerfällt in 5 Theile. 

1. Theil: Allgemeine Beftimmungen über Verbreden, "Vers 

gehen und deren Beftrafungg . . . 8. 1—14l 

1) Reichsgejeh- Blatt Jahrgang 1855, Nr. 19, 

Literatur 

über das 

neue Strafs 

geſetz. 

Militär: 

ſtrafgeſetz⸗ 

buch. 
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2. Theil. Bon Militär-Berbreden und Militär- 

Bergehen und beren Beitrafung . . 8. 142-303 

3. dto. Bon andern Verbrechen gegen die 

Kriegsmacht des Staates und deren 
Beitrafung . . .. 8. 304-331 

4. dto. Bon andern Verbrechen und deren Be 

ftrafung . . -., 0. $. 332-526 

J— dto. Von den gemeinen Bergehen und deren 
Beitrafung - - -. 0 $& 52679. 

E. Die beiden vorjtehenden Strafgefegbücer erhielten in der 

Ergänzung dritten Phaſe unferer V. Periode durch das Gefeg vom 17. De⸗ 

Etafger 
fegbücher. 

Preßgefege 
und Ord⸗ 
nungen. 

cember 1862 !), mit Zuſtimmung beider Häufer des Reichsrathes, 

wefentliche Ergänzungen iu Betreff der Verbrechen: a) des 
Hochverrathes, b) der Störung der öffentlichen Ruhe, e) der 

Aufreizung zum Hafle oder Beradhtung gegen eines der beiden 
Häufer des Reichsrathes oder wider eine Landtagsverfammlung, 

gegen die Armee oder eine felbftftändige Abtheilung derjelben, wie 

auch bezüglich der Bergehen d) gegen die Sicherheit der Ehre 

durch Angriffe gegen einen öffentlichen Beamten, Diener, Mi- 
litär oder Seelforger in Betreff ihrer Amtshandlungen, e) dee 

Ankaufes und Berfanfes von Wahlflimmen bei Wahlen zur 

Ausibung politifcher Rechte, f) der vorzeitigen VBeröffentlihung 

von Auklagebeſchlüſſen, Unterfuhungsvorgängen, Beugenans- 
fagen, Gutachten von Sachverfländigen vor Beendigung der Unter- 

fuhung; g) der gleihartigen Bekanntmachung von Grörterungen 
über die Kraft der Beweismittel, der Vermuthungen⸗Aufſtellung 

über den Ausgang der Verhandlung oder der Entftellung des Proceß⸗ 

ganges bei noch im Zuge ftehenden Unterfuchungen, endlid) h) der 

Beröffentlihung mittelſt Drudjchriften über den Plan und bie 
Richtung militärifcher Operationen der kaiſ. Armee oder Flotte, 

de8 Zuſtaudes von Befeſtigungswerken, der Stärke, Anfftel: 

lung und Marſchrichtung der Truppen und dergleichen, die In⸗ 
tereffen des Staates zu gefährden geeigneten Creigniffe. 

F. Zur Regelung der Preßfreiheit gegen deren Mißbrauch 

1) Reichsgeſetz-Blatt Jahrgang 1858, Mr. 8. 
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wurde durch kaiſ. Patent vom 13. März 1849) an die Stelle der unzu⸗ 

länglihen Normative der proviforifchen Berorbnung vom 18. Mai 

1848 (Seite 397) ein aus 44 Paragraphen beſtehendes Preßgeſetz 

erlaſſen, deſſen Geltungsdauer ſich nur auf 3 Jahre 2 Monate er⸗ 

ſtreckte, denn mit laiſerl. Patente vom 27. Mai 1882 9 wurde eine 
mit den Feſtſetzungen des nenen, an eben dieſem Tage publicirten 

Strafgeſetzes in Einklang gebrachte Preßordnung fund gemacht. 

Dieſe beſtand ans XIAbſchnitten mit 45 Paragraphen; allein 

auch diefe 2. Prekordirung unferer Periode wurde wieder aufge⸗ 

gehoben, und zwar durd dad gegenwärtig in Ausübimg. ftehende ' 

Preßgeſeh vom 17. Dechr. 1862), weiches mit Zuftimmung 

beider Häuſer des Reichsrathes erfloß, und mit dem am 23. Jäner 
1863 ausgegebeuen Reichsgeſetzblatte kundgemacht worden ift. 

Dasjelbe befteht aus 41 in III Abſchnitte eingetheilten Inhaltsan⸗ 

Baragraphen. an 
Es behandelt der Preßge: 

L Abfchnitt allgemeine Beftimmungen.. . . . $S. 1-8 ſesʒes. 

DO. dto. Beſtimmungen zur Aufrechthaltung, der 
Ordnung in Preffaden. . . . . 8 9—27 

II. dto. Beſtimmungen über die firafbaren 
Handlungen, welche durch den Suhalt 
von Dentkſchriften begangen warden 8. 28-41. 

Die GHanpttendenz diejes Prefgejekes ift die Einführung 

folher Repreſſipmaßregeln, durd) weldye am ficherften die WBefei- 

tigung bes Mißbrauches der Prefle zum Nacıtheile des Staates, 

der Ehre und des Rüfes von Perjonen und der Sitilichkeit bewirkt 

werden kann. 

Als eine Hauptmaßregel dieſer Art ſtellt ſich die Abforde⸗ 

rung von Cautionen von jedem Herausgeber einer periodiſchen 

Druckſchrift dar, weiche mehr alö zweimal im Monate erjcheint, 

die politifche Tagesgefchichte behandelt, oder politifche, religiöſe 

oder foriale Zagesfragen beipricht ($. 13), deren. Höhe ſich nad) der- 

Anzahl der Einwohner des Verlagsortes und feiner Umgebung 

1) Reichsgeſetz-Blatt Jahrgang 1849, Nr. 161. 

2) Reichsgeſetz⸗Blatt Jahrgang 1852, Nr. 122. . 

3) Reichsgejep: Blatt Jahrgang 1868, Nr. 6. 
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bis zur Entfernung von zwei Meilen richtet, und 2000 fi. bis 

6000 fl. mit der Giufchräufung beträgt, daß Zeitfchriften, welche 

nicht öfter als dreimal wöchentlich erfcheinen, nur die Hälfte 

einer folchen Caution zu erlegen brauchen ($. 14). 

Die Berantwortlichleit für den Inhalt einer periodifchen 
Drudichrift trifft nicht nur ven Berfafler, fondern auch den Medactenr, 

den Heransgeber (Berleger) und den Druder nad) Mafgabe ihrer 
Schuld bei deren Beröffentlichung, und darf der Betrag des Gautions- 

veriuftes nicht weniger als 6O fl. für jeden Straffall ausmachen. 

Die weiteren eine fehr größe Gaſuiſtik darftellenden Aus 

ordunngen und Beſtimmungen biefes Preßgeſeßes könuten ſeloſt 

extractiv lediglich durch Anführung des Textes belannt gegeben 
werden, was fi) mit dem Zwecke unſeres Werles nicht vereinbart, 

daher muß eine genauere Bekanntwerdung mit deſſen complicirten 

Inhalte durh das anfmerffame Studium desjelben erlangt 

werden. 

Weil keine weitern Cardinafgefege materieller Gattung im 

Civil» und ftrafgerichtlichen Fache zu regiftriren find, fo übergehen 
wir zu den formellen Normativen , welche während dem Laufe der- 

felben erfloffen find. 

I. Verfahrensnormative. 

Wir haben für diefelben (Seite 481) eine dreifache Abtheilung 
angenommen, und zwar: 

Ad I. a In Streitfachen. 

Wie bereits mehrmal erwähnt worden ift, beftehen zwar noch 

immer der Hauptſache nach bie Joſephiniſche Gerichts- und Eon- 
eursorduung, aljo ſchon durch 84 Jahre in Kraft, allein die Er- 

läuterungen, Nachträge und Abänderungen, welche zu dicfen beiden 

Geſetzen erfchienen find, betragen reichlich das Zehufache ihres ur⸗ 

fprüuglichen Zertes. Auch in unferer V. Periode wurde nicht 

wenig zur Vermehrung der Nadtragsuormalien zu diefen beiden Ord⸗ 

nungen durch folgende Geſetze beigefteuert: 

1. Durch Erlaß des Iuftizminifteriums vom -16. Dechr. 1851 °) 

womit das Verfahren bei Hinausgabe von Zeugenausſagen 
und Kunftbefunden, fo wie bei Verftändigung der Parteien von 

1) Reichsgeſetz- und Regierungsblatt Jahrgang 1851, Nr. 258. 
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ber vollendeten Aufnahme diefer Beweife geregelt, wie auch bie 

Beftimmung des 8. 324 ber A. ©. D. wegen der Friſt von 30 

Tagen zum Anſuchen der .erecutiven Beilbietung aufgehoben 

worden ift. 

2. Durd die (Seite 487) angerufene Taiferl. Verordnung 
vom 6..3äner 1860,*) mit welcher die im; 8. 142 lit. d der. A. G. O. 
vorfommende Bedenklihkeitserflärung der Zeugenfhaft eines 
Juden für einen Juden gegen einen Chriften aufgehoben wird. . 

3. Dur die Verordnung der fämmtlichen Minifterien vom 

6. Mat 18609), womit dad Verfahren im Falle einer Verbots⸗ 

oder Ereentionsfährung auf eine Semanden wider das Aerar 
oder einen öffentlichen Bond gebührende Forderung geregelt wirb. 

4. Dur das mit Verordnung des Yuftizminifteriums vom Provifori- 

25. Säner. 1850?) kundgemachte proviforifche Berfahren in en An 
Wechſelſachen, beftehend aus 27 Paragraphen. Wegeſe⸗ 

5. Durch die in.13 Paragraphen zuſammengefaßte Verordnung Vorfchrift 

der Minifterien der Juſtiz und der Finanzen vom 29. Septbr. rg 
1850 *) verlautbarte Vorſchrift über die Lignidirung und Ein- Borderums 

treibung ber Rüdflände aus den mit Patent .vom 4. März in en 
1849 (Seite 485), anfgehobenen oder ablösbar erklärten Lei, ſtungen. 

kungen. 

6. Mittelft des Taiferl. Patentes vom 11. April 1851 °), Grundent⸗ 

durch welches das Verfahren der Gerichtsbehörden rückſichtlich Gabitaflen- 
der Zuweiſung ber aus der Grundentlaftung eutflandenen Ca- Zuweilung 
pitalien in 72 Paragraphen vorgezeichnet worden ift. 

7. Durch die mit kaiſerl. Verordnung vom 27. October 18499), Beſitzſtö⸗ 
j rungsſtreit⸗ 

erfloffene, aus 19 Paragraphen beſtehende proviſoriſche Vorſchrift — 

über das Verfahren in Befisflörungsftreitigfeiten, mit Aus⸗ 

nahme jener von Wafferwerfen, worüber das Verfahren der poli- 

1) Reichsgefeg- Blatt Iahrgang 1860, Nr. 9. 
2) Reichsgeieh-Blatt Jahrgang 1860, Nr. 126. . 

3) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs-Blatt Jahrgang 1850, Nr. 52, 
4) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs-Blatt Jahrgang 1850, Nr. 369 

5) Ebendort Jahrgang 1851, Nr. 84. " 
6) Ebendafelbft Jahrgang 1849, Nr. 12. 
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chen Behörden nad dem Erlaffe der Miniſterien des Innern 

and.der Juftiz vom 7. Juli 1860 4), zugewiefen verbleibt. 

Zur Forde⸗ 8. Mit den burch Verordnung des Juſtizminiſteriums vom 
Eintrin- 18. Juli 1859 %) tundgemachten, in 12 Paragraphe zufamnrengefaßten 
—FE Beſtimmungen ̟  des Berfahreus zur beſchlennigten Einbringung 

Urkunden. der durch öffentliche oder galiſirte Urkunden bewieſenen, dann 

der Tandtäflich, ſtadt⸗ ober grundbücherlich einverleibten Wor- 

derungen, und über die Execution zur Sicherſtellung während eines 
in der Hauptſache anhängigen Procefies. 

Wechſel⸗ 9. Durch die mit Verordnung des Juſtizminiſteriums vom 

maige 5. 18. Juli 18592) in 8 Paragraphen erlafſene Vorſchrift über das 
cherſtelluug Berfahren zur Durchführung der in ben Artikeln 25 und 29 

der Wechfelordnung gegründeten Rechte auf Sicherftellung ; 

ferner 

Verfahren 10. dur die ‚Taiferl. Verordnung vom 16. November 1858 *) 

— Bes über das gerichtliche Verfahren bei Streitigkeiten aus dem Be⸗ 

häftniffen ftandvertrage überhaupt, dann bei Auffündigung und Buritditel- 

a ote lung von gepadjteten oder gemietheten, unbeweglichen oder gefeglich 
für unbeweglich erflärten Saden , dann non Schiffmühlen und 

anderen. auf Schiffen errichteten Bauwerken, endlich kömmt 

Vergleiche: 11. die leidige Ausgeburt der nach dem unglüdlichen italieni- 

— ſchen Feldzuge vom Jahre 1868 in Oeſterreich eingetretenen Pa⸗ 

niquesHandelsfrife zu erwähnen; nämlich die über a. h. Hand⸗ 
Schreiben vom 18. Mai 1859 mittelft Juftiz- und Handels-Mini- 
fterial-Verordnung von nämlichen XZage?) für alle alt«diterreich. 

Erbländer, daher auch für Boͤhmen, bei zahlungsunfähig ge- 

wordenen protofollicten Handels⸗ und Gewerbslenten wie aud) Fa⸗ 

brifanten zuläffig erflärte Einleitung des Vergleichsverfahrens, 

einer Abart von der bereit8 durch das XXXIL Gapitel A. ©. O. be- 
gründeten Behandlung der Gläubiger, — wie auch der durch 

1) Reichsgefegs Blatt Jahrgang 1860, Nu 172. 
2) Ebendort Yahrgang 1859. Pr. 180. 

8) Ebendort Nr 132. 
4) Ebendort Jahrgang 1858, Nr. 213. 
5, Ebendort Jahrgang 1859, Nr. 90. 
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Verordnung ber Miniſterien der Juſtiz und des Handels vom 15. 

Juni 1859") erfolgte Ausdehnung und Erweiterung desſelben. 

Das erftere- Öefe umfaßt 28, das letztere 14 Paragraphe. 

Die Hanptbeftimmung bei dieſen beiden Geſetzen beſteht 
Darin, daß, wenn eine ſolche Anzahl von Gläubigern deren For⸗ 

derung zur Liquidanerfennung geeignet befunden morden ift, für 

die Annahme des angetragenen Ausgleiches flimmt, daß der Ge- 
fammtbetrag ihrer Forderungen zwei Dritttheile aller angemelbe- 

ten Anfprüche erreicht, die Wiberflimmten ſich der Ausgleichung zn 

fügen verpflichtet find (8. 22 des erfteren Patentes), dann daß 

nach Rechtskraft der Erledigung der Vergleihsverhandlung deren 

Inhalt einen gerichtlichen Vergleich bildet. 

Der häufige Mißbrauch, weldher mit der Geftattung der Ahänderun- 
Bergleichsverfahrens-Cinleitung gemacht wurde, und viele andere gen deriels 

Gebrechen des erfteren PBatentes veranlaßten das mit Zuftim- ben. 

mung bes Neichsrathes erlaffene Gefe vom 17. December 

1862 9, melches in 41 ausführlichen Abfägen wichtige Abände⸗ 

rungen ber Vorſchriften über. das Vergleichsverfahren enthält, 

von denen wir als die vorzhglidhften anfehen, daß nur folhen 

Gefchäftslenten, deren Firma mwenigftens feit 2 Jahren protofol- 

lirt ift, das angejuchte Vergleichsverfahren geftattet werben dürfe, 

und daß felbe ben vorgelegten Wetiv: und Paſſivſtandsausweis 

auf Begehren auch nur eines Gläubigers beeiden müſſen. 

In nächſter Beziehung zu dem gerichtlichen Verfahren in 

Streitſachen ftehen 

12. bie mit kaiſerl. Verordnung vom 16. Auguft 1849 3) Abvolaten- 

herausgegebene proviforifche Advokatenordunug in 21 Paragra- man. 
phen, welche bie Bildung einer Advokatenkammer im Gefolge 

hatte, und die für das Kronland Böhmen mit Yuftizniinifterialerlag 

vom 18. October 1850, 3. 889 et 7556, dann oberlandesgerichts 

lichem Exlaffe vom 5. Novbr. 1850, Nr. Exh. 8215 *), erfloffenen 

1) Reichsgeſetz⸗Blatt Jahrgang 1859, Nr. 180. 
2) Ehendort Jahrgang 1862, Nr. 97. ° 
3) Reichsgefeg: und Regierungs-Blatt Iahrgang 1849, Mr. 364. 

4) Borfindig in der Regiftratur des böhmiſchen Oberlandesgericht®. 
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Beitimmungen über die Zahl und Diselorirnng ber Advokaten 
im Lande, ferner die über deren praftifche Prüfung und die zur 

Prüfungszulaffung erforderliche Gefchäftsprasis, mit Berorb- 

nung des Iuftizminifteriums vom 11. Detob:r 1854 !), in 7 Para⸗ 
graphen bekannt gemachten Vorfchriften, endlich die mit Juſtiz-⸗Mini⸗ 

fterial» Verordnung vom 15. Yuli 1856 erfolgte Feititellung der 

Art der Einbringung, der mit der Amtswirkſamkeit der Advolaten⸗ 

kammer und ihrer Ausſchüſſe verbundenen Koſten. 
Notariats⸗ 13. Gleiche Verbindungsbeziehung hat es, mit der, durch kaiſ. 

—— n. Patent vom 21. Mai 1855 2), veröffentlichten Notariatsorduung, 
otariats⸗ 

kammern. beſtehend aus dem Kundmachnungspatente und ber Ordnung 

felbſt, welche in folgende Hauptſtücke zerfällt: 

1. Hptſtück. Zweck des Notariatsinſtitutes und Wirkung der 
Notariatsurkunden... 8. 1—6 

2, detto Verleihung und Erlöſchung der Nor: 

| tariatsbefugniffe - - - -.. 7—22 

3. detto Cautionserlegung . . .8. 23-33 
4. detto Allgemeine Beſtimmungen über die 

Ausübung des Amtes der Notare 8 

5. detto Aufnahme undAusfertigung der No⸗ 

tariatsafte 0... 41-7 

6. detto Notariatsbeurfundungen . . - 8. 76-89 

T. detto Uibernahme fremder Urkunden in Ver⸗ 

wahrung.. .» . .» 8. 0-94 
8. detto Behandlung der aufzubewohrenben 

Akten; Führung der Verzeichniffe und 

34—40 

Sigel » >» » > 2 8. 95—108 

9. detto Notariatsgebühren . . . . . 8. 109-119 

10. detto Notariatsardive - - » - ...8 120—129 

41. detto Notarlatslammer - - > 2.2. 8. 180-158 
12. detto Oberleitung des Notariates und Aus- 

führung der Disciplinargewalt. . 8. 159—182 

13. detto Verwendung der Notare als Ges 

rihtslommiffäre . -» » 0. 8. 183-198. 
— 

1)_Reihegejeh-Blatt Jahrgang 1854, Nr. 264. 

2) Ebendort Jahrgang 1855, Nr. 94. 
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Diefem Gefeße ift als Beilage angefügt der Gebührentarif 

in 26 Abfägen für Rotariatsalte, und in 4 Abfägen für 

Amtshandlungen als Gerichtscommiffäre ; endlich 

Die Formel des von der Notaren nad) Maßgabe des 8. 35, 

IV. Hauptftüdes abzulegenden Amtseides. 

Die Vorfchriften zur Prüfung der Notariatscandidaten wurden 

durch die Verordnung des Yuft.-Minifteriums von 11. Detober 
1854 ') in 6 Paragraphen erlaffen. 

Die wefentlihen Unterjchiede des vormärzlidhen unb bes Unterſchiede 

im Sahre 1850 eingeführten Rotariatsinftitutes beftehen barin, een 

daß die früheren Notare Lediglich zur Erhebung der Wechjelprotefte yon dem 

als Hauptamtshandlung berechtigt waren, wogegen die nunmehrigen früheren 

befugt find, über alle Rechtsgeſchäfte Notariatsakte aufzunehmen, Notariats- 
durch welche ein voller Beweis für die dadurch begründeten Rechte Sufttute 

eben ſo wie über alle fonftigen Notariatsausfertigungen über 

errichtete Tegtwillige Anordnungen, Lebens» und Unterſchriftsbeſtä⸗ 

tigungen, Vidimirungen von Urkundenabfchriften u. dgl m. erzielt wird. 

- Die Nothwendigkeit einer Rotariatsaftes- Aufnahme über 
diein den 88. Zund 4 der Notartatsordnung aufgeführten Gefchäfte 

findet in Böhmen bisher nicht jtatt, weil das im Art. Il. des Ein- 

leitungspatentes ausgedrüdte Erforderniß der Beltimmung des 

Tages, von welchem an der für bie Ausfertigung der in - diejen 

Paragraphen aufgezählten Rechtsgeſchäfte vorgefehene Notariatszwang 
zu beginnen hat, noch nicht eingetreten ift. 

14. Un die Stelle der. früheren Gerichtstaren (Seite 455 Gebühren: 

und 456) und Stempelpatente ift das am 9. Feber 1850) er⸗ geſetz. 

laſſene proviſoriſche Geſetz über die Gebühren von Rechtsge⸗ 

ſchäften, Urkunden, Schriften und Amtshandlungen in 97 

Paragraphen, und mit Beifügung einer Stufenleiter (Skala) der 

Stempelbemeffung von Rechtsurkunden nach dem Werthe, dann 

eines ausführlichen alphabetifch nach E chlagmorten geordneten Stem- 

pelgebührentarifes erfloffen, fpäter. durch das mit den beiden Häu— 

feru des Neichsrathes vereinbarte Geſetz von 13. Dechr. 1862?) 

1) Reichsgeſetz-Blatt Jahrgang 1854, Nr. 266. 
2) Neichsgefete und Regierungs-Blatt Iahrgang 1850, Nr. 50. 
3) ReichsgefetzsBlatt Iahrgang 1862, Nr. 89. 

33 
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mittelft 31 Paragraphen theilweife abgeändert und der Stempeljat 

um 25 p&t. erhöht worden. 

Stempel: Statt des früher durch Xerarialverfchleiß gelieferten Stempel- 
brung “ papiers wurde der Gebrauch von Stempelmarfen mit Finanz- 

minifterial-Berorbnung von 28. März 1854") eingeführt. 

Zu diefem Gebührengefege von 1850 ift eine große Anzahl von 

Erläuterungen, neuer Satbeftimmungen und fonftigen Rachträgen er» 

fchienen, über welche nähere Kenntniß aus dem von Karl Fontaine von 

Selfenbrnun, Prag 1853 herausgegebenen Werke: Praktiſche An- 
leitung zur Bollzichung der Gebührengefege, und der im Jahre 
1856 nachgefolgten Fortfegung eingeholt werden kann. 

Normative AdU.b. 

über Amte- Die Normative über Amtshandlungen des nicht Freitigen, 

ae fogenannten adelichen Richteramtes find von zweierlei Gattung : 
Streitia- «) über Verlaſſenſchaftsabhandlungen und über Walfen- und 

gen. Guranden-Angelegenheiten, dann | 
Über vie - P) über das Tabularweſen. 

erſte Gat⸗ Ad«) Bezüglich des Amtsverfahrens über die Seſchaͤfte außer 

rung nee Streitſachen erſter Gattung erſchien zuerſt das kaiſerl. Patent 
vom 28. Juni 1850°) für die deutſchen Erblande, folglich auch 

für Böhmen, beftehend aus 149 in die Abfchnitte: Verfahren bei Ber- 

laffenfhaftsabhandlungen 8. 1 bis 119, Berfahren in Vormund⸗ 

(hafts- und Euratels-Angelegenheiten 8. 120—143, Verfahren bei 

Derufungen an den höhern Inftanzenzug 8. 144 bis 149 eingetheilte 

Paragraphe, und dann das, das vorftehende aufhebende Taifer- 

liche Patent vom 9. Auguft 1854?) welches mit der Activirung 
der reorganifirten Gerichtsbehörben in Wirkſamkeit getreten ift, und 

folgende Abtheilungen umfaßt: 

1. Hauptftüäd. Allgemeine Anordnungen . . . 8. 1—19 

2. „ Bon der Abhandlung der Verlaſſen⸗ 

fchaften .. . 8. 20—180 

3. „ Bon dem Verfahren in Balfen- und 

Euratel8sAngelegenheiten : . . 8. 181--219 

1) Reichsgeſetz-⸗ Blatt Jahrgang 1854, Nr. 70. 
2) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs Blatt Jahrgang 1850, Nr. 256. 
3) Neihögefeß-Blatt Jahrgang 1854, Nr. 208. 
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4. Haupiſtuck Bon ber Obſorge über die Fidei⸗ 

. commiffe.. - . .. 8. 220—256 

5... Von der Adoption, egitimation und ' 

Eutlaffung aus derväterlihen Gewalt 8. 257-266 

6. „ Bon der freiwilligen Schägung und - 

Feilbietung en . 8. 267—280 

7., Bon gerichtlichen Zeugnfffen über- 
haupt, von der Vidimirung von Ab- 

- fhriften und Beglanbigung der Ur- 

den nd 8. 281203 

Diefem Geſetze find beigefügt 9 Formularien über Todes— 

falfsaufnahme, Inventar, Erben und Erbfchaftsgläubiger-Einbes 

rufungs⸗, Theilungsurfunden, Vertheilungen, Verlaſſenſchaftsausweis, 

Einantwortungsurfumde und das Waifenbud. 

Dieſes Patent kann. mit voller Berechtigung als eine mufter- 

haft vervollftändigte neue Auflage der II. Ahtheilung der vor- 

maligen Gerichtsinftruction vom Jahre 1785 (Seite 453) erklärt 

werden, gegen deren Zweckmäßigkeit und allgemeine Anmendbarfeit 

fi) bisher weber im In⸗ noch im Auslande irgend eine Stimme 

erhoben hat. 

Ad 4) Im Betreff der Behandlung des Tabularweſens 
wurben durch die kaiſerliche Verordnung vom 16. März 1851’) 

mehrere, unferer Anfiht nad, eine wefentliche Verbefferung der 

bisher in Böhmen überhaupt, und bei den Land» und Lehentafeln 
insbefondere gefeglichen und üblichen ZTabularmantpulation nicht 

herbeiführende Beftimmungen in Anfehung der Landtafel- und Grund- 

buchsgeſchäfte in 20 Paragraphen vorgefchrieben, und durch beigefügte 

Formuharien für Tabularbefcheide, dann für Empfangfcheine anfchaus 

lich gemacht.. 

Durch dieſelben hat es von der Eintragung der Tabularur⸗ 

kunden und Ingroſſirungsbeſcheide in eigene nach den Gattungen 

der Geſchäfte geſchiedene, in ſteife Deckeln gebundene, gehörig pagi- 

nirte und mit alphabetiſchen Inhaltsverieichniſſen verſehene Quaterne 

das Abkommen erhalten; dafür wurde, wie das Patent beſagt: 

Reichsgeſetz⸗ und Regiernugs-Blatt Jahrgang 1851, Nr. 67. 

33* 
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„um die den Nealcredit lähmenden Verzögerungen in dem Landtafel⸗ 

„and Grundbuchsgefchäfte zu befeitigen“ angeordnet, daß die Par⸗ 

theien ihren Tabelargefuchen ungeftempelte Abichriften von 

den zur bücherlichen Einlage beftimmten Urkunden für die Ur- 
knudenſammlung beizulegen haben. (8. 3.) - _ 

Die Urkunden oder Inftrumentenbäder ſollen abgeſchloſſen, 
und nicht mehr zur Ingroffiruug verwendet, die Tabularbefcheide 
aber in die, deren Stelle vertretenden Mannalien eingetragen 

- werden ($. 6); wenn jedoch ſolche Hauptbücher nicht- beftehen, fo 

find die Beſcheide über die bewilligten Cinverleibungen anf die 

bisher übliche Weife ansznzeichnen- (8. 7.) 

Wo jo mangelhaft geführte oder fchlecdht erhaltene Grund⸗ 

bücher vorfommen, daß diefelben leine verläßliche Ueberfiht und 

feine genügende Sicherheit für die darin vorzunehmenden bücher- 

lichen Acte gewähren ; fo foll von Fall zu Fall ein vollfländiger 

ale Amtsurkunde auszufertigender Grundbuchsauszug (Extract), 

verfaßt werden und die Stelle des. Hauptbuches vertreten. 

Sole Grundduchsauszüge waren aud in jenen Fällen zu 
verfaſſen, und dein betreffenden Bezirfsgerichte oder Amte zuzufenden, 

wenn das Grundbuch, jelbft deshalb dahin nicht übergeben werben 

fonnte, weil dasfelbe über Realitäten mehrerer Ortsgemeinden 

eines ehemaligen Dominiums angefertigt war, von denen eine oder 

die audere, einem andern Gerichte ale jenem dem ber übrige 

Theil des Gemeindecomplexes zufiel, zugewiefen worben ift. 

In Gemäßheit diefes Normald wurde das Tabnlarweien 

bei den neugejchaffenen kaiſ. Gerichten, — deren Wirffamteit ſchon 

am 1. Juli 1850 eingetreten. war, nad) und nad) geordnet; 

namentlich wurde bereits mit Decret des prager Yandesgerichtsprä- 

Section fibiums . vom 5. Juli 1850, Nr. 665"), der Vorfteher des ſtädtiſch 

Nr. TI. der delegirten Bezirksgerichtes Section IL der prager Kleinſeite, 
Grant, ale DC (dem das neugefchaffene felbftfländige vereinigte Grund⸗ 

vereinigtes buchsamt für alle in Prag beftandenen Zabularbehörben bes Land- 

Grund: rechtes, des Oberfthoflebenrichteramtes, der deutſchen Lehus⸗ 

buchsamt. hauptmaunnſchaft, des Magiſtrats und ſämmtlicher Neben⸗ 

1) Vorfindig in der Regiſtratur des prager Landesgerichtes. 
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jurisdictionen als richterlihde Agenda zugewielen worden war, 

beauftragt, die ſaͤmmtlichen Haupt», Grund- und Inftrnmenten- 

bücher dieſer vormaligen Real-Gerichte zu übernehmen. 

Bon diefem Zeitpunfte bis zur Aectivirung ber Gerichts-Reor- 

ganifirung im Jahre 1854 fungirte bie 1I. Section der Klein- 
feite bezüglich der ungetheilt verbliebenen böhmischen Landtufel 
fowohl als Eognitions-, als auch als Imgroffationsbehörbe ; in 
legterer Eigenihaft bis zum DBeginne der Geltung des fo eben be- 

iprochenen nenen Landtafel und Grundbuchsnormals vom 16 Mai. 

1851 nad) dem Landtafelpatente vom Jahre 1794 (Seite 421) 

und dann bis zur. Wibergabe an das reorganifirte prager Lan» 

desgericht, welches die Zabularagenda der II. Section der Klein⸗ 

feite übernommen Hat, und foldhe bis zum heutigen Tage fortjegt. 

"Bei dem Abfchluffe der Ingroffirung der Urkunden in die Angabedes. 

Inftrumentenbücher betrug die von uns durch Abzähluug erörterte Umfanges 

Anzahl der bei dem vereinigten prager Grundbuchsamte vorhande- — 
nen Quaterne aller Arten von Inſtrumentenbüchern: buchsamtes. 

a) landtaͤfliche mit Inbegriff der hinzugekommenen neuen Bücher⸗ 

gattung, unter der Bezeinung Srundentla ſtngen (5 Qua⸗ 
terne) . . . .. .. 1397 

b) ſtadtbůcherliche altftädter. een. 352 

detto neuſtäͤdter 371 . 

betto Heinfeitner . . 2... 166 

detto ·  Hradfhiner ... . » .. .. 25 
detto ide ee 88 
detto Miscellanen . . . . . 117 

" yufommen . . . . .. 12239 
c) Schsmänner- und brädenämtlide . - . . . . 96 

d) Kameralinrisdiction - > > 2: 0 2 ern 6 

e) Karlöhofer-Iurisdietion . . . .ı 
f) Set. Georg-Iurisdiction ober dem prager Schloffe 8 
g) Schlofhanptmannfchgftlihe-Iurisdiction . . . . 2 

h) &et. Georg-Iurisdiction beim heil. Geift . . . . 11 

i) St. Katharina-Inrisdiction . . . tn 12 

k) Bdarafer-Iurisdicion - - - © > 2 020. 10 
I) Sortifalations-Iurisdiction .. » . . 2200. 6 
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m) Sct. Georgsjurisdiction am Augez... 9 

2) Maltefer-Inrisdicion -. - - > => 19 

0) Byfchehrader-Inrisdichien -. - - - > > 2 2. 27 

p) Sct. Apsllinar-Inrisbiction - - - - . » >. 7 

q) Set. Agues-Iurisdiction . - -. " .,..2. 0.16 
r) Sch. Marie SchneesInrisdiction .- -. . -. . . 11 

8) Strahöfer-Inurisdiction - - - >: > 2 2 0 20 

t) Oberftburggräfliche-Inrisdiction . rn. 1 
u) St. Thomas-Iurisditien .-. - . . . 2. 5 

v) Domtlapitular-Iurisdietion 7 

w) Zaudelmarktshänfer-Inrisdictien 
Nro. 474—2, 495—2, 496-2, 498-2, 499 5, 

500-—13, 501-6, 502-7, 505—10, 504 - 1 

zuſammen Büder . - . . ...'b 

x) Fleiſchkramſtellen: altitädter 5, neuftädter 6, alfo . . 11 

y) böhmifch Ichentäfihe . . . . ... . . ...156 

z) deutfcher Echensfhraue . . . " 38 

darunter Popen's Abhandlung über die deutſche Lehen. 

3 Theile. 

aa) der prager WUniverfitäts-Iurisdiction . . . . . 6 
bb) Freifäßliche-Inrisdiction . . . . 13 

Zufammen daher nebit den 63 Quaternen· res ſdiſge 

Archives (Seite 424) . . . 20.0. 8212 

Viberdies find vorhanden laudtaãflich⸗ Sanptbäder 
für die bisher beftehenden landtäflihen Rubrilen .. . .. . 328 

und die dazu gehörigen dreierlei Indices, welche alphabettfe geordnet, 

und mit paffenden Rubriken über die Befiger landtäflicher Eutien, über 

bie hierauf verficherteu Gläubiger und über die Guter (Rubriken) 

verſehen find. 

Seit der Umftaltung der Tabular Manipulation durdy Einführung 

von Urkundenfammlungen ftatt der ehemaligen Inſtrumentenbücher, 

werden bie ämtlich beglaubigten Abſchriften der zu intabulirenden 

oder pränotirenden Urkunden fanmt den Tabularbeſcheiden 
in, nach den fortlaufenden Exhibitenzahlen zuſammengeſetzte, und 

nad) Sahrgängen gefonderte, mit unten und eben gekgten Pappen- 

deckeln befeftigte, mit Rebſchnüren gebundene ascikel eingelegt, 
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— dann mittelit Eintragung ber Beſcheide in das Hauptbuch 

oder in den Amtlich für die Grundbuchsbehörde ausgefertigten Ertract 
al8 Auszeichnung eingetragen! 

- Hieraus geht hervor, daß gegenwärtig zur Aufſindung einer 

einzuſehenden bücherlichen Einfage die Kenntniß der Erhibiten- 

zahl und des Jahres der Einlagebewilligung. nothwendig ift, 
weiche unfchwer aus einem der brei vorerwähnten Indices erlangt 

werden Tann. 

Hiebei darf nicht unerwähnt bfeiben, daß bereits über alle Vollendung 

Rubriken der an das vereinigte prager Landtafel- und Grundbuchs⸗ *F For 
amt übergegangenen Reafjurtsdietionen, bei denen Teine Hauptbücher jarertracte. 
geführt worden waren, — bie biefelben erfegenden amtlichen Ex⸗ 

tracte verfaßt find, mithin bei demſelben bereits das Inflitut des 

Hanptbuches vollftändig ausgeführt: beftehe. 

Ad II. c. 

Als die weſentlichſten Verfahrensnormative für ſtrafgericht⸗ Steafver- 

liche Amtshandfungen, welche in unſerer V. Periode erlaffen worden fahrene: 

und theils bereits wieder aufgehoben, thelis aber: noch in An, Normative. 
wendung find, können fügli folgende Geſetze angejehen werden. 

A. Das durd den Wet. II. des Kundmachungspatentes zum 

neuen Strafgefeße vom Sabre 1852 außer Wirkſamkeit geſetzte 

Taiferl. Patent vom 14. März 1849 "), womit eine aus 80 Para⸗ 

graphen beftehende Borfchrift über das erfahren in Breß-Uiber- 

tretungsfällen ertheilt worden ift, die auf bie Grundfähe des 
Auflageprocefles, der Deffentlichkeit und Mändlichleit des 

Berfahrene, dann der Beurthellung durch Geſchworene bafirt ift. Abände: 

B.- Der Erlaß des Kriegsminifteriums vom 26. März 1840%), Tung der 

womit für die Zukunft die Anwendung einiger Beftimmungen ne 
des Civilſtrafgeſetzes von 1803, ftatt mehreren 88. der Thereſiand tärgerichten. 

in dem Strafverfahren ber Militärgerichte bezüglich der Auf» 

nahmen von Verhoͤren und Zengenausſagen verorbnet wurde. 
C. Die proviſoriſche Strafproceßordunng von 17. Jäner 

1850 2) aufgehoben durd Art. X. bes Kımbmachungspatentes der 

1) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs- Blatt Jahrgang 1849, Nr. 164 fammt Beilage. 
2) Ebendort Nr. 195. 
3) GWendort Jahrgang 1850, Nr. 25. 
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Strafproceßordnung vom 29. Juli 1853, welche aus einem Kund⸗ 

machungspatente von XII. Art. und folgenden 24, nicht weniger 

als 514 Paragraphen umfafjenden Hauptſtücken zufammengefegt ge- 

weſen ift, und auf den Grundlagen ber Oeffentlichkeit, Münd⸗ 

lichkeit und des Geſchworeuenausſpruches über Schuld oder 

Nichtſchuld beruhet hat. 
1 

2 

3. 

4, 

5 

6. 

15. 

16. 

Hauptſt. 

detto. 

detto. 

detto. 

detto. 

detto. 

detto. 

detto. 

detto. 

detto. 

detto. 

detto. 

detto. 

detto 

detto. 

detto. 

Allgemeine Beſtimmungen . 8. 

Bon den Gerichtsbehörden . . . . $. 8—50 

Bon der Stantsanwaltichait 8 

Bon der Zuſtändigkeit des Strafgerihts $ 61-78 

Bon der Ausichliegung und Ablehnung 
der Gerihtöperfonen - © . » - . 8. 79-86 

Bon der Vorunterſuchung über. Ver- 
brechen und Vergehen im Allgemeinen $. 87—115 

Von dem Augenſcheine und den Sad: 

verftändigen 0... ... . 116—143 

Von der Hausſuchung und. von der 
Beichlagnahme von Briefen und Ur- 

md. . 2... 22000. 8. 144—157 

Bon der Vernehmung rop Zeugen. $. 158—181 

Bon der Vorladung, Vorführung und 

Berhaftung des Beiryuldigtn . . 8. 182—209 

Don der Besnehmung des Angeſchul⸗ 

digten. . - - ... 8. 210-269 

Von dem Schuſſe ber Vorunterſuchung 

‚und der Verſetzung in den Anklageſtand 8. 220—246 

Bon den Vorbereitungen zur Haupt» . 

verhandlung .- . . 2. 8 247—259 
Bon der Hauptverhandtung vor den Be⸗ 
zirf8collegialgerichten und der Urtheils- 

füllung durch diefelben . . .- . . 8. 260—306 

‘ Bon der Hauptverhandlung vor den 

Gefchworenengeridtn . *. . . . $& 307 - 351 

Bon den Rechtsmitteln gegen Endurtheile 
der Bezirks - Collegial» und der Ge- 

chworenen-Gerihte . - 2... 8. 352—3% 
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47. Hauptft. Von .der Wiederaufnahme des Ver⸗ 

fahrens ... 2.8. 391-400 

18. detto. Von dem Anſchluſſe des eſchadigien 

an das Strafverfahren und von der 

Privatklage . . . 2 0...8 401-—415 

19. detto. Bon dem Verfahren wider Abwejende 

und Flühtige . . . . 2.8. 416-436 

20. detto. Bon dem Verfahren vor ben Bezirkes 

‚gerichten; und in den der Gemeindes 

polizei vorbehaltenen Wibertretungen . 8. 437 - 454 

21. detto. Bon den Koften des Strafverfahreng 8. 455467 

22. detto. Won der Vollſtreckung des Urtheils. 8. 468 -476 

23. detto. Bon dem ftandreihtiihen Verfahren . 8 477498 

. 24. beito. Bon dem Verfahren in Pregübertre- 
tungen » 2 2 2 02 ee ee. $. 499—514 

D. Die duch Yuftiz-Minift.»Berordnung vom 3 Auguft 

1850 ') kundgemachten Beſtimmungen über Bildung ber Ge 
ſchworenenliſten, und bie damit in Verbindung ftehende gleich 

artige Verordnung vom 6. September 1850 *), durch welche die 

für jeden Landesgericht3-Sprengel erforderlichen in Böhmen zwifchen 

250 und 600, für die einzelnen Sprengel im ganzen Königreiche 

aber 4180 Perfonen betragende Anzahl der Geſchworenen feſt⸗ 
geſtellt wurde. 

E. Die neueſte noch gegenwärtig in Wirkſamkeit beftes Oegenwär⸗ 
hende Strafprocefordnung für das Kaifertyun Dejterreih vom — 

29. Juli 18532), welche durch kaiſerl. Patent von demſelben Da⸗ ceßordnung 
tum, in Ausführung der, in den frühern Beſchlüſſen vom 31. 

December 1851 (Seite 464) feſtgeſtellten, Grundfäge und in 
Vibereinflimmung mit den, durd a. : Entfchließungen vom 11. 

Sehtbr. 18524), für Dalmatien und das lombardiſch⸗-venetianiſche 

Königreich, danı vom 19. Säner 1853 °) für das Königreich Un- 

1) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs⸗ Blatt Jahrgang 1850, Nr. 82.4. 
2) Ebendort Nr. 348. 

3) Reichegefeg- Blatt Jahrgang 1853, Nr 151. 
4) Reichsgeſetz- und Regierungs-Blatt Sahrgang 1852, Nr. 210 und 215. 
5) Ebendort Jahrgang 1853, Nr. 9. 
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garı angeordneten nenen Drganifirung der Iufliz- und poli- 
tifhen Behörden, aus einem Kundmachungspatente von XI 

Artikeln und aus folgenden 20 Hauptftüden, welche 436 Para⸗ 

graphe in fich begreifen, zufammengeftellt ift. 

1. Hauptft. Allgemeine Beitimmungn . . . 8. 16 

nm 

N 

12. 

13. 

detto. 

detto. 

detto. 

detto. 

detto. 

detto. 

deito. 

deito. 

detto. 

detto. 

detto. 

detto. 

Von den Gerichtsbehörden in Straf⸗ 

ſachen und deren Wirkungskreiſe im All⸗ 

gememen. $- 7—28 

Bon : dem Birtungsfreife ber Stants- | 
anwaltſchaft, und ihrem Berhältniffe zu 

den Gerichten im Allgemeinen . . :$. 29-36 
Bon dem Privatanflägr . . . 8. 37 

Bon der Zuftändigfeit der Strofgerichte 8. 38-51 

Bon der Ausichließfung von Gerichts» 

perfonen und Staatsanwältn. . . 8. 52-59 

Bon dem Unterfuchungsverfahren über 

Verbrechen und Vergehen . . . 8. 60-41 

in 4 Unterabtheiluugen, Allgemeine Ber 

ftimmungen, von der Borunterfuchung,von 

der Specialimterfuchung und von ber Be- 

endigung des Unterfuchungsverfahrens. * 

Bon der Berhandlung und den Be 

Schlüffen bes Gerichtshofes über das ab- 
geichloffene Unterfuchungsverfahren . 8. 192—201 

Bon der Berufung gegen. bie Beichlüffe 

über das abgefchloffene Unterfuchungs- 

verfahren . . . ... 8 202—212 

Bon der mündlichen Schlußberhandiung 8. 213—257 

Bon den rechtlichen Beweifen . . . 8. 258-282 

Bon dem Erkenntniſſe nah beendigter . 

Sciußverhandlung - . - 2... 8. 283—294 

Bon ber Berufung gegen die Erfennt- 

niffe- über die Schiußverbandlung, von 

den Beſchwerden gegen andere Verfü- 
gungen der Gerichtöftellen, und von den 

Erfenntniffen der höheren Gerihte . 8. 2935—315 
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. 14. Hanptft. Bon der Bollftredung ber ftrafgericht- 

" lien Erfenntnife . » . . 8. 316-330 

15. detto. Bon den Koften des Strafverfahrens . 8 331—351 

16. detto. Bon den Erfeuntniffen und Verfügungen 

des Strafgerichtes hinfichtlich der privat- 

rechtlihen Anfpräde -. . - - . 8. 362 —364 

17. bett. Bon der Wiederaufnahme bes Berfohrens 8. 365-376 

18. detto. Bon dem Verfahren wider Abwefende j 
und Flühtige . . . . . 8. 377—395 

19. detto. Bon dem ftandrechtlichen Verfahren . 8. 396-405 

20. detto. Von dem Verfahren in Beziehung auf 

Vibertretungen 0 . 8. 416-436. 

As Hanptabweihungen der beiden, ſoeben inhaltlich ſtiz⸗ 

zirten Strafproceßordnungen dürften felgende Momente anzu⸗ Amen 

nehmen jein ; daß neuen vom 
. a) das Berfahren bet Verdrechen und Vergehen nach dem früheren 

erſteren von Anfang bis zu Ende im Principe acenfaterifch ge- Straipro: 

weſen, dagegen nad) dem letztern bis zur Faffung des Anklagebe⸗ etß 

ſchluſſes inquiſitoriſch iſt, und erſt nach deſſen eingetretener Rechts⸗ 

kraft accuſatoriſch wird; 

b) daß früher das Speeialverhör mit dem Beſchuldigten 

erft bei der. Schlußverhandlung vorgenommen wurde, gegen: 
wärtig aber dieſes dem Anklagebeſchluſſe vorauszugehen hat, und 

folder erft über eine, der Hauptſache nach bereits abgeführte, Spe⸗ 
ciafunterfuchuftg und durch diefelbe fichergeftellte rechtliche Beidul- 

digung des Inquifiten gefaßt werben kann; 

c)-daß bei den, durd den Art. VII. des Einführungspatentes 

vor das Schwur-Gericht gehörigen, Straffällen der Verwei⸗ 

ſungsbeſchluß von bem als Antlogelammer beftellten Ober: 
landeögerichte auszugehen hatte, gegenwärtig aber, wo es von 

den Schwurgeridhten ganz abgelommen ift, — der Anflagebe- 

fhluß über Antrag der Staatsanmwaltichaft immer nur von dem 

Landes: oder Kreisgerichte, bei welchem die Specielvorunter- 

ſuchung abgeführt worden ift, gefaßt und dem Beichuldigten be- 

fannt gegeben wird, — gegen welchen demfelben bie Berufung 

an das Oberlandesgericht freifteht ; 
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d) daß bei der. erfteren Feine. Beweisvorfchriften für die 

Aburihellung beftanden haben, und daß fowohl die Gefchworenen 
in den ſchwurgerichtlichen als auch die geprüften Richter in den 

fonftigen Straffällen nah eigener Anfiht und Leberzengung 
über die Schuldfrage zu urtheifen hatten, wogegen in ber legtern 

die geprüften Richter, als gegenwärtige alleinige Rechtsſprecher, 

an eine von 8. 262 bis 282 durchgeführte Beweistheorie ge- 

bunden find; nichts deſtomeniger tft, nemäß des Schlußfages vom 
8.260, ein Stimmführer nicht verpflichtet auch bei dem Daſein der 

im Geſetze bei den einzelnen Beweisarten aufgeführten Erforder- 

nifje, den Angeklagten als ſchuldig zu verurtheilen, wenn er aus 

der aufmerkſamen Erwägung aller Umftände die Ueberzeugung 
Wvon der Schuld desſelben nicht erlangt hat und 

Inſtitut der 

Staatsan⸗ 

e) daß urſprünglich bei keinem Verbrechen die Unterſuchung 

einem andern als dem regelrecht competenten Strafgerichte zugeſtan⸗ 

den ift, wogegen durch dieneue Strafproceßorbnung einige Verbrechen 

namentlich Hochverrath, Störung der öffentlichen Ruhe des 
Staates, Majeftätsbeleidigung und Beleidigung der Glieder 
des Kaiſerhauſes — gemäß 8. 10 derfelden dem Landesgerichte 
der Hauptſtadt, wo bie politifche Landesbehörde ihren Sig bat, 

zugewiejen worden find. 

Die jonftigen Unterfchiede der beiden befprochenen Strafproceh- 

ordnungen ergeben fich von felbjt bei der forgfültigen Vergleichung 

bes Inhaltes derjelben, auch find folche größtentheils in dem Werte: 

„Einleitung in das öfterreichifche Strafproceßrecht“ desJ.U.Dr. 
und Profeſſor Eduard Herbft 1860 aufgeführt. 

Eine natürliche und nothwendige Folge der neuen Organi⸗ 

firung des Strafverfahrens nad dem Auklageprincipe war bie 

waltihafe Einführung des Iuftitutes ber Stantsanwaltichaften. 
ten. Schon in den durch a. h. Entfchließung vom 14. Juni 1849!) 

fundgegebenen Grumdzügen für die neue Gerichtöverfaffung wurde 

8. 29 die Anftellung eines Staats⸗Procurators bei einem jebem 
Landesgerichte und eines Beneral-Procnrators bei dem Ober: 
landesgerichte jeter Provinz (deren Einrichtung und Wirfungs- 

kreis durch ein beſonderes Geſetz geregelt werben ſollte), in Aus⸗ 

1) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs-Blatt Jahrgang 1849, Nr. 278. 



— 525 — 

fiht geftellt. Diefe Reglung erfolgte durch das mit taiſerl Pa⸗ 

tente vom 16. Juli 1850 7) publicirte Organifche Geſetz für die Orgari— 

Staatsauwaltſchaften, beftehend aus drei Abſchnitten: ſche nie 

1. Abſchnitt. Organifirung der Staatsanwaltichaft, ' Stoatsan: 

Beſetzung der Dienftpläße, Leitung und waltfchaft. 
. Dieciplin.. . » ee... 1-66 

2. detto. Wirknngskreis derfelben . .... $ 67-88 

3. detto. Geichäftsordnung berfelben . ... .g. 84-162 

Aus Anlaß der Reorganifirung der Gerihtabehörben im Jahre —— 

1854 erfloß die Verordnung des Juſtizminiſteriums vom 3 Auguſt ei 106: 
1854 °), mittelft weldher die Einrichtung und Geſchäftsordnung kreiſes ver - 

der Staatsanwaltfchaften durch, in 36 Baragraphen dargeftellte, Vor⸗ ſelben, 

ſchriften über diefe beiden Gegenſtände nen regulirt worden iſt. 

In dieſer noch “gültigen Geſchäftsordnung kömmt von dem 
Wirkungskreiſe der Staatsanwaltſchaft in bürgerlichen Rechts⸗ 

angelegenheiten, welche im 8. 68 des frühern organiſchen Ge⸗ 

fetzes aufgezählt waren, eben fo wenig etwas mehr vor, wie über 

die ehemalige durch die 88. 70 bis 83 bes vorigen Statutes 

begründete Einflußnahme derjelben auf die adminiftrative Leitung 

der Juſtiz, und auf die Verbeſſerung wie aud richtige Auslegung 
der Gejege, daher ift gegenwärtig diefelbe auf die in den 88.29 

bis 36 der neuen Strafproceßorbnung aufgezählten Gefrhäfte, dann 

Einwirkungen und Antheilnehmungen in dem Strafverfahren 

eingejchränft. - . . 

Dieje beziehen fi) vorzugsweife : Anwalt⸗ 

a) auf bie. Anzeige eines jeden zu ihrer Kenntniß gelangten ſchafts⸗Ob— 
Verbrechens an das Unterfuchungsgericht ; liegenheiten 

b) auf die Einflußnahme bei dem Unterſuchungsverfahren; 
c) auf Erſtattung von Anträgen wegen Verfegung in den Ans 

Hageftand, wegen Einftellung oder Ablaſſung vom weiteren Verfahren ; ; 
d) auf die Berrihtungen des öffentlichen Anklägers bei 

den mündlichen Schlußverhandlungen ; 

e) auf Berufungen und Beſchwerden ‚gegen gerichtliche 
Entſcheidungen; 

1) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs Blatt Jahrgang 1860, Nr. 266. 
2) Reichsgeſetz⸗Blatt Jahrgang 1854, Nr. 201. 
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t) anf Hintanhaltung von Verzögerungen jeder Art im 
Strafverfahren. 

Oberſtaats⸗ Dem’ Oberſtaatsanwalte kommen bie Befugniſſe zu: 

ame 1. Den ihm unterſtehenden Staatsanwoltſchaften des Ober- 
landesgerichtsſprengels Weiſungen in Betreff ihrer ſoeben aufge- 

zähften Obliegenheiten zu ertheilen, fich ſelbſt bei diefen Verrich⸗ 

tungen zu beteiligen, ober aus wichtigen Gründen zu einzelnen 

Acten einen anderen, als den ber Regel nad hiezu berufenen 

Staatsanwaltfhaftsbenmten abzuorduen. 

2. Die Dieciplinargewalt über alle ſtaatsauwaltſchaftlichen 

Deamten feines Sprengel auszuüben. 
3. Bon allen in Strafſachen bei dem Oberlandesgerichte 

eintommenden Aeten Ginficht zu nehmen. 
4. Inden im Gefege vorgefehenen Fällen Autraͤge zu ftelleu, und 

5. aus den ihm von ber Staatsanwaltſchaft vorzulegenden 

ſtatiſtiſchen Ausweiſen eine Hauptzlleberficht dev Strafrechts⸗ 

pflege in dem Sprengel feines Oberlandesgerichtes zu verfaffen 

and an den Iuftizminifter einzufenden: 
Uebergang Endlich ift durch das neuefte, bereits nach Siftirung der Reichs⸗ 
—— verfaſſung, vom Staats⸗ und Yuftizminifterium. vom 25. October 

leitung der 18651) auf Grund der a. h. Entſchließung vom 16. October 1. 

Gefanguiß⸗ 3. erfloffene Verordnung, betreffend die Webernahme der Leitung 

weſens an und Verwaltung bes Gefängnißweſens in das Meffort bes Ju⸗ 
die Staats⸗ 
anwaliſch. Migminifterinms, ſofort der Uebergang der früher den politiſchen 

Behörden zugeftandenen Verwaltung und Beauffihtigung der Straf- 
anftalten in ben ausfchließlichen Wirkungstreis des Oberſtaats⸗ 

anmwaltes im Yande, und der Socalanfficht über die einzelnen Straf: 

anftalten bei den Strafgerichten in jenen ber Staatsanwälte 

des betreffenden "Bezirkes durch das Reichögefegblatt vom 1. Nov. 

l. 3. kundgemacht worden. 

—— Ueber die neue Straſproteßordnuns haben ſhatbare Werke 

Strafpro⸗ herausgegeben: 

echednuug. Dr. Anton Hye Ritter v. Glunek: „Die leitenden Grund- 
füge der öfter. Strafproreßorduung" Wien 1853, bann 

1, Reichsgefeg- Blatt Jahrgang 1865, Nr. 109. 
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W. Th. Fruhwald: „Handbuch des öſterreichiſchen Straf 

procefies”, Wien 1856.. 

Ueber das Strafverfahren in Preßſachen wurde mit Zus Gtrafver: 

ftimmung beider Käufer des Reichsrathes eine eigenes Geje vom fahren in 

17. December 1862 !), beftehend aus 20 Paragraphen, erlaflen; ſachen. 

aus deſſen F. 4 hervorgeht, daß die Verfolgung der durch die 
Prefle verübten ſtrafbaren Handlungen nie von Amtswegen, 

fondern blos über Anklage der Staatsauwaltſcheft oder eines 

Privatklaägers einzutreten habe. 

Bei den Militär : Strafgerichten wird ber Proteß noche Strafpro- 

immer nach ber derfeiben (Seite 349) zur Richtſchnur vorgefchrie- x Mi 

benen Therefianifchen peinlichen Gerichtsordunug mit der, durd prig⸗ 

die auf derſelben Seite angerufene hofkriegsräthliche Verordnung 

vorgezeichneten Abänderımg aufrecht erhalten, und iſt weder aus 

der fpäter zu berührenden neuen Militärjurisdietions : Rorme 

vom Fahre 1851, noch in dem nenen Militärſtrafgeſetze (Seite 505), 

noch endlich durch das einige Ergänzungen zu demfelben enthal« 

tende, mit Zuftimmung beider Häufer des Reichsrathes erlaffene Ges 

feß vom 17. December 18622) eine weitere Erwähnung bezüglich 

der Militärftrafproceordnung geſchehen. 

‘ Ueber die bisher zu beobachtetende Proceßordnung i im Militärs 

Strafverfahren hat der f. . Stabsanditor M. Domianitfch ein eben 

fo vorzügliches „Handbuch des Strafverfahrens bei den k. k. 

Militärgerichten” (Wien 1855) — als fein im felben Jahre heraus 
gegebenes Wert „das Militär-Strafgefegbucdh Aber Verbrechen 
und Vergehen“ ift, erſcheinen laſſen. 

Da wir die hauptſächlichſten formellen Rormative ber Rechts⸗ 

procedur bei den Gerichten umferer V. Periode genügend ange- 

deutet zu haben erachten, kömmt bie Darftellung der Reorganiſi⸗ 

rungen derſelben bis zur Gegenwart an die Reihe. 

ad III. 

Während-unferer V. Periode Haben wir auf Grundlage ber 
Aufhebung. der Patrimonialgerichtsbarteit 

1) Reichegefeß- Platt Jahrgang 1863, Nr. 7. 
2); Ebendort Nr. 8. 
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Gerichis- a) eine vollſtändige Umgeſtaltung der vormaligen Gerichts- 
aa verfaffung, und fpäter 
Grundzüge. b) eine Reorganifirung diefer Umgeftoltung erlebt und zwar 

ad III. a. 

nn In Folge der, mit allh. Entfchliegung von 14. Juni 1849 ) 
nungen. genehmigten Grundzüge der neuen Gerichtsverfaffuug, foliten 

I. allgemeinen Beftimmungen 
8.1. in Hinkunft zur Verwaltung der, ganz in die Hände der 

Staatsverwaltung übernommenen, Gerichtsbarkeitsausübung beftelft 

werden: «)Bezirkögerichte, 4) Bezirls:Gollegialgerichte, 7) Lan- 
desgerichte, 3) Eanfalgerichte, 5) Oberlandesgerichte und £) der 

oberfie Gerichts- auch Gaflationshof. 

8. 2. Die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtsangelegen- 
heiten follte in der Regel von den VBezirfsgerichten als Ein- 
zelngerichten in erfter, von den Sandesgerichten in zweiter und 

"von den Oberlandesgerichten in dritter Inftanz ausgeübt werden. 

In den den Landes: und Gaufalgerichten zngewiefenen 
Nechtsgegenftänden follten diefe die erfte, die Oberlandesgerichte 

die’ zweite, und der oberfte Gerichtshof die dritte Inftanz bilden. 

In fleittigen Rechtsſachen wurde bie Gliederung in drei 

Inftanzen, in nicht flrittigen dagegen nur die einmalige Beru⸗ 

fung an eine zweite Inſtanz feſtgeſtellt. 

883. Die Strafgerichtsbarkeit ſollte nach den Beſtim⸗ 

mungen eines beſonders zu erlaſſenden Geſetzes von den Bezirke- 

und Gollegialgerichten in allen nicht ben Schwurgerichten zur 
Entfcheidung vorbehaltenen Fällen, in den letzteren aber vom den 

Landesgerichten, fohin im weiteren Zuge von den Öberlandes- 

gerichten und dem Gaffationshofe beforgt werden ; endlich ſollte 

8, 4. der durch die Reichsverfaffung gemwährleiftete Gerichts- 

fand der Glieder des Faiferlihden Hanfes (das Oberfthofmar- 

ſchallamt) unberührt bleiben. . 

Bildung u. HD. Bezirksgerichte 
Eompeenn ° 8. 5—7 follten nad einer das Gebiet jedes Kronlandes 

— mit Rückſicht auf die Orts- md Bevölkerungsbedürfniſſe abfondern- 
gerichte. . 

1) Reichsgefetz⸗ und Regierungs:Blatt Jahrgang. 1849, Nr. 278. 
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ben Eintheilung in Bezirke, und zwar in jedem derfelben ein 

Bezirksgericht mit einem Einzelnrichter und dem erforderlichen 
Hilfsbeamten eingeführt werden. 

8. 8. Bon Straffachen follten die Bezirfsgerichte über die 

nicht der Gemeindepolizei zugewiefenen Webertretungen erkennen, 

und bezüglich der Amtshandlungen über Verbrechen und Ber- 

gehen nad dem ihnen durch die Strafproceßordnung zuzumeifenden 

Maaße einwirken. 

8. 9. In bürgerlichen Rehtsangelegenheiten follte ſich 

deren Competenz erftredn: j 

a) auf alle nicht vor ein Cauſalgericht gehörigen, und nicht 

über 500 fl. Conv. Mize. Capitalwerthes betragenden Schuldfachen, 

b) auf Stritte aus Mieth- und Pachtverträgen, 

c) auf alle Befigftörungsftritte, . 

d) nicht minder auf alle aus Dienft-, Lohn⸗, Verwahrungs- 

verträgen und Entfchädigungsrechten entftehenden Proceſſe, 

- e) auf die Anordnung mittlerweiliger Vorkehrungen und Si⸗ 

cherftellungen, j 

f) auf die Führung ber Grundbücher und die Cognition in 

Tabularfachen, . 

g) auf Eoncursverhandlungen und 

h) auf die Verwaltung aller Geſchäfte der freiwilligen Ge⸗ 

richtsbarkeit, welche nicht ben Landesgerichten fpeciell zugewieſen 

wurden. . 
HI. Bezirks-Eollegialgerichte. 

8. 10 und 11: Beſtimmte Bezirksgerichte follten in jedem Collegial⸗ 

Kronlande durd) Zutheilung von geprüften Richtern als Affefforen gerichte Be⸗ 

zur collegialen Ausübung der Gerichtsbarkeit über Vergehen Bet 

in aus einem Borfigenden zwei Richtern und einem Beifiger befte- 

benden Senate aufgeftellt werden. 
IV. Landesgeridte. 

8. 12 und 13. Jedes Kronland jollte in Landesgerichts-Landesge⸗ 
fprengel eingetheilt, jedem berfelben eine angemefjene Zahl von 

Bezirksgerichten zugewiefen, und dasſelbe dur Anftellung eines Compelenz. 

Bräfidenten, einer entfprechenden Anzahl von Räthen, Aſſeſſoren und 

Hilfsbeamten zufammengefept werden. 
34 
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8. 14. Das Landesgericht hatte das Richteramt theils in 
erfter und theild in zweiter Inſtanz auszuüben, und zwar im 
erjteren Falle durch einen aus einem Vorfigenden und zwei Ridh- 

tern, im Teßtern aber durch aus einem Präfidirenden und 4 Näthen 
beftehenden Senate. 

8. 15-18. In erfter Inſtanz gebührte demfelben 
a) von bürgerlihen Angelegenheiten die Iudicatur im 

ganzen Umfange ihres Sprengele, über «) Todeserflärungsfälle 

zum Behufe ber Wiedervereheligung, 8) Eheftreite auf Scheibung, 
Trennung oder Ungültigfeitserflärung, 7) Euratelsverhängungs: 

fälle wegen Verſchwendung oder Geiſteskrankheit, wie auch über 

Legitimations-, Adoptions- und Ausmandernngsfachen,s) Amor- 
tifationen von Staatsobligationen und andern denjelben gleichges 

achteten Creditspapieren, e) Bideicommißangelegenheiten, &) und 

über alle die Competenz der Bezirfsgerichte .oder der Caufalgerichte 
überfchreitenden Rechtsſachen. 

b) In Strafgegenftänden: 
x) die Amtshandlung über Vergehen in ihrem engeren 

Sprengel; 8) die Schwurgerichtsverhandlungen für den Umfang 

des Schwurgerichtsfprengels. 

In zweiter Juſtanz follten die Landesgerichte urteilen: 
a) in bürgerlihen Nechtsangelegenheiten über alle Be: 

rufungen gegen die Entjcheidungen der ihnen zugewiejenen Be: 

zirtögerichte; 

b) in Straffachen über Berufungen gegen bie bezirksge- 
richtlichen Entfcheidungen in Uebertretungsfällen, fo wie auch über 

Beſchwerden gegen die Erkenntniffe der Cofllegialgerichte und des 

Beſtim⸗ 

mungen 
über Cau⸗ 

ſalgerichte. 

Strafſenates ihres engeren Sprengels über Vergehen. 

V. Cauſalgerichte. 

8. 19 — 21. Die Handels, Wechſel- und Seegerichte 
foliten da mo felbe beftanden, fortbeftehend verbleiben, an jenen 

Siten von Randesgerichten abet, wo der Verkehr ein Handelsgericht 

nöthig macht und feines dort eriftirt, follen Handelsfenate mit 

Beiziehung von ftimmführenden Handeleſtandes-Nitgliedern gebil⸗ 

"det werden. 
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8. 22. Zur Ausübung der Berggerichtsbarkeit, welche von Berg-Ge⸗ 
der Verwaltung des Berg⸗ und Hüttenweſens ganz zu trennen war, — 

ſollten bei den Landesgerichten, welche ſich nach ber Lage und mungen. 
nad) dem Bedürfniſſe am beften hiezu eignen, WBerg-Senate mit 

Beiziehung von technifch gebildeten Stimmführern aus dem Stande 

der Berg- und Hüttenlente gebildet werden. 
VI. Oberlandes-Gerichte. 

. 8.23. Mehrerer Landesgerichte Sprengel follen inangmeffener Oherlan⸗ 
Zahl den Gerichtsfprengel eines Dberlandesgerichtrs bilden, be> desgerichts⸗ 

ftehend aus einem Präftdenten, ben erforderlichen Senatspräfldenten,und Regulirung 
der entfprechender Anzahlvon Räthen und dem nöthigen Hilfsperfonale. 

Die Berathungen follten in Berfammlungen von 4 Rüthen 
und einem Vorſitzenden gepflogen werden. 

8. 24 und 25. Im bürgerlichen Rechtsangelegenheiten 
foliten die Oberlandesgerichte enticheiben: 

a) außer Streitſachen «) über die an die Landesgerichte und 

die Cauſalgerichte gewieſenen Gegenſtünde, bei Berufungen gegen 

Beichlüffe diefer erften Inftanzen, 

6) in Streitfahen dann wenn die Lanbesgerichte ober die 

Cauſalgerichte in erfter Inftanz geſprochen hatten, endlich 

y) al8 dritte Inſtanz über Sachen, wo die Bezirfögerichte in 
eriter und die Landesgerichte in zweiter Inftanz die Entjcheidungen 

gefällt hatten. 

b) In Strafſachen hingegen " 
e) hatten diefelben als Auklagekammern auf Verfegung in 

den Anflageftand und Stellung des Beſchuldigten vor das Gefchwor- 
nengericht zu entfcheiden und hatte 4) der Bräfident die Leiter der 

bei den Fandesgerichten abzuhaftenden Schwurgerichte⸗Seſſionen 
zu ernennen. 

VI. Oberſter Gerichts: und Caſſatioushof. 

8. 26—28. Diefer follte in Wien feinen Sig Haben imd in Oberfter 
Eenaten, aus einem Fräfidenten, dann fechs Rathen zufammenge- Gerichtshof 
fekt, urtheilen ; und defien 

a) in bürgerlichen Angelegenheiten als dritte und legte Agenda, 

Inſtanz in Rällen, wo bie Oberlandesgerichte in zwelter Inſtanz 

geſprochen hatten; 
34* 
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b) in Straffacyen Hingegen über die Nichtigkeitsbeſchwerden 
gegen die von den Schwurgerichten über Verbrechen, ‘oder gegen die 

von Strafgerichten über Vergehen geſchöpften Entſcheidungen. 

VIII. Staatsanwaltfcdaft. : 

Staatsan- 8. 29 und 30. Diefes Inſtitut, welches durch Einführung 

waltichaft des Anklageprocefies bei Verbreden und Vergehen nothwendig 

u. —* geworden war, follte in der Art in Gang gebracht und durch ein 
hen. beſonderes Geſetz geregelt werden, daß bei jedem Landesgerichte ei 

Staatsanwalt (Staatsprocurator) fowie bei jedem Oberlandes⸗ 

gerichte, und auch bei dem Eaffationshofe ein Genrralftantsanwalt 

(SeneralsProcurator) — bei jedem Bezirks-Collegialgerichte aber 

ein Staatsanwalts-Stellvertreter zu fungiren habe. Nebſtdem find 
IX. Vebergaugs-Beftimmungen 

von 8. 31 bis AO angedeutet worden, welche bei der Durchführung 

diefer neuen Gerichtöverfaffung in Anwendung zu bringen waren. 
Die Gerichtsverfaffungs-Umgeftaltung nach diefen Grundzügen 

ift im Königreihe Böhmen mit .der Taiferlichen Verordnung von 

26. Juni 1849 7) ins Werk gefeßt worden, und zwar in folgender Art: 

Es wurden fyftemifirt.: 

210 Bezirksgerichte hievon 36 erſter Klaſſe, welche zugleich 

Bezirks-Eollegialftrafgerichte waren, 178 zweiter und 2 drit⸗ 
ter Klaſſe, 

3 Landesgerichte und ein Oberlandesgericht, nicht minder 

- die Staatsanwaltſchaften nah den Beftimmungen der 
Örundzüge. | 

Das unferem Werke beigefügte Verzeichniß Nr. 3 weiſet bie 
Amtsſitze diefer ſyſtemiſirten Gerichtsftellen und die erfte Befekung 
der bei denfelben beftellten Nichter nach. . 

Die Befoldungen waren nachftehendermaßen .normirt : 

“ 1 sOberlandesgerichtspräfident, Gehalt - -. - . . 5000 fl. 
Functionszulage 1090 fl. 

1 Senatspräſidenn. . MO fl. 

40 Oberlandesgerichtsräthe 20 U. - = = 2. . 2500 ff. 

und 20 u...» 2000 fl. 

"darunter find die 2 Senatspräfidenten bes prager 

1) Reichsgeſetz⸗- und Kegierungs-Blatt, Yahrgang 1849, Nr. 290. 



27 

12 
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"Sandesgerichts und die 12 Präfidenten der übrigen 
Landesgerichte mitbegriffen geweſen. 

Landesgerichtspräfident in Prag, Gehalt 

Bunctionszulage 1000 fl. 

Senatspräfidenten im Range und Status des Ober 

landesgerichts als Näthe zu 

oder 2000 fl. — und Banchonepge 5 500° r 

. Zandesgerichtsräthe, 11 zu . . » 

1 zw. 

die 4 älteften Hatten Suntionguage N 200 

Affefjoren, 9 zu 0. 
I zu 

9 zu 

Präfidenten der übrigen Landesgericht⸗ nach ihrem 

Range im Status des Oberlandesgerichtes entweder 

oder 2000 fl... . 

114 Landesgerichterathe M zu 

57 u 

die 12 älteſten hatten Functionszulagen ‚u 200 Mi 

48 Landesgerichtsaffffforen 16 zu . . ... 

16 zu 

16 zu .. 

120 Bezirks⸗ und Strafgerichtsaſſeſſoren zu . 

175 Bezirlsrichter IL Klaſſe 87 u... .. 
88 zu .. . 

2: Bezirksrichter W. Kaffe zu . 
240 Adjunkten, 120 zu 

120 zu 

Generalprocurator zu .. 
und Functionszulage 1000 fl. 

Stellvertreter deflelben -- - » 22. . 
Staatsanwälte, 6 zu . . . . 

(|| . 

22 || . 

22 u. . 

22 u. 

Subftituten, 



Yurisdictis 
onsnorme. 

Gerichte 
Reorgani⸗ 

firung. 

Grunbfäte 
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Zufolge Verordnung des Minifteriums der Juſtiz vom 6. April 
1850 ') hat die Amtsthätigkeit des böhmischen Oberlandesge- 

richts in Prag am 1. Mai und gemäß Erlaß des Juſtizminiſte⸗ 

riums vom 18. Juni 1850 % jene der übrigen neuregulirten Ge⸗ 
richtöftellen mit 1. Juli d. 3. begonnen. 

Für die dergeftalt organifirten Gerichte wurde, um den durch 

die Reichsverfaffung ausgeſprochenen Grundſatz der Zuftändigfeit 

aller "öfterreichifchen Neichsbürger zu einem gleichen. perfönlichen Ge⸗ 

richtsftande in Erfüllung zu bringen, eine mit der neueu Gerichts⸗ 

verfaffung in Einklang jtehende Vorſchrift (Jurisdictionsuorme) über 

ben Wirkungsfreis und die Zuftändigfeit derjelben in bürggrlihen 
Rechtsſachen durch das kaiſerliche Patent vpm 18. Juni 1850 3) 

erlaffen, welches aus einer Einleitung von. XL Artifein und dem 

Geſetze felbft beftand, das 120 SS. enthulten hat, jedoch ſchon mit 
Eintritt der Reorganifirung. vom Jahre 1854 außer Kraft und 

Geltung gelommen ift. 

Ad III b. . 

Diefe Gerichtsorganifation war eben fo wie die. durch a. h. 

Entſchließung vom 4. Auguft 1849 *) erfolgte politifche Eintheilung 
des Landes Böhmen in 7, der Statthultteei untergeordnete Re- 

gierungen der Rreife Prag, Bubweis, Pardubig, Bohmiſch⸗-Leipa, 

Eger und Bilfen mit 79 Bezirkshauptmannfchaften nur von fur: 
zer Dauer. 

Schon dur a. h. Rabinetöfchreiben vom 31. Decemb. 1851 ®) 
für die Re hatte der Kaifer 36 nene Grundſatze für die organiiche Gefek- 
Br gebung des Reiches dem Stants-Minifter Fürſten Schwarzenberg 

zur Ausführung durch die übrigen Miniſter zugefendet. 
Nach dem Inhalte diefes Erlaffes ſollte eine vollfländige Um- 

geftaltung der Organifirung der politifchen und. Suftigbepörden vom 
Fahr 1849 uud 1850 erfolgen. 

- Die Trennung der Iuftizpflege von den Berweltungsbe: 

1) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs⸗Blatt Jahrgang 1850, Nr. 138. 
2) Ebendaſelbſt Nr. 234. 

8) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs-Blatt Jahrgang 1850, Nr. 237. 

4) Reichögefeg- und Regierungs-Blatt Iahrgang 1849, Nr. 352, 

5) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs⸗Blatt Jahrgang 1852, Nr 4. 
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hörden folite blos bei den Gollegialgerichten, dann den zweiten 

und dritten Inftanzen aufrecht erhalten, bei den Einzelngerichten als 

erften Inftanzen aber die Vereinigung derfelben mit der Verwal: 
tung in den einzuführenden Bezirtsämtern bewerkitelligt (Abſatz 19); 

das inquifitorifche Verfahren bei Webertretungen und Vergehen, 

joweit die Sudicatur über diejelben den Bezirksämtern zugewiefen 

werden würde, wieder angenommen (Abjag 25), bei den, den Collegial⸗ 

gerichten zuzumeifenden Strafſachen, die Auflage durch die Stants- 

anwaltichaft vermittelt (Abſatz 28), die Schwurgerichte jedoch 

befeitigt, (Abſatz 29) und die Urtheile durch geprüfte Richter 

gefhöpft werden (Abjag 30). 

Die Folge diefer Beftimmungen war für Böhmen die mit Boriifäe 

Berordnung der Minifterien des Innern, der Juſtiz und der Finan- he eo 

zen vom 9. October 1854 1) kundgemachte neue politiſche und — 
gerichtliche Organiſirung dieſes Königreiches. 

Durch dieſes Reorganiſirungsnormale wurden hierlands: Oberlan⸗ 

1 Oberlandesgericht, 1 Landesgeriht zu Prag, 14 Kreisge- — 

richte, und zwar in zwei von den ſtatt den vormaligen 7 Kreisre⸗ richt, Kreis⸗ 

gierungssprengeln gejchaffenen 13 Kreifen, nämlid in dem bunzlauer gerichte. 

zwei zu Sungbunzlan und Reichenberg — dann im leitmeriger zwei 
zu Leitmerig und Böhmiſch-Leipa, in den übrigen 10, nämlich 

in dem budweifer, chrudimer, egerer, jitiner, Töniggräger, 

Eaflaner, pilfner, pifefer und taborer Kreife — je eines, ferner 

6 reine Bezirksgerichte zu Hohenmauth, Karolinenthal, Klat: Reine Be- 

tan, Leitomiſchl, Neuhaus und Reichenau, endlich 187 mit den dirksgerichte 

Bezirksämtern vereinigte Bezirksgerichte vegulirt. (At, IV. 
V. VIO. IX.) 

Die Handelögerichtsbarkeit folite von jedem Gerichtshofe Handels⸗ 

erfter Inftanz mit Beziehung von Beifigern aus dem Handelsftande fenate. 
(Art. VL) ausgeübt, 

die Berggerichtsbarkeit aber nur bei drei Kreisgerichten, Bergfenate. 
nämlich : 

a) bei dem zu Brür für die Sprengel der Kreisgerichte Brür, 

Eger, Leitmerig und Böhmiſch⸗Leipa, 

1) Reichsgejeg-: Blatt Jahrgang 1854, Nr. 274. 
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 b) bei jenem zu Pilfen für die Sprengel der Kreisgerichte 

Pilfen und Pifet und des prager Landesgerichtes, endlich 

c) bei demjenigen in Kuttenberg für die Sprengel der Kreis- 

gerichte Budweis, Chrudim, Siljn, Jungbunzlau, Königgräg, Kut- 

tenberg, Neichenberg und Tabor, verwaltet werden. (Art. VLL) 

" Stäbtifeh Bei jedem der vorbezeichneten 15 Gerichtshöfe wurden für 

delegirte pie Uebertretungen und für einen Antheil der Civilgerichtsbarkeit 
—— ſtaͤdtiſch delegirte Bezirksgerichte, und zwar in Prag drei, 

naͤmlich eines lediglich zu Unterſuchungen von Uebertretungen, 

das zweite für die kleineren Civilſachen, welche ſpäter bei den 

Normativen über Gerichts-Competenz und Verfahren näher anges 

deutet- werden, der Altftadt, Nenftadt, Joſephſtadt und bes 
Wyoſchehrad, das dritte für derlei Angelegenheiten der Kleinfeite 

Reine polis und des Hradfchins beitellet. Im den Sitorten der Gerichtshöfe 

‚ tie Bes und der 6 reinen Bezirksgerichte wurde die politifche Amtsverwal- 
zirtareier⸗ tung eigens errichteten (reinen) politiſchen Aemtern anvertraut; in 

Prag und Reichenberg jedoch war dieſelbe den eigenen Magiſtraten 
dieſer Städte überlaſſen worden. (Art. IX und X.) 

Unterſu⸗ Zu Unterſuchungsgerichten über Verbrechen und Vergehen 
chungsge⸗ wurden beſtimmt: 
ichte üb 
Basen a) für Prag und den prager Kreis: 

und Berge: 1. Das prager Landesgericht für Prag, Wyſchehrad und die 

gen. Bezirke Beraun, Böhmifchbrod, Eule, Karolinenthal, Königfaal, 

Nilcan, Schwarzkofteleg und Smichow. 

2. Das Bezirksamt Melnik für die Bezirke Brandeis, Mel⸗ 
nik und Welwarn. 

3. Das Bezirksamt Pribram für die Bezirke Dobtiſch, Ho- 

towig, Pribram und Zbirom. 

4. Das Vezirksamt Rakonitz für die Bezirke Neuftrafchig, 

Puürglitz, Rakonitz und Unhoſcht. 
b) Im budweiſer Kreiſe: 

1. Das Kreisgericht Budweis für die Bezirke Budweis, Frau⸗ 

enberg, Liſchau, Moldauthein und Schweinitz; 

2. Das Bezirksamt Krumau für die Bezirke Gratzen, Hohen⸗ 

furth, Kalſching, Kaplitz, Krumau und Oberplan. 



— 537 — 

3. Das Bezirksgericht zu Neuhaus für die Bezirke Lomnig, 

Neubiftrig, Neuhaus und Wittingau. 

c) Im Bunzlauer Kreiſe: 
1. Das Kreisgeriht Jungbunzlau für die Bezirke Benatek, 

Dauba, Iungbunzlau, Mündengräg, Niemes, Rumburg, Sobotfa 

und Weißwaffer. 

2. Das Bezirksamt in Zurnan für bie Bezirke Böhmiſch-Aicha, 

Eiſenbrod und Turnan. 

3. Das Kreisgericht Reichenberg für feinen ganzen Sprengel. 

d) Iin chrudimer Seife: 

1. Das Kreisgeriht in Chrudim für die Bezirke Chrudim, 

Hlinsko, Nafjaberg, Parbubig, Prelaud und Skutẽ. 

2. Das Bezirkögeriht in Hohenmant für die Bezirke Hohen⸗ 

maut, Holic, Landskron und Wildenſchwert. 
3. Das Bezirksgericht Leitomiſchl für die Bezirke Leitomiſchl 

und Policka. 

e) Im Zaslaner Kreiſe: 
1. Das Kreisgeriht Kuttenberg für die Bezirke Caslau, 

Kohljanowitz, Kuttenberg und Unterkralowitz. 
2. Das Bezirksamt Kolin für die Bejzirte Kaurim, aolin und 

Podebrad. 

3. Das Bezirksamt Deutſchbrod für die Bezirke Chotiebot, 

Deutſchbrod, Habern, Humpoletz, Polna und Pribislau. 

f) Im Egerer Kreiſe: 

1. Das Kreisgericht Eger für die Bezirke Aſch, Eger, Falkenau, 

Graglig, Königswart und Wildftein. 
2. Das Bezirksamt zu Elbogen für die Bezirke Buchau, El⸗ 

bogen, Joachimsthal, Karlsbad, Luditz, Neudek, Petſchau und Platten. 

3.-Das Bezirksamt zu Tachau für die Bezirke Bfrauenberg, 

Plan, Tachau, Tepl und Weferig. 

g) im Jitiner Kreife: 
1. Das Kreisgericht Jitjn für die Bezirke Jicjn, Liban, Lomnitz, 

Neupafa und Semil. 

2. Das Bezirksamt in Hohenelbe für die Bezirle Hohenelbe, 

Rochlitz und Starlenbad). 
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3. Das Bezirksamt in Neubidſchow für die Bezirke Chlumetz, 

Horzitz, Königſtadtl und Neubidſchow; 

4. Das Bezirksamt zu Trantenau für die Bezirke Arnau, 

Marſchendorf, Schaglar und Zrautenau. 

h) im Töniggräger reife: 

1. Das Kreisgericht Königgräg für die Bezirke Jaromer, Kö- 

niggräg, Königinhof und Necanig. 

2. Das Bezirlsamt zu Braunan für die Bezirke Brauman 

und Politz. 

3. Das Bezirksart Neuſtadt an der Mettau für die Bezirke 

Dobruſchka, Nachod und Neuſtadt. 

4. Das Bezirksgericht zu Reichenau für die Bezirke Adler⸗ 
fofteleg, Grulich, Reichenau und Senftenberg. 

i) Im leitmeriger Rreife: | 

1. Das Kreisgericht Leitmerig für die Bezirke Auſcha, Yeit- 

merig, Libochowitz, Lobofig, Raudnitz, Teplig und Wegſtädtl. 

2. Das Bezirksamt Tetfchen für die Bezirke Auffig, Benſen, 

Karbig und Tetfchen. 

3. Das Kreisgeriht Böhmifch- Leipa für die Bezirke Böh- 
miſch⸗Leipa, Haida, Böhmiſch-Kamnitz und Zwidan. 

4. Das Bezirksamt zu Rumburg für die Bezirke Heinspach, 

Rumburg, Schluckenau und Warnsdorf. 

k) Im piljner Kreiſe: 
1. Das Kreisgericht Pilfen für die Bezirke Blowitz, Kralo⸗ 

wis, Manetin, Dies, Bilfen, Rokitzan, Staab und Tuſchkau. 

2. Das Bezirksgericht in Klattau für die Bezirke Nepomut, 

Neuern, Planig und Preitig. 

3. Das Bezirksamt zu Tans für die Bezirke Bifchofteinig, 
Hoftan, Neugedein, Ronsperg und Taus. 

I) Im pifeler Rreife: 

1. Das Kreisgericht Piſek für die Bezirke Blatpa, Brzeznitz, 

Piſek, Etrafonig und Wodnian. 

2. Dos Bezirksamt zu Prachatitz für die Bezirke Netolig, 

Prachatitz, Winterberg und Wolin. 

3. Das Bezirfsamt zu Scüttenhofen für die Bezirke 

Bergreichenftein, Horazdiowig und Schütteuhofen. 
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m) Im Sanzer Kreife: 
1. Das Kreisgericht Brüx für die Bezirke Brüx, Bi, 

Dur, Offeg, Görlau und Katharinenberg. 

2. Das Bezirksamt zu Kaaden für die Bezirke Duppan, 

Kaaden, Komotau, Preßnitz und Sebaſtianberg. 

3. Das Bezirksamt zu Saaz für die Bezirke Jechnitz, Laun, 

Poderſam, Poſtelberg und Saaz. 
nm) Im taborer Kreiſe: 

1. Das Kreisgericht Tabor für die Bezirke Bechin, Jung⸗ 

wozitz, Mühlhauſen, Sedletz, Sobieslau, Tabor und Weſſely. 

2. Das Bezirksamt zu Beneſchau ſür die Bezirke Bene⸗ 
ſchau, Neweklau, Selczan, Wlaſchim und Wotizz. 

3. Das Bezirksamt zu Pilgram für die Bezirke Ramenig 
(an der Linde), Patzau, Pilgram und Poczatek. 

Für dieſe ſämmtlichen Gerichte wurde mit kaiſerlichem Patente Juriedie 

vom 20. November 1852 !), welches aus XIII Artifeln bejteht, das ec 
Geſetz über den Wirkungskreis und die Zuftändigkeit der Gerichte vilgerichte, 
in bürgerlichen Rechtsſachen erlaffen. Der überſichtliche Inhalt 

desſelben iſt aus deſſen 4 Hauptſtücken zu entnehmen. | 

1. Hptft. Von der Gerichtebarkeit im Allgemeinen. 8. 1—12 . 

2. „ . Bon der Gerichtsbarkeit in Streitfachen 

A) Im Erfenntniß-Berfahren . -» . . 8. 13—68 

B) im Vollſtreckungs⸗Verfahren 2.8 69-72 

C) im Concurs⸗Verfahren nn. 73-76 

3. „ Bon der Gerichtsbarkeit außer Streitſachen 8. 77—92 

4. „ Bon der Zuftändigkeit der Gerichtsbar⸗ 
keit in zweiter und dritter Inftan . .$. —93 

Die Darftelung diefer eomplicirten Jurisdictionsnorme 
liegt außer den Gränzen unferes rechtshiſtoriſchen Werkes ; Tann 

jedoch anf eine fehr faßliche Weife aus bem empfehlungswerthen 

Werke des Dr. und Profeffors Franz Haimerl, Darſtellung der 
neueften Gompetenzvorſchriften für die Civilgeridhte in Oeſter⸗ 

reich entnommen werden. 

Dur Erlaß des Juſtiz⸗Miniſteriums vom 2. December 1867?) 

1) NReichögefeg-Blatt Jahrgang 1852, Nr. 251. 
2) Reichsgejeg- Blatt Jahrgang 1857, Nr. 241. 
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werde die Einführung eines ſelbſtſtändigen Haudelsgerichtes 
in Prag für den Umfang des prager Kreiſes, welches mit 28. 

December d. 3. in Wirkſamkeit getreten ift, und aus in den Status 

des Prager Landesgerichtes gehörigen Räthen, dann aus einigen 

nad der Vorſchrift des Erlaffes der Miniſterien der Yuftiz und 

des Handels vom 2. December 1864 zu beftellenden Beifigern 
aus dem Handelsftande zufammengefegt wird, zur öffentlichen 
Kenntniß gebradt. - 

Die weitere Abgliederung und die Perfönlichleiten ber 
Präfidenten, Praͤſeſſe, Bezirksrichter, Bezirksämter - Vorfteher und 

Adjuncten fammt den von 1854 bis zu Ende 1864 eingetretenen 
Berfonaländerungen fowohl bei den reorganifirten Gerichten, 
al8 auch bei den in ihrer Verfaffung unverändert gebliebenen Ge⸗ 
fällsgerichten, und bei ben Seite 487 erwähnten neuerrichteten 

Shegerichten weifet das Verzeichniß Nr. 4 nad). 
Der zweite Abſchnitt des Soncurdatspnblicationspaten- 

tes vom 8. October 1856, betitelt „Bon dem Verfahren in Ehe⸗ 

fachen“, enthält von 8.95 bis 251 eine voliftändige Inrisdictions- 
norme und Proceßordunung in Eheftreitfachen, aus deren weit- 

l(äufigen Rormativen hervorgehoben wird, daß 

a) die Shegatten in Ehefacheu dem Bifchofe des Kirchen- 

fprengels, in weldem .der Ehegatte feinen Wohnfig Hat, unter⸗ 

liegen ($. %6), 
b) daß über Ungältigfeit des Chebandes von Amtswegen 

(8. 122), über Zuläffigleit der Scheidung von Tiſch und Bett 

aber nur auf vorläufige Klage eines der Ehegatten (8. 211) 

das Verfahren einzuleiten, . 

c) in beiden Fällen aber inquifitorifch durchzuführen ift; daß 

d) das von dem Bifchofe zu befeende Ehegeriht aus einem 

Pröfes und 4 bis 6 Näthen zu beftehen habe, daß 

0) gegen ehegerichtliche Entfcheidungen die Berufung von dem 

Bifhofe an den Wetropoliten der Kirchenprovinz, von diefem aber 

an den heiligen Stuhl zu gehen babe; in den NRechtsfällen jedoch, 

1) Reichögefeh-Blatt Jahrgang 1864, Nr. 39. 
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über welche der Metropolit in erfter Snftanz gefprodhen hat, der 

apoftolifche Stuhl die zweite Inftanz fei (8. 101), endlich 

f) daß aud die Berufung an eine vierte Inftanz Platz grei- 

fen könne, und zwar in dem Falle, wenn eine der erften Inftanzen 
für die, Giltigfeit, die zweite für die Ungiltigfeit der Che, 
und bie dritte fo wie die zweite geſprochen hat; wo dann -ber 

Beriheidiger des Ehebandes um die Anfftelung einer vierten 

Inſtanz anzufuchen Hat, deren Ausſpruch ſodann endgiltig ent⸗ 
ſcheidend iſt (8. 150). 

Durch päpftliches Breve vom 26. November 1856 9 wurde 
für- die nädftfolgenden 10 Jahre der Inftanzenzug bezüglich 
der Rirchenprovinz Böhmen in via delegationis apostolicae da- 
hin regulirt, daß von ben Ehegerichten ber Biſchöfe von Leit- 

merig, Königgräg und Budweis an das erzbifchöfliche Ehe⸗ 
gericht der Apgellations- und an das Wiener Metropolitan- 

Ehegericht der Revifionszug zu gehen habe, ferner, daß von den 

ehegeriäätlichen Entjcheidungen des Prager Erzbistfums an das 
Metropolitanchegericht von Olmüg zu appelliren, und an jenes 
von Wien zu revidiren ſei. 

Eine theilweife Ausnahme von dem Gruudſatze der Straf⸗ —— 

proceßordnung vom Jahre 1853, daß die Judicatur für Wiber- —— 
tretungen den Bezirksgerichten zuſtehe, wurbe-durd den 8. 9 de über ei⸗ 

derfelben dahin aufgeftelft, daß in den Hauptſtädten einige durch nige Über: 

befondere Verordnung zu beftimmenbe Wibertretungen der Sicher- tretungen, 

heitsbehörde zur Amtshandlung werben überlaffen werben. 

Durch kaiſ. Verordnung vom 11. Mai 1854 9%) wurben ber 

k. k. Polizeidirertion in Prag die im 8. 2 berfelben aufge- 
zählten 18 Wibertretungsfälle zur Unterfuhung und Sudicatur, die 

meiften derjelben aber nur’ dann zugewiejen, wenn Niemand be- 

fchädigt worden ift. 

Mittelft kaiſ. Verordnung vom 20. Sumi 1858?) wurden 57 Uiber⸗ 

tretungsarten der Amtshandlung der politifchen ander über- 

laffen. 

1) Borfindig, im Ardive des prager erzbifchöflichen Confiftoriums. 
2) Reich 8geſetz⸗ Blatt des Sahrgangs 1854, Nro. 120. 
3) Reichsgeſetz⸗Blatt Jahrgang 1858, Nr. 88. 
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Dit Vermendung der Minifterien des Innern, der Yuftiz und 

der oberften Polizeibehörde vom 23. Auguft 1858 9%) wurden nur 

Diejenigen Individuen der politifhen Behörden und der Polizet- 

direction zur Ausübung des vorerwähnten Nichteramtes befähigt 

erflärt, welche ſich mit Ablegung beftimmter Priffungen auszu⸗ 

weifen verniochten; jedoch wurden’ durch das mit Zuftimmung beis 

der Häufer des Reichsrathes erfaffene Gefeg vom 22. October 
1862 9, wodurch die Auftändigfet ber Gerichte und ber k. k. 
Polizeibehörben über die Uibertretungen neuerdings geregelt worden 

ift, die beiden Verordnungen Nr. 120 ab ao. 1854 und Wr. 88 

vom Sahre 1858 aufgehoben, und die Jubicatur der Uibertretunden 

den Bezirfsgerichten, bis auf einige den FE. T. Polizeibehörben m dem 

Polizeirayon der Hauptſtädte überlaffene Fälle neuerdings anvertraut. 

Militrs Mit den Militärgerichten ging blos die Xenderung vor fich, 

ae daß auf Grund der alferh. Entſchließung vom 47. Jäner 1853 
mesverän. mitteljt Circular-Verordnung des Armee-Oberfommando vom 9. 
derungen. September 1854 3) angeordnet worden ift, daß nachdem die bisher 

bei den Judictiis delegatis militaribus mixtis von den zuge- 

theilten Qandesgerichtsräthen beforgten Gejchäfte nunmehr an Mi- 

litärgerichts- Referenten übergegangen find, diefe Judicia mixta 

nunmehr bie Bezeihnung k. k. Yandes-Diilitärgerihte anzunehmen 

und zu führen haben werden. Durch kaiſerl. Patent vom 22. 

December 1851 *) wurde eine neue Milttärjurisdictionanorm zur Feft- 
ftellung und genauen Begränzung der Meilitärgerichtsbarfeit , bes 

ftehend aus zwei Abſchnitten: 

1. Abſchnitt. Von der Gerichtebarkeit in Etraffahen 8. 1— 5 
2. dtto. Don berfelben in bürgerlichen Rechts⸗ 

ſacheen.. 8. 6—18 

kund gemacht. 

Beſondere Das Inſtitut der befondern k. k. Elbzollrichter (Seite 439) 

Elbezoll⸗ iſt eingegangen, und die Beſorgung der Geſchaͤfte dieſer Richter 
richter ein⸗ 
gegangen. — 

1) Reichsgeſetz⸗Blatt Jahrgang 1859, Nr. 129. 
2) Reichsgeſetz⸗ Btatt Iahrgang 1862, Nr. 72. 
8) Reichsgefe- Blatt Jahrgang 1854, Nr. 221. 
4) Reichsgefeg- und Regierungs-Blatt Jahrgang 1851, Nr. 2586. 
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an die, in den Sitorten derfelben neuerrichteten, k.k. Gerichte über- 

tragen worden. 

Eine neue, jedoch blos temporäre, bis zur volfftändigen Orandentz 

Abwicklung der Grundentlaftung anzudauernde Entfcheidungs- ſunge⸗ 

behörde erwuchs in der, zur Durchführung jenes wichtigen Opes commiſſion 

rates aufgeftelften, „Grnndentlaftungs-Landescommiffion,* welche als Behsr⸗ 

anfänglich felbftftändig war, gegenwärtig aber, und zwar ſeit —* 
1. Debr. 1859 mit der k. k. Statthalterei verſchmolzen iſt, und Regnlirung 
eine auffallende Aehnlichkeit mit dem ehemaligen Consessus in der Wald⸗ 

causis summi principis et commissorum (Seite 266) hat, . fervituten. 

Diefer Commiffton wurde mittelft des aus 43 Paragraphen 

beftehehenden kaiſerl. Patentes von 5. Juli 1853 %) modurd die Be⸗ 

ftimmungen über die Regulirung und Ablöfung der Holz-, 
Weides und Forftproduften-Bezugsrechte, dann einiger Servi⸗ 

tuts» und gemeinſchaftlichen Befig- und Benätungsrechte feft- 

gefet worden find, die Entfcheidung über die in dem 8. 7 des- 
felben Patentes von a bis f aufgezählten, zwiſchen den Parteien 

ftreitig gebliebenen Rechte mit Ausſchluß des Nechtsweges in 

8. 34 zugewiefen. 

Diefelbe Hatte fih durch landesfürſtliche Richter und Fach⸗ 

intereffenten zu verflärfen, und bildet gegenwärtig ein gemifch- 

te8, aus drei Statthalterei-, drei landesfürftlichen Näthen und 

vier Bertietern aus der Claſſe der verpflidhteten und berech⸗ 

tigten Parteien beftehendes Spruchgericht. Bon den zunächſt auf 

Urkunden, behördliche Erfenntniffe und Erhebungen des recht⸗ 

mäßigen Befisftandes zu grändenden, bann aber nad) den Beftim- 

mungen des in der Beiprecjung ftehenden Patentes, ferner nad) den 
älteren Provinzial- und politifchen Geſetzen, endlich nad dem 
A.B.⸗G.⸗Buche zu füllenden Entfcheidungen kann der Recurs 

binnen einer wicht Aberfchreitbaren Frift von 6 Wochen an das 

Minifterium des Innern ergriffen werden, welches darüber mit 

Suziehung von Mäthen bes oberften Gerichtshofes endgültig 

zu enticheiden hat. 

Hiezu wird bemerkt, daß zur Durchführung des vorftehend ans 

1) Reichsgefeg: Blatt Sahrgang 1853, Nr. 130. 
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gebenteten Patentes mit Verordnung der Minifterien des Innern 

“und der Suftiz von 31. Dectober 18571) eine ausführliche In⸗ 

firnetion in zwei Theilen: 
I. Theil. 
I „ 

Bon den Durdführungsorganen . . . 8. 1— 18 

Bon dem Verfahren . . 2 2 2 ..8 19—133 

herausgegeben worden ijt; ferner daß vorber ſchon durch eben biefe 

beiden Minifterien eine Belehrung Hinfichtlic) der Competenz der 

Grundlaften-Ablöfungs- und Regulirungs-Landesconmmiflion 
und der Gerichte zur Behandlung und Entſcheidung von Raths⸗ 

ftreitigfeiten, deren Gegenftand den Beftimmungen des obigen Paten- 

tes vom Jahre 1853 unterliegt, mit Verordnung vom 3. Septbr. 

1855 ®) ertheilt worden fei. 
ine Für die ſämmtlichen reorganifirten Gerichte wurden auch neue 

odſts Sefhäftsorduungen erlaffen, und war durch kaiſerl. Patent vom 
ordnung. 

3. Mai 1853 ?), welches aus einer Einleitung von VIII. Artikeln, 

beren fünfter die Nichtanwendbarkeit derfelben bei den Militärge- 
richten auefpricht, dann aus 255, in 2 Theilen mit folgenden Haupt⸗ 
ftäden vorlommenden, Paragraphen befteht: 

Erfter Theil. 
Bon der Belegung, Leitung und Uiberwachung ber Ge: 

1. Hptit. 

2. dtto. 

3. btto. 

4. dtto. 

5 bito. 

6. dtto. 

T. dtto. 

8. dito. 

richtsbehörden. 

Bon den Erforderniffen zur Anftellung bei 

den Gerichtsbehörden ..8. 

Von der Beſetzung der Dienftpläge . 8. 

Von den Amtspflichten der Gerichtsperſonen 8. 

Von den Verrichtungen derſelben .8. 

Von der Ertheilung eines Urlaubes .$. 

Von der Supplirung erledigter Dienft- 

pläge und abweiender Beamten . . . .8&. 
Bon der Ausübung der Discipfinargewalt 8. 

Bon ber Unterordnung der Gerichtsbehörden 

und der Aufficht über den Gang der Yuftiz- 

1— 6 
74H 

45 - 59 
60-68 
69—_72 

73—74 

15-89 

Dee > nennen. 90-107 

1) Reichsgefes Blatt Jahrgang 1857, Nr. 218. 
2) Reichsgeſetz⸗Blatt Jahrgang 1855, Nr. 161. 
3) Reichegejet- Blatt Jahrgang 1853, Nr. 81. 
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Zweiter Tbeil. 

Bon der Gefhäftsordnung der Gerichte. 

1. Hptft. Von der Gefchäftsordnung der Gerichtshöfe : 

1. Abſchnitt. Bon dem Ginreihungsprotofoffe . . 8 108—132 

2. dito. Bon der Benennung des Referenten . 8. 133-—137 

3. dito. Don der Pearbeitung und Erledigung » 

der Gefdtäftsftüde . . » » 2. ..8. 138—183 

4 dtto. Bon den Fagfagungen und Tagſatzungs⸗ 

protofoien . . . 2.8. 184—196 

5. dtto Bon der Ausfertigung” und Zuftellung 

der gerichtlichen Verftaungen . . . 8 197-219 

6. dito. Bon der Aufbewahrung der, Alten . . 8. 220—243 

2. Hptft. Von der Behandlung der Geſchäfte bei 

den Bezirkögerihten . ©. 2 .8. 244—255 

Diefer Gefchäftsordnung find Formnlarien für die vorge: 

fohriebenen Geſchäftsbücher, Tabellen und Answeife beigefügt. 

Diefem allgemeinen Manipulations:Normative folgten kurz 
darauf, nämlich mit Verorduung des Suftizminifteriums vom 16. 

Suni 1854 9): 
Die Jnſtruction über die innere Amtswirkſamkeit und die gnſtruetion 

Gefchäftsordnung der Gerichtsbehörden in flrafgerichtlichen fürGerichte 
Augelegenheiten nad, umfafjend: in Vreßſa⸗ 

1. Hptft. Allgemeine Anordnungen über die Be— Sen. 

handlung der ftrafgerichtlichen Angelegen- 

heiten und bie Amtsverrichtungen. der Ge» 

rihtsperfonen bei denfelbn -. . . . .8&. 1 33 

2. dito. Von ber Aufficht der Obergerichte über die 

Verwaltung der Strafgerichtsbarlett . 8. 34-42 

3. dtto. DBeftimmungen über. die Einridhtung ber 

Gefangenhäufer und die Behandlung der 

Gefangenen . . . 2.8 43—101 

4. dtto. Beitimmungen über die Bermahrung der 

an das Geriht in Strafiadhen gelangen- 

den Gelder und anderer Gegenftände . 8. 102-128 

1) Reichsgeſetz-Blatt Iahrgang 1854, Nr. 165. 

35 



— 546 — 

5. Hptft. Beftimmungen über die Berichtigung, Ber- 

rechnung und Einbringung der Kaffen des 

Strafverfahren . . . . . . +8. 129—148 

6. dtto. Befondere Beftimmungen hinfichllich des 

Gefhäftsordnung der Gerichte im Straf- 

verfahrenn. 8. 149—172 

Dieſer Inſtruction ſind Formularien zu Tagbüchern, Ge⸗ 

fhäftstabelleu, Koſtenregiſtern, Ausweiſen, Journalen und 

Regiſtraturs⸗Repertorien beigedruckt. 

Cumula⸗ Der Uebergang der Patrimonialgerichtsbarkeit an den Staat 

tive Wai- 309 unter andern aud) die Folge nad) fidh, daß die bei den meiften 

ſenlaſſen. Domänen Böhmens beftandenen cumulativen Waiſenkaſſen an 

die Staatsfaffen übergeben werden mußten. 

Übergabe an Zur Ausführung diefer Uebergabe wurde durch Erlaß bes 

bie Staats- Finanzminiſteriums vom 5. Dezember 18501) eine ausführliche 

taſſen. Juſtruction, die Beſtimmungen über die Behandlung des cumu⸗ 

lativen Waifenvermögens von Eeite der Finanzbehörden in 28 Ab- 

fügen erlaſſen. 

Weiters ift die, mittelſt Mimſterialdekretes vom 29. Mai 1848*) 

Anlegung angeordnete, Anlegung der Depofitengelder in den Staatsjchul- 
—— den⸗Tilgungsfond, zu deren Ausführung mit Erlaß des Yuftiz- 

fitengelder Minifteriums vom 18. Juli 1849 °) eine ausführliche Verordnung 
beidemZil: erlaffen worden war, durch die failerliche Verfügung vom 8. Nov. 

gungsfond. 18584) wieder aufgehoben worden, mit dem Bedeuten, daß bie 

Wird ui eumulative Anlegung des an die Steuerämter zur Verwaltung 
gehoben gelangenden Waifenvermögens and) dort, wo felbe noch nicht bes 

fteht, einzuführen fei. 

Depofitens Durch das Faiferlihe Patent vom 26. Jäner 1853 °) wurden 

gebührvor⸗ an die Stelle der bisherigen Vorfchriften über die Berwahrungs- 
ſchriften. gebühr (Zählgeld, auch Depofitentate) bei den k. k. Eivil- und 

Militärdepofitenfaflen neue gejeglihe Beſtimmungen mit 19 

1) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs-Blatt Jahrgang 1850, Nr. 461. 
2) PBrovinzial-Gefekfammlung vom Jahre 1848, Seite 284. 

3) Reichsgeſetz⸗ und NRegierungs-Blatt Jahrgang 1849, Nr. 829. 

4) Reichsgeſetz⸗ Blatt Iahrgang 1858, Ar. 205. 

5) Reichsgeſetz-⸗Blatt Jahrgang 1853, Nr. 18. 
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Baragrapheı angeordnet, weiters mit Erlaß der Diinifterien der Suftiz 
und der Finanzen v. 4. October 1860 ') beftimmt, daß von deu, in 

die eumulativen Waiſenkaſſen eingelegten, Pupillargeldern das 

Zaͤhlgeld erft bei der Abfertigung der Brätendenten zu entrichten jei. 

Dezüglid der mit den Gerichten vielfach in Berührung kom⸗ 

menden, vorzugsweife als Vertreter der Werarial- und Fondsge⸗ 

rechtſame fungirenden, folglic; als Advokaten des Staates beſtell⸗ 

ten, gegenwärtig nicht mehr einen privilegirten Gerichtsſtand ges 

nießenden E. k. Zinanzprofuratoren, welche früher den Titel 

Fiscus, aud) Kammerprofurator geführt, und das Amt, welchen 
biefelben vorftanden, das k. k. Fiscalamt geheißen hat (Seite 253 

und 254) kann nicht unerwähnt gelajfen werben, daß für diefelben 

mit Erlaß des Finanzminiftertums vom 16. Feber 1855) eine 
proviſoriſche Dieuftes-Iuftenetion in 18 Paragraphen fundge- Dienftin« 
macht worden fei, in welder die Dienftesbeflimmung des fi- Due Finany 
nanzprocurators dahin feftgeftellt wird, Daß ſolche: procuratore 

a) in der gerichtlichen Vertretung des Staatsvermögens, und 

ber demfelben gleichgehaltenen Fonde in Proceſſen, 

b) in der Erftattung von NRechtsgutachten in allen Angelegens 

heiten, welche dieſes Vermögen betreffen, und 

ec) tn der Mitwirkung bei der Auftandebringung von Rechts⸗ 

urfunden und Nechtsgeichäften über Staats» und bezüglid) Fonds⸗ 

vermögen beftehe. 

Um dem Unfuge der Winkelfchreiber, thunlichſt zu ftenern Winkels 

wurde bei der Unzulänglichfeit der beftandenen Normative zur Er: —— 

reichung dieſes Zweckes von dem Juſtizminiſterium am 8. Juni ® 

1857 3) eine aus 5 Paragraphen beftehende Verordnung zu deren 

Behandlung Herausgegeben, welche ben bisheriger Mangel einer 
beftimmten Vorfchrift, wer als Winkelſchreiber zu betrachten fei, 

behebt, und anbefiehlt, daß derjenige als Winkelfchreiber anzu- 

fehen fei, der 

a) ohne Berechtigung in jenen Streitfahen, wo ſich Parteien 

1) Reichsgeieß: Blatt Kahrgang 1860, Nr. 247. 
2) Reichsgeſetz ˖ Blatt Jahrgang 1855, Nr. 34. 
3) Reichsgefeg: Blatt Jahrgang 1857, Nr. 114. 

35* 
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gefeglich eines Wechtsfreudes bedienen müffen, im Namen einer 

Bartei einfchreitet, oder Eingaben für fie verfaßt, und. 

b) der ohne Befugniß e8 zu feinem Gefchäftsbetriebe macht, 

gegen Entgelt Nechtsurfunden oder gerichtliche Eingaben in oder 

außer Streitfachen für Parteien zu verfafen, oder als Bevoll- 

mädhtigter bei Gericht einzufchreiten. 

Als Strafe wurde, wenn fonft feine andere nad) dem Straf- 

gejege ftrafbare Handlung vorliegt, ein Geldbuße von 5 fl. bis 200 fl. 

oder Arreit von 24 Stunden bis zu 6 Wochen beftunmt. 

Beamten: Schlüßlich kömmt die wichtige Faiferliche Verordnung vom 12. 

haftung u. März 1859 1) anzuführen, durch welche die Vorfchriften über bie 

— Haftung der Gerichtsbeamten für ihr Verſchulden, und über 

denBehand- die Behandlung der Syndikatsbeſchwerden in 22 Paragraphen 
lung. ertheilt werden, aus denen hervorgehoben wird, 

a) daß wenn eine richterliche Perfon bei der Juſtizverwaltung 

fchuldbarer Weife durch Verlegung oder Vernacdhläfftgung ihrer Amts⸗ 

pflicht einer Partei Schaden zufügt, biefelbe der Teßteren, foferne 

auf andere Weife der Erfag nicht erlangt werden Tann, zur vollen 

Schadloshaltung verpflichtet und hiezu im Syndikatswege zu ver- 

‚halten ſei. ($ 1.) 
b) Daß fick diefe Verpflichtung auf Civil- und Miktär-Ge- 

rihtsbehörden und Aemter erftrede. (8. 2.) 

c) Daß die Verbindlichkeit zum Schadenerfate und die Er- 

löſchung derfelben nah dem A.“B.«G.⸗B. zu beurtheilen fet. (8. 4.) 

d) Daß für den in einer Rathsverfammlung gefaßten Beſchluß 

alle Berathichlagungsmitglieder mit entfcheidender Stimme, welche 

nicht eine andere Meinung geäußert haben, zur ungetheilten Hand, 

wenn jedoch der begangene Fehler nur in einer unrichtigen oder uns 

zureichenden Darftellung der Thatfachen im Referate feinen Grund 

hat, der Referent allein zu haften habe, und der Vorfigende nur in 

fo ferne verantwortlich fei, als gr durch feine Stimme den Ausjchlag 

gegeben, oder eigene Amtsobliegenheiten verlegt, oder ſolche ver- 

nachläſſigt hat. (8. 4.) 

e) Taf der von einem untergeordneten Beamten fchuldbar 

1) Reichsgefeg- Blatt Jahrgang 1859, Nr. 46. 
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verurſachte Schaden nur von ihm felbft zu erfegen, der Vorgeſetzte 

aber, wenn der Beamte den Erfag zu leiften nicht vermag, nur in« 

foferne verantwortlid; fei, als iym eine Bernachläffigung pflichtmäßiger 

Aufficht oder ein anderes eigenes Verſchulden zur Laſt fällt. ($. 6.) 

f) Daß für die Erfaganfprüche, welche aus der Verlegung 

oder Vernachläſſigung der Amtspflichten hinfichtli der Verwahrung 

der den Gerichten, den Ianbesfürftlicden Steuer- oder gerichtlichen 

Depofitenämtern geſetzmäßig übergebenen Bermögenfchaften abgeleitet 

werden, unmittelbar der Staatsſchatz oder das Gemeindevermö- 

geu zu haften habe. (8. 7.) Werner 

g) daß der Staat (oder die Gemeinde), infoferne deren Haftung 

Blog greift, beredjtigt fei, den Müderfag von den fchuldtragenden 

Beamten zu fordern, und durch Gehalts: oder Ruhegenußab⸗ 

züge, wie auch dur Erecentionsfährung auf deren Privatver- 
mögen einbringlich zu machen (8. 8 und 19), endlich 

bh) daß in befonders rädfihtswärdigen Fällen die Frage, 

ob der befhädigten Bartei aud dan ber Erfag aus den Staats⸗ 

ſchatze zu leiften fei, wenn bemfelben hiezu die Verpflichtung zur 

Haftung nad 8.7 nicht obliegt, mit Rückſicht auf das Syndikats⸗ 

unterſuchungs⸗Ergebniß, und die Vermögensverhältniſſe des 
Schuldtragenden von den Minifterien der Juſtiz und Finanzen 
um adminiftrativen Wege zu verhandeln und zu entfcheiden, und 

bei entgegeugefegten Meinungen die allerhöchſte Entſchließung 
einzuholen fei. ($. 22.) 

Zu den über die Verfahrensnorniative sub II a & b befpro- Einzeln: 

chenen weitläufigeren Geſetzen haben wir noch einige widjtige ver: —— Ka 

einzelnte Verfügungen naczutragen, und zwar 

1. daß zufolge der, über eingelangtes Yuftiz« Minifterialdelret 

vom 14. Mai 1854, herausgegebenen oberlandesgerichtlichen Präs Mitglieder 

fidial-Verordnung vom 25. Mai 1854") bei den Mitgliedern der failerli- 
der kaiſerlichen Familie in Stroffällen eine an Eidesftatt ab- —— 

gegebene ſchriftliche Verſicherung als ein wirklich abgelegter eidigung. 

Eid anzuſehen fei. 

2. Daß gemäß Verordnung des Juſtizminiſteriums vom 28. 

1) Borfindig in der Präfidialregiftratur des Oberfandesgeridts Nr. 3186. 
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Auguft 1860 '), vom 1. October 1860 an, Recurſe gegen bie 

Entſcheidungen der Gerichte erfter und zweiter Inſtanz blos allein 

bei der erſten Juſtanz und zwar vor Ablauf der gefeglichen 
Srift, bei deren Berechnung weder auf Ferialtage noch auf die Zeit 

des Poftenlaufes Rückſicht zu nehmen ift, eingebracht werden müfjen, 

und daß jeder anderswo, oder verfpätet eingereichte Recurs ohne- 

weiters ſchriftlich abzuweiſen ift. 

3. Daß nad) der Verordnung der Minifterien des Innern 

und der Yuftiz vom 30. Juni 18589), da zu jeder Zerſtückung 
eines Landtafellörpers gemäß der früheren Gefege der Conſens 

der politiihen Landesſtelle erforderlich ift, ohne deſſen Beibrin⸗ 

gung eine Ab- und Zufchreibung von Beſtandtheilen landtäflicher 

Güter oder die Eröffnung neuer Einlagen für diefelben weder in 

der Landtafel noch in einen Grundbuche vorgenoinmen werden 

dürfe. Endlich 

4. daß zur Wahrung der Gleichberechtigung beider Landes- 
ſprachen in Böhmen durch Verordnungen des Saftizminifteriums 

vom 27. Mai, kundgemacht mit Appell. Verordnung vom 80. Mai 

1848, weiter8 vom 23. Mai 1852, H. 3. 11815, verlautbart mit 

oberlandesgerichtlihem Erlafje vom 7. Juni 1852 Nr. 9508, ferner 

v. 4. Marz 1856, 9. 3. 4749, herausgegeben mit ober. Erlafje 

vom 10. Mär; 18566, N. €. 4568, enblih vom 10. Jäüner 1864, 

9. 3. 617, den Gerichten zur Nachachtung bekannt gemacht durch 

oberl.-gerichtl. Verordnung N. €. 1060, °) fämmtliche Gerichts⸗ 

bebhörden des Landes beauftragt worden feien, mit böhmiſchen Par⸗ 

teien die Berhörs- und Einvernehmungsprotofolle, danı Zeus» 
genausfagen und Sachverftändigen-Befunde, endlich auch Schlaß⸗ 

verhandlungen böhmiſch vorzunehmen, und überhaupt den 

Grundfag feftzuhalten, daß die Beſcheide und Entjheidungen den 

Parteien in jener Sprade zufommen, in welcher die Eingabe ge- 

ſchehen ift, Hinausgegeben, daß jedoch im dem Verkehre der Ge: 

richte erjter oder höherer Behörde untereinander die deutſche 

1) Reichsgefes Blatt Jahrgang 1860, Nr. 205. 
2) Reichegejeg-Blatt Jahrgang 1 5%, Nr. 100. 

8) Diefe ſämmitlichen Erläffe und Kundmachungen find vorfindig in der ober, 

landesgerichtl. Präfidial-Regiftratur unter Ar. 9508. 
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als die Eorrefpondenzfprache anzuwenden fei. Der leßerwähn- 

ten juftizminifteriellen Verordnung entiprechend werden gegenwärtig 

die obergerichtlichen Enticheidungen in Fällen, wo die Verhand⸗ 

lung in böhmiſcher Sprache aufgenommen war, in beiden Laudes⸗ 

ſprachen den Öerichten zur Mittheilung an die Parteien überfendet. 

Ad IV. 

Nunmehr erübrigt uns nur noch von-denjenigen widhtigeren Anderweir 
Legislaturen unferer V. Periode kurzgefaßte Erwähnungen zu eine 
machen, welche einen unmittelbaren oder mwenigftens mittelbaren zaturen. 

Einfluß auf die Privatrechte der Staatsbürger ausüben. 

A. Unter denfelben behauptet unftreitig in diefer Richtung der Concor⸗ 

Wichtigkeit nach den erften Rang das bereits Seite 486 und 541 batsbeftim: 

gelegenheitlich der Beſprechuug der Mbänderungen zum A.⸗B.G. mungen. 
und der geiftlicden Ehegerichte angerufene Goncordat vom 

8. Auguft 1855, welches mit Taiferl. Patente vom 5. November 

1855 7) zur öffentlichen Kundmachung gelangt ift und zwar deshalb, 

weil durch dasfelbe | 

a) der freie Verkehr des Bapftes mit den Bifchöfen der 

Geiftlichkeit und dem Volke ohne vorläufige Einhohlung des 

Placeti regii, eben fo 

b) jener der Metropoliten und Bifchöfe feſtgeſtellt (Art. 
VI und VII), 

ec) den Bifchöfen in ihren Eprengeln das Recht zugeftanden 

wird, alles zu üben, was zu deren Regierung nad) den Kirchen: 

gefepen und der gegenwärtigen päpftlic gut geheißenen Dis⸗ 

eiplin der Kirche gebührt, z. B. Stelivertreterbeitellung, Prieſter⸗ 

weihe-Ertheilung — Errichtung kleinerer Pfründen, nad) ſicherge⸗ 

fteliter Anweifung der Einkünfte, Anordnung von Öffentlichen Ge— 

biten, Provinziafconcilen und Diöcefanfynoden (Art. IV), 

d) denjelben auch das Befugniß eingeräumt wurde, die 

katholiſche Religionslehre in allen Schulen zu überwachen, 
die Ermädtigung zu Profeffuren der Katechetik in ſämmtlichen 

Lehranftalten zu ertheilen und für Doctoranden der Theologie 

die Hälfte der Prüfenden zu beftellen (Art. VI), 

1) Reichögejeß: Blatt Jahrgang 1855, Wr 195. 
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e) denfelben die Fürſorge übertragen wurde, damit an den 

Fatholifchen Symnafien, Mittei- und Bolfsfchulen nur Katho- 

lifen zu Profefioren oder Lehrern ernannt, und nur genehmigte 

Schulbücher bei den Religions » Vorträgen gebraudyt werden. 

(Art. VII); aud) 

f) die Voltsſchullehrer an Fatholifchen Schulen der kirch⸗ 

lien Beauffihtigung uuterftellt, und dıe Biſchöfe ermächtigt 

worden find, den Geiftlihen, weldher den Religionsunterricht 

bei denjelben zu ertheilen hat, zu beftellen (Art. VILL), feruer 

g) Erzbiſchöfe, Bifhöfe und Ordinarien die volllommene 

Freiheit haben, Bücher, welche der Religion und Eittlichleit ver- 

derblich find, als verwerflich zu bezeichnen, und die Gläubigen von 

deren Lefen abzuhalten (Art.. IX), nicht minder 

h) über alle kirchlichen Rechtsfälle, insbefondere jene, welche 

den Glauben, die Sacramente, die geijtlihen VBerrichtungen und 

Amtspflichten, wie auc die Eheſachen betreffen, nach Vorfchrift der 

Kirchengeſetze und nameutlich nad) den Verordnungen von Zrirat 
zu urtheilen und nur die bürgerlichen Wirkungen der Ehe an 

die weltlichen Gerichte zu verweilen (Art. X), endlich weil 

i) die übrigen von der Einflußnahme der Biſchöfe und 

Geiftlichkeit auf die Patronatsgerecdhtfame, Pfrundenbefegung, 

Disciplin über die Säcular- und Regular. Geiftlidhkeit zc. han⸗ 
deinden 16 Artikel manche Abänderungen der früheren kirch— 
lichen Berfafiung und weltlichen Gerichtsvorſchriften enthalten, 

bon welcher beiſpielsweiſe die Beſtimmung hervorgehoben wird, daß 

nach Art. XIV wegen Verbrechen zur Kerkerſtrafe verurtheilte 

geiſtliche Perſonen ſolche ſtets an Orten auszuſtehen haben wer« 

den, wo dieſelben von den weltlichen Verbrechern abgeſondert 

find, daß durch Art. XX der Eid, welchen Metropoliteu und 

Bifchöfe dem Kaifer vor der Leitungsübernahme ihrer Diöcefe zu 

ſchwören haben, wörtlich vorgejchrieben, dag den Mietropoliten, 

Biſchöfen und der fänmtlichen Geiftlichfeit freiftehen folle, über 

ipren Nachlaß nad) den Kirchengefegen zu verfügen, und daß 

ſelbſt Juteſtaterben die Beſtimmungen der Kirchengefege bes 

züglich des ihnen zufallenden geiftlichen Nachlaffes zu beobachten 

haben werden (Art. XXI), endlih daß alle bisherigen Geſetze, 
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Anordnungen und Berfügungen, in fo weit diefelben dem gegen- 

wärtigen Uibereinkomen wiederftreiten, für aufgehoben anzujchen 

feien (Art. XXXV). 

B. Sind die anfgetauchten vom Staafe nicht anerfannten Unzulaßli⸗ 
Meligionsfecten: —8 

a) der ſogenannten Lichtfreunde, Deutſchkatholiken und 

freien Chriſten; 

b) der Neujeruſalemer, Neuſalemiten, Johannes brüder 

und Bekenner der reinen chriſilichen Lehre durch Minifterial- 

Verordnungen vom 16.Nov. 1851") und vom 26. März 18582), dann 

c) jene der Razarder oder Nachfolger Ehrifti durch Be⸗ 

ftimmung vom 20. Yult 1860 ?) für unzuläflig, fofort deren Be- 

fenner und Berbreiter nad) 8.304 St. G. B. ftrafbar erklärt worden. 

C. Wurden dur kaiſerl. Patent vom 8. April 1861 *) die Regelung 

Angelegenheiten der evangelifchen Kirche, augsburger und der evauge⸗ 
helvetiſchen Bekenntniſſes, insbejondere die ſtaatsrechtlichen Be⸗ —— 

ziehuugen derſelben in 25 Paragraphen geregelt. Kirche. 

D. Hat zufolge Verordnung des Armee⸗Obercommando vom Deuiſcher 

27. Juli 1853°) Se. Majeſiät gemäß allerh. Entſchließung vom Ordens 

23. Yuni g. 9. beftimmt, daß dem deutichen Nitterorden das —8 

Abhandlungsrecht über das freie eigene Vermögen des Hody handlung. 

und Deutſchmeiſters, der LUrdensritter und Ordenspriefter auch 

fünftig gewahrt bleibe. 

E. Mit Zuftiz-Deinifterial-Berorduung v. 16. Juni 1853 ©) ER 
ift erflärt worden, daß auf die von den k. f. Dolizeibehörden zu —8 

Etande gekommene Vergleiche wie auf gerichtliche Vergleiche 

die gerichtliche Execution zu ertheilen jei. 

F. So wie fon mit faiferl. Patent vom 4. März 18497) Brieige: 

$. 11 und 12, dann dur $. 111 der Strafprocegordnung von heimmip. 

1) Neichsgejeg- und Regierungs-Blatt von 1851, Wr. 246, 
2) Reichögejeg- Blatt Jahrgang 1858, Nr. 47, 

3) Reichsgejeg-Blatt Jahıgang 1860, Nr. 188. 
4) Reichegeieg- Blatt Jahrgang 1861, Nr. 41. 
5) Reichsgefeg- Blatt Jahrgang 1853, Wr. 123. 
6) Reichsgeſetz- Blatt Jahrgang 1854, Wr. 114. 

7) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs: Blatt Jahrgang 1849, Wr. 151. 
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Säug der Jahre 1853 das Briefgeheimniß gewährleiftet worden war, bat 

——— auch ſpäter über Antrag des Reichsrathes mit dem, aus 10 Para⸗ 

und des graphen beſtehenden Geſetze v. 27. October 1862) die perſöͤnliche 

Hausrechtes Freiheit, und mit jenem vom ſelben Tage *), jedoch der nachfol⸗ 

genden Neichögejegblattes-NRummer, beftehend aus 6 Paragraphen, 

das Hausrecht einen legalen Schuß erlangt. 

Beamtens G. Die wefentliften den Beamtenſtand betreffenden Nor- 

— mative unſerer V. Periode beichräufen fich 

gehoben. a) auf die von fünmtlihen Minifterien und Centralbehörden 

am 5. September 1859 3) tundgemachte allerh. Entfchliegung, daß 

die Degradirung eines k. k. Beamten als Strafe aufgehoben 
werde; 

Diätenbe: b) auf die durch Verordnung der Minifter der Yuftiz umd 

zugs⸗Rege⸗ Finanzen vom 3. December 1859*) erfolgte Regelung der Gebüh- 

lung. zen der Beamten bei Eommifjionen in den nahe bei den Amts- 

orten gelegenen Ortſchaften; 

Dienfttar- c) den Erlaß des Finanzminifteriunis v. 16. Auguft 1825,°) 

befreiuug. daß Gehalte bis 300 fl. von Eutrichtung der Dienfitare befreit 

find, und 

Dienſtran⸗ d) die mit Erlaß der Miniſterien des Innern und der Juſtiz 
ges-Aus⸗ vom 8. Feber 1855 °) erfloſſenen Beſtimmungen über die Ausmitt⸗ 

mirtlung. [ung des Dienftranges der, aus Anlaß der neuen Organifirung 

ernanıten Beamten. 

Gewerbe: H. Zur Erleichterung und Beförderung ber Gewerbs- 
Ordnung. thätigfeit wurde durch das kaiſerl. Patent vom 20. Dec. 1859), 

beftehend aus X Artikeln eine neue, auf dem Grundfage der thuns 

lihften Erwedung der Gewerbsthätigfeit durch Befreiung der Ges 

werbe von den Feſſeln des Zunftzwanges beruhende Gewerbe 

Ordnung eingeführt, welche folgende Hauptftüde umfaßt: 

1) Reiyögefeg-Blatt Jahrgang 1862, Nr. 87. 

2) Evendort Wr. 88. 

3) Reichezejeg=- Blatt Jahrgang 1859, Nr. 171. 
4) Reichsgeiek-Blatt Jahrgang 1859, Nr. 221. 

5) Reichagefegs und Regierungs- Blatt Jahrgang 1852, Wr. 167. 
6) Reichsgefeg-Blatt Jahrgang 1855, Nr. 47. 
7) Reichsgeſetz⸗Blait Jahrgaug 1859, Jr. 227. 
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1. Hauptſtück Eintheilung der Gewerbe . . . & 1— 3 

2. detto. Bedingungen des jelbjtftändigen Ge- 

werbbetriebes bei freien und bei 

eonceflionirten Geweben . . . & 4d— 30 

3. detto. Grforderniß einer bejoudern Geneh⸗ 

migimg der DBetriebsanlage bei ein⸗ 

zelnen Gewerben . . . .. 8 31— 4 

4. detto. Umfang und Ausübung der Gewerbe. 

rechte nn 

detto. Wearktverfehr .. 8. &— 7 

detto. Gewerbliches Hilfeperſonale .. 8. 72-105 

detto. Genoſſenſchaften ... 8. 106- 130 

detto. Uibertretungen und Strafen 8. 131 - 140 

detto. Behörden und Verfahren 5. 141 - 152 

und einen von den Arbeitsbüchern handelnden Anhang mit 8 Para» 

graphen hat. 

J. Um ben vorzüglichften Hebel zur Ausbreitung und Ren⸗ 

tabilität der Erwerbthätigkeit, den Handel, im Lande felbjt und 

mit dem Auslande thunlichſt zu befördern, und dadurch zugleich 

die Landwirthichaft mittelſt vortheilhafter Verwerihung der Er⸗ 

zeugniffe von Grund und Boden auf eine höhere Vervollkomm⸗ 
nungsſtufe zu bringen, wurde 

a) nach erzielter WBereinbarung zwiſchen ben ſämmtlichen Einfäh- 

Staaten des deutfchen Bundes ein gleicher Münzfuß in dem di 
Eingenden Gelde nad der Decimaljcala, d. i. 100 "Kreuzer auf ſchen Wah—⸗ 
einen Gulden, eingeführt und ftatt der vornialigen Conventionsmünze rung. 

als Wereinsgeld die Jogenannte öfterreihifhe Währung ange 

nonmen. Auf Grund des Münzvertrages vom 24. Fäner 1857 ') 
find mit dem kaiſerl. Patente vom 19. Eeptembes 1857 *) die Be: 

ffimmungen zur Regelung des Münzwefens nad der als Lan- 

desmänzfuß der Wiener Währung angenommenen Ausprägung 
von 45fl. Vereinsfilbergeld aus einem Pfunde feinen Silbers 
(Art. V) Iundgemacht worden. 

ve nmmnN 

1) Reichögefep- Blatt Jahrgang 1857, Rr. 101. 
3) Ebendori Wr. 169. 
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b) Wurde auf Erzielung eines gleichen Maßes und Ge⸗ 
wichtes in allen Ländern der öſterreichiſchen Krone thunlichſt ein⸗ 

gewirkt, insbeſondere durch kaiſerl Verordnung v. 18. Juni 1855 ), 

vom 1. Juni 1856 angefangen in Böhmen die öſterreichiſchen 

Hohl-, Längen- und Gewichtmaße, namentlich die niederöſter⸗ 

reichifche Maß und der niederöfterreihifche Eimer, der nieder- 

öfterreihifche Metzen, die Wiener Klafter und Wiener Elle, 

das Wiener Pfund und der Wiener Gentner als die allein 

gefeglihen Maße und Gewichte erklärt. 
ec) Sind auf Grundlage des durch das bie zugeftandenen Aſſo⸗ 

eiationsrechte einleitepde Faiferlihe Patent vom 26. November 

1852?) verlautbarten, in 28 Paragraphen abgefaßten Vereinsge⸗ 

feges eine große Anzahl von Handelsgeſellſchaften, Aktienver⸗ 

eine, Eiſenbahn- und Ketteubrüden-Banunternehmungen, dann 

Ereditanftalten und Banken in das Leben gerufen worden. 

Bon denen nehmen auf Handel und Waudel, dann Landwirth⸗ 

ſchaft in unferem Baterlande fehr wichtigen Einfluß : die im Laufe un⸗ 

jerer V. Periode zur Ausführung gelangten, auf Actien erbauten 

Pardubitz Reicheuberger, Joſephſtadt⸗Schwadowitzer, Auflig- 
Teplitzer, Kralup⸗Buſchtiehrader Turnau⸗Kraluper, dann Prag 

Dilfen- und Further, endlich die Egerer (bis zur Landesgrenze) 

Eiſenbahnen, die Kladno'er Eiſeninduſtrie- und Buſchtiehrader 

Kohleuvertrieb⸗Geſellſchaft, endlich die zur Hebung des vaterlän⸗ 
diſchen Bodencredits durch a. h. Entjchließung vom 9. Auguft mit 

namhaften Ausnahmen von den allgemeinen Gejegen bewilligte, 

durch die einen Auszug aus dem Statute als Beilage bringende 

Kundinachung des Staats-, Finanz» und Iuftizminifteriume von 26. 

Dechr. 1864?) zur öffentlichen Kenntniß gebrachte, unter der Haf⸗ 

tung des Domeltifal- und Landesfondes gegründete Hypotheten- 

bank des Königreiches Böhmen. 

K. Um die. Sicherftellung der in alle Xebensverhältnijje ein- 

greifenden Holzbedürfniffe durch Erhaltung der Wälder nud 

Pflege der Holzpflauzungen zu erzielen, wurde zu dieſem Zwecke, 

1) Reichegefeg- Blatt Jahrgang 1855, Nr. 127. 
2) Reichsgejeg- und Regierungsblatt Zahrgang 1852, Nr. 253. 
3) Reihsgefegs Blatt Jahrgang 1864, Nr. 99 
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und zum Schutze ber Waldeigenthümer vor Beſchädigung an ihren 

Holzbeſtänden mit kaiſerl. Patente von 3. December 1852 1) ein 
ausführliches Forſtgeſetz mit folgenden Abjchnitten erlaſſen: 

1. Abfchnitt. Bon der Bewirtbfchaftung der Forſte 8 1—23 

2. „ Bon ber Bringung der Waldproducte 8. 24—43 

3. „ Von den Waldbränden und Infelten- 

ſchäden . . . .... 8S. 44-51 
4. „ Von dem Forſtſchubdienſte ...852-58 

5. Von den Uebertretungen gegen' die Si⸗ 

cherheit des Waldeigenthumes, von ben 

zur Unterſuchung und Beſtrafung der- 

jelben, jo wie aller übrigen in dieſem 

Patente feftgeftellten Webertretungen, be⸗ 

ftimmten Behörden, und von dem hie- 

bei zu beobachtenden Berfahren . . 8. 59—71 

6. " Bon den utbfändenerfab Beftim- 

mungen, . . .. S. 72—76 

7. Von dem Joſtanzenzuge ... 8. 77 

Die Hanptmomente dieſes Geſetzes beſtehen darin: 

a) daß ohne Bewilligung des Miniſterinms fein Waldgrund 

der Holzzucht entzogen, und zu anderen Sweden verwendet werden 

dürfe (8. 2); 

b) daß über Einforftungsberechtigungs-Anftänbe, Zweifel und 

Streitigkeiten die politifhen Behörden mit Ausschluß des Rechts⸗ 

weges zu entfcheiden haben (8. 18); 

c) daß denjelben auch die Beauffihtigung der Waldwirthfchaft 

in ihren Bezirken im Allgemeinen zufteht, und daß Beſitzer bedeu⸗ 

tender Waldcompflere von der Regierung als befähigt anerkannte 

Forftbeamte als Wirthichaftsführer (Forſtwirthe) anzuftellen ver- 

pflichtet find (K. 22 und 23); 

d) daß bie zum Forſtſchutzdienſte beeideten Berfonen als öffent» 

tihe Wache anzufehen find, und die Berechtigungen derfelben ge- 

nießen ($. 53) ; endlich 

e) daß bie den allgemeinen Strafvorfchriften nicht unterliegen» 

1) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs-Blatt Jahrgang 1852, Nr. 250. 

Hauptin⸗ 

halt des 

Forſtge⸗ 
ſetzes. 
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den Viebertretungen des. Forjtgefeges ſowohl bezüglich der Forſt⸗ 

frevfer von den politifchen Behörden zu unterfuchen und zu beftrafen 

“find (8. 68), dann daß die Berufung an die höheren politifchen 

Waffenpas 
tent. 

Haupt: 

inbalt des 

Waffenpa⸗ 

tentes. 

Inſtanzen zu gehen habe; (Art. 77.) 

Belangend die Verjährungszeit für Forſtgeſetzübertretungen 

wurde durch Verordnung des Miniſteriums des Innern vom 3. 

Mai 1855 feſtgeſetzt, daß dieſelbe eintrete, wenn ber Uebertreter 

binnen 6 Monaten von Verübung der ſtrafbaren Haudlung nicht 

in Unterſuchung gezogen worden iſt. 

L. Um dem Mißbranche mit Waffen und Munitions- 

gegenftänden zır fteuern, wurde durch faiferl. Patent vom 24. Octo- 

ber 1852?) ein Waffenpatent, welches nachſtehende Abfchnitte 

enthält, erlaſſen: 

1. Abſchnitt. Von der Erzeugung von Waffen und 

Munitionsgegenftänden und von dem 

Verkehre mit denfelben . . . 8 1—1 

2. „ Bon dem Befite von Waffen und Mur 

nitionsgegenftänden - - : 2.2.8 8- 

3. n Vom Waffentragen - oe .» 2... 8 14-27 

4. " Strafbeftimmumgn . © 2 2 2... 8. 28-40 

. u Allgemeine Beftimmungen . . . . 8 41-49 

Mit dieſem Gefee werden 

a) diejenigen Waffen und Dlunitionsgegenftände aufgezählt, deren 

Beſitz und Gebrauch verboten ift, fofort als ſolche erklärt, Stilette, 

breifchneldige Degen, Trambons, Zerzerole unter dem Maaße vou 

fieben Zoll Länge, Windbüchſen jeder Art, Hand- und Glasgrana- 

ten, Betarden und Brandraketen, endlich alle verborgenen, zu tüdifchen 

Anfällen geeigneten Waffen, 3.8. Stodflinten, Degenftöde (8. 2), 

auch Schiegbaummolle und ähnliche explodirende Stoffe. (8. 3.) 
b) Der Beſitz verbotener Waffen ober Munition tft blos 

gegen Erwirkung einer befonderen Bewilligung geftattet, welche bei 
der Landesſtelle anzufuchen ift. (8. 8.) 

c) Der Beſitz nicht verbotener Waffen ift ohne höhere Be- 

1) Reichsgefeg- Blatt Iahrgang 1855, Nr R4. 
2) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs- Blatt Jahrgang 1852, Nr. 223, 
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willigung nur in einer den perfönlichen Bedarf nicht überfteigenden 

Menge erlaubt. (8. 12.) 

d) Die Befugniß des Waffenbeſitzes fchließt jene des Ge⸗ 

brauches derfelben nicht in fh, andere Berfonen als Militärs müſſen 

hiezu eine befondere Bewilligung erwirfen, ausgenommen hievon 

find diefenigen, welche hiezu verpflichtet find, oder zu deren Amts⸗ 

Heidung, Landestracht, Uniform oder Gefchäftsbeftimmung folche 

gehören, oder endlich jene, weldhe hiezu die Bewilligung der com⸗ 

petenten Sicherheitsbehörde eine befondere Bewilligung (Waffen 

paß) erhalten haben. Waffenpäffe haben nur Gültigkeit auf 3 
Yahre. (88. 15 big 19.) 

e) Die Uebertretungen des Waffenpatentes werden mit Geld» 
ftrafen oder mit Arreft, nach Umftänden auch mit Berluft der Waffe 
oder Munition, zumellen auch mit Gewerbsverluſt, und zwar wenn damit 

feine durch die allgemeinen Strafgefeße verpönte Handlung in Ver- 

bindung ftehet, von den politifchen Bezirksbehörden mit Freilaffung 

der Berufung an die höheren politifchen Inftanzen geahndet (88. 
28 bis 40); endlich 

f) enthalten die 8$.46—48 allgemeine Beftimmungen über den 

Verfall von Waffen und Munitionsgegenftänden. 

M. In Betreff der Ausübung des Iagdrechtes wurde fiber Neueſtes 
alferh. Entfchließfung vom 23. September 1852 mit Verordnung Jagdpatent 

des Minifteriums des Innern am 15. Dezember jenes Yahres !) 

zur Beſeitigung der Webelftände, denen durch das frühere 

Jagdpatent vom 7. März 1849 9) bezüglich der den Gemein- 

den zugewiefenen Jagd nicht zureichend vorgebeugt worden iſt, 

das aus 18 Paragraphen beftehende Jagdgeſetz erlaffen. wodurd 

der in dem früheren Sagdpatente (8. 5) aufgeitellte Grund⸗ 
fag, daß auf einem, wenigftens 200 Joch zufammenhängenden 

Srundeompler betragenden, Blächenraume dem Eigenthümer bie 

Jagdrechtsausũbung geftattet werde, -auf Heinen Flächen aber die⸗ 

felbe dee Gemeinde, innerhalb deren Gränzen folche gelegen 
find, zuftehe, zwar beibehalten, jedoch die Alternative des 8. 8, 

1) Reichsgefetz⸗ und Regierungs- Blatt Xahrgang 1852 Nr. 257. 

2) Ergänzungsband des Reichsgeſetz⸗ und Regierungsblattes Nr. 154. 
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daß die Gemeinde die Jagdberechtigung entweder verpacdhten ober 

durch befteflte Fäger ausüben dürfe, dahin abgeändert worden ilt. 

daß die Benützung der Jagdgerechtſame eine Gemeinde bloß mitteljt 

einer öffentlichen bei der politifchen Bezirksbehörde vorzunehmender 

Verpachtung ausznüben (8. 1) und der Pahtfhilling unter 

die Bemeindeinfaflen nad; dem Maßftabe ihres Grundeigenthumes 

zu vertheilen fei ($ 11), dann daß der Jagdpächter die Tagd durd) 

gelernte mit einem Waffenpaß veriehene Jäger, oder doch in 

eigener Perſon, wenn er einen Waffenpaß befigt, auszuüben habe 

(8. 13, 14 und 17). 

Vibertretungen der Jagdvorſchrift find von der politifhen 

Behörde mit Geldftrafen von 25 fl. bis 200. C.M. zum Orts: 

armenfonde zu ahnden. (8. 18.) 

Wildfchä- Zu dieſen Jagdbeſtimmungen kommt noch beizufügen, daß 

den-Erſatz- Wildſchäden: Erſazauſprüche im politiſchen Wege geltend zu 

Anſpruche. nahen und auszutragen find, zeuge Miniſt⸗Verordnung vom 14. 
uni 1859, ') 

Gensbar: N. Da nad) der Aufhebung der Batrimoniafgerichtsbarfeit und 

bung politifchen Amtsführung die Aufhebung der bisherigen von den 
obrigkeitlichen Aemtern gehandhabten Sicherheitspolizei im Lande 

mit eingetreten war, fo wurde biefelbe durch die mit kaiſerl. Ver⸗ 

ordnung vom 6. Juni 1849?) erfolgte Einführung der Gensdar⸗ 
merie erfeßt. 

Dus organifche Geſetz über diefes neue Landespolizei⸗ 

inftitnt wurde in Folge a. h. Entichließung vom 8. Juni 1849 durch 

Verordnung des Minifteriums des Innern vom 18. Zäner 1850 2) 

mit nachftehenden Capiteln erlaffen. 

1. &apitel. Stand und Vertheilung der Gensdarmerie & 1— 3 

2. " Aufnahme in diefelbe und Beförderung 

zu höheren Dienftpoften -. . » ....8. 4-10 

3. „ Dienftobliegenheiten, Wirffamfeitsumfang 
und Verhältniß derfelben zu den Behörden 8. 11—41 

1) Reichögefeg- Blatt Jahrgang 1859, Nr. 128. 
2) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs Blatt Ergänzungsband 1849, Nr. 272. 
3) Reichsgefeg: und Regierungs.Blatt Jahrgang 1850, Wr. 19. 
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4. Capitel. Vollziehung erhaltener Aufträge, Beneh⸗ 

"men im Dienſte, Waffengebrauch, Un⸗ 

verletzbarkeit und Glaubwürdigkeit des 

Gensdarmen -. . . 8. 42—46 
5. n Wirkungskreis der Inſpecteurs, Officiere " 

und Unterofficiere der Gensdarmerie, Ver⸗ 
hältni zu den Eivilbehörden, Regiments- 
ftab und Depotflügel . . 

6. v Berhältniß der Gensdarmerie zum Militär 

Geld» und Naturalgebühren, Unterkunft, 

Penfions- und Invaliden-Verforgung für 

Dfficiers, Mannſchaft, Wittwen u. Waifen 8. 65—79 ° 

8. „ Detonomifche Verwaltung S. 80—87 

92 Strafen und Belohnungen - . . . 8. 88-92 

8 
8 

. 47-56 

. 57—64 um 

10. „ Adjuftirung und Nemontirumg . 93—94 

ll. „ Beftimmung der Gensbarmen im Kriege 8. 95 

Seit diefem organiſchen Geſetze find aus Anlaß verfchieden- 

artiger Urfachen und Beweggründe durch Miniſt.Dekret vom 16. 

Juli 1860 3. 21508 über a. h. Entfchliefung vom 27. Juni 1860 

die Grundzüge zur Meorganifirung des Gensbarmerie-Anftitutes 
herabgelangt, und durch Statthalterei-Erlaß vom 31. Juli 1860 

Nr. 38374!) in XVIO Artikeln den Kreisämtern: befannt ge 
macht worden, in deren Folge nad) Forderung der Ortsverhäftniffe 

verſchiedene Abänderungen in der Stationirung der Gensdarmerie 

und eine NReducirung der Mannſchaft in den Poftenabthellungen 

verfügt worden ift. 

Das mit der Ertheilung der Conftitution aufgetauchte Imfti» Nationals 

tut der Nationalgarde wurde durch kaiſerl. Patent vom 22, Au, garde Ent: 
guft 1851) in der Ueberzengung, daß die unter biefer Benennung —5 
beftandenen bewaffneten Bürgercorps dem Zwecke der Aufrecht⸗ 

haltung der conftitutionellen Gerechtfame zu entfprechen nicht ges 

eignet waren, gänzlid aufgehoben. 

O. Zur Beförderung der Sicherheitspolizei und Verfolgung 

von Verbrechern find während unferer V. Periode mit folgenden 

1) Borfindig im Statthalterei-Normalienbude vom Jahre 1866. 
2) Reichsgeſetz⸗ und Regierungs-Dlatt Jahrgaug 1854, Nr. 191. 

36 
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Staaten Verträge wegen Auslieferung gemeiner flüchtig ge 
worbdener Verbrecher, und theilweiſe auch wegen Berfolgung der- 

felben auf ausläudifhem Gebiete abgeichloffen worden: 

a) mit Sachſen, zeuge Mintft..Erlak vom 30. Juli 1852 7) 
nebft Ergänzung. vom 22. September 1856 ;*) 

b) mit den Niederlanden vom 28. Auguſt 1852; ?) 

c) mit Bayern vom 29. Septeinber 1852 %) und Erweiterung 
bom 3. October 1855; 9) 

d) mit Belgien vom 16. Juli 1853 9) und Abbitional- -Cons 
vention vom 18. März 1857;”) 

e) mit dem beutfchen Bunde, zeug Veſchiaß der Bundes- 

Berjammlung vom 26. Jäner 18564, kundgemacht durch Minift.- 

Erlaß vom 3. April 18549), dann Erweiterungen beffelben zeuge 

der Minift.-Erläffe vom 9. Juli 1856; 9) 

f) mit der Schweiz vom 17. Juli 1856; '°) 
g) mit Fraukreich vom 13. November 1856; 11) 
h) mit Modena vom 28. Juni 1866; 19) 
i) mit Nordamerila vom 3. Juli 1856; 12) 

k) mit dem Kircheuſtaate vom 5. Decenber 1856; 1%) 

I) mit Rußland, zeuge Miniſt⸗Erlaß vom 10, Octob. 1860; '°) 

m) mit Spanien vom 17. April 1861;:*) 
n) mit Baden wegen Handhabung des Sicherheitsdienites 

1) Reichsgejetz- Blatt Jahrgaug 1852,Nr 141. - 
2) Ebendort Jahrgang 1856, Nr. 187. 
8) Ebendort Jahrgang 1852, Nr. 207. 
4) Ebendott Jahrgang 1888, Re. 204 
5) Ebendort Jahrgang 1855, Rr, 174, 
6) Ehendort Jahrgang 1858, Nr. 195. 

N Ebenvort Jahrgang 1857, Nr. 87. 
”) Ebendort Jahrgang 1854, Ar. 76. - 

.9) Ebendart Jahrgang 1855, Wr. 124 und 195, 
10) Ebendort Jahrgang 1855, Nr. 210, 
11) Ebendort Jahrgang 1856, Ar. 112. 
12) Ebendort Iahrgang 1856, Nr. 158. 
18) Ebenbort Jahrgang 1857, Nr. 14. 
14) Ebendort Jahrgang 1857, Nr. 68. 
15) Ebendort Jahrgang 1860, Mr. 233. 
16) Ebendort Jahrgang 1861, Ar. 69. 
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durch die delberſeſtigen Grenzpoliztibehorden laut Miniſt.⸗Erklärung 
vom 15, Detober 1663;) 

0) mit Wärtemberg gleichartig vom 29. Detober 1862; 9) 
p) mit Preußen wegen Beförderung des Sicherheitsdienſtes 

ht den Grenzgebieten und wegen twechfelfeitiger Hülfeleiftung bei 

Elementarereigniffen laut Minift.-Erflärung vom 15. Jänner 1864. ?) 
P. Nach dem Vebergange des früheren monarchiſchen Kaiſer⸗ Landesein- 

thums Defterreich in einen conftitutlonellen Staat erfolgte die erfle je n. 
Organifirung der politiſchen (Berwaltungs⸗) Wehörben des re 
Königreiches Böhmen in Folge a, h. Entfchliefung vom 4: Auguſt tungsbes 
1849 mit dem Erlaffe des Minifteriums des Immern vom 9. Au⸗ berden. 
guft 1849 *) in nachſtehender Weiſe. 

Die bisherige Eintheilung unferes Buterlandes in 18 Recife 

wurde dahin abgeändert, dag in Zukunft nur fieben Kreiſe mit 
eigenen Kreistegiernungen beftchen und in jedem derſelben Unter: 

Abtheilungen nad) Bezirken mit zufammen neun and ſiebenzig 
Bezirkshauptlenten als Borftänden eintreten folle, ımd zwar: 

L Der Prager Kreis mit acht Beziekshauptmanuſchaften 
zu Smichow, Eule, Karolinenthal, Rakdnitz, Schlan, Melnik, Pribram. 

Botomik. 

Die Stadt Prag wurde unmittelbar ber Kreisregierung 
untergeorönet. 

I. Der Budweiſer Kreis mit nenn Wesirkshauptmann- 

ſchaften zn Budweis, Krumau, Kaplitz, Neuhaus, Tabor, Mühl⸗ 
hauſen, Pilgram, Beneſchau, Wotik 

IH. Der Pardubitzer Kreis mit eilf Beziekshauptmanu⸗ 
(haften zu Bardubik, Kolin, Schwarztofteleg, Kuttenberg, Lebetich, 

Deutfchbrod, CHotiebot, Chrudim, Hohenmaut, Leitomiſchl, Landokron. 

IV. Der Jitjner Kreis mit ſechzehn Bezirkshanptmann- 
ſchaften zu Klin, Königgrät, Köntginhof, Trontenau, Braunau, 
Reichenau, Eenftenberg, Neuftadt, Horig, Hohenelbe, Podiebrad, 
Reudidſchow, Turnau, Semil, Jungbunzlau, Rimburg 

1) Reichsgeſetz⸗ Blatt Jahrgang 1803, Nr. 94. 
2) Ebendort Jahrgang 1863, Nr. 86. 
3) Ebendort Jahrgang 1864, Nr. 27. ' 
4) Reichsgeſetz- und Regierungs- Blatt Ergänzungsband 1849, Nr. 35%. 

36* 
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V. Der Böhmifchleipaer Kreis mit zehn Bezirkshaupt⸗ 
mannfchaften zu Böhmifchleipa, Neichenberg, Friedland, Gabel, 

Tetſchen, Außig, Schlufenau, Rumburg, Dauba, Leitmerig. . 
VI. Der Egerer Kreis mit zwölf Bezirköohauptmann⸗ 

ſchaften zu Eger, Fallenau, Plan, Tahan, Carlsbad, Luditz, Graß⸗ 

ig, Soahimsthal, Saaz, Kaaden, Brür, Teplitz, eudlich 
VII: Der Pilfner Kreis mit 13 Bezirkshauptmanuſchaften 

zu Pilfen, Rokitzan, Kralowig, Klattau, Przeftig, Yifchofteinig, Taus, 

Reorgani- 
firung der 

Verwal⸗ 

tungo⸗Be⸗ 

hörden. 

Schüttenhofen, Winterberg, Prachatitz, Piſek, Strafonig, Bieznitz. 

Dieſe erſte Organiſirung der politiſchen (Verwaltungs⸗) Be⸗ 

hörden erfuhr gleichzeitig mit jenem ber Gerichte durch” die Aber 

alferh. Entichliegungen vom 12. September und 26. November 

1853 durch die Verordnung der Minifterien des Innern, der Iu- 
fttz und der Finanzen vom 9. October 1854 !) eine vollftäudige 

Reorganifirung in der Art, dag das Kronland Böhmen als Ver⸗ 
waltungsgebiet der Statthalterei zu Prag in dreizehn Kreifen 

mit eben foviel unter Sreishauptleuten ftehenden Kreisbehörden 

mit den Siten zu Budweis, Sungbunzlau, Chrudim, Caſlau, 

Eger, Jitjn, Königgrätz, Leitmerig, Pilſen, Piſek, Prag, 
Saaz und Tabor eingetheilt, und jeder derſelben in die nöthig 
befundene Anzahl von theil® reinen theils gemiſchten Bezirks⸗ 

ämtern gefondert worden ift. 

Die Sige der rein politifhen Bezirksaämter waren bort, 
wo fi Kreisämter oder reine Bezirksögerichte befanden; bei 
den gemifchten war bie politifche Amtsverwaltung mit der Ge- 
richtöbarleitsansäbung vereinigt. Iın Ganzen waren 207 Be 
zirfsämter ſyſtemiſirt worden, beren Sitze mit jenen der. Kreis 

und Bezirksämter zufammenfallen, und aus dem Berzeichniſſe 

Nr. & zu erfehen find. 

Die Landeshauptfladt Prag behielt die politifhe Amts⸗ 

verwaltung und ift unmittelbar ber Statthalterei untergeordnet. 
Eine neuerliche Umgeftaltung der politifchen und gerichtli- 

chen Verfaſſung in Böhmen ſieht gegenwärtig in nächſter Aus⸗ 

ſicht; es ift bereits die Megierungs-Borlage hiezu dem gegen- 

1) Reichsgefeg: Blatt Jahrgang 1854, Nr. 274. 

en Ar 6 
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wärtig ‘tagenden böhmiſchen Landtage zur verfaffungsmäßigen Be⸗ 

handlung übergeben, und es find fchon früher mit Verordnung des 

Staatsminifteriums vom 23. October 1862!) die in Böhmen beftehen- 

den 13 Kreisbehörden vom 31. October 1862 an aufgelöft worden, 

Q. In Berüdfihtiguug des Bedürfniſſes, die durch die ge⸗ 

gebene Berfaffung den Gemeinden gemwährläifteten Grundredte zur 

Erfüllung zu bringen, wurde mit faiferlichem Patente v. 17. März 

1849 °), für unfere Kronländer, darunter auch das Königreich Böh- 

men, ein proviforifches Gemeindegeſetz erlaffen, welches allge- 

meine Beſtimmungen in V Abjägen, dann die Ordnung im gropifori- 

natürlichen und übertragenen Wirkungsfreife in folgenden ſches Ge⸗ 
Hauptftüden enthält. meindegeſet 
J. Hauptſt. Von der Ortsgemeinde 

1. Abſchnitt. Eonftitutrung . . . . & 1— 7% 

2. detto. Natürlicher Wirkungskreis 8. 11—125 

3.  detto, Übertragener Wirkungsfreis 8. 126— 141 
Il. Hauptſt. Von der Bezirksgemeinde: 

. 1. Abſchnitt. Conftituirung . - - 8. 142— 148 

2. detto. Wirkungskreis des Beiirlo⸗ 
ausfhuffee - - . . .$. 149—158 

nl. Hanptft. Bon der Kreisgemeinbe: 

1. Abfchnitt. Eonftitwirung . - - .$. 169—165 

2. - detto. Bon dem Wirkungstreife der 

Kreisvertretung . . . . 8. 166-177 

Beſondere Semeindeordnungen haben erlangt: 

a) die Stadt Prag in 151 Paragraphen, zeuge Kundmachung vom 
1. Mai 1850 °). 

b) Die Stadt Reichenberg in 116 Paragraphen, laut Kundmachung 

vom 21. December 1850 *). 

Mit kaiſerlichem Patente vom 24. April 1859 ®) wurde für den 

ganzen Umfang der Monarchie ein neues Gemeindegeſetz herausge- Neues Ge⸗ 

— — meindegeſetz 

1) Reichsgeſetz⸗Blatt Jahrgang 1862, Nr. 73. 
2) Reichögefegs und Regierungs-Blatt Jahrgang 1849, Nr. 170. 
3) Landesgeſetz⸗ und Regierungsblatt Jahrgang 1850, Nr. 85. 
4) Ebendort Nr. 202. 

5) Reichsgeſetz Blatt Jahrgang 1859, Ar. 58. 
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geben, beitehend in einem Einführungspatente uon XVE Xrtifeln, 
in deren VII Lie für einige Städte genehmigten befonderen Satute 

aufrecht erhalten wurben. Dann aus dem in 2 Theilen folgende 
Hauptjtüde und Titeln umfaſſenden. Geſetze felbit: 

Erſter Theil, 

Beſtimmung, Bildung und Erhaltung der Ortsgemeinde, 
1, Hauptſt. Bon den Ortögemeinden im Allgemeinen 8 1—9 

2, betto. Bon den örtlichen Beziehungen der Orts- 

gemeinden und Gutsgebiete . . . „&  10—19 

3 detto. Bon den Beziehungen Einzelner zu den 
Ortsgemeinden und Gutsgebietn . . 8. 20-51 

4. deito. Bon der Gemeinde Eigenthum und Haus⸗ 
balte . 2 2 0 0a en. 5888 

5. detto. Don der Wirkfanfeit der Ortögemeinden 
und Gutsgebiete in öffentlichen Angele⸗ 

genheiten . . . 2. 89-95 

6. detto. Von der Aufficht über das Gemeindemeſen 5. 96—103 

Zweiter Theil. 

Gemeinde⸗Verfafſung. 

1. Titel. Allgemeine Beitimmungen © - x . + 8. 104—108 
2. detto. Städteordnung: 

a) Bon der Stadtgemeinde überhaupt . $. 109—113 
b) Bon den ftädtiichen Bürgern . . S 114-121 

©) Bon der Gemeindepertretung und ben 
Gemeindebeamten -. 2: 8. 1982-194 

d) Bon der Wirlſamleit des Stoptraikes g 195—214 
e) Von dr Wirkfamfeit bea Stadtma⸗ 

olftrat®  » X 9 2 ern». 215-241 

f) Bon dem Berhältniffe der Stadtgemein⸗ 
den zu den Statsbehördben . . . 8. 242—253 

3. detto. Landgemeinden- Ordnung: 

a) Bon den derfelben unterliegenben Orto⸗ 

gemeinden überhaupt . . . „ .8 254-256 
b) Bon der Gemeinde-Vertretug . + $. 25724 
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c) Von der Wirkſamkeit des Gemeinde⸗ 
Ausfhuffee . > 2 2 202.8. 295-300 

d) Bon der Wirkſamkeit des Gemeinde⸗ 

Vorftandes, von den Gemeindebeam- 

ten und Dinem - 2 2 2.2.8. 301-323 
e) Bon dem Verhältniſſe der Ortsge- 

meinde zu den Staatshehörden . . $. 3824-828 

fl) Von der Geſchaͤftsordnung in den Guts⸗ 
gebitenm - «2 2 2 2 02. 296 

Dieſes nenerlihe Gemeindegeſetz wurde nach Erfließung des Aufhebung 

Drtoberdiploms von 1860 (Seite-465) durch das mit Zuftim. derſelben. 
mung beider Häufer des Neichsrathes vereinbarte Geſetz vom 5. 

März 1862 2), womit die grundfäglichen Beſtimmungen zur Re⸗ 

gelung bed Bemeindewefens in XXVI Artikeln aufgeftellt wor- 
den find, fürn Böhmen thatſächlich aufgehoben, indem durd den 

feßten derſelben feitgefett worden ift, daß auf Grundlage diefer 

Grundfäge für die in dem Eingange genannten Königreiche und 

Länder, unter denen unfer Vaterland auf dem erften Plate fteht, Ge⸗ 

meinde-Örbuungen. durch Landesgeſetze erlaſſen werden follen 

Auf Grund dieſer gefeglihen Vorſchrift wurde mit Zuſtim⸗ 

mung bes böhmifchen Landtages das für Böhmen wirkfame, aus 

VI Xtiteln beftehenden Geſetz vom 36. Aprit. 1864 8), erlaſſen, 

und enthalt: 

J. eine Gemeindeordnung in nenn, dann Neueſte Ge⸗ 
meindeord⸗ II. eine Gemeinde⸗Wahlordnung in zwei Hanptſtücken, nung und- 

AdlL ° Gemeinde 
wahlord⸗ 

Die erſtere handelt tm mung. 
I. Hauptſtück. Von der Ortsgemeinde überhanpt 8 1—5 
2. „ "Bon ben PBerfonen in der Gemeinde 8. 6—12 

3. " Bon der Gemeinde-Bertretung . 8. 13 —26 

4 „ Ben dem Wirkungskreife der Orts⸗ 

gemeinde in 3 Ahſchnitten: 

1) Reichs-Geſetzblatt Jahrgang 1862, Ar. 18. 

2) Gefet und Verordnungsblatt fir Böhmen, Jahrgang 1864, Ar. 8. 
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a) Bon dem Umfange des Wir- 

fungsfreifes . . 8. 27-- 29 

b) Bon dem Wirkungekreiſe des 

Semeintdeausfhuffee . . . . 8. 30— 50 
c) Bon bem Wirfungstreife des 

Gemeindevorftandese . . . . 8. 51— 66 
5. Hauptftüd. Bon dem Gemeindehaushalte und 

von den Gemeindenuslagen . . 8. 67— 92 

6. n Bon ber Bereinigung der Gemeinden 

zur gemeinjchaftlichen Geſchäftsfüh—⸗ 

rung vder zu gemeinfchaftlichen An⸗ 

ftalten . . . 8. 93— 9 

T. n Bon der Aufſicht der Gemeinden 8, 9-106 

8. . Bon der Bertretung einzelner Ort- 

Ichaften, die ein abgejondertes Ber- . 
mögen befiten . - - 2» 2.2.8 107114 

9. „ Allgemeine Beſtimmungen . . 8 115 --116 

"Ad II. 

Der Inhalt der letztern bezieht Pr auf folgende Gegenſtände: 

1. Hauptſtück. Bon der Wahl des Gemeindeaus⸗ 

ſchuſſes in 3 Abſchnitten 

a) Bon dem Wahlrehhte und der 

Wählbarlit . . . . . & 1—12 
b) Bon ber Vorbereitung der Wahi 8. 13—19 

c) Bon der Vornahme ber Wahl 8. 20—32 

2. ’ Bon der Wahl des Gemeinde-Vor- 
ttandes . . . » ...8. 3342 

Heimats⸗ Hiebei bemerken wir, daß ſich im 8. 1 der Gemeindeordnung 

rechts⸗Re⸗ Hezüglich des Heimatsrechtes auf die Megelung desfelben durch 

gulativ. das am 3. December 1863 1) erfloffene, 36 Paragraphe um⸗ 

fajfende Reichsgeſetz berufen wird. 

Beirtsvr-z - R. Im Verfolge des Grundfages der täunlichften Autonomie 

tretungen. der Bevölkerung, wurde mit Zuftimmung des Landtages das bie 

Bezirls-Vertretung im Königreiche Böhmen betreffende Landes: 

1) Reichögefeg- Blatt Jahrgang 1863, Nr. 105. 
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geſetß vom 25. Juli 1864 ') in 4 Hauptſtücken herausgegeben, 
nämlich: 

1. Hauptſtück Bon der Beſtellung und Errichtung 

der Bezirksvertretungen .. .8. 1-49 

2. " Bon dem Wirkungsfreife der Bezirks. * 

Bertretung u. des Bezirks⸗Ausſchuſſes 8. 50—65 

re Bon der .Sefchäftsbehandinng . . 8. 6675 

4 n Bon der Aufficht über die Bezirksver⸗ 

tet - > 2 .. .. 86. 76-81 

Zu diefer Inhaltsanzeige wird beigefügt, ˖daß durch Art. I. 

des Vorwortes zu dieſem Landesgeſetze bedeutet worden iſt, daß die 

Stadt Reichenberg, welche einen. eigenen politiſchen Bezirk 

bildet, infolange al® die Organifirung der politischen Behörden im 

verfafjungsmäßigen Wege nicht erfolgt fein wird, vom Berirte 

verbande ausgenommen verbleibe. 

8. Bon großer Wichtigkeit für die Beförderung ber Sicher: Nene Ban⸗ 

heit vor Feuersgefahr in den Oriſchaften ift die durth das Landes, orduung. 

gefeß vom 11. Mai 1864 °) verlautbarte neue Bauordnung mit 

7 Abſchnitten: 
1. Abſchnitt. Von der Baubewilligung....—8. 1-—21 

2. Don den auf den Bau . felbft Bezug 

nehmenden Vorſchriften..8. 22-64 

2. n Verſchiedene Beitimmungen . . . . 8. 65—73 

4 . Bon den Bauführungen außerhalb der 
Hauptſtadt Prag . . 8. 14—79 

Bon den nad) Bollendung des Baurs 

zu beobadhtenden Vorfchriften - . .„. 8. 80—81 

6... Bon den zur Durdführung der Bau- 

‚ ordnung berufenen Behörden und deren 

Wirkfamkeit. . . . 2.2. 82- 90 

7. Von den Strafbeſtimmuungen ... 8. 91-93 

Zur Ergänzung ber Beftimmungen ̟  diefer Banordnung darf Zeitweilige 

das mit beiden Häufern des Reichsrathes vereinbarte Geſetz vom 

Or 

1) Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Jahrgang 1864, Nr. 27. 
2) Geſetz- und Verordnungsblatt Jahrgang 1864, Mr. 20. 
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Stenerbe: 16. Auguft 1865 1), nicht mit Stillſchweigen übergangen werben, 

ang für graft deffen in jenen Ländern, wo die Hauszind- und HausMaffen- 
fteuer befteht, mit allerh. Eutſchließung vom 10. Februar 1838 *), 

die zeitweilige früher bei Neubauten auf 10, bei Umbauten auf 
8 und bei Iubauten auf 6 Yahre gewährte Befreiung von ber 

Hauszins- und Hansklaflenftener in dem erſten Falle auf 15, 

in den beiden legterem aber auf 12 Yahre erweitert worden ift. 

T. Da das &tenerwefen auf die privatrechtlichen Verhält- 

‚niffe ber Staatsbürger in vielen Beziehungen einen mittelbaren 

Einfluß nimmt; fo erübrigt une noch, fo wie es bei ben früheren 

Perioden gefchehen if, in Bezug auf das Steuerweſen nod ber 

wichtigftien Momente desfelben in diefer Periobe zu erwähnen. 

Die mit Patent vom 25. September 1815 eingeleitete Kata⸗ 

Aralsermeffung der fteuerbaren Grundftäde (Seite 416) fammt 

der hierauf durch Schaͤtzung erfolgten Erhebung der reinen Er: 
trägniß wurde im Laufe unferer Periode nad) und nad beendigt, 

und zwar bergeftalt, daß nah Durchführung der Verhandlungen 

fiber die Bemeindexreclawationen in den fünf füblihen und ſüd⸗ 
weſtlichen Kreifen Bohmens, nämlich) den beranner, prachiner, klat⸗ 

tauer, bubweifer, bereits feit dem Jahre 1853 in bem äftlichen 
Eaflauer und hrudimer Kreife feit dem Jahre 1855, und vom Jahre 

Steuer- 1860 an in ganz Böhmen die birelte Grundſteuer nad der 

Umiage aeuen Katoftralihäbung, und zwar, zeuge kaiſerl. Patentes vom 
nach den 27. September 18592) nad dem Maaßſtabe, daß ſechzehn Gul⸗ 

Rabilen a⸗ den von hundert Gulden des Meinertrages als ordentliche 

taſter. Stener anzufehen ſeien, eingehoben wird. 

Die übrigen Stenergattungen der vierten Periode wurden 

bis auf die Perſonalſtener nicht mur aufrecht erhalten, fondern 

bet dem Drange der Zinfen von ber großen Staatsſchuld und den 

Machwehen von dem ungünftigen Feldzuge im J. 1858 noch durd) 

mehrere Zufchläge derart erhöht, daß gegenwärtig an direkter Steuer 

von Grund und Boden eingehaben werden von 100 fl. Reinertrag 

Eteuerwe- 

fen. 

1) Reihsgefeg- Blatt Jahrgang 1865, Nr. 74. 

2) Brovinzial-Gefegfammiung Jahrg. 1835, Beilage zu Rr.87, ©. 157 ef neq. 

3) Reichsgeſetz-Blatt Zahrgang 1859, Nr. 177. 
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a) die kataftralmäßigen . . . .. . 16 fl. — Mr 

b) der Drittelzufchlag feit 1850... 5fl 33", kr. 

c) ein Seditelzufhlag (Kriegszufchlag) hei 

1859 .. 2 fl. 66°), tr. 

d) ein weiterer Sechſtelzuſchlag fit 1863 . 2 fl. 66%, fr. 

"e) endlih an Zufchlag für den Landesfond 

zu jedem Steuergulden 15%), kr., alfo zu 16fl.. 1fl. 48— Er. 

fomit beträgt die Steuer fammt Zufchlägen von 

100 Reinetrg . » > 2 2 2 22. 28 fl. 14%, kr. 
alfo noch immer wicht 30 Procent, welche nad) dem Steuer- und 

Urbarialpatente vom 10. Feber 1789 (Seite 414) ein robotpflidy- 
tiger Unterthban von dem Weinertrage feiner Grundftüde an 

Steuern und Urbariallaften zu- zahlen Hatte. 

Schlufwort. 

Da wir nunmehr die Aufgabe unferes Werkes, To weit es 
unfere Kenntniß und Kraft geftattete, "gelöft zu haben erachten, 

ſchließen wir basfelbe unter Wiederholung unferer Anführung auf 

Seite VII der Vorrede mit der Verfiherung, daß wir für unfere, 
nad) vollendeter Sammlung der Materialien, auf deffen Abfaffung 

feit 16. Suli 1864 täglich durch mindeftens 10 Stunden ver- 
wendete Mühe und Arbeit uns hinreichend belohnt finden wer- 

ben, wenn der geneigte Leſer dasfelbe nad aufmerkſamer Durch⸗ 

fit nicht ohne VBefriedigung aus der Hand legen, und auch 
fpäter manchmal es zum Rachſchlagen oder zur Belehrung be⸗ 
nützen wird. 
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Br. 1. 

Berzeidniß 
der 

Borftände und Beiſitzer 
der vorzüglicheren königlichen 

Aandes und geiſtlichen Gerichte in Woͤhmen 
wie auch der 

Glieder der Magiſtrate 

in ben vier prager Städten. 

für den Beitraum vom Jahre 1703 bis 1780. 

Aufammengeftellt aus ben 

prager Zitularfalendern und ergänzt aus Dr. Palacky's: 
Prehled saucasny, aus Johann Grafen Auerspergs Com: 

mentar über Balbins Lib. curialis C. VI. 

dann aus ben 

Acten Des Prager Magiftrats:Archivs. 



Das größere Landrecht. 

Die königlichen jeweiligen Landesoffiziere als flätige Beifiger. 
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Oberſtburggraf. 1759| Wenzel Saftmir, Netolity 
f v. Eifexber .  .+41760 

1703 Wr Wratislaw Reichsgraf 1760 Karl —8 Oral Edi 
dv. Sternberg . 1703 gotf ‚1767 

1704 Hermann Hat. Czernin Graf 1768 geun Adam Graf v.- Stern⸗ 
v. Chudenig .. 1710 berg . ...» . .1789 

1712 Joh. Yof. Graf v. Wriby 1784 
1734 Son Sraft Ant, Graf Srhaff⸗ 7a7 Sberftlaudfämmerer. 

1748 Boll _Rratonety Graf v. 1703 Wenzel Norbert Octavian 
Ko 1771 Graf v. Kinsky 1704 

1771| Rarl Eon Furſt zu Fur⸗ 1704 Mar Norb. Kraforety Graf 
ftenberg „1781 v. Kolowrat . . 1721 

1782 Bean Ant. Graf Rufe]. 17211 Iohann Ernft Anton Graf 
Rienek. 1785 Schaffgotſch 1734 

1787 Ludwig Graf von Cavriani 1734 Stefan Bilheln Graf Kinsty 1746 
17471 Rudolf Graf Ehotel. . „1749 

Oberfthofmeifter. 1749| Franz Leop. Grofv. Buquoy 1757 
| 1757| Karl Gotthard Graf Schaff: 

1703 Hermann Jatkob Czernin gotſch.... 
Reichsgraf von —— 170417618oſf. Wilhelm Graf Moſtitz⸗ 

1704 Wenzel Graf v. Sternberg: 1708]| Kin . . 2.20. 
1708| Ernft Sof. Graf Waldſtein 1708 
1708 Ant. Ioh. Reihsgraf Noſtitz 1732 Oberftlandrichter. 
1740 Stelan Wilhelm Reihsgraf| 

. 1746111703 Wenzel Adalbert Graf von 
1747 vpeun %of. Graf v. Gollas 1767 Sternberg 
1757 Bean Seop. onguedat Graf 1704 Joh. Menzel Graf Bratisfar 1708 

1708 Franz Karl Graf Prehe⸗ q 2 a] 

1767 Karl —RX Graf von towely v. Kwaſegowitz .[1717 
Schaffgotſch. .4080 1717860h. Eon Graf Saft otfeh 1721 

1781 Sean Ant. Graf fie 1721/30. Franz ®raf v na „1747 
Kienel . 178211747 Philipp Graf Krakowsky v. 

Kolomrtt . . . . 1747 
Oberſtiandrrarſchall. 1748| Karl Hnherd Ort Scha 1787 

1708| Franz Ant. Graf Berla v. 1767 got. Wilhelm Graf Rofie 1760 
Dube und fipa . . .1706111760|Brolop Graf Kralowsly v 

1706)$0h. Ant Graf v. Noftig 1708 Kolowrat ‚1773 
1708Joh. Neichegraf v. Gallas 17181774 Franz Joſ. Graf Pachta 
1720 Joh. Joſ. Graf Waldſtein 1734 
1733) Stefan Wilhelm Graf Kinsty| 1740 Oberfthoflehenrichter. 
1741 Franz Hein. Graf Edlid . 1746 
1747 van Leop. Lonqueval Graf 1703 Ant. Joh. Graf v. Noſtitz. 1708 

v. Buquoy . . . „1757| 1708| Hieronymus Graf Solloreho| 1714 



1714| Kranz Iof. Graf Waldſtein 1719 Landeönnterfämmerer. 
1719 Franz Inf. Graf Wrbne .|1721 
1721|%ranz 30. Sraf Ezernin .)1783111703 Seh engel Dbitetfy von 
1734| Philipp Joſ. Graf Ballas .|1747 11 En 1707 
1747| Karl Gotth. Grf. Schaffgotic 174711707 Bay Senf Rarquard v. 
1748 Wenzel Caſtmir Freiherr .1737 

Netolitzky v. Eifenberg .1175911737 FR Gran von Goliſ .|1789 
1759 —— Graf Krakowely v. 1739 Bene Kafimir to⸗ 

Kolowrat . .)1760 litzey v. Eifen 
1760 Ernfi Wilhelm Graf Schaff- | g86 1748 | Iofef Joachim Bandure v. 

g Rehnitz 
1766Franz Zoſ. Graf Pachta 417741751 Ernſt Acheim Malloweh v. 
1774 franz Ant. Graf Noſtitz .1781 Cheynow. . .11764 
1782| Kranz Ernft Graf Wallis „178411764 Joh. Philipp d. Vieſchin .11788 
1784| Brofop Graf Lajansy . .11789|1780|S0h. Marcel Freit. von| - 

Appellations - Bräfident. 

1703) Marin. Norbert Krakowsky Burraf 3 nspräen 
Grof Kolowrat . . .11704 ‘ 

1704| Franz Karl Grf. Piehotomwety 1705 
1705|305. Joſ. Graf Wrtby.. . 1708 
171230. Ernft Graf Shafgeric In? 

iu⸗ EDEN Kofotoinee Graf d. .11749 1708 ach bert v. Hartig . . ‚11718 o .. 
1749 Sof: Silhelm Oraf Kofi 1757|1718 u Ignaz Bechinie von 1719 
1757 Karl Frie ra abfeld 1762 { " 
1762| Sranz Graf von Wieſchnik 1789 1738 305. Fran». 6 —2 — 1787 

1703) Franz Michael v. Wieinil .|1705 
$ Fr Bi Marquard v. 

_ von Eiſenberg . . .11739 
Kammer = Präfldent. 1789|3oh. Ehriſtof "Bote De. 

1708| franz Joſ. Graf Schlik .|1718 halſty v. Dohalig . .|1748 
1718)Sigm. Balentin Graf Hran 1748 Sol, Joahim Bancura von 

von Sarafom . . . „11727 nit 1748 
1727 Bu unmpotb Graf von 1751 ge hriftof Voiek voal⸗ 

.11745 ſty von Dohbalig . . -11764 
1749 Wenzel Si Freih. Neto⸗ 1764 Joh. Marcell v. Hennet '.|1780 

lit v. Eiſenberg. .|1758|11780|Isadyim xRan ger v. —* 

Oberſtlandſchreiber. 7 mn ‚|178E 
1708| Peter asian Strala von 5 Jahre gewählte 

Nebabi .11720 Beifger aus dem Herren- 
1720 Da Sergei Olojer v. us ſtande. 

1737 Den Erf Darqnazt v. 1703 Franz Zdenek Graf Nowo⸗ 
.11789 brabsfy von Kolomrat .|1717 

1739 RN Sean v. Solid . .11749| „ |Sarosiam Swihowſty von 
1761/ Wenzel a Audreiy von Riefenbnrg . : 

Audr .1751|| „ |Mar. Reichegraf v. —* 1707 
1751|Sofef Soadim Wandura v. „ (franz —— G 

hnitz 771 Sternberg iu 
1771|%08. Benz Green von „ Hieronymus Graf äbiordo⸗ 

Anfeld .11799 Balle . .|1709 
A* 
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1750 Brotop Krakowſty Graf v. 
Kolowrat . 

1751| &ranz Wenzel Graf Clary 1754 
von Mitrowik . . . 1716| „ ": Heinrich Graf v. vi⸗ 

„RRudbolf Joſ. v. Liſſau . „1712 finden . 1774 

1714 gran Hof. v. Waidſtein .|1716||1751|IoB. art Graf v. Spork 1785 
Remeby Sof, Franz Graf, 1754 Leop. Graf Kralomely . .|1770 
Thu 1720111756) Adam Kranz Graf Hartig 1771 

1717 end. Franz v. Kican . .|1728|1759 Franz Anton Graf Noir 
Joachim Graf Brebau|1740 Rienel 177% 

1720 ran Sof. Graf Ezernin .\1722111761 Mar. Hof. Bechinie von 
.41767 1721Franz Wenzel Nowohradſty 

Graf Kolowrat .17281764 Joh. Sof. Graf Hartmann 1768 

1703| Franz Wenzel Graf von! 
Trauttmannsdorf . . 1728 

1710|$ranz Ig. Wratiflaw Graf 

1722 Joſ Graf vo. Sereny . 417281, o0h. Michael Czegka Graf, 
+723|Franz Karl Tiebfteinfty Graf, v. Olbramowitz . 

Rolowrat . 728||1765| Marim. Sidersperger von). 
1724| Franz menge Graf Nofit 1738 Widersperg -. . . . .11766 
1725| Stefan Wilh. Graf Kinſty 17351766 Wenzel Kerr v. Nebwority 1781 

1728|8eop. Sof. Graf Königl .|1730|11767 Prof. Graf. Lajanfy . „11781 

„ Sof. Sraf Martinig. . [1740| „ Joachim Neßlinger . or 
BZoh. Wenzel Graf de Saffaga 1768 en Wenzel Graf Kiebels- 

Baradis . . 11746 ber 1785 
Menzel Ant. Graf Chotet . 1732||1769| 3of. Wenzei Graf Trautt⸗ 

1729 Rudolf Joſ. Graf Colloredo 1731 manneborf . 177 

n Sigmund Onft Harjan Graf 1771 Franz Joſ. Liebſteiuſth Graf 
v. 1746 v. Kolowrat. 1785 Harr 

1781| Adam Bil. Doſhv. Lofimthai 1737 
1733| %ranz of. Georg Graf v. 

Walbdftin . . . .11735 
1735|Rarl Iof. Graf Morzir 1742 
1736|%canz Ph. Grf. v. Sternberg 1746 
1737|8eopold Graf King . .|1746 
„ erd. Sal. Graf Kofozomets „ 

1738) Wenzel Ignatz Freih. von 

So Ararauarb Kotz reif. 
Dobrſch > 

got Graf Morzin .. 11235 
„ |9oh. Sof. Karwinfly v. 

Karwin . . . „1777 

oh. Franz von Neuberg 1785 
1772| Joh. Sof. Gerabel v. Se: 

fabina . e 
Bernier . . Chriftian Jak. Paulin v. 

1740 I Franz Graf Morzin 1746 Gfeeſſer 
Adolf Graf Kaunitz 17491773 ir: Ernft Graf Scaft 

1742 — Krakowſky Graf v. otſch. 
Kolowrat . . .11748|| „ aalf Graf Raunik . . .11785 

1746 Fr Gotthard Graf Bredau 1756111774 Mich. Ferd. Graf Althan 11785 
„ 30h. Mich. v. Teitowmsty .|17621775|Ioahim. Sof. Graf Pachta 
— Sol. Graf Pachta 17481781 Franz Graf v. Hartig 

h. Wenzel v. Oppersborf|1772|| „ 30. Fenget Graf v. Uns 
1747| Franz Adam Graf Sternberg | 1751 . 
” ieron. Graf v. Liebfteinsfy| „ 
„ |Brotop Adalb. Graf Czernin 1778 

Gamſenber 1749| $of. Sraf Caretto v. Mille: 
jimo .|1766|| „ Seh. ran Bei Graf v. 

„ohaun Bincenz Liebſteinſty alſky oe. 
1751|| „ Pr Hugo reih. Mac⸗ Graf v. Kolowrat 

1750| #erd. Jakob Graf v. Rote: Reven 5 Kelly v. aghrim 

„ ‚Sobann Kanka toweß. . . „ 

” 

1785 Anbreng "Mar. v. giger 
„Franz Gamperger Ritter v. 
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1785/%0f. v. Kriſch. 0. 1717|Karl Ritter v. Dobienfiy .|1731 
„Joſ. ðraf Schück . . +11787| „ Bra Nitter v Ulrih . [1720 
„ (Rudolf Graf v. Moyjin . 1720 Franz Wltawſky v. Yianns- 
„ |Leop. Graf v. Epart . ' werth . 11721 

„JJatob dv. Sterne . . . 1722 Klement v. Hillebrand .11726 
„JJoſ. Edl. v. Heinke.. „oſ. Ferd. v. Goltz.. 1736 

1787 Vinz. v. Waßmuth »„ 1|30b. , angel Wandura v 
» |Binz. Freih. v. Widersperg Rehnitz ‚1729 
«  |3alob eißmann v. Aielen- 1727 Joh. Sims Borjet Dohal⸗ 1748 

berg Br fiu dv. Dohalit 
1788 Joh. Scheppel . en 1733) Ifidor Wenzel v. Obitekt 1736 

„ |Marim. Bechinie v. Lojan .|1746 
Beifiper aus dem Nitter: n Mathis Joſ. Macht v. Lo⸗ uze 

ande. macht 
1737 3. "Sanat Raſchin v. Ries 

1703 dudwig Bechinie v. Lajan 1720 1746 
„ſPtibit Deym v. Stritej .|1710| „ ne 1 Set. Dobienity v. 
„Georg Wenzel Raſyn v. Dobrenik 

Riefenburg . . . . .j1712]| „ Wenzel Franz v. "DObitehty| . A 
„Franz Materna aus Kwi⸗ 1738/Rudolf v. Bünau 741 

letnig . . .[1705111742|3of. ©feller v. Sdfengrin 1746 
" Wenzel“ Ehrenfeld. von Bi: „Franz Wenzel v. Hochberg 1747 
n nag . . . .1712| „ |Warint. v. all ‚11768 
„ 1308. ubert v. Hartig .17091746 —F Wilh. v owet 1762 

Serie Chlumcanfty v. „Wenzel Wancıra v. Rehnitz 1747 
wlik [1707111748 Fran Wenzel v. Haugwitz 1. 

1706 Ben Audrey v. Audre [1714 „ hadäus v. Braum . . 
1707 Czʒejtka v. Dlbramomik 1714| „ Juton Thadäus v. Audr ty 1788 
1710 Ignatz dv. Widersperg|1727|| „ 30h Philipp von Bieſchin 1768 

„ [Rudolf Bin v. Binau . .|1737|| „ gohann Sof v. Lofenau .|1759 
1713| Joh. Franz v. Sole . .|17261| „ Menzel Karl v. Schroll . [1781 
1715 Franz Niflag Alftere . .„|1719 



Das kleinere Landrecht. 
Ständige Glieder desfelben waren: 

1. Prager Vice Burggraf. 4. Prager Vice-Landſchreiber. 
2. « Läimmerer. 5. Amtmann der Königin. 
3. ” Laudrichter. 6. Amtmann d. Randes-Fämnerers. 

Die Namen derfelben erden nicht angeführt, teil diefelben in den Titularz 
Kalender nicht vorlommen, und gröfßtentheile Mitglieder des größeren Lands 

rechtes geweſen find. 

O. 

Das Amt und Gericht der böhm. Laudtafel, 
über welches bie drei Hohen Witrdenträger': der Oberſtlandkammerer, der Oberſt⸗ 
landrichter und der Oberftlanbfdjreiber die Oberaufficht geführt habeü, beren 
Stellvertreter die fätigen Beifiger desfelben geweſen find. Den Borfig hatte 

in ber Regel der jeweilige Vice⸗Landeslammerer. 
— 
Ss 

&8 
5° 

einiger, unteramrieure —XR J na Humbert Ritter Bes 
genannt. ie v. aan. . . 1746 

1708| Adam Marim. Chanowſty n gan Ritter Zury . „11727 
dv. Langendorf . .11710)1728) 305. Wenzel Wrajda von 

m | Wenzel Erneſt Marquard v Kunmalb . ‚1779 
ae ueuen 1706| „ Wilh. Mathias v. Staufen 1737 

” |300. Wenzel Kunaſch von 11734 Franz Günther v. Gternel|1751 
Madowik . .11712)11736 of. Ku Kitter d. Wid- 

" |Sob. Yatob Becelius von | I mam 220. 1746 
Ablersheim . 1706|11738] Bent Sf: Ritter v v. Au 

w |@enzet Htojet v." Zampad)|1721 dritshy 1758 
" |Georg Wenzel Schwabel v. 1742| 

Schwalbenfeld . . . .|17061746 
=. |308. Bitet dv. Bilenberg .|1704|| „ 

-1704| Wenzel Klement v. Saga .|1707 
1706| Granz Karl Pecelius von| 7y5|11760 

Adlersheim . . 1786 
” franz Sezyma Mitrorofty 17211752 
” hriſiof Bulonfy . .[171111754| N v. Zurba 

1709| Wenzel de von Salya 1720| „ Joh. Ant. — . Dohalftg 1759 
1710/05. Iof. Löw v. Exfsfeldtj1718] „ 1Ioh. 00. Kram Degen . .11777 
1711) Morim. dv. Clary . . .|1718]1760|&m. Übelli v Siegburg .|1785 
1718|Wenzel Joh. v. Bee 17331785 |donat Inf. v. Düglensdorf 1789 
1718| Mar. Kranz Alfter! v 172011772] Franz Joh. v. Bieſc —* .|1783 
1720| Job. Fried. Neumann — 1777 oh Ottmar Güntl 

Neuberg . „1722| 5 *ı 
1721| Wenzel Eu. v. Golb . „17271780 PR ia kn v. v. Loſenan itss 



Das königliche Kammergericht. 
Präfident desfelben war ber jeweilige Oberfthofmeifter. 

Siehe Verzeichniß A. 

% a x [2 

& a | | 

=: Name EBlER MN 54 
5 3*8 ame zo 
5 EDEL, BE 
S * * = 

Beifiger aus dem Herren; 1706/Leopold Graf Walbftein .|1713 
flande. 1709|Jof. Ant. Graf Zaruba .1720 

Joh. Freih. v. Wernir .|1713 
1703 Joh. Joachim v. Brandſtein 1705 Wenzel Graf des Fours .1711 
” 

” 

Joh. Ernft Graf v. Schütz/ 1716 1710 Franz v. Woracidy . . .|171P 
Bernard Franz Graf von „ arl Ferd. Frh. p. Dubſky 1718 

Beinil . „ |1718/Sgnat Sch. v. Bunfgwig 1746 
Martin Ant. Graf Baradies 17121715 Wenzel Joſ. Euder Graf v. 
Balthaſar Graf Clary. .11718 Tamfeld . . . 
Servac Hynel v. Eugelsfluß 170511719|Ignaß v. Engelsfluß 13 
son Dr, Liebſteinſty bon 1722 Karl Gottlieb v. Biking .|1729 

9 Kollom 1706|11723| Heinr. Karl v. Often . .|172 
Joh. Shan Stubig Freih. ranz Ernſt v. Tuntt . .1738 

v. Köni 1713| „ heobald Menzel Graf 
Shrifiof (bredit Korenſth Buttler . , 1737 

Herr zu Zereihow . 1705 Karl Mar v. Steinbah .|1761 
Briebrich Kotulinſty v. Ko⸗ Im: 1724 Joſ. Graf Wranſlaw . 41727 
min » 2 2 2000. .]1713]) „ Wenzel Graf Noſtitz.. 1720 

Ferd. Liebfleinffy v Kollo- „ IKarl Bhil. Graf Keatowſtyh 1734 
wrat . „ ||» 1305. Iof. Graf Sport . „1747 

op. Iqnab Putz Freiherr „oh. Graf v. Wiejnit . .I1768 
bon Adlersturn . - -|1719 Franz Graf Herberftiein .|1746 
song Ferd. Graf Berchthold 1716 1726 Joh. Adolf Graf Kaunit 1740 

Joſ. Obitegty von 1728 pᷣhii. Sof. Graf Gallas .|1734 
bei .11707111729|Rari Gottlieb rei. von 

Seorg Kari Michna bon Bifin . 1730 
Baum .,. . . „1711| „ ranz Ernft Graf Baldftein 1734 
d. Franz dv. Rica . 117171780) Karl Gottfried von Pitzing |1738 

enzel Boos v. Woldel „171411731 11 Br Mich. Graf Martini 11737 
Joh. Rudolf Branbinety ranz Nor ert Graf Trautts 

v. Str . . „j1726 mannsdorf . . „11746 
Job. Ferd. Chlepith —X „Caspar Franz Graf Ciary 1738 

Modliihtowig . . "hrer „ |Shriftof Norbert Woradicy | 
gran Woratidy v. Pabenit 1738 y. Pabenitz.. 
oh an Koreuſty v. ze „132 van ran Phil. Sraf Sternberg 1736 

N) Ant. reih. von Del: 
Ka ö ih. d 1740 

reſchno 
Erneſt —* Graf. 

Schittz ‚ ‚17221733 Bart {Boni Freih. 'v. Bi⸗ 
Wenzel Chotek v. Chottowa 1713 ſing 1746 
Joh. Ant. Hieſerle v. Chobom 173411734] Job. wi, v. Teyiowity .\1746 

1704 ms. Ant. Tegtowſty v Joh. Iof. Oraf Bubna . .|1752 
Einfiedl . "1706 1737 Wenzel Graf v Böting 11761 

„ 130h. Fed. Robenhanpt von „ 1308. Sraf v. Sternberg 11746 
.|1715,1738|$rang Wenzel Graf Clary 1761 

17061 Joh. p. Soßheym .. „11707,1739 or Sof. Graf Lajauſty 1750 
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1772| Joadhim Joſ. Graf Pachta 1778 
. "1747 1778 Phil. Graf von Hartig .|1780 

Beifiper aus dem Ritter- 
ſtande. 

— Benedict v. Ledebour v. .. 170 
1760 Binzenz Graf Wratiflaw Joh. Rudolf Schönowig v. 
„Joſef von DOppersborf . Ungerswertd . 
»„ Menzel Graf v. Klenau . Blafius Stay de Monte 
„ Soadin Chriſtof Graf Wor Alban .11714 

— Sormeanft v. Bir 
1705 

* Arc arope von 
Krımlm  . 
ranz Dohality dv. Dohalik 1711 
tried. Waneura v. Rjchnit|1706 

Anton Prandimont von 
Sranfenfeld . . . 1710 

Adam —* v. Langen⸗ 
dorf 1710 

—8* Varquard v, Dradei 1706 
Wenzel Hlojek v. Zampach 1721 
Adalbert von Wejnit1713 
Clement von Hildebrand .|1724 
Bernard von Weinit . .|1710 

1761 Sonrad Adalb. Graf Spaar 1765 
n Be Bengel Oraf Warti⸗ 

t. awiriih. v. Löwen⸗Ehr 1757| „ 
1752 30% Ant. Freih. v. Schirn⸗ 

1764 30 . Ya Frei. v. Neto⸗ 

1766 Adam Franz Graf Sartig 1756 
„ Gran Joh. Freih. v. Jung⸗ 

1759 Sinen; Graf Warldflein 
" sn Czegka Graf Dlbra= 

witz er 
„ Benzel Franz Freih. von 

Vernier 
1760Franz Karl Graf Martinitz 

Fried. Graf des oure 
1761 Karl Yof. Graf 
1762 Sof Niclas Srof © 
" Franz Chriftof Sr 

weeris Sport .. 
„JJoſ. Wenzel Graf Wurben 1766| „ 

ranz Karl Graf Wratiflam| 
sh Graf Lüken . „ 

Joh. Ant. vn! Graf 

tanz Pecelius v. Adlersheim 1736 
ranz Zaboiffy v. Berloch 1715 
oh. Schafberger v. Freiburg 1712 

Chamare.. 
Stian ‚Olivier Graf von Joh. v. Soltfh . . . „11727 

1704|Yob. v. Br lt . . .. .!1709 
1767 verg an os. Mor Graf Solg Joh. dv. ? . .11712 

jr old Graf Scaff- Bo Schmabl v. Schwal⸗ 10 
enfed . . .. 

1768 PR Bene Graf Salm: Sigmund v. Schmid! . „11712 
Neifferfcheid . . 

1770| Adam ee bon Stronſth 
1771 Frauz Graf Mina. . . 

.v. Widersperg.. 41711 
gran Kreßlv. Seoattenberg 1713 

enzel v. Soll . 1727 



1706|8eopofd dv. Morenfels . 
1707|Joh. Kunamund v. Manhart 
1709 Sean, Bogitty v. Neudorf) 

” Bar. aan 5. Bemiflig 
” trata u. Nedobilitg 

1710 —8 of Löw dv. Erlsfeldi 
„ [Bernhard von Mitufh . . 

1712| Joh. Km von Gole . . 
Joh. Wrajda von Kunwald 
” |30|. Serd. von Golk . 

mg. » 
” — v. Winche 

mac . 
1713) Wenzel Diffaroni” .. 

» 1305. Eruft von Golg . 
1716Wenzel Clement v. Sala . 
1718 Mer. 8 Franz Aifterle von] 

1719| Rarl Rallonotie v. Saldes 
1719 Bu Kreffel von Kwalten⸗ 

.|t berg 
1722 Suuch, Humbert vVechinie v. 

n aa dob. Kirgeein v 
jernfelb 1 

1723| om Karl v. Ebelin 
1724|Thadäus v. Obitehty 

= 1305. — v. ee . 
1726 Kram . 
1728 —— — Fair, 

von Gifenberg . 
1729|3oh. Franz von Zurba . 

- |@ilh. Mathias v. Glauchow 

” |3ob. Wenzel Wancura don 
41 

% TRatgias Mecht v. ini 
E ‚1 

‚any Norbert v. Haugwitz For 
ünther von Binaun . .) 

Ant. Ehucelfty v. Neſtojow 188 
Io. = of don Stroig|1754 
Franz Joſ. Günther von 

Sterneg: ‚11754 
er; Ioshim v. Rumers- 

11748 
ach. St n. init 2 !hmı 
Zofef Ofelter v. —— — 1746 
Joh. Vhil. v. Widmann .1746 
Wenzel Iof. v. Audrity .11754 
Joh. Wenzel von Afteld .|1774 
Benzel Georg v. Kriegels 

fein - ‚11750 
FR . 3of. v. Erfefeld . : 

Loſy don Xofenan .|1749 
zu von Bielhin . 1765 
Seanz of. von Yuny a) 1754 
Xeop. Edler von Rel 1778 
tanz 2eop. vou Kennet .|1754 
tanz Aut. Edler von Nel|1768 
any. Karl Frank v. ‚Gran: 
tenbufh . ‚1754 
gr von Zurba . . .\1782 

Ant. von Dohalfy .|1759 
Franz von Degen .11776 

gen. Etias von Scherger|1763 
ob. Iof. von Curta ‚11781 

Ant. Element von Woratidy|1775 
Ih. Strer von Strerumig| 1772 
Donat Joſ. v. Mullersdorf 
Ant. Clement a) 

von Kundratig . 

Erzbifchöfliches Eontiftorial:Gericht zu Prag. 

Erzbiſchof als Präfident. 
1708 Reiser und Graf Joh. 

Iof. von Bräuner . 
1712 |gedinand Graf üienburg 
1731 |daniel Joſ. dv. Mayern . 
1788|Joh. Adam Graf Wratiſlaw 1733| 
1734 MRorig Sufav- Graf Man⸗ 

7 
leer Graf Fäden 

von Pıihowig . 
1768 |Ant. 

|Vicarius general 
Bicepräfe: 

als 

1703| Daniet_ Soſ. v. Manem .11733 
1733| og. Maurig Martini . ‚jaza6 
1746|Anton Woloun . . 1758 
1758|3oh. Ant. Kaifer . 1776 
1776 an Trordy . \|1780 
Heel homas Hrblicta „11782 
1782| Erasmus Krieger . . 
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Aſſeſſoren. 7341I0f. Wenzel Lankiſch. .11735 
1736| Anton Woloun . . . .11746 

1703| Wenzel Bilet v. Bilenbergi1704111787/ of. von Cherker . . .11748 
„ \3ob. Franz Riepure. . .i170711788lEhrifian Schartt . . .|1754 
„ — Zumſande v. Sand: 1740| Yohaun Ritter . . . .;1746 

berg . . „(1782| „ |dein. Bet. Proichhaufen .|1748 
" Zohan Maria diojei . 417274 „ ſErneſt Norbert Scutbrett 1761 
n a Maria Shogar . .|1704|11746 1 Ant Ludeger . . .j1782 

Heinrich von Turbe 1706 ep. 2 Ritter b. Hogent- 
„ |Wühelm Divoriy . . . „1754 

Joh. Heinrich Barthi . 11704 n Pa BWadl .. . 1776 
1704 Joh. Adam Graf Wratifiaw 1712111748 —* Brei bon vᷣtichowſty 1753 

„ 1309. Adam Bößueder . „1723| „ 3Joh. Weuzel Dwotat \ von 
17051 Johann Steiner . . .|1719 Bor . . . .11779 

„ ae bon Rriegeffein 11712) „ |Sofef Aoni . . . . .[1757 
13 Seroldt . . . .11715111754| Benedikt täber “20. .1788 

1706 Kran Kaſpar Lu . . .11707| „ Wenzel Eipelius . . . „1780 
1719| Bernard von Germetten .|1721 ublie . . . . .11787 
1711 Tobias Adalbert Opik . .|1712 Ledwinla . . „11757 
1715| franz Ant. Langer . . .|1723 1755 ob. Heinrich Graf Fron- 
„Joh. Maria Ziegler . . .|1727 fenberg .11761 

1716/08. Herold de Stoba . .|1720|11756| Chriftian Norbert Alupp .1761 
1719| Marim. Wetronfy . . 17381760 0 Turdy , 1760 
17201 Johann Fryk ‚11756 hadäus Oppeit von Ber: 

n granz Wilh. Sonntag . . +11728 tenfed .» .. .11766 
„ |Sohann Heroldt . . 11724111760] Sebaftian Gaus . . . . „11772 

1723| Zacharias Sof. Am: Ende „17371764 ran; Twrby . 11775 
„ 1305. Georg Hoffmann . „1728111766 30h. Joſ. von Brettfebt . 

1727| 3denfo Chrepidh von r Mo- 1768| Thom. Foh. Hrölicke .|1780 
dleſchitz. .17381773 Ferd. Woldrzich.... 

» 1305. Ritter > 2. .|17381774|Xordan Simon . . . „1777 
. „Mathias Hajel 0. .11782111777 Apolliner Pohl. . . . 

” \Antou Ritter von Obitetty 174011779 Jatob GSternet . . . „1785 
1728 Tobias Damian Veit . .|1789111780|Eraamıs Krieger . . .|1782 
17321305. Morig Martini . .|17331781|Iodenn Schmid . . . „1783 

F. 

Eonfiftorial: Gericht zu stöniggrät. 

Biſchof als Bräfident. 

1703| Johann Tobiafh . 
1712| Johann Adam Graf Wra⸗ graf von Bliüwegen . . 

ttflam. . . .» . 11723111776) 90h. Andreas Kayſer bon 
1724 Bel Sranz Karl Koſchin. 

ffy von Koſchin .11732]11777\ of. em | Graf von Areo 1782 
1734 goh. Sof. Graf Wratiflaw!17541782|Joh. Feop. von Hay | 
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1729J0h. Heinrich Junge . .[1738 
Vieastus Fräßdent, ale 1734| Baul Fehr. . . Tas 

Georg Prufha . . .11738 
1705 Ei Barthel ... „lriellı735 Wenzel Janowſty von 9a: 
1713305. Tobias Neumann .|1729 nowiß .. [1754 
1729| Adalbert Dobroflam . .|1783| „ |Wenzel Role... . „1746 
1733) Tobias Jof. Neumann . .|1735| „ |Lorenz Brudner . . . .|1754 
1786 3 Joſ. Sachs... .|1766111746 Anton Andris. . . . .11754 
1766| Joh. Wenzel Baullr . .|1767 „ Simon Vortenftein . . „1768 
1767 Franz Uhlirz . ‚1177111748 goh. Fitſch 1754 
17711305. Sebaftian Lier, Nobi- 1754 Joh. Georg dv. Ufersdörf . 1755 

lis de Laun . . 1773| „ 1305. Wenzel Stnad . .|1757 
1773| Herd. Seelisko . . .|1776 „Franz Menzel Gelbich von 
17761 Vrokop Graf | von Swaff Oſtrich 11787 

gotich . .11783| „ |Sobann Gever 20. .11761 
1765|%odann Bertarmi . . „1767 

Aſſeſſoren. 1756| Ambros Mich. Stanka. 1762 
Joh. Joſ. Weiß . . . .[1760 

17051 Rudolf Kutter . . . .1707 1757 of. Mad . 0. .11767 
„WBarthol. Aufdig . . . .|170611763 |fFerd. Seit . . . .|1766 
„ |Benzel Badas . . . . 172011764 oh. Woloun.. . . [1766 
„ [Wenzel Stenad . . . .[1729 „ |Iob. Wenzel Bauller . .|1766 
» |®eorg Leirer . . 1707) „ Franz Ubi . . . . 11767 

1806| Tobias Jof. Neumann . .|1713\1767 ofef Bergmann . . . „1771 
1709| Michael Martini. . . ‚1716| „ erh. Baulicd . . .„ „1771 
„ Elias Wufltocl : . .|1734| „ aurig Karl Nodin . „1775 

1713| Wenzel Wratislam . . .j172411768|30h. Sebaftian Lir.. . „1771 
1716Joh. Chiepiky . . . 17341771 Anton Fiher. . . . „1776 

» (Wenzel Schmiedl .. 1724, 30ohann Haiden. 11783 
1720| Franz Starimfy . . . .|172411773|Profop Graf Schafgots 11776 
1724 Joſ. Prufda . . . . .|1738| „ IIob. Franz Koutnik . .11775 

Joh. Rudolf . [1727| „ |Yohann_ Batner . . . „1774 
1725| Adalbert Dobroflam . +117291774 Franz Schneider . . . .11783 

Joſef Sachs . 1738, arl le Coeuvre... 
1726 oh. Micatel . 0. .j176411775|Rarl Schneider . . . | m 
1729| Melchior togbmann . . .j174611776|Maurig Klier . Io 
„Ferd. Strauff. . . „ .|1731111778|3ofef Bernhard Kumpofl „11780 

&. 
Biſchöfl. Eonfiftoriel,©ericht zu Seitmerig. 

| Bifchof als Vräfdent. J 
1703 Sera Graf von Stern: j 

_ Viearius generalis _ 
als Bicepräfident. 

anz Rav. Pille . . .|1704 
1710 Hugo“ Franz Grafv. Könige: 0 obiae Hübner . . 11717 

eg8 17 
1723|30d. Adam Graf Wratiſlaw 1784 Lobenftein .|1730 
1734| Moritz Sof Herzog zu en Reini 11747 

Sachſen 1760 enzel egner .11750 
1760| Em. Ernft "Graf Waldftein 1750| Bernard — 5*— 1754 



1754\%0b. Joſ. Jarfhl . . .11762 1736 Georg Hauer ». . . . izaı 
1762/30]. Bern. von Hiſerle. .|1765| „ |Anton ih . . - . .|1742 
1765|%05. Iof. Sarfiel [1775| „ 1305. Börkdan . . . .11741 
1776 tanrenz Slawik 6 1739] 30h Hein. Seger . . .1752 

1741/05. Nep. Sallafd . . .1781 
Aſſeſſoren. Jakob Sein . . . [1747 

1749 Godefridus Rollepotz . 1766 
1703Karl Kawila . . . . 417171, Pet. Thomas Lürg . . .I1746 

. „Mathias Fifher . . . .|1806| „ [Bernard Fifherr . . . .|1760 
” 1305. de Benebictis . . .[1711111747|30f. Seerihl . . . . .11754 
" riedrih Steiner . . .|17131748]Stefan Wölfe . . . .|1750 

1707, &ottfried Hower . . . „171711750 Sof Bern. v. Hiferle . .|1762 
17177 3denko Chrvisy . . „117191 „ oh. Wild. v. Hort . .|1753 
„ Albert Leop. Banhans . .|1734111754|3oh. Hein. Jäger . . .|1766 
„ 1Caspar Karl Fir . . .1739]| „ |Carl Kranz Tima . . .11761 

1718|30b. Mathias Hollan . .„[1724111758|30B. one Broflonffg .11765 
1719|305. Bayer . . . . .[1721111761|30f. Sieber . . .|1779 
1723| Bernard Rican . . . .|1725| „ ranz Wenzel Schwab . .11785 

„ Menzel Wratiflam . . .|172511764|laurenz Slawik ... .11776 
5 Fried. Ignatz Reintich .[11732111765|%0f. Bern. Hiferle .. .)1778 
1727 Sn: engel Bratiflam v. 1767 Friedrich Riedl . - . .11776 

wig . . .172911768} Adalbert Schwab. . . .|1783 
1732 in Ant, Fiedler . . „174211778 Ignag Swietety . . |’ m 
„ 1305. Sof. Bogel . . . .1174717791Sranz Piler . 2. | 
„ |Chrift. Sigm. Weiß. . [1741 „ Wenzel Seller. . . » | m 

1736, Wenzel Reguer . . . 174 

H. 

Dberfiburggrafenant als Bericht. 

Director | Beifiker 
als Borfigenber. vom NRitterftande. 

1703| Wenzel Ehrenfried v. Binago|171211703) Tobias Nic. von Horneggi1714 
1718| 8erd. € egka v. Olbramowig|1714| „ |Wenzel Kobilla v. Kobtlel1714 
1715| Sranz Niklas Alfterle von „ |Nicol. Benfty aus Prorub| „ 

Aſtfeld „ |Benedict v. Brafchenfeld | „ 
1719 Joh. Franz Ritter v. Goli 1726| „ Geb. So Geita v. Olbra⸗ 
1726|J0f. Ferd. Ritter von @olc|1736 . .]1709 
1737 me Ritter Bechinie von n Dar. "Sajet ‚don Robäc „11706 

.11741 Ferd. Schlindl v. Hirfchfefd 1722 
1742 gend" "Ritter von Rumers- Joh. Georg v. Wenbling .|1706 

17481709 ei Adolf v. Binago . .|1731 
„ [Wilhelm —— Bubna| 1736 
„Mathias Macht v— Lowen⸗ 

| macht . . . +[1712 

tirchen . 
1748| Mar. Ritter von Widers⸗ 

1767 gegte von Neßlinger 
.1766 
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1718905. Franz von Beftelen .|1722 
1718 Joſ. Zeniowſty v. Korkyn .|1725 
„JWilh. Ernſt von Negroni 1726 

1722 Nicol. Bzenſty von Prorub 1724 
Ant. v. Roſenwald 1746 
„Johann Macht von ẽᷣswen⸗ 

macht. .1 
Be Komme, von Water: -I17 

1726 * Wenzel Ritter von 
oe... . „173 

Beifiber 
aus dem Wladifenftande. 

1703| Wenzel Fleiſchmann von 

u“ 
2 

2 2 52 
2S Name 55 
En 29 

ia EN 

| 
17261 Joſef Tempis . . . 1760 
„ |franz Zhorſtky v. Zhot 1768 
1730 Ant. Karl Schönpflug von 

Sämfenderg . 1771 
1736 — — von Hochberg Ihr 

6111737 Fen oadhim Sanid von 
. .|1746 Greiffenthal . 

1738 Ant. von Boffi 20. ,1754 
1741) Wenzel Karl Ritterv. Schroli 1748 

111742|J. U. De un often Budin 1769 
Er „1746 

1746 — PR Neßlinger 41767 
„ |Berd. Ritter v. Rumerstirch 1748 

1750Wilhelm Ritter v. Bieſchin 1781 
„Thadäus Joſ. Sedeler . .|1754 

Tumbad .1170911751| Franz Heinrich Borjel Ham: 
„Micol. 1710 fa v. Zabiedowitz.. .|1756 
„Daniel awlacy v. . Bafnen 1752| Rudolf Benig vd. Vetersdorf 1757 

werth . 1710111753 |2eander von Franlenbuſch .11767 
„ |\Georg Bit . . . . „170911754 Wenzel Franz Crocin von 
„ |Georg Mallanotte v. Gaides 1741 Drahobeyl . . . 1767 
„Duchoſlaw Budin . .1171311759|%ranz Leop. von Kidi 1762 
„oh. Haniſch v. Sreifenbach 17101761 Ant. gerendlmayer v. Ehren: 

Joh. Franz von Peſtelen .|1710 feld 11777 
1704 Mid. Silbermann v. Holt „ |1764|Dom. v. Soaneli . . .|1767 

Wild. von Glauchom .11707| „ ranz Benzel Hartmann .11779 
1706 Erneft von Samornidy . .|172411767|PBet. Ant. Tobias v. BWoloun 
1709 Joh. Georg von Möfteln . 1712| „ Philipp Ant. Biener von 

1781 Niefenberg 1711 v1 Ben Auguft Graniger . 
Yal. —*5 

F om Sieger 
1722| Wenzel Diar. 

Martin Leop. Krocin von] 
Drahobeyl 

Horacius Ant. Picini 
%ob. Arnold Thome 

1724 oh. Ignatz Gemerich von 

” 

.11746 

Neuberg . . ‚11765 
1725, Joh. Wenzel Cjape . ‚11781 
1726| Bauf Dominil v. Karom .|1784 

‚17a 1768 erg Säönpflug v. Gam⸗ 1770 

Sen : :lirzalı7zo Ani Krb, v. Rraufenet .\1772 
" Johann bon Piquegeiche le 

60 Marchan 
7a 1771 ehriftion of. Ritter von 

Gfuſſer 177 
Franz Dominit Hilbert don 

Saittefeberg 
Joh. Georg dler v. Hölly 1778 

— 
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eHations Bräfident 
u onen 1 del a Noftig 6. von 1723 

rei 
Appell.: Bice-Präfident. Werner g as ö 0 

1703 Franz Mar. Hartmarı Graf Wenzel Karl Freih. v. Sed⸗ 
von Klarfiin . „. . .1726 linſty 173 

1726Phil. Joſ. Graf Kinſty. 17371728Phil. Hof. Graf Kinfeg .11726 
1724| If. Graf Morzin . .117386 1787 war Bor Nomwohradfty Graf . . 

.j1746| „ Job. Gottlieb Straf Brebau] 1746 
1748 * — Wratiflam .|17581725 Augun Ferd. Graf Herber⸗ 
1768 reih. v. Mönich .1760 .1727 
1760 Ih enzel Graf Sport. 1765 1726 Bd 3 Ignat Freiherr von 

erner 1766| Franz Ernſt Graf v. Waliis 1783 
1783| Franz Wenzel Kager Graf 1727| Sigmund Guſt. Graf Hrzan 1729 

„ |Wenzel Erneft Graf Schaff: 
41737 

v. Stampad . - of. 

Appell.-Räthe 1728 Karl Foſ. Graf Desfours „11746 
aus dem Herrenitande. » (Franz Karl Graf Kolonna|1753 

1703| Arnolt Alois v. Engelsflug\1704| „ Franz Mid. Graf Martinig| 1730 
„ 1305. of. Graf von Wrtby 170600, Franz Erneft Herrmann Graf, 
„Eerd. Gruft Graf v. Her: Maldftein 

berftein 117211729) erd. Sat. Graf Rolotowa 1737 

„ engel Kokotowec Graf von ob. Norbert Biccolomini „11747 
‚17181731 Joh. Mid. v. —— .11734 
.1174811733|derrmann Sal. Graf ernin| 177 
.11723 Ant. Graf v. Pötting . .,1785 
„11713 1735 Rudolf Graf Ehotet . [1741 
1713| „ Joſ. Wilh. Graf Schaffgotf| 1750 
1720111738 Ba of. Graf Pachta .|1746 

Menzel Graf Hartmann 1749 

‚1213 hrad . Jr 
1711|Franz Karl Graf Wratiflaw 1716| „ ranz Graf Wieinit . .|1748 

1712 Joh. Adam v. Pur . .|1716 1740 oh. Joſ. Graf Wriby . .11747 
1715|2eop. Iof. Graf v. Königl 17191742 Joh. Ant. Graf v. Bubna| 1748 

1716/30h. Phil Clary v Altring1730| „ |Alerander Freih. v. Mönnig 1758 
„ Mid. Graf von Sport .|1718| „ Sb. Sera Freih. v. Bis 
„ |Rarl Joſef Nowohradſtky .. 4I11751 

Graf Kolowrat.17371746 Karl riet. Graf Hatsfeld 1748 
Joh. of. Graf — ‚(1789| „ |Karl Felix Graf Wrſchowetz 1754 

Rudolf Joſ. Korenfiy n Sea Hof. Graf Liebfteinfly) 1750 
v. Tereſchau 4 Wenzel Graf Sport „11760 

1717 ob, Menzel Graf Faffaga of. Graf Wreiby .|1758 
Paradies 1728| „ |Karl Zofef Graf Morzin .|1766 

tanz Leop. Freih. v. Ugezb 1718| „ 3oh. Iof. Freih. v. Schub 
1719 of. Sraf Martinig . .117281 mann 1754 

„ Ant. Graf Gerberftein . .|172111749j8eop. Graf Krakowſty 1784 

„ |Norb. Binz. Viebfteinffy Graf 1750! Joh. Cegfa Graf \ v. Ofre- 1746 

von Kolowrat . . . .|1723 mowig . . .. 

forowe. . 
„ gran Graf Mratiflam . 

Graf von Gh . 
a Graf Schaffgotid 
engel Graf Tzerniu 

1704 Wild. Graf Kolowrat . 
„ 1308. Gareito Graf v. Mille⸗ 

1706 Pair Freih. Wora aicky 



NRame 

1750305. Karl Graf Lichnowſty 17561778 Ball. Fratowſty Graf Kolo⸗ 
1751Franz Ant. Graf Noſtitz .|1759 . 1783 

ranz Ernft Graf Wallis „11766 „ Sb Fe Borjer Graf v. 
„ ob. Ant. Graf Ruffften .|1755 

1753| Karl Ignatz Graf Clary .)1765| „ 8* Br Sweerts Son. „ 
1755130h. Graf — . 1757| „ Wilh. Hugo Freih. Mac⸗ 
„ |Branz Adam Graf Wrati- Neven.ö Key v. Aghrim| „ 

MM ee 1176111780 sn Wenzel Caretto von 
„ I2eop. Graf Verdtolft . .|1768 Milefimo . .. |, 
„ 1305. 3of. Graf Hartmann|1764| Joſ. Graf Schück 
„ELeop. Graf Clary.. .|17631785|Em. Ubelli von Sie bnrg . 1788 

1757jReop. Graf Bubna . . .|1766|| „ veop. Ottmar Güntber von 
„ |Chriftian Graf Sternberg .|1758 Sternegg 
„ 130f. Graf Frauttmannsdorf 1761| „ Joachim Sof. Graf Pachta 

1758) Franı Prichowſty Freih. v. Joh. Bee von Ramoth .|1786 
Prichowiiz ‚1176511786 Bhil. Freiherr von 

1760|%0f Graf Desfours .. here: nnd Reif 
1762 Frauz Karl Graf Clary .|1765 Joſef Binz. Rujidle . . 
» rofop Graf Lajanſty .11767 1787 Bei. Seh, —* Sterne: 

1768\I0f. Graf Trautmannsporf 1768 Sport . 
„ Adalb. Graf — .11768 ranz Freih. v v Bitte 
„ 1305. Joſ. Longueval vof 1788 on. bit Freih. v. 

von Bnguoy ‚11768 enau rn 
1764 — * Kager Graf F Yobann ana .... 

n Stampa . . . .|1775 
1766 pri — von Ciary . „11771 Apell⸗Kaͤthe 
1767|®Brof. Joh. Graf Kolowrat 11774 aus dem KRitterftande. 
1768 are Karl Sraf Kannitz 1782 
„JJoh. Freih. Ta Motte . 1708|Iob. von Steinhof . . .1710 
„ Bean) get. Kiehfteinftg Graf „ |Yranz Alfterle von Aftfelb .|1715 

1776 Mar. Alfterle von Aftfeld 1718 
Karl von Sternegg . 1720 

. Ant. Zablatſty v. Tuleſc 1715 
n Aalh, Graf &ernin . . „1786 Joh. udwig Serins v. 

1769|Leop. Graf Berchtoldt „1771 dena 
1770 Joſ. Wenzel Graf Trant- 1704 gubivig "Ritter v. Raynıınd 1707 

mannsborf . 0.177108 „ Georg von Raub . . 41711 
1771|%ranz Graf Windifchgrät . 1776| „ Joh. LBw Ar, Erlsfelb 1710 

" Guter German Graf Ri 

zıy ı 3 

17721305. Sebald Graf —* 1706 Joh. Ritter von Eycay . .|1718 
1774/30. Adalb Freih. v. Bie⸗ „ Wenzel Ritter v. Glauchow 1710 

ſchin „ Wilh. Ritter v. Gildea .|1715 
1775 Br Brajba Freih. von 1710 Ritter von Wilhelmb .|1711 

.. 178811711 |Wilh. von Glauchow. .|1728 
3 ar von Sauer . 1712 3. ae von Schwalben: 

anz Freih. arg vd. Be feld . .  .11721 
benburg . ‚ .„Iızsılızıs|Ant. von Widmann . . [1720 

u 308. Sim. Brei. von Ja: 1716|Ant. Rafael Zebliechy von 
Zuleichig . „11780 

1776 Joh, Dubfty Fteih. von 1717 graug Joſef von Günther . 1734 
Wittenau . . „17781718, Ignatz Humbert v. Bechiniel1721 

" Pit Benitins Grof@neerte 1719 Joh. Karl Joſ. Ritter | von 
W 1754 Spork. 1788 itfehy 
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1720| ranz engel Ritter von —T Joh. Wenzel von Reiſer — 

Hra . 17251772 Ani. Eberl von Ebenſeld .|1788 

Be Ber "Ritter von 1775/Heiurich Loſy von 2ofenau|1781 

Hillprandt . ‚11786111776 Adam Engelbert Worikowſty 

Bene ‚Georg Ritter Krie⸗ von Rundratiß . . .]1785 
geli . 1174611777 Franz Joſ. Gamperger von 

1722 w Proc. Ritter von Gamſenfels. .11785 

Se . .1176611778 duge Wild Stuppart von 

. Rz Jo Silet Kitter von Lömwentfal . . . - .|1783 

Bilen . .|173311779130f. von keine . - . .11781 

1728| Wenzel ost aiudtidi von 1780|%0f. von Krif . . . -11785 

Audri - .|1738|1781/ Wenzel von Zenter . 11783 

1729 Ss en Ritter von Bu: 
fon . . .. .+11786 Appell⸗Rathe vom 

1733] Ernft Ritter von Malowep 1746 Wladikenftandeu.JUDr. 

„ 1908. Bried. Ritter don 

Glauchow . .1174711703 Jen. Kuht . » - . 41712 
1735| Liebhold Dar. "Ritter Pada . Baroubet . . . .[1709 

von Kreuzenftein . - -|1765|| „ 3 von Ebelin.. . . 

1737 2. of. von Bireli . .17a1ll „ [Carl Mallanotte v weides 1719 
Sebaft. reger Lofy bon „ |Beter Bireli . . 1714 

Loſen .11751|| „ Granz Weder. . . . „1231 

Joh. Wrajba von Runwalb|1751| „ enzel Hand. . . . „(1713 

1738| Sof. Ant. von Aſten . 17460. Joh. Hoöpfling .. .1719 

1739|%0f. Ritter von ogbmann 1764| „ |Ant. —2 von Boor ‚11723 

1741|Franz Ant. Ritter v. Nelll1751 Joh. Scheibe . . » .11714 

1742Jo0h. Fam von Degen 1767 1706 Ignaz Knecht. - . - 1747 

1746|30h. Wenzel Bedhinie Ritter „ 18ertram Münd . .11709 

von Yaldan - - . -11778[1710|J0h. Franz von Zurba .I1721 

„ |I0h. Wenzel Ritter von 1713| Dominit von Ho . 41731 

Waßmut ... .[1761]1714 Sean Ant. Paroubel . ‚1734 

„ (9309. Wenzel Ritter von oh. Chriftian Stel - .11732 

Turba 1754 1715| Bet. Ferd. Sch . 11727 

„ Emn. Ubeili "Ritter von 1717]Ant. Rud. Dwordl . . .|1720 

. . „1176111719 —Aã Shmie - ... .1733 

1749| Yaf. —— v. Buchholz 1750| „ 3oh. Rehät . „1746 

1750| Ant. Ritter von Ebelin .|1757[1722|I0d. Linhart Agricola . .1749 

„ Georg Guſt. von Stronfty 178511723] Franz Ant. Langer . . .|1727 

„ |30f. Franz von „Böpflingen 1752111731 |5ranz Hennet . . + . 1750 

1752|I0f. von Morenbach 117611] » ob. $ranz Bötfeh . . 1768 

1754 * Marcellus von Hennei 17641732 Joh. Ignat Kupec on 

1755|305. Schertzer von Klein⸗ Bilenberg .. 1741 
. ‚1756| » Joſ. Sigmund, Bete . .1739 

1760 Donat Hof. v. witleneiari 1765| „ Joh. Franz Shupih . .11746 

„ |Georg von * .. „In |Rarl Arnoldt v. Bobroflam 1785 

1761 —38* von erich 1735 Joh. Hart . .. 1754 

here —* Eöenfeld 1771111739\ Ant. Joſ. Neuberg .. „11751 

Job. Beet von Löhr . 11763] „ Franz Wenzel Neumanı .11746 

1765| And. ax. von Zieger . .|1785[1741|j%ranz Frank von Franken⸗ 

„Weop. Gunther v. Sternberg 1775 bu - .11754 

1766. Franz Ant. von Biefhin .|1774|1746|JoB. Miller von "Mülers- 

" athias Joſ. v. Smitner .|1771 dorf oe. 1251 



1746|Wenzel Klaufal . . . „17 11764 Bern. Jus. Zahotauſty von 
„BSFranz Wilh. Kunt von Worli . 

Freyenthurn . . 417801. |Brolop of. von Rubner . 
1751| Ignag Caj. Bet. . . .|176511766|%06. Franz Samperle . „1785 
1752|%05. Bern. Zenfer . . 1754| „ So. Alois Beyer v. Ehren: 

erg . 
ranz Joſ. Heinfe . . „17681767 Ignak Tai. Bet. . ‚1771 
ob. Martin . . . .| „ [1772 Benel Wargeit Robilis de 

1756| Karl Walter von Bregent|1777 
Joh. Auguftin Kneyfel . . " gof Bohano Edler von 

1753| Franz Anton Bo . . .|1762 
1754 

1758 Theod. de Pau . . „11761 Kronfätt . - . . 
„Franz Wenzel Stephan .11774|1779|30b. Kana . » . . . 1786 

® 

K. 

Beinbergamt. 

Director 1706 Ignatz Steyr . . . 11720 
als Borfigender. 1711 Karl Franz Balma . . .|1720 

1717 Sofef Stamberfty.. . . .1751 
1703 Daniel wiady von Fah⸗ Wenzel Fitzner. . 1726 

. „17101720 Sohanın — Stays . .11722 
1711 Stanz Foref viech von „Johan Staudigl.. 11762 

Sranihefld . . .173017211$ranz Cölefiin Kajo . .|1725 
1731/Rarl Bid . . . [174811725 Daniel Shuda . . . .|1788 
1748|I0h. Weuzel Zatocit. . 1749| „ Bernard Balma . . . .I1746 
1750 Rudolf Benig von Bettere: ”„ (Anton Schönpflug v. Sam: 

orf .11754 fenbrg . - . ‚11728 
1754 36 Hof. Smgbrett von „ 1Salob Behe . . . . „11738 

Schutwerth . . .[1776111728| art Beih . . . . 11781 
1778 Maurig Rarl Nobin. „ |Ant. Lorayn . . . . .17592 

17291 Iofef Paul Sofffy . . .|1740 
Aſſeſſoren. Johaun Vieſch .11738 

1731| Adalbert Georg Neyßmann 
1703Ferd. Frg .. .[1709 von Riefenberg .1748 
ri ob. arhias Theobalb v. 1733| Johann Wenzel Batoti 11748 

Sranwal . [11715] „ |Iobann zeutjer .11748 
" Benzel Zatotil von Löwen: 1739| Rudolf Benit . .. .1780 

. +j172711746|%0f. Beige . . . ...11778 
„ 9b ram | Pifech v. Gra⸗ „ 1305. Karl Saffin .. 41763 

nichsfelde. 1711374Franz Joſ. Wolf. . . I769 
„ |®eorg Samuel Termann „1170411748 Sigmund Per . . . .I1780 

Anton Krocin v. Diahobeyi 1706) „ Joh. Franz Kurtig . .11774 
1703 Ferd. Leder . . . 11706111749 Joh. —* Dirt v. Brug 1752 

- 1305. Wenzel Sofy . .|1714111750|%0h. Ferb. Vramberger .11766 
1706 Franz Maly von Eufeijon 1722117521301. Eu . . . . ‚11758 
(ee int . je 1752 ]Ant. Berger . . . . .11787 

artin Ryba . 17241 „. Ant. "Hammernätter . 1754 
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1753Jakob Joſ. Worel.. .11760|11763|%of. Otto Juſſta.. .11780 
„ |Ant. Ignatz I I... .7175711764| Zacharias Müller . . .11767 
„ tRarl Theod. ich . .[175411766| Thomas Joh. Sader 

1754| Franz Gottfried Klein . .|17601767|%oh. Faltın . 
17591$0f. Joh. Bei -. . . .I176311769| Maurig Adolf Kari Nobin|1776 
1760| 305. Iof. Mann . . . .| „ [1771l3ofef Kehl. - » . » .11773 
„ |305. v. Ullereberg . . -.|1773]11773 Fraport Hruby en 

Jakob Strieda . . . .11764|| „ gem Sf. Sc . . .|1780 
1783 Bei neißmann bon Biefen- „ ohaun Kanla . . . „11774 

. ..1773|| „ |Zofef Rujidlta . - - . „1776 
n a ran; Schiffner 11773 17741 Joh. Anton Blaha . . 

L. 

Rammer-Prochratoren 
als Borftände bei dem böhmischen Freifafjengerichte, 

1703 Sen Wenzel Had v. Projec |1714 1730| JohannCprifian von Strolc | 1752 
1716| $ohann Yranz Biowely .|17191752 
1719| Karl Heinrich Mallanotte v. 1783 

Saldes . . . .|1729 

Karl Arnold v. Dobroflam 1783 
Sohann Franz Gamperle 

MI. 

Academiſches Gericht. 

Rector Magniflcus 1724 Franz Net, Th. D.. . .11725 
als Bräjes. 1725| Menzel Neumann v. Bus 

cholz, J.U.D. . . .1726 
1703]%05. Franz Löm Ritter v. 1726|%05. Nonnert, Th. D. . .|1727 

Erlsfeld, Med. Dr. . .11705 11727 Feonhart Gerd. Meiner, 
1705Joachim Stedau, Th. Dr. 1706 Med. D. . .11729 
1706 Sohann Bolwert v. Neffe 1729 J0h. Seidl, Th. D. . +11730 

U. .17071730 Wenzʒel Neumann v. Pu: 
1707 Georg Shfluft Th D. .|1709 Ho, J.U.D. . . .1731 
1709|30h. Miller, Th. D. : .|171011731|Yulins Zmider, Th. D. .|1732 
1710| Wenzel Rriegeltein. I J. U. D. 17111732 Leonhard Ferd. Deiener, 
1711|%0h. Miller, Th. D ‚11712 Med. D. .11733 
1712308. Franz Yöw . . . .\117131733|%0h. Seidl, "Th.D.. . .|1735 
1713) Iaf, Stefjel, Th. D. . „171511735 Wenzel Reumann Vichotz. 
1716 Wenzel Reumann v. Buchholz. 

J. U. 17161736 Sch, Seht. Th.D.. . 1787 
1716| &ranz Errasftein, Th, D. .\17171737 Joh.Jak. Gälhaufen, Med. 'D.11738 
1718/30. Franz Lim Ritter v. 1738|%0h. Heilmann, Th. D. .|1740 

Erlsfeld, Med. D, .11719111740 Bene! Neumann v. Puchot 
1719 Herrmann Oppersdorf Th.D 1720 J. U.D 
1720 Sohann Idam Veneder, 1741 Georg Peter, Th. Dr. . 1746 

. .„[1721||1746 deinriqh Det. Broiöjhanfen, 
1721 at, Sieffei, Th. D.*. .|1722 1748 
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1748|Reop. Grim, Th. D. . .|1749l|1703 309. u pam Beßneder, 
1749| Ant. Wenzel Rings, Med.D.|1750 
1751[Ric. „eng Fönigemann, „ —* Srufins“ v. "Rraufen- 

J. U .11752 berg, Med. D .11721 
1752 Bern. Becher, Th. D. . .11753111704 Ludwig Liſchowſky. Th. D.lı711 
1753Joh. Ignatz Mayer von ranz Wolker, Th. D.. .|1709 

Mayersbach, Med. D. . .11754|| „ |Yaurenz Scholz, Ph. D. .|1709 
1754| Bern. Weber, Th. D. . .|1755|1705|90b. Franz Löw, J.U.D. |1712 
1755130. Arzoni, J. U. D.. .|1756|| „ |Wenzel Neumann, J.U.D. 
1756) Baltbafar Lindner, Th. D. 17571706] Georg Elezina, Th. D. 
1767 So. at. of. Secrinci, 1709 erd. Sieghart, Th. D. 

. .  .[1759|| „ einrih Duſchik, Th. D. 
1789 ob, Eile Th. D. ... +[1760|| „ 1305. Abſolon, Ph.D. . . 
1760| 9b. engel Diworat be 1710]Sodericus Henel, J.U.D 

Boor, J .U.D. . . .1761| „ Martin Pirdan, J. U. D 1711 
1761/30b. Ant Joſ. Serinci, 1711, 3oadim Stechau, Th. D [1727 

Med, . . .1176?|| „ I3ob. Seidl, Th. D. 
1762 Dathäns Schwäiberer'TR. D. 1764| „ ranz Rep, Ph.D, . 
1764| Ignag Caj. Beit, J. U. D.|176511712|Caspar Pfleger, J. U. D. 
1766 Franz Wiffinger, Th. D. .|1768]| „ |Mathäus Miller, J.U.D. [1714 
1768] Franz SL Du Top, " Zacharias If. Am Ende, 

Med. 2... .1769 .11787 
1769| $oachim line, Th. D. .|1770/11713 —*88 Pirchan, T. D 1715 
1770 Gran Wenzel Stephan, Joh. Franz Löw, J. U. D.|1718 

‚hazıllızıa Herd. Sieghart, Th. D. 
1771 Peter ——88 Th. D. [1772| „ |Bern.Hein. Germetten, JUD |1720 
1772|90f. Bignet. Med. D. . .|1773|| „ Peonhardt Ferd. Meißner, 
1773 Franz Wiſinger. Th. D. 1774 1727 
1774 Wenzel Stefan, JUD.|1775|| „ 3. Borat, Ph. D. 1715 
1775|30f. Paul Sedbeler, Th. D.|1777|11715|30h. Seivt, Th.D . .|1718 
1777 |Sranz Du» Toy, Med. D.| 1778 Martin Hiawaret, Ph. D [1716 
1778} Ant. Gran von Weſely. 1716 Kranz Weder, J. U.D. . 

Ph. 41779 0 [Wenzel Neumann, J. U.D |1725 
1779| %erd. Bold, J.U.D. [17801717 /Rarl Sybert, Th, D. . 
1780/Thom. Joh. Hrdlicka, Th. D.I1782] „ Ehriftian Brebt, J. U.D. 

718Joh. Rings, Med. D. . 
Aſſeſſoren. 171980h. Franz Löw Ritter v. 

Ehisfeld, Med. D. 
1703 Theodor Birella, J. U. D. 17141720 Karl Sybert, Th. D. 
» |P. Udalrich Pocajo, Th. D 17060, Joh. Heylmann, Th. D. 
„ |305. Hein. v. Turba, J.U.D.|1705) „ |3of. Birnicte, Ph. D.. . 
n Sch. al. Sant Foigt. 1721 Joh. Adam veßnecker JUD. 1722 

1714, denn Peter Proychhauſen, 
„ Seintich Bursit, "Phil "n.|1704 . 
»„ Gabriel Stieff, Th. D.. .|1704|| „ Joh Fingeiban, Th. D. 
B So}. ‚gBolliverth v. Def Kranz Chriften, PR.D. . 

. .lızı1llı722 3 zur —EX „Med. D. 1737 
306. A, ‚Safinis de Bu: „ Sanat ayer, Med. D.|1768 

gella, Med. D.. . . .|1718|11723 en Roßdorf, Th. D.|1724 
Gregor — Ph. D. .|1704 - (305. Hilfebrand, Ph. D. 
n Benzel en Rriegelftein, 1724 Rice 3 Jonas Kbnigemann, | 

713, 
B+ 
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1724 Karl Worel, Th. Dr. . . Tea) 1741| Wenzel Neumann v. Bucholz, 
„ |Georgius Thomas, Ph.Dr.|1727 J. U. . .......]1746 

1725| Sranz Kolbe, Th. Dr. . .|1728] „ 3o0ſ. Mladota, Ph, Dr. .| „ 
„ ISebaftian Bude, J. U. D.|1726)) 742] Anıon Groner, Med. Dr. .| „ 
v |Berd. Stranit, Th. Dr. .|17271746/%0f. Gieht, Th. Dr. . .|1747 

1726| Wenzel Reumann v. Bucholz, 
ILUD...... 

„MNicol. Ignat Königemann, 
J.UD. ..... 

1727 Georg Slezina, Th. Dr. 
Jak. Schmith, Med. Dr. 

Franz Wifinger, Th. Dr. .| „ ” 

1730| „ |Ant. Wenzel Ringe, Med.Dr.|1749 
„Johann Gremner, Th. Dr 1755 

1751| „ !30f. Pohl, Ph. Dr. . .11747 
17281747 | Mathäus Weinacht, Ph. Dr. |1750 
1746 Joh. Wzl. v. Divorat, J.U.D.|1760 ” ” 

„JJoh. Biedermann, Th. Dr.|1728| „ erd. Heinrid, Ph. Dr. „11748 
„ 1305. $rom, Ph. Dr, . .|1730\1748|%of. Azzoni, J. U.D.. .11755 

1728|%0h. Abjolon, Th. Dr. .|1731| „ Franz Du Toy, Med. Dr.|1762 
„ |Bernard Rafchdorff, Th Dr.|1731)| „ Georg Lhotſky, Ph. Dr. .|1749 
„RKarl Gollfinger, Th. Dr. 173017491Franz Leop. Hennet, J.U.D.|1750 

1729| Reonhardt Ferd. Meisner, 
Med. Dr. . . . ..» 

1730| Sebaftian Kried!, Th. Dr. 
„ |Chriftian Schardt, Ph. Dr. 

1731 gran Ant Paroubel,) U.D. 
„ ob. Biedermann, Th. Dr. 
„Wzl. Neumann v. Pucholz, 

J. U.D.. . 

„Franz Werd. Kirchmager, 
1722 Med. Dr. . . . . .11750 
1731| » 1301. Pleyer, Ph. Dr .11750 

1750|%0. Franz Bötih, J.U.D.,1750 
Karl Sottfhlih, Th. Dr. .|1754 

„ Franz Hoffmann, Ph. Dr.| „ 
17511%0h. Franz Pötſch, J.U.D.|1758 

Franz Ferd. Schwarz, J.U.D.11755 

” 

1734 
1733 

” 

1735 n 

„Joſ. Gihl, Th. Dr... . .|1783) „ [franz Ferd. Kirchmagyer, 
”„ (Michael Sri, Ph. Dr. .| „ Med. Dr. . . . . .[]1754 

1732| Ludwig Hein. Woß, Med.Dr.| „ » Wild. Mac-Neven, Med.Dr.|1785 
1733|30f. Adalbert, Th. Dr. .11739) „ |I0f. Adalb. Scotti, Med.Dr.11754 
n  (Reonh.fgerd.Meisner,Med.D.| „ |11752)Nic. Ignay Königsmann, 
„ ran; Macafius, Th. Dr. |1734 J. U. .....J, 

anz Oppersdorf, Ph. Dr.| „ „JJohann Tlaſchner, Ph. Dr.| „ 
1734| Michael Friſch, Th. Dr. 1736 1763 Ignatz Thomas, Th. Dr. [1762 
„ |Sgnag Thomas, Ph. Dr. 

1735|Ioh. Leonh. Agricola, J.UD. 
„ ‚Martin Rafchborf, Ph. Dr. 

1736| Wenzel Reumanu v. Pucholz, 
J.U.D. .... 

Ken Oppersdorf, Ph. Dr. [dd 

1787 Franz Ferd. Schwarz, J.U.D. 
„ gnag Thomas, Th. Dr. 
„Philipp Prufda, Ph. Dr. 

1788| Johann ®ellhaufen, Med.Dr. 
1739, Joſ. Giehl, Th. Dr. , 

» |Mathäus Weinacht, Ph. Dr. 
1740 Ludw. Hein. Woß, Med. Dr. 

Joh. Ant. Scrinci, Med. Dr, 
» |3of. Biener, Med. Dr, 
„ 3) Balecel, Th. Dr. . 
„ 1308. Pleiweiß, Ph. Dr. 

1741 Johann Zahradla, Th. Dr. 
Ignatz Thomas, Th. Dr.. 

” 

” 

Bernard Graſſoldt, Th. Dr. 

1735 Wenzel Kraus, Th. Dr. 
1749| „ Georg Ranger, Ph. Dr. .| „ 
1738 17511%0f. Daniel Dewald, J.U.D.|1762 

Joh. Ignatz v.Mayer,Med.D.|1760 

” 

1740| „» Joſ. Stepling, Ph. Dr. .|1785 
17371755 | ran Hoffmann, Th. Dr.}1762 
1750| „ 1930). Pleyer, Th. Dr. . „11761 
1739| „ |Ant. Finfen, J. U. D.. .11759 
1739| » 1Wal.3ob.d. Bafchlal, Med.D.|1757 
1739| „ Joh. Jünglinf, Ph Dr. .|1761 
1741| „ |90f. Beranel, Ph. Dr... 11757 

„ „Joſ. Franz Schrott, J U.D.|1762 
1741| » 30h. Leop. Burggraf, J.U.D.|1762 
1757| „ |Iof.Adalb. Scotti, Med.Dr.| „ 
1742| „ 10h. Bohatich, Med. Dr. .| „ 
1747| „ |Reopold Kirſch, Ph Dr. 1759 

11741/11759) Stanz Anton Boß, J.U.D.|176° 
17461759] Jof. Anton Schufter, J.U.D. 

Dawid Becher, Med. Dr. ” ” 



1759| Joh. Ant. Serinci, Med. Dr.)1761111769| $ranz of. Bretfeld, J.U.D.|1773 
„ |®eorg Strogeligiy, Ph.Dr.| „ 111770|ranz Cafimir Swachowfth 
„ IAnton Boll, Ph. Dr. . .|1762 v. Strachowitz, Th. Dr |1774 

1760 Mauritius v. Mayersbach, „Mauritius Mayer v. May⸗ 
Med. 11761 exsbach, Med. Dr. . .| „ 

„ |Ignag hann Ruth . „1762.1772|Nic. Krebs, Med: Dr... n 
17611 Ignat Bram, Th. Dr. .| „ 1117731 Mid. Krammer, Ph. Dr. .|1776 
„JIJohann Wenzel Dwotak be 1774| Stefan Rautenftrandy,Th.D.| „ 

Boor, J. U. D. „ |Thadäus Bayer, Med. Dr |1780 
1762|3oh. Mid. Hertſch, Th.Dr. 1769 „ |Mathias Linet, Th. Dr. 1776 
„  |Betrus Hebenftreit v. Streit, „ Alois To termann dv. Treu: 

Ph. Dr. . 1776 mutb, J. U.D. . . | 
" Gran Sat v Lewinſty, Franz du Toy, Med. Dr.|1776 

1769]1775 franz vor Bieſchin, J. U. D. 1788 
—— Dayeıs- 1775) Johann Ciſet, Th. Dr. .|1716 

bach, Med, Dr 1765| „ Franz Edl. v. Bretfeld, JUD.}1779 
» |Auguftin Langer, J. v. D.|1763 n Bean zert Michalowitz, 
„Franz Haan, Th. Dr. .11765 . „1776 
„Franz Ferd. Schwarz, JUN.|176711776 Kart "Sein. Seibt, Ph. Dr.!1788 
„ jdranz Yerd. v. Rircmager, Candidus Säthler, Th. Dr |1783 

Med. Dr. „  \Reonbard Ant. Berbäd,M.Dr.!1779 
„ |(Sohann Seidl, Ph. Dr. 1765| „ IRarl Kiij, Th. Dr... . |» 

1768| Franz Kreidt, Th. Dr. .|1768| „ Mich. Frifh, Th Dr . 
„ |$ohann Dreihaufer, Ph. Dr.|1776] 1777 Stefan Rautenftrauch, Th.D. ‚1786 . 

1765 Kranz Joſ. Heinte, J.U.D.|1768| „ Franz Obermann, J. U. D. 1783 

„Jagoſ. Vignet, Med. Dr. .|1782| „ Wil. Frz. Schgraffer, Ph. Dr.|1788 
„ |&meft Bufchmann, Th. Dr.|1767)1778| &osmas Schmalfuß, Th. Dr.|1786 
„ 190. Pleyer, Th. Dr. . .11776|11779/Iohann Teffanet, Th. Dr.|1787 

1766! Anton Boll, Ph. Dr. . .|1767| „ |of. Milan, Med. Dr. .|1786 
1767| Caspar Sagner, Ph. Dr }1772| „ Franz Du:Toy, Med Dr. 1781 
»_ |2eopotd Frantzky, J. U. 1.1772) „ (305. Yudwig Kroh, Th Dr.|1786 
1768| Johann Lewald, Th. Dr. .|1770j1780|Jof. Edl. v. Bredfeld, J U.D :1781 
1769 Franz Stephan, J.U.D. „ Sebaftian Dedyn, Med. Dr. 

N. 

Altftädter Magiſtrat. 

Königl. Richter. Primatoren. 

1703 Ferd. Kloet von Grüun. „1718117031058. Bohuſſaw Wotikowſky 
1715/%05. Fried. Neumann von von Kundratig . 11724 

Neuberg . . - » . .|1718[|1724/%0. Caſp. Brandt . . 1746 
1718|%05. Auguſtin Klaufal . .|1731111746) Joh. Wenzel von Weywoda 1758 
1736/08. Gottfried Broſy von 17691305. Wenzel Friedrich von 

Steinberg . -» - + .|1755 Friedberg 
1755|J05. Joſ. Schmid? . . .|1770 
1770|30f. Ant. Edler v. Heinke 



1703] Thomas Wolkoun von Wo: 

—A Wiſchnoberſth 
J eumann v. Reubers 

Joh. —* Brandt. 
Joh. von Lömwenthal . 

Joh. Pam beiih . 
Domini Martinelli . 
Wenzel Reimann von Rie- 

sı  y 3 n 2 

I Dr 2 

% 

er 
atoil von Fünen: 

urg 
gran Ant. Safanowa . 
Joh. Herrmann Proudek 

Marcus Iopaneli 

Ss ya 3a vr 2 3 Benz Rud. Bildin von 

1704| Franz  nmann von dtie⸗ 
fenber 

1706 Auguflin Mauial . 
%oh. Ba Jaſchtotn . 

1709| 305. Bart. alio. . 
Kranz Wenzel Ehmidt . 

1711 Joh. el Doryr von 

1715 906 Bauernfeind 

1719|%o0h. en Wehwoda 
Andreas Joh. Wirl . 

1724 Joh. karl Rroudek 
Joh. SebaſtianGlobitz. 
Mathias Wenzel Döller 

1725 Thomas Stiafny Woritowſt v 

Franz Reifmann von Nie: 
fenburg 

17281 30h. Norbert Zeliwſty 
Aut. Karl Schöupflug 

Name 

Antrittes 
Yahr Jahr 

1728| Thomas Hlawa . [11732 
1730|Wenzel Dacicky v. Seflom . 1750 
1731Joſ. Scaafhel . . . .11749 

.11706|| „ Franz Bet. Biatti . . „11761 
117191734305. Samillus WMarufius .|1755 
17151 „ |SFof. Kamberger . . . .11752 
170600 „ Wilh. Kraufenet . . . .11760 

.|17241736/I05. Stieber . . 1742 
‚117171739 Serd. Reißmann v. Riefen- 
.11737 berg .. „1755 
.|1726|| „ — von Blaha .11740 
[1711 ob. Wenzel Friedrich von 

Friedenberg . . .|1759 
.1173811741|Sigmund Am Ende . 41773 

17421 Wenzl Mid. Budin. . .[1788 
.11704| „ Joh. Ant. Matura . . .|1777 
.1172211746|Heinrid) Hromadla . . .11747 
‚1724| „ Leop. Lemanı . . . . „1761 
[1715| „ ranz Terabofhlo . . .j1783 
11740111747 Kran Nic Rail. . .11751 
11727117481 Barthol. Wenzel Pilfer 1761 
.11706||1750| Sig. Ant. Veiſch. . .11754 
.[1170711751|%0b. Sof. von Dirir . .|1781 

Joh. Joſ. Klammer . . .1781 
170611758 Joſ. Geijdik von Gamſenfall 1759 

„ Wenzel Franz Straffer . .|1788 
.[17071755 $ranz Sof. Bei . . „11713 
.11718]11756| 30h. Wenzel Stepanonofty . 1788 
1174111759] Reop. Fifder . . 1778 
.11749|| „ |Karl Ioh. Bumperger von 
[1710 GSamfenfeld . - . / 
.1173211760|30b. Seit . . 2 „Jires 

„ 130). Georg Hieber . .  .]1768 
1739| „ Wenzel Daniel Schultz. .|1788 

.11736/11761| Karl Ehrötter . . . .11769 
1173211765905. Sal. Reimann von 
‚11746 Riefindrg . . . » +11788 
11752] „ ranz von Yaunay . . „(1781 
.|172811768|30f. Dauffig dv. Haudenthal 1788 
117271 „ Swan Hoffmann . . 
.1173011769|3of. Raria Mi Anton Prein- 

ö . hölt 
174111773Wenzel Simon Rieß 

Joh. Bernhard Betitperin 1779 
‚11728111776 od. Bapt. Matura . .11788 

. ‚1730 

.1788 
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O. 
Neuſtädter Magiſtrat. 

Königl Richter. 1704| Joſ. Miſlik v. a aufein . 1726 
1705 geb. Schönpfl 1724 

1703] Daniel Reitknecht von Rei: 1706) Ant. Crocyn bon Mrahobeyi 1737 
chenfels .17076, Conrad Breittenberger.1724 

1707| Matthäus Lhottak v. Lhotta 173711709] %of. Sedeller . . . 11727 
1738|Rari Franz Palma . . .|1751]11710|%0h. Thomas Satobi . „11728 
1751 Moatdias Jonak v. Freyen⸗ 1714 Joh. Erneſt Kheler . . .|1722 

.1768| „ Wenzel Zahotanſty von 
1768 were Rudot von Ehren Worlik . 1734 

wald . .1788 17151Franz Ant. Zamecky . .11728 
arl Ant. Cerny... .1749 

Primatoren. „ |Rarl Bepta >22. „1752 
° Franz Dana . . . . .[1742 

1703| Ratbaniel Perlenec von 1719 er Franz Palma . . .[1733 
Perlsbach . . . .1171711724| 30h. Ant. Kogat . . . .|1759 

17171%0f. Franz Erufins . . .11722 „ |Rarl Hubacius . . .11728 
1724 |Ronrad Breitenberger . . 1726| „ [Stanz von Schönpflug - ‚11735 
1727 |I0f. Sedeleer . . . .11735| „ — Cðleſt. Eajo . . .|1758 
1735] Sranz Schönpflug v. Gam— 17261905. inet . oo... 41749 

enberg . +1173911727|Sranz Richter. . . + [1742 
1740 And. % naß Luͤdeger . .[1753| „ ob. Ubriht . . . - .]1758 
1754|Adalb. Zahoranffyv. Woriit 1772| ;17281%08. Adam Wil . . .|1763 
1778| Karl Ignag Galle. „ .|1788| 1731 |Ant. Preytenbergr . . .|1752 

„JJoſ. Bafedy “00. .1738 
Räthe. „ |Xaul $ranz Nigrin . . .1761 

1734|Wenzel Brohazta . - .|1746 
1703| Mathias Benedict Linek v. 1737] Cornelius Joh. ullersberg 1758 

Lintock .17100, |Adalb. gahelanfii von 
1703] Sigmnnd Fopadyv. Libechow 1706 Worlik. .11754 

*. Cruſius von Krauſen⸗ 1730And. Sudegger 2. 1740 
bur urg 1717| „ 3oſ. Pelikan....417537 

„Joh. rocin von Drahobeii 1705,1741130h. Jeronis.. . . .[1746 
„laurenz oh. Sirohelm .17120, Math. Jonak..... 411751 
„fFidelis Weibl.. .1723 17461Joh. von Weymoda . . 41760 
„MNicolaus Schana .. .[1709| „ (Melchior Wittig... .11768 
„ IBaul Sollmann . 1713| „ |Seorg Müller. . . . .1780 
„ |[Mathäus ehottat v. ehotta 1709| „ oh. Kratohwile . . . 1776 
„ IRarl Beit PBeihit . .1171411750| Franz Joh. Sorein . . „1764 
„ 1305. Gräf Gräfenbur . 17114751 oh. Schubauer . . . .1781 
" 2308. Ehriftof Paroloroft .11704 1752) Franz Ezapet . . . . .1757 
„Jat. Engelthaler . . .1172711753|Rarl Bepta . . . . .[1772 
„Wenzel Friſchmann von Phil. Knecht.. .1774 

Ehrenkron. ‚I1715|1754 Ant. Perger .. 
„WBohuſlaw Parizet . . [173111755 3 Palma 1773 
„Joh. Terman von Oſtrow17251768Joh. Hubalek. 
„Andreas Lebwinta . . .1706 1769Ant. Preittenberger . . . 
„ |Georg Stifter. . .„ . .1710 Ignatz Turner . . . „1771 
„ Mar. Snfgitty en 1708| „ |Auguftin Haan . . 



1760| 5ranz Wolf 
1761| Rari Zdenko Cajo 
1764 Martin Ledwinka 
17656Karl Galle 
1768| Ant. Daufcha .. 

Brit Reißmann v. iefen: 

1769 * nioffer *F0 

oſ. Loukota 
Wenzel Sliwla 

„Franz Karl Feßl. 
1776] Karl von Hochwarth 

11777 |Serd. Canut Saffın . 

P. 
Kleinfeitner Magiſtrat. 

König. Richter. 

1703| Salob Molitor 
17261905. Mid. Hamb . 
1752| %ranz Rud. Scholler .. 
1762/05. of. v. Schutbredt 
1776 Sea Maſchet von Maae⸗ 

wg... 

1703 

1719 Joh. Georg Riegl . 
1724|Rarl Ferd. Arnofdt v. do: 

1760 Joſ. Caſp nñunig 
176913058. Carl Danzer . . 

1703 

1708 

Peter Bebroni von Treuen: 
fels .17091 „ 130. Karl Danger 

Joh. Tempeimann 171011746 Rarl Leiner 
Joh. Georg Riegel . 
Joh. Zelenla . 
Chriſtof Rolaıd . 
Jakob Schubbrett 

Primatoren. 

anz von Petzendorf 
oh. Georg Tempelmann 

broflaw 

Aãthe. 

Caſpar Nuſch 
Kranz Windiſch v. Aſcheufeld 

.| 1707 1751 franz Miltner. arl von Dobroſlawin 
Joh. Konopa . . 
Bernard Mufigandt . 

iR 
Michael Miüngenricder . 
ranz Kunig . 
ar! Lederer 

1706) Georg Landſcheritz 
1707] Karl Ferd. Arnoldt . 

1172511710 Rarl von Dobroflawin . 

oh. Georg Ableuther . 
1718 Samuel Sron. . . - 

Koh. Klin. - .».. 
1720|Rorb. Mathias Glafer . 
1724|F0h. Michael Hanıb 

.11710| „ 19305. Iof. Tempelmann 

.1171711725) Io. Phil. Reitenberger .. 

.1172311726| Kranz Ant. Ruufly . 
1729| Karl Friedrich Lederer 

.|17501| „ |Sebaftian Erhard 
1176911731] 305 Beter Schmidt 

Joh. Karl Alert v. Lower . 
1734 %of. Kafp. Kunig 
» 1305. Jat Brabant . 

Joh. Georg Felder . 
1741 Joh. Joſ Schutzbreth 

1719) „ Franz Scholler 
17171747Franz Joſ. Meißner 
171811749 Ignatz Schicha. 
.11721| „ JAnton. Em. Stiller . 
.11706111750| Bet. Phil. Suftermann . 

Sig. Aler. Pufchberger . 

171011753 engel Rupert Baldant . 
„ |11754| Ant. Joh. Hammermüller 

|1710)1757 Franz Gottfried Klein . 
1724|11760| Bernard Siegerd . 

.1172811 762] Sebaftian Noli 

. 11724 
[1711 

1753114711 Joh. al. Steuend von 
.11761 Stinfl . ... 
(1776| „ [Andreas Giehl 

.11731 

.11733 

.11732 
1730 

11747 
.11727 

‚11747 

” 

.11748 

.11740 
11750 
.1740 
1769 

‚1 

.11753 

.11757 

1768 
‚1761 
.11760 

1761 
.11764 



1762|%05. Yof Cronberger 
1763]30b. Hein. Neuber . 
1764| $alob Stieha .. 
1766/®eorg Alois Pellet . 
1767| &ranz Weißer . 

Königl. Niger. 

1709 Tobias Franz Trefchel . 
1722| And. Ignatz Smrkowſky 
1740 
1775 

ranz Jak. Unfoffer . 
ranz Sof. Wedl . 

Bice-Primatoren. 

1708| 306 Karl zeriihen . 
1707| Michael Lerh . F 

Räthe. 

1703Melichar Lerch 
» [Midael Gagſch 
„ 1Xobias Treſſel 
„ Ant. Tanner 
„ Andreas Smrtowftg 
» 1305. Wilh. Grüner . 
„JJoh. Wismann . 
„Thomas ler. . 

Wenzel Smifdel . 
1709 Franz Flechtner. 
„ |S3oadhim Dimpff . 
„ |30 Ri örſchan 
„ 130 alinſky 
„MNiclas Hoffele.. 

1718 So} 
Mayr . . 

1722 Shriflian Luna 
„ Iran Trehl . 

Figrund Zenter , 

5 
1770, Andreas 
„Wenzel Ebernann 

1773| Iof. Sourel 

ifcher 

.172911776Franz Joſ. Peſchka 

@. 
Sradſchiner Magiſtrat. 

1722] Franz Michaelis . 1737 
1724 |Sohann Wenzel Schleichert. 1729 

.172217290Franz Anton Hehn . 11738 

.11739|| „ ohann Mid. Edjäffter 11731 

.1177511733|Sranz Jak. Unkoffer . . .1740 
„ obann Adam Dimpff .|1750 

1735| Adam Franz Wilimowſty |1739 
1738| Peter Pögel . . 1762 
„ |30f. Wenzel Deftereicher „11749 

.11707|11739|30f. Mich. Schreiber 11771 

.1171011740|Rarl Em. Grüner - . .|1768 
„ |Branz Zobelt - . . .11754 
» |Mathias Maltowety.. . .)1746 
„ Stefan Mayer .. . „1741 

.1170711741/ Andreas Yleuri . . .11754 
1170917461 Franz Preaßler . . .ı1760 
| v1 tanz Singer . . . 1766 
11718 ob. Fried. Zotel . „ „(176% 
11722111747 Ignatz Carl Bafdant . 17652 
.11721|11751|Iohann Georg Lauffeler .|1768 
1171717565) Martin Stmad . . . .|1788 
1871811756) Jof. Weil. - . . . .11775 
.11709| „ |Ant. Leop. Peſchke ..41770 
. 17471, |Rarl Caspar Schent . .|1761 
.11726[|1751/ Ant. Franz Dollenftein. .|1772 
.11735j|1765/305. Franz Grüner . .|1782 
.|1738||1766|Rarl Aut. Kucera 
1717| „ tanz Wenzel Pögl. 
.1174011768|&arl Fleury . . 
.11740|11770)Ignat Lerh . . . .11788 
.11726111771|Rarl Yranz Steizner .11781 



Das Hofigericht auf Der Neuftadt. 

Die Reihenfolge der Vorftände ift unbekannt, wahrfcheinlich war der 
jeweilige ältefte Rath der Borfigende. 

8 & Is 8 
zu selss =# 
Bo Name ScelB Ss Name gs 
= rn 30 
5 * * Be 

1724! 

1724| Raurenz Vogt. . 
„ 13alob Danſche 

.|1730111778] 30}. Knijel 

.117261 „ Baul Dawid 

S. 
Das Maltbefer:Gericht. 

* Räthe. riedrich Grachelmaher .|1726 
1726/%0f. Krocin v. Drahobeyl 11778 

1703! Hof. Myſlich v. Witldenftein |17051 „ Sean Poritzky. 1737 
„Daniel Reitknecht v. Rei⸗ Et Bene! Fiſcher . 41753 

henfels jun. . . .„|1715)| „ 1930). Hart » 00. .11729 

„ |Yranz Linek v. Findof Johann Soli . 11734 
„ Peter Boudal . . 11704 1728 Sojef Geronis .11741 
„ |RKarl Neumann . . .11729[|11731|R. Boiel . . .11739 
„ ‚Ant. Zahotansky v. Worlit} 1705 „ Samuel von Zahotansty 11754 
„ (Adalbert Blaha v. Chotefchov] 1712| „ [Emanuel Preißler . 11746 

Erneft Keller . .|17151 „ |Sohann Earl Cerny- . .|1737 
1705| Rarl Lhottak von ehone .11710111737| Wenzel Kos 0. .]1753 
„ |Rarl Bepta . . .117061| „ |Marimilian Hlamac .11778 

1706|Mar. Etoc . . . . .|17101741| Mathias Paherich .11760 
„ |Sranz Lauterbach . . .11722| „ ranz Fuflel .  . 11770 

gohaunn Rofenmiller. . .|17111746)%0f. Punſenkohrn . . .+[1766 
» 13ohanın Palma .1171711753 Johann Sytora . . .11754 

1710| Mathäus Schimmer ‚(1711| „ ge Ulbricht .11767 

„ |IRarl Kondelt (1711| „ of. Liegner . 11764 

1711| franz Sanat Sana .|1715|1753|$ohann Bakelt . 
obann Wawruſchta ‚1171911759 Johann Sylora . .|1761 

1714 Franz Konbelil .|17211761|) Mar. Studnicke . 11777 
1715| Sranz Buda . .11724|11764|Iohaan Pendl .11772 
„ |RKarl —5 v. Rofenthal „ „It700 Franz. Weiß, . 
„JJohann Kretihmerr . . .[172611767|%0f. —* .11775 

1719 Sn Tonner 11724111770) Johann Elger . . 
” obann Ulbricht . .11725(11773]%of. Otto Yufchla . .1177$ 
„ Adalbert Dietrich. 1731||1776| Johann Chriftian Keen. .|1781 

1703 |Ial. Sigmund Kuzburf 1704 
1704| Franz Tauffer ” ii 746 Afjefforen. 
1746| %ranz Dominik Spinc t von | 1703) Andreas Yard . 

Helffenthal .11763| „ (Wolfgang Thriſtian von 
1763| Franz Anton Kilian 

Malthef grprioren. ale . 
Vorſteher 

— —— — — 

—* Joh. Wenzel Bernard . 
17701Johann Mayer . . 

.11763 Brandenbnrg 

11770 



1703| Wenzl Claudius v. Clauden⸗ 1736| Stang Fiſcher 
bug . . .. . 170411740) Soh. Heinrich Kreticjmer . 

» |Anton de Bofi . » . . ‚1713 „ (man. Georg Bulo . 
„ (Martin Slide . . . .|170911742| Michael Fifinger . 
„ |Beter Reynard . . . .,170411747| Franz Peringer 
„ re Weidlinger . . .|1729 of. Barbieri . . 

170630) Anton Boyt . . .[1710 1753 Georg Mathias Gohi 
„BGeorg Weipenbaher . .|1711j1755|Bened. Dorſchmidt 

1711/%ranz Iguatz Neugebau .|1713| „ |SIohann Batel 
„ athias Mayer . . .1171811756 3 Billigt . 
» 1308. ®eorg Shönfelder . 172911787] 308. Bulo . 
1718| Marti? Töpfer . .|174011761/Gnft. Adolf Cart 

. „ Chriftof Müullener 

.11746111762 Kan Kluba 

1726 Sof. Bet. Zinn . . ‚I1783|j1773| Thomas E yromatla 
1729| Joh. Serg Zihufh . .1178511774| Vet. Joh. Kolumbani 

karl Scol . . . . .17S7U „ Wenzel Bayer. . 
Niclas Florentini . . .|1755| „ I3of. Burgholzer 

"11776 



Rr. 2. 

Derzeidniß 
der 

geprüften Borftände und Näthe 
bei ben 

während dem Laufe der vierten Periode beftandenen 

Siwil-Serichten der erflen und zweiten Inſtanz 

Königreiche Böhmen 
beginnend 

som Iahre 1789. 

Zufanmengeftellt aus ben 

Schematismen für das Königreid Böhmen, von denen Der 

erfte im Jahre 1789 erfchienen ift. 

Bollftändige Perfonalitatufe aus früherer Zeit, das ift vom 

Anfange der Gerichteregulirung im Jahre 1783 bis 1788 incl. 

find in den Regiftraturen der Gerichtsbehörden nicht mehr vor- 
handen; da die alten Perfonal- und Geſchaftsausweiſe längft der 

Stampfe verfallen find. 

Für die geprüften Glieder der Magiftrote bei den Municipal» 

ftädten und für die Juftiziäre fangen die Ausweife erft vom Jahre 

1801 als dem Zeitpunfte, von welchem diefelben in den Schema- 

tismen vortommen, an; ebenfo find die Glieder des Gefällenober- 

gerichtes und der Gefällsbezirksgerichte zum erftenmale im Jahre 

1838 in ben Schematismus aufgenommen worden. 

Bon den Juſtiziären find nur diejenigen aufgeführt, welche 
auf der betreffenden Domäne ihren feften Wohnfig gehabt und von 

dort aus gewöhnlich auch die Gerichtsbarkeit excurrendo auf ben 

umliegenden lands und Iehentäflihen Gütern verwaltet haben. 

Die 1836 eingeführten Gefällengerichte fommen erſt von 1838 

au, in dem Schematismus vor. 
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A © 

8.7. Appellations: und Eriminal:DObergericht. 

gsẽ 

Antritts⸗ 
Jahr btretun 

Jahr 

= 

En 
Name 531 

Tr) 

= 
"| 

Praͤfident. 

1708 p.|Graitz Reichograf Wieſch⸗ Ioh ein Ehler von 1790 
1788 nie. 1789 „Joh. Walbert Freiherr von 
1789 oh Ben —* v. .. 1806 

Spork 18040 Joh. Vinzenz Freiherr von 
1804 Joſ. Graf von Wallis . .11805 anow 1801 
1805 Franz Freiherr Karg von 

y 
n gem Reichsgraf von GSaner|1794 

Bebenbur . N . 0 . 1805 ohann Dubity Freiherr v. 
Wittenau . 1806 

1822| Herrmann Freiherr v. Heß 18430, Philipp Johann Reihsgraf 
1843| Rudoff Graf von Tannen Sweerts:Sport . .11797 

n gem Freiherr von Wittorf 1797 
of. Binzenz Rujictan von 
Roſenwerth.. 

Johann Kanka 

berg 
1848 Anton Graf Mittowſty v. 

.Mitrowitz 

Bice⸗Praͤſident. 1790! Bernard Auguftin Zaho⸗ 
xkanſty von Wort . 1791 

1789 Franz Wenzel Kager Reiche: 1791 Sof Edler von Heinfe .|1796 
graf von Stampa . .|1793 " h. Franz Bokel Reiche: 

af von Dohalſty . . 
1792| Hernrih Lofy Ritter von 

?ofenaun . . 

1794 Stanz Damafiıs Greiberr 
Karg von Bebenburg .|1805 

1805 |Leop. Ottomar Günter Freih. 
von Sternegg - . .1821 „ |8eopold Graf Sport 

1822|2eopold Graf von Sport . 1825 1793| Vinzenz Freiherr von ai 
1825| Chriftof Hermann Schindler mut .11824 

von Rottenhang . .11826111794 Yohann Scheppel . .11806 
1826 Raphael Nell Jeai von „Rudolf Joſ. Reichefreiherr 

Nellenburg . 1832 von Hafelberg-Tandan .1800 
1832 Johann era Freiherr von 1795| Karl Hofmann . .11805 

Achrenthal . 1842 1796| %0f. Aut. Maria Preinhbl⸗ 
1848 Ambros Ritter von autſcha 1846 Edler von Gelben: 
1847| Fohann Ritter von Limbed . .|1800 

1797 So rise 1801 
Näthe. „Winzenz Faſchank .41721 

„udwig Geyer von Ehren⸗ 
1789 Joſ. Adalbert Reichegraf . bug... .. .I80 

Desfours . „» |Bingenz Beter Freiherr bon] 
„ jAdam Franz von. Eſcherich 1700 Widersperg . .. „11812 
„ |\Profop von ARubuerr . .)1798111798} Wenzel Ehermann . 1815 
„ .|Leopold Ottmar Günther „ |Wenzel Freiherr von ubelli 1827 

von Sternegg 11796117991 Sof. Fitter von Krieih 1806 
" deh Alois Geyer v. Ehren: 17 ! — ir 

erg Io t Freiherr von 
„ A Yatob Sweeris Frei: Kapaun . . 

herr von Reiſt. „11794 Jakob Heinrich 
„ IYoadim Joſ. Graf Pachta 1791 idor Gie reiben uam Hennet 1824 
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1802| Wenzel Maſchet ve von Maas: 1825| of. Grsibert von Audritz ky 
- burg . . . .,1808]| „ Joſef Miniberger . .]1846 

1805| Wenzel Hey 2.202. h8i6 „BFranz Schleichert Bitter v. 
1806 So —* Ritter von Wieſenthal 

isuis isas Amon von Raillard . . 
gofef Ritter von Jordan 18241829] Jakob Schrötter . . 

„Johanu Graf von Lajanffy|18141830|Rarl von Pettenegg . 
- |Ignag Hanegirg . . .|182111832|Ignag Hansgirg 

1807] Karl von Boneli . . .|1809| „ Karl Korber . . . . 
„ |30f. Taborelli de Fatis .|1811| „ |Iohann Schmitt . 
„ohann von Weinfing . .|18241833|Iohann von Limbed . .|1843 

1809| Joſ. Erler von Bofett zu 1835 Joſ. Roflofäny . -. . -11847 
Zrautenburg . .|1815,11836| Anton 8romer . . . . 

" ran; Caſpar Brojowſth 1825| „ Auton Graf Mitrowſty von 
1811| $ranz von Brenner . . .|1815 Mitrowig . . . . .]1839 
1812|305. Graf von Kaunit . ‚\1s18\1837 Joſef Müller. . . . .|1839 
1813| Franz Zwieizina. . . .|18241838| Wenzel Mört von Morken⸗ 
1815| Johann von imberg 11821 ftein 2020. .]1842 
» 3oR, ca Ritter v. . Hefren 1839| Anton Eſch .. 1isae 

18181840 Wenzel Kulhanel .. 1848 
Yofer ein oe . „1821| „ Ant. Theodor Bibinger . 

n Sean En Haaber .11826| „ Joſef Klauby . .. 
enzel Felß Ritter darien- Joſef Aull 
ſtein .]1824 1841| Rarl Graf Boltenfein- 

Chriſt. Herrmann Sd indler| 1820) Troftbur .11844 
1819 Briebri Morig dv. Wage: 1842 Smanuel Edler von Bauer|1844 

1826| „ |teopolb Ottomar dreiherr 
ob. "Adam Taladko Ritter von Hennet . . . .11847 

von Geftetig . - 182511843] Georg Stöhr. . . 
1820| Ambros Kutiha -. . . .|1843| „ |Iobann Hobert Väter . . 
1821/30. Adam Neumann . . * Wihhem vdreiterr Ubelli v. 
„MPaul Ludwig Ritter von Siegburg 

Mader . ... .11836)11844| Konren Breißer von Dat 
„Joſef Weiretter . . . a .. 
„oſef Ritter von Ritters: oſef Hochberger . 

heim 118391845 —X —* v. Oadel- 
1822| Alois Edler von Röffer . berg-fandau . . . 
1823] Andreas Eommer . „ .|1839| „ rauz Tale . ... 

tanz Proboft . . . .11836.|1846 can Shafa . . . . 
1824 lerander Thürmann | „ oritz un bhrhrer .. 
„Peter Sporidil . „ . .|1826| „ oſef Wiſchin 
„Kohann Mühfften . . .1184011847j Wenzel Emanuel Sitte . 

18254 Karl Heerdil . .ı1826| „ |Rarl Kratky 0. .]1848 
"„ 1305. Edler von Pelzeln 18361848 [Fran Schmüd nn 

in 
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Bräfldent. | KR. E. Gomeralräthe. Der jeweil. Apell.⸗Präfident. 1840Leopold Hetzmauſty Beifitzer „Joh. Schouret 1840 RE. ea ionsräfhe. „ Fran Kappel 1842 1838| Johann Schmitt . . Mar. Müller 
" Solef Rolofäny.. . . ‚1842 1847 Felix Schal . . . . 11849 
„ ISofef Miller . . . 839 Dttolar Graf ciernin .1848 1840 ee Mörk v. Mörfenftein 1841 1843| Kar Their . . .11844 1840| Joſef Aul . 1844 Auguft Andres . .11849 1842| Leopold Freiherr v. Hennet 1845/11845) Jofef Altenburger . 1842| Anton Fibingr . . . . 1844| Wild. Theodor Konecny .|1847 1845|Georg Stöhr. . . . . | 

C. 

K. F. Gefällen-Bezirksgerichte in Böhmen. 

Beiſitzer: KT. Kam.-Bez. K..Gefalls Bez. Gericht 3 
für die Hauptfladt Prag. Lommifläre 

1838| Fofef Piwak si . .. .|1840 
" erdinand Schw . .(1846 

Borfipenber. n Kran — m . .]1842 
1838 |Chrifti ban, ?.f. Ka: 1840| Jofef Baber . . . . .|1845 
—— r an J 80 184511842 | Wilhelm Rujikle . 

1845 |3ofef ubrich t. L Kame⸗ 1846 Kranz Niefl . . 
ralrath . en rnft Zaufal . .11847 

1847| Fudwig Ritter v. Rabheeny 
Beifiper: 1848| Wilhelm Kohler . 

Kt. Landräthe. — 

1838 Anton „Bibinger .00..11840 K. k. Gefaͤlls⸗Bez. Ger. des 
Joſef A 2.1840 berauner und faurjimer 
Emanuel il von Bauer|1842 Kreifes in Prag. 
Koh Gele bon Genneti. 1842 Borſitzender: 

1840 il reiberr von elli 18431838 ⸗ 
u Gottfried von n Tau: a ie obitgta, et Kam: 

nenhain . . . .. 
1842 Franz Tadel. . . . .11844 Beifiper: Mogifrate: u 

ried. Rirfhbaum Kriminalrathe der 
1844 |fried. Cjecjinlar Ritter v. Hauptſtadt Prag. 

Birnitz. . 18451838 Ignatz Mucha... 11840 1346Franz ratzenbech on „JJoſef Klaudy . 
nton Stranfiy 0. „ 1Bofef Kidery . ” .lı845 



Name 

Antritts⸗ 
Jahr 

1838 Thom. Otto . - .. Kt.kGefaͤlls⸗Bez⸗Ger. des 
1840| Johann Blumentritt . .|1843 eaflauer u. Hrud. Kreifes 

„gJohann Bär . . . .(1843 zu Eaflau. 
1843| Alois Kilderr - »- - - - 
„ 1301. Komarel . . » . - Borſttzender. 

1845/)%0f. Dwot̃at..... 1838 Felix Scherlek. k. Kam.⸗ 
Rat 1840 

Beiſizer: 1840|3of. Löffler, 1. f. Kam.-Rath 
kik. Kam. Bez. Kommifläre. 

Beiſitzer 
1838 | Anton nn ... en Kt. Kreiscommifläre. 

" ranz YieBl . » .. 1838| %of. Herman v. Hernrift 
pr Is Banniämibt . . .[1843|| „ at Hop . ‚ dern „11846 

1843| dermann Maftil . .. ”„ |Ronrad Wieznitzky, gepr. 1848 

1846| Anton Pitla . 1847 Bürgermeifter zu Ezaflau 
1847 su ‚Fontaine von Beifen- 1840| Joſef Morftdtt . . 11844 

.. 1845| FoHann Rautentranz, ge r. 
1848 &ranz "Aifchka ran Magiftratsrath b gen . 

— 1848 Ernſt Schnell . 

Ki.Gefaͤlls⸗Bez⸗Ger.des Beiſitzer: K.k. Kam.⸗Bez.⸗ 

budw. u. taborer Kreiſes isss goſre enwiſott 
of. Löfflie... zu Budweis.. 3 dan — on 1840 
of eichenba dl 

BVorfißender. — Sur * 

bl, k. k. Ram. Franz Feldenhauer . . 

isss Se Bubh r. 18461845 Karl iin Edler 1 von|1845 
R ubma . 

1846 —— . Beigenkas nt 18461 Withelm Kohler . . . - 
1848| Joſef Hiee. . . . . „1848 

Beifiber: Ma ee und 

Krim KL. Gefalls⸗Bez. Gericht 
1838 Jh a lag des elbogner Kr. zu Eger 
„ 180 en en 
, FR held 2. .]1847 Borfigender. 
— Dwotzak. . . . 1838| Wenzel Danzer k. k. Kam: 1812 

1843| Mathias Tobifh . . . - 1843 a ii . . .11845 

1 en. ..0. 848 | F5rarız Träger 1846 |Sgnab Bien > >. 

VBeifiper: k. k. Kam.⸗Bez.⸗ 
—E— — Beifiger: Maifirats: u. 

Krim⸗Rä 

1838Joh. Kaulal . . .. 41843 1838Sebaſtian Gruner .. 

oh. Sterne . . 184040, Jeremias Gſchier. 1843 

Ko Klement Dreier. . . „1841| „ Binzenz Snbr . . . .,1843 

rauz Jh . . . . „1847 „ |Karl Lorenz . .. 
1648 of. Drtina . . » 418441842 Ferdinand weahtpein . .)1848 

1844 Anton Sant . . » » 18441 Joſef Ri . » .. 

1847| Anton Pitſch.. 1848 Johann Fina. - -» . » 



Beifiger: k. 8. Gam.»Bez.- eifiper : Magiftrats: u 
Gommifläre. ErimRäthe. 

1838| Jof a... . .1840[1838|$ranz Dufchel 1841 
„ 3 ——— ee. 1846|! » ndreas Ked . 1842 

1841 Zohan Steme . . ‚1845| „» Johann Dome . . . . 
„ |tudwig Tom . * .. Joſef Groh 1848 
„ |Anton Pitka 2 sselli8ar|Sofe Shmil . . . . 

1846| Ferd. Rittenberger . .1184811843|3ofef Schlauf . . . . .,1848 
. ofef Masner . . 1847| Johann Kreißl 00. 

1848 Lauren; Forft . .. Beifitzer: t. k. Cam. Be. ⸗ 
Gommiffäre. 

1838| Anton Han „1840 
8.7. Gefälls s Bez. : Ger. n Ambros Gm „|1840 
des bunzlaner Kreifes zu „ Andreas Sampl . . . 

Sungbunzlan. Emanuel Wolleg . . .|1847 
1840| Karl Bwierjina v. Rabraafb 1845 

Borfigender. 1845 Franz Feldenhauer . . 
1847 — Pa Ritter bon 1838| Wenzel Rzanda, LT. Cam.⸗ 

Rath . . . . 

Beifiper: A rt u 

1888 8 ann 7 ... 
ann Fina 

: (ir 1, Divorffi 
Bann Sreyfl . 

1842] Wenzel Sala . . . » 
1843 zanah I Fenilowſty .. 
1844| Yofef — .. 
1845| Jojef Na .. 

” “ . 

” 

Beifiger : k. 8. Kam.⸗Bez.⸗ 
Gommifläre. 

1838| Dominik Kafpar . . . 
et 

—* Sf — 

er Joſef Krieger 
1847 Anton Rita . .„ . 
1848| Binzenz Raufcher 

K.k. Defalt: Bes. Ger. 
IR + niggeöder Kreifes 

niggrög. 

—— 
1 

1838| Bet. Fiſcher Ef. Cam.⸗ Raih 1847 1848 Karl R 
1848 Franz Höppler 

‚1847 
ofef ern 0. 

K.k. Geflls⸗ Bez.⸗Ser.⸗ 
für den bidſchower Kreis 

zu Gitſchin. 

Vorſitzender. 
.|1842 1888 Sof Piwak, 1. Cam.⸗Rath 

Beifi per 
Mogiftratsräthe. 

1888| Jofef Adam . . . - 

1841 
1842 

.[|1845 
-11848 
11844 

11847 
11846 

Johann —— ... 
‚lı844 Bhilipp Fula . . ı . 

‚11842 a .. 

Fra —2 ... 
k. Kreiscommiſſaͤre: 

Johann Kubeſch .. 
Iofef Heinri Schade .. 
Beifiper: E. E. Gam.-Bez. 

Sommiffäre. 
1838| Anton Hanfgl . 

Andreas Hampl . 
tanz Höppler 

aurenz Worft . 
Anton —— v. Borgatf 11 

Bilden Eumer 

C 



K.ſk. Gefälls- Bes Ger. 1838 Joſ. Rehſchuh 
für den leitmeriger Krei 18401305. Leipold . - . . .11847 

zu Leitmerig. 1841| Franz Zellinla . . . - 
1848| %0f. Blatensky 

Borfigenber. „ |30f. Adam .. 

1838|2eop. Böd, k. k. Cam.⸗Rath 1848 8. E. Cameral⸗ Bezirks⸗ 
1848| Jofef Faber, LT. Cam.⸗Rath Gommifläre. 

Beifiker: Mogiftrats- u. 1838Joſ. Faber. . » . - .]1840 
Crim.⸗Raͤthe. „ |Laurenz Forſt. 845 ee 1]11 

„gFerdinaud Nittenberger. .|1847 
. 1184211841) Chomas Wobdicfla . . .|1842 
.  +11840|18421%05. Reihenbah -. . . -|1846 

„11845 Anton Bit . .» . . +11847 
1846 Franz Pede ... -» - Ar 
1847| Anton Degner v. Bleyleben 
n \&m. Volt . . -: . . 
» Wilhelm Ref! . . 

1838| Anton Hohn . 
” gran Zelinka 

orig Ho -, 
1840| Wenzel Twrdy 
1842| Joſef Sul . . . » 
„ NXSheobor. Plage . . - 

1844 Friedrich Leberer . 

Beifiker : k. k. Cam. Bez.‘ 
ne Gommifläre. a K. k. Gefälle: Bez.: Ger. 

, für den pradiner Kreis 
„18381 Thomas Wobdicila -. . .|1840 zu P 

„ IKarl Zwierzina Edler von 
„ Vorfipender: Aubmad . 

1838) Jof.Sotoll, Ef. Cam.⸗Rath 1840 
„ IHeinid Sämile . . 

1840 Anton Regner Ritter von 
.. 104 1840 Joſ. Setzky, u 
. 1843 ra " of. Pelhla . » . 

- Ambros Gnd . . 
1843| Yalob Gautfh . 
1844 Joſef Tandler . . 
1846 Ludwig Tiee.. . 
1848| Ignag Demartini 

— —— 

Beiflger : 
Magiſtrats⸗ u.Eriminal- 

Käthe, 

1838| Johann Schmil . . . 
„ |Stanislaus Kraty . . .11348 
„ Karl Shilim . . . .j1845 
" tanz Well. . . . 11848 

1846 Anton Marian. .. . - 

8. k. Cameral⸗Bezirkea⸗ 
Borſitzender. Commiſſuͤre. 

18838Karl Leiner, ka k. Cam.⸗Rath 1845 
1846Iofef Faber, k. k. Cam.-Rath 18481838Johann Lüftner 
1848Jakob Pfannſchmidt, k. k. „JaAnton Regner Ritter von 

Sam.Rath . . . . . 1840 oben en 1 
ilhelm ej . . .11842 

Beifiger: Magiftrate- u. 1842|Anton Pie. - - x .11844 
GrimWMäthe. 1844 | Karl ar >20. 1848 

1838| Johann Bubal '. . . -1186411847 Franz Willem . . . 
- ISofef Pimer . „ . . -j184011848| Johann Guttenberger . 
” Johann Mileſch .. 

Kt. Gefälle. Bez.-@er. 
für den pilfner nu. Flat: 
tauer Kreis zu Pilſen. 

1847 



KT Gefälle: Bez: Ber. 
für den faazer Kreis zu 

1838| Wenzel Klenert . 
1342/Martin Shebor . . . 

Saaz. lois Lorenz 
Borſitzender: 

1838| 305. Rip f. 2. Cam. Rath a som: 
Beifitzer: 

K. k. Kreiscommiffäre. 1888 an Beibenhauer 
1838| Mathias Schücker a; .|1846111844 %of. Zenter . 11844 
1848| Ludwig Kran Ritter v. „ I&ranz Zwieriina. . - Io 

Jaben. - 

Magiftrats: und Grimi- 
b Ba the: 

1838| Johann Thirmer . .11842 

D. . 

K. k. Landrecht. 

Prüufident. 1805| Johann Adalbert Freiherr 
von Bielhin . .11814 

1789 Branz „‚Wie Reha] „11818 Leopold Graf von Sport .11822 
18281 Sram Tuordy . . . .[1827 

1790 Brofop — ven “el 1829 Johann Lera kFreiherr von 
jan 1793 Achrenthal . . . .11882 

1798 gran obann Fruiherr v. 1882| Ambros Kutfha . 1886 
Bielhin . . 

1803]Jofef Graf von Wallis . 
1805| Franz Damaftne veiberr 

Kara von Bebenburg 
1806 |Jofef Graf Anersperg, 
18141 Johann Graf von Pajanftt 1881 
1882 Mori Freiherr v. 

Wagemanını . . 
1842| Anton Seal Mitrowſiy von 

Mitrowitz .41 
1848 —*8 ODitomar Greibert 

„[1808 

.[1806 witz 
181411842 un. Stepanomfty Slitter v. 

180811836 | Paul Ludwig Kitter von 
ıl Maber 

8839 Anton Graf Mitrowſiy von 

1845 
1846 Sobann Hitter von äimbea 1847 

18421847Joſef Roekoſchuy. 

Landrathe. 
1789 Domat Joſef v. Muhlenodorf1700 

bon Hennet. „Chriſtian Paulin v. Gfeeſſer 1790 
„ |&ranz ER Reihagraf 

Bice-Präfident. Schafgetf 1790 
a Ki} Kitter von 

1789 Se engel Freiherr v. 1703 
.11791|| „ gear \ Gamberge "Ritter v, 

1791 Hl Waherr von Stupan 1792 Gamienfels . . 11804 
1792 in van Freiherr: von „Johann —— —— 

1800 graf von Dobalfy . .|1791 
C* 
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1789| Iofef Ritter von Krifh .|17991806/ Wenzel Schönherr . 11844 
„ Rudolf Reichegrafv. Mori 1804| „ vehann Friedrich Breiher 
„ (Bingen; Freiherr von Waß⸗ Lagari . . .[1813 

' mut . +/1793]| „ ranz Ziwierjina . . . .[1818 
„  |Xeopold Rei eiegenf. "Sport 1793| „ von Haaber 1809 
Jakob, von Stemed . . .|1790| „ ert gedminte v. ler 
„  |\Sofef Edler von Heinte . .11790 de . .|1807 
„ 1Bingenz Freiherr von Wir ° „ |\Sohann Spath . 11807 

beröperg - .11797| „ —— Ritier von 
n varer Reimann v. wicien- Haͤrten ... .[1814 

erg . 17901806 Chrifof Schindfer .. .|1815 
Joh ann Schepp ed. . 1179411807 ranz Kalpar Brochonafty 1809 

1750| Rudolf Sof. Green von n riedrig Moritz von Wage⸗ 
Hackelberg .. .11794 .11819 

„ Karl Graf Klam. . . .11794| „ Johann Freiherr v. Ehren⸗ 
Earl Hoffmann . . . .11795 urg [1809 
„ (Binzenz Saldant. . . .17971808|Diarim. Ledwinka v. Adler— 

1791 franz Freiherr von Aftfeld 1807 fels . 1830 
„ enzel Ritter von Hennet |1801111809 vog Camillo Freiherr v. 

1792) Adam Wotzetowſky Ritter Schmidburg.41817 
von Kundratitz.18041814 Johann Hnilicka..1816 

1793 |®enzel Freiherr von Ubelli 1798]|1815 —8 Gottlieb Nein! .|1816 
„ IBofef Freiherr von Rapoun|1801]] „ Johann Adam Talatzko 
goſef Krticla . . . +11797 Ritter von Gefletig . 11819 
n Soft a Reichsgraf von „JAmbros Kutſcha.. 41820 

Joſef Alexander Grand 1816 
1794 * —*— het von Done: 1816 — Ritter von Hänster 1827 

bur 803 „ Karl Emanuel Richter. .|1848 
1795 Bergel Daniel Stimta . 1819 „ |3ohann Adam Neumann .|1821 
1795 Br Ritter von Schwar: „ Andreas Sommer . . .)1824 

wolf .. +]1804| „ udwis Ritter von 
1797 Anafafle Herbig. .. .[1805 .11821 
„akob Seinih . . ,„ .|180111817 a ua Eicherich 11848 
„ |Karl Stiepanowſky Ritter 1819 — rad — v. 

von Horn: . . 1842 .. .11826 
„Heinrich Graf von Zedtwih 1798111820 I Treibere Audritzth .11825 

1799| 30f. 305. Graf Wratiflam „Thomas Karl Härbtl . .|1825 
von Mitrowig.. . . .|1801|1822]Iohann Limbeld . . . .|1846 

„ |Sob. Ialob Reimann don Damian Want . . . .|1836 
Riefenberg . „18% 1823| Karl Krtidta Witte bon 

„ |3ob. Bernard Ritter v Saden „ . 11834 
Han .. "l1soe 1825 |%eopolb Hafner >. . 411830 

1800 Wenzel Roger Graf von v.„ Anton ih . . . . 11881 
Stampa . . .j1805111826| Anton Kromerr . . . .j1836 

1801|Yofef Ritter bon Jordan .1801827 an ante . . .  .]1832 
1802 Johann Wenzel Bann: Gran 61 .[1840 

gartuerr . . 2...  .j1835 1830 Fa Hr von Dörten: 
” ans Twrdy. - . » 1805 . 1839 

1808| Johann leunner von 1832 geſt Rostof chuy .|1885 
Ehrenrang . [1805111888] Anton Graf —*X v. 

1804 Johaun Graf bon Kannib 181 Mittrow .|1860 
Johann Lera von Abdrenthall 1815} Wenzel 8 an. . . ‚(1884 



J 

Jahr 
Antritts= 

Jahr 

1836 Johann Karl Grab... 1840 Wenzel Adalbert Bienerth 
1836Franz Plizner 1842Rudolf Freiherr v. Audritzky 1845 
„ |Anton Theodor Bibinge 1840| „ any Tafhet.. . . . 1845 
„JDJoſef Aull_. .11840111843/Morit Rn . . .|1846 
» (Emanuel Ebdter v. "Bauer .|1842|1844|riebrih Cʒeezinlar "Nüter 
„ |eopold Ottomar Freiherr von Bimit . . . . 11845 

von Henne - . . . » 184 1846 — RA .11847 
1839 Nicolaus von Bufan . » Sram Ratenbed 
„Bilhelm Freiherr v. nieli er „ nton Stranſty 
» |Rarl Ritter von Peche 1846| Wenzel Wagner . 
» Karl Graf Woltenftein . .|1841| „ Sa Thinely von Löwen 

1840| Johann Norbert Ritter von 
Neuberg » » . 0. 1847 Kmand Grof v. Kienburg 

— riedrich Kirſchbaum .. 1848 2udwig Hawranek . . 
" duard Gottlieb’ von Tan⸗ „ |Sobann Hlamwädel | 

nenbain . » 2... 

E. 

K. . Fiscalamt. 

Fiscus. 1800| Joſ. Mach von Palmſtein. |1809 
1804| Fohann Blaſek 1831 

1789| Johann Franz Gamperle 18011805Anton Ledwinka v. Ablerfels 1812 
18011 Joſ. Krticila Ritter v. FJaden 18301807 Karl Hermann Wankan. 
1831Leop. Hafner Edler v. Artha 1809| Emanuel Hutelmann. 1812 

Johann Adam Neumann .|1816 
Abjuncten. 1811 Franz Joſef Battifti a Sot. 

17891 Joſ. Krticla . . . . .11798 
Georgio . . 1816 

1816| Johann cal Selig . .. 1839 
„Georg Biltorin Raffius. .|1798:1819|Auguft Rujilla . . . - 
„ (Wenzl Mafchel v. Maasburg]1794' 1831| Michael June . . . .|1889 
" Satob Saurid . . . .117971839|F0f. Preißler . . .. 
„ |Anton Franz du Toy . .[1809| „ 3ol. ——z . 1840 

1794| Ignatz Hansgirg 
1795| ranz Twrdy iso2lıaslece Ind ..... 
1798 Sn Zmmieriine . fin 

F. 
Magiſtrat der ?. k. Hauptſtadt Prag. 

Bürgermeiſter. 1805| Andreas Steiner.. .|1811 
1789| Bernard Auguftin Zaho⸗ 1812 Johann ‚Deorg Kart . .|1820 

tanstyg von Worlit . .|179011821/Iofef Kirpal “00. .1824 
1790| Andreas Steiner. . . .|18001827| Beter Sporfit ... IiB8so 
1801Johann Heinrich Neuber18oslisao Joſef Müller . .. 



1827) Menzel Fanta. . 
1848| Thomas Prog . 

Mogiftratsräthe. 

1789| Amand Mahrbah . 
Sohann Stepanowueh . 
Johann Seit . 
Sofef ronberger . 
Johann Hein 

Ivan Hoffmann . 
Joſef Anten Maria Vrein⸗ 

böfder 

‘ 

Georg Alois Pellet . 

Iohann Andreas | Fiſcher 
Wenzel Ebermann 
Adalbert Eißner v. Tijenfein 
Se Viftel . 

ofef Teulota . 
Wenzel. Daniel Sliwta. 
Som Karl Feffel . 
ohann Matura 

Keung Jofef Belt. 
arl von Hochwarth 

“ 

% erdinand Kanut Saffin 
hriſtof Meldner 

gran Liskowetz. 
ohann Hillebrand 

gran Sicher . 
udwig Ge er v. ẽbreiers 

Wolfgang 
Johann Georg Karl 
Wenzel Kitten von Hennet. 
Johann Kolleſchowsky 

1790 Leopold Al 

1791 a Sadel 
” 

” 

Norbert Eberle 
Johann Lode . ‘ 

= 

ou 
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iee-Bürgermeifter. 1791|Iohann Bortenfleiir ‚11797 
Bire-Bürg ſt 1792 We Mafchel v. Maasburg 1797 

1786| Leopold Fiſcher. „ . .1179011793| Jof.Zaufig@dl.v. Hanenthal 1802 
w tanz Pecher . - | „ I8orenz Roskoſchny . .j1829 

1790 —8 — Heinrich Neuber ‚1801| „ ISohaun Souret... „11805 
„ |Sofef Anton Karin Prein 1794Joſef Hoffmann . . - .[1816 

hölder _. . 1796| „ Johann Profasla . . .I1813 
. 1796| van Hofmann . . . .118051795/Franz Mois Tifher - .|1801 

1802 Franz Joſef Pelchla . 1808 enzel Seyu . -. -- 411805 
1805| %ohann Georg Karl ‚11812111797 Johann Suͤcpanowety .11804 
1808| Thomas Patzelt . .11824| „ 3Johann Khol. . .11802 
1813| Johann Prodasfa . .11827]| „ |Sobann Wartin Scabel 1814 
1826| Anton Alois Keller . Sobann Adam Rau. . .|1824 

‚184811799|Fofef Kirpal . . . . [1815 
Anton Felix Freudig . 1831 

1800| Karl Morawetz. 1832 
” 

” 

1813 

Alois Damian Wernhardt 1831 
Joſef Alerander Graas, .|1832 

.1180511801|Adamı Ehriftian . . .11805 
„1800| „ Abraham Vinzenz Totzauer 1807 
.11799| „ |Fohann Chriſtof Muſil ./1831 
.|1794 Franz Haar . . . .|1806 
|170011802/homas Paket . . . .|1808 
[1800| „ Joſef Häuser . . . .11847 
.1179611803| Wenzel Rott . . . .11807 

1805|Wenzel Fanta. . . . .11827 
‚17901 „ |3ohann Konrad . . . .j1808 
11798) „ Joſef Georg von Nuce. .|1828 
1798 Felix Worechowsky Ritter 

von Kundrati . . .[1830 
1798| „ Ignatz Jablons . 11808 

1805) „ [Andreas Sommer . . .|1816 
11795] „ IBaul Sul. - . . » .]1822 
11816 Johann Kollerſisoo 
.11791 1808 Sofef Biedermann ... .[1812 
180311807 Franz Streer . . . .11847 
‚1799| „ gnatz Hansgirg. . . .|1832 
11800) „ |S%obann Rottnauer . . .|1829 
11800) „ Joſef Knorr . *- . . .[1838 
.[18141809|Bincenz Zagl. . » . .11831 
11822] „ Joſef Schü en 
1801 Joſef Weirettr . . . .|1821 
179711810 Joſef Kidery . . . . .|1846 
1821| „ |Sofef Yebaukky « „1841 

„1180511813 Johann Harranet . .[1825 
1791] „ |Safob Georg Wenle 11821 

1791| „ Anton Bramberger „ . .|1824 
1794 Anton Koudella . 

‚l1791 1815 Johann Körber . j . 1836 
‚1801| „ 
‚1792| „ 

Johann Güntter . 
. Joſef Ginvra . en 

‚j1sı8l1816|Ignag Weigel . . . .|1846 



1816 Johann Müblfien . » .|1824111834] Johann Eduard NRowal .|1848 
1817) Franz Hoffmann . . . .|1 1887] FYofef Role . . x... 
1821|%Fofef Auguft Kragert . .|18251| „ Franz Langfwert . . . . 
„Johann Blumentritt . .1843[11839|Iohann Schp - . +- 

1822| Johann Borſchitzkyy . . - „JſJoſef Dwotal . . . . . 
1823| Wenzel Schneider . . .|1844| „ 30h. Robert Väter . .. .|1848 
1824| Anton von Mailard . .|1828|| „ ranz Martin . . . . 
1825| 3ohann Zudat . . . .[1836118401Fofef Wilhin . . - . .|1846 
„ |3guag Muda. . . . .1184011841 rang Erhart . . . 
„Narziß Meiheita . . .[1840|| „ ohann Stiepauedl . 

1826| Johann Shmibtt . . .|1831 „ ran; Dura . 
„Chriſtof Krombholg . . .|184611842 Franz Eder 

18271 Adam Chriftof SGrabl . .11830118431%ofef Koller . . . . 
» |3ofef Müller 00.0.1183 „ gohann Wabla . - . . 

1828| &manuel Damwid ... . .|1841]j1844lffranz Ehmüd . . . .|1848 
1830| Franz Beiller . . -» . .|18451| „ Florian Danicet . . 
n nton Höger .. . t 

Kal Iben . . . . 11847 
1831! Yofef Tögel 1846|Anton Burggraf - 
» (Bingen; Schilling . . .|1839| „ |Wenzel Bracdıner . 
„Thomas Oto .... 1847| Joſef Philipp Zaruba 

1882| Joſef Sochberger . . . .)1846| „ 3Johann Wlabila . . .|1848 
„MAlois Fifderr . . » .. " ranz Hillmar 
„JJoſef Swieceny ranz Wintika 
Joſef Komarel „Alois Seidl. . 
„JJoſef KHlaudi . » . . 118401 „ Johann Patera . . . 
„ |3ofef Karl Friedrich [1842| „ Andreas Sühll . . - 
„» Wenzel Mauda . . . 1183911848) Dominik Sader . 

1834 Joh. Bölhl . - - . » Ich. Shmitte : . . . 

G. 

Magiftra
te 

ber koͤniglichen Preis, Leibgeding⸗ und Bergftädte, dann 
Komeral: und Municipal-Städte: 

Arnau M. St bid. Ar. 
. Gepr. Käthe. aan 

1801 Franz Gernert 1842 
18191 Wenzel Richter . 1848 
1821) Michael Steppid . - 1848 
1847 Franz Prinfe . . 

Auffig k. St. keit. Kr. Barau M. St. pradh. Fr. 

Gepr. Räthe: Gepr. Räthe: 

1789 Franz Becher . 1826 
1801 Franz Cjerny . 1884 
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1835 Anton PBetal . . . 183911817 |Franz Korbil . . . . .|1834 
1849 |Leonarb Gamfenber .1848111886/ Johann Rubolph. . . .|1841 

1841 Adalbert Opoczenfiy 
Bechin M. St. tab. Ar. Didſchon R 

. ow Reu⸗ ie Gepr. Pr 206 E. Kreis» und Leibg. Et. 
ranz Yrauenfe .. 41 

1827 ei dam . 2... .11828 Gepr. Bürgermeifter : 1828| Karl Janda 0. .1883]11789|Iofef Holy . - . . . .|1803 1835 |Rarl Helmerr . . . . .|188911803| Wenzel Bulonfy . 1810 1839| Mathias Kiijel . . . .\184211810] Johann Karafet 1827 1848 Franz Ber . . . . . 1827Franz Peifler. . . . .|1829 
1829 |Yerdinand Bilder . . .|1836 

Benatek M. St. bunz. Kr. 1887| Johann Strantt . . . „1841 
1841| Andreaa Ked : . . Gepr. Räthe: Gepr. Käthe: 

1801|Fofef Menzel . .11804||1789 | Wenzel Me fi . . 117% 
1804 Anton Schön . . . 118261) „» Johann Lobtecita .....179 
1827 —2* Stranik.. .[18801| „ |Yohann Paulitfchek . 41790 
1832Johaun Ianla . . . - „Jgohann Karafelt . . . _.|1814 

RL, ” ranz Cjeniek . . . .11799 
Beneſchau M. St. ber. Kr. 1790 vom F .... 174 

. elie Beranet . . . .„ .|18 
Gepr. Räthe: ” enzel Bulomwffy . .|1803 

1801 Franz Zuret . . - .1804 „ Johann Scharf . 1797 1804| Martin Ropebly . . . .|180611797|Iofef Schöps . . . 1802 1809| Yranz Shih . . .„ 181011809 Emanuel Janetfchet . 1823 
1810| Binzenz Hartinger [11815111812] Johann Pidhard . 1825 1815 Geans SH . . . .|18241818| Mathias Moatejka 1823 1824| Michael Kappus . . . 1823 | Mathias Adamel 1827 

1825) Ferdinand Fifcher 1828 
Beraun k. St. ber. Kr. 1508 Een gute . 1829 

. 26/$ofef Piſchera.. 1 Gepr. Räthe: 1829| Johann Gtranif . 1833 
1789| Mathias Härdtl . . . [18001830 Anton Schmid! 1836 
1800| Thaddäus Rubritius .° .)180711833| Menzel Zwrdy 1839 
1807 |Xorenz Rubritius .11837| „ |Emanuel Dawid . 1836 
1841) Mathias Horlimy . .184511887|Sriedrich Lederer . . .„ „1843 1846 Heinrich Winter . . . . 1839 Rudolf Stein . . . . [1841 

» {Adalbert Swoboda 1843 
Bergreichenftein 1842| Zufins Sieber 

1. B. St. prad. Ar. 1a oe ee vr 1848 
a, 1847|Norbert Bielohlawel . 

Bepr. Bitrgermeifter : 1848| Wenzel Lomm . . 1798| Auguft Müller . . „ 1797 
1797 |Sranz Drerler . . „ .|1806 Bilin M. St. Leit. Kr. 1809) Mathias Haas 11818 
1818] Anton Wayl . . 11822| + Gepr. Käthe: 1823] Johann Rudolph -11841|11801|Iohann Göpfert . . . .|1809 

Sepr. Räthe: 1810| Franz Reißig . .,1814 
1798| Anton Watzl .. 18141814 
1795| Martin Tauſch 

ominit Koſetty F 
.1817[j1826| Anton Weiß . 

.|1825 



41 

‘ 

i 

1848| adaibert Heuriger 11838 
1837 

Bohbauetz M. S. chrud. Kr. sah 

Gepr. Räthe: 1847 

1801| Anton Geifert . . 1809) ” 
1817|Iohann Jentfch 1820) 
1821| Iohann, Schmabel 1822] 
1822|Jofef Fiat ... 1833) 
-1838| Wenzel Rubelta 1837) 
1887 gm Wihan. 18421801 
1848| Anton Kralett . 1846]1826 
1846| Wenzel Kuderd . hesı 

1832 
Brandeis 1844 

t. Kam. St. taui. Kr. 

Gepr. Räthe: 
1801| Johann Scherts . 
1836| 3oj Sei . 
1841/ Wenzel Mataufchel 
1844| Jofef Rregey . . 

J 1833 
Braunau M. St. Tönig. Kr. 1847 

Gepr. Nähe: 

1801|Wenzel Schöfel 1807 
1807| Johann Polat 1817] 
1818|Jojef Teindl . 1821) 
1822] Jofef Stunpf . 18261800] 
1827|Iofet 839]1845) 
18401 alob nat ! 

gobamn eı Srant . 333 
‚11842 
‚1844 

nz BET. B J 

"EA 2 kein 

Brjegnig M. St prach. Kr. 

Gepr. Räthe: 

Alois Niemep . . . . 41826 
gm Edwary . . .|1831 

johann Rott . 0... 1832 
Joſef Bauer ‚11842 
Foſef St . . - 

Buchau M.St. elb. Kr. 

Gepr. Räthe: 

Joſef Swoojetii -|1810 
—— San. 22.j1816 
Florian Tippmann . . .|1833 
Anton Beni . .|1846 
Joſef Rauch wo. 

Budin M. St. rat. Ar. 

Gepr. Räthe:, 
[Alois Reitler ‚11845 
Branz Peſchet 



Bubweis t. Kreisftadt. 

Gepr. Bürgermeifter: 

1794 Franz von Sternel 1816 

Gjelatowig 
k. Kam.:St. faut. Kreis. 

Gepr. Räthe: 

1816| Bingen, Strandel . . .1184211798| Adalbert Rybak 11815 
1843 | Andreas Schmidt . 1815 |Iohann Löidiner . .)1842 

1842| Anton Bolorny. . „11848 
Gepr. Käthe: 

EChlumeg M. St. bid. Kr. 
1794| Karl Hönig ... Iso⸗ 
„Marl von Reiffenfeld 1796 Gepr. Räthe: 
„PJohann Stifter .. 41819 

1796 Lorenz Miltaner . 18041801 Franz Mayer .. .11827 
v_ |Binzenz Strandl . .11816/11827|$ofef Swobodba . . 

1804 Andreas Schmid . .|1843 . 
„oſef Kallina . . .11816 Chotieborʒꝭ M. St. cafl. Kr. 

1805| Johann Wenz .. . .11842 
1816|Diathäus Klaudy . . .11825 Gepr. Räthe: 
1817 Franz Tobiaſch . .11847 
1819| %ofef Reinhold 1793| Ignatz Inbrafel . .|1796 
1825| %ofef Chenhöh . .118411796| Sodann Slößel . - .|1809 
1835 |Wenzel Divoraf . .. 1809 Alois Joſef Wiſchek. .|1812 
1843 [Wenzel Zalujon . . . .|18481812| Karl Michory . .|1818 
w Matbias Todiih . 1819| Anton Neumann . 11823 

1845 Franz Tiger ... 1823| Sofef Komarel 1824 
1848| Adalbert Johann Kreyſl 1824 |Binzenz Mierjinfty 1828 
„ |Beter Aut . . . . 1828| Wenzel, Kucera . 1839 

Gzaſlau k. Kreisftabt. 

Gepr. Bürgermeiſter: 

1789 Ignat von Worel 
1797 Jobam Harande. 
1809| Johann Mateila . 
1839| Konrad Wiejnicky 
1848| Franz Dworſky 

Gepr. Käthe: 

tanz Grm . 
n ohann Fiala. 

1794 Johann Saranb 

1789 

1797 | Sodann Bienert . 
1802 Franz Delavos 
1806| Johann Matejfa 
1809| Stanielaus Nade 
1819| Zofef Kohnhaufer 
1823] Zohane Schmied! 
1836) Wenzel Bufel . . 
1840| Joſef Moris . . . 
18441 Johann Rantenkranz 

. 4 e . . . . ® 

1839| Fojef Ziduw 

Ehrudim 
f. Kreis⸗ und Leibg. Stadt. 

.|1797 
1809 Gepr. Bitrgerm. : 

18211789) Anton Refedty „11799 
° 1799| Fofef Dolanfky 1803 

1804| Kranz Czwetler. .11831 
1881| Wenzel Skopetz . . 

[179411789 Fofef Dolaufy . 11794 
.1797| „ \Stefan Schramel . R 
.|1805 Joſef Solol . . I. 
.11805|| „ |Sofef Raphael - . 1802 
1809||1794 ihr Czwetler .11804 

1819111799 $ofef Sedlacjel . „11802 
.|1823]]1802 zone Matella . - » .1804 
1834111805; Wenzel Czweiler .[1813 

118391805 Anton Eijel . . 11813 
.118431818|Yofef Matejla . . 11833 

1816|Heinrih Schwarz . „1818 



1816/Sofef Kohnhäuſer . .|182011806|Fofef Strnab . . . . .|1808 
1818| ranz Beneihomffy .. . .|1831||1809 Johann Müller . . . .|1814 
1820| Franz Hawela .. . . .11832]|1814]Iohanm Lubat. . . „ .1816 
1882| Rudolf Sriinwvad® . . JI8391815 Johann Settmar . . . .\1826 
1832| Franz Woloun . . . .[18341827|Thomas Pechtl . . .1838 
1838) Karl Janda . . . . .|1886[1836| franz Grünwald . . . .|1839 
18351Thom. Ste . . . . 1832] Wenzel Shen . . . .|1842 
1837 Joſef Schlauf.. . 418421842Joſef Nabel . - „ . 11844 
1839| Philipp 9 “0000. .14842|1845)Ignag Kruml . ... . 

ee N Dobrzan M. Er pilf. Kr. 
1848| 3ohann Haufer ., Gepr. Räthe: 

1801Joſef Wolfram . . .|1808 Dauba M. St. bunz. Fr. 180313 Hi Dieße - - - . 11819 
Gepr. Räthe: nr here Bayer 0. 1024 

1801| Johann Koma . . .|1814 anfuet Kampe . . . .,1881 
.1814 Solar At . ... 3 1831 Wenzel Halla 220. .+j1832 
1826| Anton Hartmann . 118381832Adalbert Lippe . . . .1837 
1828 Eeopolb Stmad . . . .|1839 183 Wenzel Sieifowilg en 1847 
1883| Johann Hammer. . . .[1837 Anton Pauli . . » . . 

1837| Mathias Kiel . - . . 1889| Rarl Hefmer . , . . | | |Duppan M. St. eib. Kr. 
Deutſchbrod Gepr. Rüthe: 

k. St. tzasl. Kreis. 1801 Joſef — end 1828 

Gepr. Bürgermeifter: 1824| ran eerer 17 
1789 —8 Mehl g ' 118 1831 Inton Gamperle “2.  .|1832 

1802| Agua Woda . . . . .I1g1ol1832| Wenzel Rigter = . . .|1837. 
1812| Yobann Guth . . . . 1164839] Johann Georg Low 
1817| Johann Schwarz. . . .|1821 . 
1823| Johann Schmidt . . . .|1826 Dur M. Gt. Teit. Ar. 
1827 zu Beto 20000. .]1837 Gepr. Räthe: 

39 Kaſpar Kiucra . . . .[1843 y 
RR 1798| Sohann Uhl . . . .|1823 

1844|Ronzab Wienigg . . 1824| Ferdinand Sauer . . .|1842 
1780| 9gnat mr Käthe: —38 Johann Hübſcher. 

natz Woda.... 
„ [Sole sent. .... ‚se Eger 1. St. elb. Kr. 
„ Reopold Cermat . . . .|1792 Gepr. Bürgern. : 

1790 Bernhard Ienti5 . . 417921790 Mar. Ritter von Limbel, .|1807 
1792| Dominitus Bauer . . .|180411809| Abraham Vinzenz Totaner|1846 
1804 Sala ®uth. . - . .|1812|11848|Iohann Wladla . . . 
1816) Ychann Role . . . . G Rathe: 
1820 Johann Mihl - . . .11882 epr. Kathe: 
1832| Iojef Zidum . . « . .11737[11799|2eopold von Osmäng. . .|1816 
1839 |PBrofop Strahotinfy . . . „ Anton Gabler. . . . .|1816 

„ IBinzenz von Dreßler . .|1807 
Dobruſchka M. St. k. Ar. „ (Anton Loimann . . .|1810 

. Martin Glüdfelig . . .|1807 
Gepr. Räthe: ” IRafyar Eberle. . . . .|1816 

179651 Wenzel Miller . . . .1796 1802 Anton Edryerr . . . (1809 
1796| Johann Rörid . - . .|1805118071 Abraham Schufter . . .11887 
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1809| Bartholomäus Rufler . .11889 Eule E Bergſt. kant, Kreis 

1826| Jeremias Gfhir . . .|1842 
» Bingen; Zuber . .[11845|11801 “2000. .[1803 

1828 Sarl Loren 1808 —— > 0 0. 0/1807 
1839 | Ferdinand Wrasifein ‚[184811807 Hubert Str . -. . .1814 

ofef Ri J 1814 Joſef Kanderal . . . 4181i8 
1842 Johann 1818| Karl Schubert . 1819 
1844| Binzenz ie. 1821/Rarl Shu . . 1828 

1836 Salon Rufe / .. 1830 Eidiig M. St. ſaaz. Kr 1835| Anton .. 
’ lacz —2 ——— 1840 
Gepr. Räthe: 1840) Wenzel Witawſty. 

1804 
ad Lori 3 Ittteſbach -[1809 Falkenau M. St. elb. Kr. 

1809 /Bernharb Mahner .|1816 Gepr. wu: 
1817 |Daniel — 844 1801 ran 3 ei u 102 

18 ranz Nebert 0... Einfiedl M. St. pilf. Ar. 1836 |Auguf Zi “1830 

Gepr. Rathe: 1840 Mich. Sp —— 06 

1801 Michael Donatin . .1806 1808 Se tt igoel| |Briedland M. eı. bungl. K. 
308 Dice! Donatin . . 181 5 Sepr. Räthe: 

artin Radler . 
1881| Johann Mattas —— —— Spann ee 
1832 gerdinand Nabel . 1836), 94313 ofef Brblit j 

1837| Wenzel Wollanek. . .1889 " 
1839 Bong & Ritter v. Bittere: 1843 Gabel M. St. bunzl. Kr. 

a Abafbert un, 1844 Gepr. Rätbe: 
nton Pauli . . 1 

1848| Dominif Dipolter von Di: 1 ran a * a 
poltstirchen . . 1823] Anton Ce .. 1826 

1826/Yranz Hrad .. 1 

Gepr. Käthe: 1844|%0f. Hamann . 

1790 1Yofef Kugler . . . 1806 Gitſchin M. St. bidſch. NK. 
Balentin "Bittinger [182 . 

» |Sulas Stil . . . . ‚1802 Gepr. Bürgerm.: 
1802 Singen Neuteiſchmier .11828|1801/ Johann Mila . . . 1806 
1826| Yofef Lohr .|1828111809| Johann Konmwicjla „. . .|1845 
1827| Fofef Hiele . . .118856111845| Johann Wladila . 1847 
1828 Franz Fifcher 0. .1184211848| Stanijlaus Kraty . 
1831| Kerdinand Kopera . .11848 Gepr. Käthe: 
1836 Ferdinand Mühlftein .11839111801|Ignaß Fliegel . . . .,1809 
1839| Wenzel Burruler . . 1802| Johann Romvicita „1809 
» Vinzenz Morflabtt . . 1809 —28 Ritſchel „1810 

1843| Johann Ei . .. 1810|) Johaun von rauu .|1814 
1848 | Franz Bifeky |  ‚fisialäpaibert Trem 1818 



1829| Fofef Adam . 
18391 Vincenz Mile . 
1842| Ignag Menzel 
1847 Johann —** ey 

Gepr. Räthe: 

1799| Yranz meanbmaher .. 
1802 Joſef Winkler . 
1837 Adalbert Lippe . 
1839 Anton Egermann 

Graßlitz k. Bergft. elb. Kr. 

Gepr. Käthe: 

1801| Yobann Becher 
1810| Yohann Friedrich 
1822!Iofef Fiſcher 

Graupen M. St. leit. Kr. 

Gepr. Räthe: 

18011 Mali . . . » .» 
1816/Iohann Bayer . . 
1818| Iojef Wolfram 
1821 Ferdinand Sauer 
1825 Franz Klier 
1843 Wenzel Arieth 

Grulich M. St. königg. Kr. 

Gepr. Räthe: 

1801 Joſef Liebr. . . . 
1812|Ladielaus von Benigni . 
1813 e Zhnhauſ 
1816 
1822Fra elt 

1825 Fu — 
1830 Wenzel S ent 
1833 | Wenzel Faber 

Haida m St. leit. Kr. 

Gepr. Räthe: 

1801!Anton Hübner. 
1807 Johann Klein . 

isas 

Gorkau M. St. ſaazer Kr. 

1827 
i841 verzmanmieſtet m. et. 

chrud. Kreis 

Gepr. Räthe: 

1801Johann Ondraczel . . .11824 
18251Joſef HSawella . » . .|1834 
1834 | Ignat Seblatichel .11836 
1837| Anton Sawella ... 

‚11802 
.11881 Hohen enbı nd. 
.11889 M. St. königgräger Kreis. 

Gepr. Räthe: 

1801 | Martin Sfluna . . . 1813 
1815|Fadislans Benigut . . -|1816 
1818| Bincenz Wunſche. .]1819 

‚[181911820| Karl Stiaeny . . .11828 
.11821||1823 | Menzel Stopeh .11826 
. 1827| Andreas Ked . . . «11830 

1832| Iohaftn Honnemann „. +]1885 
1837| Wenzel Kucera .]1847 
1847|Yofef Kohant . . 

.|1815 Hohenelbe M. St. bid. Mr. 
11818 
11821 Gepr. Räthe: 

1182411796] Johann Better ‚1817 
1818] Bincenz Eifert . .|1848 
1844 Anton Kinfhner . . . .1845 
1846| FIofef Walnta . - . - 

obenmauth 
‚lısıa k. veibe St. chrud. Kreis. 

' sie Gepr. Bilrgermeifter: 

.11822||1801 Anton Pawlowsky von Ro⸗ 
1824 .. 11814 

[118301814 Benz! weiter . . .11828 
.|1833|11831]Sohann Poſchi .|1838 

1834 oloun . 

Gepr. Räthe: 

1801| Johann Nowotny .11809 
118071181 0)Wenzel Ulla . . » » . 1828 
.11835]]1821|Iohanın Jentſch ‚11828 



1831 ron Bari . . . „184111800 Franz Pagner .. 41806 
1841 Anton Ehrling . . - 1808| Wenzel Wobicjta . . .11812 

1812| Johann Goll 0. .11846 
 grreibiowip 1846| Adalbert Smoboda . . .|1847 

t. prachiner Kreis. 1848| Friedrich Leberer -. . - . 

, Gepr. Rätbe: 
Gepr. Räthe: 1789| Stanz Selin . - . .„ „11798 

1801 Johann Bed . . -» . -11836117981 Wenzel Gottwald . . „1812 
1837 Ignatz Mlaudise ,„ . - 11847 „ Wenzel Wobicila. .„ . .1808 
1847 Karl Picha 0. 418481812 Wenzel Kopiiwa . . . .|1818 
1848 Gran; Hubaloweig . . . 1818| $ranz Mitner .,. . - - 

Horig M. St. Bid. Kreis, Jechnig M. St. fang. Kr 
Gepr. Nuthe: ot Gepr. Käthe: 

onali 18 Röber : . '. . 41821 
1801 rang Bo nn 14383482 rare Kutfegenzeiter . „(1827 
1 e Iobann Seit . . . rggeli327| Mathias Eteiner. . . .|1834 
1817 Norden Bieloflamet - ‚ass drang Heibler . . . . [1840 
1835 zohenn Rei ’ . Pi . . 183 1840 Auton Kirtſchl . . . 

1836| %orbe ielohlaw .. 1839 
1889| Anton Bolland . . 11841 Joachimsthal E Dergft. 
1841|Norbert Bielohlawel _ . +11845 elbogner Kreiſes. 
1848|3ofef Belilan . . - . » Gepr. Rathe: 

1801 Sinnen Slieher . . . [1828 
Hoſtau M. St. Matt. Ar. » 13ofef Engelmanı . „11819 

Gepr. Räthe: 1820| Anton Mile . - . .» 

p 1830) Johann Reimann.41848 
1801 —F Weily.. . . . .11818 
1819| Rafpar Gartner © . . „11890 Sungbunzlau 1. Kreisitabt. 
1820 Manſuet Camp . . .j1824 
1824| Anton Poland . . .1840 Gepr. Bürgern. : 
1840 Norbert Bielohlame . . »11841 1789 Anton Sy . ... [1792 

1848 Georg Pik EEE 1797 Anton Scherte ... 41799 
1799Johann Hafßffleinee . 41806 

Hufinetz M. St. prach. Kr. |1806 Den Darauf he. ‚814 
Gepr. Aätbe: 1814, Yofef Stregüel . . . „11835 

1801|Iohann Sähima . . . .I1saallieso Berbinand Fiſcher . . . 
1835|Wenzel Saft . . . . .|1840 Gepr. Räthe: 
1841| Wenzel lonm . . . . .118471789 —8 PBrohafla . . „1798 
1848| Johann Klattonfg . . . » 13obann Lang . - . 11798 

„ erdinand N TE . .+.11797 
Jarom arl Delavos Io 

k. Leibg. St. Tünig. Ar. 1794 Sion Sherte 2. .1797 
. ” ofef Ida > 2. .18023 

Gepr. Burgerm: Johann Johiſriner . . 11789 
1789 Sean Kraupa ‚11790 11799 Wenzel Matauf  ....11906 
1791| Iofef Exner . . . 2020. 13802 



1802 Joſef Oteegeiel 0. .[1814 Kant k. Bergſt. cjasl. Ar. 
„ Menzel Reich . . 11822 

1811 Shrifin —* . 1817 Gepr. Räthe: 
18191Franz Peiskertt 1829 
1821 [Kranz Ref . - - ‚188 a el > >. »11884 
1823 |ranz Omado > >: - ‚11800 1842| Iofef Fritih . . - . +|1844 
1834 bann Mileſch v . 1826 18 44 Rarl iererbel “ " ' \ 

1808 Karl eäuting . .|1885 [| . 
Joſ epp .. .11829 . 102 Sohn f 5 in 41133 Karlsbad 1. St. elb. Kr. 

830|Ferdinand n .11836 . 
1833| Johann Fine . - .|1843 Gepr. Bürgerm. : 
1835 Franz Scherer .|183711790|Iohann Becher . -|1802 
1836 Fan Dworfty .| . 1804 Leopold Michael 1808 
1837 Foſef Kreyßl . . 4118421806Kaſpar Seidl. .. is io 
1839 Menzel Halla. . 1810|2orenz Deiml.. . :11814 
1843 |Yofef Moris . 418441814dJoſef sone . -[1821 
1844 Joſef Nabel ... 1821Joſef B 411829 
„JAnton Bäumel . 1829Joſef Len ort rn 
Ignatz Jenilkowſty Gepr. Näthe: 

Jungwoſchi 1790 Georg Fütler . . » .11798 
M. St. —* bu „JJoſef Veh . -. . . .11799 

Gepr. Käthe: „ |Salob Maader . .. |, 
epr. ' 1793) Anton Sauer . - . . +11881 

1801/Rarl Wolf . . - . 1183111799 |Lorenz Deiml . . - + +11810 
1831) Rudolf Stein . .  .11836111819j Johann Becher .. :11884 
1837|. Sequens . . . . .|184011855 Kranz Schmid . . .11889 
1840|%ohann Roth . (184211839 |Auguft Tichepper . . . 
1 Joſef Biſtritzky .. 41847 
lg anz Wocet .*. . . „1848 Katharinaber 
1848 arl Tauffer .. !. Bergftabt fanzer Kreis. 

Kaaden !. St. ſaaz. K. Gepr. Rauͤthe: 

Gepr. Buͤrgerm.: 1803 Ignatz Loffler. .. +11809 

1790|9atob Gterberger — 1824| Mois Gl... . Viciete 3 33 

Gepr. Rathe: 1836 Joſef Rauch . - 1847 

1790] Yofef Egermann . 11842 
1802] %ofef Winzent .11816 Kaurjim T. Kreisſtadt. 
1816] Fofef Brandner . . . 
1846 Ann Weniſch 1789|906 en Rothe: 

Böhm.-Kamni ohann Rilar. . . - .11816 
PH hm: —* N reis, 1816| Thomas Dias . - . .|1818 

1819| Kart Mihory . . - - -11824 
Gepr. Räte: 18241 Yranz Dufhell . 1826 

1801| Joſef Rab . 1181611826 | Iofef Dufhel . 1830 
1816| $ofef Wechemann . 
1820| Joſef Tobiid . - . . 

„11820111880 | Wenzel Mieriinftg . 



Kieſch M. St. pilf. Kr 

Gepr. Rüthe: 

1801|Anton We . 
1804 Joſef Lamberth 
17051Anton Weiß . - - - 
1826 Joſef Baur . . . » 

Kolin 1. St. lauf. Kr. 

Gepr. Bürgern. 

1789| Joſef EA. . . . .|1812 

11804 11849 Gran Sulid 200. ‚1822 
aofef Bahnhlie . . .11827 

1827/Anton Egermann . . .|1827 
1839| Michael —* umat . . .|1839l. or Näthe: 
1847|Anton Heid . „(1846111789 Johann Weiner . . . .1807 

. „Alois Srhlicha . . . 11812 
Kladrau M. St. pilſ. Kr. „ Drang 3 Girfit . 1790 
u " enzel Chrudimety . . „11798 

Gepr. Räthe: 1790 Franz Brantne . . . „179 
„ tanz Harrer . . „1802 

1801Joſef Groß  . .'. . .11827| „ obann Martineli . . .|1802 
1839| &ranz Schranta . 18321810 Franz Kalmünzer .....1821 
1833| Wenzel Haala . 118391816 |ranz Raupril „(1843 
1840|Anton Banli . 184811822) Franz Swaͤtoſch 1830 
1848Karl Schnabel 1830Franz Waniek 1832 

Klattau k. Kreisſtadt. 

Gepr. Bürgerm.: 

1789 Sram Wrabetz 
1798 an Parwonitz 
1818 Johann Albert . . 
1827] Auguftin Sudaned . 
1842/Franz Scherer . . . 

Gepr. Räthe: 

1789 Franz 2. Pidaticet 
{ber obann . 

1798 Wen Zoztoſqhno 
1798 Joſef Lo F 

Wenzel irtt . 
1819 |Alois Fiſcher 
1821 Johann Sepp 
1824 Bene Dworal . 
„ Nice Müller . 

1828 Joſef Hufal . . 
1882] Stanislam Nratiy . 
1833 Franz Wefely . 

tanz Gelinel . 
ohaun Krey de. 1886 

1842 Pi Stranfty 
1842)Iofef Pleigur . . . 1848 1816 Augufin Re a 
1847 Wenzel Wolanel 

1889 Eh Steanf von Greifen 

Kommotau k. St. fanz. Kr. 

. 1798 Gepr. Blirgermeifter 2 

.118181786|Beter Urrich . . . 41788 
. 182411798 Franz Görmet . . 1807 
. .11842j11808] Jalo en obrauer v. Treuen⸗ Ih 

wald 
1840| Frauz Rudolf Grunwald 

Gepr. Räthe: 
.14117911796 —2X Spindier . . .11798 

-11818]| „ |Yohanı Bauer er 
[17981798] Granz Mertin. . . . .|1816 
1819 |: Erbes . . 1816 

" an Krupa ” 1828 1022 1829 ang Mader. . 1840 
Joſef 

1827 1841 1880 Rudolf —ES 

en Königgräh !. Kreisftadt. 

1835 Gepr. Bürgerm. 
1789| Johann Ki . .1179 

183911797 Franz Treeger von Königin, 
er . 

1802 Franz Raith . . 11807 
1807 | Balentin Saum 1816 

[1931 
1821] Alois Kemli 



Antritts: 
Jahr 

Gepr. Räthe: 

1789| Johann Portenflein 
„ ranz Kaimaa . 

ohann Zahorjiy 
1792| Balentm Haun . 
„ |Aois Wawrauſch 

1797| Ignat Blajel . 
17981 Johann Krifch 
1802 Franz Wirawſty. 

ohann Konradt . 
1806| Ignat Hansgirg . 
1809|Alois Kemlint . 

„» |Igna Treeger 
1810/Bernard Czwettler 
1816| Anton von Mailard . 
1821| Iohenn Ludak. 
„ tRarf Lubi . 

1825| Ignatz Schurda . 
18271 Wenzel Skopetz 

’ Wenzel Divorjal . 
1830 ranz Piſtetzky 

ranz D det 
„ |Andreas 

1882| Johann Damned 
1885/Yofef Grob .. 
„JJohann Hänamann . 

18371 Anton Schmid! . 
18421%ofef Schlanf . 
„ En Kreyßi 

1846Joſef Hoffmann . 
„ |Anton Kralert . . 

1848)Georg Math. Frank 

Königinhof 
f. Leibg. St. leer. Kreis. 

Gepr. Bürgermeifter: 

1789| Ignatz Skleniczka 
1795| Johann Schindler 
1814 Slam Müller . 
1832] Johann Naivratil 
1833 br Viſtetzky. 
1839Peter Prochasla 

Gepr Räthe. 

1789| Johanu Ohriftof Beran. 
1796Joſef Riedl 
1882| Johann NRawratil 
1844 Joſef Belilan . 

180711806 Sn Sl... 
.|1802|11812] Jo 
118041811] Sohann Worell . . . . 
.11806111814| Karl Janda 0. 
.11829||1821/ Wenzel Grimm . 
.11804111846|$r3 Clanner v. Engelshofen 
.|1807 
.11825 srfelen Elbe: 
.11821 k. Cam. St. laut. Kreis. 
.11821 
.1826 Gepr. Räthe: 
.1826 
18451801 Wilhelm Hlawa . 
.118301810/ Bernard Duban . 
118311821} Johann Niemek . 
.118351118281%ofef Dreyer . 
.11833||1834 
.11846111835 
.|1841||1841| Wenzel 0. 
1184211844 Aaldert Hölriegel . . 

.11836 

.11848 Kralowig M. St. pilf. Kr. 

‚11848 

.11814111801|$ranz Weyda . 

.|1832]|1803|ofef Lorenz . 
18331887 Wenzel Richter . 

Kofteleg M. St. lönigg. Kr. 

.,1792 Gepr. Räfbe: 

.ı1829 

.117971801) Karl Zitta . . 1805 

ann Schmidt. on 

ranz Dmorfly on 
ofef Heiß . .. 

rimm 

1848 Mathias Horlimy 

Gepr. ne: 

1801| Wenzel Scher 1816 
1817 Karl Schölling . 1819 
1822, Thomas Sh auber 1837 
1839Anton Bäumel . [11844 
1844| Kranz Swatofh . .[1848 

Kralup M. St. faazer Kr. 

‚11795 Gepr. Räthe: 

.18391842 Franz Petrowitz. 1848 
1847 

Kratzau M. St. bunzl. Kr. 

Gepr. Räthe: 
.11794 
.1181611801|%ranz Schloffr . . . .[1818 
.11844|1819/ Wenzel Löw . .,1844 

1848| Eduard Veutelfchmibt 
D 



Sept. Burgermeiſter: 

1792| B5itip) Reubner 1799) 
1799| Jofef Fink . 
1804| Bani Renzt 
1809| granz Epinger, .. 
1841|Iohann Stranit . . . .|1847| 
1848|Franz Goll Fu 

Sept. Räthe: 

1792[Iofef Eint. . . - 1799) 
„ [Bram Brogenfty . „ 
n Anton Gran. . . . 1795 

1795| Urban Mahlinger . . .|1799| 
1799| Baul Ben, on 1804 
“ |$ranz Vroſchto 
—A Riedl... 0... 11809 

1808| Joan Eppinger 11809] 
1806| Johann Charius . . 1839 
1826|Jofef Ei eger .. ” 
1841| Thomas 2.22 .]1847) 
„ |Sohann Bi 

Kuttenberg 1. St. czafl. Kr. 

Gepr. Räthe: 

1794| Wenzel Stmadt . . . . .|1797] 
» |balbert Brzorad . . .|1807|. 
m [Johann Scadet. . . .|1799 

1797|Beter Janowla 11807 
„ [Anton Binarifty 1806| 

1798| Rarl Peg 1804) 
1799|Emannel Dawid . . . .|1808 
1807| Ignatg Witet . . . .|1824 
1807|Iohann Bubat . . 1816, 
„Martin aan. 2. ‚181 

1810| Johann Rift . . - .|1821 
1818] Johann Zalud . . . .|1819) 
1819|Iofef Bayer . . . . -|1824 
1821|Jojef Mit . 11823) 
1826|8artl. . .. .. . +]1848 
doſef Krejan . . .. 
» |Iohann Better . . . .|18% 

1830| Iohann Stiepanet . . .|1836 
1831/Emanuel Janetſchet. .. 

Sean Bintita isse 
1882 Johann Michl 
1842 Abdolf Lent. 

50 

| Gepr. Rathe: 
11801| 3 Rifl . . . .|1806 
1804| tanz Shwab . . . .|1839 
1837| SBengel Aubella . . . - 

Laun f. St. fang. Kr. 

Gepr. Buͤrgerm.: 

1780 Wenzel Senft . 1790 
1790 Soßann Martinibes v. Seit 178 

.|1794 
11794 —* eh. Sonieg | 1797 
1797| Wenzel Senft . ‚11802 
1802|&canz Sitgbauer . : . ‚1810 
1810| Spann FLößt issi 
isss Joſef videra .11839 
11839] m 13 Andreas Grunwald 1840 
1840| Fohann Bladita .. 846 
11846 | Mathias Ktijet 

Gepr: Räthe: 

1789| Anton Schodl ‚11798 
” terander tepban . +11797 
Pi . Chrifiion Sotbeg - 1794 
1794| ER ann Werner . 1802 
17971&terander Stephan . - . ‚Jısog 
1802|Anton Brjegoroftyg . . .|1837 
118391 Adalbert ippe . . . - 

Leipe Böhm. M. St. 
Teitmeriger Kreis. 

Gepr. Käthe: 
1801|Thabbäus Stibinger . .|1819 BI 7 Ve 
1öı7 gein 20 Korn . 
1819) Wenzel —P 
1832|: Aintın u 2. [1841 
1841|Johann Konrad . . B 
1842 Alois Hillgartner 

Leitmeritz 1. Kreisfladt. 

Gepr. Bürgerm.: 

11289|Augufin Kraus . 
1794|Anton Schleider . 
17971 Ignag Baumann 
1302 Seyaun Kati 



1810| Fran; Bureid . . . .11820 Libochowitz M. St. leit. K. 
1820 Johann Kitfhl . . . .[1828 
1820 rg 7 — “0... .]1830 Gepr. Rath: 

30 Joſef Kohbnhäufer . . .11839 
1839| Franz und 2.2 Inga 18011 Fofef Kraffel 
1845 ohann Domd . . .. Liſchau M. St. bud Kr. 

Gepr. Räthe: 

1789 Anton Mofer . . . . .|1801 Gepr. Räthe: 
„Binzenz Kron . . . . .11816[1801 Franz Kit . . . . +11804 
» |Ignag Baumann . . .|1802|1805/Wenzel Ugla . . . . „1807 

1797| Sofef Kai . . . . .[1802|11807 Franz Nowobworfy . .|1811 
1802| Igna Indrafet . . .|18231812)Sranz Tobi . . . „11817 
1817|) Anton Kohn . . . . »1184811817| Thomas Duras . ....1820 
18231 Fofef Hall . .. . . 1821| Adolf Mil. . . . .[1823 
„ Anton Sg . . . . .1183111823|Yalob Oppozenffy . . .|1836 

1826| Fofef Wahsmanın . . 418841837 Ignatz Fadbr . . . . . 
„JAuguſtin Sudan . .11827 

1827| Anton Kulbanet . . . .1834 Liſſa M. Et. bunzl. Kr. 
1830| Johann Robert Väter . . 
1835 /%ranz Zelinla . . . |1840 Gepr. Räthe: 

0 0 . 1839 14 .. ® 1801jFofef Hayde . - . . 1808 
1839 .. 12 41 —— * 1803| Wenzel Prodhafle . . .[1811 

Theobor Hlatzer [| HR Sheiftof, Sindra . .. . 1818 
rd 2 u t ranz Kucera © . „ 41824 
1848 Friedrich Lederer... 1825| Menzel Mais . . . Jisss 

Leitomiſchl, M. St. Grub. 1833| Sranz Strafier 

Kreis, Lomnig M. St. bud. Kr. 
Gepr. Bürgerm.: 

1801Franz Sem . . . . .[1826 Gepr. Räthe: 
1826| Fohann Roller . . . .|184741801 Thomas Shin . . . .1829 
1847|Iohann Strmit . . . - 1830 Re von Worzi⸗ 18 

. tom een. .11837 
Gepr. Rathe:. 1839| Wenzel Bregha - . . .|1847 

1801 !Yohanı — .. .118071848 Franz Woct . . 
1807 Johaun Left . . . .,1808 
1800 EHI Peiteiimatich on. 1816 Lndig M. St. elb. Kr. 

iltp einmayer . . .+|188 , 
1819 Schann Riem > ‚test Gepr. Rathe: 
1822 Mathias Teitfhet . . 18381801Norbert Holy . . . 41823 
1836 —2 Rettig . . . 418481822 granz Benda.1826 
1837 |Fohann Roztocil . . . .|183911826/Norbert Holy . . . -|1827 
1889| Anton Shu . . » . 1828| Franz Grimm . . . .(1881 
1846| 3obann Gutd - - . . 1832| Rarl Fochtmann. 

Libenau M. St. bunzl. Kr. Maſchau M. St. janz. K. 

Sepr. Rüthe: Gepr. Räthe: 

1801|Yohann Schindler . . .|18241801] Michael Wohlrab . . .11839 
1824 Sehaftian Stoduer . . 1839| Joh. Keim. . . .. - 

D* 



1790| 

1812 

1829 
1840; 

1801 
1807 
1813) 
1814) 
1822) 

1801 
1811 
1819 

5 

Melnit 1. Leibg. Et. bunz. 
Kreis. 

Gepr. Bürgerm.: 

Vinzenz Hottauer .11799] 
Wenzel Langer . . . .11804) 
—R Proͤchaſta 1810) 

o 1 
Joſef ter 
Iohanır Friedrich 
Adalbert Smwoboda . 

Gepr. Räthe: 

Johann Albreht . . ‚118041 
Vinzenz Ehrlint . . 1818] 
Joſef Nowat . . «1792| 
geben —— 1790 

al Auft . \ 
Anton Zahradnit 1800] 
Zofet Bet 1801 
Iohann Schürer.. . ” 
Johann Friedrich 1831) 
Joſef Ugla . 1841) 
Sojef Bauer 

Mies 1. St. pilf. Kreis. 

Gepr. Rathe: 

Karl Thuma . . . 1606| 
Johann Schopf . 1811 
Brotop Stepan . 1816| 
Iofef Funk .. 1829] 
Kafpar Gartner . 
Joſef Werunfty 

Mirotig M. St. tab. Kr. 

Gepr. Räthe: 

[Adalbert Todftein . . .)1807| 
Johann Shmidl. . . -|1813] 
Wenzel Winter „1814| 
— Suchanek „1819| 

‚anz Straffer ‚183: 

Mirowig M. St’ prad. Kr. 

Gepr. Räthe: 

Binzenz Bitet 
Kan Jowodworftt) " 

arl Baliardi 

2 

gem Waniel 
inton Feyl 

Benzet rate - 
Johann Guth . . 
Martin Piza . 

Gepr. Räthe: 

Bingen; 
Bote PH 6 

MB Stenad . . 
Sa ann BWladila . . 

Kaſpar —— Fu 
[Zofef Pfeiffer 
Anton ſchner 

Gepr. Käthe: 

opold Syermat . . 
— Mifgerling 
Er weite 

Nabel 
— Maier 

Gepr. Käthe: 

Johann Kafpar . 
Anton Rch 
¶Johann Schmiedt” 
Johann Breger . 

Gepr. Räthe: 

Anton Stiofny 
Anton Woluy 
Wenzel Keliner 
Thomas Lautner 

1801 
11807 
1810 
1818 

‚1811| 
‚1181 
‚1824 

11816, 
11819 
1825 
1841 

Johann Roller 
Michael Kappus 
Karl Rabrigty 
Adalbert nam - 

Mſcheno M. St. bunz. 8. 

Mühlhauſen M. St. tab.R. 

Nachod M. St. Tönig. Mr. 

Nepomul M. St. llatt. K. 



Retolig M. St. prach. 8. 

1801| Vinzenz Plater . . 
1839| Mathins Ratſchmaier: von |, 

Neuhaus M. St. tabor. R. 

1795| Fofef ieh .. 
1800| Simon Schober . 
1844| Abalbert Kaplitzky 

1795| Adalbert Poſſelt 

ohann Swieceny 
1816 Johann Pöſchl 

inzenz Hartinger 
1846Karl Stehlik von 
1847 Thomas Vechtl 
1848) Franz Wihan 

Neumarkt M. St. pilf. 8. 

1801| Mathäus Miller 
1832| Gottlieb Gaticha . 
1840| Anton Kinfchner . 
18458|2eopolb Hahu . 

Reuftadt a. d. M. M. St. 
. Kreiß. 

1812] Johann (eh. . 

1840| Paul Strajoroffg 

Rente M.St.rat.R. 

1822 * 

* 
8 

Name 83 

Rimburg L St. bunzl. 8. 

Gepr. Räthe: 
11839 

1789| Anton Negdy . . . .|1796 
84 Philipp Brzorad . 

1796 Saba Sommer . . .\1804 
„ |&ranz von Höfel - . .11806 

1804| Anton Wichetecgla . . .11807 
1807| Mathias Motega . . .|1818 

180011,” Anton. Öögerr . . . . .|1816 
igaili212 Franz Suilid . . . .|1819 

1817| %ranz Huizde.. . . . .|1820 
1820| Joſef Freyburg . .  .11836 
1837 Dean En elthafer . ...1842 

182 1848 athias awella .1* 

1804 
183 wardubiß k. Kam.⸗St. 
183 chrudimer Kreis. 
1846 
18485 Gepr. Käthe: 

.[1847 
‚|184711801Georg eig . . - - .|1808 
. 1808| %ofef Stenad . . . „(1823 

1826, Adalbert Fodrich . . -|1829 
1829| Bingen; Bartinger . . "118365 
1835| Johann Shmibl . " 

. 1881 Patzau M. St. tab. Kr, 
3 

18 Gepr. Käthe: 

1801) Wenzel Rihtr . . . .|1809 
1809| Rarl Knaur . . . . .|1819 
1821 Franz Pla . . . . .1825 
1826 van, Stiusny . „ . .|1837 
1837| Yeonard Damfenberg. . .[1839 

1811))1839| Anton Kühne . .°. .11841 
1894111842] Iofef Kuliſch . 

1889 
Petſchau M. St. elbog. R. 

Gepr. Räthe: 

1801| Karl Sieblr . . . . „1822 
.11816111823| Gottfried Büumell . . .|1882 
.11822111882) Franz Petrowig . . . .|1838 
.1182611834| Johann Götz .. .|1887 
‚11837111887 | Franz Subatoraty . ...11847 
. 1848] Karl Sögl . ap re 



Pilgram k. St. tab. Kr. 

Gepr. Bürgern: 

1789] Yofef Neumann 
1792| Florian Dramwes . 

inzenz Appeltauer 
1815| Iofef Tomfchy 
1825|Rarl Knauer . 
1827 |Fobann Ko 

anz Beisir . . 
ohaun Swieceny 

1833 Franz Erhart. 

1789| Iofef Tomſchy 
Johann Egermann 

1800| Fofef Morawetz 
1817| Prokop Stepan . 
1828| Karl Knauer 

1842| Johann Roth . 

Pilfen k. Kreisſtadt. 

1798 Johann Tuſchner . 
ranz Stehlit von Cjenkow 18101826 Alois Fiiher . . 

1810 Emanuel Damwid . 
1829 Martin Kopetzky 

1780| Karl Setti 

ı 33% 

1801 Se Aus Rubritius 
18071 Fohann Turinſty 
1816] Yobann Bubal . 

Johann Mubiftein 

- 11817 |Ehriftian Krombhog . .|1826 
1818| Fofef Leipold “0.1847 
1826| Johann Mil . - . .11841 

17911827Ignatz Träger von Ko⸗ 
"11799 nigeberg . . ... „1831 
1814/18321 Iofef Rehſchuh 0. 

"I4ga5ij1 9840| Mathias Adam . . .|1847 
18271841granz Demmel .'. . „1848. 
"I1s2gll,” tanz Zelinka .. 
‘ 1830 1847) 30fef Man . . ... 
\ 18832 Johann Blatenſty oo. 0. 

1811848 granʒ Welely. . . . 

Piſek 1. St. prach. Kreis. 

11815 Gepr. Bürgern. : 
1792 
.18001780 Joſef Ritter von Bieſchin1794 
18251794 Sohn Kal . . „ „1802 
.11825111802/ Wenzel Etalikly . .11806 
11829111807 Johann Gieber 1817 
.|18321|1820|Rarf Kellner . . .11831 
18421831 Ignatz Schurda 
‚11835 

168 Gepr. Räthe: 

18407891 Johann Antris . 1801 
* „ IBenzel Skalikty . 1802 

» |Dominif Niemebel 1799 
1801| Martin Kaaſch 1810 
1802| Johann Sieber 1807 
„ |Rarl Kellner . . . .11816 

18171Franz Stojigy . . . „1823 
1818] Johann Schmid! . . 

‚1180211821 Franz Libfh . . „1828 
1832 

.[1828/11829|$rany Zelinfa 1835 
1833| Stanislaus Kratky 1848 
1835 / Karl Schilling . . . „1845 
n Sranz Beily. . . . .11848 

11807111846 Anton Marſchan . 
.11806 

soo! Pplan M. St. pitiner Kr. 
.11809 
-118839 Gepr. Räthe: 
‚1811 
.11816/11801/Chriftian Ortmaım . . .)21811 
.1826 1812 Ferdinand Ledrr . . .|1815 
.|184111815 Kran Nehodomn . . .|1829 
.118171830| Martin Nadler . 



Antritts⸗ 
Jahr 

Planitz M. Et. Matt. Kr. 
1789| Jofef Ss . 
1817| Johann Krane 

1801| Sebaftian —— 
1806 ann Sn .. 

‚[1808l11829 Joſef Be 
.|1818 1833 | Anton eu 

1824| Karl Ey ata . » 1826111841] %ofef ettinar . 
1848| Joſef Turinſty 

Platten k. Bergſt. elb. K. Politz M. St. konig. Kr. 

1801Kaſpar —* 
18231Johann Engelmann. 
1830 |Rarl en . 

.1181411801| Ladislaus von Big 

orbert Bielohlawel 
.11833|]1836) Ferdinand Nabel . 

1889| Iojef —X Polna M. St. cjasl. Kr. 

Poderſam M. St. ſaaz. 8. 

1801| Joſef Rujigte 
1817| Fohaun Cjegka 

. „(18171818 Alois Bolzer . 
.|182911821|Georg Schecher. 
.|1831|1827|Rarl Bohata . 

Moftelberg M. St. ſaaz. 8. 

1801| Fofef Wagner : 
ebinand Hofmann 

ebamn Thurnwald . 

Podebrad !. Kam. St. 
bid. Kr. 

1799| Johann Rail 
1828 |Leopold Gmach 

Potſchatek M. St.tab. K. 

1809 * Bar | 

1801 | Johann Watzke 

„11828 

1828 
1826 

- [1846 ofieifa E. Leibe. St. 
r Pr 8. 

Prachatitz M. Et.prad 8. 

1801 |Sebaftian Nitter . 
— 

1827 |Sebafttan Onäitoweth . 
1837| Wenzel Schmid 1839| Iofef Pichera . 

11830 



Preßnitz k. Bergſt. ſaaz. Kr. 1839Franz Hartmann. 
nton Kutſchera 

Gepr. Räthe: ... 
1708 anz Demes . „1806 Priimislau M. Et. ejas. 8. 

181 anz Zimmermann .1816 lan 
1816| Sofef Tobifch ‚1821 Gepr. Räthe: 
18211 Alois Hilgartuer . .|1823111801 |Reopofd von Kaſowitz .11808 
1824 Anton Lohr . - ‚118251118081 Stanislans Nade .[|1810 
1825 |Rarl Lorenz .11829111810 Johann Sentih . - (1816 
1881 Franz Hartmanu . . . .|1836|1816)Yohanı Exegla . . ‚1817 
1841 /Meuzel Rider . . - .» 1820 Georg Scheher . ‚11821 

1822| %ojef Kobr . . .|1826 
Prieſen M. St. fanı Kr. 1827] Auguft Kromp .11830 

1831 Sobann Schulz 1834 
Gepr. Räthe: 18351Johann Maly 

1801Daniel Viererbel . „11817 , 
1817 |Franz Rlier 2.2. ..[18285 Radnitz M. St. pilſ. Kr. 

1827 Johann Reimann .|11828 , 
1828 Sram Fiſcher .11830 Gepr. Räthe: 
1831 Michael Schuma 18391801Johann Fritſh... 41816 
1840Franz Zechner . . 184618 16Emanuel Mitſch .. 1I818 
1847 Karl Söhl. -. . . .11848[11818| Wenzel Scherks .11821 

1821Ignatz Schurda ‚11823 
Brielautfh !. Kam. Et. 1823| Sofef Pichera .|1826 

chrud. Kr. 1827| Adalbert Yippe .[|1831 
18311 Fofef Schlauf .. .11836 

Grpr. Räthe: 1836 Karl —— wwſtuRitte 1837 

1801| — Lenetſchet. . . 41810 1837 Anton Woritowſly Ritter 
1811| — — - 1814 bon Kundratiß . . 

1814| Johann Rettig .11819 
1819 |Anton Swatoſch .11822 Radonitz M.St. ſaaz. Kr. 
1822 |Alois Schmid! . . 

| Gepr. Räthe: 
Przibram k. Bergft. ber. 8. 

1796 Johann Friefe . .11801 
Gepr. Bürgern. 1801 ofef Dammefler . 1 

1807|Berrard Weiß . 1181 1793 | Johann Schubert 1796| ]g15|Re opolb Smak "J1819 
1796 Ignatz Wodicjka . 1808| 990 Said D ’ 1831 

1600 Andıene Guta ; >: .insaliezalagt Drum. - > ‚ji 
89 Friedrich Mitſcherling 1843 Franz Tſchuſchner 

Gepr. Käthe: 

1793 Johann Hlawa .11796 Rakonitz k. Kreisitadt. 
„Wenzel Cjerny 1794 

1796 Anton Schubert . 1807 Gepr. Bürgermeifter : 
1798 Franz Brudner . . .11889 
1809 Auguftin WBodicika. [1833111790 Karl Sl . . - 11794 
1835 Beibrid) Mitfcherling . 18371794 Wenzel Weingarten .11807 
1887 Anton Worilowfiyg Ritter 1818| Ignab Engelthaler ‚11829 

bon KRundratig . . .'183911832|Sofef Brady . - » . 



Gepr. Rätbe: 

1790| Ignag Engelthaler. 
„ Johann Schreiber . 

1798| Anton She . . 
1804| Anton Bramberger . 
1816 Binzenz Schmidt! . . 
1828 Kranz Strjeda 

I an Sa athias Sefaufchet 
1845| Zofef Pfeifer 
1848| Franz Mayer . 

Raudnig M. St. ral. 8. 

Gepr. Käthe: 

1801| Thomas Kobriſch 
1818 FE Hartinger 
1884 Johann Roztocil . . 
1831 Karl Saulıp . » . » 
1845 Anton Sb o .... 

Reichenau M. St. fünig.R. 

Gepr. Räthe: 

1801) Johann Müller . 
1810) Alois Sol. . . - 
18141 Wenzel Winter . 
1826) Johann Rettig 
1836] Sranz Hartmann 
1840| Wenzel Sperling 

Reichenberg M. St. bunz. 
Reichenberg e 

Gepr. Buͤrgermeiſter: 

1792Johann Trenkfer . 
1817| Anton Oppelt ... 
1823| Joſef Müller . . . 

1828) Yohanı Lahn. . 
1832| Chriftof Gindra 

Gepr. Ruthe: 

1792| Sohann Markowſty 
„ IReopold Ridterr . . 

1804| Anton Lubwig . 
1818] Anton Seibt oo. 
1818| CHriftof Sindra . . . 
1824 Kranz Appelt . . . . 
1832| Wenzel Macjas . . 

.11816111800 
[1821111841 
.11818 

Rokigan f. St. pilſ. Kr. 

‚11818 
"11794 Gepr. Bürgerm.: 

‚11816111790 * Keller 
erdinand dejrowſty 
ranz Legler 

Gepr. Räthe: 

NIsasi790 Johann Trijebitzky 
„ |Sebaftian Tomandl . 

1816) Wenzel Scherks 
1819| Stanisinse Rode . . .I1 
1833| %ranz Legler .. 
1841 Franz Wanil . . - 
" obann Finaczel . 

1817 

. „11829 Rudig M. Et. ſaaz. Kreis. 

1887 
- 1845 \ Gepr. Räthe: 

1801Daniel Reska.. 

18301Joſef Turmer 

1829 Joſef Iſemann. 1880 
1831Anton Weniſch .11833 
1838 Florian Zippnanu . 

1810 Rumburg M. St. leit. K. 
1810 

.[183611801 Michael Tritſch..1811 

.1183911812 —* Bu. 0. ‚1886 
1887 Franz Gl . .... 

Saaz k. Kreisftabt. 

Gepr. Buͤrgermeiſter: 

1789| Johann Herrmann 1817 
[181611817 | Wenzel Kopfiwa.. . . .|1829 
‚118231829 |Sofef Hoffmann . 41841 
18281841 Joſef Mann . . . . „1846 
18321846Franz. Selint . . . 

" Gepr. Räthe: 

17891 Johann Lehner . . . .1790 
„ 30 e r . [ . . 1792 

.|1804111790! Johann Ohner 1792 

.118131792) Anton Prorot 1807 
‚(181711807 Franz Koftler . 1821 
11824111821] Fofef Hoffmann 1829 
‚118321118241 Joſef Komaret . . . .|1832 

1827| Iojef Bradzky 1832 



1832|Leopold Emanuel Strnad . 1835 Schüttenhofen E. St. 
1833] Wenzel Klenert . . .[1842 prach. Kr. 
1841| Martin Schebor 
1848] Alois Lorenz . 

Gepr. Räthe: 

Sadoka aan. St. bib. 1789| Wenzel Janda 1800 
" 1801 |Auguft Rujicla ‚1816 

Gepr. Mäthe: 1816/ Anton Wotruba 0.118383 

' 18211 Wenzel | sende 20. .[j18%5 
1801| Kranz Mitſch “0. .11824|11828 Sofer Woeguer eo. . 41847 
1825 ofef. Sted . . . . .,1889111833| Wenzel Klein eo. .]1847 
1889| Zobann Flefimam . . 1847| Gran Geſch 

Sälaggenwalb T. Bergfl Seeſtadtl M. St. ſacz. æ. 
Gepr. Rüthe: Gepr. Rüthe: 

1795 — Tobiſch .. 418151801Hieronymus Kraus . . 11811 
1815| Michael Donatin . . „18251811 Bartholomäus Köſtler 1816 
1886| Johann Gh . . . . 1I8481815Franʒ Branbmaber .. »]1817 

1844Joſef Fit . - » - |» 11817) Bernhard Weiß . 1826 
. 1826| Wenzel Klenert . . . .|1833 

Schlan M. St. ra. Kr. 1833| Franz Betrowig . . . 11841 
1842] Anton Pleyer . .. 

Gepr. Räthe: 

1801Gottfried Zimmier . . .|1817 Sezemit M. St. Hrud.. 
1817|Yofef Mile . . . . [1821 zemit q 
1821 Gottfried Zimmier . . .|1822 Gepr. Räthe: 
1823| Johann Kalline v. Jürgen: 

ftein . „118281801 Emanuel Wolf . . . 1804 
1888| Anton Wotruba . . .|1838]1804| Karl Bohl . . » . . 1820 
18441 Wenzel Shals . . . 18211 Wenzel Duft . . . .11825 

1826 engel Kubella . . . .j1833 
Schlukenau M. St.Ieit. 8. 1835|Yalob Sjrmet . . . .I1840 

1841| Franz Mafhat . . . .11848 
Gepr. Räthe: 1848FJoſef pelitan .. . 

1801 Franz Mair - . . . .|1823 
1823 gucs Gintier . . .[1845 Skutſch Mm. St. chrud. 8. 
1848| Franz Renner 

" Gepr. Räthe: 
Schönfeld k. St. prad. 8. 
Söuf prach 1801 Johann Weinmayer . 413815 

Gepr. Räthe: 1815/Franz Beneſchow .41816 
18171 Ferdinand Mitoreß . .11825 

1801 |Alerander Schneiter . .|1830111826/ Wenzel Alois Schent . .|1830 
1831| Franz Weg . . . .1183311891|Iofef Bernt . . . . [1837 
18341 Fojef Nitel 2. „1889111839 | Adalbert Swobodta . .j1839 
1889 1Jojef Plefhuer . . . „1184211840 Anton Kralat . . . „1843 
1842| Anton Haidl . . . . 18471844] Yofef Rofaut . . . „1847 
1848] Theodor Ridlml . . . 1847| Wenzel Hruſch en 



2. 5. |I$ „ F 
Er Ser er 3 3 mm EEE mem = 5 |® * 

Sobieslau M. St. bud. K. Tabor k. Kreisſtadt. 

Gepr. Räthe: Gepr. Bürgermeiſter: 

1798| Anton Renner411804 
1804| Rafpar Spiemat . . . „1889| |Sohann Wotapet v. Ritter] 8 

erstem) ee: © ice na bon Treeger . Sobotka M. St. bunz. 8. 1816| 2erdan Yafier 845 

Sepr. NRäthe: 

1801| Johann Sommer . . 
1814 Sadislaus Benigni . . 
1816) Johann Dufdel . . . 

Solnig M. St. konig. Kr. 

Gepr. Näthe: 

1801| Karl Sanda . . . 
1803 franz Patzuer - - . 
1829|5alob Ejermaf . . . 
1836| Kranz Sol . . 
1837| Fofef Kregcli . . 
1839| Adalbert Wurm . 
1844 Emanuel Zitta . 
1845| Jofef Wa .. 
1848 Emanuel Zitta . . 

Staab M. St. pilf. Kr. 

” Sepr. Nüthe. 

1801| Ferdinand Leberr . . 
1812| Thomas Sanla . . . 
1827 Franz Shan . . 
1838| Yranz Coll ... 
1836Mathias Niemetz... 

1886 Protop Strachotinsty. 
1839 Franz Spora.. 

1839 

Gepr. Käthe: 

181611789 Johann von Schwanble .|1812 
1706 Anton gallmobe nn 1 

tan ilipow on 
1812| Safer Maler» . . ‚jiste 
1821 |Kaıl Male . . . . .11828 
1823| Sofef Klaudy [1824 
1823| Ignatz Schurda . 1825 

180311824 Franz Grünwald 1825 
1828|11825| Sofef Brad ‚|1827 
1884| „ Heinrich Gelinel 1827 
1837|11828|Mathjns Adamel . . 1840 
1839| „ |Anton Joſephi 
1843!11830 Beter Prochaifa 1839 

1844 1840| Adalbert Frauenfeld . 
1845 ” Wenzel da et . 

1841| Anton Kühnel 
1847] Yofef Koſchin . 

Taus k. Gränzſt. Hatt. Kr. - 

Gepr. Bürgermeifter : 
.11812 ’ s r 
[1182711789] Johann Beran . . . „(1817 
.[1838|1817 Schon Role . . . .|1824 
.|1835[1825|&eorg Iandera . . . .|1835 
.11836|1835/ Anton Emil ey . - » 

Gepr. Käthe: 

Strafonig M. St. prach. 1789|%ofef Hollefeld . . . .[1790 
Kreis. Sofef Hilger . . . . .|1821 

1821| Lauren; Konrady 1828 
Gepr. Käthe: 1827| Wenzel Hala . . .|1830 

1829] Gotthard Sandera . . .|1841 
1801| Yobann Heritee . . . .|181811830)Manfuet Kampe . .j1834 
1818 Karl Fre . . . . „1182011835 Salon Klatonfy . . 11848 
1820 Karl Palliardy .183618483Johann Pirner 
1839Anton Petak 18461848 Franz Swatoſch 



Zeinig Elbe M. Sr 1829| Thomas Pet! 1839 
er Kr. 1839| Wenzel Wollanef . 1847 

1848| FJohanır Mayerhofer 
Gepr. Räthe: J 

1801Karl Springer .11802 Zrautenau 1. geibs. St. 
1602 Karl Bein moon 180 tönig. Kr. 

erdinand Pinta . [1831 , 
1831| Thomas Gtotiy . . . .1183 Gepr Bürgerm.: 
1835| Johann Fleiſchmann 11839111790] Sat. Sen .. .11795 
1889 |Jojef Diltenberger , 1895| Sranz Keith . „11802 

1802 am Bayer . .11804 
Zeinig M. St. Matt. Kr]: 111804] FIohanı Konrad . . . „11808 

1805 |Auguftin Rechenbah . .|1816 
Gepr. Räthe: 1816] Johann Bolt . . . .|1839 

1801 anz. Si... Jis 18391Franz Piſtetzky . 111847 

1814 Thomas Lautuer . . . .|1826 , 
1826 |Andreas Turlowiker . 11827 Gepr. Näthe: 
1837| Wenzel Sanna 11881111790 Leopold 8* .... 411813 
1831 Thomas Lautuer . 1792| Johann Gröger... .|1818 

1813 Karl Ubi . - .1816 
Tepl M. St. pilſ. Kreis. 1818| Wenzel Richter 11841 

1842| Wenzel Schent .11847 
Gepr. Räthe: „ 1848| Anton Schmid! . 

1801! franz Zei .. „1811 j f 
1816 —* 334 "1831 Zrebnig M. Et. leit. Ar. 

1882 /%ranz Schranka Gepr. Käthe: 

Teplig M. St. Teit. Kr. 1801| Anton Schiffner .11806 
1806) Wenzel Richter [1810 

Gepr. Räthe: 1810 Bhitipp Zutoby . 1884 
1795| Johann Rigl . . . . .|1sollinsnl engel Sperling . 1540 
1805 Gran Foriner „2. Jasagll19%0|Iojef Frimel . 

ois Go “2000. «11820 
1820 gohamn zent am >. 11825 Turnau M. St. bunzl. Kr. 

obamı Lehnhar . .. .11829 . 
1829 /Sranz Nechodomu Gepr. Räthe: 

" 1801Johann Weeber .1814 
Tetſchen M. St. leit. Kr. 1814| Bingen; Hartingr . . .|1818 

1818| Johann Regensburffiy . .|1821 
Ser. Rüthe: 1823] Alois Hillgartner .11842 

3801 anz doper , >. ...l1813 1843) Emanuel ch . 

ohann Rudo .. 41817 
1817 — Tietze ’ 9 200. [1832 Tuſchkau M. ©t. pilſ. Er. 
1833 | Anton Heber . Bepr. Räthe: 

' 1801| Johann Fenzl 1803 
Thein —8 M. St.  N1soalsofef Hans 1808 

" 1808| Fofef Wollny . . . . .11816 
.)1828111816|Beter Prodafla . - 1820 1796 u NRomobworfiy . 

1834 Yofef Hiele 14182711820] Thomas Duras 



61 

ſunhoſcht M. St. rat. Ar. 1814] Anton Mofer . . . . 1884 
- „_ ‚[Sofet Scufter . 1826 
Gepr. Nähe: nö —* — Remes 180 

1797|Sofef Stawit . . 11804 ofpar Poland | 
1804|Sofef Moramel \ts11]1946| Wenzel Lauterſchlager 
A811 Minton Todt i WBeiely M. Gt. Sub. ar 

Wallern M. St. prach. 8. Geyr. Räthe: 

Gepr. Rathe: 11801) 3afob Jaleſc 
1821 |&nton Di a 1801 gronz Hable 1807] 

voor Sohn \ 2 2 2 .aeuı]lanelturt ar Rabnigt 
1811\Ppilipp Neubauer . ° ‚[1s22l as, Berninanb Kopera 
1828|Bingenz Dobronfty . . .11827]I1933|Sopaan grengt 
1828 gr Yirmer, 180180 —— — Grant 
1830| Johann Hammer . 1833] 
— Selm. 25 18361 Brand Aubit . . . . . 
1885| Ignag Rlaudis . 1839] 
1839 |Cufad) Hula . > . seildenfäwer M. ©. 

MBeotäbtl, 2 St. bungl. Gepr. Rathe: 5 

R 1Bo1|ZBemet Bit... 1816 
Sepr. Rathe: hsı6) gem Reihe ©. > ‚Jasg1 

1796|Iohann Meet. . . ‚11806 ohann Selig ; 
1807|Iohann Reifl 118138 Johann Fang . 
1813) Anjelm Er [1842 Johann Saufer 
1842|Jofef Belilan . Anton Robler . 

Beipert 1. Bergft. elb. Kr. Bilomig N Et. fan. 2. 

Gepr. Räthe: Gepr. Räthe: 

1801 Kan Bayer . . „(1841 Anton Römer . . » .|1814 
1842 — Schmitter . . .1848 Unten Sb ‚1829 
1848| rang Lore - . . . » Karl Flat. . . 

Weißwaſſer M. St. bunz. —— St. prach. 

Gepr. Rathe: J 
1801| — Baal... 0. . 805 Ger. Ruhe: 
1804 |Anfelm Rudotf . . . .I1810l1801|Sofann Baufit . 1804 
1811 — —— isiꝰ i soa Bernhard Gut ‚11816 
1818|9, ! Anseıllts18|Engelhardt Enz 1840 
1822 gm — ises isa goſe Rofhin . ie 
1828 Joſef Friebel 11848] Ignat Leopold Korn . .) 

Wellwarn !. St. rat. Kr. Wittingau M. St. bnd. X. 

Gepr. Ruthe: Gepr. Rathe: 
1792| Wengel Zimmer . „[1814]11804Sofef Zxeeger 1845 
“ [Karl Robertih . „ 1845| @enzet Bregha 1848 



Bodnian k. St. prach. K. 1808 Ferdinand Ballaun .11839 
1841| Johann Weſely 

Gepr. Räthe: ä 
1789| Ignatz Jahn 1790 ebraf f. St. ber. Kr. 

1792| Iohann Weber . .11818 Gepr. Käthe: 
1819 San) Homadın din ... 333 
1823Franz Rowo 8 .. 1 . 1804 

1842 Mathias Erjljet . [1840 0904 —* Bi. 1805 
1848| Wenzel Girzilowfg . 1805 ebaftian Suiestanftg 1827 

* 1827 nz Dworfy . . 
Bollin M. St. prach. Kr. 1828 — ea „18% 

1830|jAnton Bo 0. .11887 
Gepr. Rathe: 1845| Franz Er . 1847 

1801| Johann Dworjak „1803111848 | Franz Fortier. 

HM. 

Suftiziäre im Stönigreiche Böhmen. 

Yufliziäre: 

18011 Franz Iennel . 
1814| $ofef Domanja . 
1827| Heimrih Schmid! 
1831/ Anton Piſetzky 
1832| Franz Braun. . 
1836| Adalbert Dearel . 

UArnau im bidſch Freie. 

Yuftiziäre: 

1801] Johann Schmied 
1833| Wenzel Hartmann . . . 

Bechin im tabor. Kreis. 

ee: 

1801 ® [1] 

1821 no . 

Benatek im bunzl. Kreis. 

Suftiziäre: 

Bitten Malek 
—* 

1801 
1836 

Amſchelberg im ber. Kr. Beitewin im raloniger Kr. 

Yuftiziäre:. 
1814 

j 1811|Thomas Kobrtid . . .,1817 
1827 11817|Sofef von Säeresbeg . ſisai 
"1882 11821}Sojef Rjehane 1836 
"1835111836 Stanislaus Bilt . . .|1842 

1842]Rarl Fleiſchmann .|1844 
1844 Adalbert Müller. . - . 

Bezno im bunzlauer Kreis. 

Juftiziäre: 
.11883 

1801] Anton Hübner 1805 
1805|$ranz Hoffmann . - 1807 
1807| Bhilipp Malek 1825 
1825 |Yranz Beistr . . . 1828 
1828| Joſef Scheppel ... .11829 

„(182111829 /Auguft Keifig . - - - 

Bilin im leitmeritzer Kr. 

Sufligläre: 

.11836111801 | Ignaß Srrich .. .11828 
1828] Anton Kral .. . 
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Binsborf im leitmer. Kr. Brijeznig im pradhiner Kr.| 

Zuftiziäre: Juftiziäre: 

1805 |Bincenz Ko ... [1814 
1814| Iofef 222 Zisızjaeo Sole 133333 
1821 Franz Freyer... .[1840 1807 Alois Wodiczta... .|[1818 

1842 g & 1818| Franz Nowodworfy . .|1819 
ofef Willomiger . . . 1819| Peter — TER 1828 

j PR 1823 /%ranz Freiherr dv. Cervelli |1835 
Biſtrau im chrud. Kreis. 1835| Anton Sie 00.2.1847 

Iuſtiziare: 1848Frauz Dokupil. 

1801 Johann von Willarsburg .|1814 Buda im elbogner Kreis, 
1814 Joſef Sof . . . . +j1815 
1815| Karl Julius Alba. . .|1816 Juſtiziare: 
18161Joſef Zur . . . . 41817 
1817| Anton Wichetegla . . .|184011808|Anton Zehnr . . „ .I1819 
1840 ran Magle . . . . . 1819| Daniel Rihter . . . .11886 

1836| Iohann Sanduer .. 
Biſtritz im klattauer Kreis. 

Budin im ralonitzer Kreis. 
Yufliziäre: 

1801Johann Forfler - . .- „1824 Juſtiziare: 
1825Wenzel Kanda . . .„ .|184011801/Wlois Reite. . . .11807 
1840 Johann Shi . . . . 1807| Franz Koubel . .. 

Blatna im prachiner Kreis. Bürgftein im leitm. Kreis, 

"Yufiziäre: Zuftiziäre: 
18011 Franz Bulr . . . .11824 . 
1824|rang Waniet . . . .|182011002 Sof +7 
1829 [franz —5— 0. Eeroelli 1840895 deh i Ditoweh "5 Tisss 1840|%ranz Zeithbammer . . .|1842 1845 |riedrich Tiemann - . 
1842 \$erdinand Filchlandel . 

Brandeis im kautim. Kr. Buſchtiehrad im ral. Kr. 

Juſtizidre: Suftizläre: 

18011 Wenzel NRobiht . . . .|1808 
R 1801/Benno Günther . . „ .|1822 

1808| ranz Ritter von Abel . 120 1822] Walbert Bendel. „ . .|1837 1 . 808 om Efel 1891 1839 |Yofef Seeland . . . .|1842 18 W 
1841 Fan Bm. ı 2 2 nsgultsa2liugun Günther. . . 
1847 Heinrich Sämöge . . .| . Chauſtnik im taborer Kr. 

Braunau im Töniggr. Kr. Yuftigläre: 

Juſtiziare: 1808| Anton Renner . . . .|1814 
1801j Anton Lippert . . . .I1808148141Karl Snur . . . . .|1828 
1808 Wenzel Schöffell : . . .|188811828|Yalob Minier. . . . .1887 
18331 Alois Beni . . - . . 1887 Gabriel Rieger 
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Chieſch im elbogner Kreis. Chotieſchau im pilf. Ar, 

Fuftiziäre: Sufiziäre: 

1803| Anton Zehner . . . „1181911801 Johann Roth . + .11806 
181 Wenzel Rotrt . . . .118311806|%ofef Sad . . . . .11897 
2831 /Karl Bydra . - .. . 1827\Jofef Herrmann . . .|1829 

1829| Anton Reigendah -. . .|1837 
Cheynow im taborer Fr. 1837|Adalbert Pruha . [1846 

Zu 1846 Aiıtou Reichenbach - . 
Yuftiziäre: Bu 

1809 Jofann Zente >00. .11832 Shottomin im tab. Kreis. 
1832| Bincenz .. 4184 
1846Johann aniczef [1846 Juftiziaure: 
1846Franz Rittee 1801 Franz Ritter von Schindler1802 

1808|%ranz Tobiaſch411811 
CEhlumet im beranner Kr. 181 ohann — ..11817 

a. 817)30bann Kucera -. . - .i1819 
Suftigtäre: 1819 Far Maik . . . . .|1823 

1803| franz Iennel : . . . .|18091823] Franz Iandera . . . .|182% 
1816| franz Belzel . . . . „1181711824 Fgnak Shwmda . - „. .|1825 
1817 vie Safı v. Schererabeng 18201825 Franz Grünwald . . .1826 
1821|deinrih Schwmitl . . .|183211826| Anton Petal . . . . .1827 
1832 |ranz Braun . . . . .1885111827|Yohanfn Kutra . . . -|1839 
1837 Karl Fleifgmann . . .1183911839, Wilhelm Mitfcherling . 11847 
1839| Wenzel Sufe.. . . . . 1847 Rudolf Maya . .. 

Chlumetz im bidſchow. R. Ehogen im chrud. Kreis. 

— ae: Ppo Juſtigiare: 

1801 Anton Konwigla . . .|1803 1808|Johann Holy» - . . ‚Itsoaj1801jfinten licter . . . „11808 
1806 |friftoph Benda . . . 1830 sos a one. 
1839| Anton Mitde obann Wiesner. . . „1813 

1813) Johann Follmann . . .|1846 

Chlumetz im budw, Kreis. 1846®engel Richan * 
Juſtiziäre: Chrauſtowitz im chrud. K. 

1804 Franz Schaller . . . „1811 unge 
1811/Iohann Pig . . . .|1829 Juſtiziäre: 
1829Jakob Kafla . . . . .183511801|Daniel Zwierjina . . „11821 
1835]%ofef Heid! . . .„ .„ ® 1821 Franz Gilih . . . . .|18328 

1828| %ojef Herrmann . . „1544 
Ghotiebor; im cjasl. Kr. 1844 Joſef Werner . - . . .|1846 

Yufgiäre: 1846| ojef Herrmann . . . .[1847 

1801 Vinzenz Pr U ......1805 Ehubenig im klatt. Kreis, 
1805 | Johan gu .. .|1808 Yußkläre: 
1808/Alois Wilhet. . . .. .11818 uniziare: 
1818Johann Guth . . . [181711801/Jofef Wolfram . . . +118083 
1817| Bin nen; Apeltauer 18311803 Johann Albert . . . „1824 
1831|Rarl Kalina . . .. 1824 Franz Welluer.. 



Name 

Antritis⸗ 
Jahr 

Berhonig tm prachiner Kr. Czochau im feitmer. Kr. 

Zuftiziäre): Yuftiziäre: 

1801 Prokop Stiafuy . - . .I1806 3 .11807| Berdinand Ertel . . 1808 

18221 Franz Waniel, . . . „18311 go4lYofef Seil . - . - . 
1831 — Beithatnmer vo. .)1842 
1842] 3ojef Berwolf. - . . .|1843 
1843/Sofef Pebla -. . . . . Diettenig im bunzl Kr 

Ezernofel im leimer. Ar. Supigläre: 
as 1801] Alois Kritfd . « - 1808 

Jufiziäre: 1804 Ferdinand Yaufberger . .|1808 
1804| Ferdinand Ertl . . . .|1807|1808| Karl Schneider . . . 11819 
1807| Franz Riffig . . . .It8rallıs12|Iatob Schufter 1821 
1814 Auguft Meinert . . . .|1833llı821|Rari Schueiber . . .|1839 
1833 Zobann Gjermat. . . .|1834||1836] Johann Czech. . 
1834| Iofef Siegel . . . . .» 

Dimofur im bidſchow. Kr. 
Czernowitz im tabarer Ar. Sufigiäre: 

Juſtiziäre: uftigtäre: 
1801|Rarl Schog . . . . .|r80allısoıl@ßenzel Megtity . .11802 
1804| Rarl Wolf . . . . .|180811802|Rarl Schneibx . - „ .|1832 
1808| Johann Leifhner - . . .|1816ll1832|Fohann Echantal 
1816/Sohann Swieeenyg . . .|1828 
1828, Bincenz; Schembera . . .|1834 Dirna im budieifer Kr. 
1834| Bincenn Hofer . . . -1188 
1839| Johann Iolftew . . - . Zuftiziäre : 

G;imelig im prachiner Ar- 1805| Andreas Schmid . .11806 
Suflijziäre: 1806 Anton Renner .,1829 

" 1829| Mathias Mafchat 
18081 Adalbert Tofftein . .. . .5809 
1809 | Johann Schmid . . „1811 Olaſchkowitz im leitm. Kr. 
1811 Ignatz Wodiczla . . . .|381 
1824 Wenzel Schafranet . . .|1826 Zufliziäre: 
1826| Franz Want . .„. . .|1x30 
1830 Franz Strafer . . . .[1833111801|Johann Bielohrabſky 11806 
1833| ran; Freiher von Gervellii18401809| Franz Kaubel. . . . 
1840 Teopold Berwalf . . . . 

PSSRR Dobrawitz im bunzl. Kr. 
Czizkowitz im [eitmer. Pr. v | 

Juftiziäre: Suftiziäre: 
1801|3ofef Meinertd . . . .|1819]11809|Yohann Fritſch .|1819 
1819| Franz Iennel . . . . „182418191 3ohann Bendel .11822 
1825 Wenzel Flanderka. . . „18291822! Wenzel Kepler ‚11828 
1829 Hranz Stredal . . . „1841828 Wenzet Müller .)1834 
1840 . | 1883| Johann Schramek oſef Siegel . 

E 
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Dobritfhen im faaz. Kr. Drum im leitmeriger Kr. 

Zuftiziäre: Juſtiziare: 
1801 Anton Hafenöhrl . . . 41810 

1801 Johann Herrmann . 
1818| Franz Hain .. 
1839| Adam Gareis . 

.[18138||1810) Johann Thum . . . .1834 

.|18391834|Zobios Mar. Hold . . . 

Duppau im elbogner Kr. 
Dobtif im berauner Kr. Yufliziäre: 

Yuftiziäre: 1801 Anton Neuerer . - . .11808 
1808| Iohanr Sähnl . . . .11809 

1801| Ignatz BWobdiczla . 
1808) Johann Kucera . 
18411 Wenzel Schmied . . 

[11808111809 Joſef Shwent . . . .11814 
1841/11816 |%ranz Konrad. . . . -11831 

1831! Igrnag Nittner . » . .11847 
18471 Yobann Rohr . . 

Dora im bunzlauer Kreis. 

Yuftiziäre: 

1801|Yofef Klaudi 
1802| Franz Degme . 
1808| Lufas Schellinger 

Dur im leitmeriger Kreis. 

Yuftiziäre: 

118021801 /Alfoi8 Sohn . . . . .11821 
1180811821 Franz Röfler -. . - - .11830 

1830}%obann Sale . . . .|1835 
18851 Yranz Witlagil . - . 

Doran im leitmeriger Kr. 

Zuftiziäre: 

1801| Johan Bielohrabity . 
1806| Anton Hafenöhrl . 
1810| Johann Körber 
1814| Alois Reiter . 
1842) Franz Wifinger 

Eger im elbogner Kreis. 

Yuftiziäre: 

11806111809 Andreas Putzl v. Burgthal] 1802 
.118101809); Oswald Fran . . . . 
.11814 
.|1842 @ifenberg im faazer Kreis. 

Yuftiziäre: 

Drahenig im pradin. Kr. 1804 |Anton Krant . . . . .|18283 

Yufiziäre: 

1801|Iojef Niemet . . . 
1827| Franz Waniet . . 
1880| Kranz Strafe . . . 
1840} Joſef Berwolf . . 
1848) Johann Petzka 

1828| ran; PBerrowig . -. . .l1836 
1836| Eduard Hoffmann . . . 

.11827 Eliſchau im pradiner Kr. 

.11830 

.11840 Juſtiziäre: 

1843 | 801 Auguftin Aujicfa . . „1816 
1816/&ranz Dlofr . . . . .|1835 

Drhowl im prachin. Kreie. 1835| Daniel Benni . . 

Yuftiziäre: 

18011Franz Buller . . 
1827| %ranz Zeitbammer . . 
1842) Joſef Berwolf. . . - 

Eiltfhowig im prad. Fr. 

‚4827 Yuftiztäre: 

.1184211801/ Johann Dworjal. . . .|2808 
1808| Engelhard. Ei . . . .I1806 
1806) Anton Koh . . . . .|1808 



Antritts- 
Jahr 

1809| Bernard Frenzl ‚1182811808 | Anton Neuerer . . .11821 
1828) Franz Nomwal . .1183951821|%ranz Oswald . . .|1822 
1839] Chriftof Benda . 11845111822] Gottfried Bäumel . „11826 
1845| Anton Budeihinfty . 1826 Franz Tafel . .„ . .I1828 

1828| Andreas Ritter v. Haffen⸗ 
Enzowan im leitmer. Kr. be nen 830 

REINE 1830| Franz Konrad .[|1831 
Suftizläre: 1831| Bernard Mahnert .11838 

1801/ranz Friedrich . . . -[181611833 Anton Hoffmann .11834 
1816/%ofef von Scherersberg .|181711834| Ferdinand Hafmanın . .,1839 
1817| ran; Senne. - » + .)1839111839 Johann Sandner . 
1839| Karl Bleiigmann ‚11840 
1840) Johann Linhard .11842 Binonik raloniter Kreis. 
1842| Mori Jennel . Yuftigiäre: 

Yallenau im elbogner Kr. 1802) Fofef Prinz . - -» . .11808 
Yufigiäre: 1808| Johann Teppifch . 1845 

ziare: 1846| Anton Hauptmann 1847 
1801| Franz Kr - [18081847 Auguſt Scholar . . . . 
1808 franz Meitl . . 11814 
1814 Igna Bl . . . . Biftebnig im taborer Kr. 

Srauenberg im budw Kr. 

Zuftiziäre: 

1801 Auguftin Weicly . - 
1804| Anton Glaß .. 
1833) Johann Yannra . . 
18471 Wenzel Robhrer . .» » 

Friedland im bunzl. Kr 

Juftiziäre : 

Sufliziäre: 

1801|Franz Iennel . . . - .|1811 
1811| ran Bel -. - . . .11816 

11804111816) Auton Kral . . . . 1827 
.11833111827 Dranz Braun. . « .[183% 
11847111832 | Wenzel Fleifhmann . 1837 

1887| Wilhelm Mitfcherling . 

Gitkau im czaslauer Kr. 

Zuftiziäre: 

1801| Jofef Klinger . "1180211808 Karl We eyuelides . 1827 
1802| Yofef Fritſch -11828,1827|Iobann Cegla . 1829 
1828| Karl Uhaky . . -|188411829| Wenzel Kuh . . 1834 
1837| Joſef Kneſch - . -11839)11834 Johann Holluba . 
1839| Franz Scloffer . .[1842 
1842| Julins Sid - - Gradlitz im königgr. Ar. 

Gabel im bunzlauer Kreis. Juftigiäre: 
1801| Ignay Sktieniczla . . .|1808 

Zufiziäre: 1808 Joſef * indie . . . .]1814 
14 Wenzel Kopriwa . . 1819 

33 Tan) — 18571819 Johann Ramratil . .  .11839 

Gieshübel im elbogner 8. 

Yuftigläre : 

1801| Joſef Swojetinfly 
1802| Anton Hähnel . 

1839 Wenzel Machaczla 

Graplig im elbogner Kr. 

Yuftiziäre: 

‚|180211801|Ignats Gött . 
.1808 1804 Franz Meit! 

E* 

.11804 
11814 
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1814 Ignatz Lößlt.... 41843 Hainspach im leitmer. K. 
1843 Karl Mid .- . - - 

Fuftiziäre : 
Gragen im bndweiler Kr. 1801 Yaton Eiche 1802 

Eye o 1802] Anton Klaud 1808 
Juſtiziare: 1808 Johann —* 1815 

1801Joſef Epazierer . . . 18141815 Anton Schicha 1820 
1814 Franz Bruda. . . . .[182211820 Hofef Lenl . . » 0. .11843 
1822| Alois Zeleany. . . . .[1839j1833] Anton Mafhel . . . . 

1839 |Iofef Sarojd . . .|[1842 

1842| riedrich Eerndorf . .. Hartenberg im elbog. K. 

Groß-⸗Skal im bunzl. Kr. Zufiziäre: 

en 1802| Wenzel Tobiſch 1814 
Suftiztäre: 1814| Johanu Behr . . . .1825 

1803| Johann Hubatius . . .[18101828]Ignag Lößl . . . . 
1810|Anton Neaft . . . .[1823 
1823| Rudolf Myr . . . -» Hayb im piffner Kreis. 

Großsdielau im prach. K. Yuftiziäre:: 

diizre 1802; Anton Franz .. 1827 
Sußztäre: 1827| Iofjef Wanka 1842 

18011Yohann Dworjadt . . .|180411842/ Franz Rofem . . . 
1804|Martin Tau . . . .|1806 
1806| Engelhard Ein . . . .11819 Heiligenfreuz im Hatt. 2. 
1819| Anton Wotrıba . . .j182 
1820| Anton Tonner . .„ . .1840 Inftiziäre : 
1840/Anton Onırala . . . .[1847 1801 fang 2 te 2 ‚lısos 

: 1805| Johann Roller . „. . .1808 
Gränberg im Hatt. Kr. 1808| Iofef ie . . "7 fig1a 

Zuftiziäre : 1814 Bean Beet Fi . .[1829 
1801|Yohann Barwonig . . .|1810 1829| Jojef Anton Gro . .11832 

1810| Beter Korwin . ⸗ ... ‚Jasıejlleez Anton Rafl - - ‚j1845 
1845| Romuald Bromberger 

1816/Franz Stanlonfy . . .1832 
1832| Cduard Hartmann . . .|1833 

1833 Thabbäuf Rubritius . .|1839 Hohenelbe im bidſch. Kr. 
1839 Leopold Miehura . .„ .|184 IE 

1845) Ludwig Urban F Juſtiziare: 
1801) Ignatz Stlenigla . . 

Grulich im fönigg. Kreis. 1805 Eon Zinsmeifter 
en, 1808j$ohann Lam 0. 

Juſtiziare: 1820| Johann Shmidtt - 
1801| Bernard Dupau .. „7180811833 | Wenzel Hartmann 

1808 Joſef Ugla. . . . . .1809|11841|Iojef Krikama 
1809| Johann Winrich Sqwari 1814 
1814 |Franz Müttur . . 1819 Sohenfurth Im beraun. K. 
1819) Wenzel Shen . . . .|1822 Yufniäre: 
1822 Franz Appelt ... .1182 uftiztäre : 

1826/ Franz Bil . . . | 182811806 Franz Proihlo . . - 
1828 Hranz Bleslett .- . . 1830 Joſef Polat . . » - » 
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Jahr 
Abtretung 

Jahr 

Horajdiowig im prach. X. 1827| off Groß . - . « „11837 
1837| Wenzel Hala ... ‚1889 

Juſtiziure: 18391Johann Neubanr . . 

“ „1820 j j 
38 a. issi Klsſterle im ſaazer Kreis. 

1831| Beter Komwin . . . . .|1832 Auftigiäre: 

1832| Wenzel Riihaun . . . .j1845 
... 1801|Ribor Fran? . . - . .,1808 1845| Daniel Benoni 

1803| Johann Binzent . . . -|1815 
Hoftid im pradin. Kreis. 1815| Jenzel Klinger . . . .[1817 

1817/Anton Köfller.. . . . .1822 

Zuftiziäre : 1822| Anton Regenspurfiyg . .|1827 

1801| Johann Dworiat . . .11804 10 — Somit 1844 

1804| Kerdinand Ballaun „. . „(1881 
1831) Fohann Poloruy . . . „1842 13 
1842 anion —* 0 Königfaal im ber. Kreis. 

Jenikau (Goltſch) im Suftiziäre: 
caiasl. Kr. 1801|Ritter von Alted . . .[1808 

1803| Johann Dwotat . . . .|1804 

Yuftiziäre : 1804| Matiega - . - - . .|1822 
22 “00. .1827 

1804! Johann Melhardtt . . .|1806 7 — — . 411838 
1806| Johann Meyfonier . . 1818083 Salob D r Ei v. Sterne! 1887 

1815| Franz Delavose . . . .|1819 alob Daublebify v. Sterne 
1820 See} Hatamafe "182111897 Ferdinand Dawid 

1 ofef KRohnhaufer . .„ .|1832 j 

1832| Johann —8 41840 Koͤnigsberg im elbog. Re. 

1840) Karl Kalina . . . - Zuftiziäre : 

Kamnik,-Böhm., im leit. 8. 1801 —X DT 0. 102 
ana 1824| Mathias dl... 

Juſtiziare: 1840Fiorian Lorenz.. 
1809 Philipp Kunz. . .1827 
1828| Ignatz Hohlfeld . . . .11831 . 
1831 Karl — >. 22 isas Königswarth im elbg. 8. 

18481 Johann Edi . . . » uftiziäre : 

Kauth im Hattauer Kreis, 1801 Lorenz Schaffer . . . .|1818 
IR 1818|Georg Adler . . . . [1830 

Ä Juſtiziare: 1830| Joheun Schuſterſisso 
18011 Frauz Dallen...182718309 Joſef Zilmund .. 
1827, Anton Regenspufy . .|1837 
1837| Franz Brjezina . . . . Kollin im kaurim. Kreis. 

Kladran im pilfuer Kreis. Juſtiziare: 

Zuſtiziare: 1801Joſef Eckel.....1832 
18011Johann Roth. . . . .1180611832|Alois Schubert . . . 1830 

1808} Joſef Hand . . . . .|1827]1830|Igna Tomi . . - - 
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Konopiſcht im ber. Kr. Kruman im budweifer Kr. 

Juſtiziare: Juftiziare: 

18011%bafbert Stadeiet . . isos usoi granz Bapl . . . . „1818 
1803| Adalbert Trent ‚18141813 ranz Eopna. . . . .|1828 1814|Jatob Kafla . -|181911828] Johann von Sterned . .\1829 
1819|Binzenzg Wüntfde . . . 1829 — — ... — 

18391 $ohann Nowy. . . . . 
Kopidlno im bidſch. Kr. 1845| — dager Aisa7 

1847Johann Lana . . . . 
Juſtiziare: a J 

1802|9ofef Volatcht... .Insogl | Rrölh im raloniber Ar. 18u6 |ferbinand Laufberger - 
Iuftiziäre: 

Kornhaus imratoniter Kr. 1804| Ignat Engelthalr . . .|ısız 
RE 1812]Anton Fifhlandt . . „1848 

Iufiziäre: 5 1843| Karl Friedrich Polorny. 
1801|Sierouymus Gallina . . =, im Bit 1812 Sofa Yermann . > iss]  |.Rumburg im Sarg. er 

1801|Yohann Polatihet . . .|1810 
Koſchatek im bunzlauer Kr. 1810 — Htuſchta . Iis26 

tanz Kutihera . . +18 
Juſtiiare: 1884|Sudwig Kodpdet . . . 1845 

1801 ſanton Hübner . . . ngsoa isas Atois Hoffmann . . . - 1804|Krany Steeder . . . . a . 1800 Gens Grid. . 132 @ämberg im bunzlauer Kr 
1829|Augun Som... - - Iufigiäre: 

Koſchumberg im chrud. Kr. 11801 Joſef Klinger . . . . . 
1803| Anton Biege 

Suftiziäre: 1811 ang FH jer 
1801|Grang Benebetti . . . .|1809]11889| Suliug Erit 1800 Kan Gmettier © :fisnaj1842)Rart Sanger . 

jef Uyla . . . [18 ui 1814 Hi laden rn Landsfron im chrud. Kr. 
1816 * I Be 
1848|Zofef Werner . . . . 18481801 Kram Reichel. . .. „11809 

1809| Sofef Scupler 1stt 
Kosmanos im bunzl. Kr. 1811 |Anton Schmidt 

1819) Kram Reichel . 
Suftiziäre: 1880| Joan Gräfer isss 

3. *— —*— IR: 1839| Sofef Schloffaret 
riftian 3. .|1816| 

1816 A . 1820| Lendſtein im tab. Ar. 18201 Mbalbert Bendel . . . .|1822] Zufiyiäre: 1822 Iofef Kehfhub . . . .jua2e] Riyiäre: 
1829| Wenzel Ludwig . . . .|184711808|Rdalbert Poſtelt . . . .|1822 1848 Auguf Reißig . . . .| Mrszelgofanm Maple . . . „1829 
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1829| Jakob Rafla -. . . . .118371828|Jofef Uhl} . . . . .11829 
1837 — Zadıy . . . . 4118411829 Johann Komanda . . .|1830 
1841) Johann Schi 1880 |Enı. Dofrafhil . . » » 

Leitomifchl ım chrud. Kr. Lifhtian im faazer Kreis. 

Juftiziäre: Yuftiziäre . 

1801 Franz Meitl . . . . .18041808|Anton Brigomely . . .|1805 
1804/3ojef Dolansfy „. . . „1811 : 1805|3ofef Haunerr . . . . .[1810 
18111Franz Hnizdo. . . . .(1815 
1815| Sofef Dolansfy 18211810 Anton Brorot. . . . „11816 re. 1816 Fan San . . . . .11821 
1821Franz Kallmünzer . . 18331821 vany Richter . - - . 1836 
1833) $ohann Kot . . . .1841 ohanın Bienert 
1841 | Franz Braun . . . . .|1847 [u 
1847 Heinrich Schmöger .. 

Libich Ober: leitmeriker Kr. 

Suftiziäre : 1801|Yofef Bein . . . . .|1808 
1811| Franz Bayer . . . .11813111802|Fofef Richter . . .„ .„ „(1837 
1813]3ofef Häßlr . * . . .1184411837|I0fef Siegel . 
1844| Bincenn Bode . . „ .[1847 
1847 Franz Häßler . . . Lomnitz im bidfchower Kr. 

Yuftiziäre: Libochowiß leitmeritzer Kr. 

1801 Karl Schneidere11806 Juſtiziäre: —— — 3 
1805 | Sohann mitt. ... 

1804| Franz Koubel . 1811|3ofef Kraus . . . . .[1815 
1815/Ignag Sclehta . . . „1833 
1833) Johann Mrazek . 

18835 

Lobofig im leitmerier Kr. 

Auftiziäre: 

Liebiegig im prach. Kr., 

Juſtiziäre: 

1801 Johann Rorniter. .. „(180 Eudig im elbogner Kreis. 
1804| Yranz Epazierr . . . .1805 en, 
1805| Anton — 20. „1825 Suftiziäre : 
1825|Sohann Wied . . . .[18391801|Baul Klinger. . . . .|1808 
1839| Iohann Wanigzed . . .|18411803jIofef Bittermann . . .[1808 
1841|Karl Hartmann v. Harten- 1808) Franz Hampl. . „. . .(1823 

111: 1823 Joſef Hein . . . . .]1824 
1824| Wenzel Rolet. . . . .11830 

Lichshaufen im leit. Kr. 1830 Kar Se rn 182 
RT En 1882 Norbert Holley . . 4184 

Suftigläre: 1842/Iohann Sandner . 
1801| Igna Ettrih . . . „1827 - 
1827| Anton Kral . . . . „1847 Lukawitz im Hattauer Kr. 

1847|Karl Ettrich .. 
. Zuftiziäre: 

Liſſa im bunzlauer Kreis. 
Suflniäre: 1802| Anton Mauer . . . .11803 

ufligtäre: 1803|Alois Ehiffner . . . .11804 
1801| Wenzel Brafhil . . . .|18251804]Anton Ehipp. . . . .]1806 

18251 Stanislaus Bill . . .1182811806/ Anton Schiffer . . . „1814 
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1814| Arton Maurer . . . „1819 Nadiegkau im taborer Kr. 
1819 pe Laurenz Dietze von 3 

reuenfd® . . . . .1847 Zuftiziäre: 
1847|3alob Laufota .. 

3 1801 Fe Jeſchle 1805 

Maſchau im ſaazer Kreis. 1805Franz Icuuel 1810 
ſcha ſaaz 1810 Leopold Cermak . 1817 

Zuftigiäre: 1817 Friedrich Ant. Mitfcherling 

1801) Paul Klinger . .11803 Rafioberg im chrud. Kreis. 
1803! Kajetan Hauska 1808 ſſaberg imqh 
1808 Anton Schicha 1812 Juftiziäre: 
1812: %ofef Baſſa 
1815| FJoſef Reuf 

. 1815; 
‚11824:11809|Sranz Delavos . . . - 

1824| Karl Lorenz ‚11825! 
1825 Franz Scherer „1827 Neudek im elbogner Kreis. 

1827| Ignag Nittner .|1840 
1840, Auton Rudolf Zloch Zuftiziäre: 

e; ef Swojetins 1802 
Melnik im bunzlauer Kreis. an Fa Hähnel " 1803 

Yufligiäre: 1803 Caspar Groß. -» . . .)180% 
ztäre: 1804| Johann Hähnel . .11809 

1803| Dominik Wolf 18251809 Er Neuerer 2 leg 
1828| Stanislaus Bilel ‚j1842|1010 —A ſigst 
1842Johann Widimsky. 1913 1835| $ofef Hable 

Mnifchel im berauner Kr. 

Juftigiäre: 

1803| Anton Ramiſch 
1824 Anton Ponz . . 
1831) Fofef Kalkus 

Moldauthein im bud Kr. 

Zuftiziäre: 

Neuhaus im taborer Kreis. 

Zuftigiäre: 

1801Wenzel Rohr . . 
1806 Adalbert Poftelt . 
1837, Wenzel Bartunel 

Neuſchloß im fanzer Kreis. 

Zuftiziäre: 

.11806 

.]1837 

1802| Yranz Fritih . .|1822 

1801| Iohanın Weber ‚ersliiggg | franz Richter .11848 
1819| %ranz Nowodworely ‚11823 ||1g4g| Anton Hauptmann . 

1823 %ofef Bollinger . . . .)1825 u 
1825| Anton Renner .|1847 Neuſchloß im leitm. Kreis. 

18471 Wilhelm Mitfcherling 

Nachod im königgr. Kreis. 

Yuftiziäre: 

Suftiziäre: 

1802 Anton Götih . * . „1881 

1gg113ofef Witt... . -» 

Reuftadt a.d. M. i.tönig.R. 

1801|3ohann Kafpar .11815 hiäre: 
1815|Rarl Roreitner .11824 Zuſtiziare 

1824 Wenzel Winter 1801 |Iojef Rörich .....11806 

1806| Anton Red) . +j1808 



Name 

Antrittss 
Jahr 

1829 Karl Eiffarz . 
1848Joſef Nechansky. 

Niemes im bunzlauer Kr. 

Juſtiziäre: 

1801 Joſef Klein 
18194 Adalbert Trent 
1834| Anton Hoffmann 

Obercerelwe im tab. Kr. 

Yufiziäre: 

1801| Iohenn Watle . . 
1808, Karl Rnauer . 
1825) Franz Stiasny . 
1827| 3ofef Kratochwile 
1829| Jakob Minier. . . . 
1846| Theodor Praſchak 

Opotſchno im lönigar. Kr. 

Zuftiziäre: 

18011 Iohann Oppelt . . 
1803| Joſef Bayerle . . 
1823| Iofef Balthafar . 

Dflegg im;leitmeriger Kr. 

-1184211837 Franz Sedlaced . . . .|1845 
1845| Binzenz Schembera . 

Petersburg im ſaaz. Ar. 

Juſti, iäre: 

18191801 Peter Klinger. . . . .1808 
183418034 ajetan Hanffa >. . .+]1819 

1819 | Aranz Knaufchner . . „(1847 
18471 Alfred Schönbach . 

Petſchau im elbogner Kr. 

Inftiziäre: 

In 1801| Franz Patelt . . . . .11808 

189711808| Yranz Harıll . . . .„ „1815 

"I1g29111816/ Bernhard Mahner . . .|1841 
‚lıgagll1841| Anton Eisnerr . . . . . 

Petſchkau im cjasl. Kr. 

Zuftiziäre:: 

1801 Emanuel Dawid . .11802 
‚180311802 re Sqhent .1808 
1823 1808 Joſef Edi . . 1810 

1810| Ioyann Zaluıd . . . .|1819 
1820 Johann Rodell . . . .11821 
1821 Franz Rauprit . . . .|1827 
1827| Wenzel Cjegbet . . . .11881 

izidre 18311) Alois Schubert.. 1118838 
Juſtiziare: 1833 Emanuel Mitſch .. 41841 

1801 — LWſer . . .[1812]1841|Adalbert Swoboda 
1812 Frunz Anton Sommer 1825 
1825, Anton Lohr . . .11832 Plan im pilfner Kreis. 
1832| Ferdinand Sauer . 
1842| Fohann Germat 

Pardubig im chrud. Kreis. 

Zuftiziäre: 

1R01| Kranz Benchetti . . . . 
18222] Sofef Matiejfa 
1846| Franz Miltenberger . 

Patzau im tab. Kreis. 

Juſtiziare: 

1801Johann Kutfchera . 
1808, Wenzel Richter 
1819| Binzenz Scenbera . 

.]1844 

Fuftiziäre : 

1801 !Chrifiof Müller . . .11827 
1827 Franz Belbinger . . . 

Plaß im pilfner Kreis. 

1822 Yufliziäre: 

1801| Fohann Edler v. danenthel 
1839 Jakob Schuſter . . 
1845 Anton Wertich 

Ploſchkowitz im leit. Kr. 

.11819|1802| Alois Waffermann . + .11814 

.1183711814 Bingen; Emanuel Schlegel 1827 
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Protiwin im prach. Kr. 

Juſtiziäre: 

Poderſam im ſaazer Kr. 1801Wenzel Cherny . . . 41824 
1824| Franz Brill .... 

Juſtizidre: En 

1801| Bauf Mingnr . . . „iR Pürglig im raf. Ar. 
1804 nnar F Hi 6 en | Juſtiziäre: 

1818Michael Wohlra 1801| Seorg Hetzendorf 1821 
lan eaernberget 1821| Zelte Ropmeift .|1847 
1836| Adam Garreis 1817| Adolph Gaube . 

Podiebrad im bidſch. Kr. Radnig im pilfner Kreis. 
Zuftiziäre : Juſtiziaͤre: 

1801 Alois Fritſch.... .|181011801 | Franz Kreitll . . » .|1808 
1810|Georg Schöppl . . . .I1824/1808] Ferdinand Heyrowſty .11827 
1824| Johann Ed . . - . 184111827) Johann Cjech. . - .11834 
1841| Rarl Bergmann . . 1834| $ofef Hartmann . .11837 

1837) Anton Schneider . 
Polna im cjaslauer Ar. 

Raudnitztz im raloniker Ar. 
Juftiziäre : u 

1801| THaddäus Urban. . . .|18085 Suftiziäre : 
1805| Ritter von Kaffjowig . .|180811801 | Franz Friedrich .11820 
1808| Karl Wenzelibes . . . .[181111820]%ranz. Pelzl .11836 
1811 Thaddäus Urban ". . .[1819|1836|Yyranz Jennel. .11839 
1819| Johann Ezegla . . . .|182911839| Karl Fleifhmann . - . 
1829 Wenzel Kur) . . . .11837 
1837| Andreas Lorenz . . . .)1842 Heidenau im fönigr. Ar. 
1842 Karl Maraufchel . . 

. Suftiziäre: 

Pomeifl im janzer Kreis. 1801| Fohann Rögrih . ‚1815 
ena. 1815| Johann Worel .1183%7 

Sufiziäre : 1837|Anton Roral . . . 
1801|Hruby Ritter v. Schwanen: 

em 2.000. .]1808 Reichenberg im bumzl. Ar. 
1803|Safpar Kortit. . . . .1805 
1808 vanz Kaubet 020. .]1809 Juſtiziäre: 
809) Daniel Reska 1829 9J * 1801 1 1829| Gran; Kuaufhneer . . .|1834]|.05 ne art uit, nn 

m ige 11840816] Anton Kudıoig 1836 1840| Sranz Kuanfchner 1836| Johann Srabal j 

Poſtelberg im jan. Kr. Richenburg im chrud. Ar. 

Juſtiziäre: Juſtiziäre: 

1801Alois Fritſch ... 118334801 Daniel Zmwierjina .11821 
1833 Franz Rihter. . » . . 1821Franz Güllich. .1828 

I1828 Jofef Herrmann . 1846 
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Rokitnig im Töniggr. Kr. 18351 Joſef Manfhingr . . .11840 
u 1840 | Etanislaus Bilek 1843 

Juſtiziare: 1843| Johann Widimfy . . -» 
1801 Anton Stawit . . .[180R * 
1808| Johann Müller . . . .|181 Sazawa im lauriim. Kr. 
1814| Johann Vorl . . . .|1828 ine 
1823| Alois Shut . . . .|1826 Suftiziäre: 
1826| Johann Worel . 1801)3ofef Edel. -. . » . .1808 

1808; Üenzel Flanderla . . .11810 
Rofenberg im budw. Kr] _ |l1810/Xohann Oppelt . . [1816 

. 1816/ Wenzel Härdtll . „ . 1819 
Zuftiziäre: 1819 Karl len . 1823 

1804 . . 1n28|lorenz Zeidlr . 1832 

1814 tan, Baer nl 1% 1832] Wenzel Kopp . . 1886 
1822| Franz Zelesny . . . .|1842]]1896 Adalbert Puda . . . 

pr a eng 2007 184 Schluckenau im leitm. 8. 

Rothenhaus im ſaaz. Ar. Sufiziäre: 
1801 | Anton Siber . . . .|1819 

Yufliziäre : 1819 gofann He “2020. .]1822 
1801|Yofef Rößler . . . . 1806111822] Johann Köpler . . . .|1829 

1808 |Iofel Rent... . „1en0]1820 Sodann Bei, 1848 
1815| Micjael Fifher . „lı842 1843| Ignag Now . . . . 

1 i 
842 Wendelin Langer . Schrittens im cjasl. Kr. 

Rojmital im pradin. Ar. Jufigiäre : 

Zufiziäre : 1803 Singenz gnagel eo. . .1804 
1801 iej 1804| Daniel Cjerma .11821 
1815 Zhenn keen icita nn es 1821 ER Komind . 1842 
1818 Franz Freiherr v. Cervelli 1842| Theodor Praſchak 

Rumburg im leitmer. Kr. Schwad im leitmer. Kr. 

Juſtiziare: Inſtiziärr: 

1802 Franz Mildner „I1803))180%|Ignat nd «1827 1803| Bingen; Schmieh 1839/1827] 3ohann au .|1R36 
1889| %udwig Denkftein - [1840'\1836| Anton Kral ‚11846 
1840| Peter Bolorny . . . 1846| Wenzel Arfet Ju 

Repin im bunzlaner Kr. Sawarztofeleh tm laur. 

Zuftiziäre : 
1801 Johann Gerfchabel . .11808 

1801) Johann Albredt . . ‚11804111808 an Roc j .11821 
1804 Domini! Wolff . . . .[18101821 — Matzner .11834 1810] Johan Htoget  . . .[1820l1834|%udwig Dentfein [1839 
Lana rn riedrich .1182811840 Adalbert Zamele . 
1828| $ranz Pfeiffer 1183511845 |ofef Erbau 

.11845 
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Semil im bunzlauer Kr. 

Suftiziäve: 

1801/Iohann Hubatius . . 
1808| Anton Necafet 
1824| Wenzel Machel 

Slabet im ral. Ar. 

Zuftiziäre : 

1801| Anton Fiihlandel . . 
1842|Rarl Friedrich Polorny 

Smetſchna im ral. Sr. 

Zuftiziäre : 

1801 | FIohann Klaudtu . . 
1809 Joſef Meder *» . ,. ., 
1817| Johann Ocfenbaur . . 
1830 Karl Miitme . . . . . 

Stiehowig im prachin. K. 

Zuftiziäre : 

1801|RKarl Suchanek 
18041 Johann HDerites . 
1806 Auguft Rujichn . 
1818 Sokann Ped . 
1825 Kranz Suchanel 

Strafonig im prach. Kr. 

Zuftiziäre: 

[1180811801 |Rarl SEufan . . . .1808 
1182411808 |NIofef Todfein . . . .11822 

1822| ran; Sucdane . . . .I1839 
1839 /5ranz Kowanda . -. . . 

Stubenbad im pradj. Kr. 

Juftiziäre: 

1804| Wenzel Radniey . . .I1827 
1830! Frauz Moir . . - .» . 

Suforad im leitm. Kreis. 

.11842 

‚11809 Yuftiziäre: 

18171803/Dominit Wolf . . 
183011805) Rarl Kallına . 

1810| Franz Hable . ® % 

Swigan im bunzlauer Kr. 

‚ Juftiziäre: 

.11804|11R01|FYobann Subatius 
180618 101 Anton Necofet. . 
1814 18383Ferdinand Laufberger 
.182518037Karl Hofmeifter . 
„11829 

1829 aralbt Toditein . .|1839 Zahan im pilfner Kreis. 
1839 | Franz Brunbofer . . .I1846 iziäre: 1846| Igna Richter \ Juſtiziare: 

1801 Johann Hal . . . 
1809| Iofef Alois Hirnfhal . 
1825| Saspar Gärtner . . 
1829! Iohaun Alois Uhlixz 

11808 Tachlowitz im raf. Kreis. 

‚1840 Suftiziäre: 
180 Benno Günther . 
' 1822]Adalbert Bendel . . . 
‘ 1839| Joſef Seland . . . .[1842 

1842| Auguft Günther . . . 

Smitig im königgr. Mr. 

Juſtiziäre: 
1801Anton Peisler . . 
1808| Iofef Wolf. . . . . 
1809| Yofef Ritter von Albeck 
1840| Karl Viederman . 
1847| Heinrich Yürbos . 
1848 Guſtav Fri . . 

Stiekna im prachiner Kr. 

Juſtiziäre: 

1801 Gran Bulle . 

Teinitz im Hattauer Kreis. 
1897 Zuftiziäre: 

.118421802|ohann Sitziſchtie . . „11824 
1824 1 Franz Stradal . . lıses 

1827 /%ranz Zeithbammer . 
1842| Anton Tonner 



182513ofef Dura . . . . 1896) Zürmig im feitmer. Rr. 
1R26/ Adalbert Sitziichtie . . .|1835 u 
1887| Iodann Hecht . . . Yuftiziäre: 

. 1801 Ferdinand Ortf 1806 Teinitzl im klattauer Kreis. abe! Xohann Sate - . . 1830 

Juftiziäre: 1830 Bernhard Weiß . . .J1831 

1802|Auguftin Rujitgle . . .Igı7)t83r/Iohenn Cjermat. . . . 
1817|dranz Welne . . . . Wallern im pradiner Kr. 

Zeplig im leitmeriter Kr. Juſtiziare: 

Juſtiziare: 1801Joſef Rohrer .11808 
1801 Ludwig Kunz. . . . .118021808|Iofef Prim . . . . .|1837 
1802jFudwig John. . . - .|181711R37/Iohanıı Wicjel .. +/1842 
18171 30fef Seidl . . . . 1842 a Sartmann v. Harten⸗ 

Dal . . 2» 2. 2 20.0 
Zetfhen im leitm. Kreis. 

Weißwaſſer im bunzl. 8. 
Jufliziäre: u 

1801|Bincenz Kaſch. ... .(1821 Suftigiäre: 
1821|Caspar Seidl. . . . 1801|3ofef Klaudi  . . . .|1808 

1802] Yranz Degmel 1808 
Theußing im elbogner Kr. 1808| !ufas GSchellinger 1835 

. 1835| Anton Werih . . . .|1840 
Juſtiziäre: 1840 Joſef Frib.... 

1801Mathias Honiger .11819 43 Franz —8* u: 1826 Winterig im ſaazer Kreis. 

1826/And. Ritter Hafenbrödl. .|1835 ifiee 
1835 /Yofef Batla . . . . . 1837| Juſtiziare: 
16371Franz Machek.. .11&39 11801] Bernard Mager . 1819 
1839) Iofef Ehrlich . . .11846 1819] Anton Shönbad . 1823 
1846| Anton @isner . 1R23|Egid Deiml . . . 11825 

1825/ Franz Shaer . 1831 
Tloskau im berauner Kr. 1881|Egid Deimll . . 1832 

1832| Vhilipp Nitolay . . 
Zufiziäre: 

1608 Ehe Siadezet . . .|1804 Sittingau im budw. Kr. 
1804| %Yojef Ezulit . .11823 inne 1823| Adalbert Bruce . . . .|1R28 Juſtiziare: 
1828Franz Althaber . .1183711801| Martin Reindl . . . .11829 
1837| Wenzel Kopp. -. . . . 18391829 ranz Hr . . . .1845 
1839| Johann Brabek . . . 18451 Johann Kowy . .» - | 

Töpl im pilfn. Kreis, Blafhim im kaurjim. Kr. 

Zuftiziäre: Zufiziäre: 

1809| Anton Knbit . . . .|181111801|Rarl Knaur . . . .|1808 
18111 Thadbdäus Aubritius .11830)|1808| Lorenz Zeibler ‚11811 
1830| Wenzel Köder . 1811| Rart Wolf. 1823 



ntrittss Jahr 
Antritts- 

Fahr 

Wottip im berauner Kr. 1823j Alois Ende . .„ .„ .|1824 
1824 engel, Schober . . .[1842 Yuftiziäre: 
1842 Franz Bramer . . .„ .11846 1804 Adalbert Sladec; 

jet . . 1800 1846| Wenzel Sworr . . . . 1809| Franz Elch . - . . 1824 

1824| Michael Kappus . . . „11828 
Wokſchitz im bidſch. Kreis. 1828 Jofef Schubert ...11833 

m, 1833) Adalbert Prucha . . .+j1847 
Juſtiziare: 1847|Rarl Fer — .. .. 

1801 |Rarl Schneiter . . . 11802 Zbirow im berauner Kr. 
1802 Johann PBolatfhet . . .|1806 Juſtiziare: 
1806| Ferdinand Laufberger . 

1801 | Johann Reumauın . . .)1804 
Worlik im pradiner Kr. 1804 Franz Dworjat . .„. . .|1813 

1813| Smanuel Petr . . .,1848 

Juſtiziare: Zittolieb im ſaazer Kreis. 
1801Prokop Stiaſiyh..J1805 Juſtiziäre: 
1805 / Friedrich Kittl . . . .11842111801|Rarl Rafius . -. . . .|1803 
1842 /$ojef Berwolf. . . - . 1803| Johann Herrmann . .11847 

1847 |Anton Hauptmaun 



Nr. 3. 

Berzeihuiß, 

Vorſteher, Mätbe, Wesirfsrichter, 

Aſſeſſoren und Adjunkten 
der 

k. k. gerichtlichen Behörden in Böhmen 
wie auch 

der Mitglieder der Staatsanwalfſchaften. 
In Wirkſamkeit 

vom 1. Inli 1850 bis 26. Mai 1855. 

Dasfelbe ift aus dem Perfonalftatus verfaßt, welcher von dem 

hoben k. 8. Oberlandespräfidium in Prag 1850 herausgegeben 

worden ift. 

Die bis zur zweiten im Jahre 1854 eingetretenen Reorgani- 

firung der böhmifchen Gerichtsftellen eingetretenen ohnehin nicht 

häufigen Veränderungen Tonnten nicht aufgenommen werden, weil 

ein jpäteres offizielles Handbuch), weber über die Behörden des 

öfterreichifchen Kaiſerthums überhaupt, noch über jene des König- 

reihe Böhmen insbefondere erfchienen ift. 
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A. 
Das k. k. Oberlaudesgericht. 

Rame 

„ |Ignag Schurda . 

FR „ 
ES Name = IQ) 8 
* 

Präfident. 1850| Emanuel Komers 
1050 Anton Graf Mitromfty. 

Senats:Bräfldent: „ |Kafpar Kutjera . 

1850| ofef Mlaudy . 

8. ET. Oberlandesgerichts: 
Räthe: u 

1850| Fofef Aufl . . . 
„ |Morit Wittmann 
» |Iobann Bätr . 
„ Wilhelm reihert v. "bel 

" 1851 

Joſef Hochderger . 
Rudolf Bere 0 Audrietu 

„Franz Tafchel . 
„ Moritz Steyrer . 
„Joſef Wilgin . 
oe [Anton Etranjiy . 
„ Anton Gtrobad . 
„ |Morig Hoch .. 
„ (Menzel Wagner . 
„ Wan Grbart . » . . 
»„ Mathias PBipph . . . 
„Friedrich ——— 
ohaun — 
„Thomas Pſtroß 

Bram Wottawa 
Johann Hlawäͤcek 

„Otto Schudert 
„  1S3ofef Jeremiaſch. 
„FFerdinand Kildes 

erdinand Mühffein 
ohann Wladila . 

„ |Stanislaus Kratiy . 
„ Franz Sol... 
„ Anton Burggraf . 
„Joſef Zaruba 
„ |Yranz Hillmar 
„ Kranz Wintika 
„ |S3ohann Butera a 
„Johann Schmidt. . . 
„ Wenzel Heinrich Veith . J 
„ |Ignag Boreſch. .. 
„Eduard Reiſſig 

je z Jeline 

K. k General⸗Procuratur 
bei d. Oberlandes gerichte 

in Prag. 

General-Procurator: 

„Wenzjzel Emaunel Hifi. . 

Stellvertreter bes Gene: 
talprorurator® : 

1850| Joſef Hofmeifter . 

Staatsanwaltsfubftitut: 

„ |\3ofef Ritter von Bedhe . 

Die k. k. Gefällsgerichte. 

Kk. Sefälls-Obergeridt 
für das Königreid) Böh- 

men zu Prag. 

Sräfident: 
1850| Derijeweil Ober-Land. Ge ⸗ 

Präſident. -. - . 

Beifitzer: 
1850| Jofef Aull, Oberlandesge⸗ 

richt sraih 

1850Rudolf Audritzky, Freiherr 
v., Ober⸗Land.⸗Ger.⸗Rath 

„IIgnatz Schurda. Ober: 
Land.-⸗Ger.⸗Rath 

„JJohann Chlupp, Univ. Prof 
„JJoſef Faber, Fin. Rath . 
„ IIatob Pfannſchmidt, Fin.: 

v a okiott Fin Rat 
v„ Heinrich Inquart. 
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K. T. Gefällo⸗Bezirke⸗ 2. Für den geer Kreis 
gerichte in Böhmen: in Prag. 

1. Bär bie Hanptfladt Börfigender: 
Drag. 1850| Franz Wodieka, Kam.-Rath| 1851 

1851| franz Peche, Ram.-Rath . 

Borfigender: - Beifiger: 

1850; Fofef Ulbrid, 8. k. Kam.⸗ 1850|Alois Fiſcher, 2.-6.,Rath .|1854 
R 185300, JJoſef Dwordt, L⸗G.-Rath ath ren 

1851| Franz Wodicka, k.k. Kam.⸗ Joſef Komaͤrek, L.⸗ Era 1852 
ath a 

1853| Yatob Pfannſchmidt, k. k. 
1853 Thomas Otto, L:8.:Rat 

„ (Wilhelm Sigmund, L.⸗G.⸗ 
Finanzrat 0.118863 Aller . . . 2. .[1852 

1853 Lndwig Ritter v. Nadherny, 1852| Jofef Neumann . . 
k. l. Ram. Bez.:Kommiffär| 1853111850 | Hermann Maſtik, Ber... 

1853 /$ranz Höppler, k. k. Kam.: Sommiffär . . .11852 
Kalb... 2 2.2. „riedrich Bouffleur, Ram.: 

Concipiſt 1851 
Beiſitzer: 1851Jakob Heger, Bez. Aommi 

1852| Yofef Dlohoſch. 
1850| Joſef Deufel, k. k. L⸗Ger.⸗ 

Aſſeſſor .11855 3. Für den budmeifer 
n —2 k. i. - Ger. Kreis, in Budweis. 

eſſor 
Anton Feoftomeb, — Borſitzender: 

er.⸗Afſe « |1852 ; ’ „ Igogann Kart, ku LiGer⸗ 1861Anton Pitka, Kam,-Rath . 

Aſſeſſor 1866 
Ferdinand Haßler, Lt. Beifiper: 

Ger.sAffefior . . . .|1855[11850|Ndaibert Frauenfeld, 8 f. 
1860| $ranz Richt, Kam.:Be = Yand. Ger.:Rath . .|1850 

Commi .11851|| » Mathias Tobiſch, EL. Sanb.: 
„ |Ludmwig ter u. Nadberny, Ser.-Ratb . 

Kam.⸗Bez.⸗Commiſſär .|1r55|| „ |Anton Hanfcht, Ber. -Comm. |1R61 
„ (Wilhelm Kohler, Kam -Bez. „ Anton Vitih, Bey.-Comm. 

Commifäür . . +11852||1852| Barth. Silber, Bey.:Comnt. |1852 
„ranz Liſchka, Kam.: Bez. 1853| Ludwig Bordcel, Bez.-Eoım. 

Commiffär . .|1850 
„ |Beter Slauz, Kam.: Concipifi 1851 4. Bür den Bunzlauer 
n Er anuel Thinegin — Kreis in Jungbunzlau. 

ern, Kam.⸗Bez.zComiff. 1855 
. 1851190). Baſtien, Kam.⸗Bej. Borfipender: 

Sommiffär .11854||1850| Sofef Dluhoſch, Kam.⸗Bez.⸗ 
„FFranz Aiſtleitner, Kam.: Bez. Commiſſär 

Eommifjär - 118511851) Iofef Schulz von Straf 
„ Sohann Hinum, Kam. :Be;.- nitzky, Kam.:Rath . 

Som 1854 Beifitzer: 1853 Anton‘ Sncver,San. Bez. d 
Commiffürr . .. 11850|Wenzel Rullich, Vez⸗ Orr: 

| Aſſeſſor - . .11855 

F 



TTS — 

28 A—F F 
Es Name 3528 Name SS 
5” E95 —* 

lie 5 

2 & 1852| Kari Czwajek, Bez⸗Comm. 
1853 lirban v. Urbanftadt, Ber. 

Commifäür . 1855 
1854| Yofef Riedl, Ber. -Comm.|1854 

7. Für ben Jitiner Kreis 

1850 Sohn Witowſty Bez.:Ger.-| 1856 
Affeffor . 

Joſef Krieger, Kam. Bez. 1851 
w Commiſſür 

Ludwig Toma, Kam. Bez. 1855 
” Kommifjär 

Franz 'Heger, Kam.-Be;.- 1855 in Jitin. 
Commifjär ... 

| Borfigender: 
5.Bür den Eaffauer greis 1850| Joſef Pirat, Kam.-Rath .|1852 

nal. 1852| A10i8 Raynoſchek, Kam. Raih 
Borſitzender: 

1850!30fef Löffler, Kam⸗Rath 1856 Beifiper: 
1856| Anton Regner Ritter von 1860 Norbert Belohlawek, Land.⸗ 

Bleyleben, FinanzRath. Ger.:Rath . . 1855 
" Oufav ſrie, Sand.-Ger.: 

1850| Karl Raab. Bez.⸗Commiſ 1852 
„Wilhelm Turner, Bez.⸗Comſ. 1854 

1850| $ranz Gottwald, Kam.-Con 

Beifiger: 

1850| Joſef Brabet, Ger.-Adjuntt 185 
„JJoſef Rokos, Ger.Adjunkt 

1854] Yohann Capek, Auscultant 1858 
1850] Rarl Zwerina v Ruhwald, 185 ' 

Bei.-Commiflär 
„JJoſef Hile, Bez -Commiffär 
„ Anton Müller, Be.-Comff. 

„ ap: Wordcel, Caal. Con⸗ 

af. 2. 22.0. 411852 
1852] Bartholom. Silber, Bez. 

Comm. -. 2... -11854 
1854 |Jofef Hieke, Bez.:Comm. 

8. Für ben Königgräger 
Kreis in Königgräß. 

Borfigender: 

1850| Franz Höppler, Kam.:Rat'|1853 
1853| Rarl Raab, Bez.-Conini. 

Beifiper: 

1850| Joſef Schulz, Land.:Ger.: 
Rath. » . F 

„Franz Zeemt. Land.Ger 
Aſſe 

1862 Scan ii ina, Kam.Com: 
miffär 

„ |Berdinand Stafny, Kam.: 
SoncHft . . 

1854| Karl Raale, Kam. Comm. 
„ (Robert Nowotny, Kanı= 

Soncpft . . oo. 

6. Für ben egerer Kreis 
in Eger. 

Borfigender: 1850 Kranz Feldenhauer, Bu. 
1850] Ambros Gnad, Kam.⸗Rath Commiflär . . 18523 

1851 Xofef Kupfer, Ber: Comm. |1851 
Beifiper: 1862) Egid Tomafi, Bez: Comm. 

1853| Karl Rand, Bez.:Comm. 
" Kofef Mafchel, FinConcipiſt 1854 
1864Wilhelm Reichel, Bez.-Com. 

1 9 Bür den Leitmeriger 
1850| Wenzel Burghaufer, Bez - Kreis in Keitmerig. 

KCommufjär 0... med Borfigender: 
„Joſef Mainer, Bez.Comſſ. Bunt 

1854| Vinzenz Rauſcher, Bar 1850) Ludwig Tiee, Finanz-⸗Se⸗ 
. . 11862 ketüt 2... 0.0. .]185 Sommifjär 

1850] Anton Sedlacel, Rand.-Ger.: 
1855 ah... 0. 

„JJoſef Huffinann, Land - Ser. 



Name 

Antritte- 
Jahr 

1861Joſef Krieger, Kam Com.|1861 1860 Anton Negner Ritter von 
1851| Ernft Zauffall, Kam⸗Rath 1856 Bieyleben, Be. Commiſſ 1851 

„JJohann Chriſt . . .11852 
Beifiger: „ Wilhelm Reifhel. . . |1864 

1850] Franz Zechner, Bey=Wer.e| 1862 Bincenz Rauſcher. 
Aſſeſſſße 4 11. Für Fe he Kreis 

" Sol Bonfa, Bez.⸗Ger.⸗ |: in Piſek. 
. [97 

„ Puh ‚Grige,.80- „Ger. Borfigender 
1850 aarteffer 6 ig, F 1880Joſef Sotzky, Kam-Rath - 

abrie aut am. 
Sommiffär . . . . .|1882 | Beifiper. 

» |Ignag Demartini, Ram.: 1850| $ranz Selinta, Sandes-Ger 
KSommiffär . n richt: ⸗Nath . . 

18511Joſef Krieger, Kam.-Com. |1855 „JJDJoſetk Sutal . . 
1852| Michael Nowal, Kam Com. » Franz Witkowsky, Begiete 
„Joſef Riedl, Kam.:Com. |1853 Eommiffär . .11852 

Franz Bude, Kam.⸗Com Johann Guttenberger 
1853 J ae Kam: 1852 Johann Chr . 

ommiſſä 
[Sodann Megifte, Kam. 12. Bürden gesse Kreis 

Commifü .... 03 
Borfipender. 

10. dur der aſer Kreis Nı850 Johann Lipp, Kam.⸗Rath |1852 
1852 Auguft Schmid, Kam.⸗Raih 

Borfipeuder: Beiſitzer. 

1850 Jane gTanufhmidt, Fam. ⸗ 1860 Joſef Rebitzer, Affeflor . 
t . a 1852| „ Alois Poloruy, Aſſeſſor.. 

1852| Ludwig Tike . . n r3. Zwerina, Bez.:Comm. |185% 
„ man. Wolleg, Bez. Comm. 1864 

- Beifiper. 1853| Alois Rriegelftein, Ritter v. 
1850 Idſef Dreyer, Land⸗ "Gerichts: Sternfeld, Ramnıer: Ber 

Mat . Commiffär . . . .|1854 
„ IAlois Wenzel korenz 

O. 
R. k. Zandesgerichte. 

"KT. Landesgericht 1850| Philipp Li 
pp Lichtner... 

Böhm. Leipa „JJoſef Hannamamıı . 
Dräfident: n — De 0 

. e „ riedri epper . 1850| Ferdinand Mühlſtein. „ulius Friiſch pp .. 
Landesgerichtsräthe: 

1850 Rarl Borm . Staatsanwalt: 

„ |Branz Kreiberr von aiai· Joha 
tenberg .. " um Praſch ‘ | 

F* 
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Staatsanwalts⸗ 
ſubſtituten: 

1860 Karxl Pohl . - 

„ |Rubolf Katenberger 

8. k. Landesgericht zu 
Brür. 

Bräfident: 

„ |Morig Steyrer . 

Landesgerichtsräthe: 

„Rudolf Stein . . 

„Mathias Schebor. 

» Anton Unger . . 

- Mathias Bernhaufer . 

„ |\%ofef Werunſty 
„Johaun Müller 

Staatsanwalt: 

„JAuguſt Schnabel . 

Staatsanwalt: 
fubftituten: 

Guſtav Adolf Körber , 
„ Wilhelm Brbad . - , 

K. f. Landesgericht zu 
Budweis. 

Präſident: 

„Naſpar Kucera . » . 

K.k. Landesgerichtsräthe 

„Felirx Stranſtky. 
„Adalbert. rauenfeld . . 
Mathias Zobiid) . . 
„ Kranz Träger. 
" [Johann Adalbert arendi 

„Franz Wihan . . j 

Staatsanwalt: 

„ Wenzel Riſchan 

Staatsanwalts⸗ 
ſubſtituten: 

18601Joſef Krobshofer. 

„ Friedrich Rulf 

K. k. Landesgericht zu 
Eger. 

Präſident: 

1850 Johann Weniih . 

btretungs 
Sahr 

Antritte=. 
Jahr 

A 

Name 

Kk. Landesgerihtsräthe‘ 

1850) Kranz Plitzner 2. 
Anton Sedlacet . . » 
Joſef Hofmanna 
Joſef Nitzel 
Wenzel Rode . 
Kafpar Bärtner . 
Kofef Götz . . 

Staatsanwaltss- 
. fubftituten: 

1850| Ferdinand Zirkel . 
„ (franz Möller . . 
Jatob Dermouß J 

8. ft. Landesgericht zu 
Hobenmauth. zu 

Präſident: 
1850| Franz Goll . 

K.k. Landesgerichtsräthe: 

1850| Joſef Hawelka 
„Julinus Sieber. 
„Brolop Sirachotinſty 
„Wiuzenz Freund .. 
gohann Rob .... 
„ |Rarl Wydra 
„ (Anton Wattas + 

Staatsanwalt: 

1850} Karl Wenzel Fleifchn.anun . 

Staatsanwalts: 
fubitituten:: 

1850| Peter Alerauder Graas 
„ |Branz Rider . 

K.E. Landesgericht zu 
Jitin 

Prãſident : 
1850| Morig Hoch 

RE. Bandesgerichtsräthe. 

1850| Johann Kutſchera 
Konrad Wiejnidy 

„ Anton Kralert . 
Norbert 2 efohlamel . 
Anton Robler . 

" — a 
Guſtav F 
Serdinand daufberger 

„Emanuel Beh . 

Bi m 



8. 
* Name 

8 

Staatsanwalt: 

1850| Auguft Gunther. 

Staatsanwalts- 
fubftituten: 

1850 Anton Mari . . . 
„Johann Panda 

K. k. — zu 
öniggräg 

Bräfident: 

1850 Stanislaus Kraͤtki 

K.k. Landesgerichtsräthe: 

1850 Johann Domek . . 
„ |Adalbert Smoboda . 

Wenzel Tmurdty . . 
Adolf nt. . .. 
Adalbert Wurm .. 
Franz Chyle ... 
Menzel Wolanet . 
Anton Su . 

Stoatsanmwalt: 

1850| Fofef Nechanſtky 
Staatsanwalts⸗ 

ſubſtituten: 

1850| Johann Nemec . . . 
Karl Soppo . . . 

K. k. Landesgeriht zu 
ed ’ 

Dräfident: 

Franz Erhart . 

KT. Landesgerichtsräthe: 

riedrich Di qherting 
oſef Krtihan . 

Hofe Koller . . .. 
Adalbert Sequene , : 
Quido Schindler 
Johann Roth. . 
Auton Rutichera . 
Friedrich Weſelſky 

Staatsanwalt: 

1850! Franz Cermat 

” 

⁊ 

1860 

Abtretung 
Jahr 

— — 

1850 Wenzel Kolatit . . . 
„ Anton Demmel 

K. k. Landesgericht zu 
Pil * 

Präſident: 

1850 Franz Jelinek.. 

KT Lanbesgerichtsräthe: 

1850, Ferdinand Ludwig : dan. 
Mathias Ritter v. Kalina. 

„ \Sohann Fina . 
” Seen Welely . . 

ofef Dreyer . . . 
Wenzel Alois Lorenz 

„ |Anton Bänmel 
„Franz Piſtetzky 

Staatsanwalt: 

Philipp Kominek. 

Staatsanwalts- 
ſubſtituten: 

„MAnton Nußbaumer . 
Viktor Maria Kran . 

K. E. Landesgericht zu 
Site. ’ 

Praſident: 

1880/Franz Wintika 

K.k.Landesgerichtsräthe: 

Soſef Pichera . 
n are Zelinla . 
n ofef Hufal . 

„ |30fef Bam . . 
„ Wenzel kom -. » . .. 

„ |Iohann ©otfdy . 

Staatsanwalt: 

„ Wenzel Spaldat . . . 

Staatsanwalts⸗ 
ſubſtituten: 

1850 Theodor Schmidt . . - 
|Anton Schiehta . . . - 

[7 
X [==] 
D = 2* 

* = Name 23 
En 39 
* 15 

Stantsanwalts- 
fubftituten: 



| 

Antritte 
Jahr 

K. F. Landesgericht zu 
Prag. 

Präfident: 
1850) Theodor Fibinger 

1. Senatspräfident: 
Johann Väter 

2. Eenatspräfident::. 
Thomas Pftroß . 

K.k. Landesgerichtsräthe: 

1860 Johann Karl Grab. 
Karl Ritter von Peche 

R 23 

x ı 2 333 3 23 3 

Eduard Gottlieb Ebler ı von 
Tannenheim 

Menzel Vienerth . 
Dan Rabenbed . 
ranz von Thinelli . 

Ludwig Harvranef 
Joſef Sindra . . 
Thomas Otto . 
Alois Fifcher, . 
Joſef Dworal' . 
Johanu Suͤpanek 
Edmund Rlaudy . 

& anz Duſchek 
tephban Amann 

Joſef Rattuy . 
Johann Rawalla . 
de opold Anger 

Staatsanwälte: 
Auguft Ambres 
Prokop Jaroſch 

Staatsanwalts⸗ 
.ſubſtituten. 

Johann Iantomeiy . 
Joſef Wyhen . . 
Franz Brunnhofer 

8. E. Bezirksgerichte zu 
. rag. 

Altftadt : 
Bezirfsrichter : 

1850| Johann Leit! . . 

3 

” 

LG 

Aflefforen:: 
Auguft Ylumentritt . 
Johann Lameih . 
Bran Walenta 

enzel Mad . 

” 

” 

” 

Neuſtadt: 

Bezirksrichter: 
1850| Friedrich Lederer 

Aftefloren: 

Georg Öit . 
Gran Kubeih. 

ofef Schranil 
Johann Swoboda 

Kleinſeite 1. Sektion. 
Bezirksrichter: 

IR50| Theodor Hartzer. 

Affefloren: 

„Fedor Kromerr . - 
"» I3ohann Mable . . 
„u Karl May . . 

Kleinfeite 2. Settion: 

Bezirksrichter: 

850 Ernſt Schmiedt . . 

Affefloren: 

„ |Rarl Wefely . 
„ Ludwig Brent . 
„Johann Swoboda 
„Franz Karl Sacher. 

K. E. Landesgericht zu 
Reichenberg. 

Praſident: 
1860 Otto Echubert . 

K.k. Landesgerichtsräthe: 

„Franz Nechodom . 
" |Georg Mathias Frant . 

Johann Reymann 

— 

w ranz Sit! . . .. 
„ Sen Kt . ... 

Staatsanwalt: 
1850| Quftan Ludwig . . . | 

Staatsanwaltsfubftitut: 

v„ Auguft Khoß von Sternegg! 

8.1. red zu 

Präfident: 
1850 Johann Wladila . 



t. k. Landesgerichteräthe: 

1850 |Auguftin Rordit. . - 

Cu ur ze vun | 

= 33% 

Wenzel Emoidt . » » 
Alois Eaal -» .. 
Johann Hauſer 
Johann Nowy.. 

Johann Popp.... 
Leopold Hahn ... 

Staatsanwalt: 

veonhurd Gamfenberg . . 

Staatsanwalts⸗ 
fubftituten : 

Menzel Sorner . 
Franz Ullrid) . 

8. t; Be Bote 

—* chau. 

Bezirksrichter: 

Aſſeſſoren: 
Franz Mayer. » 
Franz Fortier 
Franz Done . : - 
Wenzel Stwor . 

Stantsanmwaltsfubftitut: 

Menzel Lautenjchlager . 

Breznit. 

Bezirksrichter: 
Joſef Walenta . . . +|* 

Affefforen : 
Martin Bira . - » 

Staotsanwaltsfubflitut: 

Stanz Hay. »- . 

Ehrudim. 

Bezirksrichter: 
Johann Stranil . . 

Affefforen: 
Schmöger . 
testal . 

Mathias Horliwy . 

” 

Staatsanwalts⸗ 
ſubſtituten: 

1860 Ada'bert Emoboda . 
Joſef Mafchel . 

Deutſchbrod. 
Bezirksrichter: 

Franz Miltenbergr . . - 

Aſſeſſoren: 
Thad:äus Rehklirſch.. 
Franz Maple . . 
Johann Kopecny . 
Wenzel Rofos . 

Staatsanwaltss 
fubftituten: 

Karl Scyifner. - « . - 
Johanu Lampl . - . , 

Elbogen. 

Bezirfsrichter : 
Ferdinand Kopera 

Afſeſſoren: 
Johann dubſcher 
Adam Mut .. 
Joſef Urbann. 

Joſef Dittrich..— 

Staatsanwalts⸗ 
ſubſtituten: 

Stefan Klein . . » 
Joſef Rochlie 

Hohenelbe. 

Bezirksrichter: 
Ignatz Menzel . . » 

Affefloren : 
Ignatz Wirfgniger . - - R 

Edmund Xitter . 
Anton Ki - 

Staatsanwaltsfubftitut: 

Julius Aldr . . - - 

Jungbunzlau: 

Bezirksrichter: 

— . [2 

1850 |ranz Dworiy . - 

R | 

la 
|” 

Affefforen: 
Karl Blattenſty . 
Sohann Witomjy . - 
Wenzel Kulid . . . 
Anton Kinfdner . . . 



Antritts- 
Jahr 

Name 

Staatsanmwaltsfuhftitut: 

1850 Gabriel Rieger 

Kaaden. 

Bezirksrichter: 
„Anton Weniſch 

Aſſeſſoren: 
„Johann Friebi 
⸗ Joſef Kraus 

-„» IRrtanz Zahn 

Staatsanwaltsfubftitut: 

Joſef Willomitzer 

Klattau. 

Bezirksrichter: 
1850 Karl Stianſty . . 

Aſſeſſoren: 
„Leopold Medura . 
— Brezina 
ohann Rind . . 

Joſef. Wawra . . 
Marmilian Wellner . 

Staatsanwalts- 
ſubſtituten: 

„Winzenz Puierweger . 
„JJoſef ‚Hall 2 ... 

- Kolin. 

Bezirlsrichter : 
„ Anton Schmied! 

Aſſeſſoren: 
„GKarl Palliardi 
„Wenzel Tiſchler 

‚„ (Franz Kubik 
„Wenzel Homorla . 

z yı 3 

Stontsanwaltsfuhftitut: 

„ |Anton Denge . . . 

Krumau. 

gegiefsrichter : 
„ (Franz Scherer . . 

Affefloren : 
Johann Shantet 
Joſef Aha . . 
Anton Podubehty 
Joh. Peithner v. Lichtenfels 

Staatsanwaltsſubſtitut: 

1805 Joſef Naaff 

Leitmeritz. 
. Bezirksrichter: 

Franz Rudolf Grünwald . 
Alfefforen: 

Kranz Zehner . 
Joſef Rofa . - 
Kajetan reger 

Staatsanmwaltsfabftitut: 

Joſef Lad ... 

Leitomijſchl. 
Bezirksrichter: 

Franz Karl Engelthaler 
Affeſſoren: 

Karl Fedei.. 
Joſef Kremla . 
Wenzel Bleche 
Kranz Miefingr . . 
Zebaftian Snerstomftg . . 
Fofef Hnilic . . 

Staatsanwalte 
fubftituten: 

Anton - Gottfried Rorab 
Joſef Rıdof . . 

Melnit 

„egieferi ter: 
Joſef Nabel are: 

Affefforen : 
Joſef Kubitichel . 
Kranz Wytlacil 
Rarl Soufup . 
Franz Schütz 

Staatsanwalts⸗ 
ſubſtituten: 

— Braun . 
ran; Kubin . 

Neubydzow. 
Bezirksrichter: 

Ignatz Jenikowſty 
Aſſeſſoren: 

Johann Hauouſek 
Marmilian Slanat 
Anton Sb .... 



Reubaus. 

Bezirksrichter: 
„Binzenz Mileſch 

San Hin . 
" obann Tolſtein 
»„ |#ranz Gilel 

Stantsanmwaltsfubfitut: 

" ohann Stary 

Reuftadt a. d. Mettau 

Bezirksrichter: 
Wenzel inter 0. 

Afiefforen : 
» Wenzel Dobeih . . 
„ 1Rarl Ste ht iltern Senton 
"„ Georg Bratena . . . 
„JJoſef Chodiera 
„Friedrich Konrad 

Staatsanmwaoltsfubftitut: 

„Joſef Sauer . . . . 

Pilgram. 

Bezirksrichter: 
„WBinzenz Hofer 

Aſſeſſoren: 
Menzel Scrutel . 
Joſeſ Schwarz 
Johann Verla . . . 
Ban Bd. . .» * 

ojef Moos , .. 

Staatdanwaltsfubftitut: 

» |Alerins Wolf . . 

Prachatiz. 

Bezirksrichter: 
1850| Joſef ** .. 

Affefforen : 
„Johann Miniberger . 
» 1Bictor Burianet . . . 
„ (Dominit Dipalter von Di: 

poltswalden .. 

Staatsanwaltsſubftitut: 

1850| Friedrich Polorny . 

R⁊ ı 3 2 

4— 

.2 

R2 2 3 

Pribram. 

Bezirksrichter: 
Joſef Killawma . . 

Afjefforen : 
franz Dlaudly . 
Wenzel Woneſch 
Marmillan Seifert - . 
Karl Leopold Klaudy 

Staatsanwalt 
fubftituten: 

Franz Federſell 
Franz Wolf or. 

Bakfonic. 

Beiirterichter: 
Anton Kühnel . 

: Affefforen: 
Johann Fanta 
Vinzenz Klier . 
Sohann Pinsker 
Mathias Hamella 

Staatsanwaltsfubflitut: 

Emanuel Pippich 

Reichenau. 
Bezirksrichter: 

1850| Franz Woloun 

zz 2 ar 

” 

” 

Aſſeſſoren. 
Karl foren .. 
Joſef Tuma . 
Wenzel Smwoboda 
Eduard Wünfde . 
Johann Dite 

©taatsanwalts- 
ſubſtituten: 

Franz Wolf . . . . 
Sofef Bohl. . . . 

" Rumburg. 

Bezirksrichter: 
11850 Anton Hauptmann . . 

Affefforen : 
Joſef Mikſch 
Jofef Hafenrichter 



Aniritts- 
Jahr 

Name. 

1850| Joſef Röffel 

 ı 3 3,23 

2 3.23 3 

32 3 3 2 

Johanu Zwrznit FB 

Staatsanwaltsfubftifut: 

Friedrich Häßler 

Saas. 

Bezirksrichter: 
Wenzel Buxrucker 

Aſſeſſoren: 
Franz Müller 
Alois Pokorny 
Joſef Rebitzer 

Stantsanmwaltsfubflitut: 

Peter Marx .. 

Shättenbofen. 

Bezirksrichter: 
Johann Pirner 

Aſſeſſoren: 
Joſef —8 ee. 
Se Bean . .. - 

ojef Hail . . » 
Anton Pigler . 
Joachim Ducdeet 

Stantsanwaltsfubftitut. 

Auguft Miricka 

Tachau. 

Bezirksrichter: 
Joſef Pleihner . » 

Affefforen : 
Karl Schnabi . 
Sofef Zune . » . o 
Adalbert Ti . - . .» 
Satob Blahl . . » 

Staatsauwaltsfubfitut: 

Gottfried Schreil . . 

Taus. 

Bezirksrichter 
Michael Spacjel . 

Affefforen : 
Menzel Randa . » 
Michael Wanecel . 
Peter Mad re. 
Binzenz Kozlil .. 

De 3 

Name 

Stantdanwaltefubßitut: 

Friedrich Berndorf . .| 

Tetſchen. 

Bezirksrichter: | 
Wenzel Kienert 

Affefforen : 
Karl gr er ER 
Sofef weberfl . - . .i 
Guſtav Klier ee 

Staatdanmwaltsfuftitut: ; 

narl Korber . 

Zrautenau. 

Begzirksrichter: 
Vincenz Morſtadt 

Aſſefſoren: 
Joſ. Stehlit Ritter v. Tenkov 
Adalbert Hofmann . . - 

Menzel Wivra . -» . 
Karl Friedrich Potorny 

Etainanwalieſubſntut 

Vincenz Schandera . 

Zuraau, 

Beaivterichter: 
Wenzel Sala . - 

Affefioren: u 
Joſef Binninger . J 
Joſef Schaurek .| 
Friedrih Barta 
Franz Dolupil 
Theodor Nelola 

Staatsanwaltsſubſtitut: 

Franz Smreka. 

K. k. Bezirksgerichte 
II. Claſſe zu 

Adlerkoſtele 
Bezirksrichter: 

Joſef Guth 

Adjunkten: 

gran Chottiſch 
uton Staeany . - 

Abtretunge 
Jahr 
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E53 Name E83 Name g 
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> — | ——,———— In 

| 
Arnan. Bergreicgenftein. 

Peaieförichter : Bezirlericht 
1860 Wenzel Kubil. . . . » 1850 Karl —— "Sorten 

Apjuntt: tbal . . . 
„ |3ohamı Hlaw.ced . . . " unft. 

ad. „PPeter Selibowfty . 

Bezirksrichter: Bilin 
” K l & I. . . . D " 

Bezirksrichter: 
Adinukt: „Wenzel Goldmann 

„JIgnatz Seidel . .. Arlum. 

Auſcha. Sofef Schneider 
senirterichter : 

„Joſef Siegel . . .. Bifchofteinig. 

Adjunkt: Bezirksrichter: 
„Adolph — ve. " Franz Spora.. 

Auſſig. ig ’ Adiuntt: 

Bezirksrichter: enzel Pola 
" ISofef Sfr . .... Blatna. 

Adjunkt Bezirksrichter: 

„Frauz Sauermann . . . *ranz Hubalowily 
Bechin. Adjunkten: 

Beten: „ :Zohann Rlattomify . 
» Anton Marihan . z u „ YHerdinand Tiſchkandl 

Adjunkt: Blomie. 
” Heinrich Rigger . 008. Bezirksrichter: 

Benatek. „Anton — .. 

Bezirksricht junft: son teste: |. sohann Sadinge 
Adjunkt: Bohmiſchaicha. 

1850|Rarl Rad . .... Bezirksrichter: 

Benſen. „oſeph Erban 

Bezirksrichter: Adiunkten: 
„Jgoſef Kaſpar Seidl. . . „ iSofef nd ... 

.djiunlt: „ ‚Konrad Baul. . 

„ 1Alois Zima — Boͤhmiſchbrod. 

Beraun. Bezirksrichter: 

Bezirksrichter: »WWenzel Merinſty. 
„ Franz Hartmann . . . Adjunkten: 

Adjunkt: ” —— Dietl.. 
oe Wenzel Suy . . - . n uguft Rofol. . . . 



Bohmiſchkamnig. 

Bezirksrichter: 
1850 Johann Hraball . . 

Adjunften: 
» |Rarl Bonfleur . 
„Franz Karras . 
" Johann Schweigert . 

Böhmifchleipe: 

Bezirksrichter: 
„Anton Theodor Platzer. 

Adiunkten: 
„Franz Brinfe . . 
„ |Auton Fiider. . » 

Brandeib. 

Bezirksrichter: 
„Karl Hofmeiſter.. 

Adjunkt: 
„EAlemens Keifler . 

Braunau. 

ezirksrichter: 
„JIJatob Cermak.... 

Adjunkten: 
„ Bean Ecindler . 

nton Beta . . 

Bräür. 

Bezirksrichter: 
„Amnton Egermann 

Adjuntt: 
„Johann Bilejtar 

Buchau. 

Bezirksrichter: 
„Wenzel Richter 

Adjunkt: 
„MNicolaus Zuber 

Budweis. 

Bezirksrichter: 
Thomas Joſef Pechtl 

Adjunkten: 

„Menzel Eckel... 
„JJohaun Prolop . . » 

Antritts⸗ 
Jahr 

Caſlau 

Bezirksrichter: 
1860Joſef Zikmund 

Adjunften: 
Johann Brabe . . 
Johanu Role . - 

Shlumer. 

Bezirksrichter: 
Enianuel Dofrasil . 

Adjunkt: 
Johaun Nemedet. 

Chotẽbor. 

Bezirksrichter: 
Gotthard Pfeiffer. 

Adjunkten: 
Johaun Linhart . 
Wendelin Worel 

Dauba. 

Bezirksrichter: 
Adalbert Schmitter . 

Adjunkt: 
Felix Boll ... 

Dobriſch. 

Bezirksrichter: 
Joſef Kablik .. 

" Adjunkt: 
Joſef Kalkus.. 

Dobruſchka. 

Bezirksrichter: 
Wenzel Prochäzka 

Adjunkten: 

Joſef Kredan . . 
Adalbert Mirowſty 

Duppau. 

Bezirferichter : 
Wenzel Hauptmann . 

Adjunkt: 
Joſef Trögler . 

Eger. 

Bezirksrichter: 
Anton Haidl... 



Antritts⸗ 
Jahr 

| 
Adjunkten: 

1850 Joſef Herold 
” Eduard Zuber.. 

@ifenbrod 

Bezirlsrichter : 

Johann Capek 

Adjunkt: 
Anton Keßler . 

Eule. 

Beirlsridter: 

Ferdinand Kopecny . 

Adjunft: 
Anton Bemlicha . 

Falkenau. 

Bezirkérichter: 
Ednarb Hoffmann 

Adjunkten: 
Florian Lorenz 
Joſef Adler 

Frauenberg. 

Bezirksrichter: 
Johann Lanna. 

Adjunkt: 
Johann Kia . 

Friedland. 

Bezirksrichter: 
Franz Tietze 

Adjunkten: 
Joſef Jakubiẽka 
Friedrich Cagl 

Gabel. 

Bezirksrichter: 
Eduard 

1850 Anton Bleyer . . 

eutelfchmiedt . 
Adjunft: 

Joſef Mattauſch 

Gablonz. 

Bezirksrichter: 
Sebaſtian Stödner . 

Adjunkt: 
Mathias Zwider . 

Adiunti 
Rudolf Martin 

Graslic. 

Bezirksrichter: 
Johann Fiedler 

Karl Etterih . 
Andreas Schön 

Grazen. 

J J ES Name E8 

* — 

Görkau. 

Bezirkerichter: 

Adjunlten: 

Bezirksrichter : 
Leopold Haiffak 

Adjunlt: 
Engelhard Eng 

Grulich. 

Bezirksrichter: 
Wenzel Sperling 

Adjunkt: 
Mathias Rubrizius . 

Habern. 

Bezirksrichter: 
Johann Malij. 

Adjunkt: 
Karl Stiebig . 

Haida. 

Bezirksrichter: 
Franz Hradify . 

Adjunft: 
Jakob Ludwig 

Hainspach. | 

Bezirkerichter: 
Wenzel Muſch 

Adjunkt: 
Wenzel Hauptvogel. . 

Hlindko. 

Bezirksrichter: 
Wenzel Hruſch 

Adjunkt: 
Franz ara . . 



” 

” 

” 

n 

SHohenfurtb. 

Bezirksrichter : 
1850|Iofef Hawle . . 

Adjunkt: 
Anton Erben . . » 

Sohenmauth 

Bezirksrichter: 
Karl Bergmann 

Adjunkt: 
Anton Pont . 

Holic. 

Bezirferichter: 
Joſef Belifan . 

Adjunkt: 
Auton Kabeläc 

Horajdiomwie. 

Bezirksridhter : 
Johann Yang . 

Adjunkt: 
Joſef Koſſel.. 

Horit. 

Bezirksrichter: 
Auguſt Reiſſig 

Adjunkten: 
Joſef Pelikan . 
Anton Nojicke 

Hotomie. 

Bezirlerichter : 
Franz Ges . 

Adjunkten: 
Johann Rowdf . 
Inlius Seifert 

Hoſtau. 

Bezirksrichter: 
Karl Mikſch 

Adjunkten: 
Johann Uhlir . 
Franz Kandl . 

Humpoler. 

Bezirferichter:: 
Johaun Balthafar . 

Adjunkten: 
1850| 40hann Batal . . . 

Antou Hiebel 

Saromöt. 

.  Beirksricter : 
Ignatz Krunf . - 

Adjunkten: 
Kranz Firbas 
Joſef Smetana... 

Jechniz. 

Bezirksrichter: 
Johann Georg Löwe. 

Adjunkt: 
Joſef Rohr .. 

Jitin. 

Bezirksrichter: 
Joſef Heindd...... 

Adjunkten: 
Franz Strafier, 
Wenzel Wetwicka 

Joachimsthal. 

Bezirksrichter: 
Franz Leidl 

Adjunkt: 
Joſef Gellert . - 

Sungwojie. 

Bezirksrichter: 
Wenzel Sufle . . - 

Adjuntt: 
Ewald Hall . . - 

Kalſching. 

Bezirksrichter: 
Ignatz Leopold Horn 

Adjuntt: 
Karl Koſchin 

Kamenie. 

Bezirksrichter: 

Franz Fetter 

‚ Abjunkten : 

Joſef Kreii . . - 
Franz Danẽk 



Antrittse- 
Fahr 

1850 

Alois Rerka 

Koplic. 

Bezirksrichter: 
Auton Naaff 

Adjuntt: 
Johann Zidler . . 

Karbic. 

Bezirfsrichter: 
Sofef Hübſcher 

Adinnkt: 
Engelbert Richter 

Karlsbad. 

Bezirksrichter: 
Bernard Rubner . . 

Adjunkt: 
Anton Wilhelm 

Karolinenthal. 

Bezirlsrichter: 
Auguſt Schollar . 

Adjuntten: 

Anton Hanuſch , 

Kautim. 

Be:irtsrichter : 
Benzel VWittonfiy 

Adjunkten : 
Kafpar Rinzel . 
Joſef Mayer - 

Kohfjanomic. 

Bezirksrichter: 
Johann Rautenkranz 

Adjuuft: 
Franz Blha . 

Komotau. 

Vezirksrichter: 
Karl Fochtmann.. 

Adjunkt: 
Ignatz Nittner 

Königgräp. 

Yeter Prochazla 
Bezirksrichter: 

— 

® [2 . . [ . . . [ . 

— — — — — — — — — en 

Antritts⸗ 
Jahr 

1860Anton Knifchner . 
[44 

” 

” 

Adjunkten: 

Wenzel. Boloruy 
Sofef Horlimy . . 

Königindof. 

‚Bezirlerichter: 
Wenzel Scherts 

Adjunlten : 
Johann Echeps 
Fofef Heyna 

Königfaal. 

Bezirksrichter: 
Heinrich Wiuter 

Ajunkt: 
Joſef May ... 

Königsftadtl. 

Bezirferichter: 
Joſef Swoboda 

Adjunkt: 
Joſef Friebel.... 

Königswart. 

Bezirkerichter : 
Joſef Seyr . . 

Adinnk: 
Franz Roſſam 

Kralomie. 

Bezirferichter : 
Anton Reichenbad) 

Adjunkt: 
Jakob Loukota 

Krapan. 

Bezirksrichter: 
Johann Hammer 

Abjımlı: » 
Johann Baltra 

Kuttenberg. 

Bezirlsrichter : 
Joſef Petrome . 

Adjunkten: 
Eduard Schmiedt 
Ignatz Stunmer 



Landsfron. 

Bezirksrichter: 
1860 Wenzel Subella . . . 

Adjunkten: 
Eduard Konrad .. 
Friedrich Petran . 

Laun. 

Bezirlsrichter: 
Johann Brtilik 

Abjunkten: 
Adalbert Müller . . - 
Adalbert Ride . .°. 

Ledei. 

Bezirksrichter: 
Ignatz Tomicet 

Adjunkt: 
Karl Srıf . . - 

Liban. 

Bezirksrichter: 
Wenzel Machacejta 

Adjunkten: 
Wenzel Neumann 
Franz Horak 

Libochowitßz. 

Bezirksrichter: 
Adalbert Yippe . 

Adjuntt: 
Brolop Koftecla . - 

Liſchau. 

Bezirksrichter: 
Peter Rujak. 

Adjunit: 
Johann Gückelhorn. 

Loboſic. 

Bezirksrichter: 
Vinzenz Wiüntfche 

Adjunkt: 
Chriſtof Scellinger . 

Rommic budw. Mr. 

Bezirtsrichter : 
Wenzel Eryha . . 

Adjunft: 
1850|F30fef Dollhopff . 

Wenzel Hartmann . 

Adjunkt: 
Wenzel Rößier 

Rubic. 

Bezirksrichter: 
Joſef Millauer 

Adjunkt: 
Johann Herbridh . 

Manetin. 

Bezirferichter : 
Johann Selin . . . 

Adjunft. 
Vinzenz Mitolafchef . 

Marfihendorf. 

Bezirksrichter: 
Karl Saazer 

Adjunft: 
Anton Kratochwil 

Mies. 

Bezirksrichter: 
Johanx Hecht... 

Adjunkt: 
Vinzenz Nonner .. 

Miromie. 

Bezirksrichter: 
Johann Weil . . . 

) 

Lomnit jicin. Ar. 

‚Bezirkerichter : 

Adjunkt: 
Rudolf Better! 

Moldautein. 

Bezirksrichter: 
Franz Bayer ..— 

Adjunkt: 
Franz Knappe 

Mühihaufen. 

Bezirlerichter : 
Menzel Bayer . . 



Antrittes 
Fahr 

Antritts⸗ 
Jahr 

Name 

Adjunkten: 
1850 Sranz Mähring. . 
n nton Smrcfa 

Mündengräß. 

Bezirksrichter: 
„oſef Mrazet.. 

Adjunkten: 
Auguſt Dobiſch. 

„oſef Rathauſky 

RNachod. 

Bezirksrichter: 
„Emanuel Zitta 

Adjunkten: 
„Franz Lhotta 
„Anton Nejedly . . 

Raflaberg. 

Bezirksrichter: 
„ |Anton Ehrling . 

Adjunkt: 
„Ignatz Scheda 

Nechanic. 

Bezirksrichter: 
„Joſef Kohaut . . . 

Adjunlt: 
„ |Abalbert Klinger . 

Repomuf. 

Bezirksrichter: 
„Franz Fleiſchmann. 

Adjunkt: 
„oſef Scheiner 

Retolic. 

Bezirksrichter: 
„Wenzel Schmid . 

Adjunkt: 
„Thomas Ritter 

Reubiftrie. 

Bezirksrichter: 
„Franz ˖ Smwatolh . 

Adjunkt: 
„Beinrich Seibel 

Reudek. 

Bezirksrichter: 
1850|Sofef Rauſch 

” 

“ 

Adjunkt: 
Joſef Dörfler. . . . 

Reuern. 

Bezirksrichter: 
Franz Fila . . 

Adiunkt: 
Franz Amerling . 

. ®“ 

Reugedein. 

Bezirksrichter; 
Anton Worikowſty Ritter v 
Kundratitz... 

Adjunkten: 

Johann Ziwnh.. 
Emanuel Nowotny . 

Neupaka. 

Bezirksrichter: 
Jakob Adam Opocenity. 

Adjunkten: 
Johann Richter 
Franz Wodicka 

Reuſtraſchitz. 

Bezirksrichter: 
Johann Sudlig . 

Adjunkt: 
Johann Opoledy. . 

Rewellan. 

Bezirksrichter: 
Stanislaus Bilek 

Adiunkt: 
Adalbert Prucha 

Niemes. 

Bezirksrichter: 
Joſef Manſchinger 

Adjunkten: 
Wenzel Hartel: 
Franz Theumer 



Rimburg. 

Bezirksrichter : 
1850)Fofef Miltenberger - 

Adjunkten : 
Sean Wifingr - . 

ilhelm Emwoboda . 

Dberplan. 

Bezirksrichter: 
„Joſef Vinter . 

Adjunkt: 
„JAnton Jäger . 

Oſſeg. 
Bezirksrichter: 

„JaJoſef Wildt ... 

Adjunkt: 
„Franz Tſchuſchner 

Pardubict. 

Bezirksrichter: 
„ FFranz Plefkot . 

Adjunkten: 
„Wilhelm Brzorad 
„Mathias Gruber . 

Pazau. 

Bezirksrichter: 
„Karl Maroufcel . 

Adjunkt: 
» |3ofef Schüg 

Petſchau. 

Bezirksrichter: 
„JJohann Kahler . » 

Adiunkt: 
„ |Rarl Hollay 

Dfraumberg. 

Bezirkerichter : 
„Philipp Ritolay . . 

Adjnuft: 
„Franz Nablır . 

Dilfen. 

Bezirfsrichter : 
„» \Emi Sc...» 

, « 

Antritts⸗ Jahr 

Adjunkten | 
1850| Anton Hoffmann . - . » 

Joſef Ritichel . .. 

Name 

Piſek. 

Bezirksrichter: 
Franz Ritter 

Adjunkten: 
Anton Bonner : 
Johann Wender 

Dlan. 

Bezirksrichter: 
Franz Scrantfa . 

Adjunkt: 
Wenzel Weidl . 

| Dlanie: j 

Bezirlsrichter : 
Johann Stulik 

Adjunft: 
Menzel Krainer 

Platten. 

Bezirtsrichter : 
Franz Althaber 

Adjuntt: 
Franz Bed ... . 

Potatek. 

Bezirlsrichter: 
Franz Sedläcek 

Adiunkt: 
Anton Wojdct . . 

Modebrad. 

Bezirfarichter: 
Franz Delavos . . . . 

Adjunkt: | 
Karl Bayır . . . - - 

Yoderfam.- | 

Bezirksrichter: 
Johann Turnwald . . | 

Adjuntt: 
Johonn Neubaur - . . 

%biretunge 
Jahr | 



Bolie. 

Bezirksrichter: 
1850| Franz Gregor... 

⁊ 

" 

” 

” 

Adjunkten : 
Franz Caloun . 
Friedrih Wagner 

Bolicke. 

Bezirksrichter: 
Karl Radnitzky . . 

Adjunkten: 
Ignatz Volz 
Franz Släfer . 

Polna. 

Bezirksrichter: 
Georg Pitzker... 

Adjunkt: 
Romualb Promberger. 

Poſtelberg. 

Bezirksrichter: 
Leopold Gmach . . 

Adjunkt: 
Karl Bernth.. 

Prelaut. 

Bezirksrichter: 
Franz Wunſche 

Adjunkt: 
Eugen Paul . . 

Preßnitz 

Bezirksrichter: 
Anton Schmalfuß . 

Adjunkt: 
Anton Schöttner.. 

Preſtitz. 
Bezirksrichter: 

Johann Lihlir . 

Adjunkten: 
Johann Caba. 
Anton Boucek 

Primiſlau. 

Bezirleridhter : 
Kart Bohata . . . 

Adjunkt: 
1850| Joſef Zidum . 

Pürglip. 

Bezirlerichter : 
Franz Turinfy . . . 

Adjunkt: 
Johann Bonec 

Raudnit. 

Bezirksrichter: 
Johann Bauer. 

Adjunft: 
Eduard Gundling 

Reichenberg. 

Franz Peſchekt. . . 

Adjunkten: 
Kranz Traujchle 
Wenzel Trenkller 
Franz Lamel 

Riten. . 

Bezirlerichter : 
Anton Hlamfa . . 

Adjuntt: 
Johann Bienert on 

Rochlie. 

Bezirksrichter: 
Johann Janka.. 

Adjunkt: 
Karl Maidl.. 

Rokytan. 

Bezirksrichter: 
Jofſef Rehſchuh . . 

Adjunkten: 
Joſef Trebitzty. 
Franz Thomas Kopecky 

KRonfperg. 

Bezirksrichter: 
Anton Pauli . 

Adjunkt: 
Kranz Joſef Wehlrab 

G* 



Name 

Antritts- 
Jahr 

Schatzlar. 
Bezirkérichter: 

1860 Joſef Früb.- . - 

. Adjunkt: 

„ Wenzel Swobodta . . - 

Schlan. 

Bezirksrichter: 
„Woſef Pfeifer . 

Adjunkten: 
„ Wolfgang —* Ritters. 

heim.. 

„FFranz Zika. 

Schlukenau. 
Bezirksrichter: 

„JAnton Maſchek 

Adjunkten: 
⸗⸗ Adolf Heller 

„ |Rarl Haberdig 

Schwarzkofteletz. 

Bezirksrichter: 

„Franz Ritter von Clanner 

Adjunkt: 
u Joſef Mahr 

Schweinitz. 

Bezirksrichter: 
„Mathias Maſchatt 

Adjunften: 
„oachim Duchacel 
„ (Franz Kraufe . » . .» 

Sebler. 

Bezirksrichter: 
„Heinrich Firbas. 

Adjunkt: 
„IDoſef —8 

Seltan. 

Bezirksrichter: 
Rudolf Kl. . - 

Adjunlten: 
„Jofſef Krolit . . 
„ Leopold Wolgner. . 

Jahr 

Semil. 

Bezirksrichter: 
1850| Johaun Kozak 

Adjunkt: 
„Ignatz Knüpfer 

Senftenberg. 

Bezirtsrichter : 
” |S3ofef Setmar . 

Ajunlten: 
.« |Menzel Roller . 
„ Wenzel Schramel 

Sfuti. 

Berirkerichter: 
”„ Menzel Stolowily 

Adjunlten : 
„Blaſius Leminger 
„Frauz Soutal 

.Smidom. 

Begieferichter: : 
„ |S3ofef Sula. . 

Adi amt: 

v„ |Karl girfhner 

Sobiflan. 

Bezirkerichter : 
„Eduard Schafranel 

Adjuuft: 
„Johanu Biftiidy . 

Sobotka. 

ezirksrichter: 
„Joſef Cijet... 

Adjunkt: 

„Johaun ei. 

Staab. 

Bezirksrichter: 

„Woittlieb Gatſcha. 

Adjunkt: 
»„ |Anton Rudolf 

Starfenbad. 

Bezırlerichter : 
„ |Branz Herfortb . . - 

[7 

— vs 



” 

4 Johann Bratka 

GStrakonitz. 

Bezirksrichter: 
Franz Friedl . . 2... n 

Adjunkten: 
Johann Woneſch. 
Karl Hawlike. 

Zabor. 

Bezirksrichter: 
Joſef Kuliſch 

Adjunkten: 
— Benda Er 
ohann Twrznil. . . . " 

Johann Kupff . .» . . " 

Tannwald. 

Bezirksrichter: 
Andreas Fiiherr » » . . n 

Adjunlt: 

SZ 

Franz Otto... 

Zepl. 

Bezirksrichter: 
Martin Nadler. 

Adjunkt: 
Ferdinand Mauer 

Teplitz. 

Bezirksrichter: 
Karl Anton Boufleur 

Adjunkten: 
Karl Srund . ... 
Heinrich Ellenberger 

Tuſchkau. 

Bezirksrichter: 
Johann Scheffel . . 

Adjiunkt: 
Emannel Opolgy . - 

Unhoſcht. 

Bezirksrichter: 
Adolf Gaube en | „ 

Adjuntten : 
Wenzel Sul) . . . .- " 

” 

” 

1850| Anton, Hanuſch 
Karl Real 

Untertralowie. 

Bezirksrichter: 
Frz. Zelezny 

Adiunkten: 
Joſef Doftal . 
Wenzel Maly . - 

Warnsdorf. 

Bezirksrichter: 
Joſef Fritſch 

Adiunkten: 
Johann Kitnaft 
Anton Juſt.. 

Wegſtaͤdtl. 

Bezirksrichter: 
Karl Hawella . 

Adjunkt: 
Anton John 

Weißwaſſer. 

Bezirksrichter: 
Karl Kallina 

Adiunkt: 
Joſef Vopelka 

Welwarn. 

Bezirksrichter: 
Johann Finäcek. 

Adjunkt: 
Alerander Hawelka 

Weſely. 

Bezirksrichter: 
Wilhelm Wildmann. 

Adiunkt: 
Rudolf Mayer 

Weſeritz. 

Bezirksrichter: 
Joſef Wanka 

Adjunkt: 
Anton Rafiel . 



— ZZ ————— — 

Wildenſchwert. | Adjuntt: | Bezirksrichier: 1850 Johann Mulict . . . . 
1850| Adalbert Hellriegel Wolin. 

Adjunkten: Bezirksrichter: gran Meuwirtd . . . „Johann Reine . . „Joſef Bohata . . Adjunkt: 
WBildftein. „ |Ednard Schebefta . 

Bezirksrichter: BVotig. 
„ |ohann Eandner. Bezirksrichter: 

Adjunkt: „ Anton Ball . . . „ |Bernard Eisler .. Adjuntt: 
Winterberg. „Wenzel Kopp 
Bezirksrichter: Sbirow. 

„Franz Kowanda . . Bezirksrichter: 
Adjunft: „JJoſef Freyburg 

„ [drang Grimm Adjunkten: 
Wittingau. „Adalbert Dlaret . 
Bezirksrichter: ” |Sofef Stolla 

» (dran Woct . . . Smwifan. 
Adjunkt: Bezirksrichter: „Earl Zachyſſal „JAdam Garreis . .. 
Wlaſchim. ‚ Abjunkt: 

Bezirksrichter: „ Karl Fiſcher. nn „JJohann Widimsty K. ? Bezirksgerichte M. 
Adjunkten: Claſſe zu Katharinaberg. 

„Franz Schwarzer Bezirksrichter: 
„Martin Swital „Emanuel Richter . . 

Wodnian. Sebaftiansberg. 
Beirferichter : Bezirfsrichter : „IJDJohann Schütz „Emanuel Seelich. 

B 
Kt. Gefällen⸗Oberg 

Dräfident: 
1850| Anton Graf Mittrowſtky 

Deſſen Stellvertreter 

K. k. Oberlandesgerichts⸗ 
Senatspräfident: 

Joſef Klaudy . 

Böhmen. 

1850/%0fef Aufl 

ericht im Kronlande 

Stimmführende Mit: 
glieder: 

Dberlandesgericdhtsräthe: 

» Rudolf Freiherr v. Audritzty 
Emanuel Komre . . . 
Ignatz Schurda . 

" 

” 



1850|Fofef Altenburger . 
” 
‘ 

” 

S 3 23 

Dberfinanzräthe: 

Ignatz Plener . 

Kinanzrath : 
Julius May . . . 

Kameralrath: 
Marimilian Müller . 

K. k. Gefällen⸗-Bezirks⸗ 
gerichte in Böhmen. 

Für die Hauptftadt Prag. 

Borfibender. 

Unbefett. 

Beifiber: 

een: 
Joſef Deufel 
Joſef Wunſche 
Anton Profkowetz 
Johann Kozlit 

Kamerol : Bezirks - Som 
mifjäre: 

Gran Nil . .». . . 
ilhelm Kohler 0. 

Ludwig Nitter v. Nadhernih 

Für den beftandenen Be 
raunerund Kaurimer 

Kreis, zu Prag. 

Borfigender: 

Franz Wodicka, Kameral: 
td > 2 2 0. 

Beifiger. 

Landesgerichtöräthe: 

Thomas Ott . .® 
Alois Fifcher 0. 
Hofef Diwordl . 

Kameral⸗Bezirls⸗Com⸗ 
mifläre: 

HSermaun Maftit . 
Karl Fontaine von 

Brunn . . 
Franz Liſchka 

Felſen⸗ 

Abtretung 
Jahr 

Antritts⸗ 
Jahr 

— > os 

1860 Adalbert Krauenfeld . 

[4 

2.3 

23 

” 

Für den vormaligen Bud⸗ 
weifer und ZaborerKreiß, 

in Budweis. 

‚ Borfißender: 

Unbeſetzt. 

Beiſitzer: 

Landesgerichtsrathe: 

Mathias Tobiſch en 
Johann Adalbert Kreißel . 

Franz Wihen . un 

Kameral⸗Bezirks⸗Com⸗ 
miſſaͤre: 

Anton Hanſchk 
Anton Bietih . 

Für den vormaligen 
Gzaflauer u. Chrudimer 

Kreis, in Ezaflan. 

Boflgender: 

Joſef Löffler, Kameralcath 

Beifitzer: 

—— 
Johann Brabek 
Johann Rokos 

Kameral⸗Bezirks⸗Com⸗ 
emiſſaͤre: 

Karl Edler von Ruhwald . 

Joſef Hicke. 

Für den vormaligen EI: 
bogner Kreis, in ger. 

Borfigender: 

Ambros Guad, Kameral: 
cab - 220. 

Beifiger. 

Lanbesgerichtsraͤthe: 

Auton Sedlacet 
Joſef Hoffmann 
Wenzel Kolert 
Kaſpar Gurtner 



Antritts⸗ 

1850|F0fef Mafner . 
[44 

[4 

Dur zn 2 

” 

Fahr 

Kameral⸗Bezirks Com: 
mifläre: 

Wenzel Burghaufer 
Vinzenz Raufderr ! . 

Für denvormaligen Bid- 
ſchower Kreis, inGitſchin. 

. Borfißender : 
Joſef Piwad, Kameralrath 

Beifitzer: 
Landesgerichtsraͤthe: 

Norbert Bielohlawet 
Guſtav Friz. . 

Landesgerichts⸗Aſſeſſoren: 
Joſef Brabffy . nei .. 
Anton Wydra 

Kameral-Bezirks-Com⸗ 
miſſaͤre: 

Karl Raab. .... 
Wihelm Turner 0. 

gür ben vormaligen 
unzlauer Streis, in 

Sungbunzlau. 

Borfigender:: 
Unbefegt. 

Beifiger: 

Beintenerihte: 
efforen: 

Johann Witowſty 
Wenzel Kullich. 
Anton Kipſchner 
Johann Biftridy . 

Sameral : Bezirks: Com: 
mifläre: 

Joſef Dluhoſch . . . 
Ludwig Toma . . . „ 
Jcſef Krieger ... 

Bür den vormalinen Kö- 
niggräßer Kreis® in 

Königgräß 

Borfigender: 
Franz Hoppler, Kameral: 
at. 2 2 2. 

% 

1850) Mathias Klemt . 

Beifiper: 

Landesgerichtss 
Aſſeſſoren: 

Adolf Felir.. 
Johann Mayerhofe 
Ferdinand Hruſchka 

Kameral⸗ Bezirks» Eom- 
mifläre: 

Franz Feldendauer . - . 
Suftav Dtto vd. Dttenfeld . 

Für den vormaligen Zeit: 
meriger reis, in Reit: 

meriß. 

Borſitzender: 

Unbeſetzt: 

Beiſitzer: 

Bezirksgerichts⸗ 
Aſſeſſoren: 

ranz Zechmann.. 
—ã re. 
Kajetan Gregerr . 

Kameral- Bezirks: Gom- 
miffäare: 

Heinrich Schmilauer. . 
Gabriel Gautſch 0. 
Ignatz Demartini 

Für den vormaligen Bilf- 
ner und Flattauer Kreis 

in Pilſen: 

Borfigender: 

Jakob Pfannſchmit, Kameral 
rathh..... 

Beiſitzer: 

Bezirtsgerichts-Näthe: 

Johann Dreyer 
Wenzel Lore . . .- 

Lanbesgerichts: Affefforen : 

‚thomas Duras 0. 
(Ignag Rider . . . - 



8 

5 
»s 
En 
2} 

1850, Anton Regner Ritter von 

© „|. 
Nane 5228 Name 

EA|ER . 
Ss |® 

Kameral⸗Bezirks⸗Com⸗ Kameral Bezirks⸗Com⸗ 
mifläre: ’ miffäre: 

Bliyieben . . . . 
Johann Chriſt . . . 
Wilhelm Heft . . 

Für den vormaligen Pra— 
chiner Kreis, in Pifer. 

Vorſitzender: 

Joſef Setzky, Kameralrath 

Beiſitzer: 

Landesgerichts⸗Räthe: 

Franz Zelenka 
Joſef Hukal 
Joſef am . .... „ 
Menzel om . . . . - n 

u 

1850|%ranz Witkowſty 
Fohann Guttenberger . 

Zürdenvormaligen Saa⸗ 
zer Kreis, in Saaz. 

Borfigender: 

Johann Tipp, Rameralrath 

Beifiper: 

Bezirksgerichts⸗ 
Aſſeſſoren: 

Alois Pokorny 
Johann Rebitzer 

Kameral⸗Bezirks-Com⸗ 
mifläre : 

‚Emanuel Wolle. . . ° 

Franz Zmweiinn . . . 



Re 4 

Derzeidgniß 

Präſidenten und Präſeſſe, 
der Sandesgeridts- umd Areisgeriisräfte 

dann der 

Vezirkorichter, Vorſteher n. erdinneten 
bei ben 

R. k. Gerichtsbehörden, 
wie auch 

der Mitglieder der Staatsanwallſchaften 
im Sönigreiche Böhmen 

in Wirkſamkeit 

feit 27. Mai 1855 bis zur Zeit der Erſcheinung dieſes Werkes. 

Daſſelbe iſt aus durchgehends ämtlichen, in unnnterbrochener 

jährlicher Reihenfolge verfaßten und zum Theil gedruckten Aus⸗ 

weiſen zuſammengeſtellt. 
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A. 

K. E. Oberlandesgericht für Böhmen. 
u 

3% s8l=$ Name ee 
En E52 E8 
* I * 

Praãfident. 1865| Theob. Sartr . . . .ı 

1855| Seine Ercell. Leopold Otto: ” ln 0. .1862 
mar Freiherr v. Hennet. » [enger Detaftello . . . 

U. Sräfident. " Gerbinand Dirt ee. 
. n nton Rutihera . . . - 1857| Ignatz Freiherr von Streit) 1862 " Martin Schebor - - . Ä 

Birepräfident: 558 1856 a Weinidy. 1862 
1 elix Stransty » |Anton Theodor Fibinger . 1868| Rudolf & 

tein . . 
1862|Rubolf Freih. v. Audritzty » 18arl Quido EHinpter . 

Hofrath: 1859 Kran et .. . 
ofe oſchin ... 

1856| Jofef Aull . . . . . .|1862 i Norbert Belohlawmel . . . 
Dberlandesgerichtsräthe „ Emanuel Te. . . . .\1860 

„Withelm Ubelly Freiherr v. 1862 Jane oreie) * . 
Siegburg . ıgögll » |Iolef Uheret . 

„oſef Bochberg er. .Iısc2]| ” Johann a eu ES 
„» |Rud. Freih. von Bubeity 1862|] ” ine a uenburg 
Anton Stransiih... .[1862]| ” 3 m edler wm 
. Morig Hoc aF izos — Ai er von orig 

» |$riedrid) Kirfäbaum . .|1862 arl Haur . - 
„ ranz Wottawa . . » . ke. Ober-Stantsanmalt- 
„ tto Schubert . . » . faft bei dem Ober: 
" 365 a — ei ia iss landesgerichte. 
„ dolf Ferdinand Ki es . . 
» |Ianay Edjurda . . . .|1862 DOber:Staatsanwalt : 

„ I Per oe. 1855| Suftan Ludwig 
Joſef Zarıba . 0. 

” IR * Ober: Staatsanwalts- " ran; Hilmar . . . .|1862 
w Sm Klauti . . . . .|1862 Stellvertreter: 
„ (Alois Theodor Rallina. . „ |Auguft Wilhelm Ambros . 
„JJoſef Hofmeifter . . . .1862| „ Theodor Shmidtt . . .N1864 
„ |Shomas Bakelt . . . . 18641 Biltor Kraus . 22. 

B. | 
Die Gefällengerichte. 

Kt. Sefälls-Obergeriht Beifiger: 

für das Koͤnigreich Boͤh⸗ 1866Joſef Aull, k. k. Hofrath 1863 
men in Drag. „ Rudatt Frei v. „Aubeibey, 

“ . berland.:Ger.-Nath| 1863 
Präfident: „ IIgnag Schurda . . ° .|1861 

1855 Se. Excellenz Leopold Dtto: »„ |%ranz Gellinef . 
j mar Freiherr v. Hennet. ‚1862| FIofef Kofhin.. . . . 11864 



.. 1862| Emanuel Bet. . 
1864| Johann Chlup, Univ. Prof. 

Joſef Faber, Finanz Rath. 
Jak. Pfannſchmidte, 
Anton Machotka 
Heinrich Inquart „ 

8. T. Gefälls-Bezirks⸗ 
geridhte in Böhmen: 

1. Für die Hanptftadt 
Drag. 

” 

” ” 

” 

Vorſitzender: 

1855 on, 1 Höppler, Ober⸗Finanz⸗ 

1863| Ant. Dracotla,Öberfin. Kath 
.11863 1858 

© Ian > te ut 

Esies Name 23 
375% 5 
= 8 

2. Für den Prager Kreis, 
in Prag. 

Borfipender: 

1855| $ranz Veche, Finanz⸗Rath 
1864| Ludwig Ritter v. Nadherny, 

Finanz⸗Rath .. 

Beifiger : 

1855 Sf Dworak, 2.:Ger.-Abj. 
Thomas Otto, „ 
Auguft Blumentritt, Fandes- 

Ser.:Secretär . . 11856 
Eduard Gundling, Landes: 

Ger.:Adjunet . . 
Kranz Karas, 2.-Ger. Mi. 

ried. Rozlosnt, „ „ 
1859 |$kriedr. Rederer, g. Ger. Rath 
1863Joſef Kattuy, 

1863 1864 

1863 
1859 “ 

„ 

n 

1858 
1860 

Beiſitzer: 1855|Iatob Heger, Bez⸗-CTomm. 1880 
1855 Wenzel Dporat. Landes⸗ 1856 er - . Tate 

- t U ” 

Ger.:Rath . " 1860 1856. Xofef Fortella, „ „ 11858 

" Auguſ Blutmentritt, andes: " (Rudwi Außer⸗ 
⸗Secrttär. . -|1858]| ” on * 

„Alemens Keußler, Landes: x  Sofmann ” " 
Ger.:Adjunct . .11858 1859 eu { Raab, “ ” 

1858| Wenzel Sautenfehfager, Lan⸗ 1864 Job Senbler ” ” 
des⸗Ger.⸗Secretaͤr. oh. Seydler, „ ” 

" a Glaſer, Landes-Ger. 3. Für den budweiſer 

gerd. Yrgorad, Ger.-Ahjunci| 1868 Kreis, in Budweis. 
1860 Friedrich eeberer Sandes- | Ger. Rath Borſitzender: 

1863 Franz Peſchek, Q „Ger. -Rath 1855| Anton Bitla, Kam.⸗Rath |1860 
1863 Rudolf Ratenberger, Landes⸗ 1860| Bernhard Kaftel, Yin Rath 

Ger ⸗Adjunkt .. Beifiger: 
1865|J.U.D. Ed. Gundling, Lan⸗ 

bes-Ger.-Adjundt . - . 1855| Adalbert Frauenfeld, Kreis- 
1855 Anton Schneider, Kamer.: Ger⸗Rath 1853 

Be.:Commiffär . - 
Franz Lorenz, Ram. = Bez.- 

Commifjär . . 
1856 Em. Wolle, Fin.⸗Bez. «Com. 

Joſ. Dluhofd, „ 
Sr Heger, „ 

” 

” 

» ob.Seydler, „ . " 
" Joſ. Strach, nn ” 1857| Bened.LeRoy, „ „ P 

1860| Ign. Diener, " 
18641341. Strad, Fin. Be}. Ri. 

.|1856 „ Math. Tobiſch, Kr.⸗Ger. R. 1854 
1858 Franz Wihan, 

18561864 Leopold Jahn, „ 
1856|11855| Anton Pitſch, Ginanz- Dez] 

” [4 ” 

Commiflär . . 
Ludwig Woracel, Finang 

Bear =Sommiflär 
185611866) ranz Pradl, Finanz Bez = 

Commmiffär . 
1862] Ludwig Woracel, Finanz- 

Be.:Commifjär . 

” 
.11866 

“ 



4. Bür den Bunzlauer 
Kreis, in Jungbunzlau. 

Vorſitzender: 

18856 Joſef Schulz von Straſch⸗ 
nitzky, Finanz-⸗-Rathe. 

1864 Theodor Haffenmilller Ritt. 
v. Ortenftein, Fin.:Rath 

Beifiper: 

1855 | Ant. Kühnel, Kr.-Ger.:Rath] 1864 
Joſef Nobel, „, vo» m 

1864| Gufl. Scholar, "u 
1855 |Ant. Spiegel, Fin.⸗Bez. Com.|1858 
1856| $r3. Feldenhauer, „ 1863 
1859| frz. Aiftleitner, 
1864 Joh. Kallimoda, 

5. Würden 
in 

Vorſitzender: 

18558 Anton Regner Ritter von 
Bleyleben, Finanz⸗Rath. 1866 

1858 Alois Raynoſchek,, 

Beifitzer: 

1855 Sylver Brandeis, Kr.:Com |1861 
Erneft Audolph, „ „ 11861 

„ |Beinrich Polorny, „ „ 1186 
oſ. Sirſch, Bez.⸗Amts-Adj. 1855 

1862Joſ. Foydl, Bez.⸗Aunts. Vorſt. 
1862 Ferdinand Weiretter, Edler 

v. Re tfeld, Bez.⸗Amts⸗ 
Vorfieher . 

1862|Guft. v. ante, Bez. Amis- 
Adjun 

1863 Serbinand Hawlicet, Bez. ⸗ 
Amts-Actuar, . . . .]186 

1855/13. Zwetina, Kam. -&om.|1856 
” gend. Stasny, Kam.:Conc. 
n arl NRaale, Kam.:Com. 

1856| oh. Emacina, Fin.Concip. 
1856 Franz Aiftleitner, Fin⸗Com. 
1859 Ferdinand Schmidt v. Ber- 

genhold, Finanz⸗Com. 
1859 An Schneider, „ 
1859 Joh. Reitinger, 
.Joſef Fries, 

1864 |%ojef Romaärel, 

.11864 

” 

” ” 

Car (auer Kreis 
oflau. 

.11863) 

1856 
1859 
1859 

” 

” "„ 

2 ” 

[2 [4 1864 

1864)1866|$ob. Mitihte, Bg.:Commifl. 

6. Für den drubimer Kr., 
in Shrudim. 

Borfigender: 

1855| ofef Löffler, Finanz-Rath 1863 
1864| Rudolf Küffer Ritter von 

Asmanville, Finanz: Rath 

Beiſitzer: 

1855| Profop Strachotinsky, Kreis⸗ 
Gerichte-Rath . . 

„ |Sorl Wydra, Kr Ger. Rath 
1856| Wit. Winter, " 
1864| Ant. Biler, „ „u 
1855} Johann Megiska, Fin. -Com.|1859 
„ Eduard Böülhl, „— uw 

1859) Johann Caeh, -» „  „ 
Eduard Waygand, „ „ 

7. Für den egerer Kreis, 
in Eger. 

Vorſitzender: 

Barthol. Silber, Fin.⸗Rath 

Beiſitzer: 

erd. Kopera, Land.-G.Rath| 1858 
Joſ. pefinann, “" #  „ |1860 

1859 Fofef Kitzl "„ nn 11863 
1860| Rarl Diterich, Kr.:8.:Nath 
1863/305. Smoboda, „ „ 
1855| Iofef Baftien, Be -Com. 
„ |Rarl Hill, 

1858| Urban v. Urbanftadt, " 

8. Für den Jitiner Kreis, 
in Silin. 

Borfigender: 

1855| Aloi® Raynoſchek, aan. -Rath|1858 
1858| Anton Regner Ritter von 

Bleyleben, Fin.⸗Rath 
1863|305. Skala, 

„ 11864 

1855 

1858 

[1863 
4 ” 

Beiſitzer: 
1855 ir Engelthaler, Kr.G.Rath| 1863 

. St kopetz, v 1859 

1858 of. Hawelfa, „ „  „ |1864 
1860| Ign. Jenilowity,. „ 

186911855 |Fojef Hiele, Bez -Commiff. 1856 
Fried. Hüttl, Kam.:Conc. [1856 

Franz Ritter v. Steinhaus 
jen, Bey -=Commiffär . .|- 

” 
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9. Kür den Königgräßer , 

‚Kreis, in Königgräß. 1855 —S— Bez. 
1857 

Borfißender: „Johann Viegiſta, Bez. “Som, 1856 
Ferdinand Schmidt dv. Ber: 

1855| Egid Tomafi, Bez.:Comm. ü genhotd, Be i 3.:Commifjär| 1858 
1856; Em. Wollen, Fin.-Rath .|1866),956 Anton Wagner, Sin.-Concip.|1856 

Beifiger: „ [Anton Jonaſch, Fin.-Com. 
. 18571 Ignat Diener, Kin.sC&om. 

1855| Franz Klemt, Kr. Ger.-Adj. 1859 —* Fuhrmann, Sn Com. 
„Anton Belir, Affeffor . .|18571, 969 Johann Hubetzky, Fin.:Com. 

1856| Dr. Hlawdcet, Kri-Ger.⸗Adj. 1866 Eduard Böihl, Fin.:Com. 
BR Ant. Neielg, vn m 118571 

(Ser .Baudiſch, vw 11.Zür den piliner Kreis, 
1 of 0 ak 1858 in Pilfen. 
1855| Milh. Reiſch ez.⸗ omm. . 

Egid Tomafi, " 1856 \ Borfipender: 
-1856|901. Madjel, Fin. :Eoncipift „ 11855 Ludwig Tige, Fin.Rath 

Anton Vorl „ n Beifiper: 
1856 Joſef Fries, Ber. -Comm . „ . 

„ Eduard Etarl, „ " 1858111855 | Fofef reger, Kreis⸗Ger.⸗ 
at 

1859 

1858 Alois Krud, „ " 1856 nen ee, +]1861 
1859| Joh. Hubetfy, „ » “Alois Wenzel Lorenz, Krei- 
1863| Eduard Starl, „ „ 1863 262 Ger.Rath ö 

10. Bär den Leitmeriger 1 a Birner, Kreis-Ger. 
Kreis, in Leitmerig. 1855| Emanuel Thincki v Aömen- 

Borfigender: Kern, Bez.⸗Commiſſar .|1856 
1806 19ue Rreger, Beg- 
186 uſtav Otto Ritter v. Otten⸗ " feld, Finanz-Ratt 1855| Binz. Rauſcher, 2. 

Beifiter: 12 Für den ag + eter Kreis, 

1855 |$ranz Zechner, Kr.-&er.cAbj. 1856 
„ |Rarl Haberdrig „ ” 856 - Borfigender. 
JWzl. Smoboda, „ » 1869 1855, Jofef Setzty, Fin.:Rath .|1856 
„ en . |» 111856|Io0fef Jahnu, " 

oh weigert, „ „ 
1859!Dr. Katenberger, Kreis-Ger.- - Beifiper. 

Adjunt . » » . „1862 11855|$ranz Zelinka, Kreis.:@er.: 
„ 1\Yohanı Ritter von Führer, Kat 1856 

Kreis:Ger.sAdjunet . : " Aofef Hufa. Kreia-Ger. ‚Rath 
„oſef Pudlatſch, Kreis-Ger.⸗ 1856| $ranz Sqerer, Kreie-Oer.: ⸗ 

Adiunet .11864 Nath . . 1864 
1862| Teo Thenmer, Kreis. Ger.: ⸗ 1856 Sofef Adam, "Rreis-er: 

Adjunct Rathe .11862 
1864 tool Möſchl, Kreis⸗ Ger. 1862 —* Gotjchy. Kreis: Ger.» 

diunet. 
„Anton Jettmar, Areis⸗Ger. 1864 Sof Wiban te.⸗Ger. Kath 

Adjunct. 1855| Johann Guttenberger, Bez⸗ 
1855 —** Nowak, Kam.»Eon- Kommiffär 

pift 18571 „ I9obann Chrif, Be. :Gomm 
„ Gran Bude, Ber. «&om. .|188111856 Franz Zwetina, „ 



13 Bür ben Saazer Kreis, 
in Saa;. 

Borfigender: 
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1855Anguſt Schmid, Yin.-Rath| 1863 
1664 Alfred Ellmaurer, „ „ 

Beifiger: 

1855| Johann Gſchirhakl, Kreis- 
Commiffär - 

Sternfeld, Kreis⸗Comm. 

.1186 
Joſef Kriegelftein Fitter v. 

Name 
Jahr 

Antritts⸗ 

1856Joh. Köhler, Bez.-Eommiffär| 1864 
„KXKarl Martin, 
„JDJoſef Riedl, „- „ 

14. Für den Taborer 
Kreis, in Zabor. 

Borfigender: 

1855| Ambros Gnad, Fin.⸗Rath 

Beifiger:: 

1855 Joſ. Hufal, Kreis-Ger.⸗Rath 1862 
„ |AloisSad, 5» » m 1857 

1856 Georg v. Stradiot, Kreis: 1857)%05.Haufer, „ m m [160 
Commiſſär „1860]Joh. Pop, „ 11862 

1863Joſef Rebitzer, Bez. Amtes 1862| %of. Wintik, „en 
Adjunc . Gr. Smrche, „ u 

„ |Aleranv. Elgaß, Bez Amte⸗ 1855 Jak. Heger, Be. «Comm. 1856 
Altuar . 4|| „ gran Brad, „ " 

„ |Ottomar Kinaft, Ber. -Amte: 1857 /Yudwig Wordcef, Bez. »Com.!1862 
Aktuar . . »„  |Rofef Rallimode, „nr. |1867 

1855| Karl Herrl, Be -Commiffär 18661868 Guſtav Nafte, un 
„Joſef Pauli, „ P „ 1118621 Johann Megifla, „ 

Das E. k. Landesgericht. 

K.k. Landesgeridt in 1860|Stephan Amann . - 
Prag. ot Kattun 1 . 
„ . obann Kawalla 

Präfident: Scan Laitl, Leiter des 
1855 Ernſt Waidele Edler von ſtädt. del. Be. Ger. der 

Willingen na: und Reuftebt Prag. 
athias Kalina Ritter v. 

Biee-Präfibenten: Jäthenſtein, Leiter des 
1855| Yohann Robert Bäter . ftädt del. Bez. Ser. für 

Moritz Steyrer bie Kleinfeite und den 
1863 Zohann Patera Hradidin . 1862 

”„ |Dtto Schubert . s ——— 
2462. 185 onred Wejuicky, Leiter des 

Landesgerichtsräthe: ftädt. dei ey. Ger. für 

1355| Johann Karl Edler v. Grab; 1858 Uibertretungen . . „1856 
„ |Rarl Ritter von Peche. .|1858| „ Felix Stranffy .. .1#57 
» |Sottlieb Eduard Ebler v. "„ |Karl Guido Edindier . .|1868 

Zannenhain . ...1862|| „ |Iohann Roth. . .» .» . 
„Franz NRatenbed . „ Emanuel PR . 1868 

homas Otto r860 „Wenzel Lom 
„Joſef Dmorät „Winzenz Freund 
„Johann Stiepanel „Karl Maur 
„Franuz Duſchek „KKarl Reiſich 

„ IKarl Weſſely . Friedrich Leederer 



Name 

Antritts⸗ 
Jahr 

1855| Johann Swoboda 
Karl Ritter von Limbel 
Theodor Mory . . 
Joſef Wünfhe . . . 
gran Bf . ... 

n ohbann Made . . . .» 
1856| Rafpar Ferdinand Forſter 
1858| Qulius Sir . . - 

Wenzel Koſchin 
Mathias Bernhaufer 
Prokop Jaroſch . - 
Theodor Rislanek 
Johann Jankowſky 

” - 

” 

” 

‚lıs63l » 
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1864| Theodor Schmidt 
enhbod -. . . . 

8601864 Joſef Wapel . . . » 

v. Ber: 

Sofef Haller 

LT Staatsanwaltſchaft 
beidem Pau aserite in 

rag. 

2 Staatsanwalt: 

1856 Prokop Jaroſch. 

859 Staatsanw.-Stellvertr.: 

ranz Braun . . n . „ .. 
„ |Suftav Adolf Körber . „ gnatz Muſyl ..1858 

ranz Veihel . eo. „Franz Ulrich .1Ils8s6 
1869 Alois Saat . .11860| „ Joſef Bohl . . .11856 
„JJoſef Werunity „ Wenzel Sömer . - .11864 
„ Anton Brofloweg „JJohann Rokos 
„JJoſef Neumann Pe 1859} Anton Dendler . . . . 

1860|Morig Cibulfa . . . .|1862]| „ Franz Rudolf v. Wartburg] 1863 
1863| Franz PBetrusla . 

Kranz Walenta 
Mathias Hawelka 

4 

” 

1862 | Auton Hlawacel 0. 
1862 Emanuel Opoledy 
1863 Johann Rapp 

Heine Bezirksgerichte und gemiſchte Bezirks: 

ämter als Gerichte im prager Kreiſe. 

8 ft. Bezirksgericht in Böhmifchbrobd. 
Karolinenthal. Vorſteher: 

Bezirtsrichter: 1863 Wenzel Mietinſth..I1i863 
1855Joſef Petrowee . . . . 1863 Hugo Netwmal . . . 

8. T. gemifhte Bezirkes Adjunkten: 
Aemter als Bezirks⸗ 1856 Hugo Nettwal .1853 

gerichte zu 1863 Johann Ziwnj. 

Beraun: Brandeis (au ber Elbe). 

1865 5 Vorſteher: Vorſteher: 

öfranz Hartmann . . „1862 g55|Rarl Zahradka 1858 1863| Karl Zulius Cerwenta . 1858 euer nubet 0.0. . 
Adjunkten : 

1885] Johann Nomwal . . 
1863, Fofef Tiebidy 

. .,1863 
Adjunkt: 

18551 Johann Todften . . 



ES Name 
8 — 

Dobriſch. 

Vorſteher: 
18551 Joſef Kablik 
1862 Johann Veith.. 

Adjunkten: 
1855 Joſef Kalkus 

1862 Wenzel Kreiner. 

Eule. 

Vorſteher: 
1855 Joſef Schranil.. 
1863 |Adolf Herberger . . 

Adjunkteu: 
1855 Hermann Trage 
1863 | Franz Wilhelm . . 

Horomwig. 

Borfteher : 
1863 |fran Wed . . . 
1858} $ohann Steffal 
1860| Franz Zrapp 

Ablantten: 
1855|Rarl Parmenig . . 
1857 Johann Korenſty 

Königfaal. 

Borfieher : 
1855|Heinrih Winter . 
1858| Wetzel Picek 

Adjunften: 
1855| Rarl Hofmeifter . 
18631 Johann Kreifa 

Melnik. 

Vorſteher 
1855| Adolf Kalmunzer 

Adjunkten: 
1865Ignatz Kocian 
1855] Rarl Saukup. 
1857) FIohann Schmid! 
1864 Auguft Brunner . 
1864| Menzel Wondrdcet . 

Reuftrafgig. 

Vorſteher: 
18656Franz Kubeſch 
1862Franz Dokupil 
1863Ignatz Tomicek 

Adjunkten: 
18060Karl Feder. 
1863 Joſef Dwotak 

Abtretungs 

Jahr 
Antritts⸗ 

Jahr 

1855/Yofef Freyburg 

anz Seidel 
ohann Petzka 

Anton Wojaczek 
ranz Komers 
enzel Kullich 

1855| Johann Skala 

1855| Anton Mertid) 
.11857111-60 Franz Herbig . 
.|186 Adjuunkten: 
.18641860 Alexius Hamella . 

1864 Wenzel Rößler 
1864| Wenzel Kudrna 

H 

Name 

Pribram. 

Vorſteher: 

Schlan. 

Vorſteher: 

Adjunkten: 

isot FJofe Richard Reimle 

Rakonitz. 

Vorſteher: 

sims 

Jahr 

11868 
-11857 
11863 

. ....11864 

& ‘ 

Schwarzkoſteleß. 

Vorſteher: 
ittet don 
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Emidom. 1862|Rudolf Etummr . . .[1863 

Edmund nfteher: MR Adjünkten: 
1855 Edmund Ritter von’ Merll 1860 . h 1855 Yohann Kin . . - „11863 
1860 Joſef Ben Maner . 1863| Karl Sofmeifter . - 

1860| Heinrich Firbas . - - 3birom. 

Unhofdt. Borfteher: 

Borftcher : 1855| Wenzel Pic . : . . .11858 
1860 Johann Lameſch ... 1858! Rofef Kremla 2. .[1863 

Adiunkten: 1863 Rudolf Stummer . . . 
1860 Emarnel Schulz... .)1864 Adjuntten: 

1855!%ofef Rit oo 0.0. Welwarn. Auauft Roſol.... | 
1864 Emil Sanda . - Borficher : 

1865 Adalbert Klufaczel . . .|1862, 

E. 
Kreisgerichte, dann reine Bezirfsgerichte und 
gemiichte Bezirksämter als Gerichte in Den 

übrigen Sreifen Böhmens. 

- KR, Kreisgericht in Staatsanwaltsfubftitut: 
Budweis. 1857]Anton Wojacet... 

Praſes: 8. E. Bezirtsgericht in 
1855|Cafpar Kutfhera . . . Neuhaus. . 

Kreisgerichts Räthe: Bezirksrichter: 
1855| Vinzenz; Mikeſch 

1855 . „1856 Adalbert Frauenfeld 8. f. gemifchte Bezirks 
„ Mathias Tobifd . 
„ Franz Träger Fa \ j j 1859 Aemter als Bezirks⸗ 

Beizel Rifcan rn geridte zu 
» Franuz Wihan . . . . .[1862 rauenberg. 

Adolf Heyrowſky, Leiter des e— 

häbt. bei. Dez. Ger... . 18565! Johaun Sanıa . . . .|1864 1856 /Franı Brunhofer . . . | 1865 Franz Ruae ie. 
1859 |Ycopold Dahn . Adjunkt: 2.5 .j18e2 a aha > > ISO EBD gemm Ben. > > 

Kt. Staatsanwaltſchaft Sraben. 
bei dem Kreisgerichte in Vorſteher: 

Budweis. 1856 Leopold Seifiat on. 
. junkten: 

Staatsanwalt: 1855| Engelhardt Cut . . . .|1864 
1856, Franz Brunnhofer . . .[1868|1864|Auton Eichen . . - - 
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Abtreruug 
Fahr 

28 
& & Name 

— 

Hohenfurth. 

Borfteher:: 
1855 Franz Motlaczil 

Adjunften: 
1855| Anton Erben 
1864| Ignat Fiedler .°. 

Kalſching. 

Vorſteher: 
1856Ignatz Leopold Horn 
1862| Johaunn Aggermann v. 

leuberg . . 
1863| Fofef Thurner 

Adjunkt': 
1855| Sohann Bihler 

Kaplitz. 

Borftcher : 
1855| Anton — 

Abjuntt: 
1866Leopold Peſchl 

Krumau. 

1866Joſef Bi eher: 

Adjunkten: 
1855| Mathias Maſchat 
1850| Johann Beithner von td: 

tnfl8 . .. 
1857 |ranz Lukaſch. 
1863| Ferdinand Bawlit 

Liſchau. 

1855/Teter Ruldt . 
1861|Suftav Hlama . 

Adjunften: 

1865|Wenzel Edel . . 
1869| Wenzel Reichel 

Lomnip. 

Vorſteher: 
1855| Wenzel —* 
1856| $ofef Cijet . 
18604arl Schourek 

Adjunkten: 
1865Joſef * 
1864) Wenzel Nowak 

Vorſteher: 

1864 

«11857 
1863 

issi 

ſiusso 

1856 
11860 

.11864 

2. 
53 Name 

*ã 

Moldautein. 

Vorſteher: 
1855| Franz Bayer . 
1860Joſef Eijek . 

Adjunlten: 

„Johann Steffal 
1863| Anton Jäger . 
1864| Iohann Kabelacz . 

Reubiftrig. 

Borfteher : 
1855| franz Ematofh . 
1868 |5ranz Si. 

Adjunkten: 
1865| Wilhelm Höger 
1857) Eduard Friedl 

Oberplan. 

Vurſteher: 
1855 Zofef Achatz 
1863 Feidinand Kopeẽny 

Adjunkt: 
„ |Bincenz Nonner . 

Schweinitz 

Vorſteher: 
„ |Anton Edrol . 

1858| Wenzel Breyda . 
1864 |Buftav Safima 

Adjunkten: 
1855| Anton Boncek 
1857 Anton Kibig . 

Bittingau. 

Vorſteher: 
1855 Thomas Pechtl 
1863 Franz Swatof . 

Adjunkten: 
Anton Zahn! . 

1864| Rarl Lochmüller oo. 

K.k. Rreisgeriht in Jung⸗ 
bunzlau. 

Praͤſed: 

1866Johann Adalbert Kreyfil . 

Kreisgerichts⸗ Rathe: 
„Anton Kühnel 
„WIoſef Nabl. 

H* 

8 

Abtretun 

Jahr 

[1863 

.11863 

.11864 
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1855| Ignatz SIenitoney . . [1856 @ifenbrod. 
Anton goble Yeiter des Vorſteher: 

ſtäädt. dei. Beze⸗Ger.. 18621858 Wen 
zel Tifhlee . . . .|1882 

„Anguſt Scholar. . . 418601868 Sohann Wenzel Dörfel 
„ (Anton Srb. . . 

1859 Franz Ullrich . . . , Adjunkten: 
ranz Hollmann . . . 118601856granzʒ Dolupit . . . .1867 

1860| Johanm Sanfa . . "11862118571 3ohann Kre 2 2. .j1864 

„ 13odamn Lang. . . . 1864| $ranz anf oo... 
1862| Johann Landa . . . Mündengräg. 

K. k. Staatsauwaltſchaft Vorſieher: 
bei dem Kreisgerichte in 18664arl Kalina . . ‚ .lıse2 

ZJungbunzlan. 1863| Karl Stehlif Ritter v.Centom 
Staatsanwalt: Adjunkten: 

1856Franz Peſchek. . . .1186611855|Auguf Dobiſch... „1887 
1856 Franz Ullrich . . » . 1867 |&lorian Bartll. . . . . 

Staatsanwalts⸗ Niemes. 
ſubſtituten: Vorfteher: 

„ Johaunn Sanda . . . .|186411855] Anton Theodor Platzer. .|1863 
1864| Frauz Koma . . . . 1863|Jofef Theumer . . . . 

i bj : 
8. E. gemilchte Bezirks: 1855| Rarl Fe aaa ... „1859 
Aemter A nesirföge- 1859 [Wenzel Böhm 

richte. 
Benatek. Rimburg. 

Vorſteher: Vorfieher: 

„ |Sofef Kregii . . 1186211855 |Jofef Miltenberger . . .|1862 
1863| Rarl Komers . . . . .|1864||1g68 Joſ. Etehlif Ritter v. Cenkow 1863 1864| ran Bram . . . . . 1864 Franz Dotapil . - . . 

Adjunkten: Adiunkt: 
1855/ Wenzel Kullich.411887 „June: 
1857! Franz Brodagla . . . . 1865 |franz Wifinger . 

Sobotka. 
Bohmiſch⸗Aicha. Borfieher: | 

Vorſteher: „JAuguſt Refig - . . .1868 
1855 ' Johann —X .. „]18631863|Rarl Vierrbl . . . 
1863 Johann Pirl. . . . .[1863|| - Adjunkten: 

Adiunkten: .Johann Mirage . . . .11868 
1855) Iofef Cyuet . . . . .[1864|1863/ Eduard Pohnet. . . .186% 
1864| Anton Roicn . . . . 1864 |$ranz Kraufe . ... 

Dauba. Turnau. 

Vorſteher: 
Vorſte 

1865| Rarl Wohlrab 1868 Adolf — .. 
junften : 

Adjunkt: 1866 Ernſt Replichal 1858 

„ Franz Sauermann . . . i Aeß —— or «1968 
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1858 Joſef Peterla . . - » Gabel. 
1864| Franz Randa . . Vorſteher: 

Weißwaſſer. „Eduard Peutelſchmidt .|1863 
8 orſteher: 1864| Karl Saazer . . . 

1855| Alfred Shönbag .. .|1862 Adjunkten: 
1863) Karl Schourek. . .11864|| „ Friedrich Leder . . . „1868 
1865] Johann Bartl. . » 1863); Wilhelm Brehm . . . 

Adflınkten: Gablonz. 
1855| Johann Twrznike. 1864 Borfeher: 

1864| Franz Schmied " 1865| Sehafttan Stödner . . .|1862 
K. k. Kreiögericht in Rei⸗ 1863 Karl Cichhon 

Henberg. Adjuntten : 
Bräjes: 1855 Anton Kinfchner rn 1887 

1855| Eruft Schmidt von Bergen: 1857 Soft Behmardt, | 

god 185 Wiihelm Maria . . . 
KreisgerichtsNäthe: Kragan. 

„  |Anton Sauptmann,Peiter be Borficher: 
ftädt. del Ba eGerichts 1855 Franz Tite .. „11863 

„Georg Frauk . .. 
„ |Ioyann Reymanın 

1863| $ofef Kriegelftein Witter v. 

„ 1Reopold Hahn . ‘ 1860 Sternfld . 

» . \&uftan Körber 58 Adjunkt: 
1ös6 yohann Zepet 1855 | Jofef Hathanety - . 

arl Bo 
1858| Eduard Peuteliwidt . Tannwald. 
1860Ant. Stransky v. Sreifefel Borficher: 
4862| Anton Boufal . „Andreas Fifher . 

Rt. Stantsanwaltigaft Adjunften: 
bei dem Kreisgerichte in „ Eduard Schmid . . . .1863 

eichenberg. 1863| Heinrich Lindner . . 

Staatsanwalt: Rt. Kreisgericht in Aut: 
1855 Karl Bohl . tenberg. 

Staatsanwalts:Stell; Praͤſes: 

vertreter: 1855 Franz Erhart. . . . .,1862 
Mor Weflingr . . .. 11857]11862 |$Sriedrid) Wefelshu . 

K. k. gemifchte Bezirke: | 

Aemter ais drirta⸗ Ge⸗ ao So Fa vun 83 

Benin, Kreisgerichts-Räthe: 

1855| Adalbert Sequens rſteher: 
„JJoſef Semi Stade . . 

1863 Karl Tudwig . . 
Adjunkt: 

„alob Ludwig. 

1863| „ Ignatz Men! . . 
„ '#ranz Miltenberger , " Reiter 

| bes ftäbt. bel. Bez.: Ger. . 
»  Sofef Neumann . . . .!1860 



1855| Theodor Rislanef 
„Joſef Rletecla . 
„ Kram Sud .... 

1858 Joſef Suerr . .» . » 
1859 Johann Stary . 
1860| Ignatz Etummer 
1864 |Wenzel Görner 

1858 

K. k. Staatsanwalt: 
fhaft bei dem Kreisge⸗ 
richte in Kuttenberg. 

Staatsanwalt: 

1855| Iohann Ianfowety . 
1858| Johann Stary . 

Staatsanwalts: 
fubftituten: 

Anton Dengler . 
Kranz Craloun.. 
Wenzel Polorny . 
Marentius Ernft . 
Friedrich Hajel 

1864| Wenzel Binder . 

8. k. gemifchte Bezirfs- 
Aemter als Bezirksge⸗ 

richte. 
Ehottbor. 

Borfteber: 
„ |Bernbarb Ritter v. Merkl 

1858| Em. Petſch v. Petfchendorf . 

Adjunkten: 
1855Franz Sing . 
18571%ofef Kohaut . 
1864| veonard Kiftedy . 

Gaslan. 
Borftcher: 

1855| Johann Kubeih . 
18581 Joſef Foydl- . 

Adjunften: 
anı Sedlaizel . 
uftav Hawle 

Deutſchbrod. 

Borftehir: 
1855 Johann Schramel . 

Adiunkten: 
Bernard Hoch.. 

«11857 

” 

1859 

1858 

.11857 

.[1864 

. „1858 

1855 
1859 

.11869 

” 

.11858111855 Johann Ropeciny 
„Wenzel Rolos 

Habern. 

Vorſteher: 
„Johann May . . 

Adjunkten: 
„ |Rarl Stibitz. .]1864 
1864 |Ignat aber . 

Humpolep. 

Borfteher: 
1855| Anton Hlawka . .11862 
1863| Xofef Hnilicka . .|1864 
1865] Emanuel Nowotny . . . 

Adjunften : 
1855 |%ofef Hnilicika 
„ Wenzel: Somortla . 

1857 Guſtav Ratenbed 
1859] Heinrih Bartſcht 

Kaurim. 

Borfteher : 
1855 / Wenzel Mitaniy . 

Ajuntten: 
„ IXobann Ridter . . 

1859| Johann Diizja - 

Kohljanomip. 

Vorſteher: 
18551Ferdinand Kopecjznuy. 
1863Karl Palliardy 

Adjunkten: 
1856 Karl Palliardy 
1864 | Anton Jahnl 

Kolin. 

Vorficher: 
1855 Anton Mare . . » 

Adjunften : 
„ ISofef Bartat . . . . 
„ tanz Neuwirtb . . 

1861 |Rarl Robert Aal 
1863' Hinrich Häufler . 
1864 Friedrih Hajet . 

Ledert. 

Vorſteher: 
1855| Ignatz Tomiczt. 
1864 Joſef Roubine . . . 

Adjunkt: 
18661Joſef Pelikan. 

‚lı859 

.[11862 



Jahr Jahr 
Name 

Antritte⸗ 
| Abtretunge 

Pobdebrab. Johann Kozlik .11860 
Vorſteher: „MAnton Biber . 

1855| Anton Auguft Grabenfteiner) 1863 100 ——— Fleichmann 
1863Karl Kudinla . ,„ - 1859| Ignats Mufil 

Adjunkt: 1860| Johann Edelmann 
„JDoſef Etolla 1862| Adalbert Jantſch 

Polna 1864 [Anton Wosalil . 
" „ Wilhelm Borbad . 

BVorfteher : » |Branz Czaloun 
„ (Alois Hoffmann ..  .[186 

1863 |5riedrih Strafe . - .|186 Kt. Staatsanwaltfhaft 

1865| Johann Rafdin . » . - bei dem Kreisgerichte in 

Adjunkt: rudim 
1855| Johann Raſchin. . Staatsanwalt 

Pribyslau. 1855| Rarl Fleiſchmanm..118632 

Borfteher : 18621 Adalbert Sant . . -» 

„ IRarl Bohata .. 11863 Staatsanwalts⸗ 
1863 Karl Malet.. .:. ſubſtituten: 

Adjunkten: " |Bofef Machektk...... 
„ _|3ofef Salacj . .[1857|| „ ranz Soul . . . . 

1857| Marmil. Slanar; . 18591861 |Rarl Raab. . . . . -» 
1859 Franz Facık . 1863 Franz Stfan . . . [1888 

Unterfrolomig. K. 8. Bezirksgerichte in 
Borftcher : Hohenmaut. 

1855| Johann Divorjan .|186 * Berirksrichter: 

1864| Eduard Palck " » Inlius Siber . . . .1853 
Adjunkten : 1855) Rafpar Schnabel . . .|1868 

1855| Franz au er: 1809 1863 Anton Ritter von Schurda 
1859| Kranz Scüffe . 61 
1861 Sofeh Doftal . . . Leitomiſchl. 
1863 Yabislaus irn Bezirksrichter: 

1855 Ferdinand Hruſchta. .|1862 
8. ft. Fe in 1862| Heinrich Proſchel 

hrudim. K. F. gemiſchte Bezirfe- 
| Praͤſes: Aemter ale en sirFöge 

1855| Fraz Sol. . Htinsto. 

Landesgerichts⸗ Bath: Vorſteher: 

oſef Koller isso-Wenʒel Sn 

Areisgerichts Rathe: . gZoſef oma an: isso 
- |Karl Stransky. 188 1859 Franz Kuda . 
- Wenzel Winter . 1863 Holig 
» |Rarı Wydra . * 

„» |Anton Mattas, Leiter des Vorſteher: 
Rädt. def. Bez. Ger. |1855 Johann Mayerhofer. . - 



Adjunkten: 
1855 Johann Rautenkranz 
1863| Franz far . . - 

Sandsfron. 

Vorſteher: 
1865 Ludwig Springsholz 

Adjunkten: 
Joſef Fanta 

1863! Adalbert Emwoboda . 
Naſſaherg. 

Borſteher: 
1855 Anton Ehrlink. 
1864 |Iofef Heyne . x: 

Adjnnkten: 
1866 Ignatz Scheda. 
1867 Anton Edmidt . . 
1859| Rarl Studlil . 

Parbubig. 

Borfteber ; 
1855| 5ranı Mayer. . 

Adjunkten : 
„Johann Dumont 
„ Mathias Gruber. 

Policka. 

Vorſteher: 
„KKarl Piwetz ..41862 

1862 Rudolf Ernſt v. Wartburg 

Adiunkten: 
1855 Michael Waniczek 
1857, Wenzel Neuftupa 

Prelaut. 

Vorſteher: 
1866Karl Malet.. 
1864Georg v. Stradiot . 

Adjunkten: 
1866Eduard Sponner 
1859| Franz Prode . 

Stunt. 

BVorfteber : 
1855/ Menzel Etollowsty . 
1864| Franz Hottiſch 

Adjunften: 
1855| &duard Smetacjel 
1864| Johann Echreuer 

.11864111865/ Auguft Miiida 

8 23 
= * 2 Un 
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Wildenſchwert. 
1863 Vorſteher: . | 

‘ 1865|Franz Greg . . . .ı1856 
1856|3ofef Fanta. . . . +.1863 
1863 /$ranz Hrbliela .. 

Adjunften: 
18551 Jofef Iettmar . . . .|1861 

Anton Bon . ». - . .|1862 
186311861 |Anton Kabelacz . . . 

1862 Joſef Roubin . . . . 

K.k. Kreisgericht in Eger. 

111864 Praͤſes: 

1855 Wenzel Hein, Veit .11862 
1867 1863| Wenzel Arletb . . 

1859 Landesgerichts:Math: 

' 1855 Ferdinand Kopera . * 1862 

Kreisgerits-Räthe: 
1855| Joſef Hoffmann . . .11860 
„Joſef Nitzl . .1860 
„Wenzel Rodert, Reiter des 

ftäbt. dei. Bez.-@er. . 
„ Michael Mayer . . . .,1860 
„Ferdinand Forfter . .|1856 
„ Iran org . . . . 
„ \Rofef Karl Dietrich . 
„ Eduard Hofmann oo. 

1858 Friedrich Berndorf . .+.1860 
1869, an Kahler 
1862; Johaun Ewobodte . . . 

‚1867 1862 Joſ. Rudolf v. Wartburg . 
1863. Wenzel Em. Rjeßnit 
„ Andreas Shöu . . 

Staatsanwaltſchaft bei 
.|1864 dem ſtreisgerichte in Eger 

Staatsanwalt: 

.11859111865 | friebrih Berndorf . . „11863 
1863) Rudolf von Wartburg . . 

Staatsanwalts⸗ 
fubſtituten: 

.11857 
„ (Emanuel Rzeznik .|1864 

1859| Andreas Shön . . . .I1864 
1864 1864 Mathias Kugler . 



Antritts⸗ 
Jahr 

gemiſchte Bezivks⸗ biunkten : 
me als Bezirköges 1855| Rarl Victor Handgirg . -11857 

richte. 1857| Karl Oünther. . .,. .|1859 
an. 1859| Johann Schilling ®. . 

eber : 
1855| Karl Gobl ee Karlsbad. 

Vorſteher: 
Ignat u: ‚I1agalı855|Rarl Grünes . 1859 

1864| Wilhelm Zimmermann , .| 11859 en Miefel von ei 
t e “ U} ‘ ® 

Budau. Adjunkt: 

Vorſteher: 18551 Sodann Hübſcher 
1855| Zofef Bollat . . . . 
1863| Igna& Würfchnißer . . Königamert, 

Adjunkten: Vorſte der: 
" ER Fi Neubauer .11957|| „ Rarl Milſch 

1857) Johann Kral Abjunften : 

Biboeem. Wenzel Weit. . . - -11857 
Vorficher 1857 Sohann Stanet .. 

1855| Johann Adam Rud .11868 Eudip. 
1863| Franz Richter . Borfleker: 

Adjunkten: 1866Joſef Millauer.. 
I Raus . .11859 Adjunkt: 

inzenz Mauſer . . 1860 on 

» Vinzenz Mitolafet . . . „ (Johann —* 
1869Alois Zima . # . 1861| Neudek. 
1860 Wilhelm Screiter . 
1863| Johann Wufla , 1855| Beter ee: .. 

Balfenan. Adjunften : 
Borfteber : „JJoſef Shbumer . . . .|1864 

1855] &manuel Fuhrmann .- 1864| Philipp Nilolay 0. 

Adjunften : 
Jakob Piahl . 1868 Petſchau. 

1868 Eduard Hönl . . . . Vorſteher; 

Grasiit 1855| Wenzel Rihtr . . 

Adjunkt: 
Vorſteher: 

nulten : raumher 

Ges: fl |, runden 69Joſef Mich . .11864 

1864| Iohann Eilbernagel . . „ [Rat — 
djunkt: 

Soadimetbal. „ |Wenzel Bernhard Hanptvogel 1859 
1869| Ferdinand Pant . . .|1863 Vorfteher : 

1R65 Franz Led . - 
1875| Philipp Hadler 

.11864||1863| Johann Edler von Selm: 
reich . ee. 



Antritts⸗ 
Jahr 

Plan. K.k. Kreisgericht in Jitin. 

Vorſteher Praſes: 

1855| Franz Golliſch 5* 1855| Joſef Wilhin . . -. .11862 
Adjunkten: 1862| Ferdinand Kilches .. 1863 

„ Adalbert Tiz.... 18641863/ äTheodor Edler von Moritz 
1864 Anton Pitzker . .. Landesgerihts:Rath. 

Platten. 1855| Wenzel Elopeß . . - 1860 

1as5|a aorfteher: 1868 Kreisgerichts-Räthe: 
nton Quadrat . 

.. n ran Rarl Engelthaler .i1862 
1868 Adalbert Titz. ' „ Sm Divoraty . . .11859 

Miuntt: „doſef Hamella . . . -, 
1855| ,lorian Lorenz . „ Norbert Belohlamet .. .I1860 

„ 1%ranz Beneſch 20 
Tachau. „Michael Spaczek... .|1859 
Vorſteher: er Leiter dee 

Joſef Pleſchner....1863 1859| %ana : . 
tz Fenitsweth 863 Franz Frant.... . —*8 Miricka 

Adjunlten : Beinrich Schmöger 
1855| Fofef Leis . . . . . „(185911860 Richard Hanoufdel . 
1361 —5 — ER, 1862,11862| Peter Selibowsty 

ilhelm Emoboba . _. 8. k. Stantsanwaltidaft 
1868| Thaddäus Lore . . . bei dem Kreisgerichte in 

Tepl. Sicin. 

Borftcher: Staatsanwalt: 

1855| Rofef Adam Mut . . .|1858|11855|ofef Nehaney . . . .|1857 
1858| Yofef Turner . » . . .|186411857|Auguft Miticka . 
1864| Alois Bede Staatsanwaltt- - 

Adiunkt: : ſubſtituten: 
1855| Ferdinand Maner . . 1866Joſef Sauer . . - ‚(2857 

„Peter Selibows x .1861 
Beferig. | 1862| Xofef Macha en .. 
Vorſteher: 1869 Georg Rierenfhaft . 

18661Joſef Wanka...1118631363 4arl Echmidt . 
1868 Johann Lameſch... 1859| Rarl Kratohwil . 

Adiuntten : 8. F. gemiſchte Bezirko⸗ 
1855| Anton Rafll . . . . |1863 Aemter als Bezirksge⸗ 
1863) Ignatz Graf . . . . . richte 

Arnan. 
Wildftein. Borfleher: 

186 Borfteher: 1855| Wenzel Kutil . 
6 Johann Sandner . Adjunkten: 

Adinnkt: „Rarl — ...,1864 
„BGeorg Fißmann. 1864 Joſef Reſſe 



Antritts- 

Chlumep. 

Borfteher : 
1855/Abolf Felir. . - - 
1665) Alois Potorny 

Adjunkt: 
1866/Johann Bopella 

Hoheneibe. 

Vorſteher: 
„JJohann Lhotta 

1863Karl Roßler 

Adjunlten : 
1855| Ignat Bürjejniger . 

» (Auton Krij 
1857| Johann Fiſcher 

Hofig. 

Borfteber : 
1855 | Hermann Werner 
1865| Sranz Gerber . 
1865| Eduard Eponner . 

Adjunkten: 
18661Adolf Wunjd) . 
1863 1Iojef Pida . 

Königftabtl. 

Verſteher: 
185561 Joſef Swoboda 
1865/Ludwig Bienert . 

Adjunkten: 
1866 Wenzel John . 
1864| Johonn Hajel 

Liban. 

Vorſteher: 
1856Franz Horal . . 
1858| Aoſef Hayna . 
1864| Johann eh 

Adjuntt: 
1855| $ofef Heyna 

Lomnip. 

Vorſteher: 
„Menzel Hartmann 

1865 Eduard Ehmidt . 

Adiunkt: 
1866Johann KRozat 

41808 

-11857||1862 
«11867 

Marfchendosf. 

Vorſteher: 
1864 1855 Karl Saar . 

1863| &manuel vorebty .. 
1865| xarl Lorenz .. 

Adjunkten: 
1855| Rarl Haberdiz . . 
1857| Iofef Rojicka 

1855 . 
Joſef Binninger 

Adjunkten : 
öngo Cron . 
Sebaftian Hnziofowfty . 
Anton Kabela . 
Johann Hradedty 
Karl Kratochwile 

1865 

Reupala. 

Borfteher : 
18556 Franz Rande . 
1865 Franz Nowal . 

Adjunkten: : 
1855Weuzel Wetwiczka 

1364 Wilhelm Swoboda 
1857 rang Krauie . 
1864| Frauz Koral . . 

‚\1r64 Rodlip. 
BVorfieher: 

1855| Michael Rafla . . . 
1865| Julius Fiſcher 

1858 Adjunkten: 
j 1R55' Julius CE... 

1863| 1864| Jofef a, en 
Schatzlar. 
Vorſteher: 

1855 |Fofef Stehlik Ritter von 
Cienlow . . . - 

1863| Fofef Ref .- .» oo. 
1864/11864 Franz Randa . . . . 

Adjunkten : 
1R55|Rarl Simony . 
1957| Briebrich Petran . 

11862 

11857 
11867 

.11864 

.11857 

.ı1864 

1864 

‚11864 



Vorſteher: 
1856 Fronz Delapos.. 

Adjunkten: 
„JJohann Hanouſek. 

1863| Franz Lang ... 

—— 

Borſteher 
18661Joſef Walenta 
1861 Heiurich Hrdlicka 

Adjunkten: 
1856 Johann Bayer . - . 

Hofer Matauſch 
1857 Julius Wiſchin 
1858 |Georg Matena 

Trautenau. 

Vorſteher: 
1865Karl von Hetzendorf 

Adluukten: 
„Joſef Kreẽkzan. 

Johann Scheps . 
1868 * — von Sach⸗ 

1864 sc Chriftoph . .. 

R.T. Rreisgerict in 23 
niggrätz. 

Prãſes. 

1855| Stanislans Kratky 
1862| Iohann Kb . . . . 

Landesgerichts⸗Rath: 

1855| Franz Zellinka 

Kreisgerichts⸗Räthe: 

1855, Wenzel Twrdy 
Wengel Sala, Seiter bes par 

Ger. . deleg. Be. 
» |Bingenz Merkabt 
„ |Malbert Wurm 
„ Wenzel Wolanel 

Anton Schuß. . 
1856 son Günther 

Heinrich Winter 
1869| Menzel Mach 
1864Joſef Wreſtal 

K k. Staatsanwaltſcha 
bei dem eie in 

Königer: 

Staatsanwalt: 

‚Iıggg]l1855| Auguft Günther 

Stantsenwaltsfubftitut: 
1855| Rarl Soppelt . . - . 11859 
1859| Adolf Balthafar 0. 

‚\1964| » Julins Wilhin , . 

K. k. Beirfegeriht in 
Reichenau. 

.11857 Bezirleriegter : 

.11858) „ Franz Woldun . . 

8. k. gemifäte Be irks 
Aemter —* Bezirksoge⸗ 

dlertoftelep. 
Vorſteher: 

„Johann Guth.... 
Adjunkten: 

.11863|| » Wenzel Swoboda 1860 
1864|] „ Johann Bouſek 

1863Ignatz Kumpoſt 

Vraunen. 
Borfieher: 

1856| Jatob Ejermat . 11864 
1865/Epuard Arlt . . . . 

Adjunkten : 
‚I1sea]}605| Iofef Hohnbeifer j 

„ |Anton Petat .0....,11863 
1863| Eduard Schafranek 

Dobruſchka. 

0 Borficher: 
1865| Wenzel Prochazka 

Adinukt: 
1859 » Adalbert Wirowſty 

Sri 

Vorſteher 
‚11862 

1862] Sofef Soyer . - 2. .  .]1864 

Adlersfeld 

Adjunkt: 
1855] $ranz Bibeln 
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Jaromer. Senftenberg. 

Borfteber ? Borfteher: 
1855 Friedrich Ritter v. Maader 186311855 | Anton Kraus . « « .  |1858 
1863| Johann Yhotta .. 1858| Johann Morawep .|1862 

Adjuntten: 1862| Ed. Freih. Gaher v. Ehren. 
13 zolef —— u ‚11857 big . . 

8 enzel Steysla Ad iuntten: 
1863|ofann Cifledy . . 1866| Joſef Wicktal 11887 

Königinnof. 1858| Franz Zeyda * . 2... 

Borfteber : 8.T. Kreisgericht in 
1855| Wenzel Scherts . . . .|1863 Böym.: eipa. 
1863| Jofef En . Praſes: 

junkten: 
„ goſef Cziet i867 1856Ferdinand Mühlftein 

Ber Johann — on -.118857 Kreisgerichts-Räthe: 
obann Riha . . . 

‘ ranz Rudol Grünmalb ‚11862 1863| Mathias Polorny- . — 5 ar! Borenz f n "1863 

oe NRadob. » ——— 48602 
Vorſteher: riedri ſchepper 

1855| Eduard Arlt . . [18641896 Sıenhan Kößler | 
1864 Johann Dumont 1862 Franz Fiſcher .. 

Adjunki: 1864 Wenzel Potoruy . 
1855) Johann Biftridy . „ I#ranz Sauermann 

—— Gerichts:ANbjuntt. 

Vorſteher: 1855| Johann Echutz, Leiter des 
185 a nt . .11862 fädt. del. Bey.Ger. . . 

oje reſtia 1864 
RK. k. Staatsanwaltſchaft 1865 Adolf a hidbentraut bei dem Kreiöne erichte in 

1855| Adalbert Ringer . Bohmiſch⸗Leips. 

Reuftndt an ber Mettau. Staatsanwalt. 
Vorſteher: „ |Rarl Korber . . . ..» 

38 Em Sa a 1868 Staatsanwaltsfuhftitut 
ran .. 

1863 Paul 'Sttacowäty . 180 1855| Jojef Rohlif » . . . .)1859 
Adjunkten: 

1855| Franz Mubit . . . .. 8. 8. gemifäte Beurts. 
1857| ° oban Brabf iger Aemter ot. Bezirkoge⸗ 

1864 Wenzel Kubeſch Böhm.«f omnig. 

Bolit. Borfieher:: ° 
Vorfleder: „ IYobann Hrabal . ... 

1865 Emanuel Buretzkyn. .1186 Adjunkten: 
1863 | Adalbert Epengler . .11864| „ Karl Flatt . .. 1863 
1865 Joſef Banjarta . „ |Anton Schöttner 1864 

Adimk: 18631 Joſef Kerl . . . u 
1855 | Wenzel Woneſch 1864 Leo Theumer oo 



Name 

Antritts⸗ 
Jahr 

Haida. 

Vorſteher: 
1855| Bincenz Wunſche 

Adjunkt: 
„ Rarl Winter . . 

Hainſpach. | 
Borfteher: 

„ |dranz Utfdil . 

Adjunften: 
„ IRubwig Freiherr von Eder 1864 

1864 Aber Ratla. . 

Rumpburg. 

Borfteher: 
1855| Mori Iennel . 

Adjunkten: 

ANnion Fiſcher 
„ Joſef Hofer . 

1858| Anton Ernftberger 
1859| Theodor Etradal 

Schludenau. 

Dorieher: : 
1855| Anton Maſchet 

&bjuntten: 
Karl Waldert 
Adolf Heller 

1857!Alerander Kwet . 
1864 Joſef Schuͤßler 

Warnsdorf. 

Vorſteher: 
1855| Emanuel Richter 

Adjiunkten: 
. JgJoſef Aler. Konrad . 
„ ıSohenn Rohr. 

1857)Andreas Geyer . 
1859 Franz Wolf . . 
1864| Philipp Knorre 

Bwidan. 

Borfteher: 
1855| Adam Garreis . 
1858) Johann Rineſche. 

Adjunlten: 
1855| Sohanun Hammer 
1859| Iofef Baple . . 

Johann Hafenrichter 

. 11857 . 

Abtretung 

Jahr 
Antritis⸗ 

Jahr Jahr 

= 

Name E 

* 

K. k. Kreis t 
et in 
Sräfes: 

1855 | Mathias Pippich - + 1862 
1862/Wenzel Heinrich Beit . .i1863 
1863| Ferdinand Kilches . 

Kreisgerichts-Räthe: 

gem Freih. v —— 
ohann Hannamaun 

Anton Heber . . - | 
Vincenz Hofer . . . .1860 
Julius Fritſch .. 
Anton vrostowet ... ‚l1858 

1856 |Iohann Brad . . . .11859 
1859 /Iohann Nemece . . . . 

„» I3ofef Rodlig-. - . . 
.11858|1862)Rarl Elofir . . . . 
. 1864] Bernard Eifer . .. . 

3 3 323 

.11859 
Raths⸗Sekretär: 

1858Adolf Führer Ritter von 
Haimendorf, Leiter des ſ 
dei. Bez.e⸗Ger.. 

8.?. Stagtsanwaltſchaft 
bei dem Kreisgerichte in 

Leitmeritz. | 

.|1864 Staatsanwalt: 

1855 1J.U.D. Sohann Prag. kon» 
18569 |3ojef Rodlig . .. 

Stontsanwalte: 
Subftitut: 

„ |Fohann Nemec .. 
„ Ewald Sail . - . .. 

185711859 | Andreas Schön . » [ 

‚l186 K. k. gemifhte Bezirks: 
Aemter ale Bezirksge⸗ 

richte. 
Auſcha. 

Vorſteher: 
18686. Joſef Siegel .41862 

1863| Julius Komer . . . 

Adjunkten: 
18601855 Eu Remer . . . .1864 

1864 Auton Shötner . . 



— DD | 

| Auſſig. 

Vorſteher: 
1855| Bernard Rubner ., . 
1863 Gregor Smolat . 
1865 Hermann Echedelbauer 

Adjunlbten: 
1856Joſef Theumer 
1863dveinrich Eeidf 
1864 Auguſtin Roſoll 

Benſen. 

Vorſteher: 
1866Joſef Fritſch 
1863| Sriedrich Leeder 

. Adjunkten: 
1855Joſef Reflel . 
1864 Fofef Noziczfa 

Karbip. 

Borftcher : 
1855) Benedilt Alois Chicle 

von Kundratitz 
1865 |%o0fef Brechler Bitter von 

Zrostewig . 

Adjuntkten: 
1855| Rarl Holly . . 
1864/Yofef Lenhard . 

Libochowih. 

Vorſteher: 
1866Adalbert Leippe 

Adiuulten: 
„. (Anton Füledy .. 

1859 Franz Kriepin . . 
1863| Ludwig Bienert 
1864| Franz Wilhelm Pudiatſch. 

Lobofik. 

Borficher : 
1855 Franz Hradify . . 
1862)Anton Guftav Müller . 

Adjuukten: 
1R56 |Kajetan Greger . . . 
1864 Wenzel Hauptvogel . . 

Raudniztz. 

Vorſteher: 
1855 Kae Urban . . 

ofef Reif 

.11863 

. +11862 
1862| Wilhelm Wotilowſty Ritter 

.11863 

‚l1862\1858|&otifricd Anton Korab . 

on ” a 
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Adjunkten: 
18606Wenzel Tiſchler o 9 a 6 

.lıseal1863|3ofef Banta . . . . 
.11864 Teplig. 

Vorſteher: 
11855) Stanz Tauibergr . . 

1864 1859| Karl Ludwig ... 

Adjunften: 
1855| Anton Guftav Müller . 
1857| Rarl Hubrdig . . 
1864 Jofef Alerander Konrad 

Tetſchen. 

Vorſteher: 
1866Adalbert Schmitter 

.1186 

.11864| 1862 Leopold Strnad 

Adjunkten: 
1855 franz Willomitzer .. 

Franz Frinte . . 
Brotop Koftecka 

1864 Joſef Pida . . 

Weoftädtt. 

Borftcher : 
1755|Karl Hawelta . . . . . 

j 1862| Thomas von . 0. 
djunkt: 

1855| Edmund Rilter . 

K.k. rt in 

Prãſes. 

1855| Johann Hlamwacjel . 
1869|,1862 | Stanislaus Kratly . 

Landesgerichts⸗Rath: 

1855| Johann Pihra . . . 

Kreisgerichts-Räthe: 

Johann Fina .. 
Kram Wefely . .| 1860 
Hoharn Dreyer . .11862 
Wenzel Alois Lorenz . 
!hilip Kominet . . .11869 
Anton Bänmel, Leiter des 

flädt. ‘del. Be;. Ger. 
„Johann Pirner 

Kranz Piftecky. 

.11864 

«| 1868 

1866 

1869 

SI ı 2 33 

| 08 

\, Johann Jelline . . 
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1859| Karl Sttanſky 
1860| franz Walenta 

18571 Wilhelm Stwoboda . . .|1864 
1864 Joſef Ley . © oo. _ 

1862] Yofef Wawra . . - . .» Area 

8. E. Staatsanwaltfhaft 
bei dem Kreisgerichte in 1855| $ranz ge . . . [1859 

ilfen. 1859| Peter 0. 

Staatsanwalt: 1868 Rn —— 20 
. Stanz Theodor Ko .11863 

1855 — un Po ur 1863| Eduard Gellen peay 

aatsanmwalss: 
fubftituten: nn 

’ 59 Bor e ec; . 

" — 253; a0 1855| Johann Jellinel ... 

1859| Joſef Wa dm v0. 11863 Adjunften : . 
1862| Heinri erny .11864|| „ IJoſef Bien ..2 0% .]18857 
1859| Alois Kilin -. » .» . . 1857 Emanuel Made. . .118 
1859| Karl Feyarfil. . . . = 1864 | Enfelt Ente ı von 

8. E. Bezirksgericht in fimpelg 
slatt ttau. 8 

Bezirksrichter: rſteher: 
„ Anton Reichenbach . . -11858111855| Anton em 

1858| Zofef Hall . . „11863 
1863| Biltorin Burianel 

K. T. gemifhte Be uks. 

. 

| " Wilhelm en Grabner. 

Aemter —* Bezirkoͤge⸗ Kepomuf. 
Borfteher : 

Bifäofteinif -„ I#ranz lamanı .. .lı8s9 
Vorſteher: 1869 Anton Füllechrh . . .|1864 

1855 |Sranz Herbig . . . . . 1864 Eduard Bohnert . . . 

MWiunkt: Adjunkt: 
„Franz Ey ss. ° 1855| Xofef Straſchiribka 

Blowiß. Neuern. 

Votſtehet: Vorſteher: 
aAnton Giricjet . 18881855 Joſef Deuſel 

1858| Franz Dlouhy Adjunklen: 

Adjunkten: Martin Ehreiber . . .|1864 
1855) Johann Ladinger . . .,1864 1864 Adolf Kirchner von Neu: 
1864 Franz Shmid . . . . irden . . oo. 

Hoftau. " Rengebein. 

Borftehet : Vorſteher: 
1866Franz Kowanda.. 18821866Frauz Pen ver: 
1862 Guſtad Eyſelt Edler von Adiunften: 

Klimpeig et n Johann Matecit : . . „11864 
Adjunkten ı Emanuel Newoind 2 

18551 Karl Lohmäller . . . „11857 1864 Sofef Bad . . 
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1867Karl Kaplitzky 
— 1864 Joſef Ludwig . en 

orfteber : . 

1855| Johann Reiner . . . 11862 Tuſchlau. 

1863 Ludwig Wimberſty .1864 Vorſteher: 

1865| Johann Ditie. + - 1855| Johann Scheffel . 

Adjunlten : Adjunlt: 

1855| Johann Weiely . - . -1185911855|&rarız Traufhle » 

1859| Franz Schwertafet . . -11863 j 

1863 ohann — ſet . K. k. Kreisgericht in Piſek. 

Preſtitz. 
Pröfes. 

Borfleher: 1855 |Yohann Patra . .. . +|186:- 

186 Wemzel Rando  . . . .I1809]1505| Johann Mantberger 

1868| Friedrich Echedelbauer . . Kreisgerichts-Räthe: 

Adjunkten: 1855/$ran Scherer . - - - 

1855| Rarl Ritter von Stehlit |18641 „ ofef Adam . . . . +|1860 

„ 1|3obann Czaba ‚11857 » |3ofef Koſchin1868 

1857 |&ranz AmerlingG . - - [1864| » Sohann Nowd . - - -» 

1864| Sofef Napramnit . » » - „ |Sohann Sotihy . - - - 

1864| Johaun Ribhe . . . » (off Sa . . . .- [1858 

1856| Wenzel Spaldat > ...11859 

Rokytzan. 1858 Alois Saak..41869 

Vorſieher 1858Mathias Hawelka 

18661Ludwig Ritter bon Articzfa 1859 Seel —I | 
. ten: 18 a . . . j 

» IFranz Divufy . . . .|1864 sn —2 mfenberg 

1864| deinri Seidl . . . . 1863|Wenzel Stwor . - » 
Ronsperg. Stantdanwalthoft ‚bei 

Vorfteber: dem Kreisgerichte in 

1855| Anton Pauli ’ en pifet. 
5 en : 1858 Staatsanwalt: 

„ [peter Mad) . . 1855/Wenzel Spaldat . . « +11857 

Staab. Staatsanwalts Sub: 

1855| Gottlieb —— 18 Rituten: ottfieb Batiha . . . .|1862 Johann Stay - - . 11852 
1862| Johann Hafenrihtr . . 1857 Fr Krane . 0. +]1864 

Adjunkten: 1859| J3odann Rzjiha41864 

1855| Anton Nußbaumer . . .|1864||1864 vanz Bauer . . . 

1864| Joſef Burkt . . » 1864 Friedrich Lanſeker . 

Taus. gt. gemifhke Bezirke: 
Aemter als Bezirlöge: 

‚ Borficher: richte in 
1855| farl Eimony.. -. - » » Bergreichenſtein. 

Adjunkten: Vorſteher: 

1855| Kranz Grohß418671855 Karl Hartmann dv. Harten: 

P eorg Pitzler . 1864 tal 2 220. .j1862 



Name 

Antritts- 
Fahr 

1863| Franz Wojenilet 
1864| Rarl Biltor Hansgirg . 

“ Adjunkt: 
1855) Joachim Ducacjel . 

Blattna. 

Vorſteher: 
1855Franz Hubalowſty 

Kjunften : 
1855 Ku Klattomffy 
1859 
1864| Ferdinand Tiſchkandl 

| Breznip. 

Borfteher: 
1855| Iohann Wefiey . . 
1863| Sranz Koberez 

Adjunkten : 
1855| IJofef Boffelt . . 

- 1864| Sodann Miniberger 

Horajdowip. 

Borfteber : 
1855| Johann Lang . . . 

Adjunkten: 
1865Franz —8 ... 
1863| Auton Fried .. 

Miromwis, 

Vorſteher: 
1866Franz te .. 
1865 Karl Std! . . 

4, Ajunlten : 
1855| Rudolf Vetter! 
1864| Wenzel Roßler 

Rettolig. 

Vorſteher: 
18551 Wenzel Schmidt 

% Adjunkt: 
1865Thomas Ritter. 

Prachatiz. 

Borſteher. 
1856Karl Pigo ... 
1868| &duard Kournd . 

Adjunkten: 
18661Johann Miniberger 

Rudolf Maier . 

.11859 
vanz Heinrich) Ropec .. .j1864 

.1186211855 | Iohann Schantel 

.11864 

.11863 

.118 

Abtretung 
Jahr 

186418671 Sohanu Belſchan.. 
1863 Georg Johann Wefſſely 

Schuttenhofen. 
Vorſteher: 

1855Franz Baſtar 

Adjunkten: 
1855 Anton Pitzkez .. 
1857 Adalbert Hrcmdt . . 
1858| Mathias Kugler . . 

Strafonip. 

Borfteber : 
1858| Joſef Mitfde . 

Adijiunkten: 

41857 
«11858 

1857| Theodor Säge . . . +11864- 
1864| Iohann Pinslr . . . » 

Winterberg. 

Borfteher : 
1855 Ludwig Urban . . 

Adjunkt: 
1855 Stanz Grimm . . 

Wodnian. 

Bo 
1855| ®uido Pd . 1864 
1865,Emanuel Schulz... 

Adiunukt: 
.1186411855 Johann Stuhlit 

Wolin. 

1836Mathius —S ... 
Adjunkten: 

1855| Karl Hawlit. 11864 
1864 Theobald Jauſa. 

* Kegegeriot in 

Praſes. 

1865Alodis Sauer » . . . . 

Kreisgerigtö-Mätbe. 

1855| Nubolf Sten : . „ . „1859 
Anton Una . ... 

‚11857 . Mathios Bernhaufe . .1858 
„ 20 Berunfy . . 11859 



1855 Johann Müller . 
» Anton Egermann, Leiter des 

fädt. del. Bez. Ser... . 
1856 |Iofef Naa oo. 
1858 | Franz Möller . 
1859| $ohann Praſch 
„ (Anton Bodubetfy 

1862 Franz Freſl 
„EEeopold Eramet . . 
„ dran kill . oo.» 

K.k. Staatsanwaltfcha 
bei dem Perl fi 

Brür. 

Staatsanwalt, 

1855 |Iofef Naaf . 

Stantsanwaltefubfitut 

. .|1864 Kotharinaberg. 
. +[1864 

18551 Wilhefm Vorbach 
1864| Ignat Meifceider . 

Far Prinz 

urnler aid Bezirks⸗ 
au Besirköge- 

Jechnitz. 
Vorſteher: 

1855Johann Kahler1411859 
1869Joſef Kanuns. 

.11860 Adiunkten : 
1855[Fofef Mayer . - » - +|1867 
1857 Karl Schubert . . . .|1859 
1859 Wenzel Herrmann . . . 

Kaaden. 

Borfieher: 
1855| Joharm Turnwald 

Adjunkten: 
1855 Johann Stiebel . oo. . 

Johaun Krauß . . . -|1869 
1859 Anton Fleiſcher . 

Vorſteher: 
186561Dominik Siegei.... 

Adjunkt: 
1855| Yofef Hübſcher 

rigte an —— 

Vorſteher: Borſteher: 
1855: Wenzel Borteher: .|1859\\. 1865| Rarf Fochtmann 
1859 Krcmat — NAdjunkt: 

Adju 1855| Franz Zahn 

1855| Jofef Gabler von füdiereſen 1864 Laun. 
1864 Adalbert Krimdt Pr 

orfteher : 
Dappan. 1855/8arl Rudinta . . . .11868 
Borfieher: 1858 |Serdinand Schüler . . 

1855| Wenzel Sanpimaun . - . Adjunkt: 
Adjunkt: 1855 |$erbinaub Ditt! .. 

1855|Fofef Trögler . - . m. 

Dur. Borſteher: 
Vorſteher: 1855 Joſef * 

1856 Joſef Wild W Abdjunkt: 
Adjunkt: 1865 Philipp —— . 

1855| Johann Plestat Poftelberg. 

Görfau. Borfieher : 
Vorſteher: 180 keapotb Bee vrüjt ‚11862 

ohann err cojba an. 18551 Anton Pleyer . . » Sunwald 

Adjunkt: 
1855| Joſef Lanhaus 

Yd junkten : 
18551 Alois — ** 2. ‚1868 

J* 



Antritt: 
Jahr 

Plan. 

Vorſteher: 
1855| Franz Halli . 

Adjuntten: 
” Adalbert Titz eo. 

1864 Anton Pibter . . 

Platten. 

Borfteber: 
1855 | Anton Quadrai 
1858| Adalbert Titz . 

Adjunkt: 
1855 Florian Lorenz . 

Tachau. 

Vorſteher: 
„Joſef Pleſchner 

1863 Franz Frant . 

Adjunkten: 
18665Joſef Leis . 
„ IA3anab Eeidel 

1863| Thaddäus Lorenz 

Tepl. 

Vorſteher: 
1855| Joſef Adam Muck 
1868Joſef Turner . » 
1864| Afois Bede 

Adjuntt: 
1855| Ferdinand Maner 

Weferik. 

Borfieher: 
1855 | Xofef Wanfa . . 
1868| JZohanır Lamefh . 

Adjunkten : 
1855| Auton Raffel . 
1863 Ignatz Graf . 

Wildftein. 

Borficher: 
1856| Johann Sandner 

Ainntt: 
”„ Georg Fißmann . . 

11858 

Antritte: 
$ahr 

K.E. Kreisgericht in Jitin 

Praſes: 

18581Joſef Wifhin . - . 11862 
1862| Ferdinand Kilhdes .. 11863 

.1186411863| Theodor Edler von Morit 

Landesgerihts:Rath. 

1855| Wenzel Elopet . . - -|1860 

Kreisgerichts-Räthe: 

— Karl Engelthaler .|1862 
ranz Dworey . . . .[1859 

Joſef Hamela . . . .» 
Norbert Belohlamet _. .|1860 
franz Beni . . . » 
Michael Spaczet. . . .|1859 
Guſtav Fritz. Leiter des fi. 

1863 del. Bez.:Ser. . . . » 

sy ı 2337 3 3 

3 

12222 

„ |Auguft Miricka 
- Ideinrih Schmöger 

. .|185911860| Richard Sanoufchel . 
... .11862,1862| Peter Selibowsty 

1861| Mithelm Emohoda . 
8. . Startsanwaltichaft 
bei dem Kreisgerichte in 

Sicin. 

Staatsanwalt: 

.11858111855|ofef Nechanefy . . . .|1857 

.1186411857|Auguft Miricta . 

©Stoatsanwalte: - 
fubftituten: 

1855| Joſef Sauer . . . - .|1857 
»„ |Beter Selibowsy . . .|1861 

1862 Joſef Macha .. 
1859| ®eorg Rierenfchaft 

‚118681863 | Rart Ehmitt . 
1859| Rarl Kratohwil . 

8. F. gemiſchte Berirko⸗ 
1863 Aemter ale Bezirksge⸗ 

e richte. 
Arnau. 

Vorſteher: 
1855 | Wenzel Fr . 

Adjunkten: 
„ Karl Sorenz > 0 020..,11864 

1864 Joſef Neffe . 
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Chlumeß. Marſchendorf. 

Vorſteher: Vorſteher: 
1866 Adolf Felix.. "11864 1856&arl Saazer... - 1862 
1866Alois Polornyn.. 1863 Emanuel Boretzky.. 1864 

Adjunkt: 1866Rarl Lorenz .. 

1855) Johann Popella Adjunkten: 
1R55|Rarl HSaberrdig . . . 1867 

Hoheneibe. 1867| ofef Rojilta - . . 
Borfteber : . 

des gehen Chotta . -»  .l18C8 Reubybjom. 
ar ößler ... Borfteher: 

Adjunften : 1855) Rarl Vierrbl . . . .11862 
1855 Ignay Wilrfchniger . 11857111862) Fofef Binninger 
167 Anton Ki . . .[1867 Adjunlten: 

Sohann Fiſcher 1855| Hugo Cron . .... 
Horitz. n „ebaftion Önewlowfty . 11857 

Vorſteher: nton Kabelacz 11857 
1857| Johann Hradetzky 

1865 Kan Gerber 02 1857 |Rarl Kratochwile 
5 

1865 | Sduard — Neupaka. 

unkten: 
1866Adolf Wunid) . .|1863 Sorſteher: 

eg: 1855! Kranz Randa . .11864 
1863 |Joief Pida . . 1865| ranz Rowal . |" 

Königftadtl. Wemel Adjmntten : , 
Berfcher: 1865| Tlenze etwiczka .185 

1856] Yofef Smobehe 1s0al n., re oda ‚1864 |, 1 mm ‘ , , 
1865| tudwig Bienert . 1864| Frauz Koral . . . 

Abinntten : 
1b Wenzel John . ‚1164 Rochliß. 
1864| Johonn Hajek solar „ Borfeher: ae 

18 ihael Rofla . . „ .11864 
Liban. 1865| Julius Fiſcher 

1855| ran Fronı Fuer: 1858 Adjunften: 
1858 Aofef -Hahna 2.72 ZJısegl]1R85.Iulins Giger . . . „(1864 
1864| Johann Bayer . nl 18641 Joſef Bach - . - » 

Adjunkt: Schablar. 
1855, Joſef Heyna . . Borfteber : 

1855| Xofef Stehlik Ritter von 
Lomnip. Cienlom . . . . . .186% 
Vorſteher: 1664Joſef Rofll - . . . 11864 

„ Wenzel Hartmann ‚Iıss4, 1864 Franz Randa . . . . 
1865 Eduard Echmidt . Adjunkten: 

1855| Rarl Simony . 1857 
Adiunkt: 

1866Johann Kozak 11857 Friedrich Petran . 



Name 

K. k. Stagtsanwaltſchaft 
bei dem ſereisgerichte in 

Borfieher : Rönigeräg. 

1856 [Gronz — Staatsanwalt: 
unkten: 

Johann Hanouſek ‚\1863[1855| Auguft Gituther 
1868 Franz lang . . » Stantsanweltsfubftitut: 

Starfenbad. 160 er — .. 11859 
Vorſteher: 0 altpdajar . 

1855| Yofef Beten ‚ligsal) » [Dulins wilgin , . . . 
1861| Heiurich Hrölicka 8. k. Beirfogeriät in 

Adjunkten : Reichenau. 
1855| Johann Payer... .|1857 Bezirksrichter: 

Joſef Matauſche,. . 4185681. Franz Woloun . „ 
1857 Julius Wiſchin 
1868|Georg Matena 8. E. gemifhte Be irte: 

feier pe Bezirföge: 
te. 

— Mdferfoftelep. 
Bor 14 cs «. 

1855| Karl von Hetendorf . . „gIohann FE 

Adjunlten : Adjunften : 
„Joſef Kieczan . .11862|| » |MWenzel Smobota . . -|1860 

Johann Scheps . .ı1864|| » |SIobann Bonfel 
1868 Aden State bou Sad 1863| Ignag Kumpoft 

nthal ur 
1864 cn Chriflopb , . . . —8 

fleher: 
K.k. Rresgerict in 8: 1855| Jakob Siermaft . - . 11864 

niggräß. 1865| Eduard Art . , .. 

Praãſes. 1855| Qofef So Enke: 

1855 Stanislans Kraty . . .|1862 oiet Veynheijet 0. . 
„» (Anton Betat . .. .11863 

1862| Johann Kalb . . 1863] Eduard Echafranet 

Landesgerichts⸗Rath: Dobruſchka. 
1855|%ranz Zellintg 860|| Borficher: 

Kreisgerihtö.Mäthe: 1856| Wenzel an 
1855, Wenzel Twrvyg . 1859 Abjunft 
» engel Sala, Leiter des ftäbt. »Adalbert Wirowſth 

deleg. Bey. Ger. . . . Grulid. 
„ |Binzenz —*X ... 8 
„Adalbert Burm . . . . Wenzel oeher: « 
„ [Wenzel Wolnd . . . Be perling . . „1862 
„ (Anton Shuß. . . . Sofef Hoyer . .|1864 . 1864| Joſef —X Bitter von 1856 | Auguft Günther en 

Heinrich Minter Adlerafel r .. 

1859 Menzel Mad... . . Adjunkt: 
1864| Joſef Wieftal . . . . . 1855| Franz Wilhelm 
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Saromel. Senftenberg. 

Borfteher ® BVorfteher: 
1855, Friedrich Ritter v. Maader 1803/18551j Anton Kraus . « + . 11858 
1863 |Yohann — 1858 en —— Ehe .11882 

: 1862|Ed. Frei aber dv. Ehren: 
öer off Aula. .. 1867 berg . . 
8 enzel Steyska . 

1863| Johann Ciftedy . 1855| 3ofef on tt: 1867 

Koniginhof. 1888 Franz Zeyda. 

Vorſteher: K. t. Kreis eriät. in 
1855 Wenzel Schere . . . .|1863 Böhm.:Eeipa 
1863| Joſef Köfl . .. Bräfes:” 

Adjunkten: „ |Sofef Caeen: ‚I1ss7 1855| Ferdinand Mühlftein 

fr Johann 5 nie F 11887 Kreisgerihts-Räthe: 
ohann Riha . . ı . 

1863| Mathias Polorny- . u ——n— Orunwald 1808 
. NRachod. „Bhilipp Lichtner. .41862 

Borfeher: “ N&renhan Auhlern . 
1855| Eduard Arlt . ‚118641856 eur Körbet =». 

1864| Johann Dumont 1862| Franz Fiſcher . . 
Winnkt: 1864| Wenzel Botoruy . 

1855| Johann Bifridy . » \dranz Sauermann 

Rehanip. Gerihts:Udjuntt. 

Vorſteher: 18651Johann Echutz, Leiter des 
1805 Salt ehekler. .. .11862 nädt. del. Beze⸗Ger... 

oje refttal. . 1864 
1865| Abolf a ee Obentraut Rt Stanieon ride Im 

untt: 
1855| Adalbert Klinger . .. Bohmiſch-⸗Leips. 

ven an der Mettau. Staatsanwalt. 
Borfeher: „ Karl Korber . 

nüss Em Bitte * 188 Stantsanwaltsfubftitut 
ran IE. 00.0. .11863 18639 * Straiowälh . >. 1855| Jofef Rohlig ı . . . .|1859 

Adjunkten: 
1855 Franz Kubit . . Iısor| IR: 8 gemiſchte Bezirtks⸗ 
1867| ohanı Brad . „1864 Memter tt. Berirkoge: 
1864 | Wenzel . Böhm. ‚Komnig. 

Ö 
Vorſteher: 

Vorfieder: ” ISobann Hrabal . 
1865 Emanuel Burety . . .1186 Adjunkten: 
1863| Adalbert Epenglr . . 1864| „ |Rarl Slatt . . 1863 
1865 Joſef Wanjatta . „  |Anton Schöttner 1864 

Adjunft: 
1855 | Wenzel Woneſch 

1863 Joſef Kal . . .» . 
1864 Leo Theumer . s 



Name Namg 

Autritts⸗ 
Jahr 

Antritis⸗ 
Jahr 

Haida. 8. k. Kreisgericht in 
Vorſteher: deitmerib. 

1866Vincenz Wünſche 

Adjunkt: Präfes: * 
„ |Rarl Winter . . . 1855 Benin Hein Beil 9 ‚1862 

1862 Wenzel Heinrich Veit . .|1863 
Hainſpach. 1863 Ferdinand Kies . . . 

Franz ae: Kreisgerichts-Räthe: 
, „ (tanz Freih. v Trauttenber 

Abjunften: — Sannamaun . s| 
Ludwig Freiherr von Cder 1864| » 

1864 Albert Ratla. „. - Anton Heber . 

., 1860 » |Bincenz Hofer 
Numburg. .Julius Fritſch ... 

Vorſteher: Sole ra “2.118868 
. ° 1856 obann Fra 20. .11859 

1855| Mori Jennel 1859| Johann Nemece . . . - 
Adjunften: Joſef Rochlitz. 

Johann Hafenrichter 
Anton Fiſcher 

.|1858]|1862| Kart Schloſſer 

Zoſef Hojer 
1864 Bernard Eifler 

.11859 
1858| Anton Ernftberger . Raths⸗Sekretär: 

1859| Theodor Etradal . . . 1855| Abolf Führer Nitter von 
Schluckenau. Haimendorf, Leiter bes ft. 

Borfefer: dei. Bez.⸗Ger. . 

1855| Anton Maſchet 8.T. Stantsanmwaltftaft 
Adjunften: bei dem Kreisgerihte in 

Karl Waldert . 1867 ‘ Leitmerig. | 
„ [Adolf Heer ., . .. . 

1857|Alerander Kwet . . .|1864 Staatsanwalt: 

1864| Jofef Schußler 18551J.U.D. Johann Prald . .11859 
Warnsborf, 1859| Fojef Rodlig . . . 

Borfteher: Staotsanwalts:. 
1855| Smanuel Richter Subftitut: 

Adjunkten: Johann Nemec 
„ JJoſef alt. Konrad . . : „ Ewald Hajel . on 
Johann Kohr. . . . .|185711859/Audreas Schön . . „ - 

1867 Fam @ ‚Gene nr "180: K. k. gemifchte Bezirks: 
1864| philıpp Knorre . aemter a ge⸗ 

Zwickau. Auſcha. 

Vorſteher: 
1855| Adam Garreis . 
1858) Johann Rineih . 

Adjunkten: 
1855| Johann Hammer . . 
1859| Iofef Wahla . . . . 

Borfteber: 
‚(1858| „ Joſef Siegel -. . . . .1862 

1863| Julius Kromer 2. 

Adjunlten: 
.11859|11855 [franz Kenner 00. .}1864 

1864 Anton Schötnr . 
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| Auflig- 1855 Wenel Adjunkten: 6 
ler .[1863 Vorſteher: ö enzel Tiſch 0.0. 

1855| Pernard Rubner ., . . .„|1862 1863] 3ofef Banta . ... . . 
1863|&regor Smolar . .|1864 Zeplig. 
1865 |Herinaun Echedelbauer Vorſteher: 

Adjunlten: 1865/Franz Lauiberger.. .|1859 
1866Joſef Theumer1864 1869 Rarl Ludwig en 
1863] Heinrich Eitl . . . .+]J186 
1864 |Auguftin Rofoll Adjunlten: 

1865Anton Suftav Düler . .|1757 
Benfen. 1857 |Rarl Huberdig . .|1864 
Vorſicher: 1864 |Fofcf Alerander Konrad 

1855| Yofef Briih . . . . .|1863 Tetſchen. 
1863| Friedrich Leeder . - . Borficher : 

. Adjunkten: 1855 |Adalbert Schmitter. 1862 
1855| Joſef Reſſiee . . . .|1864]11862|Leopold Struad 
1864 |Iofjef No;iczka . Adjunften: , 

Karbig. 1855| Franz Bilomiger .. 
Borficher: Kranz ae Ps 

1855|Benedift Alois Chicle . 1862, m |Frolop Koftecka 
1862| Wilhelm Woritorofty Ritter 1864 13ofef Fida . . . 

von Kumdratit . . .11864 Wegſtaͤdtl. 

* 

18606Joief Brechler Vitter: von Borficher : 

Troetimig . . . 1755[Rarl Hawelta . . . . .|1886 
Adjunkten: 1862Thomas Frank... 

1855| Rarl HSollay . . . . .|1864 djunkt: 
1864 Joſef Lenhard.. 1856Edmund Ritter. 

—— 88. Kreiegericht in 
rſteher: Pilfen 

1855 | Adalbert San 0.0. Sräfee, 

Adjunkten : 1855| Johann Hlawacjel . . .11862 
„ (Anton Gülle) . . . 106: 1862) Stanislaus Kratly . - . 

1859 |Yranz Kriepin . . . . . 
1863 ne Bienert .. n1864 Landesgerichts⸗Rath: 
1864 Franz Bilden Pudiatſch 1855| Johann Pihera . . . 1866 

Loboſitz. Kreisgerichts-Räthe: 
Vorſteher: „JJohann Fina.... 1859 

1855| Franz Hradiſky . ./1862) „ franz Weiely.. . . . .11860 
1862 Anton Guſtav Miller . . „ IFohaın Dreyer 0. 41862 

Adjunkten: „Wenzel Alois vorenz 
1R55 |Cojetan Greger... 186413 Vhilip Kominet 1862 
1364 Wenzel Hauptvogell . . . „ Anton Bänmel, Leiter de 

Raubnit fiädt. del. Be. Ger. . ”. 
‘ „ |Bodann Pirner 0.0. 

Borfteher: Franz Fiftedy . . 1868 
1855 gran Urban . . . . .|186211858 Gottfried Anton Korab . 

ff Rh 2... | „ |Iohann Ielline . . . . 



Anteitts- 
Fahr 

1859| Karl Streaniiy 1857| Wilhelm Smwoboba . 
1860| franz Walenta 1864 Joſef Leys . . . 
1862| Fojef Wawra . en ne | 

K. k. Staatsanwaltidaft 
bei dem ae in 1955| $ranz 2 0. .j1859 

1859| Beter 

Staatsanwalt: 166 — ’ 
ranz Theodor Kope 11863 1855| Oottfried Anton en ur 1868| Eduard @ellen or . ” 

Staatsanwalts: 
fubflituten : mein 

. 59 [0] ever: . 
“ —A— nn ae 1855| Johann Jelin .:. . 

1859) Jofef Wapra . ı . . 11863 Adjunlten ı . 
1862] Heinrich Kerny . . . 118641 „ Joſef Pienty . . . - 11887 
1859/Alois Kilian . . . . . 1857 Emanuel Machet .11864 
1859] Karl Feygerfll. . . . : 1864 He vayfelt Edler von 

8. 8. Bezirks ericht in Klimpelg .. .. 
Klatta Hr Mieb. 

— Bairtericee { Borfteber : 
Anton Ry chenbach .. P18681866Anton Emil Feil 

1858 Joſef Haller . . . „11863 
Adjunkten: 1863| iltorin Burianek ’ Wilhelm Joſef Grabner 

K. k. gemiſchte Be —2* 
Aemter als Bezirköge: Repomut. 

richte. Vorſteher: 
eiräertcin Franz En dmanı . . .|1859 

Vorſteher: 1869 Anton Küllefy . . . .|1864 
1855| $ranz Herbig . . . . . 1864 |Cduard Pohnert . 

. Ajuntt: : 
„ Ita Shla 5° 1855| Yofef Steafdreibte . 

Blowitz Neuern. 
Votſtehet: Vorſteher 

Anton Pen 2. .)8888[11855|Sofef Deufel 
1858 Franz Dlouhy Adjunkien: 

Adjunkten: un Schreiber . .|1864 
1855| Johann Ladinger . . .|1864 1864 —— Kirchner von Neu: 
1864 | Franz Ehmid . . . irden . . oo. 

Hoftan. Rengebein.. 
Borfteher : Borficher: 

16866Franz Kowanda . .. . .|188211855/Frauz Epora . 
1862Guſtad Eyſelt Edler von , Adjunften: 

mp „Johann Matecjet . . . 11864 
Adjunkten: Emanuel Nowolny . 

18551 Karl Lohmäler . . . .|1857 1864 Sofef Pal . 



ntrittse Jahr 

8 5. 
* 3 Name 

>| 
Planip. 
Borfteber : 

1855| Johann Reiner . . 
1863| Ludwig Wimberſty 
1865| Johann Ditie. - + ' 

Adjunkten: 
1855) Johann Weſely 
1859| Franz Schwertafel 
1863| Johann Kabus . 

Bieftig. 
Borfteher: 

1855) Wenzel Randa 
1863| Friedrich Echedelbauer . 

Adjunkten: 
1855| Karl Ritter von Stehlit 
„ |3ohann Czaba 

1857| Franz Amerlin 
1864| Fofef Napramnit . . 
1864| Johann Riha. 

Rokytzan. 

Vorſteher: 
1855| Ludwig Ritter von Krtiezka 

Adjunkten: 
ranz Dlouhy 

1864 Heinrich Seidl 

Ronsperg. 

Vorſteher: 
1855| Anton Pauli . . . 

Adiunkten: 
„ |Betr Mach . . 

1859| Jofef Stenzel . . 

Staab. 

Borfteber : 
1855|©ottfieb Batidha . 
1862| Johann Hafenrichter 

Adjunkten: 
1855| Anton Nußbaumer. 
1864| Joſef Burket . 

Taus. 

Borfteber: 
1855| Karl Simony,. 

Adjunkten: 
1865 Kranz Groß . . 
„ eorg Pitler . . 

« +/1859 

. .1862|1857|Iohann Stary 

. +11864|j1864 

Name 

Abtretung 

Jahr 
Abtretun 

Jahr 

1857| Rarl Kaplitzky 
1864| Joſef Ludwig . 

Tuſchkau. 

. Worſteher: 
1855 Johann Scheffel . - 

Adjunkt: 
1855| Franz Zraufhle . 

K.E. Kreisgericht in Piſek. 

Praͤſes. 

18655 Johann Patra . .. » 
1863| Johann Mantberger 

Kreisgerichts-Räthe: 

ran Eder . .- .- -» 
ofef Adam . .. +[1860 

. .11857) » Poſef Koſchin .11868 
. 1864| „ |Sohannı Nom) . - . -» 

. » |Sohann Sotidy . - 
„Joſef Hula . 

1856| Wenzel Spaldat 
18581 Alois Saat . - 
1858| Mathias Hawella 
1859/Fofef Nechanity 
» 13ofef Wihan . - - 

1861 |Leonhard Gamſenberg 
„JJoſef Zuma . .. 

1863| Wenzel Swor . - « 

Stantdanwaltfhaft bei 
dem Kreisgerichte in 

wife. 

. +11862 
.|1864 

[1863 

:1186:. 

.11862 

1855 
1864), , 

. ..|1864 

Staatsanwalt: 

[185911855 Wenzel Spaldat . . » 
1857|Jofef Nechanfky . 

Stantsanwalts Sub: 
fituten: 

11857 

11859 
11864 
.11864 

„ |ictor Kraus. . 

1859| Iofann Rida - 
ranz Bauer . 
riedrich Taufeler 

K. TE. gemiſchte Bezirke: 
Aemter als Bezirköge: 

richte in 
Bergreichenſtein. 

Vorſteher: 

18674 1855 Kcarl Hartmann v. Harten⸗ 

.41864 thal..... 41862 

1864 



Name 
m 
Er 
4 
7) 

Antritts⸗ 

1863| Franz Wojenilet .. 
1864 Karl Biltor Hansgirg . 

. Adjunkt: 
1855| Joachim Ducacjel . 

Blattna. 
Borfteber : 

1855| Franz Hubalomfty 

Adjunkten: 
18551Johaun Klattowſky. 
1859 
1864 /Yerdinand Tiſchkandl 

Breznip. 

Borfteher: 
1855| Johann Wefley . . . 
1863| Franz Koberez 

Adjuntten : 
1855| Jofef Voſſelt . 

. 1864| Johann Diniberger 

Horajdowig. 

® : 
1855| Johann et 

en : 
1855| $ranz getill, 0. 
1868| Auton Fried .. 

Mirowip, 

Vorſteher: 
1866Franz Friedl . . . 
1865 /Karl Shtödl . . 

Adjunkten: 
1855| Rudolf Better! 
1864| Wenzel Röfler 

Rettolig. 

Vorſteher: 
1855| Wenzel Schmidt 

Adjunlt: 
1865Thomas Ritter . 

Pradatig. 

Vorſteher. 
1855| Karl Piga oo... 
1863| Eduard Konrad . . 

Adjunkten : 
1855| Johann Deiniberger 

Rudolf Maier. . 

ranz Heinrich Ropec 

Kbtretungail 
Fahr 

1857| Johann Belldan . - . 
1863| Georg Iohann Wefjely 

Schüttenhbofen. - 

Vorſteher: 
1855 Franz Baftar- U} 0 

Adfunkten: 
1855| Auton Pitzkez 
1867 |Adalbert Fremdi . 
1868| Mathias Kugler . 

Strafonip. 

Vorſteher: 
1865| Fofef Mitie . . 

Adjunlten: - 
.[18621118655| Johann Schantel 
. 1857| Theodor Jäger 

1864 Iohann Pinster . 

.11864. Winterberg. 

" Borfteher : 
1855 Ludwig Urban . . 

Adjunkt: 
1855 /Franz Grimm . . 

Wodnian. 
Vorſteher: 

1865/®uido Toply eo 0. 1864 
1865 Emanuel Sul... - - . 

* 2 

.11859 
11864 

11857 
-]186& 

.1186 

Adjunkt: 
1855) Johann Euälil . . - .1186 

" Bolten. 

18 WVorſteher: 
1855 Matbtns Selauſchek. 

Adjunkten:: 
1855 Karl Sawlil . . 
18641 Theobald Jauſa 

a.t. Areisgericht in 
8 

-Präfes. 

1855| Mois Sauer . . . . .- 

.11862 Kreisgerigts-Mäthe. 

‘ 1855| Rudolf Stein. . . „ 1859 
„ |Anton Par ei oe.. 
„ Mathias baufee . .I1858 
.„ di Baufy . . .11859 



1855 | Iohann Muller . 
„ Anton Egermann, feiter des 

flädt. del. Bez. Gm. . . 
18561 Iofef Naadff . . . 
1858 Franz Möller . 
1859 |Iohann Profh . 
„ |Anton PBodubegy . . 

1862 Franz Hell . . .. 
„ |Xeopold Eramet . . . 
„ (Franz Keil . . 

K. k. Staatsanwaltſchafi 
bei dem a erite in 

Staatsanwalt, 

1855 Joſef Naaf . 

Stantsonmwaltsfubflitut. 

18551 Wilhefm Vorbach „11864 
‚11864 1864 Senat Meifheider . . 

„Wilhelm Bin .... 

A 8. gemifchte Bezirke: 
Asınder ald Bezirköge- 

richte in 
ilin. 

Vorfieher: 
1855; Wenzel Goldmann . . 
1859 Kremat Adalbert 

Adjunkten; 
1855Joſef — von ãdlerofeld 186 
1864Adalbert Krimdi . 

Den 

Borfieber: 
1855|Wenzel Hauptmann . . . 

"Adjunft: 
18551Yofef Trögler . » . . - 

Dur. 

1855| SJofef ee .. 

Adjunkt: 
1855Johann Biestat 

Görfau. 

Vorſteher: 
1866Anton Pleyer . . 

Adiunkt: 
1855 Joſef —** 

Adjumkten: 
11855 Aloie — **— .. 

1859 /Wenzel Herrmann 

Kaaden. 

Borfteher: 
1856| Johann Turnwald 

Adjunkten: 
1866)Johann Friebel.. 

Johann Kraus . -|1859 
1859 Anton Fleiſcher 

Be 

Borfieher : 
1865| Domini ae ee. 

1856| Sofef Habe 
F otau. 

Vorſteher: 
1855| Karl Fochtmann 

Adjunkt: 
1856| Franz Zahn 

Laun. 

Vorſteher: 
886Karl Kuchinka . . 

1858| Ferdinand Schüler . 

Adjunkt: 
1806Ferdinand —* 

— 

1885Joſef aa er: . 

1855 | Bhitipp it: .. 
Poſtelberg. 

„1868 
J* 



— — —— — — 
—AB Bales —— 

me Bol Name 

137 na Elson 2 
5 5 18 = 

1858| Albert Rapla : . . . .|1864 K.k. Staatsdanwaltſchaft 

1864 |Rarl Günther. - . - bei dem Kreisgerichte in 

Preßniztz. Tabor. 
Vorfteher EStaatsanwalt 

1866Anton Shmaluß . . - 1855 Leonhard Samfenberg . .|1869 
1860| 30fef Bohl. . . . . .|1860 

1855 | Wenzel a: ſAsso Johann Popp . . 

Eu Staatsanwalts:-Subfti- 
Saaz. tuten: 

Vorſteher: eg} . 

1855 3ohonn Groß . . . .,1864 h Wa uc . 1081 
1865 Johann Oſchirhall Mr er 1887 Wenzel Bınder 

Adjuntten : 1859| Friedrih Konrdd . 

Joſef Rebiger . [| 1863| $ofef Madya . . 

Sebaſtiansberg. K. k. gemiſchte Bezirks⸗ 
Vorſteher: Aemter als Bezirksge⸗ 

„Franz Staumal ... . 4186538 richte in 
1858 —2* Seelich .1862 Bechin. 
1862Jakob Plahl.. Vorſteher: 

& Abjunften 1855] Anton Marſchan . . 
1855| Emanuel Seelich ..1857 Adjunkten: 

1857 Mar. Knauer... 1855Anton Tonner.. . .j1864 

K. E. Kreisgericht in 1864| Anton Kibitz .. 

Zabor. Beneſchau. 
Praſes. Vorſteher: 

1855Johann Wladika.... 18551) Wenzel Bayer118390 

Landesgerichts-Rath. 1859 Vinzenz Klier . 

„ {Auguftin Kordit . : .11860 Adjunkten: 

Kreisgerichts- Näthe: 1855|Rarl Roy . * ... 1864 

„Ioſef Sul . . . . .|1862 
ranz DMonfe 8 

„ |Mois So . . . . .18Ö6]| 957 ranz. Schwarzer . . . .,1864 

' ofef Ludwig en. 

u — —8— Fier bes | (860)18641 Johann Rorenfty . . . 

„ 1IIohann Pop . . . „11862 1864| Heinrih Matejla . 

oſef Wihan . . .. . .|1859 Zungmwofdig. 

„ |Fofef Winit . . .».. Borfleher: 

tanz Walenta . . . .|1859 ft 
1856 |Xeonhard Gamfenberg . .|1862 1855/ Wenzel Suite . . - 2 

1858| Friedrich Poloruy . » . Adjunkt: 
1859| Wenzel Bid . . . . 1855| Joſef Satubieta . 
1860 Johann Hollmann . . .|1862 Kamenif. 
1862) ran; Smrita . .. 

Sesam Matiaſch . » . 1855| Franz Boca dene . 
0. junften : 
| 1855| franz Knappe. . . . [1564 

1864| Wenzel Koliha .. 

n 

” 0 . 

Johann vonetze. 
1864| Johann Opofetsty 



E# 
EE Name 

— 

— 

rſteher: 
1855 Karl Canflr . 

Adjunkt: 
1855 | Wifhelm Kremer 

Neweklau. 

Vorſteher: 
1855| Johann Bm 

Adjunkt: 
1866Joſef Hajek 

Patzau. 

Vorſteher: 
1865Frauz Skalicky 

Adjunkten: 
1855|SIofef Münd! . 
1864 | Anton Nußbaumer 

Pilgram. 

Borfteher : 
1855| Paul Stracowſty 
18561Joſef Schwarz 

Adjunkten: 
1855Wenzel Schrutet. 

Adalbert. Marel . 
1863] Wenzel Kucera 

Potatek. 

Vorſteher: 
1855| Johann Blatenſky 
1803 Franz Blajek 
1865 Karl Stibig . . 

. Adjnulten : 
1855| Ignag Faber 
1864 —* Rat . 

Sedlep. 

Vorſteher: 
1355Karl Meergans 

iss 

.11862 

‚1186 

Enlör 
g 5 E 8 Name 

IN] Q 

* 

Adjunkt: 
1855) Johann Knopf 

Seltan. 

Vo 
1855| Joſef Kuliſch 
1865 Ferdinand Mid! . 8* 

Adjıintten : 
1855| Iofef Schwarz 

Anton Rabas . . 
1857|Rudolf Scinlo . 
1863} Mathias Sedlacef 

Sobeflau. 

Borfteher : 
1855| Ebnard Schafranel . 
1863] $ofef .Foudil 

Adjunkten: 
Iss⸗ 1955 Wenzel Batel . 

1864| Johann Bifidy . 

Weſſely. 

Vorſteher: 
‚11856 1855 Franz Althaber 

1862| Franz Matle . . 

Adjunkt: 
1855 Leopold Wolgner . 

Vorſteher: 
1855| Johann Girowitz 
1865| Igua Bohdanedy 

Adjunkten: 
.11864 1955 | Emanuel Doftraiil 

1864| Alois Bela . - 

Bottig. 

Borfteher : 
1855 Anton Well . .* 
1863| Jofef win⸗ 

Adiunkt: 
1855| Franz Blaha, . 

Blaſchim. 

9. 

11862 

.|1864 

.11864 

.11862 



184 

F. 
Ehegerichte in Böhmen 

eingeführt durch das Concordat⸗Patent vom 5. November 1855 
Nr. 195 R.-©.-B, und zufammengeftellt aus ben Katalogen 

ber prager Erzdiöceje. 

E» 2, 8 » En. 
E3 Name gel: Name 23 
50 EnNI= En 
u a) 5 

(aa Der prager Defensor „matrimonii 
ezdldcefe zu Prog. in atrogue tribanali: 

Erzʒbiſchof. 1856| Eduard Th . . . . 
Se. Emin. Cardiunal Fried⸗ Ehegericht für die Leit: 

A Furſt zu S Schwarzen. meh Ba au Leit: 

Judicium matrimo- 
niale. I. Instantiae. —* 
‚A. Dioecesanım. 1356| Se. Ereell Anguſtin Bar- 

Praesen. thol Die . 2... 1865 

1856 Beter Kran Kredi Forum episcopale in 
causis matrimenia- 

 Consiliarli. libus. 

1856| Johann Gebhard . . . .11864 
„JJohann Fleifher. . . .[1858 Praeses. 
„Johann Fabian „ . . +11860111857|Yofef —— . .11860 
n aohahn mntet . - . 11862111860) Joſef Pfeifer. . - - - - 1862 

Zohan ich Säntte . 1864 |Fojef Alermaun . . . . 
1860 Bingen; dhlowify . 
1862 Anton Sr ,;» 2... 

B. Metro 
11. ins 

Praeses. 

- 1856 Peter Franz Ki . . 

. Consillarii. 

1856 Adolf Würfel . . . . 

olltanıum 
ntiae. 

„ IFobann Maton -. . „ .|1862 
» 13obann Gebhard . . .I1864 
„Pohann Fleiſcher. . . .|1858 
„Johann Kabion . . . .[1860 
„ Sohn edrich Si .11862 

obann Kriedri ulte . 
1860 Vinzenz * ahlowſti 
1862 Franz Plauzar 
» |Anton Hora 

1857| Fofef Ginzel 
a 

11864 |%ofef Morde 

Coneiliarii. 

Indivig Sommer . . . 
n — Elger. 
” 

” 

ran; Pfeifer 
al ra . 2. 2... 

Defensor matrimonii: 

1857| Iofef Ginzel en 0. 

Ehegericht für die 
Röniggräper idcefe zu 

Könipgräp. 

Biſchof. 

1856Se. Excell. Karl Borrom- 
| Hanl 



Judielum matrimo- Tribunale matrimo- 
niale, niale. 

Fraeses. 
Praeses. 

1857| Binzenz BPrafy . . . .[1858 
1858| Johann Rais . . . . » 1856| $ofef Leeb >20. +|1857 

Adalbert Mohd -. Consillarii. 0 

1857| Johann Ri . . . .|1858 Consillarii. 

„Johann Janſa... .[1859 
„Anton Kukla oo... Joſef Ku - .» ... 
» Sofef Ela . . 2... Michael Shönbed . . .|1862 

1858|Leodegar Ward . . . . rofop Kntık$ . . . .|1864 
1859 ran Umlauf . . . . " u dr nl gsg 

, enzel Bla .. ‚1 
Defensor matrimoali: 1858 Sohann Schal. . .. 

1857| Iofef Sahril . . . . . rauz Ritih .- -. . - « 

Ehegeriht für die Bud⸗ ohann Kubictt . . .| 
weifer Didcefe zu Bud⸗ 

weis. Defonsor matrimonli : 

Biſchof. 1856/Abdalbert Mokrz. .|1857 
1856| Se. Excel. Johann Valerian 1857| Aranz Loberfhiner . . .|1864 . 

Hirfit ct ef Ses . . ‘, 



% zz ı3ı 2 23 2 

” 

Drudfebler | 

Eeite j Fri Zeile 6° von unten lies Kupec. 
„ r „Zehn flatt Zehent. 

8 nmänneramt. 
air. In der 2, Anmerkung 1. Zeile ließ 1680 ftatt 1860, 
219 Seile 4 von unten lies 158 flatt 155 
220 R oben „ 1830 ftatt 136. 
23 „ Abfat fies 10 flatt 17. 
297 Im 2. Barginate lieg Wechſel. 
308 Die Summe lies 521 ſtatt 541. 
Nah Seite 311 „ 318 „ 218. 
816 lies ad II A. 5. und 
818 „ ad A. 6. 
868 letzte Zeile lies mit flatt weit. 
370 In der Randanmerkung 4 Zeilen von auten Feopalb D. ftatt eopolb I. 
371 Zeile 9 von unten lies Waifen flatt W 
378 Er 7 Fr 8. eufate ausgelaffen ad I r. und Randanmerfung 

0 traf 
422 Sen 12 foll — nebſt dieſem kann auch zur überſichtlichen Bes 

lehrung über die vielen in ꝛc. 
423 Zeile 12 lies geichrieben. 
439 „ 7 fol 1 beißen: ad U. f. 
493 in erfter Randanmerlung fies Bergzehntes ftatt Bergpejehes. 
527 Zeile 11 von unten lies Major ftatt Stabs⸗Auditor. 

Berzeichniß G. Seite 108 Zeiles war vor Joſef Faber das Jahr 1866 zu ſetzen. 

— 
3/13 fi / 










